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Vorwort

Die vorliegende Studie ist die geringfügig überarbeitete Fassung meiner Disser-
tation, mit der ich im Dezember 2006 an der Philosophischen Fakultät der Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg i. Br. promoviert wurde. Die Abfassung und Druck-
legung dieser Arbeit wäre nicht möglich gewesen ohne die Unterstützung einer
Vielzahl von Personen und Institutionen, denen ich auf diesem Wege danken
möchte.

An erster Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Herrn Prof.Dr.Wolfgang Rein-
hard (Freiburg) bedanken, der mich auf die Fährte des Reichspfennigmeisters setzte
und mir mit vielen Anregungen und konstruktiver Kritik stets unterstützend und
ermutigend zur Seite stand. Mein besonderer Dank gilt diesbezüglich auch Herrn
Prof. Dr. Dieter Mertens (Freiburg), der als Zweitgutachter fungierte. Für die Über-
nahme des Drittgutachtens sei Herrn Prof.Dr.Felix Heinzer (Freiburg) gedankt. 
Sie alle haben mir in ihren Gutachten äußerst hilfreiche Hinweise zur Verbesserung
der Arbeit gegeben, die großteils in die Druckfassung eingeflossen sind. Frau Prof.
Dr. Helga Schnabel-Schüle (Trier) danke ich dafür, dass sie mir die Möglichkeit
eröffnete, in ihrem Forschungskolloquium Teilaspekte meiner Arbeit vorzustellen.

Hätte mich nicht die Gerda Henkel Stiftung großzügig finanziell gefördert, hätte
ich nicht vier Jahre konzentriert an meinem Thema arbeiten und ausgedehnte
Archivreisen innerhalb Deutschlands und nach Innsbruck und Wien unternehmen
können. Wesentliche intellektuelle Impulse während meines Promotionsstudiums
verdanke ich der Studienstiftung des deutschen Volkes, die mich in ihr ideelles För-
derprogramm aufnahm. Der Kommission für geschichtliche Landeskunde in
Baden-Württemberg schulde ich Dank dafür, dass sie meine Dissertation in ihre
Publikationsreihe aufgenommen hat. Besonders gedankt sei an dieser Stelle Herrn
Dr. Uwe Sibeth, dem Geschäftsführer der Kommission, der die Drucklegung re-
daktionell betreut hat.

Die vorliegende Studie wurde vom Verband der Freunde der Universität Freiburg
im Breisgau e.V. mit dem Monika-Gletter-Preis und von der Philosophisch-histo-
rischen Klasse der Heidelberger Akademie der Wissenschaften mit dem Walter-
Witzenmann-Preis ausgezeichnet. Mein herzlicher Dank gilt nicht nur diesen Insti-
tutionen, sondern insbesondere auch den großzügigen Stiftern der beiden Preise,
Frau Prof. Dr. Monika Gletter sowie der Familie Witzenmann und der Witzenmann
GmbH. 

Bei der Suche nach Literatur, Quellen und Bildern erfuhr ich vielfältige Unter-
stützung von zahlreichen Archiven und Bibliotheken. Vor allen anderen möchte ich
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Staatsarchivs Ludwigsburg sowie der
Universitätsbibliothek Freiburg herzlich danken, die alle meine Anfragen geduldig
beantworteten und meine Literatur- und Quellenwünsche zuvorkommend erfüll-
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ten. Zu danken habe ich auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern folgender In-
stitutionen: Staatsarchiv Augsburg, Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt Dessau,
Museum Ferdinandeum Innsbruck, Tiroler Landesarchiv Innsbruck, Generallan-
desarchiv Karlsruhe, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege München, Haupt-
staatsarchiv Stuttgart, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Haus-, Hof- und Staats-
archiv, Hofkammerarchiv und Kriegsarchiv Wien.

Herzlich bedanken möchte ich mich auch bei allen Freunden, die mich aus 
der Welt der Höfe, Handelshäuser und Heerlager des 16. und 17. Jahrhunderts hin
und wieder in die Gegenwart zurückgeholt haben. Unter ihnen allen gebührt ein
besonders herzliches Dankeschön Christiane Botzet, nicht nur für die spannen-
den Diskussionen über geschichtswissenschaftliche Fragen im Allgemeinen sowie
meine Arbeit, deren Quellengrundlagen und methodischen und theoretischen An-
sätze im Besonderen, sondern auch dafür, dass sie meine Dissertation Korrektur las.

Last, but not least gilt mein größter Dank meinen Eltern. Sie haben nicht nur
meine Begeisterung an der Geschichte geweckt und mir ein Studium und vor allem
die daran anschließende Promotion ermöglicht, sondern diese auch stets mit gro-
ßem Interesse begleitet. Ihnen sei meine Arbeit gewidmet.

Mannheim, im Mai 2009 Alexander Sigelen
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Abbildung 1: Zacharias Geizkofler (1560 –1617), Kupferstich von Dominicus Custos 
nach einem Gemälde von Hans von Aachen (1600).
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Einleitung

1. Zacharias Geizkofler (1560 – 1617) – 
Eine biographische Skizze

Als Zacharias Geizkofler am 1. November 1560 als zweiter Sohn des Brixener Stift-
amtmanns Hans (III.) Geizkofler und seiner Frau Barbara, geb. Ettenharter geboren
wurde, war von seinen Vorfahren durch gezielte Familienpolitik das Fundament 
für seine spätere Karriere im Fürstendienst schon gelegt worden1. Die Geizkofler,
die seit dem 15. Jahrhundert unter den führenden Geschlechtern der Bergbaustadt
Sterzing in Tirol nachgewiesen werden können, stiegen in den Diensten des Hauses
Österreich in den niederen Adel auf und wurden um 1558 nobilitiert. Zudem stan-
den Angehörige der Familie in den Diensten des Augsburger Handelshauses Fugger
und der Erzbischöfe von Salzburg. So wurde Geizkoflers Vater von seinem Patron,
dem Brixener Domdechanten Jakob Khuen von Belasi, nach dessen Wahl zum Salz-
burger Fürsterzbischof 1561 zum Direktor der Salzburger Münze und der Berg-
werke des Erzstifts berufen.

Um 1568 kam Zacharias nach Augsburg in das Haus seines Onkels Michael (II.)
Geizkofler, der den Brüdern Marx, Hans und Jakob Fugger als oberster Rent-
meister sowie Verwalter von deren ausgedehnten Herrschaften diente und der seit
dem Tod von Geizkoflers Großvater Hans (II.) die Rolle des Familienoberhaupts
einnahm. Unter dem Einfluss seines Onkels wurde Geizkofler in protestantischem
Sinn erzogen. 1573, nach Abschluss seiner Gymnasialstudien, begann er ein juristi-
sches Studium, das mit einer peregrinatio academica an die führenden juristischen
Universitäten in Italien und Frankreich verbunden war. Im Anschluss an seine Stu-
dien absolvierte er in den Jahren 1583/84 ein juristisches Praktikum am Reichs-
kammergericht in Speyer. 

Danach trat er 1584 auf Anraten seines Onkels Michael (II.) in die Dienste der
Fugger, um ein Jahr später mit deren Einverständnis als Rat in den Dienst des Tiro-
ler Landesherrn Erzherzog Ferdinand zu wechseln. In dessen Diensten bewährte er
sich dank seiner Beziehungen zu Augsburger merchant bankers als Finanzmakler
und reüssierte als Gesandter am Kaiserhof. Dadurch empfahl er sich für eine brisante
diplomatische Mission. Nach dem Tod des polnischen Königs Stephan Báthory be-
trieb er 1587 die polnische Thronkandidatur des Tiroler Erzherzogs und nach dessen
Rückzug die von dessen Neffen Erzherzog Maximilian. Trotz ihres Scheiterns war
dieser Auftrag für Geizkofler selbst ein Erfolg, denn er hatte Beziehungen zu den
wichtigsten Vertretern des Hauses Österreich knüpfen können und sich für größere
Aufgaben empfohlen. 

1 Stammtafeln der Familie Geizkofler finden sich im Anhang.
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1589 wurde er – nicht zuletzt dank der Fürsprache seiner bisherigen Dienstherrn,
der Fugger und vor allem Erzherzog Ferdinands, der sich auch beim einflussrei-
chen, aus Tirol stammenden Obersthofmeister Hans Trautson für den jungen Geiz-
kofler verwandte – von Kaiser Rudolf II. zum Reichspfennigmeister berufen. Des-
sen zentrale Aufgabe bestand darin, die vom Reichstag bewilligten Reichshilfen bei
den einzelnen Ständen einzutreiben. Außerdem fungierte der Reichspfennigmeister
als kaiserlicher Kreditmakler, der Antizipationen aufbrachte, d. h. Kredite auf zu-
künftig zu erwartende Reichshilfen. In den Jahren 1597 bis 1601 übte Geizkofler
zudem noch das Amt des Oberstproviantmeisters in Österreich und Ungarn aus, 
in dem er für die Versorgung des kaiserlichen Kriegsvolks mit Nahrungsmitteln
zuständig war.

Während des Langen Türkenkriegs zwischen 1593 und 1606 trug Geizkofler zu
dessen Finanzierung durch Mobilisierung und Erweiterung der Finanzquellen des
Reichs maßgeblich bei. Außer den von den Ständen auf den Reichstagen bewillig-
ten Reichshilfen, die zur Kriegsfinanzierung bei weitem nicht ausreichten, gelang 
es ihm, außerordentliche Zuschüsse der Reichskreise, einzelner Reichsstände und
italienischer und französischer Fürsten und Städte einzuwerben. Vorfinanziert
wurden diese Hilfen durch Antizipationen, die Geizkofler oft auf eigenes Risiko
entweder als kurzfristige Wechsel bei Geld- und Handelsleuten oder langfristige
Darlehen bei Reichsstädten, Reichsständen, Verwandten oder Freunden aufnahm.
Dabei kamen ihm nicht nur die Kontakte zu den Fuggern zugute, sondern auch
seine verwandtschaftliche Verflechtung mit der Familie Rehlinger2. Durch seine im
Jahr 1591 erfolgte Heirat mit Maria Rehlinger († 1645), die aus einer Augsburger Pa-
trizierfamilie stammte, stärkte er seine Bande zum protestantischen Teil der Augs-
burger Oligarchie erheblich. Der weit verzweigten Familie Rehlinger kam nämlich
aufgrund ihrer vielfältigen Verflechtung im 16. und frühen 17. Jahrhundert eine
„Mittlerstellung innerhalb der Oligarchie“ zu3.

Dank der persönlichen Gunst Kaiser Rudolfs II. und der Erzherzöge Maximilian
und Matthias, mit denen er während ihrer Zeit als Generäle im Türkenkrieg eng
kooperiert hatte, erwarb sich Geizkofler durch seine Dienste nicht nur großen
Reichtum, der vor allem auf seiner exorbitant hohen Besoldung und den reichlich
strömenden kaiserlichen Gnadengeldern beruhte, sondern stieg auch sozial auf. Als
ihm 1600 vom Kaiser die Würde eines miles et eques aureatus, d.h. die persönliche
Ritterwürde, verliehen wurde, vollendete er seinen sozialen Aufstieg, zumal er im
selben Jahr das reichsritterschaftliche Gut Haunsheim erwarb. Der Kauf von
Haunsheim bildete jedoch nur einen Mosaikstein in der Erwerbspolitik Geizkoflers,
die weitere in Oberdeutschland und Tirol gelegene Herrschaften umfasste. Durch

2

2 Stammtafeln der Familie Rehlinger befinden sich ebenfalls im Anhang.
3 Sieh-Burens: Oligarchie, S.132. Um den Anmerkungsapparat nicht unnötig aufzublähen,

wurde darauf verzichtet, die verwendete Literatur bei der ersten Erwähnung vollständig zu
zitieren. Die benutzten Kurztitel lassen sich jedoch mittels des Literaturverzeichnisses pro-
blemlos auflösen.
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den Besitz einer reichsunmittelbaren, der Reichsritterschaft steuerpflichtigen Herr-
schaft wurde er als Mitglied der schwäbischen Reichsritterschaft – der Korporation
des niederen, reichsunmittelbaren Adels – kooptiert. 

Auch nach dem freiwilligen Rückzug vom Amt des Reichspfennigmeisters im
Jahr 1603, der nicht zuletzt aus gesundheitlichen Gründen erfolgte, war Geizkofler
ein gefragter politischer Ratgeber der Habsburger, dem auch weiterhin zahlreiche
Positionen angetragen wurden: 1604 schlug ihn der Hofkriegsratspräsident neben
anderen zum Generalkriegskommissar vor, 1605 war er als Hofkammerpräsident im
Gespräch, 1610 als Präsident des Reichshofrats. 1615 bot ihm Melchior Khlesl, der
starke Mann am Hof Kaiser Matthias’, erneut das Amt des Hofkammerpräsidenten
an, das er jedoch ablehnte. Auch fungierte er als Ratgeber zahlreicher protestanti-
scher Fürsten, wie beispielsweise der bis 1614 lutherischen Pfalzgrafen von Neu-
burg oder der Herzöge von Württemberg, mit denen er während seiner Dienste für
den Kaiser in engeren Kontakt getreten war. Als ihr Klient und broker vertrat er ihre
Interessen am Kaiserhof und fungierte für sie als Finanzmakler. 

Diese Doppelbindung – an den Kaiser und ins protestantische Lager – versuchte
Geizkofler in den ersten beiden Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts für eine friedliche
Lösung der konfessionellen und politischen Spannungen im Reich, die sich mit
Ende des Türkenkriegs entluden, zu nutzen. So wurde er ab 1610 zum „Motor der
Kontakte“4 zwischen dem württembergischen Herzog Johann Friedrich und dem
Deutschmeister und Regenten von Tirol Erzherzog Maximilian von Österreich,
von dem sich viele Protestanten eine Vermittlung erhofften. Diese Bemühungen um
die Komposition, d. h. der Versuch, die aufgestauten Konflikte im kleinen Kreis ge-
sprächsbereiter Protestanten und Katholiken zu lösen, waren aber ebenso wenig
von Erfolg gekrönt wie jene, den 1612 gewählten Kaiser Matthias und dessen Fa-
voriten und mächtigsten Ratgeber Kardinal Melchior Khlesl zur Komposition zu
bewegen. Auf dem Reichstag von 1613, auf dem Geizkofler zu vermitteln versuchte,
standen sich die Konfessionsparteien unversöhnlich gegenüber. Auch die Versuche,
Khlesl in einem von 1613 bis 1616 dauernden Briefwechsel von seinen Vorstellungen
zu überzeugen, scheiterten. 

Durch seine auf konfessionellen Ausgleich zielende Politik hatte Geizkofler sich
am Kaiserhof und im Reich Feinde gemacht. Dies zeigt sich in der Auseinander-
setzung mit dem Hofkammersekretär, Reichshofrat und bischöflich-passauischen
Kanzler Dr. Johann Ulrich Hämmerl, der ihn seit 1603 der Unterschlagung von
Reichsgeldern und der Bereicherung bezichtigte. Dieser Streit, der als Ehrkonflikt
zwischen Geizkofler und Hämmerl begonnen hatte, entwickelte sich zu einer auch
von politisch-konfessionellen Motiven bestimmten Auseinandersetzung zweier
Netzwerke. Der Streit eskalierte auf dem Reichstag von 1613, als Hämmerl den
Reichsständen seine Anschuldigungen vorlegte und dabei den Beifall Herzog Maxi-
milians von Bayern fand, den sich Geizkofler durch seine energische Finanzpolitik

3

4 Gotthard: Außenpolitik, S. 87f.
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und sein Eintreten für die vom strikt katholischen Herzog okkupierte protestan-
tische Reichsstadt Donauwörth zum Feind gemacht hatte. Geizkofler verfasste eine
an den Kaiser und die Reichsstände gerichtete Schrift, um die Anschuldigungen
Hämmerls zu entkräften. Zugleich bediente er sich seiner Beziehungen am Hof in
Wien. 1616 wurden Subdelegierte seines fürstlichen Patrons Maximilian von Öster-
reich und der Reichsstadt Nürnberg, zu der er ebenfalls gute Kontakte pflegte, mit
der Klärung der Vorwürfe betraut. Die Prüfung der Anschuldigungen erwies Geiz-
koflers Unschuld, so dass er von Kaiser Matthias vollständig rehabilitiert wurde.
Wenige Tage danach starb Geizkofler am 8. Mai 1617 in Prag.  

Die von Geizkofler begründete reichsritterliche, seit 1625 freiherrliche Linie sei-
nes Geschlechts erlosch mit seinem Sohn Ferdinand (1592 –1653), der nach seiner
Kavalierstour 1613 Kammerherr Herzog Johann Friedrichs von Württemberg
wurde und später in württembergischen Diensten Karriere machte, zuletzt von 1641
bis 1647 als Statthalter des Landes und Mitglied des Geheimen Rats. Ferdinand
Geizkofler war dreimal mit protestantischen Frauen verheiratet. Zunächst ver-
mählte er sich 1616 auf Wunsch seiner Eltern mit Felicitas, der Tochter des in den
Adel aufgestiegenen Kaufmanns Christoph Weiß aus Wels, mit dem seinen Vater ge-
schäftliche Kontakte verbanden; 1629 mit Elisabeth von Teuffenbach aus einer stei-
rischen Emigrantenfamilie und schließlich 1649 mit deren Cousine Maria Polyxena. 

4
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2. Fragestellung, Theorie, Methode und Gliederung

Diese biographische Skizze illustriert einerseits, dass persönliche Beziehungen wie
Verwandtschaft, Freundschaft oder Patronage sowohl für die Karriere und Rekru-
tierung von Angehörigen von Führungsgruppen als auch für die Ausübung von
Ämtern im politischen System des frühneuzeitlichen Reichsverbandes eine zentrale
Rolle spielten, da institutionelle Bindungen nur schwach entwickelt waren; ande-
rerseits, dass der Einsatz dieser Familien- und Freundschaftsbande keinesfalls ver-
steckt oder als Korruption gebrandmarkt wurde, sondern im Rahmen der geltenden
sozialen Normen ganz offen praktiziert wurde. Ziel dieser Studie ist es, diese Spiel-
regeln, ihre Ausdrucksformen, ihre Wahrnehmung und Deutung durch die politi-
schen Akteure am Fallbeispiel des Reichspfennigmeisters zu ergründen. 

Leben und politische Karriere Zacharias Geizkoflers eignen sich dazu aus mehre-
ren Gründen. Erstens war er ein typischer Vertreter einer aus dem städtischen Bür-
gertum intergenerativ in den Briefadel aufgestiegenen Familie, dem der Fürsten-
dienst den sozialen Aufstieg innerhalb des Adels ermöglichte. Damit ist auch schon
der zweite Grund genannt, warum die Beschäftigung mit Geizkoflers politischem
Wirken neue Erkenntnisse über die politische Kultur des Alten Reiches verspricht.
Er gehörte nicht nur der Funktionselite der kaiserlichen Räte und Diener an, son-
dern hatte durch verwandtschaftliche und dienstliche Beziehungen auch Kontakte
zu Angehörigen anderer Führungsgruppen des politischen Mehrebenensystems des
Reiches gewonnen. Da er sich im Schnittpunkt verschiedener Eliten – Fürsten,
Fürstendiener und Finanziers – bewegte und sowohl zu katholischen als auch pro-
testantischen Höfen Kontakte pflegte, lässt sich an seinem Beispiel besonders gut
die politische Praxis und politische Interaktion dieser verschiedenen Gruppen
untersuchen. Drittens erscheint das Fallbeispiel Geizkofler besonders lohnend, da
sich seine politische Tätigkeit und sein soziales Leben in einer umfangreichen Kor-
respondenz und anderen Quellen niederschlug. Diese werden heute im Staatsarchiv
Ludwigsburg aufbewahrt.

Anhand des politischen Handelns, Redens und Denkens Geizkoflers soll in Form
einer Fallstudie die politische Kultur im Heiligen Römischen Reich aus verschiede-
nen Perspektiven beleuchtet werden. Diese Fragestellung basiert auf dem Konzept
der „politischen Kultur“. Darunter wird in Anschluss an Reinhard – im Gegensatz
zur Engführung des Begriffs auf die Einstellung gegenüber dem politischen System5

– „das Ensemble der meist nicht mehr hinterfragten und daher selbstverständlich
maßgebenden politischen Denk-, Rede- und Verhaltensmuster“ verstanden. „Als
prozessuales Ergebnis von Diskurs- und Handlungsstrategien ist sie wie alle Kultur

5 Von dieser Engführung, die auf Almond und Verba, die Schöpfer des Begriffs zurückgeht,
grenzte sich schon Rohe: Politische Kultur, S. 334 ab. Für ihn ist politische Kultur „so etwas
wie ein politischer Code, eine politische Programmsprache, die das Denken, Handeln und
Fühlen politischer Akteure steuert und konditioniert, freilich nicht determiniert.“ Ebd.,
S. 333.
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aber keineswegs ein für allemal festgeschrieben, sondern als Bedeutungs- wie Hand-
lungssystem flexibel und wandelbar6.“ Politik wird in Anlehnung an Emich als das
Feld begriffen, „auf dem Individuen und Gruppen ihre Interessen artikulieren und
verfolgen“. Politische Kultur, also „das Gefüge der Werte und Einstellungen […], die
das politische Handeln regulieren“ oder einfacher die „Spielregeln des politischen
Systems“, wird wissenschaftlich greifbar „in den diskursiven und nichtdiskursiven
Praktiken“ der Akteure auf dem politischen Feld7.

Frühneuzeitliche politische Kultur lässt sich am besten am menschlichen Verhal-
ten selbst erforschen8 und nicht an normativen Texten, da die es regelnden sozialen
Normen so selbstverständlich waren, dass sie (fast) nie schriftlich fixiert wurden.
Dennoch verspricht eine mikrohistorische Fallstudie verallgemeinerbare Ergeb-
nisse hinsichtlich der Makroebene des politischen Systems des römisch-deutschen
Reiches, da das Konzept der politischen Kultur zwischen Mikro- und Makroebene
vermittelt: Einerseits konditioniert und normiert politische Kultur als gesellschaft-
liches Regelungssystem den Einsatz politischer Ressourcen, politisches Verhalten,
Sprechen und Denken, andererseits wird politische Kultur durch individuelles
Handeln, Reden und Denken reproduziert und modifiziert. Da dieses in der Regel
den gesellschaftlichen Normen entspricht, bedeutet das konkret: Im von anderen
akzeptierten individuellen politischen Verhalten und Denken spiegelt sich immer
ein Stück  anerkannter politischer Kultur9.

Auch die vorliegende Arbeit ordnet sich in den Forschungsstrang der politischen
Kulturgeschichte bzw. der Kulturgeschichte des Politischen ein. Dieses Konzept 
ist sehr vielgestaltig. Zentral ist jedoch die Erkenntnis, dass das „Wertesystem“ 
der politischen Kultur einerseits bestimmte Handlungen generiert, andererseits aber
ein Produkt dieser Praktiken ist10. In den letzten Jahren fokussierte eine Kultur-

6

6 Reinhard: Staatsgewalt, S.19. Vgl. hierzu auch Stollberg-Rilinger: Kulturgeschichte,
S.10 –11, wonach „Kultur über die fundamentale Fähigkeit des Menschen zur Symbol-
erzeugung definiert […] und die Gesamtheit der symbolischen Hervorbringungen – von der
Sprache über die Institutionen und Alltagspraktiken bis zur Wissenschaft – umfaßt. Dabei
wird der dialektische Charakter des symbolischen Weltbezugs betont: Das kulturelle Be-
deutungsgeflecht ist den einzelnen als objektives und kollektives immer schon vorgegeben,
ebenso wie es umgekehrt von den einzelnen stets aufs Neue reproduziert und modifiziert
wird.“

7 Emich: Ferrara, S. 20.
8 Vgl. hierzu auch die Überlegungen bei Reinhardt: Vermögen, S.119: „Durch die als gesi-

chert anzunehmende Bindung an ein Leitbild sozialer Normen und Werte lassen sich die aus
der Analyse der [Praxis] […] gewonnenen Merkmale zu einem Spiegel eben dieser Normen
zusammenfügen.“

9 Vgl. zu diesen Überlegungen Reinhard: Freunde, S.129 und Ders.: Staatsgewalt, S. 20. Vgl.
auch Emich: Ferrara, S. 21.

10 Dürr: Kirchenräume, S. 30. Vgl. auch Landwehr: Kulturgeschichte, S.115, der es als zen-
trale Frage einer „Kulturgeschichte des Politischen“ bezeichnet, zu erforschen, „in welcher
Weise und mit welchen Ergebnissen […] Diskurse und eine Pluralität von Akteuren durch
strukturiert-strukturierende Praktiken daran beteiligt [sind], das Politische – verstanden als
die Einrichtung des Sozialen – herzustellen“.
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geschichte des Politischen vor allem auf zwei Felder: Symbolisches Handeln im
weitesten Sinne und die damit verbundene diskursive Konstruktion politischer
Wirklichkeit(en)11 sowie die alltägliche Praxis der Herrschaft, die nicht nur die Insti-
tutionen in den Blick nahm, sondern auch informelle Herrschaft durch Verflech-
tung. So plädiert Emich für eine „Veralltäglichung des Konzepts“ der Kultur-
geschichte des Politischen, vor allem in dem Sinne, dass der „kulturalistische Blick
auf die Politik […] nicht bei Zeremonien, Mythen und Symbolen stehenbleiben“
dürfe, sondern gerade den „politischen Alltag“ in den Blick nehmen müsse, um auf
diese Weise „die Mikrofundierung von Makroprozessen“ erkennen zu können12.
Dies strebt auch die vorliegende Untersuchung an.

Bei der methodischen Umsetzung wird auf das begriffliche Instrumentarium der
praxeologischen Soziologie Pierre Bourdieus zurückgegriffen, das sich wegen seiner
Affinität zum hier vorgestellten Konzept der politischen Kultur gut eignet. Diese
Nähe zeigt sich insbesondere in zwei Aspekten: der Verbindung von Subjektivismus
und Objektivismus in der Theorie der Praxis und ihrer praxeologischen Perspektive,
die sich für eine Arbeit, die eine Biographie – konkretes menschliches Handeln 
und Denken – im historischen sozialen Kontext verorten möchte und zudem ihren
Ausgangspunkt beim praktischen Handeln ihres Protagonisten nimmt, besonders
anbietet. Da Bourdieu seine Begrifflichkeiten außer am Beispiel der französischen
Gesellschaft in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhundert auch in der ethnologischen
Forschung in der traditionalen Gesellschaft der Kabylen entwickelte, lässt sie sich
auf vormoderne Gesellschaften gut übertragen. 

Bourdieus Theorie ist bestrebt, zwischen theoretischem und methodischem Sub-
jektivismus, im Sinne einer Analyse von „Praktiken, Wahrnehmungen, Intentionen
oder kognitive[n] Repräsentationen, wie sie der praktischen Erfahrung sozialer
Akteure unmittelbar gegeben sind“ und Objektivismus in Gestalt des Fokus auf
„objektive Funktionen, Gesetze, Systeme oder Strukturen, unter Vernachlässigung
subjektiver Faktoren“ – sprich: zwischen Mikro- und Makroebene – zu vermit-
teln13. Als Synthese bietet er eine praxeologische Erkenntnisweise an, die zwischen
Mikro- und Makroebene vermittelt: „Gegenstand der Erkenntnisweise schließlich,
die wir praxeologische nennen wollen, ist nicht allein das von der objektivistischen
Erkenntnisweise entworfene System der objektiven Relationen [, die die verschie-
denen Praxisformen und Repräsentationen strukturieren,] sondern des weiteren die
dialektischen Beziehungen zwischen diesen objektiven Strukturen und den struk-
turierten Dispositionen, die diese zu aktualisieren und zu reproduzieren trachten;

7

11 Diesen kommunikativen und sozialkonstruktiven Aspekt betont beispielsweise Mergel:
Kulturgeschichte, S. 605 sehr nachdrücklich, der „Politik […] als ein Netz von Bedeutungen,
Symbolen, Diskursen, in dem – oft widersprüchliche – Realitäten konstruiert werden“,
begreift.

12 Emich: Staatsbildung, S. 205.
13 Schwingel: Bourdieu, S. 41.
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ist mit anderen Worten der doppelte Prozeß der Interiorisierung der Exteriorität
und der Exteriorisierung der Interiorität14.“ 

Drei Grundkonzepte Bourdieus werden für diese Arbeit genutzt: Der Begriff 
des ‚Habitus‘, der des ‚Kapitals‘ und der des ‚Felds‘. Der Begriff des Habitus weist
eine große Affinität zum Konzept der politischen Kultur auf. Der Habitus kann 
als „Dispositionssystem sozialer Akteure“ verstanden werden und stellt auf der
Ebene von Bourdieus Sozialtheorie ein methodisches Instrument dar, das zwischen
Subjektivismus und Objektivismus vermittelt, indem es die Frage nach der Generie-
rung von Praxis zu beantworten und erkenntnistheoretisch zu klären versucht, wie
Akteure die soziale Praxis wahrnehmen und erkennen15. Bourdieu beschreibt Habi-
tusformen als „Systeme dauerhafter Dispositionen, strukturierte Strukturen, die
geeignet sind, als strukturierende Strukturen zu wirken, mit anderen Worten: als Er-
zeugungs- und Strukturierungsprinzip von Praxisformen und Repräsentationen16.“
Dem liegt im Gegensatz zu voluntaristischen Handlungstheorien die anthropolo-
gische Grundannahme zugrunde, dass soziale Akteure nicht vorwiegend selbstbe-
stimmt handeln, sondern die soziale Praxis und die Reflexionen über sie vor allem
durch gesellschaftlich geprägte Verhaltens- und Denkmuster konstituiert werden.
Praxis und Denken folgen wie bei einem Spiel, dessen Regeln die Spieler interna-
lisiert haben, „weitgehend spontan […] einer sozialen Logik, die intuitiv gewusst
wird17.“ Der Habitus ist nicht angeboren, sondern gesellschaftlich bedingt. Er um-
fasst individuelle und kollektive Erfahrungen18, „die sich in jedem Organismus in
Gestalt von Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata niederschlagen“19. 

Bei der Analyse des Habitus können drei Elemente unterschieden werden: Wahr-
nehmung, Denken und Handeln. (1) Die Wahrnehmungsschemata strukturieren 
die „alltägliche Wahrnehmung der sozialen Welt“. Sie lassen sich als „sensuelle[r]
Aspekt“ der Erkenntnis von den Denkmustern abgrenzen. (2) Diese Denksche-
mata, mittels derer die Akteure ihre Umwelt interpretieren und klassifizieren, be-
inhalten „Alltagstheorien“, die den Akteuren helfen, soziale Zusammenhänge zu
verstehen und kognitiv zu ordnen, die impliziten „ethischen Normen“, die ihnen
zur Beurteilung sozialen Handelns zur Verfügung stehen, und die „ästhetischen
Maßstäbe“, die sie an kulturelle Objekte und Praktiken anlegen. (3) Den dritten
Aspekt des Habituskonzepts stellen die Handlungsmuster dar, die die individuellen
und kollektiven Praktiken der Akteure generieren. In der Praxis wirken diese drei
Elemente „unauflöslich“ miteinander zusammen. Entscheidend ist ferner, dass sie
„mehr oder weniger unbewusst bzw. implizit“ sind und von den Akteuren nur
selten und unvollständig reflektiert werden20. 

8

14 Bourdieu: Theorie der Praxis, S.147.
15 Schwingel: Bourdieu, S. 59 f.
16 Bourdieu: Theorie der Praxis, S.165. 
17 Krais; Gebauer: Habitus, S. 80.
18 Schwingel: Bourdieu, S. 61f.
19 Bourdieu: Sozialer Sinn, S.101.
20 Schwingel: Bourdieu, S. 62 f.
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Die soziologische Relevanz des Habitus liegt laut Bourdieu in zwei seiner Merk-
male begründet: Erstens ist der Habitus eines Akteurs determiniert durch dessen
soziale Position. Auf diese Weise ist der individuelle Habitus immer auch beeinflusst
durch klassenspezifische – gruppenspezifische – Faktoren. Denn der individuelle
Habitus wird im Zuge der Sozialisation ausgeprägt, in deren Verlauf der Akteur die
„äußeren gesellschaftlichen (materiellen und kulturellen) Bedingungen des Daseins“
verinnerlicht. So bestimmen die „objektiv vorgegebenen materiellen und kulturellen
Existenzbedingungen eines Akteurs, mithin die Lebensbedingungen seiner Familie
und Klasse, die Grenzen seines Handelns, Wahrnehmens und Denkens“. Der Habi-
tus ist jedoch nicht fixiert, sondern wandelt sich im Laufe der sozialen Laufbahn des
Einzelnen, indem den alten Erfahrungen neue hinzugefügt werden21.

Der zweite entscheidende Punkt, der die soziologische Relevanz des Habitus-
konzepts Bourdieus ausmacht (und die Affinität zum Konzept der politischen Kul-
tur nochmals aufzeigt), liegt im dialektischen Verhältnis von sozialer Praxis und
gesellschaftlichen Strukturen. Der internalisierte Habitus stellt nur eine Seite eines
komplementären Verhältnisses dar. Die andere wird durch die externen, objektiven
Strukturen der sozialen Felder gebildet. Praxis, Habitus und Felder stehen in einem
dialektischen Verhältnis zueinander. Die Dispositionen des Habitus bilden sich
durch  die Internalisierung der äußeren Sozialstrukturen aus, die im Zuge dieses
Prozesses in Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsmuster transformiert werden.
Die externen Sozialstrukturen werden durch soziale Praktiken generiert, die wie-
derum vornehmlich durch die Externalisierung habitueller Anlagen begründet
werden. Der Habitus übernimmt also die „Vermittlung zwischen Struktur und
Praxis“22. Die objektiven sozialen Strukturen strukturieren den Habitus ebenso, wie
dieser als Dispositionssystem die Praxis strukturiert, die wiederum die sozialen
Strukturen generiert23. 

Habitus, Praxis und soziales Feld müssen komplementär gesehen werden. Felder
bilden den „strukturierten Rahmen“, in dem soziale Praxis stattfindet. In diesem
Sinne kann man von „Praxisfeldern“ sprechen. Zudem bezeichnet der Feldbegriff
(„Ding gewordene Geschichte“) auf strukturtheoretischer Ebene jene objektiven
Strukturen, die vom Willen und Bewusstsein der Akteure relativ unabhängig sind
und, obwohl sie nur durch die Praxis sozialer Akteure existieren, dennoch ein
Eigenleben führen und als äußere Zwänge das Gegenstück zu den inneren Zwängen
des Habitus darstellen. In diesem Sinn kann das Feld mit den Worten Bourdieus als
„Kraftfeld“ bezeichnet werden. Die Zwänge der Felder werden einerseits bestimmt
durch die unreflektierten, nicht explizit formulierten oder kodifizierten Spielregeln,
mithin soziale Normen, die jeweils für ein bestimmtes Feld (z. B. im Fürstendienst
oder innerhalb der Familie) konstitutiv sind. Sie grenzen zwar die Handlungsmög-

9

21 Vgl. ebd. S. 65 f. 
22 Bourdieu: Symbolische Formen, S.125. 
23 Schwingel: Bourdieu, S. 76 f. 
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lichkeiten der Akteure ein, determinieren aber die Praxis nicht vollkommen. Viel-
mehr liegen die „Spielzüge“ im „strategischen Ermessen“ der Akteure. Neben den
historisch bedingten und daher auch virtuell veränderbaren feldspezifischen Spiel-
regeln setzt auch die Knappheit der Ressourcen, die den Akteuren auf den Feldern
zur Verfolgung ihrer Strategien zur Verfügung stehen, ihrem Handeln Grenzen.
Diese Ressourcen, die das Handlungspotential und die Profitchancen des einzelnen
Akteurs bestimmen, bezeichnet Bourdieu als Kapitalien24.

Die vier wichtigsten  Kapitalsorten sind das ökonomische, das kulturelle, das so-
ziale und das symbolische Kapital25. Unter dem Begriff des ökonomischen Kapitals
subsumiert Bourdieu alle Formen des materiellen Besitzes. Das kulturelle Kapital
tritt in drei Gestalten in Erscheinung. Gegenstände (Bücher, Kunstwerke etc.),
denen neben ihrem materiellen Wert auch ein kultureller Wert zugeschrieben wird,
bezeichnet er als objektiviertes kulturelles Kapital. Um diesen kulturellen ‚Mehr-
wert‘ für sich nutzen zu können, ist inkorporiertes kulturelles Kapital erforderlich.
Dieses beinhaltet „sämtliche kulturellen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissens-
formen“, die sich die Akteure aneignen können. Diese verinnerlichten kulturellen
Kompetenzen sind in das System der Dispositionen des Habitus integriert. Der
Erwerb von Bildungstiteln transformiert inkorporiertes in institutionalisiertes und
damit legitimes kulturelles Kapital. Mit Titeln ist die gesellschaftliche Anerkennung
des inkorporierten kulturellen Kapitals verbunden. Dadurch kann sich der Titel-
inhaber beispielsweise bei der Zulassung zu bestimmten Berufen einen strategischen
Vorteil gegenüber dem Autodidakten verschaffen. Das soziale Kapital umfasst alle
sozialen Beziehungen, die ein Akteur pflegt und die er bei Bedarf für seine Zwecke
mobilisieren kann26. Es beruht auf der Instrumentalisierung „eines dauerhaften
Netzes von mehr oder weniger institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen
Kennens oder Anerkennens“27. Auf der Anerkennung durch andere beruht auch das
symbolische Kapital. Dieses kann definiert werden als „jeder ‚Kredit‘ […] an legi-
timer gesellschaftlicher Anerkennung und Wertschätzung“. Es bezeichnet mithin
das Prestige und Renommee eines Akteurs. Diese symbolische Wertschätzung kann
auf ‚gemeinnützigen‘ Spenden ökonomisch wohlhabender Akteure ebenso beruhen
wie auf der symbolischen Markierung des eigenen sozialen Status durch den Einsatz
von Statussymbolen und Distinktionsmerkmalen. Eine entscheidende Rolle nimmt
das symbolische Kapital daher bei der „alltäglichen Legitimation“ sozialer Herr-
schaftsstrukturen ein28.

Aufgrund dieser Ausführungen kann eine detaillierte Fragestellung entwickelt
werden, mittels derer politische Kultur im Heiligen Römischen Reich um 1600 ana-
lysiert werden soll: Zu fragen ist erstens nach den politischen Ressourcen – mithin

10

24 Ebd., S. 82 – 85.
25 Vgl. dazu insbesondere Bourdieu: Kapital.
26 Schwingel: Bourdieu, S. 88 – 92.
27 Bourdieu: Mechanismen, S. 63.
28 Schwingel: Bourdieu, S. 93f.
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denjenigen Kapitalien, die politisches Handeln ermöglichten, bestimmten und auf
deren Erwerb es zielte. Zweitens fokussiert die Untersuchung auf die Praxis des
Erwerbs und des Einsatzes dieser Ressourcen – Geizkoflers sozialem, kulturellem,
ökonomischem und symbolischem Kapital auf dem sozialen Spielfeld des Fürsten-
dienstes und auf dem Feld der Familienpolitik. Dabei interessieren drittens nicht
nur die Praxis als solche, sondern insbesondere die habituell verankerten Spielregeln
der politischen Kultur, die unreflektierten Normen, aber auch die  bewussten Stra-
tegien, die den Erwerb und den Einsatz dieser Kapitalien regulierten. Zudem rich-
tet die Untersuchung ihren Fokus auf die diskursive Reflexion und Legitimation
der untersuchten Praxis und Normen, also die Weltbilder und Mentalitäten. 

Das Thema impliziert drei Ebenen der Analyse und verbindet auf diese Weise
Mikro- und Makroebene – Subjektivismus und Objektivismus: Erstens die Mikro-
ebene der Praxis auf den sozialen Feldern des Fürstendiensts und der Familie sowie
die Strategien sozialen Aufstiegs, die am individuellen Handeln Geizkoflers beob-
achtbar sind, zweitens die Mesoebene der politischen Kultur, also der politischen
Wahrnehmungs-, Deutungs- und Handlungsmuster, die das individuelle Handeln
habituell prägten, und drittens die Makroebene des politischen Systems, mithin die
politischen Strukturen, die durch das von den Mustern der politischen Kultur ge-
prägte Handeln generiert wurden. Dabei ist nach der Bedeutung von Mikropolitik –
Verflechtung – für das Funktionieren des politischen Systems zu fragen. 

Um die aufgeworfenen Fragen zu beantworten, nimmt die Arbeit ihren Ausgang
mit einem Blick auf die Ressourcen, auf die Geizkofler als Startkapital zurückgrei-
fen konnte. Dies war einerseits soziales Kapital in Gestalt eines weitgreifenden so-
zialen Netzwerks, das er im Lauf seiner Karriere zwar erheblich ausbauen konnte,
das zu ihrem Beginn aber schon in nuce vorhanden war, andererseits kulturelles Ka-
pital, das er auf seiner Bildungsreise an verschiedenen Universitäten und Fürsten-
höfen erwarb. Der zweite Teil befasst sich mit der Praxis und den Normen seines
Fürstendienstes als Rat und Diener des Hauses Österreich und als Klient protes-
tantischer Fürsten sowie seinem politischen Denken. Anschließend konzentriert
sich die Arbeit auf die Profite, die er aus seinen Diensten zog. Dabei handelte es sich
zum einen um ökonomisches Kapital, zum anderen um symbolisches Kapital in
Form des sozialen Aufstiegs aus dem nichtlandständischen Adel der Erblande in die
Reichsritterschaft. Zum Abschluss steht die Investition und Perpetuierung der im
Fürstendienste gewonnenen Ressourcen im Rahmen seiner Familienpolitik im
Mittelpunkt. Neben der Verwandtschaft wendet sich die Studie dabei der Kernfa-
milie zu, den Bildungs-, Karriere- und Heiratsstrategien, die Geizkofler für seinen
einzigen Sohn Ferdinand verfolgte.

11
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3. Forschungsstand und Quellenlage

Bei ihrem Vorhaben, mittels einer biographischen Fallstudie Erkenntnisse über
politische Kultur im Heiligen Römischen Reich im konfessionellen Zeitalter zu
gewinnen, kann sich diese Arbeit auf mehrere Forschungsfelder beziehen. Im Zuge
des cultural turn der Geschichtswissenschaft wandte sich die Politikgeschichte
nicht nur den objektiven sozialen Strukturen zu, von denen man annahm, dass sie
das Handeln der Akteure konditionierten, sondern zunehmend auch der Praxis der
Herrschaft sowie den Weltbildern und Selbstdeutungen der Akteure, ohne jedoch
die Makroebene des sozio-politischen Systems aus dem Blick zu verlieren. Bezüg-
lich der Fragestellung, die Praxis und Normen von Fürstendienst und Familien-
politik analysieren möchte, bietet sich der Blick auf zwei Forschungsfelder an: die
Geschichte politischer Herrschaftssysteme im Heiligen Römischen Reich sowie die
Kulturgeschichte der politischen Eliten, insbesondere des Adels, dem auch Geiz-
kofler angehörte.

Im Bezug auf die Kultur der Herrschaft im Reich sind vor allem drei Forschungs-
felder für diese Arbeit von Interesse: die Verflechtungsanalyse, das Konzept von
politischer Herrschaft als Aushandlungsprozess sowie die Untersuchung sym-
bolischer Formen der Politik. Die Verflechtungsanalyse hat sich die Aufdeckung der
politischen Bedeutung personaler Beziehungen wie Verwandtschaft, Freundschaft
oder Patronage, ihrer Strukturen, ihrer Funktionen und Normen zur Aufgabe
gesetzt. Dementsprechend kennzeichnet der Begriff ‚Verflechtung‘ sowohl diese in-
formellen Strukturen, die im Folgenden auch als Netzwerk oder network bezeichnet
werden, als auch ihren durch die damalige politische Kultur legitimierten Einsatz
zur Verfolgung individueller Ziele, der mit ‚networking‘ am besten umschrieben
werden kann29. Diese sozialwissenschaftliche Methode wurde von Reinhard für 
die Erforschung politischer Führungsgruppen in der Frühen Neuzeit fruchtbar ge-
macht, indem er eine immer weiter differenzierte Typologie informeller Beziehun-
gen entwickelte, um Strukturen frühneuzeitlicher Netzwerke erfassen, darstellen
und vergleichen zu können30. Parallel dazu wurde durch die Geschichtswissenschaft
die ebenfalls zunächst sozialwissenschaftlich orientierte Patronageforschung rezi-
piert, deren Erklärungskraft allerdings eine geringere Reichweite hat als die der Ver-
flechtungsanalyse, da sie ihr Augenmerk nur auf einen bestimmten Beziehungstyp
richtet31. 

In den Arbeiten, die sich mit der Verflechtung im frühneuzeitlichen römisch-
deutschen Reich beschäftigen, fanden bisher drei Führungsgruppen des politischen
Mehrebenensystems des Reichsverbandes Beachtung, zu denen auch Zacharias

29 Zur Begrifflichkeit vgl. Reinhard: Verflechtung, S.19 und Ders.: Historische Anthropo-
logie, S.136.

30 Reinhard: Verflechtung, hier bes. S. 23, 35 – 39 und Ders.: Historische Anthropologie, bes.
S.130 –134.

31 Vgl. hierzu z. B. Nolte: Patronage, hier S.11.
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Geizkofler Zugang hatte: die Oligarchien der Reichsstädte, die Verwaltungseliten
der Territorien und die Eliten auf Reichsebene. Am besten erforscht ist auf Anre-
gung Reinhards im Rahmen eines von der DFG geförderten Projekts die oligarchi-
sche Verflechtung der bikonfessionellen Reichsstädte Augsburg und Ravensburg.
Aufgrund des speziellen Charakters der beiden Städte galt dabei dem Zusammen-
hang von Konfession und Verflechtung besondere Aufmerksamkeit32. Die Ver-
flechtung in Augsburg fand auch unabhängig von diesem breit angelegten For-
schungsprojekt Interesse33. An der Universität Zürich beschäftigte sich ein Projekt
mit Aspekten der Verflechtung innerhalb dieser Stadt im Spätmittelalter – unter
anderem mit networks innerhalb der politischen Führungsgruppe34.

Auf die verwandtschaftliche Verflechtung territorialer Verwaltungseliten machte
in systematischer Form erstmals Demandts Grundlagenstudie zu den hessischen
Zentralbehörden im 16. Jahrhundert aufmerksam, die zu dem Ergebnis kam, dass
„die leitende bürgerliche Beamtenschaft der hessischen Zentralverwaltung des
16. Jahrhunderts als eine Großfamilie anzusprechen“ sei35. Dieser Erkenntnis folg-
ten weitere prosopographische Arbeiten, die Grundlagenmaterial für weiterfüh-
rende Studien zur Verflechtung der fürstlichen Räte und Diener einzelner Territo-
rien zur Verfügung stellen36. 

Für die Untersuchung von informellen Beziehungen auf der Ebene des Reiches
kommt vor allem dem von Press und Moraw angeregten Forschungsprojekt „Pro-
bleme der Sozial- und Verfassungsgeschichte des Heiligen Römischen Reiches 
im späten Mittelalter und der Frühen Neuzeit“ große Bedeutung zu. In mehre-
ren Arbeiten wurde die vom anstaltsstaatlichen Denken gelenkte Perspektive auf
institutionelle Beziehungen durch einen Blick auf die „in der industriellen Welt
untergegangene[n] oder diskreditierte[n] Sozialbeziehungen und Spielregeln“37 wie
beispielsweise Patronage-Klientel-Beziehungen ergänzt38. Ausgangspunkt ihrer
Überlegungen war dabei „der königliche/kaiserliche Hof als Ausgangs- und Ziel-
punkt wechselseitiger Wirkungszusammenhänge von ‚oben‘ nach ‚unten‘ und um-
gekehrt“39. Zuletzt befasste sich Lupke-Niederich mit Struktur und Funktion der

13

32 Projektbeschreibung und Ergebnisse bei: Reinhard: Oligarchische Verflechtung; Ausführ-
liche Prosopographie: Ders.: Augsburger Eliten; Interne Verflechtung der Ravensburger
Oligarchie: Schütze: Verflechtung; Interne Verflechtung der Augsburger Oligarchie: Sieh-
Burens: Oligarchie; Externe Verflechtung der Augsburger Oligarchie: Steuer: Außen-
verflechtung.

33 Zur Verflechtung der Augsburger Kaufleute um 1550: Häberlein: Brüder; Zum Netzwerk
der Kaufmannsfamilie Pemer vgl. Dalhede: Augsburg und Schweden, bes. Bd.1.

34 Vonrufs: Führungsgruppe.
35 Demandt: Amt, S.129.
36 Im Rahmen dieser Untersuchung fanden Verwendung für Württemberg: Bernhardt: Zen-

tralbehörden, 2 Bde.; für Pfalz-Neuburg: Henker: Zentralbehörden; für Fürstenberg: Asch:
Verwaltung, bes. S. 229.

37 Moraw/Press: Probleme, hier S. 8.
38 Beispielsweise Press: Politisches System, Ders.: Patronat, Moraw: Patrone.
39 Moraw/Press: Probleme, S. 8.
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Klientel Kaiser Karls V. und Kaiser Ferdinands I. im Südwesten des Reichs40. Zudem
erstreckten sich Netzwerke ausländischer Herrscher ins Reich, wie das von Edel-
mayer untersuchte network des spanischen Königs41. 

Die Bedeutung höfischer Patronage für die Herrschaft der Habsburger in ihren
Erblanden und deren Auswirkung auf den Adel hat Mac Hardy in mehreren Stu-
dien unter Rückgriff auf Bourdieus Kapitalmodell erforscht. Sie richtet ihr Interesse
auf die Beziehungen zwischen den katholischen Habsburgern und den protestanti-
schen niederösterreichischen Adligen in den Jahrzehnten vor dem Dreißigjährigen
Krieg. Unter anderem geht sie ein auf die Bedeutung fürstlicher Patronage für 
die soziale Reproduktion des Adels, insbesondere durch den (durch die fürstliche
Patronage gesteuerten) Zugang zum Hof, an dem ökonomisches, soziales  und sym-
bolisches Kapital erworben werden konnte. Den Prozess der Staatsbildung begreift
sie als Aushandlungsprozess zwischen dem Fürsten und den adligen Machteliten
und bezeichnet den so entstehenden Staat unter Rückgriff auf Michael Mann als
„co-ordinating state“42.

Neben diesen konfliktreichen Prozessen geraten zunehmend auch die Aus-
handlung und Kommunikation, Moderation und Vermittlung als – „weiche“, auf
Konsens und Kompromisse zielende – Verfahren frühneuzeitlicher Herrschaft und
Politik im Reich in den Fokus: Insbesondere wird die Bedeutung von Aushand-
lungsprozessen zwischen Herrschaftsträgern und Herrschaftsunterworfenen be-
tont43. Für die lokale Herrschaft in den Territorien des frühneuzeitlichen Reichs 
hat beispielsweise Brakensiek jüngst hervorgehoben, dass diese weniger auf Zwang 
als auf Überzeugung durch Aushandeln beruhte. Örtliche Amtsträger wurden, um
die Interessen der Zentrale überhaupt durchsetzen zu können, aus der Elite ihres
Amtssprengels rekrutiert, mit der sie intensiv verflochten waren. Frühneuzeitliche
„Staatlichkeit“ basierte demnach vor allem auf den „Management-Qualitäten loka-
ler Amtsträger, ihre[r] Fähigkeit, als ‚Makler der Macht‘ Aushandlungsprozesse zu
steuern und divergierende Interessen auszutarieren44.“

In Bezug auf die schwache institutionelle Rolle des Kaisers, der in hohem Maße
auf informelle Verfahren angewiesen war, wurde von der jüngeren Forschung die

14

40 Lupke-Niederich: Klientel.
41 Edelmayer: Netzwerk.
42 Mac Hardy: War.
43 Vgl. z. B. auch Emich: Staatsbildung, S.194 und passim, die in Hinblick auf die territoriale

Integration Ferraras in den Kirchenstaat von der These ausgeht, dass „Herrschaft in der
Frühen Neuzeit immer auf einem Kompromiß mit der lokalen Elite beruhte.“

44 Brakensiek: Amtsträger, S. 50. Vgl. auch Ders.; Wunder: Herrschaftsvermittlung. Zur
Kritik des Begriffs „aushandeln“, der die bestehende Machtdifferenz zwischen Herrschafts-
trägern und Beherrschten auf lokaler Ebene verschleiere und durch den Terminus „verhan-
deln“ zu ersetzen sei vgl. Reinhard: Aushandeln, S. 434. Grundsätzlich sieht aber auch er
die These bestätigt, dass „Herrschaft vor Ort […] nicht nur durch Zwang nach dem Schema
von Befehl und Gehorsam stattfand, sondern in komplexen Kommunikations- und Inter-
aktionsprozessen.“ Ebd., S. 430.
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Moderatorenrolle des Kaisers gewürdigt, bei der einzelnen kaiserlichen Räten oder
Klienten, die auch an die Höfe der wichtigsten Reichsfürsten angebunden waren,
eine Schlüsselrolle zukam. So existieren zahlreiche Studien zur in Hinblick auf das
Ziel der Stabilisierung des Reichs erfolgreichen Herrschaft der Kaiser Ferdinand I.
und Maximilian II.: Politikgeschichtlich ausgerichtet, aber dennoch auch aus kul-
turgeschichtlicher Perspektive aufschlussreich sind die Studien von Lanzinner45,
Luttenberger46 und Edel, die sich mit der Reichspolitik Kaiser Maximilians II. mit
dem Fokus auf die Friedenssicherung durch Konsens mit den Reichsständen be-
schäftigen. Edel beispielsweise sieht das „politische System“ des Reichs unter Maxi-
milian II. „ganz auf die gedeihliche Kooperation zwischen Kaiser und Reichs-
ständen ausgerichtet“. Um seine Ziele durchzusetzen, habe der Kaiser „zwischen
den Interessen“ der unterschiedlichen Stände „vermitteln“ müssen47. Die Studie
Meußers über den kaiserlichen Rat Johann Ulrich Zasius (1521–1570) verfolgt eher
einen systematischen Ansatz und trägt den bezeichnenden Titel: „Politische Kom-
munikation in der frühen Neuzeit.“ Bei der Beantwortung ihrer „Leitfrage, wie
Politik funktionierte“, betont sie die Bedeutung der „auf Integration setzenden Hal-
tung“ des mit dem Kaiserhof und wichtigen protestantischen und katholischen
Höfen verflochtenen Zasius für den Zusammenhalt des Reichs nach dem Augsbur-
ger Religionsfrieden48. Mit „politischer Kommunikation“ in Form der Entsendung
kaiserlicher Kommissare durch Kaiser Ferdinand I. in den Jahren 1552 –1558 und
der „Konsolidierung und Stabilisierung“ der habsburgischen Herrschaft durch „In-
tensivierung der politischen Kommunikation“ zwischen König und Ständen befasst
sich Pflüger49.

Die Forschung setzt sich theoriegeleitet auch mit dem Scheitern der Kommu-
nikation im Reich unter Rudolf II. und Matthias auseinander, so Gotthard, der 
den Dreißigjährigen Krieg als „Resultat gestörter politischer Kommunikation“, 
als Folge des „Versiegens der Kommunikationsströme“ im Reich beschreibt50. Auch 
die gescheiterte, auf informelle Vermittlung zwischen den Konfessionsparteien
setzende Kompositionspolitik im Vorfeld des Dreißigjährigen Krieges, die ein
„Forschungsmythos“ Khlesl zuschreibt, die aber laut Gotthard „ein Herzensanlie-
gen des wertkonservativen lutherischen Mehrheitsflügels der Union“51 war, fand in
etlichen – allerdings ebenfalls klassisch politikgeschichtlich orientierten – Studien
Beachtung52.
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45 Lanzinner: Friedenssicherung.
46 Luttenberger: Politische Führung.
47 Edel: Politisches Handeln, S. 454.
48 Meußer: Johann Ulrich Zasius, hier S. 452f.
49 Pflüger: Kommissare, hier S. 77.
50 Gotthard: Konfessionskrieg, S.172.
51 Ebd., S.159.
52 Siehe unten.
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Neben Verflechtung sowie Aushandlung und Vermittlung als entscheidenden
Herrschaftsmedien wurden insbesondere auch für das Reich in letzter Zeit sym-
bolische Herrschaftsformen in den Blick genommen53: Stollberg-Rilinger betont im
Hinblick auf vormoderne politische Verfahren, dass diese „auf den ersten Blick de-
fizient oder funktionslos [erscheinen], wenn man sie allein an dem Maßstab offener
und verbindlicher Entscheidungsproduktion mißt. Erst wenn man ihre symbolisch-
expressive Funktion in den Blick nimmt, erschließen sich die Motive der Beteilig-
ten, an diesem Verfahren teilzunehmen, und ihre Bedeutung für die jeweilige poli-
tisch-soziale Ordnung54.“ Insbesondere setzte sich die Hofforschung intensiv mit
symbolischen Formen von Politik wie der Bedeutung von Zeremoniells ausei-
nander; für den Kaiserhof in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts leistete dies bei-
spielsweise Hengerer55. Überlegungen zu einer an symbolischen Formen orientier-
ten Reichstagsforschung legte Stollberg-Rilinger in mehreren Aufsätzen vor56. 

Neben Verfahren und Medien von Herrschaft standen in der jüngeren Forschung
zur Reichsgeschichte und zur Geschichte der habsburgischen Erblande auch die
Herrschaftsinstitutionen im Fokus – so der Hof als Haushalt des Herrschers und 
die Zentralbehörden, die in der Frühen Neuzeit jedoch eng miteinander verknüpft
waren. Noflatscher beleuchtet in einer kollektivbiographischen Studie zu den
Machteliten an den Höfen der Habsburger in den Jahren 1480 –1530 unter anderem
die Verflechtung der Räte untereinander sowie ihre Aufstiegs- und Familienstrate-
gien57. Eine grundlegende Studie Hengerers, die er als Beitrag zu einer auf Luhmann
beruhenden „Kommunikationsgeschichte der Macht“ begreift, befasst sich mit dem
Kaiserhof in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Dabei spart er allerdings die
Herrschaft Rudolfs II. und Matthias’ weitgehend aus58. Explizit dem Hof Rudolfs II.
wendet sich Noflatscher in einem Aufsatz aus verflechtungstheoretischer und grup-
pensoziologischer Perspektive zu, in dem er die Figurationen innerhalb der Gruppe
der Spitzenräte und ihr Verhältnis zum Kaiser untersucht59. Zudem beinhaltet das
Handbuch zu den „Höfe[n] und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich“ Artikel
zu den Höfen der beiden kaiserlichen Brüder Rudolf und Matthias60. Hausenblasová
edierte zuletzt die Hofstaatsverzeichnisse Kaiser Rudolfs II.61

Auch die kaiserlichen Zentralbehörden fanden in der Forschung Beachtung,
wiederum allerdings kaum diejenigen Rudolfs II. und Matthias’: Lediglich zum
Reichshofrat unter Rudolf II. liegt eine neuere „behördengeschichtliche“ Studie vor,
die allerdings lediglich die formalen Strukturen und Prozeduren untersucht und
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53 Vgl. z. B. auch Reinhard: Staatsgewalt, S. 80 –100.
54 Stollberg-Rilinger: Einleitung, S. 20.
55 Hengerer: Hof.
56 Vgl. z. B. Stollberg-Rilinger: Reichstag.
57 Noflatscher: Räte.
58 Hengerer: Hof.
59 Noflatscher: Kleingruppen.
60 Ders.: Rudolf II. und Hengerer: Matthias.
61 Hausenblasová: Hof.
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nicht die sie grundierenden informellen62. So ist die Forschung sowohl hinsichtlich
des Reichshofrats als auch des Geheimen Rats und der Reichshofkanzlei Rudolfs II.
und Matthias’ auf ältere verwaltungsgeschichtliche Arbeiten wie diejenigen von
Fellner und Kretschmayr (Zentralverwaltung)63, Gschließer (Reichshofrat)64 und
Gross (Hofkanzlei)65 angewiesen. Lediglich Schwarz analysiert in seiner Studie auch
die Verflechtung der Geheimen Räte untereinander66. Neueres Material bieten etli-
che Aufsätze in der „Quellenkunde der Habsburgermonarchie67“. Über die Hof-
kammer Rudolfs II. als oberste Finanzbehörde gibt es jedoch überhaupt keine
Studien. Die kaiserlichen Finanzen unter Ferdinand I. und Maximilian II. sind 
durch eine aktuelle Studie Rauschers sehr gut erforscht. Hinsichtlich der Finanz-
verwaltung betont er insbesondere die Bedeutung informeller Strukturen wie die 
auf Verflechtung beruhende persönliche Kreditwürdigkeit der Amtsträger. Dabei
fokussiert er auf die zentrale Stellung des Reichspfennigmeisters Georg Ilsung: „In-
stitutionell […] nur lose an den Kaiserhof gebunden“, fiel ihm wegen „seiner engen
Kontakte zur oberdeutschen Hochfinanz, der Tätigkeit von Familienangehörigen
im Tiroler Bergbau, seiner offensichtlichen Sachkenntnis […] und wohl auch wegen
seines persönlichen Vermögens und seiner Kreditwürdigkeit“ eine Schlüsselrolle als
„Bindeglied“ zwischen Kaiserhof und der oberdeutschen Hochfinanz zu68. 

Neben Rauscher befassten sich auch andere Autoren mit der Reichsfinanz-
verwaltung und vor allem dem Reichspfennigmeisteramt im 16. und frühen 17. Jahr-
hundert, allerdings aus einer klassisch finanz- und institutionengeschichtlichen
Sicht, die die Bedeutung informeller Strukturen für das Reichsfinanzwesen, wie sie
Rauscher anreißt, weitgehend ausblendet: Der Pionier der Forschung war der
Augsburger Historiker und Realschullehrer Johannes Müller (1856 –1930), der sich
vor allem dem Reichsteuerwesen69 und dem Reichspfennigmeisteramt Geizkoflers
widmete70. In seiner Studie über den „Zusammenbruch des Welserischen Handels-
hauses“ befasste er sich auch mit dem Reichspfennigmeisteramt von Geizkoflers
Nachfolger Matthäus Welser71. Weniger biographisch als systematisch behandelte
Schulze in seiner Studie über „Reich und Türkengefahr im späten 16. Jahrhundert“
nicht nur die Auswirkungen der Türkensteuern auf das Reich, sondern auch das
Reichsfinanzwesen im späten 16. Jahrhundert72. Dabei geht er jedoch von einem
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62 Ehrenpreis: Reichshofrat. 
63 Fellner; Kretschmayr: Zentralverwaltung.
64 Gschließer: Reichshofrat.
65 Gross: Hofkanzlei.
66 Schwarz: Privy Council.
67 Pauser; Scheutz; Winkelbauer: Quellenkunde.
68 Rauscher: Finanzen, hier S.178f.
69 Müller: Steuer- und Finanzwesen.
70 Siehe unten.
71 Müller: Zusammenbruch.
72 Er bietet auch einen Überblick über die Forschung zum Reichsfinanzwesen bis in die 1970er

Jahre. Vgl. Schulze: Türkengefahr, S. 302 – 306.
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klassischen institutionengeschichtlichen Ansatz aus. So attestiert er dem politischen
System des Alten Reichs im Zusammenhang mit der Entstehung des Reichspfen-
nigmeisteramts, dass es trotz „starke[r] partikularer Tendenzen […] beachtliche
Versuche zur Entwicklung zentraler Institutionen unternommen“ habe. Es sei 
eine „Reichsfinanzverwaltung“ entstanden, die „ein bestimmtes Eigengewicht als
Zentralbehörde des Reiches entfalten konnte“73. Lanzinner bietet finanz- und insti-
tutionengeschichtliche Ausführungen zu Georg Ilsung, seinem Reichspfennigmei-
steramt und seinen Plänen zur Einführung des „Gemeinen Pfennigs“74. Ebenfalls
eher finanzgeschichtlich, denn an einer politischen Kulturgeschichte orientiert sind
die Beiträge eines neueren Sammelbandes zu den „Materielle[n] Grundlagen fürst-
licher Politik in den habsburgischen Ländern und im Heiligen Römischen Reich im
16. Jahrhundert“75. Ein Beitrag Schattkowskys zum sächsischen Reichspfennig-
meisteramt des Christoph von Loß ist ebenfalls eher einer klassischen Institutio-
nengeschichte verpflichtet76.

Neben diesen – kursorisch skizzierten – für die Arbeit relevanten Forschungen
zur Herrschaft und zur „Institutionenkultur“ im Reich und in den Erblanden exis-
tieren auch biographischen Arbeiten zu einzelnen kaiserlichen Räten, die sich als
Beiträge zu einer Geschichte der Machteliten des Kaiserhofs unter Maximilian II.
und Rudolf II. verstehen und Aufschlüsse über individuelle Strategien und Hand-
lungsspielräume geben möchten. Edelmayer widmet sich in zwei Studien den kai-
serlichen Geheimen Räten Adam von Dietrichstein und Wolf Rumpf77. Am Beispiel
Dietrichsteins arbeitet er die Verbindung von Fürstendienst und Familienpolitik
heraus. Dieser habe „bewußt die Herrschernähe [gesucht] und aktivierte diese 
mit großem persönlichen Arbeits- und Geldeinsatz zu seinem Vorteil und zu jenem
seiner Familie78.“ Edel beschäftigt sich mit der Biographie des Reichsvizekanzlers
Johann Baptist Weber (1526 –1584). Es gelingt ihm nachzuweisen, dass für dessen
Karriere und sozialen Aufstieg in den Adel neben dem Wohlstand seines Vaters und
einem erfolgreich absolvierten Studium vor allem seine „Beziehungsnetzwerke“ von
entscheidender Bedeutung waren. Als Profite und Ziele des Fürstendiensts Webers
macht Edel den Erwerb ökonomischen Reichtums, der nicht zuletzt auf der Aus-
nutzung seiner dienstlichen Position (z. B. durch die Annahme von Verehrungen)
und Geldgeschäften mit seinem Dienstherrn beruhte, sowie den Aufstieg in den
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73 Ebd., S. 305f. Unter dem Begriff der „Reichsfinanzverwaltung“ versteht er den „administra-
tiven Apparat […], der mit der Einziehung, Anmahnung, Zwangseintreibung, Verwaltung,
dem Transport und der Aushebung der Reichssteuern befaßt ist, die für den Türkenkrieg
vom Reichstag bzw. den Kreistagen bewilligt worden waren.“

74 Lanzinner: Friedenssicherung, S. 474 – 509.
75 Edelmayer; Lanzinner; Rauscher: Finanzen.
76 Schattkowsky: Reichspfennigmeister. Schattkowsky hat von Loß auch in ihrer Habili-

tationsschrift behandelt, die allerdings bei Abschluss dieser Arbeit noch nicht im Druck
erschienen war.

77 Edelmayer: Wolf Rumpf.
78 Ders.: Adam von Dietrichstein, hier S.142.
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Adel aus79. Haberer befasst sich in seiner Dissertation mit dem kaiserlichen Gehei-
men Rat Leonhard (IV.) von Harrach und versucht den „Handlungsspielraum“ im
Kontext seiner Verflechtung mit Kaiser und Landständen zu ergründen. Dabei
betont er die Bedeutung seines Netzwerks aus „Familien-, Amts-, Standes- und Pro-
fit-Beziehungen“, das seinen Handlungsspielraum determinierte. Die Angehörigen
dieser im Hof und in den Landständen verankerten adligen Machtelite sieht er gar als
„Staats-Teilhaber“, nicht zuletzt dank ihrer Rolle als Kreditoren des Fürsten80. 

Angesichts der Tatsache, dass die Angehörigen dieser Machteliten – wie auch
Geizkofler – meist adlig waren oder durch ihre Dienste in den Adel aufstiegen,
sucht die vorliegende Studie auch methodische Anregungen in der florierenden
Adelsgeschichte. Diese strebt inspiriert von Literatur- und Kunstgeschichte, der
älteren Kulturgeschichte sowie der Kultursoziologie (Elias, Bourdieu) zunehmend
„eine Adelsgeschichte von innen“ an, die nach „eine[r] angemessenen Beschreibung
und Interpretation der adeligen Seins- und Sichtweise, der adeligen ‚Welt‘“ sucht
und mithin „adelige Kultur“ zu analysieren versucht81. Diese Arbeit fühlt sich die-
sem Ansatz verpflichtet und rekurriert daher vor allem auf Forschungsarbeiten, die
die adlige Familienpolitik beleuchten, d. h. die Praxis, Normen, Mentalitäten, die
bei der Reproduktion des Herrenstands erforderlich waren. Für diese Studie be-
sonders wichtig ist die methodische Affinität zu zahlreichen biographischen und
familiengeschichtlichen Arbeiten, die sich implizit oder explizit an einer Synthese
von Mikro- und Makroebene versuchen. 

So sind in letzter Zeit etliche biographisch bzw. familiengeschichtlich orientierte
Fallstudien erschienen, die sich mit den Strategien sozialen Aufstiegs bzw. sozialer
Reproduktion (hoch)adliger Fürstendiener oder Geschlechter im Spätmittelalter82

und in der Frühen Neuzeit und der ihnen zugrunde liegenden Normen befassen83.
Ihr Augenmerk legen sie mutatis mutandis auf die Bildungs-, die Karriere- und
Heiratsstrategien, die sozialen networks sowie die Formen der symbolischen Re-
produktion und Demonstration des sozialen Status der entsprechenden Familien,
beispielsweise durch memoria. Diese Studien betonen einerseits die Bedeutung des
Hauses, des Geschlechts, des als Abfolge von vergangenen, gegenwärtigen und
künftigen Familienmitgliedern verstandenen agnatischen Abstammungsverbandes
für den Habitus des Adels. Mutschler beispielsweise geht bei seiner Arbeit über die
Grafen von Ysenburg-Büdingen vom zentralen Begriff des Hauses aus: „Die Ein-
richtung des Hauses prägte in wesentlichen Punkten das Denken und Handeln des
Adels. Gesellschaftliche Faktoren wie Ansehen, Würde, Ehre, Reputation wurden
in erster Linie durch die Zugehörigkeit zum Haus im Sinne einer sozialen Gruppe
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79 Edel: Johann Baptist Weber, hier S.182 –185.
80 Haberer: Leonhard (IV.) von Harrach, S. 20, 23 und 138.
81 Theil: Adelsforschung, S. 77– 88.
82 Vgl. z. B. Spieß: Hochadel.
83 Vgl. z. B. die Pionierstudie von Brunner: Landleben oder Klingenstein: Kaunitz.
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vermittelt.“ Konstituiert wurde das Haus durch „Abstammung und Verwandt-
schaft“84.

Andererseits heben sie die überragende Bedeutung der Reproduktion und Akku-
mulation symbolischen Kapitals von Status, Prestige und Anerkennung als zentra-
les Ziel von Familienpolitik sowie als zentrale Ressource in der Statuskonkurrenz
hervor, aber auch die der anderen Kapitalien, des ökonomischen oder sozialen
Kapitals. So konstatiert beispielsweise Mauerer in seiner Studie über die Grafen 
von Fürstenberg, dass der Wahrung und Mehrung der „Reputation“ der Familie die
„verhaltensleitende Bedeutung“ zukam. Da „sich mit wachsender Reputation Spiel-
räume weiteten, Erfolgschancen wuchsen und die Macht […] zunahm“, kam der
„Bewahrung und Vermehrung des symbolischen oder kulturellen Kapitals, das mit
den Begriffen Reputation, Ansehen, Ehre, Wertschätzung und Prestige näherungs-
weise umschrieben werden kann, […] ausschlaggebende Bedeutung für den Erhalt
der gesellschaftlichen Position“ zu. Als weitere Ressourcen, die die soziale Position
der Familie und damit ihre Reputation bestimmten, identifiziert er „Geld“, mithin
ihre finanziellen Ressourcen, und ihre „Karrieren“, also den Erwerb von Macht-
positionen im Fürstendienst und in der Reichskirche85.

Häufig operiert die Forschung dabei mit den von Bourdieu entlehnten Konzep-
ten, so nicht nur Mauerer, sondern beispielsweise auch eine sich explizit auf Bour-
dieu berufende biographische Fallstudie über Ott-Heinrich Fugger (1592 –1644),
die Stephanie Haberer vorlegte. Auch sie will mehr als den „konkreten Lebenslauf
rekonstruieren“. Vielmehr strebt sie „den Prämissen aktueller kulturhistorischer
Forschung“ folgend an, „nach Wahrnehmungen, Erfahrungen, Verhaltensmustern
und Handlungsstrategien“ zu fragen, wobei sie sich explizit auf das „Modell Pierre
Bourdieus“ beruft. Durch die Anwendung dieses Konzepts eröffne „sich die Chance
auf eine Annährung an die soziale Wirklichkeit, das Selbstverständnis, die relationale
Stellung im sozialen Raum, die Handlungspraxis und potentielle Deutungsschemata
von Ott Heinrich Fugger“. So will sie nicht nur die „verinnerlichten Habitusmerk-
male“ rekonstruieren, die seinem Handeln zugrunde lagen, sondern auch die Logik
der sozialen „Felder, in denen er agierte“, und die „Akkumulation und Transforma-
tion“ derjenigen „Kapitalformen […], über die er verfügte86.“ 

Methodisch zielen diese Studien im Gegensatz zur klassischen Biographik, die das
Individuelle betont, auf einen Brückenschlag zwischen Mikro- und Makroebene87.
So zielt beispielsweise Winkelbauer in seiner Studie über den kaiserlichen Geheimen
Rat Gundaker von Liechtenstein (1580 –1658) mit seiner „‚mikrohistorische[n]‘
Fallstudie“ auf „Fortschritte in der Kenntnis der inneren Geschichte der Habsbur-
germonarchie und ihrer adeligen ‚Eliten‘ (‚Führungsschichten‘) in der ersten Hälfte
des 17. Jahrhunderts“. Explizit strebt er die Rekonstruktion des „komplexen geisti-
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84 Mutschler: Ysenburg-Büdingen, S. 9 und 18. Vgl. auch Klingenstein: Kaunitz, S. 21.
85 Mauerer: Fürstenberg, S. 370.
86 Haberer: Ott Heinrich Fugger, S. 30.
87 Vgl. hierzu schon Brunner: Landleben oder Haberer: Ott Heinrich Fugger, S. 9f.
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gen und sozialen ‚(Mikro-) Kosmos‘“ Liechtensteins an. Dabei will er nicht das
Individuelle herausarbeiten, sondern das Typische und so den Brückenschlag zwi-
schen „Singularität und Typik“ vollziehen, um so „zu einem besseren Verständnis
sowohl des Funktionierens und der Wandlungen des größeren ‚Ganzen‘ (also der
politischen, sozialen und kulturellen Verbände, Systeme und Strukturen) als auch
der Handlungen, Ansichten und Gedanken der ‚Teile‘ (der einzelnen Mitglieder der
weltlichen Eliten) beizutragen“88.

Beim Transfer dieser methodischen und theoretischen Ergebnisse auf das Netz-
werk Zacharias Geizkoflers kann teilweise auf frühere Arbeiten zurückgegriffen
werden. Den ersten – noch tastenden – Versuch, sich der Biographie Geizkoflers aus
geschichtswissenschaftlicher Perspektive zu nähern, unternahm Wolf, der in seiner
1873 erschienenen Arbeit über Geizkoflers Onkel Lukas auch der Biographie des
Neffen einigen Platz einräumte89. Die bis heute maßgeblichen biographischen For-
schungen zu Geizkofler stammen aus der Feder des bereits erwähnten Johannes
Müller, der sich auf Quellen aus dem Familienarchiv der Geizkofler stützt. Der
Schwerpunkt von Müllers grundlegender Biographie liegt allerdings auf Geizkof-
lers Tätigkeit als Reichspfennigmeister und seiner Würdigung aus finanzgeschicht-
licher Sicht90. Geizkoflers politisches Engagement erscheint bei Müller vor allem als
von uneigennützigem Idealismus des „für das allgemeine Wohl sich opfernde[n]
Mann[es]“ geprägt. Als Leitmotive des Handelns Geizkoflers identifiziert Müller
im Hinblick auf dessen Engagement als Reichspfennigmeister „die Bewahrung der
christlichen Völker Europas vor der türkischen Barbarei“ sowie unter dem Aspekt
von dessen Ausgleichspolitik angesichts der zunehmenden konfessionellen Polari-
sierung im Reich dessen „uneigennützige Vaterlandsliebe91“. 

Den jüngsten – allerdings nun schon vierzig Jahre zurückliegenden – biographi-
schen Versuch über Geizkofler unternahm Blendinger in einem Aufsatz, der aller-
dings inhaltlich über weite Strecken von Müller abhängig ist und wenig Neues bie-
tet92. Seine Darstellung stellt eine Synthese der einschlägigen Forschungen dar und
widmet sich im Gegensatz zu Müllers finanzgeschichtlichem Ansatz auch Geizkof-
lers familiärem Hintergrund, seinem Aufstieg in die Reichsritterschaft und seiner
Ratgebertätigkeit für die Habsburger. Blendinger erwähnt allerdings am Rande,
dass Geizkofler in „seiner privaten Sphäre“ ein „auf seinen Vorteil bedachte[r], nach
materiellem Besitz und nach hohen Würden strebende[r] Mann“ war93.

Neben der von Müller und Schulze94 betonten finanzgeschichtlichen Bedeutung
Geizkoflers lag der Akzent der Forschung vor allem auf seiner politikgeschicht-
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88 Winkelbauer: Fürst, S.13 –18.
89 Wolf: Lucas Geizkofler.
90 Müller: Zacharias Geizkofler.
91 Ders.: Reichspfennigmeister, S. 43, 49 und 80.
92 Blendinger: Zacharias Geizkofler.
93 Ebd., S.195.
94 Schulze: Türkengefahr.
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lichen Rolle. So würdigen Müller und Gotthard95 Geizkoflers Kompositionsbe-
mühungen, die er mit Unterstützung Kardinal Khlesls bzw. Herzog Johann Fried-
richs von Württemberg betrieb. Teilaspekte des politischen Denkens Geizkoflers
wurden von Schubert96, Holzer97, Schulze98 und Luttenberger99 gewürdigt. Doch
auch andere Wirkungsfelder wie Geizkoflers Herrschaft Haunsheim, der Knapp
eine rechtshistorische Studie widmete100, seine Tätigkeit als Hofpfalzgraf101, die von
Mayer-Karstadt102 untersuchte wohltätige Geizkoflersche Familienstiftung oder die
Einführung der lutherischen Konfession in Haunsheim103 wurden in der Forschung
thematisiert. Ebenso fand Geizkoflers familiäres Umfeld Beachtung, insbesondere
sein Onkel Lukas Geizkofler, der eine Autobiographie verfasste104, aber auch sein
Onkel Michael105 und eine Studienreise von Geizkoflers Sohn Ferdinand in die
Niederlande und nach England, die Karl Otto Müller nachzeichnete106. Mit dem
Verbleib des gemeinschaftlichen Familienvermögens der Geizkofler nach dem Tod
des letzten männlichen Sprosses des Geschlechts im Jahr 1730 befasste sich Eller107.

Trotz dieser zahlreichen Vorarbeiten zu einer Biographie Geizkoflers sind große
Quellenbestände noch nicht ausgewertet. Die wichtigste Grundlage bildet das
umfangreiche Familienarchiv Geizkofler, das sich seit 1893 im Staatsarchiv in Lud-
wigsburg (StAL) befindet. Auf ca. 39 Regalmetern umfasst es die unterschiedlich-
sten Arten von Quellen, die von Briefen und Akten über die Amtsführung Geiz-
koflers als Reichspfennigmeister, über seine Beziehungen zu Kaiser und Reich, zu
den habsburgischen Erzherzögen, zu den württembergischen Herzögen, zur schwä-
bischen Reichsritterschaft, zu anderen Herrschaften und zu seinen Familienange-
hörigen, seine Herrschaften und deren Verwaltung bis hin zu Unterlagen zu den
Finanzgeschäften und zur Haushaltung Geizkoflers reichen108.

Weitere die Familie Geizkofler und ihren Besitz betreffende Quellen werden in
Augsburg und Innsbruck aufbewahrt. Die 1914 aus dem Geizkoflerschen Familien-
archiv ans Bayerische Hauptstaatsarchiv abgegebenen Archivalien, die sich inzwi-
schen im Staatsarchiv Augsburg (StAA) befinden, betreffen vor allem den Güterbe-
sitz der Geizkofler im Gebiet des heutigen Bayern – vor allem Akten zur Herrschaft
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95 Gotthard: Außenpolitik.
96 Schubert: Reichstage, S. 325f.
97 Holzer: Denken.
98 Schulze: Politik.
99 Luttenberger: Denken.

100 Knapp: Haunsheim.
101 Ruepprecht: Hofpfalzgraf.
102 Mayer-Karstadt: Stiftung.
103 Ders.: Religionsverhältnisse und Karg; Koutná: Reformation.
104 Z. B. Schweizer: Lucas Geizkofler und Linsbauer: Lukas Geizkofler.
105 Blendinger: Michael und Dr. Lukas Geizkofler.
106 Müller: Studienreise.
107 Eller: Erbteilung.
108 Vgl. auch das umfangreiche Repertorium von Karl Otto Müller.

38758_Reihe_B_171  28.05.2009  12:59  Seite 22



Haunsheim, aber auch zu anderen dortigen Herrschaften Geizkoflers. Im Museum
Ferdinandeum in Innsbruck (MFI) befinden sich zudem noch familiengeschichtli-
che Aufzeichnungen der Geizkofler. Von Interesse sind insbesondere zwei Bände
mit Abschriften familiengeschichtlich relevanter Urkunden, Akten und Briefe des
späten 16. und frühen 17. Jahrhunderts, die Geizkoflers Onkel Lukas anlegte,
zudem dessen Lebensbeschreibung, die von Wolf und von Linsbauer ediert wurde,
sowie die chronikalischen Familienbücher von Geizkoflers Onkel Raphael (1583),
von Geizkofler selbst (1609) sowie von Geizkoflers Großcousin Adam Geizkofler
(1660).

Ungedrucktes Material zu Geizkoflers Tätigkeit als Rat und Diener der Habs-
burger und als Klient protestantischer Fürsten, vor allem der Herzöge von Würt-
temberg, ist als Gegenüberlieferung in den Beständen der Archive der Dienstherren
und Kontaktpersonen Geizkoflers vorhanden. Im Haus-, Hof- und Staatsarchiv
(HHStA) in Wien109 finden sich in zahlreichen Beständen einschlägige Quellen.
Intensiver ausgewertet wurden die Reichsakten in specie, in denen sich mehrere
Faszikel zum Reichspfennigmeisteramt Geizkoflers befinden. Die Reichsakten in
genere und die Reichstagsakten der Reichshofkanzlei enthalten ebenfalls zahlreiche
Schreiben und Gutachten Geizkoflers zu reichspolitischen Fragen, die seine Be-
deutung als einer der wichtigsten reichspolitischen Ratgeber des Kaiserhofs erhel-
len. Die Amtsführung Geizkoflers als Reichspfennigmeister fand ihren Nieder-
schlag auch im Hofkammerarchiv (HKA)110. Insbesondere in den Reichsakten
befinden sich noch zahlreiche Faszikel mit Akten, die das Reichspfennigmeisteramt
betreffen. Zahlreiche ergiebige Quellen enthalten auch die Reichsgedenkbücher, in
denen Kopien wichtiger Schriftstücke, die aus der Hofkammerkanzlei ausliefen,
festgehalten wurden. Im Kriegsarchiv (KA)111 wurden vor allem die „Alten Feld-
akten“ der Jahre 1589 –1603 gesichtet, die operative Akten zu den Kriegszügen der
kaiserlichen Truppen enthalten. Hierin finden sich eine Reihe von Schriftstücken,
die Geizkoflers Tätigkeit als Oberster Proviantmeister und die damit verbundenen
Schwierigkeiten beleuchten. Zudem wurden stichprobenartig einzelne Protokoll-
bände der Registratur des Wiener Hofkriegsrates, der für den Türkenkrieg zustän-
digen Militärverwaltungsbehörde, durchgesehen. Im Allgemeinen Verwaltungs-
archiv (AVA) befinden sich im Adelsarchiv Akten, die die Standeserhöhungen, die
Wappenbesserung und kaiserliche Privilegien der Geizkofler betreffen. 

Die Beziehungen Geizkoflers zum Innsbrucker Hof lassen sich anhand der Briefe
und Akten im Tiroler Landesarchiv in Innsbruck (TLA) erfassen112. Insbesondere
wurden die Briefwechsel Geizkoflers mit den Tiroler Erzherzögen Ferdinand II.
(TLA, Ferdinandea) und Maximilian III. (TLA, Kanzlei Ehz. Maximilian) bear-
beitet. Im Bestand „Ferdinandea“ wurde vor allem der Briefwechsel zur polnischen
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109 Vgl. zu den Beständen des HHStA Bittner: Haus-, Hof- und Staatsarchiv.
110 Vgl. zu den Beständen des HKA Inventar des Hofkammerarchivs.
111 Vgl. zu den Beständen des KA Inventar des Kriegsarchivs.
112 Vgl. zu den Beständen des TLA Beimrohr: Tiroler Landesarchiv.
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Königswahl näher untersucht, da die anderen Korrespondenzen im Staatsarchiv
Ludwigsburg in Form der Briefe des Erzherzogs und der Briefentwürfe Geizkoflers
fast vollständig überliefert sind. Der umfangreiche persönliche Briefwechsel Geiz-
koflers mit seinem Patron Erzherzog Maximilian ist in den Jahren ab 1596 im TLA
relativ vollständig vorhanden.

Bei der Analyse der Beziehung Geizkoflers zu den Herzögen von Württemberg
wurde neben den in Ludwigsburg befindlichen Briefen und Akten stichprobenartig
auch die Gegenüberlieferung im Hauptstaatsarchiv in Stuttgart (HStAS) heran-
gezogen113. Im Bestand A 86 (Türkenkriege) lagern umfangreiche Akten zu Geiz-
koflers Beziehungen zum württembergischen Hof während seiner Amtszeit als
Reichspfennigmeister. Im Teilbestand A 155 (Adel II) findet sich ein ausführlicher
Briefwechsel Geizkoflers mit Matthäus Enzlin, dem Favoriten Herzog Friedrichs
von Württemberg, aus den Jahren 1601–1607. Über Geizkoflers Einfluss auf die
württembergische Unionspolitik geben zahlreiche seiner Schreiben in den Stuttgar-
ter Unionsakten (A 90) Aufschluss. Zudem existieren im Bestand A 55. 2 (Darlehen
und Schulden) aussagekräftige Akten über Finanzgeschäfte, die Geizkofler mit den
württembergischen Herzögen tätigte. Schließlich wurde noch auf das württember-
gische Hausarchiv zurückgegriffen.

Zusätzlich stehen veröffentlichte Quellen zur Verfügung. Für die Geschichte und
das Selbstverständnis der Familie Geizkofler bietet Wolfs Edition der Selbstbiogra-
phie Lukas Geizkoflers wichtiges Material114. Im Anhang seiner Arbeiten zu Za-
charias Geizkofler veröffentlichte Müller etliche Schriftstücke, die Aufschluss über
Geizkoflers Tätigkeit als Reichspfennigmeister, Proviantmeister und Berater der
Habsburger geben115. Geizkoflers Bedeutung in der Reichspolitik entsprechend
taucht sein Name in den großen Quellenpublikationen zur Zeit um 1600 immer
wieder auf. Die Suche in den „Briefen und Akten zur Geschichte des Dreißig-
jährigen Krieges“ erwies sich daher als ebenso ergiebig wie die Recherchen in den
„Nuntiaturberichte[n] aus Deutschland“116. Sie zeigen nicht nur seine wichtige
Stellung am Kaiserhof, sondern auch seine guten Beziehungen zu protestantischen
Fürsten. Daher bieten auch die „Württembergischen Landtagsakten“ Material zu
Geizkofler117. Die in den von Hildebrandt bearbeiteten „Quellen und Regesten zu
den Augsburger Handelshäusern Paler und Rehlinger“ abgedruckten Dokumente
werfen vor allem ein Licht auf Geizkoflers Beziehungen zur Familie Rehlinger, mit
der er seit seiner Heirat mit Maria von Rehlingen 1591 verschwägert war118. Geiz-
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113 Vgl. zu den altwürttembergischen Beständen des HStAS Maurer; Molitor; Rückert:
Altwürttembergisches Archiv.

114 Wolf: Lucas Geizkofler.
115 So z. B. der Briefwechsel zwischen Geizkofler und Khlesl. Johannes Müller: Vermitt-

lungspolitik.
116 Besonders Meyer: Nuntiatur.
117 Adam: Landtagsakten. Bd.1– 3.
118 Hildebrandt: Handelshäuser, Bd.1– 2. 
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koflers weiteres soziales Umfeld wird in den von Sitte erstellten kunsthistorischen
Regesten aus seinen Haushaltungsbüchern sichtbar, die kunsthandwerkliche Ge-
schenke erfassen, die der Reichspfennigmeister verschiedenen Personen verehrte119.
Sein mäzenatisches Verhältnis zu Joseph Heintz, einem der Hofmaler Rudolfs II.,
dokumentiert Zimmer120.

Ausgehend von dieser reichen Quellengrundlage werden im Folgenden die poli-
tische Karriere Geizkoflers im Fürstendienst und seine familienpolitischen Strate-
gien analysiert. Die dabei verwandten Quellenzitate sind kursiv gesetzt. Die Text-
gestalt von Zitaten aus modernen Quelleneditionen und zeitgenössischen Drucken
folgt der jeweiligen Vorlage. Bei handschriftlichen Quellen orientiert sich die Trans-
kription am Original, abgesehen von folgenden Ausnahmen: Außer Satzanfängen
und Eigennamen werden alle Wörter kleingeschrieben. Die Buchstaben j, u, v und
w werden entsprechend ihrem Lautwert wiedergegeben. Der Buchstabe y wird bei-
behalten, jedoch als Ligatur für ii oder ij aufgelöst. Andere eindeutige Ligaturen
oder Kürzungen werden ebenfalls aufgelöst. Unsichere Lesarten sind mit [?] ge-
kennzeichnet. Die Interpunktion ist um der besseren Verständlichkeit willen nach
heutigen grammatikalischen Gesichtspunkten vereinheitlicht.
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119 Sitte: Haushaltungsbücher.
120 Zimmer: Zeichnungen und Dokumente.
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I. Startkapital

1. Soziales Kapital 

1.1 Theorie und Methode

Eine der grundlegenden Ressourcen des politischen und familienpolitischen Han-
delns Geizkoflers bildete sein soziales Kapital in Form seiner Verflechtung. Bei
deren Untersuchung steht die Analyse der Struktur seines Netzwerks sowohl
hinsichtlich seiner Teilgruppen (Cluster) als auch seiner Sozialstruktur im Vor-
dergrund. Das Erkenntnisinteresse der Verflechtungsanalyse richtet sich auf „die
Aufdeckung der zarten Fäden, der minimalen Beziehungen zwischen Menschen,
von deren kontinuierlichen Wiederholung all jene großen, objektiv gewordenen,
eine eigentliche Geschichte bietenden Gebilde begründet und getragen werden1.“
Das aus diesen Beziehungsfäden geknüpfte Netz ist potentiell unbegrenzt. Aus
forschungspragmatischen Gründen ist es daher notwendig, den Blick auf einzelne
Teilbereiche zu lenken. Einen solchen Ausschnitt stellt das als „Set“ bezeichnete
Netzwerk einer bestimmten, in der Terminologie der Verflechtungsanalyse „Ego“
genannten Person dar2. Es besteht aus allen Personen, mit denen diese dauerhafte
soziale Beziehungen unterhält3. Diese Beziehungen manifestieren sich in Interak-
tionen, aufeinander bezogenem sinnhaftem Handeln der Akteure und im Austausch
von Gütern zwischen den Akteuren. Diese auch als „Ressourcen“ bezeichneten
Güter müssen nicht unbedingt materieller Natur wie Waren oder Geld sein. Sie
können ebenso immaterielle Ressourcen wie Gefühle oder Informationen oder in-
strumentelle Ressourcen sein, das heißt Vermittlung von Zugang zu bestimmten
Gütern4. Das Set besteht nicht nur aus den Tauschbeziehungen von Ego mit ande-
ren Akteuren, sondern auch aus den Beziehungen dieser Akteure untereinander5.
Bilden sich im Netzwerk Bereiche aus, in denen (fast) alle Akteure miteinander ver-
flochten sind, bezeichnet man diese als Cluster6. Mittels eines Soziogramms lässt
sich ein solches Netzwerk darstellen. Die Akteure werden dabei als Punkte und die
zwischen ihnen bestehenden Beziehungen als Linien dargestellt, welche die Punkte
miteinander verbinden7. 

1 Simmel: Vergesellschaftung, S.16. 
2 Vgl. Reinhard: Verflechtung, S. 24.
3 Vgl. Schweizer: Muster, S.18 und 37.
4 Vgl. hierzu ebd., S. 39 und Reinhardt: Macht, S. 43.
5 Vgl. Schenk: Konzept, S. 90.
6 Vgl. Boissevain: Friends, S. 43.
7 Vgl. Reinhard: Verflechtung, S. 21. 
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Das auf diese Weise analysetauglich gemachte Material kann mittels mathema-
tischer Verfahren unter anderem auf die Dichte des Netzwerks, auf den durch-
schnittlichen Grad der Verflechtung eines Akteurs oder auf die Zentralität einzelner
Akteure hin untersucht werden8. Sie auf das „grundsätzlich immer fragmentarische
Datenmaterial“ des Historikers anzuwenden, ist allerdings nicht möglich, da sonst
eine „Illusion von Pseudogenauigkeit“ vorgespiegelt werden würde. Vielmehr die-
nen Soziomatrix und Soziogramm in der Geschichtswissenschaft nur zur Veran-
schaulichung von prosopographischem Material. Der Schwerpunkt der Analyse
liegt auf der qualitativen Untersuchung der Beziehungen, die sich mittels eines in der
Auseinandersetzung mit den Quellen entstandenen Rasters von Beziehungstypen
beleuchten lassen9.

Verwandtschaft, Landsmannschaft und Mitgliedschaft, Freundschaft sowie Pa-
tronage sind als Idealtypen informeller Beziehungen für die Analyse des früh-
neuzeitlichen politischen Systems von besonderer Bedeutung. Sie beschränkten sich
nämlich nicht nur auf einzelne Interaktionen, sondern ermöglichten dauerhafte
Gruppenbildung durch Verflechtung. Als reine Typen kamen diese Beziehungen
allerdings kaum vor. Vielmehr überlagerten sie sich synchron oder gingen diachron
ineinander über. Ein mächtiger Verwandter konnte zugleich Patron sein, aus einem
Klienten konnte durch Einheirat ein Verwandter werden. Zudem variierten sie in
ihrer Ausprägung und Bedeutung in Abhängigkeit von Normen und Institutionen
einer Gesellschaft10. 

Unter diesen Beziehungstypen lassen sich potentielle Beziehungen, die zwar
durch gemeinsame Merkmale der Akteure als Gruppensolidarität latent vorhanden
sind, in denen aber keine Interaktion stattfindet, und aktuelle Beziehungen, in denen
es zur Interaktion kommt, unterscheiden. Zwischen potentiellen und aktuellen
Beziehungen besteht eine Wechselwirkung. Ruhende Beziehungen können aktuali-
siert und dadurch zur Grundlage von Interaktion werden. Einmalige Interaktion,
die nicht unbedingt auf der Grundlage von Gruppensolidarität zustande kommen
muss, kann eine neue potentielle Beziehung schaffen, die sich bei Bedarf wieder
aktualisieren lässt11. Die Gesamtheit aller ruhenden Beziehungen stellt das ‚soziale
Kapital‘ eines Menschen dar. Soziales Kapital sammelt sich also entweder dadurch
an, dass sich ein Akteur andere verpflichtet, indem er ihnen Zugang zu von ihm
kontrollierten Ressourcen verschafft. Oder es besteht schon a priori aufgrund von
Gruppensolidarität. Bedarf dieser Akteur seinerseits einer Ressource, zu der nur 
die anderen Zugang haben, kann er diese ruhende Verpflichtung aktivieren, um die
anderen dazu zu bewegen, ihm diese Ressource zu verschaffen12.
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8 Eine verständliche „Einführung in die formalen Grundlagen der Netzwerkanalyse“ aus
sozialethnologischer Perspektive bietet Schweizer: Muster, S.155 – 205. 

9 Reinhard: Historische Anthropologie, S.130.
10 Vgl. Ders.: Verflechtung, S. 35 – 39, Ders.: Historische Anthropologie, S.130 –133 und

Lind: Friends, S.146.
11 Vgl. Reinhard: Historische Anthropologie, S.130.
12 Vgl. ebd., S.132f. und Ders.: Staatsgewalt, S.133.

38758_Reihe_B_171  28.05.2009  12:59  Seite 28



Der zentrale Beziehungstyp in traditionalen Gesellschaften wie der frühneuzeit-
lichen ist die Verwandtschaft13. Sie stellt primär eine potentielle Beziehung dar, die
in der Frühen Neuzeit auch bei weit entfernter Verwandtschaft sehr leicht zur
Grundlage für Interaktionen werden konnte14. Empirisch treten Verwandtschafts-
beziehungen entweder als zugeschriebene oder als erworbene Beziehungen auf.
Erstere wie die Blutsverwandtschaft bestehen schon durch die Geburt des Men-
schen, letztere erwirbt er im Lauf seines Lebens. Erworben wird Verwandtschaft in
der Frühen Neuzeit zum einen durch Verschwägerung und zum anderen durch
Taufpatenschaften, bei denen weniger die Beziehung des Paten zu seinem Patenkind
im Vordergrund stand, als die Beziehung des Paten zu den Eltern des Kindes15.

Kam es zur Interaktion, können bezüglich der Gewichtung der ausgetauschten
Ressourcen und der sozialen Position der beiden Akteure zwei Varianten unter-
schieden werden: erstens die ungleichgewichtige Beziehung zwischen einem Patron
und seinem Klienten, die von vertikaler Solidarität geprägt ist, zweitens die gleich-
gewichtige Freundschaft, die auf horizontaler Solidarität beruht16. Der Begriff
Freundschaft bezeichnet in der Frühen Neuzeit nicht primär eine emotionale,
sondern eine instrumentale Beziehung unter sozial Gleichen. Freunde sind einan-
der durch die „Erwartung gegenseitiger Nützlichkeit“ verpflichtet17, oder wie es 
ein zeitgenössisches Sprichwort ausdrückt: Freundt haben ist nutzlich18. Die volle
Reziprozität der Transaktionen ist aber nicht immer gegeben, da ein Leistungs-
vorschuss des Gebers den Empfänger noch stärker an diesen bindet19.

Falls das Ungleichgewicht der Leistungen zwischen den Freunden dauerhaft
wird, entsteht eine Patronagebeziehung20. Auch aufgrund des nahtlosen Übergangs
zwischen diesen beiden Phänomenen werden in der frühneuzeitlichen Termino-
logie Klienten oftmals von ihren Patronen euphemistisch als „Freunde“ tituliert21.
Patronage ist eine dyadische, auf Freiwilligkeit beruhende und auf Dauer angelegte
hierarchische Beziehung zwischen einem sozial höhergestellten Patron und seinem
untergeordneten Klienten. Diese Beziehungen waren allerdings nicht exklusiv. Es
war durchaus üblich, dass ein Klient Anschluss an mehrere Patrone suchte22. Das
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13 Vgl. Ebd., S.134.
14 Vgl. Reinhard: Verflechtung, S. 35f.
15 Vgl. Ders.: Historische Anthropologie, S.130f.
16 Vgl. ebd., S.133.
17 Vgl. Reinhard: Verflechtung, S. 37. Einen anderen Akzent setzt Kettering: Patrons, S.14,

die emotionale Komponente der Freundschaft im frühneuzeitlichen Frankreich stärker
betont. „Friends were bound together by mutual respect and affection in a relationship that
was enjoyable and useful but not absolutely necessary to them both.“ 

18 Henisch: Weißheit, Sp. 1234.
19 Vgl. Reinhard: Verflechtung, S. 38.
20 Vgl. hierzu grundlegend Emich u. a.: Patronageforschung, S. 237 und passim.
21 Vgl. Reinhard: Verflechtung, S. 38 und Lind: Friends, S.123. 
22 Vgl. für Frankreich im 17. Jahrhundert Kettering: Patrons, S. 22, für den Kirchenstaat zu

Beginn des 17. Jahrhunderts Reinhardt: Macht, S. 363. 
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Tauschverhältnis in solchen Beziehungen ist asymmetrisch23. Vollständige Symme-
trie der Leistungen kann nämlich nicht im Interesse des Patrons liegen, weil sie zur
Auflösung dieser Beziehung oder zu ihrem Übergang in Freundschaft führt. Folg-
lich muss der Patron einerseits durch einen Leistungsvorschuss gegenüber dem
Klienten immer dafür sorgen, dass der Klient in seiner Schuld steht. Andererseits
sollte sich der Patron davor hüten, allen Wünschen seines Klienten nachzukommen,
um ihn durch ständige Erwartung in Abhängigkeit zu halten24. Während der Patron
seinem Klienten materielle und immaterielle Vorteile und Schutz bietet, ist dieser 
zu Gehorsam und Dienst gegenüber seinem Patron verpflichtet25. Die Dienste des
Klienten bieten für den Patron auch einen symbolischen Nutzen. Indem Klienten
verbal oder symbolisch ihr Abhängigkeitsverhältnis aktualisierten, steigerten sie
durch diese demonstrative Unterordnung unter ihren Patron dessen Ehre, Ansehen
und Macht26. 

Aus Perspektive der historischen Patronageforschung fand bisher vor allem die
Norm der „Treue“ in den informellen Beziehungen in Frankreich im 16. und
17. Jahrhundert Beachtung. Mousnier sieht das damalige politische System vor allem
durch das informelle hierarchische Treueverhältnis der „Fidélité“ geprägt. Es beruhe
auf gegenseitiger Zuneigung (affection mutuelle), auf absoluter Treue des „fidèle“
gegenüber seinem Herrn, für den er sein Leben zu opfern bereit ist (il se fait tuer pour
lui), und dem Schutz und der Unterstützung des „maître“ für seinen Getreuen in
allen Lebenslagen (sa protection dans toutes les circonstances)27. Dem widerspricht
Kettering entschieden. Sie sieht die meisten informellen Patronagebeziehungen
weniger durch gegenseitige affektive Treue charakterisiert als vielmehr durch das
Eigeninteresse von Patron und Klient. Zwar sei ein Minimum an Treue und die
daraus resultierende Verlässlichkeit notwendig gewesen, Klienten hätten sich aber
im eigenen Interesse durch Mehrfachbindungen abgesichert, um im gegebenen Fall
das Lager zu wechseln und ihren eigenen Vorteil zu wahren28. 

Im Zusammenhang mit der Untersuchung von Beziehungen zwischen Patronen
und Klienten wird in der Geschichtswissenschaft zunehmend das sozialwissen-
schaftliche Konzept des broker rezipiert. Bei ihnen handelt es sich um Personen, 
die im Austausch zwischen einem räumlich oder sozial weit entfernten Patron und
seinen Klienten eine Mittlerrolle einnehmen. Broker agieren jedoch nicht als bloße
Vermittler, sondern verfügen über eigene Ressourcen und können auf diese Weise
den Austausch auch in ihrem Sinne beeinflussen. Oftmals gebieten broker über eine
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23 Vgl. Kettering: Patrons, S.13 und Reinhard: Verflechtung, S. 38f.
24 Vgl. ebd., S. 39 und Ders.: Macht, S. 313.
25 Vgl. Kettering: Patrons, S.13.
26 Vgl. Reinhardt: Macht, S. 313 – 322.
27 Mousnier: Institutions, S. 89.
28 Vgl. Kettering: Patrons, S.19 – 22.
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eigene Klientel oder sind selbst Klienten eines mächtigeren Patrons29. Die Bedeu-
tung von Beziehungsmaklern für ein politisches System hängt von dessen Größe ab,
da sie Schnittstellen in der Kommunikation „zwischen einem lokalen System und
einem umfassenden Ganzen“ bilden. Ferner spielt es für ihre Einflussmöglichkeiten
eine Rolle, ob noch andere Möglichkeiten der Kommunikation zwischen System
und Teilsystem bestehen und wie wichtig die von ihnen vermittelte Ressource ist30.

Aus dem Todesjahr Geizkoflers ist ein Verzeichnis derjenigen personen, welchen
deß alten herren wolseeliger gedechtnuß, todtliches ableiben von Prag aus schrifft-
lich notificirt worden, erhalten31. Im Geizkoflerschen Familienarchiv liegt es nur 
als Fotografie vor, deren Original sich im Besitz der Familie von Gemmingen-
Hornberg befindet. Aufgrund des Vergleichs mit dem Personenkreis, an den ein
Jahr zuvor die Einladungsschreiben zur Hochzeit Ferdinand Geizkoflers verschickt
wurden32, und einer Liste der Personen, denen dass kayserliche urtel oder schein 
in hemmerlischen sachen zue überschicken33, besteht aber kein Zweifel daran, dass
es sich tatsächlich auf Zacharias Geizkofler bezieht. Dieses Verzeichnis wirft ein
Schlaglicht auf den Personenkreis, mit dem Geizkofler besonders eng verbunden
war, und ermöglicht daher die Rekonstruktion seines Netzwerks. Im Vergleich zu
den beiden anderen Verzeichnissen hat es einige Vorteile und wurde deswegen her-
angezogen. Die Liste der Hochzeitseinladungen ist sehr umfangreich, weshalb ihre
Auswertung den Rahmen dieses Kapitels gesprengt hätte. Das Verzeichnis der über-
schickten Urteile umfasst ausschließlich mit Geizkofler verflochtene Reichsstände
und deren Diener, vor denen Hämmerl Geizkofler angegriffen hatte und vor denen
sein Sohn ihn nun zu rehabilitieren gedachte, lässt aber keine Rückschlüsse auf
Geizkoflers verwandtschaftliches Umfeld zu. Trotzdem bildet die untersuchte Liste
nur einen Ausschnitt aus dem Netzwerk ab. Beispielsweise fehlt Geizkoflers kai-
serlicher Patron Matthias, möglicherweise aus dem einfachen Grund, dass er sich
bei Geizkoflers Tod ebenfalls in Prag aufhielt und deswegen nicht schriftlich be-
nachrichtigt werden musste.

Beim Sammeln prosopographischer Daten34 mit dem Ziel, frühneuzeitliche Ver-
flechtung zu rekonstruieren, tritt ein empirisches Problem auf. Die Quellen erlau-
ben es nämlich in der Regel nur, einzelne Kontakte auf bestimmten Beziehungsfel-
dern oder Beziehungstypen zu erfassen, die auf gemeinsamen Merkmalen beruhen.
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29 Vgl. vor allem ebd., S. 4 und 40 – 67. Auch Moraw: Patrone, S. 8 betont, dass „die gleichzei-
tige Existenz in beiden Rollen [Patron und Klient] ein Hauptverknüpfungspunkt der alten
Gesellschaft“ war.

30 Vgl. Windler: Beziehungen, S. 56.
31 StAL B90 Bü 866, Verzeichnus …, [o. O., Prag], [o. D., 1617].
32 StAL B90 Bü 886, Specification aller ladschreiben … (Ausf.), [o. O., Haunsheim], [o. D.,

nach 1616 II/III 27/08].
33 StAL B90 Bü 295, Lista …, [o. O., Haunsheim?], [o. D., 1617].
34 Zur Methode der Prosopographie vgl. Bulst: Prosopographie.
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Weder Schütze noch Sieh-Burens können daher die Beziehungstypen Patronage
und Freundschaft systematisch nachweisen35. Die Prosopographie Augsburger
Eliten führt zwar Belege für Patronage an, hierbei handelt es sich aber nur um punk-
tuelle positive Kontakte, nicht um dauerhafte Beziehungen. Im Sinne der von Asch
vorgeschlagenen Terminologie liegt also nur Benefizialpatronage im Sinne einer
konkreten Unterstützungsaktion vor, aber keine auf Dauer angelegte Schutzbe-
ziehung in Form von Protektionspatronage36. Der Grund dafür liegt im Falle von
Schützes und Sieh-Burens Untersuchungen am Mangel persönlicher, qualitativ aus-
wertbarer Aufzeichnungen in den Quellen, so dass serielle Quellen die eigentliche
Materialgrundlage bilden müssen37. Ein ebenso großes Problem stellt die zeitgenös-
sische Terminologie dar. Der Begriff „Freund“ findet in den Quellen des 16. und
17. Jahrhunderts inflationären Gebrauch und wird oft zur verschleiernden Um-
schreibung von Patronageverhältnissen verwendet38, konnte aber auch immer noch
Verwandtschaft oder schlicht positive soziale Beziehungen bezeichnen39. Die Be-
zeichnung „Patron“ taucht in den oberdeutschen Quellen des 16. und 17. Jahrhun-
derts, auf die Schütze, Sieh-Burens und Steuer ihre Untersuchungen aufbauen,
kaum oder gar nicht auf40. In den im Rahmen dieser Arbeit ausgewerteten Quellen
konnte der Begriff zwar öfters nachgewiesen werden, möglicherweise weil die
untersuchten Quellen eher höfischen als städtischen Kontexten entstammen, jedoch
nicht in der Häufigkeit, dass sich darauf eine systematische Untersuchung stützen
ließe. Zudem tritt er in zwei verschiedenen Bedeutungen auf. Zum einen bezeichnet
er zwar den Schutzherrn, zum anderen aber auch den Rechtsbeistand in juristischen
Auseinandersetzungen41. 

In systematischer Form lassen sich Beziehungsfelder untersuchen. Sie stellen die
Bereiche sozialen Lebens dar, in denen sozialer Austausch möglich und nachweis-
bar ist. Zwischen den einzelnen Beziehungsfeldern besteht eine Wechselwirkung, 
da neue Beziehungen sowohl von alten Beziehungen abhängig sind als auch be-
stehende Beziehungen verändern42. Unterhalten zwei Akteure auf mehreren unter-
schiedlichen Beziehungsfeldern Kontakte, spricht man von einer „multiplexen
Beziehung“. Multiplexe und dichte Netzwerke sind insbesondere für den Zu-
sammenhalt von Oligarchien wichtig, weil in ihnen hohe soziale Kontrolle und
folglich Konformität im Handeln herrscht. Solche Netzwerke sind aus der kompa-
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35 Vgl. Schütze: Verflechtung, S. 36 – 38 und Sieh-Burens: Oligarchie, S.16 und 41– 43.
36 Vgl. Asch: Hof, S. 289f. In die gleiche Richtung zielt Schützes Bemerkung, dass „Patronage“

nur im „konkrete[n] Erscheinungsbild“ der „Ämterpatronage“ sichtbar werde; Schütze:
Verflechtung, S. 38. 

37 Vgl. ebd., S. 7–10.
38 Vgl. Sieh-Burens: Oligarchie, S. 42f. und Lind: Friends, S.123.
39 Vgl. Roeck: Stadt, Bd.1, S. 322f.
40 Vgl. Sieh-Burens, Oligarchie, S. 43.
41 Vgl. hierzu auch Grimm: Wörterbuch, Bd. 7, Sp.1505f.
42 Vgl. Müller: Fleckenstein, S. 296.
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rativen, anthropologischen Perspektive vor allem für vormoderne Gesellschaften
typisch43.

Aus den Quellen des Geizkoflerschen Familienarchivs und der gesichteten
Sekundärliteratur ließen sich folgende Beziehungsfelder rekonstruieren: (1) Zu-
geschriebene und erworbene Verwandtschaft, (2) formelle, aber auch informelle
Dienstverhältnisse, (3) Lehnsbande, (4) politische Kontakte in Form von Brief-
wechseln zu politischen Fragen oder der gemeinsamen Teilnahme an Reichstagen
oder anderen Zusammenkünften, (5) wirtschaftliche Kontakte, vornehmlich durch
Gewährung, Vermittlung und Aufnahme von Darlehen, und schließlich (6) Kon-
takte auf dem Feld des Gabentausches und des Festes. Bei den Verwandtschafts-
verhältnissen wurden nur diejenigen erfasst, die auf der schon erwähnten Liste auf-
tauchten. Während die Genealogie alle potentiellen Verwandtschaftsbeziehungen
zu erfassen versucht, ist die Verflechtungsanalyse vor allem an den aktualisierten
Beziehungen zu Verwandten interessiert44. Außerdem sind Dienst- und Lehns-
verhältnisse Indikatoren für Verflechtung45. Lehnsverhältnisse wurden zwar in der
Frühen Neuzeit bei Herren- oder Mannfall automatisch erneuert, stellten aber
einerseits im frühneuzeitlichen Reichsverband ein Element der „langen Dauer“ dar,
so dass Lehnsbeziehungen, die ihren Ursprung im Hochmittelalter hatten, noch 
im 18. Jahrhundert Adlige an bestimmte Höfe banden46. Andererseits konnte ein
verdienter Klient von seinem fürstlichen Patron durch die Verleihung eines Lehens
belohnt werden47. Wirtschaftliche Beziehungen sind entgegen Steuers Behauptung,
dass „Kreditgewährung an sich auch noch nichts mit Verflechtung zu tun hat“48,
durchaus ein Hinweis darauf. Sie waren in der Frühen Neuzeit nämlich keine ver-
sachlichten Marktbeziehungen, sondern ihnen musste ein persönliches Vertrauens-
verhältnis zugrunde liegen. Schließlich manifestierte sich durch Gaben und im Fest
Verflechtung sowohl innerhalb der Beziehung als auch nach außen, denn „ebenso
wie familiale bzw. verwandtschaftliche Beziehungen werden auch Freundschaften
über Gaben bzw. Geschenke ausgedrückt und permanent bestätigt49.“
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43 Vgl. Schweizer: Muster, S.114f.
44 Vgl. Reinhard: Verflechtung, S. 35f.
45 Vgl. Steuer: Außenverflechtung, S. 87f.
46 Vgl. Press: Politisches System, S. 24. Den empirischen Beleg führt für die reichsritter-

schaftlichen Familien des Kantons Kocher Schulz: Kanton Kocher, S.157–162.
47 Vgl. Lind: Friends, S.133.
48 Vgl. Steuer: Außenverflechtung, S. 88.
49 Dressel: Gedanken, S. 20.
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1.2 Die Cluster des Netzwerks

a) Familie und Freunde

Der zentrale Cluster des Netzwerks war die Familie Geizkofler, die geographisch,
konfessionell und sozial stark differenziert war. Während der von Zacharias Geiz-
kofler begründete schwäbische Zweig 1625 in den Reichsfreiherrenstand aufstieg
und strikt evangelisch war, kehrten die tirolischen Geizkofler um Geizkoflers Onkel
Uriel und Geizkoflers Cousin Abraham, die beide das Amt des Generaleinnehmers
der Tiroler Stände bekleideten, und deren Söhne als landsässiges Adelsgeschlecht im
Zuge der katholischen Konfessionalisierung zum alten Glauben zurück. Die von
Geizkoflers Onkeln Michael (II.) und Lukas, die beide in den Diensten der Fugger
reüssierten – ersterer als Administrator von deren umfangreichem Grundbesitz –,
und von deren Nachkommen vertretene evangelische Augsburger Linie blieb trotz
ihrer Adelsprivilegien dem bürgerlichen Lebenskreis verhaftet und erwarb keine
adligen Herrschaften50. Seine Verwandten öffneten Geizkofler also Kontakte einer-
seits in die adlige und bürokratische Elite Tirols, andererseits zur Finanzelite Ober-
deutschlands, insbesondere zunächst zur Familie Fugger, mit der Geizkofler bis zu
seinem Tod in engem Kontakt stand51. Mit seinen Agnaten verbanden ihn multiplexe
Beziehungen auf der Grundlage von Verwandtschaft. Sowohl politische als auch
ökonomische Beziehungen können nachgewiesen werden. Familiäre Verflechtung
diente der Vermittlung von Informationen und Ratschlägen, von Einfluss auf andere
Fürstenhöfe oder Landstände, in deren Diensten Familienangehörige standen, sowie
der Vermittlung von Krediten. Auch innerhalb der Familie bestanden Kontakte auf
dem ökonomischen Feld, beispielsweise durch die Vergabe von Krediten. Innerhalb
der Familie kam es zudem zu lehnsrechtlichen Beziehungen wie dem gemeinsamen
Besitz von Lehen oder der Ausübung von Lehnsträgerschaften für Verwandte. Sym-
bolisch bekräftigt wurden die familiären Bande durch gemeinsame Feste im Lebens-
lauf und den Gabentausch52. 

Alle 1617 noch lebenden Familienmitglieder tauchen auf der Liste auf. Der fug-
gersche Advokat und überzeugte Protestant Dr. Lukas Geizkofler (1550 –1620,
luth.)53 war Zacharias’ Onkel. Barbara Geizkofler geb. Ettenharter († nach 1623)54

34

50 Vgl zu den einzelnen Familienzweigen Schweizer: Lucas Geizkofler, S.123 –134.
51 1611/12 etwa vermittelte Geizkofler die Heirat zwischen Ott Heinrich Fugger und Anna

von Pappenheim. Vgl. Haberer: Ott Heinrich Fugger, S. 79.
52 Vgl. hierzu Kap. IV.1.
53 Zur Biographie Lukas Geizkoflers vgl. Schweizer: Lucas Geizkofler und Blendinger:

Michael und Dr. Lukas Geizkofler.
54 Laut Wolf: Lucas Geizkofler, S. 205 und Müller: Reichspfennigmeister, Tafel 1 starb Bar-

bara Geizkofler bereits 1608. Diese Annahme kann widerlegt werden, da die Specification
aller ladschreiben zur Hochzeit Ferdinand Geizkoflers ein schreiben an ihrer gn: muetter
Barbara Geitzkoflerin, StAL B90 Bü 886, verzeichnet. Noch 1623 erwähnt die Salzburger
Steuerbeschreibung eine Barbara Geizkofler, Wittib. Vgl. Roll: Hochzeit, S.172.
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war Geizkoflers Mutter. Von Geizkoflers drei Brüdern war 1617 nur noch der ehe-
malige Salzburger Kammermeister55 und kaiserliche Rat Christoph (1558 –1617,
kath.)56 am Leben. Ein Sohn von Geizkoflers Onkel Michael (II.) war Hans (V.)
(1566 –1625, luth.)57, der bis 1606 als Offizier in habsburgischen Diensten stand.
Maximilian (1593 –1658, kath.)58, der zwischen 1626 und 1628 als Pfleger von Strass-
berg und Sterzing genannt wird59, war der Sohn von Geizkoflers Cousin Abraham
(1557–1615). Maximilians Bruder Adam (1595 –1666, kath.)60 brachte es bis zum
Hofpfennigmeister in Innsbruck. Außerdem wurde er 1618 zum Verwalter der
Geizkoflerschen Gemeinschaft bestimmt61. Auch der Ehemann von Geizkoflers
schon 1614 verstorbener Cousine Katharina, der tirolische Regimentsrat Ferdinand
Fieger († 1633, kath.)62 war in den Familienverband integriert. Noch bis 1631 lassen
sich private Schreiben Fiegers an seine Haunsheimer Verwandten nachweisen63. 

Zugeschriebene Verwandtschaft bildete jedoch nur einen Teil des Interaktionspo-
tentials verwandtschaftlicher Beziehungen in frühneuzeitlichen Netzwerken. Den
anderen Teil stellte erworbene Verwandtschaft dar. Schon vor seiner Hochzeit mit
Maria Rehlinger 1591 bestanden enge Beziehungen zwischen den Familien Geiz-
kofler und Rehlinger, die vor allem durch Michael (II.) Geizkofler vermittelt waren.
Geizkofler trat seine – vom Onkel organisierte – Studienreise 1573 gemeinsam 
mit Hans Jakob Rehlinger an64. Michael (II.) heiratete 1578 in zweiter Ehe Felicitas
Seuter, Tochter des pfälzischen Kanzlers und Witwe des Augsburger Patriziers und
Kaufmanns Hans Herwart65. Ihre Schwester Katharina († 1595) war die Ehefrau
von Karl Wolfgang Rehlinger von Windach († 1589), in dessen Haus auch die Hoch-
zeit Michaels (II.) gefeiert wurde66. Bei der Hochzeit von Geizkoflers Schwester
Katharina mit dem Salzburger Bürger und Kaufmann Andreas Stainhauser 1581 in
Salzburg zählten der salzburgische Rat und Pfleger zu Wartenfels Friedrich Reh-
linger († 1609)67 und Herr Wolf Relinger des Hr. Carl Wolf Relingen zu Norndorf
und Windach Sun, so mit dem Bruder Michael [Geizkofler] und mir [Raphael Geiz-
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55 Vgl. Mayr: Zentralbehörden, S. 45.
56 Zur Biographie Christoph Geizkoflers vgl. Wolf: Lucas Geizkofler, S.186. Die beiden an-

deren Brüder Zacharias Geizkoflers Hans (1564 –1594) und Max (1569 –1591) starben beide
als Soldaten in habsburgischen Diensten. Vgl. ebd., S.186f.

57 Zur Biographie Hans Geizkoflers vgl. ebd., S.185. Allerdings stimmt die Behauptung nicht,
dass Hans Geizkofler noch vor seinem Vater gestorben sei. Laut Ausgabenrechnungen in
StAL B90 Bü 584 starb Hans Geizkofler 1625 und wurde in Haunsheim beigesetzt.

58 Zur Biographie Maximilian Geizkoflers vgl. ebd., S. 207.
59 Vgl. Fischnaler: Sterzing, Nr.1092, 1095, 1099, 1100, S.118f.
60 Zur Biographie Adam Geizkoflers vgl. Wolf: Lucas Geizkofler, S. 207.
61 Vgl. Schweizer: Lucas Geizkofler, S.121.
62 Zur Biographie Fiegers vgl. Egg: Fieger, S.144.
63 Vgl. StAL B90 Bü 510.
64 Vgl. Müller: Reichspfennigmeister, S.10.
65 Vgl. Wolf: Lucas Geizkofler, S. 205.
66 Vgl. ebd., S.141.
67 Zu Friedrich Rehlinger vgl. Rehlingen: Rehlingen, S. 310.
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kofler] zu sollicher Hochzeit von Augspurg khomen, zu den Gästen68. Da Hoch-
zeitsfeste unter anderem die Funktion hatten, aktuelle Sozialbeziehungen der Fa-
milien von Braut und Bräutigam zu demonstrieren69, erlauben diese Belege Rück-
schlüsse auf das enge Verhältnis der beiden Familien. 1584 fungierten Zacharias und
Michael (II.) Geizkofler als Heiratsvermittler für Bonaventura von Bodeck, der in
diesem Jahr Katharina Rehlinger heiratete70. 

Verstärkt wurde diese Bindung durch die Hochzeit Geizkoflers mit Maria Reh-
linger, die aus der Kleinkitzighofener Linie der Familie Rehlinger stammte. Die
Angehörigen dieses Familienzweigs durften sich seit einem kaiserlichen Privileg 
von 1604 „von Rehlingen“ nennen71. Im Folgenden werden Marias Brüder und
Schwestern daher als „von Rehlingen“ bezeichnet, wenn sich die Erwähnung auf die
Zeit nach 1604 bezieht. Seit seiner Hochzeit verband Geizkofler mit den Rehlingern
auch künstliche Verwandtschaft, die so eng war, dass alle Schwäger auf der Liste 
der zu benachrichtigenden Personen erschienen. Maria Rehlinger entstammte zwar
nicht aus der Windacher, sondern aus der ebenfalls evangelischen Kleinkitzighofener
Linie der Familie, aber es kam zu einer Verbindung der beiden Linien als Karl
Rehlinger von Windach, der Bruder des genannten Wolfgang Rehlinger († 1596) und
Sohn von Karl Wolfgang Rehlinger, im Jahr 1586 Marias Schwester Regina hei-
ratete72. Trotz seiner nur fünf Jahre dauernden Ehe mit Regina Rehlinger blieb Karl
Rehlinger (1562 –1642, luth.) dem Kleinkitzighofener Zweig der Familie verbunden.
Beispielsweise setzte ihn der evangelische Augsburger Kaufmann-Bankier Wolf-
gang Paler (1545 –1622)73, der Schwiegervater und Geschäftspartner von Geiz-
koflers Schwager Marx Konrad von Rehlingen (1575 –1642, luth.)74, als Testaments-
vollstrecker ein75. Zu Marx Konrad pflegte Geizkofler ein sehr enges Verhältnis, das
von „fast kindliche[r] Verehrung“ des nur fünfzehn Jahre jüngeren Rehlingen gegen-
über seinem Schwager geprägt war76. Sein jüngerer Bruder Marx Anton von Rehlin-
gen (ca.1590 –1650, luth.) heiratete 1611 Juliane Roth aus Ulm77 und lebte danach in
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68 Roll: Hochzeit, S.170.
69 Vgl. Sieh-Burens: Oligarchie, S. 52.
70 Vgl. hierzu die Briefe in StAL B90 Bü 860.
71 Vgl. Hildebrandt, Handelshäuser, Nr. 239, Kaiserliche Titelbestätigung für die Kinder

Marx Rehlingers, Prag, 1604 III 15, S. 259.
72 Vgl. Rehlingen: Rehlingen, S. 295.
73 Zur Biographie Palers vgl. Seibold: Paller. Seibold spricht die Vermutung aus, dass Rehlin-

ger über Zacharias Geizkofler, der als Reichspfennigmeister Darlehensgeschäfte mit Paler
machte, in Kontakt zu diesem getreten war. Vgl. ebd., S.143. Paler und sein damaliger Kom-
pagnon Castell liehen dem Reichspfennigmeister 1595 15 000 fl. als langfristiges Darlehen.
Vgl. Müller: Reichspfennigmeister, Tabelle II.

74 Zur Biographie Rehlingers/ (seit 1604) von Rehlingen vgl. Schöningh: Rehlinger,
S. 29 – 54; Hildebrandt: Handelshäuser, S. 32 – 37. 

75 Vgl. ebd., Nr. 360, S. 400.
76 Müller: Reichspfennigmeister, S. 38.
77 Vgl. Rehlingen: Rehlingen, S. 317.
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Ulm78. Die enge Verbindung der Familie Rehlinger zum Ulmer Patriziat fand ihren
Ausdruck im mehrfachen Konnubium. Juliane Roth, die Schwiegermutter Geiz-
koflers, stammte ebenso aus Ulm wie sein Schwager Eitel Eberhard Besserer († 1626,
luth.), der 1593 Katharina Rehlinger ehelichte79. Besserer entstammte einer der
ältesten Ulmer Patrizierfamilien80 und bekleidete in Ulm wichtige politische Äm-
ter81. 1606 kam zu einer weiteren Heiratsverbindung der Rehlinger nach Ulm, als
Karl Rehlingers Tochter Katharina Daniel Besserer, den Neffen zweiten Grades
Eitel Eberhards, heiratete82. Als letzter trat 1600 Jakob Rembold († 1638) durch seine
Heirat mit Sabine Rehlinger in den Kreis der Schwäger Geizkoflers. Er entstammte
einer katholischen Augsburger Patrizierfamilie, blieb aber vermutlich nicht katho-
lisch, denn er pflegte verwandtschaftlichen Umgang mit den evangelischen Rehlin-
gern und diente protestantischen Fürsten: 1612 wurde er Pfleger des Pfalzgrafen
Philipp Ludwig in Tapfheim83. 1617 ernannte ihn Herzog Johann Friedrich von
Württemberg auß mangell einer vacierenden obervogtey zum „Rat von Haus aus“84. 

Seine Heirat mit Maria Rehlinger verschaffte Geizkofler also Verbindungen ins
Patriziat der Reichsstädte Augsburg und Ulm. Auch diese Beziehungen waren viel-
fältig. Ihre Multiplexität offenbart sich nicht nur in familienpolitischen Kontakten
wie der Förderung des sozialen Aufstiegs, der Ausbildung und der Karrieren der
Schwäger Marx Konrad und Marx Anton Rehlinger, sondern auch in politischen
Kontakten wie der Patronage Geizkoflers gegenüber seinen Verwandten an den
Höfen in Prag und Innsbruck. Beispielsweise interzedierte Geizkofler im Mai 1608
für seinen Schwager Karl Rehlinger bei Erzherzog Maximilian, als es im Zuge der
unter Maximilian forciert betriebenen katholischen Konfessionalisierung der Mark-
grafschaft Burgau, deren Insasse Rehlinger als Besitzer der Herrschaft Burgwalden
war, zwischen Rehlinger und den erzherzoglichen Amtleuten in Günzburg zu einer
Auseinandersetzung über die Kirchenhoheit in Burgwalden kam85. Zudem kam es
auch im Kreis der angeheirateten Verwandten zu  ökonomischen Beziehungen wie
der gegenseitigen Gewährung von Krediten. Nicht zuletzt interagierten Geizkofler
und seine Schwäger auf dem Feld von Fest und Gabe86.

Die Rehlinger von Windach und Kleinkitzighofen waren mit zahlreichen vor
allem oberdeutschen protestantischen merchant bankers, Kaufleuten, die sowohl
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78 Greiner: Reisebuch, S. 389.
79 Vgl. Rehlingen: Rehlingen, S. 317. Zum Ehevertrag zwischen Eitel Eberhard Besserer und

Katharina Rehlinger vgl. Hildebrandt: Augsburger Handelshäuser, Nr.183, S. 211.
80 Vgl. Schultes: Familie Besserer, S. 26.
81 Vgl. Filzinger: Ulm. Bd. 2, S. 229. Beispielsweise wurde er 1613 einer von fünf geheimen

Räten, die für die Außenpolitik der Stadt zuständig waren.
82 Vgl. Rehlingen: Rehlingen, S. 295.
83 Vgl. StAL B90 Bü 711.
84 Vgl. HStAS A18 Bü 6, Jakob Rembold an Johann Sattler, Gailenbach 1617 VIII 08/18. 
85 TLA, Geheimer Rat, Aktenserie, E/R 1608 V, Ehz. Maximilian an die oö. Geheimen Räte

(Ausf.), Mergentheim, 1608 V 27.
86 Vgl. hierzu ausführlich Kap. IV.1.
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Waren- als auch Finanzgeschäfte betrieben, verbunden. Sie bildeten gemeinsam eine
„kapitalstarke, protestantische und international verflochtene Finanzgruppe“, die
auf dem Zusammenspiel von „connubium, confessio und commercium“ beruhte87.
In diese Gruppe war Geizkofler teilweise über verwandtschaftliche Bande der Reh-
linger, teilweise durch eigene Kontakte integriert. Die Vermählung von Karl Reh-
lingers Schwester Katharina mit dem kaiserlichen Rat Bonaventura Bodecker
(† 1629)88 im Jahr 1584 führte zur Verschwägerung der Rehlinger mit dessen Bru-
der, dem in ganz Europa agierenden Frankfurter Bankier Hans Bodecker (1555 –
1631, luth.)89, dessen Vermögen 1630 über 1000 000 fl. betrug. Durch die Hochzeit
seiner Tochter Cornelia mit Hans Karl Rehlinger, dem Neffen Karl Rehlingers, im
Jahr 1612 wurde diese Bindung zusätzlich bekräftigt90. Eine andere Schwester Karl
Rehlingers, Regina, heiratete 1598 den Patrizier Endres [Andreas] Imhoff (1562 –
1637, luth.) aus Nürnberg91. Er gehörte zu den wichtigsten Politikern der Reichs-
stadt, war Mitglied des Inneren Rats und erlangte die Ämter des Vordersten Losun-
gers und Reichsschultheißen und war zudem erfolgreich unternehmerisch tätig92.
Wirtschaftliche Kontakte bestanden auch zwischen den Gebrüdern Imhoff und
Wolfgang Paler, Rehlingens Schwiegervater, der laut der Bilanz seiner Kupfer- und
Zinnhandlung 1617 12 000 fl. bei diesen angelegt hatte93. Hans Bodecker stand eben-
falls mit ihnen in wirtschaftlichen Beziehungen. In den Jahren 1606 und 1608 trat er
mit Summen von 12 000 und 24 000 fl. als ihr Kreditgeber auf94. Eine multiplexe Be-
ziehung verknüpfte den Augsburger Kaufmann Martin Zobel (1566 –1625, luth.)95,
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87 Hildebrandt: Handelshäuser, S. 33. Dieser Gruppe gehörten in Augsburg die Familien
Rehlinger, Paler, Jenisch, Hainhofer und Zobel, in Hamburg und Amsterdam die Jenisch, in
Frankfurt/M. die Bodeck, in Nürnberg die Imhoff, in Wien die Henckel und Bayr und in
Leipzig die Lebzelter an.

88 Zu Bonaventura Bodecker hatte Lukas Geizkofler seit der gemeinsamen Rückreise aus
Paris nach der Bartholomäusnacht im Jahr 1572 Kontakt. Vgl. Wolf: Lucas Geizkofler,
S. 75f. 

89 Zur Biographie Hans Bodeckers vgl. Dietz: Art. Hans von Bodeck, in: NDB 2 (1955),
S. 349f. Ausführlichere Biographie in Dietz: Frankfurter Handelsgeschichte, S. 255 – 265
und passim.

90 Vgl. Rehlingen: Rehlingen, S. 294.
91 Vgl. ebd., S. 294. Zur Biographie Andreas Imhoffs vgl. Imhoff: Imhoff, S. 33f.
92 Vgl. Peters: Handel, S. 406. Ihren Umsätzen nach war die von Andreas Imhoff gemeinsam

mit seinem Bruder Wilhelm geführte Firma im Zeitraum von 1621–1624 die achtgrößte in
Nürnberg. vgl. ebd., S. 407.

93 Vgl. Hildebrandt: Handelshäuser, Nr. 324, S. 350. Seibold: Paller, S.145 behauptet
fälschlicherweise, dass die Imhoffs 12 000 fl. bei Paler angelegt gehabt hätten. 1605 äußerte
Wolfgang Paler gegenüber Marx Konrad Rehlinger, dass im Falle eines Friedensschlusses in
Ungarn die Imhoff wol die rechten [weren], den Kupffer Kauff zu Erheben. Vgl. Hilde-
brandt: Handelshäuser, Nr. 247, S. 266. Ganz konfliktfrei scheint das Verhältnis von Reh-
lingern und Imhoff nicht immer gewesen zu sein, denn 1588 verklagten die Imhoff Marx
Rehlinger auf Zahlung von 2300 fl. Vgl. ebd, Nr.176, S. 206f.

94 Vgl. Dietz: Handelsgeschichte, Bd. 3, S. 243.
95 Zur Biographie Zobels vgl. Warnemünde: Augsburger Handel, S.166 –168, hier v. a. S.166.
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der 1618 zu den acht reichsten Steuerzahlern der Stadt gehörte96, mit den Reh-
lingern. So war er nicht nur Testamentszeuge Marx Rehlingers, Geschäftspartner
Wolfgang Palers und Taufpate der Kinder von Marx Konrad von Rehlingen97, son-
dern durch seine Heirat mit Felizitas Haintzel98 auch mit den Rehlingern verwandt,
denn die Mutter von Geizkoflers Schwiegervater Marx Rehlinger war eine geborene
Haintzel99. Zudem war er durch die Schwester seiner Frau, die sich mit dem Bruder
Karl Rehlingers vermählte, mit diesem verschwägert100. Durch seine Heiraten –
nach dem Tod seiner ersten Frau ehelichte er 1618 Anna Herwart – war Zobel in den
evangelischen Teil der Augsburger Oligarchie integriert101. Mit Bodecker stand
Zobel ebenfalls in geschäftlichen Kontakten. Gemeinsam kauften sie 1607 in Dan-
zig Roggen, den sie nach Genua exportierten102. 

Beruhten die Kontakte Geizkoflers zu den vorgenannten Kaufleuten vor allem auf
verwandtschaftlicher und freundschaftlicher Verflechtung, die durch seine Augs-
burger Verwandten aus der Familie Rehlinger vermittelt wurde, so trat Geizkofler
durch seine Dienste als Reichspfennigmeister in Kontakt zu weiteren oberdeutschen
merchant bankers. Diese ursprünglich dienstlichen Kontakte konnten sich jedoch
zu freundschaftlichen wandeln. Wirtschaftliche Beziehungen auf freundschaftlicher
Grundlage verbanden Geizkofler und die Rehlinger mit dem Wiener Kaufmann
Lazarus Henckel (ca.1550 –1624, luth.)103, der durch den Ost-West-Handel ein gro-
ßes Vermögen gewonnen hatte. Im Türkenkrieg stieg er zum größten Finanzier der
Habsburger auf und trat so in Kontakt mit dem Reichspfennigmeister104. 1602 über-
nahm er als Partner Palers Anteile am Verlag der in habsburgischem Besitz befind-
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96 Vgl. Mayr: S. 98 –103 und 115.
97 Vgl. Reinhard: Augsburger Eliten, Nr.1533, S.1003 –1006. 1593 war er Testamentszeuge

Marx Rehlingers, gemeinsam mit Wolfgang Paler und Hans und David Ulstett kaufte er
1613 ein Zinnbergwerk in Sachsen. 1614 und 1616 fungierte er als Taufpate der Kinder
Marx Konrad Rehlingers. Die wirtschaftlichen Kontakte Zobels zu Paler gehen jedoch
vermutlich noch weiter zurück. Seibold: Paller, S.150 weist nach, dass Zobel und Paler
vermutlich schon seit 1584 definitiv aber seit 1597 im sächsischen Bergbau zusammenar-
beiteten.

98 Über die Familie Haintzel, deren Bekanntschaft sich Lukas Geizkofler rühmte, mag auch
eine Beziehung zwischen Zobel und Lukas Geizkofler bestanden haben. Vgl. zur Bezie-
hung Lukas Geizkoflers zu den Haintzel Schweizer: Lukas Geizkofler, S.112.

99 Vgl. Rehlingen: Rehlingen, S. 317.
100 Vgl. ebd., S. 294.
101 Vgl. hierzu Steuer: Außenverflechtung, S.152, der aufzeigt, dass durch die Heirat Zo-

bels mit Felizitats Haintzel während des Streits um die Einführung des gregorianischen
Kalenders in Augsburg, eine Verbindung zwischen den entschiedenen evangelischen
Kalendergegnern Haintzel und Zobel geschaffen wurde.

102 Vgl. Mayr: Vermögen, S.101.
103 Zur Biographie Henckels vgl. Kallbrunner: Lazarus Henckel.
104 Vgl. ebd., S.147–150. In StAL B90 Bü 185 findet sich ein Verzeichnis sämtlicher vom Reichs-

pfennigmeisteramt bei Lazarus Henckel aufgenommener Wechsel. Nachweise über Geld-
operationen zwischen Henckel und Geizkofler befinden sich in StAL B90 Bü 145 –148.
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lichen Neusohler Kupfergruben105. Dienstliche Kontakte standen im Vordergrund
der Beziehung Geizkoflers zu Mang Dillher. Er diente wie vor ihm sein Verwandter
Leonhard Dillher dem Reichspfennigmeister als Beauftragter in der Legstadt Nürn-
berg106. Wie seine ganze Kaufmannsfamilie verfügte er über gute Kontakte zum kai-
serlichen Hof und wickelte für den Kaiser zahlreiche Finanz- und Waffengeschäfte
ab107. Die Familie Dillher war mit den anderen Angehörigen dieses Clusters verbun-
den. Es existierten Kontakte der Dillher zu den Palern, für die sie im 16. Jahrhundert
in Hamburg englische Tuche kauften. Über die Augsburger Familie Jenisch hatten
sie Kontakte zum ungarisch-slowakischen Kupferhandel und zum Kärntner Eisen-
und Stahlhandel der Paler-Rehlinger-Gruppe. Gelder, die Marx Konrad von Reh-
lingen Ende der 1620er Jahre in die Schweiz transferieren ließ, liefen unter anderem
über Mang Dillher in Nürnberg108. Der Imhoff-Gruppe war Dillher zwischen 
1616 und 1619 als stiller Teilhaber an der von diesen mitbetriebenen Gräfenthaler
Saigerhandelsgesellschaft verbunden109. Auch mit dem Lindauer Alt-Bürgermeister
Valentin Funck († 1622, luth.)110, den Geizkofler schon 1594 als hochvertraut be-
zeichnete111, verbanden Geizkofler dienstliche Kontakte. So war Funck während 
des Langen Türkenkrieges dreimal auf Feldzügen in Ungarn, zunächst als Pfennig-
meister des Schwäbischen Kreises, dann seit 1598 als Adjunkt des Reichspfennig-
meisters112. Im Rahmen der Kriegsfinanzierung konnten Kontakte Funcks zu
Henckel festgestellt werden113. Deshalb wurde er auch zu diesem Cluster gezählt,
obwohl sich Verflechtung mit anderen Mitgliedern des Clusters nicht nachweisen
ließ114.

Diese teils auf verwandtschaftlicher, teils auf dienstlicher Grundlage beruhenden
Beziehungen wurden seitens der merchant bankers vor allem durch die Gewährung
von Darlehen und seitens Geizkoflers durch höfische Patronage gegenüber diesen
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105 Wolfgang Paler überließ Henckel 1602 auch auf Anraten Zacharias Geizkoflers hin die
Hälfte seines Anteils am Neusohler Kupferverlag. Vgl. hierzu Hildebrandt: Handels-
häuser, Nr. 214, S. 244.

106 Vgl. StAL B90 Bü 87a-b, Bü 121–122 und Bü 190.
107 Vgl. Peters: Handel Nürnbergs, S. 249f. Diese enge Verbindung zur kaiserlichen Finanz-

verwaltung manifestierte sich in der Hochzeit Ferdinand Dillhers mit Katharina, der Toch-
ter des damaligen Reichspfennigmeisters Matthäus Welser.

108 Vgl. Peters: Handel Nürnbergs, S. 248f.
109 Vgl. Seibold: Saigerhandelsgesellschaft, S. 38. Seine Kapitaleinlage betrug 3075 bzw. 3090

fl., von durchschnittlich ca. 100 000 fl.
110 Zur Biographie Funcks vgl. Stolze: Patriziat, S.113.
111 StAL B90 Bü 372, Z. G. an Hans (IV.) Geizkofler (Ausf.), Augsburg, 1594 VII 20.
112 Vgl. dazu die Registratur des Reichspfennigmeisteramtes von 1598, StAL B90 Bü 96.
113 Vgl. StAL B90 Bü 271, Attestation Valentin Funcks (Vidim. Abschr.), Lindau, 1616 IX 29.
114 Möglich wäre jedoch, dass Funck über seine Verwandtschaft zur Familie Furtenbach, deren

Mitglied Christoph Furtenbach 1586/87 als Faktor Martin Zobels in Genua bezeugt ist,
oder zur Lindauer Familie Kurz, die in Beziehungen zu Wolfgang Paler stand, über Kon-
takte zum Rehlinger-Paler-Cluster verfügte. Vgl. zu Furtenbach: Reinhard: Augsburger
Eliten, Nr.1533, S.1004 und zu Kurz: Hildebrandt: Handelshäuser, Anhang B, S. 423.
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merchant bankers aktualisiert. Dies zeigt das Beispiel Martin Zobels. Die finan-
ziellen Kontakte Geizkoflers zu Zobel reichten in die Zeit seines Reichspfennig-
meisteramts zurück. Dreimal gewährte Zobel ihm beispielsweise in der Zeit zwi-
schen 1596 und 1598 Wechseldarlehen zwischen 6000 und 10 000 fl.115 Ebenso
kamen die tirolische Kammer und die steirischen Stände in den 1590er Jahren in den
Genuss von Darlehen Zobels, die Geizkofler vermittelt hatte116. Im Gegenzug über-
nahm Geizkofler die Rolle eines brokers für Zobel an den Höfen, mit denen er ver-
flochten war. So unterstützte er Zobel beispielsweise bei Auseinandersetzungen mit
Markgraf Georg Friedrich von Baden über die Rückzahlung eines Kredits, den die-
ser 1607 bei Zobel aufgenommen hatte117, oder interzedierte für ihn bei Erzherzog
Maximilian wegen Streitigkeiten mit der jüdischen Gemeinde in Zobels Herrschaft
Pfersee118. Zur Hochzeit seines Sohnes lud der ehemalige Pfennigmeister alle er-
wähnten Kaufleute ein119. 

b) Dienstherren und Patrone sowie deren Diener

Die dienstlichen Beziehungen Geizkoflers zu den Habsburgern beruhten auf Kon-
takten, die seine Vorfahren als Räte und Diener des Hauses Österreich geknüpft
hatten: Geizkoflers Großvater Hans (II.) hatte König Ferdinand I. gedient, unter
anderem war er 1552 nach dem Einfall Moritz’ von Sachsen in Tirol als königlicher
Kommissar damit betraut, Hilfsgelder zu beschaffen120. Hans’ (II.) Schwiegervater
Hans Kugler von Hohenfirnberg fungierte als Oberstzeugmeister Kaiser Maximi-
lians I.121. Von Hans’ (II.) Söhnen traten drei in die Dienste der Habsburger: Georg
war kaiserlicher Rat und Einnehmer und Münzmeister im St.-Joachimstal122.
Kaspar diente als Rat und Oberster Hofkammersekretär der Kaiser Ferdinand I.,
Maximilian II. und Rudolf II. Bei Maximilian II. stand er in hoher Gunst. Geiz-
kofler berichtet in seinem Familienbuch, Kaspar sei bei diesem in grossem ansehen
gewesst. Kaiser Rudolf II. habe ihm zu mehrmahlen anzaigen lassen, dass ihm Ma-
ximilian II. Kaspar Geizkofler für ein verständigen und gethreuen diener zu mehr-
maln recommendiert habe123. Uriel, der als Generaleinnehmer in den Diensten der
tirolischen Landschaft stand, wurde von Erzherzog Ferdinand von Tirol, der ihn
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115 Vgl. Müller: Verdienste, S. 276.
116 Vgl. StAL B90 Bü 363 und Bü 785.
117 Vgl. ebd.
118 Vgl. TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1605 III, Nr. 31, Z. G. an Ehz. Maximilian (Ausf.),

Augsburg, 1605 III 02.
119 Vgl. StAL B90 Bü 886, Specification aller Ladschreiben … (Ausf.), [o. O., Haunsheim],

[o. D., nach 1616 II/III 27/08].
120 Schweizer: Lucas Geizkofler, S. 24.
121 MFI Dip. 1117, Familienbuch Z. G.s (Abschr.), [o. O.}, [o. D., 1610 V], fol. 302 r.
122 Ebd., fol. 304 r.
123 Ebd., fol. 316 v.

38758_Reihe_B_171  28.05.2009  12:59  Seite 41



hoch geliebt habe, motu proprio zu seinem Rat berufen124. Georg, Kaspar und Uri-
els in den Diensten der Fugger stehende Brüder Michael (II.) und Lukas reisten im
Auftrag ihrer Dienstherrn häufiger an den Kaiserhof und verfügten über Beziehun-
gen zu kaiserlichen Räten125. 

Mit seinen Diensten knüpfte Geizkofler an ein intergeneratives Klientelverhältnis
an. 1585 trat er als Rat in die Dienste Erzherzog Ferdinands von Tirol (1529 – 1595,
kath.), des Onkels Kaiser Rudolfs II. (1552 –1612, kath.). Letzterer berief Geizkofler
1588 zu seinem Rat. Im Entstehungsjahr des untersuchten Verzeichnisses von 1617
stand Geizkofler in den Ratsdiensten von Kaiser Matthias I. (1557–1619, kath.)126,
der nach der Entmachtung seines Bruders Rudolf II. im Bruderzwist und dessen bal-
digem Tod Kaiser, zugleich König von Böhmen und Ungarn und Erzherzog von
Österreich wurde. Das ebenfalls habsburgische Tirol und die schwäbischen Vor-
lande regierte seit 1602 Erzherzog Maximilian III. (1558 –1618, kath.)127, der Hoch-
meister des Deutschen Ordens, als Gubernator im Auftrag seiner Brüder Rudolf
und Matthias und der steiermärkischen Linie der Habsburger. Als Maximilians Rat
ist Geizkofler seit 1590 nachweisbar. Auf der Liste von 1617 tauchen zwei weitere
Habsburger auf, mit denen Geizkofler klientelär verflochten war: Erzherzog Ferdi-
nand d. J., (1578 –1637, kath.)128, der Cousin Rudolfs, Matthias’ und Maximilians,
der zunächst nur über Innerösterreich herrschte und 1619 Matthias als Kaiser nach-
folgte, sowie Markgraf Karl von Burgau (1560 –1618, kath.)129, ein Sohn aus der nicht
standesgemäßen Ehe Erzherzog Ferdinands von Tirol mit der Augsburger Patri-
ziertochter Philippine Welser. Diese Dienst- und Klientelverhältnisse waren eben-
falls in hohem Maße multiplex. So wurden sie durch Lehnsverhältnisse überformt.
Geizkoflers Dienste für das Haus Habsburg wurden durch die Vergabe von habs-
burgischen und Reichslehen belohnt130. Als Rat und Diener sowie als Klient inter-
agierte Geizkofler mit seinen Herren und Patronen auf politischem und ökono-
mischem Feld, beispielsweise als Kreditmakler.  

Zu Geizkoflers Netzwerk an den habsburgischen Höfen gehörten auch Diener
der Habsburger, mit denen Geizkofler teils gemeinsame Dienste ausführte oder im
Rahmen seines Dienstes in Kontakt trat. Diese Kontakte beruhten teils auf Ver-
wandtschaft, zum größeren Teil jedoch auf Klientel, Freundschaft und Patronage.
Nach Ausweis des Verzeichnisses von 1617 verfügte Geizkofler insbesondere über
Kontakte an den Kaiserhof sowie den Hof in Innsbruck. Die Verbindungen an den
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124 Ebd., fol. 323v.
125 Vgl. z. B. Karnehm: Fugger, Bd. 3, Nr. 2690, Hans Fugger an Michael (II.) Geizkofler,

Augsburg, 1585 II 09, S.1228.
126 Zur Biographie Matthias’ vgl. Rill: Matthias.
127 Vgl. Noflatscher: Maximilian der Deutschmeister.
128 Eine Biographie Ferdinands mit weiterführender Literatur bietet Albrecht: Ferdinand II.
129 Zur Biographie Karls vgl. Widmoser: Karl von Burgau.
130 Vgl. Blendinger: Zacharias Geizkofler, S.181–184. Vgl. hierzu auch StAL B90 Bü 425 a,

425b, 428, 429 und das Kopialbuch der Geizkoflerschen Lehenbriefe in StAL B90 Bü 914.
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Kaiserhof reichten noch in die Zeit Rudolfs II. zurück, zumal viele der Räte und
Diener Matthias’ schon Rudolfs Hof angehört und sich Matthias während des Bru-
derzwists angeschlossen hatten131. Zu den langjährigen Patronen Geizkoflers bei
Hof gehörten der niederösterreichische Kammerpräsident und spätere niederöster-
reichische Statthalter Seifried Christoph Breuner (1581–1651, kath.)132, Fürst Karl
von Liechtenstein (1569 –1627, seit 1599 kath.)133, der ehemalige Obersthofmeister
und wichtige Finanzier134 Kaiser Rudolfs II. und nachmalige enge Vertraute Erz-
herzog Matthias’, sowie Graf Paul Sixt Trautson (1550 –1621, kath.)135. Trautson war
als Obersthofmarschall einer der wichtigsten politische Ratgeber Kaiser Rudolfs II.
gewesen, musste aber sein Amt verlassen, weil er im Verdacht stand, den Thron-
verzicht des Kaiser zu betreiben. Bald darauf gehörte er zu den Räten Erzherzog
Matthias’, der ihn als Kaiser wieder zu hohen Ämtern berief und in dauernder Gunst
hielt. Alle drei standen untereinander in enger Verbindung136 und arbeiteten gemein-
sam mit Erzherzog Maximilian auf den Sturz von Matthias’ Favoriten Kardinal
Melchior Khlesl hin137, da dieser vor der Sicherung der Sukzession für Ferdinand ei-
nen Ausgleich der Konfessionsparteien anstrebte138. Liechtenstein, Breuner und
Trautson hatten schon im ersten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts im Rat des damaligen
ungarischen Königs und späteren Kaisers Matthias eine Faktion gebildet, die in
Sachfragen gegen Khlesl opponierte139. Zu Liechtensteins Klienten gehörte Henckel.
Als dessen Sohn von der böhmischen Kammer, der er ein Darlehen von 400 000 fl.
vermittelt hatte, mit der Rückzahlung im Stich gelassen wurde, bewegte vermutlich
Liechtensteins Einfluss die Kammer doch noch zur Erfüllung ihrer Verpflich-
tungen140. 
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131 Press: Court, S. 301– 306.
132 Zur Biographie Breuners vgl. Starzer: Statthalterei, S. 226 – 241. Zur Familie Breuner vgl.

Walten: Breuner.
133 Zur Biographie Liechtensteins vgl. Haupt: Karl I. von Liechtenstein. 
134 Zur Rolle des Amtsinhabers Liechtenstein als Gläubiger und Finanzier seines Herrn vgl.

Winkelbauer: Fürst, S.162f.
135 Zur Biographie Trautsons vgl. Hadriga: Trautson, S. 63 – 82.
136 Breuners Mutter beispielsweise war eine Cousine von Trautsons erster Frau Elisabeth 

von Eitzing. Vgl. Starzer: Statthalterei, S.194 und 216. Den Ehevertrag Trautsons, Wien,
1604 V 13, siegelte auch Breuner, Vgl. Schober: Trautson-Auersperg-Archiv, Nr. 307,
S.162f.

137 Laut einer Aussage des Grafen Althan war Liechtenstein das Haupt dieser Gruppe. Vgl.
Rainer: Prozeß, S. 80.

138 Vgl. Noflatscher: Maximilian, S. 294f. 
139 Vgl. Gindely: Rudolf II., Bd.1, S. 287. 
140 Vgl. Kallbrunner: Lazarus Henckel, S.155. Für die Vermutung, dass Liechtenstein und

Henckel miteinander verflochten waren, existieren noch weitere Anhaltspunkte. 1604/05
war Henckel mit der Beschaffung von Uhren und Musikinstrumenten für den Fürsten
befasst. Vgl. Haupt: Quellenband, Nr. 56, S.138, Nr. 75, S.140. 1615/16 besorgte Geizkofler
bei Veit Marchthaler in Ulm Muskatwein für Liechtenstein und seinen Bruder, dessen Be-
zahlung Henckel übernahm. Vgl. StAL B90 Bü 522.
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Acht Personen auf der Liste von 1617 sind habsburgische Räte, die im Dienst des
Tiroler Landesherrn standen141. So reichten die Kontakte Geizkoflers in die erzher-
zoglichen Zentralbehörden. Im Innsbrucker Hofkanzler Dr. Friedrich Altstetter142

fand der Gubernator „einen unverdrossenen treuen Diener143“. Mit Altstetter ver-
schwägerte sich nach Geizkoflers Tod Ferdinand Fieger, dessen Tochter Altstetters
Sohn heiratete144. Als Kammerrat und später als geheimer Rat stand Leo Marquard
Schiller von Herdern (1578 –1643, kath.)145 in den Diensten der Tiroler Erzherzöge.
Durch seine Heirat mit Elisabeth von Brandis, deren Mutter eine geborene Fieger
von Hirschberg war, bestanden auch verwandtschaftliche Kontakte zu Geizkoflers
Schwager Fieger146, mit dem er 1618 eine gemeinsame Kommission durchführte147.
Als Rat in den Diensten Maximilians tätig war der ständische Generaleinnehmer
Jeremias Kofler, der auch mit den anderen Angehörigen der Familie Geizkofler in
Kontakt stand. Er war von Uriel und Abraham Geizkofler von seiner jugend auf
im Generaleinnehmeramt erzogen worden und wurde von Abraham selbst als sein
Nachfolger vorgeschlagen148.

Zudem verfügte Geizkofler über Kontakte ins unmittelbare persönliche Umfeld
des Erzherzogs. Karl Stredele († 1634, kath.)149 war seit 1611 Hofsekretär Erzherzog
Maximilians. Auch zwischen Stredele und Geizkofler bestand eine entfernte Ver-
wandtschaft. Er titulierte Geizkofler in seinen Schreiben dementsprechend als
schwager150. Zu den engsten Vertrauten des Erzherzogs gehörte der aus einem
elsässischen Adelsgeschlecht stammende Deutschordensritter Johann Kaspar von
Stadion (1567–1641, kath.)151, der es im Laufe seines Lebens bis zum Deutschmeister
brachte. Zugleich machte er auch in Diensten Erzherzog Maximilians Karriere. So
war er seit 1603 dessen Oberstkämmerer, später auch Obersthofmeister und gehei-
mer Rat. Der überzeugte Katholik genoss auch das Vertrauen Kaiser Ferdinands II.
Stadion muss für Geizkofler eine bedeutende Rolle gespielt haben. So bezeich-
nete ihn Ferdinand Geizkofler als gnädigen geliebte[n] herrn und patron152. Der
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141 Vgl. hierzu StAL B90 Bü 363, wo sich  Quellen zu den Beziehungen Geizkoflers zur Re-
gierung in Innsbruck befinden.

142 Zu biographischen Hinweisen auf Friedrich Altstetter vgl. Hirn: Erzherzog Maximilian,
Bd.1– 2.

143 Ebd., Bd.1, S.19 und Bd. 2, S. 3.
144 Vgl. Egg: Fieger, S.144.
145 Zur Biographie Leo Marquard Schillers von Herdern vgl. Albert: Schiller von Herdern,

S. 36 – 38 und Dematta: Schiller von Herdern, S. 248 – 249.
146 Vgl. Albert: Schiller von Herdern, S. 37.
147 Vgl. Hirn: Maximilian, Bd. 2, S. 303.
148 MFI, Dip. 1117, Abraham Geizkofler an die Steuerkommissare der tirol. Landschaft, 

[o. O.], [o. D.], fol. 458 v.
149 Biographische Hinweise zu Karl Stredele finden sich bei Hirn: Erzherzog Maximilian,

Bd. 2.1., S. 24 – 26 und bei Blaźek: Schlesien, S.128.
150 StAL B90 Bü 807, Karl Stredele an Z. G. (Ausf.), Wiener Neustadt, 1616 XI 06. 
151 Zur Biographie Stadions vgl. Demel: Johann Kaspar von Stadion.
152 StAL B90 Bü 866, F. Geizkofler an J. K. v. Stadion (Entw.), Prag, 1617 V 09/19.
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Deutschordensritter Johann Eustach von Westernach (1545 –1627, kath.)153 war „der
vertrauteste und loyalste Diener“ Erzherzog Maximilians154. Zeit seines Lebens übte
er wichtige Ordensämter aus, unter anderem wurde er 1625 interimistisch Hoch-
und Deutschmeister. Neben seiner Tätigkeit im Dienst des Ordens stand er auch in
kaiserlichen Diensten155. Als Geizkofler 1598 das Amt des Reichspfennigmeisters
über die auf dem Reichstag 1598 bewilligte Reichshilfe übernahm, wurde ihm Wes-
ternach als Reichskriegskommissar zugeordnet156. 

Einige dieser Kontakte an den Kaiserhof und den Hof in Innsbruck hatten schon
zu Anfang von Geizkoflers Karriere bestanden: Zwischen den Familien Geizkofler
und Trautson, die ursprünglich in Tirol ansässig war, existierte schon seit langem
eine Klientelbeziehung. So stellte die Familie Trautson für die Hochzeit von Geiz-
koflers Großvater Hans mit Barbara Kugler von Hohenfirnberg, die zuvor im frau-
enzimmer der Freifrau von Trautson gedient hatte, ihr Schloss Sprechenstein bei
Sterzing zur Verfügung157. Trautson fungierte auch als Patron Lukas Geizkoflers,
der im Auftrag der Fugger häufig am Kaiserhof weilte. In einem lateinischen pa-
negyrischen Gedicht bezeichnet er Trautson explizit als patron[us]158. Altstetter 
war mit Geizkofler durch die 1583 erfolgte Heirat von dessen Onkel Raphael mit
Katharina Kastner, deren Schwester mit Altstetter verheiratet war, verschwägert. Zu
dieser Hochzeit war unter anderem auch Leomann Schiller von Herdern, der Vater
Leo Marquart Schillers, eingeladen159. Westernach war schon 1591, vermutlich als
Gesandter Erzherzog Maximilians, auf der Hochzeit Geizkoflers zugegen160.

Zudem war Geizkofler nach Ausweis der Liste von 1617 mit zahlreichen anderen
Personen aus dem näheren und weiteren Umfeld der Habsburger verflochten. Er
pflegte Kontakt zum steiermärkischen Geheimen Rat und Hofkammerpräsiden-
ten Hans Ulrich von Eggenberg (1568 –1634, luth., dann kath.)161. Dieser war der
engste Vertraute und spätere Favorit-Premierminister Kaiser Ferdinands II. Zum
Umfeld Ferdinands gehörte auch Dr. Leonhard Götz (1561–1640, kath.)162, der als
geheimer Rat und Vizekanzler in Graz fungierte. Intensivere Kontakte Geizkoflers
zu letzteren beiden ließen sich jedoch nicht feststellen. In kaiserlichen Diensten 
in Schlesien standen zwei weitere mit Geizkofler verflochtene Personen. Isaak
Klocker, war zunächst Sekretär der tirolischen Adelsfamilie Wolkenstein163, später
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153 Zu Westernach vgl. Andrian-Kronburg: Kronburg, S. 66 – 69, Noflatscher: Wester-
nach.

154 Noflatscher: Maximilian, S.115.
155 Vgl. StAL B90 Bü 77.
156 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 123, Amtsrechung Sixt Meillins (1599), [o. O., o. D.].
157 Wolf: Lucas Geizkofler, S.15f.
158 MFI Dip. 1117, Gedicht an Paul Sixt Trautson, fol. 536r-v.
159 Vgl. MFI, Dip. 826, Familienbuch Raphael Geizkoflers (Ausf.), Salzburg, 1583 XI 20, S. 74.
160 StAL B90 Bü 889, Z. G. an Johann Eustach von Westernach (Entw.), Haunsheim, 1616 II 22.
161 Zur Biographie Eggenbergs vgl. Zwiedineck-Südenhorst: Hans Ulrich von Eggenberg.
162 Biographische Hinweise bei Frank: Standeserhebungen, Bd. 2, S.102
163 Vgl. StAL B90 Bü 213.
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Geizkoflers Hofmeister164 und Diener beim Reichspfennigmeisteramt165. Später
diente er bei der schlesischen Hofkammer – während der Herrschaft des Winter-
königs sogar als Kammerpräsident166. Auch nachdem er Karriere gemacht hatte, be-
zeichnete er Geizkofler noch als seinen alten hohen patron und gnedigen herrn167.
Klocker stand mit dem Hofkammerrat und späteren schlesischen Kammerpräsi-
denten und Landeshauptmann des Fürstentums Münsterberg  Nikolaus von Burg-
hauß (1562 –1619)168 in Verbindung169. 

Kontakte hatte Geizkofler auch zu schwäbischen Adligen, die mit den Habs-
burgern und deren Dienern in näherem Kontakt standen. Mit dem habsburgischen
Hof war auch Hans Georg Egloff von Zell (1555 –1644, kath.)170, der Landvogt der
fürstenbergischen Landgrafschaft Baar, verflochten. Egloffs herausragende Stellung
als Diener der Fürstenberger wird 1620 deutlich, als er alss der fürnembste unser der
Graven von Fürstenberg rath und landvogt171 bezeichnet wird. Die Familie der
Grafen von Fürstenberg gehörte zur habsburgischen Klientel in Schwaben. Mit dem
kaiserlichen Geheimen Rat Friedrich von Fürstenberg stellte sie von 1603/05 bis
1606 und zwischen 1612 und 1617 den kaiserlichen Obersthofmeister, den rang-
höchsten Würdenträger bei Hof172. Für Geizkofler diente Egloff als Verbindungs-
mann zu dessen Busenfreund Fürstenberg173. Auch zur Familie Liechtenstein hatte
Egloff Kontakte. Auf Ferdinand Geizkoflers Hochzeit erschien er als Gesandter 
des Fürsten von Liechtenstein und des Grafen von Fürstenberg174. Seit 1608 war 
er zudem burgauischer Rat. Durch seine Heirat mit Agnes von Knörringen, der
Schwester des Augsburger Bischofs Heinrich von Knörringen, als dessen Rat Egloff
ebenfalls 1608 genannt wird175, war er auch mit deren Onkel Westernach verfloch-
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164 StAL B90 Bü 115, Amtsrechnung Z. G.s über die 1603er Hilfe (1603), [o. O., o. D.].
165 Der einzige biographische Hinweis auf Klocker im Zusammenhang der 1607 vollzogenen

Ausdehnung des seinen Brüdern verliehenen Adelsstandes auf ihn findet sich bei Frank:
Standeserhebungen, Bd. 3, S. 41.

166 Vgl. Líva: Regesta, S. 56f.
167 StAL B90 Bü 890, Isaak Klocker an Z. G. (Ausf.), Breslau, 1616 III 28. Vgl. auch StAL B90

Bü 173, Isaak Klocker an Z. G. (Ausf.), Breslau, 1611 X 27.
168 Zu biographischen Hinweisen auf Burghauß vgl. Blaźek: Schlesien, S.15f.
169 Vgl. StAL B90 Bü 173, Isaak Klocker an Z. G. (Ausf.), Breslau, 1611 X 27.
170 Zur Biographie Egloffs vgl. Asch: Verwaltung, S. 315 – 317.
171 Ebd., S. 315. 
172 Vgl. Meyer: Nuntiatur, Bd.1, S. LXXIV und Fellner/Kretschmayr: Zentralverwaltung.

Bd.1, S. 45 und 276 und Bd. 2, S. 202. Das bei letzteren als Datum des Amtsantritt genannte
Jahr 1600 ist falsch. Vgl. StAL B90 Bü 42, Ks. Rudolf II. an Z. G. (Abschr.), Prag, 1602 V 20.
In diesem Schreiben fordert der Ks. Geizkofler auf, Fürstenberg dahin zu bewegen, daß er
sich als ein angenomener gehaimber rath bey ir mtt: ehist einstelle.

173 Meyer: Nuntiatur, Nr. 272 e, Stefano Ferreri an Kardinal von S. Giorgio, Prag 1604 VIII 09,
S.198.  Zur Biographie Fürstenbergs vgl. Tumbült: Fürstenberg, S.120 –124. Vgl. auch
StAL B90 Bü 678. Weitere Beispiele finden sich in StAL B90 Bü 680 und Bü 698.

174 StAL B90 Bü 886, Verzeichnis der Hochzeitsgäste, [o. O., Haunsheim], 1616 IV/V 28/08.
175 Vgl. Asch: Verwaltung, S. 315 – 317.
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ten176. Egloff verfügte vermutlich auch über Beziehungen zum fürstbischöflich-
augsburgischen und späteren pfalz-neuburgischen Rat Hans Georg von Leonrod
(1582 –1637, kath.)177. So wird Hans Kaspar Egloff, der Sohn Hans Georgs, 1640 als
Vormund von Leonrods minderjährigem Sohn Maximilian genannt178. Zwischen
den Leonrod und Geizkofler bestanden nachbarschaftliche Kontakte als Mitglie-
der des Kocherviertels der schwäbischen Reichsritterschaft, so war die Familie in
Ballmertshofen in der Nähe Haunsheims begütert179. Nach dem Tod Geizkoflers
beschwor sein Sohn gegenüber Leonrod auch die freündschafft, die seinen Vater mit
dem schwager, bruder und nachbarn verbunden habe180. 

Der Schwerpunkt der bisherigen Forschung zu Geizkofler lag auf seiner Bezie-
hung zu den Habsburgern. Doch enge – wenn auch informelle – Bindungen besaß
er auch zu etlichen der südwestdeutschen, in der protestantischen Union verbün-
deten Reichsständen. Nachdem es seit den 1590er Jahren immer wieder erfolglose
Versuche zum Zusammenschluss der protestantischen Stände gegeben hatte, wurde
1608 unter dem Eindruck der Exekution gegen Donauwörth und des Scheiterns 
des Reichstages dieses Bündnis geschlossen. Ihrer Bundesakte gemäß war die Union
ein Defensivbündnis in der Form einer reichsrechtlich unbedenklichen Friedens-
einung, das nicht zu, des Heyl. Reichs Constitutionen […] abbruch dienen sollte,
sondern vielmehr zu besterckung derselben und besserer erhaltung friedens und
einigkeit im Reich. Der 1555 durchgesetzte Gewaltverzicht wurde aber aufgegeben.
In der Bestimmung ihrer Ziele findet sich das für die Konfessionalisierung so bri-
sante Amalgam aus politischen und konfessionellen Interessen. Die Verteidigung
der ständischen freiheit und hoheit wurde ebenso propagiert wie die Durchsetzung
der gravamina der Evangelischen Stendte181. In der neueren Forschung gibt es sogar
Stimmen, die betonen, dass in der Politik der Union „die Kategorie der Konfession
unmittelbar mit dynastischen Faktoren, Aspekten der Staatsräson und politischen
Traditionen verwoben war“ und „eine Hervorhebung der Konfession als Leitkate-
gorie nicht zwingend“ sei182. 

Die Vereinigung verschiedener protestantischer Stände unter einem gemeinsamen
Banner sollte nicht über die inneren konfessionellen und politischen Differenzen
hinwegtäuschen, die sich Bahn brachen und nach anfänglichem Wachstum schließ-
lich zur Erosion des Bundes führten183. Orthodoxe Lutheraner und radikale Calvi-
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176 Vgl. Andrian-Kronburg: Kronburg, Stammtafel: Die von Westernach zu Landstrost,
Offingen, Dettelsau und Kronburg.

177 Zur Biographie Leonrods vgl. Rieder: Erbämter, S. 24 – 26 und Henker: Zentralbehörden,
S. 206f.

178 Vgl. Rieder: Erbämter, S. 32 und Nr. 9, S. 69f.
179 Vgl. Schulz: Kanton Kocher, S. 266.
180 StAL B90 Bü 866, Ferdinand Geizkofler an Johann Georg von Leonrod (Entw.), Prag, 1617

V 09/19.
181 Lorenz: Vorgeschichte, S. 69f.
182 Horstkemper: Bündnisziele, S. 245f.
183 Zu den inneren Differenzen in der Union vgl. Gotthard: Außenpolitik, S. 216 – 218.
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nisten beargwöhnten einander. Protestantische Reichsfürsten und evangelische
Reichsstädte, die in hohem Maße auf ihren kaiserlichen Schutzherrn angewiesen
waren und sich in die Rolle des Zahlmeisters gedrängt sahen, hatten aufgrund der
ihnen jeweils eigenen ratio status konkurrierende Vorstellungen. Zwischen den Zie-
len der Mehrzahl der kaisertreuen Mitglieder und der um die Kurpfalz gescharten
Radikalen lagen Welten184. Während die einen das Reich als Rahmen ihres politi-
schen Handelns betrachteten und das kaiserliche Amt stärken wollten, strebten die
anderen eine europäische Generalunion der Protestanten an, um die Vormacht 
der spanischen Habsburger in Europa zu brechen. Dabei war die Schwächung des
habsburgischen Kaisers notwendigerweise eine Bedingung185. Die Frage nach der
Stellung des Kaisers in der Reichsverfassung war also „ein zentrales Problem“ in der
Diskussion der Union186. 

Die Fürsten der Union, mit denen Geizkofler laut der erwähnten Liste verfloch-
ten war, waren untereinander vielfach verwandtschaftlich verbunden: Fürst Chris-
tian von Anhalt (1568 –1630, calv.)187, der führende Kopf der radikal antihabsburgi-
schen Kräfte innerhalb der Union und kurpfälzische Statthalter in der Oberpfalz,
war entfernt mit dem pfälzischen Kurhaus verwandt188 und ein Onkel des württem-
bergischen Herzogs Johann Friedrich (1582 –1628, luth.)189 und des Markgrafen
Joachim Ernst von Brandenburg-Ansbach (1583 –1625, luth.)190, des militärischen
Führers der Unionstruppen. Dieser stand zu Anhalt „in einem regelrechten Meister-
Schüler-Verhältnis“191. Joachim Ernsts Schwager und seit 1614 auch wichtigster
Ratgeber war Friedrich von Solms (1573 –1635, luth.)192, der als erfahrener Offizier
Generalwachtmeister der Union war und auch in neuburgischen Diensten gestan-
den hatte193. Der württembergische Herzog war mit der der Nichte des Ansbacher
Markgrafen verheiratet. Die Schwester Johann Friedrichs war mit Friedrich, dem
Sohn des Markgrafen Georg Friedrich von Baden (1573 –1638, luth.)194, vermählt195.
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184 Vgl. Ders.: Protestantische „Union“, S. 83.
185 Vgl. Schulze: Kaiserliches Amt, S. 202.
186 Ebd., S. 204.
187 Zur Biographie Christians vgl. Krebs: Christian von Anhalt und Schubert: Art. Christian

von Anhalt, in: NDB 3 (1957), S. 221– 225. 
188 Vgl. Krebs: Christian von Anhalt, S. 30.
189 Zur Biographie Johann Friedrichs vgl. Uhland: Herzog Johann Friedrich. Sein Vater war

mit Sibylla von Anhalt, der Schwester Fürst Christians verheiratet gewesen. Vgl. Schwen-
nicke: Stammtafeln, Bd.1, Tafel 73.

190 Zur Biographie Joachim Ernst vgl. Herold: Joachim Ernst von Brandenburg-Ansbach.
191 Ebd., S. 9.
192 Zur Biographie Solms vgl. ebd., S. 47 und passim und ADB, Bd. 34, S. 575 – 576, wo andere

Lebensdaten angegeben werden, nämlich 1574 –1649.
193 Vgl. Herold: Joachim Ernst von Brandenburg, S. 47.
194 Zur  Biographie Georg Friedrichs vgl. Duch: Art. Georg Friedrich von Baden, NDB 6

(1964), S.197–199.
195 Vgl. Hanack: Tagebücher, S. 220f.
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Der pfälzische Kurfürst Friedrich V. (1596 –1632, calv.)196, dem das Direktorium 
der Union zufiel, übernahm 1616 eine Patenschaft für den Sohn Johann Friedrichs
von Württemberg197. Eng mit dem Haus Württemberg verbunden waren auch die
evangelischen Grafen von Oettingen-Oettingen wie der regierende Graf Gottfried
(1554 –1622, luth.) und sein Sohn Ludwig Eberhard (1577–1634, luth.)198, der seinem
Vater in der Regierung nachfolgte. Württemberg spielte für das Grafenhaus „die
Rolle des großen evangelischen Bruders“. Zum Ausdruck kam dies in Patenschaften,
die Angehörige des württembergischen Herzogshauses übernahmen199. Auch Pfalz-
graf Wolfgang Wilhelm von Neuburg fungierte 1601 als Taufpate für einen Sohn
Ludwig Eberhards von Oettingen200. 

Zu den Gründungsmitgliedern der Union hatte auch der streng lutherische Pfalz-
graf Philipp Ludwig von Neuburg (1547–1614, luth.) gehört. Seit 1610 entfremdete
sich Philipp Ludwig jedoch zusehends der Union, weil nach dem Tod des pfäl-
zischen Kurfürsten nicht dem lutherischen Neuburger als nächstem Agnaten wie in
der Goldenen Bulle vorgesehen, sondern dem von den meisten Unionsständen
unterstützten calvinistischen Herzog von Pfalz-Zweibrücken die vormundschaft-
liche Regierung in der Pfalz eingeräumt wurde. Zum endgültigen Bruch kam es, als
der neuburgische Thronfolger Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm (1578 –1653, kath.)201

1614 unter dem Einfluss seines Schwagers, des Bayernherzogs, zum Katholizismus
konvertierte und sein bislang lutherisches Territorium nach seinem Regierungs-
antritt 1615 im katholischen Sinn umgestaltete202. Seine beiden Brüder, die Pfalzgra-
fen August von Pfalz-Neuburg-Sulzburg (1582 –1632, luth.) und Johann Friedrich
von Pfalz-Neuburg-Hilpoltstein (1587–1644, luth.)203 verblieben beim lutherischen
Glauben. Die konfessionellen und herrschaftlichen Differenzen zwischen Wolfgang
Wilhelm und seinen Brüdern führten zu Konflikten, die ihre ebenfalls weiterhin
lutherisch gesinnte Mutter Anna von Pfalz-Neuburg (1552 –1632, luth.) ohne Er-
folg zu schlichten versuchte204. Sowohl August als auch Johann Friedrich pflegten
intensive Kontakte zum württembergischen Herzog Johann Friedrich205. 
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196 Zur Biographie Friedrichs V. vgl. Joestel: Kurfürst Friedrich V.
197 Vgl. Krapf/Wagenknecht: Hoffeste, S. 368f. Die anderen Paten waren Friedrichs Ge-

mahlin Elisabeth, Joachim Ernst von Brandenburg, Eva Christina von Württemberg und
Georg Friedrich von Baden.

198 Zu Gottfried und Ludwig Eberhard vgl. Schwenicke: Stammtafeln, Bd. 5, Tafeln 151f.
199 Rajkay: Sozialer Wandel, S. 32. Beispielsweise war Herzog Christoph von Württemberg

Pate des Grafen Gottfried. Vgl. ebd., S. 31.
200 Vgl. Breitenbach: Aktenstücke, S. LI.
201 Zur Biographie Wolfgang Wilhelms vgl. Ders.: Unionspolitik. und Ders.: Art. Wolfgang

Wilhelm von Neuburg und Jülich-Berg, in: ADB 44 (1898), S. 87–116.
202 Zum Weg Pfalz-Neuburgs aus der Union in knapper Form vgl. Gotthard: Konfession,

S. 220f.
203 Zur Biographie der Brüder Wolfgang Wilhelms vgl. Höllerer: August von Neuburg.
204 Vgl. ebd., S. 27.
205 Vgl. Hanack: Tagebücher, S. 220f.
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Die Beziehungen Geizkoflers zum Großteil der erwähnten Unionsstände bilde-
ten sich erst im Rahmen seiner Dienste als Reichspfennigmeister oder danach aus206,
zum Teil konnte er aber auch auf Kontakte zu den protestantischen Höfen Süd-
westdeutschlands zurückgreifen, die er oder seine Verwandten schon vor Antritt
seiner habsburgischen Dienste geknüpft hatten und die er während seiner Dienst-
zeit ausbaute. Beziehungen zu neuburgischen Amtsträgern waren schon durch
seine Verwandten angebahnt worden. Michael (II.) Geizkofler pflegte enge Kon-
takte zum ehemaligen Sterzinger Pfarrer, Hofprediger Kaiser Maximilians II. und
späteren Lauinger Superintendenten Johann Sebastian Pfauser207. Geizkoflers frü-
hester nachweisbarer Brief an Pfalzgraf Philipp Ludwig, in dem er ihm ‚Zeitungen‘
übermittelte, datiert aus dem Jahr 1590208. Zum württembergischen Hof bestanden
ebenfalls Kontakte, die schon Michael (II.) angeknüpft hatte,  der 1591 seine Toch-
ter mit dem württembergischen Oberrat Wolf von Uhrmühl verheiratete209. Zudem
stand Michael (II.) in Korrespondenz mit dem württembergischen Rat Burkhard
von Berlichingen210. Geizkofler hatte schon vor Antritt seines Amts als Reichspfen-
nigmeister Kontakte nach Stuttgart. So trägt ein Schreiben, das er im Mai 1586 emp-
fing, den Präsentationsvermerk Stuettgart211. 

Auch die Beziehungen zu seinen protestantischen Patronen sowie deren Räten
und Dienern waren multiplex. Formelle Dienst- und Lehnsverhältnisse spielten
zwischen Geizkofler und den Unionsständen eine geringe Rolle. Solche bestanden
lediglich durch den Dienst seines Sohnes als Kammerherr des württembergischen
Herzogs212 sowie durch Verleihung von Jagd- und Gerichtsgerechtigkeiten durch
die Herzöge von Württemberg und die Pfalzgrafen von Neuburg. Dennoch be-
standen intensive Klientelbeziehungen Geizkoflers zu einzelnen Fürsten wie Georg
Friedrich von Baden, Johann Friedrich von Württemberg213 und bis zu dessen
Konversion Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg214. Diese Kontakte äußerten sich
vor allem in Beförderung der Anliegen der genannten Fürsten am Kaiserhof. So ge-
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206 So äußerte er 1607 gegenüber dem kaiserlichen Hofsekretär Andreas Hannewald, dass er
Markgraf Joachim Ernst von Brandenburg nitt mehr alß einmahl gesehen habe. StAL B90
Bü 56, Z. G. an Andreas Hannewald (Entw.), Haunsheim, 1607 IX 15.

207 Wolf: Lucas Geizkofler, S. 22.
208 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 44, Z. G. an Pfgf. Philipp Ludwig von Neuburg (Entw.), Augsburg,

1590 IV 09.
209 StAL B90 Bü 862, Hochzeitsgedicht für Z. G. und Maria Rehlinger sowie Wolf von Uhr-

mühl und Barbara Geizkofler von Emanuel Herwarth und Christoph Konrad Neidhart,
[o. O., o. D.].

210 Vgl. HStAS A107 Bü 12f, Nr. 8, Burkhard von Berlichingen an Michael (II.) Geizkofler
(Entw.), [o. O., o. D.].

211 StAL B90 Bü 338, Ehz. Ferdinand an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1586 V 09.
212 Vgl. Müller: Studienreise, S.1.
213 Vgl. Hanack: Tagebücher, S. 221, die Geizkofler anhand der Analyse von Johann Friedrichs

Tagebüchern unter dessen wichtigsten Ratgebern einordnet.
214 Vgl. Breitenbach: Art. Wolfgang Wilhelm, S. 89. Dort wird Geizkofler als „langjährige[s]

Factotum“ des damaligen Prinzen bezeichnet. 
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währte der Pfennigmeister dem protestantischen Badener in seinem Erbschaftsstreit
mit den Nachkommen des katholischen Markgrafen Eduard Fortunat von Baden-
Baden seine Unterstützung. Als deren Gesandte 1604 nach Prag reisten, um ihre Be-
lehnung mit den umstrittenen oberbadischen Herrschaften zu erwirken, hatte der
Haunsheimer schon Vorarbeiten geleistet. Den kaiserlichen Beichtvater Pistorius
veranlasste dies dazu, davon zu sprechen, Geizkofler sei des Markgrafen Unter-
hemd215. Wenn Geizkofler neun Jahre später Kaiser Matthias empfahl, das Problem
durch gütliche Verhandlungen zu regeln und nicht durch eine Kommission zu-
gunsten der Erben Eduard Fortunats, ist das nicht nur auf eine „vertrauensselig[e]“
Haltung gegenüber Georg Friedrich zurückzuführen216, sondern auch auf die Klien-
telbeziehung Geizkoflers zum Markgrafen. In ökonomische Beziehungen trat Geiz-
kofler zu den protestantischen Fürsten und deren Dienern vor allem als Darlehens-
vermittler. Insbesondere wirkte er als Finanzier der Pfalzgrafen von Neuburg und
der Herzöge von Württemberg217. 

Geizkofler pflegte ebenfalls Beziehungen zu Räten und Dienern der Unions-
stände. Zwei, möglicherweise auch drei von ihnen standen sogar formell in seinen
Diensten. Heinrich Hiller (1577–1637, luth.)218 hatte seine Karriere als Präzeptor
Ferdinand Geizkoflers begonnen219 und war 1611 als „Rat von Haus aus“ in würt-
tembergische Dienste getreten. Der pfalz-neuburgische Rat und Syndikus der Stadt
Lauingen Dr. Christoph Mumprecht (1560 –1620, luth.)220 war seit 1607 im Zu-
sammenhang mit dem Streit mit Hämmerl als Advokat Geizkoflers bestallt221. Beide
kannten sich seit ihren Studientagen222. Der oettingische Kanzler Lic. Ludwig Mül-
ler (* 1570, luth.)223, der vor Antritt dieses Amtes als Advokat der fränkischen
Reichsritterschaft fungiert hatte, diente ihm ebenfalls als juristischer Berater im
Konflikt mit Hämmerl224. Allerdings konnte kein offizieller Dienstvertrag aufge-

51

215 Briefe und Akten, Bd. 5, S.111. Das enge Vertrauensverhältnis Geizkoflers zu Baden betont
auch Khlesl. In einem Schreiben an Geizkofler sagt er „Mit Württemberg ist er vertrauet,
mit Baden noch mehr […]“. Müller: Verdienste, Nr. 7, S. 633. Melchior Klesl an Zacharias
Geizkofler, Linz 1613 Dez 16.

216 Vgl. Luttenberger: Denken, S. 88. Luttenberger sieht Geizkoflers Position im badischen
Erbstreit einerseits durch die Sorge um die weitere Eskalation der Spannungen im Reich be-
gründet, andererseits aber auch in der „vertrauensselige[n]“ Hoffung auf „Verständigungs-
bereitschaft“ seitens Georg Friedrichs.

217 Vgl. hierzu Kap. II. 2. 3.
218 Zur Biographie Hillers vgl. Hiller Von Gärtringen: Familiengeschichte, S. 21– 25 und

Bernhardt: Zentralbehörden, Bd.1, S. 373f.
219 Vgl. StAL B90 Bü 880 – 881.
220 Zur Biographie Mumprechts vgl. Henker: Zentralbehörden, S. 231f. 
221 Vgl. Bestallung in StAL B90 Bü 801; Quittungen über Jahresbesoldung in StAL B90 Bü 750.
222 Vgl. StAL B90 Bü 870, Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Basel, 1584 III 31.
223 Zur Biographie Müllers vgl. Hinweise in Siebmacher, Bd. 22, BayA 2, S.151, Wunder:

Bürger, S. 42, 80, 124, 238 und Brunotte/Weber: Reichskammergericht, Bd. 4, Nr. 2679,
S. 347.

224 Vgl. zwei bedenckhen Müllers von 1616 in StAL B90 Bü 216.
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funden werden. Geradezu überschwänglich lobte Müller ihn in seinem Kondolenz-
schreiben gegenüber Ferdinand Geizkofler als seinen gewesten hochgeehrten großen
favoriten und patronen225. Müller verfügte auch über Verbindungen zu den Brüdern
des Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm, für die er im Streit mit ihrem Bruder über dessen
Landeshoheit in ihren Erbämtern ein Gutachten verfasste226. 

Informelle Bande verknüpften Geizkofler mit den maßgeblichen Dienern pro-
testantischer Fürsten. Trotz seiner Verpflichtung gegenüber dem habsburgischen
Kaiserhaus genoss er auch bei den radikalen Mitgliedern der Union eine Vertrauens-
stellung, wie beim für die Reichspolitik verantwortlichen kurpfälzischen geheimen
Rat Dr. Ludwig Camerarius (1573 –1651, calv.)227, der einer der wichtigsten Klienten
Christians von Anhalt war228. Geizkofler hatte zudem Kontakte am Ansbacher Hof.
So pflegte er Beziehungen zu Oberst Johann Philipp Fuchs von Bimbach († 1626,
luth.)229. Dieser war bis 1610 Favorit und als Direktor des Hof- und Kammerrats
wichtigster Ratgeber des Ansbacher Markgrafen. Wegen Ehrkonflikten und Aus-
einandersetzungen mit anderen Räten trat er 1616 in kaiserliche Dienste230. Kontakte
zu den Habsburgern bestanden aber schon früher231. Abgelöst wurde Fuchs als
wichtigster Ratgeber des Ansbacher Markgrafen durch Graf Friedrich von Solms,
der zuvor in neuburgischen Diensten gestanden hatte232. Enge Beziehungen ver-
banden Geizkofler mit Benjamin Bouwinghausen von Wallmerode (1568 –1635,
luth.?)233, dem wichtigsten außenpolitischen Ratgeber des württembergischen
Herzogs. Nach Christian von Anhalt spielte er in der konzeptionellen Planung der
Unionspolitik die wichtigste Rolle und führte Verhandlungen, die den deutschen
Protestantismus an Frankreich, England und die Generalstaaten anbinden sollten234.
Sein konfessionelles Bekenntnis bleibt im Dunkeln. Obwohl er Rat und Diener im
orthodox lutherischen Württemberg war, weigerte er sich, die Konkordienformel zu
unterzeichnen235. 

Bemerkenswert ist die Anbindung von Geizkoflers Verwandten durch Verlei-
hungen des Raths titl von Haus auß an das württembergische Herzogshaus. Diese
Einrichtung war ein „recht elastische[s] Instrument, mit dem […] [die Territorial-
fürsten] Personen verschiedener Herkunft zu den verschiedensten Zwecken an sich
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225 StAL B90 Bü 866, Ludwig Müller an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), Öttingen, 1617 V 21.
226 Vgl. Höllerer: August von Neuburg, S. 25.
227 Zur Biographie Camerarius’ vgl. Schubert: Ludwig Camerarius. 
228 Zum Verhältnis zu seinem „treue[n] Gefolgsmann“ Camerarius vgl. ebd., S. 36 – 40.
229 Zur Biographie Fuchs’ vgl. Herold: Joachim Ernst von Brandenburg-Ansbach, passim,

bes. S. 42 – 46 und 209 – 210.
230 Vgl. ebd., S. 46.
231 Vgl. StAL B90 Bü 356.
232 Vgl. Herold: Joachim Ernst von Brandenburg, S. 47.
233 Zur Biographie Bouwinghausens vgl. Gotthard: Benjamin Bouwinghausen.
234 Vgl. ebd., S. 76.
235 Vgl. ebd., S. 99f.
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zu binden verstanden[en]“236. Welche Vorteile sich ein Fürst von solch einer Ernen-
nung erhoffen konnte, wird in Ferdinand Geizkoflers Vorschlag deutlich, seinen
Onkel Marx Konrad von Rehlingen zum württembergischen „Rat von Haus aus“
zu ernennen. Im Vordergrund standen dabei seine guete[n] correspondenzen, durch
die er dem Herzog von Württemberg Informationen auch vom Kaiserhof verschaf-
fen könne, und sein groß: credith, durch den er dem Herzog preiswerte Darlehen
vermitteln könne237. Bei den Ernannten erfreute sich der Titel großer Beliebtheit,
weil er bei relativ hoher Entlohnung wenig Gegenleistung erforderte und zusätz-
lich zu anderen Tätigkeiten ausgeübt werden konnte238. Schon 1552 wurde Eitel
Eberhard Besserers gleichnamigem Großvater, der als württembergischer Dar-
lehensgeber tätig war239, der württembergische Ratstitel verliehen. Der 1585/86 als
württembergischer „Rat von Haus aus“ erwähnte Eitel Eberhard Besserer ist mög-
licherweise identisch mit Geizkoflers Schwager oder dessen Onkel240. Besserer ver-
fügte über gute Kontakte zum württembergischen Hof. Auf dem Ulmer Unionstag
1620 beherbergte er den Herzog in seinem Haus241. Auch Jakob Rembold stand in
württembergischen Diensten und agierte als Darlehensgeber242. Andere Personen
aus Geizkoflers Umfeld standen ebenfalls im Sold protestantischer Fürsten. Valen-
tin Funck berichtete beispielsweise in den Jahren 1607 bis 1610 als pfalz-neubur-
gischer Informant über Truppenzüge aus der Schweiz und spanische Werbungen in
Italien243.

Auf der Liste tauchen zudem einige Personen und Städte auf, die nicht in das er-
wähnte Raster passen. Der auf der Liste namentlich genannte Caspar Pernhardter
konnte nicht nachgewiesen werden. Bei ihm handelt es sich möglicherweise um den
Wiener Steuereinnehmer Caspar Bernhardt von Bernau, der 1635 von Kaiser Ferdi-
nand in den Adelsstand erhoben wurde244. Sechs Diener Geizkoflers erscheinen, ab-
gesehen vom Haunsheimer Pfleger Leonhard Dürr, nicht namentlich, sondern nur
mit ihrer Amtsbezeichnung. Bei ihnen handelt es sich mit Ausnahme des Hauns-
heimer Pfarrers um die Amtleute in Geizkoflers Besitzungen. Da zwischen ihnen
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236 Press: Kalvinismus, S.145.
237 Hildbrandt: Handelshäuser, Nr. 327, S. 358, F. Geizkofler an J. Sattler, [o. O., Haunsheim],

[o. D., ca.1618]. Zum Aspekt der Kreditbeschaffung durch Räte aus dem Milieu der Mer-
chant Bankers vgl. Steuer: Außenverflechtung, S.137.

238 Vgl. Bernhardt: Zentralbehörden, Bd.1, S. 86.
239 Vgl. ebd., Bd.1 und 2, S. 285, 286, 519 und 670.
240 Vgl. Pfeilsticker: Dienerbuch, Bd.1, § 1512.
241 Vgl. Schultes: Familie Besserer, S. 34. Vgl. auch Greiner: Memorial- und Reisebuch,

S. 398.
242 Vermutlich ist der bei Bütterlin: Staatshaushalt, S. 206 genannte Jakob Reinbold aus

Augsburg, der der Landschreiberei 1610/11 2000 fl. lieh mit Geizkoflers Schwager iden-
tisch. Aus dem Jahr 1612 datiert ein Schuldbrief des Herzogs gegen Rembold in Höhe von
6000 fl. Vgl. StAL B90 Bü 783.

243 Vgl. Hahn: Nachrichtendienst, S. 59.
244 Vgl. Frank: Standeserhöhungen, Bd.1, S. 80.
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und Geizkofler keine informelle Beziehung vorlag, sondern ein Dienstverhältnis,
wurden diese Beziehungen nicht näher untersucht. Zudem ließen sich im Archiv
nur dienstliche Kontakte nachweisen245. Dazu  kommen die Städte Ulm, Nürnberg,
Giengen und Lauingen und die Schwäbische Ritterschaft und deren Hegau-Viertel.
Seine Beziehungen zur Reichritterschaft und zu den Städten wurden an dieser Stelle
nicht näher untersucht, da es sich bei ihnen um Kollektivakteure handelt, die aus
dem Raster persönlicher Verflechtung fallen. Der Zugang zu den Entscheidungs-
gremien dieser Städte wurde Geizkofler durch persönliche Verflechtung ermög-
licht.  Einflussnahme auf den Ulmer Rat gewährte ihm sein Schwager Besserer, 
auf den Rat Nürnbergs Imhoff246. Zu Launingen und Giengen, die in der Nachbar-
schaft Haunsheims lagen, vermittelte vermutlich auch der Lauinger Syndikus
Mumprecht, der die Reichsstadt Giengen auf dem Unionstag 1611 vertrat247.

1.3 Sozialstruktur des Netzwerks

Die Akteure im rekonstruierten Netzwerk gehörten drei verschiedenen politischen
und ökonomischen Funktionseliten248 des Reiches an: Fürsten (16), deren Räte und
Diener (29) und einige merchant bankers (7). Den größten Anteil stellten die Diener
der verschiedenen Fürsten, mit denen Geizkofler verflochten war. Die Tatsache, dass
sie hier zusammengefasst wurden, sollte allerdings nicht über die erheblichen sozia-
len Differenzen hinwegtäuschen, die innerhalb dieser Gruppe bestanden. Zwischen
dem kaiserlichen Diener Liechtenstein, der selbst in den Fürstenstand gelangte und
Geizkoflers Patron war, und einem Klienten der Geizkofler wie dem bürgerlichen
Hiller, der in Stuttgart zunächst als württembergischer „Rat von Haus aus“ sein Brot
verdiente, bestanden erhebliche Unterschiede. Auffällig ist, dass sich ausschließlich
solche unter ihnen befinden, die Herren dienten, mit denen der Pfennigmeister
ebenfalls in Kontakt stand. Geizkoflers Position am Schnittpunkt der sozialen
Kreise von Fürsten und deren Dienern ermöglichte es ihm, als Vermittler tätig zu
werden und seinen Zugang zu ihren fürstlichen Herrn für deren Diener nutzbar zu
machen. Viele der aufstiegswilligen Fürstendiener begehrten zur Absicherung ihres
sozialen Aufstiegs Adelstitel und auch adlige Güter als Lehen. Die Ressource der
Vergabe von Lehen lag aber in den Händen der Fürsten. Geizkoflers Vertrauensstel-
lung bei Erzherzog Maximilian und am Kaiserhof machte sich beispielsweise Karl
Stredele zunutze, dem er bei der Erlangung einer Lehensexpektanz behilflich war249.
Hinsichtlich Geizkoflers fürstlichen Herren, die die zweitgrößte Gruppe im Netz-
werk bildeten, ist bemerkenswert, dass Geizkofler durch klienteläre Verflechtung
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245 Vgl. Amtsberichte in StAL B90 Bü 802.
246 Vgl. hierzu Kap. II. 2. 3. und II. 2. 5.
248 Vgl. zu den Führungsschichten des Reiches um 1600 Endres: Führungsschichten.
249 Vgl. StAL B90 Bü 807, Karl Stredele an Z. G. (Ausf.), Wiener Neustadt, 1616 X 26.
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sowohl ins Lager der protestantischen, in Teilen habsburgfeindlichen Union als auch
ins kaiserliche Lager Kontakte hatte. Diese Mehrfachbindungen setzte Geizkofler
ein, um eine Einigung zwischen den beiden Parteien zu erreichen250. Überraschend
für das Netzwerk eines Fürstendieners erscheint, dass Geizkofler nicht nur mit
seinen fürstlichen Patronen und deren Dienern verflochten war, sondern dass er
durch seine Einheirat in die Familie Rehlinger mit ihren weit gespannten wirtschaft-
lichen Kontakten auch Zugang zu den Kreisen der Hochfinanz erhielt, so dass er
eine Stellung als broker zwischen Fürsten und Finanziers einnehmen konnte. 

Die geographische Verteilung der Akteure des Netzwerks konzentriert sich auf
die „königsnahen Landschaften“ im Süden des Reiches. Eine besonders starke Kon-
zentration von Akteuren findet sich in den habsburgischen Erblanden (20), hier
besonders in Tirol (10), dem Herkunftsterritorium der Familie Geizkofler, und im
schwäbischen Kreis (17) und den unmittelbar angrenzenden Territorien (etwa
Pfalz-Neuburg). Ersteres lässt sich damit erklären, dass die Familie Geizkofler ihre
Wurzeln in Tirol hatte und Geizkofler selbst über dreißig Jahre lang in habsburgi-
schen Diensten stand; letzteres damit, dass Geizkofler in Oberdeutschland seinen
Lebensmittelpunkt fand. Seine Jugend verbrachte er in Augsburg, seine „angeheira-
tete“ Verwandtschaft war in diesem Bereich beheimatet, während seiner Amtszeit
war er für die Beitreibung der Reichskontributionen in den süd- und westdeutschen
Reichskreisen zuständig251 und später lebte er im schwäbischen Haunsheim. Zudem
bildete diese Region immer noch einen geschlossenen politischen Handlungsraum.
So kommen neuere Forschungen über die protestantische Union zu dem Ergebnis,
dass die gemeinsamen regionalen politischen Interessen der Unionsstände die
eigentliche Triebkraft dieses Bundes waren und nicht primär konfessionelle Ge-
meinsamkeiten. So „bildeten Ansbach, Baden und Württemberg gemeinsam mit
den Pfälzern die Kerngruppe, die sich nicht aufgrund besonderer konfessioneller
Bande, sondern wegen einer durch die regionalen Gegebenheiten definierten Inter-
essenverwandtschaft zusammenfand252.“

Konfessionell bestand das Netzwerk in der Mehrzahl aus Angehörigen der Augs-
burger Konfession (26), einzelne wenige Reformierte (3) stehen neben einer über-
raschend großen Anzahl von Katholiken (21). Die Konfessionalisierung der sozialen
Bezugssysteme kommt darin zum Ausdruck, dass diese Personen sich nicht gleich-
mäßig auf die Cluster verteilen. Vielmehr sind die einzelnen Cluster konfessionell
homogen, lediglich die Familie Geizkofler war wirklich bikonfessionell. Letztlich
ist eine bloße statistische Betrachtung allerdings nicht ausreichend, denn auch die
Anhänger der einzelnen Konfessionen waren nicht gleichermaßen von ihrem Glau-
ben bestimmt, wodurch erst die ganze Bandbreite der konfessionellen Zusammen-
setzung des Netzwerks auffällt. Sie reicht von radikalen Calvinisten wie Camerarius,
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250 Vgl. Kap. II. 2.2.c.
251 Vgl. Müller: Reichspfennigmeister, S. 81, Kaiserliche Instruktion Geizkoflers als Reichs-

pfennigmeister, Prag, 1589 I 28, S. 81. 
252 Horstkemper: Bündnisziele, S. 235. 
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über Kryptocalvinisten wie möglicherweise Bouwinghausen oder auch Rehlingen,
strenge Lutheraner wie Lukas Geizkofler, laue Katholiken wie den Konvertiten
Liechtenstein bis hin zu entschiedenen katholischen Reformern wie Ferdinand von
Habsburg. Die Frage aber, ob Geizkoflers späthumanistisches, politisches Toleranz-
ideal, das eine Trennung von persönlichem Bekenntnis und politischem Handeln
erlaubte, in der konfessionellen Spannbreite seines Netzwerks begründet liegt, oder
ob diese Toleranz es ihm überhaupt erst ermöglichte, mit Angehörigen verschiede-
ner Konfessionen Kontakte zu schließen, lässt sich aufgrund der ausgewerteten
Quellen nicht beantworten253.

1.4 Zusammenfassung

Das Netzwerk Geizkoflers, das in der Liste derjenigen Personen, die von seinem
Tod benachrichtigt wurden, aufscheint, war in nuce schon am Beginn seiner Karriere
vorhanden, entwickelte sich aber während seiner politischen Laufbahn weiter254. 
Es setzte sich aus fünf verschiedenen Personengruppen zusammen: Der konfessio-
nell und sozial heterogenen, in Tirol und in Oberdeutschland beheimateten Familie
Geizkofler, an deren Angehörige ihn multiplexe Beziehungen auf Grundlage von
Verwandtschaft knüpften. Die Bedeutung der Verwandtschaft als wichtigste soziale
Beziehungsform in der Frühen Neuzeit belegen auch die äußerst vielschichtigen
Bande Geizkoflers zu seinen Schwägern aus der Familie Rehlinger, deren Zusam-
menhalt durch gemeinsame Konfession, gleiche Standeszugehörigkeit und räum-
liche Nähe gefestigt wurde. Connubium, commercium, confessio verbanden ihn 
mit zahlreichen in den Handelszentren Oberdeutschlands beheimateten merchant
bankers, die durch verwandtschaftliche und wirtschaftliche Beziehungen eng mit
der Familie Rehlinger verknüpft waren. Im von Protestanten dominierten Netzwerk
nahmen die katholischen habsburgischen Fürsten, bei denen Geizkofler in formel-
len Dienstverhältnissen stand, und deren Diener eine Sonderstellung ein. Durch in-
formelle Klientelverhältnisse schließlich war er mit zahlreichen südwestdeutschen
protestantischen, in der Union organisierten Ständen und deren Dienern verbunden. 
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253 Vgl. zu dieser Problematik auch Reinhard: Oligarchische Verflechtung, S. 62.
254 Sitte: Regesten, S.14.
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2. Kulturelles Kapital 

Geizkofler konnte zu Beginn seiner Karriere nicht nur auf das soziale Kapital seiner
Familie zurückgreifen, sondern hatte zudem während seiner Jugend für Fürs-
tendienst und sozialen Aufstieg erforderliches kulturelles Kapital in Form von
theoretischem Wissen, praktischen Fertigkeiten und sozialen und kulturellen Codes
erworben. Bei dessen Analyse sollen zunächst der Verlauf und die Inhalte des Bil-
dungsgangs untersucht werden, um anschließend auf die Bildungsstrategien zu
fokussieren, die diesem Curriculum zugrunde lagen. Die Überlieferung der schu-
lischen und akademischen Laufbahn Geizkoflers fällt bescheiden aus. Allerdings
bietet die Autobiographie des Lukas Geizkofler, der nur zehn Jahre älter war als sein
Neffe Zacharias und dessen Bildungsweg ähnlich verlief, einige Anhaltspunkte. Sie
wird deshalb ergänzend hinzugezogen, ebenso wie die Dokumente zur Studienreise
von Geizkoflers Bruder Hans (IV.) und seinem Cousin Adam. Dies ist methodisch
vertretbar, da die Studien der jungen Geizkofler federführend von ihrem Bruder
bzw. Onkel Michael (II.) organisiert wurden und sich in Verlauf und Inhalten stark
ähnelten. Bei der Untersuchung des Bildungsgangs wird zunächst nach dem Verlauf,
dem institutionellen Curriculum und den Inhalten des Bildungsgangs gefragt. Zu-
dem sollen die Bildungsstrategien genauer betrachtet werden, die die Mitglieder der
Familie Geizkofler verfolgten.

Ein methodisches Problem ergibt sich bei der Lebensbeschreibung Lukas Geiz-
koflers. Möglicherweise verfasste er diese, um seinen eigenen Sohn zu Fleiß in den
Studien und zur Sparsamkeit anzuhalten. Wenn er sich in seiner Lebensbeschrei-
bung als vor allem an gelehrter Bildung interessierten und sparsamen Studenten
darstellt, mag dies eher der Selbstdarstellung geschuldet sein, als der Realität ent-
sprechen255. Der Quellenwert wird dadurch nicht gemindert, da sie Aufschlüsse
über die Erwartungen gibt, die Väter an ihre studierenden Söhne stellten. Sie ist
zudem ein Produkt einer konfessionalisierten Weltsicht. Auch hier mag eine Rück-
projektion der religiösen Sichtweisen des alten Lukas auf seine Jugend vorliegen.
Ein Quellenproblem ergibt sich auch aus den Briefen der jungen Geizkofler an ihre
Verwandten, die ihr Studium überwachten. Viele der darin enthaltenen Aussagen
spiegeln möglicherweise weniger den tatsächlichen Verlauf der Studien wider, etwa
wenn die jungen Studenten über ihren Fleiß berichten, sondern sind wohl eher tak-
tisch motiviert. So war zumindest das Studium Hans (IV.) von Eskapaden durch-
zogen. Sie ermöglichen aber ebenfalls Erkenntnisse über Werte und Erwartungen
der Erziehungsberechtigten. 

255 Beispielsweise streicht Lukas in seinem Lebensbericht seine Bescheidenheit in Essen und
Trinken heraus. Vgl. z. B. Wolf: Lucas Geizkofler, S. 60, 113. In einem Brief Zacharias’, der
gemeinsam mit Lukas in Padua war, berichtet dieser, dass der Arzt vermute, Lukas habe sich
eine fiebrige Krankheit zugezogen, weil er unmäßig viel gegessen habe. Vgl. StAL B90 Bü
860, Z. G. an Michael (II.) Geizkofler (Ausf.), Padua, 1575 XI 17.
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Bei der Analyse der Bildungswege der jungen Geizkofler kann auf eine reichhal-
tige historische Forschung zu Bildungscurricula der politischen Eliten des Reichs,
insbesondere des Adels, der Frühen Neuzeit zurückgegriffen werden. Typisch für
den Bildungsgang der politischen Eliten war die von den Humanisten propagierte
Bildungsreise in die kulturell als führend angesehenen Länder Italien – Ursprungs-
land des Humanismus und eine der Wiegen der antiken Kultur – sowie Frankreich.
Dabei lassen sich die peregrinatio academica der humanistischen Gelehrten und die
aus ihr und anderen Wurzeln – wie beispielsweise der mittelalterlichen Adelsreise –
hervorgegangene Kavalierstour des Adels unterscheiden. Die größten Unterschiede
bestanden in der Praxis hinsichtlich der sozialen Zusammensetzung der Studenten
sowie der Inhalte des Studiums: Die peregrinatio academica an die Universitäten
Italiens und Frankreichs wurde vor allem von Nicht-Adligen absolviert, denen das
auf der Reise erworbene gelehrte Wissen, meist in Form eines juristischen Studiums,
soziale Aufstiegschancen eröffnete256. Demgegenüber stellte die Kavalierstour, die
sich seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ausbildete, die Antwort des Adels
auf diese nicht-adlige Konkurrenz um Positionen in der Machtelite dar, indem er
sich vermehrt akademischen Studien zuwandte257. Im Gegensatz zur vor allem 
auf ein Fachstudium ausgerichteten peregrinatio umfasste die Kavalierstour jedoch
auch – und im Laufe ihrer Entwicklung vermehrt – Elemente adliger Standesbil-
dung – spezifisch adlige körperliche und künstlerische Übungen (Exerzitien) und
adlig-höfische Umgangsformen258. Der Grundkonsens der Forschung besteht darin,
dass Kavalierstouren dem Bedürfnis „nach Distinktion und nach Ausweis und Ab-
sicherung von Stand und Rang innerhalb der eigenen Gesellschaft“ dienten259. 

2.1 Verlauf und Inhalte des Bildungsgangs 

Die Bildungsreisen der jungen Geizkofler, die einer am unteren Ende des Adels
angesiedelten Familie entstammten, nehmen eine Mittelstellung zwischen einer 
auf sozialen Aufstieg durch gelehrte Bildung ausgerichteten peregrinatio academica
und einer auf die Integration in den Adel ausgerichteten Kavalierstour ein. Ihr für
ein Universitätsstudium erforderliches humanistisches Rüstzeug erwarben sie auf
den protestantisch geprägten und humanistisch orientierten Gymnasien in Augs-
burg und Straßburg. Nachdem Lukas zunächst die Lateinschule in Sterzing besucht
hatte, kam er 1563 in die Obhut seines älteren Bruders Michael (II.) nach Augsburg.
Dort besuchte er bis 1569 das St.Anna Gymnasium260. Zacharias wurde von seinen
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256 Vgl. z. B. Ridder-Symoens: Training, S.170.
257 Vgl. z. B. Müller: Adelsfrequenz, S. 31.
258 Vgl. zum vorangegangenen z. B. Keller: Reisen, S. 257– 259 oder Berns: Bildungsreisen,

S.154f.
259 Leibetseder: Kavalierstour, S.12.
260 Vgl. Wolf: Lucas Geizkofler, S. 24 – 26. 
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Eltern im Alter von acht Jahren Michael (II.) anvertraut und absolvierte seine Gym-
nasialstudien (1568 –1573) ebenfalls in Augsburg261. Einen ähnlichen Bildungsweg
durchlief Hans (IV.). Er ging ebenfalls in Augsburg zur Schule. 1581/82 kann er als
Schüler des akademischen Gymnasiums in Straßburg nachgewiesen werden262. Am
dortigen Gymnasium erwarb zwischen 1577 und 1582 auch sein Cousin Adam die
Grundlagen seiner humanistischen Bildung263.

Die anschließenden Studienreisen führten die jungen Geizkofler an Universitäten
im deutschen Sprachraum, nach Italien und Frankreich, teilweise sogar nach Eng-
land. Innerhalb des Reiches waren Ingolstadt, Straßburg und Basel ihre Studienorte.
Lukas nahm nach dem Abschluss seiner Gymnasialzeit ein Studium an der Aka-
demie in Straßburg auf, das er im Mai 1572 beendete264. Zacharias inskribierte sich
1574 in Ingolstadt265 und studierte zudem zwischen 1577 und 1578 in Straßburg266.
Adam immatrikulierte sich 1577 in Ingolstadt267. 1582/83 hielt er sich gemeinsam
mit Hans (IV.) und Michael (II.) Geizkoflers Stiefsohn Erasmus Herwarth erneut an
der bayerischen Landesuniversität auf268. Zwischen 1583 und 1584 besuchten sie ge-
meinsam mit ihrem Präzeptor Johannes Leigner die Universität in Basel269.

In Italien studierten die jungen Geizkofler an der von deutschen Studenten sehr
stark frequentierten juristischen Kaderschmiede in Padua: Lukas reiste 1574 mit
seinem Neffen Zacharias, dessen Studiengefährten und deren Präzeptor Balthasar
Asenheimer nach Padua. 1576 verließen sie vorzeitig ihren Studienort, als in Ober-
italien die Pest ausbrach270. Später, von 1578 bis 1579, studierte Zacharias in Padua271.
Hans (IV.) und Adam reisten 1587 nach Italien272. Adam hielt sich nachweislich 
von 1588 bis 1590 in Padua auf273. Hans (IV.) lässt sich in den Jahren von 1588 bis
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261 StAL B90 Bü 866, Leichenpredigt Z. G.s , [o. O.], [o. D., 1617].
262 Vgl. Wolf: Lucas Geizkofler, S.186. Vgl. zudem die Briefe Hans’ (IV.) aus Straßburg in

StAL B90 Bü 870.
263 Vgl. MFI Dip. 1117, Familienbuch Z. G.s, fol. 316v und StAL B90 Bü 870, Hans (IV.) Geiz-

kofler an Z. G. (Ausf.), Straßburg, 1582 III 19.
264 Vgl. Wolf: Lucas Geizkofler, S. 29 – 32.
265 Vgl. Pölnitz: Matrikel Ingolstadt – Landshut – München, Sp. 995.
266 Vgl. Wolf: Lucas Geizkofler, S.140. Vgl. zudem die von Geizkofler in Straßburg vorgeleg-

ten Theses de sponsalibus (1578) sowie die Schrift De contrahende emptione quaestio (1577).
Im Gegensatz zur von Müller: Reichspfennigmeister, S. 9 und Blendinger: Zacharias
Geizkofler, S.164 aufgestellten Behauptung studierte Geizkofler aber nie in Basel.

267 Vgl. Pölnitz: Matrikel Ingolstadt – Landshut – München, Sp.1037.
268 Vgl. die Briefe Hans (IV.) und Adams in StAL B90 Bü 870 und 878.
269 Vgl. Wackernagel: Matrikel Basel, S. 312, Nr. 49 – 52. Vgl. zudem die Briefe Hans (IV.) und

Adams in StAL B90 Bü 870 und 878.
270 Vgl. Wolf: Lucas Geizkofler, S.109f. und 113.
271 Vgl. StAL B90 Bü 862, Immatrikulationsbescheinigung für Z. G. (Ausf.), Padua, 1579 I 26.

In diesem Dokument wird Z. G. bescheinigt, dass er sich am 26.XI.1578 immatrikulierte. 
272 StAL B90 Bü 870, Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1587 XI 10.
273 Vgl. die Briefe Adams in StAL B90 Bü 878. 
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1590 als Student in Padua274, Bologna275, Pisa276, Siena277 und Perugia278 nachweisen.
Der Studienaufenthalt in Padua wurde ergänzt durch eine mehrmonatige Rundreise
durch Italien. Lukas absolvierte diese wegen des überstürzten Aufbruchs von Padua
nicht. Zacharias besuchte schon während seines ersten Aufenthalts in Padua Vene-
dig279. Im Anschluss an den zweiten lässt er sich für kürzere Zeit in Bologna (1579
VIII 23 und 25)280, Siena (1579 IX 04)281, Rom (1580), Neapel (1580)282 nachweisen.
Auch Adam wollte zum Abschluss seines Studiums Italiam perlustrieren und starb
auf dieser Rundreise im September 1590 in Rom283. Hans besuchte Florenz284, Rom
und Neapel – zumindest beabsichtigte er, dorthin zu reisen285. 

Der wichtigste Studienort der jungen Geizkofler in Frankreich war die Univer-
sität Bourges, die einen ausgezeichneten Ruf genoss und nach Orléans im 16. und
17. Jahrhundert die von deutschen Scholaren am stärksten besuchte französische
Hochschule war. Zacharias hielt sich von 1581 bis 1582 an dieser Universität auf286.
Ihm folgten zwei Jahre später Hans (IV.) und Adam (1584 –1586)287. Lukas frequen-
tierte zwar auch französischsprachige Universitäten, allerdings nicht Bourges, ob-
wohl er ursprünglich geplant hatte, in den berühmten Rechtsfakultäten in Bourges
und Orléans zu studieren288. 1572 hörte er an der Sorbonne einige philosophische
und juristische Vorlesungen. 1572 –1574 studierte er in Dôle in der Freigrafschaft
Burgund. Dort erwarb er im Sommer 1578 den Doktorgrad289. Auch der Aufenthalt
in Frankreich war mit Reisen zu den kulturellen Zentren des Landes verbunden.
Lukas begab sich 1572 nach Paris290. Zacharias hielt sich 1582 nach Beendigung sei-
nes Studiums dort auf291. Hans (IV.) besuchte die französische Hauptstadt 1587292. 

60

274 Vgl. StAL B90 Bü 579, Abrechnung Uriel Geizkoflers (1588), Sterzing, 1589 V 01.
275 Accorsi; Zonta: Matricola Bologna, S.145, Nr.1412. Immatrikulation am 21.X.1588. 
276 Vgl. Weigle: Studenten in Pisa, S. 204, Nr.145. Immatrikulation am 11. XI.1588.
277 Vgl. Ders.: Matrikel Siena, S.101, Nr.1723 und die Briefe Hans (IV.) in StAL B90 Bü 870.
278 Vgl. Weigle: Matrikel Perugia, S. 32, Nr.144. Immatrikulation am 6. IV.1590.
279 Vgl. StAL B90 Bü 862, Jahresrechnung Balthasar Asenheimers (1574/75) (Abschr.), [o. O.,

Padua], 1575 X 28.
280 Vgl. Accorsi; Zonta: Matricola Bologna, S.119, Nr. 704 und Kurras: Stammbücher, I,

Nr.10, 32, S.13.
281 Vgl. Weigle: Matrikel Siena, Nr. 657.
282 Vgl. StAL B90 Bü 861, Raphael Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1580 XII 29.
283 MFI Dip. 1117, Familienbuch Z. G.s (1609), fol. 316v.
284 Vgl. StAL B90 Bü 870, Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Florenz, 1589 V 13.
285 Vgl. ebd., Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Rom, 1590 II 23.
286 Vgl. StAL B90 Bü 859, Hans (III.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Salzburg, 1581 VIII 18 und

die Briefe Hans’ (IV.) in StAL B90 Bü 870.
287 Vgl. die Briefe Hans’ (IV.) und Adams  in StAL B90 Bü 870. 
288 Vgl. Schweizer: Geizkofler, S. 55.
289 Vgl. Wolf: Lucas Geizkofler, S. 32, 85, 96 und S.128 –139.
290 Vgl. ebd., S. 31– 33 und passim.
291 Vgl. StAL B90 Bü 870, Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Straßburg, 1582 VII 09.
292 Vgl. ebd., Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Paris, 1587 III 30.
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Hans (IV.) und Adam verbanden zudem ihre Rundreise durch Frankreich mit einem
Abstecher nach England293. 

An diese größtenteils theoretischen Abschnitte des Bildungsganges schloss sich
ein praktischer Teil an. So absolvierten Lukas (1577)294 und Zacharias (1583/84)295

ein Praktikum am Reichskammergericht in Speyer. Teilweise schon während der
peregrinatio, teilweise nach ihrem Abschluss besuchten die Geizkofler zudem
verschiedene Fürstenhöfe. Lukas reiste 1572 an den französischen Hof. Bei einem
Besuch in Heidelberg vermittelte ihm sein Studienkollege Schweickhart Wambold
von Umstatt, der zum kurfürstlichen Rat avanciert war, einen Besuch bei Hof296.
Zacharias nutzte die drei Jahre zwischen Ende seines Studiums (1582) und dem
Beginn seines Ratsdienstes unter anderem zur besichtigung underschidlicher chur:
und fürsten höff297. 1584 reiste er an die Kurhöfe in Dresden und Berlin298, wenig
später auch nach Heidelberg299. Hans’ (IV.) hielt sich 1589 am Hof in Florenz
auf300. 

Während ihres Bildungsgangs durchliefen die jungen Geizkofler eine protestan-
tisch ausgerichtete religiöse Sozialisation. Bei der Wahl der Gymnasien spielten
konfessionelle Motive eine wichtige Rolle301, wenngleich die Schulen auch fachlich
einen ausgezeichneten Ruf genossen302. Das vom humanistischen Gelehrten und
Pädagogen Hieronymus Wolf (1516 –1580) reorganisierte St.Anna Gymnasium
verband humanistische Gelehrsamkeit mit protestantischer Frömmigkeit. Wolfs
Bildungsprogramm lag der Gedanke zugrunde, den Schülern durch die Beschäfti-
gung mit der lateinischen und griechischen Philologie sowie der antiken Literatur,
Geschichtsschreibung und Philosophie ethische und moralische Normen zu ver-
mitteln, deren Richtschnur die Heilige Schrift bildete. Trotzdem blieb die Schule
bis zur forcierten Konfessionalisierung der Augsburger Protestanten und Katho-
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293 Ego ex Anglicana perfectione salvus et incolumis […] huc veni. Ebd., Hans (IV.) Geizkofler
an Z. G. (Ausf.), Paris, 1587 III 30.

294 wolf: Lucas Geizkofler, S.124f.
295 Vgl. StAL B90 Bü 2, Bescheinigung über den Eintrag Z. G.s in Matrikel des Reichskam-

mergerichts, Speyer, 1583 V 31 und StAL B90 Bü 866, Leichenpredigt Z. G.s, [o. O.], [o. D.,
1617]. Die Vermutung, dass auch Zacharias durch Vermittlung der Fugger ans Reichs-
kammergericht kam, liegt auch deswegen nahe, da Hans (IV.) auf einen seiner Briefe schrieb,
der Bote solle den Aufenthaltsort bei Dr. Vaius, dem Prokurator der Fugger, erfragen. Vgl.
StAL B90 Bü 870, Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Basel, 1583 VII 08. 

296 Vgl. Wolf: Lucas Geizkofler, S.127f.
297 StAL B90 Bü 866, Leichenpredigt Z. G.s , [o. O.], [o. D., 1617].
298 StAL B90 Bü 860, Felicitas Geizkofler an Z. G., Augsburg, 1584 II 28.
299 Vgl. StAL B90 Bü 870, Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. in Speyer (Ausf.), Basel, 1584 III 31. 
300 Ebd., Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Florenz, 1589 V 13.
301 Lukas beispielsweise wurde nach seiner Darstellung von seinen Verwandten nach Augsburg

geschickt, weil zu befürchten stand, dass er unter anderem wegen evangelischer Traktate
und Gebetbücher, die er unter seinen Mitschülern in Sterzing verteilt hatte, vom katholi-
schen Schulmeister bestraft werden würde. Vgl. Wolf: Lucas Geizkofler, S. 26. 

302 Vgl. Schindling: Hochschule, S.12f; Roeck: Welt, S.138.
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liken in den 1580er Jahren „in konfessioneller Hinsicht verhältnismäßig indiffe-
rent“303. 

Diese protestantische Orientierung wurde durch den Besuch anderer dezidiert
evangelischer Gymnasien, Akademien und Universitäten verstärkt. Zacharias,
Lukas, Hans (IV.) und Adam studierten am Gymnasium bzw. der Akademie in
Straßburg; Hans (IV.) und Adam zudem noch an der Universität Basel. Beide Hoch-
schulen waren jedoch noch nicht eindeutig lutherisch bzw. reformiert, sondern von
einem mehr oder minder konfliktreichen Nebeneinander verschiedener protestan-
tischer Strömungen geprägt. In Straßburg eskalierte in den 1570er Jahren der Kon-
flikt zwischen orthodoxen Lutheranern und dem reformierten Bekenntnis zunei-
genden Humanisten um den Rektor Johann Sturm so weit, dass Sturm schließlich
1581 seinen Posten verlor304. Die „Konfessionalität“ der Universität Basel war trotz
ihrer eindeutig protestantischen Ausrichtung zunächst nicht so stark entwickelt wie
die der Universitäten im Reich. Verschiedene heterodoxe Protestanten fanden im
toleranten Klima der Basler Hochschule eine Heimstatt305. 

Allerdings hielten sich sowohl Geizkofler als auch sein Bruder und Vetter auch
für längere Zeit im katholischen Ingolstadt auf. Trotz der forcierten katholischen
Konfessionalisierung der Universität blieb die juristische Fakultät neutral und
„eher protestantisch gesinnt“306. Unter den adligen Rechtsstudenten befanden sich
zahlreiche Lutheraner. Solange sie nicht „eifernd oder unduldsam“ in Erscheinung
traten, konnten sie ihrem Studium unbehelligt nachgehen307. Zudem diente der Auf-
enthalt in der nahe Augsburg gelegenen Universität vornehmlich der Vorbereitung
der Reisen nach Italien bzw. Frankreich308. Die konfessionelle Ausrichtung spielte
bei der Auswahl der Universität nur eine zweitrangige Rolle. Als Hans (IV.) sich bei
seinem Bruder über Ingolstadt beschwerte, standen die (vermeintlichen) fachlichen
Defizite im Vordergrund. Lediglich die Klage über die zahlreichen unmoralischen
Verlockungen (c[r]ebrae […] voluptates) weist auf eventuelle konfessionelle Vor-
urteile gegen das katholische Ingolstadt hin309.   

Keine konfessionellen Argumente hielten die Geizkofler vom Studium in Frank-
reich und Italien ab. Das Bildungsprogramm für Juristen, die sich für Spitzen-
positionen im Fürstendienst qualifizieren wollten, erforderte den Besuch dieser
größtenteils katholischen Länder. Allerdings konzentrierten sich die Geizkofler wie
andere protestantische Studenten auf bestimmte Universitäten, in denen sie sich
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303 Ebd., S.134 –141, insbesondere S.139. Vgl. zum St. Anna Gymnasium auch Schweizer:
Geizkofler, S. 38 – 41.

304 Vgl. Schindling: Hochschule, S.138.
305 Bonjour: Basel, S. 221.
306 Burmeister: Studium, S. 51.
307 Wolff: Juristenfakultät, S.172.
308 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 870, Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. in Augsburg (Ausf.), Ingolstadt,

1583 II 05.
309 Ebd., Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.) Ingolstadt, 1583 III 15.
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wegen ihres Glaubens keinen Restriktionen ausgesetzt sahen. In Frankreich besuch-
ten sie, abgesehen von Lukas, mit Bourges eine von protestantischen Professoren
geprägte Hochschule, die zudem ein „Zentrum der humanistischen Jurisprudenz“
bildete310. Lukas studierte im französischsprachigen, von den spanischen Habs-
burgern beherrschten Dôle. Obwohl die Universität dezidiert katholisch war311 und
trotz einzelner Repressionen, blieb Lukas, der seine konfessionelle Überzeugung
zumindest nicht offen vertrat, von der Inquisition verschont312. Unter allen italieni-
schen Universitätsstädten erfreute sich das venezianische Padua im 16. und frühen
17. Jahrhundert bei den deutschen Studenten der größten Beliebtheit. Ein wesent-
licher Grund hierfür lag in der „völlige[n] Toleranz“ in Glaubensfragen313. In Siena,
wo Hans (IV.) sich 1589/90 aufhielt, hielt um diese Zeit der „religiöse Frieden“
Einzug314.  

Im Rahmen des Gymnasialunterrichts war die Erziehung zur Frömmigkeit im in-
stitutionellen Lehrplan verankert. Neben der christlichen Interpretation antiker
Autoren standen tägliche Frömmigkeitsübungen wie Gebete, Lesungen aus den
Evangelien sowie Religionsunterricht auf der Grundlage des lutherischen Kate-
chismus315. Im Gegensatz dazu waren die religiösen Studien und Exerzitien auf der
Studienreise auf den privaten Bereich verwiesen. Nach Ausweis der lückenhaft
überlieferten Quellen umfasste die religiöse und konfessionelle Praxis Frömmig-
keitsübungen, aber auch theologische Studien und Diskussionen sowie Kontakte zu
protestantischen Theologen. Die religiösen Exerzitien auf der Reise lassen sich nur
bei Lukas Geizkofler nachvollziehen. Dazu zählten das Morgen- und Abendgebet
mit anderen Reisenden aus protestantischen Regionen, die Rezitation von Psal-
men316 oder der gemeinsame Gesang religiöser Lieder317. 

Die religiöse Sozialisation der Eliten ging weit über unreflektierte Frömmigkeit
hinaus. Vielmehr wurde sie ergänzt durch theologische Studien, deren Grundlage
die Lektüre kirchengeschichtlicher und theologischer Werke bildete318. Sie fanden
ihren Ausdruck in privaten Diskussionen in historischer und theologischer materi,
von denen Lukas in seiner Lebensbeschreibung berichtet. Bei einem Disput mit sei-
nem damals noch päpstlich gesinnten Reisegefährten Bonaventura Bodecker vertei-
digte er die reformierte (hugenottische) Rechtfertigungslehre und das Widerstands-
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310 Vgl. Burmeister: Studium, S. 69f.
311 Vgl. Ridder-Symoens: Mobilität, S. 339.
312 Vgl. Wolf: Lucas Geizkofler, S. 86. 
313 Hofmann: Reise, S. 7– 9. Vgl. auch Ridder-Symoens: Mobilität, S. 342.
314 Ebd., S. 343.
315 Vgl. Roeck: Welt, S.139f.
316 Vgl. Wolf: Lucas Geizkofler, S. 74
317 Vgl. ebd., S. 55.
318 In einem Exzerptheft Hans (IV.) Geizkoflers finden sich Auszüge aus dem Werk des spät-

antiken Theologen und Bibel-Exegeten Theodoret von Kyrrhos (ca. 393 – ca. 460). Vgl.
StAL B90 Bü 569, Exzerptheft Hans (IV.) Geizkoflers, [o.O., o.D.]. Zu Theodoret vgl.
TRE, Bd.XXIII, S. 250 – 254.

38758_Reihe_B_171  28.05.2009  12:59  Seite 63



recht der französischen und niederländischen Protestanten. Lukas besuchte über-
dies eine Disputation katholischer Theologen an der Sorbonne319. Hans (IV.), Adam
und Erasmus Herwarth nahmen in Basel selbst an einer Disputation unter dem Vor-
sitz des reformierten Theologen Johann Jakob Grynaeus teil320.

Weder scheuten die Geizkofler also die verbale, intellektuelle – und friedliche –
Auseinandersetzung mit Exponenten der katholischen Konfessionalisierung, noch
bestand eine erkennbare dogmatische und persönliche Distanz der jungen Luthera-
ner zum Calvinismus. Ihre theologischen Studien vermittelten ihnen durchaus die
Fähigkeit zur intellektuellen Reflexion des eigenen konfessionellen Standpunktes.
Dies führte allerdings im Falle Lukas’, dessen konfessionelle Sozialisation am
ehesten in den Quellen zu greifen ist, nicht zu einer kritischen Hinterfragung seiner
Position. Vielmehr lieferten sie das intellektuelle Rüstzeug zur Verteidigung der
eigenen Konfession sowie für protestantische Selbstvergewisserung in Form eines
persönlichen Glaubensbekenntnisses. Diese „Selbstkonfessionalisierung“ war inso-
fern unvollständig, als sie zwar eine Distanzierung von der sich bildenden katholi-
schen Konfession implizierte, zugleich aber gegenüber dem Calvinismus indifferent
blieb.

Der konfessionelle Habitus wurde aber nicht nur durch intendierte religiöse Er-
ziehung geprägt, sondern auch durch individuelle und kollektive Erfahrungen
durch die auf den Reisen in katholische Territorien unumgängliche Konfrontation
mit der Papstkirche, altgläubigen Obrigkeiten, der katholischen Bevölkerung sowie
nichtprotestantischen Studiengefährten. Diese Erfahrungen waren zwiespältig und
widersprüchlich. Einerseits erlebten die Reisenden Toleranz oder zumindest fried-
liche Koexistenz zwischen den Konfessionen. Ein katholischer Arzt, der Lukas in
Padua behandelte, verlangte beispielsweise zunächst, der junge Geizkofler solle vor
der Behandlung beichten und kommunizieren. Als Lukas ihm daraufhin frey und
rund erklärte, was sein glaub seye, verzichtete der Arzt aus Rücksicht auf Lukas’ Be-
kenntnis auf seine Forderung. Er sprach ihm sogar tröstlich und freundlich zu und
bekannte, dass er nun überzeugt sei, dass die lutherischen Deutschen nit ketzerisch
oder unchristlich seien321.  

Andererseits wurden diese positiven Erfahrungen durch ein Gefühl der Be-
drohung durch katholische Obrigkeiten und die katholische Bevölkerung konter-
kariert. Diese Wahrnehmung ließ es geboten scheinen, das eigene Bekenntnis zu
verschweigen. Am deutlichsten wird der Einfluss dieser Empfindungen in den Be-
richten von den Reisen durch das konfessionell gespaltene und von Religionskrie-
gen erschütterte Frankreich. Lukas wurde Zeuge der Bartholomäusnacht und der
darauffolgenden Massaker an Hugenotten322. Als Hans (IV.) 1585 in Bourges stu-
dierte, wurde ihm angesichts zunehmender politischer Spannungen in Frankreich
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319 Vgl. Wolf: Lucas Geizkofler, S. 76f., Zitat S. 76 und 70.
320 Vgl. Grynaeus: Disputationes, S. 455 – 474.
321 Wolf: Lucas Geizkofler, S.112.
322 Ebd., S. 43 – 65.
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nach dem Tod des Herzogs von Anjou, des katholischen Thronprätendenten, und
der drohenden Thronfolge des hugenottischen  Heinrich von Navarra geraten, sich
keinesfalls auf religiöse Diskussionen einzulassen323.  

Auffällig ist, dass die jungen Geizkofler trotz solcher Erfahrungen freundschaft-
liche Kontakte zu Angehörigen aller Konfessionen pflegten, sowohl zu Reformier-
ten als auch zu Katholiken. Hans (IV.), Adam und Zacharias waren mit Grynaeus
befreundet, der ein überzeugter Anhänger der calvinistischen Lehre war324. Lukas
stand in Straßburg in Kontakt mit Johann Sturm, dem berühmten Humanisten 
und Rektor der Straßburger Akademie, der ein Gegner der in Straßburg immer stär-
ker hervortretenden lutherischen Konfessionalisierung war und der gegenüber der
reformierten Richtung einen vorkonfessionellen, humanistischen Irenismus ver-
trat325. Sowohl Lukas als auch Hans (IV.) und Adam erwähnen überdies katholische
Kommilitonen, mit denen sie in freundschaftlicher oder klientelärer Beziehung
standen. Lukas beispielsweise mit den katholischen Welsern in Paris, Hans (IV.) mit
dem katholischen Freiherrn Ferdinand Khuen von Belasy.

Den Mittelpunkt der Studien bildete hinsichtlich des Zeitaufwandes und der
Wahl der Ausbildungsinstitutionen der Erwerb von für den Fürstendienst erfor-
derlicher gelehrter Bildung. Hierzu zählten humanistische, juristische, historische
und politikwissenschaftliche Studien sowie Kenntnisse der modernen Fremdspra-
chen. In Vorbereitung auf das Studium durchliefen die jungen Geizkofler auf den
von ihnen besuchten Gymnasien zunächst ein humanistisches Propädeutikum. Die-
ses zielte vor allem auf den Erwerb der alten Sprachen. Lukas, Zacharias, Hans (IV.)
und Adam sprachen und schrieben fließend Latein und verfügten über zumindest
grundlegende Kenntnisse des Altgriechischen326. Die studia humanitatis an den
Gymnasien in Augsburg und Straßburg umfassten Philologie, im Sinne des Erwerbs
von aktiven Kenntnissen der alten Sprachen (Grammatik, Übersetzungen), und 
in den höheren Klassen Dialektik, Rhetorik und Philosophie327. Die lateinische
Sprache war ein notwendiges Hilfsmittel zur Partizipation an wissenschaftlichen
Diskursen und somit die Voraussetzung für ein Studium. Zudem stellten die alten
Sprachen einen kulturellen Code dar, der die gebildete Elite der Fürstendiener von
ungebildeten Adligen und dem Gemeinen Mann unterschied. Überdies hatten sie
als gemeinsame Sprache der europäischen Eliten durchaus auch praktischen Nutzen
im politischen Alltag – insbesondere auf Gesandtschaften.
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323 Vgl. StAL B90 Bü 870, Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Bourges, 1585 IV 16: Domi-
nus Doctor Wagner ad me scripsit nobisque suasit, ut hinc maneremus hac tamen conditione
ne quid de religione vel nostra vel aliorum dictitaremus, quid hisce praesertim temporibus
periculosum foret.

324 Vgl. NDB, Bd. 7, S. 241.
325 Vgl. Schindling: Hochschule, S.138 –142 und 367f, und Ziegler: Sturm, S. 36f.
326 Vgl. Wolf: Lucas Geizkofler, S. 26; MFI Dip. 826, Familienbuch Raphael Geizkoflers

(1583), S. 34; MFI Dip. 1117, Familienbuch Z. G.s (1608), fol. 312 v und 316v.
327 Vgl. Roeck: Welt, S.137.
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Rhetorische Übungen bereiteten gezielt auf eine politische Tätigkeit vor, war
doch die Beredsamkeit ein „wichtiges Medium für die Selbstdarstellung der poli-
tischen Eliten“. Redeanlässe boten nicht nur die Voten im fürstlichen Rat und bei
Gericht, sondern auch Gesandtschaften und politische Versammlungen wie Reichs-
und Kreistage328. Rhetorische Kenntnisse wurden sowohl praktisch in Form von
Deklamations- und Diskussionsübungen vermittelt, als auch theoretisch reflektiert.
Disputationen dienten zudem der Selbstdarstellung vor Standesgenossen und Ge-
lehrten. Auf diese Weise konnte ein Student Lob und Ruhm gewinnen und dadurch
die Grundlagen einer politischen Karriere legen, indem er sich bekannt machte und
das notwendige rhetorische Rüstzeug für spätere Dienste sammelte. Geizkofler
deklamierte in Padua angeleitet von seinem Präzeptor gemeinsam mit seinen Reise-
gefährten öffentlich die erste Rede Ciceros gegen Verres. Einige Tage später ver-
teidigten sie im Rahmen einer Disputation einige rhetorische Thesen – ebenfalls vor
illustrer Runde adliger und patrizischer Studenten wie beispielsweise dem jungen
Grafen von Ortenburg. Seinem Onkel Michael (II.) erklärte er, dass es für Eltern
wenig Erfreulicheres gebe, als zu hören, dass ihre studierenden Söhne in consessu
doctissimorum virorum eruditionis suae specimen aliquod edant, ut ex his laudem
sibi aequirere atque eo audaciores in rebus agendis causisque dicendis evadere ali-
quando possint329.

Rhetorik stellte für die protestantischen, humanistischen Pädagogen wie Philipp
Melanchthon, den Praeceptor Germaniae, oder Johann Sturm, den berühmten Rek-
tor des Straßburger Gymnasiums, keinen Selbstzweck dar. Vielmehr war sie ausge-
hend von der Vorstellung der Einheit von ‚prudentia‘ und ‚eloquentia‘ ein Medium
der Vermittlung moralischer Werte und einer politischen Ethik, die sich am Leitbild
Ciceros orientierte. Durch die logische und rhetorische Analyse der Reden und
Schriften Ciceros sollten sich die Schüler die „universale Kompetenz des antiken
‚orator‘“ aneignen. Humanistische Bildung diente Melanchthon einem „Projekt der
Zivilisierung“. Da Melanchthon dem Menschen eine gewisse Handlungsfreiheit
und damit moralische Verantwortung zubilligte, bedurfte es seiner Meinung nach
der „moralischen Erziehung und kulturellen Selbstverständigung“. Die Normen
dieser „innerweltlichen Ethik“ sollte auch die „Exegese der literarischen und histo-
rischen Texte“ liefern330.

Auf dem Briefwerk Ciceros und De officiis baute eine „adlige Tugendlehre“
auf331. Anhand von zwei Briefen des jungen Geizkofler an seinen Onkel, in denen
er Cicero zitiert, lassen sich Umrisse der vermittelten Moralvorstellungen erken-
nen, die einerseits den angehenden Fürstendienern soziale Normen auf Grundlage
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328 Vgl. Noflatscher: Räte, S. 308.
329 StAL B90 Bü 860, Z. G. an Michael (II.) Geizkofler (Ausf.), Padua, 1575 III 16. Auch von

Hans (IV.) ist eine lateinische Deklamation über die Kunst der Rede, die er vermutlich 1581
oder 1582 an der Straßburger Akademie vortrug, erhalten geblieben. Vgl. StAL B90 Bü 870.

330 Kühlmann: Konzeptionen, S.165f.
331 Vgl. Bastl: Tagebuch, S. 301f. und 315.
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der antiken Philosophie vermittelten, andererseits über die Inhalte dieser Philo-
sophie ständische Identität stifteten und den Herrschaftsanspruch der späthuma-
nistisch-juristisch gebildeten politischen Elite legitimierten. So wählte er zur Dar-
stellung zentraler sozialer Normen ein Zitat aus Ciceros De officiis, in dem er
betont: Nonsolum nobis nati sumus, sed etiam parentibus et propinquis, imprimisque
patriae332. Als soziale Norm galt sowohl die Verpflichtung gegenüber den Ver-
wandten als auch gegenüber dem Gemeinwesen. Weniger pathetisch formuliert,
deutet dies auf eine standesgemäße Verpflichtung des jungen Adligen zum politi-
schen bzw. militärischen Dienst hin, der als statussteigernder Dienst am Gemein-
wesen aufgefasst werden kann. 

Die einem aristokratischen Selbstverständnis entspringende Verpflichtung zum
Dienst am Gemeinwesen stellte zwar einerseits eine Norm dar. Andererseits legiti-
mierte und begründete sie die Herrschaft der rechtsgelehrten Fürstendiener und
stiftete ein elitäres Gruppenbewusstsein. In einem seiner Briefe an seinen Onkel
preist der junge Zacharias die Gerechtigkeit, die, wie aus dem Text hervorgeht, das
Ziel der Rechtswissenschaft sei. Sie verkörpere die höchste Tugend, die erst das
soziale Zusammenleben der Menschen ermögliche. Daraus lässt sich auch ein so-
zialer Führungsanspruch der Rechtskundigen schließen, die sie pflegen. Der bloßen
Gelehrsamkeit gegenüber grenzte er sich ab, indem er mit Verweis auf Cicero be-
tonte, dass die sozialen Aufgaben, die auf die Integration der Gesellschaft mittels
der Rechtspflege gerichtet seien, denjenigen überlegen seien, die sich nur mit der
Sammlung von gelehrten Wissen befassten. Die vita activa der Fürstendiener sei der
vita contemplativa der Gelehrten vorzuziehen. Die Gerechtigkeit (iustitia) sei das
Ziel, die Rechtswissenschaft (iurisprudentia) nur das Mittel – so Zacharias. Daher
sei diese würdiger und edler (dignior atque nobilior) als jene. Geizkofler legitimiert
in diesem Text also nicht nur eine gesellschaftliche Führungsposition der Juristen,
die durch ihre Beschäftigung mit dem Recht, das erst den Zusammenhalt der Ge-
sellschaft ermögliche, eine wichtige soziale Funktion erfüllten, und partizipiert so
am elitären Gruppenbewusstsein der juristisch gebildeten politischen Elite, sondern
er propagiert auch den Vorrang der Rechtspraktiker gegenüber den Gelehrten333. 

Im Zentrum der gelehrten Studien, die Geizkofler und seine gleichaltrigen Ver-
wandten betrieben, stand die Jurisprudenz. Sie absolvierten in inhaltlicher, metho-
discher und formaler Hinsicht gemessen an den zeitgenössischen Maßstäben ein
juristisches Vollstudium. Inhaltlich334 befassten sie nicht nur mit dem in den Insti-
tutionen, den Pandekten und dem Codex niedergelegten römischen Recht335, son-
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332 StAL B90 Bü 860, Z. G. an Michael (II.) Geizkofler (Ausf.), Padua, 1575 VII 28.
333 Ebd., Z. G. an Michael (II.) Geizkofler (Ausf.), Padua, 1575 VIII 18.
334 Vgl. hierzu Burmeister: Studium, S. 73 –137.
335 Vgl. z. B. die juristischen Aufzeichnungen aus Geizkoflers Studienzeit in StAL B90 Bü 569.

Hans (IV.) erwähnt in einem seiner Briefe aus Straßburg, dass er bei Giphanius eine Vorle-
sung über die Institutionen und bei Tuppius über die Pandekten hören werde. Vgl. StAL
B90 Bü 870, Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Straßburg, 1582 IV 23. 
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dern auch mit dem Lehnsrecht und der Praxis des Reichsrechts336. Der Straßburger
Rechtslehrer Hubert van Giffen (Giphanius) (1533/34 –1604)337, bei dem Zacharias
1577/78 studierte, legte Wert auf den Praxisbezug der römisch-rechtlichen Studien.
So verglich er bei der Behandlung der einzelnen Rechtsmaterien diese mit den zeit-
genössischen Straßburger Rechtsbräuchen338. In noch stärkerem Maße war der seit
1576 in Straßburg als Codexprofessor lehrende Georg Obrecht darum bemüht, vom
römischen Recht eine „Brücke zu der Rechtspraxis im Heiligen Römischen Reich
zu schlagen“ und somit eine „praxisnahe Ausbildung“ der künftigen Fürstendiener
zu ermöglichen339. Allerdings ist unbekannt, ob die jungen Geizkofler in Kontakt
zu Obrecht traten. Der schließlich zum Doktor beider Rechte promovierte Lukas
studierte auch das kanonische Recht340.

Die jungen Geizkofler erlernten in Padua, dem intellektuellen Mittelpunkt der
italienischen Rechtswissenschaft, die traditionelle, scholastische Methode der
Rechtsexegese, den mos italicus. In Bourges, dem Zentrum der neuen, humanisti-
schen Rechtswissenschaft, erwarben sie Kenntnisse im antiquarisch-philologisch
und systematisch geprägten mos gallicus341. Gezielt suchten sie renommierte hu-
manistische Rechtslehrer auf. Die Wahl von Bourges als Studienort rechtfertigte
Zacharias gegenüber seinem Vater damit, dass dort Jacques Cujas (Cujacius) (1522 –
1590)342 lehre343. Hans (IV.) und Adam profitierten bei ihrer peregrinatio von den
sozialen Beziehungen, die ihr Bruder und Vetter aufgebaut hatte. Sie begaben sich
auf seinen Spuren nach Bourges, um bei dessen veteri amico Cujas zu studieren344.
Lukas nützte den Aufenthalt am Reichskammergericht in Speyer zu einer Reise 
nach Heidelberg, um eine Vorlesung des dort lehrenden Hugo Doneau (Donellus)
(1527–1591)345 zu hören, der neben Cujas der bedeutendste humanistische Jurist
war346. 

In formaler Hinsicht347 entsprach das akademische Curriculum der jungen Geiz-
kofler ebenfalls den zeitgenössischen Ansprüchen an ein juristisches Vollstudium,
deren wichtigste Unterrichtsformen die Vorlesung (lectio) und die Disputation
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336 Vgl. Bü 576, Deduktion Z. G.s betr. die Lehensnachfolge der Söhne Graf Jakobs von Mont-
fort-Bregenz in die Herrschaft Tettnang-Langenargen nach dem Tod Graf Ulrichs von
Montfort-Tettnang, [o. O.], [o. D., 1574 – 76]. 

337 Vgl. zu Van Giffen NDB Bd. 6, S. 407.
338 Vgl. Schindling: Hochschule, S. 303.
339 Ebd., S. 305.
340 Vgl. Wolf: Lucas Geizkofler, S. 92, 130 und 132.
341 Vgl. zu mos italicus und mos gallicus als wichtigste methodische Ansätze der frühneuzeit-

lichen Rechtswissenschaft Burmeister: Studium, S. 241– 261; Schindling: Hochschule,
S. 299.

342 Vgl. zu Cujas Stolleis: Juristen, S.152f. (Artikel von J. Otto).
343 Vgl. StAL B90 Bü 859, Hans (III.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Salzburg, 1581 VIII 18.
344 Vgl. StAL B90 Bü 878, Adam Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Bourges, 1585 II 12.
346 Vgl. Wolf: Lucas Geizkofler, S.127.
347 Vgl. hierzu Burmeister: Studium, S. 205 – 233.
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(disputatio) darstellten348. Neben dem außeruniversitären Unterricht durch den
Präzeptor349 stand der Besuch universitärer Lehrveranstaltungen wie beispielsweise
öffentlicher Vorlesungen350. Außerdem absolvierten sie mit ihren Kommilitonen
juristische Disputationsübungen. So berichtet Lukas, dass er gemeinsam mit deut-
schen Kommilitonen disputationes privatas durchführte351. Diese Übungen bereite-
ten auf die Disputationen vor, bei denen juristische Probleme durch die Scholaren
in Form einer Diskussion mit Thesen und Antithesen zur Lösung gebracht werden
sollten. Diese sollten nicht nur die rhetorischen und logischen Fähigkeiten schulen,
sondern stellten auch eine Form universitärer Prüfungen dar352. Die von den jungen
Geizkoflern bei ihren Disputationen  verteidigten Thesen liegen teilweise gedruckt
vor. Geizkofler beteiligte sich in Straßburg an zwei juristischen Disputationen353.
Adam und Hans (IV.) verteidigten in Basel 1583 und 1584 in öffentlichen Disputa-
tionen ihre Thesen354. 

Einen formalen Abschluss erwarben allerdings weder Geizkofler noch sein
Bruder noch sein Cousin. Lukas hingegen wurde 1577 an der Universität Dôle zum
Doktor beider Rechte promoviert355. Obwohl der Doktorgrad als „ein funktio-
nales Äquivalent der dem Adel zukommenden Ehre“ in der Regel von Adligen
nicht erworben wurde356, strebten Angehörige von Aufsteigerfamilien, die wie die
Geizkofler bereits nobilitiert waren, dennoch nach diesem akademischen Grad.
Einzelne Ämter, die weiteren individuellen und intergenerativen Aufstieg verspra-
chen, erforderten nämlich diese Form institutionalisierten kulturellen Kapitals.
Lukas interessierte sich zunächst für das Amt eines Assessors am Reichskammer-
gericht. Um seine Chancen zu verbessern, entschloss er sich daher nach seinem
Praktikum, sein Studium mit dem Doktorgrad abzurunden357. 

Sowohl Lukas als auch Zacharias beendeten ihre juristische Ausbildung mit
einem praktischen Studienabschnitt358 am Reichskammergericht in Speyer. Der
Abschluss des Jurastudiums durch ein Praktikum am Kammergericht, um das sich
„eine Art Schule der Rechtspraxis“ bildete, war seit der zweiten Hälfte des 16. Jahr-

69

348 Vgl. Müller: Studentenkultur, S. 269.
349 StAL B90 Bü 861, Lukas Geizkofler an Hans (III.) Geizkofler (Ausf.), Padua, 1574 XII 28.
350 Vgl. Wolf: Lucas Geizkofler, S. 94, StAL B90 Bü 860, Z. G. an Michael (II.) Geizkofler

(Ausf.), Padua, 1575 XI 17 und StAL B90 Bü 870, Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.),
Straßburg, 1582 IV 23. 

351 Wolf: Lucas Geizkofler, S. 57f., 87 und 113.
352 Vgl. Müller: Studentenkultur, S. 270f.
353 In der UB Tübingen befinden sich die gedruckten Theses de sponsalibus (1578) Zacharias

Geizkoflers, Sig.: Ka I 600 – 398, sowie seine Schrift De contrahende emptione quaestio
(1577), Sig.: Ka I 600 – 726. Vgl. auch Wolf: Lucas Geizkofler, S.140.

354 Vgl. Adam Geizkofler: De compensationibus theses, Basel 1583; Hans Geizkofler: Conclu-
siones de mandato, Basel 1584. 

355 Vgl. Wolf: Lucas Geizkofler, S.128 –139.
356 Stichweh: Staat, S. 344f.
357 Vgl. Wolf : Lucas Geizkofler, S.128 –139.
358 vgl. hierzu Burmeister: Studium, S. 233 – 240, insbesondere 237– 240.

38758_Reihe_B_171  28.05.2009  12:59  Seite 69



hunderts üblich359. Insbesondere für diejenigen Studenten, die später eine politische
Karriere anstrebten, bot das Kammergericht das geeignete Karrieresprungbrett360.
Als Lukas 1577 aus Padua nach Augsburg zurückkehrte, boten ihm die Fugger an,
nach einem Praktikum am Reichskammergericht in ihre Dienste zu treten. Die Fug-
ger befahlen ihrem Kammergerichtsprokurator Dr. Johann Michael Vaius, er solle
ihrem Protegé Einblick in alle ihre rechtssachen und handlungen gewähren, ihn über
den Verfahrensgang am Kammergericht unterrichten und ihm auch sunst alle guete
befürderung […] erzeigen361. Lukas knüpfte durch Empfehlung seiner Diensther-
ren in spe auch eifrig an seinem sozialen Netzwerk. In seiner Lebensbeschreibung
zählt er akkurat die Prokuratoren und Assessoren auf, bei denen er Favor und guete
kundschaft fand362. 

Eng mit der Jurisprudenz, die im späten 16. Jahrhundert zum „bevorzugten Stu-
dium“ des Adels avancierte, verbunden war die Geschichte, die sich als juristische
„Hilfswissenschaft“ sehr bald auf den Stundenplänen junger Adliger etablierte363.
Jura und Historie sollten auf den Fürstendienst vorbereiten. So erwähnt Geizkofler
in seinem Familienbuch sie als zusammengehörig, wenn er berichtet, sein Vetter
Adam habe überdiemassen wol in jure und historijs studiert364. Geschichte stellte im
humanistischen Bildungsprogramm – getreu der Devise Ciceros von der historia als
magistra vitae – eine Sammlung moralischer und politischer exempla dar, aus denen
im pragmatischen Sinne Anleitungen für persönliches und politisches Handeln
gezogen werden konnten365. 

Zur Beschäftigung mit der Geschichte zählte die Lektüre der antiken politischen
Philosophie und Geschichtsschreibung. Ihnen kam im humanistischen Bildungs-
programm als Teil der Ethik die Funktion zu, den künftigen Fürstendienern mo-
ralische Normen zu liefern366. Lukas fasste zu Studienzwecken die Politik und die
nikomachische Ethik des Aristoteles zusammen367 und las Livius368. Zacharias be-
fasste sich mit Ciceros De officiis369. Sein Präzeptor erwähnt die studi[a] historiarum
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359 Sturmberger: Tschernembl, S. 44. Auch der Führer der oberösterreichischen Stände-
opposition Georg Erasmus von Tschernembl schloss 1591 seine Bildungsreise mit einem
Aufenthalt am Reichskammergericht in Speyer ab.

360 Vgl. Schubert: Camerarius, S. 27, der darauf verweist, das nicht nur der spätere pfälzische
geheime Rat Ludwig Camerarius, sondern auch sein bayerischer Gegenspieler Wilhelm
Jocher ihre Karriere am Reichskammergericht begannen.

361 Wolf: Lucas Geizkofler, S.124f.
362 Vgl. ebd., S.126.
363 Vgl. Conrads: Tradition, S. 398f.
364 MFI Dip. 1117, Familienbuch Z. G.s (1608), fol. 316v.
365 Vgl. Gross: Geschichtsschreibung, S. 60.
366 Vgl. Schindling: Hochschule, S. 272.
367 Vgl. Schweizer: Geizkofler, S. 45.
368 Vgl. Wolf: Lucas Geizkofler, S.104.
369 Vgl. StAL B90 Bü 860, Z. G. an Michael (II.) Geizkofler (Ausf.), Padua, 1575 VII 28 und

StAL B90 Bü 860, Z. G. an Michael (II.) Geizkofler (Ausf.), Padua, 1575 VIII 18.
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seines Schützlings370. Hans (IV.) exzerpierte Plutarchs Viten371. Zudem hörte er in
Straßburg die Vorlesungen Melchior Junius’ über Rhetorik372, die auf die politische
und moralische Erziehung seiner Studenten ausgerichtet waren373. 

Außerdem standen spätmittelalterliche und zeitgenössische Historiker und Poli-
tikwissenschaftler auf dem Lektüreprogramm. Hans (IV.) etwa legte ein Exzerpt-
heft mit Auszüge aus der lateinischen Fassung von Bodins Six Livres de la Répu-
blique sowie aus Philippe de Commynes Mémoires an374. Im Gegensatz zu den 
vor allem als ethisch-moralische Instanzen individuellen Handelns rezipierten
Klassikern propagierten Commynes und Bodin im Sinne des verfemten Machiavelli
politisches Handeln als Machttechnik. Zugleich erscheint Politik aber noch nicht 
als vollkommen autonom konzipiert, sondern an Religion und Recht gebunden.
Außerdem dachten beide Herrschaft vor allem von der monarchischen Perspektive
her375 und boten so ein passendes Bildungsprogramm für angehende Fürstendiener
aus einer Aufsteigerfamilie, die ihre soziale Stellung vor allem dem Fürstendienst
verdankte. Bodin, der Autor der ersten wissenschaftlichen Verfassungstheorie, bot
überdies einen analytischen Blick auf politische Institutionen.

Außerdem lasen die jungen Geizkofler Texte, die ihnen eine dezidiert konfes-
sionelle und eschatologische Sicht auf die politische Geschichte vermittelten. So er-
bat sich Hans (IV.) von seinem Bruder eines der Werke Johannes Sleidans. Dabei
handelt es sich vermutlich entweder um dessen De statu religionis et rei publicae
Carolo Quinto Caesare commentariorum libri XXVI oder um seine Chronik376.
Erstere waren trotz ihrer scheinbar nüchternen, vor allem auf Primärdokumente
gegründeten Darstellung der politischen Geschichte der Reformation ein „publi-
zistisches Kampfmittel“ der protestantischen Partei im Reich. Letztere deutet die in
den Kommentaren dargestellte Geschichte im Sinne Luthers als göttliche Heils-
geschichte, als Kampf zwischen Gottesstreitern und Antichrist in Gestalt des Paps-
tes und der Türken. Die politische Zeitgeschichte erscheint somit als „Schilderung
des eschatologischen Endstadiums“ der Weltgeschichte377. Diese apokalyptische
Weltsicht wurde von den jungen Geizkoflern – zumindest Lukas – offensichtlich
rezipiert. In einem neuen wunderbarlichen stern, der 1574 in Europa zu sehen war,
erblickte er ein Prodigium, das die Herrscher ermahne und große Veränderungen
ankündige378. 
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370 StAL B90 Bü 862, Balthasar Asenheimer an Michael (II.) Geizkofler (Ausf.), Padua, 1574
XII 29.

371 Vgl. StAL B90 Bü 569, Exzerptheft Hans (IV.) Geizkoflers, [o. O., o. D.].
372 Vgl. StAL B90 Bü 870, Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Straßburg, 1582 IV 23.
373 Vgl. Schindling: Hochschule, S. 230 – 234.
374 StAL B90 Bü 569, Exzerptheft Hans (IV.) Geizkoflers, [o. O., o. D.].
375 Vgl. Reinhard: Humanismus, S. 255f. und 297– 301.
376 Vgl. StAL B90 Bü 870, Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Ingolstadt, 1583 I 01.
377 Reinhardt: Geschichtsschreibung, S. 584 – 587 (Artikel von T. Lau).
378 Vgl. StAL B90 Bü 861, Lukas Geizkofler an Hans (III.) Geizkofler (Ausf.), Padua, 1574 

XII 28.
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Das Studium der Politik beschränkte sich nicht auf die Theorie. Diese Materien
sollten vielmehr durch Reisen im wahrsten Sinne des Wortes erfahren werden.
Einerseits gehörte dazu die Besichtigung der wirtschaftlichen Zentren der durch-
reisten Länder. So nahmen Lukas und Zacharias auf ihrer Reise nach Padua die
Salzbergwerke in Reichenhall, die Bergwerksstadt Schwaz und die Salinen in Hall
in Augenschein379. Andererseits wurden immer wieder politische Institutionen oder
Versammlungen aufgesucht. Beispielsweise begab sich Lukas 1570 von Straßburg
gemeinsam mit zahlreichen Straßburger praeceptoribus und professoribus zum
Reichstag nach Speyer. Dort fand er für etlich wochen bei seinem Bruder Kaspar
Unterkunft, der sich als oberster Hofkammersekretär Kaiser Maximilians II. dort
aufhielt380. 

Den letzten zentralen Bestandteil der peregrinatio bildete der Spracherwerb. 
Von Geizkofler ist bekannt, dass er Italienisch, Französisch und Spanisch sprechen
konnte381. Sein Bruder Hans (IV.) beherrschte nach Aussage Geizkoflers die italie-
nische, französische, spanische und englische Sprache382. Adam war – so sein Cou-
sin – in Tschechisch, Italienisch, Französisch und Spanisch in schreiben und reden
sehr wol erfahren383. Um diese Kenntnisse zu erwerben, wurden vor Ort Sprach-
lehrer angeheuert. Zacharias erlernte Spanisch bei einem Arzt in Padua384. Zudem
pflegten die jungen Geizkofler die Konversation mit ihren einheimischen Mit-
bewohnern oder ihren Hauswirten385.  

Ihrer gelehrten Bildung gemäß inszenierten sich die jungen Geizkofler in textuel-
ler und performativer Form als Gelehrte. Sie übten sich in dem Gelehrtenmilieu ent-
stammenden sozialen Praktiken wie der lateinischen Kasualdichtung beispielsweise
zu Hochzeiten oder Begräbnissen von Verwandten, Freunden und Patronen386.
Private und universitäre Disputationen stellten auch öffentliche Demonstrationen
der eigenen Bildung dar. Dabei wurde Gelehrsamkeit im Kreis von Professoren und
Kommilitonen aktualisiert387 und durch gedruckte Thesenblätter perpetuiert388.
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379 Vgl. Wolf: Lucas Geizkofler, S.110.
380 Vgl. ebd., S. 31.
381 Vgl. MFI Dip. 826, Familienbuch Raphael Geizkoflers (1583), S. 34.
382 Vgl. MFI Dip. 1117, Familienbuch Z. G.s (1608), fol. 312v.
383 Ebd., fol. 316v.
384 Vgl. MFI Dip. 826, Familienbuch Raphael Geizkoflers (1583), S. 34.
385 Vgl. StAL B90 Bü 878, Adam Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Bourges, 1585 II 12.
386 Lukas empfand laut seiner Lebensbeschreibung schon zu Schulzeiten eine lust zur poeterey.

Vgl. Wolf: Lucas Geizkofler, S. 29. 1571 verfasste er anlässlich des Todes seines Lehrers und
Kostherrn Matthias Schenk eine lateinische Trauerrede. Vgl. Schweizer: Geizkofler, S. 42.
Hans (IV.), Adam und Erasmus Herwarth widmeten Wolfgang Rehlinger, dem Bruder Karl
Rehlingers, zu seiner Hochzeit ein Gedicht. Vgl. StAL B90 Bü 870, Hans (IV.) Geizkofler
an Z. G. (Ausf.), Straßburg, 1582 IV 23.

387 Vgl. hierzu StAL B90 Bü 860, Z. G. an Michael (II.) Geizkofler (Ausf.), Padua, 1575 III 16.
388 Neben dem bereits erwähnten Thesenblättern Zacharias’ sind von Adam De compensatio-

nibus theses (1584) von Hans (IV.) Conclusiones de mandato (1584) überliefert. Vgl. StAL 
B90 Bü 877.
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Diese Drucke wurden den Familienangehörigen zugeschickt und teilweise auch
gewidmet389. Ob diese Drucke auch über den Familienkreis hinaus – beispielsweise
an Freunde und Patrone – weitergegeben wurden, lässt sich nicht zweifelsfrei nach-
weisen. Angesichts der Tatsache, dass sich aber verstreut in verschiedenen süd-
deutschen Bibliotheken Exemplare finden, erscheint dies nicht unwahrscheinlich.

Die gelehrte Selbstdarstellung korrespondierte zumindest bei Lukas und Zacha-
rias mit der Fremdeinschätzung. Lukas war zeitlebens in die sozialen Netzwerke
der späthumanistischen Gelehrtenrepublik eingebunden390. In der Einschätzung
seiner gelehrten Zeitgenossen galt Zacharias als intelligent und gebildet. Sein Prä-
zeptor lobte das felicissimum ingenium des jungen Geizkofler391. Sein Onkel Lukas
schätzte die intellektuellen Fähigkeiten seines Neffen ebenfalls hoch ein392. Johann
Jakob Grynaeus hielt Hans (IV.), Adam und Erasmus Herwarth die Bildung Za-
charias’ als leuchtendes Beispiel vor Augen393. Auch Jacques Cujas berichtete Hans
(IV.), dass Zacharias nicht nur der Anführer der deutschen Studenten in Bourges
war, sondern sowohl von ihm als auch von den Deutschen wegen seiner einzigar-
tigen Liebenswürdigkeit und Bildung geschätzt worden sei394.

Geizkofler und seine Verwandten absolvierten zudem eine adlige Standeserzie-
hung. In den Quellen ist dies nur sehr spärlich dokumentiert, anhand späterer Do-
kumente und aus den Studienreisen seines Bruders Hans (IV.) und seines Cousins
Adam lässt sie sich doch zumindest in ihren Grundzügen rekonstruieren. Dafür,
dass auch Geizkofler selbst diesen Teil des adligen Bildungsprogramms durchlaufen
hat, sprechen die Beurteilungen seiner Zeitgenossen. Seinem Onkel Raphael galt er
als ain hoffman und weltleiffig395, seinem Patron Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm als
perfettissimo cortisano396. Dementsprechend suchten die Geizkofler Universitäten
auf, die wegen ihres hohen Anteils adliger Studenten als „Adelsuniversitäten“ be-
zeichnet werden können. Ingolstadt war mit 17,5 % adliger Studenten zumindest im
17. Jahrhundert nachweislich eine „Adelsuniversität“397. Schindling geht davon aus,
dass adlige Scholaren das Bild der Straßburger Studentenschaft „unverkennbar“
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389 Vgl. StAL B90 Bü 878, Adam Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Ingolstadt, 1583 III 28 und die
handschriftliche Widmung für Hans (IV.) auf StAL B90 Bü 877, Adam Geizkofler: De com-
pensationibus theses, Basel 1584.

390 Vgl. Schweizer: Geizkofler, S.135 –145 und passim.
391 StAL B90 Bü 862, Balthasar Asenheimer an Michael (II.) Geizkofler (Ausf.), Padua, 1575

VIII 12.
392 Vgl. StAL B90 Bü 861, Lukas Geizkofler an Hans (III.) Geizkofler (Ausf.), Padua, 1574 

XII 28.
393 Vgl. Grynaeus: Disputationes, S. 455.
394 StAL B90 Bü 870, Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Bourges, 1585 II 13. So erklärte

Cujas Hans (IV.): Apud fratrem tuum, dominum Zachariam, omnes pene Germani vexillum
suum habuerunt, imperabat is omnibus eumque et illi ipsi et ego multique alii propter singu-
larem illius suavitatem et eruditionem semper colui, amavi atque reveritus sum.

396 StAL B90 Bü 485, Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg an Z. G. (Ausf.), Neuburg, 1604
XI 02.

397 Vgl. Müller: Aristokratisierung, S. 42.
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mitgeprägt haben398. Basel stand wegen der vielen adligen Studenten im Ruf einer
„vornehmen“ Universität mit ausgesprochen „internationale[m] Charakter“399. 

Diese Standeserziehung umfasste adlige Exerzitien, körperliche und künstle-
rische Übungen, die für einen jungen Adligen als angemessen oder gar notwendig
galten. In seinem Familienbuch führt Geizkofler auf, in welchen Disziplinen sein
früh verstorbener Cousin Adam neben seinen gelehrten und Sprachstudien Kennt-
nisse erworben hatte. So sei dieser ein trefflicher vocalis et instrumentalis musicus,
auch ein gueter fechter, danzer, reütter, springer und fürschneider400 gewesen401. Die
Betonung der Trefflichkeit seines Cousins mag dem Bedürfnis Geizkoflers geschul-
det sein, die adlige Lebensführung der Mitglieder seines Geschlechts zu betonen.
Dass aber die studierenden Angehörigen seiner Generation nach adligen Exerzitien
strebten, belegt auch ein Schreiben Hans (IV.), in dem dieser bat, sein Bruder solle
dem Präzeptor befehlen, ihm das Fechten und Tanzen zu erlauben402. Adam be-
richtete aus Padua, dass er sich zu Fastnacht im Turnier (correre a la quintana) geübt
habe403. Auch Geizkoflers Bildungsprogramm muss körperliche Übungen wie
Reiten und die Vorbereitung auf Turniere beinhaltet haben. So beteiligte er sich 1591
am Turnier anlässlich der Hochzeit Anton Fuggers d. J. mit Gräfin Barbara von
Montfort404.

Geizkofler beschäftigte sich auch mit künstlerischen Exerzitien wie Musik und
Architektur. So ließ er sich von seinem Onkel Raphael, der als langjähriger Kassier
der Fugger an der Hoffaktorei in Madrid selbst über einige Weltläufigkeit verfügte,
Motetten von Orlando di Lasso zuschicken405. Auch muss er sich intensiv mit
Architektur und Baukunst befasst haben, denn Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm vergaß
nicht, beim Bau der Neuburger Schlosskirche Geizkoflers alß eines bekhandten,
gueten architecti Gutachten einzuholen406. Hans (IV.) und Adam erwähnen in ihren
Briefen aus Straßburg einen Maler. Ob sie bei ihm allerdings Zeichenunterricht
erhielten oder er damit beauftragt war, Gemälde von ihnen bzw. für sie anzufer-
tigen, geht aus den Schreiben nicht hervor407. Einer von Adams Briefen belegt auch,
dass dieser ein Musikinstrument erlernte408.

Aufschluss über den Sinn, den die Zeitgenossen diesen Exerzitien zuschrieben,
gibt ein Brief, in dem Hans (IV.) Exerzitien einfordert. Einerseits betonte er die kör-
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398 Vgl. Schindling: Hochschule, S. 383. Wegen des Fehlens der Straßburger Matrikel lassen
sich keine genauen Angaben über den Adelsanteil machen.

399 Vgl. Bonjour: Basel, S.144 und 221.
400 Vorschneider = Derjenige, der die Speisen oder das Brot zerlegt. Grimm: Wörterbuch,

Bd. 26, Sp.1495.  
401 MFI Dip. 1117, Familienbuch Z. G.s (1609), fol. 316v.
402 StAL B90 Bü 870, Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Bourges, 1584 XII 25 st.n.
403 StAL B90 Bü 878, Adam Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Padua, 1590 III 05.
404 Vgl. Bastl: Tagebuch, S. 345f.
405 Vgl. StAL B90 Bü 861, Raphael Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1580 XII  29.
406 StAL B90 Bü 486, Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg an Z. G., Neuburg, 1608 III 19.
407 StAL B90 Bü 870, Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), [o. O., Straßburg], 1581 X 02.
408 Vgl. StAL B90 Bü 878, Adam Geizkofler an Z. G. (Ausf.), [o. O., Basel], 1583 IX 03.
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perliche Fitness und den Ausgleich zum Studium, zum anderen verweist er darauf,
dass er nur standesgemäße (honestissimu[s]) Übungen durchführen wolle409. Diese
körperlichen Exerzitien spiegelten – freilich in abgewandelter Form – „ältere Vor-
stellungen adliger Existenz“, die ihre Erfüllung in militärischen Leistungen sah. Sie
sollten körperliche Kraft, Geschicklichkeit und ein stattliches Äußeres verleihen
und nicht zuletzt auch die militärische Geschicklichkeit schulen410. Aus sozial- und
kulturwissenschaftlicher Perspektive betrachtet, dienten diese exklusiven adligen
Exerzitien einerseits der sozialen Distinktion gegenüber Nichtadligen411, anderer-
seits dem Ehrgewinn innerhalb der Adelswelt412. 

Außerdem erwarben die jungen Geizkofler bei Aufenthalten an verschiedenen
Residenzen und fürstlichen Festen – wie bei einer Kavalierstour üblich – höfische
Umgangsformen. Lukas reiste 1572 vor allem wegen der Hochzeitsfeierlichkeiten
Heinrichs von Navarra mit Margarethe von Valois nach Paris. Er war nicht nur
Zuschauer der öffentlichen und höfischen Zeremonien, sondern erhielt auch eine
Audienz bei Admiral Gaspard de Coligny, einem der führenden hugenottischen
Politiker413. Überdies pflegte er Kontakt mit seinem Tiroler Landsmann und be-
fründten Hans von Welsberg, der bei Hof gar wol bekannt war414. Das Leben am ka-
tholischen französischen Hof mit seinem leichtfertige[n], kindische[n] König415

dient ihm aber in seiner Lebensbeschreibung eher als Negativfolie, von der er sich als
überzeugter deutscher Protestant abgrenzt. Hans (IV.) besuchte 1589 die Hochzeit
des toskanischen Großherzogs Ferdinands416. Diese Form der höfischen Bildung
hatte in der Familie Tradition. Geizkoflers Onkel Raphael hielt sich in seiner Jugend
im Gefolge des Sterzinger Deutschordenskomturs Lukas Römer zu Maretsch ain
zway jarlanng an Kinig Ferdinanndts hof zu Wien und sonst in Osterreich auf417. 

Zu den Besuchen an Fürstenhöfen traten Reisen durch Italien und Frankreich, auf
denen kulturelle Sehenswürdigkeiten besichtigt wurden. Dazu gehörten antike und
zeitgenössische Bauwerke und Kunstwerke. Lukas berichtet, dass er von Paris aus
mit seinem Kostherrn und etlichen seiner Studiengefährten eine Rundreise in der
Umgebung der Stadt unternahm. Von besonderem Interesse waren für Lukas und
seine Gefährten schöne flecken und Schlösser sowie allerley antiquitates. Explizit
erwähnt er nur St. Denis mit dem französischen Kronschatz und der Grablege der
französischen Könige418. In Italien besichtigten er und Zacharias unter anderem das
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409 StAL B90 Bü 870, Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Bourges, 1585 II 13.
410 Conrads: Tradition, S. 400.
411 Vgl. Stannek: Auslandserfahrung, S. 217.
412 Vgl. Conrads: Tradition, S. 400.
413 Vgl. Wolf: Lucas Geizkofler, S. 37– 42.
414 Ebd., S. 34.
415 Ebd., S. 67.
416 Vgl. StAL B90 Bü 870, Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Florenz, 1589 V 13.
417 Vgl. MFI 826, Familienbuch Raphael Geizkoflers (1583), S. 62.
418 Wolf: Lucas Geizkofler, S. 54f.
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Haus und das Grab Petrarcas419 und besuchten das Fest der symbolischen Vermäh-
lung der Stadt Venedig mit dem Meer420. Hans (IV.) berichtete seinem Bruder, dass
er bei der Durchreise durch Innsbruck das Grabmal Kaiser Maximilians I. gesehen
habe, das herrlich sei421.

Der pädagogischen Doktrin des Humanismus gemäß verfolgten die Reisen vor
allem die Intention, Erfahrungswissen zu erwerben, das höher bewertet wurde als
Bücherwissen. Auf der Reise sollten die jungen Studenten überdies Weltgewandt-
heit erwerben422. Zudem diente die Reise und die Bekanntschaft mit höfischen
Adligen und studierenden und reisenden Standesgenossen der Aneignung von
Verhaltenscodes, mithin einer Initiation in die Adelswelt, einer „imitatorische[n]
Anverwandlung mit der höfischen Lebenswelt“423. Das Reiseziel der ständischen
Integration ging einher mit dem Wunsch der Distinktion gegenüber ungebildeten
Standesgenossen und den nicht-adligen Bevölkerungsgruppen424. Schon die Mo-
bilität selbst war der frühneuzeitlichen Devise Mobilioria, nobiliora! gemäß, ein
Ausweis adligen Standes425. Überdies dienten die Reisen – wie noch ausführlich zu
zeigen sein wird – dazu, soziale Kontakte zu knüpfen. 

Der neue adlige gruppenspezifische Code, der diesen kulturellen Wissensbestän-
den und körperlichen und künstlerischen Fertigkeiten zugrunde lag, die auch die
jungen Geizkofler sich in Ansätzen zu eigen machten, war der des uomo universale
der Humanisten oder des weltgewandten Hofmanns, um an die vorher zitierte Aus-
sage Raphael Geizkoflers anzuknüpfen. Die Humanisten lehnten die Vorstellung
entschieden ab, dass der Mensch ausschließlich wegen seines Standes und seiner
Geburt über Tugend verfüge. Vielmehr seien Erziehung und Bildung erforderlich,
um den „wahre[n] Edelmann, de[n] uomo universale“ zu formen. Dieser vereinige
in sich alle Tugenden und Kenntnisse, deren wichtigste „Aufgeschlossenheit, Uni-
versalität und Kosmopolitismus“ waren426. Dieses neue, dem Humanismus ver-
pflichtete, erst im 17. Jahrhundert voll ausgebildete Adelsideal, in dem „humanisti-
sche und adelige Bildungsziele […] zu einer Einheit verschmolzen“, umfasste
gelehrte Bildung, traditionelle militärisch-körperliche Fertigkeiten des Adels sowie
höfische Manieren427. 

Die jungen Geizkofler ließen eine Praxis dezidiert adliger Selbstdarstellung er-
kennen. Dies begann schon mit der Inskription in die Ingolstädter Universitäts-
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419 Vgl. ebd., S.113,
420 Vgl. StAL B90 Bü 862, Jahresrechnung Balthasar Asenheimers (1574/75) (Abschr.), [o. O.,

Padua], 1575 X 28.
421 Vgl. StAL B90 Bü 870, Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1587 XI 10.
422 Vgl. Ridder-Symoens: Kavalierstour, S. 200.
423 Stannek: Bildungsreise, S. 20.
424 Vgl. Heiss: Bildungsverhalten, S.141 und Stannek: Auslandserfahrung, S. 226.
425 Vgl. Berns: Bildungsreisen, S.156.
426 Ridder-Symoens: Kavalierstour, S.198.
427 Csáky-Loebenstein: Studien, S. 409.
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matrikel, in der sich die Geizkofler als nobilis bezeichneten428. In den anderen Uni-
versitäten entrichteten sie bei der Einschreibung die für niederadlige Studenten
übliche Taxe, bewegten sich dabei allerdings im unteren Bereich des Möglichen429.
Ein adliges Selbstverständnis kommt auch in Lukas’ Lebensbeschreibung zum
Ausdruck, obgleich die Betonung stärker auf seiner Bildung und seinem Glauben
liegt. Möglicherweise war sein adliger Status für ihn aber so selbstverständlich, 
dass er nicht der expliziten Erwähnung bedurfte. Eher beiläufig lässt er einfließen,
dass er neben anderen[!] sechs und zwanzig vom Adel zur Hochzeit Heinrichs von
Navarra gereist sei430. Bei Hans (IV.) trat mit der naigung zu dem kriegswesen eine
spezifische Komponente adligen Selbstverständnisses zutage431. 

Die jungen Geizkofler wurden von anderen Adligen als Standesgenossen akzep-
tiert. Schon Hans (II.) Geizkofler absolvierte nach Auskunft der Lebensbeschrei-
bung seines Sohnes Lukas in Gesellschaft mehrerer junger Tiroler Adligen (studier-
gesellen) sein Studium in Bologna432. Michael (II.) schrieb sich 1543 gemeinsam mit
fünf jungen Tiroler Adligen in die Leipziger Matrikel ein433. Lukas erwähnte zahlrei-
che adlige Studiengefährten. Auch betonte er die guten Beziehungen seiner Familie
zu gräflichen Familien, denen die Geizkofler wolbekannt seien434. Zacharias reiste
1574 –1576 mit dem Augsburger Patriziersohnes Hans Jakob Rehlinger von Leeder
nach Italien435. Sein zweiter Begleiter Philipp Tradel entstammte allerdings einer
Familie, die nicht dem Adel angehörte436. Hans (IV.) und Adam pflegten in Ingol-
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428 Vgl. Pölnitz: Ludwig-Maximilians-Universität, Sp. 995, 1037 und 1113.
429 So bezahlten Zacharias und Hans (IV.) in Siena 1/2 scudo, während viele andere Niederad-

lige wie beispielsweise Engelbrecht Kurz von Senfftenau 1 scudo entrichteten. Vgl. Weig-
le: Siena, Nr. 657, 1723, 318. 

430 Wolf: Lucas Geizkofler, S. 32. An anderer Stelle erwähnt er, dass ihn Graf Ulrich von
Montfort neben andern vom Adel in Besançon zum Abendessen lud. Vgl. ebd., S. 82. 

431 Vgl. MFI Dip. 1117, Familienbuch Z. G.s (1608), fol. 312v.
432 Lukas Geizkofler nennt die Namen Vintler von Platsch, von Sarnthein, Langenmantel, von

Wangen und von Rubatsch. Vgl. Wolf: Lucas Geizkofler, S.122. Diese Angaben scheinen
zuverlässig zu sein, denn neben Hans (II.) Geizkofler können  um 1517/18 in Bologna auch
Johannes Vintler und  Petrus Langenmantel nachgewiesen werden. Vgl. Knod: Bologna,
S.128, Nr. 899 und S. 293, Nr. 2019.

433 Vgl. Erler: Matrikel Leipzig, S. 643. Neben Michael (II.) Geizkofler schrieben sich Adam
Klocker aus Klausen, Enoch Kaufmann aus Sterzing, Johann Jakob Rost aus Bruneck und
Aeneas Geltinger ebenfalls aus Bruneck ein. Außer Geizkofler, der ebenfalls die für Adlige
verbindliche, jedoch auch von wohlhabenden Nichtadligen entrichtete Immatrikulations-
gebühr von 10 Groschen (Vgl. Erler: Matrikel Leipzig, S. LV.) bezahlte, entstammten de-
finitiv drei seiner Studiengefährten aus altadligen oder nobilitierten Familien. Vgl. zur Fa-
milie Rost Granichstaedten-Czerva: Brixen, S. 327– 332 und zur Familie Geltinger ebd.,
S.164 –165. 

434 Wolf: Lucas Geizkofler, S. 31f. und S. 81. 
435 Vgl. ebd., S.110.
436 Philipp Tradels Vater[?] Georg erhielt 1555 zwar ein Wappen mit Lehenartikel, in den Adel

stieg er zumindest nach Ausweis der Quellen im Wiener Adelsarchiv nicht auf. Vgl. Frank:
Standeserhebungen, Bd. 5, S.119. 
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stadt Kontakte zu Ferdiand Khuen von Belasy437. Lediglich ihr Mitbewohner, ein
junger böhmischer Adliger namens Adelbert Nebilowsky, stellte ihre Adelsqualität
in Frage und verließ schließlich nach einiger Zeit wohl im Streit das gemeinsame Do-
mizil438. Hierbei handelte es sich aber vermutlich eher um eine Waffe in einem Ehr-
konflikt, der sich wegen anderer Ursachen entzündet hatte, als dass sich hieran eine
tatsächliche Infragestellung des adligen Standes der Geizkofler ablesen ließe.

Gelehrte und adlige Selbstdarstellung gingen eine Symbiose ein. So adressierte
Adam ein Schreiben an seinen Cousin: Nobilißimo et doctißimo adolescenti domino
Zachariae Geytzkofflero439. Diese Betonung der eigenen Bildung trug einer zuneh-
menden Wandlung des Bildes des Adels Rechnung, der um eine meritokratische
und eine Bildungskomponente angereichert wurde. Sie bot einerseits den sozialen
Aufsteigern die Möglichkeit, der Legitimation ihres Adels, andererseits den Adligen
die Chance, die Notwendigkeit der Bildung in Konkurrenz zu Nichtadligen mit
ihrem adligen Stand zu vereinbaren. Die jungen Geizkofler fanden sowohl An-
erkennung ihrer Gelehrsamkeit als auch Akzeptanz durch den Adel. Hans (IV.)
bekundete gegenüber seinem Bruder seine Freude darüber, erfahren zu haben, dass
dieser in Heidelberg nicht nur von fast allen Männern von Ansehen und Einfluss
wegen seiner Gelehrsamkeit und seiner Geschicklichkeit geschätzt und geehrt
werde (ab omnibus pene primariae notae & authoritatis viris propter doctrinam et
rerum usum observari et coli), sondern auch von Pfalzgraf Johann Kasimir, dem Ad-
ministrator der Kurpfalz, und dem Grafen von Ortenburg wertgeschätzt werde440.

Durch die Besuche an ausländischen Fürstenhöfen und den gesellschaftlichen
Verkehr mit den Standesgenossen knüpfte der Reisende schließlich auch Kontakte,
die für seine Zukunft entscheidend sein konnten441. Das Studium diente auch 
dem Aufbau sozialen Kapitals442 in Form von Freundschaften zu Kommilitonen,
die ebenfalls eine politische Karriere anstrebten, sowie freundschaftlicher Kontakte
zu Gelehrten und klientelärer Beziehungen zu Patronen und potentiellen Dienst-
herren. Freundschaften mit Studiengefährten konnten im Verlauf der späteren Kar-
riere wieder aktualisiert werden. Ein Beispiel bietet der Kontakt Lukas’ zu seinem
Studiengefährten Sebastian Westernacher. Dieser avancierte später zum kaiserlichen
und erzherzoglichen Rat und zum Sekretär Erzherzogs Ernsts, des Gouverneurs
der spanischen Niederlande. Als Lukas im Auftrag seiner Dienstherren aus dem
Hause Fugger an den Kaiserhof reiste, gab ihm Westernacher wegen alter kund-
schaft […] allerley guete anweisung443.
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437 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 870, Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. in Augsburg (Ausf.), Ingolstadt,
1583 I 01.

438 Vgl. ebd., Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Ingolstadt, 1583 I 08.
439 StAL B90 Bü 878, Adam Geizkofler an Z. G. (Ausf.), [o. O.], 1581 X 02.
440 StAL B90 Bü 870, Hans (IV.) Geizkofler an Z. G.  (Ausf.), Basel, 1584 III 31.
441 Vgl. Csáky-Loebenstein: Kavalierstour, S. 413.
442 Vgl. dazu auch Wieland: Status, S.135.
443 Wolf: Lucas Geizkofler, S. 28.
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Die classe politique des Reiches war schon durch ihren Ausbildungsgang eng
verflochten. Da sehr viele Mitglieder der politischen Elite des Reiches eine peregri-
natio mit ihren mehr oder minder festgelegten Stationen durchliefen, entstanden
schon sehr frühzeitig Kontakte. Lukas lernte während seines Studiums beispiels-
weise nicht nur den späteren Sekretär Westernacher kennen, sondern unter anderem
auch Friedrich von Kreckwitz444, der zum Reichshofrat und kaiserlichen Bot-
schafter an der Pforte avancierte445, den nachmaligen Augsburger Stadtpfleger
Markus Welser oder den späteren Reichsvizekanzler Jakob Kurz von Senfftenau446. 
Hans (IV.) schloss in Florenz Bekanntschaft mit Karl von Liechtenstein, dem nach-
maligen Geheimen Rat der Kaiser Rudolf II., Matthias und Ferdinand II. und mit
Georg Erasmus von Tschernembl, dem späteren Führer der oberösterreichischen
Stände447.

Zudem suchten die jungen Geizkofler –  vor allem Lukas – die Einbindung in
networks von Gelehrten, insbesondere Juristen, aber auch protestantischen Theolo-
gen. Schon während seines ersten Aufenthalts in Straßburg hatte ihm ein Empfeh-
lungsschreiben Hieronymus Wolfs an Johannes Sturm, den Rektor der Straßburger
Akademie, einige Türen geöffnet. Dieser machte ihn nämlich bey den fürnemsten
Rechtsgelehrten und Advocaten zu Straßburg bekannt und angenem […], also daß
er ein freien zuegang zu ihnen hatte, und sie ihm allerley teutsche und lateinische
schriften in der Juristerey zu lesen communicieret. Die Vernetzung mit Gelehrten
war nicht nur für das Studium von Vorteil, sondern auch für die spätere Karriere.
Im Auftrag der Fugger mahnte er bei ihnen juristische Gutachten an. Dabei war er
nach eigener Darstellung so erfolgreich, dass ihm die Fugger einen Posten in Aus-
sicht stellten448. Für ehrgeizige Gelehrte waren Kontakte zu aufstrebenden Fürsten-
dienern und deren Verwandten ebenfalls von Interesse. Der Basler Theologe
Grynaeus kam auf Hans (IV.) und seine Studiengefährten zu und bot ihnen seine
Unterstützung an. Dies verknüpfte er mit der Hoffnung, dadurch auch seine alte
Freundschaft mit Zacharias, dessen Karriere gerade begann, zu erneuern und zu
verstärken449.  

Die Reise bot zudem die Chance, Verbindungen zu potentiellen Dienstherren und
Patronen oder deren Söhnen zu knüpfen. Insbesondere bauten die jungen Geizkof-
ler vermittelt durch Michael (II.) Kontakte zu den Fuggern auf. Lukas leistete schon
während des Studiums eigene, noch bescheidene Dienste. In Padua hatte er sich um
die Fugger verdient gemacht, indem er in einem vor dem Rat in Augsburg anhängi-
gen Rechtsstreit das Gutachten zweier seiner Professoren eingeholt hatte. Seiner
Darstellung nach war der Prozess wegen des hohen ansehens der paduanischen Gut-

79

444 Vgl. zu Kreckwitz ADB Bd.17, S.100.
445 Vgl. Wolf: Lucas Geizkofler, S. 32.
446 Vgl. ebd., 57.
447 StAL B90 Bü 870, Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Florenz, 1589 V 13.
448 Wolf: Lucas Geizkofler, S. 30.
449 Vgl. StAL B90 Bü 870, Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. in Speyer (Ausf.), Basel, 1583 V 30.
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achten zugunsten der Fugger entschieden worden450. Hans (IV.) konnte seine poten-
tiellen Patrone aus der Familie Fugger nicht wie Lukas durch eigene Leistungen auf
sich aufmerksam machen. Allerdings öffnete ihm sein einflussreicher Bruder, der
Reichspfennigmeister, etliche Türen. So stellte er sich in Rom bei Veit von Dornberg
(† 1591), dem kaiserlichen Gesandten an der Kurie451, und Jakob Fugger ein, die 
ihn wegen seines Bruders sehr accarezziert[en] und ihm sogar anboten, in ihr Logis
einzuziehen. Dieses Angebot wollte Hans (IV.) zwar nicht annehmen, versprach
aber dennoch seinem Bruder, sy allezeit zu cortesieren452. 

Im Vergleich mit dem Erwerb kulturellen und sozialen Kapitals spielte die Inves-
tition ökonomischen Kapitals in symbolisches Kapital nur eine untergeordnete
Rolle. Anders als die Reise selbst, die prestigesteigernd war, dienten die einzelnen
kulturellen und sozialen Praktiken auf der Reise also vor allem dem Erwerb von
theoretischem Wissen und praktischen Fertigkeiten und nicht der Selbstdarstellung.
Über die Ausgaben für die Bildungsreisen Zacharias’ existiert lediglich ein Ver-
zeichnis der Ausgaben für seinen Aufenthalt in Padua 1574/75. Während dieses
Rechnungsjahres wandte sein Präzeptor  290 fl. 40 kr. auf453. Lukas gab in Italien im
Verlauf des folgenden Jahres (1575/76) 243 fl. 51 kr. aus. Diese in seinen Augen
hohen Kosten waren nach seinen Angaben aber vor allem durch eine in Oberitalien
grassierende Epidemie begründet, vor der er und seine Reisegefährten sich eilends
in Sicherheit bringen mussten454. Dieses Jahr stellt hinsichtlich der Studienkosten
eine Ausnahme dar. Betrugen die Ausgaben während Lukas Schulzeit 1563 –1568
jährlich 52 fl. 30 kr., so stiegen sie während der Studienreisen von 86 fl. auf 150 fl.455

Gemessen am Aufwand den altadlige Familien trieben, nehmen sich diese Zahlen
bescheiden aus. Verglichen mit der jährlichen regulären Besoldung des Hofkam-
mersekretärs Kaspar Geizkofler von 600 fl.456 oder gemessen am Vermögen Hans (II.)
Geizkofler von ca. 34 000 fl.457, dessen jährlicher Ertrag bei einem Zinssatz von 5 %
bei ca. 1700 fl. gelegen haben dürfte und von dem er neun Kinder erziehen und aus-
steuern musste, freilich sind sie hoch.  

Ihrem beanspruchten sozialen und ihrem ökonomischen Status gemäß wurden
die jungen Geizkofler im Gegensatz zum Gros der Studenten aus weniger wohlha-
benden Familien auf ihren Reisen von einem Präzeptor begleitet. Dessen Aufgaben
lagen in der praktischen Organisation der Reise, der Kontrolle und Disziplinierung
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450 Vgl. Wolf: Lucas Geizkofler, S.124f.
451 Vgl. StAL B90 Bü 878, Adam Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Padua, 1590 VII 09.
452 StAL B90 Bü 870, Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Rom, 1590 II 23.
453 Vgl. StAL B90 Bü 862, Verzeichnis der Ausgaben Balthasar Asenhaimers (Abschr.), [o. O.,

Padua], 1575 X 28.
454 Vgl. Wolf: Lucas Geizkofler, S.122.
455 Vgl. Schweizer: Geizkofler, S. 54.
456 Vgl. Fellner; Kretschmayr: Zentralverwaltung, Bd. 2, Nr.12. III. R., Hofstaatsverzeich-

nis Kaiser Maximilians II., 1567, S.190.
457 Vgl. StAL B90 Bü 859, Teilung der Hinterlassenschaft Hans (III.) Geizkoflers (Ausf.), Salz-

burg, 1600 X 18.
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der Studenten sowie ihrem außeruniversitären Unterricht458. Diese ökonomische
Investition in den Studienerfolg und die Reputation der Studenten erschien der
Familie allerdings weder das ganze Studium über möglich oder nötig zu sein, noch
war jedem der Scholaren ein eigener Präzeptor zugeteilt. Sowohl Zacharias als auch
Hans (IV.) und Adam mussten sich ihren Hofmeister mit Söhnen von Freunden der
Familie oder Verwandten teilen. Zudem wurden sie von ihnen nur während der
ersten Jahre der peregrinatio begleitet459. Lukas reiste sogar die ganze Zeit seines
Studiums allein oder schloss sich wechselnden Reisegruppen an. Im Unterschied zu
höheren Adligen460 geboten die Geizkofler neben den Hofmeistern über keine wei-
teren Diener461. 

Auf ihren Reisen wohnten die jungen Geizkofler in Privatquartieren. Der Blick
auf ihre Hauswirte und Mitbewohner, auf die Unterbringung und Verpflegung
sowie die Kosten der Unterkünfte zeigt, dass sie zwar durchaus auf ihrem adligen
Stand entsprechende Logis Wert legten462, keineswegs aber durch zu hohe Ausgaben
zusätzliches Prestige erwerben sollten. Die Aufwendungen für Kost und Logis soll-
ten ihr symbolisches Kapital reproduzieren, zielten aber nicht auf dessen Steigerung.
Ihre Hauswirte waren angesehene Bürger wie Buchhändler, Verleger und Anwälte
oder sogar Professoren463. Letzteres galt als besonders prestigeträchtig und war
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458 Vgl. zur Rolle des Präzeptors u. a. Csáky-Loebenstein: Kavalierstour, S. 414f.; Ridder-
Symoens: Kavalierstour, S. 214 – 217.

459 Zacharias wurde nur in Ingolstadt (1574) und während seines ersten Aufenthalts in Italien
(1574 – 76) von seinem Präzeptor Balthasar Asenheimer begleitet. Vgl. Pölnitz: Ingolstadt,
Sp. 995 und Wolf: Lucas Geizkofler, S.110. In den Matrikeln der deutschen Nation in Bo-
logna und Siena, in die sich Geizkofler 1579 auf seiner zweiten Reise nach Italien einschrieb,
taucht am Inskriptionsdatum Geizkoflers kein Eintrag eines möglichen Präzeptors auf. Als
Asenheimer am 28. Februar 1581 in Basel zum Dr. iur. utr. promoviert wurde, befand sich
Geizkofler in Bourges. Vgl. Wackernagel: Matrikel Basel, S. 288, Nr.113. Asenheimer
wurde aus Kostengründen nicht nur Zacharias anvertraut, sondern noch zwei weitere junge
Augsburger. Lukas schlug Geizkoflers Vater sogar vor, Asenheimer noch einen weiteren
Schützling zuzuordnen, nicht zuletzt um die Kosten zu senken. Vgl. StAL B90 Bü 861,
Lukas Geizkofler an Hans (III.) Geizkofler (Ausf.), Padua, 1574 XII 28. Hans (IV.) und
Adam teilten sich ihren Präzeptor Johannes Leigner mit Erasmus Herwarth, dem Stiefsohn
Michael (II.) Geizkoflers. Vgl. z. B. Wackernagel: Matrikel Basel, S. 312, Nr. 49 – 52. Die-
ser begleitete seine Schüler aber nur während der ersten Jahre ihrer Reisen an deutsche und
französische Universitäten. In Italien reisten Hans (IV.) und Adam allein. Weder erwähnen
Hans (IV.) und Adam in ihren Briefen aus Italien (StAL B90 Bü 870 und 878) einen Prä-
zeptor, noch taucht der Name Leigners oder eines anderen möglichen Präzeptors im zeit-
lichen Umfeld der Matrikeleinträge Hans’ (IV.) in Siena, Perugia und Pisa auf. 

460 Vgl. Heiss: Bildungsverhalten, S.152.
461 Lediglich Lukas berichtet, dass ihm ein bote Hemden zum Wechseln nachtrug, als er auf

Anraten seines Arztes zu Fuß von Straßburg nach Augsburg reiste. Hierbei handelte es sich
aber vermutlich um eine Ausnahme, die dem besonderen Zweck dieser Wanderung ge-
schuldet war. Wolf: Lucas Geizkofler, S.104.

462 Vgl. hierzu auch Schweizer: Geizkofler, S. 54.
463 Zu den Vermietern Lukas’ vgl. Wolf: Lucas Geizkofler, S. 26, 28f., 34, 49 und 85; Zacharias

logierte in Bourges bei einem Buchhändler. Vgl. die Adresse Domino Zachariae Geizkoflero
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entsprechend kostspielig464. Die Anforderungen, die die jungen Geizkofler und 
vor allem ihre Eltern und Vormünder an die Qualitäten der Vermieter stellten, wer-
den durch deren Charakterisierungen erhellt. An zentraler Stelle standen das soziale
Ansehen des Wirts, seine humanistische Bildung und seine moralische Integrität.
Nicht zufällig betonen Lukas, Hans (IV.) und Adam, dass ihre Vermieter fürnem,
optimus und humanissimus waren465. Bei seiner Vermieterin in Bourges vergisst
Hans (IV.) nicht zu erwähnen, dass sie eine Frau von untadeligem Ruf (integrae
famae foemina) sei466. Auch der günstige Preis war durchaus ein Argument für die
Wahl des Losaments. Lukas erwähnt, dass er seinen Vermieter Andreas Wechelin
schätzte, da er die Teutschen lieb hatte und sie um ein leidenlich kostgeld wol trac-
tieret467. Über Kost und Logis lassen sich lediglich aus Lukas Lebensbeschreibung
einige Informationen gewinnen. Während seiner Schulzeit musste er sich sein kä-
merlin mit Sebastian Westernacher teilen, der als städtischer Stipendiat das Gym-
nasium besuchte468. Im Haus des Pfarrers Blandis in Paris bewohnte er dann allein
eine eigene Kammer469.

Bei Ausgaben für repräsentative Zwecke, also unmittelbaren Investitionen in das
symbolische Kapital der Ehre, lässt sich in der Regel ebenfalls eine defensive Menta-
lität der Geizkofler konstatieren. Schon aus Mangel an Geld versuchte zumindest
Lukas diese zu vermeiden. So entschuldigte er sich aus Kostengründen (wegen
schwachheit seines säckels), als ihn seine Kommilitonen in Dôle zum Rat der deut-
schen Nation wählen wollten470. Als Hans (IV.) 1587 bei der Durchreise durch Inns-
bruck am erzherzoglichen Hof zum Essen eingeladen wurde, musste er seiner klai-
der halben absagen471. Es ging ihm bei der Reise also nicht um den Gewinn von Ehre
durch kostspielige Aufwendungen für repräsentative Zwecke. Zur Wahrung der
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fratri suo charissimo Biturigibus apud Ambrosium Brulardum bibliopolam ad signum an-
chorae in StAL B90 Bü 870, Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), [o. O., Straßburg], 1581
X 02. Hans (IV.) und Adam quartierten sich in Basel bei einem Buchdrucker ein. StAL B90
Bü 878, Adam Geizkofler an Z. G. (Ausf.), [o. O.], 1583 IX 03.

464 Vgl. z. B. Thommen: Basel, S. 72.
465 So charakterisiert Lukas seine Vermieter in Paris und Dôle, einen Buchdrucker und Buch-

händler und eine Advokaten ausdrücklich als fürnem[], seinen Hauswirt in Speyer als ge-
lehrten mann, der mit einer feinen Bibliothek versehen war. Vgl. Wolf: Lucas Geizkofler,
S. 34, 85 und 126. Leonhard Ostenius, bei dem die jungen Geizkofler in Basel wohnten, war
laut Adams Schilderung ein vir optimus et homo humanißimus. StAL B90 Bü 878, Adam
Geizkofler an Z. G. (Ausf.), [o. O.], 1583 IX 03.

466 StAL B90 Bü 870, Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Bourges, 1585 II 13.
467 Wolf: Lucas Geizkofler, S. 34.
468 Ebd., S. 26 und 28.
469 Vgl. ebd., S. 74. Als Geizkofler fürchtete, ein Gespenst treibe in seiner Kammer sein Unwe-

sen – vermutlich handelte es sich um einen „Scherz“ seines Wirts – erklärte dieser spotweis,
er könne ja zu seinem Schutz seine beiden deutschen Studiengefährten in seine Kammer
aufnehmen.

470 Wolf: Lucas Geizkofler, S. 88.
471 StAL B90 Bü 870, Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1587 XI 10.
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eigenen Ehre oder um karriereträchtige soziale Beziehungen zu festigen, war Status-
konsum in Ausnahmefällen unumgänglich. So riet ihm der Rektor der Universität
Dôle trotz Verbots als frisch promovierter Doktor ein Gastmahl für die Vor-
nehmsten aus den Teutschen und seine Freunde zu geben. Trotz seiner angespannten
finanziellen Situation lud er etliche Personen ein, um nicht in den Ruf zu kommen,
als sei er geizig und schmutzig472. Als Zacharias und seine Gefährten in Padua ihre
Disputation mit dem Grafen von Ortenburg veranstalteten, wurde bei der anschlie-
ßenden gasterey nicht gespart473. 

2.2 Bildungsstrategien 

Aus der systemischen Makroperspektive betrachtet, kamen diesen Studien zwei
wesentliche Funktionen zu – Qualifikation und Integration474, Erziehung und
Sozialisation. Das institutionelle und inhaltliche Curriculum der mehrjährigen Aus-
bildung qualifizierte die Studenten in fachlicher, legitimatorischer und symboli-
scher Hinsicht für den Fürstendienst, indem sie das dafür erforderliche inkorpo-
rierte und institutionalisierte kulturelle Kapital erwarben. Zugleich eigneten sie sich
die kulturellen Codes und Symbole und damit den Habitus ihrer konfessionellen
und ständischen Großgruppen an. Damit einher ging die Distinktion von Ange-
hörigen anderer Gruppen.

Die zu konstatierende Zunahme juristisch geschulter Räte im Fürstendienst im
16. Jahrhundert kann aus funktionalistischer Perspektive vor allem mit der gestei-
gerten Komplexität der Herrschaft und ihrem gewachsenen autonomen Legiti-
mationsbedürfnis im Zuge des Wachstums der Staatsgewalt erklärt werden. Diese
Anforderungen konnten nur durch eine zunehmende Verschriftlichung und Ver-
rechtlichung der Herrschaft gelöst werden. Zu diesem Zweck bedienten sich die
Fürsten römisch-rechtlich geschulter Juristen. Diese beherrschten einerseits das
Römische Recht, das zunehmend zur Grundlage des territorialen Prozessrechtes
wurde und sich im immer stärker verrechtlichten Reichsverband als Medium der
Kommunikation der einzelnen Reichstände untereinander etablierte. Auch fun-
gierte das Römische Recht als säkulares Mittel zur Legitimation territorialer Herr-
schaft. Andererseits stellten im 16. Jahrhundert nicht-adlige Juristen aus der Sicht
der wachsenden fürstlichen Staatsgewalt ein Gegengewicht zu Amtsträgern aus den
lokalen adligen Eliten dar, denn anders als letztere waren sie vollkommen abhängig
von ihrem Dienstherrn.
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472 Wolf: Lucas Geizkofler, S.138. 
473 StAL B90 Bü 862, Jahresrechnung Balthasar Asenheimers (1574/75) (Abschr.), [o. O.,

Padua], 1575 X 28. Die genaue Höhe der Ausgaben wird zwar nicht erwähnt, Lukas, der die
Monatsausgaben kommentierte, hielt aber für bemerkenswert, dass in dieser Monatsrech-
nung der uncosten, so auff die gasterey zu der disputation mit dem graven von Ortenburg
auffgangen, inbegriffen war.

474 Vgl. Heiss: Bildungsverhalten, S.141.
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Diese Prozesse zeitigten massive Auswirkungen auf die Sozialstruktur der quan-
titativ im 16. Jahrhundert anwachsenden und sich funktional differenzierenden
Ratsgremien. Da Adlige selten ein Studium absolvierten, drang eine große Zahl
gelehrter Räte in Positionen in der Machtelite ein, die bis dahin dem Adel vor-
behalten gewesen waren. Wegen der hohen Kosten des Studiums stand der „Mo-
bilitätskanal ‚Graduierung‘“ in der Regel nur Personen offen, die wohlhabenden
Familien entstammten475. Diese Aufsteiger gehörten weder dem ‚Bürgertum‘ im
modernen Sinne an, noch monopolisierten die Juristen den Fürstendienst. Ihr Leit-
bild war nämlich der Aufstieg in den Adel und außer ihnen konkurrierten auch nach
wie vor Adlige, Kleriker, Humanisten und Finanziers um die begehrten Positio-
nen476. Der Adel reagierte auf diese Bedrohung, indem er sich  in der zweiten Hälfte
des 16. Jahrhunderts ebenfalls juristischen Studien zuwandte, um das verlorene Ter-
rain gegenüber den gelehrten Aufsteigern wettzumachen. Diese Bildungsoffensive
war von Erfolg gekrönt. Beide Prozesse – sozialer Aufstieg und die Reaktion des
Adels – zogen eine Aristokratisierung des Fürstendienstes nach sich. Der alte Adel
konnte durch seine Anpassungsleistung verlorenes Terrain gutmachen. Gelehrten
Räten und Dienern gelang selbst der Aufstieg in den Adel477. 

Die zunehmende Standardisierung der Bildungsgänge der Fürstendiener lässt sich
als Beginn eines Prozesses der Professionalisierung deuten, den die Amtsträger 
und Machteliten in der Frühen Neuzeit durchliefen478. Dies kam zunächst in einer
spezialisierten Ausbildung der Fürstendiener zum Ausdruck. Weitere Elemente
stellten die Distanzierung von den nicht zur eigenen Gruppe gehörigen Personen
sowie die Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit ihrer Entscheidungen dar,
die sie mit ihrem überlegenen Sachverstand legitimierten. Schließlich verbindet sich
mit Professionalisierung die Vorstellung, dass ‚Amtsinteressen‘ den ‚Privatinteres-
sen‘ vorzuziehen sind479. Im Prozess der Professionalisierung des Fürstendiensts
stand die Entwicklung einer spezialisierten, standardisierten Ausbildung an erster
Stelle, während die Entwicklung eines Vorrangs der Amts- vor den Privatinteressen
eine relative späte Errungenschaft darstellt480.

Dies lässt sich am Beispiel der Geizkofler und vieler anderer Fürstendiener,
Stände- und Städtepolitiker ihrer Zeit nachvollziehen, die ein ähnlich gestaltetes in-
stitutionelles und inhaltliches Curriculum durchliefen481. Große Teile der Ausbil-
dung waren funktional auf spätere Aufgaben im Fürstendienst ausgerichtet. Sowohl
die Sprachkenntnisse als auch die juristischen und historischen Kenntnisse, die die
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475 Lanzinner: Zentralbehörden, S. 231.
476 Vgl. Reinhard: Staatsgewalt, S.188f. Vgl. auch Lanzinner: Zentralbehörden, S. 236 und

246.
477 Vgl. Reinhard: Staatsgewalt, S.188.
478 Vgl. u. a. ebd., S.193; Noflatscher: Räte, S. 292.
479 Ridder-Symoens: Training, S.149.
480 Vgl. Reinhard: Staatsgewalt, S.195.
481 Vgl. hierzu z. B. Sturmberger: Tschernembl, S. 23 – 47 oder Schubert: Camerarius, S.14

und 27f.
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jungen Geizkofler erwarben, hatten eine praktische Bedeutung für einen früh-
neuzeitlichen Fürstendiener. Sprachkenntnisse waren im Rahmen diplomatischer
Tätigkeit und der Korrespondenz mit ausländischen Herrschern und deren Räten
unerlässlich482. Geschichte ist insbesondere in traditionalen Gesellschaften ein poli-
tisches Legitimationsinstrument par excellence. Zudem lieferte die Historie in den
Augen der Zeitgenossen moralische und pragmatische exempla, die einem Fürsten-
diener als Leitschnur seines Handelns dienen konnten. Weniger in praktischer als in
legitimatorischer Hinsicht war hingegen das Studium der Rechte von Nutzen. Die
weitgehend römisch-rechtlich ausgerichtete juristische Ausbildung vermittelte nur
geringe verwaltungs- und rechtspraktische Fertigkeiten. Vielmehr diente das Römi-
sche Recht der wachsenden Staatsgewalt als Legitimationsinstrument. Aus der Per-
spektive der Fürstendiener bildete die Kenntnis des Rechts einen kulturellen Code,
der die Gruppe nach außen abgrenzte und exklusiv machte483. Allerdings vermittel-
ten die in Ansätzen vorhandene Rezeption des Lehens- und des Reichsrechts an den
Universitäten sowie vor allem die juristischen Praktika am Reichskammergericht
auch praktische Fähigkeiten.

Die humanistische Veredelung des Menschen, deren Intention es war, dem an-
gehenden Fürsten oder Politiker die stoisch-ciceronianisch geprägte moralische
Qualifikation zur Herrschaft zu vermitteln, mag zwar im Einzelfall erfolgreich ge-
wesen sein. Aus sozialwissenschaftlicher Perspektive sind aber zwei andere Aspekte
bedeutsamer. Indem sich der gebildete Fürstendiener auf seine durch die studia
humanitatis erworbenen (vermeintlichen) moralischen Qualitäten berufen konnte,
erfüllten diese eine legitimatorische Funktion. Humanistische Bildung rechtfertigte
anders als der Rekurs auf das Römische Recht nicht direkt die wachsende Staats-
gewalt, sondern die Position der Machteliten. Dies gilt insbesondere für die neuen
Funktionseliten, die sich in den weitgehend traditional legitimierten Herrschafts-
systemen der Frühen Neuzeit anders als der Adel nicht qua Herkommen zur Herr-
schaft berufen sahen, sondern ihren eroberten Status absichern mussten. Außerdem
fungierten die in Schule und Studium internalisierten humanistischen Werte und ein
darauf fundiertes elitäres Bewusststein als Substrat einer Gruppenbildung, dienten
mithin der Integration der Gruppe der gelehrten Fürstendiener, wie noch zu zeigen
sein wird. Schließlich stellten Gelehrsamkeit und adliger Habitus eine Hürde dar,
die vor dem Eintritt in den Fürsten- und Hofdienst aufgebaut war. Das Studium des
Adels oder die Graduierung der Nichtadligen wurden zunehmend zur informellen
Bedingung für die Tätigkeit im Fürstendienst. Angesichts der Kosten eines Stu-
diums stellte die akademische Ausbildung auch eine ökonomische Schranke dar, die
den Zugang zur Machtelite reglementierte. Die auf der Peregrinatio erworbene
‚Weltgewandtheit‘ in Form adligen und höfischen Verhaltens sowie der Kenntnis
moderner Fremdsprachen stellte im Vergleich zu einem bloßen Studium einen
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482 Vgl. hierzu auch Burmeister: Studium, S. 60.
483 Vgl. Reinhard: Staatsgewalt, S.188.
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besonders exklusiven und daher in hohem Maße wirksamen sozialen Code der po-
litischen Machteliten dar. 

Die Rekonstruktion der Bildungsstrategien für die jungen Geizkofler erfordert
einen differenzierten Blick. An der Planung und Durchführung der Studien waren
zahlreiche Personen beteiligt. Dabei handelte es sich nicht allein um Geizkoflers
Vater Hans (III.). Eine noch wichtigere Rolle spielte Michael (II.) Geizkofler, 
der von seinem Neffen in seinen Briefen nicht nur als Onkel (patruus), sondern auch
als  Ziehvater (propater) tituliert wurde484. Schließlich hing der Erfolg dieser Strate-
gien wesentlich von der Beteiligung der jungen Geizkofler selbst ab. Neben diesen
zentralen Akteuren nahmen auch noch andere Personen Einfluss auf die Studien.
Geizkoflers Präzeptor Balthasar Asenheimer etwa unterrichtete Zacharias und
seine Studiengefährten zunächst gegen den Widerstand Lukas’ und Michaels (II.)
mit der modernen ramistischen Lehrmethode. Die Initiative hierzu schrieb Asen-
heimer allerdings Georg Tradel zu, dem Vater eines der Studiengefährten Zacharias’.
Während des ersten Aufenthalts in Padua beaufsichtigte zudem Lukas Geizkofler
die Studien seines jungen Neffen485.

Über die Ziele, die Geizkoflers Vater Hans (III.) mit dem Studium seiner Söhne
verfolgte, gibt sein Testament Aufschluss. In seinen Augen bot die akademische Bil-
dung, die er seinen beiden Söhnen Zacharias und Hans (IV.) angedeihen ließ, ihnen
die Chance, im Fürstendienst (ehrliche dienste) zu reüssieren. Dieser Weg war
jedoch in den Augen Hans’ (III.), der selbst keine akademische Laufbahn beschrit-
ten hatte, nicht der einzige, der Karrierechancen versprach. Seine beiden anderen
Söhne Christoph und Maximilian sollten (nicht zuletzt aus Kostengründen) ledig-
lich eine solide Schulbildung erhalten und dann zu ehrlichen diensten gelassen unnd
befürdert werden. Das Studium von Zacharias und Hans (IV.) sollte nicht nur deren
individuelle Karrieren fördern, sondern verfolgte mit dem Ziel der Mehrung des
Nutzens und der Ehre ihrer Geschwister und ihrer Agnaten auch familienpolitische
Intentionen. So postulierte Hans (III.) in seinem Testament, seine Söhne sollten bey
dem angefangenen studio so lanng erhalten und verlegt werden, biß sy durch hilf
unnd genad des allmechtigen dahin khomen, daß sy ihnen, ihren geschwistrigethen,
auch dem gannzen geschlecht nuzlich, ehrlich und ruemblich sein mögen. Im Zen-
trum der Überlegungen Hans’ (III.) stand allerdings weniger der Ruhm des Ge-
schlechts als der praktische Nutzen für seine Kernfamilie, denn er ermahnt seine
studierenden Söhne in seinem Testament, die Unkosten, die in ihre Ausbildung
geflossen sind, wann sy durch hilf unnd Gottes genad zu ehrlichen diensten khomen,
gegen iren anndern geschwistrigethen mit gethreuer hilf, rath und anndern wol-
thatten widerumb threulich [zu] vergeltten486. Zumindest in groben Umrissen wird
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484 Vgl. z. B. die Adresse auf StAL B90 Bü 860, Z. G. an Michael (II.) Geizkofler (Ausf.), Padua,
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485 Vgl. StAL B90 Bü 861, Lukas Geizkofler an Hans (III.) Geizkofler (Ausf.), Padua, 1574 XII
28.

486 StAL B90 Bü 859, Testament des Hans (III.) Geizkofler (Abschr.), Augsburg, 1578 VIII 24.
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hierin auch deutlich, was Hans (III.) unter dem Nutzen (nuzlich) verstand, den er
sich von einer auf ein Studium gegründeten Karriere seiner Söhne für die Familie
versprach. Neben Ratschlägen handelte es sich vor allem um den Zugang zu
Ressourcen, die sie durch ihren Dienst erwerben konnten.

Hans (III.) beteiligte sich an der Planung und Durchführung der Studien seiner
Söhne vor allem finanziell, während sein akademisch gebildeter Bruder Michael (II.)
deren Konzeption und Organisation übernahm487. Die beiden einzigen überliefer-
ten Briefe Hans’ (III.) an seinen Sohn befassen sich hauptsächlich mit den Kosten
des Studiums und ermahnen Zacharias angesichts der bevorstehenden kostspieligen
Heirat seiner Schwester zur Sparsamkeit. Zwar forderte der Vater auch einen Be-
richt über das Studium seines Sohnes in Bourges an. An zentraler Stelle hierbei steht
jedoch die Frage, waß es mitt den studien unterhaltt auch sonst in all andre weg für
gellegenhaitt alles hatt. Im Mittelpunkt seiner Überlegungen stand ein Kosten-Nut-
zen-Kalkül, das Bildung nach ihrem Nutzwert für die spätere Karriere des Sohnes
und für den Statuserhalt der Familie beurteilte. So befahl er Zacharias aus Bourges
zu schreiben, ob er sich von seinen studiis allda vil nutz erhoffe, da mitt zeit und
gelt nitt vergeblich hinweggs488.  

Den maßgeblichen inhaltlichen Einfluss auf das Studium Geizkoflers nahm sein
Onkel Michael (II.). Anders als sein Bruder Hans (III.), der bei seiner Bildungs-
strategie vor allem den Nutzen seiner zahlreichen Kinder im Blick hatte, richtete sich
die Perspektive Michaels (II.) auf das ganze Geschlecht, dessen Aufstieg er offensiv
fördern wollte. Diese Annahme findet sich in den Briefen seiner Neffen Zacharias
und Adam bestätigt. In einem panegyrischen und daher vermutlich auf die Repro-
duktion des Selbstbilds des Onkels abzielenden Schreiben anlässlich des Namens-
tags Michaels schilderte der junge Geizkofler das innerfamiliäre Wirken seines
Onkels. Dieser wird nicht nur als nostrum omnium parens bezeichnet, sondern auch
als Mercurialis statua, quae rectam viam nobis ostendit. Sein Handeln diene sowohl
dem Nutzen der Familie als auch ihrer Ehre. So fragt Geizkofler rhetorisch, was der
Familie nützlicher (utilius) sein könne, als wenn Michael (II.) noch lange lebe.
Zudem beschreibt er, dass sein Onkel die Studien seiner jungen Verwandten fördere
und ihnen die Möglichkeit eröffne, die höchsten Ämter zu erlangen (ad summos
honores assequendos)489. Dass Michaels (II.) Trachten auf den Aufstieg der Familie
gerichtet war, belegt auch ein Schreiben Adam Geizkoflers, in dem sein Onkel als
patronu[s] studiorum […] et maecena[s] erscheint490. 

Der familienpolitische Ehrgeiz Michaels, der sich auf sein gesamtes Geschlecht
richtete, wird auch in einer Beurteilung seines Dienstherrn Hans Fuggers deutlich.
Als einer von Michaels (II.) Neffen aus der Innsbrucker Familie der Löffler von
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487 Vgl. ebd. und StAL B90 Bü 866, Leichenpredigt Z. G.s, [o. O.], [o. D., 1617].
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489 Vgl. StAL B90 Bü 860, Z. G. an Michael (II.) Geizkofler (Ausf.), Padua, 1575 IX 29.
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Büchsenhausen für die Stelle des Archivars der Fugger im Gespräch war, nahm Fug-
ger an, Geizkofler sei dermassen hochtragent, dass er seine Verwandten eher beim
tirolischen Landesfürsten und anderen hohen Orten unterbringen wolle als bei den
Fuggern491. Das Instrument, mittels dessen der ehrgeizige fuggersche Rat den Auf-
stieg seiner Familie krönen wollte, war sein hochbegabter Neffe Zacharias. Seine
Leichenpredigt, der wegen der panegyrischen Tendenz dieser Textgattung eher
misstrauisch begegnet werden muss, berichtet, dass Zacharias schon in seiner Kind-
heit admirandum et capacissimum ingenium in discende erzaigt habe, weshalb er
desto embsiger zu den studiis gehalten wurde492. Allerdings lobten auch sein Onkel
Lukas und sein Präzeptor Balthasar Asenheimer schon während seiner Studienzeit
die Begabung des jungen Zacharias493. 

Michael (II.) verband mit dem Studium seines Neffen vermutlich nicht zuletzt die
Hoffnung, dass dieses Zacharias eine politische Karriere ermögliche. So erklärte
Asenheimer gegenüber Michael (II.): Quam tibi de Zacharia spem feci semper, eam
adhuc tibi facio, futurum ut in virum magnum evadat, si ea, qua coepit, alacritate,
in hoc studiorum curriculo perrexerit, de quo quidem ego non dubito494. In eine
ähnliche Richtung weist ein anderer Brief Asenheimers, in dem er erklärt, dass die
Studien Zacharias nützlich seien und ihm in seinem weiteren Leben hilfreich sein
würden (… quae [sc. studia], dubitare non debes, futura esse nobis multis modis uti-
lia et praesidia in omnia reliqua vita intissima)495. 

Legitimiert wurde der Wunsch auf sozialen Aufstieg durch Fürstendienst mit
dem Verweis auf den Nutzen für das Gemeinwesen. Die Disputation des jungen
Geizkofler in Padua sah Asenheimer gegenüber seinem Patron als Chance für Za-
charias, Prestige zu erwerben und – dies impliziert Asenheimer wohl – dadurch
Karrierechancen zu erhalten. In diesem Fall deutet er politisches Engagement aber
nicht als Mittel zum sozialen Aufstieg der Familie. Vielmehr interpretiert er die
familiären Investitionen in und seine Bemühungen um die Ausbildung des viel-
versprechenden Politikers in spe als Dienst am Gemeinwesen. So schreibt er, dass er
sich selbst beglückwünsche, dass diesem durch ihn so vorzüglich gedient werde
(gratulabor ego mihi, reipublicae tam egregie per me consultum esse)496.  

Eine angemessene Ausbildung war in den Augen Michaels (II.) jedoch nicht nur
ein Medium des Ehrgewinns, sondern auch durch das Ziel des Statuserhalts gebo-
ten. So hatte sich Michael (II.) nach dem Tod seines Vaters dafür eingesetzt, dass die
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491 Karnehm: Fugger, Nr. 3131, S.1435, Hans Fugger an Marx Fugger d. J., Augsburg, 1592 II
01.

492 StAL B90 Bü 866, Leichenpredigt Z. G.s, [o. O.], [o. D., 1617].
493 Vgl. StAL B90 Bü 861, Lukas Geizkofler an Hans (III.) Geizkofler (Ausf.), Padua, 1574 XII

28.
494 StAL B90 Bü 862, Balthasar Asenheimer an Michael (II.) Geizkofler (Ausf.), Padua, 1575 II

16.
495 Ebd., Balthasar Asenheimer an Michael (II.) Geizkofler (Ausf.), Padua, 1575 I 27.
496 Ebd., Balthasar Asenheimer an Michael (II.) Geizkofler (Ausf.), Padua, 1575 III 16.
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väterliche Erbschaft nicht aufgeteilt werden sollte, da der noch minderjährige Lukas
sonst von seinem Erbteil nicht der gebür nach hätte erzogen werden können497.

Der soziale Aufstieg seines Geschlechts war jedoch nur ein Ziel des fuggerschen
Administrators. Daneben stand die Intention, seine jungen Verwandten zum pro-
testantischen Glauben zu führen. Lukas erklärt in seiner Lebensbeschreibung das
hohe Alter, das sein Bruder erreichte, mit dem Segen Gottes, der auf ihm ruhte, da
durch sein mittel und befürderung […] viel seiner brüeder zu mehrerer erkenntniß
der wahren christlichen Religion und aus dem merklichen groben Irrthum aber-
gläubischen Papstumbs vermittels Göttlicher gnaden gekommen seien498. Eine sol-
che Deutung, die Michael (II.) gleichsam zum Werkzeug im göttlichen Heilsplan für
die Familie Geizkofler macht, findet sich auch in der Leichenpredigt des Reichs-
pfennigmeisters. So habe der allmechtige Gott seiner [Z. G.s] lieben eltern hertz ge-
rüeret, dass sie ihren Sohn Michael (II.) anvertrauten, der sich wegen erkanter und
bekanter warheit aus Tyrol nacher Augspurg retirirt habe. Dieser habe seinen Nef-
fen nun zur schulen und kirchen fleißig und treülich angehalten […] und daselbst die
erste fundamenta der wahren augspurgischen confession gelegt499. 

Dabei handelte es sich nicht nur um eine Projektion des Konfessionsstandes der
Augsburger und Haunsheimer Geizkofler zu Beginn des 17. Jahrhunderts auf die
letzten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts. Auch die Briefe Geizkoflers an seinen
Onkel belegen, dass der protestantische Glaube im Weltbild seines Onkels einen
großen Stellenwert einnahm und dass seine Durchsetzung in der Familie ihm ein be-
sonderes Anliegen war. So deutete Geizkofler die Geburt eines – schon kurz darauf
wieder verstorbenen – Sohnes seines Onkels als Zeichen göttlichen Wohlgefallens,
der ihm einen Erben geschenkt habe, weil Michael (II.) seine Kinder zu Frömmig-
keit und dem wahren Glauben (d. h. protestantischen Konfession) und im humanis-
tischen Geist erziehe und selbst ein exemplarisches Leben führe (… quod liberos
tuos pietate atque vera religione educas, liberalibus artibus instruis atque ipse pul-
cherimum exemplum praebes honestae et piae vitae agendae)500.

Mit seiner protestantischen, nun allerdings eindeutig konfessionell ausgerichteten
Bildungspatronage, die auf die Ausbildung der jungen Geizkofler zu standesge-
mäßen Fürstendiensten herauslief, schrieb Michael (II.) zudem ein Aufstiegs-
programm fort, das schon sein Vater formuliert hatte. Die Konfession stellte nicht
nur ein Ergebnis des Bildungsganges dar, sondern bildete auch eine Determinante
desselben. Dies galt schon für den reformatorisch gesinnten Hans (II.) Geizkofler.
Seine innerliche Abkehr von der alten Kirche brachte eine Verengung der Bil-
dungsziele für die Söhne mit sich. Als nämlich seine guetherzigen freunde ihm emp-
fahlen, einen Sun in einen geistlichen orden und zu einer Thuemherrn pfründ in Bri-
xen befürdern zu lassen, entgegnete er angeblich nur, wegen der weltlichen ehr und
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güeter wolle er seine Sön keinen fueß in den jetzigen geistlichen weingarten oder
berg der hoffart setzen lassen501. Eine Laufbahn im Fürstendienst, vornehmlich des
Hauses Österreich erstrebte daher schon er für seine Söhne. So verlieh er seiner
Hoffnung Ausdruck, daß seine Sön mit der feder und dem spies ihre nahrung ge-
winnen sollten502.

Michael (II.) verfolgte seine Strategien mittels der Organisation der Studien seiner
Neffen. Von ihm ging vermutlich der Impuls aus, Zacharias überhaupt studieren zu
lassen. Hans (III.) erwähnte in einem Brief an seinen Sohn, dass er dessen Studien-
reise nach Frankreich auf Michaels (II.) intercession bewilligt habe503. Michael (II.)
engagierte und beaufsichtigte wohl auch gemeinsam mit Dr. Georg Tradel504 den
Präzeptor Balthasar Asenheimer, der mit Zacharias und seinen Studiengefährten
nach Padua geschickt worden war, und bestimmte und kontrollierte die Lehrinhalte
und Lehrmethoden505. Zudem überprüfte er die Leistungen des jungen Geizkofler.
Nachdem Zacharias nach einem Jahr in Padua das erste und zweite Buch der Insti-
tutionen durchgearbeitet hatte, sandte er seinem Onkel ein von ihm erarbeitetes
Schaubild (typu[s]) über dessen Inhalt. Im metaphernreichen Begleitschreiben, in
dem Zacharias sich mit den Bauern (agricolae) vergleicht, die ihren Grundherrn
(domin[i] ac patron[i]) die Früchte ihrer Arbeit als Zeugnis ihres Fleißes und ihrer
Ehrerbietung (in testimonium cum sedulitatis tum reverentiae suae) präsentieren,
wird nochmals die zentrale Rolle Michaels (II.) als Patron und Leiter der Studien sei-
nes Neffen deutlich506.

Inhaltlich richteten sich seine Vorstellungen vor allem auf gelehrte Studien und
den Erwerb von Fremdsprachen. Dies wird implizit in Schreiben Hans (IV.) Geiz-
koflers aus Ingolstadt und Basel deutlich, in denen er seinen Bruder bat, beim Onkel
dafür einzutreten, Hans (IV.) und seinen Studiengefährten die Reise nach Frankreich
zu gestatten. Als Argument, von dem er wohl annahm, dass es beim Onkel verfangen
werde, weist er seinen Bruder auf die ungenügenden juristischen Studienmöglich-
keiten und fehlenden Möglichkeiten zum Fremdsprachenerwerb in Ingolstadt und
Basel hin507. Gegen das katholische Ingolstadt führte er zudem die dortige mora-
lische Verworfenheit ins Feld508. Auch weist er daraufhin, dass er an deutschen Uni-
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503 StAL B90 Bü 859, Hans (III.) Geizkofler an Z. G (Ausf.), Salzburg, 1581 V 19. 
504 Vgl. StAL B90 Bü 861, Lukas Geizkofler an Hans (III.) Geizkofler (Ausf.), Padua, 1574 XII

28.
505 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 862, Balthasar Asenheimer an Michael (II.) Geizkofler (Ausf.),

Padua, 1575 VII 07.
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schreibt er über die Universität Ingolstadt: Scis  ipse, quae sit huius Academiae ratio, quae
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versitäten zwar seine juristischen Studien ebenfalls betreiben, aber keine modernen
Fremdsprachen erlernen könne509. Diese Argumentation spiegelt allerdings mög-
licherweise eher die Erwartungen der Verwandten als Hans’ (IV.) Beweggründe.

Auch Michael (II.) schwebte die kostengünstige Konversion ökonomischen in
kulturelles Kapital in Form gelehrter Studien sowie von Fremdsprachenkenntnis-
sen vor. So musste Asenheimer sich vor ihm für die hohen Ausgaben rechtfertigen,
die in Padua angefallen waren. Dabei argumentierte er mit den Kosten für den
Spracherwerb, für den eine teure Unterkunft (wohl bei einem Hauswirt, der zu-
gleich als angesehener Sprachlehrer tätig war) erforderlich sei510. Auf ökonomische
Effizienz zielte auch Lukas, der im Auftrag seiner älteren Brüder die Studien von
Zacharias in Padua überwachte. Seinem Bruder Hans (III.) empfahl er, dieser solle
den Präzeptor anweisen, Zacharias in Padua nicht nur privat zu unterrichten,
sondern ihn auch universitäre Vorlesungen besuchen zu lassen. Andernfalls wären
Zacharias und seine Gefährten nur wegen des Spracherwerbs in Padua, wellicher
nuz doch nit so gros ist, daß er den mercklichen uncosten, der alhie über sy ergeet,
austragen mag511. 

Die Studienziele der jungen Geizkofler variierten. Während ihrer Reisen und
durch ihre Studien strebten sie nach dem Gewinn individueller Ehre. So zielte 
Hans (IV.) durch einen (kostspieligen) adligen Lebensstil in der Subkultur der adli-
gen Studenten auf Anerkennung und Prestige. Mehrmals weist er in seinen Briefen
darauf hin, dass er zur Wahrung seiner Reputation und der Familienehre, Ausgaben
für Statuskonsum habe nicht umgehen können512. Nach Abschluss der peregrinatio
erhofften sich die jungen Geizkofler den Gewinn symbolischen Kapitals und ande-
rer Ressourcen durch Dienste. Das Studium stellte auch in ihren Augen das Sprung-
brett für eine Karriere im Fürstendienst dar. Dieser Dienst konnte entweder in einer
Tätigkeit als Fürstendiener liegen oder in einer Verpflichtung zu Kriegsdiensten.
Obwohl Lukas in seiner Lebensbeschreibung nie explizit erwähnt, dass seine
Studien ihm zu einem standesgemäßen Dienst verhelfen sollten, wird dies doch
implizit deutlich. Seinen Doktortitel erwarb er beispielsweise nur, weil er sich da-
von versprach, als Assessor am Reichskammergericht aufgenommen zu werden513.
Hans (IV.) hingegen strebte eine militärische Karriere an, die seine und der Familie
Ehre steigern sollte. So erklärte er: Puto militiam tam mihi quam vobis fore per-
honorificam514.
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rum copia, lectionum raritas, praeceptorum negligentia. Zu seiner Schilderung der Univer-
sität in Basel vgl. ebd., Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Basel, 1584 III 31.

509 Vgl. ebd., Hans (IV.) Geizkofler an Z. G (Ausf.), Ingolstadt, 1583 II 05.
510 Vgl. StAL B90 Bü 862, Balthasar Asenheimer an Michael (II.) Geizkofler (Ausf.), Padua,

1575 IV 20.
511 StAL B90 Bü 861, Lukas Geizkofler an Hans (III.) Geizkofler (Ausf.), Padua, 1574 XII 28.
512 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 870, Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Ingolstadt, 1583 III 28

st.n.
513 Vgl. Wolf: Lucas Geizkofler, S.128.
514 StAL B90 Bü 870, Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Paris, 1587 III 30.
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Neben dem Gewinn individueller Ehre stand, wie das Zitat belegt, bei den jungen
Geizkoflern ebenfalls das Ziel, den Aufstieg der Familie zu fördern. Auch sie streb-
ten einerseits nach der Vergrößerung der Ehre ihres Geschlechts, andererseits nach
der Mehrung seines Nutzens. Diese Verpflichtung gegenüber der eigenen Familie,
die ja ein erwünschtes Ziel der Sozialisation war, brachte der jungen Zacharias in
einer Paraphrase aus Ciceros De officiis zum Ausdruck. So bat er Gott, ihm seine
Eltern möglichst lange zu erhalten, ut illa laetitia, quam in hac vita habemus, diu-
tissime  frui, et postea patriae, mihi meisque prodesse possim. Nam nonsolum nobis
nati sumus, sed etiam parentibus et propinquis, imprimisque patriae515.  

Sei es als bloße Legitimationsstrategie, um die durch das Studium erhoffte gesell-
schaftliche Spitzenposition zu rechtfertigen, sei es aus wirklicher durch die Erzie-
hung in der humanistischen Mentalität gewonnener Überzeugung, gesellte sich
beim jungen Geizkofler zum Ziel, durch sein Studium den Nutzen und die Ehre der
Familie zu mehren, also noch die Intention, durch sein Studium dem Vaterland und
dem Gemeinwesen zu dienen. Diese Überzeugung findet sich auch in Lukas’ noch
während seiner Studienzeit entstandenem Traktat De miseriis studiorum (1576).
Darin vertritt er die von den Späthumanisten allgemein geteilte These, dass den
Gelehrten und Studenten eine herausragende Stellung für die Erhaltung der Gesell-
schaft und des Gemeinwesens zukomme516. Deutlich wird diese Haltung auch im
bereits zitierten, von Zacharias verfassten Lob der Gerechtigkeit.

In ihrer Mentalität unterschieden sich die jungen Geizkofler teilweise von der
Generation ihrer Eltern. Zwar erblickten auch sie in den gelehrten Studien ein wich-
tiges Medium für Karriere und Aufstieg, allerdings nicht das einzige. Hans (IV.)
versprach seinem Bruder nach dessen Berufung zum Reichspfennigmeister, die auch
Hans (IV.) neue Karriereoptionen eröffnete, seine Studienanstrengungen zu erhö-
hen, um seine Chancen, im Fürstendienst zu reüssieren, zu verbessern517. Dazu trat
bei den jungen Geizkoflern – zumindest bei Hans (IV.) – der Wunsch nach adligen
Exerzitien. So beklagte er sich bei seinem Bruder, dass ihm sein Präzeptor in Bour-
ges aus Sparsamkeit keine körperlichen Exerzitien erlaube und bat ihn, dafür zu
sorgen, dass ihm das Fechten (pugilare)518 und Tanzen erlaubt werde519. Hier trafen
möglicherweise unterschiedliche Vorstellungen der ersten Aufsteigergeneration um
Michael (II.), deren Studienziele auf humanistische Gelehrsamkeit und juristische
Fachstudien abzielten, und Hans (IV.) aufeinander, der als Adliger in der zweiten
Generation mit seinem Streben nach Exerzitien und modernen höfischen Sprachen
die Einbindung in die ihn umgebende Gesellschaft junger Edelleute suchte.

Zudem strebten sie in der Gesellschaft anderer junger Adliger nach Status-
demonstration und Statuskonsum – am deutlichsten wieder Hans (IV.). Die gezielte
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Inszenierung des eigenen adligen Status und der eigenen Virilität, die das Prestige 
in der adligen, jugendlichen Subkultur zu steigern vermochte, war nicht immer mit
der Ehre der Familie kompatibel. Auseinandersetzungen über Alkoholexzesse,
kostspielige Ausgaben für Kleider, mit Gewalt ausgetragene Ehrkonflikte oder Bor-
dellbesuche finden sich häufig in den Briefwechseln. Meistens weisen allerdings nur
die Entschuldigungen, Rechtfertigungen oder Ableugnungen der Scholaren darauf
hin, so dass im Einzelfall nicht immer geklärt werden kann, ob es sich um wirkliche
Vorkommnisse handelte oder ob die Familie falschen Anschuldigungen aufgesessen
war. Zudem war die Grenze zwischen der erlaubten und von der Familie aus Grün-
den der Ehre und des Aufbaus sozialer Kontakte erwünschten Teilnahme an Festen
und der von der Familie abgelehnten fließend. So tadelte Lukas Geizkofler seine
Neffen in einem Brief an deren Präzeptor, dass sie gemeinsam Trinkgelage veran-
stalteten. Hans (IV.) verteidigte sich darauf gegenüber seinem Bruder, dass er und
seine Studiengefährten außer bei Festen im Familienkreis nur dann Wein tränken,
wenn die Ankunft adliger Studenten (honest[i] adolescentes) gefeiert werde520. Das
Bedürfnis nach Demonstration und Inszenierung des eigenen adligen männlichen
Status wird auch in einem Kommentar deutlich, mit dem Hans (IV.) auf seinen
Verzicht reagierte, in Rom einen Degen zu tragen, um nicht ungewollt in einen
Ehrkonflikt zu geraten. Nun sei er ain halber pfaff und schweige dennoch  patien-
ter darzue still521. 

Zudem hatte Hans (IV.) das Bedürfnis nach Statuskonsum. Dieses kam vor allem
im Wunsch nach standesgemäßer Kleidung zum Ausdruck. In einem Brief aus Basel
bat er 1584 seinen Bruder, bei seinem Onkel als Fürsprecher für neue und vermutlich
kostspielige Kleider zu agieren, da er keine Kleidungsstücke mehr habe, die er ehr-
bar (honeste) tragen könne522. Das Bedürfnis nach Statuskonsum ging von Hans (IV.)
selbst aus. Er erhoffte allerdings, bei seinem Bruder und vermutlich auch seinem
Onkel Michael (II.) damit nicht auf taube Ohren zu stoßen. Als ihm sein Onkel
Lukas Verschwendung vorwarf, argumentierte er gegenüber seinem Bruder, dass die
nicht näher bestimmten Ausgaben zwar nicht nützlich, d. h. wohl nicht dem eigent-
lichen Studium dienlich gewesen seien, er sie aber zur Wahrung seiner Ehre und der-
jenigen seiner Familie nicht habe umgehen können523. Für den Besuch der Hochzeit
Großherzog Ferdinands von Toskana ließ er sich eigenmächtig kostspielige Kleider
und andere Luxusartikel im Wert von 60 Kr. anfertigen. Dafür musste er sich vor
seinem Bruder und Onkel in mehreren Bittbriefen rechtfertigen. Trotz ihrer ökono-
misch defensiven Mentalität akzeptierten auch die Verwandten die Verteidigung der
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520 Vgl. ebd., Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Ingolstadt, 1583 IV 04 st.n.
521 Ebd., Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Rom, 1590 II 23.
522 Vgl. ebd., Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Basel, 1584 VII 01. 
523 So schrieb er an seinen Bruder: Scio equidem, frater charissime, me contra domini patrui

voluntatem, lautius, quam oportuit, vixisse, multumque pecuniae in extraordinarias expen-
sas easque inutiles collocasse, verum quia eas salvo honore mea vestroque fere subterfugere
non potui, Vgl. ebd., Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Ingolstadt, 1583 III 28.
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Ehre neben dem praktischen Nutzen für das Studium als Rechtfertigung für erhöhte
Ausgaben. So versicherte Hans (IV.) seinem Bruder: Verum ne me in alia inutilia et
inhonesta eos nummos expendisse tibique fucum facere velle existimes524. Auch bei
Zacharias scheint das Bedürfnis nach Statuskonsum ausgeprägt gewesen zu sein. 
So ermahnte sein Vater ihn öfters zur Sparsamkeit und befahl ihm, sich im spen-
dieren geschmeidig [zu] halten und die sachen nitt so stattlich, alls bisher beschehen,
an[zu]greiffen525. 

2.3 Zusammenfassung

Zieht man ein Fazit über den Bildungsgang der jungen Geizkofler, lässt sich
festhalten: Geizkofler und seine ungefähr gleichaltrigen Verwandten erwarben ihr
kulturelles Kapital zum großen Teil im Rahmen eines dreistufigen Curriculums.
Auf ein humanistisches Propädeutikum an einer protestantischen Gelehrtenschule
(Gymnasium Illustre) folgte ein juristisches Studium in Form einer peregrinatio
academica an Universitäten im deutschen Sprachraum, in Italien und Frankreich.
Diese Studienreisen waren verbunden mit Bildungsreisen zu den historischen,
kulturellen und politischen Zentren der besuchten Länder, insbesondere Reisen an
deutsche und ausländische Fürstenhöfe, sowie mit juristischen Praktika, vor allem
am Reichskammergericht. Inhaltlich umfasste das Bildungsprogramm konfessio-
nelle Erziehung zur protestantischen Frömmigkeit, gelehrte Studien und adlige
Standeserziehung. Der Schwerpunkt des Studienprogramms lag auf humanistischer
und juristischer Bildung. Sie absolvierten gemessen an den Maßstäben der Zeit ein
juristisches Vollstudium. Lediglich auf die Graduierung verzichteten sie – abgese-
hen von Lukas. Ergänzt wurden diese Studien durch die Beschäftigung mit antiker
und zeitgenössischer Geschichtsschreibung und Politikwissenschaft sowie durch
den Erwerb moderner Fremdsprachen. Dazu trat in Ansätzen eine adlige Standes-
bildung. Diese umfasste sowohl körperliche und künstlerische adlige Exerzitien 
als auch die Aneignung höfischer Verhaltenscodes. Der Bildungsgang vermittelte
einerseits Wissen, das die jungen Geizkofler gezielt auf eine Tätigkeit im Fürsten-
dienst vorbereiten sollte. Andererseits diente er ihrer Integration in die eigene kon-
fessionelle und ständische Großgruppe. Diese Integration wurde nicht nur durch
den Erwerb der gruppenspezifischen kulturellen Codes bewerkstelligt, sondern
auch durch die Einbindung in adlige und gelehrte networks.

Den Studien lagen unterschiedliche Bildungsstrategien der einzelnen an der
Organisation und Finanzierung beteiligten Verwandten sowie der Studenten zu-
grunde. Diese variierten sowohl in ihrer Zielsetzung als auch in den für notwendig
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524 Ebd., Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Florenz, 1589 V 13.
525 Vgl. StAL B90 Bü 859, Hans (III.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Salzburg, 1581 VIII 18.
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erachteten Mitteln. Geizkoflers Vater Hans (III.), der nicht nur mit einem ansehn-
lichen Vermögen, sondern auch mit zahlreichen Kindern gesegnet war, erblickte im
Studium seiner Söhne Zacharias und Hans (IV.) vor allem eine Chance, den sozia-
len Status seiner Kernfamilie zu sichern. Die Initiative zu diesem Studium ging
allerdings von seinem älteren Bruder Michael (II.) aus, der auf den sozialen Aufstieg
seiner Familie zielte. Als überzeugter Anhänger der lutherischen Lehre strebte er
außerdem die dauerhafte Verankerung seiner Familie in der Augsburger Konfession
an. Mit diesem Programm setzte er in forcierter Form familienpolitische Ziele fort,
die schon sein Vater Hans (II.) verfolgt hatte. Die Hoffnungen auf Aufstieg der
Familie verbanden ihn und seine Neffen. Diese strebten aber überdies nach dem
Gewinn individueller Ehre. 
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II. Fürstendienst

1. Rat und Diener des Hauses Österreich (1585 – 1617) 

Ausgerüstet mit guten Beziehungen, insbesondere in die Finanzwelt Oberdeutsch-
lands und zu den Höfen in Prag und Innsbruck, sowie einer fundierten juristisch-
politischen Ausbildung und höfischer Erziehung begann Geizkofler 1585 seine
Karriere als Rat und Diener des Hauses Österreich. Bevor Praxis und Normen von
Geizkoflers Tätigkeit in dieser Funktion, vor allem auf politischem und ökonomi-
schem Feld genauer betrachtet werden können, ist es erforderlich, seine Anbindung
an den Kaiserhof zu untersuchen, die die Basis dieses über 30 Jahre währenden
Dienstverhältnisses bildete. Seine Karriere begann er als Diplomat und Gesandter
in den Diensten Erzherzog Ferdinands von Tirol. Seine größte Bedeutung erlangte
er 1589 –1603 als Reichspfennigmeister und 1597–1601 als Oberstproviantmeister
in Österreich und Ungarn. Nach seinem Rücktritt stand er bis zu seinem Tod als
Rat von Haus aus weiter in den Diensten der Habsburger. Neben seiner Tätigkeit
als Fürstendiener trat Geizkofler als Lehensmann mit seinen Dienstherrn in Kon-
takt. Unter konfessionellen Gesichtspunkten sind die Kontakte des Protestanten
Geizkofler zu seinen katholischen Herren von besonderem Interesse. 

1.1 Geizkoflers Netzwerk am Kaiserhof

Die Kommunikation Geizkoflers mit seinen kaiserlichen Dienstherren erfolgte teils
über direkte schriftliche oder persönliche Kontakte. Die größten Einflusschancen
boten Audienzen. Er wurde von den Kaisern Rudolf II. und Matthias, aber auch
von den Erzherzögen Ferdinand von Tirol1 und Maximilian2 regelmäßig zu länge-
ren Gesprächen vorgelassen oder aufgefordert3. Den Rahmen für diese Treffen mit
Rudolf II. bildeten zwischen 1586 und 1606 regelmäßige mehrmonatige Aufenthalte
am Kaiserhof4. Diese gingen nicht auf Geizkoflers Eigeninitiative zurück, sondern

1 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 341, Ehz. Ferdinand an  Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1586 VIII 07; StAL
B90 Bü 338, Ehz. Ferdinand an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1587 XII 04 oder StAL B90 Bü
339, Ehz. Ferdinand an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1592 VIII 03.

2 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 350, Ehz. Maximilian an Z. G. (Ausf.), Mergentheim, 1590 VIII 26;
ebd., Ehz. Maximilian an Z. G. (Ausf.), Prag, 1596 V 13; ebd., Ehz. Maximilian an Z. G.
(Ausf.), Innsbruck, 1601 V 11; ebd., Ehz. Maximilian an Z. G. (Ausf.), Mergentheim, 1601
XII 01; ebd., Ehz. Maximilian an Z. G. (Ausf.), Mergentheim, 1602 IV 22 und ebd., Ehz.
Maximilian an Z. G. (Ausf.), Mergentheim, 1602 V 20.

3 Vgl. z. B. ebd., Ehz. Maximilian an Z. G. (Ausf.), Mergentheim, 1590 VIII 26.
4 Anhaltspunkte für ein Itinerar Geizkoflers in den Jahren 1595 bis 1603 bieten u. a. die Briefe

StAL B90 Bü 131–139. Zum Jahr 1588 vgl. die Korrespondenz Z. G.s mit Ehz. Ferdinand
und seinen Söhnen in StAL B90 Bü 342 – 343.
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ihnen lagen fast immer kaiserliche oder erzherzogliche Befehle zugrunde5. Selbst
beim menschenscheuen Kaiser Rudolf II. fand er rasch Gehör. Dies ist ein erstes
Indiz für die wichtige informelle Position, die er am rudolfinischen Hof einnahm6.
Sogar nach Ausbruch von Rudolfs psychischer Krankheit im Jahr 1600 hatte er
noch Zugang zum Kaiser7. In den letzten Regierungsjahren Kaiser Rudolfs, in die
dessen Konflikt mit seinem Bruder Matthias fiel, zog sich Geizkofler vom Hof zu-
rück, obwohl Rudolf und seine Räte ihn gerne bei Hof gesehen hätten8. Erst unter
dem neuen Kaiser Matthias verdichteten sich die face-to-face-Kontakte zwischen
Geizkofler und dem Kaiser und seinen Räten wieder, wenngleich sie nie die Inten-
sität erreichten wie unter der Herrschaft Rudolfs II. 1612 reiste der Haunsheimer
auf Wunsch Matthias’ zur Kaiserwahl nach Frankfurt9. 1613 befand er sich auf Auf-
forderung des Kaisers in dessen Gefolge auf dem Regensburger Reichstag. 

Ferner wurde der Kontakt zu seinen kaiserlichen Dienstherren über Patrone und
broker vermittelt. Geizkofler verfügte seit 1585 über ein network innerhalb der
kaiserlichen Ratsgremien, insbesondere unter den Geheimen Räten10. In den ersten
Jahren in den Diensten als Gesandter Erzherzog Ferdinands am Kaiserhof pflegte
Geizkofler gute Kontakte zur Faktion der „Trautsonisten“, den damals beherr-
schenden Geheimen Räten um den vom Kaiser hoch geschätzten – 1589 verstorbe-
nen – Obersthofmeister Hans Trautson11. Dieser Kontakt wurde durch Erzherzog
Ferdinand vermittelt, zu dessen wichtigsten Vertrauten am Kaiserhof der Tiroler
Trautson zählte12. Nach Trautsons Tod galt Reichsvizekanzler Jakob Kurz als ein
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5 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 341, Ehz. Ferdinand an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1586 VIII 07 oder
StAL B90 Bü 61, Ks. Rudolf II. an Z. G. (Ausf.), Prag, 1600 XII 04.

6 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 341, Z. G. an Ehz. Ferdinand (Entw.), Prag, 1586 XI 04, TLA, Hof-
rat, Ferdinandea, Pos. 36,  Mündliches Vorbringen Z. G.s und Christoph Jakob Lidls bei Ks.
Rudolf II. (Abschr.), Prag, 1594 II 01, StAL B90 Bü 381, Z. G. und Christoph Jakob Lidl an
Ehz. Ferdinand (Abschr.), Prag, 1594 V 01, TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1596 X, Nr.18,
Z. G. an Ehz. Maximilian (Ausf.), Prag, 1596 X 03 und ebd., Nr.19, Z. G. an Ehz. Maximi-
lian (Ausf.), Prag, 1596 X 03.

7 Vgl. HStAS A 155 Bü 30, Nr. 71, Z. G. an Matthäus Enzlin (Ausf.), Haunsheim, 1603 VIII
01/11 und TLA Kanzlei Ehz. Maximilian III., E 1606 VI, Nr. 3, Z. G. an Ehz. Maximilian
(Ausf.), Prag, 1606 V 29.

8 Vgl. StAL B90 Bü 505, Georg Ludwig von Freyberg an Z. G. (Ausf.), Opfingen, 1610 VI 30,
der erklärte: Mein herr bruder würde ja ein gewagt stüeckh thun, wann er sich noch zur zeit
naher Prag bewegen ließ, wiewol ichs umbs gemeinen wesens willen wünschen wolte, wan
ich wuste, das sein rath volg fendt.

9 Vgl. StAL B90 Bü 516, Z. G. an Friedrich von Fürstenberg (Entw.), Ulm, 1612 IV/V 21/01.
10 Zum Geheimen Rat unter Ks. Rudolf II. und Ks. Matthias vgl. Schwarz; Coddington:

Privy Council. Zu den Personenkonstellationen am Hof Rudolfs II. vgl. Noflatscher:
Kleingruppen. 

11 Vgl. zur Faktion der „Trautsonisten“ und der mit ihnen konkurrierenden „Harrachianer“
um Leonhard (IV.) von Harrach Haberer: Leonhard (IV.) von Harrach, S. 45 ff.

12 Vgl. hierzu StAL B90 Bü 341, Nebeninstruktion Ehz. Ferdinands für Z. G. (Ausf.), Inns-
bruck, 1586 VIII 11. Vgl. zu Trautson auch Haberer: Leonhard (IV.) von Harrach, S. 24 –
56.
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„bevorzugter Vertrauter“ des Kaisers13. Mit ihm verband Geizkofler neben dienst-
lichen Kontakten eine intensive persönliche Beziehung. Deutlich wird dies in einem
in vertrauensvollem Ton gehaltenen Schreiben Kurz’, in dem neben dienstlichen
auch familienpolitische Fragen angesprochen wurden. Kurz ermunterte den
Reichspfennigmeister zu einer baldigen Heirat, wie dies von Verwandten und engen
Freunden erwartet wurde14. Diese Bindung umfasste Kurz’ gesamte Verwandt-
schaft und überdauerte dessen Tod im Jahr 1594. Im Dezember 1593 kaufte Geiz-
kofler im Auftrag von Oberst Engelhart Kurz, dem Bruder des Reichsvizekanzlers,
Rüstungen und Waffen für dessen Regiment, das in Ungarn zum Einsatz kommen
sollte15, und streckte ihm den Großteil des Kaufpreises vor16. Im Januar 1603 inter-
zedierte der Haunsheimer für einen der Söhne Kurz’ beim Kaiser um ein kaiserli-
ches subsidium zur Finanzierung des Studiums. Neben Kurz standen nach dem Tod
Trautsons Obersthofmeister Wolf Rumpf und Trautsons Sohn Paul Sixt im „politi-
schen und repräsentativen Zentrum des Hofes“17. Zu Rumpf pflegte Geizkofler
eher dienstliche Kontakte18, während er zu Trautson – wie schon erwähnt – auch
private Beziehungen hatte.

1600 verwies Rudolf II., bei dem sich verstärkt Anzeichen einer psychischen
Krankheit zeigten, seine beiden bis dato wichtigsten Räte Rumpf und Paul Sixt
Trautson vom Hof. Vom Sturz der Favoriten, der zu einem grundlegenden Wandel
im personellen Gefüge des Hofes führte19, war Geizkoflers Einfluss nicht betroffen.
Vielmehr stand der politisch versierte und vor allem bei der Beschaffung dringend
benötigter Finanzmittel äußerst effektive Reichspfennigmeister zwischen 1600 und
1606 im Zenit seines Einflusses. Der bayerische Agent Bodenius zeigte sich 1603 ver-
wundert, das etliche geheimbe räte sich von diesem mänlein [Geizkofler] also bishero
haben einnemben lassen, brachte aber zugleich seine Hoffnung zum Ausdruck, dass
sich dies nach seiner Demission vom Amt ändern werde20 – allerdings vergeblich.
Die informelle Stellung des Haunsheimers beruhte einerseits auf seinem Zugang zu
den Ratsgremien. Obwohl er offiziell weder dem Geheimen Rat noch der Hofkam-
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13 Ebd., S. 53.
14 StAL B90 Bü 343, Jakob Kurz von Senftenau an Z. G. (Ausf.), Prag, 1590 X 19. So bat er ihn,

ihn bald mit ainem ladbriefle auf sein hochzeit [zu] erfreuen und die sach nit in das bock-
beinische alter zuschieben

15 StAL B90 Bü 379, Kaufvertrag zwischen Georg Negele und Z. G. (Ausf.), Nürnberg, 1593
XII 24/14.

16 Ebd., Verschreibung Engelhard Kurz’ und Rudolf von Greis’ gegen Z. G. (Abschr.), Augs-
burg, 1593 XII 13.

17 Noflatscher: Kleingruppen, S. 220.
18 Vgl. StAL B90 Bü 136, Nr. 77, Z. G. an Paul Sixt Trautson und Wolf Rumpf (Abschr.), Wien,

1599 VIII 28.
19 Evans: Rudolf II., S. 54f.
20 Briefe und Akten, Bd. 6, S. 46 Anm.1. Am 13. Spetember 1603 klagte Bodenius, er könne

sich nit gnugsamb verwundern, das hiesige räte von diesem gesellen sich also einnemmen las-
sen. Vgl. ebd.
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mer angehörte, nahm er bei seinen Aufenthalten in Prag an den Sitzungen dieser
Kollegien teil.21 Andererseits basierte sein (beschränkter)22 Einfluss auf dem Zugang
zum Kaiser23. So erklärte der päpstliche Nuntius Giovanni Stefano Ferreri im Januar
1606, er habe die kaiserlichen Räte über den durch den Verkauf der Herrschaft
Komotau samt des Kirchenpatronats an einen Protestanten entstandenen „Unwil-
len“ des Papstes informiert, nur gegenüber dem mit Geizkofler eng verbundenen
Friedrich von Fürstenberg habe er sich „zurückgehalten“ aus Sorge, der Haunshei-
mer könne dem Kaiser „einen entstellenden Bericht geben“24. Geizkoflers Einfluss
auf den Kaiser, den Geheimen Rat und die Hofkammer war allerdings von seiner
persönlichen Anwesenheit bei Hof und den jeweiligen Verhandlungsobjekten ab-
hängig. Insbesondere Geldforderungen waren angesichts der leeren kaiserlichen
Kassen nur schwer durchzusetzen. Im August 1605 klagte er beispielsweise aus
Wien, dass ihm auf seine vilfaltige ann ir mt:, dero gehaimen unnd die hofcammer ge-
thane schreiben wegen der Rückzahlung von Krediten, die er für den Kaiser aufge-
nommen hatte, ainiche antwort auf dato nicht zukhommen sei25. 

Die Macht des Haunsheimers basierte auch in dieser Phase zudem auf seinem
Zugang zu Patronen unter den Geheimen Räten wie Karl von Liechtenstein oder
Friedrich von Fürstenberg, dessen Ernennung nicht zuletzt sein Werk war. Im No-
vember 1601 hatte Geizkofler angeregt, der Kaiser solle Friedrich von Fürstenberg
in den Geheimen Rat berufen26. Im Frühjahr 1602 beauftragte der Kaiser Geiz-
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21 StAL B90 Bü 147, Lazarus Henckel an Z. G. (Ausf.), Wien, 1601 X 24. So schrieb Henckel
an Geizkofler, weil dieser sich selbst am Hof aufhalte und selb neben den herrn gehaimben
unnd hofcammerräthen zue rath gehen werde, werde er die gelt mitel also in acht zue nem-
ben wissen, dass diese nicht anderwerts vergeben, sondern zur Begleichung der kaiserlichen
Schulden bei Geizkofler eingesetzt werden würden

22 TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1606 VI, Nr. 3, Z. G. an Ehz. Maximilian (Ausf.), Prag,
1606 V 29. So erklärte Geizkofler Erzherzog Maximilian: E:f:dt: berichte uf dero gnedigstes
schreiben ich hiemit gehorsamist, das bey der kay: mt: ich dieser tagen audienz gehabt unnd
derselben alles das jenige, was ich nur zuvor ersinnen und erdenckhen khennen, so zue
defension irer selbs kay: person, dero anvertrauten königreich auch dem hochlöblichenn
hauß von Österreich unnd dessen landenn zue nuz und wolfahrt geraichen mag, allerun-
derthenigst zue gemüht gefüehrt. Was es nun bey irer mt: verfangen würt, waiß ich nit, bis-
her hab ich noch schlechte würkhung gespiert. 

23 Vgl. auch den Bericht des bayerischen Gesandten Bodenius, der es Geizkoflers Einfluss
zuschrieb, dass Rudolf II. seinem Bruder Matthias die Vollmacht erteilte, mit den Türken
über einen Friedensschluss zu verhandeln: Und obwol I. ksl. Mt. sich bishero ungeachtet 
des Löbls emsigs und unnachlessiges anhalten gegen dem erzherzogen Matthias wegen der
plenipotenz, auch denen 200 000 fl. (so man bei der friedenstractation zuemal wegen der ver-
ehrung und anderen notturften, so diesfals bei dem erbfeind erfordert werdeb, von nöten
wirt haben) nit resolvirn wöllen, so seind si doch, jetzt auf des Geizkhoflers anhergelangen
eines andern bedacht und zu der friedenstractation nit ungeneigt. Briefe und Akten, Bd. 6,
Bodenius an Hz. Maximilian, Prag, 1605 X 17, S. 96f.

24 Vgl. Meyer: Nuntiatur, Nr.194, Nr. 699 f., Ferreri an Kard. Borghese, Prag, 1606 I 16, S. 648.
25 StAL B90 Bü 170, Z. G. an die Hofkammer (Entw.), Wien, 1605 VIII 06.
26 StAL B90 Bü 39, Gutachten über die Reform des kaiserlichen Hofwesens (Entw.), Prag,

1601 XI 03, fol. 5 r.
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kofler, mit Fürstenberg wegen eines von diesem beanspruchten Gnadengeldes und
der Annahme einer Stelle als Geheimer Rat zu verhandeln27. Nach seiner Berufung
zum Geheimen Rat und Obersthofmeister protegierte Fürstenberg den Hauns-
heimer. Im April 1604 etwa berichtete der päpstliche Geschäftsträger Sebastiano
Lamberto Fornari nach Rom, dass sich Fürstenberg und Feldmarschall Rußwurm
wegen der geplanten Erhebung Geizkoflers zum Generalkommissar der Armee
verfeindet hätten28. Im Januar 1606 monierte Nuntius Ferreri, dass Fürstenberg
„trotz seines katholischen Eifers intim mit Geizkofler steh[e]“29. Anders als Rumpf
und Trautson, die die kaiserliche Politik beherrscht hatten, konnten Patrone wie
Fürstenberg allerdings den Geheimen Rat nicht mehr komplett kontrollieren, viel-
mehr zerbrach dieser „in kleine ‚antagonistic cliques‘“30.

Rudolf II. zog sich im Lauf des ersten Jahrzehnts des 17. Jahrhunderts immer mehr
zurück. Regelmäßigen Zugang zu ihm besaßen nur noch einige Kammerdiener wie
Philipp Lang, der zwischen 1603 und 1608 maßgeblichen Einfluss auf den Kaiser
ausübte, und andere subalterne Dienstboten31. Obgleich Geizkofler das Kammer-
dienerregiment mehrmals scharf kritisierte32, bemühte er sich doch intensiv – durch
finanzielle Zuwendungen, Briefe33 und seine Gesandten – um kaiserliche Favoriten
wie Lang. Als Langs Sohn 1606 heiratete, schenkte Geizkofler ihm ein vergoldetes
Handbecken mit Kanne im Wert von 161 fl. 18 kr34. Neben den Kammerdienern
genossen kurzfristig einzelne Räte und Sekretäre die Gunst des Kaisers. Mit einzel-
nen von ihnen war Geizkofler ebenfalls verflochten. Im Zusammenhang mit seinem
Konflikt mit Hämmerl lassen sich Kontakte zu den Geheimen Räten Hermann von
Attems und Johann Barvitius nachweisen35. Zudem nutzte Geizkofler auch seine –
allerdings nicht ungetrübt positiven – Kontakte zum kaiserlichen Geheimen Rat
Andreas Hannewald, um im Auftrag seiner reichsständischen Patrone – etwa des
Ulmer Rats – deren politische Ziele durchzusetzen36.

Unter den Geheimen Räten des 1612 gewählten Kaisers Matthias verfügte Geiz-
kofler ebenfalls über ein network. Zwar beklagte er sich 1613 gegenüber Pfalzgraf
Philipp Ludwig von Neuburg, er habe nur schlechte Kontakte zu Matthias’ Regie-
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27 StAL B90 Bü 42, Ks. Rudolf II. an Z. G. (Abschr.), Prag, 1602 IV 22 und StAL B90 Bü 42,
Ks. Rudolf II. an Z. G. (Abschr.), Prag, 1602 V 20.

28 Vgl. Meyer: Nuntiatur, Nr.194, Sebastiano Lamberto Fornari an Kard. Pietro Aldobran-
dini, Prag, 1604 IV 05, S.152.

29 Vgl. ebd., Nr. 699 f., Ferreri an Kard. Borghese, Prag, 1606 I 16, S. 648.
30 Noflatscher: Kleingruppen, S. 227.
31 Ebd., S. 228f.
32 Vgl. z. B. Kossol: Reichspolitik, S.156.
33 Vgl. Hurter: Philipp Lang, S. 33.
34 Vgl. Sitte: Haushaltungsbücher, S. 40.
35 Vgl. hierzu die Akten in StAL B90 Bü 216. Vgl. auch StAL B90 Bü 39, Gabriel Pühler an

Z. G. (Abschr.), Prag, 1609 IX 07. Diese nannte er auch in seiner Begräbnisdisposition als
Personen, denen sein Tod mitgeteilt werden sollte. Vgl. StAL B90 Bü 866, Begräbnisdis-
position Z. G.s (Entw.), Haunsheim, 1609 VII 16/26.

36 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 540, Leo Krafft an Z. G. (Ausf.), Ulm, 1606 II 23.
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rung37, dennoch war er mit dessen wichtigsten Ratgebern verflochten. Der vene-
zianische Botschafter am Kaiserhof zählte Melchior Khlesl, Paul Sixt Trautson,
Leonhard Helfried von Meggau, Hans Ludwig von Ulm und Johann Barvitius zu
diesen Consiglieri di stato38. Am bedeutendsten war die Beziehung Geizkoflers zum
Wiener Bischof Khlesl, der als Favorit des Kaisers maßgeblich die Politik des Hofes
bestimmte. Khlesl war für den Haunsheimer nicht nur Ansprechpartner in reichs-
politischen Fragen, sondern auch in Patronageangelegenheiten, wie im Kontext des
Konflikts mit Hämmerl deutlich wird39. Mit Reichsvizekanzler Ulm verband Geiz-
kofler durch die Heirat seines Bruders entfernte Verwandtschaft40. Über den kaiser-
lichen Oberstkämmerer Meggau bemerkte er, dieser sei allzeit [s]ein großer patron
gewöst41. Zu den anderen einflussreichen Geheimen Räten hatte er ebenfalls gute
Beziehungen, die noch in die Zeit Rudolfs II. zurückreichten, dessen enttäuschte
Räte sich Matthias angeschlossen hatten, wie Trautson, oder teilweise nach dem Tod
Rudolfs II. in Matthias’ Dienste übernommen worden waren, wie Barvitius42.

Neben den angerissenen höfisch-politischen Beziehungen interagierten Geiz-
kofler und die kaiserlichen Räte auch auf familienpolitischem Feld. Hofkammer-
präsident Seifried Christoph Breuner beispielsweise bat Geizkofler 1616 um die
Information, ob und zu welchen Konditionen Christoph Fugger Interesse hätte,
seine Tochter mit Breuners Sohn zu verheiraten. Auch erklärte er, wann ich das
werkh tractieren würde, wollte ichs durch niemanz andern undt liewer, als durch
meines herrn [Geizkofler] beischtandt undt favor tractieren, als der mein alter großer
freindt undt patron43. Ebenfalls 1616 bat Karl von Liechtenstein Geizkofler, ihn
wegen seines verwitweten Bruders Gundaker zu berichten, waß vor subjecta [= Hei-
ratskandidatinnen] oben zu landt verhanden44.

Geizkoflers Präsenz am Kaiserhof war auch bei persönlicher Abwesenheit neben
Briefwechseln durch Gesandte, Agenten und Klienten gesichert. Einerseits ordnete
er immer wieder eigene Diener oder Verwandte als Gesandte an den Kaiserhof ab,
beispielsweise in der Frage der Tilgung der Schulden des Kaisers45. Andererseits ver-
fügte er für die laufenden Geschäfte bei Hof mit Christoph Günther über einen fest
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37 Vgl. Füchtner; Preuß: Inventar, Nr. 607, e 25/2.
38 Fiedler: Relationen, S.19.
39 Vgl. Kap. III. 2.
40 So war Hans Ludwig von Ulm mit einer Tochter von Veronica Speth von Zwiefalten ver-

heiratet. Diese Veronica Speth war in einer späteren Ehe mit Hans Werner von Raitenau
verheiratet, einem Cousin der Ehefrau von Geizkoflers Bruder Christoph. Vgl. MFI Dip.
1117, Familienbuch Z. G. s (Abschr.), [o. O.], [o. D., 1610 V], fol. 310 v – 311r.

41 StAL B90 Bü 864, Z. G. an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), Haunsheim, 1616 VIII 25/15.
42 Vgl. zur Karriere Barvitius’ Gross: Reichshofkanzlei, S. 414 – 418.
43 StAL B90 Bü 491, Seifried Christoph Breuner an Z. G. (Ausf.), [o. O.], [o. D., 1616?].
44 StAL B90 Bü 522, Karl von Liechtenstein an Z. G. (Entw.), [o. O.], 1616 II 06.
45 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 196, Memorial Georg Lidls (Ausf.), [o. O.], 1602 VI 10 oder StAL

B90 Bü 600, Nr.100, Aufstellung Abraham Adolfs über seine Ausgaben in Prag, [o. O.,
o. D.].
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bestallten Agenten. Seine Bestallung ist nicht überliefert, wohl aber diejenigen 
von Ferdinand Geizkoflers Agenten Johann Sternberger und Johann Friedrich
Breithaupt46. Der Dienstvertrag Sternbergers nennt als Grund für die Bestallung 
die Notwendigkeit, angesichts der bei Hof anhängigen gescheffte einen ständigen
Vertreter vor Ort zu haben. Angesichts der schleppend arbeitenden Ratskollegien
und Kanzleien sollte er diese Sachen zu schleüniger expedition befürdern. Außerdem
sollte er seinen Herrn über die Vorkommnisse bei Hof informieren47. Dies entsprach
auch dem Aufgabenprofil Günthers, der seit September 1604 im Prozess mit Häm-
merl als Anwalt (procurator unnd anwald) Geizkoflers gegenüber dem Reichshofrat
agierte48. Günther vertrat den Haunsheimer auch in Privilegien- und Lehnssachen
vor dem Reichshofrat49. Dafür erhielt er eine feste Besoldung in Höhe von 50 fl.
p. a.50 Von dieser Summe ließ sich der Lebensunterhalt bei Hof kaum bestreiten.
Deshalb dienten nicht nur Günther, sondern auch andere Agenten mehreren Her-
ren. Günther fungierte als Agent Geizkoflers, des Herzogs von Württemberg und
der schwäbischen Reichsritterschaft51. Die Besoldung wurde durch die Patronage
Geizkoflers ergänzt. Günther wurde etwa dank dessen Protektion beim herzog-
lichen Favoriten Dr. Matthäus Enzlin 1604 zum württembergischen Agenten be-
stellt52.

Ähnliche Aufgaben wie Günther, aber auf der Grundlage eines Klientelver-
hältnisses gegenüber Geizkofler übernahm Gabriel Pühler, der seit 1600 das Amt
des Gegenhändlers des Hofzahlmeisters bekleidete und damit in der Hierarchie der
kaiserlichen Finanzverwaltung einen respektablen Rang einnahm53. Von Geizkofler
wurde er als sein sollicitator bezeichnet54. Die Klientelbeziehung, die sich bis in 
die 1590er Jahre zurückverfolgen lässt, umfasste Pühlers ganze Familie. Schon in 
der Registratur der Amtsakten des Reichspfennigmeisters des Jahres 1597 wird ein
puschen missif […] von Gabrieln Pühlern, daß waß er zue Praag unnd anderwerts
mit solicitirn und sonst verricht, anlangent erwähnt55. Die Verflechtung der aus Tirol
stammenden, nobilitierten Familie Pühler mit der Familie Geizkofler reicht noch
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46 Vgl. zum Beruf des Reichshofratsagenten Ehrenpreis: Reichshofratsagenten und Winkel-
bauer: Fürst und Fürstendiener, S. 276f.

47 StAL B90 Bü 801, Bestallung Johann Sternbergers als Agent Ferdinand Geizkoflers am ksl.
Hof (Ausf.), Wien, 1623 IX 29.

48 StAL B90 Bü 212, Z. G. an Christoph Günther (Abschr.), Haunsheim, 1604 IX 04.
49 Im September 1612 bevollmächtigte Geizkofler ihn, als sein Vertreter den Blutbann über die

Herrschaft Wäschenbeuren als Lehen zu empfangen. Vgl. StAL B90 Bü 425, Vollmacht für
Christoph Günther (Entw.), Haunsheim, 1612 IX 05,15.

50 StAL B90 Bü 750, Abrechnung Christoph Günthers mit Z. G. (Ausf.), Prag, [o. D., vor 1616
IV 23].

51 Vgl. ebd., Quittung Christoph Günthers gegen Z. G. (Ausf.), Linz, 1614 IV 10 st.n.
52 Vgl. HStAS A 155 Bü 30, Nr. 85, Z. G. an Matthäus Enzlin (Ausf.), Prag, 1604 V 12/22.
53 Vgl. Hausenblasová: Hofstaatsverzeichnisse, S. 354, Nr. 95/4 und S.116.
54 StAL B90 Bü 485, Z. G. an Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg , Prag, 1602 IV 11.
55 StAL B90 Bü 101, Inventar des Reichspfennigmeisteramts (1597–1600), [o. O.], [o. D., nach

1600], Nr.121. 
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weiter zurück. 1594 ist Gabriels Bruder Salomon als Hofmeister von Geizkoflers
Bruder Hans (IV.) nachweisbar56. Geizkoflers langjähriger Hofmeister57 Daniel
Pühler war ebenfalls ein Bruder Gabriels58. Neben der Landsmannschaft und der
Verflechtung der Familien beruhte die Patron-Klient-Beziehung möglicherweise
auch auf der gemeinsamen Konfession, denn Pühler war wie Geizkofler ein über-
zeugter Protestant59.

Die Leistungen des Klienten glichen denen des Agenten weitgehend. Pühler hielt
in Geizkoflers Auftrag Kontakt zu den kaiserlichen Zentralbehörden, wozu er als
Inhaber eines Amtes im kaiserlichen Verwaltungsapparat besonders prädestiniert
war. Im Rahmen dieses Engagements arbeitete Pühler eng mit Günther zusammen.
Als 1612 das Gerücht verbreitet wurde, Geizkofler habe Fürst Christian von Anhalt,
auf dessen Einfluss auf die Kurpfalz man wegen der bevorstehenden Kaiserwahl am
Hof Matthias’ angewiesen war, beleidigt, wurden beide damit beauftragt, die Wogen
zu glätten, indem sie ein klärendes Schreiben Geizkoflers an den Anhaltiner an
underschidnen ortten fürzeigt[en]60. Die Gegenleistung für diese Dienste bestand in
der Förderung der Karriere und in der Finanzpatronage gegenüber dem Klienten.
Nach der Niederlage Kaiser Rudolfs im Bruderzwist ersuchte Pühler seinen Patron
im Januar 1612, ihn bei König Matthias zu rekommandieren61. 1614 bat er Geiz-
kofler, der des Reichspfennigmeisters Stephan Schmidt mechtig sei, ihm bei der
Bezahlung einer Forderung gegenüber dessen Amt behilflich zu sein62. Der Hauns-
heimer ließ seinem Klienten auch direkte finanzielle Zuwendungen zukommen.
1615 verehrte er Pühler im Zusammenhang mit dessen Engagement bei der Ein-
treibung von ausstehenden Schulden 100 fl.; Pühlers Diener kam in den Genuss von
20 fl.63 Symbolisch honorierte Geizkofler die Dienste seines Klienten durch Hoch-
zeitsgeschenke für dessen Stieftochter64 und wohl auch durch die Übernahme von
Patenschaften für dessen Kinder65.
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56 Vgl. StAL B90 Bü 373, Salomon Pühler an Gabriel Pühler (Ausf.), Raab, 1594 VIII 19.
57 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 592, Jahresrechnung Philipp Raiser (1600), [o. O., o. D.], Eintrag

vom 31.V.1600.
58 Vgl. StAL B90 Bü 378, Z. G. an Salomon Pühler (Entw.), Augsburg, 1595 VI 03. 
59 Vgl. Hausenblasová: Hofstaatsverzeichnisse, S.116.
60 StAL B90 Bü 476, Christoph Günther an Z. G., Prag, 1612 II 18.
61 StAL B90 Bü 42, Gabriel Pühler an Z. G. (Ausf.), Prag, 1612 I 30 und StAL B90 Bü 42, Z. G.

an Kg. Matthias (Entw.), Ulm, 1612 I 30.
62 Vgl. StAL B90 Bü 157, Gabriel Pühler an Z. G. (Ausf.), [o. O.], [o. D., 1614].
63 Vgl. StAL B90 Bü 170, Abrechnung Gabriel Pühlers (Ausf.), Prag, 1615 V 23.
64 Vgl. StAL B90 Bü 592, Jahresrechnung Philipp Raisers (1602), [o. O., o. D.], Eintrag vom

21.VIII.1602.
65 Vgl. StAL B90 Bü 216, Z. G. an Gabriel Pühler (Entw.), Haunsheim, 1608 X 16/26. In die-

sem Schreiben redete Geizkofler Pühler als  gevatter an.
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1.2 Politische und ökonomische Beziehungen

a) Rat Erzherzog Ferdinands von Tirol (1585 – 1595) 

Seine politische Karriere als Rat und Diener der Habsburger begann Geizkofler, 
als er im September 1585 in die Dienste Erzherzog Ferdinands von Tirol trat. 
Das Dienstverhältnis war durch eine Bestallungsurkunde schriftlich fixiert66. In ihr
wurden die grundlegenden Pflichten des Dieners ebenso festgehalten wie seine
Besoldung. Sie stellte das Ergebnis von längeren Verhandlungen mit Ferdinand und
dessen Räten dar67, in denen Geizkofler erfolgreich gefordert hatte, ihn nicht in 
religionssachen, sofern sie nicht person, landt und leüth des Erzherzogs beträfen,
einzusetzen68, und seine Gehaltsvorstellungen weitgehend durchgesetzt hatte. Die
in der Bestallung beschriebene Beziehung zwischen Herr und Diener war aus-
drücklich nicht exklusiv. Sie ermöglichte Geizkofler auf seinen Wunsch seiner Kar-
riere und Geldbörse förderliche Mehrfachbindungen, jedoch genoss der Erzherzog
einen Vorrang vor allen anderen Dienstherren. Ferdinand gestattete seinem jungen
Rat, sich in die Dienste der Fugger oder andere bestallungen zu begeben, doch durfte
er diesen nur in Angelegenheiten dienen, die nicht wider den Erzherzog waren.
Zudem sollten Ferdinands Sachen den vorzug haben69. Der Ratsbrief postulierte 
auf normativer Ebene sogar einen Vorrang des Dienstverhältnisses gegenüber allen
anderen sozialen Beziehungen und Verpflichtungen, indem er Geizkofler darauf
festlegte, sich auf Befehl des Erzherzogs zu allen notturfften und sachen […] wider
menglich, niemandt außgenomen […] gebrauchen zu lassen70. Das Dienstverhält-
nis wurde zwischen Fürst und Diener geschlossen. Die Bestallung verpflichtete
Geizkofler aber ausdrücklich auch zum Gehorsam gegenüber den Anweisungen 
der oberösterreichischen Regierung und Kammer. Auf diese Weise war die Bezie-
hung auch bürokratisch über den erzherzoglichen Herrschaftsapparat vermit-
telt. Mit der Ratsbestallung ging jedoch keine Bindung an einen abstrakt gedachten
Staat oder das Gemeinwohl einher, vielmehr verpflichtete sie den Rat explizit auf
nuz unnd fromen des Fürsten und darauf, schaden und nacht[ei]l von ihm abzu-
wenden71. 

Der zentrale Begriff, mit dem das persönliche Dienstverhältnis auf der norma-
tiven Ebene des Ratsbriefs umschrieben wird, ist der der Treue des Dieners zum
Herrn. Er taucht in mehreren Varianten auf. Geizkofler wurde auferlegt, treulichen
[zu] dienen und verpflichtet, sich so zu verhalten, wie ein getreuer rath unnd diener
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66 StAL B90 Bü 340, Ratsbrief Ehz. Ferdinands für Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1585 IX 01.
67 Ebd., Dekret Ehz. Ferdinands an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1585 IV 23.
68 Ebd., Erklärung Z. G.s. (Entw.), [o. O., o. D.].
69 Ebd., Z. G. an Ehz. Ferdinand (Entw.), [o. O.], [o. D., 1585].
70 Ebd., Ratsbrief Ehz. Ferdinands für Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1585 IX 01.
71 Ebd.
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seinem herrn zuthuen schuldig unnd verbunden ist. Abgesichert wurde diese Treue
durch symbolische und rechtliche Akte der Selbstverpflichtung des Dieners. So
hatte Geizkofler Ferdinand nicht nur Treue gelobt unnd geschworn, sondern sich
auch gegenüber dem Erzherzog verschriben. Treue erscheint also als eine durch
zahlreiche Rechtsakte abgesicherte Selbstverpflichtung des Rats gegenüber seinem
Dienstherrn. Sie umfasst nach dem Ratsbrief das ganze Leben des Dieners, dem
Verschwiegenheit bis in sein todt befohlen wurde72. Im Dienerdiskurs in der Kor-
respondenz Geizkoflers mit seinem Herrn erscheint er sogar verpflichtet, sein
Leben und Vermögen für den Herrn zu opfern, entbot er doch seinem habsburgi-
schen Dienstherrn – nicht jedoch seinen protestantischen Patronen – stets seine un-
derthenigisten, gehorsambsten und gantz willigsten dienst ungespartes leibs, guetts
und bluetts zum Gruß73.

Ein zweiter zentraler legitimatorischer Begriff, der allerdings nicht in formellen
Dokumenten, sondern vor allem im Dienerdiskurs der Briefe Geizkoflers auf-
taucht, ist der der affection – der emotionalen Zuneigung74 – des Dieners zu seinem
Herrn. Als er 1588 seinen Dienstherrn um Protektion bei der Erlangung des Amts
des Reichspfennigmeisters bat, erklärte er, auch als Reichspfennigmeister seine zu
Ferdinand und dessen Söhnen tragende affection mit meinen beharlichen diensten,
auch willigste unnd getreuiste darsezung leibs unnd vermögens zu beweisen75. Die
sich in den Diensten zeigende treue und affection wurde seitens des Herrn auf
normativer Ebene mit gnade belohnt, die ihren Ausdruck in der Förderung der
Karriere und des sozialen Aufstiegs des Dieners fand. Auf das zitierte Schreiben hin
erklärte der Erzherzog, in Anbetracht der dienste, die Geizkofler bislang ganz treu-
herzig geleistet habe, sei er ihm mit allen wolmeinenden gnaden […] gewogen und
daher bereit, seine wolfarth und sein auffnemmen zu fördern76. In der Praxis seines
Dienstes für den Erzherzog und die anderen Habsburger strebte Geizkofler auch
nach persönlichen Zielen, instrumentalisierte also sein Dienstverhältnis für ökono-
mische Profite und sozialen Aufstieg77.

Geizkofler, der als Rat Ferdinands nicht bei Hof diente, sondern seinen Wohnsitz
in Augsburg hatte und nur von Zeit zu Zeit nach Innsbruck bestellt wurde78, be-
tätigte sich zunächst als Finanzmakler, wozu er durch seine Verflechtung mit der
Augsburger Hochfinanz, insbesondere den Fuggern, prädestiniert war. So be-
schaffte er Ferdinand schon kurz nach seinem Dienstantritt bei den Fuggern, für die
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72 Ebd.
73 Vgl. z. B. TLA, Ferdinandea, Pos. 102 (1), Z. G. an Ehz. Ferdinand II. (Ausf.), Prag, 1586

XII 23, fol.1324.
74 Vgl. Frühneuhochdeutsches Wörterbuch, Bd.1, S. 666, das affection mit „Wohlwollen, Zu-

neigung, Liebe“ umschreibt.
75 StAL B90 Bü 58, Z. G. an Ehz. Ferdinand (Abschr.), [o. O.], [o. D., 1588].
76 Ebd., Ehz. Ferdinand an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1588 XI 03.
77 Vgl. hierzu insbesondere Kap. III.1 und III. 2.
78 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 339, Ehz. Ferdinand an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1592 VIII 03.
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er 1584 gearbeitet hatte79, Darlehen über 50 000 fl. und 10 000 fl.80 Auch im Laufe
seiner weiteren Karriere fungierte er für Ferdinand81 und dessen Sohn Karl von Bur-
gau mehrmals als Kreditmakler. Im November 1589 etwa sandte Karl seinen Pfen-
nigmeister zu Hans Fugger, um ein Darlehen von 2500 Dukaten zu erbitten. Dabei
sollte Geizkofler, von dem Karl wusste, dass er viel bei den Fuggern vermechdt, dem
Pfennigmeister behilflich sein82. Neben seiner Tätigkeit als Darlehensvermittler
engagierte er sich als Kontaktmann des Erzherzogs zur Augsburger Hochfinanz.
Die Tiroler Kammer verkaufte etwa regelmäßig das im landesfürstlichen Bergbau im
Unterinntal gewonnene Kupfer an den Handelsherrn Wolfgang Paler83. Im Juli 1593
erhielt Geizkofler den Auftrag, mit Paler, den er in einem anderen Zusammenhang
als seinen gar lieben herrn, fraindt und nachbaren bezeichnete84, über eine Verlänge-
rung von dessen Kupfervertrag zu verhandeln85. Auch in Patronageangelegenheiten
vertrat der in die networks der Augsburger Oligarchie eingebundene Geizkofler sei-
nen Dienstherrn86. Als Marx Fugger im Mai 1586 die von Ferdinand unterstütze
Brautwerbung von Georg von Sternberg um die Hand von Fuggers Tochter zurück-
wies, beauftragte Ferdinand Geizkofler damit, sich nach den ursachen der Ableh-
nung zu erkundigen87. Nicht zuletzt bediente sich der Kunstmäzen und -sammler
Ferdinand seines Augsburger Rats, um auf dem dortigen Kunst- und Antiquitäten-
markt einzukaufen88.  

Neben seiner Tätigkeit als Verbindungsmann zu den Augsburger Eliten fungierte
Geizkofler vor allem als Diplomat. Zwischen 1586 und 1595, dem Todesjahr Erz-
herzog Ferdinands, führten ihn immer wieder Gesandtschaften an den Kaiserhof.
Als Gesandter hielt er den Erzherzog nicht nur über die aktuellen Vorgänge bei Hof
auf dem Laufenden89, sondern vertrat vor allem dessen politische und familien-
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79 Vermutlich handelte es sich hierbei um einzelne Aufträge, die er für die Fugger erfüllte. Ein
formalisiertes Dienstverhältnis scheint nicht bestanden zu haben. So erklärte Geizkofler
Erzherzog Ferdinand 1588 ausdrücklich, er habe sich um Ferdinands diensten umb sovil
vleissiger abzuwarten, […] in khein andere erlaubte bestallung eingelassen. Vgl. StAL B90
Bü 58, Z. G. an Ehz. Ferdinand (Abschr.), [o. O.], [o. D., 1588].

80 Vgl. Blendinger: Zacharias Geizkofler, S.166.
81 Vgl. hierzu die Akten in StAL B90 Bü 337.
82 StAL B90 Bü 343 a, Karl von Burgau an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1589 XI 01.
83 Vgl. zur Rolle der Familie Paler als Kreditoren der Tiroler Kammer und Ehz. Ferdinands

Hirn: Ferdinand, Bd.1, S. 642 – 644 und Ders.: Maximilian, Bd. 2.1, S. 97f.
84 StAL B90 Bü 785, Z. G. an die Verordneten der Steirischen Landschaft (Entw.), [o. O.], 1593

VII 04.
85 Vgl. StAL B90 Bü 337, Ehz. Ferdinand an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1593 VII 14.
86 Vgl. z. B. auch StAL B90 Bü 339, Ehz. Ferdinand an Z. G. (Ausf.), Telfs, 1591 VIII 24. In

diesem Schreiben befahl Ferdinand Geizkofler, Ambrosius von Burgau bei seinen Bemü-
hungen, eine Hauptmannsbestallung bei der Stadt Augsburg zu erlangen, mügliche hilff
[zu] erweisen.

87 StAL B90 Bü 338, Ehz. Ferdinand an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1586 V 09. 
88 Vgl. hierzu z. B. StAL B90 Bü 339, Z. G. an Ehz. Ferdinand (Ausf.), Augsburg, 1590 III 31

und Hirn: Ferdinand, Bd. 2, S. 434 – 436.
89 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 341, Ehz. Ferdinand an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1586 X 25.
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politische Interessen gegenüber dem Kaiser und den kaiserlichen Ratskollegien90, so
etwa im vor dem Reichshofrat ausgetragenen Rechtsstreit mit den Grafen von Arco,
die Ferdinands Landeshoheit nicht anerkennen wollten91, in der innerhabsburgi-
schen Auseinandersetzung um das Deputat für Ferdinands unebenbürtige Söhne
Kardinal Andreas von Österreich und Markgraf Karl von Burgau92 oder bei den
Verhandlungen über das Erzherzog Ferdinand von Rudolf II. 1594 angetragene
Generalat in Ungarn93. 

Aus seinen Kommissionen an den Kaiserhof zog Geizkofler vor allem Profit in
Form sozialen Kapitals, da er im Auftrag seines erzherzoglichen Dienstherrn direk-
ten Zugang zum Kaiser und zu dessen Spitzenräten erhielt. Bei seiner ersten Mission,
die dazu diente, aufzuklären, warum Ferdinands Geheimer Rat und Gesandter am
Kaiserhof Hans Albrecht von Sprinzenstein beim Kaiser in Ungnade gefallen war94,
erlangte Geizkofler – versehen mit erzherzoglichen Kredenzschreiben – Zugang 
zu Rudolf II., Trautson und Rumpf95. Im Laufe der Zeit gelangte er den kaiserli-
chen Räten gegenüber in die Rolle eines Vermittlers erzherzoglicher Gunstbeweise.
Im Kontext der Bemühungen um das Deputat für Andreas von Österreich und Karl
von Burgau lobte Geizkofler im November 1588 die Unterstützung des Reichs-
vizekanzlers Kurz96. Solche Empfehlungen zahlten sich für Kurz langfristig aus. 
Im Dezember 1591 unterrichtete der Erzherzog Geizkofler davon, dass er Kurz, der
sich in mer weg nit allain guetwillig bemühet, sonnder auch zu gueter verrichtung
sein beste befürderung gethon habe, eine Verehrung in Höhe von 500 fl. zukommen
lassen wolle97.

Suchten kaiserliche Räte sich durch Dienste für Ferdinand zu profilieren und die
Patronage des Erzherzogs zu erlangen, war Geizkofler ihre Anlaufstelle. Ende 1588
teilte dieser seinem Herrn mit, der kurz zuvor in den Geheimen Rat berufene Hans
Christoph von Hornstein habe ihm angezaigt, dass er Ferdinand durch erbar, bil-
liche und zueleßige mittl zu den österreichischen Pfandschaften der Truchsessen
von Waldburg oder zumindest zu einer namhaftten straff für die Truchsessen wegen
mehrerer Rechtsbrüche zuverhelffen wisse. Geizkofler meldete dies an Ferdinand
weiter, nicht ohne darauf zu verweisen, dass Hornstein Ferdinand ohnedies mit
lehenspflicht verwant sei und es zudem auch den Anschein habe, als sei er berait und
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90 Vgl. zu den Aufgaben Geizkoflers Hirn: Ferdinand, Bd. 2.
91 Vgl. hierzu die Akten in StAL B90 Bü 342. Vgl. auch Hirn: Ferdinand, Bd. 2, S.13 – 30.
92 Vgl. hierzu die Akten in StAL B90 Bü 343. 
93 Vgl. hierzu die Akten in StAL B90 Bü 381 und in TLA Ferdinandea Pos. 36. Vgl. auch

Hirn: Ferdinand, Bd. 2, S. 301– 307.
94 Vgl. hierzu die Akten in StAL B90 Bü 341. Vgl. zu Sprinzenstein auch Hirn: Ferdinand,

Bd. 2, S. 85 – 89 und 108f.
95 Vgl. hierzu z. B. StAL B90 Bü 341, Instruktion für Z. G., Innsbruck, 1586 VIII 11 und ebd.,

Nebeninstruktion für Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1586 VIII 11.
96 Vgl. StAL B90 Bü 343, Z. G. an Ehz. Ferdinand (Abschr.), Prag, 1588 XI 15.
97 Ebd., Ehz. Ferdinand an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1591 XII 24.
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willig, dem Erzherzog eißeristen vleiß und vermögens zudienen98. Seine Dienste bei
Ferdinand eröffneten Geizkofler überdies die Chance, für Hofchargen aus der
zweiten Reihe als broker zu fungieren und so sein network auszubauen. Schon im
Februar 1587 interzedierte Geizkofler für den Verwalter des Hofpostmeisteramts,
der sich mit der Bitte um eine Verehrung des Erzherzogs an ihn gewandt hatte99. 

Das Knüpfen von Kontakten war ein wesentliches Ergebnis, wenn nicht gar Ziel
des Diensts bei Erzherzog Ferdinand, den man als „Karrieresprungbrett“ bezeich-
nen könnte. Dies belegt das Schreiben Geizkoflers, in dem er im Herbst 1588 seinen
Herrn um Unterstützung bei seinen Bemühungen bat, das Reichspfennigmeister-
amt zu erlangen. Der Fürstendienst erscheint darin als Medium des Aufbaus sozia-
ler networks und des Prestigegewinns. So erwähnt Geizkofler, dass er durch seine
Dienste biß hero in mehrere khundtschafft unnd ansehen gerathen sei. Daneben
erscheinen jedoch ökonomische Profite oder zumindest die Sicherung des standes-
gemäßen Lebensunterhalts als Ziele des Dienstes. So führte er aus, Ferdinand möge
ihm, der bisher in seinen Ratsdiensten nit ein geringe summa gelts […] eingepiest
habe, entweder eine condition einräumen, in der er seine sachen zue einer besten-
digkheit richten unnd ohne schaden dienen khonne oder ihm durch seine Interzes-
sion zum vakanten Reichspfennigmeisteramt verhelfen100. 

Seine wichtigste diplomatische Mission unternahm Geizkofler jedoch nicht an
den Kaiserhof, sondern 1587 zur polnischen Königswahl. Nach dem Tod König
Stephan Báthorys im Dezember 1586 war der Thron der polnisch-litauischen Wahl-
monarchie vakant101. Um die Stimmen der adligen Königswähler, die auf dem
Warschauer Wahlsejm (Reichstag) in mehrere von mächtigen Magnaten wie dem
Kronkanzler Jan Zamoyski102 oder der mit ihm verfeindeten Familie Zborowski
angeführte Faktionen zerfielen, konkurrierten verschiedene ausländische Kandi-
daten, unter anderem der schwedische Kronprinz Sigismund Wasa, und mit den Erz-
herzögen Ferdinand, Ernst, Matthias und Maximilian nicht weniger als vier Habs-
burger. Obwohl die Zersplitterung des Hauses Österreich – vor der Geizkofler
eindringlich warnte – letztlich den Erfolg kostete103, hielten Erzherzog Maximilian
und Ernst, die beiden aussichtsreichsten habsburgischen Bewerber, ihre Kandida-
turen lange Zeit aufrecht, während Erzherzog Ferdinand schon vor dem Wahlsejm
seine Kandidatur zugunsten Maximilians zurückgezogen hatte. Erst kurz vor der
Wahl einigte sich das Haus Österreich auf Maximilian als Kandidaten. Trotzdem

109

98 StAL B90 Bü 336, Z. G. an Ehz. Ferdinand (Entw.), [o. O.], [o. D., 1588].
99 TLA Ferdinandea Pos.102 (1), Z. G. an Ehz. Ferdinand II. (Ausf.), Prag, 1587 II 01,

fol.1362.
100 StAL B90 Bü 58, Z. G. an Ehz. Ferdinand (Abschr.), [o. O., o. D.].
101 Vgl. zur polnischen Königswahl insbesondere Noflatscher: Maximilian, S.137–172. Vgl.

auch Hirn: Ferdinand, Bd. 2, S. 263 – 284.
102 Vgl. zur Faktion Zamoyskis aus netzwerkanalytischer Perspektive Tygielski: Faction.
103 Vgl. zu dieser Bewertung Noflatscher: Maximilian, S.155. „Einer der Gründe für das

Mißlingen war die Kandidatur mehrerer Erzherzöge gewesen, sie verhinderte letztlich das
Zusammenspiel des österreichisch gesinnten polnischen Adels mit dem hohen Klerus.“
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kam es zur Doppelwahl. Das Lager Zamoyskis wählte am 19.August Sigismund 
zum König, während Maximilian am 22.August von den Anhängern der Zborowski
und den litauischen Adligen um die Familie Radziwill proklamiert wurde. Maximi-
lians Versuche, seinen Thronanspruch militärisch durchzusetzen, endeten desaströs.
Nach seiner Niederlage bei Pitschen im Januar 1588 geriet er in ehrenvolle Gefan-
genschaft Zamoyskis. Aus dieser kam er erst anderthalb Jahre später nach intensiven
diplomatischen Bemühungen frei.

Die sich durch den Tod des polnischen Königs bietende Chance, politische Lor-
beeren zu ernten, nutzte der junge Geizkofler entschlossen zur eigenen Profilierung.
Noch bevor ihn ein Befehl des Erzherzogs erreicht haben konnte, erklärte er, er habe
seine kundtschafft an ettliche ort gelegt und hoffe auf diese Weise allen verlauff zeitt-
lich und mit guettem grundt zuerfaren, weil dann e: f: dt: und dem ganzen hochlöb-
lichen haus von Österreich daran mörcklichen vil gelegen104. Gegenüber Ferdinand,
legitimierte er sein Handeln mit den Interessen des Erzherzogs und der habsburgi-
schen Dynastie. Neben der Verpflichtung des Dieners auf den Nutzen seines Dienst-
herrn spielten in Geizkoflers Beziehung zu Ferdinand als legitimatorische Referenz-
punkte auch die Dynastie und die Christenheit eine Rolle. In einem Gutachten, 
das Geizkofler nach seiner Rückkehr von der ersten polnischen Reise erstellte,
erscheinen die Verteidigung der Christenheit gegen die Türken sowie das Wohl des
Hauses Österreich als zentrale Motive seines Handelns. So appellierte er an Ferdi-
nand, dieser möge bedenckhen […], ob sy sich, der ganzen christenheit unnd irem
selbst hochlöblichen haus von Österreich zum pösten umb dises an jezt verwaiste
königreich mit ernnst annemen oder ire vöttern darzue befürdern wollen105.

Trotz des Rekurses auf Dienertreue und der Verpflichtung gegenüber der habs-
burgischen Dynastie und dem Wohl der Christenheit spielten persönliche und fami-
liäre Strategien des Dieners eine nicht zu vernachlässigende Rolle. Die Mission nach
Polen wurde von Geizkofler und den anderen beteiligten habsburgischen Räten 
und Dienern als Medium individuellen und familiären Aufstiegs betrachtet. Im Zu-
sammenhang mit der polnischen Wahl konkurrierten die beteiligten Fürstendiener
um Ruhm und Geld. Nach der Königswahl erfuhr Geizkofler, dass Erzherzog
Maximilians Agent Teuffenbach seine Leistungen hinderwertz vorkleinert und sich
rühme, ehr alein hat alles gethan, sonst niemandts nichts. Teuffenbach und andere
zeichneten sich zudem durch Sparsamkeit aus, wenn es darum gehe, die militä-
rischen Interessen Maximilians zu verfolgen, ihre kropff aber zu völlen, seindt sie gar
kostfrei106. Ökonomische Profite waren ein weiteres zentrales Ziel. So bedauerte
Maximilian Geizkofler seinen älteren Bruder nach dessen Mission zur polnischen
Königswahl: Ich hab vom herrn vernommen, wie das ire königliche majestät in Polln
[Erzherzog Maximilian] dem von Teüffenbach für sein gehabte mhüe 50 000 fl.
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104 TLA Ferdinandea, Pos. 102 (1), Z. G. an Ehz. Ferdinand II. (Ausf.), Prag, 1586 XII 29,
fol.1328f.

105 Ebd., Gutachten zur poln. Königswahl, [o. O.], [o. D., 1587 V], fol.1302 r –v.
106 StAL B90 Bü 310, Nikolaus Warkotsch an Z. G. (Ausf.), Wien, 1587 IX 11.
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geben hab, so ist das sprichwort wol war, wer sich vil bemhüet, der bekhombt zum
wenigisten, ir habt tag unnd nacht eur haut daran gestreckht, jezt sicht man aber wol,
wer das pesst zeucht107. 

Im Zusammenhang mit der Königswahl reiste Geizkofler zweimal im Auftrag
Ferdinands nach Polen, im Frühjahr 1587, um eine Partei für Ferdinand aufzubauen,
im Sommer 1587 gemeinsam mit Graf Karl von Zollern als Leiter der erzherzog-
lichen Delegation zum Wahlsejm in Warschau108. Als entscheidende politische
Fähigkeit Geizkoflers bei seinen Missionen nach Polen erscheint das networking,
der planmäßige Aufbau eines auf Nützlichkeitserwägungen beruhenden sozialen
Netzwerks unter dem polnischen Adel. Bündnispartner wurden nach instrumentel-
len Gesichtspunkten ausgewählt. Soziales und symbolisches Kapital, Ansehen unter
den Standesgenossen, eine große Klientel, viele Freunde109 und wenige Feinde, die
die gewonnenen Stimmen wieder neutralisieren könnten, waren ebenso entschei-
dende Ressourcen wie ökonomisches Kapital in Gestalt eines großen Vermögens,
das den Unterhalt einer Klientel und von Truppen110 ermöglichte. So riet Geizkofler
zu Vorsicht bei der Aufnahme von Verhandlungen mit dem Magnaten Olbracht
Łaski und dessen Neffen. Letzterer sei mit Graf Andrzej Tęczyński in großem miß-
verstandt. Während Łaski und seine partey von den polnischen Adligen nit sonders
hoch gehalten [werde], dann sie weder die auctoritet, noch das vermögen besäße, 
sei Tęczyński in großem ansehen und gleichsam das haubt der neutralisten und der
fürnembst under den Piasten111. Geizkofler empfahl daher, das man auf aller stillest,
so immer möglich, mit den sachen umbgehe, um es sich mit den neutralisten nicht zu
verschertzen112.

Im Mittelpunkt der Bemühungen um den Aufbau einer Faktion standen persön-
liche Kontakte mit den Führern der bedeutendsten Adelsfaktionen113. Dazu trat die
indirekte Einflussnahme auf den Kleinadel durch die Führer der Adelsfaktionen als
Multiplikatoren. So bat Geizkofler den einflussreichen Krzysztof Komorowski,
das er auch seinen freundten daßelbig [= die Unterstützung des Erzherzogs] ein-
bilden und mir rhetlich und hilfflich sein wölle, damit ich auch zu anderen, so es mit
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107 StAL B90 Bü 870, Maximilian Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1587 X 19.
108 Vgl. hierzu die Akten in TLA Ferdinandea, Pos. 102 (1) und StAL B90 Bü 308.
109 So wurde beispielsweise Płaza von Geizkofler damit charakterisiert, dass er deß canzlers

[Zamoyski] großer freundt sei. Vgl. TLA Ferdinandea, Pos. 102 (1), Z. G. an Ehz. Ferdi-
nand II. (Ausf.), Breslau, 1587 IV 07, fol. 732 – 741.

110 Ebd., Z. G. an Ehz. Ferdinand II. (Ausf.), Senbrisch, 1587 III 30, fol. 721– 724.
111 Als Piasten bezeichnet man diejenigen Faktion unter dem polnischen Adel, die keinen aus-

ländischen, sondern einen einheimischen Kandidaten zum König wählen wollten. 
112 TLA Ferdinandea, Pos.102 (1), Z. G. an Ehz. Ferdinand II. (Ausf.), [o. O., o. D.], fol. 762 –

763.
113 Vgl. ebd., Z. G. an Ehz. Ferdinand II. (Ausf.), Senbrisch, 1587 III 30, fol. 721– 724, ebd.,

Z. G. an Ehz. Ferdinand II. (Ausf.), Breslau, 1587 IV 07, fol. 732 – 741, ebd., Z. G. an Ehz.
Ferdinand II. (Ausf.), Breslau, 1587 IV 14, fol. 744 – 751 und ebd., Memorial über Gesprä-
che Geizkoflers mit Graf Gorka und dem Großkronmarschall Opalinsky (Ausf.), [o. O.,
o. D.], fol.1313f.
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e: dt: guet mainen, kommen kinde114. Jan Płaza, deß canzlers [Zamoyski] große[r]
freundt, erbot sich, zu Zamoyski zu reisen, um mit ime und anderen diser sach hal-
ber die notturfft [zu] handlen115. Zudem versuchte Geizkofler über ausgewählte
Diener polnischer Magnaten als Mittelsmänner Einfluss auf deren Herren zu erlan-
gen. Beispielsweise empfahl er, den Kanzler des mächtigen, der Zborowski-Frak-
tion angehörenden Grafen Stanislaw Górka, zu underhalten und wo wir den haben,
so zweifelt mir auch nit an dem graven116.

Als Argumente zum Gewinn von Klienten dienten neben Geldzahlungen117 Pa-
tronageversprechen des Erzherzogs. Nach einem Gespräch mit Płaza empfahl Geiz-
kofler, Ferdinand solle sich im Fall seiner Wahl gegenüber Płaza und dessen Söhnen
aller würcklich gnadenreichen vergeltung […] mit ämptern und anderem gnädigst
erbietten, zumal über 40 Starosteien, vier Bistümer, mehrere Abteien und Woywod-
schaften mit insgesamt 500 000 Talern Einkommen, die der neu gewählte König ver-
geben könne, vacirn würden118. Außerdem riet er seinem Herrn, seinen polnischen
Klienten Standeserhöhungen in Aussicht zu stellen. So berichtete er, Christoph
Zborowski sei überzeugt, der verstorbene König und der Kanzler hätten dem Erz-
herzog Geschenke zukommen lassen, damit er Zborowski verhaften lasse, wenn er
nach Tirol komme, wann sich nun dieselbe gegen inen aufs künfttig gnedigist erbiet-
ten theten, ir ansehenliches geschlecht zuerheben, so würde der ganze anhang baldt
auf e: f: dt: fallen119. Zudem zielten Geizkoflers Gesprächspartner auf den Beistand
des Erzherzogs am Kaiserhof. Komorowski hoffte im Streit mit ettlichen benach-
barten ungerischen herrn über allerley gerechtigkeiten auf die Interzession Ferdi-
nands beim Kaiser, den er umb anstöllung einer commission gebeten habe120.

Vor und auf dem Wahlsejm setzte Geizkofler seine informellen Bemühungen fort.
Seine diplomatische Tätigkeit für Erzherzog Ferdinand während der polnischen
Königswahl des Jahres 1587 ermöglichte es ihm, Kontakte zu den Brüdern des
Kaisers, insbesondere den Erzherzögen Maximilian und Matthias, zu knüpfen. Zu
Unterredungen über die von Geizkofler vorgeschlagene gemeinsame Wahlstrategie
des Hauses Österreich kam es schon im Vorfeld der Wahl. Auf ihrer Reise nach
Warschau hatten die beiden Gesandten Ferdinands Audienzen bei den Erzherzögen
Matthias, Ernst und Maximilian, dem Deutschmeister121, für dessen Unterstützung
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114 Ebd., Z. G. an Ehz. Ferdinand II. (Ausf.), Senbrisch, 1587 III 30, fol. 721– 724.
115 Ebd., Z. G. an Ehz. Ferdinand II. (Ausf.), Breslau, 1587 IV 07, fol. 732 – 741.
116 Ebd., Z. G. an Ehz. Ferdinand II. (Ausf.), Breslau, 1587 IV 14, fol. 744 – 751.
117 Noflatscher: Maximilian, S.147 bezeichnet „Geldzahlungen“ als „Hauptpunkt der öster-

reichischen Wahlversprechen“. Vgl. hierzu mit Bezug auf die polnische Königswahl 1576
auch Augustynowicz: Kandidaten, S.107.

118 TLA Ferdinandea, Pos. 102 (1), Z. G. an Ehz. Ferdinand II. (Ausf.), Breslau, 1587 IV 07,
fol. 732 – 741.

119 Ebd., Z. G. an Ehz. Ferdinand II. (Ausf.), Breslau, 1587 III 23, fol. 697– 700.
120 Ebd., Z. G. an Ehz. Ferdinand II. (Ausf.), Breslau, 1587 IV 07, fol. 732 – 741.
121 Ebd., Karl von Zollern und Z. G. an Ehz. Ferdinand II. (Ausf.), Wien, 1587 VI 24, fol. 814 –

817.
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sich Ferdinand entschlossen hatte. Diese beruhte entgegen den Beteuerungen, vor-
nehmlich das Interesse des Gesamthauses Österreich im Auge zu haben, auf einem
politischen Geschäft. Ferdinand unterstützte Maximilian bei seinen Bemühungen
um den polnischen Thron, der dafür versprach, Ferdinands unebenbürtigen Sohn
Karl von Burgau zu protegieren, dem er die Nachfolge als Deutschmeister des
Deutschen Ordens zusagte, sollte er zum König gewählt werden122. 

Zudem traten die österreichischen Gesandten in Verhandlungen mit den Führern
der polnischen Adelsfaktionen, insbesondere Zamoyski. Als zentrales Mittel der
Politik erscheint hierbei die Suche nach einem durch informelle Verhandlungen ver-
mittelten Ausgleich zwischen den konkurrierenden Gruppierungen. Erzherzog
Ferdinand und seine Gesandten sahen im Versuch, einen Vergleich zwischen Za-
moyski und den Zborowski herzustellen, das beste Mittel, Zamoyski auf die Seite
der Habsburger zu ziehen123. Am 13. Juli hatten die Gesandten die erste Audienz bei
Zamoyski. Über zwei deutsche obristen aus seinem Gefolge, die als broker fungie-
ren sollten, versuchten sie ihn zu stimulirn unnd [zu] unnderbauen124. Es folgten
weitere direkte und indirekte Bemühungen um den Großkanzler. Diese Media-
tionsversuche zeitigten zunächst keinen Erfolg125. Erst Mitte August kam scheinbar
Bewegung in die verhärteten Fronten. Am 16. August ließ Zamoyski durch den mit
ihm eng verflochtenen königlichen Sekretär Reinhold Heidenstein erklären, er be-
gere des fridens mit den Zborowski, und forderte diese auf, ein concept eines Frie-
densvertrags zu erstellen; dann wolle er die Wahl Maximilians nicht verhindern. Der
gewiefte Taktiker spielte jedoch auf Zeit, bis der polnische Primas Karnkowski nach
einer Beratung mit den anderen Bischöfen in der Nacht vom 18. auf den 19. August
mit seiner Faktion vom habsburgischen Lager zu Zamoyski überlief126. 

Die Gesandten der österreichischen Erzherzöge bemühten sich auch um andere
Magnaten und um die Gesandten der Fürsten, die sich zwar nicht selbst um die
Krone bewarben, aber dennoch Delegationen auf den Sejm geschickt hatten, um für
einen Kandidaten zu werben. Während ihrer Mission nach Warschau absolvierten
sie dazu ein umfangreiches Programm an Audienzen. Sie besuchten die Königin-
witwe, den päpstlichen Nuntius, Kardinal Radziwiłł, den Erzbischof von Gnesen
und die Abgesandten der deutschen Kurfürsten127. Zollern und Geizkofler bemüh-
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122 Vgl. Noflatscher: Maximilian, S.142.
123 Vgl. ebd., S.146.
124 TLA Ferdinandea, Pos.102 (1), Karl von Zollern und Z. G. an Ehz. Ferdinand II. (Ausf.),

Warschau, 1587 VII 17, fol.1000f.
125 Vgl. ebd., Karl von Zollern und Z. G. an Ehz. Ferdinand II. (Ausf.), Warschau, 1587 VII 26,

fol. 857v, ebd., Karl von Zollern und Z. G. an Ehz. Ferdinand II. (Ausf.), Warschau, 1587
VIII 01 (1), fol.1068 r und ebd., Karl von Zollern und Z. G. an Ehz. Ferdinand II. (Ausf.),
Warschau, 1587 VIII 17, fol.1058f.

126 Vgl. hierzu ebd., Karl von Zollern und Z. G. an Ehz. Ferdinand II. (Ausf.), Warschau, 1587
VIII 22, fol.1080 –1087.

127 Ebd., Karl von Zollern und Z. G. an Ehz. Ferdinand II. (Ausf.) , Warschau, 1587 VII 17,
fol. 842 – 847.
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ten sich zudem, die Szlachta, den polnischen Kleinadel, thails promissionibus thails
durch andere persuasiones auf die Seite des Hauses Österreich zu ziehen128. Als 
ein Vertrauensmann der Gesandten fungierte der Edelmann Nikolaus Warkotsch.
Geizkofler rühmte gegenüber Erzherzog Maximilian Warkotschs Verdienste als
Kontaktmann gegenüber dem polnischen Kleinadel. So sei sein praesentia, avisi
unnd unnderbauung, sonnderlichen bey dem adl disem werckh in mer weg nuz unnd
befürderlich gewesen. Deshalb empfahl er Warkotsch, der bey den fürnembsten herrn
unnd ritterschafft große unnd guette khundtschafft habe, für weitere Dienste129. 

Zudem mussten die Gesandten die aufgebaute Faktion bei der Stange halten. So
berichteten sie am 10.August nach Innsbruck, dass die prackhtiggen sich gar selzam
und wunderlich angelassen hätten und die habsburgischen Parteigänger seer abfal-
len und wanckhen wellen. Daher hätten sie khain fleis, mühe oder arbait gespart, ja
khain augenblickh gefeyert oder mittel underlassen, dieselben, wie wir immer ge-
khundt oder gemacht, zu confirmirn und zubestettigen130. Das Mittel war vor allem
Geld. So klagte Geizkofler, der polnische Adel sei ain gesind, so nichts als gelt von
allen ortten schreyen und begern thuett131. Diese Praktiken werden nicht nur mit
den eindeutig negativ konnotierten Begriffen ‚corruptella‘ und ‚largitio‘ belegt132,
auch die polnischen Adligen, die für ihre Unterstützung Geld einforderten, zeich-
neten sich in den Berichten Geizkoflers durch Eigenschaften aus, die in der adligen
Tugendlehre negativ besetzt waren. Der Erzbischof von Gnesen, zunächst ein Par-
teigänger der Habsburger, der aber nach Zahlung von 20 000 Dukaten ins Lager
Wasas überlief, wird als wanckhlmüettiger, unbestendiger mann bezeichnet133.

Die Doppelwahl nutzte Geizkofler, um auch Maximilian weiter für sich einzu-
nehmen. Unmittelbar nach der Doppelwahl sandte er zwei Memoranden an den neu
gewählten König Maximilian. Dabei erwies er sich als aktivistischer Politiker, der
Politik bewusst gestalten wollte. Seine Empfehlungen fasste er folgendermaßen zu-
sammen: In summa, es ligt alles an der celeritet unnd der macht, die gleich anfanngs
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128 Ebd., Karl von Zollern und Z. G. an Ehz. Ferdinand II. (Ausf.), Warschau, 1587 VIII 10,
fol.1060 –1065.

129 StAL B90 Bü 310, Z. G. an Ehz. Maximilian (Entw.), Warschau, 1587 VIII 31.
130 TLA Ferdinandea, Pos. 102 (1), Karl von Zollern und Z. G. an Ehz. Ferdinand II. (Ausf.),

Warschau, 1587 VIII 10, fol.1060 –1065.
131 Ebd., Karl von Zollern und Z. G. an Ehz. Ferdinand II. (Ausf.), Warschau, 1587 VII 17,

fol.1000 –1001. Vgl. auch ebd., Karl von Zollern und Z. G. an Ehz. Ferdinand II. (Ausf.),
Warschau, 1587 VIII 01, fol.1067–1071.

132 Vgl. ebd., Karl von Zollern und Z. G. an Ehz. Ferdinand II. (Ausf.), Warschau, 1587 VII 26,
fol. 856 – 859 und ebd., K. von Zollern und Z. G. an Ehz. Ferdinand II. (Ausf.), Warschau,
1587 VIII 22, fol.1080 –1087. Dasypodius: Dictionarium, S.108 definiert den Begriff ‚largi-
tio‘ als Reyliche schenckung/ gunst zu erlangen/ miet gaebung, den Ausdruck ‚largitionibus
corrumpere‘ als Mit mieten odder [!] gaben bestechen. Laut Grimm: Wörterbuch, Bd.12,
Sp. 2176 bezeichnet der Begriff ‚Miete‘ im Frühneuhochdeutschen eine Gabe, die „zu er-
langung eines unberechtigten vortheils“ dient, war also negativ konnotiert. 

133 TLA Ferdinandea, Pos. 102 (1), K. von Zollern und Z. G. an Ehz. Ferdinand II. (Ausf.),
Warschau, 1587 VIII 22, fol.1080 –1087.
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ad tenendos hostes sich im werckh beweisen mueß134. Er plädierte im Sinne Machia-
vellis dafür, die sich bietende Chance durch rasches und entschiedenes diploma-
tisches und militärisches Handeln auszunützen. Der Erzherzog solle nicht zögern,
damit man cunctanto oder diu deliberanto dz jhenige nit abermals verliere, von
deßwegen dz hochloblich hauß von Österreich nun mehr etlich mal so große müehe,
arbait und uncosten angewendet hat. Diskursiv wurde politisches Handeln auch im
vertraulichen Umgang von Klient und Patron nicht mit individuellen Eigeninteres-
sen, sondern mit dem Rekurs auf die Verpflichtung gegenüber der Dynastie und der
Christenheit sowie mit adligen Werten legitimiert. Neben dem Hinweis auf den fi-
nanziellen Aufwand appellierte er an die Ehre des Hauses Habsburg, die bei einem
Verzicht auf die Krone durch großen schimpf, spott, schande unnd verkleinerung
geschmälert würde. Auch erinnerte er an die Verpflichtung des Erzherzogs gegen-
über seinen standthafft[en] polnischen Klienten, die er nicht im Stich lassen dürfe,
sowie an die politischen Interessen der Christenheit und der habsburgischen Dy-
nastie. So sei zu bedenken, was der gannzen christenhait unnd dem hochloblichen
hauß von Österreich an disem königreich gelegen135. 

Geizkofler blieb Erzherzog Maximilian – zunächst informell als Klient, dann ab
1590 als unbesoldeter Rat – im Zusammenhang mit der polnischen Wahl als Finanz-
makler und Diplomat verbunden. Schon auf dem Wahlsejm hatte Geizkofler den
Gesandten Erzherzog Maximilians Kredite vermittelt und für diese gebürgt136. 1590
antizipierte er im Auftrag des Erzherzogs bei den Fuggern 22 000 fl. auf eine spani-
sche Subsidienzahlung137. Bei diesen Darlehensverhandlungen setzte der Erzherzog
gezielt auf Geizkoflers Verflechtung mit den Fuggern. So wies Maximilian ihn an,
allen möglichen fleiß an[zu]wenden, wie du dann mit inen [den Fuggern] durch
deinen vettern [Michael (II.) Geizkofler] auch annder mittel unnd weg waist zu
tractirn138. Zudem vertrat Geizkofler die Interessen Maximilians am Kaiserhof. 1588
beauftragte Maximilian ihn aus seiner Gefangenschaft, seinem Rat Andreas Hanne-
wald, den er nach Prag schicken wollte, um das spanisch gelt zu sollicitiren, dabei gute
anleytung [zu] geben, auch hülff und beystandt [zu] laisten139. 1590 sandte ihn Maxi-
milian nach Mantua, zum Herzog von Sabioneda sowie nach Florenz. Dort sollte er
unter anderem um finanzielle Beiträge zu den merckliche[n] uncosten werben, die
der Erzherzog auf sich genommen hatte, um seinen Anspruch auf die polnische
Krone durchzusetzen140. Diese Gesandtschaft, die der Reichspfennigmeister ohne
Wissen seines kaiserlichen Herrn unternahm, zeigt, dass Geizkoflers Bemühen, sich
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134 StAL B90 Bü 310, Z. G. an Ehz. Maximilian (Entw.), Warschau, 1587 VIII 23.
135 Ebd., Z. G. an Ehz. Maximilian (Entw.), Warschau, 1587 VIII 31.
136 Vgl. hierzu die Akten in StAL B90 Bü 352.
137 Vgl. StAL B90 Bü 352, Ehz. Maximilian an Z. G. (Ausf.), Wiener Neustadt, 1590 X 10.
138 Ebd., Ehz. Maximilian an Z. G. (Ausf.), Mergentheim, 1590 VII 30.
139 Ebd., Ehz. Maximilian an Z. G. (Ausf.), Krastinaw, 1588 XII 09.
140 Vgl. hierzu die Akten in StAL B90 Bü 317, insbesondere StAL B90 Bü 317, Instruktion Ehz.

Maximilians für Z. G. (Ausf.), Mergentheim, 1590 I 08.
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die Gunst mehrerer habsburgischer Patrone zu sichern, nicht ganz risikolos war. 
Als die Hofkammer erfuhr, dass er, statt seinen Amtsgeschäften nachzugehen, nach
Italien gereist war, erteilte der Kaiser ihm eine scharfe Rüge141.

Geizkofler agierte im Zusammenhang mit der gescheiterten Wahl Maximilians
1588 auch als kaiserlicher Gesandter. Beispielsweise ist ein Bericht an Rudolf II.
über Verhandlungen erhalten, die er im Juli 1588 mit Zamoyski führte142. Seine Ein-
blicke in diese Verhandlungen nutzte er gezielt dazu, seinen 1587 geknüpften Kon-
takt zu Erzherzog Matthias auszubauen und dessen Gunst zu gewinnen. So sandte
er diesem im Herbst und Winter 1588 regelmäßig Nachrichten mit Berichten aus
Polen und anderen Ländern zu143. Daran schloss sich ein weiteres Projekt an, um die
Gunst des Erzherzogs zu gewinnen. Als dessen Obersthofmeister Richard Strein,
mit dem Geizkofler während des polnischen Wahlsejms Bekanntschaft geschlossen
hatte144, im Januar 1589 durch Prag reiste, unterbreitete er diesem einen die person
des Erzherzogs betreffenden fürschlag145, der sich unter dem Schlagwort „gehaime
handlung“146 im folgenden Jahr durch die Korrespondenz mit Matthias zieht. Dabei
handelte es sich um zunächst von Geizkofler angeregte, dann aber skeptisch beur-
teilte und über diesen Status nie hinausgelangte Heiratsprojekte, wohl mit einer der
Schwestern des damals noch protestantischen Heinrichs von Navarra147. Geizkof-
ler fürchtete, sowohl die eine als auch die andere heurat werde den Papst und den
König von Spanien offendirn. Auch sei das vertrauen und zusamensötzen under
dem hochlöblichen haus von Österreich […] so gering, dass Matthias von seinen Ver-
wandten in dieser Sache, die auch die religion zum thail betreffe, keine Unterstüt-
zung, sondern Widerstand zu erwarten habe148. 
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141 Vgl. HKA RGB Bd. 479, Ks. Rudolf II. an Z. G., Prag, 1590 III 23, fol.14 r–v.
142 Vgl. StAL B90 Bü 316, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Entw.), Prag, 1588 VII 09.
143 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 348, Ehz. Matthias an Z. G. (Ausf.), Linz, 1588 IX 18.
144 Vgl. z. B. TLA, Hofrat, Selekt Ferdinandea, Pos. 102 (1), Karl von Zollern und Z. G. an Ehz.

Ferdinand II. (Ausf.) , Warschau, 1587 VII 17, fol. 844v.
145 StAL B90 Bü 348, Ehz. Matthias an Z. G. (Ausf.), Linz, 1589 I 17.
146 Ebd., Z. G. an Ehz. Matthias (Entw.), Augsburg, 1589 VIII 25.
147 Explizit wird dies nie erwähnt. In einem Schreiben rät Geizkofler jedoch, man müsse sich

erkundigen, ob zwischen Schotten und deß von Navarra schwöster in heurats sachen noch
nichts firgangen. Ebd., Z. G. an Ehz. Matthias (Entw.), Augsburg, 1589 IX 24. 

148 Ebd., Z. G. an Ehz. Matthias (Entw.), Augsburg, 1589 VIII 25.
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b) Reichspfennigmeister (1589 – 1603) 

α) Der normative Rahmen des Amtes

Den nächsten Karrieresprung machte Geizkofler 1588/89 als der Kaiser ihm das
Amt des Reichspfennigmeisters übertrug149, das er bis 1603 ausübte150. Für seine
Berufung waren soziale Beziehungen unerlässlich. So interzedierten nicht nur die
Fugger, die vom Kaiser um eine Stellungnahme angegangen worden waren, für
ihn151, auch Erzherzog Ferdinand, den der Aufstiegsaspirant um Fürsprache bat,
versprach sich einiges davon, einen seiner Räte in der Nähe des Kaisers zu platzie-
ren. Er wollte ihn nämlich nur freistellen, wenn er gleichzeitig in seinen Diensten
bliebe. Ferdinand verfasste nicht nur ein Empfehlungsschreiben an den Kaiser, son-
dern wandte sich zusätzlich an Obersthofmeister Hans Trautson, der das Vertrauen
des Kaisers genoss und deswegen große befürderung thuen könne152. Die Wirksam-
keit dieser Interzession belegt das kaiserliche Ernennungsdekret, in dem explizit
erwähnt wird, die Beförderung Geizkoflers zum Reichspfennigmeister sei auch um
Ferdinands wolmainende[r] intercession willen erfolgt153. Möglicherweise ließ auch
Geizkoflers Onkel Michael (II.) seine Kontakte zum Kaiserhof spielen. Schon als er
im März 1584 vergeblich versuchte, seinem Neffen eine Stellung als Kammerge-
richtsassessor zu verschaffen, schrieb er Vizekanzler Viehhäuser an und hoffte bei
ime, was muglich, auszubringen, dann ich ime sunst in mer weg auch gedient154.

Außerdem wurde das soziale Kapital Geizkoflers in Form seiner Beziehungen
zur oberdeutschen Hochfinanz, insbesondere zu den Fuggern, sowie zu den Fürs-
tenhöfen des Reichs als Argument zu seinen Gunsten angeführt155. Geizkofler
selbst versprach gegenüber Erzherzog Ferdinand, durch die mittel der herren Fug-
ger und meiner befreundten [Verwandten] das Amt, in dem er für die Finanzierung
der kaiserlichen Reichsaufgaben zuständig sein sollte, besonders gut zu erfüllen156.
Dies zeichnete ihn gegenüber seinem Amtsvorgänger Johann Achilles Ilsung aus, an
dem kritisiert wurde, dass er nicht genügend Vertrauen (Credit) in der Finanzwelt
besitze, um Darlehen zur Finanzierung der Verteidigung der ungarischen Grenze
gegen die Türken aufzutreiben157. Der Kaiser suchte primär einen Kandidaten, der
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149 Vgl. zu den Berufungsverhandlungen auch Müller: Reichspfennigmeister, S.19 f. und
Schulze: Türkengefahr, S. 321f.

150 Vgl. StAL B90 Bü 61, Matthäus Welser an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1603 IV 25.
151 StAL B90 Bü 58, Ks. Rudolf II. an Marx Fugger (Abschr.), Prag, 1588 VII 20.
152 Ebd., Ehz. Ferdinand an Hans Trautson (Abschr.), Innsbruck, 1588 XI 05. 
153 Ebd., Dekret Ks. Rudolfs II. an Z. G. (Abschr.), Prag, 1588 XI 24.
154 StAL B90 Bü 860, Michael (II.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1584 III 10, st.n.
155 Schulze: Türkengefahr, S. 321f., betont zwar, dass „vor allem Geizkoflers Beziehungen zu

den Fuggern […] für die Hofkammer ein Argument [waren], das ihn […] für dieses Amt
qualifizierte“, erwähnt den anderen Aspekt aber nicht.

156 StAL B90 Bü 58, Z. G. an Ehz. Ferdinand (Abschr.), [o. O., o. D.].
157 Vgl. Schulze: Türkengefahr, S. 321.
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guetten credits unnd namens sey158. Der vom Kaiser um Rat gefragte Großbankier
Marx Fugger betonte Geizkoflers gute Beziehungen zum Kaiserhof und zu den
Fürstenhöfen des Reichs. So sei dieser besonders zu empfehlen, weil er eur khay:
mt: wie auch anderer fürsten höff in Teütschlandt zimblich erfahren unnd bekhandt
sei159. Auch das kaiserliche Ernennungsdekret betonte, die Wahl sei auf Geizkofler
gefallen, da das Amt nach dem Rücktritt Ilsungs mit einer qualificierten unnd im
reich bekhandten person widerumb ersezt werden müsse160. 

Zudem spielte Geizkoflers kulturelles Kapital eine Rolle. Die Fugger verwiesen
sowohl auf seine höfisch-adminstrativen Fertigkeiten als auch auf seine kaufmän-
nischen Kenntnisse. So teilten sie dem Kaiser mit, ihnen seien außer Geizkofler 
keine in Oberdeutschland ansässigen Personen bekannt, welche der gelegenheit deß
hofwesens unnd gelthandtlungen erfahren, wie denn diß ambt unnd die notturfft er-
fordert161. Als entscheidende Ressourcen für die Amtsführung galten also eine Kom-
bination aus kulturellem Kapital in Form praktischer politischer Erfahrung und
sozialem Kapital in Gestalt eines weit gespannten Beziehungsnetzes, vor allem eines
guten, auf Verflechtung beruhenden ‚Kredits‘ bei der Hochfinanz162, wie dies auch
Geizkofler 1603 in Bezug auf den von ihm zu seinem Nachfolger vorgeschlagenen
Matthäus Welser betonte163. 

Neben sozialem und kulturellem Kapital war für den Antritt des Amts ökono-
misches Kapital erforderlich. Die Hofkammer forderte von Geizkofler als Sicher-

118

158 StAL B90 Bü 58, Ks. Rudolf II. an Marx Fugger und Gebrüder (Abschr.), Prag, 1588 VII 20.
Die „Bedeutung zwischenmenschlichen Vertrauens in den Tauschbeziehungen“ in der Frü-
hen Neuzeit betont z. B. Muldrew. Seinen Ausdruck fand dieses Vertrauen im „Kredit“
eines Menschen, der dessen „Ausmaß an Vertrauen in der Gesellschaft“ bezeichnete, das
entlang seines Beziehungsgeflechts kommuniziert wurde. Muldrew: Kapitalismus, S.173
und 194. Zu diesem weiten Kreditbegriff in der Frühen Neuzeit vgl. auch Steuer: Außen-
verflechtung, S.137.

159 StAL B90 Bü 58, Marx Fugger und Gebrüder an Ks. Rudolf II. (Abschr.), Augsburg, 1588
VIII 04. – Auch dieser Aspekt findet bei Schulze: Türkengefahr, S. 321f. keine Erwähnung.

160 StAL B90 Bü 58, Dekret Ks. Rudolfs II. an Z. G. (Abschr.), Prag, 1588 XI 24.
161 Ebd., Marx Fugger und Gebrüder an Ks. Rudolf II. (Abschr.), Augsburg, 1588 VIII 04. 
162 Im Gegensatz dazu hebt Schattkowsky: Reichspfennigmeister, S. 24 – 28 als Qualifika-

tionskriterium bei der Auswahl der für den ober- und niedersächsischen Kreis zuständigen
Reichspfennigmeister neben kulturellem Kapital in Form von „Fähigkeiten auf finanztech-
nischem Gebiet“ und Erfahrung in „Hofdiensten“ vor allem das symbolische Kapital der
Kandidaten hervor, der, um an den Höfen bei der Eintreibung von Steuern überhaupt
Gehör zu finden, über eine hohe „soziale Stellung und persönliche Reputation“ verfügen
musste.

163 Welser sei bey disem statt regiment [gemeint ist die Reichsstadt Augsburg] lanng herkhom-
men und hin und wider gar guete correspondenzen hat. Geizkofler war zwar der Meinung,
dass es Welsers brüeder[n] unnd befreünte[ ] zu diesem Zeitpunkt nicht zuzumuten sei, ime
mit irem credito beyzuspringen […], wann sy aber ein zueverleßliches fundament [in Gestalt
von Mitteln zu Welsers enthebung] sehen werden, so ist an irem möglichen zuethuen nit zue
zweiflen. Vgl. HK RA Fz. 50/C, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Ausf.), Augsburg, 1603 IV 30,
fol.1157r –v.
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heit für mögliche Fehlbeträge in der Amtskasse eine Kaution von 20 000 fl.164 Den
Mangel an ökonomischem Kapital kompensierte er durch Bürgschaften seiner
Verwandten, mithin soziales Kapital, das in ökonomisches transformiert wurde. Da
sein Vermögen die gewünschte Höhe nicht erreichte, bürgten neben ihm seine bei-
den Onkel Michael (II.) und Uriel, der als Generaleinnehmer der Tiroler Landschaft
fungierte165. In Finanzfragen verließ sich die Hofkammer nicht auf informelle Si-
cherungsmechanismen wie die Ehre des Amtsinhabers, die durch eine korrupte
oder mangelhafte Amtsführung in Gefahr war, sondern bestand auf einer schrift-
lichen Obligation. So verwies Geizkofler zwar auf den guten Ruf, den sich die An-
gehörigen seiner Familie durch zuverlässige Amtsführung erworben hätten, musste
sich aber trotzdem bereit erklären, auf kaiserlichen Wunsch die Kaution zu stellen,
ob wol wier Geizkhofler sonder, ohn gebüerlich ruem zumelden, in allen unns ver-
trauten ämbtern biß anhero versehenlich also ehrbar gehandelt, das man auch von
unns die jenigen versicherung, so sonsten von alters bey den diensten herkhommen,
nit erfordert166.

Den normativen Rahmen des im Vergleich zu seinem Ratsdienst oder zu Klien-
telverhältnissen hochgradig formalisierten Amtes bildete eine kaiserliche Instruk-
tion167. Sie regelte die interne Organisation des Amtes, seine Stellung gegenüber
dem Kaiser und der Hofkammer sowie die Aufgaben des Amtsinhabers. Außer dem
Reichspfennigmeister nennt sie nur noch einen weiteren vom Kaiser bestallten
Amtsträger, den Gegenhändler, der als Kontrollinstanz des Amtsinhabers fungieren
sollte, beispielsweise indem er parallel zu Geizkofler eine eigene Jahresrechnung
führen sollte (§ 16). Zwar erwähnt die Instruktion auch verwalter und diener des
Reichspfennigmeisters, diese aber hatte er auf eigene Kosten zu unterhalten. Falls
sie im kaiserlichen Auftrag verreisten, konnte er jedoch Spesen abrechnen (§ 17).
Zur vorgesetzten Behörde wird die kaiserliche Hofkammer bestimmt. Nur der
Kaiser, Erzherzog Ernst, dem die verwaltung deß hungerischen gränizwesens an-
vertraut war, und die Hofkammer durften Geizkofler Ausgaben befehlen (§ 14). An
die Hofkammer sollten Monatsabrechnungen (§ 8), Jahresrechnungen (§ 16) sowie
jährlich Abschriften der Registratur des eingehenden und ausgehenden Schriftver-
kehrs des Amtes (§ 15) abgeliefert werden. 

Die Instruktion weist dem Reichspfennigmeister die Aufgabe zu, die auf einem
zukünftigen Reichstag bewilligten Reichshilfen der im Österreichischen, Burgun-
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164 Vgl. StAL B90 Bü 58, Dekret Ks. Rudolfs II. an Z. G. (Abschr.), Prag, 1588 XI 24 und ebd.,
Dekret Ks. Rudolfs II. an Z. G. (Abschr.), Prag, 1589 I 10.

165 Vgl. ebd., Verschreibung Z. G.s., Michael (II.) und Uriel Geizkoflers (Abschr.), Augsburg,
1589 IV 01.

166 Ebd., Z. G. an die HK (Abschr.), [o. O., o. D.].
167 Vgl. zum Folgenden ebd., Instruktion für Z. G. als Reichspfennigmeister (Abschr.), Prag,

1589 I 28. Die Instruktion ist – nicht ganz fehlerfrei und sprachlich modernisiert – abge-
druckt bei Müller: Reichspfennigmeister, Nr.1, S. 81– 85. Die in Klammern angegebenen
Paragraphen beziehen sich auf diesen Text. Zu den Inhalten der Instruktion vgl. auch ebd.,
S. 20 – 22 und Schulze: Türkengefahr, S. 351.
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dischen, Oberrheinischen, Kurrheinischen, Westfälischen, Fränkischen, Schwäbi-
schen und Bayerischen Kreis begüterten Stände einzuziehen, die von diesen in den
Legstädten Frankfurt, Augsburg, Nürnberg und Regensburg abgeliefert werden
sollten. Dazu wird ihm der Amtssitz in Augsburg verordnet (§ 1). Des Weiteren fällt
es in sein Ressort, die noch ausstehenden Posten (Restanten) der 1582 bewilligten
Reichshilfe einzutreiben (§ 7). Außerdem geht die Instruktion angesichts des Aus-
laufens der 1582er Reichshilfe auf die Notwendigkeit von Antizipationen, d. h. die
Vorfinanzierung der künftig zu bewilligenden Reichshilfen durch die Aufnahme
von Krediten, ein (§§ 9, 10)168. Auch erwähnt die Instruktion die aigenen gelthand-
lungen des Kaisers, die Geizkofler gesondert verrechnen solle (§ 16). Der Reichs-
pfennigmeister erscheint also als Finanzmakler des Kaisers. Die Aufnahme von
Antizipationen unterlag allerdings Einschränkungen. Sie waren nur dann erlaubt,
wenn die bei den Legstädten eingegangenen Einnahmen nicht zur Bezahlung der
Amtsschulden ausreichten, sie sollten nur auf kurze Zeit und bei größeren Summen
nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Hofkammer aufgenommen werden. Auch
die Funktion eines finanzpolitischen Beraters wird Geizkofler zugewiesen. So soll
er hinsichtlich der Restanten der Reichsstände nachgedenckhen, wie etwa solche
[…] zur hanndt zubringen, auch was unns eines oder des andern halber zu thuen
sein mecht, neben seinem guetachten jeder zeit erinnern (§ 7).

Neben der schriftlichen Instruktion stand mit dem Amtseid eine weitere rechtli-
che Verpflichtung. Der auf gott und das heylig evangelium geleistete Eid band Geiz-
kofler an den Kaiser und seine Instruktion. Er verpflichtete sich zu einer Amtsfüh-
rung, die den finanziellen Interessen des Kaisers diente, und musste erklären, keine
riskanten Geldgeschäfte (gefährliche handlung) oder Unterschlagungen (betrug) zu
dulden bzw. zu begehen. Explizit wurde auch das Treueverhältnis zu seinem Herrn
im Eid bekräftigt, das den ökonomischen Interessen des Dieners, aber auch des-
sen Verpflichtung gegenüber seinen Verwandten übergeordnet wurde. Geizkofler
wurde verpflichtet Folgendes zu schwören: Er sollte in allen sachen erbar, treulich
und aufrichtiglich handlen, seiner khay: mt: nuz füerdern, schaden unnd nacht[ei]l
wahrnen und wenden, wie ein getreuer rath und diener seinem herrn zuethuen
schuldig und pflichtig und […] [sich] hierwieder weder mit gab, freundtschafft noch
anders bewegen lassen, noch ansehen in khainerley weiß noch weeg169.

Auf dem Reichstag von 1598 wurde auf Initiative der Reichsstände, die die Ver-
wendung der von ihnen bewilligten Mittel besser kontrollieren wollten, ein neues
Reichspfennigmeisteramt für die neu bewilligte Reichshilfe geschaffen170. Dieses
Amt übernahm Geizkofler in Personalunion zu seinem bisherigen Amt als Reichs-
pfennigmeister über die Alten Hilfen und die 1594er Hilfe. So existieren beispiels-
weise zwei Serien von Amtsrechnungen – eine für die Alten Hilfen und die 1594er
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168 Dabei handelte es sich um eine Neuerung gegenüber der Instruktion Ilsungs von 1583. Vgl.
ebd., S. 351.

169 StAL B90 Bü 58, Amtseid Z. G.s (Abschr.), [o. O.], 1589 III 21.
170 Vgl. zu den Reichstagsverhandlungen Schulze: Türkengefahr, S. 324 – 328.
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Hilfe sowie eine für die 1598er Hilfe171. Es ist somit fraglich, ob, wie Schulze be-
hauptet, von einer „Reichsfinanzverwaltung“ die Rede sein kann, die „ein bestimm-
tes Eigengewicht als Zentralbehörde des Reiches entfalten konnte“172, oder ob das
Amt Geizkoflers nicht viel eher immer noch das eines kaiserlichen bzw. kaiserlich-
reichsständischen Kommissars war, der für eine bestimmte, zeitlich begrenzte Auf-
gabe zuständig war. Schon Müller hat korrekt festgestellt, dass das „Reichsfinanz-
wesen“ außer Geizkofler und seinem Gegenhändler „keinen dem Reiche vereidigten
Finanzbeamten kannte“. Die Amtsdiener standen vielmehr in einem persönlichen
Dienstverhältnis zu Geizkofler. Auch die Hofkammer übte die Aufsicht über das
Reichspfennigmeisteramt nur „im Nebenamt“ aus173.

Die Instruktion, die Geizkofler 1598 als Reichspfennigmeister und Kriegszahl-
meister über die 1598er Hilfe vom Kaiser und den Reichsständen vertreten durch
Pfalzgraf Philipp Ludwig von Neuburg und Landgraf Georg Ludwig von Leuch-
tenberg erhielt, war „ersichtlich auf den großen Türkenkrieg Rudolfs II. zugeschnit-
ten“174. Formal unterschied sich diese Instruktion von derjenigen für das Reichs-
pfennigmeisteramt von 1589 dadurch, dass sie nicht vom Kaiser erlassen, sondern
zwischen dem Kaiser, den reichsständischen Deputierten und Geizkofler ausgehan-
delt worden war. Auf dem Reichstag wurde zwischen dem kaiserlichen Kommissar,
Erzherzog Matthias, und den Reichsständen eine Instruktion vereinbart. Diese
wurde auf Einwilligung der Stände unter Hinzuziehung des Pfalzgrafen und des
Landgrafen von der Hofkammer nochmals modifiziert. Dabei fanden auch von
Geizkofler zum ersten Entwurf eingebrachte memorialia starke Berücksichti-
gung175.

Inhaltlich befasst sich die Instruktion176 mit der internen Organisation des Amts,
die aber weitgehend in das Ermessen des Amtsinhabers fiel. Zu den aus der Reichs-
hilfe besoldeten Amtsträgern, die in der Instruktion genannt werden, zählen neben
dem Reichspfennigmeister selbst nur dessen zwei adjunkten (§§ 6,7,11). Dieses
Amt, das hinsichtlich seiner Kontrollfunktion dem des Gegenhändlers entsprach,
wurde auf Geizkoflers ausdrückliche Bedingung zu mehrerer seiner versicherung
und entschüttung alles ungleichen verdachts geschaffen. Seine amtsgehülfen und
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171 Vgl. die Amtsrechungen über die 1594er Hilfe StAL B90 Bü 104 –109 und die Amtsrech-
nungen über die 1598er Hilfe in StAL B90 Bü 111–114.

172 Schulze: Türkengefahr, S. 305f. Unter dem Begriff der „Reichsfinanzverwaltung“ versteht
er den „administrativen Apparat […], der mit der Einziehung, Anmahnung, Zwangsein-
treibung, Verwaltung, dem Transport und der Aushebung der Reichssteuern befaßt ist, die
für den Türkenkrieg vom Reichstag bzw. den Kreistagen bewilligt worden waren.“

173 Müller: Reichspfennigmeister, S. 20f.
174 Ebd., S. 31.
175 StAL B90 Bü 58, Instruktion für Z. G. als Reichspfennigmeister (Abschr.), Prag, 1598 VI 17.

Vgl. auch Müller: Verdienste, Nr.12, S. 292f.
176 Vgl. zum Folgenden StAL B90 Bü 58, Instruktion für Z. G. als Reichspfennigmeister

(Abschr.), Prag, 1598 VI 17. Die Instruktion ist abgedruckt bei  Müller: Verdienste, Nr.12,
S. 294f.
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diener musste Geizkofler von seinem Salär selbst besolden. Nur Verwaltungsaus-
gaben, d. h. Reise-, Zehrungs- und Transportkosten, sollte er aus den Reichshilfen
bestreiten dürfen. Im Vergleich zur 1589er Instruktion bedeutete diese Instruktion
dennoch eine stärkere Bürokratisierung des Amts, denn die ethischen und fach-
lichen Qualitäten der Amtsdiener und ihre Aufgaben wurden schriftlich fixiert177.

Bemühungen zur weiteren Bürokratisierung des Amtes gingen vor allem vom
Amtsinhaber selbst aus. So forderte er zu seiner Absicherung eine klare Abgren-
zung der Kompetenzen. Es sei ihm zu wissen vonnöten, uff wen ich mein respect
haben, wem ich die raitungen übergeben, uff was certification und schein ich die aus-
gaben anschaffen und verrichten und wo ich mich in einem oder andern beschaids
erholen solle178. Forderungen wie den Vorschlag, die Amtsdiener auf Kaiser und
Reich zu vereidigen und direkt besolden zu lassen, die bei ihrer Verwirklichung tat-
sächlich zum Entstehen einer kaiserlich-reichsständischen „Finanzadministration“
im Reich geführt hätten, erhob er nicht zuletzt aus finanziellem Eigeninteresse. Da
als Amtsdiener nur verpürgte leüth geeignet seien, welche wol besoldet unnd mit
aller notturfft underhalten sein wollen, forderte er, dass der Kaiser und die Reichs-
stände die ambtsgehülfen und diener bestellen, beaidigen und verpürgen lassen
sollten. Dieses Ansinnen wurde ihm jedoch abgeschlagen. Weder der Kaiser noch
die Reichsstände wollten sich mit erhandlung, uffnemmung und absonderlicher
besoldung der Amtdiener beladen179.

Im Gegensatz zum Amt des Reichspfennigmeisters über die Alten Hilfen und die
1594er Hilfe war Geizkofler im Reichspfennigmeisteramt von 1598 nicht nur dem
Kaiserhof unterstellt, sondern Kaiser und Reichsstände übten gemeinsam die Auf-
sicht aus. Dies kam dadurch zum Ausdruck, dass die Instruktion von beiden auf-
gerichtet wurde und dass die Endabrechnung über die Reichshilfe vor dem Kaiser
und den beiden zugezogenen Reichsfürsten erfolgen sollte. Sowohl die Adjunkte als
auch Geizkofler wurden durch einen Eid auf den nutz des Kaisers und des Reichs
verpflichtet (§§ 11,15). Allerdings blieb die Stellung des Kaisers gegenüber dem
Reichspfennigmeister dominierend, da festgelegt wurde, dass der Reichspfennig-
meister seinen respect fürnemblich auf den Kaiser richten solle (§ 6)180. 
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177 Das Versprechen des Kaisers und der deputierten Fürsten, Geizkofler im Falle unverschul-
deten Verlusts von Geld schadlos zu halten, wurde unter anderem mit der Bedingung
verknüpft, er solle nur verbürgte leut und solche diener einstellen, die für den verlust und
abgang stehen mögen (§ 14). Zudem wird erwähnt, dass Geizkofler darauf hingewiesen
habe, waßmaßen er im feld, dann zu Wien, item in des reichs legstätten, samt noch etlichen
leuten, die er zum verschicken, das gelt einzunehmen, hin und her zu führen haben müsse,
unter 30 personen nit wol erklecke.

178 StAL B90 Bü 58, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Abschr.), Prag, 1598 V 04.
179 Ebd., Instruktion für Z. G. als Reichspfennigmeister (Abschr.), Prag, 1598 VI 17. Vgl. auch

ebd., Z. G. an Ks. Rudolf II. (Abschr.), Prag, 1598 V 04 und ebd., Z. G. an Ks. Rudolf II.
(Abschr.), Prag, 1598 V 07.

180 Ebd., Instruktion für Z. G. als Reichspfennigmeister (Abschr.), Prag, 1598 VI 17. Vgl. auch
Müller: Verdienste, Nr.12, S. 294f.
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Die Tätigkeitsbereiche des Reichspfennigmeisters wichen in entscheidenden
Punkten von der 1589er Instruktion ab. Zwar sah auch sie die Einnahme und
Verrechung der Reichshilfen als seine wichtigste Aufgabe an (§§ 1,2,10). Zugleich
werden aber Antizipationen ohne Einschränkungen zugelassen und ausdrücklich in
das Ermessen des Reichspfennigmeisters gestellt181. Auf Wunsch Geizkoflers wurde
festgehalten, dass sie unentbehrlich seien, daher solle der Reichspfennigmeister,
wann es die not also erfordert, aufs getreulichste, als er mit bestem nutz und wenigs-
ten schaden thuen mag, anticipationsweis gelt aufzubringen macht haben (§ 9).
Zudem wurde der Geldtransport durch Wechsel von Frankfurt ins Feld gestattet
(§ 5) und Geizkofler im Rahmen der Instruktion eine Schadloshaltung erteilt. Der
Kaiser und die Deputierten sagten ihm zu, er müsse im Falle des Verlustes von Geld,
z. B. bei Wechsel- und Kreditgeschäften, den menschliche vernunft und fürsehung
nit verhüten künnen, oder dem er Geizkofler und die seinige nit gewaltig und mäch-
tig wären, […] vor den schaden nit haften. (§ 14)182. 

Abweichend von der ersten Instruktion finden sich ausführliche Abschnitte über
die Verwendung der Reichshilfen. Sie sollten nicht an die kaiserlichen Zahlämter
übergeben werden, sondern durch Geizkofler direkt ausgegeben werden. Es wurde
festgelegt, dass er auf Anordnung des von den Reichsständen verordneten Kriegs-
kommissars, das reichs kriegsvolk besolden sollte (§ 3). Vor allem von den Ständen
waren in die Instruktion zahlreiche Klauseln eingebaut worden, die eine Verwen-
dung des Geldes für andere Zwecke als die Kriegsführung und die Verwaltung der
Reichshilfen verhindern sollte. Wohl auf Wunsch Geizkoflers wurde dieser Punkt
dahingehend spezifiziert, dass außer der auszahlung des reichskriegsvolks aus den
Reichshilfen noch die Besoldungen, Verwaltungskosten und Spesen des Kriegs-
kommissars, der Musterschreiber sowie des Reichspfennigmeisters und seiner Ad-
junkten bestritten werden sollten (§ 7). Außerdem sollte den Ständen der Herzog-
tümer Steiermark, Kärnten und Krain in den ersten beiden Jahren der Reichshilfe je
ein Römermonat als Hilfsgeld überwiesen werden (§ 8). 

Außerdem wurde das Amt im Reichsabschied von 1598 explizit erwähnt und so
normativ abgesichert. Die interne Organisation und die Aufgaben des Amtes blie-
ben zwar unbestimmt und wurden der Instruktion anheim gestellt, die von Kaiser
und Reichsständen ausgehandelt werden sollte. Geregelt wurde vor allem die Kom-
petenzverteilung zwischen Kaiser und Reichsständen. Die Festschreibung des Amts
im Reichsabschied stellt also den Versuch der Stärkung der ständischen Kompeten-
zen gegenüber dem Kaiser dar. Trotz des starken ständischen Einflusses blieben
dem Kaiser weitgehende Möglichkeiten der Einflussnahme auf das Amt. So über-
ließen die Reichsstände dem Kaiser das Recht der Personalauswahl. Die Bestallung
des neuen Reichspfennigmeisters sollte jedoch unter Zuziehung eines katholischen
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181 Diesen Punkt hebt Müller: Verdienste, S. 272f. sehr stark hervor.
182 StAL B90 Bü 58, Instruktion für Z. G als Reichspfennigmeister (1598) (Abschr.), Prag, 1598

VI 17. Vgl. auch Müller: Verdienste, Nr.12, S. 292 – 296.
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und eines der Augsburger Konfession anhängenden Reichsfürsten erfolgen. Zudem
wurde festgelegt, dass der Reichspfennigmeister auf den Kaiser und die Reichs-
stände vereidigt werden sollte183. Abgesehen von den kaiserlichen Instruktionen
und der Erwähnung im Reichsabschied von 1598 beruhte das Amt normativ auf kei-
ner schriftlich fixierten Basis. Weder in den Paragraphen über die Reichssteuern im
für Geizkoflers Amtszeit relevanten Reichsabschied von 1594 noch in den während
seiner Amtszeit geltenden Instruktionen der Hofkammer und des Hofkriegsrats
findet es Erwähnung184.

Seit 1596 äußerte Geizkofler immer wieder Rücktrittswünsche aus gesund-
heitlichen Gründen, aber auch wegen des hohen ökonomischen Risikos, dem er sich
ausgesetzt sah. Die Zahlungsmoral der Reichsstände war mangelhaft. Auch die
Hofkammer beglich Darlehen nicht, die Geizkofler bei Geldleuten auf persönliches
Risiko aufgenommen hatte185. Allerdings müssen die Rücktrittsdrohungen des
nahezu unentbehrlichen Reichspfennigmeisters auch als Instrument gewertet wer-
den, Verbesserungen des Reichsfinanzsystems und finanzielle Gratifikationen für
sich selbst zu erlangen186. Diese Rücktrittsgesuche lassen Rückschlüsse auf seine
Selbstdarstellung als Amtsinhaber zu, mithin auf die ungeschriebenen Regeln, auf
die er sich gegenüber dem Kaiserhof berief. Um Wirksamkeit zu entfalten, mussten
diese den normativen Erwartungen des Kaisers und seiner Räte entsprechen. In
einem Memorial aus dem Jahr 1599 entwarf er, bevor er die konkreten Gründe für
sein Rücktrittsgesuch angab, einen normativen Rahmen seines politischen Han-
delns. Als Reichspfennigmeister begriff er sich nicht nur als dem Kaiser verpflich-
tet, sondern auch dem Reich und dem Gemeinwesen, also dem Gemeinwohl. So er-
klärte er, er habe in den diennsten des Kaisers alleß daß jenige gethan unnd gelaist,
waß ich immer zu irem und deß reichs, auch gemainen weßen nuzen unnd verhüet-
tung irer aufs eußerist ohne daß erschöpfften unnd außgematteten landt und leutt
entlichen undergang unnd verderbens, habe ersinnen unnd erdenckhen können187. 

Diese Verpflichtung konkurrierte auf normativer Ebene mit den Interessen der
Familie des Amtsinhabers, die er als Hausvater und Familienmitglied zu schützen
hatte. So hebt er als Beleg für seinen besonderen Diensteifer gegenüber seinem
Herrn hervor, dass er im Dienst des Kaisers mein arm weib unnd kindt verlaßen,
ein schweres verraittes ambtt frembden personen, deren unfleiß oder untreu […]
mich in die höchste beschwerung bringen khint, vertrauen, alleß, waß ich und mein
weib haben unnd vermögen, versözen unnd verschreiben, von meinem schweher,
puppillen unnd freundten, wie nit weniger vill andern ehrlichen, frembden leutten,
waß ich nur khunt unnd gemöchtt, entlehnen und ausborgen […] müeßen. Zudem
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183 Schmauß; Senckenberg: Reichsabschiede, S. 454.
184 Vgl. ebd., S. 420 – 422 und Fellner; Kretschmayr: Zentralverwaltung. Bd. 2, S. 355f.
185 Vgl. hierzu die Rücktrittsgesuche in StAL B90 Bü 58. 
186 Vgl. Schulze: Türkengefahr, S. 336. Vgl. zu Rücktrittsdrohungen als Medium der Politik

auch Haberer: Leonhard (IV.) von Harrach, S. 30.
187 StAL B90 Bü 60, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Abschr.), Prag, 1599 II 09.
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galt die individuelle Ehre des Amtsinhabers als legitimer Wert, der den Interessen
des Herrn gleichrangig war und von diesem berücksichtigt werden musste. Er sei
begierig und willig weiter zu dienen, do ich mir nur mit iren und deß wößens nuzen,
auch meinen ehrn darbey lenger zuverbleiben immer getrauet188. 

�) Der institutionelle Rahmen des Amtes

Geizkoflers Amtstätigkeit hatte nicht nur einen normativen, sondern auch einen
organisatorischen Rahmen, nämlich das Reichspfennigmeisteramt189, das abgesehen
von einigen Festlegungen in den Instruktionen keine kaiserliche bzw. kaiserlich-
reichsständische Behörde war, sondern eine von Geizkofler zu seiner Unterstüt-
zung selbst geschaffene komplexe Organisation, die intern durch Instruktionen und
exakt festgelegte Verfahren formalisiert war. Geizkofler hatte seinen Amtssitz in
Augsburg, dem Finanzzentrum des Reichs, von dem der Kaiserhof einen Großteil
seiner Kredite bezog. Nachdem er noch das Amt des Reichspfennigmeisters der
Reichshilfe von 1598 übernommen hatte, entstand eine Außenstelle in Wien, die vor
allem die durch diese Kontribution finanzierten kaiserlichen Truppen besoldete.
Die durch Übernahme des Reichspfennigmeisteramts über die 1598er Hilfe ent-
standenen zusätzlichen Aufgaben führten zwar zum Wachstum und zur Ausdiffe-
renzierung des Amts, außer gesonderter Kassen190 und Jahresrechnungen fand aber
keine organisatorische Trennung statt. Vielmehr übernahmen dieselben Amtsdiener
Aufgaben für beide Ämter191.

An der Spitze des Augsburger Amts standen in Abwesenheit des Reichspfen-
nigmeisters, der sich während des Türkenkriegs meistens in Prag, Wien oder im 
Feld aufhielt, dessen Verwalter oder befelchshaber und Matthäus Peugl als Gegen-
händler. Das Amt des Verwalters übte von 1589192 bis 1595 Colman Weygandt, seit
1595 Albrecht Behem aus193. Seit ca. 1598 war Geizkoflers Schwager Marx Konrad
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188 Ebd. Vgl. hierzu auch TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1600 II, Nr. 24, Z. G. an Ehz. Maxi-
milian (Ausf.), Wien, 1600 I 27. In diesem Schreiben erklärt Geizkofler Maximilian: Ich hab
alle meine ämbter resignirt und khan ehrn halber bei kainem verbleiben, dieweil ich aller
orten hilfflos gelaßen wirdt.

189 Vgl. zur Organisation des Reichspfennigmeisteramts unter Geizkofler die knappe Zu-
sammenfassung bei Schulze: Türkengefahr, S. 330.

190 Vgl. StAL B90 Bü 140, Instruktion für die Diener des Reichspfennigmeisters (Entw.),
[o. O.], [o. D., 1598].

191 So tauchen z. B. 1599 die Namen der Amtsdiener Hans Wolf Hager, Andreas Locheisen und
Georg Lidl jeweils in den Spesenrechnungen der Amtsrechnungen über die 1594er sowie
über die 1598er Hilfe auf. Vgl. StAL B90 Bü 106, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters
über die 1594er Hilfe (1599), [o. O., o. D.] und StAL B90 Bü 123, Abrechnung Sixt Meillins
(1599), [o. O., o. D.].

192 Vgl. StAL B90 Bü 102, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters (1589), [o. O., o. D.].
193 StAL B90 Bü 104, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters (1595), [o. O., o. D.], 

Nr.172.
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Rehlinger als Gehilfe des Reichspfennigmeisters tätig194. Er nahm gemeinsam mit
Behem und Peugl in Geizkoflers Abwesenheit die Leitung des Amtes wahr. Geiz-
kofler behielt sich aber alle wichtigen Entscheidungen vor. In einer Instruktion legte
er für die Zeit seiner Abwesenheit von Augsburg fest, dass seine Diener ohne seine
ausdrückliche Anweisung keine Ausgaben tätigen sollten, abgesehen von den zu
zahlenden Zinsen für Darlehen, aber auch diese nur mit deß herrn Peugls, herrn
Rechlingers und Albrechts [Behems] samentlichen vorwißen. Außerdem sollten
Peugl, Rehlinger und Behem zweimal wöchentlich gemeinsam die Bücher mit vlaiß
ibersehen195. Gegenhändler und Verwalter hielten in Geizkoflers Abwesenheit über-
dies den Kontakt zur Hofkammer und zu den Reichsständen196. 

Die Verwaltung der eingegangenen Gelder als Kassier übernahm spätestens 
1598 Stephan Daniel197, der beide Amtskassen unter sich hatte. Zu seinen Aufga-
ben zählten die Einnahme, die Verwahrung und die Ausgabe der Gelder sowie 
die Führung eines Kassenbuchs, in dem unter anderem die in der Kasse vorhan-
denen Münzsorten registriert werden sollten. Ausgaben konnte der Kassier nur auf
Grundlage eines von Peugl und Behem underschriebnen anschaffzettel[s] tätigen198.
Nachdem Geizkofler schon 1588/89 verwalter und cassier als herausgehobene
Amtsdiener genannt hatte199, taucht das Amt des Buchhalters erstmals in zwei inter-
nen Instruktionen von 1598 und ca. 1600 auf. Mit der Buchführung wurde Philipp
Raiser betraut200, zuvor hatten sich der Verwalter sowie zwei Amtsdiener diese
Aufgabe geteilt201. Ihm oblag es nicht nur, ein riccordo mit allen Einnahmen und
Ausgaben der Amtskasse in Augsburg zu führen, sondern auch noch je ein Kopial-
buch mit sämtlichen Quittungen bzw. Schuldverschreibungen202. In der zweiten
Instruktion ist daneben auch noch von tag: und andre[n] conti sowie von einem
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194 So berichtet Geizkofler Ks. Rudolf 1602, dass sein Schwager inn das vierdte jar im Amt
arbeite. StAL B90 Bü 58, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Abschr.), Prag, 1602 III 17.

195 StAL B90 Bü 59, Instruktion für die Diener des Reichspfennigmeisters (Entw.), [o. O.,
o. D.].

196 Vgl. hierzu z. B. die Schreiben in HKA RA Fasz. 53.
197 So erklärte Geizkofler Behem in einem Schreiben, dass er beabsichtige Stefan Daniel fir ain

cassier zugebrauchen. Vgl. StAL B90 Bü 140, Z. G. an Albrecht Behem (Entw.), Prag, 1598
V 22.

198 Ebd., Instruktion für die Diener des Reichspfennigmeisteramtes, [o. O.], [o. D., 1598].
199 StAL B90 Bü 59, Z. G. an die HK (Abschr.), [o. O., o. D.].
200 In einer nach 1599 entstandenen Instruktion bestimmte Geizkofler: Der Philip solle die die

riccordo, quittungen und alle schuldtbuecher, auch die ordenliche tag: und andre conti hal-
ten. Vgl. ebd., Instruktion für die Diener des Reichspfennigmeisteramtes, [o. O.], [o. D.,
nach 1599]. 

201 So legte Geizkofler in seiner Instruktion von 1598 fest: Daß riccordo [über die 1598er Hilfe]
soll der Albrecht halten, die quittungen und verschreibungen der Christian oder Göltinger
einschreiben. Vgl. StAL B90 Bü 140, Instruktion für die Diener des Reichspfennigmeister-
amtes, [o. O.], [o. D., 1598]. 

202 Vgl. ebd. 
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ambt: und einem Englhartszellisch[en] schuldtbuch die Rede, die von Raiser geführt
werden sollten203. 

Zudem verfügte Geizkofler über mehrere Amtsdiener und einen Amtsboten.
1589 tauchen in den Amtsrechnungen und Registraturen die Namen von drei Amts-
dienern auf, nämlich Colman Weygandt, Albrecht Behem und Georg Lidl204. Bis
zur Bewilligung der neuen Reichshilfe auf dem Reichstag 1594 blieb diese Zahl kon-
stant, um dann auf fünf und in den folgenden Jahren kontinuierlich bis auf acht an-
zusteigen. Die Bewilligung der 1598er Hilfe und die damit verbundenen Aufgaben
führten zu einem Anstieg der Anzahl der Diener von acht auf achtzehn205, um dann
bis 1603 wieder auf elf zu sinken. Neben den Amtsdienern fungierten einzelne Ver-
wandte Geizkoflers als Praktikanten im Amt206. Mit Zustimmung oder auf Befehl
der Hofkammer nahm er überdies Dienste verschiedener kaiserlicher und erzher-
zoglicher Räte und Diener in Anspruch207.

Die Amtsdiener wie beispielsweise Georg Lidl, der von 1587 bis 1604 für Geiz-
kofler tätig war, übernahmen verschiedene verantwortungsvolle Aufgaben und
waren durch einen Eid dazu verpflichtet, sich aller vortheiligkeit […] zuenthalten208.
Lidl war unter anderem mit dem Transport größerer Geldsummen betraut, trieb
Gelder ein209 und führte Verhandlungen mit Gläubigern und Schuldnern des Amtes
sowie mit den für die Bereitstellung der Reichssteuern verantwortlichen Räten und
Dienern der Reichsstände210. Seit 1595 wurde er von Geizkofler regelmäßig mit der
Abwicklung der Geldgeschäfte auf der Frankfurter Messe beauftragt211. Außerdem
begleitete er seinen Herrn bei politischen Missionen, beispielsweise zum Schwäbi-
schen Kreistag 1595212. Eine Trennung von Amts- und Privatangelegenheiten seines
Herrn bestand nicht: 1594 organisierte Lidl die Beisetzung von Geizkoflers Bruder
Hans (IV.)213. Auf den Frankfurter Messen erledigte er auch nach dem Rücktritt
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203 StAL B90 Bü 59, Instruktion für die Diener des Reichspfennigmeisteramtes, [o. O.], [o. D.,
nach 1599]. 

204 Bü 102, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters (1589), [o. O., o. D.].
205 Vgl. hierzu StAL B90 Bü 105, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters über die 1594er

Hilfe (1598), [o. O., o. D.] und StAL B90 Bü 111, Amtsrechnung Z. G.s über die 1598er Hilfe
(1598), [o. O., o. D.]. 

206 Vgl. hierzu Kap. IV.1.1. d.
207 Vgl. HStAS A 86 Bü 25, Bonaventura Bodecker an Hz. Friedrich von Württemberg (Ausf.),

[o. O.], [o. D., vor 1596 VII 23].
208 StAL B90 Bü 140, Instruktion für die Diener des Reichspfennigmeisters (Entw.), [o. O.],

[o. D., 1598].
209 StAL B90 Bü 102, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters (1590), [o. O., o. D.].
210 Ebd. und HStAS A 86 Bü 25, Georg Lidl an Erhard Stickel (Ausf.), Ulm, 1595 XI 08.
211 Vgl. StAL B90 Bü 104, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters (1595), [o. O., o. D.],

Nr. 201.
212 Vgl. StAL B90 Bü 78, Protokoll der ksl. Kommissare (1595), [o. O.], [o. D., nach 1595 II 04].
213 Vgl. StAL B90 Bü 369, Georg Lidl an Z. G. (Ausf.), Wien, 1594 IX 09.
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seines Herrn vom Amt dessen Privatgeschäfte, wie Abrechungen aus den Jahren
1604 bis 1606 belegen214. 

In Wien verfügte der Reichspfennigmeister seit 1598 ebenfalls über einen Verwal-
ter. 1598 war Colman Weygandt für dieses Amt vorgesehen215, seit spätestens 1599
übte jedoch Sixt Meillin es aus216. Ihm war Georg Lutzenberger zugeordnet, der als
diener im reichspfennigmaisterambt zue Wien bezeichnet wird217. Die Aufgabe der
Wiener Filiale bestand nach Ausweis der von Meillin geführten Rechnungsbücher
darin, die nach Wien transferierten Kontributionen der 1598 beschlossenen Reichs-
hilfe, die Kreishilfen von 1601 und 1602 sowie die darauf aufgenommenen Antizi-
pationen in Empfang zu nehmen218. Meillin diente überdies als Geizkoflers Kon-
taktmann zu den Kaufleuten, durch deren Wechsel die Gelder aus den Legstädten
nach Wien übermittelt wurden219. Dem Wiener Verwalter und anderen Amtsdienern
oblag es auch, mit den nach Wien gesandten Geldern diejenigen Truppenteile zu
besolden, deren Unterhalt aus den Gefällen der 1598er Reichshilfe bestritten werden
sollte. Meillin, der 1605 als röm: kay: matt: mustermaister undt reichspfeningmaiste-
rambtsverwalter zue Wien tituliert wurde220, nahm als Geizkoflers Verwalter zudem
bei der Musterung und der Abdankung der Truppen teil221.

Neben den Amtsdienern in Augsburg und Wien gebot Geizkofler über ein Netz
von Agenten und Korrespondenten in wichtigen Handels- und Messestädten wie
Nürnberg, Straßburg, Leipzig, Wien, Köln und Ulm222. Konrad Düringer war bei-
spielsweise für die Einnahme von Reichshilfen und anderen Gefällen des Reichs-
pfennigmeisteramts in Straßburg zuständig und wickelte hier im Auftrag des Amtes
Geldgeschäfte ab223. Durch Rückgriff auf die Infrastruktur des Handelshauses der
Fugger konnte Geizkofler die anfangs noch schwach entwickelte Organisation
seines Amtes kompensieren. Häufig nahm er die Dienste Hans Meichsners in
Anspruch, der als Faktor der Fugger in Wien tätig war. Dieser war nicht nur durch
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214 Vgl. hierzu die Abrechnungen in StAL B90 Bü 193, insbesondere die Abrechnung Georg
Lidls über die Frankfurter Ostermesse 1605 (Ausf.), [o. O.], [o. D., 1605]. Beispielsweise be-
sorgte er nicht nur Wechselgeschäfte, die Geizkofler im Auftrag des Kaisers tätigte, sondern
kaufte in Geizkoflers Auftrag sechs Pferde und sandte Ferdinand Geizkofler per Wechsel
300 Dukaten nach Sedan.

215 StAL B90 Bü 140, Z. G. an Albrecht Behem (Entw.), Prag, 1598 V 22.
216 Vgl. die Abrechnungen Meillins über die Jahre 1599 –1602 in StAL B90 Bü 123 –124.
217 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 124, Amtsrechnung Sixt Meillins (1602), [o. O., o. D.].
218 Die Augsburger Amtsrechnungen über die 1598er Kontribution registrieren lediglich den

Eingang der Reichssteuern bei den Legstädten.
219 Vgl. die Wechselbriefe Meillins in StAL B90 Bü 190. 
220 StAL B90 Bü 593, Jahresrechnung Philipp Raisers (1606), [o. O., o. D.].
221 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 124, Amtsrechnung Sixt Meillins (1601), [o. O., o. D.]. In dieser Ab-

rechnung bringt er Spesen in Anschlag für die Reise zur Musterung des Regiments Mer-
coeur und zur Abdankung des Regiments Bernhausen. Vgl. auch StAL B90 Bü 134, Nr.15,
Sixt Meillin an Z. G. (Abschr.), Marchegg, 1598 X 01.

222 Vgl. hierzu z. B. StAL B90 Bü 98, Amtsregistratur (1602), [o. O., o. D.].
223 Vgl. z. B. ebd., [o. O., o. D.], fol.120r–122v.  

38758_Reihe_B_171  28.05.2009  12:59  Seite 128



seinen Dienst mit den bei den Fuggern tätigen Geizkoflern verflochten, sondern
überdies deren Klient. Zu seiner Hochzeit 1594 erhielt er von den Geizkoflern ein
drinnckgeschür im Wert von 50 fl., weil er inn unnser der Geizkhoflerischen sachen
vielmals gebraucht worden sei224. Für den Reichspfennigmeister fungierte er als
Agent. Schon in der Amtsrechnung von 1590 wird erwähnt, dass er im Auftrag
Geizkoflers dem kaiserlichen Hauptmann Hans Quarient in Wien sein Wartegeld
auszahlte225. Auch Geizkoflers Kölner Korrespondent Heinrich Hofschläger stand
als Faktor in den Diensten der Fugger226.

Eine Doppelrolle als städtische Diener und Agenten des Reichspfennigmeisters
nahmen die zur Einnahme und Verrechnung der Reichshilfen delegierten legstädti-
schen Einnehmer ein. Die Patronage Geizkoflers gegenüber diesen reichsstädtischen
Dienern kam insbesondere in der Vermittlung kaiserlicher Gnadengelder zum Aus-
druck. 1601 erhielten sie aufgrund seiner Fürsprache227 zu ergözung irer gehabten
bemüehung Gratifikationen in Höhe von 200 bis 500 fl.228 Die Aufgaben dieser
städtischen Diener für den Kaiser gingen über die bloße Annahme der ständischen
Kontributionen hinaus, vielmehr agierten sie in der Doppelrolle als städtische Amts-
träger und Agenten des Reichspfennigmeisters als dessen broker gegenüber ihren
Stadträten. So begründete Geizkofler ein – gescheitertes – Gesuch an den Kaiser, 
dem Regensburger Stadtkämmerer und Reichshilfeeinnehmer Jonas Paul Wolff statt
300 fl. 500 fl. zu verehren, damit, dass Wolff thäglich mit irer mtt: schiff, pulfer, rüss-
tungen und anndern desgleichen sachen, wie auch dem einnemen zuthuen gehabt
habe und der ainzig gewesen [sei], so der statt 98 järige anlag herauß gebracht habe229. 

Die Transaktionen des Reichspfennigmeisters, der Amtsdiener und Agenten wur-
den mittels einer aufwändigen Buchhaltung dokumentiert. Durch diese Verschrift-
lichung des Amtshandelns war seitens des Kaiserhofes, der Reichsstände sowie
Geizkoflers die  Kontrolle über den Zahlungsverkehr des Amtes sowie über die
Amtsdiener und Agenten gewährleistet. Bei der Buchführung kontrollierten sich
die Amtsdiener gegenseitig, um Manipulationen vorzubeugen. Ihre Rechnungsle-
gung wurde vom Reichspfennigmeister und seinem Verwaltern überwacht. Zudem
ließ sich mittels der elaborierten Buchführung der Finanzbedarf und die finanzielle
Leistungsfähigkeit des Amtes feststellen230. Einnahmen und Ausgaben wurden häu-
fig in verschiedenen Büchern mehrmals verbucht, einerseits von den außerhalb des

129

224 StAL B90 Bü 579, Gemeinschaftsrechnung Abraham Geizkoflers (1590 – 94), Sterzing, 1595
XI 30.

225 Vgl. StAL B90 Bü 102, Amtsrechnung Z. G.s (1590), [o. O., o. D.].
226 Vgl. StAL B90 Bü 98, Amtsregistratur (1602), [o. O., o. D.], fol.123 r.
227 Vgl. HHStA RA in specie Fz. 74, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Ausf.), Prag, 1601 I 23, fol. 9 r – 9 v.
228 Vgl. StAL B90 Bü 124, Abrechnung Sixt Meillins (1601), [o. O., o. D.].
229 Vgl. HHStA RA in specie Fz. 74, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Ausf.), Prag, 1601 I 23, fol. 9 r – 9 v.
230 So beauftragte Geizkofler seine Augsburger Geschäftsführer Rehlinger, Peugl und Behem

1599 damit, sich jeden Tag mindestens zwei Stunden mit den Geschäftsbüchern zu beschäf-
tigen, damit man aigentlich wiße, wie man doch mit der cassa stehe. StAL B90 Bü 59, In-
struktion für die Diener des Reichspfennigmeisteramtes, [o. O.], [o. D., nach 1599].
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Augsburger Amtssitzes agierenden Beauftragten des Reichspfennigmeisters, an-
dererseits in der Augsburger Zentrale: Die Legstädte protokollierten den Eingang
der Reichhilfen sowie ihre Auszahlungen an den Reichspfennigmeister231 und quit-
tierten den Reichsständen deren Einzahlungen232. Amtsdiener und Agenten, die in
Geizkoflers Auftrag Geld in Empfang nahmen oder ausgaben, führten Rechnung
über ihre Einnahmen und Ausgaben. Die Agenten in den Legstädten führten Serien
von Rechnungsbüchern233, die mit bestimmten einmaligen Aufträgen versehenen
Amtsdiener Einzelrechnungen, etwa Reiserechnungen234. 

Zentral verbucht wurden die meisten Einnahmen und Ausgaben, beispielsweise
der Korrespondenten in den Legstädten, im Augsburger Amt. Die täglich ein- und
ausgehenden Zahlungen bzw. Belege wurden – vermutlich, wie auch in der Buchhal-
tung von Handelshäusern üblich, chronologisch fortlaufend – im Journal (riccordo)
vermerkt. Die monatlichen Einträge wurden zu Monatsrechnungen (monatsaus-
züge) – getrennt nach Ausgabe- und Einnahmerubriken – zusammengefasst und an
die Hofkammer weitergeleitet235. Überdies verlangte Geizkofler bei seiner Abwe-
senheit wöchentliche Auszüge aus dem riccordo236. Die Einträge aus dem Journal
gingen schließlich in die Jahresrechnung ein. Gebucht wurden in der zentralen
Buchhaltung des Amtes die Bareinnahmen, aber auch der bargeldlose Zahlungs-
verkehr, etwa der Transfer von Geldern durch Wechsel von den Legstädten nach
Wien oder Prag237. Die Bareinnahmen wurden zudem vom Kassier im Kassenbuch
vermerkt und der Wert der eingegangenen Münzsorten auf Geldzetteln notiert238.
Um einen Überblick über die laufenden Verbindlichkeiten zu haben, wurden
Kopialbücher der Wechsel und Schuldverschreibungen angelegt239. Auch scheinen
noch andere Nebenbücher existiert zu haben, wie die bereits zitierten Instruktionen
für Raiser nahe legen. 
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231 Vgl. hierzu die Abrechnungen der Legstädte in StAL B90 Bü 85 – 92.
232 Vgl. z. B. die Quittungen der Legstadt Augsburg gegenüber Hzg. Friedrich von Württem-

berg in HStAS A 86 Bü 25.
233 Vgl. hierzu z. B. die Abrechnungen von Leonhard und Mang Dillher in StAL B90 Bü

121–122.
234 Vgl. hierzu z. B. HKA RA Fz. 160, Reiserechnung Philipp Raisers zur Frankfurter Messe,

Augsburg, 1596 VIII 13, fol. 375 r – 376v und 383 r –v.
235 Vgl. hierzu z. B. die Akten in HKA RA Fz. 53.
236 Vgl. StAL B90 Bü 140, Instruktion für die Diener des Reichspfennigmeisteramtes, [o. O.],

[o. D., 1598], in der Geizkofler forderte: Alles, waß daroben einkhombt oder gehandelt
wirdt, soll aus dem ricordo wöchentlich extrahirt vnd mir herabgeschickht werden.

237 Im Hinblick auf das Amt von 1589 tauchen diese in den Amtsrechnungen auf. Beim Amt
von 1598 tauchen sie nur in den Rechnungen des Wiener Verwalters sowie in den Kopial-
büchern mit Abschriften von Wechseln und Verschreibungen auf.

238 Vgl. ebd. So verlangte Geizkofler vom Kassier, er solle ins Kassenbuch nit allein die summa,
sondern auch die stendt einzeichnen vnd die münzsortten vnd, wann aine oder andere sort-
ten verwexelt wirt, ordenlich notirn.

239 Vgl. StAL B90 Bü 59, Instruktion für die Diener des Reichspfennigmeisteramtes, [o. O.],
[o. D., nach 1599] und StAL B90 Bü 185, Wechselkopialbuch Z. G.s (1595 –1600) (Ausf.),
[o. O., o. D.].
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Die skizzierte Aufteilung der Bücher in Journal, Jahresrechnung (Hauptbuch)
und Nebenbücher (Wechselkopialbücher, Kassenbuch), die von einem oder mehre-
ren Buchhaltern und einem Kassier geführt wurden, war auch in Handelshäusern
üblich240. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass dieses System der Buchhaltung immer
flexibel angewandt und insbesondere hinsichtlich der geführten Nebenbücher
immer den Bedürfnissen des jeweiligen Betriebes angepasst wurde241. Eine doppelte
Buchführung, bei der jeder Geschäftsvorgang in einem Soll- und einem Haben-
Konto gebucht wird, bestand im Reichspfennigmeisteramt, wie insgesamt im herr-
schaftlichen Rechnungswesen der Zeit242, jedoch allem Anschein nach nicht243. In
den großen Handelshäusern hingegen war sie gebräuchlich244.

Das zentrale Kontrollinstrument über das Amtshandeln stellten die jährlichen
Amtsrechnungen dar, die dem Prinzip der einfachen Buchhaltung, d. h. einer Ein-
nahmen-Ausgaben-Rechnung folgten. Da die Reichsstände auf einer Zweckbin-
dung der Reichshilfen an bestimmte Maßnahmen zur Grenzverteidigung bestanden,
wurden die Rechnungen getrennt nach den beiden von Geizkofler in Personalunion
bekleideten Ämtern von 1589 und 1598 geführt, so dass für die Jahre 1598 –1603
jeweils zwei Serien von Rechnungsbüchern vorliegen245. Die Reichshilfe von 1603,
die Geizkofler in seinem letzten Jahr im Amt einzunehmen begann, findet sich
wiederum in einem separaten Rechnungsbuch246. Daher sind die Einnahmen und
Ausgaben des Jahres 1603 sogar auf drei Amtsrechnungen verteilt. Zudem existieren
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240 Vgl. Kellenbenz: Wirtschaft, S. 62 und Penndorf: Buchhaltung, v. a. S.172 –183. 
241 Vgl. ebd., S.173.
242 So waren beispielsweise die Rechnungsbücher des kaiserlichen Hofzahlmeisters und des

Kriegszahlmeisters ebenfalls reine Einnahme-Ausgabe-Rechnungen, die nach Einnahme-
und Ausgaberubriken gegliedert waren, die am Ende saldiert wurden. Vgl. hierzu Sapper:
Zahlamtsbücher, S. 410 – 414. Eine Ausnahme bildeten wohl einzelne Reichsstädte. So war
die Stadt Augsburg in der Mitte des 16. Jahrhunderts von der einfachen zur doppelten Buch-
führung übergegangen. Vgl. Kopp: Buchhaltung, S. 385.

243 Möglicherweise wurde intern eine doppelte Buchführung gepflegt und nur die an den Kai-
serhof gesandten Jahresrechnungen waren lediglich einfache Einnahme-Ausgaben-Rech-
nungen. Darauf könnte hindeuten, dass Geizkofler in der Instruktion für seine Amtsdiener
von ordenliche[n] tag: und andre[n] conti sowie schuldtbuecher[n] spricht, was auf ein kom-
plexeres Kontensystem mit verschiedenen Personen- und Sachkonten hinweisen könnte, als
die bloße Rubrizierung der Einnahmen und Ausgaben. StAL B90 Bü 59, Instruktion für die
Diener des Reichspfennigmeisteramtes, [o. O.], [o. D., nach 1599]. So wurde das Hauptbuch
im deutschsprachigen Bereich im 16. Jahrhundert meist als „Schuldbuch“ bezeichnet. Vgl.
Penndorf: Buchhaltung, S.177. Aus dem Zusammenhang der Instruktion geht hervor, dass
mit den Schuldbüchern nicht die Jahresrechnungen gemeint sein können. Vielleicht hat es
also noch andere Hauptbücher im Reichspfennigmeisteramt gegeben als die Jahresrech-
nungen, die nicht nur nach der einfachen, sondern nach der doppelten Buchhaltung geführt
wurden.

244 Kellenbenz: Wirtschaft, S. 62 und Penndorf: Buchhaltung, v. a. S. 46 – 99.
245 Vgl. StAL B90 Bü 104 –109 und Bü 111–114. Vgl. auch Schulze: Türkengefahr, S. 333 f.
246 Vgl. StAL B90 Bü 115, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters über die 1603er Hilfe

(1603), [o. O., o. D.].
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zwei Rechnungsbücher über außerordentliche (extraordinari) Hilfen, die einzelne
Reichsstände, die Reichskreise, die Ritterschaften, italienische Herrschaften und
andere dem Kaiser 1592 –1594 und 1601247 gewährten. Aus diesem Grund war (und
ist) ein rascher Gesamtüberblick über die Amtsgeschäfte Geizkoflers nicht möglich,
er selbst sprach von einem raitungslabyrinth248. Die Rechnungen unterscheiden Ein-
nahmen und Ausnahmen, die in der Regel jeweils nach Rubriken, beispielsweise
Einnahmen aus Kontributionen, untergliedert und innerhalb der Rubriken chrono-
logisch geordnet sind249. Am Ende der Rechnung wurden Einnahmen und Ausgaben
saldiert, um so den Überschuss oder Verlust des Amts berechnen zu können, der
jeweils in die Rechnung des Folgejahres übertragen wurde. So war es am Ende eines
jeden Jahres möglich, den Gesamtsaldo der jeweiligen Reichshilfe und der aus ihr
bestrittenen Ausgaben zu ermitteln. Den Rechnungen waren zur Kontrolle bzw. zur
Absicherung des jeweils für die Rechnung Verantwortlichen zudem Belege, bei-
spielsweise Quittungen, beigefügt250. 

Die Jahresrechnungen und die Rechnungen über die außerordentlichen Hilfen
bieten allerdings selbst in der Zusammenschau nur einen groben Überblick über die
Gesamteinnahmen und -ausgaben Geizkoflers als Reichspfennigmeister, denn teil-
weise beschaffte er Kredite für den Kaiser oder die Erzherzöge, die in keinem der
genannten Rechnungsbücher vermerkt sind. Auch für den Überblick über die Fi-
nanzgeschäfte des Reichspfennigmeisteramts über die Reichshilfe von 1598 sind
noch die Jahresrechnungen von Geizkoflers Wiener Verwalter Sixt Meillin hinzu-
zuziehen251. In ihnen sind alle Einnahmen vermerkt, die als Wechsel, übernommene
Quittungen oder als Bargeld in Meillins Kasse einliefen. Dies betrifft sowohl die
regulären Reichssteuern als auch die zu deren Vorfinanzierung aufgenommenen
Wechselkredite. Letztere erscheinen von einigen Ausnahmen abgesehen nicht in der
regulären zentralen Amtsrechnung, da hier in der Regel nur die Einnahmen aus den
Reichssteuern verzeichnet sind. Zudem wurden die Ausgaben vermerkt, die Geiz-
kofler und sein Verwalter Meillin als Reichskriegszahlmeister tätigten, d. h. Besol-
dungen für Truppen, die auch in der Augsburger Amtsrechnung verbucht sind252.
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247 Vgl. StAL B90 Bü 116, Abrechnung über die außerordentliche, freiwillige Hilfe von
1592 –1594, [o. O., o. D.], und StAL B90 Bü 115, Abrechnung über die Kreishilfen von 1601,
[o. O., o. D.].

248 Vgl. hierzu auch Schulze: Türkengefahr, S. 333.
249 Eine Analyse des Aufbaus einer Rechung des Amts von 1599 unternimmt Schulze: Tür-

kengefahr, S. 333 – 335. Die Amtsrechnungen des Reichspfennigmeisteramts von 1598
waren im Prinzip ebenso strukturiert, mit Ausnahme der Tatsache, dass Kreditaufnahmen
und ihre Begleichung in der Regel nicht in der Amtsrechnung auftauchten, sondern nur in
der Rechnung von Geizkoflers Wiener Verwalter Sixt Meillin. 

250 Vgl. hierzu die entsprechenden Vermerke in den Amtsrechnungen.
251 Vgl. hierzu die Jahresrechnungen von Sixt Meillin in StAL B90 Bü 123 –124.
252 Ein Beispiel für die Rechungsrubriken bietet z. B. StAL B90 Bü 124, Amtsrechnung Sixt

Meillins (1601), [o. O., o. D.], als Einnahmerubriken erscheinen: Augspurger wexel, Strass-
purger wechsel, Franckhforter wechsel, Leipziger wechsel, Presslauer wexel, paar gelt aus
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Die Struktur des Reichspfennigmeisteramts unter Geizkofler entsprach trotz 
der Unterschiede in der Buchführung weniger der Organisation frühneuzeitlicher
Behörden als der Struktur von Handelshäusern, wie sie Hildebrandt für jene „mul-
tifunktionalen, horizontal und vertikal gegliederten Unternehmen“ herausgearbei-
tet hat. Die Zweigstelle des Reichspfennigmeisteramts in Wien ähnelte der Faktorei
eines Handelshauses mit vier bis acht permanent beschäftigten Mitarbeitern. Auch
Handelshäuser verfügten wie der Reichspfennigmeister an wichtigen Handelsplät-
zen über „selbständige und ortskundige“ Agenten und Korrespondenten. Noch er-
staunlicher sind jedoch die Gemeinsamkeiten in der horizontalen Organisation,
insbesondere der beruflichen Spezialisierung. So beschäftigte das Reichspfennig-
meisteramt wie ein Handelshaus Buchhalter, Kassierer und Schreiber253.

Einige der Amtsdiener und Agenten erhielten – entgegen den Bestimmungen der
Instruktionen – eine reguläre Besoldung bzw. eine regelmäßige Provision vom Kai-
ser, die aus den Gefällen des Reichspfennigmeisteramts bestritten wurde. Wohl um
seine finanzielle Unabhängigkeit vom Reichspfennigmeister zu gewährleisten,
bekam sein Gegenhändler Peugl sein Salär von 400 fl. direkt aus den Reichshilfen.
Geizkoflers Nürnberger Agent Leonhard Dillher, der wie Peugl den Titel röm:
khay: mt: diener führte, erhielt eine jährliche Provision von 50 fl.254, die 1598 in ein
reguläres Gehalt (ordinari dienstgelt) umgewandelt wurde255. Sein Verwandter
Mang Dillher stand seit 1601 ebenfalls mit 50 fl. im kaiserlichen Sold256. Dem Wie-
ner Fuggerfaktor Hans Meichsner und dem Frankfurter Stadtschreiber und Reichs-
hilfeeinnehmer Lorenz Pyrander wurde zwar kein reguläres Salär zugestanden, aber
eine jährliche Provision von 50 fl.257 bzw. 250 fl.258 Dem Straßburger Agenten Dü-
ringer wurden aus den Amtsgefällen Spesen ersetzt259. Für die Behauptung Schul-
zes, Geizkoflers Diener und Agenten Pyrander, Düringer, Lebzelter, Daniel und
Dillher hätten für ihre Dienste im Jahr 1600 eine kaiserliche „Aufwandsentschädi-
gung“ von 300 bis 500 fl. erhalten, findet sich in den Amtsrechnungen kein Beleg260. 

Die Besoldung des Großteils der Amtsdiener und Agenten bestritt Geizkofler
jedoch aus eigener Tasche. Eine Abrechnung von Philipp Raiser über die Ausgaben
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Augspurg, paar gelt aus Regenspurg, paar gelt aus Nürmberg, paar gelt aus Leipzig, paar gelt
auf intereße, [Darlehen] vom herrn von Liechtenstein, an scheinen übernommen, Nürnber-
ger wechsel, gewinn [= Münzgewinn].

253 Hildebrandt: Diener, S.152 –154.
254 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 104, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters (1595), [o. O., o. D.],

Nr. 335.
255 Vgl. HKA RGB Bd. 481, Ks. Rudolf II. an Z. G., Prag, 1598 VI 03, fol. 55 r –v.
256 Vgl. ebd., Ks. Rudolf II. an Z. G., Prag, 1601 IV 09, fol. 329 v.
257 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 104, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters (1595), [o. O., o. D.],

Nr. 337.
258 Vgl. StAL B90 Bü 107, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters über die 1594er Hilfe

(1600), [o. O., o. D.], Quittung Nr.118.
259 Vgl. hierzu z. B. ebd., Quittung Nr.120, Nr.121, Nr.190. 
260 Schulze: Türkengefahr, S. 330. Möglicherweise handelte es sich dabei um kaiserliche Gna-

dengelder, die aber nicht über das Reichspfennigmeisteramt abgerechnet wurden.
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für den Privathaushalt des Reichspfennigmeisters aus dem Jahr 1602, in der die
Gehälter der Diener teilweise vermerkt sind261, verzeichnet für den Amtsverwalter
Behem seit 1598 ein Salär von 200 fl., 1596 und 1597 hatte es 100 fl. betragen261.
Stephan Daniel wurde als Kassier mit 300 fl. entlohnt. Im Jahr 1598 waren es 250 fl.
gewesen263. Von den Amtsdienern wurden anscheinend nur noch Georg Lidl 
(200 fl.)264, Ulrich Haag (250 fl.) und Friedrich Öfele (48 fl.) regulär besoldet. Die
anderen Diener erhielten vermutlich lediglich freie Kost und Logis sowie Gratifi-
kationen, der Amtsdiener Hans Christoph Ebinger etwa 1600 auf sein begeren unnd
zue seiner noturfft 80 fl.265 Die Korrespondenten Leonhard Dillher in Nürnberg
und Thomas Lebzelter in Leipzig erhielten je 300 fl. aus der Privatschatulle Geiz-
koflers.

Die Amtsdiener und Agenten waren mit Geizkofler nicht nur im Rahmen eines
formellen Dienstverhältnisses, sondern häufig auch durch eine Patron-Klient-
Beziehung verflochten. Besonders deutlich wird dies auch nach dem Rücktritt
Geizkoflers vom Amt, als etliche der Funktionsträger des Reichspfennigmeister-
amts, die teilweise vom neuen Pfennigmeister Welser übernommen worden waren,
auch weiterhin privat für Geizkofler tätig waren. Raiser, der unter Welser Buchhal-
ter blieb, führte bis 1615 für jährlich 100 fl. die Geschäfte Geizkoflers in Augs-
burg266. Mang Dillher wickelte auch nach Geizkoflers Rücktritt dessen Geschäfte in
Nürnberg ab. Es existieren beispielsweise Konten Dillhers aus den Jahren 1605 bis
1607, in denen er seine Einnahmen und Ausgaben im Namen Geizkoflers no-
tierte267. Aus dem Jahr 1613 datiert ein Passbrief für Dillher über den Transport von
vier Pferden für Geizkofler nach Regensburg268. 

Der Reichspfennigmeister protegierte den sozialen Aufstieg seiner Diener in viel-
fältiger Weise. Er staffierte sie mit Wappen und Adelsbriefen aus. Nachdem Geiz-
kofler Albrecht Behem 1590 ein Wappen verliehen hatte269, wurde er wohl auf Für-
sprache Geizkoflers auch noch in den Adelsstand erhoben270. Von Geizkoflers
Recht, als Hofpfalzgraf Wappen zu verleihen, profitierten auch andere Amtsdie-
ner271. Er vermittelte seinen Dienern außerdem vorteilhafte Heiraten. Philipp Raiser
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261 Vgl. zum Folgenden StAL B90 Bü 592, Jahresrechnung Philipp Raisers (1602), [o. O., o. D.].
262 Vgl. StAL B90 Bü 597, Abrechnung Albrecht Behems mit Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1602 XII

31.
263 Vgl. StAL B90 Bü 140, Z. G. an Albrecht Behem (Entw.), Prag, 1598 V 22.
264 Lidl erhielt auch nach Ausweis der Jahresrechnung Philipp Raiser im Jahr 1600 200 fl. Vgl.

StAL B 90 Bü 592, Jahresrechnung Philipp Raisers (1600), [o. O., o. D.], Einträge vom
29. IV.1600 und 01.XI.1600.

265 Ebd., Eintrag vom 15. IX.1600.
266 Vgl. hierzu die Jahresrechnungen Raisers in StAL B90 Bü 591– 607.
267 Vgl. StAL B90 Bü 87a – b.
268 Vgl. StAL B90 Bü 791.
269 Vgl. Ruepprecht: Hofpfalzgrafenregister, Nr. 2, S. 46.
270 Vgl. Frank: Standeserhebungen, Bd.1, S. 66.
271 Vgl. Ruepprecht: Hofpfalzgrafenregister, S. 46, 48, 49, 50, 52, 53 und 58, jeweils Nr. 2, 17,

39, 52, 66, 76 und 128. 
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konnte 1615 dank der Unterstützung seines Patrons Anna Maria Weiß, die Nichte
von Geizkoflers Schwager Jakob Rembold, ehelichen272.  So nutzte er die Verflech-
tung Rembolds mit der Familie Weiß, um die Hochzeit zu arrangieren273, und bat
seine Schwäger Rembold, Karl Rehlinger und Marx Konrad von Rehlingen darum,
Raiser als Heiratszeugen zu assistier[en]274. Überdies unterstützte er die Karrieren
seiner Diener. Seinen Verwalter Colman Weygandt lancierte er in das Amt des
Reichshilfssollizitators der innerösterreichischen Herzogtümer. In dieser Funktion
war er für die Anmahnung und Eintreibung der für die Verteidigung der windischen
und kroatischen Grenze bestimmten Reichshilfen zuständig275. Auf dem Reichstag
1594 empfahl der Reichspfennigmeister der innerösterreichischen Delegation die
Einstellung Weygandts und erklärte sich bereit, für seinen Verwalter fürzusteen und
sich zu verpürgen276. 

Geizkofler unterstützte seine Diener auch ökonomisch. Dank seines Einflusses
brachte er für sie am Kaiserhof Gnadengelder aus. 1604 erhielten seine Amtsdiener
auf seine Fürsprache hin von Kaiser Rudolf II. 800 fl. und von Erzherzog Matthias
300 fl.277 Für seinen Gegenhändler Peugl interzedierte er 1602 bei der Hofkammer
wegen einer kaiserlichen Gnadengabe278. 1603 wurde er beim Kaiser wegen einer
ausstehenden Verehrung für Peugls verstorbenen Bruder vorstellig279. Seinen Die-
nern gewährte er zudem aus eigener Tasche Gnadengelder. Beispielsweise bekamen
1600 Tobias Schneider 40 fl., Christian Spiller 40 fl., Joachim Prinner 30 fl., Baltha-
sar Kriegenstainer 24 fl. und Raiser 100 fl.280 Selbst Geizkoflers Gegenhändler Peugl
war nicht unabhängig von direkten finanziellen Zuwendungen des Reichspfennig-
meisters, den er kontrollieren sollte. Nachweisen lässt sich dies allerdings erst nach
dem Rücktritt Geizkoflers vom Amt, als er Peugl 1605 auf sein anhalten undt bit-
ten wegen seiner gelaisten dienst 300 fl. verehrte281. Außerdem gewährte er seinen
Dienern zinslose Darlehen. Lidl lieh er 1598 300 fl.282, Peugl 1604 600 fl.283

Das Reichspfennigmeisteramt war in die Organisation der kaiserlichen Zentral-
behörden eingebunden. Es war nicht unmittelbar dem Kaiser, sondern der Hof-
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272 Vgl. Haemmerle: Hochzeitsbücher, Nr. 2133, S.163
273 StAL B90 Bü 811, Z. G. an Jakob Rembold (Entw.), Haunsheim, 1615 I 27, fol.13 r –v.
274 Ebd., Philipp Raiser an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1615 VI 20.
275 Vgl. Loserth: Innerösterreich, S.134.
276 Ders.: Speidl, S. 74.
277 Vgl. hierzu die Akten in StAL B90 Bü 61.
278 StAL B90 Bü 196, Memorial Georg Lidls (Ausf.), [o. O.], 1602 VI 10.
279 StAL B90 Bü 99, Registratur des Reichspfennigmeisteramts (1603), [o. O., o. D.,] Nr. 3.
280 Vgl. StAL B90 Bü 592, Jahresrechnung Philipp Raisers (1600), [o. O., o. D.], Eintrag vom

4.VIII.1600.
281 Vgl. StAL B90 Bü 593, Jahresrechnung Philipp Raisers (1605), [o. O., o. D]., Eintrag vom

29.XI.1605.
282 Vgl. StAL B90 Bü 592, Jahresrechnung Philipp Raisers (1600), [o. O., o. D.], Eintrag vom

28. IV.1600. 
283 Vgl. StAL B90 Bü 593, Jahresrechnung Philipp Raisers (1605), Eintrag vom 9.XI.1605.
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kammer, der obersten Finanzbehörde der habsburgischen Erblande, unterstellt284.
Organisiert war die Hofkammer als kollegiale Behörde. Dem Kollegium der etwa
fünf Kammerräte stand der Kammerpräsident vor. In den habsburgischen König-
reichen und Erblanden waren ihr einzelne Länderkammern untergeordnet. Abge-
sehen von der Einnahme der Gelder bei den Legstädten, für die er durch kaiserliche
Anweisungen an diese Städte legitimiert wurde285, konnte Geizkofler nur auf
kaiserlichen Befehl, der faktisch jedoch in der Hofkammer beschlossen wurde, tätig
werden286. Dies galt, wenn er Gelder einnehmen wollte, die keine Reichshilfen
waren287, oder wenn er Antizipationen auf ihm vom Kaiserhof angewiesene Gefälle
aufnehmen wollte288. Auch Ausgaben, die unmittelbar in die Kriegsführung flossen
oder für Hof- und Verwaltungszwecke bestimmt waren289, tätigte er in der Regel
nur, nachdem es ihm aufgetragen worden war, wobei die Befehle den Rechnungen
als Belege beigefügt wurden290. Nur Kreditzinsen bezahlte er ohne Befehl291. 

Die Einnahmen Geizkoflers aus den alten Hilfen und der 1594er Kontribution
flossen in die Kassen des Hofzahlmeisters und des Kriegszahlmeisters, die beide der
Hofkammer unterstanden. So wurden alle Ausgaben in den Amtrechnungen über
die die 1594er Hilfe unter den übergeordneten Rubriken Ausgaben in der röm: khay:
mtt: hofzalmeisteramt gehörig und Außgaben in der röm: khay: mtt: khriegszahl-
maisterambt gehörig verbucht, wobei zu beachten ist, dass Geizkofler seine Einnah-
men meist nicht bar oder per Wechsel an die Zahlämter auszahlte, sondern diesen
nur die Quittungen von Zahlungen übergab, die er und seine Diener im Auftrag der
Hofkammer getätigt hatten292. Während der Hofzahlmeister gemäß seiner Instruk-
tion für Ausgaben zum Unterhalt des Hofes zuständig war, liefen durch die Kasse
des Hofkriegszahlmeisters die Ausgaben für das Kriegsvolk293. Diese Trennung
wurde in der Praxis nicht konsequent durchgehalten. 1595 beispielsweise übergab
der Reichspfennigmeister dem Hofzahlmeister aus der angelaufenen 1594er Hilfe
insgesamt 583 843 fl. 42 kr., die zum großen Teil für Kriegsausgaben bestimmt waren.
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284 Vgl. zum folgenden Fellner; Kretschmayr: Zentralverwaltung, Bd.1, S. 72 – 82 und Rau-
scher: Finanzen, S.122 –187.

285 Vgl. StAL B90 Bü 131, Nr. 33, Ks. Rudolf II. an die Legstädte (Abschr.), Prag, 1594 XII 15,
StAL B90 Bü 134, Nr. 25, Ks. Rudolf II. an die Legstädte (Abschr.), Prag, 1598 V 11 und
ebd., Nr. 26, Ks. Rudolf II. an die Legstädte (Abschr.), Prag, 1598 VI 26.

286 Vgl. HKA RGB Bd. 474 – 483. Vgl. zu den Gedenkbüchern auch Knoz: Gedenkbücher. 
287 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 138, Nr. 35, Ks. Rudolf II. an Z. G. (Abschr.), Prag, 1601 X 20.
288 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 131, Nr. 42, Ks. Rudolf II. an Z. G. (Abschr.), Prag, 1595 VIII 25. 
289 Vgl. z. B. ebd., Ks. Rudolf II. an Z. G. (Ausf.), Prag, 1595 I 14. 
290 Vgl. hierzu die Amtsrechnungen in StAL B90 Bü 102 –115.
291 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 131, Nr. 60, Schadlosverschreibung Ks. Rudolfs II. gegen Z. G.

wegen eines bei Lukas Toriggiani aufgebrachten Darlehens in Höhe von 40. 700 fl.
(Abschr.), Prag, 1594 IX 17.

292 Vgl. die Amtsrechungen in StAL B90 Bü 102 –110.
293 Rauscher: Finanzen, S.182f. Zum Hofzahlmeister vgl. auch Hengerer: Abrechnungs-

bücher.
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Faktisch ging ein Großteil der Gelder aber an den Kriegszahlmeister294. Die Bücher
des Hofzahlmeisters fungierten lediglich als „Registratur“, in der „Finanztransfers
dokumentiert“ wurden295. Der Hofbuchhalterei oblag die Buchführung über Ein-
nahmen und Ausgaben des Kaiserhofes und die Rechnungsprüfung. So prüfte sie
auch die Rechnungen des Reichspfennigmeisters über die 1594er Hilfe296. Nach
deren Prüfung erteilte der Kaiser in der Hofkammerkanzlei ausgestellte Raitbriefe,
in denen die Rechnungen als korrekt anerkannt wurden297.

Anders stellte sich die Einbindung des Reichspfennigmeisteramts über die 1598er
Hilfe in den kaiserlichen Behördenapparat dar. Statt der Hofkammer war Geizkof-
ler dem Geheimen Rat untergeordnet. Die kaiserlichen Befehle wurden in der
Reichshofkanzlei ausgefertigt298, allerdings unter Umständen auf Verlangen der
Hofkammer. So forderten die Hofkammerräte die Geheimen Räte im Mai 1598 auf,
Geizkofler zu befehlen, sich anstelle des bislang als Selbstschuldner fungierenden
Kammerpräsidenten gegenüber einem Bankier um 20 000 fl. zu verschreiben, die aus
den neuen iezt eingewilligten reichshüelffen wieder zurückgezahlt werden sollten299.
Mit den Zahlämtern kam Geizkofler als Reichspfennigmeister über die 1598er Hilfe
nicht in Berührung, da er selbst als Reichskriegszahlmeister fungierte. Die Prüfung
der Rechnungen der 1598er Hilfe übernahm am Kaiserhof eine aus Reichsvizekanz-
ler Rudolf Coraduz, Hofsekretär Johann Engelhofer, Reichshofkanzleitaxator
Heinrich Vöhlin und Registrator Johann Pleickhardt bestehende Kommission300.
Zudem trat auf dem Reichstag von 1603 eine ständische Delegation – unter anderem
mit Pfalzgraf Philipp Ludwig und dem Landgrafen von Leuchtenberg – zusammen,
um Geizkoflers Rechnungen zu prüfen301. 

Rein bürokratisch war das Verhältnis von Reichspfennigmeister und den Amts-
trägern der kaiserlichen Zentralbehörden nicht, vielmehr beruhte es auch auf dem
Reziprozitätsprinzip der Verflechtung. So interzedierte Geizkofler schon 1590 für
seine Schwäger, die Salzburger Großkaufleute Andreas und Maximilian Stainhauser,
bei Hofkammerpräsident Ferdinand Hoffman um eine Zollbefreiung und stellte im

137

294 Vgl. hierzu die Rubrik Außgaben zu der rö: khay: mt: […] hoffzallmaisters […] selbs han-
den und gegen seinen quittungen. StAL B90 Bü 104, Amtsrechnung des Reichspfennigmeis-
ters (1595), [o. O., o. D. ].

295 Rauscher: Finanzen, S.182.
296 Vgl. zur Rechnungsprüfung der Amtsrechnungen Geizkoflers durch die Hofbuchhalterei

HKA, RA, Fasz. 50 – 52 und StAL B90 Bü 191– 206.
297 Abschriften der Raitbriefe über die 1594er und 1598er Hilfe befinden sich in StAL B90 Bü

279 – 281 und StAL B90 Bü 196.
298 Vgl. hierzu die Akten in HHStA RA in specie Fz. 74a.
299 Ebd., HK an die Geheimen Räte (Ausf.), Prag, 1598 V 15, fol. 24 r. Der entsprechende 

Befehl des Geheimen Rates befindet sich ebd., Ks. Rudolf II. an Z. G., Prag, 1598 V 22,
fol. 25 r – 25v.

300 StAL B90 Bü 139, Nr. 24, Z. G an Rudolf von Coraduz, Johann Engelhofer, Heinrich Vöh-
lin, und Johann Pleickhardt (Abschr.), Haunsheim, 1602 X 27. 

301 Vgl. Schulze: Türkengefahr, S. 328.
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Gegenzug deren finanzielle Unterstützung für den Kaiser in Aussicht302. Auch
machte Geizkofler sich durch seine vielfältigen Kontakte im Reich nicht nur als bro-
ker zwischen Kaiserhof und Fürstenhöfen unentbehrlich, sondern fungierte auch als
Makler zwischen kaiserlichen und fürstlichen Räten. Als der Sohn des Kriegszahl-
meisters Zeller 1601 über Stuttgart zum Studium nach Straßburg reiste, wandte sich
Geizkofler an den einflussreichen württembergischen Rat Dr. Matthäus Enzlin, 
den er bat, den jungen Zeller, weyl dann gemelter herr khriegszalmaister mein gahr
vertrauter herr unnd freundt ist, […] mit erspriesslichen intercessionschreiben neben
seinem rathsamen guettbedunckhen [zu] begaben302.

γ) Einwerbung und Eintreibung von Geldhilfen

Geizkoflers Amtszeit als Reichspfennigmeister war geprägt durch den Langen
Türkenkrieg (1593 –1606), der einen Ausschnitt der jahrhundertelangen Ausei-
nandersetzung zwischen den Habsburgern als Königen von Ungarn und dem offen-
siv agierenden Osmanischen Reich darstellt. Der Lange Türkenkrieg endete mit dem
Frieden von Zsitvatorok und erwies, „daß der mitteleuropäische Habsburgerstaat,
mit Unterstützung der Stände des Heiligen Römischen Reichs mittlerweile der
osmanischen Militärmaschinerie standhalten konnte304.“ In Bezug auf das Reich
wirkte die das ganze 16. Jahrhundert über virulente „Türkengefahr“ als „dauerhaft
wirksame[r] Faktor“, der die Politik prägte. Ermöglichte sie in der ersten Hälfte die
Durchsetzung der Reformation, weil der Kaiser auf die Hilfe der evangelischen
Fürsten und Städte angewiesen war, so leistete sie während des Langen Türken-
kriegs einen „Beitrag […] zum Zusammenhalt des Reiches in einer Situation, in der
konfessionspolitische Faktoren schon zum Zerbrechen der Einheit des Reiches
drängten305.“ 

Geizkofler war entgegen seiner Instruktion nicht nur mit der Einnahme der
Reichshilfen befasst, sondern auch damit, die Stände auf den Reichstagen zur Leis-
tung von Kontributionen zu bewegen sowie den Kaiser und die Hofkammer in
Fragen der Reichsfinanzen zu beraten. Faktisch übernahm er damit wie schon sein
Amtsvorvorgänger Georg Ilsung die informelle Rolle einer „Art ‚Reichsfinanz-
kammer‘, durchaus vergleichbar mit den Landeskammern in den einzelnen habs-
burgischen Ländern306.“ Schon im Vorfeld der Reichstage von 1594, 1598 und 1603
erstellte er finanz- und militärpolitische Gutachten für den Kaiserhof307. 1594 über-
gab er der Hofkammer ein Gutachten, das sie bei der Ausarbeitung ihres Vorschlags
über die Proposition – des kaiserlichen Ersuchens an die Reichsstände – neben dem
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302 Vgl. StAL B90 Bü 44, Z. G. an Ferdinand Hoffmann (Entw.), Augsburg, 1590 X 27.
303 HStAS A 155 Bü 30, Nr.10, Z. G. an Matthäus Enzlin, Ulm, 1601 VI 19.
304 Winkelbauer: Österreichische Geschichte, S.147.
305 Schulze: Deutsche Geschichte, S. 65. Vgl. auch Ders.: Türkengefahr.
306 Vgl. zur Rolle Georg Ilsungs Rauscher: Finanzen, S.178 –181, hier S.181.
307 Vgl. hierzu die Gutachten in StAL B90 Bü 65 – 66.
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Memorandum des Hofkriegsrats zu Rate zog308. Bei der Erstellung der Proposition
in der Hofkanzlei fanden dann Gutachten verschiedener Kurfürsten und Fürsten,
des kaiserlichen Reichstagskommissars Erzherzog Matthias, des Hofkriegsrats, 
der Hofkammer und des Reichspfennigmeisters Verwendung309. Im Oktober 1597
forderte der Kaiser Geizkofler auf, ihm zur Vorbereitung der Proposition ein Me-
morandum über den bevorstehenden Reichstag und den Türkenkrieg seiner in
reichs: so wohl diser krigs sachen fürtrefflicher erfarenheitt nach zukommen zu
lassen310. Kulturelles Kapital in Gestalt finanz-, militär- und reichspolitischer Kom-
petenz war also ein entscheidender Einflussfaktor. Im Vorfeld des Reichstags von
1603 wurde Geizkofler wieder um sein Gutachten gebeten311. Das Ansehen, das er
zwischenzeitlich am Kaiserhof genoss, wird darin deutlich, dass sein Gutachten
„maßgeblichen Einfluß“ auf die „Stilisierung“ der Proposition hatte und in ihr „im
allgemeinen wiederholt wird“312.

Auf den Reichstagen 1594 und 1603 war er zudem an der Verhandlungsführung mit
den Reichsständen beteiligt313. Als Graf Ludwig von Löwenstein auf dem Reichstag
von 1594 die kaiserliche Proposition verlas, fungierten ein Herr von Hofkirchen und
Geizkofler als seine Beistender314. Zudem zog die Hofkammer auf Befehl des kaiser-
lichen Reichstagskommissars Erzherzog Matthias Geizkofler und den erzherzog-
lichen Rat Reichard Strein zu ihren Beratungen über die Antworten der Stände auf
die Proposition hinzu. Als Begründung wird dabei wiederum sein kulturelles Kapi-
tal, sein außergewöhnliches Wissen um die beschaff: unnd gelegenhait in ainem unnd
dem andern im reich angeführt. Sein Einfluss reichte so weit, dass die Hofkammer die
Kernaussage der Denkschrift, die er über die Antwort der Reichsstände erstellt hatte,
in ihr Memorial übernahm. Die Kammerräte erklärten, sie kämen zu dem Schluss, 
das gedachter reichspfennigmaister alle umbstende, zuvorderist die noth gemaines
weesens vernünfftig unnd nottürfftig wolbedacht, und empfahlen statt der von den
Ständen angeregten – und schließlich durchgesetzten – zeitlich befristeten Kontri-
butionen zu erlangung ainer ergiebigen verlag auf befürderung unnd continuierung
des kriegswesens nochmalß auf dem gemainen pfennig gleichwol [zu] verharren315. 
In ihrem Memorandum über die Quadruplik der Stände verwiesen die Hofkammer-
räte auf das von Geizkofler hierzu abgefasste Gutachten, mit welchem sich dann auch
die andern räthe in ainem und dem andern vergleichen316.
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308 HHStA, RHK, RTA Fz. 64, Reichstagsgutachten der HK (Ausf.), Prag, 1594 IV 13, fol. 84 r.
309 Ebd., Disposition der Reichstagsproposition (Entw.), [o. O.], [o. D., 1594], fol. 357r –v.
310 HHStA RK RA Fz. 67a, Ks. Rudolf II. an Z. G. (Entw.), Prag, 1597 X 09, fol. 38 r.
311 HHStA RK RTA Fz. 74 a, Ks. Rudolf II. an Z. G., Prag, 1602 VIII 19, unfol.
312 Heischmann: Heer, S.109.
313 Vgl. zu den kaiserlichen Strategien auf den Reichstagen Schulze: Türkengefahr, S. 81–111.
314 Stickel: Tagebuch, S. 382.
315 HHStA, RHK, RTA Fz. 64, Gutachten der HK (Ausf.), Regensburg, 1594 VI 28, fol. 512 r –

514v.
316 HHStA, RHK, RTA Fz. 65, Gutachten der HK über die Quadruplik der Reichsstände

(Ausf.), Regensburg, 1594 VII 21, fol.127r.
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Geizkofler war zudem einer der wichtigsten Berater der kaiserlichen Reichstags-
kommissare. Während des Reichstags 1603 bekleidete Erzherzog Matthias diese
Funktion. Der Kaiser teilte Matthias in diesem Jahr mit, er plane, Friedrich von
Fürstenberg und Geizkofler zu niderlegung der erhobenen kriegsempörung im Stift
Straßburg abzuordnen, wollte sich vorher aber erkundigen, ob Matthias Fürsten-
bergs und Geizkoflers bey yezigem reichstag so lanng entrathen könne. Matthias
entgegnete, auf Fürstenberg nicht verzichten zu können, Geizkofler sollte wegen
seiner Expertise über die türggenhilf […] nit weit von dannen sein317. Der Reichs-
pfennigmeister wurde demnach nicht nur vom Erzherzog als wichtiger Ratgeber
angesehen, sondern auch vom Kaiserhof. Allerdings sollten die Kompetenzen Geiz-
koflers auf rein fiskalische Fragen beschränkt werden. Auf die Anfrage Matthias’,
wie er es auf dem Reichstag mit den ihm vom Kaiser zugeordneten Räten und Geiz-
kofler halten solle, erklärte der Kaiser, dass der Erzherzog den Reichspfennig-
meister in denen sachen, die sein ampt und die reichshülff betreffen, so offt es e: l: für
notwendig halten werden, mit seinem guetachten vernemen möge318. Dementspre-
chend forderte der Erzherzog Geizkofler auf, auf dem Reichstag zu erscheinen319.
Der Reichspfennigmeister war nach Ausweis der Dorsualvermerke bei der Bera-
tung (abhörung) zweier kaiserlicher Repliken an die Reichsstände in der Frage der
Reichskontribution zugegen, an der außer ihm der Erzherzog und die aktiven und
ehemaligen Geheimen Räte Trautson, Fürstenberg, Dr. Freymon und Dr. Leonhard
Roth sowie der Reichssekretär Hannewald teilnahmen320.

Neben diesen Beratungen im Kreis der kaiserlichen Reichstagsgesandtschaft
führte Geizkofler auf den Reichstagen auch informelle Verhandlungen mit den stän-
dischen Abordnungen. So berichtet Stephan Speidl, der Sekretär der Abordnung der
steirischen Landstände auf dem Reichstag von 1594, in seinem Tagebuch über meh-
rere Unterredungen, die er und die steirischen Gesandten mit dem Reichspfennig-
meister über die Zuwendungen an die innerösterreichischen Herrschaften aus den
Reichshilfen, über einen Kredit für die steirischen Stände und diverse Reichspünct
führten321. Auf dem Reichstag von 1603 war der scheidende Reichspfennigmeister
intensiv an informellen Bemühungen beteiligt, die Stände zu einer Kontribution 
zu bewegen. So hatten der Erzherzog Matthias, seine Assistenzräte und Geizkofler
vor den offiziellen Verhandlungen in den Reichstagskurien die Gesandten der Kur-
fürsten und Reichsstädte so „bearbeitet“, dass sie sich in ihrer Mehrheit bereit
erklärten, sechsundachtzig Römermonate zu bewilligen. Geizkofler tat sich ins-
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317 HHStA RK RTA Fz. 77, Ehz. Matthias an Ks. Rudolf II. (Ausf.), Regensburg, 1603 IV 11,
fol. 338 r – 340 r.

318 Ebd., Ks. Rudolf II. an Ehz. Matthias (Ausf.), Prag, 1603 IV 12, fol. 346 r.
319 Vgl. ebd., Ehz. Matthias an Z. G. (Ausf.), Regensburg, 1603 IV 20, fol. 392 r und ebd., Ehz.

Matthias an Z. G. (Ausf.), Regensburg, 1603 IV 26, fol. 426 r – 427 r.
320 Vgl. ebd., Ksl. Replik an die Reichsstände, Regensburg, 1603 V 15, fol. 546 r – 563 v und ebd.,

Ksl. Replik an die Reichsstädte (Ausf.), Regensburg, 1603 V 22, fol. 592 r – 594 r.
321 Loserth: Speidl, S. 41.
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besondere in Gesprächen mit den Reichsstädten hervor, die ihm „gute Zusagen“
erteilten322. 

Neben den Reichshilfen warb der Reichspfennigmeister auch freiwillige Hilfen
einzelner Reichsstände und ständischer Korpora wie der Reichsritterschaft ein. Von
1592 bis 1594 nahm er freiwillige Hilfen der Reichsstände, der Reichskreise, der
Reichsritterschaft, der österreichischen Länder sowie italienischer Herrschaften in
Höhe von 553 784 fl. 18 kr. ein323. Bei der Einwerbung dieser außerordentlichen
Hilfen, die Geizkofler 1592 auf einer Konferenz in Prag angeregt hatte324, wirkten
der Reichspfennigmeister und andere in Oberdeutschland und den angrenzenden
Regionen beheimatete und mit den dortigen Eliten verflochtene kaiserliche Räte in
einer von der Hofkammer koordinierten Werbeaktion325 Hand in Hand. Aktiv
wurden neben Geizkofler sein Amtsvorgänger Johann Achilles Ilsung, der ober-
österreichische Rat Dr. Gallus Hager, der kaiserliche Kammergerichtsfiskal Dr. Cy-
riak Ruland und Georg Eisvogel, Raitdiener der Hofbuchhalterei326.

Bei der Personalauswahl für die Verhandlungsführung über Extraordinari-Hilfen
einzelner Reichsstände, der Reichskreise oder der Korpora der Reichsritterschaft
spielte die Vernetzung der kaiserlichen Kommissare mit ihren Verhandlungspart-
nern eine entscheidende Rolle. Hager, der auf dem Reichstag von 1566 als Gesandter
der schwäbischen Reichsprälaten erschienen war327, reiste 1592 zu verschiedenen 
in Schwaben gelegenen Klöstern328. Für Geizkofler boten die Verhandlungen die
Chance, Kontakte zu verschiedenen Ständen zu knüpfen und zu vertiefen. Im
Herbst 1592 besuchte er oberdeutsche Reichsstädte, Prälaten und Fürsten, unter
anderen Pfalzgraf Philipp Ludwig von Neuburg. Im Januar 1593 begab er sich zum
schwäbischen Rittertag nach Ulm, von dort nach Heidelberg und weiter nach
Frankfurt und Worms. Im folgenden Herbst reiste er als kaiserlicher Kommissar
zum rheinischen und wetterauischen Grafentag329. Die Bedeutung sozialen Kapitals
bei der Einwerbung von freiwilligen Geldhilfen legt auch ein Gutachten des Reichs-
pfennigmeisters für die Geheimen Räte nahe. In diesem schlug er vor, den Reichs-
hofrat Eberhard Wambold von Umbstatt als kaiserlichen Gesandten wegen einer
Geld- und Sachhilfe zum Bischof von Würzburg und dem Herzog von Bayern zu
schicken, da Wambold an baiden ortten wol angesehen unnd vertrauet sei. Der
Reichspfennigmeister zog zudem in Erwägung, den Katholiken Wambold, dessen
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322 Briefe und Akten, Bd. 5, S. 640 und 641 Anm.1.
323 Vgl. StAL B90 Bü 116, Abrechnung über die freiwillige Hilfe von 1592 –1594, [o. O., o. D.].
324 Vgl. Müller: Verdienste, S. 256 und Schulze: Türkengefahr, S.196.
325 Vgl. HKA RA Fz. 50/B, Registratur des Reichspfennigmeisteramts (1592), [o. O., o. D.],

fol. 860v– 862v.
326 StAL B90 Bü 116, Abrechnung über die freiwillige Hilfe von 1592 –1594, [o. O., o. D.],

Nr. 54, 55, 56, 58, 66, 70.
327 Lanzinner; Heil: Reichstag 1566, S.1573.
328 StAL B90 Bü 116, Abrechnung über die freiwillige Hilfe von 1592 –1594, [o. O., o. D.],

Nr. 55.
329 Vgl. ebd., Nr. 57, 59, 63, 71.
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protestantische Verwandte in kurpfälzischen Diensten standen, auch an den Heidel-
berger Kurhof zu entsenden, weil ime daselbst die fürnemisten befreundt unnd
vertrauet. Verwandtschaftliche Verflechtung schien Geizkoflers Ansicht nach auch
über die Konfessionsgrenzen hinweg zu funktionieren330.

Die bedeutendste von Geizkofler erschlossene Möglichkeit für den Kaiser jen-
seits der Reichstage an Geldhilfen der Stände zu gelangen, stellten die Kreistage dar,
die er regelmäßig als kaiserlicher Kommissar – meist gemeinsam mit anderen Kom-
missaren – aufsuchte. So reiste er 1594 –1596 und 1600 –1602 zu den schwäbischen
Kreistagen, in den Jahren 1594 –1596 besuchte er die bayerischen Kreistage, 1601
den fränkischen. Zudem wurde Geizkofler auch auf die schwäbischen Rittertage
der Jahre 1600 –1602 sowie 1595 zur eidgenössischen Tagsatzung entsandt331. Ein
Beispiel für die Einwerbung freiwilliger Hilfen bietet die Gesandtschaft Geizkoflers
zum Schwäbischen Kreistag 1595, die er gemeinsam mit Hugo Dietrich von Ho-
henlandenberg, dem elsässischen Landkomtur des Deutschen Ordens, unternahm.
Die Kommissare hatten den Auftrag, die Stände zu bewegen, für die Dauer eines
Feldzuges sechs Monate lang ein Regiment von 5000 Fußsoldaten gegen die Türken
zu unterhalten und die Kosten für die Musterung und Abdankung der Truppen zu
übernehmen332.

Der Ablauf des Kreistages war einem formellen und ritualisierten Verfahren
unterworfen. Nach ihrer Ankunft am Mittag des 22. Januar meldeten sich die Kom-
missare bei den Gesandten der kreisausschreibenden Fürsten, dem Bischof von
Konstanz und dem Herzog von Württemberg, an und überreichten ihr Kredenz-
schreiben. Am nächsten Tag trug Geizkofler333 vor dem Plenum der Kreisstände die
kaiserlichen Forderungen außfürlich und bewöglich vor. Im Folgenden berieten die
Stände die kaiserliche Proposition. Am 25. Januar erschienen die Gesandten der
kreisausschreibenden Fürsten bei den Kommissaren und teilten diesen die Ergeb-
nisse der internen Beratungen mit. Die Stände waren zwar bereit, ein Regiment von
4000 Mann sechs Monate lang zu unterhalten, allerdings nur unter der Bedingung,
dass die Kosten für zwei der sechs Monate sowie für den An- und Abzug mit den
auf dem Reichstag von Regensburg 1594 bewilligten Kontributionen verrechnet
würden. Die Kommissare akzeptierten zwar das 4000 Mann starke Regiment,
forderten die Kreisstände aber auf, dem Kaiser sechs Monate als freiwillige Hilfe zu
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330 KA AFA Kt. 36, Nr. 3/2 1/2, Z. G. an die Geheimen Räte (Ausf.), [o. O.], [o. D., 1596],
fol.152r.

331 Vgl. hierzu die Spesenrubriken in den Amstrechnungen über die 1594er Hilfe in StAL B90
Bü 102 –110.

332 StAL B90 Bü 78, Hugo Dietrich von Hohenlandenberg und Z. G. an Kaiser Rudolf II.,
Ulm, 1595 I 26, eingefügt in das Protokoll der Kommission Z. G. s zum Schwäbischen
Kreistag 1595, [o. O., o. D.]. 

333 Aus dem Protokoll geht zwar nicht hervor, dass Geizkofler im Namen der Gesandten
sprach. In seinem Tagebuch vermerkt jedoch der württembergische Gesandte Burkhard
Stickel, dass Geitzigkhöfler proponirt habe. Stickel: Tagebuch, S. 383.
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leisten, daran nichts an der contribution abzuziehen und Geschütze samt Munition
leihweise zur Verfügung zu stellen. Diese Replik der kaiserlichen Gesandten wurde
wieder an die Stände zurückverwiesen. Am folgenden Tag erschienen die Vertreter
der kreisausschreibenden Stände erneut vor den Kommissaren und berichteten über
die consultation der Ausschüsse und des Plenums. Die Stände erklärten sich nun be-
reit, die Kosten für das Regiment vollständig zu übernehmen, auf die Anrechnung
auf die schon bewilligte Reichshilfe zu verzichten und einige ihrer Geschütze dem
Kaiser zu überlassen334.

Bei diesen formellen Verhandlungen setzte Geizkofler die „Türkengefahr“ gezielt
als Argument ein335. Dabei appellierte er an religiös-ethische Verpflichtungen ge-
genüber der Christenheit und der Nation sowie an die Schutzpflicht der Reichs-
stände als Hausväter gegenüber ihren Familien und ihren Untertanen. Angesichts
der Türkengefahr drohe Gefahr für den cristlichen glauben, das vatterlandt sowie
weib unnd khind. Er argumentierte überdies historisch-exemplarisch, indem er den
Kreisständen empfahl, sich an dem exempl des occidentalischen imperii […] [zu]
spiegln, um die Türkengefahr einschätzen zu können. Er stellte aber zudem Nütz-
lichkeitsüberlegungen an. Die Kosten für einen Krieg seien geringer als der Verlust
beim Sieg der Türken. Hätten die Byzantiner den zehenden tail dessen, was sy zu
sambt dem leib verloren, gegeben, [wäre] der Turgg nimmer mer so weit khommen.
Auch verwies er auf die Leistungen und die missliche Lage des Kaisers. So habe
dieser hohe Kosten für die Kriegsführung zu tragen, wegen des Krieges aber geringe
Einnahmen336. 

Parallel zum formellen und ritualisierten Verfahren des Kreistages führten die
Kommissare informelle Gespräche mit den Gesandten der bedeutendsten und den
Delegierten der besonders kaisertreuen Kreisstände, um Einfluss auf die Entschei-
dungsfindung der Stände zu gewinnen. Die kaiserliche Klientel bestand vor allem
aus den mindermächtigen Ständen und den Städten sowie den katholischen Stän-
den337. Am Tag nach ihrer Ankunft in Ulm besprachen sich die kaiserlichen Kom-
missare mit den Abgesandten des Bischofs von Konstanz, des Kardinals Andreas
von Österreich. Dessen Gesandte erklärten, dass der herr cardinal nit allain willig,
sondern auch von herzen begirig, alles und jedes zu thuen, zulaisten und, sovil an ir
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334 StAL B90 Bü 78, Protokoll der Kommission Z. G.s zum Schwäbischen Kreistag 1595,
[o. O., o. D.]. 

335 Vgl. hierzu Schulze: Türkengefahr, S. 365, der darauf verweist, dass sich der „Kaiser […]
in dieser Epoche äußerer Bedrohung in einer relativ günstigen Lage gegenüber den Ständen
[befand]. Die türkische Expansionsbewegung bot sich als wirkungsvolles Argument an, um
die Hilfe des Reiches für die militärische Abwehr dieser Expansion bis an die Grenzen des
Reiches zu erhalten.“ 

336 StAL B90 Bü 78, Protokoll der Kommission Z. G.s zum schwäbischen Kreistag 1595, [o. O.,
o. D.].

337 Ebd., Hugo Dietrich von Hohenlandenberg und Z. G. an Kaiser Rudolf II., Ulm, 1595 I 26,
eingefügt in das Protokoll der Kommission Z. G.s zum schwäbischen Kreistag 1595, [o. O.,
o. D.].
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[= an I. F. G.], bey iren bevelchs verwonnten zuebefurdern, was sy nur immer thuen
unnd praestirn mögen. Sie hätten außtruckhlich bevelch, mit den kaiserlichen Ge-
sandten guette correspondenz zu pflegen. Die Kommissare sprachen zudem bei den
Gesandten des Bischofs von Augsburg, des Propsts von Ellwangen, Graf Karl von
Hohenzollern und Gesandten verschiedener Reichsstädte vor, die sich alles gehor-
sambs erbotten338. Auch Gespräche mit dem Kaiser eher distanziert gegenüber-
stehenden Ständen fanden statt. In der Relation merkten die Kommissare an, dass 
es bei vielen Ständen underbauens bedurft hätte und sie sich aller orthen ad partem
informando und ad monendo höchstes unnd bößtes vleiß bemüehet hätten339. 

Die kreisständischen Gesandten wurden im Falle ihres Wohlverhaltens – auf
Anregung der kaiserlichen Kommissare – mit kaiserlichen Verehrungen bedacht. Im
Anschluss an den schwäbischen Kreistag 1601 erhielten etliche Gesandte, welche
sich mit der hilfflaistung gegen höchstgedachter ir kay: mt: woll affectionirt erzaigt
hatten, kostbare Verehrungen. Die württembergischen Räte Enzlin und Tholde
sowie die konstanzischen Gesandten Jost Ludwig von Ratzenried und Dr. Leon-
hard Götz wurden beispielsweise mit je einer goldenen Kette im Wert von 300 fl.
bedacht340. Eine symbolische Form der Anerkennung stellten kaiserliche Dank-
briefe dar. So ersuchten Geizkofler und Hohenlandenberg 1595 die Geheimen Räte
in Prag um ein allergnädigstes dankhbriefl an die Costenzische räth, die sich gar für-
trefflich wol gehalten hätten. Dieses Verhalten zu riemen, hätten die beiden Kom-
missare ihnen versprochen341.

Die Kommissare mussten überdies die Vermittlerrolle in einer konfessionellen
Streitigkeit zwischen den Konstanzern und den Württembergern einnehmen. So
hatten die Württemberger den Gesandten der badischen Markgrafen Ernst Fried-
rich und Georg Friedrich drei Stimmen zugebilligt, je eine für sich selbst und eine
für die Obere Markgrafschaft, die der Protestant Ernst Friedrich ein Jahr zuvor
gewaltsam dem katholischen Markgrafen Eduard Fortunat, abgenommen hatte,
weil der Kaiser letzterem angesichts einer enormen Schuldenlast die Sequestration
androhte342. Da die Rechtmäßigkeit dieses Vorgehens umstritten war, waren die
Konstanzer nicht bereit, dies zu akzeptieren343. Die Badener hingegen drohten
damit, von hinnen weg zuschaiden und sich der contribution […] zuentschütten.
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338 Ebd., Protokoll der Kommission Z. G.s zum schwäbischen Kreistag 1595, [o. O., o. D.]. 
339 Ebd., Hugo Dietrich von Hohenlandenberg und Z. G. an Kaiser Rudolf II., Ulm, 1595 I 26,

eingefügt in das Protokoll der Kommission Z. G.s zum schwäbischen Kreistag 1595, [o. O.,
o. D.].

340 StAL B90 Bü 124, Jahresrechnung Sixt Meillins 1601, [o. O., o. D.].
341 StAL B90 Bü 78, Hugo Dietrich von Hohenlandenberg und Z. G. an die Geheimen Räte,

Ulm (Abschr.), 1595 I 27, eingefügt in das Protokoll der Kommission Z. G. s zum schwäbi-
schen Kreistag 1595, [o. O., o. D.].

342 Vgl. Schwarzmaier: Baden, S. 223.
343 StAL B90 Bü 78, Protokoll der Kommission Z. G.s zum schwäbischen Kreistag 1595, [o. O.,

o. D.]. 
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Dieser Konflikt bildete den Katalysator einer protestantischen Blockadefront. 
Die Konstanzer fürchteten, die protestierende würden mit einander colludirn und
ein verbundnuß machen wöllen. In Verhandlungen mit den württembergischen 
und badischen Gesandten bewegten die kaiserlichen Kommissare die Badener 
unpräjudizierlich auf die Stimme für die Obere Markgrafschaft zu verzichten und
entschuldigten sie dafür bei ihrem Herrn. So waren die Badener nach allerhandt
fürwendungen bereit, die Sache gegen der von unns offerirten entschuldigung cum
expressa protestatione, dz solliches one praeiuditio und nachthail cujuscunq[ue] sein
solle, auf dißmal beruehen zulaßen344. 

Zudem fungierten die Kommissare als broker zwischen Kaiser und Kreisständen.
Die persönliche Anwesenheit kaiserlicher Gesandter bot den Kreisständen die
Chance, Einfluss auf den Kaiserhof zu gewinnen. Die Kommissare berichteten dem
Kaiser, dass sie von etlichen ad partem gehört hätten, dass den Kreisständen die
große im kriegsweßen fürgeloffene unordnung hefftig für den khopf schlagt und sie
mit dem Gedanken spielten, da dz wesen nit anderst und durch anndere häubter
guberniert, auch dz volckh dem kriegsgebrauch gefirt, dz man sich hinfüro schlech-
ter hilf bey disem und annderen craißen zuversehen haben werde. Daher riet Geiz-
kofler, der Kaiser und seine Räte sollten in alweg auf ain bestendige reformation und
rechte kriegsordnung gedenckhen345. Einzelne Kreisstände brachten auch ihre „pri-
vaten“ Angelegenheiten bei den Kommissaren vor. So berichteten sie Hans Fugger,
dass sie gemäß seiner Bitte bei den Gesandten der ausschreibenden Fürsten darauf
hingewirkt hätten, dass dessen reputation und hochait in gebürlichen respect unnd
acht genommen werde, die vom Freiherrn von Maxlrain bedroht wurde, der entge-
gen kaiserlicher Dekrete stimm unnd session der Herrschaft Mindelheim begehrte346. 

Hatten die Stände Kontributionen bewilligt, war es Aufgabe des Reichspfennig-
meisters, diese einzunehmen. Bei den von Geizkofler eingenommenen Hilfen han-
delte es sich entgegen der Instruktion nicht nur um Reichshilfen, sondern auch um
Kreishilfen, Ritterhilfen, Kontributionen der erbländischen Stände und Subsidien
ausländischer Fürsten, die ihm vom Kaiserhof zur Einnahme angewiesen wurden,
um seine Kreditgeschäfte für den Kaiser zu finanzieren347. Entgegen den Instruk-
tionen beschränkte er sich nicht nur darauf, die eingehenden Gelder von den Leg-
städten einzunehmen, zu quittieren, zu verbuchen und an die kaiserlichen Zahläm-
ter weiterzuleiten, sondern er musste diese bei den oft zahlungsunwilligen Ständen

145

344 Ebd. 
345 Ebd., Hugo Dietrich von Hohenlandeberg und Z. G. an Kaiser Rudolf II. (Abschr.), Ulm,

1595 I 26, eingefügt in das Protokoll der Kommission Z. G.s zum schwäbischen Kreistag
1595, [o. O., o. D.].

346 Ebd., Hugo Dietrich von Hohenlandenberg und Z. G. an Hans Fugger, Ulm (Abschr.), 1595
I 27, eingefügt in das Protokoll der Kommission Z. G.s zum schwäbischen Kreistag 1595,
[o. O., o. D.]. 

347 Vgl. hierzu insbesondere die Amtsrechnungen in StAL B90 Bü 102 –110. Vgl. z. B. StAL
B90 Bü 138, Nr. 35, Ks. Rudolf II. an Z. G. (Abschr.), Prag, 1601 X 20. 
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auch eintreiben. Weder bei der 1594er noch bei der 1598er Hilfe gelang dies voll-
ständig. Dennoch konnte er ca. 12 000 000 fl. an Reichssteuern einbringen348. 

Seine Erfolge bei der Eintreibung der Kontributionen beruhten nicht zuletzt auf
intensiver Kontaktpflege mit den Reichsständen. Er reiste zur Durchsetzung finan-
zieller Forderungen gegenüber einzelnen Reichsfürsten an deren Höfe und suchte
um persönliche Audienzen nach349. Außerdem pflegte er eine umfangreiche Korre-
spondenz mit den Reichsfürsten und deren Räten und versuchte sie durch kaiser-
liche Mahnschreiben zur Zahlung zu bewegen350. Während seiner Aufenthalte im
Feld nahmen der Gegenhändler, die Amtsverwalter, die Amtsdiener und die Korre-
spondenten diese Aufgaben in seinem Auftrag wahr351. Zudem wickelten die Amts-
diener die Zahlungen mit den Angehörigen der reichsständischen Finanzverwal-
tungen ab. So reisten im Herbst 1595 Georg Lidl und Daniel Pühler in Geizkoflers
Auftrag nach Stuttgart, um beim württembergischen Landschreiber Erhard Stickel
25 000 fl. Reichshilfe einzutreiben352.

An diesem Beispiel lässt sich exemplarisch das Verfahren bei der Eintreibung von
Hilfsgeldern von Reichsständen durch den Reichspfennigmeister und dessen Diener
zeigen. Zahlungen konnte Geizkofler nur aufgrund eines kaiserlichen, in der Hof-
kammerkanzlei ausgefertigten Befehls eintreiben. Auch zu Beginn dieses Verfahrens
stand ein kaiserliches Schreiben an den Herzog, in dem dieser aufgefordert wurde,
die bewilligten 25 000 fl. paar gelt auf schieristkönfftig Martini in gueter gangbarer
reichs münz erlegen und außzellen [zu] lassen353. Dieses Schreiben schickte der Kai-
ser nicht direkt an den Herzog, sondern an den Reichspfennigmeister und befahl
diesem, die 25 000 fl. one verzug zu abzalung des khriegßvolckhs hinab [sc. nach
Wien zu] dirigirn. Geizkofler sandte daraufhin seine beiden Diener Lidl und Daniel
Pühler mit dem kaiserlichen Schreiben und einem eigenen Brief nach Stuttgart, 
um das Geld abzuholen. In letzterem ersuchte er den Herzog, seine Mitarbeiter mit
ehistem abzuferttigen und der münz halber solliche verordnung [zu] thuen, damit
die on ir mt: nacht[ei]l unnd schaden, auch one verzug, dieweil periculum in mora,
hingebracht werden mige354.
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348 Vgl. Müller: Reichspfennigmeister, S. 33 Anm. 32. Schulze: Türkengefahr, S. 362 kommt
zu dem Ergebnis, dass von den Reichshilfen von 1576 bis 1603 ca. 18,6 Mio fl. bezahlt
wurden.

349 Vgl. z. B. HKA RA Fz. 144, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Ausf.), Ulm, 1594 VIII 22, fol. 427 r –
429 v oder StAL B90 Bü 108, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters über die 1594er
Hilfe (1601), [o. O., o. D. ], Quittung Nr.142.

350 Vgl. hierzu z. B. StAL B90 Bü 98, Registratur des Reichspfennigmeisteramtes (1602), [o. O.,
o. D.], fol. 46 r – 74 r.

351 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 105, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters über die 1594er Hilfe
(1598), [o. O., o. D.], Nr.191, StAL B90 Bü 107, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters
über die 1594er Hilfe (1600), [o. O., o. D.], Nr.179 oder HStAS A 86 Bü 25, Albrecht Behem
und Matthäus Peugl an Hz. Friedrich von Württemberg (Ausf.), Augsburg, 1599 I 20.

352 Vgl. ebd., Johann Sattler an Hz. Friedrich von Württemberg (Ausf.), Stuttgart, 1595 X 31.
353 Ebd., Ks. Rudolf II. an Hz. Friedrich von Württemberg (Ausf.), Prag, 1595 X 18/28.
354 Ebd., Z. G. an Hz. Friedrich von Württemberg (Ausf.), Augsburg, 1595 X/XI 26/06.
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Die Schwierigkeiten, mit denen sich die nach Stuttgart entsandten Amtsdiener
konfrontiert sahen, ergaben sich nicht aus einer prinzipiellen Zahlungsunwilligkeit
des Herzogs, sondern daraus, dass er zunächst nicht bereit war, seine Kontribution
in guter Währung und zu einem für den Kaiser günstigen Wechselkurs zu leisten. So
notierte der Herzog auf das Schreiben Geizkoflers das Wort landtmünz355. Der
kleine Ausschuss der württembergischen Landstände war, nachdem ihm der her-
zogliche Kammersekretär Sattler im Auftrag seines Herrn356 das kaiserliche Anlie-
gen vorgetragen hatte, zwar bereit, dem Herzog die von ihm bewilligten 25 000 fl.
an Martini zu zahlen, allerdings nur in gemeinen landgängigen sorten. Als Sattler
dies den Amtsdienern des Reichspfennigmeisters, die sich beim Landschreiber
Stickel angemeldet hatten, mitteilte, erklärten sich diese zwar mit dem Zahlungs-
termin einverstanden, baten aber umb reichs: oder spannische müntzen. Es wurde
ihnen allerdings zunächst lautter angezeigt […], das es nicht sein khünde357.

Lidl insistierte bei Stickel und teilte ihm in Antwort auf einen nicht überlieferten
Brief mit, dass dem Kaiser mit der angebotenen Zahlung in Königstalern gar wol
gedient wäre, den von Stickel vorgeschlagenen Wechselkurs von 21 Batzen erachtete
er allerdings als ungünstig. Eine endgültige Antwort könne er aber erst nach Rück-
sprache mit Geizkofler erteilen. Zudem setzte er ihn davon in Kenntnis, dass ihm
Geizkofler geschrieben habe, dz sich ir mt: [Ks. Rudolf II.] hoch beschweren, 
dz [angebotene] Paßler [Basler] gelt anzunemen und sonderlich der pauliner oder
drey pazner und laßt ir mt: i: f: g: nochmals gnädig ersuechen, sy wöllens in ander weg
verordnen358. Das Schreiben Lidls bewegte den Herzog allerdings noch nicht zum
Einlenken. Erst nachdem Lidl sich weigerte, die 25 000 fl., die den mehrern theil in
Basler Münze vorlagen, anzunehmen, und Geizkofler sich nochmals an Stickel
wandte, gab der Herzog nach und ließ die 25 000 fl. in Königstalern zu einem für 
den Kaiser günstigen Wechselkurs auszahlen359. Erst danach erhielt der Herzog die
von Geizkofler angekündigte ordenlichen abraittung über die württembergischen
Reichshilfen, die er von der Hofkammer zugeschickt bekommen hatte, sowie eine
von Geizkofler ausgestellte Quittung über den Empfang des Geldes, die er gegen 
die ordentliche Quittung der zuständigen Legstadt Augsburg außwexlen lassen
wollte360.

Um die Reichsstände zu finanziellen Leistungen zu bewegen, baute sich Geiz-
kofler durch Versprechungen und Vermittlung kaiserlicher Gunsterweise gezielt ein
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355 Ebd.
356 Vgl. HStAS A 86 Bü 25, Hz. Friedrich von Württemberg an Johann Sattler (Ausf.), Mar-

bach, 1595 X 29.
357 Ebd., Johann Sattler an Hz. Friedrich von Württemberg (Ausf.), Stuttgart, 1595 X 31.
358 Ebd., Georg Lidl an Erhard Stickel (Ausf.), Ulm, 1595 XI 08.
359 Ebd., Johann Sattler an Hz. Friedrich von Württemberg (Ausf.), Stuttgart, 1595 XI 16.
360 Ebd., Z. G. an Hz. Friedrich von Württemberg (Ausf.), Augsburg, 1595 XI 06. Vgl. hierzu

auch ebd., Verzeichnis der württembergischen 1594er Reichshilfe, [o. O.], 1595 X 27 und
ebd., Quittung der Legstadt Augsburg über den Empfang von 25 000 fl. von Hz. Friedrich
von Württemberg, Augsburg, 1595 XII 02.
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network unter deren Dienern auf. 1594 hatte Geizkofler beim Kaiser angemahnt,
Stickel eine Gnadenkette im Wert von 100 Kronen zu verehren, weil dieser in den
Kontributionssachen gar viel bemühet unnd hinfüro in der gleichen sachen viel die-
nen kan. Auch habe Geizkofler ihn einer ketten […] vertröstet361. 1595 bat Lidl
Stickel: Der herr thue dz pöst bey den sachen, soll unvergolten nit bleiben362. Diese
Strategie verfing. Stickel ließ dem Herzog durch Sattler mitteilen, wolle er dem Kai-
ser ettwas zu gefallen thun, könnte er das königisch gelltt [= Königstaler], das er dem
markgräflich badischen Rat Erhard von Rammingen geben solle, dem kayserlichen
diener wol geben und were Ramminger mit baßlern wol zufriden363. In anderen
Fällen konnte der Reichspfennigmeister auf schon vorhandene networks zurück-
greifen. Als Thomas Lebzelter 1602 bei Graf Enno von Ostfriesland dessen Reichs-
hilferestanten eintreiben wollte, spielte er sein soziales Kapital aus. Er teilte dem
Reichspfennigmeister mit, dass er seinen gutten freundt Reinier Nieders, der sich 
mit solchem herrn graffen woll vermag, gebeten habe, zu berichten, wie es mit den
Ausständen beschaffen sei und mit fleiß zu solicitiern, dz die mit erstem außgezelt
werden möchten364.

Soziales Kapital war zwar ein „Schmiermittel“ im politischen Prozess, letztlich
aber nicht ausschlaggebend. So verweigerte Herzog Friedrich von Württemberg
1602 sogar die Antwort auf Bitten Geizkoflers um die unpräjudizierliche Erlegung
der Kreishilfen für die württembergischen eximirten Herrschaften Löwenstein,
Maulbronn und Königsbronn365. Dass sich der Herzog in den 1590er Jahren ge-
genüber den kaiserlichen Bitten willfährig zeigte, lag vor allem daran, dass er wegen
der österreichischen Afterlehenschaft seines Herzogtums, die er ablösen wollte, in
hohem Maße vom Wohlwollen des Kaisers abhängig war366. Wie entscheidend die
Sicherung der kaiserlichen Gunst für die Hilfsbereitschaft des Herzogs war, wird in
einem Schreiben Friedrichs an seinen Kammersekretär Sattler deutlich. Diesem be-
fahl er im Kontext der 25 000 fl. Reichshilfe, diese vom kleinen Landtagsausschuss
zu verlangen, weil es auch sein muß und wir endtlichen ir mt: zuwilfahren bedacht,
damit durch solches mittel bewüsste wichtige sach desto schleiniger befürdert und zu
gewünschtem end gebracht werden möge367. Nicht zuletzt war aber auch bei den Er-
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361 HKA RA Fz. 144, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Ausf.), Ulm, 1594 VIII 22, fol. 429v.
362 HStAS A 86 Bü 25, Georg Lidl an Erhard Stickel (Ausf.), Ulm, 1595 XI 08.
363 Ebd., Johann Sattler an Hz. Friedrich von Württemberg (Ausf.), Stuttgart, 1595 XI 16.
364 StAL B90 Bü 358, Thomas Lebzelter an Z. G. (Ausf.), Leipzig, 1602 VIII 14.
365 Vgl. HStAS A 86 Bü 25, Ks. Rudolf II. an Hz. Friedrich von Württemberg (Ausf.), Prag, 1602

IX 26 und ebd., Z. G. an Hz. Friedrich von Württemberg (Ausf.), Haunsheim, 1602 X 08. Auf
beiden Schreiben findet sich der eigenhändige Vermerk des Herzogs: khein antwort darauff.

366 Vgl.hierzu auch Schulze: Türkengefahr, S.109. Dies lässt sich auch anhand der Steuerleis-
tungen der anderen Reichsstände nachweisen. Anhand der Auswertung der Erträge der
Reichssteuern unter den einzelnen Reichsständen kommt Schulze: Erträge, S.183 zu dem
Ergebnis, dass eine „enge Bindung von hoher politischer Machtkonzentration und schwa-
cher Steuermoral“ existierte. 

367 HStAS A 86 Bü 25, Hz. Friedrich von Württemberg an Johann Sattler (Ausf.), Marbach,
1595 X 29.
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folgen, die Geizkofler bei der Eintreibung der Reichssteuern erzielte, die Türken-
gefahr ausschlaggebend. So weist Schulze darauf hin, dass „die Dringlichkeit der
Türkengefahr im späten 16. Jahrhundert für eine totale Verweigerung der Reichs-
steuern politisch keinen Raum mehr [ließ]“368.

Soziale Verflechtung, die sich im Kontext der württembergischen Reichshilfen
bewährt hatte, mithin die im Hinblick auf die Erlangung von Reichshilfen so nütz-
lichen Mehrfachbindungen, konnten sich auch als dysfunktional erweisen, weil sie
die Eintreibung der Reichshilfen verzögerten. Von Erzherzog Maximilian, dem
Deutschmeister, wurde Geizkofler eingeschaltet, um einen fiskalischen Prozess ge-
gen die reichsständischen Ordensballeien Elsass und Koblenz zu verhindern. Dieses
Verfahren drohte, da der Deutschmeister 15 900 fl., die von einer 1593 bewilligten
freiwilligen Hilfe des Ordens herrührten, von der 1594er Reichskontribution in
Höhe von 55 680 fl. abziehen wollte. Deshalb stoppten die beiden Balleien die Erle-
gung ihrer 1594er Türkenhilfen369. Im Juli 1595 wandte sich der Deutschmeister an
seinen Rat und ersuchte ihn, sowol für dich selbst alß auch bey dem fiscal zu Speyr die
sach dahin [zu] richten, damit unnsere landtcommenden in Elsaß unnd zu Coblenz
enzwischen unangefochten verbleiben mögen, solange der Erzherzog sich mit dem
Kaiser wegen der Reichshilfen des Ordens noch nicht verglichen habe370. Im Ok-
tober wiederholte Maximilian seine Bitte, Geizkofler möge ihm zu anderm ange-
nehmen gefallen die sach dahin richten unnd moderiern, dass durch den Fiskal oder
jemand anderen nichts gegen den Deutschen Orden fürgenohmen noch attentiert
werde, bis er sich mit dem Kaiser verglichen habe, dann aber wolle er sich der gebür
verhalten und die anlage gehorsamblich einantwortten371. 

Viele Stände konnten es sich trotz intensiver Bemühungen leisten, den Reichs-
pfennigmeister mit der Bezahlung ihrer Restanten und Kontributionen hinzuhalten
und eine Moderation ihrer Kontribution durchzusetzen, da Geizkofler nur mit
einem fiskalischen Prozess vor dem Kammergericht drohen konnte372, sonst aber
keine Zwangsmöglichkeiten hatte. Die Durchsetzung seiner Ansprüche beruhte
deshalb auf einem politischen Aushandlungsprozess. Als Rehlinger und Lidl 1600
zur Erhebung der Reichshilfen auf die Frankfurter Fastenmesse reisten, um den
Rentmeister des Kurfürsten von Trier um die Bezahlung der ausstehenden Restan-
ten und Reichskontributionen zu ersuech[en], erklärte ihnen der kurfürstliche Rat
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368 Schulze: Türkengefahr, S. 366. Auf die Bedeutung der Türkengefahr für die Bereitwillig-
keit der Stände zu Kontributionen deutet auch hin, dass die „dem Kriegsschauplatz weiter
entlegenen“ Kreise bei weitem nicht so hohe Hilfe bewilligten, wie die ihm nähergelegenen.
Vgl. Müller: Reichspfennigmeister, S. 36.

369 Vgl. Noflatscher: Maximilian, S.185f. 
370 StAL B90 Bü 350, Ehz. Maximilian an Z. G. (Ausf.), Tokaj, 1595 VIII 02.
371 Ebd., Ehz. Maximilian an Z. G. (Ausf.), Keresztes, 1595 X 03.
372 So urteilte Geizkofler in einem Gutachten für den Kaiser: Do schon etwas bewilligt, so ist es

schwerlich einzubringen, dieweill die fiscalische proceß diß orts wenig angesehen werden.
StAL B90 Bü 39, Gutachten über das kaiserliche Hofwesen (Entw.), Prag, 1601 XI 03,
fol. 57r.
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Dr. Peter Schmidt, sein Herr habe ihm befohlen, den richtigen und undispudier-
lichen rest an allen türckhen steüren ablegen zulassen, wegen der noch unrichtigen
anforderungen aber unnß mündlich zuberichten und zu instruirn. Rehlinger und
Lidl beharrten auf der Richtigkeit aller Forderungen, Zwangsmittel besaßen sie
jedoch nicht, sondern mussten sich mit Appellen begnügen. Einerseits beriefen sie
sich auf die kaiserliche Autorität, es werde under disen begehrten posten nunmehr
auf der röm: kay: may: […] gethane allergenedigisten erleütterung khaine für dis-
pudierlich gehalten, noch außgestelt werden. Andererseits führten sie dem Trierer
Rat vergeblich die hoche und grosse noth und den gefahrlichen geltmangel der
kaiserlichen Truppen in Ungarn vor Augen373. Auf dem Reichstag von 1603 han-
delte Geizkofler schließlich auf Befehl Erzherzog Matthias’ mit den kurtrierischen
Gesandten einen Nachlass der Restanten aus374. Dieser beruhte auf einem politi-
schen Geschäft auf Gegenseitigkeit. Gegen seine Zustimmung zur 1603er Reichs-
hilfe wurden dem Kurfürsten alle alten Restanten erlassen und die schon geleisteten
Kreishilfen der Jahre 1601 und 1602 auf die neu bewilligte Hilfe angerechnet. Der
Kurfürst war mit Verweis auf seinen erarmeten unnd notorie beschulten erzstifft erst
dann bereit, sich […] den maioribus [zu] confirmirn, wenn er vom Kaiser bzw. des-
sen Kommissar eine schrifftliche bewilligung seiner Forderungen erhalte375. 

Die Schlüsselressourcen für den Erfolg Geizkoflers im Umgang mit den Reichs-
ständen und seine Machtstellung im kaiserlichen Behördenapparat waren sein kul-
turelles und soziales Kapital. Dazu gehörten sein Wissen über das Reich, besonders
über die Zustände in Oberdeutschland, die dem an der Peripherie des Reichs ge-
legenen Kaiserhof häufig unbekannt waren, seine guten Kontakte an die Höfe in
Oberdeutschland, die höfischen Umgangsformen, die es ihm ermöglichten an den
Höfen der Fürsten gewandt aufzutreten, und nicht zuletzt seine politische Erfah-
rung. Dabei ist allerdings zu beachten, dass soziale Beziehungen nur ein „Schmier-
mittel“ darstellten, entscheidend für die Kontribution war sicherlich die Beziehung
der jeweiligen Stände zum Kaiser sowie ihre Machtressourcen, die es ihnen erlaub-
ten, sich kaiserlichen Wünschen zu entziehen. Zudem erhöhte die Türkengefahr, die
als Bedrohungsperzeption virulent war, die finanzielle Hilfsbereitschaft der Stände.
Geizkoflers juristisches Studium hingegen erscheint für seine Tätigkeit als Fürsten-
diener irrelevant. Es stellte keine funktionale, sondern eine symbolische und öko-
nomische Hürde für Aufstiegsaspiranten dar.

Der mit dem Amt verbundene institutionalisierte Zugriff auf die finanziellen
Ressourcen des Reichs barg für Geizkofler die Chance, neues soziales Kapital zu
gewinnen. Erzherzog Karl ernannte ihn im Mai 1589 zu seinem Rat376. Obwohl das
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373 StAL B90 Bü 210, Marx Konrad Rehlinger und Georg Lidl an Z. G. (Ausf.), Frankfurt a. M.,
1600 IV 01.

374 Vgl. ebd., Abrechnung Z. G.s. und der Trierer Gesandten über die Trierer Restanten
(Abschr.), Regensburg, 1603 VI 29.

375 Ebd., Z. G. an Ehz. Matthias (Abschr.), Regensburg, 1603 VI 04.
376 StAL B90 Bü 347, Ehz. Karl an Z. G. (Ausf.), Graz, 1589 V 12.
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Ratsverhältnis weder durch Ratsbrief noch durch Ratseid formalisiert war und
Geizkofler auch keine Ratsbesoldung erhielt, wurde der Ratstitel von Karl instru-
mentalisiert, um den neuen Reichspfennigmeister an sich zu binden, der für die
Überweisung der für die von den Reichsständen zur Verteidigung der inneröster-
reichischen Grenzen bewilligten Hilfen nach Graz zuständig war. Die Ratsernen-
nung erfolgte als Reaktion auf Geizkoflers Mitteilung, dass er zum Pfennigmeister
berufen worden sei. Der Erzherzog stellte ihm in Aussicht, seine in erlang: unnd
einbringung der zuerthailten reichshilfportion restanten habende bemüheung unnd
befürderung […] hinnach zu fürfallenden gelegenheiten mit gnaden zuerkhennen
unnd zu bedenckhen, wobei der Ratstitel den symbolischen Vorschuss darstellte377. 

δ) Antizipierung von Geldhilfen

Die Reichskontributionen und die außerordentlichen Hilfen trugen wegen ihres
schleppenden Eingangs nie soviel Geld ein, wie zur Kriegsführung benötigt wurde.
Daher nahm Geizkofler – teils auf Eigeninitiative378, teils auf Befehl der Hofkam-
mer379 – Antizipationen, Kredite auf zukünftige Amtsgefälle, auf380. Dabei handelte
es sich um einen großen Teil der Amtseinnahmen381. Zudem fungierte er für den Kai-
ser auch als Finanzmakler, der nicht nur für Amtsbedürfnisse, sondern auch für den
Kaiser und die Landstände der habsburgischen Königreiche und Erblande auf den
oberdeutschen und österreichischen Finanzmärkten Kredite aufbrachte.382 Diese
Tätigkeit beruhte nicht zuletzt wie bei seinem Amtsvorvorgänger Georg Ilsung –
dessen Rolle Rauscher herausgearbeitet hat – auf seinen „engen Kontakte[n] zur
oberdeutschen Hochfinanz“ und seiner „Kreditwürdigkeit“, also dem Vertrauen,
das er bei den Finanziers genoss. Dies ließ auch ihn zum „Bindeglied zwischen dem
Kaiserhof und dem oberdeutschen Raum“ werden383.

Die von Geizkofler als Reichspfennigmeister aufgebrachten Kredite waren teils
lang- und mittelfristige festverzinsliche Darlehen, die für ein Jahr oder mehrere
Jahre gewährt wurden und die dementsprechend in den Ausgaberubriken der Amts-
rechnungen mit dem Schuldendienst für Zins und Tilgung über mehrere Jahre
hinweg auftauchen, teils kurzfristige Wechselkredite, die den Kreditgebern binnen
weniger Wochen oder Monate zurückgezahlt werden mussten. Die Neuaufnahme
von festverzinslichen Krediten wurde in den Amtsrechnungen über die Alten Hilfen
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377 Ebd.
378 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 134, Nr. 68, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Abschr.), Prag, 1598 X 28.
379 Vgl. StAL B90 Bü 131, Nr. 5, Ks. Rudolf II. an Z. G. (Abschr.), Prag, 1595 I 04.
380 Vgl. zur Rolle von Krediten im Finanzsystem des Kaiserhofs insbesondere auch Rauscher:

Finanzen, S. 343 – 354.
381 Vgl. zu den Antizipationen Geizkoflers insbesondere Müller: Verdienste, S. 272 – 282 und

Ders.: Reichspfennigmeister, S. 43 – 46.
382 Vgl. Müller: Verdienste, S. 274.
383 Rauscher: Finanzen, S.179.
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und die 1594er Kontribution in einer Rubrik verbucht, in der sich außer Krediten
auch Einnahmen von Geldern finden, die Geizkofler von der Hofkammer zur
Finanzierung seiner Finanztransaktionen überwiesen wurden. Müller hat diese
Überweisungen abgezogen und kommt zu folgenden Zahlen für die Aufnahme von
festverzinslichen Krediten durch Geizkofler. Es fällt auf, dass diese Einnahmeform
zunächst eine sehr große Bedeutung hatte, dann aber zugunsten der kurzfristigen
Wechselkredite fast vollständig verschwand. 1594 betrugen die neu aufgenommenen
festverzinslichen Kredite noch 663 000 fl., 1595 48 665 fl. 48 kr., 1596 147521 fl. 45 kr.,
1597 190 244 fl., 1598 149 003 fl. 37 kr., 1599 126 956 fl. und 1600 60 000 fl.384

Bei diesen lang- und mittelfristigen Kreditaufnahmen, die in den Amtsrechnungen
über die Alten Hilfen und die 1594er Hilfe neben den hier nicht berücksichtigten
Überweisungen der Hofkammer und einigen Wechselkrediten in der Rubrik Emp-
fang an übergaben, anticipationen und absonderlichen gelthandlungen verbucht
wurden, war die verwandtschaftliche und freundschaftliche Verflechtung Geiz-
koflers mit den Augsburger Eliten entscheidend, die durch das katholische Fugger-
und das protestantische Rehlinger-Netzwerk vermittelt wurde385. Von insgesamt
1918 813 fl. Darlehensumme, die in dieser Rubrik zwischen 1589 und 1603 erschei-
nen, stammten 941305 fl. (49,1%) von Angehörigen der Augsburger Elite, mit denen
Geizkofler nicht verwandt war, und  253 343 fl. (13,2 %) von seinen Augsburger und
Ulmer Verwandten. Daneben spielten Reichsstädte mit 237 400 fl. (12,4 %) und
sonstige teilweise anonyme Kreditoren mit 355 698 fl. (18,5 %) noch eine Rolle. Die
Kredite, die der Reichspfennigmeister nach Ausweis der Amtsrechnungen selbst
gewährte, sowie die von der Grupppe der Reichsfürsten und -prälaten gestellten
Mittel fallen insgesamt gesehen mit 38 400 fl. (2,0 %) bzw. 92 666 fl. (4,8 %) kaum ins
Gewicht. 

Verzinst wurden diese festverzinslichen Kredite, die teilweise Jahre und Jahr-
zehnte auf dem Amt lasteten, in verschiedenen Ausgaberubriken: Langfristige, fest-
verzinste Depositen tauchen in den Amtsrechnungen über die Alten Hilfen bzw. die
1594er Hilfe in der Rechnungsrubrik schwäbische und elsässische Kredite auf386.
Dieses Kreditsystem, das seine Schwerpunkte in Straßburg und Augsburg hatte,
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384 Vgl. Müller: Verdienste, S. 281f.
385 Auch Karg; Koutná: Reformation, S.18 bemerken, dass Geizkofler durch die Dienste sei-

ner Onkel bei den Fuggern und durch seine Heirat mit Maria Rehlinger „in idealer Weise
[…] Zugang zu zwei ‚Netzwerken‘ über die Konfessionen hinweg [hatte], die ihm halfen,
seinem Reichspfennigmeisteramt gerecht zu werden.“  

386 Der Schuldendienst für die elsässischen und rheinländischen Darlehen betrug 1594: 14 480 fl.,
1595: 15 300 fl., 1596: 8590 fl., 1597: 9775 fl., 1598: 15 070 fl., 1599: 12 720 fl., 1600: 9620 fl.,
1601: 8475 fl., 1602: 13 210 fl. Der Schuldendienst für die schwäbischen Darlehen betrug
1594: 6975 fl., 1595: 36 585 fl., 1596: 47 532 fl. 30 kr., 1597: 33 695 fl. 50 kr., 1598: 40 800 fl. 
14 kr., 1599: 72 653 fl. 56 kr., 1600: 22 658 fl. 45 kr., 1601: 11345 fl., 1602: 10 425 fl. Zudem
musste Geizkofler in den Jahren 1599 und 1601 noch die Bezahlung der auf den Zoll Engel-
hartszell verwiesenen kaiserlichen Gläubiger übernehmen. Die Ausgaben hierfür betrugen
1599: 42 940 fl. und 1601: 23 169 fl. 
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beruhte auf meist mehrjährigen Darlehen, die von wenigen Ausnahmen abgesehen
zum niedrigen Zinssatz von 5 % p. a. verzinst wurden und nach Ablauf häufig
prolongiert wurden. Abgesichert waren diese Kredite durch ihre Verweisung auf die
Reichsgefälle und durch Bürgschaften bzw. Obligationen in proprio von Reichsprä-
laten oder Reichsstädten. Im letzteren Fall nahmen diese selbst bei Dritten Kredite
auf und liehen diese dem Reichspfennigmeister bzw. dem Kaiser weiter387. Die
schwäbischen Kredite betrugen 1595 187 500 fl. und 1600 176 989 fl., die elsässischen
zum gleichen Zeitpunkt 216 400 fl. bzw. 178 400 fl. Die wichtigsten Kreditgeber der
schwäbischen Kredite waren Angehörige des Patriziats der schwäbischen Reichs-
städte, insbesondere Augsburgs und Ulms. Ihr Anteil am Kreditvolumen stieg bei
den schwäbischen Krediten von 33,6 % 1595 auf 42,7 % 1600. Darunter lassen sich
Kredite von Geizkoflers Augsburger und Ulmer Verwandten und Patronen nach-
weisen. Für die elsässischen Kredite hatte der Landadel mit Anteilen von 49,5 %
bzw. 33,7 % die größte Bedeutung. Hinzu kamen sonstige Bürger der Reichsstädte.
Die oberdeutschen Reichsstädte, merchant bankers und Fürstendiener spielten als
Kreditgeber eine weniger wichtige, die Reichsfürsten und -prälaten wiederum nur
eine marginale Rolle388. 

Während das elsässische Kreditsystem von Geizkofler nicht mehr aktiv genutzt
wurde – er zahlte nur noch die Zinsen aus – wurde das schwäbische von ihm
während der ersten Hälfte seiner Amtszeit noch ausgebaut. Die Darlehensgewäh-
rung erfolgte entlang der Verflechtung Geizkoflers. Das Wachstum des schwä-
bischen Kreditsystems zwischen 1590 und 1595 – von 118 500 fl. auf 187 500 fl. –
basierte vor allem auf dem Anstieg des Anteils der Einlagen von mit Geizkofler eng
verflochtenen Augsburger Patriziern, von kaiserlichen Räten und Dienern, von
Augsburger merchant bankers, mit denen er ebenfalls eng verbunden war, sowie von
sonstigen Augsburger Kreditgebern: 1600 etwa hatte Geizkoflers Schwiegervater
Marx Rehlinger insgesamt 7000 fl. im Amt liegen, die er 1595 und 1597 geliehen
hatte, Geizkoflers Schwager Besserer 1500 fl. und die Erben Jakob Fuggers 30 000 fl.
Die Kreditgewährung beruhte zudem auf dem ökonomischen Potential der Bürgen
oder Selbstschuldner, die gegenüber den kaiserlichen Gläubigern mit ihrem Vermö-
gen für die Zahlung von Zins und Tilgung hafteten. Sie stammten sowohl bei den
schwäbischen als auch bei den elsässischen Krediten zum Großteil aus dem Kreis 
der schwäbischen und oberrheinischen Reichsstädte und Reichsprälaten389. Dabei
galten in-proprio-Verschreibungen den Gläubigern als sicherer als Bürgschaften. 
Als Erzherzog Ferdinand Geizkofler 1593 ersuchte, auf die pirgschafft verschrei-
bung des Abts von Salem und der Städte Konstanz und Ehingen einen Kredit 
von 30 000 fl. aufzubringen, waren die Kreditoren nicht mit einer bloßen Bürgschaft
einverstanden, die vorgeschlagenen Bürgen wurden vielmehr als selbst schuldner
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387 Vgl. hierzu die Amtsrechnungen des Reichspfennigmeisters in StAL B90 Bü 102 –110.
388 Vgl. Anhang, Tabelle 8.
389 Vgl. Anhang, Tabelle 9.
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und principaln begert390. Die Kreditgewährung war also sowohl von personellen wie
von institutionellen Bedingungen abhängig. 

Zu den langfristigen kamen mittelfristige, festverzinste Kredite. Im Gegensatz
zum schwäbischen und elsässischen Kreditsystem wurden sie im Abrechnungs-
system des Kaiserhofes im Kriegszahlmeisteramt und nicht im Hofzahlmeisteramt
gebucht und tauchen in den Rechnungen in der Rubrik „Kredite für das Kriegszahl-
meisteramt“ auf391. Sie waren für eine kurze Laufzeit konzipiert und wurden selbst
bei Prolongation schneller abgelöst als die Depositen, die das Budget des Pfennig-
meisters auf Jahre hinaus belasteten. Auch die Höhe des Zinssatzes war mit bis zu
9 % p. a. wesentlich höher als bei den Depositen, die einheitlich mit 5 % verzinst
wurden. Die mittelfristigen Darlehen gingen wegen der zunehmenden Bedeutung
von Wechselkrediten von 838 016 fl. 1595 auf nur noch 282 634 fl. im Jahr 1600 stark
zurück. Sie waren zunächst wegen des Zinssatzes und der Laufzeit für profitorien-
tierte Handelshäuser attraktiv. Folglich nahmen merchant bankers wie die Fugger,
die mit Geizkofler eng verflochten waren, 1595 mit einem Anteil von 56,4 % der
Darlehenssumme als Gläubiger eine dominante Stellung ein. Da die Hochfinanz 
im Folgenden vermehrt kurzfristige Wechselkredite gewährte, sank nicht nur die
gesamte Darlehenssumme sondern auch deren Anteil auf 24,3 % 1600. Diese rück-
läufige Tendenz galt auch für die Anteile der Reichsstädte, die von 16,2 % auf 4,2 %
zurückgingen. Dagegen stieg die Bedeutung des Reichspfennigmeisters als Kreditor
und Selbstschuldner anonymer Gläubiger in diesen Jahren von 17,6 %  auf  32,2 %.
Andere Gläubiger wie der Landadel, reichsstädtisches Patriziat und Sonstige
spielten insgesamt nur eine untergeordnete Rolle. Nicht alle Kredite, die vom
Reichspfennigmeister verzinst wurden, waren jedoch auch tatsächlich von ihm ein-
genommen worden, vielmehr nutzte die Hofkammer die Amtsgefälle auch, um die
Bezahlung der Zinsen von Krediten zu sichern, die sie selbst aufgenommen hatte.
Beispielsweise gewährte Obersthofmeister Wolf Rumpf dem Kaiser 1595 einen Kre-
dit über 60 000 fl., für den Geizkofler sich in proprio verschreiben musste und der auf
das Reichspfennigmeisteramt verwiesen wurde392. 

Im Gegensatz zu den durch Bürgschaften oder in-proprio-Verschreibungen von
Reichsständen garantierten Depositen fungierte bei den Krediten für das Kriegs-
zahlamt vor allem Geizkofler als Reichspfennigmeister selbst als Bürge oder Selbst-
schuldner. Sein Anteil betrug dabei 1595 und 1600 knapp über 50 %, bei etwa einem
weiteren Drittel ist kein Bürge oder Selbstschuldner ausgewiesen393. Diese Antizi-
pationen waren also in hohem Maße von der persönlichen Kreditwürdigkeit Geiz-
koflers, die vor allem auf seiner Verflechtung mit den Gläubigern basierte, und von
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390 StAL B90 Bü 337, Z. G. an Ehz. Ferdinand (Entw.), Augsburg, 1593 VII 31.
391 Der Schuldendienst für die Kredite für den Kriegszahlmeister betrug 1594: 19 364 fl. 55 kr.,

1595: 189 437 fl. 21 kr., 1596: 308 720 fl. 18 kr., 1597: 228 166 fl. 52 kr., 1598: 153 744 fl. 2 kr.,
1599: 82 959 fl. 41 kr., 1600: 98 372 fl. 4 kr., 1601: 155 504 fl. 24 kr., 1602: 135 399 fl. 13 kr.

392 StAL B90 Bü 383, Obligation Z. G.s gegen Wolf Rumpf (Abschr.), Prag, 1595 IV 10.
393 Vgl. Anhang, Tabelle 9.
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den Amtsressourcen, auf die er einen institutionalisierten Zugriff hatte, abhängig.
Dies zeigt auch die folgende Detailanalyse des Verhältnisses Geizkoflers zu seinen
1595 wichtigsten identifizierbaren Darlehensgebern: den oberdeutschen Reichs-
städten und den Fuggern. 

Bei den Erfolgen, die Geizkofler bei der Erlangung von Krediten der Reichs-
städte, insbesondere der Legstädte, hatte, spielte seine verwandtschaftliche und
freundschaftliche Verflechtung mit deren Eliten eine wichtige Rolle. 1602 wurden
zwei offizielle Schreiben Geizkoflers an die Legstädte Nürnberg und Regensburg
mit Bitten um Kredite von Briefen an seinen Schwager Endres Imhoff und seinen
Regensburger Korrespondenten, den Stadtkämmerer Jonas Paul Wolff, flankiert394.
Die Bereitwilligkeit der Reichsstädte – insbesondere Augsburgs, Nürnbergs und
Regensburgs – zur Gewährung von Darlehen lag auch in ihrer Stellung als Legstädte
begründet. Durch ihren Zugriff auf die von den Ständen bei ihnen einbezahlten
Reichshilfen waren ihre Darlehen abgesichert. In den Verschreibungen Nürnbergs
und Regensburgs wurde etwa 1595 festgehalten, dass die betreffenden Städte Zins
und Tilgung ihrer Kredite aus den von ihnen einzunehmenden Reichshilfen be-
streiten dürfen395. 

Zu Beginn von Geizkoflers Amtszeit waren die Fugger seine wichtigsten Kredit-
geber396. Im Januar 1594 etwa gewährten Marx, Hans und Jakob Fugger Kaiser
Rudolf II. einen für die Bestreitung der anstehenden Kriegsausgaben bestimmten
Kredit über 300 000 fl., der mit 6 % verzinst und innerhalb von drei oder vier Jah-
ren aus den zukünftigen Reichshilfen getilgt werden sollte. Geizkofler fungierte
dabei als Darlehensvermittler und Selbstschuldner. Die Obligation sollte den Geld-
gebern vor allem finanzielle Garantien für die Rückzahlung des Darlehens bieten.
Diese Sicherheit boten die pekuniären Ressourcen des Amts, die ihnen eingeräumt
wurden. Geizkofler haftete nicht als Privatmann, sondern als Amtsträger. Er ver-
schrieb sich für sich und alle seine nachkommen im ambt. Zudem versprach der
Kaiser, ihn schadloß zu halten. Die Tilgung des Darlehens sollte aus den in Augs-
burg, Nürnberg und Regensburg eingehenden Reichshilfen erfolgen. Die schriftlich
fixierte Sicherung des Geldgeschäfts ging sogar soweit, dass der Kaiser herrschaftli-
che Rechte an Privatleute abtrat. In der kaiserlichen Obligation wurde der Reichs-
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394 StAL B90 Bü 98, Registratur des Reichspfennigmeisteramtes (1602), [o. O., o. D.].
395 Vgl. StAL B90 Bü 104, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters (1595), [o. O., o. D.],

Nr. 213 – 216. Die Augsburger erklärten sich 1599 nur bereit, dem Reichspfennigmeister
20 000 fl. zu leihen, wenn sie unter Geizkoflers insigl und handtschrifft ein gnuegsame obli-
gation umb die widerbezahlung auf alle reichsgefell, so künfftigen monat Januarii und fier-
ters biß zue völliger erstattung alhie einkommen, erhalten. StAL B90 Bü 136, Nr. 8, Stadt
Augsburg an Matthäus Peugl und Albrecht Behem (Abschr.), [o. O., o. D.]. 

396 Vgl. dazu auch Blendinger: Zacharias Geizkofler, S.171–173. Folgende Kredite von Ange-
hörigen der Familie Fugger (zumeist Marx Fugger und Gebrüder) lassen sich in den Amts-
rechnungen in StAL B90 Bü 102 –110 nachweisen: 1590: 8000 fl. zinslos, 1590: 35 000 fl. zu
5% p. a., 1591: 20 000 fl. zu 5% p. a., 1594: 300 000 fl. zu 6% p. a., 1594: 40 000 fl. zu 5% p. a.,
1594: 40 000 fl. zu 5% p. a., 1594: 32 000 fl. zu 5% p. a., 1597: 30 000 fl. zu 5% p. a.
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pfennigmeister bis zur vollständigen Rückzahlung des Kredits vom Gehorsam
gegenüber jeder Anordnung entbunden, die eine Tilgung des Darlehens der Fugger
verhindert hätte. Sollte dies nicht ausreichen, um die Rückzahlung sicherzustellen,
sollten die Fugger befugt sein, die Reichshilfen von den Legstädten oder den Stän-
den selbst einzuziehen397.

Die ökonomischen Ressourcen des Amts398 stellten jedoch nur einen Faktor der
Kreditwürdigkeit Geizkoflers bei den Fuggern dar. Sein soziales Kapital in Form
der Verflechtung mit den Fuggern und ihren Dienern war ein weiterer. Mit der
Familie Fugger war Geizkofler nicht nur durch seinen in ihren Diensten stehenden
Onkel verbunden, sondern er pflegte auch selbst Kontakte zu ihnen und diente 
als Informant ihres Nachrichtendienstes399. Zudem besaß er über die Beziehungen
seiner Augsburger Verwandten zu anderen Dienern der Fugger Möglichkeiten 
der Einflussnahme. Sebastian Zäch, der mit Michael (II.) Geizkofler verflochtene
Hauptbuchhalter des Handelshauses Marx Fugger und Gebrüder, leistete bei den
Verhandlungen über den Kredit über 300 000 fl. gute Dienste. Für seine befürde-
rung bei seinen gnedigen herrn in erhandlung der 300 [!] fl. erhielt er 1594, vermut-
lich ebenso wie 1595 auf Fürsprache Geizkoflers400, ein kaiserliches Gnadengeld in
Höhe von 200 fl.401

Der Aufbau sozialen Kapitals gegenüber dem Kaiser spielte zudem für das Han-
deln der Fugger eine Rolle. Sie hofften, sich den Kaiser durch Darlehensgeschäfte
zu verpflichten. Als Geizkofler im Januar 1595 wegen eines neuen Kredits für 
den Kaiser mit ihnen verhandelte, waren sie zwar nicht in der Lage, ein neues Dar-
lehen zu gewähren, erklärten sich jedoch bereit, Zins und Tilgung des Kredits über
300 000 fl. in Venedig aus dem Subsidium des Herzogs von Ferrara nach gelegen-
heit, wie die wexel gehen, anzunehmen. Dadurch gewinne der Kaiser – so Geizkof-
ler – Zeit, spare sich eine Provision für den Wechsel des Geldes ins Reich, entgehe
dem Risiko eines Wechselgeschäfts und könne das Geld, das in Frankfurt bereit lag,
anderweitig verwenden. Dieses Entgegenkommen zeigten die Fugger, wie Geizkof-
ler betonte, zu anzaigung irer gehorsamben, treuwilligen affection gegen e: kay: mtt:
und dem gemainen vatterlandt, deren si auch in könfftig in iren fürfallenden sachen
umb sovil mehr zu genüeßen verhoffen402.

Zudem verfügte Geizkofler über symbolisches Kapital in Form des Vertrauens
der Fugger in seine Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit. Ex negativo wird dies
deutlich in einem Schreiben, in dem Marx Fugger und seine Brüder ihn im De-
zember 1595 um die pünktliche Bezahlung der im Januar 1596 fälligen Tilgung von
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397 StAL B90 Bü 131, Nr. 49, Nebenverschreibung Z. G.s gegen Marx Fugger und Gebrüder
(Abschr.), Augsburg, 1594 I 15.

398 Vgl. zum Amtskredit auch Müller: Zusammenbruch, S. 202.
399 Vgl. Fitzler: Fuggerzeitungen, S. 23 und 75.
400 StAL B90 Bü 131, Nr. 51, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Abschr.), Augsburg, 1595 I 21.
401 StAL B90 Bü 103, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters (1594), [o. O., o. D.], Nr. 210.
402 StAL B90 Bü 131, Nr. 51, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Abschr.), Augsburg, 1595 I 21.
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75 000 fl. baten. Angesichts der hohen Kriegsausgaben fürchteten sie, ihm würden
vom Kaiserhof andere geldthandlungen zuegemuettet werden, und erinnerten ihn
seines zuesagens, die Schulden pünktlich aus seinen Amtsgefällen zu tilgen. Falls er
sein Wort nicht halte, drohten sie ihm mit dem Verlust seines Kredits. So brachten
sie ihre Hoffnung zum Ausdruck, ir werdet, soviel an euch, hierauf in kein hand-
lung rhaten oder euers ampts halben bewilligen, dardurch ir an haltung eures zue-
sagens verhindert und den bißhero gehabten credit, sowohl annderer, alß unnsert-
wegen, in verdacht sezen würdet. Die Bedeutung des symbolischen Kapitals der
Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit für die Kreditgewährung kommt auch darin
zum Ausdruck, dass die Fugger betonten, sie hätten sich auf Geizkoflers wortt
genzlich verlaßen403. Kredit war vom Vertrauen des Kreditors in die Zahlungswil-
ligkeit des Schuldners abhängig. Dieses Vertrauen basierte auf der Zuverlässigkeit
bei der Bezahlung von Schulden und musste durch pünktliche Zahlung von Zins
und Tilgung ständig aktualisiert werden. Kredit wurde zwar in dyadischen Bezie-
hungen reproduziert, aber entlang sozialer networks kommuniziert. Der Verlust
des Vertrauens eines bedeutenden Handelshauses wie der Fugger hätte auch den
Kredit des Reichspfennigmeisters bei anderen merchant bankers zerstört. 

Außerdem appellierte Geizkofler im Briefwechsel über das Darlehen auch an den
Reichspatriotismus der Fugger. Der Dienst am Reich wird in der kaiserlichen Obli-
gation besonders hervorgehoben. So ist von ihrem guetherzige[n] und dem gemei-
nen vatterlandt zum besten beschehene[n] darleyhen ebenso die Rede wie von
ihre[m] getreuen und dem gemeinen vatterlandt teutscher nation hochersprießlichen
anlehen404.

Durch ihr Entgegenkommen gegenüber den von Geizkofler vorgebrachten Kre-
ditwünschen verpflichteten sich die Fugger nicht nur den Kaiser, sondern auch den
Reichspfennigmeister, der eine Doppelrolle als Vertreter kaiserlicher Interessen
gegenüber den Fuggern und als broker der Fugger am Kaiserhof einnahm. Als die
Fugger im Januar 1595 zustimmten, ihre ausstehenden Schulden in Venedig aus dem
Hilfsgeld des Herzogs von Ferrara anzunehmen, drängte er den Kaiser mit dem Ver-
weis auf dessen finanzielles Eigeninteresse an der Bereitschaft der Fugger zur weite-
ren Kreditvergabe, dass dessen in Augsburg anwesendem hofdiener Eduardo die
schleunige befürderung, [um] die herrn Fugger bei guettem willen zuerhaltten, […]
ernstlich anbefolhen würde405. Die Fugger traten mit Bitten um Unterstützung am
Kaiserhof gezielt an Geizkofler heran. Im Dezember 1595 ersuchten sie ihn, verhilf-
lich zuesein, einen kaiserlichen Befehl an den Vizedom von Wien zu erwirken, ihnen
die Schulden des verstorbenen Erzherzogs Ernst zu begleichen. Geizkofler handelte
im Eigeninteresse, wenn er die Fugger am Kaiserhof unterstützte, stellten sie ihm
doch in Aussicht, sie wollten die würckhliche erfolgung seiner wohlmainende[n]
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403 Ebd., Nr. 52, Marx Fugger und Gebr. an Z. G. (Abschr.), Augsburg, 1595 XII 14.
404 Ebd., Nr. 49, Nebenverschreibung Z. G.s gegen Marx Fugger und Gebrüder (Abschr.),

Augsburg, 1594 I 15.
405 Ebd., Nr. 51, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Abschr.), Augsburg, 1595 I 21.
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befürderung […] mit danckhbarer gepühr hinwider nit vergeßen406. Die klientelären
Dienste wurden mit der gleichen Begrifflichkeit gefasst, wie sein Dienstverhältnis zu
den Habsburgern. Als Geizkofler im Februar 1598 am Kaiserhof wegen der Herr-
schaft Biberbach für Philipp und Albrecht Fugger interzedierte, erklärte er, er sei in
ihrem dienst gewest, und hoffte, sie würden daraus seine schuldige affection spühren
und erfahren407.

Neben solchen mittelfristigen Darlehen wurden jedoch insbesondere zur Vorfi-
nanzierung der 1598er Hilfe kurzfristige Wechselkredite immer bedeutender. Diese
wurden von Geizkofler, seinen Verwaltern und Agenten in Wien aufgenommen und
mussten meist schon wenige Wochen oder Monate später in Nürnberg, Augsburg
oder Frankfurt aus den Reichshilfen oder aus Überweisungen der Hofkammer an
das Reichspfennigmeisteramt bezahlt werden. Ihre Gesamtsumme betrug in den
Jahren 1595 bis 1600 3 449 013 fl. 56 1/2 kr. Davon erscheinen 1092 297 fl. 28 kr. in
den Amtsrechnungen, 2 257 716 fl. 28 kr. nahm Geizkofler als Finanzmakler des
Kaisers, der Erzherzöge, der böhmischen und österreichischen Landstände und der
fünf östlichen Reichskreise auf408. Im Gegensatz zu den lang- und mittelfristigen
festverzinslichen Darlehen waren in diese Geldgeschäfte ausschließlich an den ge-
nannten Handelsplätzen aktive merchant banker involviert, die aus den Differen-
zen der Wechselkurse zwischen Oberdeutschland und Wien Profite zogen409. Diese
Wechsel nahm Geizkofler persönlich auf und leitete die auf Kredit eingenommenen
Gelder an die kaiserlichen Zahlämter weiter bzw. finanzierte damit seine Amts-
ausgaben. Die daraus erwachsenden Schulden des Kaisers gegenüber Geizkofler be-
trugen z. B. 1598 481965 fl. 21 kr., 1599 603 678 fl. 45 kr. und 1600 582 648 fl. 47 kr410.
Diese verbergen sich teilweise auch in den großen Differenzen zwischen den Amts-
einnahmen und den weitaus höheren Amtsausgaben411. Geschlossen wurde diese
Spanne von Geizkofler durch von ihm zwar aufgebrachte, allerdings nicht in den
Amtsrechnungen verbuchte Darlehen.
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406 Ebd., Nr. 52, Marx Fugger und Gebr. an Z. G. (Abschr.), Augsburg, 1595 XII 14.
407 StAL B90 Bü 135, Nr. 95, Z. G. an Philipp und Albrecht Fugger (Abschr.), Prag, 1598 II 24.
408 Vgl. hierzu StAL B90 Bü 185, Wechselkopialbuch Z. G.s (1595 –1600) (Ausf.), [o. O., o. D.].

Vgl. auch Müller: Verdienste, S. 274 und Ders.: Reichspfennigmeister, S. 45.
409 Müller: Reichspfennigmeister, S. 45. So wurden die ungarischen Taler und Dukaten bei

einem Wechselgeschäft mit 74 – 75 kr. bzw. 120 kr. berechnet, wurden aber im Reich nur mit
72 – 73 kr. bzw. 118 angenommen, so dass die Kreditoren pro Taler bzw. Dukaten 2 – 3 kr.
Gewinn einstreichen konnten. 

410 Müller: Reichspfennigmeister, S. 42.
411 Das Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben in den  Amtsrechnungen über die 1594er

Hilfe erscheinen in den Kriegsjahren 1594 bis 1603 zumindest zu Beginn relativ ausge-
glichen. So betrug das Rechnungssaldo (von den Einnahmen werden die Ausgaben abgezo-
gen): 1594: – 57 705,77 fl., 1595: – 25 591,27 fl., 1596: 26 715,28 fl., 1597: 33 046,37 fl., 1598:
–17 103,42 fl., 1599: –117 480,95 fl., 1600: 81451,43 fl., 1601: – 34 089,55 fl., 1602: –105 000,00 fl.
In den Amtsrechnungen über die 1598er Hilfen erscheinen die Antizipationen von Ausnah-
men abgesehen gar nicht in den Rechnungen, sondern sind nur über die hohen negativen
Rechnungssalden, die jeweils im Folgejahr auf der Ausgabenseite hinzugerechnet wurden,
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Der Grund, weshalb Wechselkredite gegenüber anderen Kreditformen seit 1598
überhand nahmen, liegt vor allem in dem erhöhten Geldbedarf durch die Kriegsaus-
gaben, die Geizkofler verstärkt mit der Übernahme des Amts eines Reichskriegs-
zahlmeisters bestreiten musste. Zu deren Finanzierung reichten die Mittel nicht
mehr aus, die er auf den oberdeutschen Rentenmärkten bei Reichsstädten sowie im
Patriziat und Landadel in Form langfristiger Depositen beschaffen konnte. Daher
musste er international operierende merchant banker heranziehen412, die wohl ange-
sichts der Befürchtung, dass langfristige Depositen unter Umständen nicht zurück-
gezahlt würden, und wegen der geringen Renditemöglichkeiten der niedrig verzins-
ten Depositen nur kurzfristige Wechseldarlehen gewährten oder für langfristige
Kredite zu hohe Zinsen verlangten. Wechseldarlehen boten zudem die Gelegenheit,
Kosten für den immer stärker auf dem Amt lastenden Schuldendienst zu reduzieren.
Sie wurden wegen der Wechselkursgewinne in Höhe von 7– 8% des Kreditvolu-
mens, die die Kreditoren realisieren konnten, nämlich zinslos gewährt413. Wechsel
dienten außerdem dem bargeldlosen Transport der Reichshilfen aus den Legstädten
nach Wien, dem logistischen Zentrum der kaiserlichen Kriegsführung. Diese Auf-
gabe des Geldtransportes fiel Geizkofler ebenfalls vermehrt seit der Einführung in
das Amt des Reichskriegszahlmeisters zu. Die Wechselkredite, die in Wien ausbe-
zahlt und in den Legstädten aus den Reichshilfen getilgt wurden, boten eine sichere
Möglichkeit des bargeldlosen Geldtransfers. Depositen hätten dies nicht ermöglicht.

Für die Kreditgewährung durch merchant bankers war Geizkoflers symbolisches
Kapital in Form des Vertrauens der Finanzwelt entscheidend. Seine Kreditwürdig-
keit beruhte auf seinem Wissen um kaufmännnische Praktiken, d. h. vor allem um
die Bedeutung der Pünktlichkeit und Genauigkeit bei der Bezahlung der Wechsel.
Immer wieder wies Geizkofler die Hofkammer darauf hin, dass der credit auf sol-
che weeg, wann man nit praecise zuehaltet, liederlich gar fallen könne414. Dieses
Wissen um der handelsleut stilo, wie Geizkoflers Schwager Hans von Bodeck im
Zusammenhang mit einem Darlehen an einen Adligen hervorhob415, und seine
Einhaltung schuf symbolisches Kapital in Form von Vertrauen und generierte auf
diese Weise neuen Kredit. Die Fähigkeit, Wechsel pünktlich zu begleichen, basierte
auf seinem durch das Amt vermittelten ökonomischen Kapital, das auf seinen Er-
folgen bei der Eintreibung der Reichshilfen beruhte416, sowie seinem während sei-
ner Amtszeit erworbenen Privatvermögen, mit dem er haftete. 
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zu erschließen. Sie wurden schließlich sukzessive abgebaut, da ab 1601 aus den Einnahmen
aus den Reichshilfen keine Truppen mehr finanziert wurden. Die Salden betrugen 1598:
– 328 106,52 fl., 1599: – 318 455,25 fl., 1600: – 326 223,15 fl., 1601: –100 329,48, 1602:
– 38 510,20 fl. und 1603: + 123 591,35 fl.

412 Vgl. Müller, Reichspfennigmeister, S. 43 f.
413 Vgl. ebd., S. 44 – 46.
414 StAL B90 Bü 146, Z. G. an Ferdinand Hofmann (Abschr.), Wien, 1598 VII 10.
415 StAL B90 Bü 717, Hans von Bodeck an Z. G. (Ausf.), Frankfurt a. M., 1612 XII 08.
416 Vgl. hierzu auch Blendinger: Zacharias Geizkofler, S.171, der ausführt: „Die erfolgreiche

Einbringung der Reichs- und Kreishilfen steigerten [!] seinen Kredit bei weiteren kapital-
kräftigen Firmen [neben den Fuggern].“ 
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In der zweiten Hälfte der Amtszeit Geizkoflers war der Wiener merchant banker
Lazarus Henckel sein wichtigster Kreditor. Bei ihm nahm er in den Jahren 1595 bis
1600 insgesamt Wechseldarlehen in Höhe von 958 290 fl. 6 kr. auf417, die einerseits
für das Reichspfennigmeisteramt bestimmt waren, andererseits für die Erzherzöge
Matthias und Maximilian, denen er Darlehen bei Henckel vermittelte418. Zudem war
Henckel als Heereslieferant tätig. Er lieferte Geizkofler im Jahr 1598 1777 Eimer
Wein im Wert von 5331 fl. zu nottdurfft des proviantwösens in Hungern419. Von
Ende Dezember 1595 datiert beispielsweise eine Verschreibung über 59 000 fl. 
Im Vergleich zu den Fuggern fällt auf, dass Geizkofler bei diesem Darlehen nicht 
als Amtsträger haftete, sondern als Privatmann mit seinem gesamten Vermögen.
Ausdrücklich verschrieb er sich fir mich, alle meine erben und nachkommen und
versprach Rückzahlung des Kredits treulich, erbar und aufrecht zu leisten, alles bei
verbindung meiner haab und guetter, gegenwiertige und zukhunfttige, ganz und
gar nichts davon außgenommen420. Zudem lag der Kredit in seinem sozialen Kapi-
tal in Form persönlicher Verflechtung zu den merchant bankers begründet421, denen
er als Patron und broker am Kaiserhof diente. 

Für seinen Hauptkreditor Henckel erfüllte Geizkofler diese Funktion gegenüber
dem Kaiserhof, den Erzherzögen422 und den Ständen der Erblande. Durch dieses
Engagement verpflichtete er sich Henckel, bewahrte dessen Liquidität und gewähr-
leistete so das Funktionieren seines Kreditsystems. Im Februar 1597 beispielsweise
bat Henckel Geizkofler, bei den böhmischen lanndtofficirn, die ihm die Bezahlung
eines Darlehens in Höhe von 40 000 fl. verweigerten, mit ainem gueten wort etwas
mir ersprießliches [zu] verrüchten unnd sye dahin [zu] persuadieren, dz sie mir 
der billigkhait nach zuehalten. Auch erhoffte er sich eine Interzession Geizkoflers
bei der Hofkammer, die ihm 42 855 fl. 12 kr. schuldete. Außerdem ersuchte er ihn da-
rum, ihm 17 000 fl., die er ihm schuldete, möglichst bald zurückzuzahlen. Ferner bat
er, Geizkofler möge ihm mit 10 000 fl., die er Erzherzog Matthias auf dessen Wunsch
auf sein aus dem Reichspfennigmeisteramt bezahltes Deputat vorgestreckt hatte,
sowie mit einem Monatssold des Regiments Kollonitsch in Höhe von 10 494 fl.,
dessen Finanzierung Henckel ebenfalls auf Wunsch des Erzherzogs übernommen
hatte, vor verfallnen termin […] beispringen423. 
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417 StAL B90 Bü 145, Auszug aus den Geschäftsbüchern Lazarus Henckels (1595 –1600)
(Abschr.), [o. O,. o. D.].

418 Vgl. StAL B90 Bü 104, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters (1595), [o. O., o. D.], Ein-
trag vom 2.VIII.1595, Darlehen für Ehz. Matthias über 10 000 fl. bei Lazarus Henckel.

419 StAL B90 Bü 187, Verschreibung Z. G.s gegen Lazarus Henckel (Abschr.), Wien, 1598 VII
19.

420 StAL B90 Bü 131, Nr. 80, Verschreibung Z. G.s gegen Lazarus Henckel (Entw.), Wien, 1595
XII 27.

421 Vgl. zur Bedeutung der Kreditwürdigkeit von Amtsinhabern auch Rauscher: Finanzen,
S. 359. 

422 Vgl. hierzu auch TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1597 I, Nr. 34, Z. G. an Ehz. Maximilian
(Ausf.), [o. O.], [o. D., 1597 I].

423 StAL B90 Bü 145, Lazarus Henckel an Z. G. (Abschr.), Wien, 1597 II 07.
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Bei seinen Bitten rekurrierte der merchant banker auf den Patronagediskurs,
indem er Geizkofler das soziale Kapital in Aussicht stellte, das er sich durch die
Unterstützung erwerbe. Mit der Interzession bei den Böhmen erweise ihm Geiz-
kofler ein große freündtschafft, so umb e: g: möglichen zuebeschulden stehet. Bei den
angedeuteten Leistungen handelte es sich um Kredite. Henckel verwies darauf, dass
Geizkofler mit seinem hohen Kreditbedarf auf seine Liquidität angewiesen sei.
Stellte er ihm doch bei schleuniger Zahlung der Ausstände in Aussicht, bald weitere
Kredite gewähren zu können und Schulden Geizkoflers um die Zeitspanne zu stun-
den, um die er die erwähnten Forderungen früher erhalte, als dies die Verschreibung
vorsah. Dabei berief er sich auf das Prinzip der Reziprozität in Lehnsverhältnissen,
indem er seine finanzielle Dienstleistung als reütters dienst bezeichnete. Er hoffe,
Geizkofler stehe mit beförderung des hofcammer rests zur Seite und lasse ihm die
17 000 fl. sowie das Deputat des Erzherzogs und den Monatssold des Regiments
Kollonitsch rasch auszahlen, dargegen solte e: g: khünfftiger zeith wider mit solcher
summa gelts ein reütters dienst gelaistet unnd umb sovil länger hinauß auß dem weg
gehalten werden, allß lang vor verschribner frist mir an jezo willfahren würde424. 

Henckel überspannte seine Möglichkeiten als Kreditgeber. Die schlechte Zah-
lungsmoral der Hofkammer und der kriegsbedingte Niedergang seiner Handlung
in Siebenbürgen wuchsen sich zu einer existenziellen Krise aus, die er allerdings
letztlich überstand. Im April 1599 jedoch stand er in der grössten Noth unnd fast am
Sprung425. Geizkofler interzedierte daher beim Kaiser für seinen Geldgeber. Dabei
argumentierte er ethisch-religiös und rekurrierte auf die Verpflichtung des Kaisers
gegenüber seinem Diener Henckel, dessen ich mich vor disem in allen nothfällen
würckhlich zuegetrösten gehabt. Auch klagte er dem Kaiser, es sei wol zuerbarmen,
dz diser man gegen seiner so vilfältigen ansehenlichen unnd nutzen diensten anderst
nichts als sein, seines weibs unnd khinder eüßerstes verderben, schandt, spott, auch
endtlichen undergang davon bringen solle. Die Argumentation hob jedoch nicht
nur auf die Reziprozitätsnorm in der Patron-Klient-Beziehung zwischen Rudolf II.
und Henckel ab, sondern hatte auch eine religiöse Dimension, da sie an das Mitleid
und die Barmherzigkeit des Kaisers appellierte. Deutlich wird dies neben der Schil-
derung der Verzweiflung des höchstbetrübten Henckel und seiner Frau, die Geiz-
kofler mit weinenden augen umb hülf unnd trost gebeten habe, auch darin, dass er
Rudolf II. durch gott bat, Henckel in müglichster eyl allergnädigist zuehilf [zu]
khommen unnd die handt [zu] bieten426. 

Geizkofler berief sich aber auch auf instrumentelle Nützlichkeitserwägungen.
Ein Bezugspunkt dieser Überlegungen war das Eigeninteresse des Kaisers, aber
auch das Gemeinwohl. Wenn der Kaiser nicht wolle, dass dz gemeine wesen in
höchster gfar steckhen bleibe, müsse er Henckel helfen, zue dem es e: mt: selbs nutz
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424 Ebd.
425 Hildebrandt: Handelshäuser, Bd.1, Z. G. an die HK, Wien, 1599 IV 27, S. 213f.
426 StAL B90 Bü 136, Nr. 49, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Abschr.), Wien, 1599 IV 27.
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unnd wolfarth betrifft. Die Auswirkungen eines Bankrotts Henckels zeichnet er in
düsteren Farben: Unnd wirdet dises aintzigen mans fall dem gantzen gemeinen
wesen mer hinderung gebern [= gebären], allß man villaicht nit glauben oder ver-
mainen möchte, seitemahls ich mich kheins gleichmäßigen henckhels sonst mer zu-
ebedienen, so werden andere handelsleüth in gemain auch nichts mehr thun oder
trauen wollen. Er akzentuierte also die Gefahr, dass durch einen vom Kaiser ver-
schuldeten Bankrott Henckels, der kaiserliche Kredit insgesamt in Gefahr geraten
würde, weil Rudolf II. auf diese Weise das Vertrauen aller Bankiers verliere427.

Dem Kaiserhof, insbesondere der Hofkammer, kam bei den Kreditgeschäften
Geizkoflers die Rolle zu, dessen persönliches Risiko zu minimieren, da ihm ohne
ihre finanzielle Hilfe der Bankrott drohte. So erteilte sie bzw. der Kaiser Geizkof-
ler auf dessen Wunsch Schadloshaltungen428. Darin sagte der Kaiser seinem Dar-
lehensmakler zu, die Kredite, die er in seinem Namen aufnahm, zu tilgen und nicht
ihn oder seine Erben dafür haften zu lassen. Geschah dies zunächst pauschal429,
wurden in späteren Schadloshaltungen die zur Enthebung angewiesenen Summen
weiter spezifiziert und ausdrücklich erklärt, dass der Kaiser seinem Finanzmakler
nicht nur dessen Amtsgefälle, sondern auch seine Kammergefälle anwies430. 

Zudem verschrieben sich die Hofkammerräte zur Absicherung des Kredits Geiz-
koflers in proprio um Darlehen, die Geizkofler aufgebracht hatte und hafteten so
mit ihrem Privatvermögen. Dies waren entweder die gesamte Hofkammer431 oder
einzelne Räte. 1601 fungierten Karl von Liechtenstein und der niederösterreichische
Hofkammerpräsident Seifried Christoph Breuner als Selbstschuldner eines Kredits
von 100 000 RT, die der Reichspfennigmeister im Februar und März 1601 in Form
von Wechseldarlehen aufbrachte432. Eine große Sicherheit boten solche Verschrei-
bungen aber nicht, zumal Geizkofler gegen seine mächtigen Schuldner nicht sehr
energisch vorgehen konnte oder wollte, während seine Gläubiger ihn zu verklagen
drohten433. Liechtenstein und Breuner waren dazu verpflichtet, die Summe am
15. Juni 1601 zurückzuzahlen. Schon im April baten sie Geizkofler um Verlänge-
rung434. Doch auch die sechs Wochen, die Geizkofler bereit war, durch seine erneute
Verschreibung bei Nürnberger und Augsburger Kaufleuten die Fälligkeit auß dem
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427 Ebd.
428 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 138, Nr. 40,  Z. G. an die HK (Abschr.), Prag, 1601 XII 14. 
429 Vgl. StAL B90 Bü 162, Schadlosverschreibung Ks. Rudolfs II. gegen Z. G. (Ausf.), Prag,

1594 IV 22.
430 Vgl. StAL B90 Bü 163, Schadlosverschreibung Ks. Rudolfs II. gegen Z. G. (Ausf.), Prag,

1600 III 24 und ebd., Schadlosverschreibung Ks. Rudolfs II. gegen Z. G. (Abschr.), Prag,
1601 IV 02.

431 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 139, Nr. 27, Z. G. an die HK (Abschr.), Prag, 1602 IV 06.
432 Vgl. StAL B90 Bü 138, Nr. 55, Z. G. an Seifried Christoph Breuner und Karl von Liechten-

stein (Abschr.), Ulm, 1601 V 14.
433 Vgl. z. B. ebd., Nr.18, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Abschr.), Prag, 1601 I 27.
434 Ebd., Nr. 53, Karl von Liechtenstein und Seifried Christoph Breuner an Z. G. (Abschr.),

Prag, 1601 IV 28.
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weg [zu] halten, reichten nicht aus435. Am 23. Juli baten die beiden kaiserlichen Räte
Geizkofler erneut, sich noch lenger zue gedulden436.

Von zentraler Bedeutung für den Kredit Geizkoflers waren die Überweisungen
der Hofkammer. Da seine Amtsgefälle zur Bezahlung der von ihm aufgenommenen
Wechselkredite nicht ausreichten, wandte er sich, um trauen und glauben zu er-
halten, mit der Bitte um Anweisung von Geldern zur Bezahlung der Antizipationen
an den Kaiser und die Hofkammer437. Es erforderte große Anstrengungen, um an
Überweisungen zu gelangen438. Im Januar 1599 beispielsweise erklärte er dem Kai-
ser, dass dieser ihm vom vergangenen Jahr 829 606 fl. 32 kr. 1 d. schuldig sei und er
zum Monatsende zu abzahlung der wexel mindestens 100 000 fl. benötige, und bat
den Kaiser, verordnung [zu] thun, damit mir eylents geholffen werde. Bei der Be-
gründung blieb er dem vom Ideal der Reziprozität geprägten Patronagediskurs
verhaftet. Er berief sich nicht auf bürokratische Regeln, sondern auf seine für den
Kaiser erbrachten finanziellen Leistungen, die den Kaiser nach dem Prinzip der Bil-
ligkeit verpflichteten, sowie auf den materiellen Eigennutz des Herrschers. Zudem
stellt er seine weiteren Dienste in Aussicht: Der Kaiser habe im werckh zu mehr-
maln […] erfahren, was derselben ich mit sovil reutter und regimenten, deren keines
kein tag über die zeitt in der besoldung verbliben, offt mit meinen schlechten credito
erspart und gedient hab. Die Enthebung des Reichspfennigmeisters gereiche dem
Kaiser zu selbst nutzen, ist an im selbsten mehr dan billich und ichs wills umb die-
selbe mit darsezung meines leibs, gutts und bluets allerunderthenigst verdienen439.
Tatsächlich wies der Kaiser die Stadt Augsburg im Febraur 1599 an, dem Reichs-
pfennigmeister 47 333 fl. 20 kr.440 auszuzahlen, die die Tiroler Kammer bei der Stadt
hinterlegt hatte441. 

Die kaiserlichen Geldüberweisungen konnten mit der Verpflichtung zur Über-
nahme bestimmter Zahlungen durch den Reichspfennigmeister verbunden sein und
stellten daher ein zweischneidiges Schwert dar. Auf die Bitte Geizkoflers, ihm an-
gesichts der so langsamb einkhomenden reichshülfen eine ehiste paare geldthülff zur
Besoldung der Truppen anzuweisen, erklärte der Kaiser sich im September 1599
zwar bereit, ihm die Hilfen der Tiroler Stände, der schwäbischen und arlbergischen
Herrschaften sowie der elsässischen Ritterschaft einzuräumen, forderte aber, Geiz-
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435 Ebd., Nr. 55, Z. G. an Seifried Christoph Breuner und Karl von Liechtenstein (Abschr.),
Ulm, 1601 V 14.

436 Ebd., Nr. 58, Karl von Liechtenstein und Seifried Christoph Breuner an Z. G. (Abschr.),
Prag, 1601 VII 23.

437 StAL B90 Bü 131, Nr. 7, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Abschr.), Augsburg, 1595 XI 17.
438 Vgl. die zahlreichen Bitten um Überweisungen zur Tilgung der Schulden, die er aufgenom-

men hatte, in StAL B90 Bü 131–139 oder die Klagen Geizkoflers in seinen Rücktrittsgesu-
chen, z. B. in StAL B90 Bü 58, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Abschr.), Wien, 1597 XII 05.

439 StAL B90 Bü 136, Nr. 66. Z. G. an Ks. Rudolf II. (Abschr.), Wien, 1599 I 15.
440 StAL B90 Bü 106, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters über die 1594er Hilfe (1599),

[o. O., o. D.].
441 StAL B90 Bü 136, Nr. 50, Ks. Rudolf II. an die Stadt Augsburg (Abschr.), [o. O.], 1599 II 01.
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kofler solle aus seinen Amtsgefällen die Besoldung der wallonischen Reiterei und
des Regiments Mörsperg übernehmen und dem walachischen Fürsten Michael
70 000 Taler bezahlen. Die kaiserliche Überweisung stellte aber nur eine Antizipa-
tion dar. Der Kaiser wollte Geizkofler verpflichten, dass bei einkhommung der
reichshülfen alle Posten, die er auf bezahlung des reichskriegsvolckhs unnd sonsten
in mangl ietztermelter neuen reichshülfen bißher dargelyhen gebürlich wider er-
stattet werden sollen442.

Als Geizkofler sein Amt an Matthäus Welser übergab, schuldeten der Kaiser und
das Reichspfennigmeisteramt ihm große Summen, die er in proprio aufgenommen
oder selbst dargeliehen hatte. Welser beglich die Geizkofler bei seinem Rücktritt
noch ausstehenden Rechnungsreste der 1603er Hilfe (268 255 fl. 32 kr.) und Antizi-
pationen (116 776 fl. 341/2 kr.) in Höhe von insgesamt 385 032 fl. 151/2 kr. bis Ende
August 1604 aus den Restanten der Reichshilfen von 1594 und 1598 sowie aus den
ersten drei Terminen der Reichshilfe von 1603443. Von der Geizkofler bei seinem
Rücktritt gutgeschriebenen Restforderung von 194 335 fl. 43 kr. an der 1594er Hilfe
sowie von 100 000 fl., die er 1603 zur Bezahlung der Hohenlohischen Reiter und
anderer Truppenteile aufgebracht hatte und die ihm innerhalb von zwei Jahren
zurückerstattet werden sollten, war Welser ihm allerdings noch 1612 noch 95 000 fl.
schuldig444.

ε) Logistik der Kriegsführung 

Aus seinen Amtsgefällen besoldete Geizkofler einen Teil der kaiserlichen Truppen,
was von der Forschung bislang kaum zur Kenntnis genommen wurde445. Obwohl
ihm laut seiner Instruktion von 1589 nur die Einnahme der Reichssteuern oblag,
lieferte er diese nicht komplett beim Hof- oder Kriegszahlmeister ab446, sondern
übernahm 1595 die Besoldung einzelner Regimenter und händigte den kaiserlichen
Zahlämtern nur die Quittungen aus. Unter den 583 843 fl., die er dem Hofzahl-
meister in Form von Bargeld, Wechseln und Quittungen übergab, befanden sich
Quittungen für Kriegsausgaben, in deren Auszahlung Geizkofler involviert war. Er
ließ zum Beispiel dem Quartiermeister Hans Leonhard von Jehl in Köln 78 000 fl.
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442 Ebd., Nr. 51, Ks. Rudolf II. an Z. G. (Abschr.), Prag, 1599 IX 07.
443 Vgl. hierzu Bü 158, Quittung Z. G.s gegen Matthäus Welser (Abschr.), Augsburg, 1603 XII

31 und Bü 158, Quittung Z. G.s gegen Matthäus Welser (Abschr.), Augsburg, 1604 VIII 28.
444 Vgl. auch Müller: Zusammenbruch, S. 212.
445 Vgl. z. B. Schulze: Türkengefahr, S. 329 – 336, der lediglich die Beschaffung von Waffen

und Ausrüstungsgegenständen durch Geizkofler erwähnt (S. 335).
446 Überweisungen und Übergaben von Quittungen an den Hofzahlmeister: 1595: 583 843 fl.

42 kr., 1596: 308 215 fl. 42 kr., 1597: 754 758 fl. 5 kr. 3 d., 1598: 53 377 fl. 16 kr. 1 d., 1599: 
1785 fl. 15 kr., 1600: 7980 fl., 1601: 16 028 fl. 1 kr., 1602: 86 989 fl. 50 kr., 1603: 9713 fl. 44 kr.
2 d.; Überweisungen und Übergaben von Quittungen an den Kriegszahlmeister: 1598:
397 042 fl. 23 kr. 31/2 d., 1599: 535 233 fl. 53 kr., 1600: 199 740 fl. 34 kr., 1601: 234 437 fl. 37
kr. 2 d., 1602: 241000 fl. 50 kr., 1603: 44 962 fl. 30 kr. 3 d.
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als Anritt- und Laufgeld für die 8000 Reiter und Fußknechte des Grafen Karl von
Mansfeld auszahlen447. 1597 übernahm er die Bezahlung von zwei wallonischen
Regimentern und 800 Reitern des Grafen von Solms448. Außerdem bestritt er aus
der 1594er Hilfe die Kriegsdeputate der Erzherzöge und ausstehende Soldforde-
rungen von Obersten und Hauptleuten, die auf das Reichspfennigmeisteramt ver-
wiesen worden waren449. Als Zahlmeister über die 1598er Hilfe besoldete er in den
Jahren 1598 –1600 aus der Reichskontribution und in den Jahren 1601 und 1602 aus
den Kreishilfen in Eigenregie mehrere Fußknechtsregimenter und Reiterkom-
panien450. Im Jahr 1598, als die Kriegsausgaben aus dem 1598er Amt mit 1355 920 fl.
9 kr. ihren Höchststand erreichten, waren dies drei Regimenter Fußknechte zu je
4000 Mann und über 4000 Reiter451. 

Obwohl Geizkofler im Zusammenhang mit der Besoldung der Truppen auch mit
dem Hofkriegsrat in Kontakt trat, waren seine wichtigsten Ansprechpartner in der
kaiserlichen Zentralverwaltung die Geheimen Räte und die Prager Hofkammer, mit
denen es ständig Konflikte wegen der Anzahl der Truppen gab, die aus den Amts-
gefällen zu finanzieren waren. Während der Kaiserhof Geizkofler drängte, mög-
lichst viele Truppen aus der Amtskasse zu besolden, versuchte dieser stets die Zahl
zu reduzieren. Im Mai 1600 beispielsweise weigerte Geizkofler sich trotz einer
gegenüber den Geheimen Räten gegebenen Zusage452, die Besoldung der 1000 Rei-
ter des Grafen von Hohenlohe, die 500 Kürassiere des Herzogs von Mercoeur 
und sechs Kompanien Wallonen und Reiter des Grafen von Solms aus der 1598er
Kontribution zu übernehmen. Dabei berief er sich auf fehlende Einnahmen aus der
Reichshilfe und den kaiserlichen anweisungen sowie seine hohen Schulden. Es sei
ihm daher auß mangl gelts unmöglich zu zahlen. Angesichts seiner hohen Schulden
fürchtete er um trau unnd glauben und malte die eußeriste gefahr aus, in der er 
und seine Familie angesichts dieser hohen Verschuldung schwebten. Erneut brachte
er Rücktrittsforderungen ins Spiel und ersuchte den Kaiser, ihn seines mehr dann
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447 Vgl. StAL B90 Bü 104, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters (1595), [o. O., o. D.]. Vgl.
auch StAL B90 Bü 131, Nr. 20, Kostenvoranschlag für das mansfeldische Kriegsvolk
(Abschr.), [o. O., o. D.].

448 StAL B90 Bü 105, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters (1597), [o. O., o. D.], Quittun-
gen Nr. 26, 168. 

449 Vgl. hierzu die in den Amtsrechnungen über die 1594er Hilfen immer wiederkehrende
Rechnungsrubrik außgaben auf bezallungen der khriegsdeputat und besolldungen, anritt:,
lauff: und wartgellt, auch andere khriegsnotturfften. Ihre Höhe betrug: 1594: 26 985 fl. 
24 kr., 1595: 66 579 fl. 13 kr., 1596: 186 687 fl. 30 kr., 1597: 50 193 fl. 30 kr., 1598: 127 001 fl.
14 kr., 1599: 167 998 fl. 16 kr., 1600: 34 657 fl. 40 kr., 1601: 46 353 fl. 30 kr., 1602: 111315 fl. 
13 kr., 1603: 48 881 fl. 34 kr.

450 Vgl. die Abrechnungen Sixt Meillins in StAL B90 Bü 123 –124.
451 Vgl. StAL B90 Bü 111, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters über die 1598er Hilfe

(1598), [o. O., o. D.].
452 HHStA RA in specie Fz. 74a, Melchior von Redern an die HK (Ausf.), [o. O., o. D.],

fol.1r – 4v.
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mühesamben armbseeligen unnd überschweren diensts mit gnaden zuentlaßen453.
Die Geheimen Räte beharrten zwar auf dem kaiserlichen Befehl, Geizkoflers Inter-
vention war aber insofern erfolgreich, als dass sich der Kaiser bereit erklärte, ihm
ein päpstliches hülffgeldt in Höhe von 50 000 Kronen anzuweisen454. Die Weige-
rung Geizkoflers verbunden mit seiner Rücktrittsdrohung war als Druckmittel
gegenüber dem Hof geeignet, denn das Verhältnis des Reichspfennigmeisters zum
Geheimen Rat und der Hofkammer war weniger von bürokratischer Hierarchie als
vielmehr durch Aushandlungsprozesse bestimmt.

Gelegentlich versuchte auch der Hofkriegsrat auf die Ressourcen des Reichs-
pfennigmeisters zuzugreifen. Im Juli 1598 beispielsweise forderte der Hofkriegsrat
ihn auf, den ersten Monatssold für die Söldner des Herrn von Mollart zu bezahlen.
Geizkofler reagierte malcontent und bat, mit dergleichen bevelch seiner zuverscho-
nen455. In einem Gutachten des Wiener Hofkriegsrates für Erzherzog Matthias
klagten die Räte über die ungelegenheit mit dem Geizkhoffler, der sich in geltsachen
nichts will bevelhen laßen. Sie schlugen vor, sollte sich dieser weiterhin renitent
gebärden, den Kaiser zu ersuchen, ihm zu befehlen, das Kriegsbudget, über das Erz-
herzog Matthias die Aufsicht hatte, in das Kriegszahlamt zu übergeben456. In der
Regel wandten sich die Erzherzöge und die ihnen untergeordneten Ratskollegien
jedoch nicht direkt an Geizkofler, sondern an die Hofkammer. In einem vermutlich
von Erzherzog Maximilian abgefassten Memorial wurde gefordert, dass von der
Hofkammer geltt zum anritt, laufgelt unnd ein monatsoldt für 3000 Fußsoldaten
und 600 Reiter bei dem herrn Geizkoffler der wichtigkeit unnd notturftt nach un-
verzogentlich verordnet werden müsse457. 

Geizkofler modifizierte kaiserliche Zahlungsbefehle, die in der Hofkammer-
kanzlei ausgefertigt wurden, eigenmächtig. Als ihm im Juli 1601 befohlen wurde,
aus den Kreishilfen zur Besoldung einiger kaiserlicher Regimenter 62 786 fl. 40 kr.
ins Kriegszahlamt nach Wien zu schicken458, zahlte er einen Teil des Geldes den im
Reich geworbenen Regimentern oben, d. h. in Oberdeutschland, aus, statt das Geld
erst nach Wien zu transferieren. In diesem Fall legitimierte Geizkofler sein Handeln
mit seiner besseren Sachkenntnis. Dieses Argument wurde von den Hofkammer-
räten akzeptiert, die ihm erklärten: Derowegen [habt] ir nun gar rechts unnd wol-
gethon, […] inmassen dann auch die khayserliche zue sollicher außgaab iustificirung
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453 Ebd., Z. G. an Ks. Rudolf II. (Ausf.), Augsburg, 1600 V 03, fol. 28 r – 29v.
454 Ebd., Ks. Rudolf II. an Z. G. (Entw.), Pilsen, 1600 V 14, fol. 34 r – 36v.
455 KA Wiener HKR Protokolle Bd. 200 (1598) Expedit (Eingang), fol. 626 r, 1598 VIII 04,

Nr.16. Der Befehl des HKR ist verzeichnet unter KA Wiener HKR Protokolle Bd. 201
(1598) Registratur (Ausgang), fol. 369 r, 1598 VII 26, Nr.194.

456 KA AFA Kt. 39, Nr. 8/15, Der HKR an Ehz. Matthias (Ausf.), [o. O., Wien], 1598 VIII 09,
fol. 458v– 459r.

457 KA AFA Kt. 37, Nr.11/20, Ehz. Maximilian[?] an die HK (Abschr.), [o. O.], 1596 XI 29,
fol. 877r.

458 Vgl. StAL B90 Bü 138, Nr. 9, Ks. Rudolf II. an Z. G. (Abschr.), Prag, 1601 VII 11.
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gehörigen bevelchschreiben berait bei der fertigung unnd eüch mit negstem hinnach
geschickht werden sollen459. Geizkofler forderte auch häufig von ihm benötigte kai-
serliche Befehle an. Faktisch traf er bestimmte Entscheidungen, die von der Kam-
mer bzw. vom Geheimen Rat nur noch sanktioniert wurden. Besonders deutlich
wird dies in einem Schreiben an den Reichssekretär Hannewald, in dem Geizkofler
für mehrere Ausgabeposten Befehlsschreiben anforderte, die ihm laut Expeditions-
vermerk auch gewährt wurden460. Im Generalfaszikel ist überdies ein Memorial
Geizkoflers an die Hofkammer erhalten, in dem er unter anderem darum bat, ver-
schiedene Befehle zu expedieren461. 

Geizkofler war zudem intensiv in die Soldverhandlungen mit den Militärunter-
nehmern und Regimentern eingebunden. Dabei gelang es ihm, seinem kaiserlichen
Herrn Kosten zu ersparen. 1595 erhielt er den Befehl, mit anderen kaiserlichen
Räten wie dem Reichshofrat Dr. Bartholomäus Pezzen, mit Karl von Mansfeld und
Jakob Hannibal von Raitenau über die Soldzahlungen zu verhandeln. Entscheidend
war dabei Geizkoflers Verflechtung mit den Offizieren der betreffenden Regi-
menter sowie mit den Wiener merchant bankers, die es ihm ermöglichten, Kredite
zur Bezahlung der Truppen aufzubringen. So führte der kaiserliche Befehl an, dass
Geizkofler nit allein mit denen Wallonen, sondern auch mit dem obristen von Rait-
tenau und mehrers theils seiner haubt: und befelhsleuthen wol bekhandt und umb
derselben sach guette wissenschafft habe462. Der Bericht Pezzens über die Sold-
verhandlungen betonte neben der bei der Musterung geschlossenen Kontakte Geiz-
koflers zu den Wallonen vor allem dessen Kredit. So habe dieser auf sein aignen
credit und verschreibung in proprio 127 000 fl. aufgebracht. Zwar seien die Ver-
handlungen nit nach wunsch, aber dennoch leidenlich abgelaufen. Insbesondere von
den Reitern Karls von Burgau hätten die kaiserlichen Unterhändler einen ansehen-
lichen nachlaß erlangt463. Dieser Nachlass kann auch auf die enge Verbindung Geiz-
koflers mit dem Markgrafen zurückgeführt werden, der auf diesen bei der Bezah-
lung seiner Reiter angewiesen war. Im Dezember 1595 forderte Burgau Geizkofler
auf, bei Henckel mindestens 6000 Reichstaler zur Bezahlung seiner Reiter in proprio
aufzunehmen464.

Nicht nur der Kaiser war zur Durchsetzung seiner finanziellen Interessen gegen-
über den Obersten auf den Reichspfennigmeister angewiesen, auch die Militärunter-
nehmer waren von Geizkofler abhängig, da sie die Soldzahlungen für ihre
Regimenter aus den Händen seiner Diener empfingen. Die Bezahlung der Militär-
unternehmer lief nicht immer konfliktfrei ab, wie ein Beispiel aus dem Jahr 1600
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459 Ebd., Nr.11, HK an Z. G. (Abschr.), Prag, 1601 VII 25.
460 HHStA RHK RA in specie Fasz. 74a, Z. G. an Andreas Hannewald (Ausf.), [o. O.], [o. D.,

vor 1599 IV 08].
461 StAL B90 Bü 136, Z. G. an die HK (Abschr.), [o. O.], [o. D., 1599].
462 StAL B90 Bü 131, Nr. 75, Ks. Rudolf II. an Z. G. (Abschr.), Prag, 1595 XII 15.
463 KA AFA Kt. 36, Nr.1/3, Relation Pezzens (Abschr.), [o. O.], 1596 I 19, fol. 9 r –18v.
464 StAL B90 Bü 343c, Karl von Burgau an Z. G. (Ausf.), Wien, 1595 XII 12.
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zeigt, als Geizkofler die Bezahlung des Regiments des Obersten Hans Friedrich von
Mörsperg übernahm. Er hatte sich bereit erklärt, diesem 30 000 fl. in Nürnberg
durch Leonhard Dillher auszahlen zu lassen, und zwei Wechselbriefe über 24 000 fl.
und 6000 fl. ausgestellt. Die Bezahlung sollte in ungarischen Dukaten erfolgen.
Während Mörspergs Regimentsschreiber Hans Wolf Feldner und der Vertreter des
Obersten in Nürnberg Stephan Geiger einen Wechselkurs von 118 kr. pro Dukaten
forderten, schlug Geizkofler einen Dukaten mit 120 kr. an. Dillher hatte aber bereits
einen Kurs von 118 kr. zugesagt. Als Feldner und Geiger die zugesagten ca. 15 254
Dukaten einige Tage später abholen wollten, berief sich Dillher auf Anweisungen
Geizkoflers und erklärte, den Wechsel nur in ungarischen Dukaten zu 2 fl. (= 120 kr.)
zu begleichen, d. h. nur 15 000 Dukaten auszuzahlen. Geiger berief sich dagegen 
auf die kaufmännische Praxis (marckhs gebrauch in dergleichen fellen) und legte
Beschwerde bei den marckhs deputierte[n] ein. Diese verpflichteten Dillher auf die
Zahlung in Dukaten zum Wechselkurs von 118 kr. und begründeten dies mit dem
Wechselbrief, in dem die Bezahlung so gar clar und deütlich auf reichs müntz gerich-
tet gewesen sei. Auch habe Dillher die Bezahlung auf diese Weise acceptiert465. 

Zeigte Geizkofler im Umgang mit der Hofkammer sein Wissen um kaufmän-
nische Geschäftsformen, spielte er dem Kaufmann Geiger gegenüber sein adliges
kulturelles Kapital aus. Er betonte, er habe mit Mörsperg nit alß ein kaufman, son-
der alß ein cavallier gehandlet. Mit diesem Argument sprach er der Nürnberger
Obrigkeit das Recht ab, über den vermeintlichen Wechsel zu urteilen. So gehe es
zwyschen cavaglieri nit zue wie zwischen handlsleüthen, darumben auch weder die
vom marckht noch andere judicieren dürften. Bei der Anweisung handle es sich
nicht um einen wexelbrief, so einiger acceptation – zumal durch Dillher – bedörfft
habe. Dillher sei vielmehr sein bestelter […], durch den ich diße und andere bezah-
lungen leiste. Zudem berief der Reichspfennigmeister sich auf die Vorschriften zu
den Wechselkursen bei seinen Einnahmen und Ausgaben, die in den Reichsabschie-
den, im Herkommen und in den Bestallungen der Obersten begründet waren466.

Der Umgang mit den Militärunternehmern war vom Streben nach Gewinn und
Erhalt sozialen Kapitals geprägt. Im Schreiben an Dillher stellte sich Geizkofler 
als Patron des Obersten dar, der ihm durch sein Entgegenkommen in finanziellen
Fragen verpflichtet sei. Er habe den wexel dem herrn obristen allein zu ehren, favor
und mörkhlichem seinem vorthl angenommen, wie auch in andere unzalbare wög
mehr gedienet. Auch hätte er Mörsperg nicht in Dukaten zum im Reich gültigen
Wechselkurs auszahlen müssen, sondern sei ihm nur hungerische währung schuldig
gewesen. Um seine Beziehung zu Mörsperg nicht zu gefährden, wälzte er die Ver-
antwortung für den Konflikt auf dessen Diener Feldner ab. Explizit führt er gegen-
über Dillher aus, dass Feldner allein den herrn obristen in dergleichen und andern
sachen verführt und ihme einen schlechten namen macht. Er zweifle auch daran, daß
der herr obrist für sich selbst ihme ein solches befohlen, dann ich denselben gar zuvil
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465 StAL B90 Bü 137, Nr. 83, Stephan Geiger an Z. G. (Abschr.), Nürnberg, 1600 V 28.
466 Ebd., Nr. 80, Z. G. an Stephan Geiger (Abschr.), Augsburg, 1600 VI 01.
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darzu favorisiert, auch vil zu redlich darzu waiß. Feldner hingegen wird von Geiz-
kofler in seiner Ehre verletzt, indem er als der aigennuzige, vermainte schreiber
haubtman bezeichnet wird. Sollte dieser die Sache bei Geizkofler anbringen, wolle
er ihme den uncosten sampt dem trinckhgeltt also redlich bezallen, daß er meiner
darbey gedenkhen soll467.

Neben der Besoldung der Militärunternehmer kam Geizkofler die Rolle eines
kaiserlichen Kontrolleurs der Kriegsfinanzen zu. 1596 fungierte er als kaiserlicher
Rat im Feld und kontrollierte das Finanzgebaren Erzherzog Maximilians, des Ge-
nerals des kaiserlichen Kriegsvolks, und der Obersten. Der Kaiser räumte seinem
Bruder die disposition unnd außtheilung des khriegs uncostens unnd verlags zwar
frey ein, ermächtigte aber seine Räte im Feld, den Hofkammerrat Siegmund von
Landau und Geizkofler, sollte ihnen ainer oder der andern außgaben halben be-
denckhen kommen, den Erzherzog glimpflich unnd mit beschaidenhait zu erinnern.
Außerdem wurden die räthe zu veldt instruiert, es solle jeweils einer von ihnen allen
Musterungen beiwohnen, damit wier nicht dabei durch allerlai der obristen, ritt-
maister, haubt: unnd bevelchsleuthe gesuechte vorthail gefährt unnd vernachthailt
werden468. Geizkofler gelang es, in dieser Funktion – aber auch bei anderen Feld-
zügen – durch sein Organisationstalent und seine Fähigkeiten bei der Geldbeschaf-
fung die Gunst des Erzherzogs zu gewinnen469. 

Im Rahmen der Kriegslogistik übernahm Geizkofler weitere Aufgaben, wie 
die Konzeption der Bestallung von Truppen sowie die Musterung und Neustruktu-
rierung von Truppenteilen. In seinem Tagebuch über den Reichstag 1594 berichtet
der Sekretär der steirischen Stände, dass der Kaiser wegen berathschlagung insge-
main der reutter- und knechtsbestallungen neben den reichsständischen Delegierten
etliche kaiserliche Kommissare bestellt habe, unter denen sich auch Geizkofler
befand470. Im Januar 1597 beauftragte Erzherzog Maximilian die Wiener Hof-
kammer, den Hofkriegsrat, den Kanzleichef der in Wien verbliebenen Abteilung 
der Reichskanzlei Wolf Unverzagt und Geizkofler gemeinsam zu überlegen, wie die
wallonischen Reiterkompanien mit besten irer khay: mt: nutzen geurlaubt werden
möchten471. Im Dezember 1597 befasste er sich neben Pezzen mit der reformation,
muster: unnd abdanckhung des Regiments Pernstein472. Während der Feldzugsjahre
1598 und 1599 wirkte er zudem als Verbindungsmann zwischen Oberstfeldmar-
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467 Ebd., Nr. 82,  Z. G. an Leonhard Dillher (Abschr.), Augsburg, 1600 V 10.
468 StAL B90 Bü 383, Instruktion für Siegmund von Landau und Z.G. (Ausf.), Prag, 1596 VIII 13.
469 So verlautete aus Maximilians Umfeld Geizkofler sei in causa pecuniae ein großer Gewinn.

1597 rühmte Maximilian dem Kaiser gegenüber, mit Geizkofler „ausnehmend gut bedient
gewesen“ zu sein, „ohne dessen Rastlosigkeit in der Herbeischaffung von Geld und Pro-
viant hätte er schon zwei Monate früher heimkehren müssen.“ Vgl. Hirn: Maximilian,
Bd.1, S. 45 und 59.

470 Loserth: Speidl, S. 75.
471 StAL B90 Bü 133, Nr. 34, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Abschr.), Prag, 1597 I 22.
472 StAL B90 Bü 386, Z. G. und Bartholomäus Pezzen an Ks. Rudolf II. (Abschr.), Wien, 1597

XII 03.
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schall Adolf von Schwarzenberg473 und dem für die Militäradministration in Wien
zuständigen kaiserlichen Statthalter Erzherzog Matthias474. 

Geizkoflers Urteil in Fragen der Militärorganisation hatte bei der Besetzung 
der Offiziersstellen sowie bei der Aufstellung der Truppen Gewicht. Auf diese Weise
gewann er gegenüber den Militärunternehmern Patronagemacht. Im Februar 1596
beispielsweise erstellte er ein Gutachten, was gestalt frembdes kriegsvolk zu ross
undt fues zubestellen. Darin – und in anderen Kriegsgutachten475 – machte er Vor-
schläge zum Personal und zur Organisation der Truppen. So empfahl er dem Kaiser,
Thomas von Kriechingen, der under dem kriegs volckh ain guetten namen habe und
seine Dienste anbot, als Gutachter anzuhören476. Einzelne Obersten bemühten sich
gezielt um seine Ämterpatronage. 1605 ersuchten die fränkischen Kreisstände den
Kaiser, von ihrer Kreishilfe 1000 Reiter werben und besolden zu lassen, und schlu-
gen ihm neben anderen auch Otto von Vohenstein als Befehlshaber vor. Dieser
wandte sich an Geizkoflers Schwager Rehlingen, den kaiserlichen Kreistagskom-
missar, und bat diesen, für ihn bei Geizkofler zu intercedirn477.

Geizkofler nahm durch seine Aufgaben bei der Besoldung der Truppen sowie als
Patronagemakler zwischen Kaiserhof und Militärunternehmern für die Obersten
und Offiziere bei der Verfolgung ihrer Karrierestrategien eine Schlüsselstellung ein.
Im Gegenzug eröffneten sie dem Reichspfennigmeister Patronagechancen für seine
Diener und Klienten. 1595 brachte Geizkofler Salomon Pühler, den Hofmeister
seines im Türkenkrieg gefallenen Bruders Hans (IV.), als Fähnrich im Regiment des
Oberst Vöhlin unter478. Gute Beziehungen zu den Obersten kamen Geizkofler
auch bei der Erfüllung seiner Amtsaufgaben zugute, bei der ihm diese als broker
dienten. Als der Reichspfennigmeister 1596 vom Erzbischof von Salzburg etliche
Kanonen aus dessen Zeughaus erhielt, schrieb Geizkofler dies nicht zuletzt der
guette[n] befirderung zu, die dessen Bruder, Oberst Jakob Hannibal von Raitenau,
geleistet habe, den Geizkofler freundtlich um seine Hilfe ersucht hatte479. Dieser
wiederum war auf Geizkoflers Kooperation angewiesen, da er mit seinem Kriegs-
ausstand auf das Reichspfennigmeisteramt verwiesen war480.
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473 Auch diese Beziehung war nicht rein dienstlich. So sorgte sich Geizkofler nach dem unzei-
tigen Tod Schwarzenbergs um das Fortkommen von dessen Sohn. Vgl. StAL B90 Bü 884,
Z. G. an Gf. Adam von Schwarzenberg (Entw.), Haunsheim, 1611 IV 06.

474 Vgl. z. B. KA AFA Kt. 39, Nr. 8/10, Z. G. an Ehz. Matthias (Ausf.), Wien, 1598 VIII  18,
fol. 412 r – 416v und Vgl. KA AFA Kt. 40, Nr. 8/10, Z. G. an Ehz. Matthias (Ausf.), [o. O.],
1599 VIII 23, fol.146 r –149v.

475 Vgl. hierzu z. B. StAL B90 Bü 383 und 387.
476 KA AFA Kt. 36, Nr. 3/2 1/2, Z. G. an Ks. Rudolf II. und die HK (Ausf.), [o. O.], 1596 II 21,

fol.149 v–150 r.
477 StAL B90 Bü 531, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1605 V 11.
478 StAL B90 Bü 378, Z. G. an Salomon Pühler (Entw.), Augsburg, 1595 VI 03.
479 KA AFA Kt. 36, Nr. 5/24, Z. G. an den Ks. Rudolf II. (Ausf.), Augsburg, 1596 V 11,

fol. 284v.
480 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 104, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters (1596), [o. O., o. D.],

Quittung Nr. 239.
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Aus den Reichshilfen wurde auch der Transport der wallonischen und oberdeut-
schen Regimenter in ihr Einsatzgebiet in Ungarn bestritten. Geizkofler finanzierte
und organisierte diese Transporte, die per Floß von Ulm oder Regensburg aus auf
der Donau erfolgten481. In den Amtsrechnungen über die 1594er Hilfe taucht in den
Jahren 1595 bis 1599 eine Rechnungsrubrik für den Transport von Söldnertruppen
auf482. In den Jahren 1598 bis 1601 bestritt er aus der 1598er Hilfe den Transport
einiger der von ihm besoldeten Regimenter483. Ein Problem stellte der Mangel an
Schiffen in Regensburg dar. Diese Situation nutzten die schiffmeister aus. Geizkof-
ler bemerkte, es khönden die schiffmeister in solchen fällen die schiff und ihren lohn
nicht hoch genug bringen und anschlagen. Dies verweist auf ein strukturelles Kern-
problem der weitgehend privatisierten Logistik des Türkenkriegs. Der fehlende Zu-
griff des Kaisers auf die Infrastruktur für den Truppentransport führte bei erhöhter
Nachfrage zu explodierenden Preisen484. Trotzdem war mit den schiffen […] nit
aufzukhommen. Geizkofler bat den Kaiser daher zwei Wochen später, ihn von die-
ser Aufgabe zu entbinden, und berief sich dabei auf seine Instruktion. Der Impuls
zur Abgrenzung von Kompetenzen nach sachlicher Zuständigkeit ging vom Amts-
träger selber aus. So ersuchte er den Kaiser, ihn dieser commission, die seines ambts
und diensts nit ist, wegen seiner andern […] überheuftten gescheftten […] zu libe-
riren485.

Geizkofler oblag auch die Finanzierung und Beschaffung von Munition, Schieß-
pulver und Zündschnüren sowie von Waffen und Rüstungen486. Außerdem finan-
zierte und organisierte er den Transport dieser Ausrüstungsgegenstände aus Ober-
deutschland ins Zeughaus nach Wien487. Die Rekrutierung von Spezialisten wie
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481 Vgl. z. B. HKA RGB Bd. 481, Ks. Rudolf II. an Z. G., Prag, 1598 VIII 11, fol. 36 r –v.
482 1595: 23 640 fl. 22 kr., 1596: 7416 fl. 52 kr., 1597: 28 484 fl. 29 kr., 1598: 9660 fl. 23 kr., 1599:

3331 fl. 7 kr. Vgl. die Amtsrechnungen in StAL B90 Bü 104 –106. 
483 Laut der Rechnung seines Wiener Verwalters Sixt Meillin aus dem Jahr 1601 zahlte der

Reichspfennigmeister aus seiner Amtskasse beispielsweise den Transport der frisch ange-
worbenen Kürassiere der Rittmeister Valhey und Mauleon von Ulm und der Kompanie des
Rittmeisters Bergh genannt Trips von Regensburg nach Wien 2823 fl. 21 kr. bzw. 1245 fl. 
2 kr.Vgl. StAL B90 Bü 124, Abrechnung Sixt Meillins (1601), [o. O., o. D.].

484 StAL B90 Bü 139, Nr. 3, Z. G an Ks. Rudolf II. (Abschr.), Haunsheim, 1602 VI 12.
485 Ebd., Nr. 7, Z. G an Ks. Rudolf II. (Abschr.), Haunsheim, 1602 VI 25.
486 Vgl. StAL B90 Bü 380, Munitionsrechnung (1592 –1603), [o. O., o. D.]. Vgl. hierzu die 

in den Amtsrechnungen über die 1594er Hilfen immer wiederkehrende Rechnungsrubrik
außgaben auf bezallung der munition und khriegsrüstungen […]. Sie betrug 1594: 173 324 fl.
22 kr., 1595: 68 428 fl. 17 kr., 1596: 101623 fl. 53 kr., 1597: 49 069 fl. 3 kr., 1598: 76 684 fl. 
12 kr., 1599: 38 395 fl., 1600: 12 542 fl. 49 kr., 1601: 40 154 fl. 36 kr., 1602: 41125 fl. 32 kr., 1603:
15 514 fl. 7 kr. Vgl. auch StAL B90 Bü 137, Nr. 2, Z. G. an die ksl. Geheimen Räte (Abschr.),
Wien, 1600 I 13.

487 Vgl. hierzu die in den Amtsrechnungen über die 1594er Hilfen immer wiederkehrende
Rechnungsrubrik Auf erkhauff: und hinweckhsendtung der munition und khriegsrüstungen
[…]. Sie betrug 1595: 10 638 fl. 53 kr., 1596: 6484 fl. 32 kr., 1597: 5395 fl. 41 kr., 1598: 3254 fl.
18 kr., 1599: 4500 fl. 25 kr., 1600: 1481 fl. 29 kr., 1601: 1880 fl. 26 kr., 1602: 3306 fl. 48 kr.
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Ingenieuren oder Büchsenmeistern, die die Geschütze bedienten, sowie die Bezah-
lung von deren Laufgeld aus den Gefällen der 1594er Reichshilfe kamen ihm eben-
falls zu488. Zudem kaufte er im Auftrag des Kaisers und der Hofkammer Waffen für
einzelne Regimenter489. Waffen und Munition stammten zum Teil aus den Zeughäu-
sern einzelner Reichsstände. Diese Lieferungen wurden mit den Kontributionen
verrechnet, erfolgten als freiwillige Hilfen oder kostenlose Leihgaben oder wurden
regulär bezahlt490. Für die Kriegsführung waren außerdem Einkäufe von Rüstungs-
gütern auf dem freien Markt erforderlich. Die Gesamtübersicht der von Geizkofler
aufgebrachten Rüstungsgüter weist als Lieferanten der Geschütze den Erzbischof
von Salzburg, den Herzog von Württemberg, den Pfalzgrafen von Neuburg, die
Reichsstädte Augsburg, Nürnberg und Ulm sowie den schwäbischen und den baye-
rischen Kreis aus. Das Schießpulver stammte aus den Zeughäusern oberdeutscher
Reichsfürsten wie dem Herzog von Württemberg sowie der Reichsstädte Augsburg,
Ulm, Nürnberg491 und Schwäbisch Gmünd. Pulver kaufte Geizkofler auch bei Waf-
fenhändlern in Augsburg und Nürnberg492. 

Die Beschaffung von Material bei Reichsfürsten wie dem Herzog von Würt-
temberg oder dem Erzbischof von Salzburg waren an politische Gegenleistungen
gebunden. Als Peugl im Auftrag der Hofkammer anstelle des abwesenden Reichs-
pfennigmeisters 1595 den Herzog von Württemberg erfolgreich um eine Pulver-
lieferung anging, appellierte er nicht nur an die Verpflichtung gegenüber der Chris-
tenheit, sondern stellte dem Herzog insbesondere die Chance vor Augen, die in der
Afterlehenssache erforderliche Gunst des Kaisers zu erlangen. Laut Peugl fördere
der Herzog durch seine Unterstützung der christenheit wolfart und [erweise] ir mtt:
ein angenems gefallen493. 1601 wollte der Herzog eine ausstehende Pulverlieferung
von 200 Zentner nit folgen laßen, bis ihm der consens der Erzherzöge zur Ablösung
der Afterlehenschaft eingehendigt sei494. Der Salzburger Erzbischof Wolf Dietrich
von Raitenau ließ dem Kaiser 1596 durch Geizkofler unterbreiten, gegen bewilli-
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488 In der Amtsrechnung von 1600 finden sich Ausgaben von 112 fl. für das Laufgeld von vier-
zehn Büchsenmeistern, die der Rat der Stadt Nürnberg hergeben und volgen hat lassen.
StAL B90 Bü 107, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters über die 1594er Hilfe (1600)
(Entw.), [o. O., o. D. ], Nr. 251– 264. 

489 KA AFA Kt. 33, Nr. 4/7, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Ausf.), Prag, 1594 IV 23.
490 Vgl. z. B. HKA RGB Bd. 479, Ks. Rudolf II. an Z. G., Prag, 1594 I 09, fol. 535 r –v, dass er

mit den stetten Nürnberg, Augspurg, Ulm, Regensburg und andern mehr umb dargebung
notwendiger rüsstungen handlen solle oder HKA RGB Bd. 475, Ks. Rudolf II. an Z. G.,
Prag, 1595 VII 07, fol.167r, mit der Aufforderung, Geizkofler solle 1000 centner pulver be-
stellen unnd aus seinen ambtsgfhellen bezahlen.

491 Zum Rüstungsgüterhandel der Reichsstadt Nürnberg vgl. Schütze: Rüstungsgüterhandel.
492 StAL B90 Bü 380, Munitionsrechnung (1592 –1603), [o. O., o. D.].
493 HStAS A 86 Bü 25, Matthäus Peugl an Hz. Friedrich von Württemberg (Ausf.), Augsburg,

1595 VII 17/27.
494 StAL B90 Bü 138, Nr.17, Memorial Z. G.s an Ks. Rudolf II. (Abschr.), Prag, 1601 I 22.
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gung der hohen Obrigkeit auf der raitenauischen Herrschaft Langenstain ettliche
stuckh grobes geschütz hergeben zu wollen495. 

Im Gegenzug profitierte der Kaiser ökonomisch, da die Reichsfürsten und
Reichsstädte die Ausrüstungsgegenstände entweder kostenlos oder doch zu einem
günstigeren Preis abgaben als professionelle Waffenhändler496. Gegenüber dem
Herzog von Württemberg erklärte Peugl beispielsweise, der Herzog könne die Pul-
verlieferungen inn leidenlichem pres [sc. Preis] auf seine Reichshilfe anrechnen497.
Das Problem der Materialbeschaffung auf dem freien Markt war, dass angesichts des
wieder aufgeflammten Türkenkrieges eine große Nachfrage nach Rüstungsgütern
herrschte, die die Produzenten zur Preissteigerung nutzten. Zugleich waren die
Produktionskapazitäten nicht ausreichend. Im Zusammenhang mit der Ausrüstung
des Regiments Zini erklärte Geizkofler dem Kaiser im April 1594, daß in wahrheit
die rüstungen diser zeit an allen orten ein starckhe nachfrag und die plattner damit
hoch steigen, dieselben auch nit gnuegsamlich zubekommen, darumben es auch
schwer fallen würdt, solche bewehrung in diser zeit zuthun498.

Geizkoflers Bedeutung für die Organisation der Kriegsführung wird nicht nur in
seiner praktischen Tätigkeit im Rahmen der Musterung, Besoldung, Abdankung
und Strukturierung der Truppen sowie ihres Transports und ihrer Ausrüstung
deutlich, sondern auch darin, dass er während der zweiten Hälfte der 1590er Jahre
fast jedes Jahr Gutachten zur Organisation und der Logistik der Kriegsführung 
verfasste499. In ihnen beschäftigte er sich unter anderem mit den für das ganze kriegs-
wesen und die einzelnen militärischen Aktionen erforderlichen praeparationes. Er
handelte systematisch die Kriegsfinanzierung ab und befasste sich mit den Truppen,
dem Proviant, dem geschütz- und munitionwesen, den schanzgräbern, dem schiff-
und bruckwesen, dem feldspital sowie dem Zustand der einzelnen Grenzfestun-
gen500. Dass diese Gutachten Beachtung fanden, belegt ein Schreiben Erzherzog
Maximilians an den Kaiser. Er schickte diesem einen discurs Geizkoflers, den sich der
Erzherzog nach eigenen Worten nicht übl gefallen ließ501. 
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495 StAL B90 Bü 95, Registratur des Reichspfennigmeisteramtes (1596), [o. O., o. D.], fol. 25v –
26 r.

496 Vgl. StAL B90 Bü 104, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters (1595), [o. O., o. D.].
Berechnete die Stadt Augsburg für 1594 geliefertes Schlangen- und Hackenpulver für den
(Augsburger) Zentner 20 fl. und der Pfalzgraf für den Zentner Schlangenpulver nur 18 fl.,
so stellten verschiedene Nürnberger Kaufleute dafür zwischen 25 und 22,5 fl. pro (Nürn-
berger) Zentner in Rechnung.

497 HStAS A 86 Bü 25, Matthäus Peugl an Hz. Friedrich von Württemberg (Ausf.), Augsburg,
1595 VIII 19.

498 Nr. 4/7, KA AFA Kt. 33, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Ausf.), Prag, 1594 IV 23.
499 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 383, 388 und 389. 
500 Vgl. z. B. Müller: Kreistruppen, S. 228 – 242.
501 KA AFA Kt. 38, Nr.11/1, Gutachten Ehz. Maximilians (Ausf.), Waitzen, 1597 XI 04,

fol. 458v.
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Geizkofler spielte eine herausragende Rolle in der Militärverwaltung, insbeson-
dere in den Jahren 1597 bis 1600, in denen er als Oberstproviantmeister die Versor-
gung der Truppen im Feld und auf den Grenzfestungen mit Lebensmitteln über-
nahm. Neben dem Einkauf von Proviant in Form von Getreide, Fleisch und Wein
sowie Hafer für die Pferde musste er den Transport der erworbenen Lebensmittel
organisieren. Die lokalen Proviantverwalter, deren Kontrolle dem Oberstproviant-
meister oblag, übernahmen die Lagerung und Verteilung des Proviants502. Dem
Oberstproviantmeister waren im Amt in Wien und im Feld je ein Gegenschreiber
beigeordnet503 und mehrere Amtsträger mit regionalen oder sachlichen Zuständig-
keiten untergeordnet. In einem Memorial erwähnt Geizkofler den feldtproviant
verwaltter, den verwaltter zu Wien und fordert die Einstellung eines quartier: und
eines wagenmaister[s]. Zudem finden officier mit sachlichen Zuständigkeiten Er-
wähnung, wie der weinmaister, der viechkauffer, der fleischmaister und der schiff-
verwahrer504. In der Amtsregistratur werden außerdem lokale Proviantämter in den
Grenzfestungen genannt505.

Auf der Ebene der Zentralbehörden erteilten sowohl die Hofkammern in Prag
und Wien als auch der Kriegsrat dem Oberstproviantmeister Weisungen. Die Hof-
kammer fungierte gemäß ihrer Instruktion von 1568 als übergeordnete Aufsichts-
behörde, die vor allem das Wirtschaftsgebaren des Proviantmeisters kontrollieren
sollte506, während der Kriegsrat laut seiner Instruktion von 1556 die operative und
logistische Planung übernahm507. In der Praxis setzte sich diese Aufgabenverteilung
weitgehend durch. Geizkoflers einflussreiche Stellung bei Hof ermöglichte es ihm
jedoch, Kompetenzen der Zentralbehörden zu umgehen. Er weigerte sich, Anwei-
sungen der Wiener Kammerräte zu befolgen, wobei er mit deren fehlender fachlicher
Qualifikation argumentierte: Der niderösterreichischen cammer unnd puechhalterey
unordnung halber wolle niemand beim proviandtwößen […] dienen oder verblei-
ben. Daher weigere er sich, ainichen befelch von ihr anzunehmen. Auch kritisierte er,
dass sich daß wößen nit nach der schnuer unnd alten geigen wie zue fridens zeit unnd
in anno 66., darauf all ir wiz fundirt, bey so lang gewerten kriegen administrirn 
lest, und forderte die Prager Hofkammer auf, dass die Wiener angewiesen würden,
daß dieienige außgaben, so der obrist proviantmaister auf die unerspörliche notturff-
ten anschaffen unnd underschreiben wirdt, den officirn in den raittungen passiert
werden508. 
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502 StAL B90 Bü 385, Instruktion für den Oberstproviantmeister (Abschr.), [o. O., o. D.].
503 Ebd.
504 HKA RA Fz. 53, Die HK an Ks. Rudolf II. (Ausf.), [o. O.], [o. D., 1598?].
505 StAL B90 Bü 101, Registratur des Oberstproviant- und des Wiener Reichspfennigmeister-

amts, [o. O., o. D.].
506 Fellner; Kretschmayr: Zentralverwaltung, Bd. 2, Nr. 21, Hofkammerinstruktion Kaiser

Maximilians II., Wien, 1568 VII 01, S. 332f.
507 Ebd., Nr.16, Hofkriegsratsinstruktion König Ferdinands I., Wien, 1556 XI 17, S. 278 – 280.

Vgl. hierzu auch ebd., Nr. 26. A. Dekret des Kg. Matthias, [o. O.], [o. D., 1608 –1612], S. 394.
508 HKA, RA, Fasz. 53, Die HK an Ks. Rudolf II. (Ausf.), [o. O.], [o. D., 1598?], fol.122 r –v.
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c) Kaiserlicher und erzherzoglicher Rat von Haus aus (1603 – 1617)

Auch nach seiner Amtszeit stand Geizkofler als Rat von Haus aus in den Diensten
der Kaiser Rudolf II. und Matthias sowie Erzherzog Maximilians. Ein formelles
Dienstverhältnis verband ihn mit dem Tiroler Regenten und dem Kaiser, deren Rat
er zeitlebens war. Solche Ratstitel waren zwar mit keinem Amt in den kollegialen
kaiserlichen Behörden verbunden, dennoch konnten ihre Träger bei Bedarf mit
bestimmten Aufträgen oder Kommissionen betraut werden509. Seit Dezember 1588
diente Geizkofler Kaiser Rudolf II. als Rat. In den Schreiben Erzherzog Maxi-
milians wurde er seit Mai 1590 als unser rath tituliert510 und seit September 1598
bezeichnete er sich auch als Rat Erzherzog Matthias’511. Zudem verstand er sich als
Diener der gesamten Dynastie und nicht nur einiger ihrer Repräsentanten. Als 1609
am Kaiserhof Gerüchte kursierten, er konspiriere mit Erzherzog Maximilian, der
nach der römischen Königskrone strebe, und den protestantischen Fürsten gegen
Rudolf II., berief er sich gegenüber Johann Eustach von Westernach auf die altte
compactata, die besagten, wer ainem herrn von Österreich diene, der diene auch
dem andern, und hatt ainer deß andern diener geliebt und respectirt, jetzt erscheindt
daß gegenspill und wirtt ain ehrlicher mann dardurch verhast512. Der Ratsdienst
wurde also nicht nur als ein rein persönliches Verhältnis betrachtet, sondern immer
auch als ein Dienst an der Dynastie, der nicht nur die gegenwärtige Generation der
Familien von Herrn und Diener, sondern auch die vergangenen und zukünftigen
umfasste. Geizkofler berief sich gegenüber seinen Dienstherren auf den ihnen und
dem ganzen hochlöblichen hauß von Österreich von ihm und seinen vorältern und
befreunden erwiesenen getreue[n], aufrechte[n] und redliche[n] dienst, zum Beispiel
als er Erzherzog Ferdinand 1588 um seinen Beistand bei der Erlangung des Reichs-
pfennigmeisteramts bat513. 

Im Gegensatz zu der im Ratsbrief formalisierten Beziehung zu Erzherzog Fer-
dinand oder den durch Instruktionen geregelten Reichspfennigmeisterämtern
wurden diese Dienste von ungeschriebenen Normen reguliert und von informellen
Patronageverhältnissen überformt. Das nur schwach formalisierte Dienstverhältnis
eines Rats von Haus aus wurde von Geizkofler als kontinuierliche Fortsetzung
seiner Tätigkeit als Amtsinhaber gedeutet. Gegenüber Friedrich von Fürstenberg
betonte er im April/Mai 1612, dass er nunmehr 29 jar dem hochlöblichsten hauß von
Österreich beharrlich gediennth habe514. In seiner Selbststilisierung ging mit dem
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509 Vgl. Steuer: Außenverflechtung, S. 89f.
510 Vgl. StAL B90 Bü 350, Ehz. Maximilian an Z. G. (Ausf., eigenh. Unterschrift), Mergent-

heim, 1590 V 27.
511 StAL B90 Bü 187, Verschreibung Z. G.s gegen Elias Bayr (Abschr.), Wien 1598 IX 14.
512 StAL B90 Bü 39, Z. G. an Johann Eustach von Westernach  (Entw.), Haunsheim, 1609 IX

04/14.
513 StAL B90 Bü 58, Z. G. an Ehz. Ferdinand (Abschr.), [o. O., o. D.].
514 StAL B90 Bü 516, Z. G. an Friedrich von Fürstenberg (Entw.), Ulm, 1612 IV/V 21/01.
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Rückzug vom Amt, mit dem eine schriftliche Bestallung und eine Besoldung ver-
bunden waren, eine geringere Verpflichtung gegenüber dem Dienstherrn einher.
Gegenüber Westernach erklärte Geizkofler im September 1609: So hab ich vonn
kainem herrn kain provißion noch dienst geltt, bin auch kainem herrn mit dienst-
pflichten zu gethan515. 

Die Leistungen des Rats von Haus aus wurden als freiwillig angesehen und
wurden daher für den Dienstherrn als umso verpflichtender dargestellt, waren es
faktisch aber nicht, da Geizkofler nicht über den Zugriff auf entscheidende Macht-
ressourcen (Herrschernähe und institutionelle Ressourcen wie das Pfennigmeister-
amt) verfügte. Er machte den Kaiser und dessen Räte immer wieder erfolglos darauf
aufmerksam, dass er, obwohl er ein Privatmann sei, sehr große Dienste für das Haus
Österreich ohne die angemessene Belohnung erbringe. Im Januar 1606 strich er
gegenüber den Geheimen Räten seine Verdienste um den Kaiser hervor. Er habe
sich, unangesehen, ich khein besoldeter diener bin, an allen orten, wohin mann
meiner begert hatt, gebrauchen und gleichsam für ein jede lueckhen, wo es offen ge-
standen, stellen lassen516. Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm erklärte er 1613, er sei allein
ein privatpersohn unnd außer der lehenschafft keinem herrn mit pflicht oder dienst
verwandt, betonte aber seine Verpflichtung gegen gott und dem vatterlandt, die ihn
bei seinen reichspolitischen Ratschlägen leite517.

Bei seinem Dienst als Rat von Haus aus machten sich seine Herren Geizkoflers
kulturelles und soziales Kapital in Form von Kenntnissen über das Reich und von
Beziehungen zu Reichsfürsten, Reichsstädten und Reichsrittern, zu den merchant
bankers sowie zu den Militärunternehmern und ihren Truppen, das er während
seiner Tätigkeit als Reichspfennigmeister hatte sammeln können, zunutze. So diente
er Rudolf II. zwischen 1600 und 1611 als reichspolitischer Ratgeber und Agent. Seine
Gutachten für den Kaiser umfassten vor allem die drei eng verzahnten Politikfelder
Finanzen, Militär und Reichspolitik. Vereint wurden sie in zwei grundlegenden
Denkschriften zur kaiserlichen Politik, die Geizkofler 1601 und 1604 vorlegte518.
Rudolf verwandte Geizkofler auch nach 1603 noch für politische Kommissionen ins
Reich, wobei der Kaiser und seine Räte sich gezielt Geizkoflers gute Verbindungen
ins protestantische Lager zunutze machten. Schon 1603 sandte ihn Rudolf II. zu ver-
schiedenen protestantischen Fürsten unter anderem nach Heidelberg, um zu erkun-
den, waß etwo an ainem und annderm ort im reich für practickhen fürüber lauffen
möchten519. Von den Kreis- und Rittertagen, die Geizkofler besuchte, war schon die

176

515 StAL B90 Bü 39, Z. G. an Johann Eustach von Westernach (Entw.), Haunsheim, 1609 IX
04/14.

516 StAL B90 Bü 169, Z. G. an die ksl. Geheimen Räte (Entw.), Prag, 1606 I 18.
517 StAL B90 Bü 486, Z. G. an Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg, Haunsheim, 1613 I

15/25.
518 Vgl. hierzu StAL B90 Bü 39, Gutachten über die Reform des kaiserlichen Hofwesens

(Entw.), Prag, 1601 XI 03 und StAL B90 Bü 6, Gutachten Z. G.s über das Gemeine Wesen,
[o. O.], [o. D., 1604]. 

519 StAL B90 Bü 44, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Entw.), Augsburg, 1603 X 31.
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Rede. 1611 schickte ihn der Kaiser auf den Unionstag in Rothenburg520. Ein weiteres
Aufgabenfeld lag in der kommissarischen Wahrnehmung der richterlichen Gewalt
des Kaisers im Reich521.

Geizkofler agierte auch nach seinem Rücktritt als kaiserlicher Finanzmakler. Vor
allem aber nahm er in den Jahren von 1603 bis 1606 auf Wunsch des Kaisers und sei-
nes Wiener Statthalters Erzherzog Matthias522 auf den Kapitalmärkten Österreichs
und Oberdeutschlands mehrere hunderttausend Gulden auf, um die teilweise bereits
meuternden kaiserlichen Truppen zu bezahlen523. Diese Gelder warb er einerseits
bei Kaufleuten ein, andererseits lieh er sie aus der eigenen Kasse524. Auch an den Ver-
handlungen mit den meuternden Truppen war er wegen seines „großen Kredit[s] bei
den Soldaten“ beteiligt525 und übernahm faktisch, da der neue Reichspfennigmeister
Welser kheinen rechten zug thuen wollte526, auch ohne Amt die Kriegsfinanzierung.
Anders als zu seiner Amtszeit, als er noch direkten Zugriff auf Ressourcen zu deren
Rückzahlung hatte, wurden Geizkoflers Forderungen aus dieser Schuld trotz seiner
intensiven Bemühungen vom Kaiser niemals vollständig getilgt. Im Dezember 1614
schuldete der Kaiser ihm 193 864 fl.12 kr.1 d. zuzüglich nicht bezahlter Zinsen von
85 026 fl. 59 kr. 3 d., so dass sich die Gesamtsumme auf 278 891 fl. 11 kr. 31/2 d. belief.
Diese Schulden rührten vor allem aus den Darlehen her, die Geizkofler zwischen
1600 und 1605 aufgebracht hatte527. Bis 1641 waren die kaiserlichen Schulden mit
Zins und Zinseszins auf 492 330 fl. 26 kr. 2 d.528, beim Tod Ferdinand Geizkoflers
1653 schließlich auf 952 778 fl. angewachsen529. Die Kreditvergabe an den Kaiser war
also nur solange ökonomisch profitabel, solange Geizkofler Zugriff auf die Gefälle
des Reichspfennigmeisteramts hatte, aus denen er sich selbst die Zinsen für seine
Darlehen zahlen konnte. 
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520 Vgl. hierzu die Akten in StAL B90 Bü 36.
521 Vgl. z. B. zur Mission Geizkoflers nach Schwäbisch Hall 1603 Kolb: Unruhen und Lau:

Bürgerunruhen.
522 StAL B90 Bü 169, Verschreibung Ks. Rudolfs II. gegen Z. G. über 200 000 fl. (Ausf.), Prag,

1605 VII 15.
523 StAL B90 Bü 217, Z. G. an Gabriel Pühler (Abschr.), Haunsheim, 1608 X 16/26. Er berich-

tet Gabriel Pühler, er habe nach Abtretung seines Amtes 1603 und 1604 zu bezalung deß
kriegsvolckhs 200 000 fl. aufgebracht, während der Meuterei 1605 habe er 330 000 fl., zudem
12 000 fl. für zwei spanische Regimenter, 18 000 fl. für die hohenzollerischen Musketiere
und 36 000 fl. zur Abdankung des von Holstein, der ir kay: mt: schier bis an das hoflager mit
höchster beschwerdt der land geruckht, erhandelt und geliehen.

524 Vgl. z. B. Briefe und Akten, Bd. 5, S. 763.
525 Meyer: Nuntiatur, Nr. 461c, Ferreri an Kard. Valenti, Prag, 1605 VII 11, S. 418.
526 TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1604 V, Nr.13, Z. G. an Ehz. Maximilian (Ausf.), Prag, 1604

V 03.
527 Vgl. StAL B90 Bü 172, Abrechnung der HK mit Z. G. (Ausf.), [o. O.], 1614 XII 20.
528 Vgl. HKA RA Fz. 51/C, Verzeichnis der kaiserlichen Schulden bei F. G. (Ausf.), Wien, 1641

VIII 29, fol.1375 r –v.
529 Vgl. StAL B90 Bü 894, Vergleich über das Testament Ferdinand Geizkoflers zwischen

Maria Polyxena Geizkofler und der schwäbischen Reichsritterschaft  (Ausf.), Ulm, 1653 XI
09.
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Bei seinen vergeblichen Bemühungen um die vollständige Rückzahlung seiner
Kredite werden exemplarisch die Normen und Werte deutlich, an die er seinem
kaiserlichen Dienstherrn und dessen Räten gegenüber appellierte. Zentral erscheint
auf Seiten des Dieners auf der diskursiven Ebene der Wert der treue – nach dem
Rücktritt vom Amt im Sinne eines freiwillig geleisteten Beistands gegenüber seinem
Dienstherrn –, der ergänzt wird durch die emotionale Komponente der affection.
Gegenüber den Geheimen Räten hob Geizkofler hervor, dass er, obwohl er khein
besoldeter diener mehr sei, die meuternden Truppen abgedankt und die notwen-
digen Geldmittel aufgebracht habe. Diese Gefahren habe er auf sich genommen,
darmit ir kay: mt: mein allerundthenigiste continuierende treu und von herzen
gemeinten eyfer spiren. Doch auch auf der Ebene des Selbstdarstellungsdiskurses
unterlagen die getreue[n], eyfrige[n] dienst[e] des Rates für seinen Herrn der Rezi-
prozitätsnorm mit ihrer „Dankbarkeitspflicht“530. Geizkofler erwartete dafür den
danckh bzw. die gnade531 des Kaisers. Der Dank lag in diesem Fall in der zugesag-
ten vollständigen Rückzahlung der Schulden. Zugleich betonte er aber, dass andere
potentaten, die von ihm geleisteten Dienste, iren dienern nit gnugsam […] zue-
belohnen wüssten. Der normative Diskurs wendet sich ins Instrumentelle, wenn
Geizkofler zu bedenken gibt, dass das Verhalten des Kaisers andere Diener ab-
schrecken könnte, dem Kaiser weiter zu dienen. Treue und affection des Dieners
erscheinen nicht als unbedingt, sondern an das Verhalten des Dienstherrn gebun-
den. So erklärte er, dass durch das Verhalten Rudolfs II. bei denjenigen, die dem
Kaiser bislang mit gehorsamister devotion, lieb und treu gedient hätten, die affection
erkalten könnte und ihnen ein abscheuen machen werde, dem Kaiser in fürfallen-
den nohten künfftig zue dienen532.

Geizkofler, der im Sommer 1606 schwer krank und resigniert über die Zahlungs-
moral des Kaisers aus Prag abgereist war533, spielte auch im Bruderzwist zwischen
Kaiser Rudolf II. und seinem Bruder Matthias eine Rolle. Dieser Konflikt stellte ihn
vor ein Dilemma, da ihm prinzipiell schon aus Eigeninteresse an einem gedeihlichen
Verhältnis innerhalb der Dynastie viel liegen musste. Für ihn, der sich als Diener des
Gesamthauses Österreich sah, war dies besonders schwierig, da seine soziale Rolle,
die er gegenüber den protestantischen Fürsten wie auch gegenüber der Reichsrit-
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530 Berking: Schenken, S. 59.
531 So erklärte Geizkofler Erzherzog Maximilian: Ich hoff aber gott künde unnd werde mich

meiner guetten intention halber nit laßen und das hochlöbliche hauß von Österreich meine
treu auch dermalen ains mit gnaden erkennen. TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1606 VI,
Nr.18, Z. G. an Ehz. Maximilian (Ausf.), Prag, 1606 VI 12.

532 StAL B90 Bü 169, Z. G. an die ksl. Geheimen Räte (Entw.), Prag, 1606 I 18. Vgl. hierzu auch
TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1606 VI, Nr. 3, Z. G. an Ehz. Maximilian (Ausf.), Prag,
1606 V 29: Die nechstkommende wochenn bin ich bedacht nach hauß zue ziehenn, zwar un-
enthebt unnd unbezahlt, was es mir nun für einen lust machenn werd, mit meinen getreuen,
eyferigen diensten ferner zue Continuiren, habenn e: f: dt: selbs gnedigst zuebedenckhen.

533 Vgl. z. B. TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1606 VI, Nr. 3, Z. G. an Ehz. Maximilian (Ausf.),
Prag, 1606 V 29.
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terschaft spielte, nicht zuletzt auf einem guten Verhältnis zum Kaiser (sowohl dem
aktuellen Rudolf, als auch dem potentiellen Matthias) und den Erzherzögen be-
ruhte. In den Erblanden reich begüterte Adlige wie Liechtenstein oder Trautson, 
die sich Matthias anschlossen, hatten dagegen durch ihre verwandtschaftliche Ver-
flechtung innerhalb der erbländischen Aristokratie eine von kaiserlicher Gunst
unabhängigere Stellung als Geizkofler, der für seine Patrone, Freunde und Klienten
im Reich vor allem wegen seiner guten Kontakte zum Kaiserhof interessant war. 

Am 26.April 1606 hatte in Wien ein habsburgischer Familienrat Erzherzog Mat-
thias in einem Geheimvertrag als Haupt der Dynastie anerkannt, nachdem Ru-
dolf II. durch seine psychische Erkrankung regierungsunfähig geworden war. In den
folgenden Jahren gelang es Matthias, der sich auf die großteils protestantischen
Stände der Erblande, Ungarns und Mährens stützte, seinen Bruder zu immer weite-
ren Zugeständnissen zu bewegen. Am 25. Juni 1608 musste Rudolf II. die Herrschaft
über Ungarn, Mähren und die österreichischen Erzherzogtümer an seinen Bruder
abtreten. Der Versuch, Rudolf II. gewaltsam abzusetzen, scheiterte jedoch am Veto
der böhmischen Stände. Für ihre Unterstützung für Matthias beziehungsweise
Rudolf erhielten die Stände religiöse Konzessionen. Die 1608/09 entstandene Tren-
nung des habsburgerischen Herrschaftsbereichs in zwei „Bündnissysteme“ und die
„Spaltung des politischen Systems der böhmischen Länder“ konnten erst 1611 durch
die vollständige Entmachtung Rudolfs II., der wenige Monate später starb, und die
Wahl Matthias’ zum König von Böhmen überwunden werden534. Obwohl Geizkof-
ler Kaiser Rudolf als nicht mehr regierungsfähig betrachtete und seine Ablösung
befürwortete535, versuchte er sich alle Optionen offen zu halten. Seine Haltung war
nicht zuletzt die Reaktion darauf, dass beide Seiten sich wegen seiner Verbindungen
ins protestantische Lager um ihn bemühten. Er genoss das Vertrauen aller österrei-
chischer Agnaten, so dass in ihrem Umfeld 1610 die Hoffnung geäußert wurde, er
könne im Bruderzwist zwischen Kaiser Rudolf und Erzherzog Matthias die Rolle
eines Schlichters einnehmen536. 

Seit 1608 trat er als Agent Matthias’ gegenüber den protestantischen Reichs-
ständen hervor. Im Februar 1608 sollte Reichard von Stahrenberg den Haunsheimer
als „Geschäftsmann“ des Erzherzogs in Schwaben gewinnen537. Einige Tage später
reiste Matthias’ Sekretär Sebastian Seeauer Richtung Haunsheim. Geizkofler sollte

179

534 Winkelbauer: Geschichte, Bd.1, S. 57– 60.
535 Vgl. TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1609 X, Nr. 22, Z. G. an Ehz. Maximilian (Ausf.),

Haunsheim, 1609 X 02. So erklärte Geizkofler, wie demselbigen unwesen [= Zustände am
Kaiserhof] zuehelffen, stehe ich meines theils bey deß haupts humor unnd der räht oder gli-
der beschaffenheit ganz unnd gar an, unnd ist kein besserung zuehoffen, da nit ein neuer
boden gelegt würdt. Gotthard: Außenpolitik, S. 87 bezeichnet ihn als „erbitterte[n] Feind
der Rudolfschen Räte und […] schonungslose[n] Kritiker der desolaten Zustände am Kai-
serhof.“

536 Vgl. Briefe und Akten, Bd. 8, Nr.133, Auszug aus einem vertraulichen Schreiben an [Geiz-
kofler?], Prag, 1610 V 10, S.198.

537 Hurter: Ferdinand, Bd. 5, S.186f.
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den Reichsfürsten in Matthias’ Auftrag den Bericht über die Preßburger Verhand-
lungen zwischen Matthias und den ungarischen, österreichischen und mährischen
Ständen vermitteln und 200 000 fl. für anstehende Rüstungsausgaben aufbringen.
Zudem sollte Seeauer dem Haunsheimer mündlich geheime Instruktionen erteilen.
Der Brief, der unter anderem eine Abschrift des Wiener Vertrages enthielt, wurde je-
doch von kaiserlichen Räten abgefangen538. Im November 1608 eruierte Geizkofler
Matthias’ Chancen, von den protestantischen Reichsständen zum römischen König
gewählt zu werden. Da sie durch das Vorgehen Matthias’ gegen die protestantischen
Stände in den Erblanden sehr ier gemacht worden seien, empfahl er, Matthias solle
einen Gesandten zu den wichtigsten evangelischen Fürsten schicken und sie über
seine Absichten und die Religionskonzessionen in Österreich ausführlich unter-
richten539. Matthias folgte diesen Empfehlungen und bat Geizkofler, den Gesandten
alli gueti assitenz mit radt und dat zu erweisen540. Dieser scheute sich allerdings,
offen Partei für Matthias zu ergreifen. Im September/Oktober 1611 hielt Khlesl ihm
vor, es befrembde den König nit wenig, dass er mit der correspondenz ausgesetzt
habe. Die Entschuldigungen mit der mißlichen und selzamen zeit ließ er nicht gelten.
Insbesondere hoc rerum statu bedürfe der König allerhand vertreüliche erinnerung,
die sonst von kheinem andern geschehen khenden, zumal der Briefwechsel mit Mat-
thias, der im Familienarchiv nicht überliefert ist, so codiert sei, dass selbst Khlesl ihn
angeblich nicht verstanden hätte, bis der König ihm die aenigmatische bedeütung
expliciert habe541.

Doch Geizkofler betrieb ein Doppelspiel. Offen trat er nicht für Matthias ein.
Dennoch wurde er am Kaiserhof immer wieder kritisch beäugt, beispielsweise 1609,
als in Prag Gerüchte die Runde machten, er konspiriere gemeinsam mit Erzherzog
Maximilian und den protestantischen Fürsten, um Maximilian die Königskrone zu
sichern542. Trotzdem brachte Geizkofler sich immer noch erfolgreich als Ratgeber
des Kaisers und seiner Räte ins Spiel, so 1609 im Zusammenhang mit der Erbfolge-
frage in Jülich, Kleve und Berg, als er durch seinen Klienten Pühler dem Hofkam-
merpräsidenten Krausenegg ein Gutachten zukommen ließ, das dieser verschiede-
nen Geizkofler wohl gesonnenen Geheimen Räten vorlegte, die es dem Kaiser
vortrugen, der ihn aufforderte, ihm das Gutachten zuzuschicken543. In diesem
Memorandum, in dem Geizkofler sich als altten unnd biß in mein gruob allergehor-
samist unnd getreuisten diener präsentierte, plädierte er für eine durch den Kaiser
vermittelte gütliche Lösung des Erbschaftsstreits zwischen Pfalz-Neuburg und
Brandenburg544. Auch als Darlehensvermittler ließ er sich, wenn auch widerwillig,
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538 Vgl. ebd., S.191f.
539 Briefe und Akten, Bd. 6, Nr. 289, Z. G. an Kg. Matthias, Haunsheim, 1608 XI 10/20, S. 511f.
540 Ebd., Nr. 332, Kg. Matthias an Z. G., Wien, 1609 I 12, S. 554.
541 StAL B90 Bü 670, Jonas Grüninger an Z. G. (Ausf.), Nürnberg, 1611 IX/X 29/08.
542 Vgl. hierzu die Akten in StAL B90 Bü 39.
543 Vgl. StAL B90 Bü 20, Paul von Krausenegg an Z. G. (Ausf.), Prag, 1609 IX 19.
544 Ebd., Z. G. an Ks. Rudolf II. (Entw.), Haunsheim, 1609 IX 23.
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gebrauchen. Im März 1610 erklärte er sich auf Drängen von Rudolfs Rat Adolf von
Althann und von Reichspfennigmeister Stephan Schmidt bereit, 10 000 fl. für den
Kaiser und Erzherzog Leopolds Truppen545 aufzubringen und dem Kreditor dafür
sein Lehensgut Wäschenbeuren als Sicherheit zu verschreiben. Gegenüber dem auf
Matthias’ Seite stehenden Erzherzog Maximilian, den er um einen Konsens für die
geplante Verschreibung Wäschenbeurens bat, stellte er seine Entscheidung als eine
erzwungene dar: Althann und Schmidt hätten trotz seiner Weigerung einstendig in
[ihn] gesetzt, das Geld zu bewilligen546. In einem weiteren Schreiben entschuldigte 
er sich gar für seine Bitte547. Versuche Rudolfs II., ihn 1610 erneut an den Kaiserhof
zu ziehen, blockte er erfolgreich ab und übte – zumindest stellte er dies gegenüber
Erzherzog Maximilian so dar – scharfe Kritik am Vorgehen des Kaisers. Dem vom
Kaiser zu ihm nach Haunsheim gesandten Hofkammerrat Michael Zeller habe er
rund eröffnet, welche Gefahr die Werbung des passauischen Kriegsvolks durch Erz-
herzog Leopold mit sich bringe, das dz mißtrauen an allen orten vermehre, weil die
Protestanten fürchteten, es könne gegen sie eingesetzt werden. Durch diese offene
Kritik hoffte Geizkofler nicht zuletzt die von Zeller angekündigte erforderung nach
hof zu hintertreiben548.  

Die Motivlage Geizkoflers wird von den Normen erhellt, auf die er und seine
Korrespondenzpartner rekurrierten. Dabei lassen sich ideelle Motive sowie mate-
rielle und immaterielle Eigeninteressen unterscheiden. Als ideelle Motive, an die
Geizkoflers Herren und deren Diener appellierten, erscheinen das Gemeinwohl
und die Nation. Matthias legitimierte gegenüber Geizkofler sein Vorgehen und die
Bitte um Beistand mit dem Gemeinwohl549 und der Sicherung des Friedens. So habe
er nie anderst was gesuecht, allain wie gemaine wolfart und beschtendige rue in un-
serm vatterlandt teitscher nation erhalten meg werden550. Althann rekurrierte eben-
falls auf den Patriotismus und das Gemeinwohl, das auf der Einigkeit von Herren
und Untertanen beruhe. Er klagte, dass er bislang kain mentschen sehe, der zum
deutschen adler sich lendet [sc. wendet]. Auch bat er, wail main herr dem gemainen
wesen zum besten sich bemühet, so sehe ehr allain, dz aller ortten erbar unnd auf-
recht procedirt werde, so ist landt unnd leut versihen [versehen ?], herr unnd knecht
in ainem stall. Er verwies auch auf  die  Rechtmäßigkeit der Ansprüche des Kaisers,
der kain blut [begehre], sonder justitiam unnd [sein] ampt zuverrichten551. 
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545 Vgl. Briefe und Akten, Nr.11, Bodenius an Herzog Maximilian, Prag, 1610 III 20, S. 20.
546 StAL B90 Bü 172, Z. G. an Ehz. Maximilian (Abschr.), Haunsheim, 1610 III 10.
547 Ebd., Z. G. an Ehz. Maximilian (Entw.), Haunsheim, 1610 III 21.
548 TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1610 XII, Nr. 28, Z. G. an Ehz. Maximilian (Ausf.), Hauns-

heim, 1610 XII 16.
549 Vgl. zur zentralen Bedeutung des Begriffs des Gemeinwohls im frühneuzeitlichen politi-

schen Diskurs Schulze: Gemeinnutz.
550 Briefe und Akten, Bd. 6, Nr. 332, Kg. Matthias an Z. G., Wien, 1609 I 12, S. 554.
551 StAL B90 Bü 489, Adolf von Althann an Z. G. (Ausf.), Prag, 1610 IV 02.
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Geizkofler berief sich gegenüber Erzherzog Maximilian bei seinem Widerstand
gegen den Kaiser und seine Räte auf seine Treue zur Dynastie. Als Rudolf II. 1610/11
mit Hilfe des so genannten Passauer Kriegsvolks seine Machtposition gegenüber 
den Ständen und seinem Bruder zurückgewinnen wollte, fürchtete Geizkofler be-
schwerliche consequentias: Und haist wol, mit deß hochloblichen hauses von Öster-
reich hocheit, reputation und wolfart den rest gespilt und alles auf die spizen gesözt552.
Das Leitbild, auf das er sich berief und das er dem Konflikt innerhalb des Hauses
entgegenstellte, war die Einheit und die daraus resultierende Stärke der Dynastie,
wobei er auch gegenüber Matthias den Kaiser selbst von Angriffen ausnahm, 
die Schuld für den schädlichen Konflikt zwischen den habsburgischen Brüdern
vielmehr den schlechten Räten des Kaisers zuschrieb. So erklärte er Matthias im
September 1609, dz die jenigen, so dieser zeit umb ir kay: mt: seind, sich nichts anders
befleissen als den lieben friden zwischen den briedern zue zerstöhrn und under inen
schadliche discordias anzurichten553. 

Trotz der Beschwörung dieser hehren Motive spielten in der Praxis auch ma-
terielle und immaterielle Eigeninteressen Geizkoflers, die seine Herren und deren
Diener in ihren Briefen ansprachen, eine Rolle. Bei seinen Bitten um Beistand für
Rudolf II. appellierte Althann dem Patronagediskurs entsprechend an das Eigen-
interesse Geizkoflers, der die Gunst des Kaisers erwerben und sich dessen Räte und
Diener verpflichten könne. Werde Geizkofler in ihr kay: mt: devotion continuirn, 
so hat ehr nicht allain ain allergnedigisten kayser, sondern so vill ehrliche cavagleiri,
die ihm zu iederzeit mit dienst unnd freunndtschafft realiter secundirn werden554.
Noch wichtiger als vage Patronageversprechen dürfte aber die Hoffnung Geizkof-
lers auf Rückzahlung der kaiserlichen Schulden gewesen sein. Das Umschwenken
Geizkoflers auf Matthias’ Seite stand möglicherweise auch mit diesen Ausständen in
Zusammenhang. Khlesl versprach nämlich, er werde in Geizkoflers schuldsach […]
alles das jenige thuen, was er khendt unnd mög und was dieser als ein verdienter wohl
wehrt sei555. 

Der Übergang in die Dienste des neuen Kaisers Matthias, dem er bis zu seinem
Tod als reichspolitischer Ratgeber und Agent diente, verlief dank Geizkoflers
geschicktem Taktieren problemlos. Um die Gunst des neuen Kaisers bemühte sich
der Haunsheimer intensiv, indem er 1612 auf eigene Initiative ein Gutachten über die
Aufbringung einer Geldhilfe angesichts des fürbrechens der Türken präsentierte556

oder 1613 Berichte aus dem Lager der Union übermittelte557. Ein intensives Engage-
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552 TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1611 III, Nr. 6, Z. G. an Ehz. Maximilian (Ausf.), Hauns-
heim, 1611 III 02. 

553 StAL B90 Bü 39, Z. G. an Kg. Matthias von Ungarn (Entw.), Haunsheim, 1609 IX 14.
554 StAL B90 Bü 489, Adolf von Althann an Z. G. (Ausf.), Prag, 1610 IV 02.
555 StAL B90 Bü 670, Jonas Grüninger an Z. G. (Ausf.), Nürnberg, 1611 IX/X 29/08.
556 HHStA RTA Fz. 85, Z. G. an Ks. Matthias (Ausf.), Haunsheim, 1612 VII 12/02, fol.14 r –

16v.
557 Vgl. hierzu HHStA RK RA in genere Fz. 59 a.

38758_Reihe_B_171  28.05.2009  12:59  Seite 182



ment entwickelte er im Zusammenhang mit der sich verschärfenden politisch-kon-
fessionellen Krise im Reich, insbesondere erarbeitete er in Vorbereitung des Reichs-
tags für den neugewählten Kaiser Matthias drei Denkschriften558. 1613 berief ihn
Matthias auf den Regensburger Reichstag559. Nachdem der Reichstag, auf dem Geiz-
kofler sich als Vermittler zwischen Kaiser und protestantischen Reichsständen pro-
filiert hatte, gescheitert war, entwickelte der Haunsheimer in einem umfangreichen
Briefwechsel mit Melchior Khlesl Konzepte zur Lösung der Krise im Reich560. Auch
für Matthias agierte er als finanzpolitischer Ratgeber und Finanzmakler: Im Juli 1612
erwirkte er beim Rat der Stadt Ulm unter anderem durch informelle Gespräche mit
seinen bekante[n] einen Kredit über 20 000 fl.561, 1614 konzipierte er ein Gutachten
für die Reform der Hofkammer562. Trotzdem gewann er aber keinen so bedeutenden
politischen Einfluss, wie er ihn unter Rudolf II. besessen hatte. 

Außer den beiden kaiserlichen Brüdern diente Geizkofler auch Erzherzog Maxi-
milian, der seit 1602 im Auftrag des Kaisers und des Gesamthauses Österreich Tirol
und Vorderösterreich regierte. Im Hinblick auf Tirol fungierte der Haunsheimer
einerseits als landespolitischer Ratgeber: 1605 etwa stand er dem Erzherzog auf dem
Tiroler Landtag als Berater zur Seite563, 1613 konnte er aus gesundheitlichen Grün-
den nicht auf den Landtag reisen, sandte aber ein ausführliches Gutachten nach
Innsbruck564. Andererseits agierte er für Maximilian als Finanzier und Finanzmak-
ler: 1607 gewährte er dem Erzherzog einen Kredit von 10 000 fl. und beschaffte ihm
weitere 10 000 fl. bei der Schwäbischen Reichsritterschaft565, bei der er großen Ein-
fluss genoss. Letztlich beruhte dieses Darlehen auf einem politischen Geschäft auf
Gegenseitigkeit. So deutete Geizkofler dem Erzherzog an, werde der schwäbischen
Ritterschaft bei ihrem Wunsch nach Zollbefreiung entgegen gegangen, wäre ein
Darlehen zu erwarten566. Zugleich fungierte Geizkofler aber auch als Ratgeber in
reichs- und hauspolitischen Fragen wie dem Bruderzwist, der Frage der Komposi-
tion zwischen den Konfessionsparteien und der Frage der Sukzession für den kin-
derlosen Matthias. So mahnte er schon 1612 gegenüber Maximilians Geheimem Rat
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558 Vgl. hierzu StAL B90 Bü 9.
559 Vgl. HHStA RK RA Fz. 86, Ks. Matthias an Z. G. (Entw.), Wien, 1613 II 15, fol. 54 r.
560 Vgl. die Korrespondenz in StAL B90 Bü 45 a – b.
561 HHStA RTA Fz. 85, Z. G. an Ks. Matthias (Ausf.), Haunsheim, 1612 VII 27, fol. 36 r – 40 v.

Vgl. auch ebd., Ks. Matthias an Z. G. (Entw.), Haunsheim, 1612 VIII 11, fol. 47r – 50 v. Vgl.
zudem StAL B90 Bü 157, Z. G. an Eitel Eberhard Besserer (Entw.), Haunsheim, 1612 VII 21
und ebd., Z. G. an Leo Krafft (Entw.), Haunsheim, 1612 VII 21/31.

562 StAL B90 Bü 40, Gutachten über die Kammerreform (Abschr.), Haunsheim, 1614 X 08/18.
563 Vgl. StAL B90 Bü 485, Z. G. an Wolfgang Wilhelm von Neuburg (Ausf.), Haunsheim, 

1605 II 17/27.
564 TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1613 II, Gutachten zum Tiroler Landtag, Haunsheim, 

1613 I 27. 
565 Vgl. die Akten in StAL B90 Bü 353 – 354.
566 TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1607 III, Nr. 5, Z. G. an Ehz. Maximilian (Ausf.), Hauns-

heim, 1607 II 12/22. Der Erzherzog erklärte sich bereit, den Gravamina der Ritterschaft ab-
zuhelfen. Vgl. StAL B90 Bü 354, Ehz. Maximilian an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1607 VI 04.
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Christoph von Wolkenstein an, man müsse überlegen, wie dz hochlöblichste hauß
von Österreich auch inns künftig bei irer grandeza conservirt unnd dardurch die kö-
nigreich unnd land bei irer devotion unnd gehorsamb erhalten werden567.

d) Lehnsmann (seit 1592)

Setzten Ratsbriefe und Amtsinstruktionen dem Dienstverhältnis seit seinem Beginn
einen formellen Rahmen, trat im Lauf von Geizkoflers Karriere in Gestalt einer
Lehnsbeziehung zum Haus Österreich eine zweite formalisierte Bindung hinzu.
1592 empfing er die Herrschaft Gailenbach, die er gekauft hatte, von Erzherzog
Ferdinand zum Lehen568, 1596 die Störischen Lehen im Elsass, auf die ihm Ferdi-
nand 1592 als Gratifikation für seine Dienste einen Expektanzbrief erteilt hatte.
Letztere verkaufte er jedoch der oberösterreichischen Kammer569. 1601 belehnte ihn
Kaiser Rudolf II. gnadenhalber mit den um Schwabach und Hohenstatt in Bayern
gelegenen Kuedorffischen Reichslehen570. In den Jahren zwischen 1601 und 1607 er-
hielt Geizkofler insgesamt fünf Neuntel der Herrschaft Wäschenbeuren zum
Lehen. Teilweise hatte er diese Anteile käuflich erworben, teilweise hatten ihm diese
Herrschaft verschiedene Mitglieder des Hauses Österreich als Gnadenlehen ver-
sprochen571. 1606 verlieh ihm Kaiser Rudolf II. den Blutbann über Wäschenbeuren
als Reichslehen572. 1604 kaufte er die Waldstromerschen Reichslehen um Neumarkt
und Berngau573. 1611 wurde Geizkofler vom Innsbrucker Lehnshof mit zwei Drit-
teln von Schloss Stauffen und des Dorfes Hilzingen belehnt, die ihm für den Fall des
Heimfalls des Lehens nach dem kinderlosen Tod des letzten Besitzers Hans von
Schellenberg von verschiedenen Mitgliedern des Hauses Österreich 1598/99 in
mehreren Expektanzbriefen als Belohnung für seine Dienste zugesichert worden
waren574.

Es lassen sich zwei Formen der Aufnahme eines Lehnsverhältnisses durch Geiz-
kofler feststellen: Der Kauf einer Herrschaft, die österreichisches oder Reichslehen
war, und die Belehnung mit einem Gnadenlehen575. Während ein über mehrere
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567 StAL B90 Bü 564, Z. G. an Christoph von Wolkenstein (Entw.), Haunsheim, 1612 V/IV
09/29.

568 Vgl. MFI Dip. 881, fol. 4v. ff. und MFI Dip. 1117, fol. 434 ff. 
569 Vgl. hierzu das Kopialbuch in StAL B90 Bü 431.
570 StAL B90 Bü 433, Lehnsbrief Ks. Rudolfs II. für Z. G. über die Kuedorffischen Reichslehen

(Abschr.), Prag, 1601 X 27. Vgl. auch Vgl. MFI Dip. 881, Verzeichnis der Kuedorffischen
Reichslehen, fol. 200 r – 203v.

571 Vgl. hierzu das Kopialbuch in StAL B90 Bü 424.
572 StAL B90 Bü 425, Lehnsbrief Ks. Matthias’ für Z. G. über den Blutbann über Wäschen-

beuren (Abschr.), Preßburg, 1613 III 21.
573 Vgl. StAA Herrschaft Haunsheim Nr.16, Kaufvertrag, [o. O.], 1604 I 15.
574 Vgl. hierzu die Akten in StAL B90 Bü 428 und GLAK 72, Spezialia Geizkofler 01.
575 Vgl. hierzu ausführlich Kap. III.1.1. und III.1. 2.
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Generationen andauerndes Lehnsverhältnis beim alten Adel eine Familie politisch
an ihre Lehnshöfe als Bezugshöfe band und eine Basis für Patronage- und Dienst-
verhältnisse darstellte576, entfiel dieser Aspekt bei einem sozialen Aufsteiger wie
Geizkofler. Beim Kauf von Lehen spielte der Lehnsherr eher eine untergeordnete
Rolle, d. h. Geizkofler kaufte nicht gezielt Herrschaften, die habsburgische Lehen
waren, um auch noch zum Lehnsmann seiner Dienstherrn und Patrone zu werden.
Im Fall der erwähnten Lehnsexpektanzen lag die Sache anders. Die Habsburger als
Lehnsherrn versprachen Geizkofler bei Heimfall eines Lehens, dass er als nächstes in
das Lehen investiert werde. In den Expektanzbriefen wird diese Einsetzung immer
mit den Verdiensten Geizkoflers um das Haus Österreich begründet577, war also als
Belohnung zu verstehen. Gezielt wurde diese Möglichkeit angewandt, um eine kai-
serliche Klientel im Reich zu schaffen. Als Geizkofler 1612 das Gerücht zu Ohren
kam, dass Matthias den Kurfürsten als Gegenleistung für seine Wahl zum Kaiser, 
die Reichslehen in deren Territorien zugesagt hätte, brachte er dagegen vor, dass sich
der Kaiser sich dadurch seiner clientelas unter den Schwachen berauben würde,
deren man sich, wenn sie vereint sind, nützlich bedienen kann. Außerdem nähme 
er sich die Möglichkeit, wolverdiente leut durch Belehnung mit diesen Gütern zu
praemiiren578.

Das Lehnsverhältnis fand seinen rechtlichen Ausdruck in mehreren Rechtsakten:
dem Lehnsbrief des Lehnsherrn sowie dem Lehnseid und Lehnsrevers des Lehns-
manns, die jeweils bei Herrnfall und Mannfall erneuert wurden. Beurkundete der
Lehnsbrief des Lehnsherrn die Belehnung und fixierte sie rechtlich, so stellten
Lehnseid und Lehnsrevers die performative und schriftliche Verpflichtung des
Lehnsmanns gegenüber seinem Herrn dar. Besonders gut überliefert sind die Lehns-
akten zur Herrschaft Wäschenbeuren, die ein oberösterreichisches Lehen war und
Geizkofler von Erzherzog Maximilian als Gubernator der oberösterreichischen
Lande auch im Namen seiner Agnaten verliehen wurde. Insgesamt erhielt Geiz-
kofler für seine drei Anteile, die fünf Neuntel des gesamten Lehens ausmachten, drei
Lehnsbriefe. Zudem erteilte ihm Kaiser Rudolf II. einen Lehnsbrief über den Blut-
bann in Wäschenbeuren. 

Die Lehnsbriefe sind hochgradig formalisiert. Nach einer Narratio, in welcher
der Erwerb des Lehens durch den Lehnsmann und die Umstände der Belehnung ge-
schildert werden, findet sich in der Disposition immer dieselbe standardisierte For-
mulierung. Der Lehnsherr erklärt in seinem Namen und im Namen seiner Erben,
dass der Lehnsmann und dessen Erben bestimmte Lehen erhalten, die im Lehns-
brief nicht näher spezifiziert werden. So ist beispielsweise im Lehnsbrief von 1607
nur von der röm: kay: mt: und erzherzog Alberti […] anthailer an dem schlos Wa-
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576 Vgl. Schindling: Fürstenhöfe, S. 248.
577 Vgl. hierzu die Abschriften der Expektanzbriefe in StAL B90 Bü 428 sowie in GLAK 72,

Spezialia Geizkofler 01.
578 Vgl. Briefe und Akten, Bd.10, Nr.142, Z. G. an Ehz. Maximilian, Ulm, 1612 II 21 und Ulm,

1612 III 06.
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schenburg und dem marckht daselbst die Rede. Nicht näher ausgeführt werden auch
Besitz und Nutzung der Lehen, die der Lehnsmann und seine Erben lehennsweise
innhaben nutzen und nüessen sollen und mögen, als lehens: und landtsrecht ist.
Diese vererbbare Übertragung von Nutzungsrechten, die durch das formalisierte
Regelwerk des Lehnsrechts, auf das die Urkunden Bezug nehmen, genauer geregelt
wird, geht mit einer Verpflichtung des Lehnsmanns bzw. dessen Lehnsträgers, der
anstelle des eigentlichen Lehnsmannes den Lehnseid leistete, zum Dienst am
Lehnsherrn einher. So verpflichtet der Lehnsbrief den Lehnsträger, dem Lehnsherrn
allzeit getreu, gehorsam, dienstlich und gewerttig [zu] sein als lehentrager irem le-
henherrenn schuldig und gebunden seind. Auch hier verweist der Lehnsbrief auf
Regeln, die in ihm nicht explizit aufgeführt sind579. 

Die Lehnsbriefe der Gnadenlehen konnten dank der ausführlichen Narratio, in
der der Erwerb des Lehens durch den Lehnsmann geschildert wurde, auch als Aus-
weis fürstlicher Gunst gelesen werden. In der Narratio des Lehnsbriefs über den
Anteil an Wäschenbeuren, den Maximilian Geizkofler als Gnadenlehen übertragen
hatte, wird beispielsweise darauf hingewiesen, dass der Erzherzog Geizkofler die-
ses Lehen in erwegung der ansehenlichen hochersprieslichen dienste, die dieser dem
Erzherzog und dem ganzen Haus Österreich zu frids unnd kriegszeiten erzaigt hat,
übertragen habe.  Das Lehen erscheint aber nicht nur als Gratifikation für Dienste,
sondern auch als Medium der Motivation Geizkoflers für weitere Leistungen, also
zur engeren Anbindung des Dieners an den Herrn. Demgemäß führt der Lehnsbrief
aus, dass Geizkofler die erwähnten Dienste auch hin füro wol thun kan580.

Den Lehnseid leistete Geizkofler nie persönlich, sondern ließ sich dabei wegen der
großen Entfernung vom Ort der Belehnung und aus gesundheitlichen Gründen von
Lehnsträgern vertreten. Gegenüber dem Innsbrucker Lehnshof etwa traten als
Lehnsträger 1601, 1602 und 1607 Geizkoflers Bruder Christoph581 sowie 1612 und
1614 sein Schwager Ferdinand Fieger auf. Gegenüber dem Kaiserhof nahm Geizkof-
lers Agent Christoph Günther diese Aufgabe wahr582. Der Lehnsträger war durch
eine Vollmacht des Lehnsmanns legitimiert, das Lehen zu empfangen583, und durch
eine ebenfalls schriftlich fixierte Schadloshaltung abgesichert. So suchte Ferdinand
Fieger, der 1614 als Lehnsträger Geizkoflers fungierte, vor dem Empfang der Lehen
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579 Vgl. hierzu z. B. StAL B90 Bü 424, Lehnsbrief Ehz. Maximilians für Z. G. über einen Anteil
der Herrschaft Wäschenbeuren (Abschr.), Innsbruck, 1607 VII 16.

580 Ebd., Lehnsbrief Ks. Rudolfs II. für Z. G. über einen Anteil der Herrschaft Wäschenbeuren
(Abschr.), Innsbruck, 1601 VI 09.

581 Vgl. hierzu ebd., Lehnsbrief Ks. Rudolfs II. für Z. G. über einen Anteil der Herrschaft Wä-
schenbeuren (Abschr.), Innsbruck, 1602 II 27 und ebd., Lehnsbrief Ehz. Maximilians für
Z. G. über einen Anteil der Herrschaft Wäschenbeuren (Abschr.), Innsbruck, 1607 VII 16.

582 Vgl. StAL B90 Bü 425, Vollmacht für Christoph Günther (Entw.), Haunsheim, 1612 IX
05/15.

583 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 424, Vollmacht Z. G. s für Christoph Geizkofler, Augsburg, 1601 VI
01.
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um eine schadloßhaltung an584, die ihm Geizkofler auch ausstellte. Darin sagte er
Fieger bey verbindung seines Vermögens zu, ihn solcher lehentragerei halber genz-
lich zuentheben und on allem nachteil, entgelt und schaden zuehaltten585. In einem
performativen Akt, der das Lehnsverhältnis symbolisch begründete, leistete der
Lehnsträger ainen leiblichen aydt zu gott unnd den heiligen. Der Lehnseid wurde in
schriftlicher Form durch den Lehnsrevers fixiert. Einer dieser Reverse Christoph
Geizkoflers ist abschriftlich erhalten. Darin gelob[t] er, sich so zu verhalten, wie ein
Lehnsträger dem Lehnsherrn zuthuen schuldig unnd gebunden ist und alles das
zulaisten, was mir angeregter lehenbrief auferlegt586. Der Lehnsrevers stellt also eine
schriftliche Selbstverpflichtung des Lehnsträgers dar, die zusätzlich zum Lehnseid,
die aus dem Lehnsverhältnis erwachsende Verpflichtung gegenüber dem Lehns-
herrn bekräftigt. 

Dass sich die Pflichten des Lehnsmanns nicht in reinen Formalien erschöpften,
sondern das Lehnsverhältnis durchaus noch als Bindung betrachtet wurde, die beide
Seiten verpflichtete, belegt nicht zuletzt Geizkoflers bereits zitierte, 1613 gegenüber
Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm getätigte Äußerung, er sei allein ein privatpersohn unnd
außer der lehenschafft keinem herrn mit pflicht oder dienst verwandt587. Obwohl
Geizkofler zu dieser Zeit auch kaiserlicher und erzherzoglicher Rat war, stellte er 
die aus dem Lehnsverhältnis erwachsende Verpflichtung zum Haus Österreich als
bindender dar als die aus dem unbesoldeten Ratsdienst. Als Geizkoflers Schwager
Marx Konrad von Rehlingen im Jahr 1606 eine ihm vom Kaiser angetragene Kom-
mission zum Herzog von Bayern nicht übernehmen wollte, weil er die unbeschaid-
nen Bayhrn mechtig scheuh[t]e und sich fürchtete in diser so gar heßigen sache nir-
gents kein ehr einzulegen, schlug er vor, es solle zu seiner excusation firgewend
werden, dass er dem herzog aus Bayrn mit lehenpflicht zugethon sey588.

In der Praxis hingegen interagierten Geizkofler und sein Sohn und ihre habs-
burgischen Herren jedoch nur selten als Lehnsmänner und Lehnsherren. So sind
entsprechende Schriftwechsel allenfalls bei lehnsrechtlichen Akten wie Neube-
lehnungen nach Herren- und Mannfall greifbar. Nach dem Tod Kaiser Rudolfs II.
ließ Geizkofler sich seine Anteile von Wäschenbeuren dem Lehnsrecht gemäß von
Erzherzog Maximilian als neuem Tiroler Landesfürsten neu verleihen589. Mit dem
Blutbann wurde er von Kaiser Matthias neu belehnt590. Nach dem Tod seines Vaters
ließ sich Ferdinand Geizkofler alle Reichslehen und österreichischen Lehen neu
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584 StAL B90 Bü 425, Ferdinand Fieger an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1614 I 25.
585 Ebd., Schadloshaltung Z. G.s für Ferdinand Fieger (Entw.), Haunsheim, 1614 I 15.
586 StAL B90 Bü 424, Revers Christoph Geizkoflers (Entw.), [o. O.], 1607 VII 16.
587 StAL B90 Bü 486, Z. G. an Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg, Haunsheim, 1613 I

15/25.
588 StAL B90 Bü 531, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1606 I 11.
589 Vgl. StAL B90 Bü 425, Lehnsbrief Ehz. Maximilians für Z. G. über das Lehen Wäschen-

beuren (Abschr.), Innsbruck, 1614 III 31. 
590 Ebd., Lehnsbrief Ks. Matthias’ für Z. G. über den Blutbann über Wäschenbeuren (Abschr.),

Preßburg, 1613 III 21.
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verleihen591. Das lehnsrechtliche Verhältnis begründete weniger ein persönliches
dyadisches Verhältnis zwischen Lehnsherr und Lehnsmann als ein bürokratisches
zwischen dem Lehnsinhaber und der zuständigen Lehnsbehörde wie der oberöster-
reichischen Regierung. Als Geizkofler 1614 um die Neubelehnung mit Wäschen-
beuren ansuchte, wandte er sich mit dieser Bitte an Erzherzog Maximilian592.
Ansonsten sind jedoch keine Schreiben an den Erzherzog überliefert, sondern 
nur Schreiben von Freunden und Verwandten Geizkoflers in den oberösterreichi-
schen Zentralbehörden, die Geizkofler mit Mitteln informeller Einflussnahme wie
Verehrungen für sich zu gewinnen suchte, sowie vom Regimentskanzleiregistrator
Michael Marlet, der als Geizkoflers Agent bei den Tiroler Zentralbehörden fun-
gierte593.

Der andere Fall, in dem Geizkofler mit den Erzherzögen als Lehensmann intera-
gierte, waren Aufforderungen zur Heerfolge. Auch hierbei handelte es sich in der
Regel um durch erzherzogliche Amtsinhaber vermittelte Kontakte. Geizkofler
wurde angesichts des venezianischen Krieges im Januar 1616 neben anndern dieser
landtsart deß hochlöblichen haußes von Osterreich lehenleüten vom Pfleger von
Ehingen beschrieben, sich samt seinen lehenpferden dort einzustellen594. Die Auf-
forderung Erzherzog Maximilians an Christoph Geizkofler sich als Lehensmann in
gueter beraitschafft zu halten, damit er auff erfordern zur musterung erscheinen
miege, erging in Form eines gedruckten Mandats, das nicht einmal vom Erzherzog
unterzeichnet war, sondern von verschiedenen Amtsträgern595. Die Beistands- und
Treuepflicht des Lehensmanns war – zumindest auf diskursiver Ebene – bindend.
So teilte Geizkofler Erzherzog Maximilian im Juli 1610 mit, dass sich in der Eid-
genossenschaft eine zwietracht ereigne, die auch den Hegau bedrohe. Angesichts
der Tatsache, dass Schloss Stauffen vom Haus Österreich zum Lehen rühre, habe er
diese Nachricht in Abwesenheit des Erzherzogs an die Regierung in Innsbruck und
an Markgraf Karl von Burgau gelangen lassen. Sollte die fürsehung deß hauß und
die bewehrung der underthonen für nottwendig gehaltten werden, werde bei ihm
zue würckhlicher defendierung deß hochlöblichen hauses von Österreich aigen-
thumb kein mangel erscheinen596. In der Praxis reagierte ein Großteil des Adels auf
Aufforderungen zum Lehnsdienst mit geringem Engagement597. Eine spezielle
Schutzpflicht des Lehnsherrn postulierte Geizkofler hingegen nicht, auch appel-
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591 Vgl. ebd., Ferdinand Geizkofler an Ehz. Maximilian (Entw.), Haunsheim, 1617 X 14.
592 Ebd., Z. G. an Ehz. Maximilian (Entw.), Haunsheim, 1612 XII 03/13.
593 Vgl. hierzu die Akten in StAL B90 Bü 425.
594 StAL B90 Bü 564, Z. G. an Christoph von Wolkenstein (Entw.), Haunsheim, 1615 XII

22/12.
595 StAL B90 Bü 357, Mandat Ehz. Maximilian an Christoph Geizkofler (Ausf. gedruckt),

Innsbruck, 1615 X 15.
596 TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1610 VIII, Nr. 40, Z. G. an Ehz. Maximilian (Ausf.),

Haunsheim, 1610 VII 08.
597 Vgl. Hirn: Maximilian, Bd. 2, S.162f. und 177.
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lierte er gegenüber Erzherzog Maximilian nie an eine Verpflichtung zum Schutz
oder zum Beistand, die aus dem Lehnsverhältnis begründet wurde. 

1.3 Konfession, Dienst und Lehen

Geizkofler nahm als Protestant in den Diensten des Hauses Österreich eine Sonder-
stellung ein, wenngleich sowohl im Umfeld der Kaiser Rudolf II. und Matthias 
als auch der Erzherzöge Ferdinand und insbesondere Maximilian immer wieder
evangelische Räte und Diener festzustellen sind598. Seine private Frömmigkeitspra-
xis und sein Wirken als Herr seines reichsritterschaftlichen Guts waren eindeutig
lutherisch konfessionalisiert. Er selbst führte in seiner Herrschaft Haunsheim die
evangelische Lehre ein599. Das Luthertum spielte in seiner Selbstdarstellung und 
in seinem Selbstbewusstsein eine entscheidende Rolle. Dies geht nicht zuletzt aus
einem Schreiben an Enzlin hervor, dem er nach dem Tod Wolf Kaspars von Horck-
heim mitteilte: Es ist diser tagen der von Horckhaim gestorben, also das ich nun mer,
Gott lob, auch mein kirchen zu Haunshaim reformirn khan600. Zudem traf er kon-
fessionalisierende Maßnahmen wie die Einführung der lutherischen pfalz-neubur-
gischen Kirchenordnung, der Schulpflicht und einer protestantischen Sittenzucht
im Ort601. Als Privatmann war Geizkofler also fest im lutherischen Glauben ver-
wurzelt, während er auf dem politischen Feld strikt für eine Trennung von Politik
und Konfession eintrat, wie noch zu zeigen sein wird602.

Im persönlichen Umgang zwischen ihm und seinen Dienstherren sind in den
Quellen trotz Geizkoflers Bekenntnis zum Protestantismus keine konfessionellen
Spannungen greifbar. Auf die Verflechtung mit ihnen scheint sein Bekenntnis keine
negativen Auswirkungen gehabt zu haben. In seinem Dienst für Erzherzog Fer-
dinand wurden sie durch Verrechtlichung ausgeschaltet. In der Ratsbestallung 
war die umfassende Gehorsamspflicht, die zumindest dem Anspruch nach ohne
Rücksichtnahme auf andere soziale Bindungen (wider meniglich) konzipiert war,
eingeschränkt. Geizkofler war zwar bereit, eine Bestallung zu akzeptieren, in der
eine abstrakte politische Verpflichtung persönlichen Interessen übergeordnet
wurde, aber nicht, seine konfessionelle Bindung politischen Loyalitäten zu opfern.
So erklärte er, dass er dem Erzherzog, wann es dero person, landt und leüth berüert,
wider mennniglich gehorsamist zu dienen berait [sei], in andern religions sachen
aber nicht dienen wolle603.
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598 Vgl. insbesondere zu Ehz. Maximilian Noflatscher: Maximilian, S. 229f.
599 Vgl. Karg; Koutná: Reformation, S. 28 – 34.
600 HStAS A 155 Bü 30, Nr. 80 a, Z. G. an Matthäus Enzlin, Augsburg, 1603 XII 03.
601 Vgl. Mayer-Karstadt: Religionsgeschichte, S. 261f.
602 Vgl. hierzu Kap. II. 3. 2.a.
603 StAL B90 Bü 340, Z. G. an die oberösterreichische Regierung und Kammer, [o. O.], [o. D.,

1585].
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In der Praxis kam es nach Ausweis der Quellen nie zu Auseinandersetzungen
über konfessionelle Fragen, obwohl Ferdinand in Tirol und in den oberösterreichi-
schen Landen die katholische Konfessionalisierung forcierte. Die divergente kon-
fessionelle Identität wurde schlicht ignoriert, während Geizkofler dem Erzherzog
im Zusammenhang mit der polnischen Frage durchaus konfessionspolitische Rat-
schläge gab, wie beispielsweise die Religionsfreiheit in Polen zu garantieren, um
seine Wahlchancen zu erhöhen604. Dies mag auch auf eine gewisse Toleranz Fer-
dinands zurückzuführen sein, der zumindest in jüngeren Jahren, seine Räte und
Diener nach ihrer Eignung, unabhängig von ihrem Bekenntnis auswählte. Obwohl
er selbst ein überzeugter Katholik war, übte er an seinem Hof – vor allem während
seiner Statthalterschaft in Böhmen, aber auch noch in Tirol – Toleranz gegenüber
protestantischen Räten und Dienern605. 

Da kaum persönliche Korrespondenz zwischen Rudolf II., der in der Forschung
uneinheitlich entweder als entschiedener Katholik oder als konfessionell indifferent
beschrieben wird606, und Geizkofler vorliegt, können über die Bedeutung der Kon-
fession für diese Beziehung keine Aussagen gemacht werden607. Im Umgang Geiz-
koflers mit Kaiser Matthias’ Favoriten Khlesl lässt sich eine Rücksichtnahme auf 
die konfessionellen Befindlichkeiten Geizkoflers konstatieren. Khlesl betonte – 
sei es aus Überzeugung, sei aus taktischen Erwägungen heraus – Geizkofler gegen-
über seine Überzeugung von der Irrelevanz der Konfession für den Fürstendienst.
Geizkofler solle sich etlicher privat discurs und opiniones, als sey er lutherisch oder
calvinisch von seinem gegen I. M. und dem gemeinen wesen tragenden eyfer [nicht]
abhalten lassen. Es seindt viel ansehentlicher gueter leuth, welche seine guetachten
nicht nach der religion, die er zu verantworten, sondern nach der substanz und
materia examiniren, aestimiren und iudiciren, wie dann I. K. M. selbst sich dieser
regel halten608. 

Khlesl trennte scharf zwischen dem individuellen Bekenntnis, das er – zumindest
auf der sozialen Ebene, auf der er und Geizkofler sich bewegten – als Privatsache
deklarierte, die jeder Einzelne vor seinem Gewissen und vor Gott verantworten
müsse, und dem politischen Bereich, in dem das individuelle Bekenntnis keine Aus-
wirkungen auf die Beurteilung der Person haben sollte. Hier zählte für ihn eine
Eigenlogik des Politischen, die sich an den charakterlichen, ständischen und pro-
fessionellen Qualitäten sowie an den politischen Intentionen, die er normativ auf
das Friedensgebot unter Christen, die Treue zum Dienstherrn und die Sorge um 
das Vaterland bezieht, seines Gegenübers misst: Seine religion gehet mich nichts an,
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604 Vgl. TLA Ferdinandea Pos.102 (1), Gutachten zur poln. Königswahl, [o. O.], [o. D., 1587
V], fol.1308 r.

605 Vgl. Hirn: Erzherzog Ferdinand, Bd.1, S.134f. 
606 Vgl. hierzu z. B. Evans: Rudolf, S. 66 ff.
607 Vgl. hierzu lediglich das Kopialheft in StAL B90 Bü 42.
608 StAL B90 Bü 45 a, Nr. 38, Melchior Khlesl an Z. G. (Ausf.), Wien, 1614 XII 24. Vgl. auch

Müller: Vermittlungspolitik, S. 656.
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stehet zu seiner verantwortung und ist eine gewissenssache, wie ich denn mein leben
lang mit Ihm deßwegen kein wort verloren, habe In aber allezeit für einen erlichen
mann, so es Ihr. M. und gemeinen vatterland zum besten mainet, gehalten und
practiciret609. 

Dennoch stand Khlesl fest für ein privates katholisches Bekenntnis ein, das aber –
zumindest auf diskursiver Ebene – eine persönliche oder auf gemeinsame normativ-
politische Ziele gegründete Vertrauensbeziehung selbst zu Calvinisten wie Christian
von Anhalt nicht ausschloss. So erklärte er Geizkofler im Hinblick auf ein Ge-
sprächsangebot Anhalts: Fürst Christian mag sich auf mich wol verlassen, catholisch
lebe und stirbe ich, die religion weißet mich aber fridt, ainigkeit und guten verstandt
zwischen Christen zu erhalten und zu pflanzen610, versicherte aber in Bezug auf
Anhalt611 auch: So weit wir in religione discrepiren, also nahet seindt unsere herzen
und intentiones coniungiret, ob doch ein mittel gefunden werden möchte, daß miß-
trauen aufzuheben612.

Am besten erforscht ist das über die Konfessionsgrenzen reichende Vertrauens-
verhältnis zwischen Geizkofler und seinem Herrn und Patron Erzherzog Maximi-
lian, der laut Noflatscher als einer der wichtigsten Vertreter einer „ethisch-politisch“
fundierten „Via-Media-Haltung“ im Reich des späten 16. und frühen 17. Jahrhun-
derts gelten kann. An die Stelle der Suche nach einer theologischen Verständigung
der Konfessionen trat der „allgemein-christliche Friedensgedanke“ und die „noch
immer wirkende Reichsidee“. Unter den Prämissen einer „pragmatisch-prakti-
sche[n] Position“ wurden die „engere konfessionelle Frage“ im Interesse des fried-
lichen Miteinanders ausgeklammert613. Es ist bemerkenswert, dass der Erzherzog –
jedenfalls in seinen Briefen – nie versuchte, Geizkofler zur Konversion zu bewegen.
Die unterschiedliche Konfessionszugehörigkeit von Herr und Diener wurde weder
vom einen noch vom anderen thematisiert. Religiöse Bezüge, die sich in den Schrei-
ben befinden, sind immer überkonfessionell gehalten, meist handelt es sich um
Segenswünsche für den Korrespondenzpartner. Der gemeinsame religiöse Bezugs-
punkt ist die Christenheit, nicht die Konfession. Als Erzherzog Maximilian im
Februar 1607 nach Prag aufbrach, unter anderem um den Kaiser zur Regelung seiner
Nachfolge zu bewegen614, wünschte ihm Geizkofler von gott dem allmechtigen vil
glickh und der ganzen christenheit wolerspriesßliche verrichtung615. 
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609 StAL B90 Bü 45 b, Nr. 41, Melchior Khlesl an Z. G., Wien, 1615 I 28. Vgl. auch Müller:
ebd., S. 663.

610 Ebd., Nr. 47, Melchior Khlesl an Z. G., Wien, 1615 V 22. Vgl. auch Müller: ebd. S. 672.
611 Schulze: Deutsche Geschichte, S. 263 schreibt dieses Zitat fälschlicherweise Geizkofler zu

und bezieht es auf dessen Beziehung zu Anhalt.
612 StAL B90 Bü 45 b, Nr. 54, Melchior Khlesl an Z. G., Wien, 1615 IX 26. Vgl. auch Müller:

Vermittlungspolitik, S. 679f.
613 Noflatscher: Maximilian, S. 226f.
614 Vgl. zu dieser Reise Hirn: Maximilian, Bd.1, S.111 und 115 –121.
615 TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1607 III, Nr.10, Z. G. an Ehz. Maximilian (Ausf.), Hauns-

heim, 1607 II 22.
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Wie Maximilian wirklich zu seinem protestantischen Klienten stand, ob er grund-
legend von einer „Via-Media-Haltung“ überzeugt war oder ob er, wie Gotthard
dies vermutet, ein „katholische[r] Eiferer“ und „fanatischer Anwalt habsburgischer
Weltgeltung“ war616, ist jedoch nicht ganz klar, denn gegenüber Dritten wandte er
sich aus konfessionellem Impetus entschieden gegen seinen Klienten. Im Juni 1605
meldete Ferreri nach Rom, dass er mit Maximilian über Geizkofler „verhandelt“
habe. Dabei habe sich der Erzherzog „entgegenkommend“ erwiesen, „obwohl er
von Geizkoflers Fähigkeiten hoch denkt“617. Wenig später beklagte er gegenüber
dem päpstlichen Nuntius, dass der Kaiser „durch Geizkofler corrotto“ wäre618. Zu-
gleich äußerte Maximilian sich aber Protestanten gegenüber kritisch über die päpst-
lichen Nuntien619.

Konfessionelle Spannungen, die sich aus dem Lehnsverhältnis zwischen Geiz-
kofler und Maximilian als oberösterreichischem Gubernator bzw. Landesherrn
hätten ergeben können, wurden ebenfalls durch eine schriftliche Selbstbindung 
des Lehnsmanns, die dieser auf Wunsch seiner Lehnsherren unterzeichnete, vermie-
den. So existiert beispielsweise für das Lehen Wäschenbeuren ein spezieller Revers
Geizkoflers, in dem dieser sich für sich und seine Erben verpflichtete, dass das Lehen
Wäschenbeuren bey der uhralten catholischen römischen religion unangefochten
verbleiben werde und dass sowohl er als auch seine Erben einiche anndere religion
alda nit einführen noch gestatten werden620. Konfessionellen Konflikten entzog sich
Geizkofler mit Berufung auf diese rechtliche Verpflichtung gegenüber seinem
Lehnsherrn. Das Interesse an einem gedeihlichen Verhältnis zu seinen Dienst- und
Lehnsherren war stärker als konfessionelle Skrupel. Einem evangelischen Wäschen-
beurener Untertanen gebot Geizkofler durch seinen Vogt, er solle sein maul zuehalt-
ten, daß aber er oder andere die württembergische predigt besuchen, will ich ihnen
zwar für mein person nit verwehren, weill ich derselben religion bin, ich wills inen
aber auch nit geschaffen, sondern si an iren pfarhern gewisen haben, dem gib ich diß
orts nit ordnung, wie ers mach621. Letztlich blieb der Konflikt zwischen politischer
Verpflichtung und religiösem Gewissen aber ungelöst, denn Geizkofler unterstützte
seine evangelischen Untertanen in ihrer konfessionellen Devianz gegen ihren öster-
reichischen Kirchenherrn zwar nicht aktiv, ermöglichte ihnen aber aus konfessio-
neller Solidarität wohl stillschweigend den Besuch des Gottesdienstes im protestan-
tischen Württemberg oder schritt nur verbal dagegen ein.  

Nachweisliche konfessionelle Spannungen bestanden nur zwischen Geizkofler
und Erzherzog Ferdinand von Steiermark als exponiertem Vertreter der katholi-
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616 Gotthard: Außenpolitik, S. 85f.
617 Meyer: Nuntiatur, Nr. 434 b, Ferreri an Kardinal Valenti, Prag, 1605 VI 13, S. 383.
618 Ebd., Nr. 450 h, Kardinal Valenti an Ferreri, 1605 VII 02, S. 410.
619 Vgl. Noflatscher: Maximilian, S. 234.
620 StAL B90 Bü 424, Lehnsrevers Z. G.s für das Lehen Wäschenbeuren (Ausf.), [o. O.], 

1607 V 18.
621 StAL B90 Bü 816, Z. G. an Bernhard Schottmüller (Entw.), Haunsheim, 1612 IX 24.
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schen Konfessionalisierung. Zum Reichstag von 1608 wurde Geizkofler aus konfes-
sionellen Gründen vom kaiserlichen Reichstagskommissar Ferdinand nicht hinzu-
gezogen. So berichtete Dr. Achaz Hüls dem Bischof von Bamberg: Herr Geizkofler
ist von dem reichstag gar ausgeschlossen und sovil ich vermerk, so will man under den
catholischen keine, die der A[ugsburgischen] C[onfession anhängen], bei künftiger
beratschlagung dulden622. Als während des Reichstags von 1608 das erwähnte Paket
von Erzherzog Matthias an Geizkofler abgefangen wurde, in dem auch der von Fer-
dinand unterzeichnete Wiener Geheimvertrag enthalten war, klagte Ferdinand,
„sein Vetter gehe durch diese Kundmachung des Vertrages schelmisch und ver-
rätherisch mit ihm um, theile denselben sogar einem losen Mann, wie dem Geizkof-
ler, mit“623. Matthias warf er vor, dass dieser eine solche gehaym, gleichsam Aydt-
pinndige sach ohne Vorwissen der Beteiligten auch geringen Privatpersonen unndt
Sectisch[en] [sc. Protestanten] [habe] communiciern lassen624. Geizkofler hingegen
übte Kritik an Ferdinands konfessionell-polarisierender Politik. Im August 1611
erklärte er Barvitius, er habe 1607 vorgeschlagen, Ferdinand auf dem Reichstag pro
commissario nicht fürzunehmen, zwar nicht darumben, das dieselbe nicht gnueg-
samblich qualificirt were, sondern das sie bei den evangelischen stenden im reich
schlechten favor habe. Man hat es aber nicht attendirn wöllen, was für effectus dar-
aus ervolgt, ist leider am tag625. Gegenüber Erzherzog Maximilian kritisierte Geiz-
kofler im Mai 1612 im Vorfeld der Kaiserwahl Matthias’ den konfessionellen Kon-
frontationskurs der Grazer Linie als den Interessen des Hauses zuwiderlaufend. Sei
man in Graz nicht bereit, sich nach ietziger des reichs und der land beschaffenheit zue
accommodiren, bestünde die Gefahr, dass das bewuste intent nicht durchzusetzen
sei, das Geizkofler für das ainige mitl ansah, neben der hohen dignitet auch die
königreich und erbland in des hochlöblichsten haußes von Österreich devotion zu
erhalten626. Im Briefwechsel Geizkoflers mit Ferdinand wurden diese konfessio-
nellen Animositäten jedoch nie offen thematisiert, vielmehr bediente sich auch der
katholische Erzherzog des Protestanten Geizkoflers, beispielsweise ersuchte er ihn
während des Reichstags beim Herzog von Württemberg, bei dem er „in sehr gutem
concept“ stehe, „zu betreiben, dass der Reichstag endlich auf guten Weg komme und
nit also mit unzeitigem discurriern aufgezogen werde“627.

In der Selbstdarstellung Geizkoflers, der gelegentlich seine Rolle als Protestant in
Diensten des katholischen Kaisers thematisierte, erscheint seine Position am Kaiser-
hof und in dessen Umfeld wegen seiner Konfessionszugehörigkeit jedoch als prekär.
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622 Briefe und Akten, Bd. 6, Nr.10, Dr. Achaz Hüls an Bf. Johann Philipp von Bamberg, Nürn-
berg, 1607 XII 06, S.131.

623 Hurter: Ferdinand, Bd. 5, S.193.
624 Hammer-Purgstall: Khlesl, Bd. 2, Nr. 214, Ehz. Ferdinand an Ehz. Matthias, [o. O.], 1608

III 17.
625 StAL B90 Bü 36, Z. G. an Johann Barvitius (Entw.), Rothenburg o.d. T., 1611 VIII 09/19.
626 StAL B90 Bü 351, Z. G. an Ehz. Maximilian (Entw.), Ulm, 1612 V 02.
627 Briefe und Akten, Bd. 6, Nr. 49, Reichstagsverhandlungen, Regensburg, 1608 II 08, S.198.
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Gegenüber Hofkammerpräsident Paul von Krausenegg äußerte er im September
1609, dass er und andere ehrliche leuth im Zusammenhang mit der Verhängung der
Reichsacht gegen die mehrheitlich protestantische Reichsstadt Donauwörth und
deren Exekution durch den Herzog von Bayern, gegen die Geizkofler sich aus-
gesprochen hatte, den gemainen friden gesuecht hätten und das große mißtrauen
zwischen Kaiser und protestantischen Reichsständen hätten abwenden wollen.
Diese mahnenden Stimmen seien aber nicht allein nicht gehört, sondern durch unser
widerwerttige in ungleichen verdacht und argwohn gebracht worden, um andere –
sprich: bayerische – Interessen durchzuetruckhen628. Diese Haltung verstärkte 
sich immer mehr. Khlesl gegenüber beklagte er die Konfessionalisierung der Politik
des Hofs, der seine Ratschläge zum Opfer fielen, die anders als unter der Regierung
Rudolfs II. gar nicht mehr berücksichtigt würden: Von der vorigen regierung seien
seine guette und treuherzige erinnerungen […] vil mehr in acht genommen und er vil
anderst respectirt worden, nun aber würden seine Ratschläge als lutherisch, calvinisch
und waiß nit was bezeichnet629. 

Dennoch führte aber – vor allem zwischen 1600 und 1606 – wohl eher die Stärke
der Position, die der Protestant Geizkofler am immer stärker katholisch geprägten
Kaiserhof einnahm, zu Auseinandersetzungen mit den Exponenten einer forcierten
katholischen Konfessionalisierung, wie etwa den päpstlichen Nuntien, die den Auf-
trag hatten, dafür zu sorgen, ‚häretische‘ oder irenische Politiker zugunsten strikter
Katholiken aus einflussreichen Positionen zu verdrängen630. Dementsprechend
standen die päpstlichen Nuntien in Prag und Wien, Giacomo Serra und Giovanni
Stefano Ferreri, dem Haunsheimer ablehnend gegenüber631. Serra beließ es nicht bei
verbaler Kritik, sondern bemühte sich nach Kräften, Geizkoflers Karriere zu hinter-
treiben. Im April 1604 schrieb er nach Rom, er wolle „sein Möglichstes tun, die
drohende Ernennung Geizkoflers […], eines fähigen Mannes, aber verstockten Ket-
zers, zum Generalkommissar der Armee zu hintertreiben632.“ Ferreri bemühte sich,
Geizkofler bei seinen habsburgischen Herren in Ungnade zu setzen. Im Juni 1605
teilte er Kardinal Valenti mit, er habe mit Erzherzog Maximilian über Geizkofler
„verhandelt“, der sich „entgegenkommend [zeigte], obwohl er von Geizkoflers
Fähigkeiten hoch denkt633.“ 

Aus konfessioneller und machtpolitischer Perspektive, insbesondere in Hinblick
auf die von Bayern annektierte Reichsstadt Donauwörth, wurde die Rolle Geiz-
koflers als einflussreicher protestantischer Rat Kaiser Rudolfs II. und Erzherzog
Matthias’ nicht nur von den bayerischen Gesandten am Kaiserhof kritisch beäugt,
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628 StAL B90 Bü 20, Z. G. an Paul von Krausenegg (Ausf.), Haunsheim, 1609 IX 20.
629 StAL B90 Bü 45a, Z. G. an Melchior Khlesl (Abschr.), Haunsheim, 1614 XII 02/12.
630 Vgl. Winkelbauer: Gundaker von Liechtenstein, S. 69.
631 Vgl. z. B. die Bezeichnung Geizkoflers als „Ketzer“. Meyer: Nuntiatur, Nr.190, Fornari an

Kardinal P. Aldobrandini, Prag, 1604 III 27, S.149.
632 Ebd., Nr. 203, Giacomo Serra an Kardinal von San Giorgio, Prag, 1604 IV 19, S.158.
633 Ebd., Nr. 434b, Giovanni Stefano Ferreri an Kardinal Valenti, 1605 VI 13, Prag, S. 383.
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sondern auch am Münchner Herzogshof selbst. In einem von den Münchner
Geheimen Räten ausgearbeiteten Memorandum, „was H[erzog] Maximilian dem
Kaiser zu Prag vorhalten und raten müßte“, wird unter anderem ausgeführt: „Der
K[aiser] hält und begünstigt auch ketzerische Räte, obgleich nichts Schädlicheres
erdacht werden kann, denn wäre auch der K[aiser] selbst eifrig katholisch, so
verwirren und verderben jene doch alles und sind ihm selbst nicht treu, wie an Geiz-
kofler zu sehen, auf den Matthias seine meiste Hoffnung setzt und welcher sich der
Ketzer, sogar der offen gegen den K[aiser] rebellierenden, auf’s eifrigste annimmt,
wie z. B. bezüglich der donauwörther Sache durch seine eigenen Schreiben zu be-
weisen ist634.“ Auch in diesem Gutachten erscheint Geizkofler nicht als schwach,
sondern gerade wegen seines Einflusses auf Rudolf II. und Matthias als gefährlich635.

Auch die Exponenten der katholischen Partei unter den kaiserlichen Räten, wie
der Reichssekretär und Geheime Rat Andreas Hannewald636, standen Geizkofler
feindselig gegenüber. Das Verhältnis zu Hannewald war von teils konfessionell, teils
machtpolitisch bedingter Ablehnung geprägt, wie sich im Konflikt um das Hoch-
stift Straßburg, das zwischen Protestanten und Katholiken umstritten war, zeigt.
Gegenüber Enzlin äußerte Geizkofler im Juli 1602, von Hannewald, der als kaiser-
licher Kommissar in der Stiftssache agierte, könne er im drunckh erfarn, wann er
seinen vattern umbgebracht. Auch merkte er an, dass Hannewald auf ain endt guett
bayrisch sei637. Im März 1610, erklärte Geizkofler Erzherzog Maximilian, vom Kai-
serhof sei nichts Gutes zu hoffen, da Rudolf II. alle Sachen Hannewald, Stralendorf
und Hegenmüller638 überlasse, die bekanntlich besoffen seien639. Die Ablehnung
beruhte auf Gegenseitigkeit. Im Februar 1603 antwortete Herzog Maximilian von
Bayern auf einen Brief Hannewalds, es entspreche Geizkoflers bekanntem Ver-
halten, dass er in der Straßburger Sache die Protestanten begünstige und forderte
seinen Korrespondenzpartner auf, den Kaiser darauf aufmerksam zu machen. Han-
newald scheute die offene Auseinandersetzung mit Geizkofler, wohl weil dieser bei
Rudolf II. hohes Ansehen genoss. So teilte er Herzog Maximilian mit, Geizkofler
mische sich „in viele Sachen, wovon er besser nicht wüßte“, fügte allerdings hinzu,
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634 Briefe und Akten, Bd. 6, Nr.124, Gutachten der bairischen geheimen Räte, was Hz. Maxi-
milian dem Kaiser zu Prag vorhalten und raten müßte, [o. O.], [o. D., 1608 III], S. 296.

635 In den Jahren zwischen 1614 und 1616 machte Maximilian von Bayern bei den geistlichen
Reichsfürsten Süddeutschlands Stimmung gegen den kezer Geizkofler, weil dieser großen
Einfluss bei Erzherzog Maximilian genieße und „all seinen Einfluß aufbiete, die Häuser
Bayern und Österreich zu entzweien“. Altmann: Reichspolitik, S. 24 Anm. 213 und S. 97.

636 Vgl. Schwarz: Privy Council, S. 237f., der Hannewald als „fanatical convert to Catholi-
cism“ bezeichnet, dessen Triebkraft zumindest teilweise „the interests of militant Catholi-
cism“ gewesen seien. Vgl. auch Gross: Reichshofkanzlei, S. 378.

637 HStAS A 155 Bü 30, Nr. 52, Z. G. an Matthäus Enzlin (Ausf.), Augsburg, 1602 VII 10.
638 Zumindest Stralendorf war wie Hannewald ein Vorkämpfer der katholischen Konfessiona-

lisierung am Kaiserhof. Vgl. Schwarz: Privy Council, S. 360.
639 Vgl. TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1610 III, Nr. 36, Z. G. an Ehz. Maximilian (Ausf.),

Haunsheim, 1610 III 21. 
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dass dies mit Billigung des Kaisers geschehe (I. Mt. wissens zum tail), und empfahl
dem Herzog, ein „Warnungsschreiben“ an Rudolf II. zu schicken640. In einem Be-
richt über eine Gesandtschaft zum Kurfürsten von Mainz titulierte Hannewald
1608 Geizkofler gar als Omnium haereticorum coripheum641. Die Ablehnung Geiz-
koflers durch Hannewald, der bis zuletzt den Herrschaftsanspruch Rudolfs II. ver-
focht642, war möglicherweise auch dessen Unterstützung für Matthias geschuldet
und somit ebenfalls nicht allein konfessionell, sondern auch machtpolitisch bedingt.

Doch dieses Verhältnis war nicht von offener Feindschaft geprägt, vielmehr
spielten materielle Eigeninteressen auf Seite Hannewalds eine so große Rolle, dass
dadurch konfessionelle Differenzen überdeckt werden konnten. Auf instrumen-
teller Ebene konnte Geizkofler also auch mit katholischen Zeloten wie Hannewald
interagieren. Er nutzte immer wieder Hannewalds Streben nach ökonomischen
Profiten, um über den zeitweise äußerst einflussreichen Reichssekretär die Inte-
ressen seiner fürstlichen und städtischen Patrone zu verfolgen643. Hannewald war an
einem vordergründig guten Verhältnis zu Geizkofler gelegen. Als 1609 am Kaiserhof
die Gerüchte entstanden, Geizkofler wolle mit Hilfe der protestantischen Stände,
Erzherzog Maximilian zur römischen Königskrone verhelfen, und Geizkofler Han-
newald verdächtigte, Initiator dieser Gerüchte zu sein, wandte sich Hannewald in
Schreiben an seinen Vertrauten Johann Eustach von Westernach entschieden gegen
diese Vorwürfe und bat, dies publik zu machen644. Das Verhältnis von Geizkofler
und Hannewald wandelte sich sogar zu einem Patron-Klient-Verhältnis, als Hanne-
wald nach dem Sturz Rudolfs II. in Ungnade fiel und durch den Bankrott der Firma
Welser 74 000 fl. verlor645. Bei seinem Versuch, 1614/15 in Augsburg seine Forderun-
gen gegenüber den Welsern durchzusetzen, beriet ihn Geizkofler und leistete ihm
Beistand646. Im März 1615 interzedierte er auf Hannewalds Wunsch647 beim Hof-
kammerpräsidenten Breuner und bei Khlesl648 für ihn. Angesichts der Insolvenz der
Welser, von denen Hannewald betrogen und […] bestohlen worden sei, verdiene die-
ser wegen seiner langjährigen Dienste und angesichts der Dienste, die er noch leisten
könne, die Unterstützung und Hilfe des Kaisers649. Im Gegenzug schien Hannewald
sich in der Hämmerlschen Sache am bayerischen Hof für Geizkofler einzusetzen650.
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640 Briefe und Akten, Bd. 5, S. 932.
641 Zit. nach Hurter: Ferdinand, Bd. 6, S. 78, Anm. 34.
642 Vgl. Schwarz: Privy Council, S. 238. 
643 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 482, Z. G. an Andreas Hannewald (Entw.), Prag, 1602 IV 05
644 Vgl. StAL B90 Bü 39, Extrakte aus zwei Schreiben [Hannewalds? an Westernach?], Prag,

1609 X 10.
645 Vgl. Müller: Zusammenbruch, S. 228.
646 StAL B90 Bü 772, Andreas Hannewald an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1615 I 09.
647 Vgl. ebd., Andreas Hannewald an Z. G. (Ausf.), Dillingen, 1615 II 07.
648 Ebd., Z. G. an Melchior Khlesl (Ausf.), Haunsheim, 1615 II 16.
649 Hildebrandt: Handelshäuser, Bd.1, Nr. 310, Z. G. an Seifried Christoph Breuner (Ausf.),

Augsburg, 1615 III 10, S. 325f.
650 Vgl. StAL B90 Bü 772, Andreas Hannewald an Z. G. (Ausf.), Prag, 1615 V 30. So berichtet

er Geizkofler, er habe Marx Konrad von Rehlingen einen Bericht über eine conversation 
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Nicht nur auf Geizkoflers Chancen der Vernetzung mit wichtigen Funktions-
trägern, sondern auch auf seine Karrierechancen im Bereich der Finanz- und Kriegs-
administration hatte seine Konfessionszugehörigkeit keine Auswirkungen, unter
Umständen war sie ihm sogar dienlich. Schulze vermutet nicht unplausibel, dass
Geizkoflers protestantisches Bekenntnis bei seiner Berufung zum Reichspfennig-
meisteramt „möglicherweise als Vorzug [galt] angesichts der besonderen Schwie-
rigkeiten, auch protestantische Fürsten von der Notwendigkeit der Türkenhilfe 
zu überzeugen“651. Bis zu seinem Tod war er immer wieder für Spitzenpositionen
im Gespräch. Wenn er diese Posten nicht antrat, lag es weniger am Widerstand, der
ihm entgegengebracht wurde, als an seiner eigenen Ablehnung: 1601 trug ihm der
Kaiser das Amt eines Generalkriegskommissars an, das er jedoch nicht annahm652.
1602 traute sich Geizkofler nach eigenem Bekunden bey yeziger beschaffenheit
nicht an das Amt des Hofkammerpräsidenten653. 1604 schlug ihn Hofkriegsrats-
präsident Karl Ludwig von Sulz neben anderen erneut zum Generalkriegskommis-
sar vor654. Schließlich wurde ihm 1605 wieder das Amt des Hofkammerpräsidenten
angetragen. Er weigerte sich jedoch, es anzunehmen, wie der päpstliche Nuntius
mutmaßte, „aus Furcht, sein eignes Vermögen dranzusetzen, doch ist er so ver-
schlagen, daß er sich vielleicht nur zum Schein sträubt, um seine Dienste im Preise
zu steigern“655. 1615 bot ihm Khlesl erneut das Amt des Hofkammerpräsidenten
an656, das Geizkofler jedoch wieder ablehnte. Es ist auch bemerkenswert, dass die
Zeit seines größten Einflusses am Kaiserhof in einen Zeitabschnitt fällt, in dem
dieser von einem „gegenreformatorische[n] Kurs“657 geprägt wurde, während er bis
dahin von „Männern von ausgesprochen internationalem Zuschnitt, ohne strenge
konfessionelle Bindung“658 wie etwa Rumpf oder Trautson dominiert worden war. 

Ohne negative Auswirkungen auf seine Karriere blieb seine Konfessionszuge-
hörigkeit dennoch nicht. Während ihm Positionen in den letztlich aus konfessio-
neller Perspektive irrelevanten Bereichen der Finanz- und Militäradministration
offen standen, war ihm – zumindest über das habsburgische Patronagesystem – 
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zukommen lassen, die er zue Mönchen mitt einem gehaimen rath über Geizkoflers gerech-
ten beschwehr contra Malleolum gehalten habe.

651 Schulze: Türkengefahr, S. 321. 
652 Vgl. StAL B90 Bü 42, Ks. Rudolf II. an Z. G. (Ausf.), Prag, 1601 VI 01, und StAL B90 

Bü 42, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Entw.), Haunsheim, 1601 VI 07.
653 TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1602 III, Nr. 4, Z. G. an Ehz. Maximilian (Ausf.), Prag,

1602 II 23.
654 Vgl. KA AFA Kt. 42, Nr. 2/2, Gutachten Karl Ludwigs von Sulz (Ausf.), [o. O.], 1604 II 04,

fol. 26v. Vgl. auch TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1604 IV, Nr. 9, Z. G. an Ehz. Maximilian
(Ausf.), Prag, 1604 IV 27.

655 Meyer: Nunitatur, Nr. 438 d, Giovanni Stefano Ferreri an Kardinal Valenti, Prag, 1605 
VI 20, S. 388.

656 Vgl. StAL B90 Bü 909, Alte Registratur des Familienarchivs Geizkofler, [o. O., o. D.],
fol. 92 r.

657 Noflatscher: Kleingruppen, S. 227.
658 Evans: Rudolf II., S. 54.
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die ursprünglich angestrebte Karriere im konfessionalisierten Justizwesen ver-
baut659. Dazu trat allerdings als Hindernis auch noch die mangelnde formale Quali-
fikation in Form eines juristischen Doktorgrades. Als Geizkofler 1584 einen Posten
als Assessor am Reichskammergericht anstrebte, erklärte ihm sein Onkel Michael
(II.), er trage die fursorg, es werde dich, bei dißem misslichen weßen, do unßer reli-
gions genossen, dem gegenthail auf das eusserist verdechtig und von dem selben je
lenger je mer verhasst kain babstischer fürst praesentiern, darumben wiert man bei
dem ander thail practiciren muessen. So ist auch das zubesorgen, man werde dich one
gradum schwerlich admittiren660. Auch Spitzenpositionen wie die eines Geheimen
Rates, um die Geizkofler sich zumindest zeitweise bemühte661, blieben ihm –
vermutlich nicht zuletzt aus konfessionellen Gründen – verwehrt, wenngleich es
sowohl unter Rudolf II. als auch unter Matthias einzelne Geheime Räte gab, die
Protestanten waren662. Auch hätte ihn sein sozialer Aufstieg vermutlich in höhere
Ränge als die eines einfachen Reichsritters geführt, wenn er katholisch gewesen bzw.
konvertiert wäre, wie das Beispiel katholischer Fürstendiener zeigt, die aus niederen
sozialen Schichten stammten und in den Freiherrenstand aufstiegen wie Hofkam-
merpräsident Wolf Unverzagt, der es vom Sohn eines Hoftrompeters zum Freiherrn
zu Ebenfurth und Retz und zum Mitglied des niederösterreichischen Herrenstandes
brachte663.

1.4 Zusammenfassung

Die Anbindung Geizkoflers an den Kaiserhof erfolgte nicht nur durch eine persön-
liche Beziehung zu seinen Dienstherren, sondern wurde auch durch Kontakte zu
deren Räten und Dienern abgesichert. Hinsichtlich der Struktur der Beziehung ist
festzuhalten, dass sie weder ein rein persönliches Treue-, noch ein rein abstraktes
Dienstverhältnis darstellte, sondern zwischen Informalität und Formalität chan-
gierte. Einerseits war Geizkofler durch persönliche Beziehungen an seine Dienst-
herren und deren wichtigste Räte und Diener gebunden. Andererseits waren die
Kontakte zu seinen Herren und deren Hof bürokratisch vermittelt. Als Reichs-
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659 Bei den 1610 in Dresden und Berlin kursierenden Meldungen, Geizkofler solle zum Präsi-
denten des Reichshofrats ernannt werden (Vgl. StAL B90 Bü 738, Friedrich Lebzelter an
Marx Konrad von Rehlingen (Ausf.), Leipzig, 1611 VI 07/17), handelte es sich vermutlich
nur um Gerüchte. 

660 StAL B90 Bü 860, Michael (II.) Geizkofler an Z. G., Augsburg, 1584 IV 05 s. n.
661 Vgl. hierzu Kap. III. 2.1.
662 Bei Rudolf II. ist insbesondere an Hz. Heinrich Julius von Braunschweig zu denken, der am

Ende der Regierung Rudolfs II. als Direktor des geheimen Rates amtierte. Vgl. Schwarz:
Privy Council, S. 204 – 208. Unter Matthias an Wolf Siegmund von Losenstein, der 1612
Geheimer Rat und Obersthofmarschall wurde, allerdings 1621 zum Katholizismus kon-
vertierte. Vgl. Winkelbauer: Gundaker von Liechtenstein, S. 87f.

663 Vgl. zu Unverzagt u.a. Haberer: Leonhard (IV.) von Harrach, S.129 –135.
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pfennigmeister trat er beispielsweise vor allem vermittelt durch die Hofkammer
und den Geheimen Rat mit seinem Herrn in Kontakt und war als Amtsträger ein-
gebunden in das Geflecht der kaiserlichen Zentralbehörden, die seine Kommunika-
tion mit dem Kaiser kanalisierten. Zugleich war das Verhältnis als Rat und Amts-
träger durch Ratsbriefe und Instruktionen verschriftlicht und verrechtlicht. 

Seine politische Karriere in den Diensten der Habsburger begann er im Jahr 1585,
als er als Rat von Haus aus in die Dienste Erzherzog Ferdinands trat. Diesem diente
er sowohl als Gesandter am Kaiserhof als auch als Diplomat bei der polnischen
Königswahl im Jahr 1587. Aus beiden Tätigkeiten zog er soziale Profite, indem es
ihm gelang, Kontakte zu knüpfen und zu vertiefen. Kam er während seiner Ge-
sandtschaften am Kaiserhof in Kontakt mit dem Kaiser und vor allem den zentralen
kaiserlichen Räten, denen gegenüber er für Erzherzog Ferdinand die Stellung eines
brokers einnehmen konnte, gelang es ihm durch seine Mission nach Polen, Kontakte
zu den beiden jüngsten Brüdern des Kaisers, Maximilian und Matthias, zu knüpfen.

1589 berief ihn Kaiser Rudolf zum Reichspfennigmeister. Diese Berufung zeigt,
dass soziales und mit Abstrichen kulturelles Kapital, nicht zuletzt im Sinne der
Fähigkeit zum Knüpfen sozialer Beziehungen sowie des Umgangs in der adlig-
höfischen und in der kaufmännischen Welt, seine beiden politischen Schlüssel-
ressourcen waren. Auch bei seiner Tätigkeit als Reichspfennigmeister, bei der er
weniger als Einnehmer der Reichssteuern denn als kaiserlicher Kreditmakler zu
sehen ist, lässt sich dies zeigen. Die Kontributionen der Reichsstände erlangte er
häufig nur durch Verhandlungen, bei denen ihm seine guten Kontakte an die Höfe
in Oberdeutschland sowie sein Wissen über die dortigen Zustände zugute kamen.
Dabei ist allerdings zu beachten, dass soziale Beziehungen nur ein „Schmiermittel“
darstellten; entscheidend für die Kontribution waren sicherlich die Beziehungen
der jeweiligen Stände zum Kaiser sowie ihre Machtressourcen, die es ihnen unter
Umständen erlaubten, sich kaiserlichen Wünschen zu entziehen. Zudem erhöhte
die Türkengefahr, die als Bedrohungsperzeption virulent war, die finanzielle Hilfs-
bereitschaft der Stände.

Die Grundlage seines Kredites, seines symbolischen Kapitals von Treu und Glau-
ben664, den er in der Finanzwelt genoss, bildete sein soziales Kapital im Sinne seiner
persönlichen Verflechtung mit den wichtigsten oberdeutschen und österreichischen
merchant bankers, insbesondere den Fuggern und Lazarus Henckel, sowie sein
kulturelles Kapital im Sinne des Wissens um die Bedeutung der Einhaltung kauf-
männischer Kreditpraxis. Diese persönlichen Eigenschaften, die Geizkofler kredit-
würdig machten, waren zusätzlich abgesichert und fundiert im institutionellen
ökonomischen Kapital, d. h. den Ressourcen des Amts, aus denen er seine Kredite
bezahlen konnte. 
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664 Zur Bedeutung von „Vertrauen“ und der davon abhängenden „Ehre“ und des darauf basie-
renden „Kredits“ im kaufmännischen Normensystem vgl. Häberlein: Kaufmannschaft,
S. 274 – 278.
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Nach seiner Amtszeit als Reichspfennigmeister stand Geizkofler als Rat von Haus
aus in den Diensten mehrerer Habsburger wie Kaiser Rudolf, Erzherzog Maximilian
und Erzherzog Matthias. Im Gegensatz zu der im Ratsbrief formalisierten Be-
ziehung zu Erzherzog Ferdinand oder den durch Instruktionen geregelten Reichs-
pfennigmeisterämtern wurden diese Dienste von ungeschriebenen Normen re-
guliert und von informellen Patronageverhältnissen überformt. In Geizkoflers
Selbststilisierung ging mit dem Rückzug vom Amt, mit dem eine schriftliche Bestal-
lung und eine Besoldung verbunden gewesen war, eine geringere Verpflichtung
gegenüber dem Dienstherrn und eine erhöhte Unabhängigkeit einher. Die Leistun-
gen des Rats von Haus aus wurden als freiwillig angesehen und waren daher für den
Dienstherrn umso verpflichtender. Geizkofler engagierte sich als Rat von Haus aus
als politischer Ratgeber der Kaiser und der Erzherzöge. Diese übertrugen ihm über-
dies zahlreiche politische Kommissionen, etwa zu Ständeversammlungen. Zudem
agierte er für sie auch als Finanzmakler. Vor allem beschaffte er in den Jahren von
1603 bis 1606 auf Wunsch des Kaisers und seines Wiener Statthalters Erzherzog Mat-
thias zur Besoldung der teilweise bereits meuternden kaiserlichen Truppen auf den
Kapitalmärkten Österreichs und Oberdeutschlands mehrere hunderttausend Gul-
den und fungierte auf diese Weise faktisch auch ohne Amt als Finanzier des Türken-
kriegs. Im Bruderzwist zwischen Kaiser Rudolf II. und seinem Bruder Matthias
spielte Geizkofler wegen seiner Verbindungen zur Finanzwelt und zu den pro-
testantischen Fürsten Oberdeutschlands, um deren Unterstützung sich Matthias
und Rudolf II. bemühten, eine nicht unbedeutende Rolle. Sein Agieren zeigt den
Umgang mit den Loyalitätskonflikten, die sich aus den Diensten für die verschiede-
nen Angehörigen der habsburgischen Dynastie ergaben. Obwohl Geizkofler Kaiser
Rudolf nicht mehr als regierungsfähig betrachtete und seine Ablösung befürwortete,
lavierte er und versuchte sich alle Optionen offen zu halten. Geizkoflers Haltung
war nicht zuletzt die Reaktion darauf, dass beide Seiten sich um ihn bemühten. 

Setzten Ratsbriefe und Amtsinstruktionen dem Dienstverhältnis seit seinem
Beginn einen formellen Rahmen, trat im Lauf von Geizkoflers Karriere in Gestalt
einer Lehnsbeziehung zum Haus Österreich durch den Kauf von österreichischen
Lehen sowie durch die Verleihung von heimgefallenen österreichischen oder
Reichslehen als Gnadenlehen eine zweite rechtlich formalisierte Bindung hinzu. 
In den Expektanzbriefen wird diese Einsetzung immer mit den Verdiensten Geiz-
koflers um das Haus Österreich begründet, war also als Belohnung zu verstehen.
Gezielt wurde diese Möglichkeit angewandt, um eine kaiserliche Klientel im Reich
zu schaffen. Obwohl sich die Pflichten des Lehnsmanns nicht in reinen Formalien
erschöpften, sondern das Lehnsverhältnis durchaus noch als Bindung betrachtet
wurde, die beide Seiten verpflichtete, interagierten Geizkofler und sein Sohn und
ihre habsburgischen Herren jedoch nur selten als Lehnsmann und Lehnsherren mit-
einander. Das lehnsrechtliche Verhältnis begründete weniger ein persönliches dya-
disches Verhältnis zwischen ihnen, sondern eher ein bürokratisches zwischen dem
Lehnsinhaber und der zuständigen Lehnsbehörde wie der oberösterreichischen
Regierung. Die Beistands- und Treuepflicht des Lehnsmanns war – zumindest auf
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diskursiver Ebene – bindend. Auf eine spezielle Schutzpflicht des Lehnsherrn
rekurrierte Geizkofler gegenüber Erzherzog Maximilian hingegen nie.

Geizkofler nahm als Protestant in den Diensten des Hauses Österreich eine
Sonderstellung ein. Die unterschiedliche Konfessionszugehörigkeit hatte aber
kaum Auswirkungen auf seine Verflechtung mit seinen habsburgischen Herrn und
deren Räten und Dienern. So waren die meisten Patrone und Freunde Geizkoflers
bei Hof Katholiken, ohne dass dies einem auf Vertrauen und gegenseitigem Nutzen
beruhenden Verhältnis entgegengestanden hätte665. Im Umgang zwischen ihm und
seinen Dienstherren sind in den Quellen keine konfessionellen Spannungen greif-
bar, sie scheinen vielmehr durch Verrechtlichung, durch Ignorieren der unter-
schiedlichen Konfessionszugehörigkeit oder durch eine bewusste Betonung der po-
litischen Irrelevanz des individuellen Bekenntnisses ausgeschaltet worden zu sein.
Der gemeinsame religiöse Bezugspunkt war die Christenheit, nicht die Konfession.
Einen offenen – wenngleich nicht klar ist, ob auch ehrlichen – Toleranzdiskurs
pflegte nur Kaiser Matthias’ alter ego Khlesl, der gegenüber Geizkofler explizit die
politische Irrelevanz des individuellen Bekenntnisses postulierte. Konfessionelle
Spannungen bestanden nur zwischen Geizkofler und Erzherzog Ferdinand von
Steiermark, einem exponierten Vertreter der katholischen Konfessionalisierung.
Obwohl Geizkofler selbst sich wegen seiner Konfession benachteiligt sah, war es
wohl eher die einflussreiche Position, die der Protestant Geizkofler am immer
stärker katholisch geprägten Kaiserhof einnahm, die zu Auseinandersetzungen mit
den Exponenten einer forcierten katholischen Konfessionalisierung am Kaiserhof
wie den päpstlichen Nuntien, den bayerischen Gesandten sowie den kaiserlichen
Räten führte. Trotzdem war die Konfession auch für diese nicht das einzige Krite-
rium, wie das Verhältnis zu Andreas Hannewald zeigt. Zum gegenseitigen Nutzen
ließen beide den konfessionellen Konflikt nie eskalieren. Vielmehr funktionierte die
Beziehung auf einer rein instrumentellen Ebene. Auf Geizkoflers Karriere hatte
seine Konfessionszugehörigkeit keine eindeutige Wirkung. Während sie für Spit-
zenpositionen in der Finanz- und Militärverwaltung nicht von Nachteil, unter Um-
ständen sogar von Vorteil war, blieb ihm eine Karriere im hochgradig konfessiona-
lisierten Justizapparat ebenso verwehrt wie die Ernennung zum Geheimen Rat oder
die Erhebung in den Freiherrenstand.
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665 Vgl. zum vertrauensvollen Umgang katholischer und protestantischer Fürsten, der auf
einem gemeinsamen „fürstlichen Selbstverständnis“ beruhte, Noflatscher: Maximilian,
S. 234 – 236.
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2. Klient der Pfalzgrafen von Neuburg und 
der Herzöge von Württemberg (ca. 1600 – 1617)

Neben seinem Dienstverhältnis zum Haus Österreich verbanden Geizkofler Klien-
telbeziehungen mit verschiedenen protestantischen Fürsten, insbesondere den
Pfalzgrafen Philipp Ludwig und Wolfgang Wilhelm von Neuburg und den Her-
zögen Friedrich und Johann Friedrich von Württemberg. Bei der Analyse dieser
Beziehungen werden zunächst die grundlegenden Kommunikationsstrukturen
zwischen Geizkofler und seinen Patronen rekonstruiert, bevor die Interaktionen
auf den bedeutendsten Beziehungsfeldern analysiert werden. Auf dem politischen
Feld agierte Geizkofler als Klient und broker am Kaiserhof. Zudem war er auch
Lehnsmann der Neuburger und Württemberger. Bei seiner Kompositionspolitik,
die auf eine Entschärfung der Spannungen zwischen den beiden konfessionellen
Lagern zielte, trat er auch mit der protestantischen Union, der auch Neuburg und
Württemberg angehörten, in Kontakt. Neben diesen politischen Beziehungen stan-
den ökonomische Bande, die sich in Kreditgewährung und Darlehensvermittlung
des Klienten für seine Patrone manifestierten. Abschließend geht es um die Bedeu-
tung konfessioneller Solidarität für die Patron-Klient-Beziehung. Bei der Analyse
dieser Beziehungen stehen deren Strukturen, die Praxis der Interaktionen und die
Normen, auf die sich die Patrone und ihr Klient beriefen, im Mittelpunkt. 

2.1 Geizkoflers Netzwerke an den Höfen in Neuburg und Stuttgart

Die Kommunikation Geizkoflers mit seinen fürstlichen Patronen beruhte ebenso
wie die zu seinen habsburgischen Herren auf persönlichen Kontakten, die entweder
durch Briefwechsel666 oder durch Treffen aktualisiert wurden. Zusammenkünfte
erfolgten vor allem während seiner Amtszeit als Reichspfennigmeister häufig in
dienstlichen Angelegenheiten oder im Rahmen von kaiserlichen Kommissionen,
beispielsweise um Geldhilfen und Kontributionen zu erlangen667. Auch suchte 
er die Höfe seiner Patrone auf, um dort seine eigenen Angelegenheiten, etwa Lehns-
sachen, zu betreiben668. Zudem wurde er nach Neuburg oder Stuttgart eingela-

666 Vgl. hierzu z. B. StAL B90 Bü 482 – 483 (Korrespondenz mit Pfgf. Philipp Ludwig), StAL
B90 Bü 485 – 486 (Korrespondenz mit Pfgf. Wolfgang Wilhelm), StAL B90 Bü 449 (Korre-
spondenz mit Hz. Friedrich) und StAL B90 Bü 449 (Korrespondenz mit Hz. Johann Fried-
rich).

667 Vgl. z. B. HHStA Württembergica Kt. 49, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Ausf.), [o. O.], [o. D.,
1604], und vgl. HStAS A 155 Bü 30, Nr. 99 b, Z. G. an Matthäus Enzlin (Ausf.), [o. O.],
[o. D., 1605 IV].

668 Vgl. z. B. StAA Herrschaft Haunsheim Nr. 578, Protokoll Z. G.s über die Verhandlungen
mit Pfgf. Philipp Ludwig von Neuburg über den Blutbann in der Herrschaft Haunsheim
am 24./04. VI/VII 1600 (Ausf.), [o. O., o. D.]. 
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den669 oder von seinen Patronen aufgefordert, sich mit ihnen an anderen Orten zu
treffen670. Die Kommunikation zwischen Geizkofler und den neuburgischen Pfalz-
grafen sowie den württembergischen Herzögen unterschied sich nicht nur dadurch
von der mit seinem kaiserlichen Dienstherrn, dass er als Gesandter eines anderen
Herrn (nämlich des Kaisers) an deren Höfen weilte, sondern auch dadurch, dass ihn
seine Patrone in Haunsheim besuchten671. Möglichkeiten persönlichen Kontakts
boten auch politische Versammlungen wie Reichs- und Unionstage672 oder Auf-
enthalte der Fürsten am Kaiserhof673. Trotz der Besuche an den Hoflagern seiner
Patrone war Geizkofler anders als am Kaiserhof schon aufgrund der nur kurzen
Verweildauer von einigen Tagen kein Mitglied der Hofgesellschaft. Laut der Ein-
träge in den Tagebüchern Pfalzgraf Wolfgang Wilhelms aus den Jahren 1600 und
1601 weilte der Reichspfennigmeister in jedem dieser Jahre zwar mindestens einmal
in Neuburg, die Besuche dauerten aber im längsten Fall fünf Tage674. Sein längster
nachweisbarer Aufenthalt an einem der beiden Höfe war ein mehrwöchiger Besuch
in Stuttgart im Frühjahr 1611675.

Neben den von einer umfangreichen Korrespondenz begleiteten persönlichen
Treffen wurde der Kontakt Geizkoflers zu seinen fürstlichen Patronen durch ein
komplexes network aus höfischen Patronen und brokern, Freunden und Klienten
vermittelt. Eine Schlüsselrolle kam dabei Patronen und brokern zu, die in einem
engen persönlichen Vertrauensverhältnis zum Fürsten standen. In Neuburg war
dies während der Regierung Philipp Ludwigs dessen Familie, in Stuttgart waren 
es während der Herrschaft Herzog Friedrichs und zu Beginn der Regierung 
Herzog Johann Friedrichs die Favoriten der Herzöge. Geizkofler pflegte intensive
Kontakte zu den Söhnen Pfalzgraf Philipp Ludwigs676, vor allem zu Pfalzgraf
Wolfgang Wilhelm, der seinem Vater gegenüber als Fürsprecher Geizkoflers fun-
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669 Vgl. hierzu z. B. TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1611 IX, Nr. 39, Z. G. an Ehz. Maximilian
(Ausf.), Haunsheim, 1611 IX 05/15 oder StAL B90 Bü 45a, Nr. 31, Z. G. an Ferdinand Geiz-
kofler (Entw.), Haunsheim, 1614 VIII 09/19. 

670 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 482, Pfgf. Philipp Ludwig von Neuburg an Z. G. (Ausf.), Neuburg,
1602 VI 02 oder StAL B90 Bü 447, Hz. Friedrich von Württemberg an Z. G. (Ausf.), Hei-
denheim, 1606 XI 03.

671 Vgl. den Furierzettel in StAL B90 Bü 454 und StAL B90 Bü 473, Z. G. an Johann Eustach
von Westernach (Entw.), Haunsheim, 1611 IX 21/31, StAL B90 Bü 886, Z. G. an Pfgf. Wolf-
gang Wilhelm von Neuburg (Entw.), Haunsheim, 1616 III 04, StAL B90 Bü 487, Pfgf.
August von Neuburg an Z. G. (Ausf.), Medingen, 1608 IV 19 und ebd., Pfgf. August von
Neuburg an Z. G. (Ausf.), Neuburg, 1610 XII 24. 

672 Vgl. StAL B90 Bü 36, Z. G. und Johann Eustach von Westernach an Ks. Rudolf II. (Entw.),
Rothenburg o. d. T., 1611 VIII 18.

673 StAL B90 Bü 482, Pfgf. Philipp Ludwig von Neuburg an Z. G. (Ausf.), Neuburg, 1603 
VIII 16.

674 Vgl. Zoepfl: Tagebuch 1600, S. 83f. und Ders.: Tagebuch 1601, S. 201.
675 Vgl. TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1611 V, Nr. 40, Z. G. an Ehz. Maximilian (Ausf.),

Stuttgart, 1611 V 25.
676 Vgl. hierzu z. B. StAL B90 Bü 487 (Korrespondenz mit Pfgf. Augustus).
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gierte677. Der Haunsheimer stand zudem in Kontakt zu Pfalzgräfin Anna, der Frau
und Witwe Philipp Ludwigs. Dabei übernahm Maria Geizkofler eine Mittlerrolle.
Sie korrespondierte wie ihr Mann mit der Pfalzgräfin, allerdings meist über fami-
liäre Fragen678. Die Bedeutung dieses Kontakts lässt sich auch daran deutlich er-
kennen, dass Geizkoflers Frau bereits wenige Wochen nach der Heirat ihres Sohnes
für dessen Frau einen Antrittsbesuch in Höchstädt, dem Witwensitz der Pfalz-
gräfin, arrangierte679.

Eine zentrale Rolle als broker zwischen Geizkofler und Herzog Friedrich 
von Württemberg kam dem herzoglichen Favoriten Matthäus Enzlin zu680, der als
wichtigster Vertrauter des Herzogs eine informelle Schlüsselstellung im politischen
System Württembergs einnahm. Obwohl er der württembergischen „Ehrbarkeit“
entstammte, die als „nahezu geschlossene[r] Familienverband“ die Ämter in der
württembergischen Lokal- und Zentralverwaltung sowie in der Landschaft mono-
polisierte, trat er auf die Seite des machtbewussten Herzogs, der diese starke Bastion
brechen wollte, und schuf sich dadurch mächtige Feinde in der traditionellen Elite.
Seine Funktion als „geheimer Rat“ war institutionell nicht abgesichert, sondern
beruhte einerseits auf dem persönlichen Vertrauen des Herzogs, andererseits auf
den Positionen von Familienmitgliedern und Klienten. So besetzte die Varnbühler-
Sippe, in die Enzlin eingeheiratet hatte, während der Herrschaft Herzog Friedrichs
die Schlüsselstellungen im Land681. Aufgrund dieser strukturellen Schwäche der Po-
sition Enzlins konnte die von Herzog Friedrich gedemütigte „Ehrbarkeit“ nach
dem Tod des Herzogs am Favoriten ein Exempel statuieren. Wegen des Vorwurfs
der persönlichen Bereicherung wurde er vor Gericht gestellt und schließlich 1613 in
Urach enthauptet. 

Unter Herzog Johann Friedrich erlangte Melchior Jäger, der im April 1611 starb,
die Stellung eines Favoriten, die er schon zu Zeiten Herzog Ludwigs ausgefüllt
hatte. Unter Herzog Friedrich war der kaisertreue und dem Haus Österreich eng
verbundene Jäger682 politisch kaltgestellt worden und hatte sich auf sein Landgut
Höpfigheim zurückgezogen683. Geizkofler schätzte Jäger schon 1596 als dem Kai-
ser wohlgewogen ein und verfügte über Kontakte zu ihm. Um eine freiwillige Hilfe
vom Herzog von Württemberg zu erhalten, empfahl er, Jäger um Rat zu bitten, der
die gelegenheitt wol weiß, auch dahero [gegenüber dem Kaiserhof] gar wol affec-
tionirt sei. Jäger würde ainem, was diß ortts zuebegern auch beyleuffig zuerhalten,
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677 Vgl. StAA Herrschaft Haunsheim Nr. 578, Z. G. an Pfgf. Wolfgang Wilhelm von Neuburg
(Entw.), Augsburg, 1600 VI 16/26.

678 Vgl. hierzu die Briefe in StAL B90 Bü 487.
679 Vgl. StAL B90 Bü 864, Z. G. an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), Haunsheim, 1616 V 26.
680 Zur Biographie Enzlins vgl. Asch: Sturz, bes. S. 41– 55.
681 Bernhardt: Zentralbehörden, Bd.1, S. 91. So dienten beispielsweise seine Schwäger 

Dr. Martin Aichmann und Dr. Hieronymus Gerhard d. J. als Kanzler und Vizekanzler.
682 Vgl. zu Jägers politischer Zielsetzung auch Gotthard: Außenpolitik, S. 21f.
683 Vgl. Uhland: Melchior Jäger von Gärtringen.
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guette anlaittung zuegeben wißen684. Diese Wertschätzung beruhte auf Gegen-
seitigkeit. Als Ferdinand Geizkofler im April 1611 kurz nach dem Tod Jägers in
Stuttgart nur unter Schwierigkeiten eine Audienz beim Herzog erlangte, klagte sein
Präzeptor gegenüber Geizkofler, er zweifle nicht, wann herr Melchior Jäger seelig
im leben gewesen, wir hetten nicht allein zu fürderlicher expedition gelangen mögen,
sondern es würde auch herrn Ferdinanden mehr liebs erwiesen worden sein685. 

Zudem wurde der Kontakt zum Fürsten bürokratisch und informell durch dessen
Herrschaftsapparat vermittelt, vor allem durch die pfalzgräflichen und herzog-
lichen Spitzenräte, die qua Amt als sachlich zuständige Ansprechpartner Geiz-
koflers in reichspolitischen und finanziellen Fragen fungierten, und die Kammer-
sekretäre der Pfalzgrafen und der Herzöge, die mit der Vermittlung zwischen dem
Fürsten und den Zentralbehörden sowie mit der Privatkorrespondenz, d. h. auch
mit Patronageangelegenheiten, betraut waren686. Sie bildeten eine weitere kom-
munikative Schnittstelle zwischen Patron und Klient. Bemerkenswert in der Inter-
aktion Geizkoflers mit diesen Spitzenräten und Sekretären ist, dass sich häufig
dienstliche und private Beziehungen überlagerten. In Neuburg pflegte er insbeson-
dere Kontakte zu Ludwig Veit Fuchs von Bimbach687, dem Hofmeister Pfalzgraf
Wolfgang Wilhelms, zum Kanzler Dr. Johann Zeschlin688 sowie zum pfalzgräflichen
Kammersekretär Georg Gaugler689. In Württemberg hatte Geizkofler nach dem
Tod Jägers, dessen Stelle als Favorit unbesetzt blieb, engere Kontakte zu etlichen
herzoglichen Hofräten690 wie Johann Jakob von Eberstein691, Benjamin Bouwing-
hausen und Christoph von Laimingen692 und zum einflussreichen Kammersekretär
Johann Sattler693.  
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684 KA AFA Kt. 36, Nr. 3/2 1/2, Z. G. an die Geheimen Räte (Ausf., unvollst.), [o. O.], [o. D.,
1596], fol.152v.

685 StAL B90 Bü 883, Dominik Orth an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1611 IV 13. Ein weiteres Bei-
spiel bietet StAL B90 Bü 351, Z. G. an Ehz. Maximilian (Entw.), Haunsheim, 1611 I 26/16.

686 Vgl. Bernhardt: Zentralbehörden, Bd.1, S. 7– 9.
687 Vgl. z. B. Füchtner; Preuß: Geheime Kanzlei, Nr. 260, h 26, S.137f. (dienstliche Kon-

takte) und StAL B90 Bü 673 (private Kontakte).
688 Vgl. z. B. Füchtner; Preuß: Geheime Kanzlei, Nr.187, h 21, S.111, Nr. 233, h 25, S.128f.,

Nr. 243, h 22/1, S.132f. (dienstliche Kontakte) und StAL B90 Bü 745 (private Kontakte).
689 Vgl. z. B. Füchtner; Preuß: Geheime Kanzlei, Nr. 298, e 26/1, S.152, Nr. 747, e 14 (2),

S. 327 (dienstliche Kontakte). Im Zusammenhang mit der katholischen Konfessionalisie-
rung unter Pfgf. Wolfgang Wilhelm, wandte sich Gaugler im Januar 1615 mit der Bitte um
die Vermittlung einer anderen Stelle an Geizkofler. Vgl. StAL B90 Bü 750, Z. G. an Hein-
rich Hiller (Entw.), Haunsheim, 1615 I 22.

690 Eine Liste der Hofräte Hz. Johann Friedrichs findet sich bei Bernhardt: Zentralbehörden,
Bd. 2, S. 789.

691 Vgl. die Briefe in  StAL B90 Bü 492.
692 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 885, Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1613 IV 11.
693 Vgl. z. B. die Schriftwechsel in StAL B90 Bü 427.
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Daneben fungierte Geizkofler als Patron von mittleren Chargen der Zentral-
behörden und in den Lokalverwaltungen in Pfalz-Neuburg und in Württemberg.
So entstammte Friedrich Öfelin, der von 1601 bis 1605 als Amtsdiener (Concipist
und Registrator) im Reichspfennigmeisteramt, dann als Pfleger von Haunsheim
tätig war, aus einer Familie, die der lokalen Verwaltungselite des Fürstentums Pfalz-
Neuburg angehörte. Vor seinen Diensten bei Geizkofler hatte er von 1596 bis 1597
als Scribent im Dienst des pfalzgräflichen Rats und Landschaftskanzlers Dr. Johann
Georg Flosculus gestanden. Zwischen 1597 und 1601 war er in der pfalzgräflichen
LandCanzley tätig, unter anderem auch als Mitglied der pfalzgräflichen Reichs-
tagsgesandtschaft. Nach seiner ehrenvollen Entlassung durch Geizkofler fungierte
er seit 1605 als Assistent seines Vaters als Kastner von Heideck und übernahm die-
ses Amt schließlich 1610694. Einer seiner Nachfolger als Pfleger von Haunsheim,
Georg Zeschlin, wurde später Pfennigmeister in Neuburg695.

Die Anatomie und das Funktionieren einer solchen Klientelbeziehung lässt sich
exemplarisch an der Beziehung Geizkoflers zu Heinrich Hiller untersuchen, der
1602 als Präzeptor von Geizkoflers Sohn Ferdinand in die Dienste des Hauns-
heimers trat696. Diese Stellung verdankte er Förderern in seinem Herkunftsterrito-
rium Pfalz-Neuburg. Dort hatte sein Vater Hans Martin Hiller697 Pfalzgraf Philipp
Ludwig als Rat und Amtmann zu Burgheim gedient; seine beiden Schwestern waren
mit zwei pfalzgräflichen Räten verheiratet. Seine Schwäger der Kirchenratsdirektor
Dr. Georg Christman698 und der Kanzleirat Dr. Alexander Hohenbuch699 förderten
die Karriere ihres jungen Verwandten. Christman und Hohenbuch selbst waren
zwar nicht mit Geizkofler verflochten, aber ihre Ratskollegen Dr. Johann Zeschlin
und Dr. Christoph Mumprecht. Zeschlin war von Geizkofler gebeten worden, 
seine nachfrag nach einem möglichen Präzeptor zu halten700. Mumprecht galt laut
Christman als herrn Geizekofler sonders wol bevolhen701. Daher lag es nahe, diese
beiden Kollegen zu bitten, sich schriftlich bei Geizkofler für Hiller einzusetzen702.
Diese Empfehlungsschreiben von Personen, die mit Geizkofler in vertrautem
Umgang standen und die die fachlichen Fähigkeiten Hillers und seinen tadellosen
Lebenswandel betonten, verfehlten ihre Wirkung nicht. 
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694 Vgl. Nebinger: Öfelin, S.111–113.
695 Vgl. Henker: Zentralbehörden, S. 359. Zur Tätigkeit Zeschlins als Pfleger von Haunsheim

vgl. z. B. StAL B90 Bü 572 oder StAA Herrschaft Haunsheim Nr. 310.
696 StAL B90 Bü 880, Anstellungsrevers Heinrich Hillers (Entw.), [o. O.] 1602 X 1602.
697 Zur Biographie  Hans Martin Hillers vgl. Hiller: Familiengeschichte, S.12 –14.
698 Zu Dr. Georg Christman († 1622) vgl. Henker: Zentralbehörden, S. 86f.
699 Zu Dr. Alexander Hohenbuch (ca.1569 –1618) vgl. ebd., S.189. Zwischen den Familien Ho-

henbuch und Hiller bestand vermutlich eine intensivere Beziehung, denn Heinrich Hillers
Mutter Barbara war eine geborene Hohenbuch. Vgl. Hiller: Familiengeschichte, S.12.

700 StAL B90 Bü 880, Johann Zeschlin an Z. G. (Ausf.), Neuburg, 1602 IX 05.
701 Ebd., Georg Christmann an Christoph Mumprecht (Ausf.), Neuburg 1602 IX 04.
702 Vgl. ebd., Christoph Mumprecht an Z. G. (Ausf.), Neuburg, 1602 IX 07, der auf ein Schrei-

ben Christmanns reagierte, ebd., Johann Zeschlin an Z. G. (Ausf.), Neuburg 1602 IX 05 und
ebd., Alexander Hohenbuch an Z. G. (Ausf.), Neuburg 1602 IX 05.
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Die Hilfe seiner Verwandten vergalt Hiller 1617 der Reziprozitätsnorm folgend,
als er bei Geizkofler für seinen Schwager Georg Christman interzedierte. Dieser
könne sich als protestantischer Kirchenratsdirektor nach der Konversion des jun-
gen Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm und der anschließenden katholischen Konfes-
sionalisierung in Pfalz-Neuburg deß habenden subsidii in die lenge nit getrösten703,
habe aber fünf Kinder, darunter zwei studierende Söhne. Deshalb bat Christman
seinen Schwager, bei Geizkofler nachzufragen, ob er dem ältesten seiner Söhne eine
Anstellung als Präzeptor vermitteln könne, damit dieser sein Studium fortsetzen
könne. Da Hiller seinem Schwager auß schuldiger affection und nahender ver-
wandtnuß diesen Wunsch nicht abschlagen konnte und wusste, dass Geizkofler mit
vielen ansehenlichen herren bekant war, richtete er das gewünschte Empfehlungs-
schreiben an seinen Patron. Mit dem Wunsch nach einer Hofmeisterstelle für seinen
Neffen verband er die Hoffnung, dieser Kontakt zu einem der ansehenlichen her-
ren möge diesem dazu verhelfen auch in dz künfftig sein underhalt [zu] bekhom-
men, besonders weil ihm als Protestanten in seinem vatterland die Aufstiegsmög-
lichkeiten verwehrt seien704.

Als Hiller 1611 auf eigenen Wunsch Geizkoflers Dienste verließ, um sich beim
Herzog von Württemberg als Rat von Haus aus zu verdingen, erfüllte sich der
Wunsch Hohenbuchs, der den Dienst bei Geizkofler als „Karrieresprungbrett“ für
Hiller, dem Geizkofler mittler zeit weiter beförderung zu bekommen anlaitung und
gelegenhayt bieten möge, betrachtet hatte705. Hillers Dienstbeziehung zur Familie
Geizkofler blieb in transformierter Form als Klientelverhältnis bestehen. Vor allem
fungierte er als Verbindungsmann zu den württembergischen Zentralbehörden und
deren Räten. Durch seine Heirat mit Kunigunde Moser von Filseck war Hiller in den
Verband der württembergischen „Ehrbarkeit“ integriert, die nahezu ein Monopol
auf die Ratsstellen besaß706. Seine Ernennung zum württembergischen „Rat von
Haus aus“ verdankte Hiller vermutlich dem württembergischen Oberrat Dr. Ulrich
Broll707, dem Onkel seiner Ehefrau708. Auch teilte er sich mit ihm und dessen Fami-
lie ein Haus, bis reicher Kindersegen Hiller dazu zwang, sich eine eigene Behausung
zu suchen709. Diese verwandtschaftliche Verbindung nutzte Geizkofler, um seinen
Schwager Karl Rehlinger bei der Versicherung einer von Württemberg übernom-
menen Schuld der Adelsfamilie Güß zu unterstützen710. 
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703 Diese Befürchtung Christmanns erfüllte sich aber nicht, denn Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm
beließ ihm 1618, obwohl ein katholischer Kirchenratspräsident eingesetzt wurde, seine
Besoldung, Session und Rats- und Direktorentitel auf Lebenszeit. Vgl. Henker: Zentral-
behörden, S. 86f. 

704 StAL B90 Bü 724, Heinrich Hiller an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1617 I 12.
705 StAL B90 Bü 880, Alexander Hohenbuch an Z. G. (Ausf.), Neuburg 1602 IX 05.
706 Vgl. Bernhardt: Zentralbehörden, Bd.1, S. 90 – 92.
707 Zur Biographie Dr. Ulrich Brolls (1561–1633) vgl. ebd., S.195 –197.
708 Vgl. Adam: Landtagsakten, Bd. 3, S. 366.
709 Vgl. StAL B90 Bü 745, Heinrich Hiller an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1615 X 12.
710 StAL B90 Bü 783, Heinrich Hiller an Z. G, (Ausf.), Stuttgart, 1613 V 16.
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Hiller vertrat auch die finanziellen Interessen seines Patrons gegenüber der Land-
schaft und der Landschreiberei. Seit 1613 verfügte er dazu über eigene Ressourcen,
zunächst als Advokat und Sekretär der württembergischen Landschaft, von 1618 bis
1622 als Rentkammerexpeditionsrat und zwischen 1622 und 1628 als herzoglicher
Kammersekretär711. So bemühte er sich 1616 bei den ständischen Einnehmern
erfolgreich um die Bezahlung von 1500 fl. Zins, die Geizkofler zustanden, obwohl
nothwendige ußgaben [seitens der Landschaft] dißmahln vorhanden, dannenhero
sich die zinßraichungen zum theil verweilen. Ohne seinen Klienten als Vermittler
hätte Geizkofler wohl auch zu denjenigen gehört, deren Ansprüche erst mit Verzö-
gerung befriedigt wurden. Die Beziehungen Hillers zur herzoglichen Landschrei-
berei waren weniger gut, denn daß gelt bei der landtschreiberei hab ich biß dato
über vieles ermahnen nit erhalten mögen. Stattdessen empfahl er Geizkofler, selbst
ein Mahnschreiben aufzusetzen712. Der Transfer zwischen Geizkofler, Hiller und
der Landschaftskasse funktionierte nicht nur in eine Richtung. So interzedierte Hil-
ler bei Geizkofler dafür, dass die Einnehmer ihre üblichen Verehrungen erhielten713.
Auch nach dem Tod Geizkoflers blieb Hiller der Familie seines Patrons verbunden
und bemühte sich bei der Landschaft um günstige Konditionen für verschiedene
Darlehen Ferdinand Geizkoflers in Höhe von 70 000 fl.714

Als Gegenleistung für seine Dienste erhielt der Klient finanzielle Unterstützung.
So lieh Geizkofler Hiller nach dem Ausscheiden aus seinen Diensten vier Jahre lang
zinslos 300 fl.715. Zudem konnte Hiller bei ihm 2500 fl. gegen 5% Zins anlegen716.
Dem Verständnis Hillers und Geizkoflers nach handelte es sich dabei um eine Wohl-
tat des Patrons717, denn Geizkofler war auf ein Darlehen Hillers nicht angewiesen.
Vielmehr bot er Hiller nach dessen Bekunden eine Möglichkeit der sichere[n]
verwahrung718 des Geldes. In der Folgezeit wurden Hiller noch größere finanzielle
Wohltaten zuteil. Als er in württembergische Dienste getreten war, hatte ihm Geiz-
kofler zugesagt, ihm bei einem bevorstehenden kauff mit einem ansehenlichen und
ersprießlichen anlehen zu helfen. Solch ein Versprechen diente einerseits als Beloh-
nung für geleistete Dienste, sollte andererseits aber den Klienten durch Erwartung
künftiger Leistungen an den Patron binden. Hiller hielt dieses Versprechen immer-
hin über vier Jahre in frischem unterthenigen angedenckhen und berief sich darauf,
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711 Zur Ämterlaufbahn Hillers vgl. Bernhardt: Zentralbehörden, Bd. 2, S. 373. Das dort
genannte Jahr seiner Ernennung zum Advokat und Sekretär der Landschaft ist allerdings
falsch. Vgl. Adam: Landtagsakten, Bd. 3, S. 364 – 366. Bezeichnenderweise saß auch Hillers
Schwager Broll im Kleinen Ausschuss der Landschaft, der Hiller einstimmig wählte.

712 StAL B90 Bü 724, Heinrich Hiller an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1616 XI 19.
713 Ebd., Heinrich Hiller an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1616 XII 11.
714 StAL B90 Bü 727, Heinrich Hiller an F. Geizkofler (Ausf.), Wildbad, 1623 V 26.
715 StAL B90 Bü 750, Heinrich Hiller an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1615 II 14.
716 Vgl. ebd., Obligation Z. G.s gegen Heinrich Hiller über 2500 fl. Kapital (Ausf.), Hauns-

heim, 1611 I 01.
717 Ebd., Heinrich Hiller an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1615 II 14.
718 Ebd., Heinrich Hiller an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1615 I 11.
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als ihm 1615 ein Haus in Stuttgart für 3000 fl. zum Kauf angeboten wurde. Dabei 
war er nicht bescheiden. Zwar wäre er auch mit einem Darlehen zufrieden gewesen,
besser sei aber etwaß ohne verzinsung und allso gleichsahm zue einer beisteur uf ein
zeith719. 

Die von Hiller angeführten Argumente lassen Rückschlüsse auf die informellen
Normen der Beziehung von Patron und Klient zu, die auch für den Patron bindend
waren. Gegenseitiges Vertrauen war die Grundlage. Zudem schmeichelte er seinem
Patron, von dem er nechst gott, […] [seinen] besten rath und hülf von zeith [er ihn]
in dienst angenohmen, verhofft habe, und rekurrierte damit auf die bisher gute und
langandauernde Beziehung. Zu dieser retrospektiven bot er auch eine prospektive
Sicht. Neben dem rhetorisch üblichen – für die herrschenden Normen aber nicht
weniger aufschlussreichen – Versprechen: Solche erzeigende genadt will umb e: g:
ich […] die zeith meineß lebenß danckhbarlich zu verdienen nit vergessen – bot er
an, Ferdinand Geizkofler zue seiner […] allherkunfft und belieben in seinem neuen
Haus wohnen zu lassen. Schließlich sandte er Geizkofler neben seiner Supplik auß
mangel köstlicherß, etlich wenig nach dem herpst verbliebne trauben als Geschenk
zu720. Geizkofler maß der Beziehung zu Hiller, sei es aus rationalem Kalkül, sei es
aus wirklicher affection, einen hohen Wert bei. Obwohl er wegen der bevorstehen-
den kostspieligen Hochzeit seines Sohnes die gewünschte Summe nicht flüssig
hatte, brachte er bei Marx Konrad von Rehlingen 2000 fl. auf, die er Hiller zu son-
der freundschafft selbst aufnehmen und ihm dann weiterleihen wollte721.

Zum Kauf dieses Hauses kam es zwar nicht, doch ein Jahr später hatte Hiller eine
neue Immobilie in Aussicht, zu deren Erwerb Geizkofler die finanzielle Unter-
stützung seiner Familie zusagte, falls zue complierung deß kaufschillingß noch Geld
vonnöten wäre722. Kurz nachdem Geizkofler verstorben war, trat dieser Fall ein.
Hiller nutzte seine Kondolenzschreiben an Maria und Ferdinand Geizkofler nicht
nur, um das Klientelverhältnis zu erneuern, indem er darum bat, die beiden mögen
ihn auch weiter für deren getreuen diener erachten und ihren gnedigen gantz ge-
neigten willen von […] [ihm] nit ussetzen, sondern auch, um bei Ferdinand einen
Kredit über 1100 fl. zu erbitten723. Zur Bekräftigung legte er seinem Brief eine Kopie
des gerade erwähnten Schreibens Zacharias Geizkoflers bei. Ferdinand erblickte
darin mangelndes Vertrauen seines Klienten, denn er erklärte diesen Beweis für
unnötig, da er selbst Hiller mündlich versprochen habe, ihn zu unterstützen. Sein
Versprechen war so bindend, das ich auch mit meinem schaden das jenige zuhallten
beger, was ich einmal zugesagt habe. Dies war keinesfalls bloße Rhetorik. Er er-
klärte sich aus guete[r] affection gegenüber Hiller bereit, selbst Geld aufzunehmen
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719 StAL B90 Bü 745, Heinrich Hiller an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1615 X 12.
720 Ebd.
721 Ebd., Z. G. an Heinrich Hiller (Entw.), Haunsheim, 1615 X 15/25.
722 Ebd., Z. G. an Heinrich Hiller (Abschr.), Haunsheim, 1616 IX 15.
723 Ebd., Heinrich Hiller an Maria Geizkofler (Ausf.), Stuttgart, 1617 VI 24. Vgl. auch ebd.,

Heinrich Hiller an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), Stuttgart, 1617 VI 25.
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und es Hiller ohne verzinßung für vier Jahre zu leihen. In der Praxis reichte bloßes
Vertrauen aber doch nicht aus. Zwar betrachtete Geizkofler Hillers person (und
ploße[s] worth) als genügende Absicherung des Darlehens. In Anbetracht der Tat-
sache, dass alle sterblich seien, bestand er aber dennoch auf einer Sicherheit in Form
eines Schuldbriefes Hillers von der Reichsstadt Schwäbisch Hall724. 

Die außergewöhnliche Gunst und Großzügigkeit, die Hiller durch die Darlehen
widerfuhr und die Ferdinand Geizkofler kayne[m] andren erwiesen hätte, wie
Maria Geizkofler betonte725, verpflichtete Hiller in besonderem Maße. Er erblickte
in diesem Darlehen ein gezeugnuß, dass Ferdinand seiner [ge-]ringfuegigen, aber
doch wohlgemainten dienste liberalissime und ruehmlich ingedenckh sei. Freigebig-
keit schuf aber nicht nur die Abhängigkeit seines Klienten, sondern vergrößerte
auch das Renommee des Patrons gegenüber Dritten. Hiller versprach, solche guet-
that gegen mehniglich zu ruehmen726. Ihren Gipfel fand die Generosität Ferdinands,
als er Hiller 1623 als Belohnung für seine verrichtung in der landschafft schuld seine
Schulden in Höhe von 1100 fl. erließ und so ein solch monumentum und hoch-
ruembliche exempel singularis gratitudinis meiner wehnigen vohr diesem gelaisteer
dienst und bezeugung […] großer gunst errichtete727.

Außer finanzieller Unterstützung spielten die Förderung der Karriere und des
sozialen Aufstiegs des Klienten eine wichtige Rolle. Hiller erhoffte sich immer wie-
der die Empfehlung für verschiedene Ämter728. Der alte Geizkofler erkannte sich,
seinem ehemaligen Diener guets zuthun, schuldig und versicherte ihn seiner affec-
tion und seiner daraus resultierenden Bereitschaft, ihme zu einer guetten anemb-
lichen function zuverhelffen. Zwei Faktoren verringerten aber Hillers Aufstiegs-
chancen. Einerseits herrschte um 1615 auf dem protestantischen Patronagemarkt
ein Überangebot, denn fast alle pfälzische räth und diener [trachteten wegen der
Einführung des katholischen Glaubens] von Neuburg hinwegs. Gleichzeitig waren
aber keine conditiones verhanden729. Andererseits mobilisierten andere erfolgrei-
cher ihre Netzwerke. Zwar setzte sich Ferdinand Geizkofler intercedendo für Hil-
ler bei Hof ein, auch fand sich schon etwa ein getreuer freundt auf Seite Hillers, die
begehrten Stellen aber erhielten andere730. 

Geizkofler bot Hiller dennoch immer wieder recommendation schrifften an.
Hierin bestand eine nicht hinterfragte Verpflichtung des Patrons gegenüber seinem
Klienten. Hiller bat anders als bei seinem finanziellen Anliegen ohne weitere Be-
gründung um Empfehlungsschreiben. So sollte Geizkofler ihm fürschrifften an
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724 Ebd., Ferdinand Geizkofler an Heinrich Hiller (Entw.), Haunsheim, 1617 VII 02.
725 Ebd., Maria Geizkofler an Heinrich Hiller (Entw.), Haunsheim, 1617 VII 03.
726 Ebd., Heinrich Hiller an F. Geizkofler (Ausf.), Stuttgart, 1617 VII 05.
727 Ebd., Heinrich Hiller an F. Geizkofler (Ausf.), Stuttgart, 1623 VI 28.
728 Vgl. StAL B90 Bü 750, Heinrich Hiller an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1612 XI 19 und ebd.,

Heinrich Hiller an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1615 II 23.
729 Ebd., Z. G. an Heinrich Hiller (Entw.), Haunsheim, 1615 I 22.
730 Ebd., Heinrich Hiller an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1615 I 30.
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herren landthoffmeister und cammersecretarium Sattlern, fürnemblich aber an den
vicecancelarium Sebastian Fabern ausstellen, möglicherweise weil Geizkofler mit
beiden verflochten war731, vornehmlich aber weil sie Hiller nach Stuttgart geholt
hatten. Sie sollten an ihre schon zu Beginn von Hillers Dienst getane Zusage erinnert
werden, ihn uf ehister vacierende stellen zu berufen. Allerdings zog dieses Argument
nicht, denn diese Dienstversprechen wurden „ziemlich großzügig“ verteilt732. Ver-
mutlich erhoffte sich Hiller eher Erfolg dadurch, dass Geizkofler mit seiner eigenen
Reputation seinen Einfluss bei Hof geltend machen würde. So sollte dieser in seinem
Rekommendationschreiben betonen, dass uf e: unserß gnedigen fürsten und herren
[Herzog von Württemberg] gnediges ersuchen und begehren e: g: meiner dienst mich
entlassen und sonsten villeicht noch dato bei sich behallten oder anderwerts versorget
hette733. Trotz des Fürspracheangebots Geizkoflers machte Hiller seinen nächsten
Karrieresprung erst drei Jahre später. Möglicherweise erwiesen sich die Geizkofler
gerade deshalb finanziell so großzügig gegen ihren Klienten, weil sie ihm in seinem
Fortkommen nicht behilflich sein konnten. 

Erst 1628 konnte Ferdinand Geizkofler seinem alten Hofmeister bei dessen so-
zialem Aufstieg helfen. Durch seine Interzession bei Kaiser Ferdinand II. wurde
Hiller in den Adelsstand erhoben und ihm das Palatinat verliehen734. In der großen
Gunst eines Patrons gegenüber seinem Klienten lagen allerdings auch Gefahren. 
So bereitete Ferdinands Empfehlung an den Kaiser Hiller einerseits sondere freudt,
andererseits verursachte sie bei ihm etwaß bestürtzung. Erfreut zeigte er sich über
die erwiesene guetthätigkeit, die allen dienern anlaß geben will, sich in ihren anbe-
vohlenen verrichtungen treu, gevliessen zuerzeigen. Freigebigkeit diente aber nach
Hillers Meinung nicht nur als Belohnung für treue Dienste, sondern mehrte auch
Ruhm und Ehre des Patrons. Denn Ferdinands generosu[s] animu[s] gegenüber sei-
nem Klienten führe dazu, dass er von anderen desto höher geachtet werde. Die be-
stürtzung Hillers beruhte auf der Befürchtung, dass die hohe Ehre ihm als starcker
vanitas ausgelegt werden und die Protektion Geizkoflers Neider auf den Plan rufen
könne, er sich dadurch nuhr mißgönner und feindt uf den halß ziehen würde735.

Diese Sorge wurde vermutlich durch die keineswegs unumstrittene Position Hil-
lers am württembergischen Hof geschürt, denn nach dem Tod Herzog Johann Fried-
richs 1628 wurde er auf Betreiben des ihm übel gesinnten Kanzlers Löffler seines
Amtes als Kammersekretär enthoben – möglicherweise stand diese Entscheidung
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731 Sowohl Sattler als auch Faber wurden beispielsweise zu Ferdinand Geizkoflers Hochzeit
eingeladen. Vgl. StAL B90 Bü 886, Specification aller Ladschreiben … (Ausf.), [o. O.,
Haunsheim], [o. D., nach 1616 II/ III 27/08].

732 Bernhardt: Zentralbehörden, Bd.1, S. 85.
733 StAL B90 Bü 750, Heinrich Hiller an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1615 II 23.
734 Vgl. StAL B90 Bü 457, Ferdinand Geizkofler an Kaiser Ferdinand II. (Entw.), [o. O., o. D.].

Der Adelsbrief und die Palatinatsurkunde sind abgedruckt bei Hiller: Familiengeschichte,
S. 294 – 298.

735 StAL B90 Bü 880, Heinrich Hiller an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), Stuttgart,1627 VI 13.
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sogar in Zusammenhang mit Hillers Erhebung in den Adelsstand durch den strikt
katholischen Kaiser Ferdinand II.736 Ihr vorläufiges Ende fand Hillers Karriere, als
er im Oktober 1630 mit der Begründung, er sei ein gemeiner Beutelschneider und
grausamer Gabschlürfer, als Rentkammerrat entlassen wurde737. Ob die Vorwürfe
berechtigt waren oder lediglich als Vorwand dienten, um Hiller kaltzustellen,
konnte ebensowenig geklärt werden, wie die Frage, wie sein Patron darauf reagierte.
Allerdings ließ sich nach 1630 kein Kontakt mehr nachweisen738, vermutlich weil
Geizkofler, der in venezianischen Kriegsdiensten stand, sich bis Ende der 1630er
Jahre vor allem in Italien aufhielt und Hiller, der seit 1634 als Kammermeister der
österreichischen Besatzer fungierte, schon 1637 starb739. Auf Hillers Wiedereinstel-
lung bei der Rentkammer im Jahr 1631 hatte Ferdinand keinen Einfluss740.

Die Patronagebeziehung fand ihren Niederschlag auch auf symbolischer Ebene.
Beispielsweise lassen sich Geschenke Geizkoflers für Hillers ältesten Sohn, den
1611 geborenen Hans Heinrich, nachweisen741. Diese bezeugen, dass sich die Patro-
nage Geizkoflers auch auf die Angehörigen Hillers erstreckte. Hiller versprach, dass
sein Sohn das Geschenk, wenn er etwaß erlernet, könfftig mit gehorsahmen ufwar-
ten abverdienen soll742. Gaben demonstrierten außerdem die Gunst des Patrons
gegenüber seinem Klienten. Dementsprechend dankte Hiller in eigenem als auch 
im Namen seines Sohnes743. Symbolisch wurde die Patronagebeziehung durch die
Patenschaft Ferdinands für Hans Martin, einen anderen Sohn Hillers, vertieft. Sie
verfestigte die Beziehung von Patron und Klient und perpetuierte sie intergenera-
tiv. 1629 schickte Hiller Ferdinand dessen döthen und bat ihn diesen neben mihr in
beständigen gnaden zuerhalten744. Ferdinand Geizkofler finanzierte schließlich das
Studium Hans Martin Hillers mit einem jährlichen Stipendium von 100 fl.745
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736 Vgl. Hiller: Familiengeschichte, S. 22f.
737 Bernhardt: Zentralbehörden, Bd. 2, S. 374.
738 Vgl. StAL B90 Bü 844, Heinrich Hiller an die Geizkoflerschen Amtleute (Ausf.), Stuttgart,

1630 VII 17.
739 Vgl. Ziegler: Leich=Predigt, S. 40 – 43.
740 Vgl. hierzu Abschriften etlicher Schreiben, die die Wiedereinstellung Hillers betreffen, in

HStAS A17 Bü 23.
741 StAL B90 Bü 750, Heinrich Hiller an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1612 XI 19.
742 Vgl. ebd., Heinrich Hiller an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1615 I 11.
743 Ebd., Heinrich Hiller an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1612 XI 19.
744 StAL B90 Bü 844, Heinrich Hiller an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1629 V 04.
745 Vgl. ebd., Heinrich Hiller an die Geizkoflerschen Amtleute (Ausf.), Stuttgart, 1630 VII 17.
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2.2 Politische Beziehungen

a) Klient und broker am Kaiserhof (seit ca. 1600)

Im Gegensatz zu Geizkoflers Diensten als Reichspfennigmeister ist sein politisches
und ökonomisches Engagement für die Pfalzgrafen von Neuburg und die Herzöge
von Württemberg kaum erforscht. Dass Geizkofler in einem Klientelverhältnis 
zu Pfalzgraf Philipp Ludwig und Wolfgang Wilhelm stand, wurde in der bio-
graphischen Forschung bislang nicht thematisiert. Blendinger erwähnt lediglich,
dass Geizkofler nach dem Kauf von Haunsheim den „mächtigen Nachbarn“ durch
Geschenke „bei guter Laune“ zu halten versuchte746. Zwei ältere Studien zur Politik
der Pfalzgrafen Philipp Ludwig und Wolfgang Wilhelm machen jedoch kursorisch
auf das Klientelverhältnis aufmerksam747: Breitenbach beschäftigt sich in seinem
1898 erschienenen biographischen Aufsatz über Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm ein-
gehender mit der Rolle Geizkoflers als „langjährige[m] Factotum“ des Pfalzgrafen,
der diesem am Kaiserhof unter anderem bei dessen Bemühen um die Sukzession 
in Jülich, Kleve und Berg unterstützte748. Hahn widmet Geizkofler einen Absatz in
seiner Studie über den Nachrichtendienst der Pfalzgrafen. Darin bezeichnet er den
Haunsheimer als den „getreueste[n], ehrlichste[n] und einflussreichste[n] Berater
des Pfalzgrafen, der vor allem auch in der Jülicher Angelegenheit für die Rechte“ 
des Neuburgers, den er fälschlicherweise Geizkoflers „Landesherrn“ nennt, „ein-
trat749.“ Kossol hingegen, aus deren Feder die bislang ausführlichste Studie zur
Reichspolitik Pfalzgraf Philipp Ludwigs stammt, ignoriert das Klientelverhältnis,
das Geizkofler bis 1614 mit dem alten und dem jungen Pfalzgrafen verband750. Seine
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746 Blendinger: Zacharias Geizkofler, S.183.
747 Gotthard: Außenpolitik, S. 56 Anm. 33, macht immerhin auf die „intensive[n] Beziehun-

gen“ Geizkoflers nach Neuburg aufmerksam.
748 Breitenbach: Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm, S. 89 und passim. 
749 Hahn: Nachrichtendienst, S. 54, urteilt über die seiner Ansicht nach marginale Tätigkeit

Geizkoflers als Mitarbeiter des „Nachrichtendienstes“ Pfalzgraf Philipp Ludwigs: „Zeitun-
gen liegen seinen Korrespondenzen aus den Jahren 1601–1610 nur sehr wenige bei.“ Diese
Einschätzung ist irreführend. Geizkofler war ein wichtiger Informant, der seine Neuburger
Patrone über das Zeitgeschehen auf dem Laufenden hielt. Schon 1590/91 finden sich Briefe
an Philipp Ludwig mit politischen Nachrichten, beispielsweise über den Krieg in Frank-
reich, die Papstwahl oder den polnischen Sejm. Zwischen 1590 und 1603 versorgte er seinen
Patron regelmäßig mit zeittung[en] vom ungarischen Kriegsschauplatz. Vgl. StAL B90 
Bü 44, Z. G. an Pfgf. Philipp Ludwig von Neuburg (Entw.), Augsburg, 1590 IV 09; ebd.,
Z. G. an Pfgf. Philipp Ludwig von Neuburg (Entw.), Augsburg, 1590 IX 17 und ebd., Z. G.
an Pfgf. Philipp Ludwig von Neuburg (Entw.), Augsburg, 1591 I 14. Vgl. auch StAL B90 
Bü 482, Pfgf. Philipp Ludwig von Neuburg an Z. G. (Ausf.), Neuburg, 1594 X 19. In diesem
Schreiben bedankte sich der Pfalzgraf für eine hungarische zeittung und bat, solche continue
zue übersenden.

750 Kossol: Reichspolitik. Geizkoflers Name wird in der Studie immerhin zweimal erwähnt,
nicht aber im Zusammenhang mit den klientelären Diensten, die er für die Pfalzgrafen
leistete.  
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Rolle als Lehnsmann und Finanzmakler der Pfalz-Neuburger wurde bislang in der
Forschung weitgehend ausgeblendet751. 

Noch weniger wurden bisher die politischen und ökonomischen Beziehungen des
Haunsheimers zu den Herzögen von Württemberg und sein Wirken für diese als
broker am Kaiserhof herausgearbeitet752. Selbst Gotthard, der sich in seiner exzel-
lenten Studie über „Die Außenpolitik Württembergs unter Herzog Johann Fried-
rich“ intensiv mit der Rolle Geizkoflers als Kompositionspolitiker auseinander-
setzt, erwähnt diese Funktion (unter Herzog Friedrich) und als „Kreditgeber […]
und Vermittler von Krediten“ sowie als „Berater in Verwaltungs- und Ökonomie-
fragen“ nur in einer Fußnote753. Geizkoflers Aufgabe als Finanzmakler und seine
Bedeutung für den württembergischen „Staatshaushalt“ unter Herzog Johann
Friedrich hat Bütterlin, der ihn als „väterliche[n] Ratgeber“ des Herzogs beschreibt,
in einem Satz angerissen754. Dass Geizkofler auch Lehnsmann der württembergi-
schen Herzöge war – und von ihnen auch als solcher angesehen wurde755 – wurde in
der Forschung bislang ebenfalls nicht thematisiert.

Kontakte zu den Höfen in Neuburg und Stuttgart bestanden, wie gezeigt, schon
vor Geizkoflers Amtsantritt als Reichspfennigmeister, sie wurden aber während sei-
ner Amtszeit erheblich ausgebaut. Da sowohl Pfalzgraf Philipp Ludwig als auch
Herzog Friedrich am Wohlwollen des Kaisers gelegen war, zeigten sie sich diesem
und seinem Reichspfennigmeister gegenüber finanziell kooperativ. Philipp Ludwig
war wegen seiner Absicht, seinem Sohn mit kaiserlicher Zustimmung die Erbschaft
in den Herzogtümern Jülich, Kleve und Berg zu sichern – aber wohl auch aus
Reichstreue sowie aus einer Verpflichtung zum Schutz der abendländischen Chris-
tenheit gegen das Osmanische Reich – ein zuverlässiger Zahler756. Eine Intensi-
vierung erfuhr diese Beziehung, als der Pfalzgraf als deputierter Fürst an den
Verhandlungen über die Instruktion des Reichspfennigmeisteramts von 1598757 und
an der Aufsicht über dieses Amt beteiligt war758. Friedrich von Württemberg, 
mit dem Geizkofler erstmals in Kontakt trat, als er im August 1594 als kaiserlicher
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751 Blendinger: Zacharias Geizkofler, S.183 erwähnt lediglich, dass der Blutbann über
Haunsheim von Pfalz-Neuburg zu Lehen rührte. Mayer-Karstadt: Religionsgeschichte,
S. 259f., gibt einen kurzen Abriss über den Erwerb von Haunsheim durch Geizkofler.

752 Blendinger: Zacharias Geizkofler, weiß darüber überhaupt nichts zu berichten. 
753 Gotthard: Außenpolitik, S. 84 Anm. 172.
754 Bütterlin: Staatshaushalt, S.131 f.
755 Vgl. Oettinger: Hochzeit, S.13, der ein Verzeichnis der Gäste der Hochzeit Herzog

Johann Friedrichs abdruckt, in dem Ferdinand Geizkofler in der Rubrik Lehenleut aufge-
führt wird. 

756 Vgl. Kossol: Reichspolitik, S. 89 und 118.
757 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 58, Revers Z. G.s (Abschr.), Prag, 1598 VI 20. Durchgeführt wurden

die Verhandlungen von seinen Räten Johann Heinrich Lemblin von Reinhardshofen und
Johann Zeschlin.

758 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 134, Nr. 23, Z. G. an Pfgf. Philipp Ludwig von Neuburg (Abschr.),
Wesserin, 1598 VIII 11.
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Gesandter an den württembergischen Hof reiste, um beim Herzog eine Geldhilfe
und eine Pulverlieferung zu erlangen759, war den finanziellen Wünschen des Kaisers
gegenüber aufgeschlossen, weil er die österreichischen Afterlehenschaft seines Her-
zogtums ablösen wollte760. 

Während die Verdichtung der Kontakte zu Herzog Friedrich sich aus Geizkoflers
Engagement als kaiserlicher Rat ergab, lässt sich bei Herzog Johann Friedrich nach-
weisen, dass der Reichspfennigmeister sich gezielt um die Gunst des württembergi-
schen Thronfolgers bemühte. Zugleich wurde die Chance, Kontakt zum künftigen
Herzog zu gewinnen, vom württembergischen Herzog und Enzlin gezielt einge-
setzt, um den Reichspfennigmeister an sich zu binden. Als dieser eine Reise nach
Straßburg plante, bot ihm Enzlin seine Gastfreundschaft in Tübingen an und stellte
ihm in Aussicht, er hätte zugleich drey junge herzog zu Würtemberg alhie anzu-
sprechen761, die sich damals im Tübinger Collegium Illustre aufhielten762. Geizkofler
begann, sich den künftigen Herzog durch Geschenke – wie ein Pferd oder Wind-
hunde763 – gewogen zu stimmen. Die Großzügigkeit Geizkoflers zielte auch auf 
den Herzog, den er umgehend von seinem ersten Geschenk, einem kostbaren Pferd,
in Kenntnis setzte, das er als Dank für eine widerfarne gnad deutete764. Enzlin be-
richtete, dass Herzog Friedrich außer der Aufforderung, Geizkofler gnädig danck
zusagen, […] auch anregung gethan, zu dero alherkunfft […] selber diß pferdt zu-
besichtigen765.

Die wichtigsten Interaktionen Geizkoflers mit seinen fürstlichen Patronen fan-
den auf dem politischen Feld statt, insbesondere konnte er ihnen als broker, der Zu-
gang zum Kaiser und den Ratskollegien eröffnen konnte, Einfluss auf die Entschei-
dungsprozesse am Kaiserhof vermitteln. In den Jahren zwischen 1601 und 1606, als
er sich regelmäßig am Hof Rudolfs II. aufhielt und dort Einfluss genoss, fungierte
er als wichtiger Agent der Interessen der Pfalzgrafen und der Württemberger am
Prager Hof. Unter der Herrschaft Matthias’ war sein Einfluss zwar gesunken; seine
Kontakte zum Kaiser und dessen Räten waren zwar – wie Gotthard in Bezug auf
Herzog Johann Friedrich betont – „nicht der Königspfad zur Beeinflussung des
Kaisers im Sinne der eigenen politischen Vorstellungen, bessere Einwirkungsmög-
lichkeiten (und Informationen über das Geschehen am Kaiserhof!) als die üblichen
formellen Briefwechsel mit irgendwelchen kaiserlichen Räten boten sie allemal766.“
Für die Pfalzgrafen wurde Geizkofler als „Factotum“ besonders bei der Erlangung
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759 HKA RA Fz. 144, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Ausf.), Ulm, 1594 VIII 22, fol. 427r – 429v.
760 Vgl. Schulze: Türkengefahr, S.109.
761 StAL B90 Bü 448, Matthäus Enzlin an Z. G. (Ausf.), Tübingen, 1601 VII 13.
762 Vgl. Uhland: Herzog Johann Friedrich, S.183.
763 StAL B90 Bü 448, Matthäus Enzlin an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1601 VI 17.
764 HStAS A 155 Bü 30, Nr. 2, Z. G. an Hz. Friedrich von Württemberg, Haunsheim, 1601 

V 13/23.
765 StAL B90 Bü 448, Matthäus Enzlin an Z. G. (Ausf.), Tübingen, 1601 VI 03.
766 Gotthard: Außenpolitik, S.158 f.
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und Sicherung der Erbfolge Wolfgang Wilhelms in den niederrheinischen Herzog-
tümern Jülich, Kleve und Berg aktiv767. Zudem bemühte er sich, dem lutherischen
Pfalzgrafen im 1610 eingetretenen Fall einer Vormundschaftsregierung in der Kur-
pfalz die Administration über die reformierten Kurlande zu sichern768. Herzog
Friedrich von Württemberg drängte, nachdem die Afterlehenschaft abgelöst wor-
den war, unterstützt von Geizkofler auf Erledigung seiner Gravamina bei Hof.
Diese standen vor allem im Kontext von Streitigkeiten mit benachbarten Adligen,
die seinem Ziel einer territorialen Ausdehnung Württembergs entgegenstanden769. 

Das Engagement Geizkoflers für seine Patrone erstreckte sich von der Übermitt-
lung von Nachrichten vom Kaiserhof und aus dem Reich über die Beratung bis hin
zur Einflussnahme auf Entscheidungen des Kaisers und der Ratskollegien durch
Interzessionen, wie am Beispiel seiner Kontakte zu Pfalzgraf Philipp Ludwig und
Wolfgang Wilhelm demonstriert werden kann. Sein Engagement begann mit der
Information des Pfalzgrafen über Interna aus den kaiserlichen Ratskollegien. Im
Februar 1604 erhielt Philipp Ludwig die Mitteilung, dass bei den Landtagen in 
Jülich und Kleve mehrere Personalvorschläge für die zueordnung eines coadiutoris
für den regierungsunfähigen Herzog Johann Wilhelm unterbreitet worden seien und
dabei auch der Name Pfalzgraf Wolfgang Wilhelms gefallen sei. Daraufhin ersuchte
dieser Geizkofler, ihn in vertrauen davon zu unterrichten, ob und was zue Praag
deßwegen für bericht einkommen unnd was sonderlich under den kay: räthen hievon
geredt und iudicirt werde770. Dies zeigt, dass Verflechtung Kommunikationskanäle
zur Verfügung stellte, entlang derer Informationen ausgetauscht wurden771.

Dazu trat die Beratung der zum Kaiserhof abgeordneten pfalzgräflichen Räte. 
Als Philipp Ludwig im Mai 1604 Zeschlin nach Prag sandte, bat er Geizkofler, die-
sem alle gute anweisung zugeben772. Zudem beriet der Haunsheimer den jungen
Pfalzgrafen. Als dieser 1603 an den Kaiserhof reiste, ersuchte Philipp Ludwig den
Reichspfennigmeister, ihm zu seinem vorhabendem intent nicht allein guete anwei-
sung [zu] geben, sondern auch alle guetwillige befürderung [zu] erzaigen773. In spä-
teren Jahren erarbeitete Geizkofler auch umfangreiche Gutachten zu reichs- und
außenpolitischen Fragen. Insbesondere im Zusammenhang mit dem Jülich-Klevi-
schen Erbfolgestreit, in dem Philipp Ludwig und Wolfgang Wilhelm versuchten,
den Kaiser für sich zu gewinnen und sich unter den Reichständen Rückhalt zu ver-
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767 Breitenbach: Wolfgang Wilhelm, S. 88 f. Vgl. hierzu insbesondere StAL B90 Bü 20 – 24.
768 Vgl. zum Administrationsstreit Kossol: Reichspolitik, S.132 –141.
769 Vgl. z. B. HHStA Württembergica Kt. 49 und Uhland: Friedrich I., S.178f.
770 StAL B90 Bü 483, Pfgf. Philipp Ludwig von Neuburg an Z. G. (Ausf.), Neuburg, 1604 II 24

und 25.
771 Zur Bedeutung von Verflechtung für die Informationsbeschaffung von Territorien auf-

grund des noch schwach entwickelten Gesandtschaftswesens vgl. für Pfalz-Neuburg:
Hahn: Nachrichtendienst, für Kurpfalz: Press: Kalvinismus, S.147 f.

772 StAL B90 Bü 483, Pfgf. Philipp Ludwig von Neuburg an Z. G. (Ausf.), Neuburg, 1604 V 29. 
773 StAL B90 Bü 482, Pfgf. Philipp Ludwig von Neuburg an Z. G. (Ausf.), Neuburg, 1603 

VIII 16.
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schaffen, erteilte er dem jungen Pfalzgrafen und dessen Vater immer wieder politi-
sche Gutachten, zumal auch die Interessen der europäischen Großmächte, Frank-
reich, Spanien und die Niederlande, die ebenfalls in den Konflikt am Niederrhein
involviert waren, berücksichtigt werden mussten774.

Im Auftrag des Pfalzgrafen interzedierte Geizkofler in dessen Angelegenheiten
auch direkt beim Kaiser775. Der Zugang zum Herrscher erwies sich dabei als Schlüs-
selressource. Im Mai 1604 dankte Philipp Ludwig seinem Klienten, dass er dem
Kaiser ihm kürzlich zugesandte Berichte über die Administrationssache abgelesen
habe, woraufhin dieser bevohlen habe, sie zueberhatschlagen776. Auch mobilisierte
der Haunsheimer sein network unter den Erzherzögen und kaiserlichen Räten für
seinen Patron. Wolfgang Wilhelm bedankte sich im November 1604 bei ihm für eine
intercession an den Kaiser, die Erzherzog Maximilian ihm ausgestellt hatte777. Phi-
lipp Ludwig bat seinen Klienten in Zusammenhang mit der Bestellung eines Koad-
jutors für den Herzog von Jülich-Kleve, bey vertrautten orthen zueunderbauen,
dass Wolfgang Wilhelm dieses Amt aufgetragen werde778. Auch stattete Geizkofler
die pfalzgräflichen Gesandten und den jungen Pfalzgrafen, der selbst seine Anliegen 
in Prag vertrat, mit Empfehlungsschreiben an kaiserliche Räte aus. Im August 1602
ersuchte Wolfgang Wilhelm Geizkofler, entweder Zeschlin oder dem Hofmeister
von Sperberseck commendation schreiben an die kayserlichen rhät unnd officir zu-
kommen zu lassen779.

Dem Kaiser und dessen Räten gegenüber argumentierte Geizkofler instrumentell.
Seine klientelären Dienste für den Neuburger erscheinen als Mittel, die Interessen
des Kaisers zu verfolgen, da Philipp Ludwig unter den protestantischen Ständen 
auf dem Reichstag und im bayerischen Kreistag über großen Einfluss verfüge und 
als broker wichtige Dienste leisten könne. Deshalb erklärte er Kaiser Rudolf II. im
Januar 1603, der Pfalzgraf habe ihn gebeten, etliche unnderschiedliche sachen in irem
nahmen anzubringen unnd umb genedigiste resolution allerundterthenigist zubit-
ten – unter anderem die Erbfolgefrage in den niederrheinischen Herzogtümern, das
kurpfälzische Testament und die Administrationsfrage. Geizkofler empfahl, den
Wünschen Philipp Ludwigs nachzukommen, weil s: f: g: bey vorstehendem reichs-
thag vil thun khünden, auch bat er, den Kaiser, zu überlegen, ob sy [Ks. Rudolf II.] 
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774 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 20, Z. G. an Pfgf. Wolfgang Wilhelm (Entw.), Haunsheim, 1609 VIII
05.

775 Vgl. z. B. auch StAL B90 Bü 483, Z. G. an Pfgf. Philipp Ludwig von Neuburg (Entw.), Prag,
1606 I 21.

776 Ebd., Pfgf. Philipp Ludwig von Neuburg an Z. G. (Ausf.), Neuburg, 1604 V 14.
777 StAL B90 Bü 485, Pfgf. Wolfgang Wilhelm von Neuburg an Z. G. (Ausf.), Neuburg, 1604

XI 02.
778 StAL B90 Bü 483, Pfgf. Philipp Ludwig von Neuburg an Z. G. (Ausf.), Neuburg, 1604 II 24

und 25.
779 StAL B90 Bü 485, Pfgf. Wolfgang Wilhelm von Neuburg an Z. G. (Ausf.), Weimar, 1602
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s: f: g: vor dem reichsthag besuechen, […] dann in dem bayrischen craiß vil stendt auf
ir [sc. Pfgf. Philipp Ludwig] votum achtung geben780.

Seine Bitten um die brokerage Geizkoflers bei Hof legitimierte Philipp Ludwig
mit Rekurs auf das Reichsrecht und den inneren Frieden im Reich. 1604 bat er Geiz-
kofler wegen des schlechten Gesundheitszustands Kurfürst Friedrichs IV. von der
Pfalz und dessen Absicht, die Kuradministration auf den reformierten Pfalzgrafen
Johann von Zweibrücken zu übertragen, ihn zu informieren, was von dieser sehr
weit aussehenden sachen am Kaiserhof geredt oder gehalten werde, und forderte ihn
auf, mitt ettlichen geheymen keyserlichen rheten hiervon vertreulich [zu] conversirn
undt ir bedenckhen [zu] vernemen […], wie die sachen uff den unverhofften fall
unverwißlich anzugreiffen. Dabei erklärte er, seine sorgfeltige praeparation und
erinnerung erfolge aus keiner andern ursach, als der, dass ihm nicht vorgeworfen
werden könne, er habe etwas unterlassen, so zu abwendung der vorgehenden prac-
ticken, auch erhaltung fried undt rhue im heilgen reich und unsers gebürenden
rechtens dienstlich sein möge781. 

Als Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm Geizkofler im Januar 1606 bat, sich dem gemei-
nen wesen auch inß künftig guete officia zue praestirn, rekurrierte er bewusst auf den
Reichspatriotismus des eivrige[n] patriot[en] Geizkofler782. Dennoch appellierte er
in seinen Bitten, dass Geizkofler ihm beim Kaiser und den Erzherzögen ein fleisiger
und unverdossener mediator, sollicitator und mitthelfer sein solle783, an dessen Die-
nertreue gegenüber dem Kaiser und dem Haus Österreich sowie an das Eigeninte-
resse des Haunsheimers, dem er eine Belohnung für seine erfolgreichen Dienste in
Aussicht stellte. Im Januar 1604 erklärte er, er hoffe, Geizkofler werde in den unter-
schiedlichen sachen des jungen Pfalzgrafen die notturft zue erkunden und die woll-
fart seines Patrons zuebefürdern beflissen sein, da er auf diese Weise den Pfalzgrafen
zu vorderst der k: mt:, meinem allergnedigisten herrn undt dem ganzen hochlöb-
lichen hause Österreich ie lenger ie eifriger zue dienen machet, und dann, dz jenige
glükh, so mir der allmechtige gott durch mittl seiner wolmeinenden, getreuen befür-
derung bescheren würdt, er und die seinen neben mir zuegeniessen haben werde784. 

Ob Geizkoflers volle Loyalität seinen Patronen galt, erscheint angesichts von
Vorgängen auf dem Regensburger Reichstag von 1613 fraglich: So informierte er
den kurpfälzischen Rat Camerarius nach dessen Ankunft auf dem Reichstag da-
rüber, dass die Neuburger im Kontext des Administrationsstreits planten, einen
kaiserlichen Revers zu erlangen, in dem Philipp Ludwig die Erörterung dieser Aus-
einandersetzung nach anleitung der goldenen bull zugesichert werden sollte. Geiz-
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780 StAL B90 Bü 20, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Entw.), Prag, 1603 I 14.
781 StAL B90 Bü 483, Pfgf. Philipp Ludwig von Neuburg an Z. G. (Ausf.), Neuburg, 1604 

IV 26.
782 StAL B90 Bü 485, Pfgf. Wolfgang Wilhelm von Neuburg an Z. G. (Ausf.), Neuburg, 1606 

I 14.
783 Ebd., Pfgf. Wolfgang Wilhelm von Neuburg an Z. G. (Ausf.), Neuburg, 1604 XI 02.
784 Ebd., Pfgf. Wolfgang Wilhelm von Neuburg an Z. G. (Ausf.), Neuburg, 1604 I 21.
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kofler taktierte dabei so sehr, dass nicht klar wird, wem seine Loyalität galt. Wollte
er die Pfälzer für sich gewinnen, versuchte er, durch geschicktes Lavieren den 
Zielen seines Neuburger Patrons zu dienen oder wollte er im Interesse seiner habs-
burgischen Herrn oder des Friedens im Reich die Pfälzer zufrieden stellen? Er gab
Camerarius zu verstehen, er sei noch immer der Meinung, dass das testament des
verstorbenen churfürsten in kraft bleiben müsse und dass sich die Churpfalz an die
früheren kaiserlichen resolutionen und an den beschluss der churfürsten zu Nürn-
berg halten werde, aber er betonte auch nachdrücklich, Kurpfalz möge sich die
sache […] wohl überlegen, da Philipp Ludwig bei den kaiserlichen und auch sonst
nicht geringen beifall finde und die beharrlichen misshelligkeiten nach aussen gros-
sen schaden verursachen könnten785.

Wie klienteläre Dienste Geizkoflers sich im Detail gestalteten, lässt sich an seinem
umfangreichen Briefwechsel, den er mit Matthäus Enzlin über die Gravamina des
württembergischen Herzogs führte, exemplarisch analysieren. Seit 1601 vertrat
Geizkofler am Kaiserhof die Interessen Herzog Friedrichs in zahlreichen Streit-
sachen mit benachbarten Herrschaftsträgern, die vor dem Reichshofrat anhängig
waren. Seinen Dienst in diesen Angelegenheiten bot er dem Herzog erstmals auf
dem schwäbischen Kreistag 1601 in Ulm an. Dort erklärte er sich gegenüber den
württembergischen Gesandten bereit, württembergische Beschwerden am Kaiser-
hof vorzubringen, damit ihnen abgeholffen werden könne786. Der Herzog und seine
Räte Enzlin und Tholde ließen dieses Angebot nicht ungenutzt und erinnerten ihn
wenig später an sein Versprechen787. Enzlin verfügte über ein gewichtiges Druck-
mittel. Geizkofler war durch Anschuldigungen in Berichten vom Kaiserhof in
herzogliche Ungnade gefallen. Diese Vorwürfe erachtete der herzogliche Favorit
zwar theils pro calumnia, theils pro errore788, am Hof in Stuttgart geriet der Pfen-
nigmeister dennoch in den Verdacht, dem Herzog missgünstig gesinnt zu sein. Enz-
lin verteidigte ihn vor dem Herzog und verwies als überzeugendstes Argument auf
seine Unterstützungszusage789. So nutzte er seine Vertrauensstellung aus, um das
Verhältnis Friedrichs zu Geizkofler in die allten gueten terminos zu richten790. Dies
geschah sicher nicht ohne den Hintergedanken Enzlins, den einflussreichen kaiser-
lichen Rat seinem Herrn und sich selbst zu verpflichten. Es kann konstatiert wer-
den, dass für Geizkofler die herzogliche Gunst solch eine wichtige Ressource war,
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785 Zit. nach Kossol: Reichspolitik, S. 237.
786 StAL B90 Bü 448, Hz. Friedrich von Württemberg an Z. G. (Ausf.), Tübingen, 1601 V 16.

In StAL B90 Bü 449, Hz. Friedrich v. Württemberg an Z. G. (Ausf.), Tübingen 1601 VII 01,
spricht dieser sogar von Geizkoflers erbieten, unsern geclagten beschwerlichen gravamini-
bus mit ehistem würcklich abzuhelffen.

787 Vgl. StAL B90 Bü 448, Matthäus Enzlin an Z. G. (Ausf.), Tübingen, 1601 V 02 und 1601 
V 15; sowie Christian Tholde an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1601 V 16. Zur Biographie des Vi-
zekanzlers Christian Tholde (1548 –1602) vgl. Bernhardt: Zentralbehörden, Bd. 2, S. 669 f.

788 StAL B90 Bü 448, Matthäus Enzlin an Z. G. (Ausf.), Tübingen, 1601 VI 03.
789 Ebd., Matthäus Enzlin an Z. G. (Ausf.), Tübingen, 1601 V 02.
790 Ebd., Matthäus Enzlin an Z. G. (Ausf.), Tübingen 1601 V 15.

38758_Reihe_B_171  28.05.2009  12:59  Seite 219



dass er sich nicht nur wiederholt entschuldigte791, sondern auch am Kaiserhof zum
württembergischen Fürsprecher wurde.

Für den Herzog seinerseits war das Wohlwollen des Kaisers bedeutsam, obwohl
es dem Haus Württemberg mit finanzieller Unterstützung der Stände im 1599 ge-
schlossenen Prager Vertrag gelungen war, gegen Zahlung von 400 000 fl. die After-
lehenschaft, die seit dem Kaadener Vertrag von 1534 gegenüber den Habsburgern
bestanden hatte, abzulegen und die Reichsunmittelbarkeit wiederzugewinnen792.
Aber sowohl durch den Prager Vertrag als auch durch den Lehnsnexus war das
Herzogtum immer noch in besonderer Weise an das habsburgische Kaiserhaus ge-
bunden793. Geizkofler sollte daher seinen Einfluss bei Hof geltend machen, um den
Kaiser von der getreuen gutherzigen affection Herzog Friedrichs zu überzeugen.
Diese war laut Enzlin durch selzsamer leut verursachen […] perturbiert worden.
Dabei handelte es sich vor allem um den ehemaligen württembergischen Rat Burk-
hard von Berlichingen († 1623)794. Dieser hatte als württembergischer Gesandter am
Kaiserhof die Aufhebung der Afterlehenschaft betrieben. Im Auftrag des aus dem
Amt entfernten Melchior Jäger, dessen Schwager er war, sabotierte Berlichingen die
Arbeit der anderen Gesandten795, zudem verstieß er gegen seine Instruktionen und
verwandte ihm als Verehrungen für kaiserliche Räte anvertraute Gelder zu eigenen
Zwecken. Deswegen wurde er 1597 vom Herzog gefangen gesetzt, aber drei Jahre
später auf Intervention des Kaisers entlassen. Seinen geschworenen leiblichen aydt,
Ruhe zu wahren, hielt er allerdings nicht, sondern benutzte seine neue Stellung als
kaiserlicher Hofrat, um gegen seinen ehemaligen Dienstherrn vorzugehen796. Dazu
boten sich ihm als Mitglied des kaiserlichen Hofrats, neben dem ständischen
Reichskammergericht oberste Gerichtsinstanz im Reich, genügend Möglichkeiten.
So kam der Herzog auf Geizkoflers Angebot zurück, dem Kaiser unsere bewuste
gravamina, ettlich wider uns angemaste sehr geschwinde hofproceß, auch andere be-
schwärlich begegnungen, allerunderthänigst dahin vorzubringen, das uns solcher
beschwerden abgeholffen werden797. Bei diesen Gravamina ging es um Konflikte
mit benachbarten Adligen, in denen der Herzog sich vom Hofrat ungerecht behan-
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791 Vgl. HStAS A 155 Bü 30, Nr.1, Z. G. an Matthäus Enzlin, Ulm, 1601 V 06 und StAL B90
Bü 448, Matthäus Enzlin an Z. G. (Ausf.), Tübingen, 1601 V 15.

792 Vgl. Asch: Sturz, S. 46.
793 Vgl. Gotthardt: Konfession, S.13 –16.
794 StAL B90 Bü 448, Matthäus Enzlin an Z. G. (Ausf.), Tübingen 1601 V 15. Vgl. auch HStAS

A 155 Bü 30, Nr. 2, Z. G. an Hz. Friedrich von Württemberg, Haunsheim, 1601 V 13/23. 
Zur Biographie Burkhards von Berlichingen vgl. Bernhardt: Zentralbehörden, Bd.1,
S.155 –157.

795 Vgl. Sattler: Geschichte, Bd. 5, S.185. Ganz ungetrübt war das Verhältnis Berlichingens zu
Jäger allerdings auch nicht, denn 1588 geriet er in den Verdacht, seinen Schwager Jäger beim
Pfalzgrafen Georg Hans verleumdet zu haben. Vgl. Bernhardt: Zentralbehörden, Bd.1,
S.156. 

796 StAL B90 Bü 448, Hz. Friedrich v. Württemberg an Z. G. (Ausf.), Tübingen 1601 V 16.
797 Ebd.
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delt fühlte. Beispielsweise stritt der Herzog mit Gertraud von Rechberg um das
Erbe ihres Sohnes Albrecht Hermann von Rechberg, dessen Herrschaften sowohl
der Herzog, dem Albrecht Hermanns Tante ihren Erbteil überlassen hatte, als auch
Albrecht Hermanns Mutter beanspruchten. Der Herzog ließ die rechbergischen
Dörfer und Schlösser besetzen798, wogegen Gertraud und deren patrono Berli-
chingen protestierten und mehrere kaiserliche Mandate gegen Württemberg er-
wirkten799.

Während Berlichingen seiner base Gertraud am Kaiserhof Unterstützung ange-
deihen ließ, versuchte der Herzog seinen Einfluss auf den Kaiser durch Geizkofler
geltend zu machen. Eine vom Pfennigmeister beim Kaiser gegen die von Berlichin-
gen und anderen Gegnern des Herzogs erwirkten kaiserlichen Mandate angeregte
vetröste kayserliche resolution800 wurde allerdings nicht vollzogen. Als dem Herzog
zu Ohren kam, dass Geizkofler an den kayserlichen hoff bestellt worden war, wurde
er aufgefordert, ein Schreiben mit den württembergischen Gravamina nicht nur mit
guter occasion der gebüer [zu] praesentiren, sondern auch den herzoglichen Stand-
punkt darzulegen und den Kaiser daran zu erinnern, dass die von i: kay: mt: uns
beschehene gnedigste vertröstung, würcklich volnzogen werde801. Den größten Er-
folg erzielte Geizkofler damit, dass Berlichingen beim Kaiser in Ungnade fiel und
(zumindest zeitweise) den kaiserlichen Hof verlassen musste802. Geizkofler unter-
ließ es nicht, seinen Beitrag zur Entlassung Berlichingens zu betonen. So erklärte er
Enzlin: Fir mein person hab ich nit underlaßen, wie ich mich dößen pflichtschuldig
erkant, ir mt: ad manus zuzuschreiben, was heraußen von im [sc. Berlichingen]
gehalten wirdt. Dabei verlieh er seiner Hoffnung Ausdruck, Enzlin werde diese
Nachrichten an gebirenden orten zu referirn wißen803.

Am Prager Hof machte Geizkofler nicht allein seinen Einfluss beim Kaiser gel-
tend, sondern mobilisierte auch seine Freunde und Patrone unter den Geheimen
Räten, insbesondere Karl von Liechtenstein. So zeigte sich der württembergische
Favorit in einem Schreiben erfreut über Geizkoflers Bericht, dass der geheime Rat
und Obersthofmeister Karl von Liechtenstein gegen Herzog Friedrich gahr guet-
herzig affectioniert sei804. Dies war bedeutsam, weil Liechtenstein durch sein Amt
die entscheidende Ressource des Zugangs zum Herrscher kontrollierte und weil er
überdies das Vertrauen des Kaisers genoss805. Geizkofler erklärte, er wolle bei den
herrn gehaimen räten, sonderlich dem herrn von Liechtenstein vorsprechen, der ihm
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798 Vgl. Sattler: Geschichte, Bd. 5, S. 228f.  
799 StAL B90 Bü 448, Hz. Friedrich v. Württemberg an Ks. Rudolf II. (Abschr.), Hohentübin-

gen, 1601 VI 23. 
800 Ebd., Matthäus Enzlin an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1601 VI 17.
801 StAL B90 Bü 447, Hz. Friedrich v. Württemberg an Z. G. (Ausf.), Tübingen, 1601 VI 01.
802 Vgl. StAL B90 Bü 448, Matthäus Enzlin an Z. G. (Ausf.), Tübingen, 1601 IX 11.
803 HStAS A 155 Bü 30, Nr.18, Z. G. an Matthäus Enzlin (Ausf.), Augsburg, 1601 IX 07/17.
804 StAL B90 Bü 448, Matthäus Enzlin an Z. G. (Ausf.), Tübingen, 1601 VIII 03. 
805 Vgl. Haupt: Karl I. von Liechtenstein, S.16.
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schon zugesagt habe, der württembergische Agent am Kaiserhof, möge ine liberi in
allem, was im begögnet, anröden […], mit der offerta, darbei zuthuen und jederzeit
im werckh zu praestirn, was ime immer verantwortlich und möglich sein werde.
Zudem wollte er ihn bei seinem Aufenthalt in Prag, selbst ad longum und zwar der
firgeloffnen mißverstandt neben irer f: g: erbietten in specie informirn806. Mit Infor-
mation allein ließen sich die württembergischen Interessen aber nicht durchsetzen.
Deshalb fungierte der Haunsheimer auch als Vermittler von württembergischen
Bestechungsgeschenken an die kaiserlichen Räte, meist in Form von Neckarwein,
den diese mehr oder weniger bestimmt einforderten807.

Die politische Beziehung zwischen Geizkofler, dem Herzog und Enzlin basierte
auf dem Prinzip des do ut des. Während Geizkofler für den Herzog, aber auch für
Enzlin am Kaiserhof intervenierte, bemühte sich letzterer im Rahmen eines package
deals dem Reichspfennigmeister, die württembergischen Reichs- und Kreishilfen
zur Verfügung zu stellen: Und will ich nochmahls dahin laborieren, das an jüngst
bewilligte contribution khein einig mangell oder verhinderung weiter fürfallen solle.
Allein wölle e: st: (alß mir das gahr nit zweiffelt) das jenig, darauf sie so vertröstung
gethon mit ehistem ins werckh befürdern808. Die prompte und vollständige Zahlung
von Kontributionen war keine Selbstverständlichkeit. Deswegen musste der Reichs-
pfennigmeister auch an der affection der Fürsten interessiert sein. Herzog Friedrich
betonte dementsprechend seine finanzielle Opferbereitschaft, die er auß rechter
getreuer affection, underthenigst gezeigt habe, als Zeichen seiner Kaisertreue809.
Neben dem Hinweis auf die württembergische Treue in der Vergangenheit, die der
vertraute Diener Geizkofler seinem kaiserlichen Herrn bezeugen sollte, stand die
Drohung, sich in Zukunft nicht so generös zu zeigen, falls die württembergische
Leistung keine Gegenleistung des Kaisers nach sich zöge. Er sei auch zukünftig
bereit, dem Kaiser finanziell zu Hilfe zu kommen, da wir allein ietz angedeutter so
selzsamer und ohnpilliche begegnung werden überhoben sein810.

Tatsächlich versuchte der württembergische Herzog finanzielle Gegenleistungen
zurückzuhalten, als die Habsburger die zugesagten Konsense zum Prager Vertrag
nicht ausstellten. Geizkofler bot zwar laut Enzlin schon im August 1601 an, sich
dafür einzusetzen, dass zwischen Habsburg und Württemberg alles in gleichen
verstand und sonsten uf die wege gerichtet werde811, trotzdem befanden sich im
Oktober erst die Zustimmungserklärungen Erzherzog Ferdinands und des Kaisers
in den Händen des Herzogs. Bevor nicht auch die anderen Habsburger ihre Zu-
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806 HStAS A 155 Bü 30, Nr.13, Z. G. an Matthäus Enzlin (Ausf.), Augsburg, 1601 IX 01/11.
807 Vgl. ebd., Nr. 24, Z. G. an Matthäus Enzlin (Ausf.), Prag, 1601 XI 17/27 und ebd., Nr. 34,

Z. G. an Matthäus Enzlin, Prag, 1602 II 08/18.
808 StAL B90 Bü 448, Matthäus Enzlin an Z. G. (Ausf.), Tübingen, 1601 V 15.
809 Schon seit seinem Regierungsantritt war es das Ziel Herzog Friedrichs gewesen, sich den

Kaiser gewogen zu machen, indem er unter anderem die geforderten Türkensteuern ohne
Zögern entrichtete. Vgl. Uhland: Herzog Friedrich I., S.180.

810 StAL B90 Bü 448, Hz. Friedrich von Württemberg an Z. G. (Ausf.), Tübingen, 1601 V 16.
811 Ebd., Matthäus Enzlin an Z. G. (Ausf.), Tübingen 1601 VIII 15.
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stimmungserklärungen erteilten, wollte die Landschaft die restliche Rate der Ab-
lösesumme in Höhe von 30 000 fl. nicht bezahlen. Enzlin bat Geizkofler daher im
Namen des Fürsten, auch in dieser Sache seine Unterstützung zu gewähren, damit
offternante consens alß baldt (weil es damit richtig) möchten übersendet wirden.
Enzlin handelte dabei auch im eigenen Interesse, denn er hatte Landschaft und Her-
zog davor zur Zahlung von 20 000 fl. und zur Lieferung von Pulver persuadiert.
Aber hiezwischen diese consens nit allein uf handen auch von etlichen in zweiffel
gezogen wirden, das ich mich daher etwas ohngleich hab müßen ansehen lassen812.
Auf die Mahnung des Kaisers und Geizkoflers bewilligte der Herzog die Bezahlung
der ausstehenden Rate813. Im Gegenzug erklärte sich der Pfennigmeister in seinem
Schreiben – nach Enzlins Formulierung – bereit, die noch ermangeldt österreichi-
sche consens […] guetwillig [zu] befürdern. Dem Appell Enzlins ist zu entnehmen,
wie prekär und umstritten seine Position in Württemberg sich darstellte und wie
abhängig er in dieser Sache von Geizkofler war. Er bat nämlich ganz dienstlich und
zum aller hochsten […], das angeregte consens mit ehistem möchten richtig gemacht
wirden, sonsten würde ich (in wahrheit) nit in geringe ohngelegenheit gerathen, so
e: st: (meines ohnzweifenlichen verhoffens) nicht gönnen werden814. Geizkofler ge-
lang es durch sein sollicitieren bei Hof tatsächlich die begehrten Konsense zu be-
schaffen, die um die Jahreswende 1601/02 in Stuttgart eintrafen815.

Geizkoflers Loyalität bei solchen politischen Geschäften galt dem Kaiserhof.
Seine guten Beziehungen an den württembergischen Hof und die Abhängigkeit des
Herzogs vom Kaiser wurden vom Kaiserhof gezielt eingesetzt, um Einfluss auf die
Entscheidungen des Herzogs zu nehmen. Schon 1595 erklärte der Reichspfennig-
meister im Zusammenhang mit der Afterlehenschaft mit Rekurs auf die österrei-
chischen Hausinteressen, es trage ein groses bedenckhen auf sich, eine so stattliche
lehenschaftt auß handen zulaßen. Diejenigen, die dafür einträten, müssten es bey
den anndern erzherzogen des hochloblichen hauses von Österreich […] mit ewigem
verwais entgelten816. Geizkofler diente als Transmissionsriemen kaiserlichen Ein-
flusses auf den Stuttgarter Hof. Vom Kaiser und dessen Räten wurde er gezielt 
als broker am württembergischen Hof eingesetzt. Zum Beispiel vermittelte er dem
Kaiserhof Informationen vom Stuttgarter Hof. Im Juli 1603 beauftragte der Kaiser
ihn in einem Handschreiben zu erkundigen, wie Herzog Friedrich, an dem er etwas
alienation und zurückziehung verspiert habe, ihm gegenüber intentionirt sei817.
Unterredungen mit dem Herzog und Enzlin über die württembergischen Grava-
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812 Ebd., Matthäus Enzlin an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1601 X 25.
813 Vgl. hierzu auch Adam: Landtagsakten, Bd. 2, Nr.157, Kleiner Landschaftsausschuss an Hz.

Friedrich, Stuttgart, 1601 XI 18, S. 302.
814 StAL B90 Bü 448, Matthäus Enzlin an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1601 XI 18.
815 Vgl. Adam: Landtagsakten, Bd. 2, S. 302, Anm.1.
816 StAL B90 Bü 383, Gutachten über den Türkenkrieg, Prag, [o. D., 1595], fol. 4v. Vgl. hierzu

auch StAL B90 Bü 348, Ehz. Matthias an Z. G. (Ausf., ganz eigenh.), Wien, 1599 II 25.
817 StAL B90 Bü 42, Ks. Rudolf II. an Z. G. (Abschr.), Prag, 1603 VII 03.
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mina führte er mit ausdrücklicher Billigung und auf Aufforderung des Kaisers. Im
November 1603 befahl Rudolf II. ihm in einem eigenhändigen Schreiben, den her-
zogen von Württemberg mit dienlichen officiis bey guetem willen zuerhalten818, vor
allem sollte er den Herzog fürderlicher resolution seiner in Prag angebrachten Gra-
vamina vertrösten819. 

Die Beziehung zwischen Geizkofler und Enzlin beschränkte sich nicht auf Kon-
takte im Dienste ihrer Herren, vielmehr erwiesen sie sich auch „private“ Gefällig-
keiten. So bemühte sich Enzlin um die Belehnung Geizkoflers mit dem Jagdrecht
im Medlinger Hart bei Haunsheim. Auch Geizkofler kümmerte sich um Enzlins
privat sach. Berlichingens Angriffe richteten sich nicht nur gegen den württem-
bergischen Herzog, sondern auch gegen seinen Favoriten. Besonders nach dem Tod
des Herzogs klagte Berlichingen Enzlin an, dass er ihn aus privater Missgunst und
Neid bei Herzog Friedrich in Misskredit gebracht habe820. Doch schon sieben Jahre
zuvor hatte Berlichingen am Kaiserhof Anschuldigungen erhoben. Als sie Enzlin zu
Ohren kamen, bat er Geizkofler zunächst, das dieselben [Geizkofler] an gebüren-
den orthen mich großgünstig excusiren und dahin wolmeinende erinnerung thon
wöllen, […] das ime p: in alle ewigkeit ohnmüglich pleiben soll, das wenigst, so in
etwas ohnverandtwurtlich sein möchte, mit wahrheit uf mich bey zubringen821.

Geizkofler sagte ihm seine Unterstützung zu, zumal die Sache sich zuspitzte. Ber-
lichingen verfasste nämlich eine famosschrift gegen Enzlin, die er an etliche orth
spargiert[e]. Diese versuchte Enzlin zu handen zubringen. Geizkofler deutete ihm
eine mögliche occasion an, wie dies zu bewerkstelligen sei822. Tatsächlich gelang es
Enzlin mit Hilfe Geizkoflers, diese Schrift in seinen Besitz zu bringen823. Außerdem
gab Geizkofler ihm Ratschläge für seine Verteidigung. So dankte Enzlin dafür, dass
er ihm so wolmeinend avisiert, waß maßen ich mein defensionem advers[um] cal-
umniatorem [unleserliches Wort] anzustellen824. Dazu sandte er Geizkofler auch
Kopien von Schriftstücken über die Vorgänge zu, die zur Verhaftung Berlichingens
geführt hatten. Nicht zuletzt empfahl Geizkofler, Berlichingen „verschwinden“ zu
lassen. So erwähnte er gegenüber Enzlin: Unsere herrn seindt zu fromm, sonsten
würde er schon langst unsichtbar worden sein825.

Geizkofler übernahm bei Hof auch die Funktion eines Fürsprechers für Enzlin.
So ersuchte dieser den Haunsheimer, seinen an i: kay: mt: darwider abgesenden
untertänigsten bericht in sein gehörigen orth, sonderlich, da ich durch solche offen-
bare calumnias zur ohnschuldt möchte graviert sein […] mit seinem großgünstigen
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818 Ebd., Ks. Rudolf II. an Z. G. (Abschr.), Prag, 1603 XI 15. 
819 HHStA Württembergica Kt. 49, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Ausf.), [o. O.], [o. D., 1604].
820 Vgl. Bernhardt: Zentralbehörden, Bd.1, S.156.
821 StAL B90 Bü 448, Matthäus Enzlin an Z. G. (Ausf.), Tübingen, 1601 V 15.
822 Ebd., Matthäus Enzlin an Z. G. (Ausf.), Tübingen, 1601 VI 03. 
823 Vgl. ebd., Matthäus Enzlin an Z. G. (Ausf.), Tübingen, 1601 VIII 03 und ebd., Matthäus

Enzlin an Z. G. (Ausf.), Tübingen, 1601 X 25.
824 Ebd., Matthäus Enzlin an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1601 XI 18.
825 HStAS A 155 Bü 30, Nr. 43, Z. G. an Matthäus Enzlin (Ausf.), Augsburg, 1602 IV 09/19.
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patrocinio zuverordnen826. Enzlin war sich des kaiserlichen Vertrauens, das Geiz-
kofler genoss, bewusst. Daher bat er, ihn wider seinen [Berlichingens] calumnias an
gebürenden orthen großgünstig zu defendieren und es (wie dan e: st: ganz wol thon
khonden) dahin zurichten, das in i: kay: mt: gnaden ich aller untertänigst sein und
pleiben möge827. Gezielt machte Geizkofler unter den befreundeten kaiserlichen
Räten Stimmung gegen Berlichingen, der sich trotz seines Verweises vom Hof
immer noch in Prag aufhielt. So berichtete er, er habe Berlichingens Namen, der ge-
mainiglich mit seinen Initialen BVB unterschrieb, bei ainer guetten compagnia auß-
gelögt. […] Man löß es hinder oder fir sich, so haist es bueb [= Schurke, Spitzbube],
der ist er, und khente khein bößer anagramma gefunden werden828.

Die Unterstützung, die Geizkofler Enzlin bei Hof in seiner privat sach gewährte,
war für dessen politische Existenz wichtiger als umgekehrt Enzlins Bemühungen 
für Geizkofler in der Frage der Belehnung mit dem Jagdrecht im Medlinger Hart,
das eine Belohnung war, die der Herzog vergab. Den Zugang zu ihm konnte Enzlin,
der in Tübingen lebte, anders als andere Favoriten, nicht vollständig kontrollieren829.
Geizkofler dagegen war sowohl für den Herzog als auch für Enzlin einer der wich-
tigsten Vertrauensmänner am Kaiserhof, sowohl gegenüber dem Kaiser als auch
gegenüber dessen einflussreichen Räten wie Liechtenstein. So erklärte er beispiels-
weise im Mai 1601, er habe Enzlins guettherzige[s] erbiettens in der contribution
sach, bei iren f:g: guette officia zu praestirn, […] in die relation [an den Kaiser] einge-
bracht und auch in einem Brief an Liechtenstein darüber berichtet, damit er auf alle
zuetragenden fäll wiße, wer es treulich oder anderst meine. Und er versprach, daran
[zu] sein, damit es solle erkhent werden830. Insofern war es keine bloße Rhetorik,
wenn Enzlin an Geizkofler im Zusammenhang mit dessen Unterstützung gegen
Berlichingen schrieb: Und bitt e: st: zum dienstlichsten, das dieselben in solcher
affection mein großer herr und patronus pleiben wölle831. 

Geizkofler brachte Enzlin durch seine guten Beziehungen zum Kaiser auch in
den Genuss kaiserlicher Verehrungen832. Enzlin bedankte sich dafür, dass der Kai-
ser ihn durch Geizkoflers großgünstige recommendation […] mit überschickter kay-
serlicher verehrung bedachte: Und nachdem e: st: mir diese kayserliche gnad allein
großgünstiglich befördert, so thue derselben ich für solche ganz günstige affection
und promotion hochvleißigen, dienstlichen dank sagen, ebenmäßig bittendt, das e:
st: mich in kayserlichen gnaden zuerhalten nit weniger hinfüro genaigt sein und mir
daneben allein jeder Zeit bevelhen wollen, waß in sachen i: kay: mt: etwas berüren
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826 StAL B90 Bü 448, Matthäus Enzlin an Z. G. (Ausf.), Tübingen, 1601 VII 06. Die Unterla-
gen befinden sich in StAL B90 Bü 447. 

827 StAL B90 Bü 448, Matthäus Enzlin an Z. G. (Ausf.), Tübingen, 1601 VIII 15.
828 HStAS A 155 Bü 30, Nr. 26, Z. G. an Matthäus Enzlin (Ausf.), Prag, 1601 XI 23.
829 Vgl. Asch: Sturz, S. 46 f.
830 HStAS A 155 Bü 30, Nr. 3, Z. G. an Matthäus Enzlin, Haunsheim, 1601 V 14/24.
831 StAL B90 Bü 448, Matthäus Enzlin an Z. G. (Ausf.), Tübingen, 1601 IX 11.
832 HStAS A 155 Bü 30, Nr. 29, Z. G. an Matthäus Enzlin (Ausf.), Prag, 1601 XII 15.
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möchten, ich verrichten solle833. Diese Versprechungen waren zwar der rhetorischen
Konvention geschuldet, es wird trotzdem deutlich, dass durch kaiserliche Gunstbe-
zeugungen Enzlin als Angehöriger einer regionalen Elite an den Kaiser gebunden
werden sollte, und dass auch der Pfennigmeister ihn sich durch die Vermittlung die-
ser Verehrung verpflichten wollte. Die Appelle, mit denen Geizkofler Enzlin zur
Unterstützung der kaiserlichen Interessen bewegen wollte, richteten sich stets an
die Normen des Eigeninteresses und des Gemeinwohls. Als er Enzlin im März 1605
um die Interzession um eine württembergische Kreishilfe anging, schrieb er, damit
könne Enzlin deß gemainen nottleidenden vatterlandts wolfahrt retten und erhalt-
ten helffen. Zugleich stellte er aber auch in Aussicht, er wolle es von ihme an gepü-
renden orthen zuekhünfttiger erkhanndtnuß rühmen834.

Seine Tätigkeit als Klient der Württemberger präsentierte Geizkofler als unei-
gennützig am Interesse der Dynastien seiner Dienstherrn und Patrone sowie am
Gemeinwohl orientiert. Als er fürchtete, Berlichingen werde am Hof verbreiten, 
er nehme sich der Sachen des Herzogs nur in Hoffnung auf Belohnungen an, erläu-
terte er dem Herzog: Unnd waß von mir geschieht ist allain bloß zu erhalttung guet-
ter und von vilen jahrn zwischen dem hochlöblichen erz: und fürstlichen heüsern
Österreich und Wirttenberg hergebrachter vertreüligkhait angesehen835. Gegenüber
Enzlin stellte er sich als aufrechten Diener dar, dem am Wohl des Reichsverbands
gelegen sei – und betonte zugleich seine Leistungen für die Württemberger: Sovil
irer f: g: bewuste gravamina belangt, bezeug ich mit gott, das ich das meinige pro-
movendo et rogando gethan und mehr geschriben, als villeicht ire ettliche gern sehen
werden, danach frag ich wenig, dann mein intention ist der gerade weg, und halt den
fir ain getreuen diener, der zu erhaltung guetten vertrauens und beständigen zue-
samen sazens zwischen dem haubt und den glidern rhaten thuet836. Die Dienst-
verpflichtung gegenüber dem Haus Österreich markierte die Grenze seiner kliente-
lären Dienste – eine Grenze, die er aber möglichst weit ausdehnen wollte. Als ihm
der Herzog ein Gnadenjagen versprach, dankte Geizkofler und versicherte ihm, er
wolle sich dessen dienst und sachen nach eißerister pflicht verantwortlich möglich-
kheit mit getreuistem, böstem vleiß jederzeit angelögen sein laßen837. Er rekurrierte
also auch gegenüber seinem Patron – wie gegenüber seinen Dienstherren – auf die
Treue als zentralen Wert in der Beziehung. 

Neben seiner Rolle als broker am Kaiserhof fungierte Geizkofler für seine pro-
testantischen Patrone als Ratgeber und Agent in zentralen dynastischen Fragen, die
die fürstlichen Heiratsstrategien und Fragen der Versorgung nachgeborener Söhne
umfassten, worin sich am deutlichsten das Vertrauensverhältnis manifestiert, das
zwischen Geizkofler und ihnen bestand: Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm legte er 1605
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833 StAL B90 Bü 448, Matthäus Enzlin an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1601 XI 18.
834 HStAS A 155 Bü 30, Nr. 94, Z. G. an Matthäus Enzlin (Ausf.), Haunsheim, 1605 III 19/29.
835 Ebd., Nr. 2, Z. G. an Hz. Friedrich von Württemberg, Haunsheim, 1601 V 13/23.
836 Ebd., Nr. 3, Z. G. an Matthäus Enzlin, Haunsheim, 1601 V 14/24.
837 Ebd., Nr. 36, Z. G. an Matthäus Enzlin (Ausf.), Prag, 1602 III 26.
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eine Heirat mit der Schwester des sächsischen Kurfürsten nahe, durch die die säch-
sischen Ansprüche auf Jülich, Kleve und Berg richtig gemacht werden könnten838.
Neben Geizkoflers Hilfe in anderen Angelegenheiten machte sich Philipp Ludwig
dessen Kontakte im Reich und am Kaiserhof auch bei seinen gescheiterten Versu-
chen zunutze, seinen nachgeborenen Sohn August mit Pfründen in protestanti-
schen Reichsstiften wie der Dompropstei in Magdeburg und dem Erzbischofsstuhl
in Bremen zu versorgen839.

Auch für Herzog Johann Friedrich von Württemberg wurde Geizkofler in fami-
lienpolitischen Fragen aktiv. Im April 1611 bat ihn der Herzog nach Stuttgart zu
reisen, um der guettlichen tractation und handlung über die Abfindung der nach-
geborenen Söhne Herzog Friedrichs beizuwonen840. Von Heiratsprojekten für die
nachgeborenen Herzöge riet er mit Verweis auf die materiellen Grundlagen der
württembergischen Dynastie ab, da ihre Söhne dem Herzog stets mit beschwer im
beitl ligen würden. Stattdessen empfahl er, sie auf die evangelische stiffter und zu sel-
bigen bistumben zubringen oder mit Militärdiensten zu versorgen841. Auch in innen-
politischen Fragen beriet er Johann Friedrich. Im erwähnten Gutachten empfahl er
ihm entschiedene Einsparungen bei der Hofhaltung und eine Reorganisation der
Zentral- und Lokalverwaltung. Beim fürstlichen Streben nach Repräsentation, Re-
putation und dadurch auch Einfluss stieß die Möglichkeit der Beratung allerdings an
ihre Grenzen, denn die Vorschläge wurden schlichtweg ignoriert842.

b) Lehnsmann (seit ca. 1600)

Als Lehnsmann war Geizkofler mit den Pfalzgrafen von Neuburg und den Herzö-
gen von Württemberg auch durch eine formalisierte Beziehung verbunden. Anders
als im Verhältnis zu seinen kaiserlichen Patronen handelte es sich bei diesen Lehen
nicht um ganze Herrschaftskomplexe, sondern lediglich um einzelne Gerechtig-
keiten, die seine Eigenherrschaft Haunsheim oder deren Umgebung betrafen. Den
Blutbann über Haunsheim, d. h. die Gerichtsbarkeit über Kapitalverbrechen, erhielt
er 1600 als Lehen von Pfalz-Neuburg gegen Zahlung von 1000 fl.843 Überdies
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838 Zit. nach Breitenbach: Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm, S. 93.
839 Vgl. StAL B90 Bü 482, Z. G. an Andreas Hannewald, Prag, 1602 IV 05, StAL B90 Bü 483,

Philipp Ludwig von Pfalz-Neuburg an Z. G. (Ausf.), Neuburg, 1606 VI 06 und StAL B90
Bü 487, Z. G. an den oldenburgischen Kanzler (Entw.), Haunsheim, 1608 IV 26.

840 TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1611 V, Nr. 40, Z. G. an Ehz. Maximilian (Ausf.), Stuttgart,
1611 V 25.

841 StAL B90 Bü 455, Gutachten Z. G.s über die Reform der württembergischen Hofhaltung
(Entw.), Stuttgart, 1611 IV 24.

842 Vgl. StAL B90 Bü 455 und Sattler: Geschichte, Bd. 6, S. 59 f. Dort ist auch das Gutachten
auszugsweise abgedruckt. Zur Bedeutung der fürstlichen Reputation vgl. Press: Patronat,
S. 26.

843 Vgl. Blendinger: Zacharias Geizkofler, S.183.
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räumte der Pfalzgraf seinem Klienten im August 1601 seinen Anteil an der Hoch-
und Niederjagd im Medtlinger hardt, Waidenlohe undt Leingarten ein, die er ge-
meinsam mit dem Herzog von Württemberg innehatte. Für diese Jagdgerechtigkeit
musste Geizkofler eine Kaution von 600 fl. hinterlegen, die ihm oder seinen Erben
bei der Aufkündung des Jagdrechts verzinst wieder ausgezahlt werden sollte844. 

Um die Verleihung dieser Rechte suchte Geizkofler wie bei den Gnadenlehen, 
die er von seinen habsburgischen Herrn empfing, aus eigenem Antrieb nach. Auch
die Motive der Belehnung ähnelten sich. Die Lehnsherren deuteten die Verleihung
als Belohnung für geleistete Dienste und als Ansporn für weitere Gefälligkeiten, wie
das Beispiel des Blutbanns über Haunsheim zeigt. In Geizkoflers Lehnsrevers ste-
hen als Begründung der Verleihung des Lehens die Worte: also haben hochgedachte
ire f: g: gnedig angesehen meine bißhero derselben geleiste underthenige dienst, die
ich auch hinfürter thuen kan, soll unnd will845. Die Umstände der Belehnung unter-
scheiden sich jedoch erheblich von denen durch seine habsburgischen Herren. 

Für das Haus Österreich stellte der Lehnsverband als Alternative zur Territoria-
lisierung eine Form der Herrschaftsausübung und der klientelären Anbindung der
kaisernahen Regionen Oberdeutschlands dar. Pfalzgraf Philipp Ludwig hingegen
hatte zunächst auf die Integration von Geizkoflers Herrschaft Haunsheim in seinen
Territorialverband abgezielt. Als Hebel dazu hatte ihm der Blutbann gedient, den er
dazu nutzten wollte, das freiadlige Gut Haunsheim landsässig zu machen846. Die
Tatsache, dass es Geizkofler gelang, ihn davon abzuhalten, macht augenfällig, dass
auch ‚moderne‘, auf Territorialisierung von Herrschaft setzende Fürsten im Reichs-
verband ohne Mittel zur informellen Einflussnahme nicht bestehen konnten. Denn
dem Pfalzgrafen war es schließlich wichtiger, sich seinen broker am Kaiserhof zu
erhalten, als seine territoriale Basis auszudehnen847. Geizkofler hatte nämlich deut-
lich gemacht, dass eine Belehnung sich für den Pfalzgrafen und seinen Sohn wegen
des Einflusses ihres Klienten am Kaiserhof rechnen würde: Philipp Ludwig möge
bedenken, daß mir alß gleichwoll einem armen gesöllen villeicht die gelegenheiten
nit manglen möchtten umb euer f: g: oder dero junge herrschafften diße gnadt in
khunfftig also zuverdienen, daß si dieselbe nit gereihen werde848.
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844 Vgl. StAL B90 Bü 427, Bericht über die Jagdgerechtigkeiten Z. G. s. (Ausf.), [o. O.], [o. D.,
nach 1617 V 08].

845 StAA Herrschaft Haunsheim Nr. 578, Revers Z. G. s über den Lehnsbrief Pfgf. Philipp Lud-
wigs von Neuburg für Z. G. über den Blutbann in der Herrschaft Haunsheim (Abschr.),
Neuburg, 1600 VI 29. 

846 Ebd., Albrecht Faber und N. Plöbst an Z. G., Günzburg, 1600 VI 26. Vgl. auch Mayer-
Karstadt: Religionsgeschichte, S. 259f.

847 Ebd., Z. G. an Albrecht Faber und N. Plöbst, Augsburg, 1600 VI 20. So betonte der Pfalz-
graf, dz sie sich gegen ainem andern, er seye auch, wer da wölle, cathegorice und rundt von
nain erkleren würden, so wolten si mich doch diß orts für alle andere wegen der guetten af-
fection, so sie zu meiner person jederzeit gehabt, halten unnd die sachen, welche sehr wich-
tig, in berathschlagung ziehen.

848 Ebd., Z. G. an Pfgf. Philipp Ludwig von Neuburg, Augsburg, 1600 VI 19/29.
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Die Belehnung mit dem Blutbann über Haunsheim und die Verstärkung des
Klientelverhältnisses durch Lehnsbande erscheinen sowohl als Belohnung für die
bislang dem Pfalzgrafen geleisteten Dienste Geizkoflers als auch als erheblicher
Leistungsvorschuss, durch den er als Patron seinen Klienten an sich band. Dies spie-
gelt sich auch in der Praxis der Dienste Geizkoflers vor und nach seiner Belehnung
wider. Sein Engagement in den 1590er war eher von politisch untergeordneter Be-
deutung. Neben Informationsaustausch standen vor allem kleinere Gefälligkeiten.
Beispielsweise stellte der Reichspfennigmeister seinem Patron im Herbst 1594 in
Aussicht, ihm für einen geplanten Weinkauf in Tirol mit einem Wechsel in Höhe von
1000 bis 3000 fl. zustatten khommen zu wollen und ihm durch seinen Onkel Uriel
Geizkofler, dem Generaleinnehmer der Tiroler Landstände, in dem kauffen alle gute
anlaittung und befürderung zuthon849. Nach der Belehnung mit dem Blutbann
änderten sich Art und Umfang der klientelären Dienste markant und nahmen – wie
gezeigt werden konnte – politischen Charakter an. Das erste Mal, dass im Brief-
wechsel zwischen Pfalzgraf Philipp Ludwig und Geizkofler die Frage der Sukzes-
sion in Jülich, Kleve und Berg angesprochen wurde, war in den Jahren 1600/01. 
So dankte Philipp Ludwig Geizkofler im Oktober 1601, dass er mit vertreulicher
unnd erinnerlicher unnderredung bei Johann Christoph von Hornstein und anderen
kaiserlichen Geheimen Räten wegen ihm aufgetragner unnderschidlicher sachen,
unter anderem der Konfirmation des Sukzessionsprivilegs einen guetten anfang
gemacht habe850. 

Auch das politische Engagement, das Geizkofler für Herzog Friedrich von Würt-
temberg entwickelte, stand in engem Konnex zu der Aussicht auf württembergische
Lehen. Im Gegensatz zum Pfalzgrafen, der Geizkofler einen sehr großen Leis-
tungsvorschuss gewährte, erfolgten die Leistungen des Württembergers sukzessive.
1602 übertrug er Geizkofler aus keiner gerechtigkeit, sondern biß auff widerabkün-
den seinen Anteil der um Haunsheim gelegenen Jagden. Ebenfalls bis auf Widerruf
gestattete er ihm, in den Wäldern bei Zöschingen und in der Gemarkung von
Haunsheim in festgesetzten Zeiten Rot- und Schwarzwild zu jagen. 1604 bestätigte
der Herzog die bewilligten gnaden jagen. Nach seinem Regierungsantritt erneuerte
Herzog Johann Friedrich den Gnadenbrief seines Vaters. Nachdem Herzog Fried-
rich Geizkofler aber 1606 zugesagt hatte, ihm die Jagdrechte zu mannlehen zu
geben und der Lehnsbrief nur wegen des Tods des Herzogs nicht mehr ausgefertigt
worden war, belehnte Johann Friedrich Geizkofler und dessen eheliche mannliche
leibslehenserben 1608 mit den vorher gnadenhalber ausgeübten Jagdrechten851. Die
engere Bindung, die durch das formalisierte und als Treueverhältnis ausgestaltete
Lehnsverhältnis entstand, wurde auch dadurch deutlich, dass Herzog Johann Fried-
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849 StAL B90 Bü 482, Pfgf. Philipp Ludwig von Neuburg an Z. G. (Ausf.), Neuburg, 1594 
XI 04.

850 Ebd., Pfgf. Philipp Ludwig von Neuburg an Z. G. (Ausf.), Neuburg, 1601 X 17.
851 Vgl. StAL B90 Bü 427, Bericht über die Jagdgerechtigkeiten Z. G.s. (Ausf.), [o. O.], [o. D.,

nach 1617 V 08] und die Akten in HStAS A163 Bü 21, Nr. 86 – 91. 
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rich seinen Lehnsmann Geizkofler in seinen Briefen als lieber getreuer titulierte, wie
es nur im Dienst- oder Lehnsverhältnissen Usus war852, statt, wie Herzog Friedrich
dies getan hatte, als lieber besonderer853.

Der endgültigen Belehnung mit dem württembergischen Jagdlehen waren jahre-
lange Bemühungen Geizkoflers um die herzogliche Gunst vorausgegangen854. Die
Verleihung einzelner Herrschaften oder Rechte als Lehen zur Belohnung und Mo-
tivierung bewährter Fürstendiener war sehr gefragt, da sie die Einkünfte ebenso wie
das Ansehen des Belehnten steigerte855. Letzteres dürfte in besonderem Maße für ein
prestigeträchtiges Adelsprivileg wie das Jagdrecht gegolten haben856. Begonnen hat-
ten die Bemühungen 1601. Zunächst wurde die Verleihung im reziproken Sinne als
Belohnung für Geizkoflers Fürsprache am Kaiserhof in Aussicht gestellt. Enzlin
unterrichtete Geizkofler davon, dass er dem Herzog vom Unterstützungsangebot
des Reichspfennigmeisters berichtet habe. Friedrich habe es zu sondern gnädigem
gefallen vermerckt, des ohnzweifenlich gnädigen versehens, das der herr solches
wolmeinend zu effectuieren genaigt und gevlißen sein werde. Dagegen i: f: g: dem
herrn nit allein mit dem gebetenen gnaden jagen gnädig zu willfahren, sondern auch
demselben in andern vor allen gnädigen willen würcklich zuerzaigen gemeind sein
wöllen857. Auch in diesem Fall suchte Geizkofler aktiv um die Belehnung nach. Sie
war keine Gnade, die die Herzöge ihrem Klienten motu proprio verliehen. Schon im
ersten Gnadenbrief betont Herzog Friedrich, er verleihe Geizkofler uf sein unnder-
thenig bitlich ansuechen, außer gnaden, damit wir ihme umb seiner gegen uns erzeig-
ten undertheniger, guettherziger affection willen sonders gewogen, die genannten
Jagdrechte858. 

Als zentraler Wert der Klientelbeziehung erscheint also erneut die affection des
Klienten, die durch die gnade des Patrons belohnt wurde. Die Belehnung erfolgte
außer gnaden […], jedoch auß keiner gerechtigkeit859. Auch Herzog Friedrich gab
ungern Rechte seines Hauses durch Lehen in andere Hände. Dies wird in seinen
Kommentaren auf einem Memorial Enzlins deutlich, in dem letzterer ihm 1601
empfahl, Geizkofler, der sich kurzfristig die herzogliche Ungnade zugezogen hatte,
die gebetenen Gnadenjagden zu verleihen. Obwohl Enzlin damit argumentierte,
dass dem Herzog dardurch das wenigste nit abgehet, weil das Lehen bereits als Gna-
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852 Vgl. Sattler: De epistolis, S. 293.
853 Vgl. hierzu z. B. StAL B90 Bü 427, Gnadenbrief Hz. Friedrichs von Württemberg für Z. G.

(Entw.), Stuttgart, 1602 IV 05.
854 Von den ca. 100 Briefen an Enzlin, die im Hauptstaatsarchiv Stuttgart überliefert sind, be-

fassen sich 34 mit der Jagdsache. Vgl. das Repertorium des Bestands HStAS A 155 Bü 30.
855 Vgl. Bernhardt: Zentralbehörden, Bd.1, S.106.
856 Vgl. Winkelbauer: Fürst, S. 454, der das Jagdrecht als wesentliches Statussymbol des Adels

beschreibt.
857 StAL B90 Bü 448, Matthäus Enzlin an Z. G. (Ausf.), Tübingen, 1601 V 02.
858 StAL B90 Bü 427, Gnadenbrief über verschiedene Jagdgerechtigkeiten, die Hz. Friedrich

von Württemberg Z. G. verleiht (Entw.), Stuttgart, 1602 IV 05.
859 Ebd.
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denjagen auf Widerruf vergeben sei, reagierte Friedrich mit drastischen Worten: Wir
khönnens und wöllens nicht thun, ehr ein strickh am halß, dann der arßfeger uns vil
zu gering darzu, uns zu molestiren, kumbt er alhero, sol ime der wein geschenkht
werden, dessen er nicht gelachen [sc. verachten] soll860. Dennoch erhielt Geizkofler
das Jagdrecht. Der Herzog überwand seinen Widerwillen gegen die Belehnung, 
weil er sich erhoffte, sein Klient werde seinen Einfluss am Kaiserhof zugunsten der
Württemberger geltend machen. Enzlin hatte argumentiert, dem Herzog sei (in
wahrheit) hoch daran gelegen, das dieselbe bey kay: hof ein solche occasion haben
mögen, dadurch derselben sachen füeglich khonden zu gueter expedition dirigiert
werden861. Erneut erwiesen sich Geizkoflers Verbindungen an den Kaiserhof als
entscheidende Ressource für seine individuellen Ziele.

Geizkofler genoss zudem die Patronage Enzlins und des württembergischen
Vizekanzlers Tholde. Nach Bekunden Tholdes wurde der Herzog bei dieser Ent-
scheidung von ihm zugunsten Geizkoflers beeinflusst. Tholde schrieb explizit, er
habe dem Herzog des bewusten gnadenjagens halben im Medlinger hartt starckhe
andeuttung gethan, undt […] die sachen dahin underthenig dirgieret, damitt will-
färige resolution erfolge. Der Herzog stellte durch seinen Vizekanzler sogar noch
weitere Jagdlehen in Aussicht, um Geizkoflers Dienste zue gratificiern, wann e: str:
inn künfftig umb weitere dero in Haunßheimer gegendt nit unfügsame jagensge-
legenhait nachzuesuchen gemaindt862. Bei Enzlin kann man seine Unterstützung er-
schließen, denn er bot Geizkofler seine weiteren Dienste – es seye bey disem jägen
oder sonsten – an863. Geizkofler honorierte Enzlins Bemühung mit einem danckh-
zeichen864. Der Herzog bewilligte Geizkofler tatsächlich das Jagdrecht wenig später
und versprach, es ihm auch mit ehistem gebürlich einraumen zu lassen865. 

Die Ausstellung des begnadigungsbriefs verzögerte sich allerdings. Er wurde am
gleichen Tag ausgefertigt wie das Schreiben des Herzogs, in dem er Geizkofler zur
Zustellung der herzoglichen Gravamina an den Kaiser und zur Einforderung der
kaiserlichen vertröstung aufforderte866. Dahinter mag der Gedanke gestanden ha-
ben, sich Geizkofler durch einen Vertrauens- und Leistungsvorschuss noch stärker
zu verpflichten. Die Verzögerung hatte aber noch andere Gründe. Das besagte Jagd-
recht befand sich im Besitz der Familie Güß, der es erst noch aufgekündigt werden
musste867. Enzlin bemühte sich darum, dass die Jagdrechte dem Güßen alßbaldt
sollen ohnvermerkter ding ufgeschrieben werden. Er plädierte aber auch noch aus
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860 HStAS A 155 Bü 30, Nr. 5 b, Matthäus Enzlin an Hz. Friedrich von Württemberg, [o. O.],
[o. D., 1601].

861 Ebd.
862 StAL B90 Bü 448, Christian Tholde an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1601 V 16.
863 Ebd., Matthäus Enzlin an Z. G. (Ausf.), Tübingen, 1601 V 15.
864 HStAS A 155 Bü 30, Nr. 3, Z. G. an Matthäus Enzlin, Haunsheim, 1601 V 14/24.
865 StAL B90 Bü 448, Hz. Friedrich von Württemberg an Z. G. (Ausf.), Tübingen, 1601 V 16.
866 Vgl. ebd., Hz. Friedrich von Württemberg an Z. G. (Ausf.), Tübingen, 1601 Juli 01, und

StAL B90 Bü 427, Begnadigungsbrief (Abschr.), Tübingen, 1601 VII 01.
867 StAL B90 Bü 448, Christian Tholde an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1601 V 16.
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einem anderen Grund dafür, die Sache etwas zu verlangsamen: Sonsten muß ich auch
selber in bedenckhung des gefehrlichen mans des Berlingers für rhatsam ermeßen,
das die einraumung berierter jagen etwas ufgehalten, und dardurch ime Berling
exoptata calumnia die occasio endtzogen werde868. Denn Geizkofler hatte die Sorge
geäußert, falls der sycophant Berlichingen, davon erfahre, so wirdt er sich underste-
hen, mich suspect zumachen, als dz ich das jenige, so von mir geschieht, meines privat
interesse halber thet869.

Diese Aussage beleuchtet in Form einer Momentaufnahme einen weiteren Aspekt
der politischen Kultur der frühen Neuzeit. Die gängige Praxis, durch Verehrungen
an Amtsinhaber deren Unterstützung zu erlangen, konnte, falls sie zu offensichtlich
geschah, von politischen Gegnern instrumentalisiert werden. Zwar wurden solche
Verehrungen, obwohl strikt verboten, in der Regel geduldet, im Falle der Ungnade
konnten sie aber zu gefährlichen Vorwürfen werden, „weil sie im Ernstfall jedem
irgendwie zur Last gelegt werden konnten“870. Das Grundproblem lag aber im Span-
nungsverhältnis verschiedener gleichzeitig anerkannter Normen. Zum einen wurde
vom Fürstendiener die Orientierung am Gemeinwohl gefordert, zum anderen stand
die Loyalität zwischen Freunden oder Patron und Klient nicht in Frage871. Zudem
verfolgten die Fürstendiener in ihrem Dienst ihre privaten Interessen.

Auf diskursiver Ebene korrespondierte die Sorge Geizkoflers, er könne von Drit-
ten wie Berlichingen verdächtigt werden, seinen Eigennutz zu verfolgen, mit der
Bekundung seines Desinteresses an dem Gnadenjagen, das auf sein Handeln als
Klient des Herzogs und Diener des Kaisers keinen Einfluss habe. So erklärte er Enz-
lin: Sovil das jagen belangt, stöll ichs dem herrn ganz und gar haim, dann deswegen
wirdt ich weder mehr oder weniger in denen sachen thuen, do ich verflicht: [sc. Ver-
pflichtungs] halber interessirt bin. Derselbe mag aber nochmalen dößen versichert
sein, das iren f: g: ich jederzeit gehorsamblich gern gedient und noch dienen will872.
Die Illusion einer freiwilligen Verleihung durch den Herzog sollte aufrecht erhalten
werden. Ferner gab er Enzlin zu verstehen, dass er dem Herzog anheim stelle, ob und
was si mir gnädig verleihen wöllen und mag si der herr vergewißen, das ichs so guett,
als es immer geschieht, högen will873. Zugleich kann aber kein Zweifel bestehen, dass
er sich aktiv um die Gnadenjagden bemühte, wenn er gegenüber Enzlin die Verlei-
hung zum gnedige[n] wolgefallen des Herzogs stellte, ihm aber zu verstehen gab, er
erwiese ihm ain sondere freundschafft, gelänge es ihm von irer f: g: aignen jagen an
der frontir etwas zuwögen [zu] bringen874. Geizkofler hob sich damit zwar im Stil,
aber nicht prinzipiell von jenen schmalzbettlereyen ab, die er bei Hannewald scharf
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868 Ebd., Matthäus Enzlin an Z. G. (Ausf.), Tübingen, 1601 VI 03.
869 HStAS A 155 Bü 30, Nr. 3, Z. G. an Matthäus Enzlin, Haunsheim, 1601 V 14/24.
870 Vgl. Bernhardt: Zentralbehörden, Bd.1,  S.101–103, Zitat S.103; vgl. auch Asch: Sturz.
871 Vgl. Asch: Sturz, S. 61, hier als Problem des Favoriten beschrieben.
872 HStAS A 155 Bü 30, Nr. 4, Z. G. an Matthäus Enzlin (Ausf.), Augsburg, 1601 VI 01.
873 Ebd., Nr. 3, Z. G. an Matthäus Enzlin, Haunsheim, 1601 V 14/24.
874 Ebd., Nr. 4, Z. G. an Matthäus Enzlin (Ausf.), Augsburg, 1601 VI 01. 

38758_Reihe_B_171  28.05.2009  12:59  Seite 232



verurteilte, der sich durch Geizkoflers Vermittlung eine württembergische Weinver-
ehrung sichern wollte875.

Auch vor der endgültigen Belehnung im November 1608 rekurrierte Geizkofler
bei der Danksagung für die Belehnung und der erfolgreichen Bitte um ein weiteres
Jagdrecht876 gegenüber Herzog Johann Friedrich auf den Patronagediskurs. Dieses
Schreiben macht abermals deutlich, wie das Verhältnis von Herr und Diener, von Pa-
tron und Klient diskursiv konstruiert wurde. Die Leistungen des Patrons werden in
diesem Fall als freiwillig dargestellt – mithin als Gnade, die den Klienten und dessen
ganze Familie der gesamten Dynastie des fürstlichen Patrons zu Diensten verpflich-
tet. Das in Lehnsbande transformierte Klientelverhältnis erscheint also nicht als rein
dyadisches Verhältnis zweier Individuen, sondern Gabe und Gegengabe umfassen
mehrere Generationen. Bemerkenswert ist ferner, dass der Sprachgebrauch nicht
zwischen formellen Dienstverhältnissen und informellen Patron-Klient-Verhältnis-
sen differenzierte, beide werden mit dem Begriff dienst umschrieben, Fürstendiener
und fürstlicher Klient werden in beiden Fällen als diener bezeichnet. So dankte
Geizkofler seinem Patron und dessen verstorbenem Vater für die auß sonndern gna-
den motu proprio erfolgte Verleihung der Jagdlehen, für die er und seine erben Jo-
hann Friedrich und dem gannzen hochlöblichen fürstlichen haus Württemberg […]
schuldig und verbunden seien. Zudem versicherte er dem Herzog, dieser werde in
ihm und seinen nachkomen stets underthenige, gehorsamb und getreuwillige diener
in der thatt spieren und finden877. 

c) Protestantische Union und Kompositionspolitik (1600/1610 – 1615)

Geizkoflers Dienste erstreckten sich nicht nur auf seine Patrone in Neuburg und
Stuttgart, vielmehr pflegte er vermittelt durch sie und andere evangelische Fürsten
und deren Räte auch Kontakte zur protestantischen Union. Mit dem Ende des Tür-
kenkriegs entluden sich im Reich strukturelle Spannungen, die durch die Bedrohung
von außen nur mühsam unterdrückt worden waren878. Seit den 1580er Jahren war 
in Folge der Konfessionalisierung879 der Augsburger Religionsfrieden von 1555, 
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875 Ebd., Nr. 24, Z. G. an Matthäus Enzlin (Ausf.), Prag, 1601 XI 17/27.
876 Vgl. StAL B90 Bü 427, Johann Sattler an Z. G. (Ausf.), Königsbronn, 1608 VIII 02.
877 Ebd., Z. G. an Hz. Johann Friedrich von Württemberg (Entw.), Haunsheim, 1608 VII 29.
878 Zu den folgenden Ausführungen vgl. v.a. Lanzinner: Reich um 1600, passim, der auch die

neueste Literatur angibt. Die grundlegende Überblicksdarstellung zur politischen Entwick-
lung des Reichs zwischen 1555 und 1618 bietet immer noch Ritter: Deutsche Geschichte,
hier Bd. 2.

879 Das Konzept „Konfessionalisierung“ beschreibt den bis zum einzelnen Individuum durch-
greifenden sozialgeschichtlichen Prozess einer „planmäßige[n] Änderung menschlichen
Verhaltens“ mit dem Ziel, die Anhänger einer von mehreren konkurrierenden mit Abso-
lutheitsanspruch auftretenden Religionsgemeinschaften zu einer disziplinierten „konfes-
sionellen Einheit“ zu verschmelzen. Dieser Prozess lief parallel in allen Konfessionen des
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der das friedliche Zusammenleben der Konfessionen im Reich gewährleisten sollte,
zunehmend brüchig geworden, da katholische und protestantische Stände das Augs-
burger Friedenswerk jeweils in ihrem Sinne auslegten, ohne Kompromissbereit-
schaft zu zeigen. Das labile Gleichgewicht der Konfessionen wurde zusätzlich durch
das Auftreten des Calvinismus als dritter, reichsrechtlich aber nicht garantierter
Konfession erschüttert. Die Kurpfalz wirkte als Speerspitze der radikalen, anti-
habsburgischen Protestanten. Der Prozess der Konfessionalisierung im Reich, der
schließlich im Dreißigjährigen Krieg eskalierte, war keine rein religiöse Entwick-
lung, vielmehr vermengten sich religiöse und politische Motive im Handeln der
Akteure. Einerseits bildete die Religion die Grundlage politischen Denkens und
Handelns, weswegen politische Kompromisse in Glaubensfragen per se als sündhaft
erschienen und deshalb nahezu unmöglich waren. Andererseits konnte die Religion
aber auch im Interesse des werdenden Territorialstaats und seiner herrschenden
Dynastie instrumentalisiert werden, so dass die Konflikte um Staatsbildung und
Konfessionalisierung sich sowohl innerhalb der Territorien, als auch zwischen den
Territorien und zwischen Kaiser und Reichsständen wechselseitig überlagerten und
verstärkten880.

Da die Reichsorgane wie das Reichskammergericht oder der Reichstag, die einen
institutionalisierten Konfliktaustrag ermöglicht hätten, sukzessive durch die Kon-
fliktparteien lahmgelegt wurden, konnte sich die Konfliktspirale ungebremst in die
Höhe schrauben. Dazu kam die strukturelle Schwäche des habsburgischen Kaiser-
hauses, das eine vermittelnde Position nicht einnehmen konnte, weil es einerseits in
seinen Erblanden selbst eine Politik katholischer Konfessionalisierung betrieb und
mithin selbst Konfessionspartei war, andererseits während des „Bruderzwists“ zwi-
schen Kaiser Rudolf II. und Erzherzog Matthias handlungsunfähig war. Die Aus-
einandersetzung um die Nachfolge des wegen einer Geisteskrankheit zunehmend
regierungsunfähigen Kaisers schwächte die Position der Habsburger in ihren Erb-
landen, da beide Kontrahenten unter den Ständen des habsburgischen Länderkon-
glomerats um Verbündete warben und diesen meist protestantischen Adligen für de-
ren Unterstützung politisch und religiös entgegenkommen mussten. Der Konflikt
wurde außer durch den Ausfall des Kaisertums als Ordnungsfaktor noch durch die
ständig drohende Intervention fremder Mächte – etwa Spanien oder Frankreich –
angeheizt, unter denen die Konfessionsparteien um Verbündete warben.

In dieser Situation strebte Geizkofler eine friedliche, auf Ausgleich zielende Lö-
sung an – die Komposition, „den Versuch der Lösung der drängenden Probleme,
die das Reich lähmten, im kleinen Kreis gesprächsoffener Vertreter beider Konfes-
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frühneuzeitlichen Europas ab und war aufs engste verbunden mit der Entstehung des
frühmodernen Staates, der durch die Konfessionalisierung sein Territorium durch eine
einheitliche Konfession nach innen zu integrieren und nach außen abzugrenzen, die Kirche
als Rivalin unter seine Kontrolle zu bringen und die Untertanen zu disziplinieren versuchte.
Vgl. Reinhard: Sozialdisziplinierung, S. 44 – 48.

880 Vgl. Schilling: Konfessionalisierung, S. 5 f.
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sionen, ohne Abstimmung und Majorisierung“881. Die guten Beziehungen, die er zu
den protestantischen Ständen und zum Kaiserhof aufgebaut hatte, nutzte er bis etwa
1615, um sich auf eigene Initiative für eine friedliche, konsensuelle Lösung der kon-
fessionellen Krise im Reich zu engagieren – allerdings erfolglos. Erste Bemühungen,
seinen Einfluss am Kaiserhof und seine Beziehungen ins protestantische Lager dem
Frieden im Reich dienstbar zu machen, zeigte er schon im November 1601, als er
dem Kaiser in einem Gutachten, das sich unter anderem mit der Frage der Kriegs-
finanzierung befasste, vorschlug, die vor den Reichsgerichten anhängigen kon-
fessionellen Streitigkeiten durch mitls personen in der güetten zu vergleichen, da der
Kaiser getroffene Urteile auß mangl der mitl nit exequiern könne. Als Vermittler
zwischen dem Kaiser und den protestantischen Fürsten unter Führung des Kur-
fürsten von der Pfalz schlug er Erzherzog Maximilian vor, da dieser und der Kur-
fürst in guettem vertrauen stünden. Maximilian solle die Fürsten der eingewenten
gravaminum halber vertrössten und ihnen seinen müglichen vleiß anbieten, die
sachen [beim Kaiser] dahin zurichtten. Außerdem solle der Kaiser den Kurfürsten
von Mainz zu Rate ziehen882. 

Diese Ergebnisse stehen der These Gotthards entgegen, der vermutet, dass der
Gedanke der „Komposition“ Anfang 1610 in Stuttgart entwickelt und dann an
Geizkofler herangetragen wurde, der ihn weiterverfolgt habe883. Bezeichnender-
weise beklagt Gotthard das Fehlen „aussagekräftiger Akten“ in Stuttgart. Seine Ver-
mutung, dass die Idee der Komposition 1610 in Stuttgart entwickelt wurde, stützt
er auf ein Schreiben Geizkoflers an Erzherzog Maximilian, in dem er diesem mit-
teilte, Bouwinghausen habe ihn aufgesucht und im Namen Johann Friedrichs um
ein Treffen mit dem Erzherzog gebeten, um über den jezigen geferlichen zuestandt
im reich vertreulich zu reden884. Dass es sich dabei um eine taktische List Geiz-
koflers handeln könnte, um den Erzherzog an den Verhandlungstisch zu locken,
indem er den Eindruck erweckt, die Idee zur Komposition ginge von Stuttgart aus,
zieht Gotthard nicht in Betracht. Dafür würde sprechen, dass der Gedanke, die
Konflikte im Reich durch informelle Verhandlungen unter Vermittlung Erzherzog
Maximilians zu lösen, in diesem Schreiben nicht das erste Mal auftaucht, sondern –
wie erwähnt – von Geizkofler schon 1601 formuliert worden war. Als neues Argu-
ment erscheint im erwähnten Brief lediglich der Bezug auf den Passauer Vertrag von
1552, den er bei seinen Kompositionsbemühungen seit 1610 als Vorbild wiederholt
anführte. Dieser Bezug wird im betreffenden Brief allerdings als Idee der Württem-
berger ausgegeben885. 
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881 Gotthard: Außenpolitik, S.127.
882 StAL B90 Bü 39, Gutachten über die Reform des ksl. Hofwesens (Entw.), Prag, 1601 XI 03,

fol. 69v– 71r.
883 Vgl. Gotthard: Außenpolitik, S. 84. 
884 TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1610 III, Nr.1, Z. G. an Ehz. Maximilian (Ausf.), Rems-

hart, 1610 III 04.
885 Vgl. ebd.

38758_Reihe_B_171  28.05.2009  12:59  Seite 235



Während des Reichstags von 1603 agierte Geizkofler selbst als Vermittler in
einem solchen konfessionellen Konflikt und mobilisierte dabei seine guten Be-
ziehungen ins protestantische Lager. Gemeinsam mit Paul Sixt Trautson trat er im
Streit zwischen Graf Gottfried von Oettingen und dem Kartäuserorden um das von
Graf Ludwig von Oettingen 1557 säkularisierte Kloster Christgarten mit Pfalzgraf
Philipp Ludwig zusammen und führte auch Verhandlungen mit dem oettingischen
Kanzler886. Philipp Ludwig erbot sich, dem Grafen von Oettingen, mit dem er 
eng verwandt war, beweglich zuzueschreiben, ine zuerinnern und zuvermahnen887.
Immerhin brachte er seinen oettingischen schwager, auch gevatter dazu, sich – wohl
in dilatorischer Absicht – zu einer güetlichen unnderhandlung undt vergleichung
bereit zu erklären888. Obwohl Geizkofler in diesem Zusammenhang formal im kai-
serlichen Auftrag handelte, zeigt das Beispiel doch, welchen Einfluss er zu diesem
Zeitpunkt auf den Kaiser und den Geheimen Rat hatte. Er trug dem Kaiser die Er-
klärungen Oettingens und des Pfalzgrafen nicht nur persönlich vor, sondern wurde
von Rudolf II. überdies damit beauftragt, die sachen im gehaimen rhat ad longum
zu referirn889.

In den folgenden Jahren griff Geizkofler sowohl gegenüber seinen protestanti-
schen Patronen als auch gegenüber dem Kaiserhof immer wieder die Idee auf, durch
informelle Gespräche einzelne konfessionelle Konflikte zu einer gütlichen Eini-
gung zu bringen. 1606 etwa forderte er Pfalzgraf Philipp Ludwig auf, sich für eine
Komposition zu engagieren, stieß mit seiner Idee aber auf taube Ohren. Philipp
Ludwig erklärte, er habe von Geizkofler den sorglichen, zerrütteten unnd ganz
beschwerlichen zuestandt deß gemeinen wesens vernommen. Zwar habe er auch
bißhero nicht underlassen, gegen etlichen chur: unnd fürsten deß heyligen reichs
treuherzige erinnerung zuethuen, Geizkofler könne aber erachten, daß die remedia
eines so wichtigen unnd weitaußsehenden werckhs einem oder zweien allein bei so
mechtiger importanz nicht zuerschwingen. Stattdessen forderte er Vorleistungen 
des Kaisers, wie die einstellung der bißhero fürgangenen persecutions process. Erst
dann könne durch die sorgfeltige interposition des Kaisers und die Mitwirkung 
der Reichsstände die vorstehende gefahr abgewendet unnd dagegen frid unnd wol-
standt gepflanzt und erhalten werden890. Eigene Initiativen zur Komposition star-
tete Philipp Ludwig erst im Frühjahr 1611891.

Auch während der innerstädtischen Konfessionsstreitigkeiten in Donauwörth,
die schließlich zur Besetzung der Stadt durch Bayern führten, propagierte Geiz-
kofler am Kaiserhof eine gütliche Lösung. Laut einem 1609 abgefassten Schreiben
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886 Vgl. auch Luttenberger: Denken, S. 90.
887 StAL B90 Bü 16, Z. G. an Ehz. Matthias (Entw.), Augsburg, 1603 VII 26.
888 Ebd., Pfgf. Philipp Ludwig von Neuburg an Z. G. (Ausf.), Neuburg, 1603 VII 22.
889 Ebd., Z. G. an Pfgf. Philipp Ludwig (Entw.), Prag, 1603 VIII 11.
890 StAL B90 Bü 483, Pfgf. Philipp Ludwig von Neuburg an Z. G. (Ausf.), Neuburg, 1606 

VI 06.
891 Vgl. Kossol: Reichspolitik, S. 229 – 232.
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an Paul von Krausenegg überlegte er schon 1607, welche große weittleuffigkheit die
achterklerung und dern execution verursachen würde. Vielmehr suchte er mittels
seiner Beziehungen ins protestantische Lager eine Lösung zu erzielen, durch die
sowohl die reputation und hoheit des Kaisers als auch der gemaine friden hätten
erhalten und zugleich das große mißtrauen zwischen Kaiser und Protestanten hätte
abgewendet werden können. Hätten die Bürger die redlfierer [der antikatholischen
Umtreibe] nit herauß gegeben, hätte Geizkofler sich zugetraut, bey dem verstor-
benen hertzog von Württemberg sovil zuerlangen, […] das er als verwalter des craiß-
obristerambts sy darzue würde compelliert haben892. Zugleich vertrat er dezidiert
die Interessen der protestantischen Reichsstadt am Kaiserhof. Dieses Engagement
war auch durch Verflechtung mitbedingt. Sein ehemaliger Präzeptor Asenheimer
war zwischenzeitlich Syndikus der Reichsstadt geworden und der Haunsheimer
Pfarrer Georg Galgenmayr stammte aus Donauwörth. Schon 1605 hatte Geizkofler
dem Rat der Stadt daher versprochen, sich bei Hof für die Belange der Stadt zu
engagieren893.

Forciert bemühte sich Geizkofler ab 1610 um die Komposition im Reich, die nicht
mehr nur einzelne Probleme umfassen, sondern alle konfessionellen Gravamina
behandeln sollte. So wurde er für einige Jahre – zunächst gemeinsam mit Melchior
Jäger – zum „Motor der Kontakte“894 zwischen dem württembergischen Herzog
Johann Friedrich und dem Deutschmeister und Regenten von Tirol Erzherzog
Maximilian von Österreich, von dem sich viele Protestanten eine Vermittlung er-
hofften895. Die ersten Versuche verliefen jedoch desillusionierend896, da Erzherzog
Maximilian fürchtete, ein Alleingang könnte ihm am Prager Hof als feindseliger Akt
gegen den Kaiser ausgelegt werden, zumal im Vorjahr Gerüchte kursiert waren,
Geizkofler habe mit protestantischen Ständen Gespräche wegen einer möglichen
Wahl Maximilians zum Kaiser anstelle seines regierungsunfähigen Bruders Rudolf
geführt897. Auch Johann Friedrich sah die Gefahr sich innerhalb der protestanti-
schen Union zu isolieren. Deshalb ersuchte er zunächst Kurpfalz um Rat und sandte
erst nach deren Billigung einen Brief an Erzherzog Maximilian in Innsbruck, aller-
dings ohne Erfolg.

Im Oktober 1610 startete Geizkofler nochmals eine Initiative898 und forderte
seinen Patron Maximilian auf, ein accordo zwischen protestantischer Union und
katholischer Liga zu machen899. Es ist nicht klar, ob Maximilian tatsächlich Ge-
sprächsbereitschaft erklärte, oder ob Geizkofler zu einer taktischen Lüge griff, als
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892 StAL B90 Bü 20, Z. G. an Paul von Krausenegg (Ausf.), Haunsheim, 1609 IX 20.
893 Vgl. Stieve: Donauwörth, S. 39, Anm. 6.
894 Vgl. zum folgenden Gotthard: Außenpolitik, S. 87– 90, Zitat auf S. 87f.
895 Vgl. ebd., S. 85 f.
896 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 351, Ehz. Maximilian an Z. G. (Ausf), Innsbruck, 1610 III 15.
897 Vgl. StAL B90 Bü 39.
898 Vgl. Gotthard: Außenpolitik, S.124 –132.
899 StAL B90 Bü 351, Ehz. Maximilian an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1610 X 25.

38758_Reihe_B_171  28.05.2009  12:59  Seite 237



er in Stuttgart das Interesse Erzherzog Maximilians an weiteren Unterredungen
signalisierte. Der Herzog und seine Räte bemühten sich wiederum um die Ein-
willigung der anderen Unionsstände. Bis auf Markgraf Joachim Ernst von Bran-
denburg-Ansbach, an den sich Geizkofler ebenfalls gewandt hatte, war das Echo
auf die Vorschläge sehr verhalten. Maximilian reagierte zunächst überraschend auf-
geschlossen und forderte bei Geizkofler am 13. Dezember 1610 ein Gutachten an900.
Doch schon eine Woche später verwies er ihn mit seinen Kompositionsvorstellun-
gen an König Matthias901.

Im August 1611 engagierte Geizkofler sich als kaiserlicher Gesandter auf dem
Unionstag in Rothenburg für die Komposition im Reich902. Von den mit Geizkofler
enger verflochtenen Ständen und ihren Ratgebern waren bis auf die wegen der ihnen
verweigerten kurpfälzischen Administration verärgerten Pfalz-Neuburger, Fried-
rich von Solms, der damals noch in Neuburger Diensten stand903, den Grafen von
Oettingen und Heinrich Hiller alle anwesend. Geizkoflers Schwager Imhoff war 
als Abgesandter der Reichstadt Nürnberg zugegen904, Christoph Mumprecht als
Giengener Advokat905. Obwohl dies nicht seiner Instruktion entsprach, suggerierte
Geizkofler den Unionsständen, dass eine Komposition nach Vorbild des Passauer
Vertrages, den König Ferdinand durch seine Interposition zustandegebracht hatte,
auch von Rudolf II. zu erlangen sei. Im Gegenzug versuchte er beim Kaiser und bei
Erzherzog Maximilian den Eindruck zu erwecken, die Unierten seien zu Komposi-
tionsverhandlungen bereit. 

Ein Bericht der Abordnung der unierten Stände, die mit Geizkofler und Wester-
nach sprachen und diesen gegenüber auf die Abstellung ihrer konfessionspolitischen
Gravamina drängten, erweckt den Eindruck, dass die kaiserlichen Kommissare –
wohl vor allem Geizkofler – die Unierten auf die Möglichkeit der Komposition und
Interposition, d. h. der Zwischenschaltung eines Vermittlers, stießen. So berichten
die Delegierten, dass die Gravamina der Unionsstände über die Hofprozesse nicht
beim Kaiser allein stehe, sondern die andern – sprich: die katholischen – ständt
hauptsächlich berüren, die auch ihr mt: deßwegen starckh anligen theten. Dann ver-
glichen die kaiserlichen Kommissare die gegenwärtige Situation mit der Situation
vor dem Passauer Vertrag: Auch Kaiser Karl V. seien 1551 tam iurisdictionis quam
personarum respectu Gravamina vorgebracht worden, under gleichem schein, daß es
bey ihrer mt: allein stehe, aber wegen angeregter ursachen, d. h. wegen des Interesses
der anderen Stände, biß letstlich könig Ferdinand durch interposition einen andern
weeg gefunden […, ] vergebenlich abgeloffen. Dies bemerkten die kaiserlichen Ge-
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900 Vgl. StAL B90 Bü 351, Ehz. Maximilian an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1610 XII 13.
901 Vgl. ebd., Ehz. Maximilian an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1610 XII 20.
902 Vgl. zur Mission Geizkoflers und zum Unionstag auch Gotthard: Außenpolitik, S.145 f.
903 Vgl. Herold: Joachim Ernst von Brandenburg, S. 47.
904 Zur Rolle Imhoffs als Unionspolitiker vgl. Müller: Reichsstädtische Politik, S. 488, 490,

635, 647, 648 und 658. Zur Nürnberger Unionspolitik vgl. Gürsching: Unionspolitik.
905 Briefe und Akten, Bd. 9, Nr. 305, S. 697 f.
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sandten allerdings nicht offiziell, sondern allein vor ihre persohn verträuwlich
conuersationsweyß. Als Modus der Konfliktbewältigung schlugen sie die interposi-
tion einer persohn vor, welche authoritet, experients unnd affection bey beeden they-
len hette. Dazu schlugen sie ein Treffen von Fürsten beider Konfessionen (Mainz,
Bayern, Kurpfalz und Württemberg) vor, bei dem Erzherzog Maximilian neben dem
sächsischen Kurfürsten als mittler fungieren sollte und bezogen sich dabei explizit
auf den passauwischen vertrag906.

In der Abschlussrelation an den Kaiser und in einem Schreiben an den kaiserlichen
Geheimen Rat Johann Barvitius907 drängte Geizkofler ebenfalls auf die Komposition
und die Interposition, stellte diese aber als Forderung der Unierten dar, ohne seinen
Beitrag zu erwähnen908. So bemerkten die Gesandten in ihrer Relation abschließend:
Und vermerckhen wir soviel, das sie [die Unierten] auf ein underhandlung, wie die
anno 1552 zue Paßau gewesen, zihlen und darfür haltten, das dardurch dem wesen
mit zuethun der stend beeder religionen ex fundamento geholffen und ein frucht-
barer gueter und schleuniger reichstag praeparirt werden könne909. Auch gegenüber
Erzherzog Maximilian, den er nochmals aufforderte, sich als Vermittler zu betätigen,
präsentierte Geizkofler die Forderung nach Interposition und Komposition als
Wunsch der Unierten. So würden die protestantischen Stände auf ein zusammen-
kunfft von beyden religionen und auf ein interposition wie anno 1552 durch könig
Ferdinandum […] geschehen, incliniren, darzu sie e: hf: d: persohn, doch allain in
privato colloquio, fürgeschlagen haben910. Dem Ziel der Friedenswahrung, das im
folgenden Kapitel noch näher analysiert werden wird, waren persönliche Loyali-
täten untergeordnet. So zögerte Geizkofler nicht, gegenüber seinen Dienstherren
und Patronen zu „Notlügen“ zu greifen bzw. eigenmächtig zu handeln, um sie für
die Komposition und Interposition zu gewinnen.

Nach der Kaiserwahl 1612 kam es im Vorfeld des von Matthias’ Favoriten Khlesl
geplanten Reichstags zu neuen Bemühungen Geizkoflers. Vom Kaiser aufgefordert
ein Gutachten zu erstellen, wie mit den zentralen Streitpunkten der Konfessions-
parteien auf dem Reichstag verfahren werden solle, wandte sich Geizkofler an den
württembergischen Herzog und bat ihn, in gehaim die Frage beratschlagen zu 
lassen und ihm Ratschläge zu geben, wie er sich äußern solle. Obwohl Geizkofler die
Empfehlungen Württembergs nicht abwartete, unterstützte er dem Kaiser gegen-
über die protestantischen Stände und trat für Kompromissbereitschaft ein911.
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906 HStAS A 90 – A, Bd.10, Relation der Abgeordneten der unierten Stände (Abschr.), Ro-
thenburg o. d. T., 1611 VIII 07, fol. 456r –v und 460r –v.

907 StAL B90 Bü 36, Z. G. an Johann Barvitius (Entw.), Rothenburg o. d. T., 1611 VIII 09/19.
908 Vgl. im Gegensatz dazu Gotthard: Außenpolitik, S.146, der davon ausgeht, dass die

Unierten auf die Interposition eines Habsburgers nach dem Vorbild von 1552 „drangen“.
909 StAL B90 Bü 36, Johann Eustach von Westernach und Z. G. an Ks. Rudolf II. (Entw.), Ro-

thenburg o. d. T., 1611 VIII 18.
910 StAL B90 Bü 352, Z. G. an Ehz. Maximilian (Entw.), Haunsheim, 1611 VIII 28.
911 Vgl. Gotthard: Außenpolitik, S.157.

38758_Reihe_B_171  28.05.2009  12:59  Seite 239



Der Reichstag zeitigte nicht den gewünschten Erfolg. Schon nach wenigen Tagen
standen sich die Konfessionsparteien ebenso unversöhnlich gegenüber wie auf dem
Reichstag von 1608, den die radikalen Protestanten unter Führung der Kurpfalz
verlassen hatten. Da der Kaiser wegen besorgniserregender militärischer Meldun-
gen aus Siebenbürgen und Ungarn auf die Geldbewilligung der Stände angewiesen
war, wurde Geizkofler vom Kaiser erneut aufgefordert, Vorschläge zur friedlichen
Einigung vorzulegen. Dieser empfahl daraufhin einen paritätischen Ausschuss aus
Vertretern der drei Reichstagskurien – Kurfürsten, Fürsten und Reichsstädten –
unter Leitung Erzherzog Maximilians zu bilden, in dem das Mehrheitsprinzip nicht
gelten und ein Konsens gefunden werden sollte. Die Vermittlungsversuche, die 
der Erzherzog daraufhin unternahm, verliefen jedoch wenig erfolgreich, da er über
die Komposition erst nach bewilligter Kontribution verhandeln wollte. Die kor-
respondierenden Protestanten waren damit aber nicht einverstanden und die ka-
tholischen Stände lehnten die Verhandlungen rundweg ab. Auch ein sensationeller
Vorstoß Geizkoflers, der angeblich im Namen des Erzherzogs, de facto aber im
Alleingang wichtige Forderungen der Protestanten, zum Beispiel die Restitution
Donauwörths, einzulösen versprach, konnte die verhärteten Fronten nicht aufbre-
chen. Maximilian, der bereit war, sich Geizkoflers Vorstellungen anzuschließen,
konnte sich der kaiserlichen Unterstützung nämlich nie gewiss sein. Schließlich
scheiterte der Reichstag, da ihn die Korrespondierenden verließen912.

Trotzdem ließ Geizkofler in seinen Bemühungen nicht nach. Diesmal bediente er
sich seiner Verbindungen an den Kaiserhof und versuchte Khlesl in einem von 1613
bis 1616 dauernden Briefwechsel von seinen Vorstellungen zu überzeugen. Die Auf-
richtigkeit von Khlesls Kompositionsbemühungen ist umstritten. Von machtpoliti-
schem Kalkül geht Gotthard aus, der von der „verlogene[n] Kompositionsattitüde“
Khlesls spricht. Sehr positiv beurteilte zuletzt Angermeier den Kardinal913. Entge-
gen dieser positiven Sicht ist festzuhalten, dass Khlesl nur teilweise und zögernd auf
Geizkoflers Vorschläge einging. Geizkofler vertrat nämlich auch gegenüber Khlesl
die Auffassung, der Friede im Reich könne nur durch eine entschiedene unpar-
teiische Vermittlerrolle des Kaisers bewahrt werden, der die friedenswilligen Stände
beider Konfessionen versammeln müsse, um einen gütlichen Vergleich herbeizufüh-
ren, der die Grundlage eines „Kompositionstages“ bilden könnte914. Der Kaiser war
allerdings nur bereit, einen Kurfürstentag einzuberufen, den die Protestanten aber
wegen des strukturellen Übergewichts der katholischen Kurfürsten ablehnten915. 

Neue Bewegung kam in die Sache, als es Geizkofler gelang, einen Kontakt zwi-
schen Fürst Christian von Anhalt, dem führenden protestantischen Politiker, und
Khlesl herzustellen, zumal Christian zu diesem Zeitpunkt auch als Mittler zwischen
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912 Vgl. ebd., S.163 –169. Quellen in Briefe und Akten, Bd.11.
913 Gotthard: Außenpolitik, S.158 und S.174 –176 hier S.174. Vgl. Angermeier: Khlesl,

S. 321 und 324.
914 Vgl. Müller: Vermittlungspolitik, S. 606.
915 Vgl. ebd., S. 608.
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dem Herzog von Württemberg und Erzherzog Maximilian fungierte916. Allerdings
scheiterten auch diese Bemühungen Geizkoflers, sein Netzwerk zur Wahrung des
Friedens zu mobilisieren, da Khlesl 1615, kurz bevor ein Treffen mit Christian in
greifbare Nähe gerückt war, plötzlich jedes Interesse an der Sache verlor. Vermut-
lich fürchtete er, dass seine Position im habsburgischen Lager, die wegen der aufge-
flammten Feindschaft Erzherzog Maximilians gegen ihn angeschlagen war, durch
Verhandlungen mit Christian weiter geschwächt werden könnte917. Zwar bemühte
sich Geizkofler weiter darum, Khlesl und den Kaiser von einer vertraulichen Zu-
sammenkunft kompromissbereiter Personen aus beiden Lagern zu überzeugen,
aber da der Kaiser sich weigerte, eine Aufforderung hierzu ergehen zu lassen,
schwand die Aussicht auf Verständigung auf diesem Wege gänzlich. 

Khlesl verfolgte weniger das Ziel der Komposition an sich, sondern suchte viel-
mehr, Geizkofler als broker gegenüber den protestantischen Ständen zu instrumen-
talisieren, um an Kontributionen zu gelangen. Letztlich beruhte das politische
System des Reichs auf dem „Patronats- und Klientelsystem“ des Kaisers, ohne das
der Reichsverband „nicht funktionieren“ konnte918. Unter Rudolf II. war allerdings
nicht nur das Beziehungsgefüge zwischen Kaiser und Reichsritterschaft gestört919,
sondern der Kaiser hatte zudem das Beziehungsnetz zu den protestantischen
Reichsständen zerfallen lassen. Einzelne Personen aus dem Umfeld der Habsburger
wie Erzherzog Maximilian oder Khlesl versuchten allerdings die verlorenen Fäden
wieder aufzunehmen920. Schon kurz nach dem gescheiterten Reichstag von 1613
unternahm Khlesl über Geizkoflers Kontakte ins Lager der Unierten den Versuch,
die protestantischen Stände zu einer Kontribution zu bewegen. Mit Geizkoflers Be-
mühungen war er aber nicht zufrieden. So schrieb er an diesen: Ich sihe noch keinen
actam, welchen mir herrn Geizkofler zuschreiben kundten. Mit Württemberg ist er
vertrauet, mit Baden noch mehr, mit reichsstädten gleichfalls, warum sollte er bisher
nichts effectuiert haben, daß man sich zu dieser contribution bekennet921. Die alte
Methode der Integration durch Verflechtung griff nicht mehr, da die Bindekraft des
Netzwerks der Unierten stärker war als die Verpflichtung gegenüber dem Kaiser, so
dass durch absonderliche tractationes nichts erreicht werden konnte922. Dennoch
versuchte Geizkofler für solche separaten Verhandlungen sein Netzwerk zu mobi-
lisieren und empfing im Dezember 1613 Vertreter der Städte Ulm und Nürnberg,
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916 Vgl. ebd., S. 613. Zum fast schon freundschaftlichen Verhältnis zwischen Maximilian und
Christian vgl. Noflatscher: Maximilian, S. 235 f.

917 Vgl. Müller: Vermittlungspolitik, S. 624.
918 Press: Patronat, S. 35.
919 Vgl. Schulz: Kanton Kocher, S. 84 f.
920 Vgl. Noflatscher: Maximilian, S. 240.
921 Vgl. StAL B90 Bü 45a, Nr. 7, Melchior Khlesl an Z. G., Linz, 1613 XII 16, S. 633. Vgl. auch

Müller: Vermittlungspolitik, S. 633.
922 Vgl. StAL B90 Bü 45a, Nr. 8, Z. G. an Melchior Khlesl (Abschr.), Haunsheim, 1613 XII 23.

Vgl. auch Müller: Vermittlungspolitik, S. 633.
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darunter seinen Schwager Andreas Imhoff, in Haunsheim und verhandelte mit
ihnen über die vom Bischof gewünschte Reichshilfe923. 

Geizkofler stand Khlesls Absichten kritisch gegenüber, während er über Anhalt
lobend sprach. So erklärte er Khlesl im Juni 1615: Fürst Christian ist vernünftig und
arbeitsam und ein herr, der weit sieht924. Weniger vorteilhaft stellte er Khlesl gegen-
über Anhalt dar. In dessen Charakterisierung kam ein gewisses Misstrauen gegen-
über dem Bischof zum Ausdruck, insbesondere kritisierte er dessen taktierende
politische Haltung, die dazu führe, dass er die Komposition nicht mit dem nötigen
Nachdruck betreibe. So schrieb der Haunsheimer, er habe zunächst etwas be-
denckhen getragen, Khlesl ein Schreiben Anhalts im Original einzuschließen, weil
dort ein Briefwechsel Geizkoflers mit dem Heidelberger Hof Erwähnung fand, in
bedenckhung, das dieselbe correspondenz bei hof suspect oder wenigstens nit ange-
nem925. Noch skeptischer urteilte Geizkofler in einem Brief an seinen Freund Georg
Ludwig von Freyberg über Khlesl, dessen Schreiben hinsichtlich der Komposition
confus, ohne safft, krafft und nachdruckh seien926.

Trotz seiner Verpflichtung gegenüber dem habsburgischen Kaiserhaus genoss
Geizkofler auch bei den radikalen Mitgliedern der Union eine Vertrauensstellung.
Das scheint aber nicht von Anfang an so gewesen zu sein. Im Januar 1612 wurde er –
scheinbar zu Unrecht – verdächtigt, den Gesandten des Königs Matthias durch
seinen Diener Jonas Grüninger auf dem Kurfürstentag in Nürnberg vor Christian
von Anhalt gewarnt zu haben, da dieser im herzen mehr kayserisch als königisch sich
befinde927. Als im Oktober 1612 der für die Reichspolitik verantwortliche kur-
pfälzische geheime Rat Camerarius, einer der wichtigsten Klienten Christians von
Anhalt928, beabsichtigte, Geizkofler in Haunsheim zu besuchen, um ihm Schreiben
von Fürst Christian zu überbringen, erhoffte sich der Pfälzer von ihm [Geizkofler]
allerlei, nicht schlechte sachen, unvermerkt zu erforschen929.

Spätestens ab 1612 fungierte Geizkofler als Informant und Ratgeber der Unions-
stände, vermittelte aber zugleich auch Informationen aus dem Lager der Union an
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923 Vgl. ebd., Nr.11, S. 634 und Greiner: Memorial- und Reisebuch, S. 383.
924 StAL B90 Bü 45 b, Z. G. an Melchior Khlesl (Ausf.), Haunsheim, 1615 VI 06. Vgl. auch

Müller: Vermittlungspolitik, S. 673.
925 LHASA DE Abt. Bernburg, A 9 a Nr.113 Bd. I, Z. G. an Christian von Anhalt (Ausf.),

Haunsheim, 1615 V 29. Die Beziehungen Geizkoflers zum Heidelberger Hof werden auch
darin ersichtlich, dass Camerarius ihn im Oktober 1615 in Haunsheim besuchte. So weist
das Stammbuch von Geizkoflers Schreiber Leonhard Bachmann einen Eintrag von Ca-
merarius aus. Diese Inskription ist datiert mit Haunsheim, 1615 X 8. Vgl. Krekler: Auto-
graphensammlung, S. 731.

926 StAL B90 Bü 505, Z. G. an Georg Ludwig von Freyberg (Entw.), Ulm, 1614 II 21.
927 Vgl. StAL B90 Bü 476, hier: Jonas Grüninger an Z. G. (Ausf.), [o. O.], 1612 I 5/15. In die-

sem Schreiben beeidete Grüninger, weder ein solches Memorial gesehen, geschweige denn
übergeben zu haben.

928 Zum Verhältnis zu seinem „treue[n] Gefolgsmann“ Camerarius vgl. Schubert: Camera-
rius, S. 36 – 40.

929 Briefe und Akten, Bd.10, Nr. 287, S. 707.
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den Kaiserhof930. Bei seinem Engagement für die Union orientierte er sich defensiv
an der Wahrung der Integrität der Unionsstände gegen Angriffe der katholischen
Stände und der katholischen Zeloten am Kaiserhof. Im Oktober 1612 berichteten
zwei Nürnberger Abgesandte Fürst Christian von Anhalt im Zusammenhang 
mit drohenden „gefährlichen Anschlägen“ der „Katholiken“, der Markgraf von
Brandenburg-Ansbach und der Herzog von Württemberg seien von Geizkofler „er-
innert worden […], sich vor unversehenem Ueberfall zu hüten931.“ Auf dem Reich-
tag von 1613 stellte er Camerarius – wohl auf dessen Ersuchen932 – im Fall, dass der
Reichstag Krieg nach sich zöge, in Aussicht, dass, wann die [kurpfälzische] land-
schafft von herrn Bodecker ein starke summ von 100 000 – 200 000 über sich nehmen
wollte, er dörft darzu nicht ungeneigt sein933. Zudem setzte er den württembergi-
schen Vizekanzler Faber „in hohem Vertrauen“ darüber in Kenntnis, dass man auf
Seiten der „Gegner“ der Union im kaiserlichen Lager versuche, durch das Angebot
des Reichsgeneralats in Ungarn an Markgraf Joachim Ernst von Brandenburg-Ans-
bach „eine Trennung unter den Unierten zu machen“, damit auf diese Weise „die
übrigen Stände gezwungen würden, sich desto eher zu bequemen“934. In einer
Denkschrift zur Vorbereitung eines Unionstages vom Oktober 1613 schlug Camera-
rius Geizkofler sogar als Pfennig- oder Proviantmeister der Union vor, falls es zum
Krieg kommen sollte935.

Nach dem Tod deß ehrlichen dapfren manns Geizkofler fiel Camerarius in seinem
Kondolenzschreiben an Ferdinand Geizkofler aus dem kaiserlichen Lager niemand
mehr ein, der ohne passion pro patria & republica wird ettwz rechtschaffenes thun
khönnen oder wollen, und versuchte Ferdinand als Informant zu gewinnen. Der
Grat zwischen Nachrichtenvermittlung und Spionage war schmal. Camerarius
versuchte von Ferdinand, der sein richtige gute kundschafft hatt, Informationen
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930 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 750, Heinrich Hiller an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1612 XI 25, HHStA
RK RA in genere Fz. 59, Z. G. an Ks. Matthias (Ausf.), Ulm, 1613 III 03, fol. 286 r – 287r,
Müller: Verdienste, Nr.12, S. 634, Ks. Matthias an Z. G., Linz, 1613 XII 21, und Hanack:
Tagebücher, S. 62. 

931 Vgl. Briefe und Akten, Bd.10, Nr. 288, Bericht über eine Unterredung der Nürnberger
Georg Volckhamer und Dr. Oelhafen mit Fürst Christian von Anhalt, [o. O.], 1612 X 23,
S. 712.

932 Camerarius hatte sich schon im April 1613 an Bodeck gewandt und ihn um ein Darlehen in
Höhe von 200 000 fl. gebeten. Dieser war zunächst skeptisch, weil er fürchtete, dass die
Kurpfalz ein anstos unversehens überfallen möcht und bat seinen Schwager, dem die Chur-
pfalz gar wol bekandtt sei, um Rat. StAL B90 Bü 718, Hans von Bodeck an Z. G. (Ausf.),
Frankfurt a. M., 1613 IV 27. Dieser ermunterte Bodeck zu einem Kredit. Ebd., Z. G. an Hans
von Bodeck (Entw.), Haunsheim, 1613 V 05/15.

933 Briefe und Akten, Bd.11, Nr.186, Ludwig Cameraius an Christian von Anhalt, Regensburg,
1613 VIII 21, S. 685. 

934 Ebd., Nr.194, Vizekanzler Dr. Sebastian Faber an den Herzog von Württemberg, Regens-
burg, 1613 VIII 28, S. 712. Herzog Johann Friedrich warnte darauf den Markgrafen, das kai-
serliche Angebot anzunehmen. Vgl. Gotthard: Außenpolitik, S.164. 

935 Vgl. Briefe und Akten, Bd.11, Nr. 285, S. 982. 
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über militärische Planungen aus dem habsburgischen Lager zu erhalten. So berief er
sich auf ein Angebot Ferdinands, mitt ihme iezuweyln vertraulich zu correspondirn
und erklärte, er würde sich glücklich schätzen, wann ietziger zeytt und sonderlich,
da am kayßerlichen hoff und anderswoh die consilia sehr seltzsam lauffen, ich iezu-
weyln gründlichen bericht haben könnte. Unter anderem wollte er von Ferdinand
wissen, ob Truppen, die noch im Oberelsass stünden und in die Steiermark verlegt
werden würden, gegen Venedig zögen oder womöglich neben andern mitteln, die
Ungarn936 zu intimidirn, gemeint seien. Außerdem forderte er Ferdinand auf, ihm
einige der Gutachten seines Vaters in gutem sichern vertrauen wol zu communicirn
[…], dann ich aestimire deß ehrlichen mans consilia dermaßen, dz ich sie billig pro
cynosura hallte937.

Im Umfeld des bayerischen Hofes wurde schon früh gemutmaßt, Geizkofler
habe engere Beziehungen zur Union, als er öffentlich zugeben wolle. Markus Wel-
ser, der Augsburger Stadtpfleger und Bruder des Reichspfennigmeisters Matthäus
Welser, schickte Herzog Maximilian von Bayern im Juni 1608 einen Brief Geiz-
koflers über die Ulmer Zusammenkunft der unierten Stände und kommentierte ihn
mit den Worten: „Es ist von geringer Bedeutung und wird wol G. [Geizkofler] wei-
ter hinter den Vorhang gesehen haben, als er sich merken läßt“938. 

Der Haunsheimer informierte die Unionsfürsten und deren Räte nicht nur über
Vorgänge am Kaiserhof und im katholischen Lager, sondern vertrat gegenüber dem
Kaiser die protestantischen Gravamina, wenngleich auch nicht alle – ob aus kon-
fessioneller Solidarität, aus Gründen der Friedenssicherung oder im Machtinteresse
des Kaisers, dem an einer finanziellen Kooperation der Protestanten gelegen sein
musste, muss dahingestellt bleiben. Gegenüber Khlesl forderte er nach dem Reichs-
tag von 1613 im Hinblick auf die Frage, weshalb der Reichstag gescheitert sei und
welche Punkte bei der Vorbereitung einer neuen Reichsversammlung beachtete wer-
den müssten, an erster Stelle die Restitution Donauwörths939. Legitimiert wurde
diese Forderung gegenüber seinem katholischen Korrespondenzpartner fiskalpoli-
tisch. Ergehe wegen der Restitution Donauwörths ein kaiserliches Dekret, wären die
korrespondierenden evangelischen Fürsten zu einer Kontribution zu bewegen940. 

Im Gegenzug für seine Dienste wurde Geizkofler die Patronage der gesamten
protestantischen Union in Aussicht gestellt. Auch er selbst präsentierte sich als
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936 Die Lesung des im Original des Briefes „Vng[?]:n“ abgekürzten Wortes ist nicht vollkom-
men sicher. Eventuell könnte statt „Ungarn“ auch „Union“ gemeint sein. Dass die Truppen
aber vom Oberelsass in die Steiermark verlegt werden sollten, spricht inhaltlich eher für die
vorgeschlagene Lesart.

937 StAL B90 Bü 295, Ludwig Camerarius an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), Heidelberg, 1617
XII 10.

938 Briefe und Akten, Bd. 6, Nr. 203, Marcus Welser an Hz. Maximilian, Augsburg, 1608 VI 13,
S. 400 f.

939 Vgl. hierzu auch StAL B90 Bü 10, Gutachten Z. G.s. über die Restitution Donauwörths,
Haunsheim, 1613 XII 10.

940 Vgl. StAL B90 Bü 45 a, Z. G. an Melchior Khlesl (Abschr.), Haunsheim, 1613 XII 20. 
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Klient der unierten Stände. Als er im Frühsommer 1614 wegen seiner Forderung
nach der Restitution Donauwörths von Herzog Maximilian von Bayern massiv be-
droht wurde, bot Herzog Johann Friedrich von Württemberg ihm die Hilfe Würt-
tembergs und der unierten Stände an, falls Geizkofler das wünsche941. Dieser dankte
seinem Patron für sein so gnediges unnd affectionirtes erbieten, ihn zu protegiren
und zu schuzen. Dieses Versprechen verpflichtete Geizkofler im Sinne der Rezi-
prozitätsnorm (zumindest verbal) zur Gegenleistung. Aus schuldiger danckhbar-
keit versicherte er den Herzog seiner treue und affection, auch gegen dem gemainen
evangelischen wesen942.

Trotz seiner Dienste für die Unierten präsentierte Geizkofler sich gegenüber
seinen Freunden und Patronen aus dem protestantischen Lager nicht nur stets als
Vertreter kaiserlicher Interessen, sondern auch als treuer Diener der habsburgischen
Dynastie. Versuche einzelner Unionspolitiker, die Autorität des Kaisers und den
Zusammenhalt des Hauses Österreich zu untergraben, verurteilte er scharf. Im
Zusammenhang mit dem Ende des Bruderzwistes erklärte er Johann Sattler im 
Juni 1611: Rudolf und Matthias stünden in tractatu concordiae. Mich will aber ge-
dunckhen, es seien leüth, und zwar auch under den evangelischen verhanden, so umb
privat respect willen durch einbildung vergebenlicher hoffnung und dann aus einem
machiavellistischen eyfer, das man durch fomentierung [sc. Anheizung] der brueder-
lichen zwitracht daß hauß von Österreich minirn könne, solche [Aussöhnung] mehr
zue hindern als zu befürdern begehren943. Camerarius teilte er auf dem Reichstag
1613 mit, dass er eine Eingabe der Unionsstände „für ‚etwas rauh‘ befunden [habe],
als ob man dem Kaiser alle Entscheidungen entziehen und ihm in allem den Modus
procedendi vorschreiben wolle“944. Herzog Johann Friedrich wurde von Geizkofler
1614 bei einem persönlichen Gespräch im Zusammenhang mit den Kompositions-
bemühungen sogar underthenig ermahnt und gebetten, in der bestendigen guetten
devotion gegen der kay: mtt: und in der vertrautten correspondenz und nachbaur-
schafft gegen dem hochlöblichen hauß von Österreich zu continuieren945.

Während Geizkofler den Ständen der Union und den Interessen der Protestanten
gegenüber den Katholiken gewogen war, stand er der Union, aber auch der ka-
tholischen Liga, als konfessionellen Sonderbünden äußerst kritisch gegenüber. Zu
ihrer Wirkung äußerte er sich im Oktober 1612 gegenüber Kaiser Matthias: Es sei
der kayserlichen reputation und hochheit nichts verkleiner: und schedlichers, aber zu
fovirung des eingerißenen hechstverderblichen mißtrauens nichts dienstlichers alls
die uniones und ligae im reich. Die negativen Wirkungen dieser konfessionellen
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941 StAL B90 Bü 447, Hz. Johann Friedrich an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1614 VI 01.
942 Ebd., Z. G. an Hz. Johann Friedrich von Württemberg (Entw.), Ulm, 1614 VI 04.
943 StAL B90 Bü 724, Z. G. an Johann Sattler (Entw.), Jebenhausen, 1611 VI 21. 
944 Briefe und Akten Bd.11, Nr. 226, Dr. Ludwig Camerarius an den Kanzler von der Grün,

Regensburg, 1613 IX 13, S. 791.
945 StAL B90 Bü 45 a, Nr. 31, Z. G. an Ferdinand Geizkofler (Entw.), Haunsheim, 1614 

VIII 09/19.
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Bündnisse sah er in der Schwächung der kaiserlichen Position. Da jeder Teil sein
besonder haubt habe, werde dem hechsten haubt nicht wönig an seinem respect und
gehorsamb entzogen. Zudem würden durch die Parteibildung die Reichsorgane
gelähmt, insbesondere der Reichstag, auf dem nicht mehr frei abgestimmt würde,
sondern nach konfessionellen Blöcken. Er prognostizierte, der Kaiser werde bei
könfftigem reichstag warnemmen, das die vota in dem reichsrath nit mer libera sein,
sonder es wird ein ieder parth sich untereinander vergleichen und auß einem horn
blaßen. Auch drohe durch die Bündnisse mit frembde[n] außländische[n] potenta-
ten, an die sich die Konfessionsparteien gehenckt hätten, die Gefahr, dass das Reich
in internationale Konflikte verwickelt werde. Die Stärkung der Konfessionspar-
teien führe zu einer Schwächung des Rechts zugunsten der Machtpolitik, alßdann
muß dem rechten die raggion di stato praeponderirn, weil man schwerlich zu der
execution sine periculo maioris scandali gelangen kan946. 

Der scheinbare Widerspruch, dass Geizkofler einerseits gegenüber dem Kaiser
die Blockade des Reichstags durch konfessionelle Sonderbünde beklagte, anderer-
seits das von kaiserlicher Seite betriebene Aufbrechen der protestantischen Blocka-
defront durch das Angebot des Generalats an Markgraf Joachim Ernst hintertrieb,
lässt sich plausibel auflösen. Vermutlich stand hinter dieser Aktion die Erkenntnis,
dass dieses vergiftete Geschenk der katholischen Eiferer am Kaiserhof nicht dazu
geeignet war, den konfessionellen Konflikt im Reich zu lösen, sondern ihn ver-
schärfte, da die Streitpunkte zwischen den Konfessionen dadurch nicht aus der Welt
geschafft worden wären. Zudem scheint Geizkofler die Gravamina der Unions-
stände zumindest teilweise für berechtigt angesehen zu haben. Dieser Verpflichtung
gegenüber einzelnen Mitgliedsständen der Union und den Anliegen der Protestan-
ten stand jedoch eine offenkundige Ablehnung einer gegen den Kaiser gerichteten
Politik entgegen.

Auch Geizkoflers Sohn Ferdinand, der sich 1613 und 1614 am württembergischen
Hof aufhielt, kritisierte im Briefwechsel mit seinem Vater die Politik der Union. Er
stand ihren Zielen als konfessionellem Sonderbund kritisch gegenüber und mahnte
die Kaisertreue der protestantischen Fürsten an, erwartete aber auch vom Kaiser,
dass er auf die protestantischen Fürsten zugehen und das Misstrauen der Protes-
tanten ihm gegenüber abbauen solle. Diesen Ansichten seines Sohnes widersprach
der Vater offenbar nicht; zumindest erwecken die überlieferten Briefe Ferdinands
diesen Eindruck. Dies spricht dafür, dass es sich bei Geizkoflers Haltung gegenüber
der Union nicht nur um eine gegenüber seinen Dienstherren taktisch geäußerte
Meinung handelte, sondern dass er ihr als Sonderbund auch privat distanziert
gegenüberstand. Ferdinand erklärte etwa – vom Vater unwidersprochen – in einem
Schreiben vom März 1613, der Kaiserhof solle per raggion di stato viel mehr auff
mittl unnd weeg trachten […], die protestierende fürsten in guetem zuer contribu-
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946 StAL B90 Bü 9, Gutachten für den Reichstag 1613 (Entw.), Haunsheim, 1612 X 15/25,
fol.16 r –v.
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tion (dz doch der einige scopus ist) zue vermanen, als durch dise feindsöllige atten-
dada [eine vermutete Werbung Erzherzog Leopolds] neue uhnrueh erweckhen und
ihme selbsten vor dem liecht zue stehen947. Er kritisierte aber auch die protestanti-
schen Fürsten, die angesichts der Bedrohung durch die Türken ihre Verantwortung
für den Schutz des Reiches nicht wahrnähmen, um zugleich die Untätigkeit des
Kaisers, der keine Schritte zur Lösung der Krise im Reich ergriff, zu beklagen. Im
Oktober desselben Jahres sorgte er sich: Die bösen zeutungen auß Hungarn und
7bürgen wollen bey unseren leuthen noch nicht hafften, es mechte aber ihnen nuhr
gahr zue wahr werden, underdessen ist zuerbarmen, dz der kayser den iezigen
betrüebten und gefahrlichen zuestandt nicht mehr zue herzen fast948.

Noch schärfer ging Ferdinand mit den Unierten ins Gericht, als er sich zur Jahres-
wende 1615/16 am Kaiserhof in Prag aufhielt und die Politik der Union mit Hoch-
verrat am Kaiser gleichsetzte. Insbesondere kritisierte er die Bündnisse der Union
mit auswärtigen Mächten, denen sie mehr Achtung entgegenbrächten als dem Kai-
ser. Im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen dem Herzog von Braunschweig
und der nach Autonomie strebenden Stadt Braunschweig, auf deren Seite die Gene-
ralstaaten eingriffen949, äußerte er: Unß ist allhier angst, wißen nicht auf was weiß
unnd weeg die Staaden auß dem spihl zuebringen. Ich besorg, es seye all zue spaht
bedacht und nuhn mehr umb sonst, sonderlich weilen laider bey den protestierenden
reichs ständen mehrer thails der Staaden auctorithet und rispetto mehr als ihres
einigen herrn und oberhaupts gellten will950. Im Januar 1616 setzte er die Politik der
Union gar mit Rebellion gleich: Das bonum publicum und die conservation der sta-
tuti ist aller rebellionen teckmantl, es seye und steckhe darunter, was da wölle951.

Die Haltung Geizkoflers zur protestantischen Union, die sich auch in den zitier-
ten Äußerungen des Sohnes gegenüber dem Vater spiegelt, war also ambivalent.
Einerseits unterstützte er einzelne unierte Stände, andererseits verurteilte er die
durch die Union betriebene Konfessionalisierung der Politik. Geizkofler bewies
zwar konfessionelle und klienteläre Solidarität mit den protestantischen Fürsten
und Städten gegen Angriffe, die von katholischen Eiferern unter den Reichsständen
und unter den kaiserlichen Räten vorgetragen wurden. Insofern war er ein „Freund
der Bewegungspartei“952. Diese „Freundschaft“ galt aber nicht der Union als Bünd-
nis, sondern deren einzelnen Mitgliedern, denn Geizkofler lehnte die Union als
konfessionellen Sonderbund ab. Insbesondere wandte er sich gegen den Zerfall der
Autorität des Kaisers.
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947 StAL B90 Bü 885, Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Rothenburg o. d. T., 1613 III 12.
948 Ebd., Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1613 X 26.
949 Vgl. Press: Kriege, S.184.
950 StAL B90 Bü 885, Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Prag, 1615 XI 20/30.
951 StAL B90 Bü 891, Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Prag, 1616 I 15/25.
952 Briefe und Akten, Bd. 5, S. 521.
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2.3 Ökonomische Beziehungen

Geizkofler kam in seiner Klientelbeziehung zu seinen Patronen in Neuburg und
Stuttgart nicht nur sein soziales Kapital in Form seiner Beziehungen an den Kaiser-
hof zugute, sondern auch seine verwandtschaftlichen und freundschaftlichen zu den
oberdeutschen Finanzeliten. Neben den politischen Kontakten lassen sich nämlich
auch ökonomische Beziehungen Geizkoflers zu seinen Patronen in Neuburg und
Stuttgart feststellen, denen er als Finanzier und Finanzmakler diente. Angesichts des
großen von ihm vermittelten Kreditvolumens kam ihm zeitweise für die ‚Staats-
finanz‘ dieser Territorien eine Schlüsselrolle zu. Fürsten waren auf kreditwürdige
Diener oder Klienten angewiesen, die das meist auf Verflechtung basierende Ver-
trauen der Finanzwelt genossen und auf diese Weise Finanzquellen erschließen
konnten. Diese Funktion hatte für die wachsende Staatsgewalt, die in hohem Maße
auf Kredit angewiesen war, große Bedeutung. Einerseits reichten nämlich die Ein-
nahmen der Fürsten aus ihrem Kammergut nicht aus, Steuerbewilligung von den
Ständen war nur im Tausch gegen politische Zugeständnisse zu erlangen und Steuern
gingen nur schleppend ein. Andererseits schnellten aufgrund der sich häufenden
kriegerischen Verwicklungen die Ausgaben in die Höhe953. 

Den Pfalzgrafen Philipp Ludwig und Wolfgang Wilhelm sowie der Witwe Philipp
Ludwigs gewährten und vermittelten Geizkofler und seine Frau in den Jahren 1607
bis 1617 Kredite in Höhe von insgesamt 67 050 fl., die häufig durch die neuburgische
Landschaft abgesichert waren954. Die Summe der selbst gewährten Kredite betrug
18 800 fl. (1607: 6000 fl. zu 5 %, 1611: 2000 fl., 1612 und 1614: jeweils 5.000 fl., 1617:
800 fl.), die der vermittelten 48 250 fl. Die Darlehen beruhten auf dem Personalkre-
dit Geizkoflers bzw. seines Sohnes und wurden entlang seines Netzwerks vermittelt.
Die Gläubiger dieser Kredite waren mit dem Kölner Kaufmann Jakob Hofschläger
(1611: 10 000 fl.)955, Martin Zobel (1611: 8000 fl.), Hans von Bodeck (1611: 5500 RT
zu 7 %) und dem Obervogt von Bregenz, Hans Werner von Raitenau (22 000 fl.),
dem Cousin von Geizkoflers Schwägerin Agnes von Herbstheim956, Verwandte und
Freunde von Geizkofler. Konfessionelle Solidarität als Grund der Darlehensgewäh-
rung lässt sich nicht eindeutig nachweisen. Zobel und Bodeck waren Protestanten,
Raitenau – und vermutlich auch Hofschläger – Katholiken. 
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953 Zum Staatskredit in der Frühen Neuzeit vgl. Reinhard: Staatsgewalt, S. 319 – 322, und
Bütterlin: Staatshaushalt, S.125.

954 Akten zu den erwähnten Darlehen an die Pfalzgrafen von Neuburg finden sich u. a. in StAL
B90 Bü 427, 708 – 711 und in StAL B90 Bü 909, Registratur des Archivs Z. G.s (Ausf.),
[o. O., o. D.], Nr.15, Rub. 88, fol.141a v. 

955 Jakob Hofschläger war vermutlich ein Verwandter des Kölner Fuggerfaktors Heinrich
Hofschläger, der Geizkofler während seiner Amtszeit als Reichspfennigmeister als factor in
Köln gedient hatte. Vgl. StAL B90 Bü 98, Registratur des Reichspfennigmeisteramtes
(1602), [o. O., o. D.], fol.123 r sowie StAL B90 Bü 99, Registratur des Reichspfennig-
meisteramts (1603), [o. O., o. D.], Nr. 30, R 2.

956 Vgl. MFI Dip. 1117, Familienbuch Z. G.s (Abschr.), [o. O.], [o. D., 1610 V], fol. 310 v.
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Das Engagement Geizkoflers als Finanzmakler der Württemberger begann be-
reits unter der Herrschaft Herzog Friedrichs: 1606 brachte er in Ulm und Augsburg
5000 fl. und 6000 fl. auf. Der Höhepunkt seiner Tätigkeit als Finanzmakler fällt 
in die Jahre 1610 –1615, in denen er für Herzog Johann Friedrich Kredite in Höhe
von mindestens 197 282 fl. beschaffte. Besonders deutlich wird die herausgehobene
Position Geizkoflers als Finanzmakler in diesen Jahren, wenn man in Betracht
zieht, dass die Gesamteinnahmen der herzoglichen Landschreiberei, der zentralen
Kasse der herzoglichen Finanzverwaltung, in die, abgesehen von den Einkünften
aus dem säkularisierten Kirchengut, alle Einnahmen flossen, im Rechnungsjahr
1615 447 588 fl. betrugen, von denen 177 660 fl. aus Darlehen stammten957. 

Die Kreditgeber waren fast ausnahmslos protestantische Verwandte oder Freunde
Geizkoflers958. Zu ihnen zählten unter anderem Andreas Imhoff (1611: 8000 Duka-
ten), Martin Zobel (1611: 13 000 fl. und 6000 fl.), Jakob Rembold (1612: 6000 fl.) und
Marx Konrad von Rehlingen (1614: 5000 fl.). Die Bedeutung sozialer Verflechtung,
entlang derer Kredite vermittelt wurden, zeigt auch der Kredit von 50 000 fl., den
Geizkofler 1612 bei Christoph Weiß von Würting, und das Darlehen von 40 000 fl.,
das er 1615 bei Hans Roth von Reuthi aufbrachte. Der protestantische merchant
banker Christoph Weiß, der aus Salzburg stammte, im Zuge der katholischen Kon-
fessionalisierung des Erzstifts nach Wels emigrierte und 1615 in den obderenn-
sischen Ritterstand aufgenommen wurde, stand spätestens seit den 1580er Jahren mit
Geizkoflers Vater und Bruder in Kontakt. 1616 heiratete seine Tochter Ferdinand
Geizkofler959. Der Ulmer Patrizier Hans Roth von Reuthi war der Schwiegervater
von Geizkoflers Schwager Marx Anton von Rehlingen960. 

Die Geizkofler fungierten jedoch auch selbst als Gläubiger der württembergi-
schen Herzöge bzw. der Landschaft, auf die die Schuldforderungen übertragen
wurden. Diese Schulden stammten teilweise aus der Zession kaiserlicher Forderun-
gen an den Herzog, die an Geizkofler als Ausgleich für jene Beträge, die der Kaiser
ihm beim Rücktritt vom Pfennigmeisteramt schuldete (1605: 25 000 fl.961), über-
tragen worden waren962. Zudem bestanden sie aus Forderungen dritter Parteien, die
an die Geizkofler zediert worden waren. So hatte Ferdinand 1621 als Erbteil seiner
inzwischen verstorbenen ersten Frau aus der Hinterlassenschaft seines Schwieger-
vaters die Obligation über die 1612 gewährten 50 000 fl. geerbt. Aus einem Darlehen
Jakob Rembolds kamen 6000 fl. Auch lieh Ferdinand dem Herzog 1619 selbst
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957 Vgl. Bütterlin: Staatshaushalt, S.167.
958 Akten zu den Darlehen an die Herzöge von Württemberg finden sich u. a. in StAL B90 Bü

723 – 726 und HStAS G 66 Bü 7. Vgl. auch Bütterlin: Staatshaushalt, S. 218. 
959 Vgl. Zauner; Kalliauer: Bürger, S.128 –130.
960 Vgl. HStAS A 55 Bü 15, Nr.14, Z. G. an Johann Sattler (Ausf.), Haunsheim, 1614 IX 13.
961 Vgl. StAL B90 Bü 723.
962 So wurde 1607 ein Drittel der Reichshilferestanten Markgraf Georg Friedrichs von Baden

auf Geizkofler übertragen. 1608 wurde diese Forderung von Baden auf Württemberg trans-
poniert. Vgl. hierzu die Akten in StAL B90 Bü 82.
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20 000 fl. Schon 1608 betrugen die Kredite Geizkoflers an den Herzog, die auf die
Landschaft übertragen worden waren, 30 000 fl., die mit 5% p. a. verzinst wur-
den963. 1624 beliefen sich die Forderungen Ferdinand Geizkoflers gegenüber der
württembergischen Landschaft auf insgesamt 126 000 fl.964. 

Geizkofler legte sein Vermögen auch in wirtschaftlichen Unternehmungen in
Württemberg an. 1607 investierte er als stiller Teilhaber 1000 fl. in den herzoglichen
Messinghandel965. 1603 beklagte sich die württembergische Landschaft, dass Geiz-
kofler, ein namhafte summa gelts […] etlicher orten dises herzogtumbs uf wein
usgelihen haben solle und dadurch den herzoglichen Untertanen ire hantierung 
mit wein […] geschmälert [habe], [was] hingegen andern usländischen […] zu gutem
kommen wurde966. Tatsächlich schoss Geizkofler 1603 und 1604 durch seinen
Schwager Wolf von Uhrmühl und Enzlin einzelnen Weinbauern, die sich im Gegen-
zug dazu verpflichteten, ihre Erträge Geizkofler zu überlassen, größere Summen
(1603: 400 und 600 fl., 1604: 1000 fl.) vor967. Es lässt sich allerdings nicht eindeutig
klären, ob der Haunsheimer sich am lukrativen Handel mit württembergischen Wei-
nen beteiligte oder ob seine Investitionen nur dem Eigenbedarf dienten968.

Bei der Detailanalyse der Finanzakten zu den Darlehensgeschäften mit den
Neuburgern und Württembergern wird nochmals die Bedeutung sozialer networks
deutlich, entlang derer in der einen Richtung Kredit im Sinne von Vertrauen und in
der anderen in Form von Geld vermittelt wurde969. Als Hiller 1610 im Auftrag
Geizkoflers nach Augsburg reiste, um ein Darlehen für den württembergischen
Herzog zu beschaffen, war das Geld wegen des herrschenden Misstrauens auf dem
Kapitalmarkt nur unter äußersten Schwierigkeiten aufzubringen, die allein durch
Geizkoflers guten Ruf und das Vertrauen, das er genoss, überwunden werden konn-
ten. So schrieb Hiller: Und ohngeacht in so enger zeit wehnig feyrent gelt zufinden
und sonsten auch wegen der vielfältig beschehnen fallimenti dz mißtrauen in dieser
statt allso zuegenohmen, dz auch die nechste blutsfreindt sich wehniger, als nichts,
gegeneinander zue versehen haben, sein doch allein auf e:g: nahmen die sachen
dahin gerichtet worden, dass bei verschiedenen Personen doch Geld aufgetrieben
werden konnte970. Nur durch die Mobilisierung seiner Verwandten, Freunde und
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963 Vgl. hierzu Adam: Landtagsakten, Bd. 3, Nr. 55, Kleiner Ausschuss der Landschaft an Hz.
Johann Friedrich, 1608 XI 12, S.153. 

964 Vgl. hierzu die Akten in StAL B90 Bü 727.
965 Vgl. hierzu die Akten in StAL B90 Bü 723.
966 Adam: Landtagsakten, Bd. 2, Nr. 205, Großer Ausschuss der Landschaft an Oberrat, Stutt-

gart, 1603 VIII 15, S. 368f.
967 Vgl. StAL B90 Bü 155, Wolf von Uhrmühl an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1603 VII 18, und StAL

B90 Bü 670, Verzeichnis der Schuldner Zacharias Geizkoflers (Ausf.), [o. O.], [o. D., 1604].
968 Vgl. hierzu StAL B90 Bü 155, Wolf von Uhrmühl an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1604 VIII 04,

und ebd., Wolf von Uhrmühl an Z. G. (Ausf.), Großheppach, 1604 X 19.
969 Vgl. hierzu auch StAL B90 Bü 708, Die neuburgische Landschaft an Z. G. (Ausf.), Neuburg,

1607 XI 28, und ebd., Z. G. an die neuburgische Landschaft (Entw.), Haunsheim, 1607 XII 25.
970 HStAS G66 Bü 7, Heinrich Hiller an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1610 XII 21.
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Klienten, deren Vertrauen er besaß, gelang es Geizkofler das Geld zu beschaffen.
Marx Konrad von Rehlingen und sein Schwiegervater waren bereit, 11000 fl. zu
leihen, die sie zum Großteil bei Daniel Österreicher erhandelten, Karl Rehlinger
konnte 3000 fl. geben, Philipp Raiser, Klient Geizkoflers und Verwalter im Reichs-
pfennigmeisteramt, stellte aus eingehenden Reichshilfen ein Darlehen über 10 000 fl.
in Aussicht, Martin Zobel und sein Schwager Haintzel gewährten 7000 fl. und Marx
Anton von Rehlingen wollte 2000 fl. beisteuern.

Die Darlehen wurden dabei entlang von Verflechtungsketten vermittelt. 1611 
bat Herzog Johann Friedrich Geizkofler während eines Aufenthalts in Stuttgart971,
ein Darlehen in Höhe von 60 000 fl. zu beschaffen972. Geizkofler ersuchte unter an-
derem Martin Zobel um Hilfe973. Zobel gelang es, bei Otto Lauinger974 ein Darlehen
in Höhe von 13 000 fl. auszuhandeln, das er aus eigener Tasche noch um 6000 fl.
aufstockte975. Der Kredit beruhte auf Verflechtung und dem damit verbundenen
persönlichen Vertrauen Lauingers gegenüber Zobel. Er wollte das Geld nicht direkt
an Geizkofler leihen, weil er mit […] [ihm] nit bekannt sei, sondern nur dem ihm
vertrauten Zobel, der das Geld dann weiter leihen sollte976. Die Verflechtung der
Familien Zobel und Lauinger reichte bis in die Zeit des Augsburger Kalenderstreits
zurück. Damals gehörten die Väter der beiden zu den entschiedensten protestan-
tischen Gegnern des neuen Kalenders. Außerdem konnte Zobel noch 2000 fl. bei
seinem vetter Hans Matthäus Haintzel auftreiben977.

Die Kreditoren und Darlehensvermittler profitierten finanziell und symbolisch,
indem ihnen kostbare, prestigeträchtige Geschenke als Zeichen fürstlicher Gunst
zukamen. Als Belohnung für Zobels erfolgreiche Dienste und sein Entgegenkom-
men –  Zobel und Lauinger waren mit einem Zinssatz von nur 5% statt der ange-
botenen 6% einverstanden978 – bemühte sich Geizkofler beim herzoglichen Kam-
mersekretär Sattler979 um eine Verehrung, freilich nicht ohne auch an das herzogliche
Eigeninteresse zu appellieren: Und wiewol ich nicht gern zue außgab rathe, iedoch
wann es mich selbst angieng, so schickte ich gedachtem Zobl zur danckhbarkeit ein
fueder des besten weins, dann er ist ein sehr vermüglicher mann, der in dergleichen
sachen stets dienen kann980. Prompt erhielt Zobel vom Herzog 4 Eßlinger aimer
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971 Vgl. StAL B90 Bü 724, Z. G. an Albrecht Behem (Entw.), Haunsheim, 1611 V 19/29.
972 Ebd., Z. G. an Philipp Raiser (Entw.), Haunsheim, 1611 V 19.
973 Vgl. ebd., Z. G. an Philipp Raiser (Entw.), Haunsheim, 1611 V 19.
974 Zur Biographie Lauingers (1564 –1636, ev.) vgl. Reinhard: Augsburger Eliten, Nr. 688,

S. 462f.
975 Vgl. StAL B90 Bü 724, Martin Zobel an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1611 VI 06.
976 Ebd., Martin Zobel an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1611 VI 01.
977 Ebd., Martin Zobel an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1611 VI 19.
978 Ebd., Martin Zobel an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1611 VI 20.
979 Zur Biographie Johann Sattlers (1554 –1619, ev.) vgl. Bernhardt: Zentralbehörden, Bd. 2,

S. 594 f.
980 HStAS A55. 2 Bü 12, Z. G. an Johann Sattler (Ausf.), Haunsheim, 1611 V 27.
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wein zugesandt981. Doch auch Geizkofler und seine Diener wurden für ihre Mühe
vom Herzog mit Verehrungen bedacht. Geizkofler erhielt auf Sattlers wolmeinende
befürderung hin 2 stückh rott: und 2 stückh schwartzwildbrett, während seine
Diener 20 fl. geschenkt bekamen982. Hans Roth versprach der Herzog 1615 für sein
Darlehen, ihm jährlich ein Fuder Wein, einen Hirsch und ein Stück Schwarzwild
kostenfrei nach Ulm zu liefern983. Versuche als Gegenleistung für Darlehensge-
währung (und zur Absicherung des eigenen Geldes) Einfluss auf die herzogliche Fi-
nanzpolitik zu erlangen, scheiterten aber. Als Geizkofler dem Herzog ein Darlehen
unter der Bedingung anbot, die Ausgaben für seinen Hof einzuschränken, wurde
„das Geld akzeptiert und die Bedingung überhört984.“

Die Argumente, mit denen Geizkofler seine Verwandten und Freunde zur Darle-
hensgewährung zu bewegen versuchte, waren vielschichtig. In einem im November
1607 an Hans von Bodeck gerichteten Schreiben, den er im Auftrag des Pfalzgrafen
vergeblich um ein auf zwei Jahre befristetes Darlehen von 60 000 fl. anging, appel-
lierte Geizkofler an die finanziellen Interessen seines Schwagers. Er präsentierte
ihm den Pfalzgrafen als sehr wolhausende[n] first[en], der seine cammer: und lannd-
gefell fleisig in acht nimpt und nur durch die von seinen Vorgängern übernomme-
nen Schulden belastet sei. Bodeck erhalte für seinen Kredit gnugsame annemliche
assecuration, auch könne er sicher sein, dass das Darlehen zue rechter zeit ordenlich
und gewis und ohne einich[en] verlust, auch umb den geringisten heller nit, wieder
getilgt werde. Seinen eigenen Personalkredit warf Geizkofler außerdem in die
Waagschale, indem er anbot, als Selbstschuldner zu fungieren985. 

Neben das Profitargument trat die Aussicht auf den Gewinn sozialen Kapitals. So
stellte Geizkofler Bodeck in Aussicht, sich den Pfalzgrafen durch den Kredit zu
verpflichten und dadurch soziales Kapital aufzubauen. Diese Gunst komme nicht
nur dem Kreditor selbst, sondern auch dessen Nachfahren zugute. Bodeck würde
sich nit allain ime, sondern auch seiner posteritet bei diesem firstlich haus und her-
nachwachsenden jungen herrn ein immerwöhrenden gedechtnus neben unzweifel-
lich danckbarer erkhandnus machen. Zudem rekurrierte er auch auf die konfessio-
nelle Solidarität, wenn er ausführte, ihm sei wohl bewusst, das der herr schwager von
der gnad gottes nit allein das vermögen, sondern auch die affection und neigung
hatt, christlichen, evangelischen fürsten mit deme, was ime der allmechtige durch
seinen milden segen verlihen, zue dienen. Außerdem beschwor er das Gemeinwohl,
indem er erklärte, Bodecker lege seine officia desto besser an, weil hochermelt i: f: g:
es allein ex intentione thuen, dem gemeinen wößen im firbrechenden nohtfall damit
zue dienen986.

252

981 StAL B90 Bü 724, Martin Zobel an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1611 VI 19.
982 Ebd., Z. G. an Johann Sattler (Entw.), Jebenhausen, 1611 VI 23.
983 Vgl. Adam: Landtagsakten, Bd. 3, S. 439.
984 Bütterlin: Staatshaushalt, S.131.
985 StAL B90 Bü 708, Z. G. an Hans von Bodeck (Entw.), Haunsheim, 1607 XI 07/17.
986 Ebd.
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Die potentiellen Gläubiger waren mit der Verschreibung des Fürsten als Sicherheit
nicht zufrieden zu stellen, sondern wollten die in-proprio-Verschreibung eines kre-
ditwürdigen Dritten wie Geizkofler, der das Geld auf sein Risiko dem Fürsten
weiterlieh987. Im Januar 1608 erklärte sich Hans Heinrich Herwarth als einer der
Pfleger der Kinder des verstorbenen Heinrich Thenn bereit, für die Bedürfnisse 
des Pfalzgrafen einen Kredit über 3500 fl. zu gewähren, allerdings nur gegen ainen
ordenlichen schuldtbrieff, so uf ihren [= Geizkoflers] namen allain gestelt ist988. Auch
der Herzog von Württemberg besaß wenig Credit bei den kapitalkräftigen Groß-
kaufleuten. 1611 waren weder Zobel noch Imhoff bereit, Darlehen dem Herzog
direkt zu geben. Vielmehr musste sich Geizkofler für ihn in proprio verschreiben989.
Er klärte den Herzog, schon kurz nachdem er die ersten Schritte unternommen
hatte, darüber auf, dass das Geld anderst nit, als auf mein obligation zubekhom-
men990. Später wies er den herzoglichen Kammersekretär Sattler im Zusammenhang
mit Zobels Verschreibung bei Lauinger explizit darauf hin, wie ungern die leuth auf
das land leihen. Deswegen habe Zobel sich bei Lauinger in proprio verschreiben und
Geizkofler sein Darlehen absichern müssen991. Geizkofler betonte Sattler gegenüber
die besondere gegen denselben tragende underthenige affection zum Herzog, die ihn
dazu bewege992.

Das Vertrauen in Geizkofler allein reichte den Handelsleuten nicht aus und
musste durch die Verschreibung von zahlungskräftigen, mit dem Steuerbewil-
ligungsrecht ausgestatteten Landschaften abgesichert werden993. Es bestand die
Möglichkeit, ein Darlehen an einen Fürsten durch die Selbstschuldnerschaft der
Landschaft abzusichern. Als der Eisenberger Vogt der Ulmer Familie Neubronner
Geizkofler im Jahr 1608 im Auftrag anonymer Geldgeber das Angebot machte, dem
Pfalzgrafen oder einem anderen Fürsten 400 000 fl. zu leihen, war dies an die Bedin-
gung geknüpft, dass der Fürst evangelisch sei und die Landschaft sich darüber ver-
obligieren solle994. Auch den Kreditoren des württembergischen Herzogs gegenüber
versuchte Geizkofler seinen Kredit dadurch zu bekräftigen, dass er noch eine gründ-
liche Versicherung seitens der württembergischen Landschaft versprach, deren Kre-
dit höher war als der des Herzogs995. So ließ Geizkofler Zobel durch Rehlingen ein
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987 Vgl. hierzu auch Bütterlin: Staatshaushalt, S.127 f.
988 StAL B90 Bü 708, Hans Heinrich Herwarth an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1608 I 03.
989 Vgl. StAL B90 Bü 724, Schuldverschreibung Z. G.s gegen Andreas und Wilhelm Imhoff

über 8000 Dukaten (Ausf.), Stuttgart, 1611 VI 19/09.
990 HStAS A55. 2 Bü 12, Z. G. an Hz. Johann Friedrich von Württemberg (Ausf.), Haunsheim,

1611 V 22.
991 Ebd., Z. G. an Johann Sattler (Ausf.), Haunsheim, 1611 V 27.
992 StAL B90 Bü 724, Z. G. an Johann Sattler (Entw.), Haunsheim, 1611 V 23. Vgl. dazu auch

HStAS A55. 2 Bü 12, Z. G. an Hz. Johann Friedrich von Württemberg (Ausf.), Ulm, 1611
VI 03.

993 Vgl. hierzu auch Bütterlin: Staatshaushalt, S.129.
994 StAL B90 Bü 708, Eberhard Effelin an Z. G. (Ausf.), Eisenburg, 1608 III 26.
995 Vgl. auch StAL B90 Bü 724, Z. G. an Albrecht Behem (Entw.), Haunsheim, 1611 V 19/29.
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Schreiben des württembergischen Rats Dr. Veit Breitschwerdt996 vorlegen, in dem
dieser die Rückzahlung zusicherte. Auch hierbei spielte auf Verflechtung basieren-
des persönliches Vertrauen eine Rolle. Daher betonte Geizkofler gegenüber Zobel,
Breitschwerdts Bruder, der landschreiber, habe diesem deswegen bericht gethan.
Geizkofler verwies überdies darauf, dass ihm dies auch der landschafft ausschuß, 
so dazumal in Stuttgard gewesen, durch herrn burgermeister Mayr habe anzeigen
lassen997. Auch Verpfändungen kamen vor. Für ein zinsloses Darlehen in Höhe von
2000 fl., das Pfalzgraf Philipp Ludwig 1611 von Geizkofler empfing, wurde diesem
der Zehnte auf einem Hof in Bergenweiler verpfändet998.

Eine weitere Möglichkeit der Minimierung des Risikos der Anleger bot die Ab-
sicherung des Darlehens durch eine Obligation, die Dritte dem vorgesehenen Selbst-
schuldner schuldeten. Dies wurde von den Kreditoren aber weniger geschätzt als die
Selbstschuldnerschaft ihrer kapitalkräftigen und kreditwürdigen Freunde und Be-
kannten. Im Januar 1611 wurde Geizkofler von einem Finanzmakler (underkauffer)
aus Augsburg ein Kredit von 14 000 fl. für den alten Pfalzgrafen angeboten, für die er
einen richtigen zinnsbrieff von einer wolvermüglichen landtschafft [= der württem-
bergischen Landschaft] umb 23 000 fl. einsetzen und e: f: g: solches gelt auf vorge-
hende gebürliche vergleichung habe gehorsamist firströckhen wöllen. Dies lehnten
die Gläubiger – vermutlich die Thennischen Vormünder – aber ab und haben kein
andere versicherung, dann inn der statt Augspurg in specie aber von Martin Zobl
haben wöllen999. Das Beharren auf einem Augsburger Bürgen stand zweifelsohne im
Zusammenhang mit den Chancen, im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Bürgen
rechtliche Sanktionen gegen ihn durchzusetzen. 

Vergleicht man Geizkoflers Tätigkeit als Kreditmakler der Pfalzgrafen von
Neuburg und der Herzöge von Württemberg mit seinem Engagement als kaiser-
licher Finanzagent während seiner Zeit als Reichspfennigmeister, fällt auf, dass 
Darlehensgewährung im ersten Fall fast ausschließlich von sozialem Kapital in Form
sozialer Nahbeziehungen (Verwandte, enge Freunde) abhängig war. Kredit – in
Form von Vertrauen und in Gestalt von Geld – wurde entlang sozialer Verflechtung
kommuniziert. Im zweiten Fall beruhte Kreditgewährung in sehr viel stärkerem
Maße – wie z. B. im Fall der Reichsstädte – auf politischen Abhängigkeiten der
Kreditoren vom Kaiser oder auf den institutionellen Ressourcen des Reichspfennig-
meisteramts. Als Sicherung des Kredits reichte auch im Fall der Kredite an Geiz-
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996 Zur Biographie Dr. Veit Breitschwerdts (1565 –1631) vgl. Bernhardt: Zentralbehörden,
Bd.1, S.190 –192. 

997 StAL B90 Bü 724, Z. G. an Martin Zobel (Entw.), Haunsheim, 1611 V/VI 28/07, Vgl. hierzu
auch ebd., Z. G. an Marx Konrad von Rehlingen (Entw.), Haunsheim, 1611 V/VI 28/07.

998 Vgl. StAL B90 Bü 427, Revers Z. G.s über die Verschreibung des pfalz-neuburgischen
Zehnten zu Bergen und Weiler gegen Zahlung von 2000 fl. an Pfgf. Philipp Ludwig von
Neuburg, Haunsheim, [o. D., 1611].

999 StAL B90 Bü 708, Z. G. an Pfgf. Philipp Ludwig von Neuburg (Entw), Haunsheim, 1611 
I 03/13.
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koflers protestantische Patrone sein symbolisches Kapital in Gestalt seiner Selbst-
schuldnerschaft nicht aus, vielmehr mussten ökonomische Sicherheiten geboten
werden. Diese bestanden anders als beim Reichspfennigmeisteramt, als Geizkofler
mit seinen Amtseinkünften institutionellen Zugriff auf ökonomisches Kapital hatte,
in Verschreibungen der Landschaften, auf die Geizkofler nur informellen Einfluss
besaß. Möglicherweise mussten diese geringeren Zugriffsrechte durch ein höheres
Vertrauen der Schuldner kompensiert werden, das nur in sozialen Nahbeziehungen
vorhanden war, während Geizkofler zu seiner Zeit als Reichspfennigmeister auch
Kreditgeschäfte, insbesondere Wechselgeschäfte, mit Personen tätigte, mit denen er
weniger eng verflochten war.

Seine Tätigkeit als Kreditmakler für die Württemberger deutete Geizkofler im
Sinne des Patronagediskurses als Leistung für den Herzog, durch die er seine treue
und affection zu seinem Patron zum Ausdruck bringe. So erklärte er Sattler im Mai
1611, der Herzog werde hoffentlich aus dieser und andern erzaigungen mein under-
thenige, getreue affection im werckh zuespüren ursach haben1000. Zugleich verwies er
selbstbewusst auf seine Möglichkeiten, dem Herzog weiter zu dienen. Im Mai 1611
gab er dem württembergischen Kammersekretär zu verstehen, dz mir, gott lob, 
die mittell nit manglen, einen herrn im nottfall mit meinem schlechten credito zu
accomodiren1001. Außerdem betonte er die Außergewöhnlichkeit – mithin Frei-
willigkeit – und Uneigennützigkeit seiner Leistungen. Gegenüber Breitschwert
hoffte er im Mai 1611, der Herzog werde aus seinen Bemühungen spüren, dass er für
diesen thue, was sie [= Hz. Johann Friedrich] nicht so gemein zu hoffen oder zuge-
warten haben. Würde er sich gegenüber den ständen der cron Böheimb dergestalt
einlaßen […], kent ich dardurch vill meiner andern praetensionen in richtigkeit brin-
gen1002. Mit keinem Wort forderte Geizkofler jedoch explizit Gegenleistungen ein.
Diese waren dem Patronagediskurs gemäß freiwillig und erfolgten in Form von
Gunst und Gnade des Patrons. Das wird deutlich, wenn Sattler Geizkofler davon in
Kenntnis setzte, der Herzog habe die wolmeinende bemühung des Haunsheimers
zue sonders gnedigem gefallen vermerckht1003.

2.4 Konfession und Klientel

Die Beziehungen Geizkoflers zu seinen Patronen waren nicht ausschließlich von
politischen und ökonomischen Interessen geprägt. Insbesondere stellt sich die
Frage, ob konfessionelle Solidarität zur Stabilisierung der Beziehungen beitrug. Am
Beispiel seines Briefwechsels mit Pfalzgraf Philipp Ludwig von Neuburg, der als

255

1000 HStAS A55.2 Bü 12, Z. G. an Johann Sattler (Ausf.), Haunsheim, 1611 V 27.
1001 StAL B90 Bü 724, Z. G. an Johann Sattler (Entw.), Haunsheim, 1611 V 23.
1002 Ebd., Z. G. an Veit Breitschwert (Entw.), Haunsheim, 1611 V 28.
1003 Ebd., Johann Sattler an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1611 V 25.
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der ‚frömmste‘, mithin der am stärksten von konfessionellem Gedankengut ge-
prägte1004 der vier zur Untersuchung stehenden fürstlichen Patrone gelten kann,
lässt sich die Bedeutung religiöser und konfessioneller Diskurse für die Legitima-
tion und Sinnstiftung in einer funktionierende Patron-Klient-Beziehung aufzeigen.
Das Beispiel Philipp Ludwigs zeigt, dass konfessionelle Solidarität nur ein gemein-
samer Wert von vielen war, auf den sich Patron und Klient bezogen. Explizit wird
der konfessionelle Diskurs nur in wenigen Schreiben, andere Diskurse wie der
Reichspatriotismus spielten – wie gezeigt werden konnte – eine mindestens ebenso
große Rolle. Bemerkenswert ist der Verzicht auf konfessionelle Polemik, zu der
Geizkofler durchaus fähig war1005. Beispielsweise nutzten weder Geizkofler noch
Pfalzgraf Philipp Ludwig im September 1590 die Wahl Papst Urbans VII., um ihre
Patron-Klient-Beziehung durch konfessionelle, antipäpstliche Polemik und den
Rekurs auf den gemeinsamen lutherischen Glauben zu stärken, sondern äußerten
sich beide äußerst moderat. Philipp Ludwig brachte aus gemeinchristlicher Per-
spektive seine Hoffnung zum Ausdruck, das der neuerwöhlte babst seinem ander-
werts angenommenen nahmen nach in seiner regierung sich ‚urbanum‘ erzaigen
unnd durch ihne gemeiner christenhait zue guetem viel guetes außgerichtet werden
möge1006. Geizkofler schloss sich dem an und erklärte, es were ja wol guett, wie die-
selbe gnediglich andeutten, das sich der neue erwelte der ganzen christenheit zue
guettem in seiner regierung ‚urbanum‘ erzaigte1007.

Angesichts des Bocskai-Aufstands in Ungarn, als dessen Ursache Philipp Ludwig
die religionsverfolgungen sah, forderte er Geizkofler im Juni 1605 nicht als Pro-
testanten, sondern explizit als liebhaber deß vatterlandts auf, am Kaiserhof seinen
Einfluss zugunsten der ungarischen Protestanten geltend zu machen, um so eine
Ausdehnung des Konflikts auf das Reich zu verhindern1008. Dennoch appellierte er
auch an die konfessionelle Solidarität seines Klienten und bot ihm eine religiöse
Deutung der Geschehnisse an. Er interpretierte den Aufstand als straff Gottes und
betonte seinen Abscheu gegenüber den bißhero vortgesezte[n] zuvor im reich nit 
viel erhörte[n] religions verfolgungen in Ungarn. Auch rekurrierte er auf Geiz-
koflers Patriotismus, das Gemeinwohl und die Eintracht innerhalb des Gemein-
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1004 Vgl. z. B. Kossol: Philipp Ludwig von Neuburg, S. 2f. und S. 243.
1005 So schrieb er seinem Pfleger Öfelin über den Beichtvater einer adligen Witwe: Das [es] 

der frauen von Horkheim so widerwertig mit irem pfaffen ergangen, ist mehr lachens als
mitleidens wehrt, villeicht er geplieben wer, wann sie umb 20 jar junger gewesen, aber der
pfaffen vatter regiert noch in der welt, der wiert sie schon wiederum mit einem andern
beschlagen, darmit sie nit luterisch werd. StAA Herrschaft Haunsheim Nr. 479, Z. G. an
Friedrich Öfelin (Ausf.), Augsburg, 1604 XI 18.

1006 StAL B90 Bü 482, Pfgf. Philipp Ludwig von Neuburg an Z. G. (Ausf.), Neuburg, 1590 
IX 14.

1007 StAL B90 Bü 44, Z. G. an Pfgf. Philipp Ludwig von Neuburg (Entw.), Augsburg, 1590 
IX 17.

1008 StAL B90 Bü 483, Pfgf. Philipp Ludwig von Neuburg an Z. G. (Ausf.), Neuburg, 1605 
VI 03.
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wesens. Er hoffe, die röm: kay: mt: […] werde mit dem fürderlichsten solche remedia
vor die handt nehmen, dardurch diesem unwesen gesteüret, fridt und einigkeith ge-
pflanzt und erhalten, auch also das geliebte vatterlandt vor endtlichem undergang
salvirt unnd errettet werden möge1009. Als Geizkofler ihm versicherte, er werde sich
für den ungarischen Protestantismus einsetzen, schwenkte Philipp Ludwig auf eine
konfessionelle Interpretation um. Sein Klient handle christlich und löblich, indem er
sich den punctum religionis mit fleiß angelegen sein lasse. Werden die bißhero ge-
üebte persecutiones eingestellt, werde Gott auch in dem üebrigen zue abwendung
der gefahr desto mehr seegens, glückh und gedeüens geben1010. Geizkofler hatte sich
schon im Mai an den Kaiser gewandt und ihm wegen der Sorge, es möchte angesichts
der Klage des Pfalzgrafen, der dem Kaiser mit sonderbarer treuer und wolmainender
affection zugethan sei, über die katholische Konfessionalisierung in Ungarn, in
kinfttig wenig beisprung zu gewarten sein1011. 

Geizkofler trat dezidiert für die Bekenntnisfreiheit der protestantischen Stände
der Erblande ein1012. Für seine Gegner waren Geizkoflers Toleranzargumente und
seine Ablehnung einer Konfessionalisierung der Politik dementsprechend nichts
anderes als geschickte Winkelzüge, um dem protestantischen Lager in die Hände zu
spielen. So meldete der bayerische Gesandte Bodenius 1605 über Geizkofler nach
München: Er ist halt ein laur und ein listig ingenium, dan er will es dahin spielen und
raten, das man den Hungern libertatem religionis verstatten soll1013. Dass diese
Vorwürfe überzogen waren und Geizkofler am Kaiserhof keineswegs als Agent des
mit dem Ziel ständischer Libertät verbundenen politischen Protestantismus agierte,
belegen seine Briefwechsel mit seinen Patronen und Freunden im Lager der protes-
tantischen Reichsfürsten, in denen er die politische Rebellion der Ungarn scharf
verurteilte und in welchen er deren Respekt gegenüber ihren Königen aus dem
Haus Habsburg einforderte. An Enzlin schrieb er über Bocskai: Er glaub mir aber,
das es disen verreterischen bueben gar nit umb die religion, aber wol umb die region
zuthuen, wie dann notorium, das der Botskay und sein anhang ie und alwegen
offentliche Arrianer gewösen und noch seindt1014. 

Neben dem diskursiven Umgang mit der Konfession muss auch nach der Praxis
der Interaktion auf dem politisch-konfessionellen Feld gefragt werden. Ein Feld,
auf dem religiöse Aspekte die Klientelbeziehung beeinflussten, war Geizkoflers
Dienst als Agent seiner Patrone in politisch-konfessionellen Konflikten. Am be-
deutendsten dürfte hierbei sein Engagement für Pfalzgraf Philipp Ludwig von Neu-
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1009 Ebd., Pfgf. Philipp Ludwig von Neuburg an Z. G. (Ausf.), Neuburg, 1605 VI 15.
1010 Ebd., Pfgf. Philipp Ludwig von Neuburg an Z. G. (Ausf.), Neuburg, 1605 VI 20.
1011 HHStA RK RA in genere Fz. 59 a, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Ausf.), Haunsheim, 1605 V 01,

fol. 35 r.
1012 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 57, Gutachten über den ungar. Aufstand (Entw.), Prag, 1605 VI

[o. T.].
1013 Briefe und Akten Bd. 6, S. 96, Bodenius an Hzg. Maximilian von Bayern, Prag, 1605 X 17.
1014 HStAS A 155 Bü 30, Nr. 93, Z. G. an Matthäus Enzlin (Ausf.), Haunsheim, 1605 III 27.
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burg in dessen Konflikt mit dem Kloster Kaisheim sein, das die Neuburger Pfalz-
grafen schon seit 1506 in ihren Territorialverband zu integrieren versuchten, wäh-
rend das Kloster gegenüber den Pfalzgrafen auf seine Reichsunmittelbarkeit
pochte1015. Angesichts der 1542 in Neuburg eingeführten lutherischen Lehre wurde
dieser vor den Reichsgerichten ausgetragene Herrschaftskonflikt konfessionell
verschärft. Geizkofler engagierte sich – zum Missfallen des bayerischen Hofes – als
effektiver Agent des Pfalzgrafen in dieser Sache. Der bayerische Gesandte Bodenius
klagte 1603 über Geizkoflers Wirken am Kaiserhof: Geizkofler ist ein schätlicher
vogel dem hern abt zue Kaisersheimb alhier. Auch der bayerische Hofrat Theodor
Viepeck berichtet im Februar 1604 aus Prag, dass Geizkofler „allein die kaisheimer
Sache so sehr hinziehe“1016.

Die Bedeutung der Konfession für das politische Handeln und für das Funk-
tionieren der Beziehung zeigt ex negativo die Konversion Pfalzgraf Wolfgang
Wilhelms, der sich seit 1613 heimlich und seit 1614 öffentlich zum katholischen
Glauben bekannte und sein Fürstentum seit 1615 schrittweise katholisch konfessio-
nalisierte. Geizkofler äußerte gegenüber Wolfgang Wilhelm keine offene Kritik an
diesem Schritt. Lediglich bei der Gratulation anlässlich der Geburt des erstgebore-
nen Sohnes des jungen Pfalzgrafen klang möglicherweise leises Unbehagen durch,
brachte er doch den Wunsch zum Ausdruck, der Thronfolger möge in allen christ-
lichen und fürstlichen tugenden aufferzogen [werden] und seiner herrn voreltern
vestigia volgen1017. Dass die Konversion Wolfgang Wilhelms und die katholische
Konfessionalisierung dennoch Geizkoflers Bild des Pfalzgrafen negativ beein-
flussten, belegen kritische Äußerungen im Briefwechsel mit engen Verwandten1018.
Gegenüber seinem schwager Hans von Bodeck sprach er im Juni 1614 pejorativ vom
abfall1019 Wolfgang Wilhelms vom Luthertum, der seiner Meinung nach durch die
Hilfszusagen Bayerns politisch motiviert war. Wolfgang Wilhelm hätte sich seit deß
bayrischen heurats leichtlich imaginieren können und ieder zeit darfür gehallten, es
hett ihne Bayrn anderst nicht zuegelassen. Geizkofler nahm an, man habe dem jun-
gen Pfalzgrafen große hilffszuesagungen gemacht1020. Seinem Sohn teilte Geizkofler
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1015 Vgl. Huber: Kaisheim.
1016 Briefe und Akten, Bd. 6, Theodor Viepeck an Hz. Maximilian, Prag, 1604 II 09, S. 46 Anm.1.
1017 StAL B90 Bü 486, Z. G. an Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg (Entw.), Haunsheim,

1615 XI 17.
1018 Geizkoflers Schwager Marx Konrad von Rehlingen etwa gab nach Haunsheim die falsche

Nachricht weiter, Wolfgang Wilhelms Bruder August sei ebenfalls abgefallen und habe
gelobt, Jesuitter und Capuziner ins land einzufieren, dz mieste wohl gott erbarmen, der
abfall ist laider groß, wihr seind in lezten zeiten. StAL B90 Bü 772, Marx Konrad von Reh-
lingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1614 X 17.

1019 Zu den Bedeutungen des Wortes abfal im Sinne von „Abfall, Lossagung, Apostasie“ bzw.
„Verfall, Niedergang, Rückgang, Untergang“ vgl. Frühneuhochdeutsches Wörterbuch,
Bd.1, Sp. 96.

1020 StAL B90 Bü 490, Z. G. an Hans von Bodeck (Ausf.), Ulm, 1614 VI 14.
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im März 1616 mit: In der Pfaltz Neüburg fahren die papistische ständ mit der refor-
mation fort und fällt dz gesindlein ab wie dz wurmbstichig obß1021. 

Da die gemeinsame konfessionelle Basis wegbrach, schwächte sich die zuvor sehr
intensive Klientelbeziehung deutlich ab. Nach seinem Regierungsantritt zog Wolf-
gang Wilhelm Geizkofler weder als Ratgeber in politischen Fragen, zum Beispiel in
der Sukzessionsfrage, noch als Finanzmakler zu Rate, noch machte dieser Anstal-
ten, seine alte Rolle wieder einzunehmen1022. Dabei lässt sich nicht eindeutig klären,
ob der Rückgang der Beziehungen eher darauf zurückzuführen ist, dass Geizkofler
sich zurückzog oder dass der Pfalzgraf ihn nicht mehr mit politischen Aufgaben
betraute. Auch stand der junge Pfalzgraf dem Haunsheimer nicht in seinem Streit
mit Hämmerl bei. Als Geizkofler ihn im Oktober 1616 bat, seinem Rat Dr. Mat-
thäus Stürzel, dem Schwiegersohn seines Advokaten Christoph Mumprechts1023,
den Geizkofler für seine Verteidigung gegen Hämmerl engagieren wollte, eine Reise
nach Prag zu gestatten, schlug ihm der Pfalzgraf diese Bitte ab. Er könne dieses Rat-
gebers nit wol entrathen, da es in Neuburg viel zuthuen gebe und seine Räte sich
nach und nach […] retirirt hätten1024. 

Dennoch standen Patron und Klient nach wie vor in Kontakt. Im Frühjahr 1615
beabsichtigte der Pfalzgraf, Geizkofler zu den Erbauseinandersetzungen mit seinen
protestantischen Brüdern heranzuziehen1025, möglicherweise um ihn gegen sie zu
instrumentalisieren. Geizkofler war weiterhin als Klient des Pfalzgrafen tätig, aber
nicht mehr in politisch sensiblen Bereichen. So war er im August und September
1615 auf Bitten Wolfgang Wilhelms dem pfalzgräflichen Hofbaumeister beim Kauf
von Kupfer für den Neubau der Neuburger Hofkirche behilflich1026. Nach wie vor
funktionierte der regelmäßige Gabentausch. Anlässlich der Hochzeit seines Sohnes
erbat sich Geizkofler ein Pferd, das ihm der Pfalzgraf auch gewährte1027. Gegen
Ende des Jahres 1615 lieh der Pfalzgraf Ferdinand Geizkofler eine Kutsche samt
Pferden und versicherte Geizkofler, er bleibe ihm und seinem Sohn in mehrerm zu
gratificirn gnädig geneigt und gewogen1028. Als Ferdinand sich 1616 im Auftrag sei-
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1021 StAL B90 Bü 864, Z. G. an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), Haunsheim, 1616 III 05/15.
1022 Vgl. z. B. Füchtner; Preuss: Geheime Kanzlei. Dies lässt sich keinesfalls darauf zurück-

führen, dass Geizkofler sich in diesen Jahren generell von der politischen Bühne zurück-
zog, wie seine Aktivitäten als Finanzmakler und Ratgeber der Württemberger und seine
Bemühungen um die Komposition im Reich belegen. 

1023 Vgl. zu Stürzel Henker: Zentralbehörden, S. 327 f.
1024 StAL B90 Bü 486, Pfgf. Wolfgang Wilhelm von Neuburg an Z. G. (Ausf.), Neuburg, 1616

X 03.
1025 Vgl. StAL B90 Bü 487, Pfgf. August von Neuburg an Z. G. (Ausf.), Neuburg, 1615 IV 08.
1026 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 486, Z. G. an Marx Konrad von Rehlingen (Entw.), Haunsheim,

1615 IX 07/17. In diesem Brief bat Geizkofler seinen Schwager, Doctor bei erkauffung der
kupffer zur neüen kirch zu Neuburg […] befürderlich zu sein.

1027 Vgl. hierzu die Akten in StAL B90 Bü 486.
1028 StAL B90 Bü 486, Pfgf. Wolfgang Wilhelm von Neuburg an Z. G. (Ausf.), Neuburg, 1616

I 07.
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nes Vaters in der Hämmerlschen Sache zeitgleich mit Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm
in Prag aufhielt, beauftragte Geizkofler ihn, sich mit dem Pfalzgrafen in Verbindung
zu setzen1029. Am Kaiserhof scheint sich der katholische Pfalzgraf zunächst noch als
Patron der Geizkofler geriert zu haben, wie ein eigenhändiger Brief an Ferdinand
Geizkofler vom Dezember 1618 zeigt. In diesem erklärt er sein Bedauern darüber,
dass die Bemühungen um ein Schreiben, das er auf Ferdinands andeuten vom Kai-
ser erbat, gescheitert seien1030. 

Geizkofler bemühte sich intensiv, gegenüber dem Pfalzgrafen und der politischen
Öffentlichkeit des Reichs den Eindruck unverändert guter Beziehungen zu wahren
und dem Pfalzgrafen, der sein Lehnsherr war, keinen Anlass zum vollständigen
Abbruch der Verbindung zu geben. Die Bedeutung der Demonstration eines guten
Verhältnisses wird im Zusammenhang mit der Hochzeit Ferdinand Geizkoflers
deutlich, zu der Geizkofler nur die Fürsten einlud, bei denen er und sein Sohn in
regulären Diensten standen. Während er es bei anderen nichtgeladenen Fürsten bei
einer Entschuldigung bewenden ließ1031, wandte er sich zweimal um Verständnis bit-
tend an den Pfalzgrafen1032 und aktivierte zudem sein network am Neuburger Hof,
indem er Kanzler Johann Zeschlin und Pfennigmeister Georg Zeschlin die Gründe
für die nicht erfolgte Einladung darlegte, mit der Bitte, ihn beim Pfalzgrafen zu ent-
schuldigen1033. Außerdem wollte er seinen Sohn persönlich zur Entschuldigung nach
Neuburg schicken1034. Die Konversion hatte die Klientelbeziehung erheblich be-
einträchtigt und es bedurfte elaborierter Beziehungspflege, um sie aufrechtzuer-
halten. Die Briefe an die Räte, die als Multiplikatoren wohl dazu beitragen sollten,
die Beweggründe Geizkoflers, auch in der politischen Elite des Reiches bekannt 
zu machen, belegen, dass es wichtig war, nach außen zu demonstrieren, dass sein
Verhältnis zum Pfalzgrafen ungetrübt war. So erklärte er gegenüber Georg Zeschlin,
er fürchte, die nicht erfolgte Einladung könnte ihm von anderen villeicht, allß ob es
umb ein anderes zuthuen were, außdeütet werden1035.
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1029 StAL B90 Bü 864, Z. G. an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), [o. O.], [o. D., 1616]. Vgl. auch
ebd., Z. G. an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), Haunsheim, 1616 VIII 13/03.

1030 StAL B90 Bü 486, Pfgf. Wolfgang Wilhelm von Neuburg an Ferdinand Geizkofler (Ausf.),
Neuburg, 1618 XII 23.

1031 So z. B. die Pfalzgräfin-Witwe Anna und die jüngeren Brüder Wolfgang Wilhelms, vgl.
hierzu die Briefe in StAL B90 Bü 886. Nur Pfalzgräfin Anna ließ er seine Entschuldigung
noch durch den Landvogt von Höchstädt ausrichten. StAL B90 Bü 890, Z. G. an den Land-
vogt von Höchstädt (Entw.), Haunsheim, 1616 III 01/11.

1032 Vgl. StAL B90 Bü 886, Z. G. an Pfgf. Wolfgang Wilhelm von Neuburg (Entw.), Hauns-
heim, 1616 III 04 und ebd., Z. G. an Pfgf. Wolfgang Wilhelm von Neuburg (Entw.), Hauns-
heim, 1616 IV 17.

1033 StAL B90 Bü 890, Z. G. an Georg Zeschlin (Entw.), Haunsheim, 1616 III 04 und ebd., Z. G.
an Johann Zeschlin (Entw.), Haunsheim, 1616 III 01/11. Letzeren bat Geizkofler, ihn bei
gehabter gueten gelegenheit beim Pfalzgrafen in bester form der unterlaßenen einladung
halben excusiren helffen.

1034 Vgl. ebd., Z. G. an Georg Zeschlin (Entw.), Haunsheim, 1616 III 04.
1035 Ebd.
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Die Beziehung zwischen den Geizkoflern und dem Pfalzgrafen verschlechterte
sich rapide, als es nach dem Tod Geizkoflers zu einem Streit um die Kirchenhoheit in
Haunsheim kam. Der Pfalzgraf und der Bischof von Augsburg versuchten, Hauns-
heim im katholischen Sinne zu konfessionalisieren, obwohl die Geizkofler das ius
patronatus in der Pfarrkirche innehatten und Pfalzgraf Philipp Ludwig Geizkofler
1604 schriftlich verbürgt hatte, Haunsheim könne evangelisch bleiben, sollte Pfalz-
Neuburg zum katholischen Glauben zurückkehren. Ein Auslöser dieses Streits um
das Recht zur Besetzung der Pfarrstelle war, dass viele von der katholischen Konfes-
sionalisierung im benachbarten Lauingen betroffene Bürger ihre Kinder heimlich in
Haunsheim taufen ließen und den Gottesdienst in Haunsheim besuchten1036. 

Schon 1617 verlangte der Bischof von Ferdinand Geizkofler, er solle ihm an Stelle
Georg Galgenmayrs einen katholischen Priester für die Pfarrkirche in Haunsheim
präsentieren. Ferdinand verweigerte dies und wandte sich schutzsuchend an die
evangelische Ritterschaft des Kocherviertels und bat Herzog Johann Friedrich von
Württemberg um Beistand. Dieser erteilte darauf seinen Heidenheimer Amtsträgern
den Befehl, Ferdinand mit Waffengewalt Beistand zu leisten, sollte der Bischof ge-
waltsam gegen Haunsheim vorgehen1037. Im Oktober 1619, Galgenmayr war wenige
Wochen zuvor verstorben, verlangte Wolfgang Wilhelm, Ferdinand solle einen
katholischen Pfarrer für die vakant gewordene Pfarrei Haunsheim präsentieren. Fer-
dinand wandte sich wieder an Herzog Johann Friedrich, der ihm einen seiner Prädi-
kanten schickte. Den Pfalzgrafen und seine Regierung stellte Ferdinand auf diese
Weise vor vollendete Tatsachen. Auch Ferdinands Freunde und Klienten unter den
württembergischen Dienern wie der Heidenheimer Untervogt, Benjamin von Bou-
winghausen, Oberstleutnant Lützelburger und Heinrich Hiller sagten ihre Unter-
stützung gegen den Pfalzgrafen und den Augsburger Bischof zu. Die Bemühungen,
Haunsheim zu rekatholisieren, rissen während des Dreißigjährigen Kriegs nicht ab.
Erst nach dem Krieg akzeptierten die Pfalzgrafen das evangelische Bekenntnis in
Haunsheim1038. 

In der durch die Konversion des jungen Pfalzgrafen ausgelösten konfessionellen
Krise der Beziehung, die zu Geizkoflers Lebzeiten noch nicht zum offenen Kon-
flikt eskalierte, wird die Bedeutung der Zugehörigkeit zur gleichen konfessionellen
Großgruppe als Grundlage sozialer Beziehungen nicht nur im Abkühlen der Pa-
tronage des Pfalzgrafen, sondern auch in der konfessionellen Solidarität Geizkoflers
mit der Mutter und den jüngeren Brüdern Wolfgang Wilhelms deutlich, die beim
lutherischen Glauben verharrten. In den Auseinandersetzungen um das Erbe Pfalz-
graf Philipp Ludwigs und um die Bewahrung des in dessen Testament zugesicher-
ten protestantischen Konfessionsstandes der Pfalzgrafschaft ergriff Geizkofler zu-
mindest als Ratgeber erkennbar Partei für die beiden jungen Pfalzgrafen. Im April
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1036 Vgl. Mayer-Karstadt: Religionsgeschichte, S. 262 – 267. 
1037 Vgl. ebd., S. 260, 262 f. und 265.
1038 Vgl. ebd., S. 262 – 267. 
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1615 dankte ihm Pfalzgraf August dafür, dass er sich die jungen Fürsten und den be-
trübten zustandt des Fürstentums starckh angelegen sein lasse. Wegen des guten
vertrauens, das er in Geizkofler setze, und dessen bekhanten eyfers in religione hätte
er dessen vernünftigen rhat schon längst eingeholt, wäre er nicht davon ausgegan-
gen, Geizkofler wäre von Wolfgang Wilhelm aufgefordert worden, nach Neuburg
zu reisen. Anschließend legte er dem Haunsheimer seine Sicht der Streitigkeiten
über das väterliche Testament dar, auf dessen Geltung er und sein Bruder Johann
Friedrich beharrt hätten, um der landtschaft und dem religionwesen beizustehen.
August berief sich also nicht nur auf die klienteläre Verflechtung (gutes vertrauen),
die Geizkofler mit ihm verband, sondern rekurrierte auch auf die gemeinsame Kon-
fessionszugehörigkeit (eyfer in religione)1039.

Sein Missfallen über den Konfessionswechsel Wolfgang Wilhelms brachte Geiz-
kofler zumindest in schriftlicher Form gegenüber dessen Verwandten nicht oder nur
verklausuliert vor, möglicherweise weil er fürchtete, die Schreiben könnten abgefan-
gen werden1040 und zum offenen Bruch mit Wolfgang Wilhelm führen. Besonders
auffällig wird diese Vorsicht in einem Schreiben an Pfalzgräfin Anna, die Maria
Geizkofler die Geburt ihres Enkels, des neuburgischen Thronfolgers, annonciert
und dies mit der Erklärung verbunden hatte, sie bitte Gott, das derselbe in unserer
wahren christlichen religion wolunderwiesen werde1041. Den Entwurf des Antwort-
schreibens Maria Geizkoflers überarbeitete ihr Mann eigenhändig. Brachte der erste
Entwurf die Kritik an Wolfgang Wilhelm und damit die konfessionelle Solidarität
mit der alten Pfalzgräfin zum Ausdruck, so schwächte Geizkofler dies durch seine
Korrekturen ab. Das Schreiben lautete zunächst: Allso wünschen wier auch von
herzen, wöllen auch den allmechtigen darumb inniglich anrueffen, dz er nicht allein
e: f: g: dergleichen freudt noch viel erleben, sondern auch dero dem notifications
schreiben einverleibte getreuhertziges votum dem chur: und fürstlichen hauß der
Pfalz zu großem uffnehmen, den unterthanen und ganzen fürstenthumb zu aller
ersprießlichen wolfahrt in allen seinen clausuln seinen würcklichen effect erraichen
laßen wolle. In der korrigierten Version wurde die Formel in allen seinen clausuln
dann ausgelassen1042.

Offener zeigte Geizkofler seine konfessionelle Solidarität mit den Räten und Pfle-
gern des verstorbenen Pfalzgrafen, die in großer Zahl auf den ‚Arbeits- und Patro-
nagemarkt‘ für protestantische Fürstendiener drängten, möglicherweise, da dieses
Engagement anders als jenes in der Frage des Testaments Philipp Ludwigs nicht
grundsätzlich die Legitimität Wolfgang Wilhelms in Frage stellte. So interzedierte
Geizkofler am württembergischen Hof für pfalzgräfliche Diener, die einen neuen
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1039 StAL B90 Bü 487, Pfgf. August von Neuburg an Z. G. (Ausf.), Neuburg, 1615 IV 08.
1040 Diese Befürchtung äußerte jedenfalls die verwitwete Pfalzgräfin in einem Schreiben an

Geizkofler. Vgl. ebd., Pfgfin. Anna von Neuburg an Z. G. (Ausf.), Höchstädt, 1616 XII 16. 
1041 Ebd., Pfgfin. Anna von Neuburg an Maria Geizkofler (Ausf.), Höchstädt, 1615 XI 16.
1042 Ebd., Maria Geizkofler an Pfgfin. Anna von Neuburg (Entw.), Haunsheim, 1615 XI 17.

38758_Reihe_B_171  28.05.2009  12:59  Seite 262



Herrn suchten1043. Intensiv – aber erfolglos – bemühte er sich, seinen Schwager
Jakob Rembold, seit 1612 pfalzgräflicher Pfleger von Tapfheim1044, als Obervogt
unterzubringen. Gemeinsame Konfession war nur ein Motiv für die Patronage für
pfalzgräfliche Diener, Verflechtung, in diesem Fall Verwandtschaft, ein anderes. In
seinen Schreiben an den württembergischen Kammersekretär Sattler appellierte
Geizkofler zwar auch an das Interesse des Herzogs an einem ständisch qualifizier-
ten, gut ausgebildeten und nicht unvermögenden Diener1045, doch hob er auch auf
die konfessionellen Unbilden ab, die sein Schwager zu befürchten habe: Meines
schwagers, deß Remboldts, bitt ich mit glegenheit ingedenckh zusein, dann bei
Pfalz[-Neuburg] die deformation [!] allen muettmaßungen nach nit außbleiben
wirt1046.

2.5 Zusammenfassung

Die Klientelbeziehung war nicht nur dyadisch über face-to-face-Kontakte und
Briefe zwischen Patron und Klient organisiert, sondern auch über die Verflechtung
Geizkoflers mit den Familien der Fürsten, ihren Favoriten, ihren Spitzenräten, aber
auch Amtsträgern aus den mittleren Chargen der Zentral- und Lokalverwaltungen.
Die Beziehungen Geizkoflers zu den Pfalzgrafen von Neuburg und den Herzögen
von Württemberg, die in nuce schon bei seinem Amtsantritt als Reichspfennig-
meister bestanden, waren durch seine dienstlichen Kontakte zu den vom Kaiser in
besonderer Weise abhängigen Höfen in Neuburg und Stuttgart gewachsen, teil-
weise hatte Geizkofler die Beziehungen bewusst gepflegt und ausgebaut. 

Das zentrale Beziehungsfeld, auf dem Geizkofler und seine Patrone interagierten,
war das politische. Geizkoflers entscheidende Ressource war dabei sein soziales Ka-
pital in Form von Einfluss am Kaiserhof. Er engagierte sich neben seiner Tätigkeit
als Informant und Ratgeber vor allem als broker und Agent am Kaiserhof. So ge-
rierte er sich nicht nur gegenüber dem Kaiser als Fürsprecher, sondern aktivierte
auch sein Netzwerk am Kaiserhof für seine Patrone. Eine normative Grenze, die
Geizkofler in seinem Briefwechsel mit Enzlin hervorhob, bildete seine durch sein
Dienstverhältnis begründete Verpflichtung gegenüber dem Kaiserhof. Doch auch
der Kaiserhof instrumentalisierte Geizkoflers Einfluss an den Höfen in Neuburg
und Stuttgart für seine Zwecke. Seine Klientelverhältnisse nach Neuburg und Stutt-
gart baute er zunächst mit Wissen und Billigung, teilweise sogar im Auftrag des Kai-
sers und seiner Räte auf.
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1043 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 447, Z. G. an Hz. Johann Friedrich von Württemberg (Entw.), Prag,
1616 XI 04/14 und ebd., Z. G. an Johann Sattler (Entw.), Prag, 1616 XI 04/14.

1044 Vgl. hierzu die Akten in StAL B 90 Bü 711.
1045 Vgl. HStAS A 55 Bü 15, Nr. 24, Z. G. an Johann Sattler (Ausf.), Haunsheim, 1614 X 05/15.
1046 Ebd., Z. G. an Johann Sattler (Ausf.), Haunsheim, 1614 XII 15/25.
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Diese Beziehungen beruhten nicht zuletzt auch auf einem privaten Nutzenkalkül
des Reichspfennigmeisters, obgleich dies mit Verweis auf den Gemeinnützigkeits-
und Treuediskurs stets verdeckt wurde. Aus seinen Diensten als Klient zog er so-
ziales Kapital in Form der reziproken Verpflichtung seiner Patrone für geleistete
Dienste. Unter anderem brachte ihm sein Engagement symbolische Profite wie die
prestigeträchtige Belehnung mit Hochjagden und dem Blutbann in Haunsheim.
Diese Gegenleistungen, die die informelle Klientelbeziehung durch ein formalisier-
tes Lehnsverhältnis verstärkten, banden ihn fester an seine Patrone. Stellten Beleh-
nungen im Dienstverhältnis eine Belohnung für geleistete Dienste dar, fungierten sie
in der Klientelbeziehung als Medium, den Klienten durch einen Leistungsvorschuss
zu binden. 

Angesichts der seit dem Ende des Türkenkriegs eskalierenden konfessionell-
politischen Spannungen im Reich strebte Geizkofler teils aus Eigeninitiative, teils
mit Billigung oder auf Bitten des Kaiserhofs eine friedliche, auf Ausgleich zielende
Lösung an und versuchte dabei, seinen Einfluss am Kaiserhof und seine Beziehun-
gen ins protestantische Lager für die Erhaltung des Frieden im Reich einzubringen.
Dabei orientierte er sich am Ideal der Komposition, der friedlichen Beilegung des
Konflikts durch Verhandlungen unter Vermittlung des Kaisers. Seine Gegner aus
dem katholischen Lager unterstellten ihm, unter dem Deckmantel der Komposition
die Sache der protestantischen Aktionspartei zu betreiben. Die Haltung Geizkoflers
zur protestantischen Union war jedoch ambivalent. Er genoss zwar auch bei den
radikalen Mitgliedern der Union eine Vertrauensstellung, mahnte aber zugleich die
Kaisertreue der protestantischen Fürsten an. 

Geizkofler agierte dank seiner verwandtschaftlichen und freundschaftlichen Ver-
flechtung mit wichtigen oberdeutschen merchant bankers auch für seine fürstlichen
Patrone als Finanzmakler, in besonderem Maße für Herzog Johann Friedrich von
Württemberg. Die Kreditgeber waren fast ausnahmslos protestantische Verwandte
oder Freunde Geizkoflers. Bei der Darlehensbeschaffung appellierte er an deren
finanzielle Interessen. Neben das Profitargument trat die Aussicht auf den Gewinn
sozialen Kapitals. Er rekurrierte auch auf die konfessionelle Solidarität und das
Gemeinwohl. Die potentiellen Gläubiger waren meist mit der Verschreibung des
Fürsten als einzige Sicherheit nicht zufrieden. Deshalb musste Geizkofler die Dar-
lehen durch in-proprio-Verschreibungen absichern. Häufig mussten auch die zah-
lungskräftigen, mit dem Steuerbewilligungsrecht ausgestatteten Landschaften für
die Kredite bürgen.

Die Beziehungen von Geizkofler zu seinen Patronen waren nicht ausschließlich
von politischen und ökonomischen Interessen geprägt, auch konfessionelle Soli-
darität spielte eine Rolle. Ihre Bedeutung für das Funktionieren der Patron-Klient-
Beziehung zeigt ex negativo der Übertritt Pfalzgraf Wolfgang Wilhelms zur ka-
tholischen Kirche. Durch das Wegbrechen der gemeinsamen konfessionellen Basis
schwächte sich die vorher sehr intensive Klientelbeziehung deutlich ab. Geizkofler
bemühte sich dennoch nach Kräften, gegenüber dem Pfalzgrafen und der politischen
Öffentlichkeit des Reichs den Eindruck unverändert guter Beziehungen zu wahren
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und dem Pfalzgrafen, von dem er als Lehnsmann in besonderer Weise abhängig war,
keinen Anlass zum vollständigen Abbruch der Beziehung zu geben, zumal das Da-
moklesschwert der Landsässigmachung durch den Pfalzgrafen über Geizkoflers
Herrschaft Haunsheim schwebte. Die Bedeutung konfessioneller Solidarität für 
die Stabilisierung sozialer Beziehungen wird insbesondere in Geizkoflers Unter-
stützung der Mutter und der jüngeren Brüder Wolfgang Wilhelms deutlich. Noch
offener demonstrierte er seine konfessionelle Solidarität mit den auf den Patronage-
markt für protestantische Fürstendiener drängenden Räten des verstorbenen Pfalz-
grafen, da dieses Engagement anders als das in den Fragen des Testaments Philipp
Ludwigs nicht grundsätzlich die Legitimität Wolfgang Wilhelms in Frage stellte. 
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3. Politisches Denken

Geizkofler war nicht nur ein Praktiker der Politik, sondern er reflektierte Politik
auch in zahlreichen Memoranden. In den Tiefenschichten dieser tagesaktuellen
Denkschriften finden sich zentrale politische Diskurse der Frühen Neuzeit. Dort
werden die Bedeutung der Religion für die Politik und die Spannungen zwischen
den Konfessionen ebenso thematisiert wie die Staatsbildung und die damit verbun-
dene Frage der Organisation von Herrschaft sowie die Entstehung des internatio-
nalen Staatensystems. Neben der systematischen Rekonstruktion des politischen
Denkens soll zum einen Geizkoflers politisches Denken in den Diskursformatio-
nen der politischen Theorie der Frühen Neuzeit verortet und insbesondere die
Frage nach der Originalität seiner Konzeptionen beantwortet werden. Zum ande-
ren ermöglicht die Analyse der Argumente und des politischen Denkens im Kon-
text der zuvor untersuchten politischen Praxis die Möglichkeit, die Leitkategorien
des politischen Denkens des Reichspfennigmeisters zu rekonstruieren. 

Diskurs soll verstanden werden als kollektives, unbewusstes Regelsystem, das
„die Möglichkeiten von Aussagen zu einem bestimmten Gegenstand regelt, der das
Sagbare und Denkbare organisiert“1047. Für die Analyse des politischen Denkens
Geizkoflers sind zwei der frühneuzeitlichen politischen Diskurse von besonderer
Bedeutung: Jener der politica christiana, der politischen Theologie, und der ma-
chiavellistische Diskurs der Staatsräson. Der Diskurs der politica christiana sieht
Herrschaft als im Heilsplan Gottes fundiert und normativ zurückgebunden an eine
eventuell humanistisch ergänzte christliche Ethik. Obwohl dieser Diskurs sehr viel-
schichtig ist, liegt ihm ein Kerngedanke zugrunde: „Politische Herrschaft auf Erden
wird durch Gottes Herrschaft manifestiert1048.“ Die Herrschaftsordnung ist für die
Vertreter der politischen Theologie Teil der „Schöpfungsordnung“. Politik ist als
Mittel auf den Zweck der „Bewahrung (also unter Umständen auch Wiederherstel-
lung)“ dieser göttlichen Ordnung bezogen. Die „Selbstlegitimation von Herrschaft“
liegt dementsprechend außerhalb der Vorstellungswelt der politica christiana1049.

Der Diskurs der Staatsräson hingegen ist vom religiösen und ethischen Diskurs
abgekoppelt. Politik wird innerweltlich als Herrschaftstechnik betrachtet, die aus-
gerichtet ist am effektiven Einsatz von Ressourcen zum Gewinn, Erhalt und Ausbau
von Macht und Herrschaft, ohne dass sie an religiöse oder ethische Normen gebun-
den ist. Der Diskurs der Staatsräson geht auf Machiavelli zurück, der „durch Offen-
legung der Regeln des politischen Geschäfts und die Umwertung der politischen
Werte“ einen „revolutionären Beitrag zum Monarchiediskurs“ geleistet hat. Durch
den Bezug auf den Patriotismus wurde politisches Handeln zwar nicht zum Selbst-
zweck, aber konsequent aus allen religiösen und ethischen Bindungen gelöst. Diese

1047 Landwehr: Diskursanalyse, S. 7.
1048 Nitschke: Theorie, S.16.
1049 Schorn-Schütte: Politica christiana, S. 227f.
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radikale Innovation wurde nur auf Umwegen rezipiert und das Konzept der säku-
laren  Politik verworfen. In den Diskurs eingespeist wurde jedoch das Konzept der
Politik als Machttechnik. Giovanni Botero entschärfte Machiavellis Lehren durch
die Rückkopplung an das Christentum und prägte den Begriff der Staatsräson, die 
er als „die Kunde von den Mitteln, die geeignet sind, eine Herrschaft zu begründen,
zu erhalten und zu erweitern“ definierte. Justus Lipsius schuf auf Grundlage seiner
neustoischen Moralphilosophie eine „Lehre von der Politik“ als „elitäre Tugend-
lehre“, in deren Zentrum die Klugheit (prudentia) des Fürsten steht und die so auf
einem „Bündnis von Macht und Tugend“ beruht1050.

3.1 Religion und Politik

Das politische Denken Geizkoflers basierte auf dem Diskurs der politica christiana,
der die „politische Herrschaft als Teil der Schöpfungsordnung“ verstand und von
der „christlichen Einbindung aller Politik“ ausging1051. Die Aussage Luttenbergers,
dass Geizkofler Politik „als rein innerweltliche Veranstaltung“ begriff1052, muss rela-
tiviert werden, denn aus zahlreichen Bemerkungen in seinen Memoranden und Brie-
fen geht hervor, dass er sowohl die soziale und politische Ordnung als Teil des
Schöpfungsplans betrachtete, als auch von Gottes Wirksamkeit in der Geschichte
überzeugt war. Dies galt für die politische Ordnung der Monarchie, der fürstlichen
Herrschaft, der sich die (adligen) Untertanen unterzuordnen hatten. So deutete er
den Aufstand der ungarischen Stände unter Stephan Bocskai nicht nur als Verrat am
Fürsten, sondern auch als Rebellion gegen Gott. Er bezeichnete die Aufständischen
als mainaidige an gott und irem herrn verzweifelte und treulose leüth1053. Bei der
Bewertung des Anspruchs Heinrichs von Navarra auf die französische Krone berief
er sich explizit auf die göttlichen und natürlichen rechte, denen gemäß Heinrich als
der nechste örb seines vorhabens befuegt sei1054. 

Überdies ging er von der Herrschaft Gottes über die Geschichte und das Leben
des Einzelnen aus. Häufig evoziert er das Bild des strafenden Gottes, der die Chris-
tenheit für ihre Sünden kollektiv schon im Diesseits zur Rechenschaft zieht. Auch
den Türkenkrieg und die Krise der Reichsverfassung interpretierte er in diesem
Sinne. Gegenüber Georg Ludwig von Freyberg äußerte er 1614 über die Lage im
Reich, diese sei ein straff von gott, die wir mit unsern von tag zue tag heüffenden
sünden verdienen1055. Die Türken erschienen ihm als Instrument der göttlichen Ge-
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1050 Reinhard: Staatsgewalt, S.108f.
1051 Vgl. Schorn-Schütte: Politica christiana, S.199.
1052 Luttenberger: Denken, S. 82.
1053 StAL B90 Bü 57, Gutachten über den Bocskai-Aufstand (Entw.), Prag, 1605 VI [o. T.],

fol. 4 r.
1054 StAL B90 Bü 348, Z. G. an Ehz. Matthias (Entw.), Augsburg, 1589 IX 24.
1055 StAL B90 Bü 505, Z. G. an Georg Ludwig von Freyberg (Entw.), Ulm, 1614 II 21.
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rechtigkeit. Am eindringlichsten führte er dies 1597 aus: Das der türgg wegen unse-
rer vilfaltigen grossen unnd schweren sünden neben anderen nit die geringste straff
unnd ruetten seye, dz auch der allmechtig gott unsers unbuesfertigen lebens halber
ine sollicher victorien über unns nit verhinge, daran soll billich khain christlich hertz
nit zweifflen, darumben so aller syg von oben herab khombt, sollen wir mit bösse-
rung unsers ärgerlichen lebens unnd sonderlich mit dem eifrigen unablößlichen
gebet bey gott dem allmechtigen sollichen zuerlangen unns vor allem anderen zum
höchsten unnd treülichsten angelegen sein lassen1056. Diese Strafe Gottes in Gestalt
der Türken könne nur durch kollektive Buße (bösserung unsers ärgerlichen lebens)
abgewendet werden. 

Der Sündhaftigkeit der Menschen, die sich beispielsweise im Luxus und in der
Missachtung des Gottesdienstes zeige, müsse die Obrigkeit daher durch Mandate,
Verordnungen und eine Polizeiordnung gegensteuern1057. Dieser gesellschaftliche
Ordnungsbedarf legitimiere die christliche Herrschaft nicht nur politisch zum Han-
deln, sondern verpflichte sie religiös zur Sozialdisziplinierung. So erklärte Geiz-
kofler, es seien so wol die geistliche auf den canzln als die hohe und nachgesözte ober-
kheiten diß fals [verpflichtet], ir von gott anvertrautes ambt mit eißerstem ernst und
eifer [zu] executirn und ihre Untertanen von ihrem sundtlichen, unbueßförtigen
leben abzubringen und dafür zu strafen. Geschehe dies, werde Gott gnediglich ver-
zeien und die wolverdiente straff durch verlaihung sighaftter iberwindung auß vat-
terlicher gnad […] abwenden1058. Gott erscheint demzufolge nicht nur als strafender,
sondern auch als gnädiger Gott, der die Menschen für ihr Wohlverhalten belohnt
und auf dessen Beistand die Seinen hoffen dürfen.

Der Untertan als Objekt religiös motivierter Disziplinierung erscheint in Geiz-
koflers Gutachten meist in Gestalt des einfachen Soldaten. Den sich überlagernden
zeitgenössischen Diskursen der Konfessionalisierung und Sozialdisziplinierung
folgend fordert er neben ihrer militärischen auch ihre moralische Disziplinierung.
Sie sollten dazu angehalten werden, den Gottesdienst regelmäßig zu besuchen und
zu beten. Zudem sollten Mandate gegen das Fluchen, Spielen, Trinken und Unzucht
ergehen. Diese Maßnahmen begründete er fast durchweg mit religiösen Argumen-
ten. Sie seien notwendig, wenn man sich deß göttlichen beystandts, one welchen alle
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1056 StAL B90 Bü 387, Gutachten über den Türkenkrieg, Prag, 1597 I 11. Im Findbuch des Fa-
milienarchivs Geizkoflers stellt K. O. Müller zwar in Frage, ob dieses Gutachten von Geiz-
kofler verfasst wurde. Dennoch gibt es in der Denkschrift Indizien, die dafür sprechen,
dass der Reichspfennigmeister der Autor ist. Mehrmals spricht der Autor des Memorials
von sich in der ersten Person Singular und verweist dabei auf Aufgaben und Tätigkeiten,
die eindeutig Geizkofler zuzuordnen sind. So erwähnt der Autor beispielsweise auf fol.18r,
dass er u. a. in Salzburg versuchen wolle, Kugeln zu beschaffen. Tatsächlich übernahm
Geizkofler 1597 den Einkauf von Kanonenkugeln in Salzburg. Vgl. hierzu die Akten in
StAL B90 Bü 387.

1057 Vgl. ebd., Gutachten über den Türkenkrieg, Prag, 1597 I 11
1058 StAL B90 Bü 6, Gutachten über das Gemeine Wesen (Entw.), [o. O.], [o. D., 1604], [Heft B,

fol.1r].
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unsere conatus [sc. Bemühungen] umb sonst unnd vergebens sein, getrösten wolle.
Lediglich das Verbot des Spiels legitimierte er funktional. Die Knechte würde da-
durch all ir gelt der gestalt durchbringen und hätten kein Geld mehr für Lebens-
mittel und Kleidung, werden auch darob unains, hauet ainer den andern krump
unnd lam oder bringen sich woll gar umb das leben1059.

Die Obrigkeit war nach Geizkoflers Ansicht gegenüber ihren Untergebenen auch
zur Fürsorge aufgefordert, um die Gnade Gottes zu erlangen. Davon nahm er die
Offiziere nicht aus. Er war sicher, dz gott auch wegen der unbarmherzigkeit, so wir
an unserm unndergebnen khriegsvolckh unnd ye gegen dem andern [ge]iebet umb
sovil weniger gnad unnd seegen verleihe. Werde ein Soldat verwundet, so trachtet
man nit nach dem wagen, sie fort zu bringen, man erzaigt khein werck der barmher-
zigkeit mit hailen, pflegen, kleiden, speisen oder trenckhen an inen, man läst sie in
iren wunden ligen, sterben unnd verderben, gleich den unvernünfftigen thieren1060.
Doch begründete er die Fürsorgepflicht auch funktional als Mittel zur Stabilisierung
der Herrschaft. Versäume die Obrigkeit ihre Pflicht zur Fürsorge, drohten Erhe-
bungen der Untertanen. Vor dem Tiroler Landtag von 1613 warnte er vor einer zu
hohen Besteuerung des armen mann[es] […], weil sonderlich bey disen theüren jaren
die underthanen sehr schwirig und gleichsamb desperirt, und dahero umb sovil ehen-
der ein gemainer aufstandt zue besorgen ist, der auch umb sovil gefährlicher sein
würde, weil si fast ins gemain bewehrt und abgerichtet seind1061. 

In Geizkoflers Vorstellungswelt ist nicht nur die Geschichte durch strafende oder
belohnende Eingriffe Gottes geprägt, sondern die Geschichte selbst wird als Heils-
geschichte verstanden. Er lebte, zumindest in seinen letzten Lebensjahren ange-
sichts der sich zuspitzenden konfessionellen Krise im Reich, in der Naherwartung
des Reichs Gottes. Seinem Freund Georg Ludwig von Freyberg teilte er in einem
Brief vom April 1614 mit, es scheine ihm, es naige sich aller orthen zuem fall und
undergang, der allmächtig gott wolle die seinige durch seinen starckhen arm erret-
ten unnd ihnen inn der noth beyspringen1062. Seinem Sohn Ferdinand erklärte er um
1615: gott wolle uns sein reich, darumb wir teglich betten, bald kommen laßen1063. 

Ebenso wie Gott wirkte Geizkoflers Ansicht nach auch der Teufel in der Welt.
Die Existenz des bösen Feinds manifestiere sich sowohl im Leben des Einzelnen1064

wie auch im politischen Leben. Als Erzherzog Maximilian und der Haunsheimer
1609 am Kaiserhof in den Verdacht gerieten, mit den protestantischen Fürsten zu
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1059 StAL B90 Bü 387, Gutachten über den Türkenkrieg (1597), Prag, 1597 I 11.
1060 Ebd.
1061 TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1613 II, Gutachten zum Tiroler Landtag, Haunsheim,

1613 I 27. Das Gutachten wird referiert bei Hirn: Maximilian, Bd. 2.1, S.127–130.
1062 StAL B90 Bü 505, Z. G. an Georg Ludwig von Freyberg (Ausf.), Ulm, 1614 IV 16/26.
1063 StAL B90 Bü 864, Z. G. an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), [o. O.], [o. D., 1615?]. 
1064 Vgl. hierzu StAL B90 Bü 718, Karl Rehlinger an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1613 IV 26 

und StAL B90 Bü 740, Z. G. an Marx Konrad von Rehlingen (Entw.), Haunsheim, 1613 
IV 18/28.
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konspirieren, um dem Erzherzog zur Königskrone zu verhelfen, schrieb er die dar-
aus entstehende Zwietracht zwischen den habsburgischen Brüdern dem Wirken des
Teufels zu. Gegenüber seinem Dienstherrn in Innsbruck äußerte er, ihn wundere es
nicht, das sich leuth finden, welche allerley unwahrheiten zue zerrüttung brüeder-
licher ainigkeit unnd fridens spargieren, dann es ist deß laidigen teüfels jeder zeit
practicirte kunst unnd gewohnheit1065.

Religion wurde von Geizkofler allerdings auch im machiavellistischen Sinne in-
strumentalisiert. In der Instrumentalisierung der Predigten als Medien herrschaft-
licher Propaganda sah er beispielsweise eine Chance, durch Kollekten zu Geld für
die Kriegsführung zu gelangen. 1594 schlug er vor, der Kaiser solle in seinen Erb-
landen alles volckh reich und arm […] durch die gaistlichen in der kirch und sonsten
durch die nachgesezte obrigkeiten starck ermanen […] laßen, dz ain jeder pro suo
erga christianitatem et patriam communem zelo, etwaß an gelt, gelts werth […] und
anderm dargeben und contribuirn und dardurch sich, die seinigen und dz seinig ret-
ten vnd erhalten helfen wolt. Von dieser Sammlung versprach er sich umso mehr
Erfolg, da die gemeine nott durch die pfarrer unnd prediger dem volckh recht ein-
gebildet und dasselbig eüferig vermanet würde1066.

Geizkoflers Haltung zur im 16. und 17. Jahrhundert hoch geschätzten Astrologie
war ambivalent. So sandte er Erzherzog Maximilian immer wieder derartige „Gut-
achten“ des Haunsheimer Pfarrers und Mathematikers Georg Galgenmayr zu1067.
Im Zusammenhang mit der Nachfolge Kaiser Rudolfs II. schickte er Maximilian von
Galgenmayr erstellte Horoskope des Kaisers und des Erzherzogs Matthias. Zwar
schränkte er ein, dass auf die inclinationes astrorum sovil nit zuhalten sei, fügte aber
hinzu, dass die Einschätzungen Galgenmayrs nit gar übl in praeteritis zugetroffen
hätten1068. Die Sterne waren seiner Ansicht nach allerdings nur ein Medium, dessen
Gott sich bediente, um dem Menschen seinen Willen zu offenbaren. Anlässlich der
Übergabe einer Prognose für das Jahr 1614 erklärte er, deus optimus maximus, qui
dominatur astris und in dößen handt alles stehet, wölle die wolverdiente straffen von
seiner christenheit gnedigklich abwenden1069.
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1065 TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1609 X, Nr. 22, Z. G. an Ehz. Maximilian (Ausf.), Hauns-
heim, 1609 X 02. 

1066 HHStA RHK RTA Fz. 65, Gutachten zum Reichstag (Abschr.), [o. O.], [o. D., 1594],
fol.129v –130 r.

1067 Vgl. z. B. TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1608 VI, Nr. 20, Z. G. an Ehz. Maximilian
(Ausf.), Haunsheim, 1608 V 24.

1068 TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1611 VI, Nr. 27, Z. G. an Ehz. Maximilian (Ausf.), Hauns-
heim, 1611 VI 08. 

1069 TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1613 II, Nr.10, Z. G. an Ehz. Maximilian (Ausf.), Hauns-
heim, 1613 I 27.
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3.2 Staatsbildung

a) Konfession und Politik, Fürstentum und Ständetum 

Der religiösen Fundierung der Politik durch Geizkofler stand eine scharfe Ableh-
nung ihrer Konfessionalisierung gegenüber. Für ihn verlief die zentrale politische
Konfliktlinie nicht entlang der Konfessionsgrenzen, sondern zwischen den in bei-
den konfessionellen Lagern beheimateten ‚Extremisten‘, die für eine Konfessionali-
sierung der Politik eintraten und die Durchsetzung der eigenen konfessionellen
Interessen der Wahrung des inneren Friedens überordneten, und den ‚Politikern‘,
die um des inneren Friedens willen den konfessionellen Streit entpolitisieren wollten
und sich für eine Trennung von Politik und Konfession engagierten. Gegenüber Kai-
ser Matthias sprach er explizit von den Extremisten beider Parteien1070. In einem
Schreiben an Khlesl unterschied er zwischen den calvinisten und den jesuittern und
denjenigen, die noch auf die alte manier catholisch unnd der augspurgischen confes-
sion sein und die ersteren für extremisten hielten, die mehr zuem un: alß zuem friden
genaigt seyen unndt rathen. Gegenüber dieser negativen Charakterisierung der
extremisten werden die eine ausgleichende Linie vertretenden Fürsten und Fürsten-
diener mit positiven Eigenschaften belegt. Sie werden als treuhertzige und wohl-
meinende Fürsten und Stände bezeichnet, die nach Ansicht etlicher Beobachter des
politischen Geschehens die hitzige consilia beider theil prudentia et moderatione sua
temperieren könnten1071. 

Der positive Gegenbegriff zum Extremisten ist der des Politikers. Gegen den
unzeitigen gewissenseyfer der Konfessionalisten setzte Geizkofler Argumente, die
einem autonomen politischen Diskurs entstammten. So erklärte er gegenüber
Khlesl, er hoffe, die politisch Verantwortlichen im Reich ließen der extremisten
rathschläg fahren, welche die herren um land und leüth muthwillig und fürsetzlich
bringen, die ihnen doch keine anderen zu gewinnen wißen. Die Argumente aus dem
politischen Diskurs könnten die Extremisten mit keinem vernünfftigen und politi-
schen Grund widerlegen. Von den weltweisen politicis würde mit ihrer politischen,
neben dem Gemeinwohl an Machtinteressen ausgerichteten Vernunft erkannt, dass,
da der religionsfrieden in Teutschland zeitlich getroffen worden, in die geistlichen
güter bei weitem nicht der riß geschehen wäre. Er grenzte sich dabei von denjenigen
ab, welche unerwogen […] politischer considerationen mit dem kopf durch die maur
lauffen und den herren das gewißen so enge machen wollen, daß sie auch ehender
landt und leüth darüber in stich setzen sollen1072. 

Die Methode, mittels derer politische Entscheidungen autonom von konfes-
sionellen Überlegungen getroffen werden können, beschrieb er gegenüber Khlesl
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1070 Briefe und Akten, Bd.11, Nr. 8, Z. G. an Ks. Matthias, Haunsheim, 1613 I 19, S. 22.
1071 StAL B90 Bü 45 a, Nr. 30, Z. G. an Melchior Khlesl (Entw.), Haunsheim, 1614 VII 10.
1072 Ebd., Nr.19, Z. G. an Melchior Khlesl (Abschr.), Haunsheim 1614 II 08/18. Vgl. auch Mül-

ler: Vermittlungspolitik, S. 641– 643.
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folgendermaßen: So sind tres gradus prudentiae: Erstens ex dictamine rationis 
sapere […] Der andere, sich an andern exempeln spiegeln und deren seind alle his-
torien voll. […] Tertius gradus ist sich eigenen schaden warnen lassen; dazu gehört
alles, was sich hiebevor in Teutschland zugetragen1073. Er umriss also drei Erkennt-
nismöglichkeiten: Die Vernunft, die Geschichte als Sammlung von Exempla sowie
die eigene Erfahrung. Konfessionelle und religiöse Überlegungen spielen keine
Rolle, vielmehr werden die Exempla der Profangeschichte und die Vernunft zur
Richtschnur des Handelns erklärt. Mit dieser tendenziell „induktiven, historisch-
empirischen Beweisführung“ bewegte er sich auf der Höhe des politikwissenschaft-
lichen Diskurses seiner Zeit, der seine Argumentation auf „historisch-empirische[s]
Beweismaterial“ stützte1074.

Seine historischen Exempla bezog Geizkofler zuweilen aus der Antike und dann
vor allem aus der römischen Geschichte. Dass er diese Beispiele und Sentenzen zur
Beurteilung aktueller politischer Probleme heranzog, macht deutlich, dass er Ge-
schichte neben ihrer heilsgeschichtlichen Dimension auch als Ergebnis unverän-
derlicher Anlagen und Dispositionen des Menschen betrachtete – Khlesl gegenüber
berief er sich auf der weltt lauff, wie der jederzeit gewesen1075. Die Antike bildete die
Folie zur moralischen Beurteilung ebenso wie zur Einschätzung der Erfolgsaussich-
ten politischen Handelns aus der Perspektive der politischen Klugheit, beispiels-
weise wenn er Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg unter Berufung 
auf Livius zur Besonnenheit in der Erbauseinandersetzung um Jülich, Kleve und
Berg riet1076. 

Der Rekurs auf die Antike erfolgte bei Geizkofler aber nur sporadisch. Anders als
die vor allem auf die römische Geschichte rekurrierenden akademischen Politik-
wissenschaftler seiner Zeit entlehnte der Praktiker Geizkofler seine Exempla haupt-
sächlich aus der Zeitgeschichte Europas und Deutschlands. Hier überschnitten sich
die Erkenntnischancen Geschichte und Erfahrung. Khlesl empfahl er die Lektüre
des Vorworts des Juristen und Historikers Jacques-Auguste de Thou zu seiner
französischen Geschichte, den er als hochvernünfftigen weltweisen Mann charak-
terisiert. Darin werde Khlesl materiam gnug finden […], contrariis obiectionibus 
et impressionibus derer, welche in gubernanda politia so engbeschlagene gewißen
haben und die herrn praeter intentionem et votum zu capuzinern machen und in die
willige armueth füeren wöllen, auß dem grundt zu antworten1077. 

Dies ist zwar der einzige Beleg für die Rezeption von Schriften der französischen
‚politiques‘, zu denen de Thou zählte, durch Geizkofler. Es ist aber deutlich, dass er
den französischen Diskurs des konfessionell neutralen Staats inhaltlich vertrat. In
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1073 StAL B90 Bü 45, Z. G. an Melchior Khlesl (Abschr.), Ulm, 1614 II 08/18.
1074 Weber: Herrschaftslehre, S. 345, vgl. auch S. 98 –100.
1075 StAL B90 Bü 45, Z. G. an Melchior Khlesl (Ausf.), Haunsheim, 1614 VI 12/22.
1076 Vgl. StAL B90 Bü 20, Z. G. an Pfgf. Wolfgang Wilhelm von Neuburg (Entw.), Haunsheim,

1609 VII 28.
1077 StAL B90 Bü 45, Z. G. an Melchior Khlesl (Ausf.), Ulm, 1614 II 08/18.
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Frankreich hatte sich im Zuge der konfessionellen Bürgerkriege eine Denkrichtung
herausgebildet, die „auf die Monarchie als Garantin des Friedens statt der Glaubens-
einheit setzte“. Ihre „als ‚politiques‘ abqualifizierte“ Vertreter schätzten „politische
Werte höher […] als den rechten Glauben der einen oder anderen Kirche“1078. Diese
Bewegung beschränkte sich nicht auf Frankreich. In ganz Europa1079, auch im Reich
und in den Erblanden gab es Protagonisten einer vermittelnden Haltung, die ein
über- oder vorkonfessionelles Christentum propagierten oder gegen die Konfessio-
nalisierung der Politik Position bezogen. Als Beispiel sei an dieser Stelle der Hof
Kaiser Maximilians II. sowie die Frühphase der Regierung Kaiser Rudolfs II. ge-
nannt, wo eine irenische, von religiöser Toleranz im Sinne Erasmus’ und Melanch-
thons geprägte Haltung vorherrschte1080. Schulze identifiziert den kaiserlichen Rat
Lazarus von Schwendi als „politisch argumentierenden“ Vordenker der Toleranz 
in Deutschland1081. Geizkofler bezog sich in seinen Gutachten explizit auf die vom
Gedanken des konfessionellen und religiösen Ausgleichs geprägte Generation der
Fürsten und Fürstendiener, die er mit dem Begriff der weltweisen politic[i] be-
zeichnete1082. Selbst unter den Räten am katholisch konfessionalisierten bayerischen
Herzogshof des 16. und 17. Jahrhunderts standen laut Behringer den von „religiös
motiviertem Rigorismus“ geprägten „Zelanten“ „Politiker“ entgegen, die zu „abwä-
gendem pragmatischem Handeln“ tendierten1083. 

Dem Einfluss dieser Strömungen im politischen Denken des Haunsheimers 
kann anhand seiner Reflexionen über die politisch-konfessionellen Konflikte in den
österreichischen Erblanden nachgegangen werden. 1604 und 1605 äußerte er sich
ausführlich zum Konflikt zwischen den protestantischen Landständen in Österreich
und ihrem kaiserlichen Landesherrn. Er schlug die Freistellung der Augsburger
Konfession für die adligen Stände und die Städte und Märkte vor und forderte den
Kaiser zum Verzicht auf eine gewaltsame katholische Konfessionalisierung auf.
Schulze wendet sich in mehreren Aufsätzen dem Toleranzgedanken zu, den Geiz-
kofler als Antwort auf die politisch-konfessionellen Spannungen im Reich und in
den Erblanden entwickelte1084. Der Reichspfennigmeister ist für ihn ein Exponent
„politisch argumentierende[r] Toleranzideen“. Bei ihm erscheine die Duldung ande-
rer Bekenntnisse nicht mehr nur als „Notlösung“, sondern als „alleinige Vorausset-
zung eines neuen Friedens im Reich“. Dieser Toleranzgedanke speiste sich einerseits
aus der „Einsicht, daß das Gewissen des Menschen nicht durch Zwang beeinflußt
werden kann“, andererseits aus einer historisch argumentierenden und sich auf
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1078 Reinhard: Staatsgewalt, S.112. Vgl. auch Schnur: Bürgerkrieg.
1079 Vgl. zu den ‚politiques‘ in Europa Weber: Politiques. Zu Geizkofler vgl. ebd., S.142.
1080 Vgl. Winkelbauer: Geschichte, S.153.
1081 Schulze: Deutsche Geschichte, S. 261.
1082 StAL B90 Bü 45 a, Nr.19, Z. G. an Melchior Khlesl (Abschr.), Haunsheim, 1614 II 08/18.

Vgl. auch Müller: Vermittlungspolitik, S. 642 f. 
1083 Behringer: Typologie, S. 494.
1084 Vgl. z. B. Schulze: Politik, S. 72 – 74.
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Erfahrung und Vernunft berufenden „politischen Klugheit“1085. Schulze suggeriert
jedoch, dem Haunsheimer sei es um individuelle Toleranz gegangen. 

Ein Konzept allgemeiner Gewissensfreiheit, „die allgemeine Freistellung des
Glaubens in allen Territorien für alle Untertanen“1086 – wie von Hoffmann unter-
stellt – stand aber nicht hinter Geizkoflers Vorschlägen. Explizit führte er nämlich
aus: Wie ich aber die totalem abolitionem [der konfessionellen Privilegien] nit guett
haiß, also khan ich auch den mißbrauch der stend gar nit approbiren. Er forderte
auch keine Toleranz für alle Bekenntnisse, sondern lediglich die Freistellung der
Augsburger Konfession. Diese beschränkte Bekenntnisfreiheit sollte nicht allen
Untertanen eingeräumt werden, sondern nur dem Adel und den Städten. Den
landtleuten, den landsässigen über Patronatsrechte verfügenden Adligen, sollte die
Entscheidung über die Konfession ihrer Kirchen freigestellt werden, während den
anderen Adligen zumindest das exercitio auf den haußern, die freie Religionsaus-
übung auf den ständischen Landhäusern bzw. ihren Schlössern gewährt werden
sollte. Dass die Städte und Märkte das exercitium usurpirt hätten, hieß er zwar nicht
gut, empfahl dem Kaiser aber mit Verweis auf dessen religiös begründete Fürsorge-
pflicht für seine Untertanen und auf die politische Klugheit, dieser solle den prote-
stantischen Bürgern gestatten, dz si dannocht libertatem conscientiarum und ander-
werts ire exercitia pietatis haben khunten, dann die laith in der rechtloßigkheit
aufwachßen zulaßen, ist ainmal ainer weltlichen oberkheit vor gott schwer zuver-
antworten, weil darauß nichts dann alles übls ervolgen khan1087.

Geizkofler entwickelte sein Konzept nicht im argumentativen Zusammenhang
mit der ethischen Frage nach der Toleranz, sondern der machtpolitischen der Fi-
nanzierung des Türkenkriegs. 1604 beschäftigte er sich mit der Frage, wie das habs-
burgische Herrschaftssystem reformiert werden müsse, um auf die Türkengefahr
reagieren zu können. In diesem Kontext befasste er sich auch mit den Kriegsfinan-
zen. Dabei konstatierte er, dass die Stände der Erblande sich in ainiche bewilligung
schwerlich einlaßen werden, sollten nicht zuvor ihre Gravamina in religions und
politischen sachen behoben werden1088. Dann wendet er sich der Religionsfrage zu.
Er referiert in der indirekten Rede die Argumente der protestantischen Landstände,
erst dann trägt er seine Sicht der Dinge vor. Dennoch kann man davon ausgehen,
dass er sich mit den Gravamina der Stände identifizierte und diese nur aus tak-
tischen Gründen distanziert darlegt, denn diese wurden erst in einem Korrektur-
durchgang in die indirekte Rede umformuliert, zudem decken sich viele seiner
Argumente mit denen der Stände1089. Seine Bemühungen um die Freistellung der
augsburgischen Konfession für den Adel der Erblande begründete Geizkofler mit
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1085 Ders.: Deutsche Geschichte, S. 261– 263.
1086 Hoffmann: Zacharias Geizkofler, S. 339.
1087 StAL B90 Bü 6, Gutachten über das Gemeine Wesen (Entw.), [o. O.], [o. D., 1604], Heft A,

fol. 8v.
1088 Ebd., Heft A, fol. 5 r.
1089 Vgl. ebd., z. B. Heft A, fol. 6v– 7r. 
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dem Verweis auf zwei Verpflichtungen: Er gab vor, die Interessen der habsburgi-
schen Dynastie und zum zweiten diejenigen der Erbländer, mithin das Gemein-
wohl, zu vertreten. Sein intent sei auf die gemaine zusamensözung gerichtet1090.
Zudem berief er sich auf Gott und das Vaterland. So betonte er, seine Denkschrift
auß liebe gegen gott und dem vatterlandt und gehorsambister affection gegen der
röm: kay: mt: und dem hochloblichen hauß von Österreich erstellt zu haben1091.

Auf normativer Ebene argumentierte Geizkofler mit gemeinchristlichen Vorstel-
lungen für die Freistellung. Sowohl Katholiken als auch Protestanten seien christen,
auf den Namen Christi getauftt und würden alle durch in [sc. ihn, Christus] auf die
seligkheit und das ewige löben hoffen1092. Umso verwerflicher erscheine es, dass die
Christen einander bekämpfen, statt einander vor des erbfeindts [sc. Türken] tyran-
ney zu beschützen1093. Dem Appell an die christliche Solidarität folgt die Betonung
der Gewissensfreiheit. 1604 legte er diese Forderung strategisch geschickt den Kai-
sern Ferdinand I. und Maximilian II. und deren eiferig catolisch[en] Räten in den
Mund, die der Meinung gewesen seien, das der menschen gewißen ein zartes ding
[sei], so kheinen zwang laiden wolle1094. 1605 wiederholte er seine Überzeugung, das
die gewissen der leütt durch lehrn und predigen und nit durch zwang und trangsal
convertirt und bekhert werden sollten. Diese Forderung legitimierte er religiös und
im Rekurs auf die antike Moralphilosophie. So habe sich gott allein das dominium
und herrschung über der menschen gewißen vorbehalten, welcher mainung so gar 
die haiden gewesen seien, wobei er auf Cicero verweist1095. Moralisch-ethisch legi-
timierte er die Freistellung mit der Verpflichtung des Herrschers, die Privilegien
seiner Untertanen zu achten, mithin im kontraktualistischen Sinne mit der vertrag-
lichen Selbstbindung des Monarchen. Er sehe nicht, wie man wider der vorigen
regierenden könig und erzherzög von Österreich brief und sigl verantwortlich thuen
khinde1096. Er berief sich nicht nur auf geschriebenes Recht, sondern auch auf 
das Herkommen. 1605 führte er aus, in den österreichischen Erblanden existierten
sonderbare unwiderrueffliche concessiones und das exercitium wie auch libertas con-
scientiarum sei lange Zeit in unverendertem gebrauch und herkhomen gewesen1097.

Neben diesen normativen Argumenten standen politische Nützlichkeitsargu-
mente, mittels derer Geizkofler dem Diskurs der Staatsräson folgend die Nachteile
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1090 Ebd., Heft A, fol. 7v.
1091 StAL B90 Bü 57, Gutachten über den ungarischen Aufstand (Entw.), Prag, 1605 VI [o. T.],

fol.18v.
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1093 StAL B90 Bü 57, Gutachten über den ungarischen Aufstand (Entw.), Prag, 1605 VI [o. T.].
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1095 StAL B90 Bü 57, Gutachten über den ungarischen Aufstand (Entw.), Prag, 1605 VI [o. T.].
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der katholischen Konfessionalisierung und die Vorteile der Freistellung für das
Haus Österreich darlegte. Explizit warnte er vor dem Verlust der Herrschaft des
Hauses Österreich über seine Erblande. So sehe er in allen historien, je mer man mit
gewalt ein religion außrotten wollen, ie mehr sie sich gemehrt und seindt aintweder
translationes oder eversiones und ruina dominorum darauß ervolgt. Bei einer Frei-
stellung der Religion und einer gütlichen Regelung hingegen seien die selbe könig-
reich und landt in mörckhliches aufnemen geraten1098. Durch die gewaltsame Kon-
fessionalisierung drohe Bürgerkrieg und Gefahr durch äußere Feinde. Durch ihre
Rücknahme könnten die so hoch offendirte gemüetter widerumben zu recht [ge-
bracht], auch die innerliche empörung selbs und der aufstandt der underthonen ver-
hindert werden. Auch drohe die Gefahr, dass die schwirige underthonen dem feindt
und seinem anhang thür und thor e desperatione öffnen möchten1099. Wirtschaftlich
schwäche die Konfessionalisierung die Erblande, da die ökonomisch erfolgreichen
Protestanten auswanderten und nur die bettler, so nirgendts hin wißen, verblaiben
per forza im landt. Von der Eintracht, der gemainen zusamensözung zwischen Fürst
und adligen Untertanen, profitiere insbesondere der Herrscher, so floriere nicht 
nur das Land, sondern auch die Stände könnten in Krisenzeiten irem herrn helffen
und beispringen1100. Aus fiskalischer Perspektive sah er im Verzicht auf die katho-
lische Konfessionalisierung die Chance, an Bewilligungen der Stände zu kommen.
So zweifelte er nicht, do das angefangene reformation wesen in religionssachen uff-
gehebt, es werden sich baldt bey irer kay: mt: gehorsamen und getreuisten landt-
schafften mitl [= Geldmittel] finden1101.

Die Argumentation wurde mit historischen und zeitgeschichtlichen Exempla
untermauert. Diese entstammten der Reichshistorie sowie der Geschichte Frank-
reichs und der Niederlande. Als Vorbilder einer auf konfessionellen Ausgleich be-
dachten Politik erscheinen dabei der mechtige kayser Carl, der frume kayser Ferdi-
nand und der milte kaiser Maximilian [II.], die ex politica consideratione pacis
publicae stabilienda causa zu verhiettung deß verderbens landt und leütt und dan,
das die gewissn mit dem schwert nit khinden gezwungen werden, sondern das
vergoßne bluet ein zuenembender samen ist, in der Religionsfrage kompromissbe-
reit waren. Ihre Politik habe darauf abgezielt, die Konfessionsfrage aus politischen
Erwägungen zu entschärfen, weil sie die Bedrohung des Friedens durch die Kon-
fessionalisierung erkannten. Diente ihm das Reich als Erfolgsmodell, so wurde das
Beispiel der Niederlande und ihres Abfalls von Spanien als Exemplum für die nega-
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1098 StAL B90 Bü 6, Gutachten über das Gemeine Wesen (Entw.), [o. O.], [o. D., 1604], Heft A,
fol. 7v– 8 r.

1099 StAL B90 Bü 57, Gutachten über den ungarischen Aufstand (Entw.), Prag, 1605 VI [o. T.].
1100 StAL B90 Bü 6, Gutachten über das Gemeine Wesen (Entw.), [o. O.], [o. D., 1604], Heft A,

fol. 8r.
1101 StAL B90 Bü 57, Gutachten über den ungarischen Aufstand (Entw.), Prag, 1605 VI [o. T.],

fol. 7v.
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tiven Folgen einer Konfessionalisierung der Politik herangezogen1102. Geizkofler
verwies nicht nur auf die Furie des Bürgerkriegs, sondern beschwor auch die Ge-
fahr des Herrschaftsverlusts für den Fürsten, der seine Untertanen gewaltsam zur
Konversion zwingen wollte. So würde der könig auß Hispanien gern 10 mal mer an
jezo den Hollandern nachsehen, als si anfangs begert1103.

Geizkofler wandte sich nicht nur dem Verhältnis von Konfession und Politik zu,
sondern auch dem konfliktträchtigen, sich mit konfessionellen Konflikten über-
lagernden Verhältnis von Fürst und Ständen, mit dem sich zuletzt Luttenberger
befasst hat. Dabei betont er insbesondere die „Priorität des Friedensgedankens“.
Diesen habe der Haunsheimer höher geachtet als „konfessionell-parteilich inspi-
rierte, dogmatisierte Handlungsmaximen“ und habe diesen gegenüber auf dem Ge-
danken der „Eigengesetzlichkeit der Politik“ beharrt. Um die den Frieden bewah-
rende „Funktionsfähigkeit der Reichsordnung“ wiederherzustellen, propagierte
Geizkofler laut Luttenberger einerseits die Rekonstruktion des auf dem Recht, nicht
auf dem Machtprinzip beruhenden Verhältnisses von Kaiser und Reichsständen 
und der Reichsstände untereinander. Andererseits trat der Haunsheimer für die
„Wahrung der kaiserlichen Autorität und Reputation“ ein. Das auf Gegenseitigkeit
beruhende Verhältnis von Kaiser und Reichsständen, das Geizkofler mit der „cor-
pus-Metapher“ beschrieb, habe die Stände zu Gehorsam, den Kaiser zum Schutz
verpflichtet1104. 

Diese Korpusmetapher1105, die das politische System als „funktional differenzierte
Einheit hierarchisch geordneter interdependenter Elemente“ versinnbildlicht1106,
stellt gleichsam die Idealform des Verhältnisses von Fürsten und Ständen dar. Der
Kaiser erscheint als Haupt des politischen Körpers, die Stände als dessen Glieder.
Diese wirkungsmächtige politische Metapher bringt ein hierarchisch auf den Mon-
archen bezogenes Herrschaftsmodell zum Ausdruck und konnte somit „als Indiz
für die Naturgemäßheit der monokratischen Staatsform zitiert werden“1107. Gegen-
über Erzherzog Maximilian stellte Geizkofler die Stände als dem Kaiser, dem Haupt,
gegenüber zum gehorsamb verbundene glider dar1108. Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm
ermahnte er im Erbfolgestreit über Jülich, Kleve und Berg, er solle den gehorsamb in
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1102 Ebd.
1103 StAL B90 Bü 6, Gutachten über das Gemeine Wesen (Entw.), [o. O.], [o. D., 1604], Heft A,

fol. 6v.
1104 Luttenberger: Denken, S.102 –104.
1105 Diese Konzeption war keineswegs originell, sondern reproduzierte die kaiserliche Selbst-

darstellung gegenüber den protestantischen Ständen, wie das Beispiel der Instruktion zeigt,
die Kaiser Rudolf II. Geizkofler und Johann Eustach von Westernach auf den Unionstag
von Rothenburg mitgab. Vgl. StAL B90 Bü 36, Ksl. Instruktion für Z. G. und Johann Eu-
stach von Westernach (Ausf.), Prag, 1611 VII 28.

1106 Peil: Herrschaftsmetaphorik, S. 482.
1107 Ebd., S. 380.
1108 StAL B90 Bü 21, Gutachten für Ehz. Maximilian (Entw.), [o. O., o. D.].
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acht nemmen, den mann der röm: kay: mt: als dem höchsten haupt der christenheit
und alls e: f: g: ainiger oberkheit schuldig sei1109. 

Zugleich ist der Korpusmetapher eine Bindung des Monarchen an das Gemein-
wohl inhärent. Die Beziehung des Haupts zum Körper darf „nicht ausschließlich 
als Herrschafts-, sondern eher als ein Dienstverhältnis“ gesehen werden, denn seine
herausragende Stellung verpflichtet das Haupt zur Sorge für den ganzen Körper.
Das Bild vom Gemeinwesen als Körper stellt zudem auf die „symbiotische Bezie-
hung“ zwischen Haupt und Gliedern, Fürst und Ständen, ab, die in gegenseitiger
Abhängigkeit stehen1110. So betont Geizkofler den gemeinen frieden als oberstes
Ziel, weil daran des vatterlandes wolfahrt insgemein und also des haubts und der
glider zugleich erhaltung dependirt1111. Zudem impliziert die Korpusmetapher zum
einen den Verweis auf die Eintracht als zentralen politischen Wert; zum anderen die
„Schreckensvision des Körpers, dessen Glieder untereinander in Zwietracht geraten
sind, sich bei der Ausübung ihrer Pflichten behindern und sich gegenseitig angrei-
fen“1112. Im Vorfeld des Reichstags von 1613 schlug er Kaiser Matthias vor, dieser
solle die Reichsstände, davon überzeugen, dass er vor allem daran interessiert sei,
dass dz uraltte teutsche vertrauen sowol zwischen ir [Ks. Matthias] alls dem haubt
und glidern, alls den gliedern under sich selbsten wider in vorigen standt gerichtet
und mit gleichem einhelligen gemüeth, sinn, verstandt und zusammensezen des ge-
mainen vatterlandts nuz, wolfart, gedeyen und zuenemmen erwogen, gehandhabt
und fortgesezt werde1113. 

Dass Geizkofler den diesem Bild innewohnenden Verweis auf die wechselseitige
funktionale Verpflichtung des Herrschers gegenüber den Ständen und der Stände
untereinander aber nicht nur instrumentalisierte, sondern dass es seinem politischen
Weltbild zugrunde lag, belegen andere Quellen. 1605 forderte er vom Kaiser, es
müsse auff deß reichs und der landt freyhaiten steiff gehalten und darwider nichts
fürgenomen werden, seitemal zwischen den herrn und underthonen [gemeint sind
die Stände] ein reciproca obligatio ist und wie die zum gehorsamb, also die herrn zu
irem schuz und handhabung der privilegien geschworn1114. Funktional sind Fürst 
und Stände durch ein Verhältnis reziprok aufeinander bezogener Verpflichtungen
miteinander verbunden. Die Stände sind dem Fürsten zum Gehorsam verpflichtet, er
hat die Aufgabe, sie und das Land zu schützen und ihre Privilegien zu respektieren. 

Die Eintracht zwischen Fürst und Ständen wird laut Geizkofler insbesondere
durch die normative Vorstellung der ‚guten Herrschaft‘, die der unparteiischen
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1109 StAL B90 Bü 20, Z. G. an Pfgf. Wolfgang Wilhelm von Neuburg (Entw.), Haunsheim, 1609
VIII 05.

1110 Peil: Herrschaftsmetaphorik, S. 386 f. 
1111 Vgl. StAL B90 Bü 45 a, Nr.19, Z. G. an Melchior Khlesl (Abschr.), Haunsheim 1614 II

08/18. Vgl. auch Müller: Vermittlungspolitik, S. 642 f. 
1112 Peil: Herrschaftsmetaphorik, S. 406 f.
1113 StAL B90 Bü 9, 2. RT Gutachten Z. G. s (Entw.), Haunsheim, 1612 XI 07/17, fol.19v.
1114 StAL B90 Bü 57, Gutachten über den ungarischen Aufstand (Entw.), Prag, 1605 VI [o. T.]. 
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Rechtspflege und der Friedenssicherung verpflichtet ist, gestiftet. Demgemäß stellte
er dem Kaiser 1603 in Aussicht, dass, do sy […] das recht lassen fürder und schleu-
nig ergehen, daß sich vil von den andern absöndern und in hoffnung gleichmessigen
schutzes zur schuldigen gehorsam lenden [sc. wenden] werden1115. 1612 riet er dem
Kaiser zu einem Ausgleich mit den Reichsständen. Dieser läge insbesondere im
Interesse des Kaisers, da dieser dadurch nicht nur seinen Ruhm mehren könne,
sondern auch seiner Aufgabe für den inneren und äußeren Frieden zu sorgen (ein
fridtlich unnd ruhewig regiment [zu] füeren und die khönigreich unnd erblanndt
vor widerwerttigen [zu] schuzen) nachkommen könne, da ihm die Reichsstände 
mit rath, hilff unnd beysprunng in allen zuetragenden nottfällen dienen könnten1116.
Das Funktionieren der Beziehung des Kaisers zu den Reichsständen lag nach Geiz-
koflers Meinung also auch im Machtinteresse des Monarchen, der auf die Hilfe der
Stände angewiesen sei. Die fürstliche Macht ist allerdings normativ an die Friedens-
wahrung nach innen und außen gebunden. 

Einem personellen Herrschaftsverständnis gemäß sollte die Beziehung von Für-
sten und Ständen auch eine affektive Komponente haben. Geizkofler beklagte den
Verlust des Vertrauens zwischen Kaiser und Reichsständen als Ursache für die Krise
der Reichsverfassung. Vertrauen wurde von ihm als funktional notwendig für den
Erhalt des Gemeinwesens betrachtet. Im Februar 1614 ermahnte er Khlesl zur
wideraufrichtung des gesunkenen vertrauens, weil daran des vatterlandes wolfahrt
insgemein und also des haubts und der glider zugleich erhaltung dependirt1117. Über
bloßes Vertrauen geht der Begriff der Liebe hinaus, mit dem er das Verhältnis Kaiser
Maximilians II. zu den Ständen beschreibt. Durch seine auf konfessionellen Aus-
gleich bedachte Politik habe dieser den friden unnd die lieb bey allen ständen erhal-
ten1118. Auch der Gehorsam der Stände gegenüber dem Kaiser sollte auf affektiver
Zuwendung beruhen. So erklärte Geizkofler, sein ainiger scopus sei der gemaine fridt
und guettes vertrauen, damit der Kaiser den gehorsamb mit lieb erhaltte1119.

Das ideale Verhältnis zwischen Fürsten und Ständen verfügte laut Geizkofler
zudem durch die Verpflichtung des Fürsten zur Respektierung ständischer Privile-
gien über eine rechtlichte Grundlage. Diese kommt insbesondere in der Forderung
an den Fürsten zum Ausdruck, ständische Privilegien zu wahren1120. Herrschaft
beinhaltete für ihn auch im Sinne der älteren Vertragstheorie die Selbstverpflichtung
des Herrschers und die Respektierung der rechtlich verbrieften Privilegien der
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1115 StAL B90 Bü 44, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Entw.), Augsburg, 1603 X 31.
1116 HHStA RTA Fz. 85, Z. G. an Ks. Matthias (Ausf.), Haunsheim, 1612 X 26, fol. 228 r –v.
1117 StAL B90 Bü 45 a, Nr.19, Z. G. an Melchior Khlesl (Abschr.), Haunsheim, 1614 II 08/18.

Vgl. auch Müller: Vermittlungspolitik, S. 643. Vgl. auch StAL B90 Bü 45 b, Nr. 39, Z. G.
an Melchior Khlesl (Abschr.), Haunsheim, 1615 I 09. Vgl. auch Müller: Vermittlungs-
politik, S. 662.

1118 HHStA RTA Fz. 85, Z. G. an Ks. Matthias (Ausf.), Haunsheim, 1612 X 26, fol. 229 r.
1119 StAL B90 Bü 45, Z. G. an Friedrich von Fürstenberg (Abschr.), Haunsheim, 1614 I 14.
1120 Vgl. StAL B90 Bü 6, Gutachten über das Gemeine Wesen , [o. O.], [o. D., 1604], [Heft A,

fol. 8v.].
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Stände. Mit Verweis auf das Recht und die normative Selbstverpflichtung des Kai-
sers durch die Wahlkapitulation sprach er sich 1615 gegen einen Verkauf oder eine
Verleihung der Straßvogtei in Schwaben an das Hochstift Augsburg aus. Er wolle
zwar aines römischen kaysers macht, gewalltt und befuegnuß nicht disputieren, gebe
aber zu bedenken, ob ein römischer kayser krafft seiner geschwornen capitulation
dergleichen gerechtigkaithen auff den andern unnd dritten weeg der belehnung und
aignung sonnderlichen gegen ainem stifft und capitul kräfftig alieniren khönne1121.

Vor der Folie dieses Idealzustandes analysierte Geizkofler die Krise des Verhält-
nisses von Kaiser und Reichsständen. Metaphorisch bezeichnet er die Krise im Reich
dem Bild des Reichs als Körper treu bleibend als Krankheit1122, andererseits deutet 
er das Reich als „Staatsschiff“, das einem Sturm ausgesetzt sei. In dieser Metapher
erscheint politisches Handeln „nicht ausschließlich [als] das Produkt eines blind
waltenden Schicksals, sondern innerhalb gewisser Grenzen vom Menschen planbar
und machbar und ein Ausdruck seines freien Willens1123.“ Gegenüber Kaiser Mat-
thias verglich er das Reich mit einem Handelsschiff, das in einen Sturm geraten sei
und dessen Kapitän einen Teil seiner Ladung opfern müsse, um das Schiff und den
Rest der Ladung zu retten. Dieses Bild deutete er im Sinne politischer Klugheit fol-
gendermaßen: Im Interesse des Reichs solle der Kaiser Zugeständnisse machen, um
den Frieden zu wahren, statt einen Bürgerkrieg zu riskieren und schließlich etwas
zuethuen gedrungen zu sein, waß man anfangs mit lieb unnd vil leidenlichern condi-
tionen auch verschonung lannd unnd leüth, guetts unnd bluets hettet richten khön-
nen1124. Er nutzte die Sturmmetapher dazu, in der Krise die Dringlichkeit und Mög-
lichkeit aktiven politischen Eingreifens zu betonen: Und wie ein schiffmann auf dem
meer bei aufstehender fortuna und anfallendem ungestüm nicht gleich das herz und
den mut  verliert, sondern so gut er kann lavirt, selbst allenthalben hand anlegt und
andere zur arbeit treibt, auch vielmals die waren auswirft, das schiff und leut zu er-
halten und an das land zu bringen, als geht es auch bei den regimenten zu1125. Deut-
lich akzentuiert er damit die Verantwortung des Herrschers für das Gemeinwohl.
Ihm komme eine Führungsrolle zu, diese müsse er aber im Sinne des Gemeinwohls
geltend machen1126.

Als tiefere Ursache der mit der Krankheits- und Sturmmetapher beschriebenen
Krise des Verhältnisses von Kaiser und protestantischen Reichsständen sowie der
Konfessionsparteien untereinander machte Geizkofler das gegenseitige Misstrauen
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1121 StAL B90 Bü 37, Gutachten über die Straßvogtei (Abschr.), Augsburg, 1615 III 11.
1122 StAL B90 Bü 522, Z. G. an Karl von Liechtenstein (Entw.), Haunsheim, 1616 VIII 08.
1123 Peil: Herrschaftsmetaphorik, S. 866.
1124 HHStA RTA Fz. 85, Z. G. an Ks. Matthias (Ausf.), Haunsheim, 1612 X 26, fol. 229 r –v.
1125 StAL B90 Bü 45 a, Nr. 28, Z. G. an Melchior Khlesl (Abschr.), Ulm, 1614 VI 22. Vgl. auch

Müller: Vermittlungspolitik, S. 650.
1126 Vgl. zur Steuermannsmetapher auch Peil: Herrschaftsmetaphorik, S. 864, der betont, dass

diese Metapher „nicht die Machtfülle des Herrschers [preist oder rechtfertigt], sondern
[…] vor allem Wissen und Erfahrung als Voraussetzung und die sorgenvolle Verantwor-
tung als Charakteristikum politischer Führungsämter verdeutlichen“ soll.
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aus. 1613 sprach er vom hochschedliche[n] mißtrauen, daraus alles unhail ent-
springt1127. Als eine Ursache dieser Vertrauenskrise sah er die Schwäche der kaiser-
lichen Position. Schon 1601 benannte er personelle und strukturelle Defizite in der
Organisation des kaiserlichen Herrschaftsapparats, die seines Erachtens zum Ver-
lust der Reputation und des Respekts des Kaisers und damit des Vertrauens der
Stände in den Kaiser geführt hatten, und entwickelte daraus – wie von Luttenberger
skizziert – ein „weitgreifendes Reformprojekt, dessen Realisierung die Verbindung
zwischen Kaiser und Reich wieder enger knüpfen sollte1128.“ So beabsichtigte das
Gutachten zu klären, weshalb die kayserliche gubernation und regierung ein zei-
thero nicht in geringe verachtung gerathen unnd dannenhero der schuldige respect,
gehorsamb und liebe bey hohen und nidern standts persohnen inn: und ausser deß
reichs guetten teils gefallen sei1129. 

Als entscheidende personelle Schwäche des kaiserlichen Herrschaftssystems sah
er das politische Desinteresse Rudolfs II. an. Er bemängelte, dass der Kaiser die Räte
nicht besuche, den reichsständischen und ausländischen Gesandten keine Audien-
zen gewähre und den Reichständen ihre Lehen und Regalien nicht mehr verleihe.
Dadurch schwäche er die Legitimation der Entscheidungen der formal mit dem
Verfahren betrauten Ratskollegien und verliere die Kontrolle über Entscheidungen,
die durch schlechtte, beschraitte unnd verhaste leutt unnd winckhlräth, deren pro-
fession es auch nit ist, gefällt würden. So sei die kaiserliche authoritet unnd hocheit
so weit prostituirt worden, daß auch die rechttmessige verordnungen hernach umb
sovill weniger respectiert worden sein. Er kritisierte überdies, dass der Kaiser sich
nicht nur seiner bürokratischen Machtmittel begebe, sondern auch seiner lehns-
rechtlichen. Belehne er die Stände ordentlich, verpflichte er sie sich durch die jura-
menta unnd lehenspflichtt, welliche ein grosse obligation auf sich tragen1130. Ebenso
trug nach Geizkoflers Ansicht die Besetzung politischer Machtpositionen mit kon-
fessionell parteiischen Personen, die deswegen bei den Protestanten kein Ansehen
genossen, zur Steigerung des Misstrauens bei. Im Februar 1612 urteilte Geizkofler
gegenüber Erzherzog Maximilian, dass Kaiser Rudolf II. durch böse ministros umb
land, leuth, den respect und reputation gekommen sei. Einige dieser Räte strebten
beim neuen Kaiser Matthias erneut wichtige Positionen an, das wiert aber zu gro-
ßem vertrauen schlechte ursach geben, und mechte disßelbe [Matthias] den schaden
mit all zu spater rew innen werden1131.
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1127 StAL B90 Bü 9, Gutachten zum Reichstag (Entw.), Haunsheim, 1612 X 15/25, fol.1r. Vgl.
auch StAL B90 Bü 45 a, Nr. 28, Z. G. an Melchior Khlesl (Abschr.), Ulm, 1614 VI 22. Vgl.
auch Müller: Vermittlungspolitik, S. 650. 

1128 Luttenberger: Denken, S. 84.
1129 StAL B90 Bü 39, Gutachten über das kaiserliche Hofwesen (Entw.), Prag, 1601 XI 03,

fol.1r.
1130 Ebd., fol.1r – 3v.
1131 TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1612 II, Nr. 64, Z. G. an Ehz. Maximilian (Ausf.), Hauns-

heim, 1612 II 21/11. Zwei Jahre zuvor hatte Geizkofler seinem Innsbrucker Dienstherrn
gegenüber geklagt, Rudolf II. habe böse, schädliche rät, so ine in die jezige weittleuffigkheit
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Neben diesen personellen Mängeln erblickte Geizkofler auch strukturelle Fehler
in der Organisation der kaiserlichen Zentralbehörden. Durch die mangelhafte per-
sonelle Ausstattung der Ratsgremien, insbesondere des Reichshofrats, würden die
eigentlichen Geschäfte (z. B. Rechtsprechung) verzögert, darumben dann im ganzen
reich wider denselben die grösste unnd schwerisste klagen sein. Auch die konfes-
sionelle Parteilichkeit des Hofrats monierte er. Um die Akzeptanz von dessen Juris-
diktion zu erhöhen, solle der Kaiser den Reichsständen ein Präsentationsrecht ein-
räumen und den Hofrat je zur Hälfte mit Katholiken und Protestanten besetzen.
Weitere Kritik galt dem Geschäftsgang am Kaiserhof. Statt eines undurchsichtigen,
von persönlichen finanziellen Interessen, der aufgrund ihrer informellen Stellung
hierzu befähigten winckhlräth oder cammerdienern oder anderen, denen es nit zu-
gehört, forderte er einen formalisierten, bürokratischen Geschäftsgang mit klarer
Abgrenzung von Kompetenzen. So solle durch sie khein justici oder gubernaments
handlung tractiert, vill weniger darinnen bescheidt gegeben oder commissiones unnd
schreiben den secretariis anbefolhen, sondern alles in den ordenlichen expeditionen
fürgenuhmen, die partheyen durch den vicecanzler beantworttet unnd gebüerender
massen expediert werden. Des Weiteren fordert er entschieden gegen Korruption
vorzugehen1132. 

Die Folge der personellen und strukturellen Defizite des kaiserlichen Herr-
schaftssystems war laut Geizkofler, dass die Jurisdiktion des Kaisers im Reich, mit-
hin seine ihm von der zeitgenössischen Politikwissenschaft zugeschriebene zentrale
Aufgabe, blockiert war. Dadurch wurde dem „Ungehorsam“ der Stände Tür und
Tor geöffnet. Wegen der Missstände am Kaiserhof wende sich niemand aus dem
Reich mehr an den Kaiser und thuet ein jeder, waß er nur selbsten will, weill der
religion unnd prophan frid geschwächtt unnd daß justiciwösen gar zu poden ligt1133. 

Die andere Ursache des Misstrauens sah Geizkofler in der zunehmenden Kon-
fessionalisierung der Politik im Reich und am Kaiserhof. Er kritisierte, dass die
Politik auf beiden Seiten personell wesentlich von der Minderheit der Extremisten
bestimmt wurde. In diesem Kontext erklärte Geizkofler seinem Korrespondenz-
partner Khlesl, dass die calvinisten sehr überhandt nemmen unnd viel neuerungen
anfangen, entgegen wirdt auf der annderen seithen eben daßelbe den jesuittern im-
putirt [sc. zugeschrieben]1134. Im Februar 1613 ermahnte er Kaiser Matthias, er könne
das vatterlandt nur durch gleichmeßige moderation und unpartheysche neütralitet
vor dem Untergang bewahren1135. Sein Impetus, den politischen und konfessionellen
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fiern und umb die reputation und allen respect bringen. Vgl. TLA Kanzlei Ehz. Maximilian
E 1610 III, Nr. 32, Z. G. an Ehz. Maximilian (Ausf.), Haunsheim, 1610 III 15.

1132 StAL B90 Bü 39, Gutachten über das kaiserliche Hofwesen (Entw.), Prag, 1601 XI 03,
fol.1r – 7r.

1133 Ebd., fol 2 v.
1134 StAL B90 Bü 45 a, Nr. 30, Z. G. an Melchior Khlesl (Entw.), Haunsheim, 1614 VII 10.
1135 HHStA RK RA in genere Fz. 59 a, Z. G. an Ks. Matthias (Ausf.), Haunsheim, 1613 II 15/25,

fol. 277v.
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Diskurs zu trennen, wurde auch darin deutlich, dass er den Kaiser im Vorfeld des
Reichstags von 1613 aufforderte, polemische Predigten zu verbieten und ein gleich-
meßige confidenz gegen baiden partheyen zu zeigen1136. Forciert werde die Vertrau-
enskrise – wie schon dargestellt – durch die Gründung konfessioneller Sonderbünde
im Reich1137. 

Eine weitere Ursache der Krise im Reich lag nach Geizkofler auch in den diver-
gierenden konfessionellen Rechtsauffassungen, vor allem bei der Interpretation des
Augsburger Religionsfriedens. Mit Khlesl war er sich einig, das mann die gebrechen,
so gleich nach dem religionfrieden aus ungleichem verstandt desselbigen entsprun-
gen, unterdeßen niemalß aus dem grundt curiert habe1138. Die daraus resultierende
Lähmung der Reichsjustiz sah er als zusätzliche Ursache der Krise an. Die Rechts-
pflege war seiner Ansicht nach das zentrale Medium zur Wahrung des inneren
Friedens. In seinem ersten Gutachten zum Reichstag 1613 bezeichnete er die Justiz
als das band des fridens im Reich1139. Ex negativo wird die friedensstiftende Kraft, die
er der richterlichen Aufgabe des Herrschers zumaß, in einem Brief an Khlesl vom
Dezember 1613 deutlich, in dem Geizkofler ausführte, dass bei einer weiteren Läh-
mung des Reichstages und bei ermangelnder justitia das faustrecht auffkhommen
werde1140. Zur Wiedergewinnung des Friedens im Reich sah er es als erforderlich an,
neben dem Hofrat auch das Kammergericht wieder arbeitsfähig zu machen. So sei
wegen des unentschiedenen politisch und konfessionell aufgeladenen Klosterstreits
zum hechsten nachteil unnd schaden viler entsezter, nottleidender interessierter par-
theyen daselbe [Reichskammergericht] bisanhero gesteckt worden1141. 

Auch der Reichstag wurde durch den konfessionellen Konflikt gelähmt, unter an-
derem durch die Problematik der Mehrheitsentscheidungen, insbesondere in Reli-
gionsfragen. In der zeitgenössischen Politik und Jurisprudenz war es ein vieldisku-
tiertes Problem, ob Mehrheitsentscheidungen auch für die Minderheit, die dagegen
votiert hatte, bindend seien. Angesichts von Konfessionsparteien mit konkurrie-
renden Verfassungsinterpretationen erkannte Geizkofler, dass Mehrheitsentschei-
dungen auf dem Reichstag zur Lähmung des Reichs und im schlimmsten Fall zu
einem Krieg führen würden. Der legitimatorische Bezugspunkt war dabei das Reich
als Ganzes. Gegenüber Khlesl äußerte er im Dezember 1613, dass die Ansicht der
Protestanten, dass in Religionsfragen Mehrheitsentscheidungen nicht akzeptabel
seien, plausibilis sei. Andernfalls drohe die Gefahr, dass auf disen weg die catholi-
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1136 StAL B90 Bü 9, Gutachten über den Reichstag (Entw.), [o. O., o. D.].
1137 Vgl. hierzu Kap. II. 2. 2.c.
1138 StAL B90 Bü 45b, Nr. 45, Z. G. an Melchior Khlesl (Abschr.), Augsburg, 1615 III 25. Vgl.

auch Müller: Vermittlungspolitik, S. 667.
1139 StAL B90 Bü 9, Gutachten für den Reichstag 1613 (Entw.), Haunsheim, 1612 X 15/25.
1140 StAL B90 Bü 45 a, Nr. 6, Z. G. an Melchior Khlesl (Abschr.), Haunsheim, 1613 XII 20. Vgl.

auch Müller: Vermittlunspolitik, S. 632.
1141 StAL B90 Bü 9, Gutachten für den Reichstag 1613 (Entw.), Haunsheim, 1612 X 15/25,

fol. 8 r.
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schen zu untertruckhung des andern thails all ihr intent zu irem gefallen würden
durchbringen und erhalten können, weil sie notorie vil mehr stimmen haben. Suche
man keinen konsensuellen Ausweg aus diesem Dilemma, sei zu befürchten, man
werde gar bey keinem reichstag mehr erscheinen […], sondern alles in jetziger ohn-
richtigkeit stecken verbleiben, dadurch wird das reich letztlich zu grund und boden
gehen1142.

Da die Konfessionsparteien mit europäischen Mächten wie Frankreich, England
und den Generalstaaten verbündet waren, warnte Geizkofler bei einer militärischen
Lösung der Krise oder dem „Temporisieren“ durch den Kaiserhof nicht nur vor
einem verheerenden Bürgerkrieg, sondern auch vor dem Eingreifen ausländischer
Mächte, vor allem der Türken und Frankreichs: Es schlag aber das glüeckh, auf wel-
che seiten es wölle, so verliert auch der gewinnende, dem erbfeind christlichen namens
wirt thür und thor in der christenheit zu tyrannisiren dadurch geöffnet, in Teütsch-
land wird ein unversühnliches bluttvergießen und landsverderben angerichtet, und
möchten beide partaien fremden nationen zu einem raub werden. Auch einen mög-
lichen Aufstand des durch die Kriegslasten verbitterten Gemeinen Mannes zog er ins
Kalkül. Führe man das Reich in den Bürgerkrieg, so werde ein gemeiner aufstand der
underthanen gegen geistliche und weltliche obrigkeit gewiß nicht außbleiben1143.

Die Lösung der Krise erblickte Geizkofler – wie schon erwähnt – im durch das
aktive Eingreifen des Kaisers als Vermittler (Interposition) erzielten Konsens (Kom-
position) über die strittigen religionspolitischen Gravamina. Herrschaft erscheint als
konsensueller Aushandlungsprozess. Dabei berief er sich auf das Beispiel des Pas-
sauer Vertrages von 1552. So solle Matthias dem exempel Kaiser Ferdinands folgen
und in dessen fueßstapfen treten. Dieser habe durch gottes beistand und seine getreue
vätterliche interposition in einem gleichmeßigen fall das vatterland a praesentissimo
interitu gerettet1144. Zwei Modelle der Komposition und Interposition spielte
Geizkofler durch. Das eine sah vor, der Kaiser solle Räte friedfertiger Fürsten zu 
Beratungen an den Hof berufen, danach ein persönliches Treffen dieser Stände
arrangieren und auf diese Weise die Verhandlungen mit den Religionsparteien über
die religionspolitischen Gravamina, die sukzessive abgearbeitet werden sollten, zur
Entscheidung führen1145. Als alternativen Weg schlug er eine informelle Kontaktauf-
nahme verständigungsbereiter, angesehener Reichsstände vor, die unter Mitwirkung
des Kaisers eine weitere Verhandlungsbasis für die Aufnahme von Kompositions-
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1142 StAL B90 Bü 45 a, Nr. 6, Z. G. an Melchior Khlesl (Abschr.), Haunsheim, 1613 XII 20. Vgl.
auch Müller: Vermittlungspolitik, S. 632.

1143 StAL B90 Bü 45 a, Nr.19, Z. G. an Melchior Khlesl (Abschr.), Ulm, 1614 II 08/18. Vgl. auch
Müller: Vermittlungspolitik, S. 642 und 644.

1144 StAL B90 Bü 45 a, Nr.19, Z. G. an Melchior Khlesl (Abschr.), Ulm, 1614 II 08/18. Vgl. auch
Müller: Vermittlungspolitik, S. 642 f.

1145 Vgl. StAL B90 Bü 45 a, Nr. 6, Z. G. an Melchior Khlesl (Abschr.), Haunsheim, 1613 XII 20.
Vgl. auch Müller: Vermittlungspolitik, S. 632.
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gesprächen schaffen sollten1146. Einen Kurfürstentag, wie Khlesl ihn anregte, lehnte
der Haunsheimer ab, da er bezweifelte, dass Beschlüsse, die die Kurfürsten trafen,
von den anderen Reichsständen akzeptiert werden würden1147.

Seine Forderung nach einer Komposition legitimierte Geizkofler einerseits – wie
von Luttenberger betont – ethisch mit dem Frieden als höchstem Wert, andererseits
(dies blendet Luttenberger aus) aber auch mit der Staatsräson. Deutlich wird diese
doppelte Fundierung des Kompositionsgedankens in einem Brief an Khlesl vom
Januar 1615. Darin argumentierte er ethisch, indem er auf die Auswirkungen des
Bürgerkriegs auf die Untertanen hinweist, deren Schutz die Aufgabe der Herrschaft
war. Zudem macht er aus utilitaristischer Perspektive darauf aufmerksam, dass ein
Bürgerkrieg eine Verschwendung ökonomischer Machtmittel und im Hinsicht auf
die Ziele der kaiserlichen Partei kontraproduktiv sei. Für den Fall, dass der Kaiser
sich nicht interponiren und nach einer gütlichen Lösung suchen werde, komme es
zu einem schädlichen krieg und mueß doch letztlich mit conditionen, die man an-
fangs bößer und leidenlicher mit lieb[?] und rhue haben kunnt, wann vill unschul-
diges bluet vergoßen, das gelt unnütz verschwendt, auch landt und leüth ausgesogen
und verderbt worden sind, frid gemacht werden1148. 

Ein Argument aus dem Reservoir der politischen Klugheit, das Geizkofler an-
führte, um den Kaiser und seine Räte von einer konsensuellen Lösung der Konflikte
im Reich zu überzeugen, war der Verweis auf die fehlenden Machtmittel des Kaisers
zur Exekution harter Maßnahmen. Laut Luttenberger stand dahinter die „Über-
legung, daß es der kaiserlichen Autorität nur abträglich sein konnte, wenn verbal
eine harte Linie propagiert wurde, diese aber nicht durchgesetzt werden konnte.“
Auf diese Weise verwies „das Interesse an der Erhaltung der Reputation des Kaisers
auf die Option, unter den gegebenen reichspolitischen Bedingungen die Strategie 
der Verständigung und des Vergleichs zu bevorzugen“1149. Von der Exekution von
Hofratsurteilen riet er in einem Schreiben an Friedrich von Fürstenberg ab, weil er
darzue keine mittel sah. Zwar sei jeder der kaiserlichen Gerichtsgewalt unterworfen.
Diesem Grundsatz stellte er jedoch an den politischen Umständen ausgerichtete
Überlegungen entgegen, die auf die Erhaltung der kaiserlichen Autorität zielten: In
Erwägung der circumstantias […] finde ich den beifall der zeitt und der gelegenheit
nicht, den rigor zugebrauchen, und ist in krankheiten nichts gefährlichers, quam
intempestiva medicina, darbey auch der obrigkeit authoritet und respect periclitirt
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1146 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 11, Z. G. an Melchior Khlesl (Abschr.), Haunsheim, 1615 X 17. Vgl.
auch Müller:  Vermittlungspolitik, S. 682.

1147 StAL B90 Bü 45 b, Nr. 57, Z. G. an Melchior Khlesl (Abschr.), Haunsheim, 1615 X 17. Vgl.
auch Müller: Vermittlungspolitik, S. 682.

1148 StAL B90 Bü 45 b, Nr. 39, Z. G. an Melchior Khlesl (Abschr.), Haunsheim, 1615 I 09. Vgl.
auch die fehlerhafte und unvollständige Abschrift bei Müller: Vermittlungspolitik,
S. 661 f.

1149 Luttenberger: Denken, S. 87.
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[sc. Gefahr läuft], wan man die befelch mit reputation nit volstrecken kan1150. Die Be-
tonung der informellen auf Vermittlung statt auf Entscheidung setzenden Schieds-
richterrolle beruhte letztlich auf der Prämisse seiner Gutachten, die nicht von theo-
retischen Modellen, sondern vom politisch Machbaren ausgingen1151.

Die Komposition schien für Geizkofler auch aus fiskalischen Gründen geboten.
Schon 1601 stellte er fest, es stehe außer Frage, dass bei einem Reichstag sich die
widerwerttige zusammen roten und verbinden und biß si ir intent erhaltten, nichts
bewilligen werden, deßgleichen werden si von vermainten gravaminibus alles unnd
iedes zusammen copulirn, waß si nur khunden und mögen, sich wider ir mtt:, dero
gubernament und regierung zubeschweren1152. Die Lösung, die er seinem Herrn
anbot, war die Komposition. Es wäre das Sinnvollste, wenn die von den Protestan-
ten beanstandeten Hofratsprozesse durch mitls personen in der güetten verglichen
würden. Komme es in dieser und anderen Fragen zur Komposition, werde man in
dem übrigen woll für einander khummen khünden1153. 

Auf der Suche nach den Bezugsgrößen dieses politischen Denkens stößt man auf
die Loyalität gegenüber dem Kaiser und seiner Dynastie. So betonte Geizkofler in
allen Gutachten, dass seine Ratschläge darauf abzielten, die Stellung des Kaisers und
damit des Hauses Österreich zu sichern1154. Gegenüber Khlesl erklärte er, er glaube
durch seine auf Konsens zielenden Vorschläge werde die kaiserliche reputation eher
erhalten als durch solche, die mit dem Einsatz von Gewalt liebäugelten1155. Zu Paul
von Krausenegg meinte er im Zusammenhang mit dem Bruderzwist, sollte das
vertrauen zwischen dem hochlöblichen hauß von Österreich nit widerumb besten-
dig angericht werden, werde die eusserste ruina darauf erfolgen und forderte ihn
dazu auf, danach zu trachten, wie doch unser hailiges haus von Österreich widerumb
in ein rechten verstand und vertreuliches vernemen kenne gebracht werden1156.
Diese Haltung taucht nicht nur in Schreiben an die Habsburger und ihre Diener auf,
auch gegenüber Klienten protestantischer Fürsten wie Georg Ludwig von Freyberg
betonte er seine Bindung an die kaiserliche Dynastie: was die publica belangt, habe
er dem Kaiser dazu geraten, was zu deß kaysers reputation, nutz und versicherung
eines fridlichen regiments dienen möge1157. 

Daneben trat, von Luttenberger kaum beachtet, ein deutsches Proto-National-
bewusstsein, das in Geizkoflers Warnungen vor ausländischem Eingreifen im Reich
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1150 StAL B90 Bü 45, Z. G. an Friedrich von Fürstenberg (Abschr.), Haunsheim, 1614 I 14.
1151 Vgl. auch StAL B90 Bü 39, Gutachten über das kaiserliche Hofwesen (Entw.), Prag, 1601

XI 03, fol. 69 r.
1152 Ebd., fol. 65v.
1153 Ebd., fol. 69v – 70 r.
1154 Von einer „Priorität habsburgischer Hausinteressen“ im politischen Denken Geizkoflers

spricht auch Gotthard: Außenpolitik, S.193.
1155 StAL B90 Bü 45 a, Nr. 3, Z. G. an Melchior Khlesl (Abschr.), Haunsheim, 1613 XII 20. Vgl.

auch Müller: Vermittlungspolitik, S. 629.
1156 StAL B90 Bü 39, Z. G. an Paul von Krausenegg (Entw.), Haunsheim, 1609 X 03.
1157 StAL B90 Bü 505, Z. G. an Georg Ludwig von Freyberg (Entw.), Ulm, 1614 II 21.
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deutlich wird1158. Gegenüber Khlesl berief er sich auf seinen getreüen eifer zu
erhallttung des geliebten vatterlandts1159 und seinen recht teutschen patriotischen
fürsatz, in dem er sich nicht anfechten lasse1160. Die Interessen von Reichsnation,
Kaiser und habsburgischer Dynastie hingen in seinem Denken eng zusammen. Er
werde sich durch Anfeindungen wegen seiner Denkschriften von der affection, so 
ich zu der röm: kay: may: und dem hochlöblichen hauß von Österreich trage, auch
meiner christlichen gueten intention in meinem vatterland den friden, so vill an mir
zu erhalten, nicht abwendig machen lassen1161, versicherte er Khlesl, den er auch
beschwor, per salutem patriae et caesaris, dem von ihm perhorreszierten Folgen eines
Konfessionskriegs im Reich sua authoritate zufürkhommen und zu remedirn1162.
Gegenüber einem unbekannten Freiherrn äußerte er: Der krieg ist beeder theil ver-
derben, frembde nationen durch unser [sic!] beraubung zue erfreuen unnd ein ruina
unnseres frommen löblichsten kaysers auch des ganzen milten hauses von Öster-
reichischen geblüets1163.

Außerdem identifizierte sich Geizkofler mit den Reichskonstitutionen. Seine
verfassungspolitische Konzeption war auf die Bewahrung der „alten“ in den leges
fundamentales und dem ungeschriebenen Herkommen fundierten politischen
Ordnung des Reichs ausgerichtet. Reform bedeutet für ihn im ursprünglichen Sinne
die Rückkehr zu einem als ideal angesehenen früheren Zustand. Im Oktober 1612
erklärte er dem Kaiser, sein Ziel sei es immer gewesen, danach zu trachten, wie die
hailsame reichs constitutiones in den alten gang und wesen widerumb gebracht wer-
den mögen1164. Die Reichsverfassung verpflichtete seiner Ansicht nach sowohl die
Stände als auch den Kaiser. Gegenüber Khlesl äußerte er im Oktober 1615, die die
konfessionellen Differenzen schürenden Ratschläge seien auf ein boses fundament
deß mißtrauens gegründet, do si der erbar- und billigkheit nach auf die clare reichs-
satzungen fundirt werden sollen, zu deren manutention ein romischer kaiser sowohl
als die stand selbst verbunden1165.

Konfessionelle Loyalitäten spielten hingegen – auf diskursiver Ebene – nur eine
untergeordnete Rolle. Geizkofler machte sich in seinen Gutachten zwar durchaus
Positionen des politischen Protestantismus – wie die Restitution Donauwörths – 
zu eigen, legitimierte diese aber nicht mit Argumenten aus dem konfessionellen
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1158 Bei Luttenberger: Denken findet die häufig geäußerte Sorge Geizkoflers vor dem mili-
tärischen Eingreifen ausländischer Mächte nur an zwei Stellen (S. 99 und 104) beiläufig Er-
wähnung.

1159 StAL B90 Bü 45, Z. G. an Melchior Khlesl (Abschr.), Haunsheim, 1614 I 11/21.
1160 StAL B90 Bü 45 a, Nr.19, Z. G. an Melchior Khlesl (Abschr.), Haunsheim, 1614 II 08/18.

Vgl. auch Müller: Vermittlungspolitik, S. 641. 
1161 StAL B90 Bü 45 b, Nr. 39, Z. G. an Melchior Khlesl (Abschr.), Haunsheim, 1615 I 09. Vgl.

auch Müller: Vermittlungspolitik, S. 659.
1162 StAL B90 Bü 45, Z. G. an Melchior Khlesl (Abschr.), Haunsheim, 1614 I 11/21.
1163 StAL B90 Bü 516, Schreiben Z. G.s an einen Freiherrn (Entw.), [o. O., o. D.].
1164 StAL B90 Bü 9, Gutachten zum Reichstag (Entw.), Haunsheim, 1612 X 15/25, fol.1r.
1165 StAL B90 Bü 40, Z. G. an Melchior Khlel (Entw.), Haunsheim, 1615 X 17. 
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Diskurs, sondern mit Verweis auf den Frieden als oberstem Wert und die Wahrung
der kaiserlichen Reputation1166. In Einzelfällen vertrat er sogar Positionen, die den
Interessen des politischen Protestantismus zuwiderliefen. Deutlich wird dies ins-
besondere in einem Gutachten zum Vierklösterstreit, das er 1603 vorlegte. Dieser
Streit beruhte auf vier Urteilen des Reichskammergerichts, die bis 1599 gegen pro-
testantische Reichsstände und Reichsritter ergangen waren. In diesen Entscheidun-
gen wurden die Beklagten dazu aufgefordert, den ursprünglichen Rechts- und Be-
sitzstand verschiedener, von ihnen säkularisierter Klöster wiederherzustellen1167.
Geizkofler teilte die Rechtsposition der katholischen Stände, dass der Religions-
friede die Säkularisation von Kirchengut nach 1552 nicht mehr zulasse. Besonders
scharf griff er die protestantische Argumentation an, dass die Kammergerichts-
urteile nichtig seien, weil eine endgültige Entscheidung eines 1557 beim Kammer-
gericht eingebrachten Dubiums noch ausstehe. Dabei war es um die Frage gegan-
gen, ob vom Kammergericht überhaupt Mandate für Geistliche ausgefertigt werden
dürften, die keine Reichsstände seien und nicht direkt dem Papst unterstanden. Den
Protestanten warf er vor, unter dem Deckmantel des Religionsfriedens materielle
Interessen zu verfolgen: was dahin gemaint ist, das kheiner dem andern in strittigen
glauben artickeln und sachen zwingen solle, das wöllen si auf die guetter und ein-
khommen verstehen, und were guett, das dise herrn khein gewaltthat oder zwang
gebraucht, sondern es bei dem inhalt der religion fridens hetten verbleiben laßen, so
wurde es dises disputats nit bedirffen1168.

Das konsensorientierte Politikmodell, das Geizkofler angesichts der Krise im
Reich entwickelte, war jedoch nicht die einzige Antwort, die er auf die Staatsbil-
dungskonflikte gab. Im Konflikt des ungarischen Adels mit seinen habsburgischen
Königen, vor allem während des Bocskai-Aufstandes 1605, stellte er den ständischen
Ansprüchen das Modell eines starken Königtums entgegen. Galt ihm im Reich 
das Misstrauen, für das auch der Kaiserhof Verantwortung trage, als Ursache der
Konflikte, so setzte er sich nicht ähnlich intensiv mit den Gründen für den Aufstand
der Ungarn auseinander, sondern konstatierte lediglich deren Ungehorsam gegen-
über ihrem königlichen Herrn. Die von den ungarischen Adligen angeführten kon-
fessionellen und politischen Argumente, ihre Berufung auf ihre Privilegien seien nur
Vorwände: Die religion auch die libertet und freyhait deß lands und andere derglei-
chen mehr scheinliche ursachen bezeichnete er als bloßen praetext und fürwand1169.
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1166 StAL B90 Bü 20, Z. G. an Paul von Krausenegg (Ausf.), Haunsheim, 1609 IX 20. In Hin-
blick auf die Erhaltung der kaiserlichen reputation und hoheit, die er durch dieses weit
außsehende geferliche werckh bedroht gesehen habe, habe er sich gegen die Achterklärung
ausgesprochen. Sein Bemühen habe dem gemainen friden gedient, indem er durch seine
Vorschläge das große mißtrauen zwischen ihrer kay: mt: und den stenden des reichs […]
abwenden wollte.

1167 Vgl. hierzu Lanzinner: Konfessionelles Zeitalter, S.176 f.
1168 StAL B90 Bü 16, Gutachten über den Vierklösterstreit (Entw.), Regensburg, 1603 VI [o. T.].
1169 StAL B90 Bü 57, Gutachten über den ungarischen Aufstand (Entw.), Prag, 1605 VI [o. T.],

fol.1r.

38758_Reihe_B_171  28.05.2009  12:59  Seite 288



Zwar riet er dem Kaiser dazu, unter allen Umständen mit den Aufständischen
Frieden zu schließen. So sei mit dem Botshkay und seinen adhaerenten ein güettliche
vergleichung, und zwar je ehunder je besser, nit ußzuschlagen. Diese Überlegung
folgte aber nicht aus der Überzeugung von der Normativität des Friedensideals, 
das er für das Reich postulierte, sondern der machtpolitischen, aus historischen
Exempla gewonnenen Einsicht in die militärische und finanzielle Schwäche des
Kaisers, die drohenden Gefahren einer weiteren Ausbreitung des Aufstands und 
der Türkengefahr. Es sei allen historien zu wider und entgegen offenbar, das khain
uffruehr auch durch mehr erhaltene victorien niedergeschlagen werden könne, wenn
unter dem Vorwand der religiösen und politischen Freiheit der gemaine man einmal
eingenomben worden sei. Zudem sei deß erbfeinds herzue nahende macht, die ver-
giessung sovil unschuldigen christenbluets, verderbung landt und leütt besorgender
aufrhuer der underthonen in andern landen, das allenthalben erscheinende unver-
mögen und andere mehr ungelegenhaiten in acht zunemben1170. Dieses Zugeständnis
bedeutet aber keine Rechtfertigung der Rebellen. Der Aufstand der Ungarn wird
durch die Begriffe uffruehr und rebellion negativ konnotiert. Der Konflikt wird da-
bei nicht nur aus dynastisch-monarchischer Perspektive als Auseinandersetzung
zwischen Fürst und Ständen, sondern auch mit nationalen Kategorien als Übergriff
der Ungarn auf die Deutschen bewertet. Bocskais Anhänger werden als raube-
rische[r] […] pöfel tituliert, der sich an der röm: kay: mt: auch dero khünigreich und
lande und an dem teütschen gebluet so gar unversönlich vergriffen habe1171. 

Das aufrechte Handeln, das Geizkofler im Reich propagierte, wich im Umgang
mit den Ungarn der von den Theoretikern der politischen Klugheit ventilierten
Dissimulation. Die Zugeständnisse waren rein taktischer Natur. Parallel zu den
Friedensverhandlungen sollte der Kaiser versuchen, die Allianz der Aufständischen
aufzubrechen. Geizkofler riet, die fürnembste uff deß Botshkay seiten durch ver-
traute personen abzumahnen und do immer müglich, ein trennung zwischen inen, es
seye durch gelt oder andere mittl, anzustöllen, auch mit rauben und prennen wider
sie zuverfahren. Die Verheerung des Landes erscheint nicht, wie im Falle des
Reichs, als zu vermeidende Katastrophe, sondern als Mittel der Politik. Den Frie-
den mit Bocskai sah er nicht als dauerhafte Lösung, sondern als Mittel für den
Kaiser, seine Kräfte zu sammeln, bis er die Verräter endgültig bestrafen könne: Und
ist khain zweifel, es werden dise mainaidige an gott und irem herrn verzweifelte 
und treulose leüth auch der zeitlichen straff und dem lohn der verräter andern zum
exempl und abscheuhen zu seiner zeit nicht entgehen1172. Schon 1601 hatte er dem
Kaiser harte Maßnahmen gegen die renitenten ungarischen Stände vorgeschlagen.
Gegen diejenigen, die ihre Steuern verweigert hätten und sich bei den insurrectioni-
bus […] ungehorsamb erzaigt hätten, sollte incontinenti ad poenas in constitutioni-
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bus sancitas noch vor dem ungarischen Reichstag vorgegangen werden und  gegen
sie mit einziehung irer personen, haab und güettern verfahren werden1173. 

Geizkoflers Reflexionen über die politische Situation in Ungarn orientierten sich
an den Leitkategorien der Loyalität zur Dynastie des Hauses Österreich und der
deutschen Nation, verstanden als Einheit von Kaiser und Reichsständen. Um die
Reichsstände zu weiteren Kontributionen zu bewegen, schlug er vor, Gebiete in
Ungarn und Siebenbürgen einzelnen Reichsfürsten erblich unter der Bedingung zu
überlassen, dass sie für deren Verteidigung gegen die Türken sorgten. Dies be-
gründete er funktional nicht nur damit, dass die Stände dann umb sovill williger zu
contribuirn seyen, sondern auch damit, dass dardurch […] daß landt gepauet, ohne
euer kay: mtt: kosten defendirt und sy derselben für sich unnd dero hochlöbliches,
miltes hauß Österreich durch die redliche unnd stanndthaffte teutsche nation ver-
sichert. Die Habsburger werden also weniger als universales Herrscherhaus einer
zusammengesetzten Monarchie mit Verpflichtungen gegenüber allen ihren Ländern
gesehen. Er postulierte vielmehr eine enge Verbindung zwischen dem hochlöbli-
che[n], milte[n] hauß Österreich und der redliche[n] unnd stanndthaffte[n] teut-
sche[n] nation. Das Handeln der Habsburger in Ungarn wird vor allem in Bezug auf
den Nutzen für die Dynastie und das Reich betrachtet. Von möglichen Einwänden
der ungarischen Stände und deren Berufung auf ihre Freiheiten, mithin geschrie-
benes Recht, lässt er sich nicht abbringen: Unnd ob woll die Hungern fürwenden
möchten, daß dises wider ire constitutiones seye, so hatt man sich doch dessen wenig
anfechtten zulassen, seittemal dises inen selbst zum besten geschicht unnd daß unge-
pauette landt ohne daß von inen nit excoliert, besezt oder beschüzt werden khan1174.
Von einer nationalen Perzeption des Konflikts des Hauses Österreich mit den Un-
garn ist auch sein Vorschlag geprägt, an den Festungen deutsche Söldner mit weib
und kindt anzusiedeln. Dadurch würden die stätt alda, so iezt maistentheils desolirt,
gleichsam stillschweigent mit teutschen populirt und in wenig jaren wie innwohner
würden, vast wie vorzeitten die römischen coloni. Dies würde dem Kaiser, dem
Haus Österreich und dem landt selbst zu aufnemmen und wolfart geraichen, da es
nicht möglich sei, auf die hungerische nation zupauen1175.

b) Herrschaftsorganisation 

Geizkofler befasste sich auch mit der Organisation des fürstlichen Herrschafts-
apparats. Die Monarchie beruhend auf einer ständischen Sozialordnung erschien
ihm als ideale Staatsform, wie ex negativo aus seinen Überlegungen zu den Unru-
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1173 StAL B90 Bü 39, Gutachten über das kaiserliche Hofwesen (Entw.), Prag, 1601 XI 03,
fol. 61v.

1174 HHStA RK RTA Fz. 77, Gutachten Z. G.s, Prag, 1603 I 18, fol. 22v– 23 r.
1175 StAL B90 Bü 391, Gutachten über die Reform des Militärs (Abschr.), [o. O.], [o. D., um
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hen in Graubünden 1607 hervorgeht. Dort habe der ungezeümbte pöfel die Macht
an sich gerissen. Die Gefahr einer Ochlokratie in einem dem habsburgischen
Machtbereich benachbarten Territorium sah er vor allem darin, dass das angezündte
feür des Aufstandes weiter umb sich freßen könnte und auch die eigenen Unter-
tanen zum Aufstand animiern unnd anraizen könnte. Im Aufbegehren des Ge-
meinen Mannes erblickte er eine Bedrohung für das politische Herrschaftssystem
und für die ökonomisch fundierte Gesellschaftsordnung. Der gemeine pöfel verübe
Ungehorsam wider den magistrat unnd die vermögliche[n]. Deshalb sei ein koordi-
niertes Vorgehen aller Anrainer geboten. Die Stabilität des demokratischen Regimes
schätzte er als gering ein. Insbesondere betonte er die Uneinigkeit der Aufstän-
dischen, die unnder einander selbst uneins unnd verbittert und ohne häupter sei. Da
die Unruhen in Graubünden nur ein tumult von dem gemeinen pöfel seien, der
weder häupter, rath, hilff noch der benachbarten beystanndt oder mittel hatt, sei
dieser durch militärisches Eingreifen leicht niederzuschlagen1176. 

Überlegungen zum idealen Fürsten finden sich insbesondere in Geizkoflers
Memorial über die Reform des württembergischen Hofs. Normativ ist der Fürst
dem Schutz seiner Untertanen und seiner Dynastie verpflichtet. Als Instanzen,
gegenüber denen sich der Herrscher rechtfertigen muss, erscheinen Gott, sein Ge-
wissen und sein Geschlecht, seine Vorfahren und Nachkommen. Der Fürst ist ge-
wissens halber verpflichtet, seine underthanen zuschützen und für seine posteritet
[= Nachkommen] aufs böst und nuzlichst zuhaußen [= zu wirtschaften]. Als Lohn
dafür habe er wie seine lobliche[n] vorfahren, auf die Geizkofler verwies, bey gott
reichliche belohnung sowie ewigen unsterblichen rhumb bei der posteritet zu erwar-
ten1177. Als Belohnung stellte Geizkofler ihm göttliche Gnade und Ruhm in Aus-
sicht – Werte, die einerseits konfessionell und religiös fundiert, andererseits in der
Adelskultur verankert waren.

Am Beispiel Maximilians von Bayern exemplifizierte er dem württembergischen
Herzog den gemessen an seinen Machtmitteln ‚idealen Fürsten‘, dessen oberste
Maxime Ausgabendisziplin sei. Dieser sei dadurch im Innern finanziell und po-
litisch von den Landständen unabhängig und seinen äußeren Feinden militärisch
gewachsen und könne daher seiner Schutzfunktion gegenüber seinen Untertanen
nachkommen. Auf diese Weise habe er Prestige (lobwürdige reputation unnd gue-
ten respect) erlangt1178. Das Herrscherbild, das Geizkofler skizziert, enthält also so-
wohl Elemente einer ethischen Fundierung der Herrschaft, die insbesondere auf
deren Funktion als Beschützerin der Untertanen abhebt, als auch einer zweckratio-
nalen Analyse der Machtmittel des Herrschers, zu denen Geizkofler neben finan-
ziellen und militärischen Ressourcen auch dessen Prestige zählt.
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1176 StAL B90 Bü 355, Gutachten über die Unruhen in Graubünden (Entw.), Haunsheim, 1607
VII 15/25.

1177 StAL B90 Bü 455, Gutachten über die Reform des württembergischen Hofs (Entw.), Stutt-
gart, 1611 IV 24.

1178 Ebd.
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Geizkofler zeichnete in seinen Gutachten überdies das Bild des idealen Fürsten-
dieners. Von ihm verlangte er fachliche Kompetenzen sowie ständische und mora-
lische Qualitäten. Konfessionelle Aspekte sollten hingegen keine Rolle spielen. So
forderte er 1605, bei der Auswahl fürstlicher Räte und Offiziere sollten allain die
qualiteten der erbar[keit], geschickhlichkhait und dexteritet berücksichtigt wer-
den1179. Neben kulturellem Kapital – in Form eines juristischen Studiums, das mit
dem Erwerb moderner Fremdsprachen und rhetorischer Fertigkeiten verbunden
war, sowie praktischer Erfahrung sowohl in Verwaltungsfragen als auch im Verhal-
ten bei Hof – muss ein Angehöriger der Machtelite bestimmte ethische Anforde-
rungen erfüllen. Seine „Beamtenethik“ wendet sich scharf gegen die Orientierung
am Eigeninteresse. Als positive Gegenbegriffe zur Eigennützigkeit fungieren die
Treue und Ehrbarkeit. Das zeigt seine Aussage von 1597, dass ein zu bestallender
Proviantmeister nit aigennützig, sonder treu unnd erbar sei. Dazu traten Sekundär-
tugenden wie Fleiß1180. Die ethischen Ansprüche an den Fürstendiener werden ex-
plizit nie moralisch legitimiert, sondern funktional. Symbolisches Kapital in Form
von Kredit ist insbesondere für Fürstendiener in der Finanzverwaltung erforder-
lich, um Darlehen für ihren Herrn beschaffen zu können. Geizkofler lehnte einen
Kandidaten für das Amt eines oberösterreichischen Kammerrats unter anderem ab,
weil dieser über keinen guette[n] credito verfüge1181. Über das symbolische Kapital
in Form ständischer Qualitäten äußerte er sich selten. Explizit eingefordert wird ein
hoher Stand nur von militärischen Oberbefehlshabern. In seinem Kriegsdiskurs
von 1598 verlangte er, der Kaiser solle einen seiner Brüder zum General des Tür-
kenkriegs ernennen, da kein anderes des ansehens, respects und erfahrenheit halber
taugliches subjectum vorhanden sei und einem privat cavagliero andere schwerlich
pariren würden1182. Auch hier argumentiert er funktional. Das symbolische Kapital
eines Fürsten steigere die Chancen auf Gehorsam seiner untergebenen Offiziere. 

Der Diskurs über den idealen Fürstendiener dient auch der sozialen Reproduk-
tion der eigenen Gruppe der „professionellen“ Räte und Diener. So schreibt er dem
idealen Fürstendiener das Sozialprofil seiner Gruppe zu und betreibt auf diese Weise
die „Soziodizee“ seiner Gruppe, d. h. die Legitimation der Stellung einer Macht-
gruppe durch Betonung der Bedeutung ihrer spezifischen Kapitalsorten1183. Damit
leistet er auch einen Beitrag zur Festigung und Reproduktion der Position der
Gruppe der ‚professionellen‘ Fürstendiener, der er selbst angehörte1184. So betont er
die herausragende Bedeutung des kulturellen Kapitals, das an Universitäten und auf
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1179 StAL B90 Bü 57, Gutachten über den ungarischen Aufstand (Entw.), Prag, 1605 VI [o. T.],
fol.18 r. 

1180 StAL B90 Bü 387, Türkenkriegsgutachten (1597), Prag, 1597 I 11, fol. 23 r. Vgl. auch Mül-
ler: Kreistruppen, S. 254.

1181 StAL B90 Bü 339, Z. G. an Ehz. Ferdinand (Ausf.), Augsburg, 1590 VIII 18.
1182 Müller: Kreistruppen, S. 228.
1183 Vgl. Bourdieu: Staatsadel, S. 322 und 331.
1184 Vgl. hierzu auch Weber: Herrschaftslehre, S. 349.
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der Kavalierstour (Sprachen, höfische Gewandtheit) erworben werden musste. Zu-
dem hebt er stark die Bedeutung symbolischen Kapitals in Form ethisch-mora-
lischer Eigenschaften wie Uneigennützigkeit und Vertrauenswürdigkeit hervor. 

Neben den Trägern der Herrschaft wandte sich Geizkofler auch deren In-
strumenten zu. Der Hof als prachtvoller Haushalt des Fürsten erscheint in seinem
Gutachten für die Reform des württembergischen Hofes eher als Kostenfaktor
denn als effektives Herrschaftsmittel durch Patronage oder Prestigeerwerb. Durch
die starckhe hofhalltungen würden die Einnahmen aufgezehrt (die keller und cästen
jerlich gelehrt). Diese benötige der Fürst jedoch im Falle von Kriegen oder Hun-
gersnöten, um den armen leüten zu helfen. Anfangs wäre eine Verkleinerung des
Hofes der Kritik ausgesetzt und es würde vorgebracht, dass dadurch die fürstliche
reputation beschädigt würde. Wichtiger als die Reputation seien jedoch die fiska-
lischen und militärischen Machtmittel. Spare der Herzog nicht am Hof, werde sich
sein politischer Gestaltungsspielraum einengen, denn wann die kranckheit über-
handt genommen, die remedia nit mer erschiessen. Im Notfall fehlten die Mittel zu
Verteidigung des Landes, er müsse Ämter verpfänden und Kredite aufnehmen.
Ohne Reform des Hofes sei auch die Landschaft vermutlich nicht bereit, die fürst-
lichen Schulden zu übernehmen. Begründet wird die Forderung nach Sparsamkeit
mit dem nezessitären Prinzip. Die eüsseriste notturfft erfordere es, daß si [Hz. Jo-
hann Friedrich] sich diß orts selbst überwinden, die augenscheinliche nottwendigkeit
allen andern respecten praeferirn und vorsezen und sich durch keine persuasores
oder widerwertige persuasiones, so bloß auf einen superficial schein und pracht fun-
dirt seindt, deren schedlichkeit si nunmehr empfinden, bewögen lassen1185.

Als Gegenmittel setzte Geizkofler einerseits auf eine bessere Organisation der
Zentral- und Lokalverwaltung, in der er das effektivere Mittel zur Lenkung des
Territoriums erblickte, andererseits machte er aber auch konkrete Vorschläge zur
Umgestaltung des Hofes und forderte die Entlassung von Hofleuten und Dienern.
Der Herzog solle lediglich wönig aber erfahrne guete subiecta annemmen und die
gebürlich unterhalten. Ganz unwichtig erscheint der Hof als Medium fürstlicher
Reputation vor allem in der Konkurrenz der Reichsfürsten untereinander aber
nicht. So schlug er dem Herzog vor, auf ankunfft frembder herrschafften die um-
wohnenden ambtleuth und andere vom adel, deren der Fürst viele in der Nähe
habe, zum aufwartten zugebrauchen und damit ein mörckhliches nit allein [an] iren
personen, sondern an den dienern und officieren bey küchen und kellerpartheyen, so
die menig der leuth erfordert, ersparen1186.

Weitaus ausführlicher als mit dem Hof als fürstlichem Haushalt befasste sich
Geizkofler mit den Zentralbehörden und dem Geheimen Rat als wichtigstem Bera-
tungsgremium an deren Spitze. Seine Reflexionen zielen auf eine Bürokratisierung
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1185 StAL B90 Bü 455, Gutachten über die Reform des württembergischen Hofs (Entw.), Stutt-
gart, 1611 IV 24.
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der Herrschaft. Gegen die informelle Herrschaft durch Günstlinge setzt er gegen-
über dem Herzog von Württemberg auf eine Formalisierung der Herrschaft durch
Einrichtung eines kollegial organisierten Geheimen Rats (consilium formatum).
Diese Forderung legitimiert er funktional unter Berufung auf die Ratschläge, die alle
verstendige politici jederzeit erteilt hätten. Bei der Herrschaft durch einen Favoriten
gerate der Fürst in Abhängigkeit zu diesem und verliere seinen Handlungsspiel-
raum. Dadurch dass er nur einem oder zweyen seine gehaimbnußen anvertraue, sei
er an diese gebunden. Auch weist er auf die Spannungen hin, die innerhalb der poli-
tischen Elite entstehen können, wenn ein Favorit, den Zugang zum Fürsten mono-
polisiert. So bekämen dergleichen leuth […] gar zu grosse dependenzen, verursachen
vil aemulationes [und] kinden sich nit alle zeit in irem glückh moderirn. Außerdem
verweist er auf die Sicherung der Kontinuität der administrativen Kompetenz.
Sterbe der Favorit, müsse der Fürst neue unerfahrne leuth zu den wichtigisten sachen
gebrauchen, da der Günstling kein collegam oder socium geduldet habe1187.

Diese Argumentation ist funktional auf die Stabilisierung der fürstlichen Herr-
schaft bezogen, die legitimatorisch an den gemeinen Nutzen gebunden ist. Die
Geheimen Räte sollten einig und allein e: f: g: und derer landt nuz und wolfahrt,
gruenen unnd aufnemmen in acht nemmen1188. Dieses Ratskollegium stellte kein
eigenständiges Regierungsgremium dar, sondern blieb legitimatorisch wie funktio-
nal auf das persönliche Regiment des Fürsten bezogen. Dementsprechend ermahnt
er Rudolf II. 1601, er solle den Geheimen Rat regelmäßig besuchen oder sich die
Ergebnisse der Beratungen zumindest referieren lassen und darüber selbst entschei-
den, damit die sachen fürderlich unnd alles mit dero allergenedigistem vorwisen und
gebürender ordnung expediert werden1189. Die Legitimation und Kontrolle des Ge-
heimratskollegiums erfolgt nicht funktional oder formal, sondern personell durch
die Anwesenheit und Entscheidung des Fürsten. Herzog Johann Friedrich riet er,
der zu gründende Geheime Rat solle die angeregte umfassende Hof- und Verwal-
tungsreform deliberirn. Der Herzog selbst solle pro maiori autoritate darbey sein1190. 

Weitaus breiteren Raum als Probleme der Organisation des Hofs und des Ge-
heimen Rats nehmen in Geizkoflers Gutachten Fragen der Finanzpolitik ein. Der
Organisation der für die Finanzverwaltung zuständigen Kammern räumt er für die
Effektivität der Ausschöpfung fiskalischer Ressourcen nur einen relativ geringen
Stellenwert ein. Entscheidender sind für ihn personelle Qualitäten der Kammerräte.
Er verstand Herrschaft eher personal als abstrakt. In einem Gutachten über die
Reform der Hof- und erbländischen Kammern aus dem Jahre 1614 forderte er hin-
sichtlich der Organisation der Kammer an erster Stelle deren Besetzung mit quali-
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ficierten und tauglichen personen, die nicht ständig wechseln, sondern für personelle
Kontinuität bürgen sollten. Die Effektivität und Legitimität in Form des Vertrau-
ens der Finanziers und des Gehorsams der Lokalverwaltung wird seiner Auffassung
nach ganz maßgeblich vom Rückhalt der Hofkammer beim Kaiser determiniert1191.
Entscheidend ist auch die Verflechtung und das Ansehen der Hofkammerräte. Um
1613 forderte er, es sei ebenfalls von Bedeutung, dass die Räte bei den leüthen einen
gueten namen und willen haben1192. Die Position der Fürstendiener wird also einer-
seits legitimiert durch Kompetenz, mithin kulturelles Kapital1193, andererseits durch
symbolisches und soziales Kapital, das als Folge moralischer Qualitäten wie Ver-
lässlichkeit betrachtet wird. Erst im Anschluss an diese Vorschläge regte er organi-
satorische Reformen im Sinne einer Verschriftlichung und Bürokratisierung von
Herrschaft an. Die Hofkammerinstruktion sollte den gewandelten Gegebenheiten
angepasst und ein genauer Haushaltsplan erstellt werden1194.

Einen prominenten Platz nehmen in seinen Memoranden auch Fragen der Res-
sourcenextraktion ein, die sich angesichts der exorbitanten Kosten des Türkenkriegs
drängend stellten. Geld erscheint darin vor allem als nervus belli, als Machtmittel, das
zur Kriegsführung1195 und damit zur Erfüllung der Schutzfunktion des Herrschers
seinen Untertanen gegenüber erforderlich ist1196. Geizkofler fügt sich damit in die
Reihe der von der Staatsräson inspirierten finanzwissenschaftlichen Autoren seiner
Zeit. Ihr „Grundgedanke“ ist die „Mahnung an den Fürsten, sich um einen wohl-
gefüllten Staatsschatz zu kümmern.“ Begründet wurden diese Forderungen mit
machtpolitischen Argumenten. Ohne finanzielle Mittel sei es weder möglich, das
Land zu verteidigen, noch Macht zu gewinnen und zu sichern: „Wohlhabend zu sein,
erscheint als elementares Gebot der Staatsräson“1197. Neben den kaiserlichen und
landesfürstlichen Kammergütern, Domänen und Regalien, schlug Geizkofler Kon-
tributionen der Reichs- bzw. Landstände, dauerhafte Steuern, Kredite sowie Subsi-
dienzahlungen ausländischer Fürsten als Geldquellen für seine Dienstherren vor1198. 

Hinsichtlich der Kammergüter stellt er jedoch schon 1601 fest, dass diese be-
schwerdt und erschöpft seien und schier nicht dazu ausreichten, die interesse zube-
zaalen und daß ordinari hoffgesindt zuunderhaltten1199. An dieser Diagnose änderte
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1191 StAL B90 Bü 40, Gutachten über die Kammerreform (Abschr.), Haunsheim, 1614 X 08/18.
1192 Ebd., Gutachten Z. G.s über die Reform des Kammerwesens (Entw.), [o. O.], [o. D., 1613?].
1193 So fordert Geizkofler in dem zitierten Gutachten (ebd.) die Hofkammer mit taugen-

liche[n], wolqualificirte[n], nachdenckhlige[n] und eyferige[n] subjecta, die in sachen ein
experienz und erfarnheit haben, zu besetzen.

1194 Ebd., Gutachten über die Kammerreform (Abschr.), Haunsheim, 1614 X 08/18.
1195 StAL B90 Bü 383, Gutachten über den Türkenkrieg, Prag, [o. D., 1595], fol.1r.
1196 Vgl. StAL B90 Bü 455, Gutachten über die Reform des württembergischen Hofs (Entw.),

Stuttgart, 1611 IV 24.
1197 Stolleis: Finanzfrage, S. 25.
1198 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 39, Gutachten über das kaiserliche Hofwesen, Prag, 1601 XI 03,

fol. 56 r.
1199 Ebd., fol. 56v.
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sich bis 1614 nichts, als er konstatierte, dass er eine Kammerreform für unumb-
genglich erachte, weilen alle cammern auf eüsserste erseigert [sc. erschöpft] seien1200.
Abhilfe versprach er sich zwar auch von einer aktiven merkantilistischen Wirt-
schaftspolitik: So sollte etwa die Gründung von Salzsiedehütten (siedwerckh von
bayensaltz)1201 in Leitmeritz in Böhmen dazu dienen, die Wirtschaft anzukur-
beln1202. Weit größere Bedeutung kam aber angesichts der im Zuge des Türken-
krieges anfallenden gewaltigen Militärausgaben den von Reichs- oder Landständen
bewilligten Kontributionen und Steuern zu. So wies er 1604 darauf hin, dass die
wichtigste Finanzquelle (haubtfundament) für den Türkenkrieg neben den eigenen
Einkünften des Kaisers aus dem Kammergut insbesondere die Kontributionen des
Reichs und der Erblande seien1203. 

Intensiv befasste sich Geizkofler damit, ob die Reichssteuern als Römermonat
oder in Form des Gemeinen Pfennigs eingezogen werden sollten. Sah das erste
System vor, dass die Steuern gemäß der Reichsmatrikel auf die einzelnen Reichs-
stände umgelegt wurden, die diese auf ihre Untertanen abwälzen konnten, so wurde
der Gemeine Pfennig im Auftrag des Reichs direkt von den Untertanen der Reichs-
stände erhoben und zusätzlich die Reichsstände selbst mit ihrem Vermögen heran-
gezogen. Die Reichsstände bevorzugten die Römermonate, die ihnen durch ihre
Häufigkeit den Vorteil boten, ihre Untertanen an regelmäßige Steuerzahlungen zu
gewöhnen. Zudem zogen die Territorialfürsten häufig unter dem Vorwand, ihren
Matrikularbeitrag leisten zu müssen, von ihren Untertanen höhere Steuern ein, als
zu dessen Deckung erforderlich war1204. 

Zwar war sich Geizkofler bewusst, dass die unregelmäßig fließenden und mit
politischen Zugeständnissen verbundenen Reichstagsbewilligungen die einzige
Chance des Kaisers waren, im Reich zu Geld zu kommen. Er ventilierte jedoch
Pläne, die fiskalische Machtfülle des Kaisers gegenüber den Reichsständen zu er-
weitern. 1594 zog er den Gemeinen Pfennig, den er für das besste, gleichmessigiste,
fürtreglichste und billichste mitl hielt, den Römermonaten vor. Seine fiskalpoliti-
schen Vorstellungen waren vom Gedanken geprägt, dass Steuern funktional auf die
Finanzierung eines stehenden Heeres ausgerichtet und deshalb dauerhaft sein soll-
ten. Er hoffte, dass der Gemeine Pfennig ein merckhliches unnd sovill tragen würde,
daß man ein continuum exercitum, damit man sich iederzeit im feldt finden lassen
dürffte, darvon erhaltten khüntte, während der anschlag deß römerzugs, schon zu
fridenß zeitten nit erkleckhlich sei1205. 
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1200 StAL B90 Bü 40, Gutachten über die Kammerreform (Abschr.), Haunsheim, 1614 X 08/18.
1201 Vgl. Grimm: Wörterbuch, Bd.1, Sp.1080 und Bd. 2, Sp. 229.
1202 StAL B90 Bü 40, Z. G. an Seifried Christoph Breiner (Entw.), Augsburg, 1615 III 13. Vgl.
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1203 StAL B90 Bü 6, Gutachten über das Gemeine Wesen (Entw.), [o. O.], [o. D., 1604], fol. 2 r.
1204 Vgl. Winkelbauer: Österreichische Geschichte, Bd.1, S. 510 f.
1205 StAL B90 Bü 65, Gutachten über den bevorstehenden Reichstag (Entw.), Prag, 1594 III 25.
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Geizkoflers Konzept war zudem ethischen Grundsätzen verpflichtet, denn er ar-
gumentierte auch mit der Steuergerechtigkeit. Die Kontribution belaste angesichts
der unmoderierten Matrikel die kleineren Stände und die Untertanen. Die Reichs-
stände nutzten die Kontributionen nämlich, um weit mehr Geld zu erheben, als sie
eigentlich beim Reichspfennigmeister abliefern mussten. So erwähnt er nicht nur,
dass der Römeranschlag etlichen ständten und dem armen man untreglich sei, son-
dern spricht explizit die große ungleicheit an, die der Römeranschlag in sich trage,
der allein den armen mann betreffe. Der wirdt dardurch ganz unnd gar erschöpfft
und außgesogen und ist den churfürsten, fürsten, graven und herrn nuzlich, den
praelaten aber und den ständten [= Reichsstädte] ganz beschwerlich1206. 

Dass durch eine allgemeine Vermögenssteuer von 10 kr. auf 100 fl. Vermögen, die
ständische Ordnung mit ihren Privilegien nivelliert worden wäre, war nicht Geiz-
koflers Ziel. Diese Implikation war ihm aber bewusst, forderte er doch die Steuer
unangesehen aller verträg, freyheitten, indult und herkhummen umzusetzen1207.
Weitere intendierte religiöse, ökonomische und soziale Wirkungen von Vermögens-
steuern, insbesondere auf Luxusartikel, waren die religiös fundierte Sozialdiszipli-
nierung, die Bewahrung der für militärische Stärke unerlässlichen Finanzkraft und
die Vermeidung sozialer Spannungen. So hätten schon die weisen Römer mit großem
content des gemainen mannes Luxussteuern erhoben, nicht allein wegen des ertrags,
sondern auch den übermeßigen luxum und pracht dardurch etwas abzustellen1208. 

Die Frage, ob es politisch opportun sei, den Reichstag zu umgehen, um mittels
Bewilligungen der Kreistage an Geld zu gelangen, ventilierte Geizkofler ebenfalls in
mehreren Gutachten. Seine Ansichten wandelten sich im Laufe seiner Karriere.
1594 argumentierte er nezessitär für die Kreishilfen und instrumentalisierte die
Türkenfurcht. Er riet dem Kaiser, die vorherrschende Angst vor den Osmanen aus-
zunutzen und die Reichskreise direkt um eine Hilfe zur Türkenabwehr anzugehen.
Den Einwand, dieses Prozedere sei dem Reichsherkommen zuwider, parierte er
damit, dass man in einer extremen Notsituation den abschiden und ordnungen nit
alzeit stracks geleben künde1209. 1601 stand er den Kreishilfen distanzierter gegen-
über. Sie stellten für ihn lediglich die ultima ratio dar, falls die Bemühungen um
einen Reichstag scheitern sollten. Die Argumente, die er gegen die Kreistage ins
Feld führte, folgten dem Diskurs der Staatsräson. Einerseits verwies er darauf, dass
die Kreishilfen wegen ihrer fehlenden Legitimation durch das Reichsherkommen
die Stände gegen den Kaiser und gegeneinander aufbrächten und das Reich destabi-
lisierten. Die Stände hätten sich beklagt, daß dises ein neuer und im reich vor disem
nit herkhumbner modus sei. Auch führe die Tatsache, dass einzelne Kreise mehr
leisteten als andere und innerhalb der Kreise sich etliche widerwerttige absondern

297

1206 Ebd.
1207 Ebd.
1208 TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1613 II, Gutachten zum Tiroler Landtag, Haunsheim,

1613 I 27. 
1209 HKA RA Fz. 47, Gutachten zum Reichstag 1594 (Ausf.), Prag, 1594 III 25, fol. 813 r. 
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würden, zu einer sehr bößen und ungleichen consequenz. Andererseits machte er auf
die geringe finanzielle Ausbeute der Kreisbewilligungen aufmerksam1210.

Die Finanzierung der Herrschaft durch Kredit spielte in Geizkoflers Gutachten
ebenfalls eine wichtige Rolle. Gegenüber den Kreditoren aus dem Reich, den
Reichsständen oder einzelnen wohlhabenden Darlehensgebern, die Unabhängig-
keit vom Kaiser genossen, empfahl er ein auf Vertrauen und Konsens beruhendes
Prozedere. 1614 schlug er vor, den Kredit des Kaisers im Reich durch die ordenliche
zuehaltung, also durch Vertrauen erweckende Verlässlichkeit, zu vergrößern. Er
argumentierte primär mit dem Interesse des Kaisers, der nur so seine Handlungs-
fähigkeit erhalten könne, da der Hof sonst gezwungen sei, Kredite zu äußerst un-
günstigen Konditionen aufzunehmen, die dazu führten, dass der Kaiser seine Ein-
künfte effective khaum umb den halben theil genießen könne1211. Zudem spielten
religiös fundierte Vorstellungen ebenfalls eine Rolle. Der Kaiser solle seine weniger
wohlhabenden Gläubiger (dürfftigen partheyen) auf alle Fälle auszahlen, da sonst
ihr geschray, heülen und weheklagen […] die wolckhen durchdringe1212. 

In den Erblanden und innerhalb der Dynastie setzte Geizkofler keineswegs auf
informelles Vorgehen, sondern auf unmittelbare Herrschaft, eine stärkere Forma-
lisierung der Herrschaft und eine Nivellierung der Herrschaftsunterworfenen,
nicht nur gegenüber dem Fürsten, sondern auch gegenüber einem abstrakten Herr-
schaftsapparat. 1595 riet er dem Kaiser, den Nachlass Erzherzog Ferdinands biß auf
weittere vergleichung zu entlehnen1213. Dieser Eingriff in die Erbauseinanderset-
zungen der habsburgischen Dynastie wird mit nezessitären Argumenten – dem des
Türkenkrieges und den unempörlichen kriegsaußgaben – begründet. Zudem riet er
zu einer unverzinsten Zwangsanleihe aller erbländischen Untertanen von dem
höchsten biß auf den nidrigisten, die die Hälfte ihrer Silber- und Goldschätze abge-
ben sollten. Zwar sollte deren Wert wieder zurückerstattet und die Anleihe auf die
fürstlichen Einkünfte assecurir[t] werden. Ihr Zwangscharakter kommt aber darin
zum Ausdruck, dass die übertrötter oder verhalter des irigen […] mit ernst zu straf-
fen seien. Legitimiert wurden diese Eingriffe mit dem Rekurs auf das Gemeinwohl
und dem Herkommen. Niemand könne sich beschweren, dieweyl solliches zu aines
jeden selbst defension und dahin angewendt würdt, damit menigelich in seinem vat-
terlandt in frid und rhue bei seinem übrigen vermögen verbleiben khinde. Außer-
dem sei dieser weg von anderen Herrschern und Herrschaften schon in geringern
fellen beschritten worden1214.

Notwendig wurde diese auf Ressourcenextraktion zielende Finanzpolitik durch
den permanenten Kriegszustand, der zwischen den europäischen Herrschaften
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1210 StAL B90 Bü 39, Gutachten über das kaiserliche Hofwesen (Entw.), Prag, 1601 XI 03,
fol. 64 r – 65 r. 

1211 StAL B90 Bü 40, Gutachten über die Kammerreform (Entw.), Haunsheim, 1614 X 08/18.
1212 Ebd., Gutachten über die Reform des Kammerwesens (Entw.), [o. O.], [o. D., 1613?].
1213 StAL B90 Bü 383, Kriegsdiskurs (1595), Prag, [o. D., 1595]. 
1214 Ebd. 
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während der Frühen Neuzeit herrschte. Dieser war aus den autonomen Mitteln der
Staatsgewalt nicht zu bezahlen und erforderte daher den Ausbau der Staatsfinan-
zierung1215. Im Hinblick auf die Militärverwaltung nahm Geizkofler unter anderem
den Hofkriegsrat in den Blick. Dieser solle von der Kommandoebene abgetrennt
werden. Dies wird mit Argumenten der Effizienz und Kostenersparnis durch Ver-
meidung von Korruption funktional begründet. Kriegsräte, die begern, regimenter
zu füehren, oder auf granzheuser [= Grenzfestungen] zu khummen, […] rathen nit
baldt zu ersparung. Das Konzept der Rationalisierung der Verwaltung durch die
Entflechtung von Kompetenzen liegt auch seiner Forderung zugrunde, den Prager
und den Wiener Hofkriegsrat funktional zu trennen, hierarchisch zu gliedern und
so Kompetenzstreitigkeiten zu vermeiden und für reibungslosere Abläufe zu sor-
gen. So sollten Erzherzog Matthias, der kaiserliche Statthalter in Wien, und einige
wenige in Wien befindliche Inhaber höherer militärischer Ämter mit einem redu-
zierten Verwaltungsstab die militärischen Tagesgeschäfte erledigen, während der in
Prag residierende Kriegsrat aufgrund der Gutachten der Wiener Militäradministra-
tion über die wichttigste sachen befinden sollte1216. Hinsichtlich der lokalen Kriegs-
verwaltung fordert er ebenfalls eine forcierte Bürokratisierung mittels Verschrift-
lichung und eine verstärkte Disziplinierung und Kontrolle der Amtsinhaber, um die
Korruption zu unterbinden: Die mussterofficier […] [sollten] mit einem sonder-
baren jurament verbunden unnd einer außfiehrlichen bestallung instruirt werden.
Um sie zu kontrollieren, regt er an, einen Generalkriegskommissar einzusetzen, der
die inspection über dißes alles hab und der jede Ausgabe gegenzeichnen sollte1217.

In Bezug auf die Obristen trat Geizkofler zwar nicht für eine Abschaffung des
Militärunternehmertums ein, bei dem die Obristen als Vertragspartner des Kaisers
für die Aufstellung der Truppen zuständig waren, jedoch forderte er eine Ratio-
nalisierung des Systems. So befürwortete er die Überführung der adligen Status-
konkurrenz in eine funktionale und am Kriterium der professionellen Leistung
orientierte, von der ständischen Position unabhängige Hierarchie. Bei der Beset-
zung der höheren Offiziersstellen müsse darauf geachtet werden, dass ainem jeden
sein bevelch völlig gelaßen unnd alle auch ain jeder insonderheit, er seye, was standts
oder condition als ainer immer wölle, mit allem respect auf den general und seinen
general obristen leüttenambt gewißen und die competenzen [Kompetenzstreitigkei-
ten], so bißhero unsers schadens nit die geringste ursach gewösen, genzlich abgestelt
werden1218. Auch forderte er, die Offiziere nicht nach favor, sondern nach würdig-
keit und verdienst zu bestellen1219.
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1215 Vgl. Reinhard: Staatsgewalt, S. 24. Zu Geizkoflers militärpolitischen Memoranden vgl.
Heischmann: Heer, v. a. S. 45 – 47 und 100 –102 und Luttenberger: Denken, S. 90 f.

1216 StAL B90 Bü 39, Gutachten über das kaiserliche Hofwesen (Entw.), Prag, 1601 XI 03,
fol.18r –v.

1217 Ebd., fol.18v– 20v.
1218 StAL B90 Bü 383, Gutachten über den Türkenkrieg, Prag, [o. D., 1595], fol. 24 r – v.
1219 StAL B90 Bü 387, Gutachten über den Türkenkrieg (1597), Prag, 1597 I 11, fol. 4 r. Vgl.

auch Müller: Kreistruppen, S. 243.
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In Bezug auf die Truppenorganisation propagierte Geizkofler ein stehendes, dis-
zipliniertes Heer, das nicht wie üblich in den Wintermonaten aufgelöst werden
sollte1220. Dabei stand das Vorbild der Generalstaaten Pate1221. Explizit auf die ora-
nische Heeresreform bezieht er sich in seinem Gutachten über das Gemeine Wesen,
in dem er vorschlug, nach und nach […] die hollandische kriegsordnung einzu-
führen1222. Zudem berief er sich mit seiner Forderung nach einer continuierende[n]
militia auf das römische Vorbild. So hätten sich vor langen jaren die Römer auch
glücklich eines stehenden Heeres gebraucht, dann was Julius Caesar mit seiner
veterana militia zue seinen zeitten außgericht, bezeugen die historien1223. Seine For-
derung begründete er funktional mit der Effizienz und den geringeren Kosten eines
stehenden Heeres. Die jährlich neu geworbenen Söldner seien oft militärisch uner-
fahren und ihr Einsatz daher ineffektiv und kostenintensiv. Sie seien lautter unge-
üebte junge pueben […] mit denen nicht außzurichtten, alß dz si den numerum com-
pliern, die proviant vergebenlich verzören und den soldt umb sunst einnehmen. Die
Disziplinierung der Soldaten begründet er funktional mit der größeren Effektivität
der Kriegsführung. So sei mit halben tail deß geüebten volckhs mehr außzurichtten,
alß mit noch sovill der andern. Militärstrategisch sei ein auch im Winter zur Verfü-
gung stehendes Heer besonders geeignet, dem feindt abbruch zuthun. So seien die
meisten Gewässer zugefroren, was viell nuzliche impraese ermögliche. Auch könne
die offtgerathne verödung deß landts, darauß der feindt sein kriegsvolckh profian-
tiert, in Angriff genommen werden und die kaiserlichen Festungen besser besetzt
werden1224.

Der zweite Argumentationsstrang Geizkoflers orientierte sich am Nutzen, den
der Kaiser und die Erblande aus einem stehenden Heer zögen. Er betont, dass die
ville abdanckh: und neue werbungen irer kay: mtt: und den landen […] zum höchs-
ten beschwerlich seien, vor allem durch Plünderungen durch die anziehenden oder
abgedankten Söldner. Dies verringere die Bereitschaft der Landstände zu finan-
ziellen Hilfen. Würden diese Probleme behoben, würden sie gern vill ein mehrers
praestiern und laisten. Zudem werde der arme mann graviert, beschwert und auß-
gesogen. Diese Klage wendet er utilitaristisch. Durch die vom Kriegsvolk verur-
sachten Beschwerungen stünde der Gemeine Mann als Finanzquelle nicht mehr zur
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1220 Vgl. Heischmann: Heer, S. 45 – 47. Vgl. auch  StAL B 391, Gutachten über das Gemeine
Wesen (Abschr.), Prag, 1604 VI [o. T.], fol. 8 r, und StAL B90 Bü 387, Gutachten über den
Türkenkrieg, Prag, 1597 I 11, fol. 3v– 4 r, abgedruckt bei  Müller: Kreistruppen, S. 242.

1221 Vgl. StAL B90 Bü 39, Gutachten über das kaiserliche Hofwesen (Entw.), Prag, 1601 XI 03,
fol. 53 r – 55 r.

1222 StAL B90 Bü 6, Gutachten über das Gemeine Wesen (Entw.), [o. O.], [o. D., 1604], [Heft B,
fol. 6 r].

1223 StAL B90 Bü 391, Gutachten über die Reform des Militärs (Abschr.), [o. O.], [o. D., um
1604?].

1224 StAL B90 Bü 39, Gutachten über das kaiserliche Hofwesen (Entw.), Prag, 1601 XI 03,
fol. 50v– 52 r.
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Verfügung, da er schwerlichen seiner herrschaftt die zinß und giltten will geschwei-
gen die kriegsanlagen und steurn raichen und geben könne1225. 

In Geizkoflers militärpolitischen Konzeptionen finden sich auch Rückgriffe auf
feudale Strukturen. Neben den regulären Söldnertruppen betrachtete er das Lehens-
aufgebot, den Kriegsdienst der Lehnsleute des Kaisers oder Landesfürsten, als eine
Möglichkeit, um zu Truppen zu kommen1226. Das Lehensaufgebot stellte für ihn
aber keinen adäquaten Ersatz für ein diszipliniertes stehendes Heer dar, sondern nur
das „letzte Aufgebot“ für den äußersten Notfall. So empfahl er, das Lehensaufgebot
zu Fuß in Österreich, Böhmen, Mähren oder Schlesien nicht, nisi in magno casu
necessitatis, aufzumahnen1227. Er betrachtete es eher als Geldquelle denn als reale mi-
litärische Option. So schlug er im Gutachten über den Straßburger Kapitelstreit vor,
die Lehnsleute sollten ain summa gellts doch sine praeiuditio und dz es im khonfftig
zu kheiner consequent gezogen würde, bewilligen1228. Außerdem ventilierte er mehr-
mals die Idee, einen Ritterorden zu gründen und ihn im Kampf gegen die Türken
einzusetzen1229. 

Mit dem nezessitären Argument trat Geizkofler für die Bewaffnung der Unter-
tanen in Form der Landesdefension ein und griff damit eine von politischen Prak-
tikern intensiv geführte Diskussion auf1230. Als durch den Straßburger Kapitelstreit
die elsässischen Besitzungen des Hauses Österreich bedroht wurden, vertrat er mit
Rekurs auf das nezessitäre Argument die Meinung, dass es die höchste notturfft
erfordere, die Tiroler und vorderösterreichischen Untertanen zu mustern unnd ain
rechte defension und ordnung one allen verzug anzustellen. Einwände, die Unter-
tanen seien militärisch nicht ausgebildet, besäßen keine Waffen und es sei zu gefähr-
lich oder zumindest zu teuer, die Bevölkerung zu bewaffnen, ließ er nicht gelten. Er
wandte sich zudem gegen jeglichen Attentismus. Zwar wäre es besser gewesen, auch
in den vergangenen Jahren die Untertanen regelmäßig zu mustern und mit Waffen
auszurüsten, jedoch würde sich die Lage durch untätiges Abwarten nur verschlech-
tern. Das nezessitäre Argument bezieht sich auf das machtpolitische Eigeninteresse
des Hauses Österreich, aber auch auf die Schutzpflicht der Obrigkeit gegenüber den
Untertanen und auf die Sorge vor einem Aufstand des Gemeinen Mannes, sollte die
Obrigkeit jener nicht nachkommen. Des hochlöblichen hauß von Österreichs und ir,
der undterthonen, selbs defension, schuz und röttung erfordere diese Maßnahme. Die
threw und bestendigkhait der Untertanen gegen dem hochlöblichen hauß von Öster-
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1225 Ebd., fol. 52 r – 53 r.
1226 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 57, Gutachten über den Bocskai-Aufstand (Entw.), Prag, 1605 VI

[o. T.], fol.13v–14 r. 
1227 StAL B90 Bü 387, Gutachten über den Türkenkrieg (1597), Prag, 1598 I [o. T.], Vgl. auch

Müller: Kreistruppen, S. 234.
1228 StAL B90 Bü 27, Gutachten über den Straßburger Kapitelstreit (Entw.), [o. O., o. D.]. 
1229 Vgl. StAL B90 Bü 65, Gutachten für den Reichstag 1594 (Entw.), Prag, 1594 III 25, und

StAL B90 Bü 9, 1. Gutachten für den Reichstag 1613 (Entw.), Haunsheim, 1612 X 15/25,
fol.14 r.

1230 Vgl. hierzu z. B. Schulze: Geschichte, S. 228 und 230 – 232.
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reich stehe außer Zweifel, wann sy nur nit trost: und hilffloß gelassen werden. Be-
schwerden der Bevölkerung richteten sich nicht gegen dz milte österreichische ge-
bliet, sondern vil mehr gegen die regierung und ambtleüt, darumben irer beschwe-
rung halber die geringste gefhar nit sein wirdt1231.

3.3 Staatenbildung

Das außenpolitische Denken Geizkoflers kreiste vor allem um den als eschatologi-
schen Konflikt begriffenen Kampf mit den Türken. Seine Perzeption der Türken
war stark von einer religiösen Sichtweise geprägt. Er deutete sie – wie schon gezeigt
– als Strafe Gottes für die Sündhaftigkeit der Christen1232. Damit ordnete er sich in
den seit dem Spätmittelalter verbreiteten politisch-theologischen Diskurs ein, der
die Expansion des Osmanischen Reichs als göttliche Strafe und Indiz für das
nahende Jüngste Gericht deutete. Im Zuge dieser Auseinandersetzungen wurden
„unterschiedliche Formen von Türkenfurcht, Türkenhaß und Türkenpanik wesent-
liche Elemente der abendländischen Geisteswelt“1233. Das Bild der Türken ver-
knüpfte sich dementsprechend mit dem im 16. Jahrhundert im Reich gängigen Motiv
des ‚Erbfeinds‘, „dem geborenen Feind, bei dem es keines aktuellen feindseligen
Akts bedurfte, um ihn zum Feind zu erklären“1234. Von Geizkofler wurden ins-
besondere die Topoi der religiösen Feindschaft und der Türken als grausame und 
unmenschliche Gegner aufgegriffen. Ihre Kriegsführung und Herrschaft erschienen
als unlaidtliche […] tyrannei. Die Untertanen, die den Türken in die Hände fielen,
drohten eintweder jemerlich erwirgt [zu] werden oder in deß feindts viehische ser-
vitut und dienstbarkhait [zu] gerathen1235. Gemäß der religiösen Dimension des
Konflikts erscheinen bei Geizkofler nicht nur Besitz, Leben und Freiheit der Unter-
tanen gefährdet, sondern auch ihr Seelenheil. So solle der Kaiser den Reichsständen
vorhalten, dass die Türken die Christen in eusseriste gefahr der sell, leibß und guets
setzen würden1236. Die kollektive Türkenfurcht konnte jedoch auch propagandi-
stisch instrumentalisiert werden1237. Vor dem Reichstag 1594 empfahl er dem Kaiser,
den Reichsständen die Gräuel der Türken und ihrer Verbündeten, der unmensch-
lichen tartarn, vor Augen zu halten, um leichter zu einer Geldhilfe zu gelangen1238.
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1231 StAL B90 Bü 27, Gutachten über den Straßburger Kapitelstreit (Entw.), [o. O., o. D.]. 
1232 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 387, Türkenkriegsgutachten, Prag, 1597 I 11, und StAL B90 Bü 6,

Gutachten über das Gemeine Wesen, [o. O.], [o. D., 1604], [Heft B, fol.1r.].
1233 Winkelbauer: Ständefreiheit, Bd.1, S. 423.
1234 Schulze: Türkengefahr, S. 54 f.
1235 StAL B90 Bü 57, Gutachten über den Bocskai-Aufstand (Entw.), Prag, 1605 VI [o. T.],

fol.10 v. Vgl. auch StAL B90 Bü 6, Gutachten über das Gemeine Wesen, [o. O.], [o. D.,
1604], [Heft A, fol.1v.]. 

1236 StAL B90 Bü 65, Gutachten für den Reichstag, (Entw.), Prag, 1594 III 25.
1237 Vgl. zu den Funktionen des Türkendiskurses auch Schulze: Türkengefahr, S. 21– 46.
1238 StAL B90 Bü 65, Gutachten für den Reichstag, (Entw.), Prag, 1594 III 25.
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Partiell analysierte Geizkofler das Osmanische Reich jedoch auch als säkularen
Gegner mit den begrifflichen Werkzeugen des Diskurses der Staatsräson. Der Sultan
erscheint als rational kalkulierender Gegner, dessen Handeln denselben historisch-
politischen Gesetzmäßigkeiten und Zwängen unterworfen ist wie das christlicher
Potentaten. 1604 prognostizierte Geizkofler, dass der neue Sultan im ersten Jahr
seiner Regierung nit anderst thuen khan, als dz erst jar seiner regierung, aintweder
selbst herauß zukhommen oder doch ein große macht zuschickhen, und do im die
geringste schanz geriet, er gewißlich ain herz und muet faßen und den fueß weiter
sözen wurde1239. Er unterstellte, dass der Sultan wie kluge christliche Herrscher mit
der sich bietenden Gelegenheit kalkuliert, die es im machiavellistischen Sinne zu
nutzen gelte, um politische Vorteile zu gewinnen1240. So wies er den Kaiser darauf
hin, sollte der niederländisch-spanische Krieg sich auf das Reich ausdehnen, so
könnten die daraus entstehenden occassiones den türggen unnd andere feind deß
hochlöblichen hauß von Österreich invitieren unnd raitzen1241. Die militärischen
Erfolge der Türken sah er durch diejenigen Faktoren bedingt, die der machiavellisti-
sche Diskurs für den Erfolg des politischen Handelns als maßgeblich identifiziert
hat: die persönlichen Qualitäten des Herrschers oder seine finanziellen und militä-
rischen Ressourcen. Dementsprechend erblickte er eine politische Chance (glögen-
heit) für die kaiserliche Seite in der jugendt und miedigkhait des Sultans, auch [sei-
nem] mangl an gelt, haubtern und dero gehorsamb, deßgleich deß persianischen
kriegs und der allenthalben in seinen landern alberait erweckhten und noch verhof-
fenden unruhen, empörung und abfalls1242. 

Einzelne Aspekte der Politik des Sultans erscheinen bei Geizkofler sogar als
Exempel politischer Klugheit. Als er dem Kaiser während des Bocskai-Aufstands
zum Friedensschluss mit den Aufständischen riet, zog er das Beispiel des Sultans
heran. Dieser habe, welches bey inen unerhört, mit dem Scrivano1243, wie andere
mächtige khünig und fürsten mehr nach gelegenhait ihrer zuestendt ein mehreres
und grössers übl zufürkhumen, sich mit ihren rebellen und ungehorsamben under-
thonen vergleichen und inen gleichsam iren willen machen müessen. Auch führte er
die Toleranz, die die Türken aus ökonomischen Gründen gegenüber Andersgläubi-
gen erwiesen, als vorbildlich an1244.
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1239 Vgl. StAL B90 Bü 6, Gutachten über das Gemeine Wesen (Entw.), [o. O.], [o. D., 1604],
[Heft A, fol. 2 r].

1240 Vgl. auch HHStA RK RA in genere Fz. 60, Z. G. an Ks. Matthias (Ausf.), Haunsheim, 1614
I 14/04, fol. 4 r –v.

1241 StAL B90 Bü 20, Z. G. an Kaiser Rudolf II. (Entw.), Haunsheim, 1609 IX 23.
1242 Vgl. StAL B90 Bü 6, Gutachten über das Gemeine Wesen (Entw.), [o. O.], [o. D., 1604],

[Heft A, fol. 2 r].
1243 Vermutlich der unter dem Namen Kara Yaziji (=Schwarzer Schreiber) bekannte Anführer

des levendat-Aufstands, der vom Sultan zum Provinzgouverneur ernannt wurde. Vgl.
Parry: Ottoman Empire, S. 373 f.

1244 StAL B90 Bü 57, Gutachten über den Bocskai-Aufstand (Entw.), Prag, 1605 VI [o. T.],
fol. 4 r.
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Zur Abwehr des Gegners schlug Geizkofler vor allem militärische Maßnahmen
vor. Diese werden immer als Verteidigung gegen den türkischen Aggressor gedeu-
tet und mit Begriffen aus dem Wortfeld defension umschrieben. In einem Brief an
Kaiser Matthias sprach er beispielsweise von nothwendigem widerstand und defen-
sion der christlichen gränizen gegen dem erbfeind1245. Dieser militärische Notstand
(nottf[a]ll), der sich aus der Notwendigkeit der defension des vatterlandts, der sehl,
leib, hab, guet, weib und kindt ergab, rechtfertigte in seinen Augen im Sinne der
nezessitären Doktrin außergewöhnliche Maßnahmen im Inneren wie die Vermün-
zung des Schmucks der Untertanen der Erblande und Königreiche des Hauses
Österreich1246.

Dem politischen Denken des späten 16. Jahrhunderts war der „Zusammenhang
zwischen der äußeren Bedrohung und der inneren Stabilisierung des Reiches“ be-
wusst, teilweise forderten politische Autoren explizit die Ablenkung innerer Kon-
flikte durch den Türkenkrieg1247. Zwar sah auch Geizkofler im Türkenkrieg eine
Chance zur Integration des Reiches, insbesondere der protestantischen Fürsten1248.
Die Vergabe von Offiziersstellen betrachtete er auch als Mittel der Anbindung der
Reichfürsten an den Kaiserhof. Dadurch sollten die Spannungen im Reich abgebaut
und Kaiser und Reich wieder stärker integriert werden. 1601 schlug Geizkofler un-
ter anderem Fürst Christian von Anhalt als Befehlshaber in Siebenbürgen vor. Die
Ernennung Christians von Anhalt zum gubernatorn in Sibenbürgen würde im reich
allerley guete consequenten und ein mehrers vertrauen verursachen1249. 1612 sah er
im Falle eines neuen Aufflammens des Türkenkriegs in der Übergabe von kriegs-
befelchen an Angehörige reichsfürstlicher Familien ein Mittel, ire elttern, brüder
und verwandte zum contribuieren umb sovill williger zumachen1250. 

Geizkofler ging mit der innenpolitischen Funktionalisierung des Türkenkriegs
allerdings nicht so weit, dass er einen Konflikt herbeiführen wollte, um das Reich
zu befrieden. 1613 stellte er zwar fest, dass einige rieten, das ohne ein türckhen krieg
schwerlich der innerliche frid und rhue im reich und den erblanden zue conservirn
seye. Er lehnte dies aber mit Verweis auf rechtliche Geltungsgründe (reichs consti-
tutiones) und die politische Klugheit als kontraproduktiv ab, da dies das Misstrauen
im Reich nicht behebe, sondern verstärke. So sei das mißtrauen zwischen den stän-
den so groß, das inen etliche einbilden, man suche under dem schein deß türckhen
kriegs armirt zuesein, sie durch die contributiones außzuesaugen und alsdann zue
überfallen1251. 
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1245 HHStA RK RTA Fz. 86, Z. G. an Ks. Matthias (Ausf.), Ulm, 1613 III 03/13, fol. 41r – 42v.
1246 Nr. 4, StAL B90 Bü 131, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Abschr.), Augsburg, 1595 II 06.
1247 Schulze: Türkengefahr, S. 65.
1248 Vgl. StAL B90 Bü 39, Gutachten über das kaiserliche Hofwesen (Entw.), Prag, 1601 XI 03,

fol. 48 v.
1249 Ebd., fol. 47v– 48 v.
1250 HHStA RTA Fz. 85, Z. G. an Ks. Matthias (Ausf.), Haunsheim, 1612 VII 12/02, fol.14 r –

16v, hier fol.15v.
1251 StAL B90 Bü 45 a, Nr. 5. Gutachten über Siebenbürgen (Entw.), Haunsheim, 1613 XII 20.
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Diese defensive Haltung, die den Krieg als Selbstverteidigung legitimiert, schließt
nicht aus, dass Geizkofler, wenn sich eine Gelegenheit (occasion) ergab, dafür plä-
dierte gegen die Türken in die Offensive zu gehen. In der Türkenabwehr erblickte
er eine Aufgabe der ganzen Christenheit. Damit partizipierte er an einer mit den
ersten Erfolgen der Türken im 15. Jahrhundert entstandenen Diskussion um „die
Frage der politisch-militärischen Handlungsfähigkeit und geistigen Einheit des
christlichen Europa“, in deren Rahmen die von den Türken ausgehende Bedrohung
„zum Agens, ja zum Katalysator einer komplexen sozialen Selbstverständigung im
Horizont der dynastischen und nationalen Konflikte, ja auch im Schatten der Glau-
bensspaltung“ wurde1252. Das Osmanische Reich erscheint bei Geizkofler als der
eschatologische Feind der ganzen christenheit, die als positiver, universalistischer
Bezugspunkt und als Identitätskonstrukt mit dem Kaiser an der Spitze auftaucht.
Auch hier stellte er wie bei seiner Beurteilung der Reichsverfassung einen an Har-
monie und Eintracht orientierten Idealzustand der von Gewalt und Konflikt ge-
prägten Realität entgegen. Gegenüber Khlesl äußerte er, es sei ein sondere straff von
gott […], das offt schlechter ursachen halber christen wider christen streitten und
ohne alle verschonung das eusseriste darauf sezen, […] entgegen das ein: und für-
brechen des gemainen erbfeinds so gering geachtet und zu herzen gezogen wirdt1253.

Identitätsstiftend ist beim von Geizkofler präsentierten Konzept der im Kampf
gegen die Türken vereinten Christenheit1254 das gemeinsame, vorkonfessionelle
christliche Bekenntnis sowie die Abgrenzung vom gemeinsamen Feind. Die Tür-
kenabwehr sei eine gemaine sach der christenhait, da der Tirgg ein gemeiner feindt
aller derer, so den christlichen nam und glauben bekhennen, sei. Daher sei es not-
wendig, ein liga und verbundtnuß aller christlichen potentaten wider denselben […]
in das werckh zurichten. Als geeigneten Moderator nannte der Protestant Geizkof-
ler überraschenderweise den Papst. Möglicherweise orientierte er sich hierbei an der
am Kaiserhof wirksamen Vorstellung vom Papst als Schiedsrichter der Christen-
heit1255 oder an der Heiligen Liga zwischen dem spanischen König und der Repu-
blik Venedig, die 1571 auf Vermittlung Pius’ V. zustande gekommen war. Angesichts
des konfessionell gespaltenen Europa gab Geizkofler aber zu bedenken, dass der
Papst vom Großteil der europäischen Herrscher nicht als haubt der christenheit an-
erkannt werde1256.

Das Bündnis sollte sich daher auf die katholischen Mächte Südeuropas – Spanien,
Frankreich, die italienischen Fürsten und Venedig – erstrecken, die als Mittel-
meeranrainer unmittelbar von den Türken bedroht wurden. Er hoffte, dass diese
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1252 Guthmüller; Kühlmann: Vorwort, S.1.
1253 StAL B90 Bü 45, Z. G. an Melchior Khlesl (Ausf.), Haunsheim, 1614 XII 02,12.
1254 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 383, Gutachten über den Türkenkrieg (1596), [o. O., o. D.], fol.

[H 1, fol.1v– 2v].
1255 Vgl. Kampmann: Schiedsrichter, S. 26 – 65.
1256 StAL B90 Bü 6, Gutachten über das Gemeine Wesen (Entw.), [o. O.], [o. D., 1604], [Heft A,

fol.1r].
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Liga Anziehungskraft auf andere katholische Königreiche, beispielsweise Polen,
entwickeln würde. Bei der Analyse der Chance dieses religiös fundierten Offensiv-
bündnisses, von dem der Feind zu waßer und landt angegriffen werden solle, ope-
rierte Geizkofler mit dem Instrumentarium realistischer Machtpolitik. Den Zu-
sammenhalt des Bündnisses sah er nicht nur durch eine normative gemeinchristliche
Beistandsverpflichtung gewährleistet, sondern auch durch eine realistische Interes-
senpolitik der beteiligten Mächte. Sollten die katholischen Mächte nicht wenigstens
zur Zahlung finanzieller Subsidien bereit sein, sollten diese vom Kaiser nicht nur
erindert, sondern inen auch betrohet werden, do si nit wirckhlich und ansehenlich
helffen werden, das man auß getrungner not friden zu großem irem praeiuditio
schließen mueßte1257.

Gemäß seiner Konzeption eines überkonfessionellen christlichen Europa bezog
Geizkofler auch die protestantischen Mächte Nord- und Westeuropas – England,
Dänemark, die Schweiz und die Hansestädte – in seine Pläne mit ein. Von ihnen
erhofft er sich zwar keine militärische Unterstützung, aber finanzielle Subsidien. Er
verbindet zudem den Türkenkrieg mit dem Krieg zwischen Spanien und den Gene-
ralstaaten. Trete der Kaiser in diesem Konflikt als Vermittler auf, könne nicht nur
Spanien den Kaiser finanziell und militärisch besser unterstützen, sondern auch die
protestantischen Fürsten wären, wohl animiert durch die Entschärfung dieses kon-
fessionellen Konfliktpotentials, bereitwilliger zu helfen1258.

Die außenpolitischen Visionen, die Geizkofler in Zusammenhang mit dem Tür-
kenkrieg entwickelte, greifen weit über das christlich-lateinische Europa hinaus.
Seine geopolitischen Überlegungen zielten auf eine Diversionstaktik gegenüber dem
Osmanischen Reich, das durch einen Zweifrontenkrieg bezwungen werden sollte.
Mit diesen Plänen griff er an der römischen Kurie und am Kaiserhof ventilierte
Gedanken auf1259. Schon 1596 erachtete er es für die höchste notturfft, […] frembde
cristliche unnd anrainende potentaten in die societatem belli zuziechen unnd wider
den erbfeindt aufzuwigln. Neben dem Zaren sollte der Schah von Persien als
Verbündeter gewonnen werden. Die christliche Sache sollte aus machtpolitischen
Erwägungen heraus durch ein Bündnis mit einem islamischen Potentaten betrieben
werden. Religiösen Zweifeln begegnete er mit Argumenten aus dem Diskurs der
Staatsräson. Da der Persianer sambt den Georgianern dem Türggen selbst mörckh-
lichen abbruch thun unnd vil zuschaffen machen khan, so sehe ich nit, wie man solli-
che tractatum durch taugenliche, qualificierte leüt differirn oder einstellen solle1260.
Auch plante er, das Osmanische Reich durch die Unterstützung innerer Unruhen,
beispielsweise auf dem Balkan, zu schwächen1261. 
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1257 Ebd., [Heft A, fol. 2 r].
1258 Ebd., [Heft A, fol.1v].
1259 Vgl. Niederkorn: Türkenkrieg, S. 86 – 91, und Evans: Rudolf II., S. 58.
1260 StAL B90 Bü 383, Gutachten über den Türkenkrieg, [o. O.], [o. D., 1596], [Heft 1, fol.1v–

2r].
1261 Vgl. z. B. ebd., [Heft 1, fol. 2v]. 
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Angesichts der erschöpften Ressourcen des Kaisers und der Konflikte in Europa
und im Reich riet Geizkofler während seiner letzten Lebensjahre zum Frieden mit
den Türken1262. Khlesl gab er im September 1614 zu verstehen, dass er mit herz-
lichen frewden vernommen habe, dass der Sultan die Verlängerung des Friedens be-
gehre, denn es laider in der christenheit, sonderlichen im reich, wie zuegleich in ihrer
kay: mt: königreich und erblannden also beschaffen, dz ich die fürsorg trüge, man
würde der zeit bey ainem offenen krieg ainen hartten standt zue thuen gehabt haben
und erinnerte zugleich mit dem Verweis auf die erfahrung an die Schwierigkeiten
der Kriegsführung während des Langen Türkenkrieges daran, wie schwerlich man
[…] den feindt allein hatt aufhalten khünden1263.

Geizkofler nahm auch den als säkulare Auseinandersetzung verstandenen europä-
ischen Hegemonialkonflikt zwischen Spanien und Frankreich und den daran
angelagerten Konflikt zwischen Spanien und den Generalstaaten in den Blick. Im
Königreich Frankreich erblickte er ein negatives und ein positives Vorbild zugleich.
Als abschreckendes Exempel für die Gefahren der Konfessionalisierung der Politik
führte er mit utilitarisisch-politischen Argumenten aus dem Diskurs der Staatsräson
die französischen Religionskriege an1264. Die Lösung des politisch-konfessionellen
Konflikts durch Verrechtlichung und Toleranz, wie er unter König Heinrich IV. 
und unter der Vormundschaftsregierung für den noch minderjährigen Ludwig XIII.
unter Villeroy verwirklicht wurde, erschien ihm hingegen als vorbildlich1265. Als
exemplarisch galten ihm auch die finanzpolitischen Reformen Heinrichs IV., die die
außenpolitische Potenz Frankreichs erhöht hätten. Durch eine konsequente Haus-
haltsplanung habe der König sich auß dem schweren schuldenlast geschwungen und
sich militärische Spielräume geschaffen. So habe Heinrich IV. alles, waß zue deß
landes defension nottig gewest, in bereitschaftt gebracht, stattliche gebew geführt,
seine militiam, räth, officir und diener ordenlich bezahlt und einen yberaus statt-
lichen vorrath gesamblet1266.  

Allerdings beargwöhnte Geizkofler den unter Heinrich IV. wieder erstarkten
mächtigen Nachbarn: Als ein Ziel der französischen Außenpolitik identifizierte er
die territoriale Expansion des Königreichs auf Kosten des Reichs. Während des
Erbfolgestreits in Jülich-Kleve-Berg warnte Geizkofler den Kaiser, dass under den
Franzosen zuvor diser zeit vil discours [geführt würden], das kein könig in vilen
jahren bessere gelegenheit gehabt habe, die altte grenizen unnd terminos der cron
Franckhreich biß an den Rhein zue extendiren. Das Verhalten Heinrichs gegen-
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1262 Vgl. z. B. HHStA RK RA in genere Fz. 60, Z. G. an Ks. Matthias (Ausf.), Haunsheim, 1614
I 14/04, fol. 4v.

1263 StAL B90 Bü 45, Z. G. an Melchior Khlesl (Ausf.), Haunsheim, 1614 IX 12.
1264 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 45 a, Nr.19, Z. G. an Melchior Khlesl (Abschr.), Ulm, 1614 II 18.

Vgl. auch Müller: Vermittlungspolitik, S. 643.
1265 Vgl. StAL B90 Bü 45, Z. G. an Melchior Khlesl (Abschr.), Haunsheim, 1613 XII 02.
1266 StAL B90 Bü 40, Gutachten über die Reform des Kammerwesens (Entw.), Haunsheim,

1614 X 08/18.
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über den Bistümern Metz, Toul und Verdun, die die französische Krone erst bey
kurzer zeit von e: kay: mt: unnd dem reich abgerissen und sich aigenthättlich incor-
porirt unnd zuegeaignet hätte, führte er als Beweis dafür an, was die Franzosen im
schildt füehren1267. Zudem vermutete er hinter der Politik Frankreichs die Kon-
kurrenz mit Spanien um die Führungsrolle in Europa. Im Zusammenhang mit 
den spanisch-niederländischen Friedensverhandlungen argwöhnte er, Heinrich IV. 
sei aemulatione hispaniae potentiae zur Unterstützung der Generalstaaten ent-
schlossen1268. 

Diese Ziele folgen für Geizkofler nicht nur aus der individuellen Politik des
französischen Königs, sondern aus einem distinkten Nationalcharakter, mithin kol-
lektiven Dispositionen. Als er Ende Dezember 1586 Erzherzog Ferdinand eine
Abschrift des in Franckhreich gemachten anstandts zusandte, kommentiert er dies,
dass dises unriebige gesindt, wann es mit ainander vereiniget, gemainicklich conjunc-
tis viribus auf ander geschwinde practickhen und anschlög macht1269. Zudem sieht er
bei der Außenpolitik Heinrichs IV. rational kalkulierte innenpolitische Motive im
Spiel. Krieg erscheint als Mittel zur Stabilisierung der Herrschaft im Innern. Er
unterstellte, Heinrich IV. hintertreibe die Friedensverhandlungen zwischen Spanien
und den Generalstaaten, daß er seinen unruwigen adel unnd kriegsvolckh externo
bello implicire unnd inn seinem königreich umb sovil sicherer unnd ruibiger seye1270.

Als Instrumente der expansiven französischen Außenpolitik identifizierte Geiz-
kofler dem Diskurs der Staatsräson folgend Diplomatie und Krieg. Die franzö-
sischen Bündnisstrategien instrumentalisierten die konfessionellen Konflikte im
Reich. So warnte er immer wieder vor einem Bündnis der protestantischen Union
mit Frankreich, das aus französischer Sicht nur dazu diene, die eigenen Machtinter-
essen zum Schaden des Reichs zu verfolgen1271. Im Zusammenhang mit dem Erb-
folgestreit um Jülich, Kleve und Berg riet er Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm davon ab,
sich mit Frankreich zu verbünden. Er fürchtete, das Eingreifen Frankreichs werde
unweigerlich Spanien auf den Plan rufen und ein commune incendium im gantzen
reich darauß entstehen. Er warnte zudem vor einem falschen Spiel Frankreichs. So
erachte er es publice et privatim nit rathsam frembde zue hülff zueziehen und denn
storckhen zue einem könig yber die frösch zusetzen. Als ideelle Bezugsgrößen seines
außenpolitischen Denkens rekurrierte er auf die Verbundenheit gegenüber seinem
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1267 StAL B90 Bü 20, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Entw.), Haunsheim, 1609 IX 23.
1268 StAL B90 Bü 55, Gutachten über die spanisch-niederländischen Friedensverhandlungen

(Abschr.), [o. O.], [o. D., 1602].
1269 TLA Ferdinandea, Pos. 102 (1), Z. G. an Ehz. Ferdinand II. (Ausf.), Prag, 1586 XII 29,

fol.1328v. Vgl. auch StAL B90 Bü 20, Z. G. an Pfgf. Wolfgang Wilhelm (Entw.), Hauns-
heim, 1609 VIII 05.

1270 StAL B90 Bü 55, Gutachten über die spanisch-niederländischen Friedensverhandlungen
(Abschr.), [o. O.], [o. D., 1602].

1271 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 45 a, Nr. 3, Z. G. an Melchior Khlesl (Abschr.), Haunsheim, 1613
XII 20. Vgl. auch Müller: Vermittlungspolitik, S. 628. 
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Patron und der Nation (underthenige getreue affection zue e: f: g: auch […] liebe des
vatterlandts unnd des gemeinen fridens)1272. 

Nicht zuletzt um die von Frankreich ausgehende Bedrohung abzuwenden, riet
Geizkofler zur Stärkung der kaiserlichen Stellung im Reich. Schon 1609 sprach er
sich gegenüber Erzherzog Maximilian unter anderem wegen der Bedrohung des
Reichs durch Frankreich für eine Ablösung Rudolfs II. und seiner Räte aus1273. 1611
befürwortete er in einem Schreiben an Johann Eustach von Westernach die Wahl
eines römischen Königs vivente imperatore, der dem geschwächten Kaiser Ru-
dolf II. zur Seite gestellt werden solle: Bin aber auch selbst der meinung, dz bei 
der röm: kay: mt: […] hohen und durch vil außgestandtnen widerwertigkeiten
bekümmerten und geschwechtenn alter die erwölung eines römischen königs, und
zwar ehendter Franckhreich zu seinen jahren kombt, welcher unrüehwigen nation
pratickhen im reich nur gar zuvil einreißen und platz finden wöllen, mit seiner und
reservation fir die kays: mtt: hoch von nöhten1274. 

Auch seine Kompositionsbemühungen begründete Geizkofler mit der oft be-
schworenen Gefahr, ausländische Mächte, insbesondere Frankreich, könnten die
Spannungen im Reich für ihre Zwecke instrumentalisieren. Im Kontext des Erb-
folgestreits um Jülich, Kleve und Berg empfahl er dem Kaiser, gegen den Branden-
burger und den Pfalz-Neuburger nicht wie angedroht die Reichsacht zu verhängen,
sondern einen gütlichen Vergleich zwischen den Prätendenten zu vermitteln. Dabei
argumentierte er unter anderem mit der äußeren Bedrohung, der das Reich durch
die Einbindung der Reichsstände in europäische Bündnissysteme ausgesetzt und
angesichts der konfessionellen Polarisierung schutzlos ausgeliefert wäre. Im Falle
einer Achterklärung gegen den brandenburgischen Kurfürsten und den neuburgi-
schen Pfalzgrafen stünde zu befürchten, es würden sich ire verwandte im reich wie
auch Franckhreich, Engelland unnd die Staden irer starckh annemmen. Solchen ein-
bruch, unhail unnd schaden abzuwehren, bestünden angesichts der zerrüttung unnd
schwebendem mißtrauen im reich keine media1275. 

Im Zusammenhang mit der Krise am Niederrhein empfahl Geizkofler in realpo-
litischer Beurteilung der Machtverhältnisse, auch Frankreich in die diplomatischen
Bemühungen um eine friedliche Lösung mit einzubeziehen, nicht weil er Frank-
reich grundsätzlich ein Mitspracherecht in Angelegenheiten des Reiches zuerken-
nen, sondern weil er den König von Frankreich nicht zu einer Intervention provo-
zieren wollte. Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm gab er den Rat, den Dortmunder Rezess,
in dem die beiden possedierenden Fürsten eigenmächtig und gegen den Willen des
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1272 StAL B90 Bü 20, Z. G. an Pfgf. Wolfgang Wilhelm von Neuburg (Entw.), Haunsheim, 1609
VII 28.

1273 Vgl. TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1609 X, Nr. 22, Z. G. an Ehz. Maximilian (Ausf.),
Haunsheim, 1609 X 02.

1274 StAL B90 Bü 473, Z. G. an Johann Eustach von Westernach (Entw.), Haunsheim, 1611
X/XI 25/04.

1275 StAL B90 Bü 20, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Entw.), Haunsheim, 1609 IX 23.
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Kaisers eine gemeinsame Regierung der von ihnen besetzten Herzogtümer verein-
bart hatten, nicht aufrecht zu erhalten. Stattdessen sollten sie sich unter Vermittlung
des Kaisers gütlich einigen. Für Geizkofler stellte sich neben der Wahrung der
Reputation seines Patrons nur die Frage, wie mans in das werckh richten möcht, auf
das Franckhreich dardurch nit offendiert werde. Frankreich und Spanien sollten
außerdem auf diplomatischem Weg verpflichtet werden, nicht in den Erbfolgestreit
einzugreifen. Zu den Vergleichsverhandlungen sollten, weiln Franckhreich gesehen
sein wüll, […] seine und ertzhertzogs Alberti gesandten pro forma auch darzue
gezogen und von beeden promittiert [werden], die land unbetriebt unnd unmole-
stiert zuelaßen1276. Diese kritische Sicht Frankreichs schwächte sich offenbar wäh-
rend der Vormundschaftregierung für Ludwig XIII. ab: Im Februar 1615 schlug
Geizkofler, wohl weil er „den Glauben an die Möglichkeit einer Selbstheilung des
Reiches“ verloren hatte, „die Regenten Frankreichs und Englands als Friedens-
stifter“ im Reich vor1277.

Ferner brachte Geizkofler defensive militärische Maßnahmen gegen Frankreich
ins Gespräch. Angesichts des Konflikts um das Hochstift Straßburg schlug er Erz-
herzog Maximilian die Bewaffnung der Untertanen sowie die Mobilisierung der
Lehnsleute vor, um Stift und Stadt Straßburg und die elsässischen Besitzungen des
Hauses Habsburg zu sichern. Zudem solle sich der Erzherzog mit den südwestdeut-
schen Fürsten treffen, um sich auf alle fell zu defension des vatterlandts mit einander
zuvergleichen. Diese militärischen Maßnahmen wolle er als defensiv betrachtet
wissen, um den benachbarten Herrschaften nicht zu Misstrauen Anlass zu geben
und sie nicht zu provozieren. Man müsse den benachbarten allerhandt widerwertige
nachgedenckhen nehmen, daß dises zu khainster offension, sondern allain zu nott-
wendiger defension, schuz und schirm angesehen. Die Landesdefension sollte vor
allem Frankreich und die Eidgenossenschaft durch eine Demonstration militä-
rischer Stärke von einem Angriff abhalten. Sonst lade man Feinde geradezu ein und
ermuntere die Untertanen, da die Herrschaft ihrer Pflicht zu deren Schutz nicht
nachkomme, zum Aufstand: Dann geschiht es jezund nit, so waiß ich auch nit, […]
was sich die benachbarte, Franzosen, Schweizer und andere, nit understehen möch-
ten, weil si sehen, das wir so patienter seind, alle injuriis und offensiones zutragen
oder was die armen hilff: und schuzlos gelaßne underthanen ex desperatione thuen
möchten1278.

Neben Frankreich erblickte Geizkofler vor allem in den Generalstaaten eine
Bedrohung für das Reich. Daher stand er der spanischen Politik gegenüber den
Niederlanden äußerst kritisch gegenüber. Er argumentierte dabei mit den Interessen
des Reiches und der österreichischen Habsburger. Philipp II. habe unklug gehandelt,
da er den Niederländern weder die Religionsfreiheit gewährt noch ihre her-
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gekommenen Rechte und Privilegien geachtet habe. Hätte der spanische König die
libertatem religionis bewilligt und dieselbe völcker patriis legibus unnd durch in-
wohner guberniern wöllen, wären sie in subiectione gar gern verbliben. Durch die
Kriegsausgaben habe Spanien nicht nur große finanzielle Einbußen und Bevölke-
rungsverluste erlitten, sondern auch herrliche occasiones gegen dem erbfeindt [sc. die
Türken] auß hannden lassen müessen1279.

Mit politischer Klugheit begründete er auch seine Ablehnung der Friedensini-
tiative Philipps III., die auf eine Unabhängigkeit der Niederlande hinauslaufe. Es
erschien ihm umb sovil frembder, dass die spanische Krone sich angesichts zuneh-
mender militärischer Erfolge, die die Niederländer zwängen, sich gleichsam inn die
ecken unnd winckel bey den zunemmenden unerschwinglichen kriegsaußgaben zu
retiriern, um Frieden bemühe. Er sah jedoch etliche politische Gründe, die aus der
Sicht des spanischen Königs den Frieden geboten erscheinen ließen. So wies er auf
die hohen Kosten des Krieges und die Gefahr hin, dass die spanischen Niederlande
wegen der hohen Steuer- und Abgabenlast und dem Wüten der spanischen Truppen
und des Kriegsvolks der Generalstaaten möglicherweise zum abfall geraizt würden.
Zudem bestünde die Gefahr, dass sich Frankreich, um Spanien im Kampf um die
europäische Hegemonie zu schwächen, mit den Generalstaaten verbünde1280.

Geizkofler sah zwar politische Gründe für einen Friedensschluss, eine vollstän-
dige Unabhängigkeit der Niederlande lehnte er aus der Perspektive der machtpoli-
tischen Interessen des Reichs und der österreichischen Habsburger aber ab. Durch
die vollständige Unabhängigkeit der Niederlande würden dem Reich etliche regalia
unnd herrligkheiten in den Niederlanden entzogen und die ökonomischen Inte-
ressen des Reiches gefährdet. Hier wird deutlich, dass Geizkofler nie von einem rein
rechtlich-politischen Standpunkt argumentierte, sondern stets die ökonomische
Potenz als wichtigen Aspekt politischer Macht betrachtete. Durch wirtschaftspoli-
tische Maßnahmen wie Zölle könnten die Generalstaaten alle commertia an sich
unnd dem reich entzihen. Die größte Gefahr bestehe allerdings in der politischen,
militärischen und ökonomischen Stärke der Niederlande, die deren Expansion auf
Kosten des Reichs und des Kaiserhauses wahrscheinlich erscheinen lasse1281.

Das republikanische System der Generalstaaten stellte für Geizkofler auch ein
machtpolitisch bedrohliches Gegenmodell zur monarchischen Ordnung dar1282.
Macht erscheint im Sinne des Diskurses der Staatsräson als Summe des fiskalischen
und militärischen Potentials eines politischen Systems. Ausgangspunkt seiner Ana-
lyse sind die grosse macht unnd reichthumb[er], die die Niederländer durch die
commertia unnd schiffarten erworben hätten. Ökonomischer Wohlstand bildete die
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Grundlage politischer Macht, dazu müsse die Staatsgewalt diese Wirtschaftskraft
jedoch fiskalisch ausschöpfen und ins Militär investieren. Die Generalstaaten hätten
ihre lanndt contribution schon inn den schwung gebracht und im Falle eines Frie-
dens mit Spanien einen unsäglichen schaz samlen können, der es ihnen ermögliche,
sich in militärischer Hinsicht mit aller notturftt sowol defensive alß offensive gefast
[zu] machen1283.

Die politisch-militärische Stärke der Generalstaaten ergibt laut Geizkofler ge-
meinsam mit ihrer von ihm als expansiv betrachteten republikanischen Regierungs-
form ein gefährliches Amalgam. Diese Annahme begründete er mit dem Exempel
der Eidgenossenschaft, das zeige, daß dergleichen gubernament bey ihrem ersten
anfang nit verbliben, sonndern es seint entweder die benachparte zu ihnen selbst
gefallen oder von denselben überwunden worden oder sie haben doch mit ihnen
verbündtnußen anndern zu nachtheil unnd schaden aufgerichtet. Die Attraktivität
der Republiken liege nicht zuletzt in ihrem ökonomischen Erfolg begründet. Er
fürchtete, die spanischen Niederlande würden, weil die Generalstaaten nach ihrer
Unabhängigkeit floriern würden, sie aber mit guarnisonen, schazungen, widerwer-
tiger gubernation unnd in annderweg beschwerdt wären, von Spanien abfallen.
Dazu trete die Anziehungskraft der libertären Ideologie. Er sorgte sich, die Land-
stände von Jülich, Kleve und Berg könnten sich den Generalstaaten zuwenden, weyl
die freyheit ein süesses, leicht und wol eingehendes ding ist. Den Kern dieser repu-
blikanischen Freiheit macht seiner Auffassung nach die religiöse und die politische
Freiheit aus. Die spanischen Niederlande würden sich den Generalstaaten auch des-
halb anschließen, weil diese in religions unnd politischen sachen frey seien, sodass
sich die spanischen Niederlande mit ihnen proposita religionis libertate verbinden
würden1284.

Geizkofler erblickte im republikanischen System der Generalstaaten eine Gefahr
für die territoriale Integrität des Reichs und die dynastischen Interessen des Hauses
Österreich. Reichspatriotismus und Treue zur Dynastie seiner Dienstherren er-
scheinen als Werte, die der Freiheit übergeordnet sind. In Hinblick auf den Abfall
der spanischen Niederlande betonte er, dass dadurch daß reich unnd daß hochlöb-
lichste hauß von Öesterreich gar umb dise herrliche provinzen khommen würden.
Wegen der Bündnisse der Generalstaaten mit anderen europäischen Mächten fragte
er besorgt: Unnd wer will e: röm: kay: mt:, daß reich, daß hochlöblichste hauß von
Öesterreich, auch anndere benachbarte auf solchen fall […], daß es nit Franckreich,
den Venedigern unnd anndern benachparten zu einem raub werde, versichern? 
Sein politisches Denken war überdies von ständischen Interessen geprägt. Von den
republikanisch organisierten Generalstaaten ging seiner Einschätzung nach eine
Bedrohung für die Ständeordnung aus. So weist er darauf hin, ob sie sich nit unn-
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derstehen dörftten oder würden, die fürsten, graffen, herren unnd adel, weil die 
von dergleichen gubernamenten yederzeit gehast unnd angefeindet worden, außzu-
rotten1285. 

Um den durch die Unabhängigkeit der Generalstaaten drohenden mutationes
unnd eversiones zuvorzukommen, schlug Geizkofler unter Berufung auf Pläne des
Landgrafen Moritz von Hessen-Kassel und des Grafen von Lippe vor, die General-
staaten gleich anndern stennden unnder deß reichs protection an: unnd uffzunem-
men. Der Kaiser sollte dem gemeinen mann, so der teütschen nation wol affectioniert
sei, die Pläne der Integration der Niederlande in den Reichsverband zuerkhennen
geben, wohl um auf diese Weise Druck auf die politischen Eliten der Generalstaaten
aufzubauen. Spanien und dem Haus Österreich sollte der Verzicht auf die General-
staaten mit dem Verweis auf die kaiserliche reputation und dem Hinweis darauf, dass
es dem reich zue ehrn geschehe, schmackhaft gemacht werden. Außerdem empfahl
er, die Dynastie durch expectanzen und anwarttschaftten oder inn anndere weg inn
Teütschlanndt unnd Italien […] zu contentiern. Zudem stellt er dem Kaiser in Aus-
sicht, dass ihm das ganze reich […] zu dankparer widererkhandtnuß umb sovil mehr
obligiert unnd verbunden sein würde. Um sein Ziel zu erreichen, solle der spanische
König erklären, die Niederlande nur unter den erwähnten Bedingungen aus seiner
Herrschaft zu entlassen. Auch solle ein ansehenliche persohn im reich, so bey den
unierten staden inn gutem respect und ansehen, den Generalstaaten diesen Vorschlag
unterbreiten1286.

Bei seinen Lösungsvorschlägen für den niederländischen Konflikt erscheinen das
Interesse der Reichsnation und des Hauses Österreich als Leitkategorien. Durch
eine Integration der Niederlande in den Reichsverband würde der Kaiser nicht nur
die von den Generalstaaten ausgehende Gefahr abwenden, sondern auch Mittel zum
Kampf gegen die Türken und anndere deß reichs widerwertige gewinnen. Außerdem
würde dies allen commertiis unnd hanndlungen zu merklichen gedeyen unnd uff-
nemmen geraichen1287. Gegenüber Erzherzog Maximilian betonte er 1607, dass ihn
bei der Erstellung des Gutachtens über den spanisch-niederländischen Frieden der
Gedanke geleitet habe, wie der Friede mit mehrerer der kön: mt: auß Hispania unnd
deß hochlöblichen haußes von Österreich auch der ganzen teütschen nation reputa-
tion unnd nuzen geschlossen werden möchte1288.

Dass die in den Memoranden Geizkoflers auftretenden Diskurse nicht ohne
Quellenkritik mit seinem politischen Weltbild gleichgesetzt werden dürfen, wird an
der vom jeweiligen Adressaten abhängigen Beurteilung der Ziele der spanischen Po-
litik deutlich. Gegenüber den spanischen Botschaftern unterstellt er der spanischen
Krone positive Absichten – lediglich die strikte Konfessionalisierung der Politik
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unter Philipp II. wird von Geizkofler mit Argumenten aus dem Repertoire der
politischen Klugheit kritisiert. Dieser habe nur wegen der Religionsfrage die güns-
tigsten Gelegenheiten zum Friedensschluss mit den Generalstaaten verstreichen
lassen (le avantaggiose conditioni tante volte offerte […] solo per il punto della reli-
gione ricusate). Hingegen erscheint Philipp III. als mustergültiger Monarch, dessen
natural inclinatione alla pace e quieta della christianita Geizkofler lobt1289. Gegen-
über dem Kaiserhof äußerte sich Geizkofler differenzierter. In seinem Gutachten
über den spanisch-niederländischen Frieden stimmt sein Urteil über die spanischen
Könige mit dem gegenüber dem spanischen Botschafter gezeichneten überein. Die
spanische Großmachtpolitik wird nicht negativ kommentiert. Er konstatiert ledig-
lich, Spanien habe auf die reputation unnd deren beharrliche erhaltung vor anndern
grosse achtung gegeben. 1614 fällt das Urteil in einem Brief an Khlesl harscher aus.
Die Spanier und die Generalstaaten, deren Truppen am Niederrhein stationiert
waren, werden nicht mehr aus dynastischer Perspektive als Verbündete und als
Gegner klassifiziert, sondern aus nationaler Perspektive als dem Reich schädliche
Eindringlinge. Durch die Einquartierung dieser Truppen auf Wunsch der Erbprä-
tendenten von Jülich, Kleve und Berg seien diese Länder ruinirt worden. Die Bran-
denburger und Neuburger hätten in den Spannieren und Staaden schuzherren […],
wie in jener fabel die tauben, so den geyer gegen den anderen raubvögeln zu sich in
den schlag genommen1290. 

Noch kritischer urteilte Geizkofler im Mai 1615 gegenüber Christian von Anhalt
über Spanien. Die Universalmonarchie, die Herrschaft über Europa, erscheint als
Ziel der spanischen Politik. Beim Krieg mit dem Herzog von Savoyen motiviere den
spanischen König vor allem seine innata habendi cupiditas und die lang jar her
affectirte monarchia. Die Unterwerfung Savoyens betrachtete Geizkofler als schlißl
al resto d’Italia per mare et per terra und von dannen in Franckhreich, Schweiz und
Teutschland und auch zu den Generalstaaten. Die Politik Spaniens sah er von ma-
chiavellistischen Überlegungen geprägt, die die günstige congiuntura und occasion –
die Handlungsunfähigkeit Frankreichs wegen der umstrittenen Vormundschaftsre-
gierung für Ludwig XIII., den konfessionellen Konflikt und damit die Lahmlegung
des Reichs sowie die Ablenkung der Osmanen durch den Krieg mit Persien – aus-
nutze. Spanien führe das Misstrauen und die Schwächung in Italien gezielt herbei. Es
nutze die forcht deß papsts und anderer herrschaftten in Italia, darein er si von ainer
zeit her con nutrire tra loro discordie et disgusti, auch mit pensionen und dergleichen
mitteln gebracht1291. 

Auch hinsichtlich der Mittel, mit welchen der spanischen Herausforderung zu
begegnen sei, zeigen sich Akzentverschiebungen in den Memoranden Geizkoflers
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aus diesen rund anderthalb Jahrzehnten: Um die spanischen Truppen unter dem
Kommando des Admirals von Aragon, Francisco Mendoza, die 1598 am Nieder-
rhein eingefallen waren, wieder vom Boden des Reiches zu entfernen und so ein
Übergreifen des niederländisch-spanischen Konflikts auf das Reich zu verhindern,
setzte er um 1600 noch auf Diplomatie und dynastische Solidarität. Einfluss auf den
spanischen König und Erzherzog Albert, der die spanischen Niederlande regierte,
versprach er sich vor allem durch die familiären Bande zwischen dem deutschen und
dem spanischen Zweig des Hauses Österreich. So sollten Abordnungen zu Erzher-
zog Albert, Kardinal Andreas von Österreich und Admiral Mendoza gesandt wer-
den, um die Truppen zum Rückzug zu bewegen. Zentrale Leitkategorie politischen
Handels war dabei die Sicherung des Friedens im Reich. Griffen die deutschen
Fürsten zur Selbsthilfe, so werde es in einem blutbad enden, bei einem diploma-
tischen Eingreifen des Kaisers hingegen würden die Spanier billich bedenckens
haben militärisch zu reagieren1292. Den Einsatz militärischer Gewalt gegen Spanien
zog er nur als Drohgebärde in Erwägung. Sollte Mendoza die kaiserlichen Mandate
missachten, solle der Kaiser zwar 1000 Reiter und 3000 Fußsoldaten werben lassen.
Er ging jedoch davon aus, dass diese Drohgebärde schon ausreichen würde, den Ad-
miral dazu zu bewegen, sich eines andern [zu] besinnen und wol gar auß dem staub
[zu] machen1293. Geizkofler empfahl gegenüber den Spaniern auch mit dynastischen
Argumenten zu operieren. Ein eventueller mißverstandt zwischen dem Kaiser und
seinen spanischen Vettern werde vorübergehen, wenn letzter bedencken würde,
dass das Vorgehen des Kaisers gegen das spanische Kriegsvolk im dynastischen
Interesse läge. Dadurch würde nämlich verhindert, dass Spannia mit dem reich 
in ain offnen krieg gerate, die protestierende zu den Stadischen stoßen […] [und] 
die Franzosen villaicht auch von inen aufgewigelt werden. Er appellierte auch an
gemeinchristliche Vorstellungen. So müssten die Spanier einsehen, dass der Kaiser
ohne Wiederherstellung der inneren Ruhe im Reich weder zu gelt, noch zu volckh
wider den erbfeindt christlichen namens und glaubens kommen könne1294.

Die diplomatischen Bemühungen sollten sich auch an die Reichsstände wenden,
um sie von einem militärischen Vorgehen gegen die spanischen Truppen abzuhalten.
Ihnen gegenüber sollte der Kaiser seine Politik als vom Interesse für das Reich ge-
leitet präsentieren, um die von protestantischer Seite erhobenen Vorwürfe, er würde
mit den Spaniern im Sinne übereinstimmender dynastischer und konfessioneller
Interessen gemeinsame Sache machen, zu entkräften. Der Kaiser solle den Reichs-
ständen erklären lassen, dass er gegen den Admiral die Reichsacht verhängen und
gegebenenfalls auch exekutieren lassen wolle, falls dieser sich nicht mit seinen Trup-
pen aus dem Reich zurückziehe, und so demonstrieren, dass er sich deß heiligen
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röm: reichs ehr, reputation und wolfart und die erhaltung innerlicher rue, friden und
wolstandts one ainichen respect der verwantnus oder anders angelögen sein lasse1295.

Im Widerspruch dazu räsonierte er 1615 gegenüber Fürst Christian über eine
Allianz der europäischen Mächte gegen den spanischen Herrschaftsanspruch und
die daraus erwachsende Gefahr für das Reich und die Generalstaaten. Um diesem
unhail zuvorzukommen, halten vil [für] das sicherste und zum wenigisten kostende
mittl, den Herzog von Savoyen finanziell und mit Truppen zu unterstützen sowie
seitens Englands und der Generalstaaten zu Land und auf der See einen Diversions-
krieg gegen Spanien zu beginnen. Dem sonst perhorreszierten Frankreich gedachte
er eine zentrale Rolle im Kampf gegen das iberische Imperium zu. Resümierend kam
er zum Schluss, dass billich von allen potentaten zu irer aignen conservation durch
ein starckhes zusamensözen das Vorgehen Spaniens contraminirt werden sollte1296.

3.4 Zusammenfassung

Unter der Oberfläche von Geizkoflers tagesaktuellen Gutachten lassen sich zen-
trale politische Diskurse der Frühen Neuzeit erkennen. Sein politisches Denken
war in religiösen Vorstellungen verwurzelt. Die politische Ordnung der Monarchie,
der fürstlichen Herrschaft, der sich auch die adligen Untertanen unterzuordnen
hatten, erscheint als Teil der Schöpfungsordnung, Widerstand gegen diese Ordnung
als Rebellion gegen Gott. Die Obrigkeit ist ebenfalls in den göttlichen Heilsplan
eingebunden und zur religiös motivierten Fürsorge für ihre Untertanen sowie zur
Disziplinierung der Lebensführung ihrer Untergebenen aufgerufen. Gott wird
nicht transzendent gedacht, sondern der Reichspfennigmeister ging vom ständigen
Wirken Gottes in der Welt und der Geschichte aus, der sowohl Individuen als auch
Kollektive für ihr Handeln belohnt oder bestraft. 

Weitaus intensiver reflektierte Geizkofler die Kernprobleme des Wachstums der
Staatsgewalt: das spannungsreiche Verhältnis von Konfession und Politik und den
Konflikt zwischen Fürstenmacht und Ständefreiheit. Er wandte sich aus der Über-
zeugung, dass der Friede der zentrale politische Wert sei, gegen eine konfliktträch-
tige Konfessionalisierung der Politik. Dementsprechend sah er als die entschei-
dende Dichotomie in der Politik nicht die Spaltung der Konfessionen an, sondern
den Widerstreit zwischen den extremisten aus beiden konfessionellen Lagern, die
die Durchsetzung konfessioneller Interessen dem inneren Frieden überordneten,
und den politikern, die sich um des inneren Friedens willen für eine Trennung von
Politik und Konfession engagierten. Im Kontext der Auseinandersetzung zwischen
den protestantischen Ständen der Erblande und ihren katholischen Landesherrn
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über die Konfessionalisierung verfocht er mit normativen und utilitaristischen
Argumenten die Freistellung der Augsburger Konfession für den Adel und die
Städte – ein grundlegendes Toleranzkonzept entwickelte er nicht. 

In Hinblick auf das Reich analysierte er das spannungsreiche Verhältnis von Kai-
ser und Reichsständen. Er zeichnete das Idealbild des auf Eintracht zwischen Fürst
und Ständen beruhenden politischen Körpers, das auf wechselseitiger funktionaler
Abhängigkeit und normativer Verpflichtung sowie affektiver Zuneigung von Fürst
und Ständen beruht. Die Ursachen der Krise im Reich erblickte er im Verlust der
kaiserlichen Reputation und im durch die Konfessionalisierung im Reich gewach-
senen Misstrauen. Dies führe zur Gefahr eines konfessionellen Krieges im Reich,
der ausländische Mächte auf den Plan rufe und die Gefahr eines Aufstands des Ge-
meinen Mannes in sich berge. Er betonte jedoch stets die Möglichkeit einer politi-
schen Lösung durch die mithilfe der Interposition des Kaisers vermittelte Kompo-
sition zwischen den Konfessionsparteien. Diese Forderung legitimierte er einerseits
ethisch mit Bezug auf den Frieden als höchstem Wert, andererseits aber angesichts
der fehlenden Machtmittel des Kaisers auch aus Perspektive der Staatsräson.

Dem konsensorientierten Politikmodell, das Geizkofler angesichts der Krise im
Reich entwickelte, steht ein herrschaftliches gegenüber, das er zur Lösung des Kon-
flikts des ungarischen Adels mit seinen habsburgischen Königen anbot. Galt ihm im
Reich das auch vom Kaiser mitverschuldete Misstrauen als Ursache der Krise, kon-
statierte er in Ungarn lediglich den Ungehorsam der Stände. Seine Forderung nach
einem Entgegenkommen gegenüber den Ständen war taktischer Natur und folgte
der machtpolitischen Einsicht in die militärische und finanzielle Schwäche des Kai-
sers und die drohende Türkengefahr. Den Frieden mit weitgehenden Zugeständnis-
sen sah er als Mittel für den Kaiser, seine Kräfte zu sammeln, bis er die Verräter end-
gültig bestrafen könnte. Bemerkenswert erscheint zudem, dass der Konflikt nicht
nur aus dynastisch-monarchischer Perspektive als Auseinandersetzung zwischen
Fürst und Ständen, sondern auch mit nationalen Kategorien als Übergriff der Un-
garn auf die Deutschen bewertet wurde. 

Geizkofler äußerte sich auch grundlegend zur Organisation fürstlicher Herr-
schaft. Der Fürst erscheint normativ durch die Religion und seine Dynastie zum
Schutz und zur Fürsorge seiner Untertanen verpflichtet. Seine Diener müssen laut
Geizkoflers Vorstellungen bestimmte soziale und kulturelle Anforderungen und
Normen erfüllen, insbesondere erscheint ihre Uneigennützigkeit, d. h. die Ver-
pflichtung auf das Wohl ihres Herrn und dessen Landes zentral. Sein Denken spie-
gelt auch die institutionelle Seite der Herrschaft wider. So widmete er sich den
verschiedenen Herrschaftsinstrumenten. Den Hof als Haushalt des Fürsten sah er
mehr als Kostenfaktor denn als Mittel informeller Einflussnahme. Wichtiger schie-
nen ihm die Ratsgremien. Er forderte dabei mit funktionalen Argumenten eine
forcierte Bürokratisierung und bessere Organisation, betonte aber auch die persön-
lichen Qualitäten der Räte, dachte Herrschaft also auch personell. Auf den beiden
Politikfeldern des Finanz- und Kriegswesens trat er mit grundlegenden Reform-
vorschlägen – der Forderung nach einem Gemeinen Pfennig statt des Römeran-
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schlags und der Forderung nach einem stehenden Heer – hervor, die gemäß dem
Diskurs der Staatsräson auf die effizientere Nutzung fiskalischer und militärischer
Ressourcen zielten, aber auch religiös-ethisch legitimiert wurden. 

Das außenpolitische Denken Geizkoflers kreiste zum einen um den Krieg mit
den Türken. Seine Perzeption der Türken war zwar von  einer eschatologischen
Sichtweise geprägt, er analysierte das Osmanische Reich aber auch als säkularen
Gegner, dessen Handeln historisch-politischen Gesetzmäßigkeiten und Zwängen
unterworfen war. In der Türkenabwehr sah er eine Herausforderung für die ganze
Christenheit. Identitätsstiftend war dabei das gemeinsame, vorkonfessionell-christ-
liche Bekenntnis. Die Kohäsion des Bündnisses sah er zudem in einer realistischen
Interessenpolitik der beteiligten Mächte begründet. Zum anderen nahm er die eu-
ropäischen Großmächte Frankreich, die Generalstaaten und Spanien in den Blick.
In ihnen sah er aus reichspatriotischer Perspektive aufgrund ihrer expansiven Ten-
denzen eine Bedrohung für das Reich. Die Generalstaaten mit ihrem republikani-
schen System stellten für ihn zudem ein gefährliches ideologisches, auf Expansion
ausgerichtetes Gegenmodell zur monarchischen Ordnung dar. Im Umgang mit die-
sen säkularen Feinden des Reichs setzte er auf Diplomatie, militärisches Potential
wollte er nur zur Verteidigung einsetzen.

Geizkofler rekurrierte bei der Begründung seines politischen Denkens auf Legi-
timationsfiguren aus dem Diskurs der Staatsräson und dem Diskurs der politica
christiana. In verschiedenen Zusammenhängen verwies er auf der einen Seite auf die
religiösen und ethischen Bindungen des Herrschers und der Herrschaft, die am
Frieden, am Recht und am Gemeinwohl ausgerichtet sein sollten. In den wenigen
Aussagen, die dazu existieren, wird Herrschaft nicht nur in der Schöpfungsordnung
fundiert, sondern Gott greift lenkend – strafend und belohnend – in den Lauf der
Geschichte ein. Auf der anderen Seite rechtfertigte er Vorschläge immer wieder mit
Argumenten aus dem Diskurs der Staatsräson und berief sich auf zentrale Denk-
muster aus diesem Diskurs, obwohl er diese Begriffe selbst negativ konnotiert
verwandte1297. Politisches Handeln wird immer wieder mit dem Rekurs auf die
günstige Gelegenheit (occasione) gefordert und mit der unumgänglichen Notwen-
digkeit (necessitas) legitimiert. Aus dieser Perspektive ist vor allem der Erhalt und
Ausbau von Herrschaft und Macht durch die dazu geeignetsten Maßnahmen der
entscheidende Impetus politischen Ratens und Handelns.

Als zentrale Leitkategorien, auf die Geizkofler sich bei seiner Argumentation
bezog, erscheinen Kaiser, Monarch und Dynastie sowie Reich und Nation. War
Geizkofler im Hinblick auf Ungarn nur dem Haus Österreich und dessen Interes-
sen verpflichtet, so trat im Reich daneben seine Verflechtung mit protestantischen
Fürsten, die er jedoch immer wieder auf ihre Gehorsamspflicht gegenüber dem Kai-
ser hinwies. Daneben stand ein auf Deutschland als Ganzes bezogenes National-
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1297 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 9, Erstes Gutachten für den Reichstag 1613 (Entw.), Haunsheim,
1612 X 15/25, fol.16 r –v.
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bewusstsein. Dieses prägte einerseits neben dem Rekurs auf den Friedensgedanken
ganz maßgeblich sein Bemühen um die Komposition im Reich. Zudem war eine der
maßgeblichen Triebkräfte seiner außenpolitischen Vorstellungen die Integrität der
deutschen Nation. Im Zusammenhang mit der Türkenabwehr erscheint auch die
Einheit der Christenheit als Leitbild. Der Blick auf die Konflikte in Europa zeigte
jedoch, dass seine Wahrnehmung eher von einer Perspektive ausging, die Europa als
segmentäres System konkurrierender, auf nationaler Basis organisierter König-
reiche und Herrschaften wahrnahm denn als Einheit. Auf der diskursiven Ebene
spielte die Konfession als Bezugspunkt keine Rolle. Obwohl er sich scharf gegen
eine Konfessionalisierung der Politik wandte, war auch konfessionelle Solidarität
als praktischer Bezugspunkt bedeutsam. Dezidiert trat er beispielsweise für die
Bekenntnisfreiheit der protestantischen Stände der Erblande ein.
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III. Profite

1. Ökonomisches Kapital

Als Rat und Diener des Hauses Österreich erwarb Geizkofler ein beträchtliches Ver-
mögen. Seine primären Einkommensquellen aus dem Fürstendienst waren vor allem
seine reguläre Besoldung, Spesen, Gnadengelder und Gnadenlehen, die er von seinen
Dienstherren erhielt, aber auch Verehrungen von seinen Patronen und Personen, mit
denen er während seines Dienstes in Kontakt trat. Zudem muss geklärt werden,
inwieweit er sich im Amt durch korrupte Praktiken bereicherte, wie es ihm vorge-
worfen wurde. Sein im Fürstendienst erworbenes Vermögen legte er renditeträchtig
in adligem Grundbesitz, in Wechselgeschäften und vor allem in festverzinslichen
Depositen an. Ausgehend von diesen Erkenntnissen kann die Entwicklung seines
Vermögens und seines Einkommens rekonstruiert werden. Bei der Untersuchung
des ökonomischen Kapitals Geizkoflers ist aus wirtschafts- und sozialgeschicht-
licher Perspektive die quantitative Rekonstruktion seiner Einkommensquellen,
seiner Investitionen und seines Vermögens von besonderem Interesse. Von kultur-
und mentalitätsgeschichtlicher Warte aus müssen die hinter dieser Praxis liegenden
Strategien und Normen analysiert werden, insbesondere die legitimatorischen
Diskurse, mit denen er seinen erworbenen Reichtum rechtfertigte.

1.1 Primäre Einkommensquellen 

Eine zentrale Einkommensquelle Geizkoflers aus dem Fürstendienst bildete seine
exzeptionelle Besoldung. Als Rat Erzherzog Ferdinands erhielt er von 1585 bis 1599
eine hofratsbesoldung1 in Höhe von 480 fl. im Jahr. Zwischen 1589 und 1596 strich
er als Reichspfennigmeister über die alten Hilfen und die 1594er Kontribution eine
reguläre jährliche Besoldung von 2000 fl. ein. In Folge des Langen Türkenkriegs
und der gesteigerten Amtstätigkeit durch die 1594 neu bewilligte Hilfe wuchs sein
jährliches Salär durch Sonderleistungen sprunghaft an: 1592 betrug es 2067 fl., 1593
2200 fl., 1594 3500 fl., 1595 und 1596 4333 fl.2 Zwischen 1597 und 1603 erhielt er ein
monatliches Gehalt von 400 fl., also jährlich 4800 fl.3 Seit 1595 durfte er sich zudem

1 StAL B90 Bü 340, Z. G. an Ehz. Ferdinand (Entw.), [o. O., o. D.].
2 Dieses erhöhte Dienstgeld setzte sich zunächst aus dem anteilig für die ersten vier Monate 

des Jahres gerechneten Grundgehalt von 2000 fl. und dem zuebueßgelt von 200 fl., für das
Geizkofler 733 fl. 20 kr. kassierte, sowie einer monatlichen Zubuße von 100 fl. für die ersten
vier Monate des Jahres und einem monatlichen Gehalt von 400 fl. für die acht Feldzugs-
monate von Juni bis Dezember zusammen. Vgl. StAL B90 Bü 104, Amtsrechnung des Reichs-
pfennigmeisters (1595), [o. O., o. D.], Quittung Nr.163 –165.

3 Seit 1597 erhielt Geizkofler angesichts der bey yezt wehrenden offnen türggen krieg haben-
den merern müehe, arbeit unnd uncostens, die zeit so lang diser offen veldtzug werth, anstelle
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für ein Darlehen von 10 000 fl. zum regulären Zins von 500 fl. p. a. noch eine jähr-
liche pension von 200 fl. auszahlen, die als Besoldung verbucht wurde4. Für 1596
standen ihm als Rat im Feld 1016 fl. 40 kr. zu5. Mit der Übernahme des Oberstpro-
viantmeisteramts und des Reichspfennigmeisteramts über die 1598er Hilfe stieg
seine Entlohnung in exorbitante Höhen. Von Anfang März 1598 bis Ende Februar
1601 erhielt er als Oberstproviantmeister ein jährliches Dienstgeld von 13 068 fl.,
das sich aus einem regulären Sold von monatlich 889 fl. und einem monatlichen
aiuto di costa von 200 fl. zusammensetzte6. Mit dem Reichspfennigmeisteramt über
die 1598er Hilfe war eine Besoldung von jährlich 13 600 fl. verbunden, die er von
1598 bis zur Jahresmitte 1603 bezog. Sie bestand aus 1600 fl. monatlichem Gehalt,
das er für achteinhalb Feldzugsmonate von Mitte April bis Ende Dezember erhielt7.
1601 zahlte er sich sein Salär in Höhe von 19 200 fl. auf kaiserlichen Befehl für ein
ganzes Jahr aus8. 

Im Hinblick auf die Vermögensbildung Geizkoflers ist von Bedeutung, dass diese
Besoldung nicht nur außergewöhnlich hoch war, sondern auch tatsächlich aus-
gezahlt wurde. 1599 und 1600, als er die volle Besoldung aus den beiden Reichs-
pfennigmeisterämtern sowie dem Proviantamt bezog, betrug sein Jahreseinkommen
insgesamt 31468 fl.9 Die Gesamteinkünfte aus seiner kaiserlichen Besoldung mach-
ten in den Jahren 1595 bis 1603 157 287 fl. 20 kr. aus10. Er war damit einer der „höchst
bezahlten kaiserlichen Beamten“11, wenn nicht gar der am besten bezahlte. Mit
seiner Besoldung gehörte er zur 1612 nur 0,76% des gesamten Hofstaats umfassen-
den Gruppe der Fürstendiener, die mehr als 2000 fl. jährlich verdienten12. Sein Salär
erhielt er im Gegensatz zu anderen Fürstendienern13 regelmäßig und pünktlich, da er
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seiner regulären Besoldung monatlich 400 fl. StAL B90 Bü 107, Amtsrechnung des Reichs-
pfennigmeisters über die 1594er Hilfe (1597), [o. O., o. D.], Quittung Nr.134.

4 Vgl. StAL B90 Bü 104, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters (1596), [o. O., o. D.], Quit-
tung Nr.120.

5 Vgl. StAL B90 Bü 105, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters (1597), [o. O., o. D.], Quit-
tung Nr. 307.

6 Vgl. StAL B90 Bü 107, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters über die 1594er Hilfe
(1600), [o. O., o. D.], Quittung Nr. 204.

7 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 123, Amtsrechnung Sixt Meillins (1600), [o. O., o. D.].
8 Vgl. StAL B90 Bü 124, Amtsrechnung Sixt Meillins (1601), [o. O., o. D.].
9 Vgl. StAL B90 Bü 163, Extrakt über die Besoldung Z. G.s als Reichspfennigmeister 1595 –

1603, [o. O., o. D.]. 
10 Vgl. ebd.
11 Blendinger: Zacharias Geizkofler, S.177.
12 Vgl. Hausenblasová: Hof, S.121f. Zu dieser Gruppe zählten ausschließlich Inhaber von

Spitzenämtern wie der Reichshofratspräsident, der Botschafter in der Republik Venedig, 
der Obersthofmeister, der Hofzahlmeister oder der Oberststallmeister. Ein durchschnitt-
licher Geheimer Rat hingegen bezog zu Beginn des 17. Jhs. ein Gehalt zwischen 1200 fl. und
1500 fl. pro Jahr. Vgl. Schwarz: Privy Council, S.193.

13 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 105, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters über die 1594er Hilfe
(1598), [o. O., o. D.], Nr.139. So zahlte Geizkofler seinem Schwager Bonaventura Bodecker
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direkten Zugriff auf Finanzmittel hatte. Gemäß seiner Instruktionen hat er sich aus
den Amtsgefällen selbst bezahlt14. Hatte er keinen institutionell oder durch fürst-
liche Patronage abgesicherten Zugriff auf Geldmittel, stellte es auch für ihn ein Pro-
blem dar, seine Bezüge regelmäßig zu erlangen. So war der Ausstand seiner Tiroler
Ratsbesoldung, die mit dem Tod Erzherzog Ferdinands zwar nicht erloschen, aber
nicht mehr ausbezahlt worden war, bis 1599 auf 2135 fl. 40 kr. angewachsen15. 

Von seinen Bezügen als Reichspfennigmeister musste Geizkoflers auch seine
Amtsdiener besolden und unterhalten. Die dafür anfallenden Kosten sind nicht
exakt überliefert. Geizkoflers Amtsdiener Philipp Raiser, der ihn posthum der Be-
reicherung im Amt bezichtigte, behauptete, die Besoldung der Amtsdiener habe
zwischen 1595 und 1603 jährlich zwischen 2000 und 3000 fl. betragen, so dass Geiz-
kofler allein aus seinem Salär einen Profit von 136000 fl. geschlagen habe16. Geiz-
kofler selbst schlug im November 1601 gegenüber der Hofkammer allein die Kosten
für seine leut, diener, officier unnd pferdt, die er 1598 für das Reichspfennigmeister-
amt über die 1594er Hilfe benötigt habe, auf monatlich über 200 fl. an17. Dabei
verschwieg er jedoch, dass er das andere Reichspfennigmeisteramt (1598), zum Teil
von denselben Personen verwalten ließ. Die monatlichen Kosten für seinen Stab im
Oberstproviantmeisteramt taxierte er 1598 auf 668 fl. Diese Angabe steht aber im
Zusammenhang mit einer Bitte um eine Gehaltserhöhung und ist daher zweifels-
ohne kritisch zu betrachten18. Selbst wenn er jährlich mehr als die von Raiser veran-
schlagte Summe aufwenden musste, hatte er nach Abzug der Besoldung und Versor-
gung seiner Diener einen Großteil seiner Entlohnung aus den drei Ämtern zu seiner
eigenen Verfügung19. 
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dessen 200 fl. kaiserlichen Ratssold, deren Bezahlung eigentlich auf das Hofzahlamt verwie-
sen war, auf dessen embsig bith und anhalten aus dem Reichspfennigmeisteramt.

14 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 107, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters über die 1594er Hilfe
(1600), [o. O., o. D.], Quittung Nr.112. Die Besoldung für das Pfennigmeisteramt von 1589
und das Oberstproviantmeisteramt entnahm er den Gefällen der Alten Hilfen und der
1594er Kontribution; diejenige für das Pfennigmeisteramt von 1598 den Einnahmen aus der
1598er Hilfe.

15 Vgl. hierzu die Akten in StAL B90 Bü 364, insbesondere ebd., Quittung Z. G.s an die Tiro-
lische Kammer (Entw.), Prag, 1601 X 28. Weitere Forderungen Geizkoflers an die Kammer
beliefen sich zusammen mit dem Besoldungsausstand auf 3033 fl. 51 kr. Da jedoch auch
Geizkofler der Kammer noch 1860 fl. schuldete, betrug seine Restforderung insgesamt nur
1173 fl. 51 kr.

16 HHStA RA in specie Fz. 74 a, Summarischer Bericht über Geizkoflers Amtsrechnungen
(1595 –1603), [o. O.,o. D.], fol. 4 r.

17 HKA RA Fz. 50 B, Rechtfertigung Z. G.s über die Amtsrechnung über die 1594er Hilfe
(1598) (Ausf.), Prag, 1601 XI 14, fol. 491v – 492 r.

18 HKA RA Fz. 53, Z. G. an Ks. Rudolf II (Ausf.), [o. O.], [o. D., 1598 III 07], fol.133v.
19 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 592, Jahresrechnung Philipp Raisers (1602), [o. O., o. D.]. Der Jah-

resrechnung Philipp Raisers über die Einnahmen und Ausgaben für Geizkoflers Augsburger
Haushalt standen Einnahmen auß dem reichspfennigmaisterambt in Höhe von 71662 fl.
52 1/2 kr., bedeutend geringere Ausgaben für die Amtsführung gegenüber, unter anderem
Besoldungen für die Diener (3029 fl. 29 kr.) sowie Ausgaben für leibs- und haußnotturfften
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Der stetige Zuwachs der Besoldung ging auf Geizkoflers Initiative zurück. Öko-
nomische Profite waren nicht nur ein Ergebnis, sondern ein Ziel des Fürsten-
diensts20. Schon bei seiner Einstellung als Reichspfennigmeister versuchte er mit
einigem Erfolg, seine Gehaltsforderungen durchzusetzen. Die Hofkammer wollte
ihm zunächst nur ein Salär von 1800 fl. p. a. zugestehen21. Er selbst forderte dasselbe
Gehalt wie sein Vorgänger Johann Achilles Ilsung, der jährlich 2200 fl. bezogen
hatte. Sollte dies nicht bewilligt werden, erklärte er sich auch mit 2000 fl. zufrieden,
bat aber darum, ihm eine Besoldung in Höhe von 2200 fl. zu gewähren, sollten die
Reichsstände eine neue Kontribution bewilligen. Dabei argumentierte er funktional
mit den Aufgaben des Reichspfennigmeisters, appellierte aber auch an das Repu-
tationsbedürfnis des Kaisers. Seine Forderung begründete er einerseits mit den
Personalkosten für die Amtsdiener und Korrespondenten und verwies auf die
Sonderaufgaben und Kommissionen, mit denen die Reichspfennigmeister von der
Reichskanzlei betraut würden, andererseits führte er den repräsentativen Aufwand
an, den seine Ämter mit sich brächten und den er dem Kaiser zu ehrn unnd guettem
nicht umgehen könne22. Die Hofkammer gestand Geizkofler daraufhin zwar ein Sa-
lär von 2000 fl. zu, erklärte aber kategorisch, dass er auch im Falle einer neuen Kon-
tribution für diese Besoldung dienen müsse23. 

Während seiner Amtszeit forderte Geizkofler immer wieder, meist erfolgreich, die
Erhöhung seines Salärs ein. Seine Ansprüche konnte er nun auch mit seinen Leis-
tungen legitimieren. Die Betonung des Leistungsprinzips wird in einem Schreiben
Geizkoflers an die Hofkammer vom Februar 1593 besonders deutlich. Hier zählte er
detailliert auf, wie er sein müheseliges ambt bey denen so lang feyrenden reichshülf-
fen dannocht also administrirt, das trau unnd glauben unnd die leutt bey guettem
willen gehalten unnd an den restanten villeicht mer, als man anfangs verhofft […]
zuewegen gebracht. Zudem stellte er seine Amtstätigkeit als ökonomisches Verlust-
geschäft dar, bei dem er sein Vermögen im Dienst für seinen Herrn opfere. Er
verwies auf die Kosten für die Unterhaltung des Amts, die vor allem auf den hohen
Lebenshaltungskosten in Augsburg und den großen Ausgaben für Dienstreisen be-
ruhten, für die ich yederzeit für mich unnd meine leutt den halben thail zuepießen
mueß24. Diese Legitimationsfigur kann man hinsichtlich ihres empirischen Gehalts
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(u.a. Verpflegung der Amtsdiener) (10 821 fl. 33 kr.) und für raiß: unnd zehrung (u.a. Kosten
für Dienstreisen) (13 362 fl. 48 kr.). Es muss bedacht werden, dass viele dieser Ausgaben, z. B.
für die haußnotturfften, auch angefallen wären, wenn Geizkofler kein Amt bekleidet hätte.

20 Vgl. hierzu auch Haberer: Ott Heinrich Fugger, S. 236, die konstatiert, dass mit der Über-
nahme von Ämtern im Hofdienst auch „ökonomische Motive verknüpft“ waren. Pecars auf
den Hofadel Kaiser Karls VI. gemünzte These, dass „Geld […] die Voraussetzung, nicht aber
in erster Linie das Ziel einer adligen Hofexistenz“ war, lässt sich für die Fürstendiener am
rudolfinischen Hof allerdings nicht aufrechterhalten. Vgl. Pecar: Ökonomie, S.139.

21 Vgl. StAL B90 Bü 58, Dekret Ks. Rudolfs II. an Z. G. (Abschr.), Prag, 1588 XI 24.
22 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 59, Z. G. an die HK (Abschr.), [o. O., o. D.]. 
23 StAL B90 Bü 58, Dekret Ks. Rudolfs II. an Z. G. (Abschr.), Prag, 1589 I 10.
24 HKA RA Fz. 50, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Ausf.), Augsburg, 1593 II 12, fol. 249 r – 252 r.
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getrost ins Reich der Fabel verweisen, da Geizkofler während seines Dienstes erheb-
lich reicher und nicht ärmer wurde. Bemerkenswert ist sie dennoch, zeigt sie doch,
dass die offensichtliche Bereicherungsabsicht verschleiert werden musste. 

Der Dienst erscheint in Geizkoflers Suppliken allein an den Interessen des Kaisers
ausgerichtet. Besonders deutlich wird dies 1598 in einem Memorial über die Bedin-
gungen, die Geizkofler stellte, sollte er das Amt des Oberstproviantmeisters noch
ein Jahr länger übernehmen. Vorwürfen, er könne bei seinem großen Gefolge Ein-
sparungen vornehmen, begegnete er mit den Argumenten, so käme er bey dem
gemainen gesindt in den beruf […], karg oder gespärig zu sein, und laufe Gefahr, deß
finanzs [=Betrugs] bezichtigt zu werden und so seinen credit zu verlieren. Außer-
dem würden ihm immer wieder vill ehrliche leütt commendirt, deren freundt und
elttern er sich und dem Kaiser durch ihre Aufnahme ins Gefolge verpflichten könne.
So hoffte er, dem Kaiser dardurch bißhero weit mer alß andere mit irer gespärlich-
kheit gedient zuhaben25. Geizkofler verwies also – sicher nicht zu Unrecht – auf die
Kosten einer effektiven Amtsführung durch symbolische und informelle Herr-
schaftstechniken. Zum Nutzen des Kaisers benötigte er ein großes Gefolge und eine
gastfreie Tafel, um durch Statuskonsum seinen Kredit zu erhalten und durch Frei-
gebigkeit soziales Kapital unter den österreichischen und ungarischen Adligen
aufbauen zu können, die ihre jungen Verwandten zu ihm schickten. Zugleich ver-
schwieg er aber, dass der Kaiser durch die Übernahme dieser Kosten auch dem
Prestigebedürfnis seines Oberstproviantmeisters Rechnung tragen und dessen um-
fangreiches Gefolge finanzieren sollte.

Zur Finanzierung seiner Lebenshaltungskosten und seines Gefolges trugen wäh-
rend Geizkoflers Amtszeit in erheblichem Maße die Spesen bei, die er für sich und
seine Amtsdiener abrechnen konnte, wenn er oder sie im Auftrag Erzherzog Fer-
dinands oder des Kaisers auf Reisen gingen26. Der Tiroler Erzherzog übernahm 
bei Dienstreisen die Kosten für Verpflegung und liferung27 für Geizkofler, einen
Diener und zwei Pferde. Spesenbetrug scheint nicht unüblich gewesen zu sein, denn
der Ratsbrief legte fest, dass er Spesen ordentlich gegen Vorlage von Quittungen ab-
rechnen und alle unnotturfft unnd überflus vermeiden solle28. Als Reichspfennig-
meister durfte Geizkofler gemäß seinen Instruktionen die Kosten für die Reisen, die
er und seine Diener im kaiserlichen Auftrag unternahmen, aus seinen Amtsgefällen
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25 HKA RA Fz. 53, Z. G. an Ks. Rudolf II (Ausf.), [o. O.], [o. D., 1598 III 07], fol.133 r –137r.
Eine ähnliche Argumentation bezüglich der Auslagen Geizkoflers während des Reichstags
1594, für die er einen kaiserlichen Zuschuss forderte, findet sich ebd., Z. G. an die HK
(Ausf.), Augsburg, 1595 VIII 04, fol. 94 r.

26 Als Geizkofler sich von Januar bis März 1603 auf kaiserlichen Wunsch in Prag aufhielt,
wurden ihm nicht nur die Anreise und Rückreise in Begleitung von sieben bzw. acht Die-
nern, sondern auch der Aufenthalt in Prag bezahlt. Vgl. StAL B90 Bü 110, Amtsrechnung
des Reichspfennigmeisters über die 1594er Hilfe (1603) (Entw.), [o. O., o. D.], Quittungen
Nr. 73 – 74.

27 In der Bedeutung von „Unterhalt“. Vgl. Grimm: Wörterbuch, Bd.12, Sp. 999.
28 StAL B90 Bü 340, Ratsbrief Ehz. Ferdinands für Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1585 IX 01.
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begleichen. Bei diesen Ausgaben für zörungen und raißcosten handelte es sich um
erkleckliche Summen. Insgesamt tauchen in den Jahren 1595 bis 1603 Spesen in
Höhe von 22 291 fl. 59 3/4 kr. in den Amtsrechnungen auf29. Doch auch in den ers-
ten Jahren nach seinem Rücktritt vom Amt erhielt Geizkofler – entgegen späteren
Beteuerungen30 – Spesen für sich und seine Diener. So weist die Rechnung Raisers
über das Jahr 1605 eine Zahlung von 1406 fl. 2 kr. auf, die Geizkofler per resto sei-
ner zerungßcosten erhielt, die er 1604 für einen Aufenthalt in Prag aufgewandt
hatte31. 1606 verzeichnet sie den Empfang von 3000 fl., die Geizkofler zue völliger
erstattung von 5500 fl. erhielt, die ihm auf raiß: undt zerungßcosten […] angewie-
sen wordten waren32.

Seine habsburgischen Dienstherren ließen Geizkofler außerdem finanzielle Gra-
tifikationen für seine Dienste zukommen. Während seiner Amtszeit als Reichs-
pfennigmeister flossen insgesamt 52 000 fl. kaiserliche Gnadengelder an Geizkof-
ler33. 1594 und 1596 bewilligte ihm der Kaiser jeweils 6000 fl.34, 1597 10 000 fl.35, 1598
12 000 fl.36 und 1602 18 000 fl.37 Die kaiserlichen Gnadengelder wurden ihm nicht aus
der Kasse des Hofzahlamts direkt ausgezahlt. Vielmehr stellte der Kaiser ihm Obli-
gationen über die Höhe des Gnadengeldes aus. Bis zur Auszahlung aus den Amtsge-
fällen des Reichspfennigmeisteramts wurde das Gnadengeld mit 5% p. a. verzinst.
Durch die mehrjährige Verzinsung einiger Gnadengelder betrug die ausgezahlte
Summe 56 975 fl.38 1600 erhielt er zudem für die Aufbringung zinsloser Wechseldar-
lehen 19 800 fl.39 1606 wurde Geizkofler ein kaiserliches Gnadengeld in Höhe von
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29 Vgl. StAL B90 Bü 163, Extrakt über die Besoldung Z. G.s als Reichspfennigmeister 1595 –
1603, [o. O., o. D.]. 

30 Vgl. StAL B90 Bü 45 b, Nr. 39, Z. G. an Melchior Khlesl (Abschr.), Haunsheim, 1615 I 09.
Vgl. auch Müller: Vermittlungspolitik, S. 658. Dort behauptet Geizkofler, er haben seit
1603 bei seinen Diensten für den Kaiser vill tausend gülden von dem meinigen auf commis-
sionen und raisen ohne einige wiederserstattung spendiert. Auch wenn sicherlich richtig ist,
dass seine Dienste nach 1603 ökonomisch ein Verlustgeschäft waren, ist die Behauptung
falsch, er habe überhaupt keine Spesen erhalten.

31 StAL B90 593, Jahresrechnung Philipp Raisers (1605), [o. O., o. D.], Eintrag vom 24.V.1605.
32 Ebd., Jahresrechnung Philipp Raisers (1606), [o. O., o. D.], Eintrag vom 30.VI.1606.
33 Vgl. hierzu StAL B90 Bü 163, Extrakt über die Besoldung Z. G.s als Reichspfennigmeister

1595 –1603, [o. O.], [o. D., 1603].
34 Vgl. StAL B90 Bü 105, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters (1597), [o. O., o. D.], Quit-

tung Nr.150.
35 Vgl. ebd., Quittung Nr.151.
36 Vgl. StAL B90 Bü 105, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters über die 1594er Hilfe

(1598), [o. O., o. D.], Quittung Nr.164.
37 Vgl. StAL B90 Bü 110, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters über die 1594er Hilfe

(1603) (Entw.), [o. O., o. D.], Quittung Nr. 61.
38 Vgl. StAL B90 Bü 163, Extrakt über die Besoldung Z. G.s als Reichspfennigmeister 1595 –

1603, [o. O., o. D.]. 
39 Vgl. ebd., Ks. Rudolf II. an Z. G. (Abschr.), Pilsen, 1600 III 25. Vgl. auch StAL B90 Bü 107,

Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters über die 1594er Hilfe (1600), [o. O., o. D.], Quit-
tung Nr. 216.
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20 000 fl. verliehen, das er allerdings ablehnte. Stattdessen bat er um die Bezahlung
seines Aufenthalts in Prag40. Gratifikationen bekam Geizkofler auch von Erzherzog
Ferdinand von Steiermark. Dieser zedierte dem Haunsheimer auf dessen Bitte41 1605 
für sein sechzehnjähriges Engagement als Diener und Klient der Grazer Linie des
Hauses Österreich als Gnadengeld eine Forderung an die Tiroler Kammer in Höhe
von 10 000 fl.42, die allerdings 1607 noch nicht an Geizkofler ausbezahlt worden wa-
ren43. Auch daran zeigt sich, dass die Realisierung von Profiten aus dem Fürsten-
dienst – die Transformation fürstlicher Gnade in klingende Münze – in erheblichem
Maße vom institutionell verankerten Zugriff auf ökonomische Ressourcen abhing.

Bei der Auszahlung seiner kaiserlichen Gnadengelder, die teilweise mehrere Jahre
aus dem Amt verzinst wurden, nahm Geizkofler in den Amtsrechnungen – ab-
gesehen vom Gnadengeld von 159444 – außer auf die kaiserlichen Gnadengeldver-
schreibungen nicht auf gesonderte kaiserliche Auszahlungsbefehle Bezug, sondern
führte nur seinen Geldbedarf als Grund für die Auszahlung an45. Er hätte sich die
Gratifikation also auch schon früher auszahlen können. Dies legt nahe, dass er sein
Amt bewusst als sichere Anlagemöglichkeit nutzte. Deshalb bemühte er sich gezielt,
sowohl die Verzinsung als auch die Auszahlung der Gnadengelder unter seine Kon-
trolle zu bekommen. Als er sich 1596 bei Kaiser Rudolf II. für die Verleihung eines
Gnadengeldes bedankte, bat er ihn, dessen Verzinsung auf die Gefälle des Reichs-
pfennigmeisteramts zu verweisen und die khünfftige bezallung deß hauptguetts in
genere auf gelegne mittel zu stellen, d. h. sie nicht auf bestimmte, unter Umständen
nie eingehende Forderungen des Kaisers an einzelne Reichsstände zu verweisen, und
ihm die dafür nottwendige brieff unnd befelch zukommen zu lassen46.

Die Verleihung von Gnadengeldern ging meist auf Geizkoflers Initiative zurück,
der sie als Belohnung für seine Dienste beanspruchte47. Angesichts seiner allerun-
derthenigiste[n], gehorsamiste[n], nuzliche[n], willigiste[n] unnd ersprießlichste[n]
dienst, die detailliert aufgelistet werden, forderte er im Juni 1593 nicht nur die
Erhöhung seiner Besoldung, sondern auch eine finanzielle ergözligkheit. Außer 
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40 Vgl. StAL B90 Bü 62, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Abschr.), Prag, 1606 VI 01.
41 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 358, Z. G. an Hans Friedrich von Mörsperg (Entw.), Haunsheim,

1604 X 18. 
42 Vgl. ebd., Ehz. Ferdinand an Z. G. (Ausf.), Graz, 1605 I 20.
43 StAL B90 Bü 359, Z. G. an Ehz. Ferdinand d. J. (Entw.), Haunsheim, 1607 IX 29.
44 Vgl. StAL B90 Bü 104, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters (1596), [o. O., o. D.], Quit-

tung Nr.135. Hier ist explizit von einem sonderbaren bevelch zur Auszahlung die Rede.
45 Vgl. StAL B90 Bü 107, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters über die 1594er Hilfe

(1600) (Entw.), [o. O., o. D.], Quittungen Nr.150 –153.
46 StAL B90 Bü 58, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Abschr.), [o. O.], [o. D., 1596].
47 Vgl. z. B. HKA RA Fz. 53, Z. G. an den Ks. (Ausf.), Wien, 1600 XI 10, fol. 249 – 249 a. In

diesem Schreiben bat Geizkofler um ein kaiserliches Gnadengeschenk anlässlich seiner ge-
nehmigten Entlassung aus dem Amt des Oberstproviantmeisters. Vgl. auch ebd., Memorial
der HK an Ks. Rudolf II (Ausf.), [o. O.], [o. D., um 1600], fol. 251v. In diesem Memorial ist
ausdrücklich von einer gebetene[n] gnadt die Rede, die der Kaiser Geizkofler nicht verwei-
gern solle, da dieser noch in kunftig woll dienen könne.
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der Reziprozitätsnorm, dem Leistungs- und dem Nutzenargument führte er seine
hohen Ausgaben für seine Kommissionen im Auftrag des Kaisers an, die durch die
Besoldung und Spesenerstattung nicht gedeckt seien, so dass er jährlich mehr als
2000 fl. aus dem eigenen Beutel zahlen müsse48. Nachdem ihm zunächst nur 4000 bis
5000 fl. Gnadengeld in Aussicht gestellt worden waren, zog er in einem weiteren
Schreiben die Gnadengelder seines Vorgängers Johann Achilles Ilsung zur Bekräfti-
gung seiner Forderung heran. Dabei legitimierte er seinen Anspruch indirekt mit
dem Leistungsprinzip, indem er Gleichbehandlung oder Besserstellung mit dem im
Amt wenig erfolgreichen Ilsung anmahnte. Er klagte, er hätte gehofft, ich würde diß
ortts, wo nit bößer als mein antecessor, herr Hanns Achilles Ilßung, bedacht, jedoch
ime gleich gehalten worden sein, dem der Kaiser für seine fünfjährigen Dienste als
Reichspfennigmeister 6000 fl. geschenkt habe49.

Dieser Appell an Leistungsprinzip und Nützlichkeitserwägungen verfing bei der
Hofkammer50. Sie plädierte in Reaktion auf Geizkoflers Einwand in einem internen
Gutachten ebenfalls für ein höheres Gnadengeld, nachdem sie zunächst 4000 fl. 
bis 5000 fl. für ausreichend erachtet hatte, um ihn zu continuierung seines fleiß und
eiferigen dienens zu motivieren51. Als Argumente griffen die Hofkammerräte neben
der Motivierung des Reichspfennigmeisters durch finanzielle Wohltaten auch die
von ihm ins Feld geführten Prinzipien der Gerechtigkeit und der Gleichbehandlung
sowie das Leistungsprinzip auf. So habe Geizkofler nit unbilliche ursach das Beispiel
Ilsungs anzuführen, dann wann irer beide dienst gegen ainander gehalten werden
soltten, so fände man darunder ainen mercklichen und solchen underschiedt, das
diser weit ain mehrers als der Ilsung bei dem ambt und in ander weg gethan habe.
Zudem begründeten die Räte ihren Vorschlag mit dem ökonomisch kalkulierten
Nutzen des Kaisers. Sollte der Reichspfennigmeister ein großzügiges Gnadengeld
erhalten, werde er dies mit seinem fleiß und treu mehrfeltig widerumb herein-
bringen52. 

Zwar lassen sich auch Gnadengelder nachweisen, die Geizkofler nicht selbst
einforderte, sondern die ihm vom Kaiser, wohl auf Anregung der Hofkammer, aus
eigenem Antrieb verliehen wurden – wie 1598. Doch auch diese förderte er ge-
schickt durch Werbung in eigener Sache, indem er dem Kaiser und der Hofkammer
gegenüber seine Leistungen und den ökonomischen Nutzen seiner Dienste gebüh-
rend betonte. Im März 1598 bedankte er sich beim Kaiser, der ihm zu erkhantniß
seiner Dienste 12 000 fl. und zwar motu proprio als ein Gnadengeld bewilligt habe,
brachte aber zugleich rhetorisch geschickt seine Hoffnung zum Ausdruck, der Kai-
ser möge erindert worden sein, was Geizkofler ihm und seinen Erblanden über die
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48 HKA RA Fz. 50, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Ausf.), Augsburg, 1593 II 12.
49 Ebd., Z. G. an die HK (Ausf.), Augsburg, 1593 VI 12.
50 Vgl. hierzu HKA RA Fz. 53, Memorial der HK an Ks. Rudolf II (Ausf.), [o. O.], [o. D., um

1600], fol. 251v.
51 HKA RA Fz. 50, Memorial der HK, [o. O.], [o. D., vor 1593 V 22], fol. 259v.
52 Ebd., Memorial der HK, [o. O.], [o. D., vor 1593 XII 07], fol. 256v – 257v.
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vorige allein dieses jarß mit aufbringung gelts, muster: und zeitlicher abferttigung
des kriegsvolckhs erspart habe. Auch seien für die aufgebrachten Gelder von we-
nigen Ausnahmen abgesehen, khein häller unnd pfenning intereße aufgeloffen, 
welliches sich zum wenigisten, dem össterreichischen gebrauch nach über m/15 fl.
[sc. 15 000] erstreckht hett, daher – so schloss Geizkofler selbstbewusst – habe der
Kaiser auch umb sovill mehr ursach, ihn mit der besagten gnadt zubedenckhen53. 

Selbst die Ablehnung des ihm 1606 wegen seiner treuen dienst unndt stattlicher
geltanlehen halber (ohne mein anhalten) aus aigener bewegnuß bewilligten Gna-
dengelds verband er mit Eigenwerbung, indem er die Uneigennützigkeit seiner
allein auf affection und liebe zum Kaiser beruhenden Dienste hervorhob. So erklärte
er, er lehne es inn ansehung, e: kay: mt: ietziger beschwerden unnd damit dieselbe 
in werckh zue spüren, das ich umb der affection unnd liebe willen bißhero gedienth,
ab. Über die Hintertür betonte er aber nicht nur seinen prestigeträchtigen Verzicht,
sondern forderte seine Auslagen ein, indem er darauf hinwies, er habe während
seines Aufenthalts in Prag 13 000 fl. baares gelts angewendet unndt eingepüesset.
Er stellte dem Kaiser allerunderthönigist haimb, ob unnd was sie mier für meinen
bißhero baar aussgelegten unkhosten allergnädigst folgen lassen wöllen54.

Geizkofler wurde – wie schon erwähnt – von seinen Dienstherren aus dem Hause
Österreich auch mit Gnadenlehen belohnt, die teilweise einen beträchtlichen Wert
hatten: Die Störischen Mannlehen verkaufte Geizkofler 1596/97 für 6000 fl. an die
oberösterreichische Kammer55. Der Wert des ihm 1601 gnadenhalber übertragenen
Anteils der Herrschaft Wäschenbeuren lässt sich nicht beziffern56. Die Kuedorffi-
schen Reichslehen schlug Geizkofler mit 1000 RT an57. Das wertvollste Gnaden-
lehen waren die zwei Drittel der Herrschaft Stauffen und Hilzingen. Der Wert des
Gnadenlehens wurde in den Expektanzbriefen auf 40 000 fl. festgelegt. Vor der Be-
lehnung sollte eine Taxierung der Herrschaft durchgeführt werden. Die Differenz
zwischen dem Schätzwert und dem im Expektanzbrief genannten Wert sollte Geiz-
kofler erstatten58. 

Auch die Initiative zur Belehnung mit Gnadenlehen ging von Geizkofler aus.
Seine Freunde, Diener und Klienten hielten gezielt Ausschau nach geeigneten heim-
fallenden Lehen, die vom Reich oder dem Haus Österreich herrührten59. Fanden
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53 HKA RA Fz. 53, Z. G. an Ks. Rudolf II (Ausf.), [o. O.], [o. D., 1598 III 07], fol.133r –137r.
54 StAL B90 Bü 62, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Abschr.), Prag, 1606 VI 01.
55 Vgl. hierzu die Akten in StAL B90 Bü 431.
56 StAL B90 Bü 424, Bewilligungsbrief Ehz. Maximilians über die Belehnung Z. G.s mit

Wäschenbeuren (Abschr.), Prag, 1601 I 31.
57 Vgl. StAL B90 Bü 433, Lehenbrief Ks. Rudolfs II. für Z. G. über die Kuedorffischen

Reichslehen (Abschr.), Prag, 1601 X 27, und StAL B90 Bü 62, Z. G. an Wolf Unverzagt[?],
Prag, 1604 VII 27. Vgl. auch MFI Dip. 881, Verzeichnis der Kuedorffischen Reichslehen,
fol. 200 r – 203v.

58 Vgl. hierzu die Abschriften der Expektanz- und Lehenbriefe in StAL B90 Bü 428 sowie in
GLAK 72, Spezialia Geizkofler 01.

59 Den Hinweis auf die vor dem Heimfall stehenden Störischen Lehen hatte Geizkofler z. B.
von Friedrich Schrenck von Notzing erhalten. Vgl. StAL B90 Bü 431, Friedrich Schrenck
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sich geeignete Lehen, deren Wert den Einsatz sozialen Kapitals lohnend erscheinen
ließ, interzedierte Geizkofler bei seinen Herren um die Erteilung einer Lehnsex-
pektanz60. Meist wurde ihm dann noch zu Lebzeiten des Lehnsinhabers, nach des-
sen Tod der Heimfall eines Lehens zu erwarten war, ein Expektanzbrief ausgefertigt,
in dem ihm die Belehnung zugesichert wurde61. Im Gegensatz zu den Gnaden-
geldern, die der Kaiser alleine bewilligen konnte, stellten die Lehnsverleihungen
teilweise Gnadenakte des ganzen Hauses Österreich dar, da der Kaiser nur Reichs-
lehen selbstständig vergeben konnte. Bei österreichischen Lehen, wie beispielsweise
den Herrschaften Wäschenbeuren und Stauffen, mussten alle männlichen Erzher-
zöge zustimmen, die jeweils gesondert Expektanzbriefe erteilten62. Dementspre-
chend war es erforderlich, bei allen Erzherzögen zu interzedieren oder innerhalb
des Hauses Österreich Patrone zu gewinnen, die bei ihren Brüdern und Cousins die
Expektanzverleihung betrieben. Meist erforderte die endgültige Belehnung noch-
mals den Einsatz sozialen und ökonomischen Kapitals63. Die Expektanzen stellten
nicht zuletzt eine Form der schriftlichen und rechtsförmigen Absicherung von
unverbindlichen fürstlichen Gnadenzusagen dar. So ersuchte Geizkofler im März
1602 Erzherzog Ferdinand von Steiermark, der ihm schon früher in Aussicht ge-
stellt hatte, seine Dienste zu honorieren, ihm, weil wir alle sterblich, eine pauschale
Expektanz auf ein khünfftige lehenß: oder andere felligkheit, die sich in den ober:
und vorderösterreichischen landen zuthragen mechte und die ich oder meine erben
[unleserliches Wort] und nambhafft machen mechten, zu erteilen64.

Über die Spielregeln bei der Verleihung von Gnadenlehen gibt ein Brief Geiz-
koflers an Erzherzog Maximilian aus dem Jahr 1598 Aufschluss, bei dem er erfolg-
reich65 um einen erzherzoglichen Expektanzbrief auf das Lehen Stauffen und Hil-
zingen anhielt. Dieses Ansinnen begründete er im Sinne der Reziprozitätsnorm mit
seinen Leistungen für das Haus Österreich. Dabei wies er dynastischem Denken
folgend nicht nur auf seine, sondern auch auf die Verdienste seiner voröltern um 
das Haus Österreich hin. Zusätzlich legitimierte er seinen Anspruch durch die
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von Notzing an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1595 IX 22. Vgl. auch StAL B90 Bü 492, Z. G. an
Konrad Düringer (Entw.), Ulm, 1596 III 19.

60 Vgl. hierzu z. B. StAL B90 Bü 431, Dekret Ehz. Ferdinands an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1589
VI 04.

61 Vgl. ebd., Expektanzbrief Ehz. Ferdinands für Z. G. über die Störischen Mannlehen
(Abschr.), Innsbruck, 1592 IX 17, für Stauffen und Hilzingen in  StAL B90 Bü 428 und in
GLAK 72, Spezialia Geizkofler 01.

62 Vgl. den Bewilligungsbrief Ehz. Maximilians über seinen Anteil des Lehens Wäschenbeuren
in StAL B90 Bü 424 sowie die Expektanzbriefe über Stauffen und Hilzingen in StAL B90
Bü 428 und in GLAK 72, Spezialia Geizkofler 01.

63 Vgl. hierzu die Bemühungen Geizkoflers um die Belehnung mit Wäschenbeuren sowie mit
Stauffen und Hilzigen in StAL B90 Bü 424 und Bü 428.

64 StAL B90 Bü 358, Z. G. an Ehz. Ferdinand (Entw.), Prag, 1602 III 13.
65 Vgl. hierzu das Dankschreiben Geizkoflers für die erteilte Expektanz: TLA Kanzlei Ehz.

Maximilian E 1598 I, Nr. 41, Z. G. an Ehz. Maximilian (Ausf.), Prag, 1598 I 23.
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unglögenheit und kosten, die er in den Diensten auszustehen hatte, sowie die Gna-
denzusagen des Erzherzogs. Diese wurden von den Zeitgenossen keineswegs als
unverbindliche Formeln gedeutet, sondern begründeten Ansprüche, die man ein-
fordern konnte. So wies er darauf hin, dass Maximilian sich ihm gegenüber jederzeit
aller gnaden erbotten habe, und erwähnt, dass er der gnedigiste[n] naigung seines
Patrons mehr dann versichert sei. Zudem strich er die zusätzliche Stärkung des
Dienstverhältnisses hervor, da der Empfang des Gnadenlehens ihn dem Erzherzog
verpflichte66. Bemerkenswert für die auf Profite ausgerichtete Mentalität Geiz-
koflers ist die Tatsache, dass er, nachdem dieser Vorstoß erfolgreich war, auch noch –
erfolglos – um die Verleihung des letzten, ursprünglich zimmerschen Drittels der
Herrschaft nachsuchte67.

Geizkofler zog aus seinem Amt als Reichspfennigmeister und seinem Einfluss 
am Kaiserhof auch Profite in Form von Verehrungen Dritter: Marx und Hans Fug-
ger schenkten ihm 1591 den Zins in Höhe von 177 fl. 15 kr. für einen Kredit über
35 000 fl., den sie dem Kaiser gewährt hatten. Dieses Geschenk zeigt, wie schmal der
Grat zwischen legitimen Geschenken und verbotener Korruption war, auf dem der
junge Fürstendiener balancierte. Er strich das Geld nämlich erst ein, nachdem er bei
der Hofkammer einen kaiserlichen Befehl erwirkt hatte, der ihm dies gestattete68.
Von den Fuggern, die bei der Rückzahlung ihrer Darlehen an den Kaiser auf die
Kooperation Geizkoflers angewiesen waren, erhielt er weitere finanzielle Wohlta-
ten, wie 1592 ein zinsloses Darlehen über 10 000 fl. zum Kauf des Guts Gailenbach69.
Zudem lassen sich größere Verehrungen anderer Personen nachweisen. 1599 ließen
die Nürnberger Pulvermacher dem Reichspfennigmeister, mit dem sie in geschäftli-
chem Kontakt standen, ein Fass mit Pulver als Geschenk zukommen70. Die Stadt
Esslingen schenkte ihm 1600 sechs Eimer Wein71. Die württembergische Landschaft
verehrte ihm 1602 als Dank für seine Unterstützung bei der Ablösung der After-
lehenschaft sechs Eimer Wein im Wert von insgesamt 240 fl.72

Ein breiter Strom von Gaben für seine Dienste als broker am Kaiserhof und Fi-
nanzagent floss von Geizkoflers württembergischen Patronen zu ihrem Klienten.
Dabei handelte es sich um Naturalien, die angesichts der gelieferten Mengen und
ihrer Regelmäßigkeit fast als Entlohnung betrachtet werden können. Diese Natu-
ralbezahlung bestand in Weinlieferungen und einer jährlich festgelegten Menge von
Wild aus den herzoglichen Forsten. Umfangreiche Weingeschenke (zwischen zwei
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66 Ebd., Nr. 21, Z. G. an Ehz. Maximilian (Ausf.), Prag, 1598 I 09.
67 Vgl. ebd., Nr. 41, Z. G. an Ehz. Maximilian (Ausf.), Prag, 1598 I 23.
68 Vgl. StAL B90 Bü 102, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters (1590) (Entw,), [o. O.,

o. D.].
69 Dieses wurde erst 1604 endgültig abgelöst. Vgl. StAL B90 593, Jahresrechnung Philipp Rai-

sers (1604), [o. O., o. D.], Eintrag von 11.XI.1604. 
70 Vgl. hierzu StAL B90 Bü 595, Nr. 48, Abrechnung Christian Spillers (Ausf.), Augsburg, 1599

XII 28.
71 Vgl. StAL B90 Bü 592, Jahresrechnung Philipp Raisers (1600), [o. O., o. D.], fol. 6v.
72 Vgl. Adam: Landtagsakten, Bd.1, S. 611.
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und vier Fass) lassen sich in den Jahren 1602, 1603, 1608, 1610 und 1616 nach-
weisen73. Im Februar 1611 befahl Herzog Johann Friedrich seinem Heidenheimer
Forstmeister, für Geizkofler jedes Jahr je zwei Hirsche und Wildschweine zu
jagen74. Diese Entscheidung wurde noch im August 1611 dahingehend modifiziert,
Geizkofler jährlich je vier Hirsche und Wildschweine zu liefern75. 

Diese Praxis der Annahme von Verehrungen stieß jedoch an normative Grenzen,
wie ein Beispiel aus dem Jahr 1606 zeigt. Als Dank für seine Unterstützung in einem
Konflikt mit dem ehemaligen Ratsältesten Daniel Schad verehrten die Ulmer Rats-
herren Geizkofler zwei Fass Wein. Zudem bewilligten sie ihm das Recht des Bei-
sitzes in der Stadt. Als der Stadtsekretär Schad ein mit Geizkoflers Hilfe erwirktes
kaiserliches Dekret überbrachte, entgegnete Schad mit ganz üppiglich gefastem
ernst […]: „Waß ziecht ihr umb, ist abermals ein Geitzkhofflerisch decret verhann-
den“, mit dem schmächlichen anhang, „hat er, Geitzkhoffler, die zwey faß wein und
erlangten beysitz noch nicht verschlungen“ 76. Bemerkenswert ist dieser Fall des-
halb, weil an der Injurienklage, die Geizkofler in der Folge gegen diese Beleidigung
erhob, aufgezeigt werden kann, wie weit ein broker wie Geizkofler bei der Vertre-
tung der Interessen seiner Klienten am Kaiserhof offiziell gehen durfte, bis sein En-
gagement als ehrenrührig oder kriminell galt. 

Der Haunsheimer verwahrte sich energisch gegen die Beleidigung Schads, die
impliziere, dass das kaiserliche Dekret nicht mit vorwissen, willen, erkhanndtnuß
oder gutheyssen des Kaisers und der zuständigen Ratskollegien ausgefertigt worden
sei, sondern wider pflicht und aidt von Geizkofler illicitis artibus erpracticiert
und durch die kay: signatur mit hilff und zuthun deß herrn kay: vicecanzlers unnd
reichshofrathssecretarii fälschlich confirmiert und expediert worden sei. Auch unter-
stelle Schad, Geizkofler habe sich durch die zwey faß wein und dem ihm vergontten
beysiz corrumpiern lassen unnd ein löblicher magistrat diser statt ein solche unbilliche
sach gehabt, daß es dergleichen corruptel unnd practicierens bedörfft hätte77. Als
ehrenrührig galt also neben der Fälschung kaiserlicher Dekrete auch die Beeinflus-
sung kaiserlicher Entscheidungen ohne Zustimmung der verantwortlichen Rats-
gremien und ohne Einhaltung des formalen Verfahrens. Zudem war die unmittelbare
Verbindung von Unterstützung und Verehrung ehrenrührig. Die Illusion der
Abkopplung der Gabe von der politischen Gegenleistung musste aufrechterhalten
werden, um dem Eindruck entgegenzuwirken, politische Entscheidungen seien
käuflich.
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73 Vgl. hierzu StAL B90 Bü 447. 
74 Vgl. StAL B90 Bü 427, Z. G. an Hz. Johann Friedrich von Württemberg (Entw.), Hauns-

heim, 1611 II 10.
75 Vgl. ebd., Z. G. an Peter von Karpfen (Entw.), Haunsheim, 1611 VIII 19; ebd., Johann Koch,

Forstmeister von Heidenheim, an Hans Herpfer, Pfleger von Haunsheim (Ausf.), [o. O.],
1613 VIII 31, sowie ebd., Johann Koch, Forstmeister von Heidenheim, an Z. G. (Ausf.),
[o. O.], 1613 XI 06.

76 StAL B90 Bü 540, Anklageschrift Z. G.s (Entw.), [o. O.], [o. D., 1606].
77 Ebd.
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Viel schwerer als Schads Anschuldigungen wogen die Korruptionsvorwürfe, die
der Hofkammersekretär Dr. Hans Ulrich Hämmerl, der noch zum Reichshofrat,
Kanzler des Bischofs von Passau und schließlich zum oberösterreichischen Kam-
merpräsidenten avancierte, gegen Geizkofler auf dem Reichstag von 1613 erhob.
Dabei ging es um 452 063 fl. 7 kr. 3 d., die der Reichspfennigmeister unterschlagen
haben sollte. Die Unterschlagungen sollten laut Hämmerl durch verschwiegene und
der Hofkammer vorenthaltene Münzgewinne von 213 799 fl. 30 kr. erfolgt sein
sowie durch Zinsen in Höhe von 109997 fl. 57 kr., die für Kredite gezahlt wurden,
die der kaiserlichen Finanzverwaltung von Geizkofler, seinen Freunden und einigen
merchant bankers, ohne dass ein Geldbedarf bestanden habe, vorgestreckt worden
seien. Er bemängelte auch die Höhe der Besoldung Geizkoflers, der 33 266 fl. 40 kr.
zuviel kassiert habe. Zudem unterstellte Hämmerl ihm, Gnadengelder in Höhe von
95 000 fl. erschlichen zu haben78. Um die Vorwürfe Hämmerls zu klären, berief Kai-
ser Matthias 1614/16 eine Kommission ein, mit der Erzherzog Maximilian und die
Stadt Nürnberg betraut wurden, die zur Untersuchung Subdelegierte abordneten.
Diese wiesen alle Vorwürfe des Klägers zurück und sprachen den Angeklagten in
allen Anklagepunkten frei: Hämmerls Anschuldigungen seien nicht zu beweisen,
während Geizkofler alle beanstandeten Mängel mit kaiserlichen Befehlen und
Dekreten, Raitbriefen und fürnehmen Attestationen widerlegt hätte. Der Ankläger
sei zu seiner Anklage mehr aus seiner gegen Geizkofler gefasten privatpassion als
auß treu- und gehorsamster affection zu unsern [sc. den kaiserlichen] und des gemei-
nen wesens diensten bewogen worden79. 

Müller hat in seiner Studie über Geizkofler als Reichspfennigmeister auf Grund-
lage der Verteidigungsschrift Geizkoflers, deren Beilagen und der Abschlussrelation
der Subdelegierten die Vorwürfe Hämmerls – insbesondere die der ungerechtfertig-
ten Besoldung, der verschwiegenen Münzgewinne und der unnötigerweise auf-
genommenen Antizipationen – geprüft und kommt dabei zu dem plausiblen – 
durch Stichproben in den Quellen überprüften – Ergebnis, dass Hämmerls
Anschuldigungen zum großen Teil auf „handgreiflichen Betrügereien“ beruhten. 
So gehe Hämmerl „oberflächlich“ und „absichtlich Wesentliches verschweigend“
vor80: Dass Geizkofler sich 400 fl. Monatssold statt für acht Feldzugsmonate für 
das ganze Jahr ausbezahlt habe, war ebenso durch kaiserliche Befehle gedeckt, wie
die Weiterzahlung der ursprünglich nur für die Jahre 1598 bis 1600 vorgesehenen
Besoldung für das Reichspfennigmeisteramt über die 1598er Hilfe bis Mitte 1603.

Die zentrale Anschuldigung Hämmerls lautete, Geizkofler habe Gewinne ver-
schwiegen, die er aus Manipulationen bei den Wechselkursen einzelner Münzsorten
erzielt hätte. Den Wechselkurs von 100 ungarischen Pfennigen, die der Reichspfen-
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78 Vgl. StAL B90 Bü 281, Hans Ulrich Hämmerls Verzeichnis des Geldes, das Z. G. sich un-
rechtmäßig angeeignet haben soll (Abschr.), [o. O., o. D.], S. 8 –13. Vgl. hierzu auch Müller:
Reichspfennigmeister, S. 58 f.

79 Vgl. StAL B90 Bü 291, Ksl. Urteil (Druck), Prag, 1617 V 12.
80 Müller: Reichspfennigmeister, S. 61 und 59.

38758_Reihe_B_171  28.05.2009  12:59  Seite 333



nigmeister in Wien aufgenommen habe, in Augsburg oder Nürnberg, wo die Rück-
zahlung der Wechsel erfolgte, setzte Hämmerl beispielsweise mit 66 2/3 kr. an,
während Geizkofler ihn mit 70 bis 75 kr. in Anschlag brachte. Hämmerl konnte nur
wenige und wenig stichhaltige Belege dafür anführen, dass es sich mit den Wechsel-
kursen seinen Anschuldigungen gemäß verhielt. Demgegenüber legte Geizkofler in
seinem Generalbericht glaubwürdig dar, dass er die Münzen tatsächlich nur zu dem
von ihm in seinen Rechnungen eingebrachten Kursen bekommen konnte. Dies
gelang ihm nicht nur durch Bescheinigungen verschiedener merchant bankers, wie
beispielsweise Lazarus Henckel, Elias Bayer, Ambrosius de Ferrari81, und seiner
Dienstherren wie Erzherzog Maximilian82, sondern auch durch Verweis auf die Pra-
xis der kaiserlichen Finanz- und Militärbehörden. So belegte er den valor der unga-
rischen Münzen unter anderem mit Verweis auf die reüter bestallungen des Jahres
1598, mit den original uhrkhunden des Pfennigmeisters des schwäbischen Kreises
sowie mit den contract und handlungen, so [von der Hofkammer] mit andern ge-
schlossen worden83.

Hämmerl versuchte überdies zu belegen, dass die Antizipationen Geizkoflers
unnötig gewesen seien, da die Amtskasse stets gut gefüllt gewesen sei. Müller wider-
legt diese Anschuldigung überzeugend mit dem Verweis auf Manipulationen Häm-
merls. Dieser brachte Ausgaben Geizkoflers zu dessen Nachteil später in Anschlag,
als sie tatsächlich erfolgten, und stellte Einnahmen früher in Rechnung, als sie wirk-
lich eingingen. Beispielsweise unterstellte er in seiner Anklageschrift, eine außer-
gewöhnliche Hilfe des Herzogs von Ferrara in Höhe von 149 205 fl. 19 kr., 
die nach Geizkoflers Bericht zwischen April und Juli 1595 in vier Einzelposten in
der Amtskasse einging, sei komplett im April 1595 in Empfang genommen worden
und konstruierte daraus Zinsgewinne des Reichspfennigmeisters84. Geizkoflers
Aussage wird jedoch nicht nur durch die Amtsrechnung bestätigt, in der vermerkt
ist, das Geld sei durch wixl aus Venedig durch Jeronimum und Christoff Otten
daselbst für hundertausent cronen den wixln nach, wie sy domals nach und nach
heraus geloffen, alhie und zu Nürnberg, taills in Venedig bar eingenommen und
empfangen worden85, sondern auch durch andere Rechnungsakten. Im April 1595
benachrichtigten die in Venedig ansässigen Augsburger Kaufleute Hieronymus und
Christoph Ott Geizkofler, dass sie das Ferrarische Geld empfangen und erste Wech-
sel aufgenommen hätten, um das Geld sukzessive nach Nürnberg zu transferieren,
so sollte wochentlich mit fernerm remettiern fortgefaren werden86. Auch laut der
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81 Vgl. hierzu StAL B90 Bü 227. Eine Attestation Henckels ist abgedruckt bei Müller: Ver-
dienste, Nr. 20, S. 304.

82 Vgl. hierzu den Schriftwechsel in StAL B90 Bü 228.
83 StAL B90 Bü 287, Relation der Subdelegierten an die ksl. Kommissare (Abschr.), Prag, 1617

III 20. 
84 Vgl. Müller: Reichspfennigmeister, S. 59 – 61.
85 Vgl. StAL B90 Bü 104, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters (1595), [o. O., o. D.].
86 Vgl. StAL B90 Bü 131, Nr. 74, Hieronymus und Christoph Ott an Z. G. (Abschr.), Venedig,

1595 IV 14.
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Abrechnungen von Geizkoflers Nürnberger Korrespondenten Dillher ging das
Geld aus Venedig nicht innerhalb eines Monats ein. Vielmehr finden sich größere
Einnahmen aus Venediger wexln in den Monaten Mai und Juli 159587. 

In der Forschung wurden bislang nur die Korruptionsvorwürfe Hämmerls be-
rücksichtigt. In einem Bericht an den Kaiser, der im Rahmen einer erneuten Unter-
suchung des Geschäftsgebarens Geizkoflers durch kaiserliche Kommissionen in den
Reichsstädten Augsburg und Frankfurt 1631 entstand88, warf jedoch auch Geiz-
koflers Buchhalter Philipp Raiser seinem ehemaligen Dienstherrn vor, sich durch
Rechnungsmanipulationen bereichert zu haben. Geizkofler habe in seinen Amts-
rechnungen Scheindarlehen aufgeführt. Weder hätten die vermeintlichen Kreditoren
Geld geliehen, noch seien Tilgung und Zins erfolgt. Vielmehr habe Geizkofler sich
selbst einen namhaften hinderhaltenen gelt gewin [Münzgewinn?] zuegeaignet
sowie ein ungerechtfertigt hohes Gehalt und überhöhte Spesen bezogen. Auch habe
er Einnahmen später, als sie eingingen, verbucht, demgegenüber Ausgaben früher
verrechnet. Den so entstandenen negativen Rechnungsrest habe er durch seinen
gegenhandler undt verwalter […], alß wann er soviel paar dargeliehen hette beim
Kaiser attestiern lassen, wofür ihm Verschreibungen erteilt worden seien. Teilweise
habe er sich auch von befreundeten Kaufleuten falsche Verschreibungen ausstellen
lassen, wohl – so muss man Raisers Ausführung vermutlich verstehen – um seine
Manipulationen zu verschleiern. Diese Forderung habe er damit begründet, daß er
sovil auß seiner cassa dargeliehen und seinen namben zue spendirn bedenckhens
trage, dahero dieselben, umb ire namben zue spendirn, und umb die quittung er-
suecht und gepetten. Zudem habe er die Amtsbücher bei sich behalten, statt sie sei-
nem Nachfolger Welser auszuhändigen89. 

Weitere Vorwürfe sind in einer vermutlich im Zusammenhang mit einem er-
neuten Versuch Raisers, am Hof mit seinen Anschuldigungen durchzudringen, ent-
standenen Denkschrift überliefert90. Auf Grundlage der Amtsrechnungen von 1595
bis 1603 rekonstruierte er die seiner Meinung nach großteils ungerechtfertigt er-
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87 Vgl. StAL B90 Bü 121, Jahresrechnung Leonhard Dillhers (1595), [o. O., o. D.]. Es müssen
allerdings noch andere Kanäle genutzt worden sein, denn die Summe der in Nürnberg emp-
fangenen venezianischen Wechsel betrug nur knapp 15 000 fl.

88 Vgl. HHStA RA in specie Fz. 74a, Ks. Ferdinand II. an die Stadtpfleger von Augsburg
(Abschr.), Ebersdorf, 1631 IX 09, fol. 8r und ebd., Ks. Ferdinand II. an die Stadt Frankfurt
(Abschr.), Ebersdorf, 1631 IX 09, fol. 21r.

89 HHStA RHK RA in specie Fz. 74, Philipp Raiser an Ks. Ferdinand II., Augsburg, 1631 X
15, fol.16r –17r.

90 Diese ist zwar nicht unterzeichnet, aber doch eindeutig Raiser zuzuordnen. So erwähnt der
Autor beispielsweise nicht nur, dass er, als Geizkofler das Reichspfennigmeisteramt beklei-
dete, als Amtdiener fungierte, sondern, dass er darüber hinaus auch noch bis 1615 in den
Diensten Geizkoflers stand. Beides deutet auf Raiser hin. Vgl. z. B. StAL B90 Bü 812, Quit-
tung Philipp Raisers über 1500 fl. als Abfindung für seine Dienste, Augsburg, 1617 VII 07.
Auch führt der Autor der Denkschrift an, dass er beim Bankrott des Augsburger Kaufmanns
Friedrich Lebzelter 7250 fl. verloren habe. Auch dies trifft nur auf Raiser zu. Vgl. StAL B90
Bü 738, Verzeichnis der Gläubiger Friedrich Lebzelters (Ausf.), [o. O.], [o. D., nach 1610].
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worbenen Einkünfte Geizkoflers in diesen Jahren, deren Summe 554 390 fl. 19 3/4 kr.
betragen habe. Davon entfielen laut Raiser 157 287 fl. 20 kr. auf die Besoldung,
56 975 fl. auf Gnadengelder sowie 22 291 fl. 59 3/4 kr. auf Spesen. Den größten An-
teil hatten die schon erwähnten fingierten Darlehensgeschäfte, deren Profite er mit
317 836 fl. veranschlagt. Explizit wird die Vertuschung von Geizkoflers Manipula-
tionen als Motiv für die Scheindarlehen angeführt. Die Hofbuchhalterei und die
Subdelegierten seien Geizkofler nicht auf die Schliche gekommen, weil er seine
Amtsrechnungen mit falschen quittungen […] unnd anderm besen vorwandt umb
etlich vil tausent gulden angefilt habe. Als Indiz für Geizkoflers Bereicherung im
Amt führt er an, dass dieser beim Amtsantritt schlechten vermigens gewesen sei, sich
bei Aufgabe des Amtes aber damit gebrüstet habe, durch seine Dienste so viel er-
obert zu haben, dass er davon ein jährliches Einkommen von 30 000 fl. habe. Das
Scheitern Hämmerls führt Raiser auf dessen mangelnde Sachkenntnis und seinen
Ehrgeiz zurück, da dieser gewünscht habe, alles allein [zu] sein unnd den danckh
zuverdiennen91. 

Die Anschuldigungen Raisers lassen sich nicht so leicht widerlegen wie die
Hämmerls. Schon das Zerwürfnis Geizkoflers mit Raiser, das Ende 1615 das ein-
undzwanzig Jahre dauernde Dienstverhältnis beendete, deutet darauf hin, dass
Geizkofler erpressbar war. Noch zu Beginn des Jahres hatte Geizkofler Raiser zum
Abschluss einer vorteilhaften Heirat verholfen. Dazu hatte er ihm unter anderem die
Übernahme einer bürgschafft für 4000 fl. gegenüber der Familie der Frau Raisers, die
der Kaufmann Friedrich Lebzelter Raiser schuldete, versprochen92. Der Streit nahm
seinen Ausgang mit der Bitte Raisers um ein Darlehen oder die Einlösung der Bürg-
schaft. Anfang September berichtete er seinem Dienstherrn, dass er die Möglichkeit
habe, 3000 fl. mit guetem nuzen anzulegen. Zwar sei ihm von Lebzelter eine Obli-
gation zweier Augsburger Metzger zediert worden, auf deren Bezahlung er sich 
aber nicht verlassen könne. Daher ersuchte er Geizkofler, ihm 3000 fl. zu leihen und
sich dann an den Metzgern schadlos zu halten93. Wenig später bat er Geizkofler sogar
um 4000 fl.94 Doch Geizkofler wollte das Darlehen, das Raiser griffig suche, nicht
gewähren. Die Bürgschaft habe er ihm nur aus sondern gnaden zugesagt, damit 
sein sonst gestöckhter oder vil mehr gar abgeschlagener heüraht seinen fortgang
erreiche95. 

Mit Drohungen erreichte Raiser sein Ziel aber zuletzt doch noch. So erklärte er
Geizkofler: Ich zweifle aber nicht, da sy für sich und das endt dieses procedirens
recht bedenckhen werden, sy möchten sich eines beßeren entschließen96. Geizkofler
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91 HHStA RA in specie Fz. 74a, Summarischer Bericht über Geizkoflers Amtsrechnungen
(1595 –1603), [o. O., o. D.], fol.1r – 7v.

92 StAL B90 Bü 811, Z. G. an Jakob Rembold (Entw.), Haunsheim, 1614 XII 27, fol. 4 r – 8 r und
ebd., Z. G. an Jakob Rembold (Entw.), Haunsheim, 1615 I 27, fol.13 r – v.

93 Ebd., Philipp Raiser an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1615 IX 01, fol.14 r – v.
94 Vgl. ebd., Philipp Raiser an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1615 X 19, fol. 42 r.
95 Ebd., Z. G. an Philipp Raiser (Entw.), Haunsheim, 1615 X 11/22, fol. 44 r.
96 Ebd., Philipp Raiser an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1615 X 22, fol. 45 r.
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bat unmittelbar, nachdem er Raisers Brief erhalten hatte, schriftlich um Erklärung,
wie diese wort, die er gar nit verstehn khan […], gemaint sein97. Zusätzlich beauf-
tragte er seinen Schwager Marx Konrad von Rehlingen damit, Raiser persönlich auf
die Bedeutung seiner geschrauftte[n], spizige[n] wort anzusprechen. Raiser beließ es
Rehlingen gegenüber bei Andeutungen, dass er über Wissen verfüge, das Geizkofler
gefährlich werden könne: Wehr guetes gedenckh, nemme guetes daraus, wehr beses
gedenckhe, nemme beßes daraus, es bederff keiner erklerung, die wort seyen ver-
ständtlich, er wiß fir sich wohl, wie ers verstehe, e: gst: werdens fir sich auch zuver-
stehen wißen, eins habe er e: gst: gelobt und geschworen, dz wolle er auch halten,
wofern man ihme zu anderen nicht uhrsach gebe, noch also mit fießen drette, näm-
lich, dz er e: gst: und dero bluetsverwanten nicht widerwärtig werde sein, noch in
unwillen begeben wollen werde98. Auch in einem Schreiben an Geizkofler ließ er es
wieder bei Anspielungen bewenden: Die erclerung meiner etlich wenig wort, so in
meinem iungsten schreiben seindt eingeruckht worden, werden e: g: aigne schreiben,
so in dieser materia abgangen, sein99.

Geizkofler gab sich damit nicht zufrieden und forderte eine Erklärung von
Raiser, da ein jeder, der ettwas schreibt, do es nicht auf anders angesehen, daßselbe
zu interpraetirn kein bedenckens haben solle. Die folgenden Ausführungen Geiz-
koflers legen nahe, dass er verstanden haben muss, was Raiser meinte, und dass Rai-
ser etwas gegen ihn in der Hand hatte. Obwohl Geizkofler behauptete, er lasse sich
durch Raisers betrohung […] wenig anfechten, dann ich hab mir, gott lob, nichts zu-
förchten, erklärte er sich dennoch bereit, den großen unverantworttlichen undanckh
nicht an[zu]sehen, und Raiser die 4000 fl. zu bezahlen. Allerdings stellte er die Be-
dingung, dass Raiser ihm Akten und Briefe, die sowohl Geizkoflers private Ange-
legenheiten als auch das Reichspfennigmeisteramt betrafen, herausgebe, weil mein
gelegenheit nicht ist, dz heut oder morgen andere in meinen sachen umbstieren.
Neben der Aushändigung der Schuldverschreibung der Metzger, einer Zession der
Schuldforderung Raisers an Lebzelter und einer Verzichtserklärung der Verwand-
ten von Raisers Ehefrau auf alle Ansprüche gegen Geizkofler verlangte er auch, Rai-
ser solle ihn ins künftig mit dergleichen trutz und hohn, wie ein zeitlang von euch
beschehen  ist, in gleichem mit aller fernerer an: oder zumuehtung, sie habe nahmen,
wie sie woll, zuverschonen100. 

Die Erpressungsversuche Raisers endeten mit dem Tod Geizkoflers nicht, son-
dern lassen sich, nun gegenüber Geizkoflers Sohn, bis in die späten 1640er Jahre
weiterverfolgen. Bemerkenswerterweise ging Ferdinand immer wieder auf die For-
derungen des alten Dieners seines Vaters ein: 1617 erhielt Raiser, nachdem er Maria
Geizkofler nochmahlen gehorsamblich darum ersuecht hatte, für seine langjährigen
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97 Ebd., Z. G. an Philipp Raiser (Entw.), Haunsheim, 1615 X 14/24, fol. 46 r–v.
98 Ebd., Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1615 X 26, fol. 47r– 48r.
99 Ebd., Philipp Raiser an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1615 X 28, fol. 53r.

100 Ebd., Z. G. an Philipp Raiser (Entw.), Haunsheim, 1615 X 30, fol. 55r– 59v.
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Dienste eine Abfindung von 1500 fl.101 In den Jahren 1635 und 1636 stießen wieder-
holte Suppliken Raisers um einen Kredit in Höhe von 600 RT bei Ferdinand auf
taube Ohren102, wohl weil er nichts von Raiser zu befürchten hatte, da dieser als
schwedischer Kollaborateur zwischenzeitlich in Haft saß und beim Kaiser in Un-
gnade gefallen war103. 1640 startete Raiser einen neuen Erpressungsversuch. Maria
Geizkofler teilte er mit, dass ihn der Kaiser aufgefordert habe, zu seinen 1631 erho-
benen Vorwürfen Stellung zu nehmen und zur Fortsetzung der Kommission gegen
Geizkofler nach Wien zu reisen. Dies nahm Raiser zum Anlass, sie aufzufordern,
ihre Haltung (gedanckhen) ihm gegenüber zu erklären, damit er sich darnach zue re-
guliern wiße104. 1644 betrieb Raiser die Vorwürfe gegen den verstorbenen Reichs-
pfennigmeister mit Hilfe des Bayernherzogs am Kaiserhof, um auf diese Weise an
seine prätendierten 4000 fl. zu gelangen105. 1646 suchte er am württembergischen
Hof nach Verbündeten gegen Ferdinand Geizkofler106. 

Einen letzten Erpressungsversuch startete Raiser im Sommer 1647, als sich 
sein Neffe Christoph Andreas Harsdörffer an Ferdinand wandte und ihm mitteilte,
sein Onkel habe ihm ein großes, verpetschirtes packet mit schrifften und schreiben,
die Geizkoflers rechnungssachen betreffen sollen, nach Nürnberg geschickt, damit
er dieses versehen mit einem Schreiben des Nürnberger Rats an den Kaiserhof über-
gebe. Da dieß werck ein sehr weites außsehen habe, habe Harsdörffer seinen Onkel
dazu gebracht, dass er sich gegen eine einmalige Zahlung von 600 fl. – und ver-
mutlich die 1644 von Marx Anton von Rehlingen als Bevollmächtigtem Geizkoflers
zugesagte jährliche Pension von 200 fl. – bereit erkläre, die besagten Schriften zu
ruinirn und sich dieser sachen […] weiter nicht an[zu]nehmen107. Am 26. Oktober
1647 schloss Georg Zoller, den Ferdinand mit den Verhandlungen mit Raiser be-
auftragt hatte, eine Vereinbarung mit Raiser, die im Familienarchiv nur in Abschrift
überliefert ist: Raiser verpflichtete sich darin zur Herausgabe aller Geizkoffleri-
sche[n] schreiben, schriftten und biecher, die er noch besaß. Im Gegenzug erklärte
sich Ferdinand zu einer einmaligen Zahlung von 400 fl. und zur Übernahme einer
lebenslänglichen Pension von 200 fl. bereit108. Dieser Vertrag hatte auch über den
Tod Ferdinands hinaus Bestand. So legte er 1652 in seinem Testament fest, dass auß
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101 StAL B90 Bü 812, Quittung Philipp Raisers über 1500 fl. als Abfindung für seine Dienste,
Augsburg, 1617 VII 07.

102 Vgl. hierzu die Akten in StAL B90 Bü 812.
103 Vgl. StAL B90 Bü 297, Bericht über Philipp Raisers Auseinandersetzung mit Zacharias und

Ferdinand Geizkofler (Entw.), [o. O., o. D.].
104 StAL B90 Bü 812, Philipp Raiser an Maria Geizkofler (Ausf.), Augsburg, 1640 I 25.
105 Vgl. ebd., Particular bericht, [o. O.], [o. D., 1644].
106 Vgl. StAL B90 Bü 297, Philipp Raiser an Hz. Eberhard von Württemberg (Ausf.), Augs-

burg, 1646 II 23.
107 Ebd., Christoph Andreas Harsdörffer an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), Nürnberg, 1647

VI/VII 28/08.
108 Ebd., Vertrag Georg Zollers mit Philipp Raiser (Abschr.), Augsburg, 1647 X 26.
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gewißen und erheblichen ursachen Raiser auch von seinen Erben eine jährliche Pen-
sion von nunmehr 300 fl. erhalten solle109.

Die Schriftstücke, mit denen Raiser Ferdinand erpresste, sind nicht im Original
überliefert. Im Familienarchiv finden sich unter einem Faszikel mit Schreiben Rai-
sers jedoch Abschriften zweier Schreiben, die Geizkofler am 20. Juni 1603 aus Re-
gensburg und am 29. März 1614 von einem unbekannten Ort aus an Raiser rich-
tete110. Sie könnten authentisch sein. Das mit der Ortsangabe Regensburg versehene
Schreiben vom 20. Juni 1603 stimmt mit dem Itinerar Geizkoflers überein, der sich
von Mai bis Juli 1603 auf dem Reichstag aufhielt111. Viele der in den Briefen ange-
sprochenen Ereignisse und Fakten und deren Deutung durch Geizkofler lassen sich
auch in anderen seiner Briefe nachweisen. Im Brief von 1603 beispielsweise be-
zeichnete Geizkofler neben Hämmerl auch den Hofkammerpräsidenten Wolf Un-
verzagt als seine widerwertige [=Gegner] zue hof. Auch in einer um 1606 entstan-
denen Streitschrift gegen Hämmerl erwähnte Geizkofler, dass Unverzagt Hämmerl
gegen ihn starckh favorisiert habe112. Im Schreiben von 1614 berichtete Geizkofler
seinem Diener unter anderem von einer Schmähschrift des Herzogs von Bayern, die
im Zusammenhang mit dem Konflikt mit Hämmerl entstanden war. Tatsächlich
nahm dieses Pasquill Geizkoflers Aufmerksamkeit genau zu dem Zeitpunkt in An-
spruch, in dem auch der Brief an Raiser verfasst wurde, denn am 12./22. März 1614
beklagte er sich beim Kaiser über die bayerische Famosschrift und bat diesen um
Schutz113. Die Bewertung dieser Vorgänge im Schreiben an Raiser stimmt mit der
Beurteilung in den um diese Zeit entstandenen Verteidigungsschriften – bis in die
Formulierung hinein – überein. So schrieb Geizkofler an Raiser: Es ist wol ver-
wunderlich, daß dißer her [Hzg. Maximilian von Bayern] kayserischen dienern maß
und ordnung geben will, waß und wie sie iren herrn raten sollen. In seiner Verteidi-
gungsschrift lautet die Formulierung: Wie nun aller höchstgedachte röm: kay: mt:
der chur: unnd fürsten diener nicht maß oder ordnung geben, […], so verhoff ich alß
ihrer kay: mt: unwürdiger, doch wirklicher rath, diener und unmittelbarer under-
thon eben daßelbe recht bej denselbigen zue haben114. 

Der zweite Brief ist inhaltlich unverfänglich: Der Haunsheimer bat Raiser, auf
dessen treü und verschwigenheit er hofft und dem er dankbare erkantnus und beloh-
nung verspricht, ihm bei der Anfertigung seiner Verteidigungsschrift gegen Häm-
merl behilflich zu sein. Zudem erklärte er, auch in etlichen puncten den Lebzelter,
welcher refierisch[?] ist, vernemmen zu wollen115. Im Brief von 1603 hingegen leug-
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109 StAL B90 Bü 893, Testament Ferdinand Geizkoflers (Ausf.), Ulm, 1652 VI 14.
110 Vgl. StAL B90 Bü 812, Z. G. an Philipp Raiser (Abschr.), Regensburg, 1603 VI 20 und ebd.,

Z. G. an Philipp Raiser (Abschr.), [o. O.], 1614 III 29.
111 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 139, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Abschr.), Regensburg, 1603 VI 16.
112 StAL B90 Bü 215, Streitschrift Z. G.s gegen Hans Ulrich Hämmerl, [o. O.], [o. D., 1606].
113 Vgl. StAL B90 Bü 10, Z. G. an Ks. Matthias (Entw.), Ulm, 1614 III 12/22.
114 Ebd., Z. G. an einen Unbekannten (Entw.), [o. O., Ulm], 1614 IV 10/20.
115 StAL B90 Bü 812, Z. G. an Philipp Raiser (Abschr.), [o. O.], 1614 III 29.

38758_Reihe_B_171  28.05.2009  12:59  Seite 339



nete Geizkofler zwar im Hinblick auf die Anschuldigungen Hämmerls, dass er sich
etwas zuschulden habe kommen lassen, forderte aber Raiser dennoch auf, Rechnun-
gen zu manipulieren und Belastungsmaterial verschwinden zu lassen: Ob ich mich
wol von rechts wegen nichts zubesorgen, so mues ich doch uff mein schanz guete ach-
tung geben, darumb so laß an die schwarze truchen, darinnen meine privat rechnun-
gen sein, ein zetl machen mit der frauen namen, in mein schuldpuech schreib auch 
die frau von Horckheim mit 55 000 fl. ein, alß wann ich iers zu 5 procento schuldig,
entgegen mach ein gehaim puech, darinnen meine schuld und gegenschuld recht
aufgezeichnet, daß laß niemand sehen. Ist dann sonsten waß verhanden, so zu scru-
puliern ursach geben möchte, so thue alles in der still beiseits und sag niemand nichts
davon116. Diese Praxis war Geizkofler nicht fremd. Als 1617 eine Inventur der Pfand-
schaft Wels drohte, die Ferdinands Schwiegervater Christoph Weiß innehatte, emp-
fahl Geizkofler, es wäre das Beste, Weiß’ Frau thete von buechern und briefen bei
seits, was si kunte117.

Indizien für Manipulationen Geizkoflers, insbesondere die von Raiser erwähnten
Scheindarlehen, liefert auch ein Bericht der erwähnten Augsburger Kommission
von 1631. Zweimal mussten die Erben und Nachfolger der Augsburger merchant
bankers und Rentiers Kaspar Mehrer, Martin Horngacher, Karl Rehlinger, Martin
Zobel und Wolf Paler, die als Kreditgeber in den Amtsrechnungen auftauchen, vor
den kaiserlichen Kommissaren erscheinen. Doch mit Ausnahme von Geizkoflers
Schwager Karl Rehlinger, der als einziger von den vermeintlichen Darlehensgebern
noch am Leben war, wusste keiner von ihnen etwas über die angesprochenen Kre-
dite zu berichten118. Als sie wenige Tage später wieder vor den Stadtpflegern er-
schienen, hatten sie in ihren Rechnungsbüchern nachgeschlagen, aber die besagten
Darlehen an das Reichspfennigmeisteramt nicht auffinden können119. 

Geizkoflers Schwager Karl Rehlinger gab Bemerkenswertes zu Protokoll. Die
Verschreibungen und Quittungen über den Empfang der Zinszahlungen seien nur
zum Schein gefertigt worden, denn Geizkofler habe selbst Geld an sein Amt geliehen
und vermeiden wollen, dass dies bekannt werde. So habe er zwar nie nichts dahero
fürgeliehen, viel weniger in bezallung empfangen, wol aber dem herrn Geizkhofler
auf sein schwägerlich beschehenes zuesprechen ungefähr vor 30 jahren ein quittung
p: 20. oder 30 m: fl. sambt davon beschriebner verzinßung deß inhalts gefertigt und
eingehendigt, als ob er, herr Carl Rehlinger, soviel in daß reichspfenningmaisterambt
dargeliehen und also widerumb in bezallung empfangen hette! In facto et effectu
aber were ledigelich nichts daran geweßt, sonder herr Geizkhofler habe vermeldt, 
eß bringe khein gefahr undt khönte niemandt nichts darauß entstehen, weill er selbs
ex proprio selbige summam fürgestreckt undt seinen aigenen nahmen nit spendirn
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116 Ebd., Z. G. an Philipp Raiser (Abschr.), Regensburg, 1603 VI 20. 
117 StAL B90 Bü 864, Z. G. an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), Prag, 1617 I 14.
118 HHStA RHK RA in specie Fz. 74, Protokoll d. ksl. Kommission (Abschr.), Augsburg, 1631

IX 30, fol.12v.
119 Ebd., Protokoll d. ksl. Kommission (Abschr.), Augsburg, 1631 X 02, fol.12v.

38758_Reihe_B_171  28.05.2009  12:59  Seite 340



mögen120. Möglicherweise hatte ihn Geizkofler wegen seiner Gutgläubigkeit als
Scheinkreditor ausgewählt. Gegenüber Hans von Bodeck äußerte der Haunsheimer
1613: Herr Carl Rehlinger ist in seinem procediren gar real unnd aufrichtig, judicirt
und urteilt andere nach seinem offnem humor, traut gutten worten zu bald und vill,
und sieht nicht alzeit (in vertrauen zumelden) recht auf den boden121.

Die Aussagen der Augsburger Patrizier und Kaufleute finden sich teilweise in den
Jahresrechnungen Philipp Raisers über seine Einnahmen und Ausgaben im Auftrag
Geizkoflers bestätigt. In diesen Büchern wurden in den Jahren nach Geizkoflers
Rücktritt vom Amt Zahlungen des neuen Reichspfennigmeisters Welser an seinen
Amtsvorgänger verbucht. Diese Geldflüsse umfassten zum Teil auch die Bezahlung
von Zins und Tilgung von Darlehen, für die Geizkofler sich als Reichspfennig-
meister in proprio verschrieben hatte. Tatsächlich lässt sich bei einzelnen Darlehen
nachweisen, dass das Geld aus dem Reichspfennigmeisteramt zwar in die Kassen
Geizkoflers floss, von dort aus aber nicht an den Gläubiger weitergereicht wurde,
der auf der Verschreibung auftauchte, weil es sich nur um Scheindarlehen handelte.
So taucht in der Liste von Darlehen, die Raiser seiner um 1640 dem Kaiserhof
übermittelten Denkschrift beifügte, in den Jahren 1602 und 1603 auch das im Brief
Geizkoflers an Raiser erwähnte Darlehen über 55 000 fl. unter dem Namen Annas
von Horckheim auf122. Noch 1606 empfing Raiser als Privatbuchhalter Geizkoflers
in dessen Auftrag von Welser 3850 fl. Zins für dieses Darlehen. In derselben Jahres-
rechnung findet sich aber keine Auszahlung an die vermeintliche Gläubigerin. Viel-
mehr ist bei der Einnahme vermerkt, dass diese 55 000 fl. undter dem Horckhaim-
bischen namben in den raittungen in empfang seindt genomben wordten123.

Die Umstände, unter denen dieses Darlehen in den Amtsrechnungen verbucht
wurde, sind dubios: Im Konzept der Rechnung von 1602 taucht erst der später wie-
der gestrichene Name von Geizkoflers Schwager Jakob Rembold als Kreditor auf124.
In der Amtsrechnung 1603 erscheint das Darlehen ohne Nennung eines Kreditors.
Geizkofler gab an, das Geld auf mein proprio verschreibung aufgebracht und gegen
meines gegenhandlers Mathei Peugls schein dem ambt dargeliehen zu haben125. Diese
Variante findet sich auch auf der Obligation Peugls, die dieser Geizkofler beim Emp-
fang des Geldes, das Geizkofler bei verschiedenen Kaufleuten aufgenommen habe,
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120 Ebd., Protokoll d. ksl. Kommission (Abschr.), Augsburg, 1631 IX 30, fol.12r. Vgl. auch
ebd., Protokoll d. ksl. Kommission (Abschr.), Augsburg, 1631 X 02, fol.14r.

121 StAL B90 Bü 718, Z. G. an Hans von Bodeck (Entw.), Haunsheim, 1613 V 05/15.
122 Vgl. HHStA RA in specie Fz. 74 a, Summarischer Bericht über Geizkoflers Amtsrechnun-

gen (1595 –1603), [o. O., o. D.], fol.1r– 7v und StAL B90 Bü 163, Extrakt über die Einnah-
men Z. G.s aus seiner Tätigkeit als Reichspfennigmeister 1595 –1603, [o. O., o. D.].

123 StAL B90 593, Jahresrechnung Philipp Raisers (1606), [o. O., o. D.], Eintrag vom 13. I.1606.
124 StAL B90 Bü 109, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters über die 1594er Hilfe (1602),

[o. O., o. D.], Eintrag vom 31.V.1602.
125 StAL B90 Bü 110, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters über die 1594er Hilfe (1603),

[o. O., o. D.], Quittung Nr. 95.

38758_Reihe_B_171  28.05.2009  12:59  Seite 341



erteilte126. Möglicherweise wurde das Geld, nachdem die Hofbuchhalterei misstrau-
isch geworden war127, – wie das Schreiben Geizkoflers an Raiser nahe legt – unter
dem Namen der Frau von Horckheim in die Rechnungen eingebracht. Dabei han-
delte es sich laut Ausweis der Rechnungsbücher Raisers um keine einmalige Praxis.
Beispielsweise nahm Raiser 1604 21897 fl. 30 kr. Kapital samt dem eher bescheidenen
Zins von 72 fl. 59 3/4 kr. in Empfang, die Geizkofler Welser under des herrn Marx
Conrath von Rehlingen namben als kurzfristiges Wechseldarlehen gewährt hatte128. 

Anders stellt sich der Quellenbefund beim im Kommissionsbericht verzeichneten
Darlehen Martin Zobels über 40 000 fl. dar. Zobels Sohn Adolf legte einen vollstän-
digen Auszug aller Darlehen und Wechsel vor, die Geizkofler bei seinem Vater auf-
genommen und komplett zurückgezahlt hatte. Den in den Amtsrechnungen Geiz-
koflers seit dem 1. Januar 1600 aufgeführten zu 7 % verzinsten Kredit über 40 000 fl.
fand er in den Büchern seines Vaters nicht129. Die Akten im Familienarchiv –
Obligationen, Quittungen und Korrespondenzen – deuten jedoch darauf hin, dass
es sich nicht um ein Scheindarlehen handelte. Zwar vermerkte Raiser in seiner Jah-
resrechnung von 1605, von Welser die Zinsen von den 40 000 fl. empfangen zu haben,
bei den Ausgaben ist aber keine Auszahlung an Zobel verbucht130. Es existiert aller-
dings eine Quittung, in der Zobel bescheinigt, von herrn Geizkhofler […] ein jars
interesse von 2800 fl. par empfangen undt eingenomben zu haben131. Da es in anderen
Quittungen oder in den Rechnungsbüchern Raisers immer die Formel aus handen
bzw. zuhanden verwandt wird, wenn Zinsen durch Diener oder Agenten ausgezahlt
wurden132, könnte es also auch sein, dass Geizkofler das Geld Zobel persönlich aus-
zahlte und die Auszahlung deshalb nicht in Raisers Rechnung auftaucht. Zudem
liegt ein kassierter Schuldschein Geizkoflers gegenüber Zobel über dieses Darlehen
vor133. Es ist aber dennoch nicht auszuschließen, dass es sich dabei um fingierte
Dokumente handelte.
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126 StAL B90 Bü 163, Quittung Matthäus Peugls über den Empfang von 55 000 fl., die Z. G. bei
verschiedenen Kaufleuten zu 7 % Zins aufgenommen hat (Ausf.), Augsburg, 1602 V 31.

127 Vgl. in anderem Zusammenhang HKA RGB Bd. 483, HK an Z. G. (Abschr.), Pilsen, 1600
III 04, fol.16r.

128 StAL B90 593, Jahresrechnung Philipp Raisers (1604), [o. O., o. D.], Eintrag von 1604 XI 04.
129 Vgl. HHStA RHK RA in specie Fz. 74, Protokoll der ksl. Kommission (Abschr.), Augs-

burg, 1631 X 02, fol.14v.
130 Vgl. StAL B90 593, Jahresrechnung Philipp Raisers (1605), [o. O., o. D.].
131 StAL B90 Bü 160, Quittung Martin Zobels gegen Z. G. über den Empfang von 2800 fl. Zins

von 40 000 fl. Kapital (Ausf.), [o. O.], 1605 I 15.
132 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 747, Quittung Eitel Eberhard Besserers gegen Z. G. über den Emp-

fang von 75 fl. Zins von 1500 fl. Kapital durch Jonas Grieninger (Ausf.), [o. O.], 1610 III 10
oder StAL B90 593, Jahresrechnung Philipp Raisers (1605), [o. O., o. D.], Eintrag vom
12.V.1605. Dort vermerkt Raiser den Empfang von 150 fl. Zins von einem Darlehen über
3000 fl., den er von der Reichsstadt Rothenburg zuehandten des herren Mang Dilherrns
empfing. 

133 Vgl. StAL B90 Bü 749, Obligation Z. G.s gegen Martin Zobel über 40 000 fl. (Ausf.), Augs-
burg, 1600 I 01. Sie trägt den eigenhändigen Vermerk Geizkoflers: [D]ise obligation ist zu
zwayen zilen abgelödiget worden.
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Es lässt sich in Bezug auf Raisers Vorwürfe also zumindest nachweisen, dass Geiz-
kofler Scheindarlehen in seine Amtsrechnungen einbrachte. Ob dies geschah, um
Rechnungsmanipulationen und Korruption zu vertuschen, oder lediglich, um die ei-
genen Vermögensverhältnisse oder diejenigen seiner Kreditoren zu verschleiern und
keine Begehrlichkeiten auf Seiten der Hofkammer zu wecken, muss offen bleiben.
Mit Letzterem jedenfalls erklärte Geizkofler den Subdelegierten diese Praxis: Er
habe die nahmen der darleiher nit specificirt, damit die Hofkammer keinen anlaß
habe, diesen prolongationes zue[zu]mueten oder sonsten das gelt an sich zuerhand-
len134. Auch ein (vermutlich von Ferdinand Geizkofler beauftragter) Unbekannter,
der über den Streit Geizkoflers mit Raiser berichtete, erklärte diese Praxis 1647 so.
Er wolle nicht ausschließen, daß nicht eine oder andere parthey bedenckenß getra-
gen, under eigenem nahmen gelt herzuleyhen, und das villeicht destwegen ein ande-
rer creditor angegeben worden seye […], darmit die kayserliche löbliche hoffcammer
nicht anlaß nehme, mit dergleichen partheyen auf prolongationes zuetractiren135. 

1.2 Renditeträchtige Investitionen

Sein durch seine Dienste erworbenes Vermögen investierte Geizkofler zum Teil in
Grundbesitz. Der Wert des gekauften und als Gnadenlehen erworbenen Grund-
besitzes kann anhand von Kaufverträgen und Herrschaftsschätzungen eruiert wer-
den. Mittels der Jahresrechnungen und der Anschläge können auch die Erträge des
Güterbesitzes taxiert werden136. Die Jahresrechnungen der Verwalter der Herr-
schaften verzeichnen die Geld- und Naturaleinnahmen und Ausgaben einzelner
Rechnungsjahre. Sie bieten den Vorteil, dass sie nicht nur die Einnahmen enthalten,
sondern auch die Ausgaben, die für die Verwaltung anfielen, so dass sich aus ihnen
der Profit, den die Herrschaften abwarfen, bestimmen lässt, wenngleich das Pro-
blem auftritt, dass die Naturalerträge öfters nicht in Gelderträge umgerechnet sind.
Allerdings sind in den Rechnungen von Verwaltern häufig auch Rechnungsposten
vermerkt, die keine Verwaltungskosten waren, etwa Ausgaben für Unterhalt des
Herrensitzes oder Verköstigung des Herrn und seiner Gäste137. Zudem sind die Jah-
resrechnungen von einzelnen Herrschaften Geizkoflers nur fragmentarisch überlie-
fert, so dass sich keine Aussagen über den durchschnittlichen Jahresertrag machen
lassen.
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134 StAL B90 Bü 287, Relation der Subdelegierten an die ksl. Kommissare (Abschr.), Prag, 1617
III 20.

135 Vgl. StAL B90 Bü 297, Bericht eines Unbekannten über Philipp Raisers Verhalten gegen-
über Z. G und Ferdinand Geizkofler (Abschr.), [o. O.], [o. D., um 1646].

136 Grundlegende methodische Überlegungen zu Herrschaftsschätzungen und frühneu-
zeitlichen Grundrenten finden sich z. B. bei Mandrou: Grundbesitzer.

137 Vgl. ebd., S.124f.
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Demgegenüber sind in Herrschaftsschätzungen die durchschnittlichen jährlichen
Einkünfte der entsprechenden Herrschaft verzeichnet, die zu einem bestimmten
Faktor, der in den vorliegenden Quellen zwischen 25 und 40 schwankt138, kapi-
talisiert wurden. Neben der Kapitalisierung der Feudaleinkünfte taxieren die
Herrschaftsschätzungen auch den Wert der Immobilien und vor allem der mit der
Herrschaft verbundenen Gerechtigkeiten. Quellenkritisch ist anzumerken, dass die
Schätzungen häufig tendenziös sind, da sie meist im Rahmen von Verkaufsverhand-
lungen erstellt wurden. Während der Verkäufer den Preis in die Höhe treiben
wollte139, war der Käufer daran interessiert, ihn zu drücken. Problematisch ist, dass
in den Schätzungen (häufig) nicht die jährlichen Profite einer Herrschaft verzeichnet
sind, sondern die Bruttoeinnahmen, ohne die Verwaltungs- und Materialkosten zu
berücksichtigen. 

Die erste Erwerbung, die Geizkofler tätigte, war das Gut Gailenbach, das er 1592
für 10 000 fl. den Erben David Haugs abkaufte140. Beim Wiederverkauf an Matthias
Koch 1622 erlöste Geizkoflers Sohn 11000 guette Reichstaler141. Um 1593 erhielt
Geizkofler den halben Teil des Dorfes Bronnen als österreichisches Lehen, über des-
sen Wert keine Angaben vorliegen142. 1599 brachte der Reichspfennigmeister durch
Kauf und Tausch von Hieronymus und Bernhard Imhoff für einen unbekannten
Preis zwei Höfe in Bobingen und Tapfheim an sich143. Im Jahre 1600 erwarb er von
Wolf Kaspar von Horkheim für 85 000 fl. das Gut Haunsheim144, 1000 fl. musste er
Pfalzgraf Philipp Ludwig für die Belehnung mit dem Blutbann bezahlen145. Im fol-
genden Jahr übernahm er mit seinem Bruder Christoph für 20 000 fl. von den Erben
der Elisabeth Khuen von Belasi die Pfandschaft Moos146. Die Kuedorffischen Lehen,
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138 Vgl. hierzu auch ebd., S.151–153. Dieser Faktor hing nach Mandrous Forschungen v. a.
davon ab, ob die Herrschaft beispielsweise über die hohe und niedere Gerichtsbarkeit ver-
fügte, die Jagdfreiheit besaß oder welchen Anteil das Getreide an den Gesamteinnahmen
hatte.

139 Offensichtlich ist dies bei einer um 1620 entstanden Schätzung des Guts Gailenbach, bei der
die Einkünfte mit dem Faktor 40 kapitalisiert werden. Vgl. StAA Herrschaft Haunsheim
Nr.199, Anschlag des Gutes Gailenbach (Ausf.), [o. O.], [o. D., um 1620].

140 Ebd., Kaufvertrag zwischen Z. G. und den Erben David Haugs über das Gut Gailenbach
(Abschr.), Augsburg, 1592 II 01.Vgl. hierzu auch Blendinger: Zacharias Geizkofler, S.181.

141 Vgl. StAA Herrschaft Haunsheim Nr.199, Kaufvertrag zwischen Matthias Koch und Fer-
dinand Geizkofler über das Gut Gailenbach (Ausf.), Haunsheim, 1622 XI 09/19. Jahn:
Augsburg Land, S. 484 gibt den Kaufpreis mit 13 000 fl. an.

142 Vgl. StAL B90 Bü 343c, Karl von Burgau an Z. G. (Ausf.), Agram, 1593 I 21. 
143 Vgl. StAL B90 Bü 433, Lehenbrief über Höfe in Tapfheim und Bobingen (Abschr.), Inns-

bruck, 1599 III 30.
144 Vgl. StAL B90 Bü 432, Quittung Wolf Kaspar von Horckheims gegen Z. G. über die Ge-

samtkaufsumme von 85 000 fl. für das Gut Haunsheim, Günzburg, 1600 VII 20. Die letzte
Rate in Höhe von 15 000 fl. zahlte Geizkofler 1604. Vgl. ebd., Quittung Anna von Horck-
heims gegen Z. G. über die letzte Rate von 15 000 fl. für das Gut Haunsheim, Günzburg,
1604 IX 20.

145 Vgl. Blendinger: Zacharias Geizkofler, S.183.
146 Akten hierzu in StAL B90 Bü 429.
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die er 1601 als Gnadenlehen erhielt, taxierte er mit 1000 RT, während seine Gegner
bei Hof sie auf etlich 1000 fl. werth schätzten147. Zwischen 1601 und 1605 erwarb er
teils als Gnadenlehen Erzherzogs Maximilians, teils durch Kauf fünf Neuntel des der
Reichsritterschaft inkorporierten österreichischen Lehensgutes Wäschenbeuren
samt dem Blutbann über diese Herrschaft. 1601 zedierte Bernhard Löbl Geizkofler
seinen Anteil an diesem Lehen für 4000 fl.148, 1605 kaufte er den Brüdern Johann
Baptist und Julius Pezzen für 10 000 fl. ihren Anteil am Gut Wäschenbeuren ab149.
Der Gesamtwert dieser Herrschaft wurde um 1610 mit 75 205 fl. 38 kr. 4 d. ange-
schlagen150. Im Jahr 1604 verkauften ihm Marquard und Paul Freher für 1300 fl. und
50 RT Leitkauf die Waldstromerschen Reichslehen um Neumarkt und Berngau151.
Seine Erwerbungspolitik schloss er 1611 mit der Investitur in zwei Drittel der im
Hegau gelegenen Herrschaft Stauffen und Hilzingen ab. Vor der Belehnung führten
Beauftragte Geizkoflers und des Erzherzogs Herrschaftsschätzungen dieses Anteils
durch, der mit 55 000 fl. bzw. 61422 fl. taxiert wurde152. 

In einer um 1620 erstellten Herrschaftsschätzung wurden die jährlichen Fixein-
künfte des Guts Gailenbach samt der Höfe in Bobingen und Tapfheim mit 263 fl. 
24 kr. angeschlagen153. Ein Herrschaftsanschlag für das Gut Haunsheim von 1601
geht von einem jährlichen Ertrag von 2840 fl. 30 kr. 1 h. aus154. Der Profit aus der
Pfandschaft Moos, deren Einkünfte Geizkofler seinem Bruder übertragen hatte,
wurden 1601 auf 934 fl. geschätzt; 1618 und 1619 betrug er 1031 fl. bzw. 1205 fl.155

Über die regulären Einnahmen aus den Kuedorffischen Reichslehen existiert nur
Geizkoflers Aussage, dass sie so gering waren, dass er von ihrem Ertrag kaum den
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147 StAL B90 Bü 62, Z. G. an Wolf Unverzagt[?], Prag, 1604 VII 27.
148 StAL B90 Bü 424, Vertrag zwischen Bernhard Löbl und Z. G. über die Zession des Anteils

Löbls am Lehen Wäschenbeuren (Abschr.), Wien, 1601 I 04.
149 Ebd., Kaufvertrag zwischen Z. G. und Johann Baptist und Julius Pezzen über ihren Anteil

am Gut Wäschenbeuren, Prag, 1605 VII 04.
150 StAL B90 Bü 757, Herrschaftsschätzung Wäschenbeuren, [o. O.], [o. D., ca. 1610].
151 Vgl. StAA Herrschaft Haunsheim Nr.16, Kaufvertrag, [o. O.], 1604 I 15.
152 Vgl. StAL B90 Bü 428, Ehz. Maximilian an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1610 XI 19. 
153 Vgl. StAA Herrschaft Haunsheim Nr.199, Anschlag des Gutes Gailenbach (Ausf.), [o. O.],

[o. D., um 1620]. Eine komplette Abrechnung über die Herrschaft Gailenbach liegt nur aus
dem Jahr 1610 vor. An Zins und Tilgung von Darlehen, die Geizkofler seinen Untertanen
gewährt hatte, sowie an anderen Geldgülten gingen 254 fl. 15 kr. ein. Dazu kamen Natural-
abgaben. Vgl. StAA Herrschaft Haunsheim Nr. 469, Jahresrechnung über die Einnahmen
aus der Herrschaft Gailenbach (1610), [o. O., o. D.].

154 Vgl. StAA Herrschaft Haunsheim Nr.139, Anschlag des Gutes Haunsheim (Ausf.), [o. O.],
[o. D., 1600]. Aus dem Jahr 1616/1617 ist zudem eine Teilabrechnung der Herrschaft Hauns-
heim erhalten, aus der hervorgeht, dass allein die Geldeinkünfte zwischen dem 23. Septem-
ber 1616 und dem 8. Februar 1617 1.124 fl. betrugen. StAA Herrschaft Haunsheim Nr. 312,
Abrechnung über die Einnahmen und Ausgaben der Herrschaft Haunsheim (23. IX.1616 –
8. II.1617) (Ausf.), [o. O., o. D.]. 

155 Vgl. StAL B90 Bü 769, Überblick über die Einnahmen, Ausgaben und Erträge der Pfand-
schaft Moos (1618 –1619), [o. O.], [o. D., 1620].
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Lehenpropst bezahlen konnte156. Die Erträge der Waldstromerschen Reichslehen
betrugen von 1605 bis 1617 im Jahresdurchschnitt ca. 59 fl. Sie schwankten zwischen
158 fl. 6 ß. 131/2 d. im Rechnungsjahr 1605/06 und 19 fl. 7 ß. 5 d. 1609/10.157 Die jähr-
lichen Gesamteinnahmen des Guts Wäschenbeuren, von dem Geizkofler jedoch nur
fünf Neuntel besaß158, wurden in einer um 1610 entstandenen Herrschaftsschätzung
als Durchschnittswert der Einnahmen aus neun Jahren mit 1572 fl. angeschlagen159.
Eine andere Schätzung geht von einem Jahresertrag von 1583 fl. 5 kr. 5 d. aus160. Die
jährlichen Einnahmen aus den zwei Dritteln der Herrschaft Stauffen und Hilzingen
betrugen von 1617 bis 1619 durchschnittlich 2070 fl. 2 kr.161

Der Kaufpreis von Gailenbach in Höhe von 10 000 fl. wurde durch die aus der
Herrschaftsschätzung entnommenen jährlichen Einnahmen von 263 fl. nur mit
2,6% verzinst. Diese Zahl stellt aber nur einen Näherungswert dar, da auf der Ein-
nahmenseite die Holzverkäufe fehlen und bei den Ausgaben die nicht unerheblichen
Kosten für die Verwaltung der Herrschaft. Im Jahr 1600 verzeichnet die Rechnung
Philipp Raisers neben kleineren Beträgen für Tagelöhne u. ä. beispielsweise 25 fl. für
die Besoldung des Gärtners in Gailenbach sowie 60 fl. für die fällige Rittersteuer162.
Die jährliche Verzinsung der 85 000 fl., die Geizkofler in das Gut Haunsheim in-
vestiert hatte, betrug, wenn man den von Michael (II.) Geizkofler eingesetzten
Durchschnittsertrag von 2840 fl. zugrunde legt, ca. 3,3%. In diese Rechnung sind
allerdings die erheblichen Ausgaben für die Verwaltung der Herrschaft noch nicht
einbezogen. Zwischen dem 23. September 1616 und dem 8. Februar 1617 betrugen
die Einnahmen der Herrschaft 1737 fl. 40 kr., dem standen aber Ausgaben – z. B. für
Besoldungen – in Höhe von 623 fl. 52 kr. 1 d. gegenüber163. Die Pfandsumme der
Herrschaft Moos betrug 20 000 fl. Bei einem Profit von 934 fl., 1031 fl. und 1205 fl.
betrug die Verzinsung zwischen 4,7% und 6,0 %. Die Waldstromerlehen, die Geiz-
kofler für 1300 fl. und 50 RT gekauft hatte, brachten in den Jahren 1604 bis 1617 einen
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156 StAL B90 Bü 62, Z. G. an Wolf Unverzagt[?], Prag, 1604 VII 27.
157 Vgl. StAA Herrschaft Haunsheim Nr. 296, Jahresrechnungen der Lehenvögte Jakob Sol-

fleisch und Konrad Alberti (1604/05-1616-17) und StAL B90 Bü 614, Jahresrechnung Kon-
rad Albertis, Lehenvogts in Neuenmarkt (1609 –1610) (Ausf.), [o. O.], [o. D., 1610].

158 Vgl. StAL B90 Bü 426, Anschlag des Guts Wäschenbeuren (Entw.), [o. O.], [o. D., um 1644].
159 Vgl. StAL B90 Bü 757, Herrschaftsschätzung des Guts Wäschenbeuren, [o. O.], [o. D., ca.

1610].
160 Vgl. StAL B90 Bü 426, Anschlag des Guts Wäschenbeuren (Ausf.), [o. O.], [o. D., vor 1614].
161 StAL B90 Bü 428, Auszug über die Einnahmen des Geizkoflerschen Anteils der  Herrschaft

Stauffen und Hilzingen (1617–1619), [o. O., o. D.]. Mit diesen Zahlen korrespondiert eine
Auflistung des Durchschnittsertrags des österreichischen Drittels der Herrschaft in den
Jahren 1610 bis 1616, die diesen mit 1097 fl. beziffert. GLAK  229 – 43590, Übersicht über
den Ertrag des österr. Drittels der Herrschaft Hilzingen (1610 –1616) (Ausf.), Stockach,
1619 II 05.

162 Vgl. StAL B90 Bü 592, Jahresrechnung Philipp Raiser (1600), [o. O., o. D.], Einträge vom
16.VI.1600, 18.VII.1600 und vom 11.VIII.1600

163 StAA Herrschaft Haunsheim Nr. 312, Abrechnung über die Einnahmen und Ausgaben der
Herrschaft Haunsheim (23. IX.1616 –08. II.1617) (Ausf.), [o. O., o. D.]. 
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durchschnittlichen Ertrag von ca. 59 fl. Der Zinssatz lag damit bei ca. 4,3 %. Zu-
sammenfassend lässt sich festhalten, dass die Verzinsung des in Grundbesitz inves-
tierten Kapitals zwischen 2,6% und 6,0% schwankte und damit im Schnitt deutlich
unter dem Zinssatz lag, den man mit festverzinslichen Depositen erzielen konnte.

Die grundlegenden Überlegungen, die Geizkofler beim Erwerb von adligen Herr-
schaften anstellte, drehten sich um Profit und Prestige, vor allem um die Schaffung
einer standesgemäßen Lebensgrundlage für sein Geschlecht. Landgüter waren eine
sichere und dauerhafte Wertanlage, die zwar nicht die gleichen Profitchancen bot
wie Geldgeschäfte, aber weniger riskant war164. Dies wird deutlich beim Erwerb von
Geizkoflers Stammsitz Haunsheim. Der Augsburger Domherr Dr. Albrecht Faber,
der als Makler für Geizkofler tätig wurde, meldete diesem im Frühjahr 1600, dass er
Geizkofler von einem feilen edelmansguett berichten könne, so ein stattlich einkho-
men [habe] und zu einem rechten pres wol zubekhomen wer. Dies war auch aus Sicht
Geizkoflers der entscheidende Inhalt des längeren Briefes, wurde doch dieser Satz
als Regest auf dem Briefrücken vermerkt165. In einem Schreiben an Faber erklärte
sich Geizkofler mit einem Kaufpreis zwischen 80 000 und 90 000 fl. einverstanden,
sollte daß einkhummen also richttig sein und ihm daß schloß unnd die gelegenheit,
sonderlichen aber die holzmarckhen, daran nit wenig gelegen, gefallen166. Nach Ab-
schluss des Kaufs gratulierte Abraham Geizkofler seinem Vetter mit den Worten
zum Kauf von Haunsheim, dass er gern gehört habe, dass es ain solch schen lanndt-
guet ist, dafon er von seinem khaufgellt sein guet inntresse haben khan167. 

Auch in anderem Kontext wird deutlich, dass ökonomische Überlegungen beim
Gütererwerb eine zentrale Rolle spielten. Nachdem ihm sein Korrespondent in
Straßburg, Konrad Düringer, vom Tod Michael Marx’ von Eckwersheim berichtet
hatte, dessen Reichslehen an den Kaiser zurückfielen und möglicherweise für Geiz-
kofler als Gnadenlehen von Interesse seien, beauftragte ihn Geizkofler, zu eruieren,
waß er [Eckwersheim] für gueter, so manslehen, von allerhöchstgedachter röm:
khay: mt: und dem reich er [!] gehabt, wo sie gelegen, waß sie werth unnd järlich er-
tragen mögen, damit ich mich darnach zurichten hette, ob solche der mühe werth,
darumben anzuhalten168. Als Ferdinand Geizkofler zu Beginn der 1650er Jahre
Erzherzog Ferdinand Karl anbot, ihm die Geizkofler gehörenden zwei Drittel der
Herrschaft Stauffen und Hilzingen gegen die eigentümliche Übertragung der ge-
samten Herrschaft Wäschenbeuren abzutreten, vergaß er nicht, auf die herrliche ge-
legenheit der versilberung inn die Schweitz und Graupündten hinzuweisen, die die
Naturaleinkommen der Herrschaft böten169.
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164 Vgl. Mandrou: Fugger, S.194 f.
165 StAA Herrschaft Haunsheim Nr.139, Albrecht Faber an Z. G. (Ausf.), Dillingen, 1600 5.

Geörgen thag
166 Ebd., Z. G. an Albrecht Faber (Abschr.), Augsburg, 1600 V 22.
167 StAL B90 Bü 872, Abraham Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1600 VII 23.
168 StAL B90 Bü 492, Z. G. an Konrad Düringer (Entw.), Ulm, 1596 III 19.
169 StAL B90 Bü 428, Anschlag der Güter Stauffen und Hilzingen und Wäschenbeuren

(Entw.), [o. O., o. D.].
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Bei den Erwerbsstrategien Geizkoflers kam auch dem Sozialprestige, das er durch
den Erwerb privilegierten Grundbesitzes gewinnen konnte, eine zentrale Bedeu-
tung zu. In einem Brief an Geizkofler berichtete Faber über die gerechtigkhaiten
und […] streittigkhaiten, die dem Gut Haunsheim anhängig waren170. Geizkofler
erkundigte sich bei Faber auch, wie es mit dem klainen weidtwerckh unnd der
exemption deß guets Haunßhaimb beschaffen sei171. Auch die Kirchenhoheit und
das damit verbundene jus reformandi spielte beim Erwerb von Haunsheim eine
Rolle. Er ließ sich von Faber versichern, dass der Bischof von Augsburg mutatio-
nem religionis zue Haunßheim nicht verhindern khönnen werde172. Als Geizkofler
1607 überlegte, das Gut Weiltingen zu erwerben, bat er Matthäus Enzlin, den Wert
der Herrschaft in Erfahrung zu bringen, da er sich nicht sicher war, ob er es kaufen
solle, weil es nur mit wenigen Herrschaftsrechten ausgestattet war. Das Gut besaß
khein hohe oberkheit, auch war mißlich[?], ob die jagbarkheit bei dem herrn marg-
graven zuerhalten173. Profit und Prestige bestimmten gleichermaßen die Wirt-
schaftsmentalität des Adels. Als Erasmus von Starhemberg Geizkofler ein Landgut
in Österreich zum Kauf anpries, verwies er nicht nur darauf, dass das Gut mitt schö-
nen regalien […] unnd andern requisitis zu einer herschafft begabet sei, sondern
auch darauf, dass es ein guttes einkomben habe174.

Bei der Nutzung seines Grundbesitzes zielte Geizkofler auf ökonomische Pro-
fite175. Seinem Amtsschreiber in Wäschenbeuren befahl er beispielsweise, geerntetes
Heu aufs höchst, als es sein kahn, zu verkaufen176. Als er 1616 von einer Missernte in
den württembergischen Weinanbaugebieten erfuhr und die daraus resultierende
große weinteuhrung folgerte, erklärte er seinem Sohn, der sich gerade in Stauffen
aufhielt: Wirst dich demnach mit verkauffung der wein darnach wißen zurichten177.
Jakob Rembold betrieb im Auftrag seines Schwagers Geizkofler einen schwung-
haften Getreidehandel in Augsburg. Für diesen Handel hatte er sogar einen eigenen
Kornboden in der Reichsstadt angemietet, auf den vor allem Getreide aus dem 
Gut Gailenbach geschafft wurde178. 1611 betrugen die Einnahmen aus Rembolds
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170 StAA Herrschaft Haunsheim Nr.139, Albrecht Faber an Z. G. (Ausf.), Dillingen, 1600 V 01.
171 Ebd., Z. G. an Albrecht Faber (Abschr.), Augsburg, 1600 V 22.
172 Ebd., Albrecht Faber an Z. G. (Ausf.), Dillingen, 1600 VI 15.
173 HStAS A 155 Bü 30, Nr.105, Z. G. an Matthäus Enzlin, Haunsheim, 1607 IV 13.
174 StAL B90 Bü 429, Erasmus von Starhemberg an Z. G. (Ausf.), Riedeck, 1601 X 01. 

Vgl. hierzu auch StAL B90 Bü 718, Karl Rehlinger an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1613 III 13. 
Im Hinblick auf den möglichen Kauf der adligen Herrschaft Bocksberg erklärte Rehlinger
seinem Schwager in diesem Schreiben: da nun e:g: zue einem sollichen kauf gelangen und
khommen köndten, hielt ich in meiner einfalt darfir, das sie diß orts ihren nuzen nit übel
schaffen würden, in bedenckhung, das angedeüt guet wol ein mehreres werth und neben den
gewohnlichen rentten und gülten ein wolerbautes adelichs schloß und schöne privilegien hatt.

175 Auch Winkelbauer: Gundaker von Liechtenstein, S.164 stellt fest, dass Liechtenstein beim
„Verkauf von Eigenbauprodukten“ die „Maxime der Gewinnoptimierung“ zugrunde legte. 

176 StAL B90 Bü 816, Z. G. an Bernhard Schottmüller, Ulm, 1613 II 18/28.
177 StAL B90 Bü 864, Z. G. an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), Haunsheim, 1616 V 25/15.
178 Vgl. hierzu StAA Herrschaft Haunsheim Nr. 468 – 469.
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Kornverkäufen 2475 fl. – dabei scheint es sich aber um den Verkauf von Getreide
gehandelt zu haben, das sich über mehrere Jahre auf dem Kornboden Geizkoflers
angesammelt hatte179. Zudem verkaufte Rembold in Geizkoflers Auftrag Holz aus
dem zur Herrschaft Gailenbach gehörenden Höchstetter Wald, was in den Jahren
1609 und 1610 272 fl. 30 kr. bzw. 163 fl. einbrachte180.

Die Gewinnorientierung konkurrierte jedoch mit einem patriarchalischen Ver-
ständnis von Herrschaft, der Fürsorgepflicht des Grundherrn für seine Untertanen.
Geizkofler verwies 1616 in einem gestrichenen Briefentwurf gegenüber dem künf-
tigen Schwiegervater seines Sohnes Ferdinand, Christoph Weiß, stolz darauf, dass 
er sich bemühe, seine Untertanen von Steuern frei zu halten. Während die arme[n]
leüth in der Pfalzgrafschaft Neuburg große steüren zahlen müssten, weil die Land-
schaft die namhaften Schulden des Landesherrn übernommen hätte, seien sie bei ihm
gott lob […] frey von Steuern mit Ausnahme der Rittersteuern, die nur alle sechs
oder sieben Jahre anfielen181. Auch war es eine soziale Verpflichtung, in Not geratene
Untertanen finanziell zu unterstützen. In der Antwort auf eine durch den Wäschen-
beurer Vogt als broker unterstützte Supplik der Untertanen auf finanzielle Hilfe
durch ihren Herrn wegen Unwettern und Missernten erklärte Geizkofler, bishero
bei beeden, nemblich den haußhäbigen und den gar armen leüthen, das [s]einige trei-
lich gethan zu haben, indem er ihnen mit einem Darlehen und Gaben aus seinen Ge-
treidevorräten geholfen sowie ihnen Abgaben (vesen gültt) erlassen habe182. Diese
religiös fundierte Herrschaftsauffassung spiegelt sich auch in den zahlreichen Almo-
sen wider, die er den Untertanen regelmäßig zukommen ließ. 1610 beispielsweise
machten seine Geldeinnahmen aus dem Gut Wäschenbeuren 677 fl. 45 kr. aus, davon
gingen unter anderem 50 fl. ab, die im Auftrag Geizkoflers under die armen leith […]
außgespenndt wurden183. 

Diese Unterstützung war in Geizkoflers paternalistischem Herrschaftsverständ-
nis verbunden mit Erziehungs- und Kontrollaufgaben des Grundherrn. So betonte
er seinem Vogt gegenüber, das die underthanen, da man ihnen einmal zu lang borgt,
dardurch nur verderbt werden, wie ihnen dan das durch euch procurirte anlehen
merer schaden, alß nuzen geschafft184. Dieses Herrschaftsverständnis, das einer 
rein ökonomischen Ausbeutung der erworbenen Herrschaften entgegenstand, fin-
det sich auch in einem ausführlichen Ratschlag, den Ferdinand Geizkofler um 1620
seinem Schwager Christoph Ludwig Weiß von Würting zukommen ließ. Die reli-
giös motivierte Sorge um das Seelenheil der Untertanen und die gerechte Herrschaft

350

179 Vgl. StAL B90 Bü 605, Monatsrechnung Philipp Raisers (III 1611), [o. O., o. D.].
180 Vgl. StAA Herrschaft Haunsheim Nr. 468, Abrechnung Jakob Rembolds über seine Holz-

verkäufe (1609 –1610) (Ausf.), [o. O., o. D.].
181 StAL B90 Bü 897, Z. G. an Christoph Weiß (Entw.), Haunsheim, 1616 III/IV 23/02.
182 StAL B90 Bü 817, Z. G. an Georg Buchmüller (Entw.), Haunsheim, 1614 IX 05.
183 StAL B90 Bü 751, Nebenrechnung Bernhard Schottmillers, [o. O., Wäschenbeuren], [o. D.,

nach 1610 XII 24].
184 StAL B90 Bü 817, Z. G. an Georg Buchmüller (Entw.), Haunsheim, 1614 IX 5.
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verband sich mit der adligen Furcht vor dem Aufstand des Gemeinen Mannes. 
So empfahl er seinem Schwager, zueerhalt: und fortpflantzung göttliches worts […]
kirchen unnd schuelen recht und wol [zu] bestel[len], legte ihm die arme[n] leut ans
Herz und brachte ihm nahe, seine Untertanen mit übermäßigen bolden steür auf-
legen und andern extractionen nicht zue sehr [zu] beschwären, dann die experienz
gnugsamb bezeügt, daß dergleichen von den armen underthonen erzwungner
schwaiß wenig fruchtet, ja vilmehr alles unhail und verdörben mit sich bringt.
Zudem forderte er ihn auf, die Pfleger gründlich zu überwachen, damit den under-
thonen die justitia gleich, dem armen alß wie dem reichen, administrirt, witwen und
wayßen beschutzt, versorgt und recht bevögtet werden185.

Adliger Grundbesitz fungierte zudem als verpfändbare Sicherheit und somit als
Quelle der Kreditwürdigkeit. Als Adolf von Althann und Reichspfennigmeister
Stephan Schmidt Geizkofler 1610 um ein Darlehen für den Kaiser baten, bewilligte
er 10 000 fl., die er sich bei einem Kreditor leihen wollte, dem er dafür seinen Anteil
am Markt Wäschenbeuren verschreiben wollte. Daher ersuchte er Erzherzog Maxi-
milian als Lehnsherrn um seinen Konsens, nicht ohne auszuführen, dass er wegen
der ausstehenden kaiserlichen Schulden in Höhe von 252 000 fl.186, alle seine aigen-
thumbliche güetter zuvor für ire kay: mt: und das hochlöbliche hauß von Österreich
versezt unnd verschriben habe187. Grundbesitz war ein wesentlicher Faktor der
finanziellen Liquidität. So erteilte Erzherzog Maximilian Geizkofler auf seinen
Wunsch drei Konsensbriefe, die es ihm erlaubten, die Herrschaft Stauffen und
Hilzingen noch vor der Einsetzung in dieses Lehen in einem Zeitraum von zehn
Jahren mit insgesamt 15 000 fl. zu beleihen188. Dies war für Geizkofler wichtig, da er
für dieses Lehen zwar nicht den im Expektanzbrief genannten Wert des Guts von
40 000 fl., wohl aber den Betrag von 12 150 fl. bezahlen musste. Außerdem war er
verpflichtet worden, das Schloss Stauffen für 3000 fl. auszubauen189.

Neben Investitionen in adligen Grundbesitz stellten kurzfristige Wechsel- und
Warengeschäfte sowie langfristige, festverzinsliche Depositen eine zweite öko-
nomisch renditeträchtige Anlageform dar. Über Geizkoflers kurzfristige, meist sehr
profitable Wechselgeschäfte liegen nur wenige Belege vor: Auf der Frankfurter
Ostermesse 1605 gewährte Lidl in Geizkoflers Auftrag dem Reichspfennigmeister
Welser ein Wechseldarlehen in Höhe von 26 000 fl. zu 3,5% lagio (= Agio, Aufgeld),
das dieser am 4. September 1605 samt dem Zins in Höhe von 910 fl. in Augsburg
wieder erstattete. Ebenfalls auf der Ostermesse lieh Lidl den Erben Wilhelms und
Aloys’ Wertemanns 23 000 fl. zu 3,5% lagio, das Mang Dillher am 7.August 1605 in
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185 StAL B90 Bü 903, Ferdinand Geizkofler an Christoph Ludwig Weiß (Entw.), [o. O.], [o. D.,
1619].

186 Vgl. StAL B90 Bü 172, Z. G. an Ehz. Maximilian (Abschr.), Haunsheim, 1610 III 10.
187 TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1610 III, Nr. 39, Z. G. an Ehz. Maximilian (Ausf.), Hauns-

heim, 1610 III 24.
188 Vgl. ebd., Konsensbrief Ehz. Maximilians (Abschr.), Innsbruck, 1611 III 17.
189 Vgl. StAL B90 Bü 428, Konsensbrief Ehz. Maximilians (Abschr.), Innsbruck, 1611 II 28.
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Nürnberg samt dem Zins von 805 fl. in Geizkoflers Auftrag in Empfang nahm190.
1606 beauftragte Geizkofler seinen Schwager Eitel Eberhard Besserer im Namen
von Maria Geizkofler 3000 Philippstaler in reichsmünz zu verwechßlen. Besserer
erlangte zunächst trotz fleissige[r] nachfrag keinen höheren Wechselkurs als 82 kr.
für den Philippstaler, stellte aber in Aussicht, er werde den Kurs gleichwol nach und
nach uff 84 kr. […] pringen191. Auf der Frankfurter Herbstmesse 1606 lieh Geiz-
kofler Reichspfennigmeister Welser 11467 fl. 58 kr. 2 d., die dieser samt dem lagio
in Höhe von 688 fl. 4 kr. 2 d. am 25. Januar 1607 in Augsburg beglich192. Im Jahr 1609
informierte Mang Dillher seinen Patron auf dessen Wunsch über die Profite bei
Wechselgeschäften zwischen Frankfurt und Nürnberg193. Als der aus Leipzig stam-
mende Augsburger Kaufmann Friedrich Lebzelter 1610 Bankrott ging, schuldete er
dem Haunsheimer 9183 fl. 52 kr.194 Im Dezember 1609 hatte Lebzelter den Empfang
von 13 000 fl. quittiert, die Raiser ihm im Auftrag Geizkoflers übergeben hatte und
die Geizkoflers bevelch nach ferner disponiert unnd behörlich widerumb erstattet
werden sollten195. Auch Ferdinand Geizkofler investierte sein Vermögen teilweise
in über die Firma Schorer abgewickelte umfangreiche Geld- und Wechselgeschäfte
zwischen Lyon und Venedig196. 

Diese Wechselgeschäfte waren vom Streben nach ökonomischem Profit bestimmt.
Im Januar 1607 beispielsweise beriet Marx Konrad von Rehlingen seinen Schwager
auf dessen Bitte hin, wie dieser 15 000 fl. für zwei bis drei Monate con buona utile
anlegen könne197. Dazu schlug Rehlingen Geldgeschäfte oder Investitionen in den
Großhandel vor. Er empfahl zwar, Geizkofler solle sein Geld in Frankfurter oder
venezianischen Wechseln anlegen, zog aber auch in Betracht, schlechten Augspurger
barchet dafür zu kaufen und diesen mit Gewinn wieder abzustoßen. Beide Inves-
titionsmodelle wurden von Rehlingen allein aus der Perspektive ökonomischer
Rationalität gegeneinander abgewogen, indem er bei allen Anlagemöglichkeiten
explizit die Rendite und das finanzielle Risiko als entscheidende Kriterien anführte.
Überlegungen, ob Investitionen in den Handel überhaupt standesgemäß seien,
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190 Vgl. StAL B90 593, Jahresrechnung Philipp Raisers (1605), [o. O., o. D.], StAL B90 Bü 193,
Abrechnung Georg Lidls über die Frankfurter Ostermesse 1605 (Ausf.), [o. O., o. D.], 
und ebd., Abrechnung Mang Dillhers (1605) (Ausf.), [o. O., Nürnberg], [o. D., n. 1605 
XII 31].

191 StAL B90 Bü 489, Eitel Eberhard Besserer an Z. G. (Ausf.), Ulm, 1606 III 02. 
192 Vgl. StAL B90 Bü 594, Jahresrechnung Philipp Raisers (1607), [o. O., o. D.], Eintrag vom

25. I.1607.
193 Vgl. StAL B90 Bü 812, Mang Dillher an Z. G. (Ausf.), Nürnberg, 1609 XI 12.
194 Vgl. StAL B90 Bü 738, Verzeichnis der Gläubiger Friedrich Lebzelters (Ausf.), [o. O.,

o. D.].
195 StAL B90 Bü 812, Quittung Friedrich Lebzelters über den Empfang von 13 000 fl. von Z. G.

(Ausf.), Augsburg, 1609 XII 28.
196 Vgl. hierzu die Akten in StAL B90 Bü 645 – 653.
197 StAL B90 Bü 531, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1607 I 19/29.
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finden sich hingegen nicht198. So erachtete er es als bedenklich, an wahren ein summa
anzulegen, […], erstlich kan man schwerlich in 3 monat wider zu gelt khommen, zum
andern gehert vil mieh, wagnus und factorei darzu, der gewin ist ohngewiser, und der
verschleiß ohne borg mißlich199. 

Nach Ausweis der überlieferten Quellen war jedoch die Investition von Vermö-
gen in langfristige, festverzinsliche Depositen häufiger als solche in Wechsel- und
Warengeschäfte. Eine Gesamtübersicht über die Depositen in Form eines Schuld-
buchs liegt nicht vor200. Dass es ein solches aber gegeben haben muss, belegt ein
eigenhändiger Eintrag Geizkoflers in der Jahresrechnung Philipp Raisers aus dem
Jahr 1604, in der er vermerkt, dass ein Darlehen an Hans Sebastian von Herbstheim
in dem schultbuech eingezaichnet sei201. Dennoch existieren zahlreiche Quellen, aus
denen sich der Kreis der Schuldner Geizkoflers sozialhistorisch verorten lässt und
die seine Anlagestrategien deutlich werden lassen. Auf Verzinsung ausstehende
Gelder bildeten einen wesentlichen Anteil des Vermögens Geizkoflers. Eine Auf-
stellung der Schuldner Geizkoflers aus dem Jahr 1604 weist 78 319 fl. 3 3/4 kr. aus.
Dabei handelt es sich nicht um eine vollständige Aufstellung der Aktiva Geiz-
koflers, wie die Überschrift verzaichnus etlicher[!] partheyen, so iren gnaden schul-
dig sein nahe legt202. Beispielsweise ist ein mit 6 % p. a. verzinstes Darlehen über
6000 fl. nicht erfasst, das Geizkofler 1604 Ludwig von Mollart gewährte203. Auch
die Schulden in Höhe von 162 272 fl. 44 kr. 2 1/3 h., die der Kaiser bei Geizkofler
wegen dessen in-proprio-Verschreibungen und Krediten aus seiner Zeit als Reichs-
pfennigmeister hatte204, werden nicht vermerkt.

Der Kreis der Schuldner auf dieser Liste umfasste unter anderem Fürsten, Reichs-
und Landstädte sowie Landstände: So hatte Geizkofler beim Rücktritt vom Amt,
Forderungen des Amts gegen den Bischof Speyer und Karl von Liechtenstein in
Höhe von 3568 fl. und 7277 fl. 10 1/2 kr. übernommen. Ebenso verhielt es sich mit
12 600 fl., die ihm die Stadt Regensburg schuldete. Bei der Tiroler Kammer hatte er
6000 fl. liegen, bei der Stadt Rothenburg o. d. T. 3000 fl. und beim Deutschen Orden
4000 fl.205 Auch nach 1604 lieh er weiter Geld an Fürsten, Landstände und Städte:
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198 Auch gemäß der von Stollberg-Rilinger: Handelsverbot, S. 278 f., ausgewerteten früh-
neuzeitlichen Adelstraktate war es Adligen ohne Prestigeverlust möglich, ihren Landbesitz
profitorientiert zu nutzen oder sogar in den Großhandel zu investieren.  

199 StAL B90 Bü 531, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1607 I 21/31.
200 Im Familienarchiv ist lediglich ein Schuldbuch Ferdinand Geizkoflers aus der Zeit um 1650

erhalten. Vgl. hierzu StAL B90 Bü 670.
201 StAL B90 593, Jahresrechnung Philipp Raisers (1604), [o. O., o. D.], Eintrag vom 12. III.

1604.
202 StAL B90 Bü 670, Verzeichnis der Schuldner Zacharias Geizkoflers (Ausf.), [o. O.], [o. D.,

1604].
203 Vgl. hierzu die Akten in StAL B90 Bü 700 und 720.
204 StAL B90 Bü 166, Verzeichnis der ksl. Schulden bei Z. G. und deren Begleichung (bis Ende

1604), [o. O., o. D.]. 
205 StAL B90 Bü 670, Verzeichnis der Schuldner Zacharias Geizkoflers (Ausf.), [o. O.], [o. D.,

1604].
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1615 nahm Herzog Johann Georg von Sachsen bei Geizkofler ein Darlehen in Höhe
von 10 000 fl. auf206. 1608 lieh er der Landschaft des Erzherzogtums Österreich
20 000 fl. zu einem Zinssatz von 7%207. Der Stadt Lauingen gewährte er 1611 bis
1614 einen Kredit in Höhe von 5000 fl. zu 5 % p. a208. 

Am umfangreichsten waren jedoch seine Investitionen in den „Staatskredit“ für
das Haus Österreich, der – obwohl an verschiedenen Stellen bereits thematisiert –
hier nochmals systematisiert werden soll. Der Kaiser wurde erstens zum Schuldner
seines Dieners, indem dieser Gnadengelder, die sein Dienstherr ihm versprochen
hatte, gegen Verzinsung „stehenließ“, zweitens durch Darlehen, für die Geizkofler
sich in proprio verschrieb, für die ihm der Kaiser Zins und Tilgung schuldete, die 
er als Selbstschuldner allerdings an den ursprünglichen Gläubiger weiterreichen
musste, und drittens durch Darlehen, die er selbst gewährte209. Wie die Ausführun-
gen zu den Scheindarlehen zeigen, lassen sich die beiden letzten Posten nicht genau
auseinanderhalten. Es handelte sich jedoch vor allem in den letzten Jahren von
Geizkoflers Amtszeit und in den ersten Jahren danach um Summen von mehre-
ren hunderttausend Gulden. Allein für die in den Amtrechnungen über die 1594er
Hilfe aufgeführten Darlehen, die er (angeblich) als Selbstschuldner anonymer Kre-
ditoren aufgebracht oder selbst gewährt hatte, erhielt er 1600 6566 fl. an Zinsen210.
Auch Geizkofler wurde als Amtsträger zum „Staats-Teilhaber“ und „Investor“211.
Ökonomisch profitabel waren diese Investitionen allerdings nur, solange er durch
das Reichspfennigmeisteramt institutionell und durch Zugang zum Kaiser und 
zum Hof informell gesicherten Zugriff auf die finanziellen Ressourcen des Reichs
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206 Vgl. hierzu die Akten in StAL B90 Bü 716.
207 Vgl. StAL B90 Bü 147, Abrechnung Lazarus Henckels mit Z. G., [o. O., Wien], [o. D., nach

1612 I 04]. 
208 Vgl. StAL B90 Bü 734, Z. G. an Marx Konrad von Rehlingen (Entw.), Haunsheim, 1614

XI/XII 27/07.
209 Unter eigenem Namen gewährte Geizkofler dem Reichspfennigmeisteramt 1594 20 000 fl.

zu 5% p. a., 1601 10 000 fl. zu 7% p. a. und 1603 zu 8400 fl. zu 7% p. a. Maria Geizkofler
lieh dem Amt 1603 zinslos 8750 fl. Vgl. hierzu die Amtsrechnungen in StAL B90 Bü 102 –
110 und Bü 115.

210 Vgl. StAL B90 Bü 107, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters über die 1594er Hilfe
(1600) (Entw.), [o. O., o. D.], Quittungen Nr. 217 und 221. Dabei handelte es sich um 200 fl.
Zins von 10 000 fl., 1644 fl. 5 kr. von 23 487 fl. zu 7% p. a., die Geizkofler 1597 aufgebracht
und gegen Peugls schein dem Reichspfennigmeisteramt geliehen hatte, sowie um 4721 fl. 55
kr. von 67 456 fl. zu 7% p. a., die er bey underschidlichen handelßleuten aufgenommen und
gegen Peugls und Behems schein dem Reichspfennigmeisteramt geliehen hatte. Dass es sich
dabei tatsächlich um Darlehen Dritter handelte, ist zumindest nicht eindeutig nachzuwei-
sen. In der Rechnung Raisers über die Einnahmen und die Ausgaben für den Haushalt
Geizkoflers tauchen zwar große Empfänge vom Amtskassier Stephan Daniel auf, aber keine
Auszahlungen entsprechender Beträge an Dritte. Vgl.  StAL B90 Bü 592, Jahresrechnung
Philipp Raiser (1600), [o. O., o. D.]. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass die Bezah-
lung der Zinsen an die ursprünglichen Gläubiger auf anderem Wege erfolgte.

211 Haberer: Leonhard (IV.) von Harrach, S. 23 und 110.
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hatte212. Wurden ihm seine Zinsen aus Gnadengeldern und Darlehen während sei-
ner Amtszeit, wenn auch die Eintreibung mit erheblichen Mühen verbunden war,
zum Großteil zurückgezahlt oder die Verluste wenigstens durch Besoldung, Gna-
dengelder und Gnadenlehen wettgemacht, so hatte er nach 1603/06, als er weder
Reichspfennigmeister noch regelmäßig bei Hof war, größte Schwierigkeiten, aus-
stehende Schulden einzutreiben. 

Geizkofler lieh auch immer wieder seinen Verwandten213, Freunden, Klienten,
Dienern und seinen Untertanen, also Privatpersonen, mit denen er verflochten war,
Geld gegen feste Verzinsung. Auf der Liste von 1604 erscheinen Georg und Marx
Fugger mit 5000 fl., Albrecht Fugger mit 2100 fl., Anton Fugger mit 10 000 fl., Hein-
rich Matthäus von Thurn mit 6000 fl. und Hans Georg von Zollern mit 3500 fl.214

Die Grafen von Fürstenberg schuldeten Ferdinand Geizkofler um 1618 35 810 fl.
Kapital und 3108 fl. 53 kr. 2 d. Zins215. Bei Ferdinands Tod waren diese Schulden
durch aufgelaufene Zinsen auf 126 010 fl. angewachsen216. Verschiedenen Angehöri-
gen der reichsritterschaftliche Familie von Leonrod gewährte Geizkofler in den
Jahren zwischen 1609 und 1615 Kredite in Höhe von 3000 fl., 2000 fl., 7000 fl. und
5000 fl.217 Der niederösterreichische Regimentsrat Gundaker von Polheim schul-
dete ihm 1611 13 000 fl., die mit 6% verzinst wurden218. Seinem alten Geschäfts-
partner Lazarus Henckel gewährte er 1611 einen Kredit in Höhe von 10 000 fl.219

Seinen Untertanen in Wäschenbeuren lieh der Haunsheimer im Jahr 1613 auf ihren
Wunsch hin 2450 fl. zu 5% Zins p. a.220 Immer wieder tauchen in den Rechnungen
der Vögte Geizkoflers Darlehen auf, die er einzelnen Untertanen zugestand221.
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212 Vgl. hierzu auch Winkelbauer: Gundaker von Liechtenstein, S.163, der darauf hinweist,
dass ein kaiserlicher Gläubiger, der an einer Rückzahlung und Verzinsung seiner Darlehen
interessiert war, „schon aus diesem Grund danach trachten [musste], ein möglichst nahes
persönliches Verhältnis zum Kaiser, einen Sitz im Geheimen Rat oder in einer der Zentral-
behörden zu erlangen.“

213 Vgl. Kap. IV.1.
214 StAL B90 Bü 670, Verzeichnis der Schuldner Zacharias Geizkoflers (Ausf.), [o. O.], [o. D.,

1604].
215 StAL B90 Bü 683, Verzeichnis der Schulden der Grafen von Fürstenberg bei F. G., [o. O.],

[o. D., nach 1618 VII 01].
216 Vgl. StAL B90 Bü 894, Vergleich über das Testament Ferdinand Geizkoflers zwischen

Maria Polyxena Geizkofler und der schwäbischen Reichsritterschaft (Ausf.), Ulm, 1653 
XI 09.

217 Vgl. hierzu die Akten in StAL B90 Bü 696.
218 Vgl. StAL B90 Bü 670, Instruktion Z. G.s für Jonas Grüninger (Ausf.), Haunsheim, 1611 X

12.
219 Vgl. hierzu die Akten in StAL B90 Bü 688.
220 Vgl. StAL B90 Bü 751, Jahresrechnung der Herrschaft Wäschenbeuren (1613) (Ausf.),

[o. O., o. D.].
221 Vgl. z. B. StAA Herrschaft Haunsheim Nr. 312, Abrechnung über die Einnahmen und Aus-

gaben der Herrschaft Haunsheim (23. IX.1616 – 8. II.1617) (Ausf.), [o. O., o. D.]. 
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Anders als bei kurzfristigen Geldgeschäften suchte Geizkofler selten von sich aus
nach mittel- und langfristigen Anlagemöglichkeiten für sein Geld222. Weitaus häu-
figer wurde er um größere Kredite angegangen. Dies gilt nicht nur für Darlehen, 
die seine fürstlichen Herrn und Patrone bei ihm aufnahmen, sowie für Kredite an
seine Verwandten, sondern auch für Darlehen, die von anderen Personen aus seinem
Netzwerk nachgesucht wurden: Der kaiserliche Oberst und Deutschordensritter
Ludwig von Mollart beispielsweise erhielt 1604 von Geizkofler auf sein Bitten einen
mit 6% p. a. verzinsten Kredit von 6000 fl. zum Kauf der Herrschaft Sarntal223.
Etliche der Geldanlagen Geizkoflers stammten aus Zessionen von Darlehen und
Ansprüchen, die ihm zur Befriedigung seiner eigenen finanziellen Forderungen,
beispielsweise gegenüber dem Kaiser, übertragen worden waren. In der Haushalts-
rechnung Philipp Raisers von 1605 taucht zum Beispiel eine zu 7% p. a. verzinste
Obligation der Kurpfalz über 18 000 fl. auf, die Geizkofler in abschlag seiner alten
anticipation an pargelt statt übernomben hatte224. Auch entstanden etliche Anlagen
Geizkoflers aus der Verzinsung von Geld, das Geizkofler für Patrone, Verwandte,
Freunde und Klienten ausgelegt hatte.

Vergleicht man die Rendite aus den genannten Darlehen mit der des Grundbesit-
zes, den Geizkofler im Lauf seines Lebens erwarb, fällt auf, dass diese mit 5,0 – 7,0 %
deutlich höher lag als die Grundrenten. Anders als beim Grundbesitz, dessen Ein-
künfte Geizkofler unmittelbar zugänglich waren, stellten Investitionen in Darlehen
jedoch ein größeres Risiko dar, da die Schuldner häufig nicht regelmäßig zahlten –
und auch nicht auf rechtlichem Wege zur Zahlung veranlasst werden konnten. Dies
galt insbesondere für die Staatsschuld und für Schulden von adligen Standesgenos-
sen. So bemühte sich Geizkofler zwischen 1611 und 1616 vergeblich, den seit 1607
ausstehenden Zins einer kaiserlichen Schuld in Höhe 2000 fl., die auf den Zoll Engel-
hartszell verwiesen war und für die drei Reichsprälaten bürgten, einzutreiben. Die
Gewinnspanne von Staatskrediten wurde zudem dadurch verringert, dass die Inha-
ber der Ämter, die für die Auszahlung der Zinsen zuständig waren, sich ihre Mühen
häufig mit Schmiergeldern belohnen ließen. Wenn man nit schenckht, ist schwerlich
was von den leüthen herauszubringen, resümierte der spätere Schwiegervater Ferdi-
nand Geizkoflers, Christoph Weiß, im Zusammenhang mit diesem Kredit225. 

Kredite an adlige Standesgenossen bargen neben der Gefahr, dass Zins und
Tilgung nicht geleistet wurden, das Risiko des Verlusts sozialen und symbolischen
Kapitals. Wurden Zins und Tilgung nicht korrekt bezahlt, eröffneten die Schuld-
verschreibungen zwar die Möglichkeit, die Güter der Schuldner zu pfänden, dies
konnte aber durch die enge verwandtschaftliche Verflechtung des Adels dazu füh-
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222 Ein Beispiel bietet Hildebrandt: Handelshäuser, Bd.1, Nr. 291, Marx Konrad von Rehlin-
gen an Z. G., Augsburg, 1609 VII 03, S. 292.

223 Vgl. die Akten in StAL B90 Bü 700.
224 Vgl. StAL B90 593, Jahresrechnung Philipp Raisers (1605), [o. O., o. D.], Eintrag vom

9. IV.1605.
225 StAL B90 Bü 171, Christoph Weiß an Z. G. (Ausf.), Wels, 1612 IX 19.
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ren, dass der ebenfalls aus dem Adel stammende Kreditor seinen Ruf ruinierte. 
So führte Geizkofler gegenüber Albert Faber in Bezug auf eine Bürgschaft, die der
Haunsheimer für Hans Friedrich Schertlin von Burtenbach übernehmen wollte,
aus: Wann ich zu den güettern griff oder, so gueth es sein khont, versetzte oder ver-
silberte, so hette ich von im [Schertlin] den undanckh […] und von seiner haußfrau
und kindern an statt der erzaigten freundtschaft, unwillen und ungleiche nachred226. 

Dennoch zielte die Vergabe von verzinsten Darlehen auch auf sichere ökonomi-
sche Profite. Dies galt insbesondere für Geldanlagen bei Reichsstädten oder ständi-
schen Korporationen. So waren 11000 fl. aus dem Erbe der Söhne und Töchter von
Geizkoflers Vater Hans (III.) bei der Tiroler Landschaft angelegt227. In den Abrech-
nungen Abraham Geizkoflers mit seinem Cousin tauchen zwischen 1603 und 1610
neben den Einkünften aus dem gerade genannten Darlehen auch immer wieder
Zinseinkünfte aus einem mit 5% verzinsten Depositum in Höhe von 6000 fl. beim
Salzmaieramt in Hall in Tirol auf228. Doch auch bei Darlehen an Freunde und
Verwandte spielte nicht zuletzt der ökonomische Aspekt eine Rolle. Als Lazarus
Henckel Geizkofler 1607 um die Prolongierung eines Darlehens über 10 000 fl. bat,
stellte er diesem ökonomische Profite und Sicherheiten sowie den Zuwachs an sozi-
alem Kapital in Aussicht. Er erklärte, er wolle Geizkofler um seinen Kredit gnugsam
versichern und nit nur 7, sondern willig die 10 procento geben und bekräftigte, solches
sambt allen den meinen umb e: g: und all deroselben zugethonen die zeit meines le-
bens widerumben gehorsamblichen zuverdienen229.

Die meisten der langfristigen Depositen bei Verwandten, Freunden, Patronen
und Klienten waren im Gegensatz zu denen bei Reichsstädten und Landständen
nicht nur auf ökonomische Profite ausgerichtet, auch wenn sie – eine verlässliche
Zahlungsmoral vorausgesetzt – gute Erträge erzielten, sondern stellten häufig auch
eine Form finanzieller Patronage dar und dienten dem Erhalt oder dem Aufbau so-
zialen Kapitals. Die Schuldner in spe argumentierten mit den sozialen Profiten, die
die Gewährung eines Kredits dem Kreditor biete, wie Ludwig von Fürstenberg, der
Geizkofler 1611 – vergeblich – um ein verzinstes Darlehen von 1200 Philippstaler
bat. Der ständisch weit überlegene Fürstenberg rekurrierte dezidiert auf den klien-
telären Diskurs, um Geizkofler zur Gewährung des Darlehens zu bewegen. Geiz-
kofler möge ihm fraindtschafft erzaigen unnd glauben, das er ein gueten fraindt
unnd diener[!] allezait würd von mir haben, und ihm comme vero et real mio amico
Geld zum Kauf schener geile [= Gäule] vorstrecken230.  
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226 StAL B90 Bü 718, Z. G. an Albert Faber (Entw.), Ulm, 1613 II 11/21.
227 Vgl. StAL B90 Bü 772, Quittung Barbara Ettenharders über den Empfang von 550 fl. Zins

von 11000 fl. Kapital bei der Tiroler Landschaft durch Uriel Geizkofler (Ausf.), [o. O.],
1592 I 01.

228 Vgl. hierzu die Abrechnungen Abraham Geizkoflers mit seinem Cousin in StAL B90 
Bü 586.

229 Vgl. StAL B90 Bü 147, Lazarus Henckel an Z. G. (Ausf.), Wien, 1607 III 14.
230 StAL B90 Bü 683, Ludwig zu Fürstenberg an Z. G. (Ausf.), Wiesensteig, 1611 VI 06.
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Die soziale und politische Abhängigkeit motivierte die Kredite an die Dienst-
und Lehensherren und fürstlichen Patrone. Die Darlehen, die der Kaiser und die
Erzherzöge von etlichen ihrer Räte und Dienern einforderten, waren ein Medium
zur Reproduktion sozialen Kapitals. Um die Gunst seines Herrn zu gewinnen oder
nicht zu verlieren, war der Fürstendiener gezwungen, diese für ihn unter Umstän-
den ökonomisch unprofitablen oder gar verlustreichen Geschäfte einzugehen.
Deutlich wird dies beispielsweise in einem Schreiben Geizkoflers an Erzherzog Ma-
ximilian, dem er auf dessen Bitte im Jahr 1607 einen Kredit in Höhe von 10 000 fl.
zu 5% p. a. gewähren wollte. In dem Schreiben verband er sein Angebot mit der an-
gehängten Bitte umb gnedigste befürderung der resolution in Bezug auf die Beleh-
nung mit dem Pezzischen Anteil von Wäschenbeuren. Insgesamt wurde der Staats-
kredit von Privatleuten (etwa merchant bankers), sofern er nicht auf Landschaften
oder zahlungskräftige Ämter verwiesen war, als ein mit hohen Risiken behaftetes
und daher wenig erstrebenswertes Geschäft angesehen. Geizkofler betonte gegen-
über Maximilian, es sei schwierig, Geld aufzutreiben, da andere Kreditinteressenten
nicht allein mehr interesse geben, sonndern auch anndere conditiones unnd vortheil
darneben bewilligen. Zudem seien Wechselgeschäfte so attraktiv, daß sie ihres gelts
järlichen zue 10 unnd mehr pro cento gewissen khennden231. 

Dass Darlehen an Herren und Freunde angesichts der mangelnden Zahlungs-
moral oftmals ein finanzielles Verlustgeschäft waren, sich aber aus Gründen sozialer
Verpflichtungen nicht umgehen ließen, betonte auch Ferdinand Geizkofler. So riet
er seinem jungen Schwager Christoph Ludwig Weiß eindringlich von Darlehen an
Fürsten und Freunde ab, obgleich er konzedierte, dass man sich ihnen unter Um-
ständen schwer entziehen könne: Vor bürgschafften hüete er sich, alß vor einem
guss, dann dardurch kompt einer unvermerckht umb das seinige, enthallte sich, sovil
möglich, großen herren, bevorab ohne versicherung dero landschafften oder ande-
rer annemblicher caution und dann gar gueten vertrauten freunden außer der
höchsten noht vil zueleihen, dann gar leichtlichen sich zuetragen kan, daß wann
einer hernachmals daß seinige wider begehrt, er ihme selbsten ungnad und feind-
schafft uf den halß ladt232. 

Der ökonomische Verlust, der durch die Kredite an Fürsten entstand, ließ sich
langfristig allerdings in symbolische Profite ummünzen oder sollte zumindest in
solche umgemünzt werden. Dies geht beispielsweise aus einem Schreiben Geiz-
koflers an Khlesl hervor, in dem er zunächst seine Verdienste um den Kaiser be-
schwört, dem er 1604, 1605 und 1606 mit aufbringen und darleihung vill tonnen
golds in den äußersten nöten geholfen habe, um dann zu klagen, dass ihm an statt
der recompens und deß dankhs außer andern kosten über 160 000 fl. ausstendlich
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231 TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1607 II, Nr. 9, Z. G. an Ehz. Maximilian (Ausf.), Hauns-
heim, 1607 I 18/28.

232 StAL B90 Bü 903, Ferdinand Geizkofler an Christoph Ludwig Weiß (Entw.), [o. O.], [o. D.,
1619].
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seind 233. Die Schulden, die Geizkofler seinem Sohn hinterließ, kamen diesem in
symbolischer Hinsicht zugute. Für die durch Ferdinands Tod (1653) vereitelte Er-
hebung der Familie in den Grafenstand sollte dieser dem Kaiser 250 000 fl. Schulden
erlassen, die noch von seinem Vater herrührten234. 

Aus seinem Engagement als Finanzmakler flossen Geizkofler zum Teil ebenfalls
ökonomische Gewinne in Form von Provisionen und Verehrungen zu. 1585 erhielt
er von Erzherzog Ferdinand für die Vermittlung eines Darlehens bei den Fuggern
eine Provision von 250 fl.235 Zu Beginn der 1590er Jahre vermittelte der Reichspfen-
nigmeister den steirischen Landständen mehrere Kredite. Im März 1594 erklärten
die Ständevertreter sich nicht nur bereit, dem herrn und allen seinen angehörigen
angeneme offitia hinwider zu presentiren, sondern sandten ihm auch dreü saimb
[= Saum] guets wällsches weins zu236. Als Geizkofler der innerösterreichischen Kam-
mer die Vermittlung eines Kredits in Höhe von 100 000 Talern anbot, stellte sie ihm
für seine Maklertätigkeit 800 bis 1000 fl. in Aussicht237. 

Raiser warf Geizkofler vor, dass dieser sich für seine Darlehensgeschäfte mit dem
Kaiserhof nach seinem Rücktritt vom Amt starckhe provisiones verrechnet habe238.
Tatsächlich gab es solche Provisionen auch schon in den letzten Jahren von Geiz-
koflers Amtszeit, offiziell wurden sie allerdings von ihm dazu verwandt, um die
Zinsforderungen seiner Gläubiger zu befriedigen. Bei einem Darlehen über 100 000
RT, das er dem Kaiser im Februar und März 1601 vermittelte, wurde ihm beispiels-
weise von der Hofkammer für alle provisionen undt dergleichen außgab, die er den
Kreditgebern zu geben schuldig sei, schriftlich zugesichert, den Reichstaler in seinen
Abrechnungen bei der Einnahme des Kredits zu einem Wechselkurs von 70 kr.
buchen zu dürfen. Bei der Weiterleitung des Geldes an die Hofkammer wurde ihm
gestattet, den Reichstaler mit 75 kr. auf der Ausgabenseite zu verrechnen239, so dass
sich pro weitergeleitetem Reichstaler eine Forderung Geizkoflers an den Kaiser in
Höhe von 5 kr. ergab. 

Zumeist stellte Geizkofler seine Dienste als Makler kostenlos zur Verfügung und
setzte auf den Zuwachs an sozialem und symbolischen Kapital, das aus den vorder-
gründig uneigennützigen ‚Freundschaftsdiensten‘ resultierte. Besonders deutlich
wird dies in einem Schreiben an Hans Friedrich Schertlin von Burtenbach, dem
Geizkofler 1612/13 ein Darlehen von 40 000 Reichstalern bei Hans von Bodeck
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233 StAL B90 Bü 45a, Nr. 39, Z. G. an Melchior Khlesl (Abschr.), Haunsheim, 1615 I 09. Vgl.
auch Müller: Vermittlungspolitik, S. 658.

234 Vgl. StAL B90 Bü 894, Revers über das Testament Ferdinand Geizkoflers von Maria Poly-
xena Geizkofler und der Schwäbischen Reichsritterschaft (Ausf.), Ulm, 1653 XI 09.

235 Vgl. Hirn: Erzherzog Ferdinand, Bd.1, S. 636.
236 StAL B90 Bü 785, Die Verordneten der steirischen Landstände an Z. G. (Ausf.), Graz, 1594

III 21.
237 Vgl. Valentinitsch: Quecksilberbergwerk, S. 311.
238 HHStA RA in specie Fz. 74a, Summarischer Bericht über Geizkoflers Amtsrechnungen

(1595 –1603), [o. O., o. D.], fol. 4 r.
239 HKA, RGB Bd. 481, Ks. Rudolf II. an Z. G. (Abschr.), Prag, 1601 X 29, fol. 499r – 500v.
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vermitteln sollte. Schertlin gegenüber erklärte Geizkofler: Ich begere dem herrn
schwager ohne nutz aber auch ohne schaden zu dienen und mir nicht vergebnen un-
costen, mühe und arbeit auf den halß zu laden240. Bemerkenswert ist, dass Schertlin
Geizkoflers Unterstützung vor allem mit dem Rekurs auf die konfessionelle Solida-
rität anmahnte. Der Protestant Schertlin, der dem Augsburger Domkapitel 60 000 fl.
schuldete, bat, Geizkofler wölle es bestes fleiß dahin helfen richten, damit [er] […]
und die [s]einigen aus disem papistischen trangsaal endtlichen erledigt würden241.
Andererseits spielte auch die Verpflichtung zur Hilfe gegenüber Verwandten,
Freunden und Patronen eine entscheidende Rolle.

Geizkofler nahm selbst auch Kredite auf, beispielsweise als Selbstschuldner seiner
Herren und Patrone. Seine Passiva scheinen allerdings gering gewesen zu sein. Als
Geizkofler seinem Klienten Heinrich Hiller im Dezember 1614 ein Depositum von
2500 fl. aufkündete, begründet er dies damit, dass er bey disen gefährlichen zeitten
und leüffn seinem sohn zum bestn seine verschiedenen Gläubiger auszahlen wolle242.
Dem künftigen Schwiegervater seines Sohnes Ferdinand erklärte Geizkofler 1615,
dass er niemanden ainigen pfennig nit schuld[e]243. Einen Beleg, dass dies nicht 
nur strategisch motivierte Rhetorik war, liefert ein – allerdings unvollständiges244 –
Kopialbuch der von Geizkofler zwischen 1604 und 1613 aufgenommenen Dar-
lehen245. Ihre Gesamtsumme beläuft sich auf 262 485 fl. Um 1615 waren nach
Ausweis eigenhändiger Notizen Geizkoflers im Kopialbuch und anderer Finanz-
akten die meisten dieser Kredite abgelöst, nämlich 163 610 fl. Lediglich Anleihen in
Höhe von 20 500 fl. standen definitiv noch aus. Über den Verbleib von Passiva über
78 375 fl. ließen sich keine Informationen finden. Es ist allerdings anzunehmen, dass
diese auch abgelöst waren, zumal es sich dabei vor allem um Kredite handelte, bei
denen Geizkofler nur als Selbstschuldner für seine fürstlichen Herren und Patrone
fungierte. 

1.3 Vermögen und Einkünfte

Beim Versuch, das Vermögen des Reichspfennigmeisters beim Antritt seines Amts
und bei seinem Tod sowie sein jährliches Einkommen, das ihm aus seinem im Fürs-
tendienst erworbenen Reichtum zufloss, zu rekonstruieren, ist man auf zeitgenössi-
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240 StAL B90 Bü 718, Z. G. an Hans Friedrich Schertlin  (Entw.), Ulm, 1613 II 06.
241 StAL B90 Bü 717, Hans Friedrich Schertlin an Z. G. (Ausf.), Bocksberg, 1612 XI 13.
242 StAL B90 Bü 750, Z. Geizkofler an H. Hiller (Entw.), [o. O., Haunsheim?], 1614 XII 20.
243 StAL B90 Bü 899, Z. G. an Christoph Weiß (Entw.), Haunsheim, 1615 VII 14/24.
244 So erscheint z. B. ein 1607 von Geizkofler bei Melchior Langenmantel aufgenommener

Kredit über 2000 fl. zu 5% Zins nicht in der Übersicht. Vgl. StAL B90 Bü 593, Jahresrech-
nung Philipp Raisers (1608), [o. O., o. D.], Eintrag vom 1. XII.1607.

245 Vgl. zum folgenden StAL B90 Bü 158, Kopialheft der Verschreibungen Z. G.s gegen Dritte
(1604 –1613), [o. O., o. D.]. 
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sche Angaben und Schätzungen seines in Grundbesitz und Geldgeschäften angeleg-
ten Vermögens angewiesen. Die Suche nach Geizkoflers Testament oder einem
Nachlassinventar, von denen schon Raiser dem Kaiser Aufschluss über die Ver-
mögensverhältnisse Geizkoflers versprach246, verlief ergebnislos247. Hinsichtlich 
des Vermögens steht man bei einer Schätzung auf sichererem Grund als bei seinem
Einkommen. Die Behauptung Raisers, dass Geizkofler vor Antritt seines Amtes nur
ein geringes Vermögen besessen habe, findet sich beim Blick auf das väterliche Erbe
des Reichspfennigmeisters bestätigt. Hans (III.) Geizkofler hinterließ 1581 außer
Hausrat, Kleidung und Möbeln ein Haus in Salzburg, das bei der Erbteilung im Jahr
1600 mit 2000 fl. angeschlagen wurde, einen mit 1000 fl. angesetzten Garten sowie
auf Verzinsung angelegtes Kapital, das 1600 samt verfallenen Zinsen die Höhe von
33 627 fl. 2 kr. erreicht hatte. Auf seinen Sohn Zacharias entfielen davon lediglich
7712 fl. 50 kr.248 Schon unmittelbar nach dem Tod des Vaters hatte Geizkofler ge-
meinsam mit seinen damals noch lebenden drei Brüdern dessen Anteil am Vermögen
der Geizkoflerschen Gemeinschaft übernommen. Das Gesamtvermögen, das zu
gleichen Teilen den einzelnen von den Söhnen von Geizkoflers Großvater Hans (II.)
begründeten Familienzweigen gehörte, betrug 1595 14 565 fl. 36 kr.249 und wuchs bis
1606 auf  20 191 fl. 33 kr. an250. Geizkoflers Braut Maria Rehlinger brachte eine statt-
liche Mitgift in Höhe von 6000 fl. in die Ehe mit251. Angesichts der Einnahmen aus
dem Fürstendienst erscheint diese Summe aber ebenso vernachlässigbar zu sein wie
das väterliche und mütterliche Erbe von 6101 fl. 25 kr., das Maria Geizkofler 1605 im
Zuge der Erbteilung mit ihren fünf Geschwistern erhielt252. Gemessen an Besoldung
und Gnaden leisteten Erbschaften und Heirat einen eher bescheidenen Beitrag zu
seiner Vermögensbildung. Auch Geizkofler selbst wies gegenüber seinen Verwand-
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246 So erklärte Raiser: Insonderheit ist dahin zugedenckhen, daß man sein, Zachariasen Geiz-
khoflers, verlassnes testament zuhanden bringen mege, dz wirdt in allen sachen ain grosses
liecht geben. HHStA RA in specie Fz. 74a, Summarischer Bericht über Geizkoflers Amts-
rechnungen (1595 –1603), [o. O., o. D.], fol.1v.

247 Lediglich in StAL B90 Bü 864, Z. G. an Abraham Geizkofler[?] (Abschr.), Ulm, 1614 IV 24
finden sich einige Angaben über den Inhalt des letzten Willens Geizkoflers. 

248 Vgl. StAL B90 Bü 859, Erbteilung der Hinterlassenschaft Hans (III.) Geizkoflers, Salzburg,
1600 X 18.

249 Vgl. StAL B90 Bü 582, Inventar des Besitzes der Geizkoflerschen Gemeinschaft (1595),
[o. O.], 1595 XII 01.

250 StAL B90 Bü 586, Inventar der Geizkoflerschen Gemeinschaft gefertigt durch Abraham
Geizkofler, Sterzing, 1606 XI 30.

251 Zwar liegen über die Höhe des Heiratsguts Maria Rehlingers keine Angaben vor, da aber
zwei ihrer Schwestern nachweislich je 6000 fl. erhielten, liegt die Vermutung nahe, dass es
sich bei ihr ebenso verhielt. Vgl. Hildebrandt: Handelshäuser, Bd.1, Nr.183, Heirats-
abrede für Eitel Eberhard Besserer und Katharina Rehlinger, Augsburg, 1593 V 22, S. 211
und Nr.189, Heiratsabrede für Jakob Rembold und Sabina Rehlinger, Augsburg, 1600 VI
21, S. 215. 

252 Vgl. ebd., Nr. 245, Erbteilung zwischen den Kindern M. Rehlingers, Augsburg, 1605 III 31,
S. 265.
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ten darauf hin, dass er von seinen lieben eltern ain geringes ererbt, sondern mein
übrigs vermögen, vermittelst meiner ihr kaiß: maj: undt dem hochleblichisten hauß
Österreich vil ihar treu gehorsambst gelaisten diensten aufrecht erobert undt erspart
habe253. 

Dieser Stolz auf den durch den Fürstendienst gewonnenen Reichtum, den Geiz-
kofler im Kreis der Familie zur Schau trug, wich in seiner Selbstdarstellung gegen-
über dem Kaiserhof254 und den erzherzoglichen Höfen der Klage, dass die Dienste
für ihn ein großes finanzielles Opfer darstellten255. Eine Gewinnorientierung wird
dem Diskurs des Gemeinnutzes und der Dienertreue folgend bestritten. Besoldun-
gen und Gratifikationen werden als Mittel dargestellt zu verhindern, dass dem
treuen Diener aus seinen uneigennützigen Diensten finanzielle Nachteile entstün-
den. 1589 suchte Geizkofler bei Erzherzog Ferdinand um seines irer dt: nunmer et-
lich jar gelaisten erbar, aufrichtigen und redlichen diennens und darunder erlittenen
einbiessens willen um die Expektanz auf die Störischen Mannlehen sowie um die un-
verminderte Auszahlung seines Ratssolds nach256. Als ihn Erzherzog Maximilian
1607 um ein Darlehen anging, erklärte Geizkofler diesem, würde ihm die Hofkam-
mer die Kredite zurückzahlen, die er inn den eüssersten nöten zu rettung lanndt
unnd leüth aufgebracht habe, könnte er dem Erzherzog auch mit einem Darlehen
helfen. Die Erklärung gipfelt in den Worten: Und wolt ich vil ehender haab und gut
versprengen, alß e: f: dt: inn einiger occasion lassen257. Dass es sich dabei jenseits aller
Risiken, mit denen Geizkoflers Dienste zweifelsohne behaftet waren, auch um eine
Legitimationsfigur handelt, verrät der Blick auf Geizkoflers Vermögen und Ein-
kommen, das er während seiner Dienste immens vermehren konnte. Während die
Praxis des Dienstes am Fürsten und Fürstenstaat, der zurecht als „domestic El Do-
rado“ bezeichnet werden kann258, nicht zuletzt auf die ökonomische Bereicherung
zielte, stellte die Selbstdarstellung der Fürstendiener, ihr Legitimationsdiskurs, auf
die Uneigennützigkeit des Dienstes ab. 

Das Vermögen, das Geizkofler bei seinem Tod hinterließ, wird von Adam, dem
Sohn von Geizkoflers Cousin Abraham, in seinem 1660 verfassten Familienbuch auf
600 000 fl. taxiert259. Diese Angabe wird durch den Überschlag über den Wert der
Landgüter und Kapitalanlagen Geizkoflers bestätigt. Den Wert der Landgüter kann
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253 StAL B90 Bü 864, Z. G. an Abraham Geizkofler[?] (Abschr.), Ulm, 1614 IV 24.
254 Vgl. z. B. HKA RA Fz. 50, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Ausf.), Augsburg, 1593 II 12, fol. 249r –

252r.
255 In diese Richtung weist auch die Grußformel, die Geizkofler in den Briefen an die Ange-

hörigen des Hauses Österreich verwandte, in der er seine Herren seiner Dienste ungespar-
tes leibs, guets und bluets versicherte. Vgl. z. B. StAL B90 Bü 44, Z. G. an Ks. Rudolf II.
(Entw.), Augsburg, 1603 X 31.

256 StAL B90 Bü 431, Dekret Ehz. Ferdinands an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1589 VI 04.
257 TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1607 III, Nr. 5, Z. G. an Ehz. Maximilian (Ausf.), Hauns-

heim, 1607 II 12/22.
258 Zmora: Monarchy, S. 35.
259 MFI Dip. 1118, Familienbuch Adam Geizkoflers (1660), fol.16 r.
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man aufgrund der Herrschaftsschätzungen und der Kaufpreise mit ca. 200 000 fl.
veranschlagen260. Zu den Kapitalanlagen lassen sich keine exakten Angaben machen.
Da aber allein die unbezahlten kaiserlichen Schulden schon 1614 eine Höhe von 
ca. 280 000 fl. erreicht hatten261 und die Schulden des Herzog von Württemberg 1624
126 000 fl. betrugen262, erscheint eine Taxierung des Vermögens Geizkoflers auf
600 000 fl. plausibel. Etliche gescheiterte Erwerbungsprojekte machen deutlich, dass
es Geizkofler möglich war, für den Eigenbedarf kurzfristig gewaltige Summen auf-
zubringen. So überlegte er sich, als Hans Friedrich Schertlin von Burtenbach 1613
wegen finanzieller Schwierigkeiten sein Gut Bocksberg verkaufen wollte, dieses für
120 000 fl. zu erwerben263. Dafür, dass Geizkofler äußerst wohlhabend war, spricht
auch eine Darlehensbitte seines Schwagers Karl Rehlinger aus dem Jahr 1616, als
dieser dringend 6000 fl. benötigte und seinem Schwager erklärte, er wisse, dass Geiz-
kofler immer dar ein stattlichen vorrath an barschaft habe264.

Schwieriger als die Rekonstruktion des Gesamtvermögens gestaltet sich die Schät-
zung der jährlichen Einkünfte des Reichspfennigmeisters, obwohl etliche Quellen
vorliegen, die über 30 000 fl. pro Jahr annehmen. Als Geizkofler 1602 im Auftrag des
Kaisers eine Reise zum Herzog von Württemberg unternahm, vermerkte der Tübin-
ger Professor Martin Crusius über Geizkofler: Dicitur annuatim habere salarium
45 000 fl.265 Jährliche Einkünfte von 30 000 fl. wurden zudem aus dem Umkreis des
bayerischen Herzogshofes kolportiert. So berichtete der bayerische Reichstags-
gesandte Dr. Wilhelm Jocher 1613 seinem Herrn, dass er die Sache gegen Geizkofler
urgiert habe, dabei habe er auch betont, dass Geizkofler jetzt über ein jährliches Ein-
kommen von 30 000 fl. verfüge266. Außerdem wird in einer bayerischen Streitschrift
gegen Geizkofler behauptet, dieser habe sich glorirt, über die 30 000 fl. einkommens
zu haben267. Als wichtiges Indiz für seine Behauptung, Geizkofler habe sich durch
Darlehensmanipulationen bereichert, führte Raiser um 1640 das gewaltige Vermö-
gen Geizkoflers an, das jährlich einen Profit von 30 000 fl. abwerfe268. 

Geizkofler bestritt die von bayerischer Seite aufgeworfenen Behauptungen jedoch
vehement. In einer Verteidigungsschrift gegen die bayerischen Anwürfe gab Geiz-
kofler zu, in einem Gespräch mit etlich vertrauten persohnen behauptet zu haben,
während seiner Amtszeit 30 000 fl. Einkommen gehabt zu haben, das ich mich aber
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260 Vgl. hierzu Kap. III.1.2.
261 Vgl. hierzu Kap. II.1.2.c
262 Vgl. hierzu Kap. II.2.3.
263 StAL B90 Bü 718, Karl Rehlinger an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1613 III 13.
264 StAL B90 Bü 714, Karl Rehlinger an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1616 IX 13.
265 Crusius: Diarium, Bd. 3, S. 425.
266 Briefe und Akten, Bd.11, Nr. 241, Dr. Wilhelm Jocher an Hz. Maximilian von Bayern,

Regensburg, 1613 IX 24, S. 851.
267 StAL B90 Bü 10, Hz. Maximilian von Bayern an einen Unbekannten (Abschr.), [o. O.], 

1614 II [o. T.].
268 HHStA RA in specie Fz. 74a, Summarischer Bericht über Geizkoflers Amtsrechnungen

(1595 –1603), [o. O., o. D.], fol.1v.
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von meinem vermögen 10. will geschweigen 30 000 fl. einkhommens berüembth,
wirdt mit grundt der wahrheit niemand sagen269. Vermutlich entsprach dies den Tat-
sachen. Die Gerüchte über das gewaltige Jahreseinkommen Geizkoflers stimmten
vermutlich nicht oder bezogen sich – wie die von Crusius kolportierten 45 000 fl. –
auf das exzeptionelle Salär, das Geizkofler in den Jahren um 1600 als Inhaber der
beiden Reichspfennigmeisterämter und des Oberstproviantmeisteramts erhielt270. 

Nach 1603 erhielt Geizkofler jedoch vom Kaiser keine Besoldung mehr und
musste seinen Lebensunterhalt aus den Einkünften seines Grundbesitzes und seiner
Geldgeschäfte decken. Die Gesamteinkünfte aus dem Grundbesitz lassen sich an-
hand der vorgestellten Abrechnungen und Herrschaftsschätzungen näherungs-
weise bestimmen271. Legt man die dort genannten Einnahmen und die erhaltenen
Jahresrechnungen zugrunde, betrugen die Einkünfte aus den Herrschaften deutlich
über 5000 fl.: Aus Gailenbach bezog Geizkofler Einnahmen in Höhe von ca. 250 fl.,
Haunsheim trug ca. 3000 fl., Wäschenbeuren ca. 750 fl. und Stauffen und Hilzingen
ca. 2000 fl. ein. Die Erträge aus Darlehen überstiegen diese Einnahmen auf dem
Papier bei weitem, wie beispielhaft am Rechnungsjahr 1610 gezeigt werden kann. So
erbrachten allein die kaiserlichen Schulden in Höhe von 218 395 fl. 33 kr. 1 d. im Jahr
1610 Zinsen in Höhe von 29 775 fl. 31 kr. 8 d. Dazu kamen aus der Komotauischen
Schuld noch Kapital und Zins in Höhe von 27 944 fl. 40 kr.272 Da diese Zinsen aber
nicht ausgezahlt wurden, entstanden daraus keine Einnahmen. Andere Zinsen hin-
gegen wurden regelmäßig bezahlt. Für das Jahr 1610 lassen sich folgende Zinszah-
lungen für Depositen und Kredite Geizkoflers sicher nachweisen: Die Abrechnung
von Geizkoflers Vetter Abraham weist Einnahmen von 360 fl. aus einem Darlehen
von 6000 fl. an Zyprian von Thun und von 300 fl. aus einem Depositum beim Salz-
maieramt in Hall in Tirol aus273. Von einem Kredit über 10 000 fl., den er Erzherzog
Maximilian gewährt hatte, erhielt er 500 fl. Zins, allerdings in minderwertigen
Sorten274. 

Dass die tatsächlichen jährlichen Einkünfte des Reichspfennigmeisters mehrere
1000 fl., wenn nicht gar an die 10 000 fl. betragen haben müssen, belegen auch an-
dere Quellen: Als Ferdinand Geizkofler auf Brautschau reiste, beauftragte ihn sein
Vater, er solle seinem künftigen Schwiegervater zu verstehen geben, er werde ihm
neben der unterhaltung für sich, seinen Diener und Pferde jährlich 2000 fl. zu sei-
ner freien Verfügung zukommen lassen275. Dabei scheint es sich nicht nur um einen
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269 StAL B90 Bü 10, Z. G. an einen Unbekannten (Entw.), [o. O., Ulm], 1614 IV 10/20.
270 Vgl. StAL B90 Bü 163, Extrakt über die Besoldung Z. G.s als Reichspfennigmeister 1595 –

1603, [o. O., o. D.]. 
271 Vgl. hierzu Kap. III.1.2.
272 StAL B90 Bü 172, Verzeichnis der ksl. Schulden bei Z. G. (Entw.), Haunsheim, 1611 VIII 25.
273 Vgl. StAL B90 Bü 586, Abrechnung Abraham Geizkoflers mit Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1610

XI 10.
274 StAL B90 Bü 354, Veit Marchthaler an Z. G. (Ausf.), Ulm, 1610 VII 20.
275 StAL B90 Bü 899, Instruktion Z. G.s für Ferdinand Geizkofler (Entw.), Haunsheim, 1615

IX 09.
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Trick gehandelt zu haben, damit Weiß in die Heirat einwilligte. Denn auch eine
Aufstellung über die jährlichen Haushaltungskosten, die Geizkofler vermutlich im
Zusammenhang mit der Hochzeit seines Sohnes erstellte, weist 2000 fl. für seinen
Sohn aus. Insgesamt betrugen die aufgelisteten Ausgaben 6186 fl.276 Angesichts der
Tatsache, dass der Haunsheimer um 1615 wohl weitgehend schuldenfrei war, seine
Ausgaben also nicht auf Kredit finanzierte, spricht dies ebenfalls dafür, dass sein
Jahreseinkommen wohl über diesem Betrag lag. 

1.4 Zusammenfassung

Die primäre Einkommensquelle Geizkoflers stellte der Fürstendienst dar. Als Rat
und Diener bezog er nicht nur eine exorbitant hohe Besoldung, sondern auch Spe-
sen. Zu diesen regulären Einkünften traten irreguläre Einnahmen wie Gnadengelder
oder Gnadenlehen. Zudem erhielt er Verehrungen von fürstlichen Patronen und
Reichsstädten, die ihn auf diese Weise für seine Dienste als broker am Kaiserhof be-
lohnten. Es lässt sich zudem nachweisen, dass Geizkofler Darlehen unter falschem
Namen in die Amtsrechnungen einbrachte. Die Frage, ob damit korrupte Praktiken
verbunden waren oder ob er schlicht seinen Reichtum vor den Augen und den lan-
gen Armen der Hofkammer geheim halten wollte, muss unbeantwortet bleiben.
Diese ökonomischen Profite steckte er in renditeträchtige Investitionen wie den Er-
werb adliger Herrschaften, die er entweder kaufte oder die ihm als Gnadenlehen
verliehen wurden, und in Geldgeschäfte. Geizkofler investierte Geld in kurzfristige
und in festverzinsliche Depositen bei Reichsstädten und Landständen sowie in
Darlehen für Patrone, Freunde und Verwandte. Im Laufe seiner politischen Kar-
riere erwarb Geizkofler ein beträchtliches Vermögen. Mehrere Quellen und der
Überschlag über den Wert des Grundbesitzes und der Depositen Geizkoflers legen
nahe, dass sein Vermögen bei seinem Tod ca. 600 000 fl. betrug. 

Sowohl bei Geizkoflers Tätigkeit als Fürstendiener als auch beim Erwerb und der
Bewirtschaftung von Grundbesitz und bei Kreditgeschäften war das Streben nach
ökonomischem Profit ein zentrales Ziel. Wirtschaftliches Gewinnstreben allein er-
klärt bestimmte Investitionen aber noch nicht. Beim Erwerb adliger Herrschaften
stand der symbolische Profit gleichberechtigt neben dem Ziel, der eigenen Dynastie
auf Dauer eine standesgemäße Existenz zu sichern. Die ökonomische Ausbeutung
adliger Güter wurde von religiösen Normen, die an eine ‚gute‘ Herrschaft gestellt
wurden, begrenzt. Auch Geldgeschäfte standen nicht ausschließlich unter der Prä-
misse ökonomischer Rentabilität. Manchen Darlehen konnte er sich aus sozialen
Zwängen wie der Verpflichtung zur Solidarität gegenüber Verwandten und Freun-
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276 Vgl. StAL B90 Bü 670, Überschlag Z. G.s über seine jährlichen Lebenshaltungskosten
(Entw.), [o. O.], [o. D., um 1615]. Bei den auf dem Blatt vermerkten 6386 fl. handelt es sich
um einen Rechenfehler!
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den nicht entziehen. Sie dienten der Reproduktion sozialen Kapitals. Kredite konn-
ten jedoch durch die aus ihnen resultierende Verpflichtung des Schuldners auch dem
gezielten Aufbau sozialen Kapitals dienen. Während der Dienst offensiv auf ökono-
mische Profite ausgerichtet war, waren die Investionsstrategien zwar sozial offensiv,
indem sie auf sozialen Aufstieg durch den Erwerb privilegierten Grundbesitzes ziel-
ten, der der Familie dauerhaft eine adlige Existenz sichern sollte, ökonomisch aber
eher defensiv, indem sie sicheren Geldanlagen wie Grundbesitz, aber auch langfristi-
gen Darlehen den Vorzug vor Wechselgeschäften gaben. Diese „nach kaufmänni-
scher Weise überschlagende […] Rationalität“ findet sich auch bei anderen Aufstei-
gern, die zur intergenerativen Absicherung des erreichten Status „zu einer bewußten
und konzentrierten Planung ihrer Finanzen […] geradezu gezwungen waren“277. 

366

277 Reinhardt: Vermögen, S.128 und 131.
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2. Symbolisches Kapital

Der Erwerb ökonomischen Kapitals erschöpfte sich nicht im Selbstzweck. Es
diente vielmehr als Medium des Statusgewinns und der Statusperpetuierung, indem
es in symbolisches Kapital transformiert wurde. Zunächst muss aber ein Blick auf
die symbolischen Profite geworfen werden, mithin den intragenerativen sozialen
Aufstieg in den ritterlichen Adel, den Geizkofler vermittelt durch seine Karriere 
im Fürstendienst durchlief. Durch finanzielle Investitionen konnte er der eigenen
Familie eine ökonomische Basis schaffen, die ihr dauerhaft einen von fürstlicher
Patronage unabhängigen adligen Lebensstil ermöglichte. Im Folgenden werden die
prestigeträchtigen Investitionen thematisiert, die der Reproduktion des erwor-
benen Status und seiner Perpetuierung durch die Sorge um den eigenen Nachruhm
(Memoria) dienten. Der eigene Rang innerhalb der Ständegesellschaft wurde im
Rahmen verschiedener alltäglicher Praktiken sowie durch Aufwendungen für
Kunst und Literatur inszeniert und reproduziert und durch Investitionen in Bauten
und Stiftungen dauerhaft gemacht. Die Ehre – insbesondere des Aufsteigers – war
jedoch äußerst fragil und prekär und bedurfte der ständigen Verteidigung, wie der
Ehrkonflikt mit dem Reichshofrat Dr. Hans Ulrich Hämmerl zeigt. An diesem Bei-
spiel soll paradigmatisch ein Ehrkonflikt zwischen zwei Fürstendienern und seine
politischen Implikationen analysiert werden. Dabei stehen drei Fragen im Mittel-
punkt des Interesses: Welche symbolischen Profite zog Geizkofler aus seinen
Diensten? Welche Strategien wandte er an, um diese Profite zu reproduzieren und
zu perpetuieren? Und wie verteidigte er diese Profite gegen Angriffe auf seine Ehre?

2.1 Symbolische Profite 

Dank seines Fürstendiensts erlebte Geizkofler einen steilen individuellen sozialen
Aufstieg, der ihn bis in die Schwäbische Reichsritterschaft führte. Dieser war einge-
bettet in einen Prozess intergenerativer sozialer Mobilität, den die Familie Geizkof-
ler durchlief. Entgegen der bisherigen Forschungsmeinung, die Geizkofler als bür-
gerlichen Aufsteiger beschreibt, war es der Familie, die seit dem 15. Jahrhundert in
der Führungsschicht der Tiroler Bergbaustadt Sterzing nachweisbar ist, schon 
in den Generationen von Geizkoflers Urgroßvater und Großvater gelungen, An-
schluss an den Tiroler Niederadel zu finden. So berichtet Lukas Geizkofler in seiner
Lebensbeschreibung, dass seinem Vater von seine[n] guetherzigen freunden geraten
wurde, einen Sun in einen geistlichen orden und zu einer Thuemherrn pfründ in Bri-
xen befürdern zu lassen. Diesen Vorschlag lehnte der reformatorisch gesinnte Vater
jedoch entschieden ab278. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass Hans (II.) Geiz-
koflers Freunde die Möglichkeit, Lukas oder einen anderen Sohn ins Domkapitel zu

278 Wolf: Lucas Geizkofler, S.17.
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lancieren, überhaupt in Betracht zogen. Die Voraussetzung für die Aufnahme war
nämlich gemäß den Statuten von 1539 entweder ein fünfjähriges Studium an einer
Universität samt der Graduierung zum Lizentiaten bzw. zum Doktor oder die Ab-
stammung von vier adligen Großeltern279. Mit ersterem konnte der beim Tod seines
Vaters erst elfjährige Lukas nicht aufwarten. Es bleibt also nur die zweite Möglich-
keit. Demnach zählten die ungenannten Freunde Hans’ (II.) die Geizkofler schon
seit mindestens zwei Generationen zum Adel. Die bisherige Deutung der Forschung
von Geizkofler als bürgerlichem Aufsteiger, der „zu einer Zeit geboren [wurde], in
der die Geizkofler noch nicht einmal nobilitiert waren“280, stimmt bestenfalls aus
formalrechtlicher Perspektive.

Neuere Forschungen zur Problematik von „Nicht-Adel“ und „Adel“ im Spät-
mittelalter und zu Beginn der Frühen Neuzeit legen einen breiteren Kriterienkatalog
für die Zugehörigkeit zum Adel an. Spieß kommt zum Ergebnis, dass es zwischen
Adel und Nicht-Adel im Spätmittelalter „keine scharfe, durch ein Kennzeichen
markierte Grenze“ gab. Der sicherste Weg in den Adel sei das sukzessive mehrere
Generationen dauernde „Hineinwachsen“ in den Adel durch „Ansammlung der
unterschiedlichen Adelsattribute“ gewesen – Erwerb von mit Herrschaftsrechten
privilegiertem Landbesitz, dauerhaftes Konnubium mit Adligen, das langfristig 
zu „sozialer Akzeptanz“ durch die neuen Standesgenossen führte. Adels- und Wap-
penbriefe hätten diesen Prozess beschleunigt, seien aber keineswegs notwendig
gewesen281. 

So lassen sich die Geizkofler schon seit dem späten 15. Jahrhundert hinsichtlich
des Kriteriums der „sozialen Akzeptanz“ dem Adel zuordnen: Adliges Konnubium
pflegte schon Michael (I.) (1434 –1502), der 1490 in zweiter Ehe Elisabeth von
Rubatsch heiratete. Sein Sohn Hans (II.) ehelichte 1525 Barbara, die Tochter des kai-
serlichen Rates Hans Kugler von Hohenfirnberg282. Auch in Fest und Gabentausch
manifestierte sich die Anerkennung durch den Adel. So konstatiert Schweizer, dass
die Hochzeitsfeierlichkeiten von Hans (II.) im Hinblick auf die Gäste „eher einer
Adels- als einer Bürgerhochzeit“ glichen283. Hans (II.) vererbte seinen Söhnen einen
Pokal, auf dessen Deckel ein männl die Wappen der Geizkofler und der von Ru-
batsch hielt. Diesen hatten ihm die Erben Johann von Rubatschs, umb dz er innen ir
thailung gemacht, und sunst in vil weeg müe von irentwegen gehabt, verehrt284. Dies
zeigt einerseits, dass die adlige Familie von Rubatsch285 ihren Verwandten als eben-
bürtig anerkannte, andererseits, dass der verwandtschaftliche Verkehr zwischen den
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279 Wolfsgruber: Domkapitel, S. 59 und 61.
280 Schweizer: Lucas Geizkofler, S.129.
281 Spieß: Aufstieg, S. 25.
282 Vgl. hierzu Schweizer: Lucas Geizkofler, S.15 f. 
283 Ebd., S.17. Die Liste der illustren Gäste findet sich bei Wolf: Lucas Geizkofler, S.16.
284 StAL B90 Bü 858, Inventar der Hinterlassenschaft Hans (II.) Geizkoflers, [o. O., Sterzing],

1567 IV 30.
285 Vgl. zur Familie von Rubatsch Granichstaedten-Czerva: Brixen, S. 332 f.
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Familien Rubatsch und Geizkofler auch in der zweiten Generation nicht abriss. Mit
den adligen Geschlechtern Sterzings wie den Jöchl vom Jöchlsthurn verkehrten die
Geizkofler auf Augenhöhe. Hans (II.) übernahm die Vormundschaft der Tochter
von Jakob Jöchl und dessen Frau Elisabeth geb. Geltinger286. 

Soziale Akzeptanz verhieß auch eine auf Grundrenten und standesgemäßen Fürs-
ten- und Herrendiensten beruhende adlige Existenz. So erwarben die Geizkofler seit
Ende des 15. Jahrhunderts – zunehmend allerdings unter Hans (II.) – Grundbesitz,
Äcker um Sterzing, zwei Höfe bei Schenna, ein Viertel des Wechselhofes am Brenner
sowie Zins- und Gültgerechtigkeiten287. Weiteren Grundbesitz in nennenswertem
Umfang sollte allerdings erst Zacharias Geizkofler im Laufe seiner Karriere erwer-
ben288. Auch traten die Geizkofler in die Dienste von Fürsten und adligen Herren.
Schon Hans (II.) diente König bzw. Kaiser Ferdinand I. in mehreren Kommissionen.
Auch vertrat er seinen Schwiegervater Hans Kugler als erzherzoglichen Zolleinneh-
mer am Kuntersweg bei Bozen (1533 –1536). Zudem bekleidete Hans (II.) zwischen
1548 und 1563 die Funktion eines Amtmannes der Freiherrn von Vels289. Daneben
übte er auch politische Ämter in der Stadt Sterzing aus. So fungierte er als Mitglied
des Rates, als Baumeister, Steuermeister, Malefizrichter und Bürgermeister (1532,
1540/41). Außerdem war er als Sterzinger Abgesandter Mitglied des Tiroler Land-
tagsausschusses.

Seine elf Söhne, die das Erwachsenenalter erreichten, fungierten als kaiserliche
und fürstliche Räte oder als herrschaftliche oder ständische Amtsträger. Dieser
soziale Aufstieg im Fürstendienst in der Generation von Geizkoflers Vater und des-
sen Brüdern ging mit regionaler Mobilität in den habsburgischen Erblanden und in
Oberdeutschland einher, wobei sich Schwerpunkte in Tirol, Augsburg und Salz-
burg feststellen lassen: Georg diente als kaiserlicher Rat, Einnehmer und Münz-
meister in St. Joachimsthal in Böhmen, Michael (II.) war als Oberster Rentmeister
der Fugger in Augsburg tätig, Hans (III.) fungierte zunächst als bischöflicher Amt-
mann in Brixen, dann als Rat, Oberster Bergwerksdirektor und Münzmeister des
Erzbischofs von Salzburg. Kaspar bekleidete am Kaiserhof in Wien und Prag die
Ämter des Obersten Sekretärs der Hofkammer und des Verwalters des böhmischen
Münzmeisteramts. Melchior amtierte als Küchen- und Stallmeister des Bischofs 
von Brixen und übte darüber hinaus die Funktion des Pflegers von Feldthurn aus.
Gabriel war Faktor der Fugger, zuletzt in Wien. Balthasar diente als Einnehmer der
Kärntner Landstände in Klagenfurt. Raphael war als Kassier an der fuggerischen
Faktorei am spanischen Hof in Madrid tätig und wurde später zum Rat des Erz-
bischofs von Salzburg und dessen Pfleger in Hallein ernannt. Uriel war zunächst bei
der Hofkammer in Innsbruck beschäftigt und nahm dann bis zu seinem Tod das
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286 Vgl. StAL B90 Bü 858, Inventar der Hinterlassenschaft Hans (II.) Geizkoflers, [o. O., Ster-
zing], 1567 IV 30.

287 Ebd.
288 Vgl. hierzu insbesondere Kap. III.2.1.
289 Zur Karriere Hans (II.) vgl. Schweizer: Lucas Geizkofler, S. 22 – 25.
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Amt des Generaleinnehmers der Tiroler Landstände wahr. Marx blieb in Sterzing
und war Amtmann der Freiherrn von Vels. Lukas, der jüngste, stand als Advokat 
in den Diensten der Fugger in Augsburg290. Deutlich wird einerseits, dass die Be-
reitschaft zur regionalen Mobilität eine Voraussetzung für die Karriere war,
andererseits, dass geographische Mobilität entlang sozialer Netzwerke verlief, d.h.
Verwandte, Patrone oder Freunde zogen ihre Verwandten, Klienten oder Freunde
in die Regionen, in denen sie sesshaft geworden waren, nach.

Die Nobilitierung stellte lediglich den formalrechtlichen Abschluss eines lang-
wierigen Kooptationsprozesses durch den Adel dar. Den ersten Schritt bildete die
1518 erfolgte Verleihung eines Wappens an die Geizkofler. 1558 wurde dieses Wap-
pen um das der im Mannesstamm ausgestorbenen Familie Kugler von Hohenfirn-
berg gemehrt. Nach Auskunft der älteren Literatur erfolgte 1563 die Nobilitierung.
Schweizer weist jedoch zu Recht darauf hin, dass ein Adelsbrief nirgends aufzu-
finden ist. Er erwähnt jedoch, dass dieser im Hinterlassenschaftsinventar Hans (II.)
Geizkoflers unter dem Titel Brieffliche gerechtigkeiten erwähnt wird291. Bei der
Wappenbesserung und dem Adelsbrief handelt es sich vermutlich um ein Doku-
ment, denn die Geizkofler archivierten wappenbesserung, und adelsfreyheit unter
einer Signatur, während dem ursprünglichen Wappenbrief eine andere Nummer
zugewiesen wurde292. Demnach wäre die Nobilitierung 1558 erfolgt. 

Mit diesem Datum korrespondieren auch zwei andere Quellen. So verzeichnet
das Wappenbuch der Reichshofkanzlei im Januar 1558, dass die Geizkofler um ihre
nobilitation und darum baten, das Wappen der im Mannesstamm erloschenen Fa-
milie ihrer Mutter Barbara Kugler neben ihrem eigenen Wappen quartiert, in einem
in vier Felder aufgeteilten Schild, zu führen. Der Ausführungsvermerk registriert
zwar, dass ihnen nur gestattet wurde, das Wappen der Kugler in einem halbierten
Schild neben ihrem ursprünglichen Wappen zu verwenden. Das von den Geiz-
koflern als Vorlage eingereichte Wappen führt aber einen adligen gekrönten Tur-
nierhelm statt des bürgerlichen Stechhelms293. Dieser wurde im Gegensatz zu den
beiden unteren Feldern des ursprünglich gevierten Entwurfs des Wappens auch
vom bearbeitenden Sekretär nicht durchgestrichen, so dass anzunehmen ist, dass die
Nobilitierung mit der Wappenbesserung erfolgte294. Ein zweites Indiz dafür bietet
ein Revers, den Graf Philipp von Liechtenstein Hans (II.) Geizkofler im Oktober
1559 ausstellte. Darin wird letzterer als der edle, vösste Hannß Geizkhofler zu Stör-
zingen tituliert295. Diese Anrede kam nur Adligen zu296. 
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290 Vgl. zu den Karrieren der Söhne Hans’ (II.) MFI, Dip. 826, Familienbuch Raphael Geiz-
koflers (1583) und MFI Dip. 1117, Familienbuch Z. G.s (1608).

291 Vgl. Schweizer: Lucas Geizkofler, S. 29.
292 Vgl. StAL B90 Bü 858, Inventar der Hinterlassenschaft Hans (II.) Geizkoflers, [o. O., Ster-

zing], 1567 IV 30.
293 Vgl. Seyler: Heraldik, S. 345.
294 AVA, Adelsarchiv, Wappenbuch I, S. 50.
295 StAL B90 Bü 430, Revers Philipps von Liechtenstein (Abschr.), [o. O.], 1559 X 20.
296 Vgl. Sattler: De Epistolis germanice, S. 44.
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Von dieser sozialen Ausgangsbasis aus, die seine Familie in der zweiten Hälfte des
16. Jahrhunderts erreicht hatte, stieg Geizkofler weiter auf der sozialen Leiter
empor. Der Fürstendienst diente dabei, wie dies Haberer für Ott Heinrich Fugger
konstatiert hat, neben „finanziellen Gewinnaussichten“ auch der „Akkumulation
und Ausdehnung des symbolischen Kapitals“297 Seinen sichtbaren Niederschlag
fand letzteres in der Verleihung von Privilegien und Titeln durch den Kaiser298: 1589
verlieh ihm Rudolf II. das kleine Palatinat299. 1593 erlangte er für sich und seine Ag-
naten die Freiheit von fremden Gerichten und ein Privileg, das Juden verbot, den
Untertanen der Geizkofler ohne ihr Vorwissen Geld zu leihen oder mit ihnen Ver-
träge zu schließen300. Im Jahr 1599 erteilte ihm der Kaiser ein zahlreiche Freiheiten
umfassendes Adelsprivileg. Dieses beinhaltete die Niederlassungsfreiheit und die
Freiheit von bürgerlichen Pflichten in Städten, das Recht, adlige Sitze und Schlös-
ser zu bauen, das privilegium denominandi, d. h. das Recht, sich nach seinen Besit-
zungen zu nennen, das Jagd-, Berg-, Markt- und Asylrecht auf ihren Besitzungen,
das Recht, hohe und niedere Gerichte auf ihren Gütern zu bestellen, die Personal-
immunität, die Salva Guardia, die den Inhaber in den besonderen Schutz des Kai-
sers nahm und ihm das Recht einräumte, zur öffentlichen Demonstration dieses
Schutzes den kaiserlichen Adler an seinen Besitzungen anzubringen, und das privi-
legium de non usu, d. h. das Recht, den Adel fall- oder zeitweise nicht zu führen und
ihn danach wieder annehmen zu dürfen301. 1600 verlieh der Kaiser Geizkofler
zudem die persönliche Ritterwürde eines eques auratus302.
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297 Vgl. Haberer: Ott Heinrich Fugger, S. 346.
298 Vgl. hierzu auch Frank: Standeserhebungen, Bd. 2, S. 78 f.
299 Vgl. StAL B90 Bü 3, Palatinatsurkunde für Z. G. (Abschr.), Prag, 1589 IX 06.
300 Vgl. hierzu die Abschriften in StAL B90 Bü 3.
301 Vgl. ebd., Ksl. Privileg für Zacharias, Christoph, Michael, Lukas, Balthasar und Uriel Geiz-

kofler und deren Nachkommen (Abschr.), Prag, 1599 III 14.
302 Vgl. ebd., Erhebung Z. G.s zum eques auratus (Übers. und Abschr. der lat. Ausf.), Pilsen,

1600 III 27.

Abbildung 2: Wappen der Familie Geizkofler (1518, 1558, 1625).
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Geizkoflers Dienste verhalfen ihm auch direkt zu Prestige, das durch die Aus-
übung militärischer und politischer Spitzenämter vermittelt wurde303: Das Amt des
Oberstproviantmeisters beispielsweise war mit spezifischem sozialem Ansehen und
Machtchancen verbunden. Schon 1597 bezeichnete Geizkofler das Amt als anse-
henlich304. In der Feldordnung, die Erzherzog Matthias während seines Generalats
im Jahr 1600 publizierte, stand der obriste profiandtmaister unter den firnembsten
ämbter[n] an fünfter Stelle305. Mit dem Amt verbunden war der Zugang zum
Kriegsrat. Dies wurde auch symbolisch begründet. So sollte Geizkofler in den
räthen seine gebürende stell erhalten306. Mit der Teilnahme an Feldzügen war die
Möglichkeit verbunden, kriegerischen – spezifisch adligen – Ruhm zu erwerben.
Die Ritterwürde verlieh Rudolf II. Geizkofler unter ausdrücklichem Hinweis dar-
auf, dass er sich Verdienste erworben habe mit selbs personlicher zu ziehung unsers
hungerischen veldlägers, deme er von dem verschinen 95. jar an in underschidlichen
belägerungen und schlachten beygewohnt und auch für sich selbst ainen theil unsers
kriegsvolcks als ein haupt bey etlichenn impressen commandiert307.

Nach seinem Rücktritt vom Amt bemühte sich Geizkofler erfolglos um den Titel
eines Geheimen Rats. Dabei argumentierte er mit dem Leistungsprinzip und der Bil-
ligkeit. Gegenüber Fürstenberg klagte er im Frühjahr 1612, er hätte um den Kaiser
wol sovil verdienth, dass dieser ihn  motu proprio [mit] einer anderen rahtstell zum
wenigsten […] gewürdiget haben sollte, wie es anderen geschehen sei oder doch ge-
schehen werde308. Dass die agonale Prestigekonkurrenz der Fürstendiener, der
Kampf um die Ehre, der faktisch auch ein Kampf um die durch das Ansehen und die
damit verbundene Möglichkeit der Ressourcenmobilisierung vermittelte Macht
war309, hinter diesen Bemühungen stand, belegt ein Schreiben, das Geizkofler im
Oktober 1615 an Khlesl richtete. Zugleich wird darin deutlich, dass vom Fürstendie-
ner eine Distanzierung vom Ehrgeiz gefordert wurde. Auch gegenüber Khlesl strich
er seine Leistungen für das haus von Österreich hervor, dem er nunmehr in die 31 jahr
continue […] und sine iactantia zumelden in vilen wichtigen sachen gedient habe, um
dann zu klagen, dass er mit keiner iota eines titels von andern brief rhäten discernirt
worden sei, welche vanitates ich zwar nicht achtete, wie ich auch für mich oder die
meinigen nichts praetenirn wirdt, wann es nicht bey andern, die umb meine gelaiste
dienst wißen, ungleiche gedanckhen zu ettwas meiner disreputation causirte310. 
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303 So weist der Ratsbrief Erzherzog Ferdinands explizit auf eer, vortl unnd wirde hin, die
einem Rat zustünden. StAL B90 Bü 340, Ratsbrief Ehz. Ferdinands für Z. G. (Ausf.), Inns-
bruck, 1585 IX 01.

304 StAL B90 Bü 385, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Entw.), [o. O.], 1597 II 15.
305 KA AFA  Kt. 40, Feldordnung Ehz. Matthias (Ausf.), Wien, 1600 IX 01, fol. 223r.
306 StAL B90 Bü 385, Dekret Ks. Rudolfs II. (Ausf.), [o. O., Prag], 1598 III 11.
307 StAL B90 Bü 3, Erhebung Z. G.s zum eques auratus (Übers. und Abschr. der lat. Ausf.),

Pilsen, 1600 III 27. 
308 StAL B90 Bü 516, Z. G. an Friedrich von Fürstenberg (Entw.), Ulm, 1612 IV/V 21/01.
309 Vgl. hierzu z. B. Winkelbauer: Gundaker von Liechtenstein, S. 289.
310 StAL B90 Bü 40, Z. G. an Melchior Khlesl (Entw.), Haunsheim, 1615 X 17.
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Obwohl diese Bemühungen Geizkoflers nicht von Erfolg gekrönt waren, dienten
seine Leistungen noch dem sozialen Aufstieg seines Sohns. Ferdinand wurde 1625
mit Hinweis auf die dienst seines Vaters von Kaiser Ferdinand II. in den Freiherren-
stand erhoben311. In seiner Supplik hatte Ferdinand explizit auf die Verdienste seines
Vaters verwiesen, der der österreichischen Dynastie fast 35 Jahre continue zue kriegs:
und fridenszeiten gedient und sich laut der darumben habenden aller: und gne-
digsten schrifftlichen gezeugnußen iederzeit ehrlich und wohl verhalten habe. Dabei
wurde die Illusion aufrechterhalten, es handle sich um eine kaiserliche Gnade, nicht
um eine aus dem Prinzip des do ut des ableitbare Gegenleistung des Kaisers für
Verdienste seines Dieners. Auf der legitimatorischen Ebene war der Kaiser der Öko-
nomie des Gabentausches entrückt. Ferdinand hatte mit Rekurs auf den respect, den
er dem Kaiser schulde, zwar erklärt, er beabsichtige nicht, sich seiner voreltern ver-
dienst in diesem werck zugebrauchen, damit die suchende gnade pur lautter gnade
seye und bleibe und es nicht dz ansehen gewinne, dz durch anziehung der verdienst
mehreres eine recompens als gnade begehrt werde. Trotzdem hatte er seine Forde-
rung damit bekräftigt, dass er einen Brief des Kaisers an seinen Vater beigelegt und
seiner Hoffnung Ausdruck verliehen hatte, dieses allergnedigste brieffl solte […] in
sonderbare acht genomben und […] seine würgligkeit erreichen312.

Als eine Form symbolischen Profits aus den Diensten des Reichspfennigmeisters
müssen auch die eigenhändigen Briefe betrachtet werden, in denen Geizkoflers
Dienstherren und Patrone ihm für seine Leistungen dankten, ihn ihrer Gunst versi-
cherten und ihn sich durch Gnadenzusagen verpflichteten. Ihrer Bedeutung gemäß
wurden sie nicht nur im Haunsheimer Schlossarchiv sorgfältig archiviert, sondern
fanden teilweise auch Aufnahme in die von Lukas Geizkofler angelegte Sammlung
von Abschriften wichtiger Privilegien und Dokumente der Familie313. Geizkofler
selbst ließ ein Kopialheft mit Briefen, die Kaiser Rudolf II. mitt aigner hand an
seinen Rat und Reichspfennigmeister gesandt hatte314, und ein Konvolut von Hand-
schreiben Pfalzgraf Wolfgang Wilhelms anlegen, das der Haunsheimer mit der
Aufschrift, Schreiben vom pfalzgraff Wolf Wilhelm mit eignen handen, so für mich
und meiner posteritet vleissig ufzuheben, darinnen er mir, im fall er zu der regierung
khomen solt, vil verheisst, versah315. Diese schriftlichen Gnadenerweise stellten
gleichsam Obligationen auf soziales Kapital dar, die er und sein Sohn auch immer
wieder einlösten, wie die Beilage des Briefs Ferdinands II. zu Ferdinand Geizkoflers
Supplik wegen der Erhebung in den Freiherrenstand zeigt. 
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311 AVA, Adelsakten (R), Kt. 138, Ks. Ferdinand II. erhebt Ferdinand Geizkofler in den Frei-
herrenstand (Entw.), Ödenburg, 1625 XI 06.

312 Ebd., F. G. an Ks. Ferdinand II. (Ausf.), [o. O., o. D.].
313 Vgl. z. B. den Sammelband der familiengeschichtlichen Notizen Lukas Geizkoflers in MFI

Dip. 1117, der u. a. etliche sondere missiven, so die kay: mt: mit aigner hand an ieren rath
Zachariasen Geizkofler von Gailenbach auf Haunßhaim rittern anno 1603 lassen abgeen,
enthält.

314 StAL B90 Bü 42.
315 StAL B90 Bü 485.
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Geizkoflers habsburgische Dienstherren und seine protestantischen Patrone
bekundeten ihm ihre Gunst auch durch symbolische Gesten und Gaben. Diese
symbolischen Beziehungen manifestierten sich beispielsweise in der „guten Kor-
respondenz“, im Zeremoniell oder dem Gabentausch. Welche Bedeutung für den
Erhalt von Dienst- und insbesondere den fragileren Klientelverhältnissen neben
ökonomischen Anreizen symbolischen Formen zukam, legt die Untersuchung
Edelmayers über das network Philipps II. von Spanien im Reich nahe. Von fünf
Mitteln, die dazu dienten, die Beziehung aufrecht zu erhalten, waren drei symboli-
schen Charakters, nämlich die ‚gute Korrespondenz‘, die Übernahme von Paten-
schaften und die Übersendung von Geschenken. Lediglich der Besuch durch Bot-
schafter und die Auszahlung von Pensionen waren politischer bzw. materieller
Natur316. Auch die Korrespondenz Geizkoflers mit seinen habsburgischen Dienst-
herren und protestantischen Patronen beschränkte sich nicht auf sachbezogene
Inhalte wie Interaktionen auf dem politischen oder ökonomischen Feld, sondern
umfasste auch die „gute Korrespondenz“. Dazu zählten Benachrichtigungen und
Glückwunsche anlässlich von Hochzeiten und Geburten sowie Kondolenzschrei-
ben bei Todesfällen innerhalb der Familien des fürstlichen Patrons oder des ritter-
lichen Klienten. Dazu traten Neujahrsgrüße und Genesungswünsche. 

Das Briefformular wurde dabei insbesondere von den Patronen Geizkoflers so
flexibel gehandhabt, dass es auch informelle Beziehungen abbilden konnte, indem
es die formelle ständische Distanz überbrückte. Es ermöglichte also nicht nur die
Reproduktion ständischer Differenzen, sondern konnte gezielt zur Abbildung und
Stärkung informeller Verflechtung benutzt werden. Die Patrone schrieben auf diese
Weise ihrem Klienten in Form symbolischer Patronage Ehre zu. Außergewöhnlich
ist beispielsweise, dass Wolfgang Wilhelm während seiner Zeit als Erbprinz Geiz-
kofler häufiger den ansonsten nur unter ranggleichen Adligen und Fürstendienern
üblichen Ehrentitel vater gab und sich selbst als guetwillige[n] freundt alß [= und]
sohn bezeichnete317. Herzog Johann Friedrich setzte unter einen seiner von einem
Schreiber abgefassten Briefe die Worte: Vostre bien bon amy Johann Friedrich318.
Das Briefformular bot jedoch auch den habsburgischen Dienstherren die Möglich-
keit, Gunst zu kommunizieren, beispielsweise indem sie Geizkofler in eigenhändi-
gen Briefen ihrzten, während er in Kanzleischreiben geduzt wurde319.

Ehre wurde Geizkofler von seinen Dienstherren und Patronen auch durch das
Zeremoniell zugeschrieben. Hinsichtlich seiner Beziehung zu seinen Dienstherren
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316 Vgl. Edelmayer: Söldner, S.110 und S. 267.
317 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 486, Pfgf. Wolfgang Wilhelm von Neuburg an Z. G. (Ausf., eigenh.

Unterschrift), Hambach, 1610 VIII/IX 24/03.
318 StAL B90 Bü 455, Hz. Johann Friedrich von Württemberg an Z. G. (Ausf.), Stuttgart 1611

XII 18. Vgl. auch HStAS G66 Bü 7, Hz. Johann Friedrich von Württemberg an Z. G.
(Ausf.), Stuttgart, 1610 XII 23.

319 Selbst Ks. Rudolf II. ihrzte Geizkofler in seinen eigenhändigen Schreiben. Vgl. hierzu StAL
B90 Bü 42.
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lassen sich solch symbolische Formen der Ehrzuschreibung vor allem im Kontext
von Familienfesten nachweisen. Er lud seine Dienstherren zu seinen Familienfesten
wie beispielsweise seiner eigenen Hochzeit ein. Die Angehörigen des Hauses Öster-
reich wohnten diesen Festen allerdings nicht persönlich bei, sondern ordneten ein-
zelne ihrer Räte und Diener als Gesandte ab. Auf der Hochzeit des Reichspfennig-
meisters mit Maria Rehlinger am 1. September 1591 stellte sich sein Vorgänger im
Amt, Johann Achilles Ilsung, als kaiserlicher Gesandter ein320. Mit der Einladung
des Kaisers verfolgte Geizkofler das Ziel, Prestige zu gewinnen. So war er darum
bemüht, dass die von den Habsburgern ausgewählten Gesandten einen möglichst
hohen sozialen Status hatten. In der Einladung erbat er vom Kaiser mit dem Ver-
weis auf die Dienste, die er und seine voreltern und befreundten von sovil jaren her
dem Haus Österreich geleistet hätten, ihm, seiner Braut und beider verwantnus zue
sondern gnaden einen Gesandten des herrn standts321. 

Bei persönlichen Treffen der Patrone mit ihrem Klienten konnten sie ihm durch
die Behandlung, die sie ihm angedeihen ließen, Ehre zuschreiben oder ihre Ungnade
zum Ausdruck bringen. Soziale Nähe konnte symbolisch durch prestigeträchtige
Herrschernähe zum Ausdruck gebracht werden, zum Beispiel in der Tischgemein-
schaft. Als der Augsburger Patrizier und Kunstagent Philipp Hainhofer 1613 auf
der Heimreise vom Regensburger Reichstag am Neuburger Hof Station machte,
war auch Geizkofler dort anwesend. Beide wurden an die fürstliche Tafel geladen,
an der neben dem Pfalzgrafen, seiner Gemahlin und ihren beiden jüngeren Söhnen
nur noch zwei herausgehobene Fürstendiener, der Kanzler und der Hofprediger,
speisten322. Auch bei seinen Aufenthalten am württembergischen Hoflager wäh-
rend der Herrschaft von Herzog Johann Friedrich gehörte Geizkofler zum nächs-
ten Umfeld des Fürsten. Im Herbst 1611 wurde er beispielsweise vom Herzog nach
Heidenheim auf die Jagd (hirschfaiste) eingeladen323. 

Einen Sonderfall der symbolischen Ehrzuschreibung durch das Zeremoniell stell-
ten Kommissionen dar, die Geizkofler in seiner Funktion als kaiserlicher Kommis-
sar unternahm. In seinem Bericht über eine Reise an den herzoglich württembergi-
schen Hof in Tübingen im April 1602 beschrieb er detailliert das Zeremoniell. Noch
bevor er sich anmelden konnte, hätte der Herzog Enzlin und vier Adlige in seine
Unterkunft geschickt und ihm das losament im Schloss angeboten. Am nächsten
Tag ließ ihn der Herzog von Enzlin, den vier Höflingen unnd annderem hofgesindt
mehr ins Schloss begleiten, wo ihm der Herzog biß in daß dritte Zimmer entgegen
kam. Die Ehrerbietung des Herzogs, die nicht minder dem Kaiser galt, hob er rüh-
mend als Zeichen der Verbundenheit des Herzogs gegenüber dem Kaiser hervor: 
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320 Vgl. HKA RA Fz. 51/B, Johann Achilles Ilsung an Ks. Rudolf II. (Ausf.), Kuehnburg, 1591
IX 12, fol. 852r –v.

321 Ebd., Z. G. an Ks. Rudolf II. (Ausf.), Augsburg, 1591 VII 04, fol. 851r –v.
322 Vgl. Häutle: Hainhofer, S. 203 f. 
323 Vgl. TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1611 IX, Nr. 39, Z. G. an Ehz. Maximilian (Ausf.),

Haunsheim, 1611 IX 05/15.

38758_Reihe_B_171  28.05.2009  12:59  Seite 375



So khan ich nit genugsamblich rümen, waß grosse ehr von eur khay: mtt: wegen s: f:
g: mir sowol mit stattlicher tractation als auch mit aufwartten unnd in andere weeg
erwisen, wie sy mich dann yederzeit durch ire zween zu Tübingen studierende junge
herrn von der taffl in mein zimmer belaitten lassen324.

Mittels des elaborierten Symbolsystems des Zeremoniells konnte allerdings nicht
nur Gunst kommuniziert werden, sondern auch Ungnade. Als auf dem Schwä-
bischen Kreistag von 1606 die württembergischen Gesandten mit Verweis auf ihre
Instruktion eine Kreishilfe verweigerten, wandten sich die Kommissare in einem
Schreiben an den Herzog, der sich in Heidenheim aufhielt. Als darauf keine Ant-
wort erfolgte, begab sich Geizkofler selbst nach Heidenheim. Sowohl sein Diener,
der ihn zur Audienz anmelden sollte, als auch Geizkofler selbst wurden vom Her-
zog so ehrverletzend behandelt, dass Geizkofler es Enzlin nicht schreiben wollte.
Dennoch gibt sein Brief zumindest über einige Medien der Ungnade Aufschluss. 
So klagt er, sufficit, das ich als ain kayserlicher commissarius nit gehört, kheiner zu
mir geschickht, ich weder empfangen, noch auß der hörberg, quos parum refert,
gelöst worden bin325.

Dem Kaiser gegenüber versuchte Geizkofler die erlittene Schmach zu kaschieren.
Er versicherte Enzlin, er habe die Ehrverletzung durch den Herzog in seiner Re-
lation nicht erwähnt. Vielmehr habe er die verwaigerte audienz […] irer f: g: in-
disposition zuegemößen, obwohl viele gesehen hätten, wie der Herzog bei dem pau
umbgangen sei. Diese Zurückhaltung begründete er damit, dass er Schaden vom
Herzog abwenden wolle: Solte es nun firgegangner maßen referirt werden, gib ich
dem herrn zubedenckhen, wie es aufgenommen werden möchte und glaub nit, das
dergleichen ainem kayserlichen commissario von ainem chur: oder firsten wider-
faren. Er achtete in diesem Fall den Verlust seiner Ehre geringer als das Interesse
seines Patrons, dessen Wohlwollen er wieder gewinnen wollte, um so die Klientel-
beziehung aufrecht erhalten zu können. Dem ordnete er auch die symbolischen
Interessen seines kaiserlichen Dienstherrn unter, der eine solche Beleidigung auf ein
end hoch empfindet. Um seine Leistung für seinen Patron in einem noch besseren
Licht erscheinen zu lassen, erwähnte er explizit, dass ihm durch seine wolmeinende
undertruckhung gar drohe, beim Kaiser in ungnaden zu fallen326. Jenseits dieser
rhetorischen Strategien kann nicht ausgeschlossen werden, dass Geizkofler diese
Angelegenheit geheim halten wollte, um seine Schmach nicht durch eine größere
Öffentlichkeit noch zu steigern. 

Ein wichtiges Medium der symbolischen Interaktion war der Gabentausch, der
anlässlich von Familienfesten, aber auch als Honorierung von besonderen Leistun-
gen festzustellen ist. Im Gegensatz zu materiellen Gratifikationen lässt sich der
Austausch von symbolischen Gaben zwischen Geizkofler und seinen habsburgi-
schen Dienstherren nur in geringem Maße nachweisen, möglicherweise deswegen,
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324 HStAS A 132 Bü 46, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Entw.), Haunsheim, 1602 V 08.
325 HStAS A 155 Bü 30, Nr. 99b, Z. G. an Matthäus Enzlin (Ausf.), [o. O.], [o. D., 1605 IV].
326 Ebd.
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weil sie bei persönlichen Treffen übergeben wurden. Im Briefwechsel Geizkoflers
mit Erzherzog Ferdinand von Tirol finden sich keine Hinweise auf Geschenke des
Erzherzogs. Von Kaiser Rudolf II. ist lediglich überliefert, dass er seinem Reichs-
pfennigmeister zu dessen Hochzeit im September 1591 ein trinckgeschirr verehrte.
Erzherzog Matthias sandte Geizkofler im Mai 1590 zu contestierung unserer gegen
dein person tragenden gnedigen und guten affection einen Gnadenpfennig zu327. Ein
gutes Jahr darauf, im Juli 1591, verehrte der Erzherzog ihm gemäß seiner zusag ein
hauptross als Zeichen seines gnedigen und sonders genaigten willen[s]328. Im dichten
Briefwechsel mit Erzherzog Maximilian hingegen finden Geschenke an Geizkofler
keine Erwähnung. 

Durch den Wert von Geschenken wurde der Rang des Beschenkten in der höfi-
schen Hierarchie, die auch als Leistungshierachie verstanden wurde, reproduziert.
Geschenke boten dem Kaiser somit die Möglichkeit, verdienten Räten besondere
Ehre zu erweisen. Vor Geizkoflers Hochzeit zogen die Hofkammerräte Erkundi-
gungen ein, wie es etwo dißfals [= hinsichtlich der Geschenke] mit andern gehalten
worden, […] und befunden, das denen hof: und kriegszahlmaistern zu 1000 talern
[Besoldung] und biß in die 118 fl. bewilligt worden. Die Hofkammerräte schlugen
dem Kaiser jedoch vor, es nicht dabei bewenden zu lassen, sondern Geizkofler sein
ordinari hochzeitverehrung […] etwo mit ain 20 fl. gnedigist verbeßern und ihm ain
trinckgeschirr von 140 fl. werth durch ainen des herrnstandts presentiren [zu] laßen.
An gelt wäre dies für den Kaiser ain schlechtes, für Geizkofler aber ain sondere
genadt, die dieser sich wegen seiner Leistungen als Reichspfennigmeister verdient
habe. Kaiserliche Gnade in Form wertvoller Geschenke wurde also nicht nur öko-
nomisch genau kalkuliert, sondern überdies als Äquivalent der Leistungen des Rats
und Dieners betrachtet. Die Hofkammerräte gingen zudem davon aus, dass diese
Ansicht in der kaiserlichen Hofgesellschaft und den Hofbehörden geteilt werde,
denn sie führten aus, da Geizkofler diese Gnade allain in ansehung obgehörter ur-
sachen widerfahre, könne sie von andern in kein correspondentz gezogen werden329.

Geschenke erfolgten seitens der Patrone nicht immer freiwillig, sondern richteten
sich nach einer sozialen Verpflichtung, auf die der Klient gezielt rekurrierte. Pfalz-
graf Wolfgang Wilhelm verehrte Ferdinand Geizkofler zur Hochzeit auf Bitten
Geizkoflers ein hochspringendes pferdt. Nachdem er gehört hatte, dass der Pfalzgraf
ein solches Pferd besitze, wandte Geizkofler sich im April 1616 an den pfalz-
gräflichen Sekretär Georg Gaugler. Diesen bat er, er möge, wann er vermeint, das
ihre d: dardurch nicht offendirt werden, beim Pfalzgrafen mitt gelegenheit einen
anwurff thun, ob i: f: d: gedachtes pferdt meinem sohn wollten zukommen laßen330.
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327 StAL B90 Bü 348, Ehz. Matthias an Z. G. (Ausf.), Linz, 1590 V 18 und StAL B90 Bü 348,
Ehz. Matthias an Z. G. (Ausf.), Linz, 1590 IX 20.

328 StAL B90 Bü 348, Ehz. Matthias an Z. G. (Ausf.), Linz, 1591 VII 14.
329 HKA RA Fz. 51/B, Hofkammer an Ks. Rudolf II. (Ausf.), Prag, [o. D., vor 1591 VII 25],

fol. 856v.
330 StAL B90 Bü 486, Z. G. an Georg Gaugler (Entw.), Haunsheim, 1616 IV 17.
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Der Pfalzgraf kam diesem Wunsch nach. Begründet wurde dies unter Berufung auf
die Reziprozität des Gabentauschs. So führte der Pfalzgraf aus, dass er ihm und des-
sen sohn sonnderlich bei gegenwertiger occasion hierinnen zuwiderfahren vorderst
geneigt, auch unß erinnern, dz ir unß auch vor disem mehr alß eines mit guten pferd-
ten versehen. Zugleich markierte er diese Gabe als Zeichen besonderer Gunst,
indem er Geizkofler mitteilte, er habe erst kürzlich angefangen, das Pferd selbsten
zureitten unnd nach unnserer handt zugewehnen331.

Geizkofler zog aus seinem erfolgreichen Fürstendienst nicht nur direkt in Form
von Privilegien sowie flüchtigen und dauerhaften Zeichen fürstlicher Gunst sym-
bolisches Kapital, sein erfolgreicher Fürstendienst erleichterte es ihm auch, nach
seiner 1591 erfolgten Heirat mit Maria Rehlinger, die aus einer der angesehensten
Augsburger Patrizierfamilien stammte332, Anschluss an das Patriziat der Reichs-
stadt Augsburg zu finden. Der weit verzweigten Familie Rehlinger kam aufgrund
ihrer vielfältigen Verflechtung im 16. und frühen 17. Jahrhundert eine „Mittlerstel-
lung innerhalb der Oligarchie“ zu333. Das Ehebündnis stärkte nicht nur Geizkoflers
soziales, sondern auch sein symbolisches Kapital – waren doch die Rehlinger, 
die ursprünglich der Ministerialität entstammten, eine der ältesten Patrizierfamilien
der Reichsstadt Augsburg334, die teilweise den Anschluss an den höfischen Adel
gefunden hatte335. Marx Rehlinger, sein Schwiegervater, war jedoch als merchant
banker tätig. Diese Heirat war zumindest teilweise auch ein Ergebnis Geizkoflers
zur Zufriedenheit seiner fürstlichen Herren geleisteten Dienste. So wandte sich sein
Dienstherr Erzherzog Ferdinand im Frühjahr 1591 an Marx Rehlinger und erklärte
ihm, dass er die Pläne Geizkoflers unterstütze, Rehlingers Tochter zu heiraten. Er
verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, Rehlinger werde sich hierinnen unns zu ehrn
und gefallen, auch dir und den deinigen selbsten zum besten also willferig erzaigen.
Zudem beauftragte er Marx Fugger damit, in unnserem namen die werbung zuver-
richten, auch dem Geizkhofler in diser ganzen handlung ainen beystand zuer-
zaigen336. 

Die Heirat diente dem Statusgewinn sowie der Repräsentation des symbolischen
Kapitals des Bräutigams, wie das panegyrische in lateinischer Sprache abgefasste
Hochzeitsgedicht zeigt, das Geizkofler und seiner Braut von den Augsburger
Patriziersöhnen Emanuel Herwarth und Christoph Konrad Neidhart dediziert
wurde337. Die Charakterisierung des Bräutigams beginnt mit dem Verweis auf Geiz-
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331 Ebd., Pfgf. Wolfgang Wilhelm von Neuburg an Z. G. (Ausf.), Neuburg, 1616 IV 26.
332 Vgl. Blendinger: Zacharias Geizkofler, S.180.
333 Sieh-Burens: Oligarchie, S.132.
334 Vgl. Hildebrandt: Handelshäuser, Bd.1, S. 222.
335 Vgl. ebd., S. 23 FN 35.
336 Ebd., Nr.179, Ehz. Ferdinand an Marx Rehlinger (Ausf.), Innsbruck, 1591 IV 17, S. 208.
337 Vgl. StAL B90 Bü 862, Hochzeitsgedicht für Z. G. und Maria Rehlinger sowie Wolf von

Uhrmühl und Barbara Geizkofler von Emanuel Herwarth und Christoph Konrad Neid-
hart, [o. O., o. D.].
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koflers adlige Abstammung sowie seine vielfältigen Tugenden als adliger und hu-
manistisch gelehrter Fürstendiener: Te vigor ingenii, te nobile stemma parentum,/
mens prudens, virtus, codecorare solent. Geburts- und Tugendadel, die beiden
zentralen Elemente des zeitgenössischen Adelsdiskurses338, verbinden sich in der
Person Geizkoflers. Dieser Adel wird durch seine Fürstendienste, die akkurat auf-
gelistet sind, ebenso reproduziert und aktualisiert wie durch seine Heirat mit der
Patriziertochter Maria Rehlinger. Die Charakterisierung der Braut hebt den Ge-
winn symbolischen Kapitals durch diese Eheschließung als Bündnis zweier Fami-
lien hervor. Sie wird als sittsam, züchtig und fromm geschildert. Zudem wird das
Alter und Ansehen ihres Geschlechts hervorgehoben: Haec [Maria Rehlinger] est
praestanti de stemmate nata parentum / seu patris spectes, seu genitricis avos. / Nam
Rechlingerico nomen est illustrium ullum / et virtute valens, et mage laude genus. /
Nec puto patricium hoc genus ullum antiquus esse, / Augustae addit ubi flumina
Vinda Lyco. Den mit dieser Heirat verbundenen Prestigegewinn betonte noch
Geizkoflers Leichenpredigt, die auf die uhralte, stattliche ankunfft des Geschlechts
und Namens der Rehlinger, das schon in den ersten turniern auch andern adelichen
zusamenkünfften gefunden werde, verwies339. 

Neben dem Fürstendienst und dem adlig-patrizischen Konnubium war der dritte
entscheidende Faktor des sozialen Aufstiegs Geizkoflers der Erwerb privilegierten
Grundbesitzes und adliger Herrschaftsrechte. Bei seiner Erwerbspolitik spielte
neben ökonomischen Motiven – wie gezeigt – der Gewinn symbolischen Kapitals
durch den Erwerb adliger Herrschaftsrechte eine entscheidende Rolle, dem die
wirtschaftliche Rationalität unter Umständen nachgeordnet wurde. Nach eigenem
Bekunden begehrte er beispielsweise die Kuedorffischen Lehen, von deren Ertrag 
er kaum den lehen propst underhalten konnte, nur als Gnadenlehen, weil ich sonsten
khein lehen im reich immediate gehabt habe340. Adliger Grundbesitz „bedeutete
Kapital, aber sein Besitz beinhaltete zugleich Macht und Recht auf Herrschaft“341.
Der Status als Inhaber adliger Herrschaften wurde in der Titulatur augenfällig
gemacht. Mit dem privilegium denominandi verfügte Geizkofler über das Recht,
sich nach den erworbenen Herrschaften zu nennen. Die Titulatur markierte und
reproduzierte nicht nur den prestigeträchtigen Status als Fürstendiener342, sondern
vor allem den als Inhaber adliger Herrschaften. So führte er in seinen letzten Le-
bensjahren den Titel: Zacharias Geizkofler von und zue Gailenbach uf Haunsheimb,
Moß, Stauffen und Wöschenbeuren, ritter, röm: kay: may: und hochf: dt: erzherzog
Maximiliani zue Österreich rath343. 
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338 Powis: Adel, S. 33.
339 StAL B90 Bü 866, Leichenpredigt Z. G.s, [o. O.], [o. D., 1617].
340 StAL B90 Bü 62, Z. G. an Wolf Unverzagt, Prag, 1604 VII 27.
341 Powis: Adel, S. 36.
342 Vgl. Haberer: Ott Heinrich Fugger, S. 353.
343 StAL B90 Bü 891, Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Prag, 1616 I 09.
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Beim Erwerb adliger Herrschaften wurde ökonomisches in symbolisches Kapital
transformiert, wie die Überschläge der Herrschaften Wäschenbeuren und Hauns-
heim belegen344. Als besondere Qualitäten einer Herrschaft galten neben der hohen
Obrigkeit ihr Status als Allodialeigentum, das Kirchenpatronat sowie das Jagdrecht,
insbesondere auf Hochwild. Geizkofler besaß lediglich ein Allodialgut, nämlich
Haunsheim, alle anderen Herrschaften waren Lehensgüter, wenngleich er, sein
Bruder und sein Sohn sich intensiv bemühten, Lehensgüter und Pfandschaften in
ihr Eigentum zu bringen345. Die hohe Gerichtsbarkeit besaß er nur in Haunsheim
und Wäschenbeuren, in den anderen Herrschaften verfügte er allenfalls über die
niedere Gerichtsbarkeit. Den Blutbann über Haunsheim empfing er gegen Zahlung
von 1000 fl. als pfalz-neuburgisches Lehen346. 1606 verlieh ihm Rudolf II. den Blut-
bann über Wäschenbeuren347. Die Kirchenhoheit und die Jagdgerechtigkeit auf
Hochwild hatte er nur in Haunsheim inne, das unter allen seinen Gütern am besten
mit Herrschaftsrechten ausgestattet war. In Stauffen-Hilzingen besaß er das Recht
der Jagd auf Niederwild348. In Moos verfügten er und sein Bruder seit 1605 über das
widerrufliche Recht, jährlich sechs Gemsen und drei Stück Rotwild zu jagen349. 

Am Beispiel der Jagdgerechtigkeiten wird deutlich, wie Geizkofler diese Rechte
in der Praxis zur Demonstration und Steigerung seines sozialen Renommees
instrumentalisierte. Die Ausübung des Jagdrechts diente der Aktualisierung des
eigenen adligen Status. Zum einen lud er immer wieder Freunde und Verwandte zu
Jagden in seine Wälder350, zum anderen diente das Schenken von Hoch- und Nie-
derwild der gegenseitigen Versicherung des adligen sozialen Status. Der Austausch
von Jagdbeute spielte im System des Gabentauschs des reichsritterschaftlichen
Adels eine zentrale Rolle. Als sich Geizkofler und Marx Konrad von Rehlingen
1611 zu einer Sauerbrunnenkur in Jebenhauses aufhielten, erhielten sie von meh-
reren Adligen Wild verehrt351. Beim Erwerb von Jagdgerechtigkeiten war nicht die
Freude an der Jagd ausschlaggebend. Enzlin gegenüber erklärte der Haunsheimer,
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344 Vgl. StAL B90 Bü 757, Anschlag des Gutes Wäschenbeuren, [o. O.], [o. D., ca. 1610] und
StAA Herrschaft Haunsheim Nr.139, Anschlag des Gutes Haunsheim (Ausf.), [o. O.],
[o. D., 1600].

345 So bat beispielsweise Christoph Geizkofler seinen Bruder, sich dafür einzusetzen, dass die
Pfandschaft Moos zu ainem aigenthumb khuntte gebracht werden. StAL B90 Bü 867,
Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Haunsheim, 1605 VI 01.

346 Vgl. Blendinger: Zacharias Geizkofler, S.183.
347 Vgl. StAL B90 Bü 425, Lehenbrief Ks. Matthias’ für Z. G. über den Blutbann über Wä-

schenbeuren (Abschr.), Preßburg, 1613 III 21, darin inseriert die Angabe über die Verlei-
hung des Blutbanns durch Ks. Rudolf II.

348 Vgl. StAL B90 Bü 428, Anschlag der Herrschaft Stauffen und Hilzingen (Entw.), [o. O.,
o. D.]. In diesem Anschlag wurde die niderjagparkheit, wildschwein vom strickh zuhezen
mit 1000 fl. taxiert.

349 Vgl. StAL B90 Bü 429, Jagdbewilligung Ehz. Maximilians für Z. G. und Christoph Geiz-
kofler (Abschr.), Innsbruck, 1605 XI 05.

350 StAL B90 Bü 558, Z. G. an Stephan Georg von Sternberg (Entw.), Haunsheim, 1608 VI 27.
351 Vgl. hierzu die Briefe in StAL B90 Bü 864.
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er sei selbst ein schlechter jäger und scheue die Kosten dieser lust. Vielmehr standen
ökonomische Überlegungen und Prestigeerwägungen im Vordergrund. Im selben
Schreiben an den württembergischen Geheimrat vertrat er die Ansicht, da er ohne-
dies einen jäger und hundt verhalten müsse, solle Enzlin versuchen, ein württem-
bergisches Gnadenjagen für ihn zu erlangen352. Aus einem anderen Schreiben wird
ersichtlich, dass erst die Jagdgerechtigkeit und andere ‚Herrlichkeiten‘ wie der Kir-
chensatz die adlige Herrschaft über Land und Leute komplettierten. Nach dem Tod
Wolf Kaspar von Horckheims teilte Geizkofler Enzlin mit, hätte er zum Kirchen-
satz in Haunsheim auch die jagen darzue, so were ich alsdann meiner armutei hal-
ber allerdings content353.

Seine Karriere, die fürstliche Gunst und der Kredit, den er seinem Amt verdankte,
setzten Geizkofler überdies in die Lage durch Konversion sozialen Kapitals adlige
Herrschaftsrechte zu kreieren, wie die Herrschaftsbildung des Ritterguts Gailen-
bach zeigt. 1592 investierte er 10 000 fl. in den Kauf des „Guts“ Gailenbach, das ein
Konglomerat verschiedener Herrschaftsrechte, unter anderem der Täfertinger
Mühle und dem Fischrecht in der Schmutter bis Batzenhofen, darstellte354. Geizkof-
ler trug seine Erwerbung am 24. Januar 1592 Erzherzog Ferdinand zum Lehen auf,
der dem Ansitz die adligen Freiheiten erteilte355. Dank eines kaiserlichen Privilegs
vom 3. März 1593 durfte der Reichspfennigmeister seinen neu erworben Rang als In-
haber einer adligen Herrschaft durch das Adelsprädikat „von und zu Gailenbach“
sichtbar zum Ausdruck bringen356. Die symbolische Wertschöpfung mittels ökono-
mischer Investitionen war damit noch nicht abgeschlossen. In den folgenden Jahren
errichtete er für 8000 fl. in seiner Herrschaft als Zeichen für deren adlige Qualität 
ein kleines Schloss im Stil der Renaissance357. Dieses diente ihm allerdings nicht als
dauerhafter Wohnsitz, sondern lediglich als Sommersitz und Prestigeobjekt – so
gehörten zu den mit 10 000 fl. angeschlagenen Immobilien auch waßerwerckh und
gärtten358. 

Der Besitz eines adligen Gutes wie Gailenbach ebnete Geizkofler auch den Weg
in die schwäbische Reichsritterschaft und bedeutete die Anerkennung des vom Kai-
ser zugeschriebenen adligen Status durch die reichsritterschaftlichen Standesgenos-
sen. Dieser korporative Zusammenschluss des niederen reichsunmittelbaren Adels
hatte sich im 16. Jahrhundert ausgebildet und stellte einen Teil der Klientel des habs-
burgischen Kaiserhauses im Reich dar. Während die Bindung an den Kaiser den Rit-
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352 HStAS A 155 Bü 30, Nr. 3, Z. G. an Matthäus Enzlin, Haunsheim, 1601 V 14/24.
353 Ebd., Nr. 80a, Z. G. an Matthäus Enzlin, Augsburg, 1603 XII 03.
354 Vgl. Jahn: Augsburg Land, S. 483 f.
355 Vgl. MFI Dip. 881, fol. 4v. ff. und MFI Dip. 1117, fol. 434 ff. Vgl. Schweizer: Lucas Geiz-

kofler, S.122. 
356 AVA, Adelsakten (E), Kt. 141, Ks. Rudolf II. an Ehz. Matthias (Ausf.), Prag, 1593 III 09,

fol. 2 r.
357 Vgl. zur Beschreibung des Gebäudes Neu; Otten: Augsburg, S.127.
358 StAA Herrschaft Haunsheim Nr.199, Anschlag des Gutes Gailenbach (Ausf.), [o. O.],

[o. D., um 1620].
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tern vor allem ihre Unabhängigkeit gegenüber den Fürsten garantierte, die nach Ar-
rondierung ihrer Territorien strebten, konnte dieser im Gegenzug auf die Treue der
Reichsritterschaft rechnen, die sich unter anderem in der Bezahlung von Hilfs-
geldern (sog. Charitativsubsidien) manifestierte359. Die Beziehungen der Reichs-
ritterschaft an den Kaiserhof wurden von einzelnen Angehörigen, zumeist der
schwäbischen Ritterschaft, vermittelt, die unmittelbar an das Netzwerk des Kaiser-
hofs angebunden waren360. Die Reichsritterschaft kooptierte Geizkofler entgegen
der von Blendinger vertretenen Meinung nicht erst mit der Verleihung der Ritter-
würde und dem Kauf von Haunsheim361, sondern schon 1594, als er von Haug Diet-
rich von Hohenlandenberg, dem elsässischen Landkomtur des Deutschen Ordens,
aufgefordert (darumben ersucht und angesprochen) wurde, sich dem Donauviertel
der schwäbischen Reichsritterschaft anzuschließen. Seitdem entrichtete er für Gai-
lenbach Steuern in die ritterschaftliche Kasse362. 

Geizkofler ließ es nicht an Bemühungen fehlen, Anschluss an die Reichsritter-
schaft zu finden. Diese bestanden in zahlreichen Diensten für die Ritterschaft als
Korporation wie für einzelne ihrer führenden Mitglieder. Durch seinen Einfluss am
Kaiserhof fand er eine schnelle Aufnahme in die Ritterschaft. Im Mai 1601 beispiels-
weise bat ihn der ritterschaftliche Ausschuss der schwäbischen Reichsritterschaft,
ihrem wegen ritterschaftlicher Gravamina nach Prag gesandten Advokaten Anas-
thasius Demler bey hof g: assistentiam [zu] laisten, unndt alle guote bevorderung [zu]
erzaigen363. Geizkofler unterstützte die ritterschaftlichen Anliegen mit großem
Engagement und Erfolg, wie Demler bei seiner Rückkunft aus Prag nit genueg-
samblich rhüemen konnte364. Zudem wurden die Ausschussmitglieder vom Kaiser
durch Geizkoflers treueherzige befürderung […] mit dem raths titul begabtt365. 

Geizkofler kontrollierte als broker die Kommunikation zwischen Kaiserhof und
Ritterschaft. Wegen seiner Verflechtung mit dem habsburgischen Hof, zu dem An-
gehörige der Reichsritterschaft in der Regel keinen Zugang hatten366, wurde er für
die schwäbische Reichsritterschaft unentbehrlich. Der Bischof von Konstanz kon-
statierte auf dem Münchner Ligatag von 1609 Geizkoflers Bedeutung in der schwä-
bischen Ritterschaft: diese hangt an dem Geizkofler gewesten Pfennigmeister, sine
quo nihil possunt facere367. 1613 baten ihn die Ausschussmitglieder der schwäbischen
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359 Vgl. Schulz: Kanton Kocher, S. 68 f.
360 Vgl. Press: Kaiser, S.171 f.
361 Vgl. Blendinger: Zacharias Geizkofler, S.182.
362 StAL B90 Bü 212, Exzeptionsschrift Z. G.s, [o. O., o. D.], fol. 27r.
363 StAL B90 Bü 320, Ausschuss der schwäb. Reichsritterschaft an Z. G. (Ausf.), Ulm, 1601 V

16/26.
364 Ebd., Ausschuss des Viertels Donau der schwäbischen Reichsritterschaft (Bero von Rech-

berg, Christoph von Rietheim, Hans-Georg von Freyberg) an Z. G. (Ausf.), [o. O., Ulm?],
1601 XII 08.

365 Ebd., Ausschuss des Viertels Donau der schwäbischen Reichsritterschaft an Z. G. (Ausf.),
[o. O., Ulm?], 1601 XI 28.

366 Vgl. Press: Kaiser, S.176 f.
367 Briefe und Akten, Bd. 3, Nr. 476.
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Reichsritterschaft gar, auf dem Reichstag das directorium der reichsritterschaftlichen
Gesandtschaft zu übernehmen, was er allerdings ablehnte368. Wegen seines Ansehens
bei der Reichsritterschaft sandte der Kaiser ihn oft als Kommissar auf die ritter-
schaftlichen Tage, um die kaiserlichen Interessen zu vertreten. So gelang es ihm 1613
bei der schwäbischen Reichsritterschaft im Auftrag des Kaisers eine eilende Hilfe
von 23 000 fl. aufzubringen369. Er erwies sich zugleich in den Verhandlungen um die
Bewilligung der Charitativsubsidien als kompetenter Standespolitiker370. 

2.2 Statusreproduktion und Lebensstil

Der Status eines Reichsritters wurde durch einen distinktiven, kostspieligen adligen
Lebensstil reproduziert. Die jährlichen Kosten für Geizkoflers Haushalt beliefen
sich nach einem eigenhändigen Überschlag, den er um 1615 anfertigte, auf 6186 fl.371

Dazu traten noch Naturalerträge seiner Herrschaften in unbestimmter Höhe, die er
für seinen eigenen Bedarf verwandte. Den größten Anteil nahm mit 2000 fl. das
Deputat seines Sohnes ein. Dicht gefolgt wurde es von den Ausgaben für Nah-
rungsmittel (1600 fl.), insbesondere Wein, der mit 1000 fl. zu Buche schlug, und die
Besoldung der zahlreichen Dienerschaft (1240 fl.). Die hohen Kosten für Nah-
rungsmittel waren also nicht zuletzt durch die Menge des Personals bedingt. Rela-
tiv gering waren die Aufwendungen für Kleidung (280 fl.) und Wohnung (200 fl.),
vermutlich weil es sich hierbei um relativ langlebige Investitionen handelte. Die
jährlich für Verehrungen und Stipendien aufgewandte Summe betrug 300 fl. Son-
stige Ausgaben, zumeist für Handwerker und Tagelöhner, beliefen sich auf 566 fl.

Ein Schlaglicht auf einen Teil der Ausgaben für die alltägliche Statusreproduktion
durch Aufwendungen für den Bedarf des Haushalts und der Familie Geizkoflers
liefern zudem die Jahresrechnungen Philipp Raisers, die von 1605 und 1610 rubri-
ziert vorliegen. Der Charakter der von Raiser geführten „Haushaltungsbücher“, die
ebenfalls Kreditgeschäfte verzeichnen, wurde allerdings bislang verkannt. Sie stel-
len keineswegs wie von Sitte behauptet „rechnungsmäßige Eintragungen über die
gesamten Einnahmen und Ausgaben“ dar372, sondern verzeichnen nur die Einnah-
men und Ausgaben, die Raiser im Auftrag seines Herrn in Augsburg tätigte. Deut-
lich wird dies daran, dass stets ein großer Einnahmeposten Raisers Bar- oder Wech-
selüberweisungen waren, die Geizkofler an ihn tätigte, ohne dass die Herkunft des
Geldes ersichtlich wird. Im Jahr 1606 beispielsweise betrugen die Barüberweisun-
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368 StAL B90 Bü 326a, Z. G. an die reichsritterschaftlichen Ausschüsse in Schwaben (Entw.),
Haunsheim, 1613 V 05/15.

369 Vgl. StAL B90 Bü 76.
370 Vgl. Schulz: Kanton Kocher, S. 71.
371 Vgl. StAL B90 Bü 670, Überschlag Z. G.s über seine jährlichen Lebenshaltungskosten

(Entw.), [o. O.], [o. D., um 1615]. 
372 Sitte: Regesten, S.14 f.
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gen an Raiser, die Geizkofler durch seine Frau Maria erledigen ließ, 10 666 fl. 
41 kr.373 Die Benennung der Ausgabenrubriken variiert erheblich. Die Haushalts-
ausgaben verbergen sich in den Rubriken mit Ausgaben für Maria Geizkofler374, 
für die Studienreise Ferdinand Geizkoflers, für Baukosten, für Handwerker und
Kaufleute, für Provisionen und Besoldungen der Augsburger Diener Geizkoflers,
für Reisekosten und für Geschenke und Almosen. Während diese Ausgaben fast
ausschließlich Haushalts- und Lebenshaltungskosten umfassen, finden sich in den
Rubriken mit Ausgaben für Zacharias Geizkofler und extraordinari außgaben er-
hebliche Beträge, die keine Haushaltsausgaben waren, sondern Ausgaben für Geld-
geschäfte, d. h. die Zahlung von Zins und Tilgung von Anlehen, die er aufgenom-
men hatte, und die Auszahlung von Darlehen an seine Schuldner. Eine Auswertung
der Jahresrechnungen Raisers kann also zur Ermittlung der Lebenshaltungskosten
Geizkoflers nicht einfach die einzelnen Rubriken addieren, sondern muss eine Ein-
zelauswertung der erwähnten Rubriken vornehmen. Zudem beinhalten Raisers
Rechnungen nicht alle Lebenshaltungskosten. Etliche Ausgaben wurden von Geiz-
kofler und seiner Frau selbst oder seinen Beauftragten verrechnet375.

Die Geldsummen, die Raiser für Maria Geizkofler von 1605 bis 1607 aufwandte,
betrugen in ihrem Maximum 11928 fl. 2 kr. (1606), mindestens jedoch 784 fl. 18 kr.
(1607). Die Beträge, die er jährlich für die Studienreisen Ferdinand Geizkoflers ver-
rechnete, lagen zwischen 4286 fl. 15 kr. (1609) und 252 fl. 19 kr. (1610). Für Baukosten
für die Kirche in Haunsheim und das Brennerbad sowie für die Landgüter seines
Herrn gab Raiser in den Jahren 1605 bis 1610 zwischen 1500 fl. 24 kr. (1606) und 
146 fl. 57 kr. (1605) aus. Augsburger Kaufleute und Handwerker, die vor allem Le-
bensmittel, Kleidung und Haushaltsgeräte lieferten, erhielten in den Jahren zwi-
schen 1605 und 1608 für Waren und Dienstleistungen pro Jahr zwischen 1082 fl. 57
kr. (1605) und 319 fl. 35 kr. (1608). Abgesehen von 1605 erscheint in jeder Rechnung
eine Rubrik für die Besoldung der Augsburger Diener Geizkoflers, insbesondere
Raisers. Diese schwankten zwischen 212 fl. (1606) und 162 fl. (1608). Die Ausgaben
für Reisekosten, die nur 1606, 1609 und 1610 in einer eigenen Rubrik verzeichnet wa-
ren, bewegten sich zwischen 100 fl. (1609) und 12 fl. 11 kr. (1610). Die Aufwendun-
gen für Geschenke und Almosen schwankten zwischen 2522 fl. 5 kr. (1606) und 208
fl. 48 kr. (1610). In den Rechnungen 1605 und 1608 findet sich zudem eine Rubrik mit
kleinen Unkosten mit jeweils 80 fl. 31 kr. bzw. 52 fl. 2 kr.376 Der auf die Demonstra-
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373 Vgl. StAL B90 593, Jahresrechnung Philipp Raisers (1606), [o. O., o. D.].
374 In der Rechnung von 1605 erscheinen z. B. in der Rubrik Außgaben auf mein gnedtige

frauen neben Kosten für den Bau des Schlosses in Haunsheim und Barauszahlungen Rai-
sers an Maria Geizkofler auch 25 fl., die deren Schwester Sabina Rembold zue erkauffung
underschiedtlicher sachen ausgelegt hatte. StAL B90 593, Jahresrechnung Philipp Raisers
(1605), [o. O., o. D.], Eintrag vom 23.V.1605.

375 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 586, Abrechnung Abraham Geizkoflers mit Z. G. (Ausf.), Sterzing,
1610 XI 10, der in diesem Jahr, u. a. für vier pannzen Leitacher Wein, für seinen Cousin 
92 fl. 35 kr. auslegte.

376 Vgl. Anhang Tabelle 10. Vergleichsmaterial bietet Ksoll: Verhältnisse.
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tion seines neu gewonnenen reichsritterlichen Status angewiesene Aufsteiger Geiz-
kofler pflegte also, wie der Vergleich mit anderen Standesgenossen zeigt, einen auf-
wendigen Lebensstil im Sinne einer „permanente[n] Status-Repräsentation“377.

Zur alltäglichen Reproduktion des Status war eine standesgemäße Wohnung er-
forderlich, denn „der soziale Rang wird nicht nur sichtbar am Kleid, das man trägt,
dem Ratssitz, den man innehat, sondern auch im Haus, in dem man wohnt, zugleich
der Gegend, in welcher dieses Haus steht“378. Seinen Wohnsitz hatte Geizkofler
während seiner Amtszeit in Augsburg. Nach seiner Heirat erwarb er das Nachbar-
haus seiner Schwiegereltern unmittelbar neben dem Zeughaus. 1596 mietete er für
jährlich 300 fl. Christoph Höchstetters Haus gegenüber der St. Ottmarskapelle vor
dem Heilig-Kreuzer Tor. Seit 1602 wohnte er in einem Haus im Steuerbezirk St. An-
thonino, das er Anton Fugger abgekauft hatte379. Beim Blick auf die Augsburger
Sozialtopographie fällt auf, dass er sich bevorzugt in den gemessen an der Steuer-
leistung wohlhabenden Stadtvierteln niederließ380. Nachdem mit seinem Rücktritt
vom Amt die Verpflichtung entfiel, in Augsburg zu wohnen, ließ er sich dauerhaft in
Haunsheim nieder, wo er das Schloss grundlegend umbauen ließ. Mit dem Bau der
Schlösser in Gailenbach und Haunsheim machte er seinen Anspruch auf einen adli-
gen Lebensstil geltend, der sich noch immer am Ideal des adligen Landlebens orien-
tierte. Nachdem er 1605 den Beisitz in Ulm erlangt hatte, erwarb er dort ein Haus auf
dem Weinhof381. Möglicherweise besaß er auch in Lauingen ein Haus, denn um 1615
überlegte er sich angesichts von Unruhen nach Beginn der katholischen Konfessio-
nalisierung unter Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm, den dort befindlichen haußrath nach
Haunsheim schaffen zu lassen382.  

Über die Raumaufteilung in den Häusern existieren nur spärliche Hinweise. So
kann man einem Notariatsinstrument von 1603 entnehmen, dass Geizkoflers dama-
lige Augsburger Behausung neben Nutzräumen für den Alltag auch mit Repräsenta-
tionsräumen für größere gesellschaftliche Ereignisse ausgestattet war. Die Urkunde
wurde in seiner wohnungsbehausung […], in der gewonlichen tafelstuben, gleich an
ir gnaden zimmer und an dem saal gelegen, ausgefertigt383. Aus dem Verzeichnis
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377 Reinhardt: Vermögen, S.120.
378 Roeck: Stadt, Bd.1, S. 489.
379 Vgl. Blendinger: Zacharias Geizkofler, S.180 f.
380 Während der Steuerbezirk vor dem Heilig-Kreuzer-Tor 1618 mit einer durchschnittlichen

Steuersumme von 367 kr. nicht zu den reichsten gehörte, allerdings an die äußerst wohl-
habenden Bezirke In der Krottenau und Hl. creützer thor intra angrenzte, zählte der Bezirk
St.Anthonino mit 2. 235 kr. zu den reichsten Vierteln der Stadt. Vgl. Roeck: Stadt, Bd. 2,
S.1059 –1062.

381 Vgl. Koschig: Patriziat, S. 570.
382 StAL B90 Bü 864, Z. G. an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), [o. O.], [o. D., 1615?].
383 Vgl. StAL B90 Bü 861, Notariatsinstrument zum Testament Michael (II.) Geizkoflers

(Abschr.), Augsburg, 1603 VII 06. Zur Bedeutung des Saals, „in dem gegessen, repräsentiert
und gefeiert wurde“, als zentralem Raum des adligen Hauses vgl. Van Dülmen: Kultur,
Bd.1, S. 64.
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über die Unterbringung der Gäste auf der Hochzeit Ferdinand Geizkoflers lassen
sich in Schloss Haunsheim funktional unter anderem Schlaf- und Wohnräume, die
eine soziale Segregation der Mitglieder des Haushalts (Herren und Gesinde) erken-
nen lassen, Repräsentationsräume (etwa Ritterstube, Bibliothek) und Arbeitsräume
(wie etwa die Schreibstube) unterscheiden. Das Gästeverzeichnis nennt das zimmer
Geizkoflers, eine neben cammer, deß herrn rittmeisters stüblein, die under[e] lange
cammer, das bädlein, die ritterstuben, die schreibstuben, die ober[e] lange cammer,
das rosen [?] zimmer, das jäger zimmer, den thurn und die gesindtsstuben384. Auch
gab es in Haunsheim einen eigenen Raum für die Bibliothek Geizkoflers385 sowie
eine Schlosskapelle386. Sowohl in Haunsheim als auch in Gailenbach befanden sich
überdies Rüstkammern in den Schlössern387. 

Die Reputation eines adligen Amtsinhabers hing auch von der Größe seines Ge-
folges ab. Das Bedürfnis Geizkoflers, einen großen Stab von Dienern und Klienten
um sich zu scharen, lässt sich nicht allein funktional mit den Aufgaben erklären, die
er als Reichspfennigmeister und Oberstproviantmeister zu erledigen hatte, wie eine
Aufstellung über das Gefolge des Oberstproviantmeisters vor Augen führt, die er
dem Kaiser anlässlich seiner erneuten Bestallung übermittelte. So gehörten Geiz-
koflers Auffassung nach zwölf Einspännige und zwölf leibtrabanten ebenso zum
unverzichtbaren Personal wie ein Feldsekretär samt einem Diener, drei Proviant-
schreiber, ein Dolmetscher, ein Feldscher und mehrere Köche. Zudem wurde er
wohl von etlichen nur mit Kost und Logis versehenen jungen Adligen begleitet. Für
seine Entourage musste er insgesamt noch rund 50 Pferde unterhalten388. 

Auch nach seinem Rücktritt vom Amt gebot Geizkofler über eine große Schar
Diener: Lukas Geizkofler erwähnt in einem im Herbst 1616 verfassten Schreiben,
Geizkofler und seine Frau seien mit allem gesind, bey 17 dienern, nach Prag ge-
reist389. Die jährlichen Kosten für die Dienerschaft lassen sich aus dem Überschlag
Geizkoflers über seine jährlichen Ausgaben bestimmen. Sein Sekretär erhielt ebenso
150 fl. wie der Pfleger von Haunsheim, der Koch, der Kämmerer sowie der Kut-
scher wurden mit je 100 fl. entlohnt, die beiden Reitknechte mit je 60 fl. Ohne Spe-
zifizierung ihrer Zahl und ihrer Besoldung, die vermutlich in freier Kost und Logis
bestand, werden jungen (Diener), Jäger, Hausknechte und Mägde erwähnt390. Die
große Zahl von Dienern – z. B. der Schreiber – lag teilweise funktional im weitgrei-
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384 Vgl. StAL B90 Bü 886, Verzeichnis der Unterkünfte der Hochzeitsgäste, [o. O., o. D.].
385 Vgl. StAL B90 Bü 890, Z. G. an den Landvogt von Höchstädt (Entw.), Haunsheim, 1616 III

01/11.
386 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 866, Begräbnisdisposition Z. G.s (Entw.), Haunsheim, 1609 VII

16/26.
387 Vgl. StAL B90 Bü 592, Jahresrechnung Philipp Raisers (1599), [o. O., o. D.], Eintrag vom

9.VIII.1599 und StAL B90 Bü 593, Jahresrechnung Philipp Raisers (1606), [o. O., o. D.],
Eintrag vom 27.XI.1606.

388 Vgl. HKA RA Fz. 53, Z. G. an Ks. Rudolf II (Ausf.), [o. O.], [o. D., 1598 III 07], fol.133v.
389 StAL B90 Bü 861, Lukas Geizkofler an Christoph Geizkofler (Ausf.), Augsburg, 1616 X 07.
390 Vgl. StAL B90 Bü 670, Überschlag Z. G.s über seine jährlichen Ausgaben, [o. O., o. D.].
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fenden Engagement Geizkoflers als Reichs- und Standespolitiker sowie als Finanz-
makler begründet391. Die Diener waren teilweise jedoch selbst Statussymbole, wie
ein farbiger Diener (Mor)392. Zur repräsentativen Ausstattung der Diener gehörte
deren Livrierung393. Zur Hochzeit Ferdinands beispielsweise ließ Geizkofler 
die Diener neu einkleiden394. Zum Haushalt gehörten auch junge Adlige, die im
Haus eines reicheren Standesgenossen eine standesgemäße Ausbildung durchliefen.
Im Gefolge Ferdinand Geizkoflers ist seit 1613 der junge Adlige Heinrich von
Burckersroda nachweisbar395, der 1618/19 als Begleiter von dessen Schwager Chris-
toph Ludwig Weiß von Würting nach Italien reiste396.

Die Wirtschaftsmentalität der Geizkofler war zwar einerseits auf den Gewinn
und Erhalt von Prestige durch Statuskonsum gerichtet, andererseits aber von einem
möglichst sparsamen Einsatz der dazu notwendigen Mittel geprägt. Als sich 1616
seine Abreise nach Prag zu verzögern drohte, plante Geizkofler angesichts steigen-
der Haferpreise, etliche Pferde zu verkaufen: Sonsten stehet alles im alten wösen, der
haber schlagt von tag zu tag auf, und ist khein heu verhanden. Gehet mein rais nit
fort, will ich die roß zum tail hinwegg göben397. Ferdinand riet seinem jungen
Schwager Weiß zu einer sparsamen Haushaltsführung. Er solle einen jährlichen
Haushaltsplan erstellen und die eingeplanten Ausgaben nicht überschreiten, vor
allem solle er sich nicht mit einer allzuegroße[n] mönge an Pferden und Dienern
überlade[n], sich nicht gar zu brächtig kleiden und sich mit dem pankhetirn zurück-
halten, darauß nichts anders als große unordnungen und ungelegenheiten entstehen.
Zudem legte er ihm eine strenge Aufsicht über seine Pfleger und verraiteten diener
und deren Rechnungsführung ans Herz. Sparsamkeit wurde im Sinne des dynasti-
schen Denkens mit dem Wohl des Geschlechts legitimiert. Die gesparsamkeit diene
dazu, das Kapital dafür zur Verfügung zu stellen, dass Weiß seine Kinder in aller
gottesforcht zue adenlichen sitten und tugenden erzüehen könne398. Zudem war die
Forderung nach Sparsamkeit religiös fundiert. Laut einer aus dem 19. Jahrhundert
stammenden paraphrasierenden Abschrift gab Geizkofler seinem Sohn den Rat: In
seinen hauswesen soll er sich der Einfachheit befleißen, sich schön, aber nicht präch-
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391 HStAS A 55 Bü 15, herrn Zachariae Geizkoflers samptliche scribenten an Johann Sattler
(Ausf.), Haunsheim, 1614 XI 05.

392 Vgl. Mayer-Karstadt: Religionsgeschichte, S. 260.
393 Völkel: Kardinalshaushalte, S.159 zählt sie „zu den wesentlichen materiellen und symbo-

lischen Äußerungsformen von häuslicher Herrschaft und repräsentativer Lebensführung“.
394 Vgl. hierzu z. B. StAL B90 Bü 864, Z. G. an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), Haunsheim, 1616

II 28 und StAL B90 Bü 864, Z. G. an Ferdinand Geizkofler in Stuttgart (Ausf.), Haunsheim,
1616 II/III 23/04.

395 StAL B90 Bü 885, Dominik Orth an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1613 III 11. Vgl. auch StAL B90
Bü 629, Reiserechnung Ferdinand Geizkoflers, [o. O.], [o. D., nach 1616 IV 25], Beilage
Nr. 2.

396 Vgl. hierzu den Briefwechsel in StAL B90 Bü 491.
397 StAL B90 Bü 864, Z. G. an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), Haunsheim, 1616 VIII 17/07.
398 StAL B90 Bü 903, Ferdinand Geizkofler an Christoph Ludwig Weiß (Entw.), [o. O.], [o. D.,

1619].
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tig kleiden, dann würde er auch etwas zurücklegen, und den Armen, die er vorzüg-
lich zu berücksichtigen habe, Gutes thun können399.

Dennoch erforderte der adlige Lebensstil Geizkoflers hohe Investitionen zur
Reproduktion des sozialen Status. Die soziale Pflicht zur Freigebigkeit beispiels-
weise war ein zentraler Bestandteil seiner Wirtschaftsmentalität, galt doch die
„‚Großzügigkeit‘ im wörtlichen Sinne“ als „das Kennzeichen eines Mitglieds der
Oberschicht“400. Sie äußerte sich unter anderem in kostspieligen Geschenken für
Verwandte, Freunde, Patrone und Klienten sowie in Almosen für Bedürftige. Die
von Raiser 1605 in der Rechnungsrubrik Außgaben auf verehrungen undt allmue-
ßen insgesamt verbuchten Aufwendungen in Höhe von 1245 fl. 7 kr. setzen sich aus
regulären Besoldungen, Leistungen für einmalige Dienste und Trinkgeldern zusam-
men401. Dazu kommen Aufwendungen für Geschenke an Patrone und Gnadengel-
der für Diener und Klienten. Diese Gruppe macht den größten Anteil aus. Die sechs
praune[n] hengst, die Geizkofler dem Herzog von Bouillon verehrte, der Ferdinand
an seiner Ritterakademie in Sedan aufgenommen hatte, schlugen mit 483 fl. 28 kr. zu
Buche. Seinem ehemaligen Gegenhändler Peugl schenkte Geizkofler auf sein an-
halten undt bitten wegen seiner gelaisten dienst 300 fl. Eine dritte Gruppe bilden
Geschenke zu Festen im Lebens- und Jahreslauf. So lassen sich Tauf- und Hoch-
zeitsgeschenke sowie Neujahrsverehrungen für Diener und Klienten nachweisen.
Dazu kam als einzelner Posten ein Studienstipendium in Höhe von 50 fl. für Johann
Rembold Funck, einen Verwandten seines Freundes Valentin Funck. Almosen
finden sich im Jahr 1605 in dieser Rechnungsrubrik nicht. Dennoch gewährte Geiz-
kofler auch in diesem Jahr nennenswerte Almosen. Im Februar ließ er den armen
leitten in Sterzing 50 fl. austeilen402. Es ist anzunehmen, dass Geizkofler und seine
Frau auch 1605 überdies aus den Geldern, die Raiser bar an sie auszahlte bzw. die
sie aus anderen Quellen empfingen, kleine Almosen gewährten, wie dies sich für
Einzelfälle in der nicht rubrizierten Rechnung von 1600 nachweisen lässt403.

Der Sinn der symbolischen Praxis des Almosengebens wird in einem Brief eines
Hauptmanns, der Geizkofler 1600 um ein Almosen bat, beleuchtet. Dieser re-
kurrierte in seiner Supplik nicht nur auf das Leistungsprinzip, indem er auf seine
Militärdienste verwies, sondern auch auf seine Verflechtung mit Freunden des
Reichspfennigmeisters: Ihm sei Geizkoflers hohe tugendt, dass dieser sich ehrliche,
versuchte leut vor andern mit allen gunsten […] bevolhen sein lasse, bekannt, da er
ihn schon früher in Prag bei herrn Braitschwertt kennengelernt habe. Dieser sei sein
günstiger herr und befürderer gewest. Bedeutsamer scheint aber der Appell an die
religiöse Tugend der Barmherzigkeit, die adlige Tugend der Freigebigkeit und die
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399 MFI Dip. 1271, Notizen über das Geizkofler’sche Geschlecht (1835), fol. 5v– 6 r.
400 Powis: Adel, S. 37.
401 Vgl. zum folgenden StAL B90 593, Jahresrechnung Philipp Raisers (1605), [o. O., o. D.].
402 Vgl. StAL B90 Bü 586, Abrechnung Abraham Geizkoflers mit Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1606

IV 23.
403 Vgl. StAL B90 Bü 592, Jahresrechnung Philipp Raiser (1600), [o. O., o. D.].
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adlige Solidarität. In diesem Sinne bat er Geizkofler demütig und umb gottes willen,
er möge ihm armen vom adell aus angeborner cristlicher mildigkeyt helfen404. Die
Rechnungseinträge, mit denen Raiser die Ausgaben begründete, geben ebenfalls
Aufschluss über die Motive des Almosengebers. Primär scheint dies die Bedürftig-
keit gewesen zu sein, denn meist werden die Empfänger als ‚arm‘ charakterisiert.
Auffällig ist, dass es sich in zwei der in den Rechnungen 1600 nachweisbaren Fälle
um protestantische Exilanten handelte. Auch der Appell an die konfessionelle Soli-
darität war allem Anschein nach Erfolg versprechend, ebenso wie der Rekurs auf die
gemeinchristliche Solidarität im Kampf gegen die Türken, auf die sich wohl zwei
französische Söldner beriefen, die auf dem Weg in den Türkenkrieg waren405.

Ein wichtiges Medium der symbolischen Interaktion Geizkoflers mit seinen Pa-
tronen – hinsichtlich der Dienstherren lassen sich kaum Geschenke nachweisen –
war der Gabentausch. Geizkofler verehrte seinen fürstlichen Patronen zu verschie-
den Anlässen diverse Arten von Geschenken, aber auch diese ließen ihrem Klienten
unterschiedliche Gaben zukommen. Relativ häufig schenkte er seinen Patronen er-
lesene, mit hohem Prestigewert ausgestattete Lebensmittel, vornehmlich Wild und
Wein406. Daneben finden sich Kleidungsstücke, kostbare Waffen, Kunstwerke und
kunsthandwerkliche Erzeugnisse sowie Bücher407. Die kostspieligsten Geschenke
waren Tiere: Dem jungen Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm schenkte er beispielsweise
nachweislich dreimal Pferde408. Auch andere fürstliche „Wohltäter“ Geizkoflers –
wie Markgraf Georg Friedrich von Baden409 oder der Herzog von Bouillon – wur-
den mit Pferden bedacht410. Solche Tiergeschenke hatten einen hohen symbolischen
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404 StAL B90 Bü 597, Nr. E 31, Hans Georg Widenmayer an Z. G. (ausf.), [o. O., o. D.].
405 Vgl. StAL B90 Bü 592, Jahresrechnung Philipp Raiser (1600), [o. O., o. D.].
406 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 486, Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm von Neuburg an Z. G. (Ausf.),

Neuburg, 1615 XII 11; StAL B90 Bü 487, Pfgfin. Anna von Neuburg an Z. G. (Ausf.),
Höchstädt, 1616 X 02; StAL B90 Bü 447, Hz. Friedrich von Württemberg an Z. G. (Ausf.),
Stuttgart, 1606 X 28 oder StAL B90 Bü 864, Z. G. an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), Hauns-
heim, 1616 II/III 23/04.

407 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 485, Pfgf. Wolfgang Wilhelm von Neuburg an Z. G. (Ausf.), Neu-
burg, 1604 I 21; StAA Herrschaft Haunsheim Nr. 578, Z. G. an Pfgf. Philipp Ludwig von
Neuburg, Augsburg (Abschr.), 1600 VI 11/21; StAL B90 Bü 482 Philipp Ludwig von Pfalz-
Neuburg an Z. G. (Ausf.), 1600 IX 22 oder StAL B90 593, Jahresrechnung Philipp Raisers
(1604), [o. O., o. D.], Eintrag vom 17. 4.1604.

408 Vgl. StAA Herrschaft Haunsheim Nr. 578, Pfgf. Wolfgang Wilhelm von Neuburg an 
Z. G. (Ausf.), Neuburg, 1600 VII 01; StAL B90 Bü 485, Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm von
Neuburg an Z. G. in Prag (Ausf.), Neuburg, 1605 XII 16 und StAL B90 Bü 486, Pfalzgraf
Wolfgang Wilhelm von Neuburg an Z. G. (Ausf.), Neuburg, 1607 V 28. Hiermit sind jedoch
sicher nicht alle Pferde erfasst, die Geizkofler seinem Patron schenkte. Darauf weist ein
Schreiben Pfalzgraf Wolfgang Wilhelms vom April 1616 hin, in dem er erwähnt, dass Geiz-
kofler ihn vor disem mehr alß eines mit guten pferdten versehen habe. Vgl. ebd., Pfgf. Wolf-
gang Wilhelm von Neuburg an Z. G. (Ausf.), Neuburg, 1616 IV 26.

409 StAL B90 Bü 880, Z. G. an Heinrich Hiller (Entw.), Augsburg, 1603 XI 03.
410 StAL B90 593, Jahresrechnung Philipp Raisers (1605), [o. O., o. D.], Eintrag vom 10. 4.1605.

Vgl. außerdem StAL B90 Bü 881, Heinrich Hiller an Z. G. (Ausf.), Sedan, 1605 IV 24.
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Wert. Besonders verschenkte Hunde dienten aufgrund der ihnen zugeschriebenen
Treue gegenüber ihrem Herrn dazu, Abhängigkeitsverhältnisse deutlich zu machen.
Windhunde stellten dabei Geschenke dar, die Fürsten und führende Adlige einander
verehrten, während niedere Adlige Fürsten oft auch weniger wertvolle Tiere schen-
ken konnten411. Geizkofler wollte mit solchen fürstlichen Geschenken wohl einer-
seits seine hohe Wertschätzung gegenüber seinen Patronen ausdrücken, andererseits
seinen Wohlstand und sein Selbstbewusstsein demonstrieren. Diesen Schluss lassen
die verschenkten Pferde zu, die eines Fürsten würdige Geschenke waren. So nahmen
sie unter den Gaben, die Herzog Johann Friedrich während seiner Regierungszeit als
„Repräsentations- und Treuebezeugungsgaben“ oder als Auszeichnungen verteilte,
die „Spitzenstellung“ ein412.

Ein Anlass für Geschenke waren Feste in der Familie des Patrons. Pfalzgraf Wolf-
gang Wilhelm erhielt anlässlich der Taufe seines Sohnes und Erben im Herbst 1615
ein Fässchen mit Brixener Wein413. Gaben dienten außerdem der symbolischen
Bekräftigung von Wünschen des Klienten. Anlässlich der Bemühung um das würt-
tembergische Gnadenjagen und um die Verleihung des Blutbanns über Haunsheim
flossen zahlreiche Verehrungen an die Württemberger und die Neuburger. An der
Verleihung des Blutbanns wird aber zudem deutlich, dass symbolische Gaben grö-
ßere Transfers zwischen Patron und Klienten nicht nur vorbereiteten, sondern auch
eine Form der Danksagung für empfangene Leistungen darstellten und die Ver-
pflichtung zur Reziprozität seitens des Klienten sichtbar machten. Zugleich nötig-
ten sie dem Patron die Verpflichtung ab, sich für das Geschenk zu bedanken und
den Klienten seiner Gunst zu versichern. So berichtete Ferdinands Präzeptor Hil-
ler, dass Geizkoflers Sohn dem Herzog von Bouillon zum Abschied aus Sedan sechs
Pferde als Geschenk übergeben hätte, qui simulac etiam gratias agere maximas,
clementiam et benevolentiam perpetuam promittere, factis et demonstraturum esse
per omnem vitam suam414. 

Dass Geschenke sich fast ausschließlich in den Beziehungen zu Geizkoflers Pa-
tronen nachweisen lassen, hat seine Ursache vermutlich darin, dass eine informelle
Patron-Klient-Beziehung weniger stabil war als ein formelles Dienstverhältnis und
deswegen in höherem Maße der symbolischen Begründung und Aktualisierung
bedurfte. Auch mochte es eine Rolle spielen, dass Schenken und der Gabentausch
in Dienstverhältnissen nicht üblich war, da es die Stellung des Dienstherrn in Frage
stellte, wenn ihm ein Diener Geschenke machte. Als Geizkoflers Wäschenbeurener
Vogt Ferdinand zu dessen Hochzeit ein Geschenk machen wollte, untersagte Geiz-
kofler ihm dies: Waß aber eüer undertheniges erbieten betrifft, bin ich nicht gewont,
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411 Vgl. Teuscher: Hunde, S. 360 f.
412 Hanack: Tagebücher, S.194 –196. In neun Jahren verschenkte der Fürst 75 Pferde, bekam

aber nur neun verehrt.
413 Vgl. StAL B90 Bü 486, Z. G. an Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm von Neuburg (Ausf.), Hauns-

heim, 1615 XI/XII 24/04.
414 StAL B90 Bü 881, Heinrich Hiller an Z. G. (Ausf.), Sedan, 1605 IV 24.
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von dienern verehrungen anzuenemmen, werdet demnach eüer gelt in andere weeg
wol beßer anzulegen wißen415. 

Der adlige Status manifestierte sich auch in einer spezifisch adligen Freizeit-
gestaltung – mithin der Muße, die das Merkmal einer leisure class ist. Insbesondere
stellten späthumanistische intellektuelle Interessen, die Geizkofler pflegte, eine
Form der Statusdemonstration dar. Das neue aus Italien importierte Bild des uomo
universale umfasste nicht nur die alten kriegerischen Adelstugenden, sondern auch
die geistige Gewandtheit, wie sie beispielsweise in der Pflege künstlerischer Interes-
sen, zum Beispiel dem Ankauf von Gemälden, zum Ausdruck kam. Die erworbenen
Gemälde beschränkten sich auf religiöse Sujets sowie auf die Dokumentation der
Familiengeschichte, dienten also der Repräsentation der eigenen Frömmigkeit und
der familiären Memoria. 1593 fertigte der Maler Hans Maisfelder416 aus Hall i. T. 
für 45 fl. neben einem Bild, das den Baßauißen Marckht darstellte, fünf quadri, das
aine von dem Sichen Mann, das annder von Christi raiß nach Emaus, das dritt von
Abrahambs Zug auß Caldaia das vierte von Weiche nachten […], Item die außni-
mung des Engels zu den Hirten in die nacht prospectiua an417. Für die Schlosskapelle
in Haunsheim malte Joseph Heintz, einer der Hofmaler Rudolfs II., eine „Auferste-
hung Christi“ als Altarblatt. Dieser Altar wurde vom Schreiner Matthias Schleich
gefertigt und vom Augsburger Maler Hans Amman gefasst418. Das Altarblatt wurde
von Lukas Kilian 1606 in Kupfer gestochen und Geizkofler gewidmet419. Über die-
sen Kupferstich fand das Werk „weltweite Verbreitung“420. Dazu traten Aufträge
zur Pflege der innerfamiliären Memoria und der Demonstration des adligen Her-
kommens: Hans von Aachen malte 1600 ein Porträt des Reichspfennigmeisters, 
das heute nur noch als Kupferstich vorliegt, den Dominicus Custos für sein „Atrium
Heroicum“ anfertigte421. 1603 malte Zacharias Schemel422 für Zacharias und Maria
Geizkofler die Wappen ihrer annhern [= Ahnherren]423. Im folgenden Jahr bezahlte
der Haunsheimer dem Augsburger Maler Hans Freyberger424 für drei Conterfet als
des alten Herrn Michael Geizkhoflers, dann des Herrn Marx Rehlingers seligen und
einer weiteren Person 18 fl.425 Im folgenden Jahr 1605 erhielt Freyberger für weitere
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415 StAL B90 Bü 891, Z. G. an Georg Buchmüller (Entw.), Haunsheim, 1615 XI 27.
416 Vgl. zu Hans Maisfelder (ca. 1543 – nach 1610) Thieme/Becker, Bd. 23, S. 581.
417 Sitte: Haushaltungsbücher, S. 20.
418 Vgl. Meyer: Dillingen, S. 366.
419 Vgl. Zimmer: Maler, S. 26 f. und StAL B90 Bü 593, Jahresrechnung Philipp Raisers (1606),

[o. O., o. D.].
420 Zimmer: Überblick, S.169. Vgl. auch Zimmer: Maler, S. 26 f. 
421 Vgl. den Kupferstich in StAL B90 Bü 862. Vgl. auch Jacoby: Hans von Aachen, S. 63.
422 Vgl. zur Augsburger Künstler- und Kunsthandwerkerfamilie Schemel Thieme/Becker,

Bd. 30, S. 23.
423 StAL B90 Bü 614, Rechnung des Zacharias Schemel, Maler in Augsburg (Ausf.), Augsburg,

[o. D., vor 1603 IV 05].
424 Vgl. zu Hans Freyberger (1571–1631) Thieme/Becker, Bd.12, S. 444.
425 Sitte: Haushaltungsbücher, S. 37.
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vier Porträts 24 fl.426 1616 bezahlte Geizkoflers Prager Agent dem kaiserlichen
Kammermaler für drei Porträts Ferdinand Geizkoflers 29 fl. 10 kr.427

Zudem engagierte sich Geizkofler in bescheidenem Maße auch als Patron einzel-
ner Künstler. Joseph Heintz428 war ein langjähriger Klient des Reichspfennig-
meisters. Während der letzten Jahre seiner Amtszeit als Reichspfennigmeister
zahlte Geizkofler Heintz, der sich 1598 nach seiner Heirat mit Regina Gretzinger,
der Tochter eines wohlhabenden Silberhändlers, in Augsburg niedergelassen hatte,
im Auftrag der Hofkammer seine Honorare aus429. Zur Jahreswende 1603 empfahl
Geizkofler, den Heintz beim Umbau seines Schlosses in Haunsheim beraten hatte,
den Maler am pfalz-neuburgischen Hof. Dort plante dieser 1603 fast den gesamten
Stadtkern um das Schloss neu430. Im Jahr 1607 lieferte Heintz Geizkofler, auf des-
sen Wunsch die Pläne für den Neubau der Kirche in Haunsheim431. Im selben Jahr
interzedierte Geizkofler für seinen Architekten und Klienten in einer nicht näher zu
eruierenden Angelegenheit (vielleicht noch ausstehenden Forderungen Heintz’ an
den Kaiserhof?) bei einem hern Altenstaig432, vermutlich dem Hofkammersekretär
Jakob von Altensteig. Heintz revanchierte sich mit der Produktion von Kunstwer-
ken. Ein exzeptionelles Ausstattungsstück des Haunsheimer Schlosses ist ein 1605
entstandener Kamin, dessen Entwurf Heintz zugeschrieben wird. Dieser Kamin ist
„eines der interessantesten und prächtigsten Stücke seiner Art im [!] Deutschland
um 1600 überhaupt“, fand aber in der kunsthistorischen Literatur bisher kaum Be-
achtung433. Außerdem übermittelte Heintz bei seinen Aufenthalten in Prag seinem
Patron Nachrichten vom Kaiserhof434.

Die Initiative zur Kunstpatronage ging nicht nur vom Auftraggeber aus, vielmehr
bemühten sich die Künstler um die Patronage reicher Mäzene, die sich diesem An-
sinnen nicht entziehen konnten, wollten sie ihr Prestige wahren. Kunstpatronage
war also nicht immer der aktive Versuch, Prestige zu gewinnen, sondern auch vom
defensiven Bemühen geprägt, nicht an Reputation zu verlieren – mithin eine Form
reaktiver Patronage. Der Kupferstecher Dominicus Custos verehrte Geizkofler
1608 ein Exemplar eines von ihm gestochenen genealogischen Werks und erhielt
daraufhin von Geizkofler eine Verehrung in Höhe von 6 fl.435 Jakob Schrenck 
von Notzing sandte seinem alten Bekannten Geizkofler das von seinem Bruder
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426 Ebd., S. 38.
427 StAL B90 Bü 750, Abrechnung Christoph Günthers mit Z. G. (Ausf.), Prag, vor 1616 IV 23.
428 Zur Biographie Heintz’ vgl. Zimmer: Joseph Heintz.
429 Vgl. Ders.: Zeichnungen und Dokumente, Nr.102, S. 388 und Nr.107, S. 392.
430 Vgl. Ders.: Joseph Heintz, S. 24 und Ders.: Zeichnungen und Dokumente, Nr.113 ff., 

S. 394 f.
431 Vgl. ebd., Nr.158, S. 418 – 420 und Ders.: Haunsheim.
432 Ders.: Zeichnungen und Dokumente, Nr.161, S. 423.
433 Ders.: Haunsheim, S.169.
434 Vgl. Ders.: Zeichnungen und Dokumente, Nr.162, S. 423 f.
435 Vgl. StAL B90 Bü 594, Jahresrechnung Philipp Raisers (1608), [o. O., o. D.], Eintrag vom

18.XII.1608.
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herausgegebene heldenbuech. Da Geizkofler daraus unzweifelhaft schloss, das es
von ime allein zue einer gegenverehrung angesehen, erteilte er seinem Vetter Abra-
ham den Auftrag, Schrenck 24 fl. auszuzahlen436.

Sehr viel höhere Beträge als in Gemälde und Kupferstiche investierte Geizkofler
in kunsthandwerkliche Objekte wie Goldschmiedearbeiten, Möbel und Plattner-
arbeiten437. Goldschmiedearbeiten dienten einerseits als Geschenke für Verwandte
und Freunde, Klienten und Patrone, andererseits der standesgemäßen Ausstattung
des eigenen Haushalts. Da die Geschenke und Verehrungen schon an anderer Stelle
abgehandelt wurden, soll hier das Augenmerk auf den Erwerbungen liegen, die
Geizkofler für seinen eigenen Bedarf tätigte. Im Jahr 1600 ließ der Reichspfennig-
meister beispielsweise beim Augsburger Goldschmied Abraham Leucker Silberge-
schirr im Wert von 2917 fl. 14 kr. anfertigen438. Dessen repräsentativer Charakter,
der der Dokumentation eines „gehobenen Lebensstil[s]“ diente439, wird besonders
darin deutlich, dass der Kupferstecher Alexander Mayr damit beauftragt wurde, die
Wappen der Geizkofler und Rehlinger am Geschirr anzubringen440. 

Die Einrichtung einer Bibliothek bildete neben der bildenden Kunst und dem
Kunsthandwerk die zweite Form der mit dem Bemühen um Selbstdarstellung ver-
bundenen „Sammlertätigkeit“ Geizkoflers. Diese Bibliothek stellte nicht nur den
objektivierten Ausdruck einer individuellen Leidenschaft für Literatur oder ein
Interesse an spezifischen Lesestoffen dar, sondern auch ein Prestigesymbol, also ob-
jektiviertes kulturelles Kapital im Sinne Bourdieus. Dies belegen eindrücklich die
Jahresrechnungen Philipp Raisers. Die Bibliothek wurde nämlich zum größten Teil
nicht sukzessive aufgebaut, sondern durch Aufkäufe kompletter Büchersammlun-
gen zusammengestellt. 1602 kaufte Geizkofler für 4000 fl. aus der Konkursmasse
Anton Fuggers d. Ä. (1552 –1616) dessen Bibliothek auf441. 1605 erwarb er unter an-
derem von Regina Nuber in Prag Bücher im Wert von 350 fl.442 1607 kaufte Georg
Lidl in Geizkoflers Auftrag auf der Frankfurter Frühjahrsmesse zweieinhalb Zent-
ner Bücher, für die Raiser den Fuhrlohn beglich443, auf der Herbstmesse desselben
Jahres erwarb Lidl Druckwerke für 43 fl. 42 kr.444 Die Häufigkeit und die Höhe 
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436 StAL B90 Bü 586, Z. G. an Abraham Geizkofler (Ausf.), Haunsheim, 1607 II 10/20.
437 Vgl. Sitte: Haushaltungsbücher.
438 Vgl. StAL B90 Bü 595, Nr. 90, Rechnung des Goldschmieds Abraham Leucker (Ausf.),

[o. O.], 1600 VII 15.
439 Seling: Goldschmiede, Bd.1, S. 40.
440 Vgl. StAL B90 Bü 595, Nr.137, Rechnung des Kupferstechers Alexander Mayr, [o. O., o. D.].
441 Vgl. StAL B90 Bü 592, Jahresrechnung Philipp Raisers (1602), [o. O., o. D.], Eintrag vom

2.10.1602. Zur Bibliothek Anton Fuggers vgl. Lehmann: Fuggerbibliotheken, Bd.1,
S. 230 – 237. Zu seinem Finanzgebaren vgl. Hildebrandt: Erben, S. 71– 74.

442 Vgl. StAL B90 Bü 593, Jahresrechnung Philipp Raisers (1605), [o. O., o. D.], Eintrag vom
3.12.1605.

443 Vgl. StAL B90 Bü 594, Jahresrechnung Philipp Raisers (1607), [o. O., o. D.], Rubrik Extra-
ordinari außgaben.

444 Vgl. StAL B90 Bü 602, Abrechnung Georg Lidls über die Frankfurter Herbstmesse 1607
(Ausf.), Augsburg, 1607 X 12.
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der Ausgaben für den gezielten Kauf einzelner Bücher nehmen sich daneben eher
bescheiden aus445. 

Obwohl der Katalog der Bibliothek nicht überliefert ist, kann davon ausgegangen
werden, dass sie einen beachtlichen Umfang hatte. Dafür spricht neben den hohen
Anschaffungskosten auch, dass der Augsburger Notar Christoph Hellwig, der 1605
die Bibliothek ordnete und katalogisierte, für seine Aufgabe ettlich tag benötigte446.
Die Katalogisierung mag als Beleg dafür gewertet werden, dass Geizkofler die
Bücher nicht nur aus repräsentativen Gründen erwarb, sondern auch an ihrer Lek-
türe interessiert war447. Vor dem Hintergrund der Transformation ökonomischen
Kapitals in kulturelles dürfte die Verzeichnung der Bücher auch Ausdruck einer ele-
mentaren Besitzstandssicherung und -kontrolle durch inventarisierende Aufzeich-
nungen sein448. Die in den Rechnungsbüchern überlieferten Buchkäufe lassen neben
Büchern, die eindeutig für das Studium Ferdinands bestimmt waren, vor allem ein
am politischen Zeitgeschehen und dessen politisch-historischer Analyse ausgerich-
tetes Lektüreinteresse Geizkoflers erkennen: 1604 beauftragte er Friedrich Öfelin
damit, ihm ein tractetlin des königs in Engelland – wohl die Jakob I. zugeschriebene
und einen königlichen Absolutismus propagierende Schrift „Basilikon Doron“ – zu
kaufen449. Eine Bücherrechnung des Buchhändlers Sebastian Müller von 1607 weist
neben juristischen Lehrbüchern, die vermutlich für Ferdinand bestimmt waren, und
der haußapoteckh unter anderem den Reichsabschied von 1603, einen nicht näher
bezeichneten alten Reichsabschied sowie Justus Springers (= Peter Syring) „De pace
religionis“ aus450. In den Rechnungsbüchern Raisers taucht außerdem regelmäßig
eine jährliche Provision von 12 fl. für den Augsburger Zeitungsschreiber Jeremias
Schiffle auf451. 

Die Bücher Geizkoflers waren mit repräsentativen Exlibris versehen, die auch der
Selbstdarstellung dienten. Insgesamt sind in den einschlägigen Exlibris-Katalogen
vier verschiedene Buchzeichen erfasst452. Besonders qualitätvoll ist ein um 1603 ent-
standenes Exlibris, das der herausragende Augsburger Kupferstecher Dominicus
Custos anfertigte. Im Zentrum befindet sich das Wappen Geizkoflers, darüber in
einer Kartusche eine Schlachtszene, die vorstürmende kaiserliche und fliehende
türkische Truppen zeigt. Unter dem Wappen ist eine Inschriftenkartusche einge-
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445 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 594, Jahresrechnung Philipp Raisers (1610), [o. O., o. D.]
446 Vgl. StAL B90 Bü 593, Jahresrechnung Philipp Raisers (1605), [o. O., o. D.], Eintrag vom

2. I.1605.
447 So zieht Pleticha: Adel, S. 43 aus der Existenz zweier Bibliothekskataloge des Hans

Pleickhard von Berlichingen „Rückschlüsse auf Gebrauch und Instandhaltung der Biblio-
thek wie auch auf die Freude an den Büchern“.

448 Für diesen Hinweis danke ich Herrn Prof. Dr. Heinzer (Freiburg).
449 StAA Herrschaft Haunsheim Nr. 479, Z. G. an Friedrich Öfelin (Ausf.), Prag, 1604 VII 03.
450 StAL B90 Bü 602, Nr.12, Rechnung des Buchhändlers Sebastian Müller (Ausf.), Augsburg,

1608 IV 21.
451 Vgl. z. B. StAL B90 593, Jahresrechnung Philipp Raisers (1605), [o. O., o. D.], Eintrag vom

31.XII.1605.
452 Vgl. z. B. Stawa: Exlibris, Nr.164 –167. Nr.165 und 166 sind identisch.
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Abbildung 3: Exlibris Zacharias Geizkoflers, Kupferstich von Dominicus Custos (1603).
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fügt, die in lateinischer Sprache den Namen Geizkoflers mit vollständiger Titulatur
enthält. Am linken Rand des Blattes befinden sich die Wappen der vier Ahnen von
Geizkoflers Vater, am rechten Rand die der Ahnen seiner Mutter. Die in diesem
Exlibris zum Ausdruck kommende Selbstinszenierung betont auf unterschiedliche
Weise die vorbildliche Adelsqualität Geizkoflers, der nicht nur durch die lateinische
Inschrift als Gelehrter, sondern durch die Schlachtenszene auch als Glaubenskrie-
ger – mithin miles christianus – erscheint. Das Exlibris rekurriert nicht nur auf den
Tugendadel Geizkoflers, sondern durch die an den Seiten durch die Wappen seiner
Vorfahren verkörperte Ahnenprobe überdies auf das Konzept des Geburtsadels. 

2.3 Statusperpetuierung durch Memoria

Die flüchtige Praxis des Lebensstils sollte dauerhaft gemacht werden durch die
Pflege der eigenen Memoria, für die Geizkofler große Summen aufwandte. So ließ
er in seiner Herrschaft Haunsheim das Schloss grundlegend umbauen. Der von Bal-
thasar Reißner, dem Baumeister des Deutschen Ordens in Kapfenburg, geleitete
Umbau dauerte von 1601 bis 1604 und kostete insgesamt 16 846 fl.453 Gezielt nahm
Geizkofler trotz seiner häufigen Abwesenheit aus Haunsheim auf die Bauprojekte
Einfluss, um sie repräsentativ erscheinen zu lassen. So ist aus der Zeit des Schloss-
baus in Haunsheim ein Schreiben an seinen Vogt Friedrich Öfelin überliefert, in
dem er ihm erklärte, er wünsche, das unnder dem tach ein gesimbs von krachsteinen,
wie auch kupferne drachkopf an die rinnen umb mehrern ansehens unnd zierligkeit
willen gemacht würde, falls die frau es nicht anders haben wolle454. 

Diese Bautätigkeit kann nach Pecar als ein „wesentlicher Bestandteil aristokrati-
scher Memorialpraktiken“ betrachtet werden, stellte doch „die sichtbare Abbildung
von Größe und Magnifizenz […] das symbolische Kapital dar, das mit Hilfe der
Bautätigkeit für die kollektive Erinnerung dauerhaft bewahrt werden sollte“455.
Schon Schröder machte auf die Intention Geizkoflers aufmerksam, mit seinen Bau-
projekten in Haunsheim seinen Reichtum „seinem Ruhm und Andenken bei der
Nachwelt […] dienstbar“ zu machen, mithin ökonomisches in symbolisches Kapi-
tal zu transformieren456. Die repräsentative Selbstdarstellung im Schloss zielte auf
die Demonstration seines adligen und reichsritterlichen Standes. Das „feste Schloß“
wie Haunsheim und Gailenbach – Gailenbach war nach einem um 1700 entstande-
nen Stich mit einer Mauer umgeben, die archaisierende Elemente wie Pechnasen,
Schwalbenschwanzzinnen und eine Umfassung der Tore mit Buckelquadern auf-
weist457 – erfüllte als „architektonisches und bildnerisches Symbol“ eine dreifache
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453 Vgl. Schröder: Pfarrkirche, S.122 und 124f. und Meyer: Kunstdenkmäler, S. 365 f.
454 StAA Herrschaft Haunsheim Nr. 479, Z. G. an Friedrich Öfelin (Ausf.), Prag, 1604 VII 05.
455 Pecar: Ökonomie, S. 267. Vgl. auch Reinhardt: Vermögen, S.121.
456 Schröder: Pfarrkirche, S.121. 
457 Vgl. Neu; Otten: Kunstdenkmale, S.127. Vgl. auch Anhang, Abb. 4.
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Funktion: Es verkörperte in metaphorischer Weise firmitas – Dauer und Ordnung
der Dynastie – und verwies auf den in der adligen Ethik fundierten Wert der
constantia. Es repräsentierte als Stammhaus gleichsam das adlige Geschlecht. In der
Festung manifestierte sich überdies in idealer Weise der „kriegerisch-militärische
Habitus des Adels“458. 

Große Summen verschlang auch der Neubau der Kirche in Haunsheim, die Geiz-
kofler zu seiner Grablege bestimmte. Sie diente ebenfalls der Pflege seiner Memoria
und der Perpetuierung des erworbenen symbolischen Kapitals: Oexle hebt neben
der Herkunft und der Ehre, also der Betonung von Geschlecht und Haus sowie der
an diese geknüpften Reputation, insbesondere die Bedeutung der Erinnerung an die
Vorfahren (Memoria) für die Konstituierung von Adelsgeschlechtern und des Adels
als solchem hervor. Memoria wurde lokalisiert und materialisiert in Form von Fa-
miliengrablegen, seit dem 16. Jahrhundert auch in Gestalt von Porträt- und Ahnen-
galerien459. Die Memoria ist die entscheidende Bedingung für die Existenz des auf
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458 Schütte: Schloss, S. 299 f.
459 Oexle: Adel, S. 21– 35. 

Abbildung 4: Schloss Gailenbach, Kupferstich von Johann Ulrich Kraus (Mitte des 18. Jhs.),
der die „stattliche Gründungsanlage“ (Meyer: Burgen, S. 89) zeigt. 
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Abstammung beruhenden Adels schlechthin, „denn dieser wird überhaupt erst
durch das Wissen um eine möglichst weit zurückreichende Herkunft erzeugt. […]
Für die Etablierung einer Adelsfamilie als Adelshaus ist die Stiftung eines Memo-
rialzentrums“, meist in Form einer Familiengrablege, notwendig460. 

Geizkofler traf schon 1609 detaillierte Regelungen für seine Beisetzung. Auf
symbolisch-performativer Ebene sollten die Feierlichkeiten den adligen Stand des
Verstorbenen inszenieren. Das geplante Begräbnis diente der Demonstration seiner
Verflechtung mit Adligen und Fürsten sowie mit Gelehrten, die ihren symbolischen
Ausdruck im Trauerzug vom Schloss in die Kirche finden sollte. Der Bahre mit der
leicht, so von meinen unnd der befreundten dienern getragen werden sollte, sollten
die klagende befreundte [Verwandte] hintereinander verkappt folgen, daran sollten
sich die anwesende vom adel, so nit frauenzimmer füehren, in Zweierreihen an-
schließen, dann der Geizkoflersche Advokat Dr. Mumprecht, die von der schuel zue
Laugingen, die pfälzische beampte, die Abgesandten eingeladener Städte, Maria
Geizkofler und die anderen weiblichen Verwandten, die jeweils von einem der an-
wesenden Adligen geführt werden sollten. Geizkofler wollte sich auch als adliger
Herr über seine Untertanen präsentieren. So sollten im Trauerzug auch das hiesige
gericht, paurschaftt und underthonen sowie die hiesige baürin unnd underthonin
mitziehen. Seine Sorge um das Wohl seiner Untertanen und zugleich seine Gelehr-
samkeit sollten performativ dadurch zum Ausdruck gebracht werden, dass die
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460 Scheller: Schenken und Stiften, S. 533. 

Abbildung 5: Schloss Haunsheim, Aquarell von Joseph Schwaiger (1818), 
das das Schloss vor dem neogotischen Umbau im späten 19. Jh. zeigt. 
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Haunsheimer Schulkinder sowie fremde Schüler, vermutlich aus Lauingen, eben-
falls am Zug beteiligt werden sollten461.

Durch den Schmuck der Bahre und des Grabes sollte das adlige Selbstverständnis
ebenfalls demonstriert werden. Über den Schmuck des Sarges traf Geizkofler fol-
gende Bestimmungen: Mein par solle mann mit einem schwarzen samatenen tuech,
darauff ein weißes creütz von daffet gemacht, bedeckhen unnd vornen auff beeden
seitten auch hinden in allem acht wappen nämblich meine vier unnd meiner hertz-
liebsten haußfrauen vier aneten [= Ahnen] anheftten. Allso auch auff die par ein
verguldt rapier, dolchen unnd par sporen legen, das kan hernach wider, weyl es hero-
ben zue landt nicht gebreuchig, weggenommen werden462. Durch die Wappen der
(adligen) Ahnen Geizkoflers und seiner Frau sollte die adlige Herkunft in Form
einer Ahnenprobe augenfällig gemacht werden. Rapier, Dolch und Sporen sollten
auf das Leitbild des adligen Reiterkriegers verweisen. Die erwähnte Decke mit Wap-
pen und Kreuz sollte nicht nur während der Beisetzung Geizkoflers adligen Stand
und christliche Frömmigkeit vergegenwärtigen, sondern ein Teil der familiären Me-
moria werden. So bestimmte er, dass seine Erben sie mit fleiß auffheben sollten463.

Zugleich sollte in den Beisetzungsfeierlichkeiten die vorbildliche christliche
Frömmigkeit Geizkoflers in Szene gesetzt werden. Schon die Begräbnisdisposition
verweist auf die Bibel. So habe man in hayliger gottlicher schrifft underschidliche
exempla […], das der seelig abgestorbenen cörper ehrlich von iren kindern unnd ver-
wandten begraben werden sollen. Zum Beispiel bezieht Geizkofler sich auf das erste
Buch Mose, in dem Josef seinen Vater Jakob seinem begehren nach ehrlich in dem
bey seinen lebzeitten gemachten grab im land zue Canaan begraben lässt464. Per-
formativ sollte im Rahmen der Trauerfeierlichkeiten auf Geizkoflers Frömmigkeit
rekurriert werden. So war für den Schmuck der Bahre neben den Ahnenwappen
auch ein weißes creütz, von daffet gemacht, vorgesehen. Im Rahmen der dreißig-
tägigen Trauerfeierlichkeiten sollten zwei Predigten gehalten werden. Die Tatsache,
dass Geizkofler sich in seiner Pfarrkirche in Haunsheim beisetzen lassen wollte,
wird von ihm in der Begräbnisordnung unter anderem als Beweis seiner konfessio-
nellen Frömmigkeit gedeutet. Er habe die Haunsheimer Kirche nicht nur reformirt
und die underthonen durch verleihung göttlicher gnaden zue der wahren erkandt-
nuß seines hayligen namens unnd willens gebracht, sondern sie auch nicht mit
geringen uncosten von grund auff erbaut465.

Schließlich waren auch die Almosen und Verehrungen, die Geizkoflers Erben
während und im Anschluss an die Beerdigung verteilen sollten, Ausweis seiner
Frömmigkeit und Freigebigkeit. Während der Feierlichkeiten sollte neben den
landtpettler[n], von denen sich gemainlich vil […] bey dergleichen actibus befinden,
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461 StAL B90 Bü 866, Begräbnisordnung Z. G.s (Entw.), Haunsheim, 1609 VII 16/26.
462 Ebd.
463 Ebd.
464 Ebd.
465 Ebd.
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den Haunsheimer Kindern und Armen auch der Haunsheimer Pfarrer bedacht
werden, dem für seine Leichenpredigt 25 fl. gereicht werden sollten. Die auswär-
tigen Pfarrer sollten kostfrei gehalten und ihnen je 2 RT verehrt werden. Dem
Haunsheimer Schulmeister sollten 2 RT, den auswärtigen Lehrern je 1 fl. und den
auswärtigen Schülern je 2 Batzen (= 8 kr.) geschenkt werden. Auch wurde angeord-
net, alle andere anwesende herren unnd frauen ehrlich [zu] haltten466. Acht Tage
nach der Beisetzung sollten nochmals Almosen verteilt werden, 100 fl. an die armen
leuthe in Haunsheim, je 50 fl. an die Armen in Wäschenbeuren, Sterzing, Moos und
Hilzingen. In der Begräbnisordnung wird dies religiös begründet (umb Gottes
willen), zudem sollten die Almosenempfänger für Geizkoflers herzliebsten ehege-
mahl, sohn unnd angehörige wolfahrt beten467.

Bei der elaborierten, vielfältige Sinnangebote transportierenden Begräbnisord-
nung Geizkoflers handelte es sich um kein Spezifikum. Vielmehr entsprach sie in
Vielem dem im Rahmen von adligen Beisetzungsfeierlichkeiten Üblichen, wie der
Vergleich neuerer Forschungen zum bislang vernachlässigten Feld der „Memoria
von Oberschichten“ in der Frühneuzeit nahe legt468. Am Beispiel der Funeralrituale
des mährischen Adels etwa legt Pavel Král dar, dass das Trauerzeremoniell als
Medium der Repräsentation und der Memoria, im Sinne „der Bewahrung ehrenden
Angedenkens“, betrachtet werden könne. Der „Formung der Repräsentation und
des Andenkens“ dienten verschiedene Elemente, die auch die Beisetzungsordonanz
des Reichspfennigmeisters prägten. Als solche wären beispielsweise zu nennen: 
Die öffentliche Aufbahrung des Leichnams, der Leichenzug als „Schlüsselpunkt“
des Begräbnisses „mit einer Fülle von symbolisch codierten Mitteilungen“ und als
Möglichkeit, „das Andenken des Verstorbenen im kollektiven Gedächtnis zu ver-
ankern“, die Gäste, deren Zahl, sozialer Status und politische Macht nicht zuletzt
auch für die Repräsentation der Familie des Verstorbenen wichtig waren, die Lei-
chenpredigt sowie die „Anwesenheit der Untertanen und Armen bei den Begräb-
nissen des Adelsstandes“. Letzteres hing einerseits mit religiösen Überzeugungen
zusammen, andererseits sollte die „Freigebigkeit und Gastfreundschaft der Hinter-
bliebenen“ demonstriert werden469.

Geizkofler war zudem darauf bedacht, seinen erworbenen Status durch Sepul-
kralkultur dauerhaft sichtbar zu machen. Wenig sparsam zeigte er sich dement-
sprechend bei Ausgaben, die der Verstetigung seines Status dienten und dazu, den
eigenen Namen vor dem Vergessenwerden zu bewahren. Die zwischen 1606 und
1609 in Haunsheim erbaute, der heiligen Dreifaltigkeit gewidmete Pfarrkirche, die
ihm zugleich als Grablege dienen sollte, ist in einem für ländliche Pfarrkirchen
außergewöhnlichen Renaissancestil gehalten. Der Bau wurde vom Dillinger Bau-
meister Hans Albertal nach Plänen des kaiserlichen Hofmalers Joseph Heintz aus-
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466 Ebd.
467 Ebd.
468 Hengerer: Einleitung, S. 2.
469 Král: Funeralrituale, S. 420 – 425.
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Abbildung 6: Außenansicht der Dreifaltigkeitskirche in Haunsheim. 
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geführt. Einzelne Entwürfe, beispielsweise zur Umrahmung der Fenster, stammten
aus der Feder des berühmten Augsburger Architekten Elias Holl470. 

Diese Kirche stellte ein demonstratives Bekenntnis zum Luthertum dar, das Geiz-
kofler 1603 in Haunsheim eingeführt hatte. Auf diese Intention machte der Bauherr
durch inner- und außerhalb der Kirche angebrachte Bauinschriften aufmerksam.
Am ausführlichsten geschieht dies in einer Inschrifttafel über dem Kirchhofsportal:
SALVATORI . CHRISTO . S / ZACHARIAS . GEIZKOFLER . DE . REIFENEGG . 

IN GAILENBACH . HAUNSHAIM . MOS . ET . WOESCHEBEVRN . EQUES / S .

CAES . MAIEST . ET . ARCHIDVCUM . AVSTRIAE . CONSILIARIVS / ET . MARIA .

A REHLINGEN IN KIZIKOVEN / CONIVGES . CHARISSIMI / TEMPLVM . HOC .

E . FUNDAMENTIS . EXSTRVXERVNT / DOTARVNT . ORNARVNT / VT . ESSET .

PIETATIS SVAE . MONVMENTVM / POSTERIS AD . VSVM . ET . AD . EXEMPLVM .

PROPOSITVM / ABSOLVTVM . OPVS . ANNO . MDCIX471. Geizkofler und seine
Frau, die in den anderen Inschriften nicht genannt wird, beabsichtigten explizit mit
dem Kirchenbau ein Zeichen ihrer (evangelischen) Frömmigkeit zu hinterlassen, das
der Nachwelt zum Vorbild gereichen sollte. Zudem diente die Inschrift durch die
Nennung aller Herrschaften und Titel Geizkoflers sowie der Rehlinger auch der De-
monstration des durch Fürstendienst reproduzierten adligen Standes des Erbauers
und seiner Gemahlin. Durch die am Architrav des Kirchenportals und über dem
Chorbogen angebrachten, den Erbauer des Gotteshauses benennenden Inschriften
sowie die an exponierten Stellen des Kirchenraums angebrachten Wappen Geiz-
koflers und Maria Rehlingers472 wird die Kirche zu einem der Memoria Geizkoflers
und seiner Frau gewidmeten Denkmal.

Der Ehrgewinn war ein wichtiges Motiv bei der Errichtung der Kirche, an deren
Konzeption Geizkofler selbst intensiv beteiligt war473. Dies belegt ein Schreiben des
Augsburger Lehrers Daniel Prasch, der nach Geizkoflers Entwurf die Vorlage der
Inschrift erstellte: Da der vorgesehene Stein im Verhältnis zum vorgesehenen Text
ziemlich klein war und Prasch fürchtete, man werde die Buchstaben über dem Epi-
taph nicht mehr lesen können und so das gantze werk dehonestirn, schlug er vor, die
Inschrift, wie dann auch geschehen, über dem Portal der Kirche anzubringen. Dies
begründete er ausdrücklich mit dem Verweis auf die Steigerung des Ruhms Geiz-
koflers durch die bessere Wahrnehmbarkeit der Inschrift. So befände sich das Por-
tal an der landstraß und auf diese Weise wäre die Inschrift den frembden, so teglich
fürüber raisen in conspectu. Auch diejenigen, so inn die kirchen, selbige zu besichti-
gen, gehen wolten, könnten sie on alle mühe lesen. Dies wäre für die Kirche nit ein
geringe zier, für Geizkofler aber ein sondere ehr474. 
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470 Vgl. Schröder: Pfarrkirche, S.125 f. und 130 –134 und Meyer: Kunstdenkmäler, S. 348.
471 Ders.: Dillingen, S. 363. Vgl. auch Schröder: Pfarrkirche, S.126. 
472 Vgl. Meyer: Kunstdenkmäler, S. 349, 351 und 356. Die Antiqua-Inschrift über dem Chor-

bogen lautet: ZACHARIAS. GEIZKOFLER. ETC. EQVES.AVRATVS. TEMPLVM. HOC.
DIVINO. CVLTVI. PIO. VOTO. A. FVNDAM. EXTR: F.

473 Dies belegen auch die eigenhändigen Inschriftenentwürfe Geizkoflers in StAL B90 Bü 862a.
474 Ebd., Daniel Prasch an Z. G. (Ausf.), Ausgburg, 1609 VI 07/17.
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Abbildung 7: Innenansicht der Dreifaltigkeitskirche in Haunsheim, Blick von der Empore
über das Kirchenschiff auf den Chor mit dem Epitaph Geizkoflers und 
den Wappenfenstern.
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Das elaborierte architektonische Selbstdarstellungsprogramm, das nicht nur die
Frömmigkeit, sondern auch die adlige Abstammung sowie die Reproduktion des
adligen Standes durch standesgemäße Dienste und Heiraten betont, wird in den
Wappenfenstern des Chores sowie des Epitaphs Geizkoflers und seiner Frau deut-
lich. So sind insgesamt sechs viereckige Glasgemälde paarweise in die drei Chor-
fenster eingelassen475. Sie wurden 1608 vom Augsburger Glasmaler Achilles Miller
geschaffen und stellen je ein Hauptwappen mit vier Ahnenwappen dar, die bei einer
Restaurierung teilweise falsch angeordnet wurden. Die sechs Hauptwappen gehö-
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475 Vgl. zu den Wappenfenstern Schröder: Pfarrkirche, S.135 f., und Meyer: Kunstdenk-
mäler, S. 356 f.

1608 Zacharias Geizkofler von Reiffenegg 
zu Gailenbach, Haunsheim, Moos, von
Wöschenbeuren. Ritter. Röm. kay. Mt. und 
d. hochlöbl. Hauß von Österreich [Rat] 

1608. Maria von Rehlingen zu Kleinen
Kitzighofen, Sein Ehliche Hausfraw

Abbildung 8: Fenster mit den Wappen von Zacharias Geizkofler und Maria Rehlinger, 
an den Ecken befinden sich jeweils die Ahnenwappen.

Inschriften:
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ren Geizkofler, seiner Frau und den Eltern der beiden. Am Fuß des Gemäldes ist
jeweils der Name des Wappenträgers aufgeführt. Bei allen mit Ausnahme von Geiz-
koflers Schwiegermutter Juliana Roth, deren Familie das Prädikat „von Schrecken-
stein“ führte, sind dem Namen zudem Adelsprädikate beigefügt, auch wenn ihnen
ein solches wie Geizkoflers Mutter Barbara Ettenharter, die als Ettenharterin von
Vürckhensee bezeichnet wird, nicht zukam. Bei Geizkofler und seinem Vater sind
zudem ihre Ratstitel aufgeführt. Die Chorfenster stellen eine Ahnenprobe dar, die
nicht nur Zeugnis von der adligen Abstammung Geizkoflers im Sinne des Geburts-
adels ablegen sollte, sondern durch die Betonung der Dienste Geizkoflers und sei-
nes Vaters auch auf deren Aktualisierung gemäß dem Konzept des Tugendadels
verwies. Die Ahnenprobe Maria Geizkoflers weist auf die Stiftung dynastischer
Kontinuität durch adliges Konnubium hin.
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Abbildung 9: Fenster mit den Wappen von Hans (III.) Geizkofler und Barbara Ettenharter,
an den Ecken befinden sich jeweils die Ahnenwappen.

Inschriften:

1608 Hans Geizkofler v. Reiffenegg 
fr: Salzbürgischer Rhat

1608 Barbara Ettenharterin von
Vürckhensee Sein Ehliche Hausfraw

38758_Reihe_B_171  28.05.2009  12:59  Seite 405



Zentral in der Mittelachse der Kirche in die Chorwand – flankiert von den
Wappenfenstern – ist das Epitaph des Bauherrn eingelassen. Seine Wirkung wird
dadurch gesteigert, dass die den Gedenkstein bekrönende Büste des Auftrag-
gebers „über das Altarkreuz hinweg auf die Gemeinde herabsieht“476. Der Entwurf
des 1609 aufgerichteten Grabmals stammt von Joseph Heintz, die Ausführung
übernahm der Augsburger Bildhauer Christoph Murmann. Es besteht aus einer
Inschriftenplatte aus rotem Marmor, die von einer Umrahmung aus hellem Soln-
hofer Stein umgeben ist. In der Umrahmung sind seitlich je die vier Ahnenwappen
Geizkoflers und seiner Frau mit Aufschriften angebracht. Unterhalb des unteren
Gesimses, auf dem zwei trauernde Putten ruhen, ist das Doppelwappen Geiz-
kofler-Rehlingen befestigt. Über dem oberen Gesims befindet sich in einer Ädikula
eine Büste Geizkoflers477. Die Inschrift des Epitaphs lautet: D.O.M. / SACRVM /
ZACHARIAS GEIZKOFLER / DE REIFFENEGG / IN GAILENBACH. HAVNS-
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476 Schröder: Pfarrkirche, S.136. 
477 Vgl. ebd., S.136 f.

Abbildung 10: Fenster mit den Wappen von Marx Rehlinger und Juliana Roth, 
an den Ecken befinden sich jeweils die Ahnenwappen.

Inschriften:

1608 Marx von Rehlingen zue 
Kleinen Kitzighofen

1608 Juliana Rothin Sein Eheliche Hausfraw
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Abbildung 11: Epitaph Zacharias Geizkoflers von Christoph Murmann (1607).

HEIM. MOS./ ET WOESCHEBEVRN / EQVES / D. RVD. II. ROM. IMP /
ARCHIDVCVM AVSTRIAE / CONSILIARIVS / MEMOR. HVMANAE CONDI-
TIONIS / SIBI / ET MARIAE A REHLINGEN / CONIVGI INCOMPARABILI /
M. H. / IN TEMPLO / A. SE. E. FUNDAMENTIS EXTRVCTO /  VIVVS. F. / ANNO.
SAL. MDCIX. / OBIERVNT / ILLE AN MDCXVII VIII. MAII PRAGAE / HAEC
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AN. MDC478. In diesem Epitaph verdichtet sich das vielschichtige Memorialpro-
gramm, das auf die vielen Rollenerwartungen verweist, die ein adliger Fürstendie-
ner erfüllen musste, in exemplarischer Form. Die einzelnen Elemente – Ahnen-
probe, Verweis auf Fürstendienst und Kirchenbau sowie die lateinische Inschrift –
präsentieren Geizkofler als frommen und gelehrten Adligen, der seinen angebore-
nen Stand als Edelmann durch die Ausübung von Herrschaft in seinen Besitzungen,
Fürstendienste und adliges Konnubium reproduzierte und zudem eine exemplari-
sche Ehe führte, die dem Postulat der Liebe zwischen den Ehepartnern entsprach479. 

Eine weitere Form der Memoria durch ökonomische Investitionen stellten
Stiftungen ad pias causas dar. So stiftete Geizkofler große Summen für wohltätige
Zwecke: Von 1605 bis 1607 setzte er Pläne seines 1595 verstorbenen Onkels Uriel 
um und ließ die verschütteten und wieder entdeckten Heilquellen am Brenner
freilegen und dort für ca. 2200 fl. das Brennerbad errichten480, das er 1608 mit 2000 fl.
dotierte. Bedürftige Badegäste sollten kostenlosen Eintritt genießen und das zum
Bad notwendige Salz sowie Almosen erhalten481. Um 1610 plante er eine nicht
erfolgte Stiftung in Höhe von 10 000 fl. für die Hausarmen in Haunsheim482. Gegen-
über dem Haunsheimer Prädikanten Galgenmayr äußerte er die Absicht, in Hauns-
heim ein Spital zu errichten, was sich allerlay impedimenta wegen aber zerschlug483.
Der evangelischen Salvatorkirche in Prag, der er schon zu Lebzeiten 100 RT gestiftet
hatte, vermachte er bei seinem Tod ein Legat in unbekannter Höhe484. Auf seinem
Sterbebett stiftete er 20 000 fl. ad pias causas und beauftragte seine Frau und seinen
Sohn mit der außtheilung, wie sie es den armen zum bösten zuesein befinden. Außer-
dem legte er fest, dass es eine ewige unveränderliche Stifttung sein solle485. Der von
Ferdinand Geizkofler konzipierte Stiftungsbrief legte fest, dass die Zinsen aus dem
Stiftungsvermögen den Haunsheimer Hausarmen, armen Studenten sowie invaliden
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478 Meyer: Denkmäler, S. 358.
479 Bei dieser Vielschichtigkeit der Selbstdarstellung Geizkoflers handelte es sich um keinen

Einzelfall. In der Peripherie angesiedelte Grablegen von im politischen Zentrum tätigen
Adligen mussten stets „einen Ausgleich finden zwischen der Präsentation der vielschichti-
gen Merkmale der bestatteten Personen, ihren Ämtern im Zentrum, ihren Leistungen für
die eigene Herrschaft, ihre Rolle in der Reihe der Ahnen.“ Hengerer: Bestattungskultur,
S. 9.

480 Vgl. StAL B90 Bü 586, Abrechnungen Abraham Geizkoflers mit Z. G. (Ausf.), Sterzing,
1606 IV 23, 1606 X 08 und 1607 VII 30.

481 Vgl. zum Brennerbad v. a. die Aufzeichnungen Lukas Geizkoflers in MFI Dip. 1117, 
fol. 405 ff., die Akten in StAL B90 Bü 770 – 771 sowie Hirn: Maximilian, Bd. 2, S. 59 – 60.

482 Vgl. StAL B90 Bü 857, Stiftungsbrief Z. G.s über 10 000 fl. Kapital (Entw.), [o. O.], [o. D.,
um 1610].

483 StAL B90 Bü 835, Georg Galgenmayr an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), Haunsheim, 1618
XII 31.

484 Vgl. Schreiber: Spenderbuch, Nr. 606, S. 59.
485 Vgl. StAL B90 Bü 835, Gutachten Ferdinand Geizkoflers über die Errichtung der Stiftung

(Entw.), [o. O., o. D.]. 
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Soldaten zugute kommen sollten486. Ferdinand stockte das Vermögen der Stiftung in
seinem Testament um 10 000 fl. auf487. 

Ein zentrales Motiv bei diesen Stiftungen war die religiöse Verpflichtung zur
Barmherzigkeit, die mit der Hoffnung auf Gottes Segen für das gesamte Geschlecht
verbunden war. So äußerte Geizkofler gegenüber seinem Bruder, seine Stiftung sei
nicht aus ehrgeiz oder eyteler ostentation, sondern allein zum lob Gottes und den
armen zue nuz und guettem erfolgt. Daher hoffe er, Gott werde sie mit gedeylichem
guten succes segnen und ihm und seinem Bruder mit ihrer posteritet umb sovil 
mehr glückh und heil verleihen488. Die religiöse Komponente wurde auch von Geiz-
koflers Verwandten und Freunden betont. So erklärte Johann Ducker, mit dem
Brennerbad habe Geizkofler sich einen gutten staffel an den himmel gesezt489. Den-
noch wurde auch die Möglichkeit betont, durch solch fromme Werke Ruhm zu er-
werben, der vom Stifter auf dessen Familie ausstrahlte. Dementsprechend äußerte
Geizkoflers Cousin Abraham: Aller gueten hoffnung nach würdet diß warmb pad
zu viler wolfart auch dem herrn unnd unns samentlich zu guetem lob geraichen490.
In diese Richtung weist auch ein Brief Geizkoflers an seinen Onkel Michael, in dem
er berichtete, er plane zue imerwehrender gedechtnus dises heilsamen inventi am
Brennerbad eine inscription anbringen zu lassen, die nicht nur die Quellen, sondern
auch den Stifter preisen sollte491. Die Familienstiftung bot seinem Sohn vor allem
durch Studienstipendien eine Patronagemöglichkeit für die Söhne von Verwandten
und Klienten. Jakob Rembolds gleichnamiger Sohn zum Beispiel war 1621/24 als
Stipendiat der Geizkoflerschen Stiftung an der Universität in Tübingen und am
evangelischen Gymnasium Poeticum in Regensburg eingeschrieben492.

In den Rahmen bewusster Memorialstrategien Geizkoflers gehört auch das Fa-
milienbuch, das Geizkofler 1610 anlegte493. Die Ursprünge der Familie verortete 
er dabei bei einem oberpfälzischen Ministerialengeschlecht. Dessen beide letzte
männliche Sprosse seien im späten 14. Jahrhundert im Kriegsdienst der österreichi-
schen Erzherzöge nach Tirol gelangt. Anschließend handelte er die einzelnen Söhne
Hans (II.) Geizkoflers und deren Nachkommen ab, indem er diese Familienzweige
jeweils gesondert in chronologischer Reihenfolge vorstellt. Im Zusammenhang mit
seinem Großvater väterlicherseits und seinem Vater führte Geizkofler auch die adli-
gen Familien seiner Großmutter väterlicherseits Barbara Kugler von Hohenfirnberg
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486 Vgl. ebd., Stiftungsbrief der Geizkoflerschen Familienstiftung (Ausf.), [o. O.], 1653 XI 20.
487 Vgl. zur Familienstiftung die Akten in StAL B90 Bü 835 sowie Mayer-Karstadt: Fami-

lienstiftung.
488 StAL B90 Bü 869, Z. G. an Christoph Geizkofler (Entw.), Haunsheim, 1610 VIII 20/30.
489 StAL B90 Bü 355, Johann Ducker an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1607 VI 18.
490 StAL B90 Bü 872, Abraham Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1606 III 05.
491 MFI Dip. 1117, Z. G. an Michael (II.) Geizkofler (Abschr.), Haunsheim, 1606 VII 08/18,

fol. 422r –v.
492 Vgl. StAL B90 Bü 841.
493 MFI Dip. 1117, Familienbuch Z. G.s (Abschr.), [o. O.], [o. D., 1610 V].
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und seiner Mutter Barbara Ettenharter auf, so dass die Chronik den Charakter einer
Ahnenprobe des Verfassers annimmt.

Die Einträge zu den einzelnen Familienangehörigen beinhalten in der Regel
Angaben zu deren Geburt und Taufe, zu Bildungsgang und Diensten, zu Heiraten,
Ehefrauen und Kindern sowie zu Tod und Beisetzung. Manche Familienangehörige
werden überdies noch charakterisiert. Diese Charakterisierungen betonen wie die
ausgewählten Fakten aus den Lebensläufen stereotyp die Frömmigkeit der Geiz-
kofler sowie ihre adlige Tugenden und ihre Akzeptanz durch ihre adligen Standes-
genossen und fürstlichen Dienstherren. So wird beispielsweise Geizkoflers Onkel
Uriel folgendermaßen beschrieben: Disser Uriel ist ein glümpflicher, beschaidener,
verstendiger Mann gewesen, welchen nit allein der landsfürst hochgeliebt und in
motu proprio zu einem rath angenomen, inmassen hernach zusehen, sondern daß
ganze land bevorab die arme leüth haben in sehr betraurt, wie er dann grosse al-
muesen gethon und in underschidlichen malen in den theüren und mißratnen jaren
die arme leüth nach Gott mit seinem schaden und einbiessen vor dem hunger bey
dem leben erhalten.

Die Intention des Verfassers ist daraus unschwer abzuleiten. Es ging ihm bezogen
auf die Vergangenheit der Familie – mithin sein zugeschriebenes symbolisches
Kapital – um den Beweis seiner adligen Abstammung. Hinsichtlich der Gegenwart
seiner Familie versuchte er den Nachweis zu erbringen, dass die Angehörigen der
Familie durch adlige Bildung und Dienste (Fürstendienst, Kriegsdienst) sowie durch
adliges Konnubium und Integration in die Adelsgesellschaft dieses zugeschriebene
Kapital ständig aktualisierten und somit bewahrten. In diesen Kontext ist bemer-
kenswert, dass negative Äußerungen über Familienangehörige kaum vorkommen.
Zudem werden im Sinne eines adligen Habitus vorbildliche Aspekte der einzelnen
Lebensläufe sehr stark betont, während unadlige Praxisformen nur am Rande er-
wähnt werden. So wird über die humanistischen studia und adligen exercitia von
Geizkoflers Cousin Adam ausführlich resümierend berichtet, während zu Balthasar
Geizkoflers wenig adliger Ausbildung nur kurz erwähnt wird, dass disser […] in der
jungendt bey pergwerckhs sachen gewesen sei. Außerdem sollte für zukünftige Ge-
nerationen die Memoria und damit der Ruhm des Geizkoflerischen Geschlechts be-
wahrt werden. In diese Richtung weist auch die Tatsache, dass bei den Lebensläufen
der einzelnen Geizkofler fast immer deren Grabstätten erwähnt, manchmal sogar
die Inschriften der Epitaphe zitiert werden.

Die Selbstdarstellung Geizkoflers zielte auf die Betonung seines adligen Stan-
des494 und seiner christlichen (evangelischen) Frömmigkeit. Die Inszenierung des
Adels erweist sich dabei als höchst elaboriertes Konstrukt. Er griff immer wieder
die zeitgenössischen Adelsdiskurse auf, die Adel als Kombination aus Geburts- und
Tugendadel betrachteten. Dementsprechend betonte er in verschiedenen Praktiken
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494 Als „Stadtbürger“, wie Noflatscher: Maximilian, S.178, Geizkofler bezeichnet, sah sich
dieser selbst also nicht.
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und Symbolen immer wieder seine adlige Abstammung, die für ihn als sozialen
Aufsteiger besonders wichtig war. Das legitimatorische Selbstbild des Adels hatte
im 16. Jahrhundert einen grundlegenden Wandel durchlaufen. Neben das Selbstbe-
wusstsein, einem Kriegerstand anzugehören, trat das des humanistisch gebildeten
und höfisch gewandten uomo universale, das Geizkofler in seiner Selbstdarstellung
ebenfalls bediente. Explizit inszenierte er sich als seinen Herren und deren Dy-
nastien treu ergebener Fürstendiener, der zudem dem Gemeinwesen und dem Ge-
meinwohl verpflichtet war. Nicht zuletzt brachte er seinen Adel auch durch Status-
konsum zum Ausdruck. Dieser blieb jedoch einer ökonomischen Rationalität – und
der Ausrichtung am Leitbild der adligen Großzügigkeit und religiös fundierten
Barmherzigkeit – unterworfen. Das Streben nach symbolischem Kapital erfolgte
immer unter der Prämisse ökonomischen Abwägens. 

2.4 Verteidigung der Ehre –  
Der Konflikt mit Dr. Hans Ulrich Hämmerl 

Wegen der entscheidenden Bedeutung des symbolischen Kapitals für die soziale
Existenz musste die Ehre um jeden Preis verteidigt werden. Ehre beinhaltet die
„Wertschätzung von Personen und Gruppen, konkrete Anerkennung als etwas oder
für etwas“. Diese Anerkennung durch andere ist als „relationale Größe gesellschaft-
licher Kommunikation […] keineswegs irreversibel“, sondern muss durch normen-
konformes Verhalten ständig reproduziert und gegen Angriffe verteidigt werden. In
frühneuzeitlichen Ständegesellschaften, deren ständische Stratifizierung „mittels
Gruppenehre“ differenziert war, kam der Ehre als „soziale Steuerungsgröße“ aus
funktionaler Perspektive eine zentrale Bedeutung zu. Sie diente der Disziplinierung
der Mitglieder, da die „Aberkennung von Ehre zur Bestrafung sowie zur sozialen
Marginalisierung“ eingesetzt werden konnte. Mit der gesellschaftlichen Steuerungs-
funktion der Ehre korrespondierte die Schamkultur des vormodernen Europa.
Fehlverhalten brachte, wenn es offenbar wurde oder einem Gruppenmitglied vorge-
worfen wurde, vor den Mitgliedern der eigenen Gruppe demütigende Scham hervor.
Die Ehre war eine „primär öffentliche Angelegenheit, die demonstriert, kontrolliert
und gegebenenfalls verteidigt werden musste“495. 

Ein markantes Beispiel für einen Ehrkonflikt stellt die – bereits erwähnte – fast
zwei Jahrzehnte dauernde Auseinandersetzung Geizkoflers mit Dr. Hans Ulrich
Hämmerl dar, der den ehemaligen Reichspfennigmeister beschuldigte, sich im Amt
bereichert zu haben. Der Ausgangspunkt dieses Konflikts war die verletzte Ehre
Hämmerls. Dieser war 1601 durch Patronage Geizkoflers und Breuners zum Hof-
kammersekretär befördert worden496. Geizkofler bereute seine Personalempfeh-
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495 Reinhard: Lebensformen, S. 522 – 524.
496 Vgl. StAL B90 Bü 207, Hans Ulrich Hämmerl an Z. G. (Ausf.), Prag, 1601 V 05.
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lung jedoch schon bald: Die Mahnschreiben an die Stände, die Hämmerl abfasste,
waren fehlerhaft und mussten überarbeitet werden. Seine Unzufriedenheit sprach
Geizkofler in Briefen an den Hofkammerpräsidenten Unverzagt in ehrverletzender
Form aus. Er klagte, ihm sei nie ein bachantischer, ungeschickterer, schlimmerer
bestia untergekommen als Hämmerl, auch bezweifle er, das die hofcammer in 100
jaren ein solchen esel zu einem secretario gehabt hab, der nit allain faul [sei], sondern
so gar nichts kan497. Ihn erzürnte auch Hämmerls eigenmächtige Revision seiner
Amtsrechnungen gegen das ausdrückliche Verbot der Hofkammer498.

Der aus diesen Beleidigungen entstandene Konflikt wurde zunächst vor der Hof-
kammer als der vorgesetzten Behörde des Reichspfennigmeisters und seines Kontra-
henten ausgetragen499: Im Juni 1603 übergab Hämmerl der Hofkammer eine Denk-
schrift, die etliche ansehnliche mengel der Amtsrechnungen Geizkoflers enthielt500.
Auf Betreiben Geizkoflers untersagte die Kammer ihrem Sekretär jedoch, sich
weiterhin mit den schon geprüften Amtsrechnungen zu befassen501. Schließlich
strengte Hämmerl im Jahr 1604 vor dem Reichshofrat einen Injurienprozess gegen
Geizkofler an502 und betrieb seit 1605 eine erneute Prüfung der Amtsrechnungen des
Reichspfennigmeisters. Zunächst bat er um eine aus je zwei Reichshofräten und zwei
Hofkammerräten bestehende Kommission, doch bald schon strebte er einen fiska-
lischen Prozess vor dem Reichshofrat an503, dem er seit August 1607 angehörte504.

Im Januar 1608 erlangte Hämmerl zwei kaiserliche Dekrete, in denen ihm ein
Reichshofratsprozess gegen Geizkofler zugesagt wurde, und allen kaiserlichen Die-
nern, insbesondere der Hofkammer, auferlegt wurde, diesen Prozess nicht zu be-
hindern505. Im März 1608 brachte Hämmerl beim Geheimen Rat den Entwurf einer
Zitation gegen Geizkofler und seinen Gegenhändler Peugl ein506. Beide sollten am
Kaiserhof zum Prozess erscheinen. Das Vermögen Geizkoflers sollte inventarisiert
und Hämmerl alle Amtsschriften ausgehändigt werden507. Obwohl der Reichs-
hofrat die Zitation billigte und Hämmerl als Reichshofrat gegen Geizkofler zu
procedirn auferlegt[e], erlangte sie wegen des Widerstands der Hofkammer beim
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497 StAL B90 Bü 212, Z. G. an Wolf Unverzagt (Abschr.), [o. O.], 1604 V [o. T.], fol.17v.
498 Vgl. hierzu ebd., Z. G. an die HK (Abschr.), Prag, 1604 VI 04., fol.19r.
499 Vgl. hierzu die Akten in StAL B90 Bü 212.
500 StAL B90 Bü 281, Hans Ulrich Hämmerl an Ks. Matthias (Abschr.), Prag, 1612 IX 17, S.15.
501 So sicherte Hofkammerpräsindent Wolf Unverzagt Geizkofler schon 1603 zu, Hämmerl

werde sich der sachen nit mehr annemen, noch Geizkofler ein ungelegenheit machen. StAL
B90 Bü 207, Wolf Unverzagt an Z. G. (Ausf.), Prag, 1603 XI 27.

502 Vgl. StAL B90 Bü 212, Injurienklage Hans Ulrich Hämmerls gegen Z. G. (Abschr.), Prag,
1604 IX 13, und die Prozessakten in StAL B90 Bü 212. 

503 Vgl. hierzu die Aktenstücke in ebd. Bü 216. 
504 Vgl. Gschließer: Reichshofrat, S.181.
505 Vgl. StAL B90 Bü 281, Dekret Ks. Rudolfs II. an die HK (Abschr.), Prag, 1608 I 15, S. 34 –

37, und ebd., Dekret Ks. Rudolfs II. an Hans Ulrich Hämmerl (Abschr.), Prag, 1608 I 29,
S. 37– 40.

506 Ebd., Hans Ulrich Hämmerl an Ks. Matthias (Abschr.), Prag, 1612 IX 17, S.19.
507 Ebd., Ksl. Zitation gegen Z. G. und Matthäus Peugl (Abschr.), [o. O., o. D.], S. 40 – 46.
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Geheimen Rat nie Wirksamkeit. Stattdessen gaben die Geheimen Räte Hämmerl 
die Anweisung, die Vorwürfe gegen Geizkofler der Hofkammer zu übergeben, die
diesen dazu vernehmen solle508. 

Trotzdem unternahm Hämmerl mehrere Versuche, den Reichshofratsprozess in
Gang zu bringen. 1610 bat er den Kurfürsten von Mainz als Reichserzkanzler ver-
geblich um die Ausfertigung der Zitation509, im September 1612 den neuen Kaiser
Matthias510. 1613 brachte er auf dem Reichstag seine Anschuldigungen öffentlich
vor. Er forderte die Reichsstände auf, beim Kaiser entweder den ihm zugesagten
Reichshofratsprozess oder eine Kommission zur Klärung seiner Vorwürfe zu erwir-
ken. Unterstützung erhoffte er sich von Geizkoflers Gegnern unter den Reichsstän-
den. Hämmerl forderte, mit der Kommission unter anderem Herzog Maximilian
von Bayern zu betrauen511. Maximilian griff Hämmerls Vorwürfe auf512. Die bayeri-
schen Gesandten betrieben, unterstützt von anderen katholischen Ständen, die Ein-
setzung der Kommission, damit die auf dem Reichstag vom Kaiser geforderte neue
Türkensteuer zu dem End angewendet werde, zu dem sie gemeint und nit solchen
Leuten unter Handen komme, wie man jetzt vernimmt und bewußt ist513. 

Geizkofler überreichte noch auf dem Reichstag eine Rechtfertigungsschrift514

und bot an, hinsichtlich der Beanstandungen in den Rechnungen über die 1598er
Hilfe gegenüber einer kaiserlichen Kommission aus unparteiischen Reichsständen
Rechenschaft abzulegen. Zu einer über einen bloßen Bericht hinausgehende Recht-
fertigung über die Rechnungen über die 1594er Hilfe war er nicht bereit, da er für
diese bereits über ordentliche Raitbriefe verfüge515. Am 22. Oktober 1613 sagte der
Kaiser ihm die Einberufung einer unpartheyische[n] commission vonn reichsständen
zu516. Hämmerl wurde befohlen, seine Vorwürfe auszuformulieren und an den Kai-
serhof zu übergeben, damit Geizkofler sich rechtfertigen könne517. Nachdem Häm-
merl seine Klageschrift am 30. Januar 1614 eingereicht hatte518, verfasste Geizkofler
in den folgenden anderthalb Jahren eine kurze information, wie es umb die […] 
von Doctor Hans Ulrich Hemmerlin […] fälschlich angegebene mängel aigentlich
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508 Ebd., Hans Ulrich Hämmerl an Ks. Matthias (Abschr.), Prag, 1612 IX 17, S. 21f.
509 Vgl. hierzu die Akten StAL B90 Bü 219.
510 Vgl. StAL B90 Bü 281, Hans Ulrich Hämmerl an Ks. Matthias (Abschr.), Prag, 1612 IX 17,

S. 33.
511 Vgl. ebd., Hans Ulrich Hämmerl an die Reichsstände (Abschr.), Regensburg, 1613 VIII 27,

S.1– 8.
512 Vgl. Briefe und Akten, Bd.11, Nr. 246, S. 866. So befahl der Herzog seinem Reichstags-

gesandten Jocher, die Klage Hämmerles gegen Geizkofler [stark] zu betreiben.
513 Zit. nach Müller: Reichspfennigmeister, S. 62.
514 Vgl. StAL B90 Bü 281, Z. G. an die Reichsstände (Abschr.), Regensburg, 1613 IX 26, S. 227–

279.
515 Vgl. ebd., Z. G. an die Geheimen Räte (Abschr.), Regensburg, 1613 IX 20, S.198 – 200.
516 Ebd., Ksl. Dekret an Z. G. (Abschr.), Regensburg, 1613 X 22, S. 432 – 436.
517 Vgl. StAL B90 Bü 286, Dekret Ks. Matthias an Hans Ulrich Hämmerl, Regensburg, 1613 

X 22.
518 Vgl. StAL B90 Bü 231, Information Z. G.s (Abschr.), Haunsheim, 1615 IX 10, fol. 3r. 
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beschaffen, sowie einen summarische[n] bericht […] wider Doctor Hannß Ulrich
Hemmerlins […] calumnien unnd falsche verleümbdungen, in dem er die Anschul-
digungen Hämmerls detailliert zu entkräften versuchte. Beide datieren vom 10. Sep-
tember 1615519. 

Als Kommissare wurden Erzherzog Maximilian und die Reichsstadt Nürnberg
berufen520, die Subdelegierte mit der Beurteilung des Falls beauftragten. Der Erz-
herzog wurde dabei vom Hofkriegsrat Georg Kleinsträttl und vom Hofzahlmeister
Joseph Nießer vertreten521. Die Nürnberger Subdelegierten waren die Ratsherrn
Christoph Behaim und Johann Siegmund Fürer von Haimendorf sowie der reichs-
städtische Advokat Dr. Jakob Scheurl522. Diese traten am 6. Oktober 1616 in Prag
zusammen523. Auch Geizkofler und Hämmerl reisten nach Prag, letzterer allerdings
erst nach mehrmaligen Aufforderungen. Aufgrund der Berichte Hämmerls und
Geizkoflers sowie der persönlichen Rechtfertigung des Beklagten übergaben die
Kommissare dem Kaiser ihr Gutachten über die Vorwürfe Hämmerls. Die Kom-
mission befand Geizkofler für unschuldig, der daraufhin am 12. Mai 1617 von
Kaiser Matthias rehabilitiert wurde524. Hämmerl hatte die Kooperation mit den
Subdelegierten verweigert, da diese seiner Ansicht nach von Rechts wegen nicht zur
Klärung des Falls befugt seien, die dem Reichshofrat zustünde und mit der er in sei-
ner Funktion als Fiskal des Reichshofrats von Kaiser Rudolf II. beauftragt worden
sei. Die Sache betreffe das Interesse des Kaisers und gehe ihn […] für sein persohn
nit an525. Die Auseinandersetzung nahm daher mit dem kaiserlichen Urteil kein
Ende. In den 1620er Jahren griff Hämmerl unterstützt von Raiser seine Vorwürfe
wieder auf, bis Kaiser Ferdinand II. im Juni 1627 per Dekret das Urteil Kaiser Mat-
thias’ mit Ausnahme des darin verfügten Kalumnienprozesses gegen Hämmerl
bestätigte, diesem dafür aber auferlegte, weitere Angriffe zu unterlassen526.  

Der Konflikt entstand als Auseinandersetzung über die verletzte Ehre. Im Sep-
tember 1604 eskalierte der Streit durch die Injurienklage Hämmerls gegen Geizkof-
ler, mit der dieser sich gegen Invektiven des Reichspfennigmeisters zur Wehr setzen
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519 Exemplare dieser Schriften Geizkoflers finden sich z. B. in StAL B90 Bü 232 und Bü 235.
520 StAL B90 Bü 286, Dekret Ks. Matthias an Ehz. Maximilian und die Stadt Nürnberg

(Abschr.), Prag, 1616 I 28.
521 Vgl. ebd., Vollmacht Ehz. Maximilians für Georg Kleinsträttl und Joseph Nießer als Sub-

delegierte (Abschr.), Innsbruck, 1616 IX 27.
522 Vgl. ebd., Vollmacht der Stadt Nürnberg für ihre Subdelegierten (Abschr.), Nürnberg, 1616

IX 20.
523 Vgl. StAL B90 Bü 287, Relation der Subdelegierten an die ksl. Kommissare (Abschr.),  Prag,

1617 III 20.
524 Vgl. StAL B90 Urk. 21, Ksl. Urteil über die Anschuldigungen Hans Ulrich Hämmerls

betreffend die Amtsrechnungen Z. G.s als Reichspfennigmeisters (Ausf.), Prag, 1617 V 12.
525 Vgl. StAL B90 Bü 287, Relation der Subdelegierten an die ksl. Kommissare (Abschr.),  Prag,

1617 III 20.
526 Vgl. StAL B90 Bü 296, Kaiserliches Mandat für Ferdinand Geizkofler (Abschr.), Wien, 1627

VI 10.
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wollte. Geizkofler habe versucht, ihn durch die in Briefen an den Hofkammerprä-
sidenten geäußerten Injurien an seinen adenlichen ehrn unnd guettem leumunth zu
verlezen und ihn beim Kaiser und der Hofkammer zuverunglimpfen. Für Hämmerl
ging es auch um seine Karriere. Geizkofler habe mit der Zerstörung seines Rufs
beabsichtigt, ihn um seinen Dienst zu bringen oder ihm diesen aufs wenigst [zu]
verlaitten. An Hämmerls Klage wird deutlich, dass die Ehre nicht bloß individuell
verankert war, sondern das gesamte Geschlecht inklusive der Nachkommenschaft
umfasste. Explizit stellte er die Verletzung seiner Ehre durch Geizkofler in dessen
offiziellem Briefwechsel mit der Hofkammer als besonders verwerflich dar. Diese
Angriffe seien besonders schwerwiegend, weil solche also in euer kai: mt: hof-
cammer fürkommen unnd mehrerthails […] in die kaiserliche hofcammerregistratur
einverleibt werden, dardurch ich und mein geschlecht in einer immerwehrenden in-
famia verbleiben müssen527. 

Auch Geizkofler fühlte sich von Hämmerl in seiner Ehre angegriffen. Seine Aus-
fälle begründete er zwar teils mit Hämmerls fachlicher Inkompetenz als Sekretär528,
teils verwies er aber auch auf die von Hämmerl gemeinsam mit Hofbuchhalter
Christoph Auer initiierte Prüfung der Amtsrechnungen. Zwar habe er eine Rech-
nungsprüfung nicht zu fürchten, dennoch habe Hämmerl damit seine Kompetenz
überschritten und gegen die ausdrückliche Anordnung der Hofkammer gehandelt.
Insbesondere, dass Hämmerl seine Untersuchung publik machte, sei rufschädigend.
Hämmerl habe sich zu nit geringer meiner verschimpfung understanden bei privat
persohnen […] inquisition einzuziehen. Auch habe Hämmerl mit Auer eine Denk-
schrift über die Instruktion des Reichspfennigmeisters verfasst, in der Geizkofler an
seiner wolhergebrachten ehrn in mehr weg calumniose schimpflich und verklainer-
lich diffamiert unnd angezogen werde. Es handelte sich zusätzlich um einen Status-
konflikt zwischen dem Reichsritter und Reichspfennigmeister Geizkofler und dem
nobilitierten Hofkammersekretär. Hämmerl habe sich understannden unerwogen
mein unnd seine condition unnd beschaffenheit alles unnd jedes, was er nur könt
unnd gemöcht, mir zu truz und zuwider zuthuen529. 

Ihre Vorwürfe legitimierten beide Seiten mit dem Interesse des Kaisers und der
habsburgischen Dynastie sowie dem Gemeinwohl. Geizkofler betonte vor allem
den Schaden, der dem Haus Österreich durch die Inkompetenz Hämmerls entstan-
den sei. 1606 zog er über Hämmerls Amtstätigkeit das Fazit: Und kan er nit für-
bringen, daß ihrer kay: mt: er in dem geringsten jemals genutzt, aber wol die leüth
ohne fruchtschaffung disgustirt, entgegen könne Geizkofler beweisen, wie vil ihr
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527 StAL B90 Bü 212, Injurienklage Hans Ulrich Hämmerls gegen Z. G. (Abschr.), Prag, 1604
IX 13, fol. 5v und fol.10r.

528 So habe Hämmerl Mahnungen an die säumigen Reichsstände verfasst, die in materia et
forma also concipiert, das sie keinem schlechten initianten oder schuelschüzen nit passiert
worden wehren. Vgl. ebd., Z. G. an die HK (Abschr.), Prag, 1604 VI 04, fol.18r.

529 Ebd., Z. G. an die HK (Abschr.), Prag, 1604 VI 04, fol.18v.
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kay: mt: er in mehr weeg geschadet hab530. Hämmerl berief sich in einer 1612
verfassten Supplik an den Kaiser ebenfalls auf dessen Interesse. Da es einem jeden
treüen, eyferigen diener gebühre, seines herrn und patrons schaden [zu] wenden,
habe er es auf sich genommen, die Rechnungen des Reichspfennigmeisters zu prü-
fen und alle Posten, darinnen herr Geitzkofler ihrer kay: may: zu schaden, ihme
selbsten aber zu großer vortheilhafftigkeit gehaust […] in ein ordenliche specifi-
cation zubringen531. Ihrem Gegner schrieben die Widersacher hingegen jeweils
niedere Beweggründe zu. So identifizierte der Reichspfennigmeister in einem 1604
verfassten Bericht an die Hofkammer Neid und Rachsucht als die entscheidenden
Antriebskräfte seines Kontrahenten. Als er angesichts der mangelhaften Arbeit
Hämmerls die Hofkammer gebeten habe, den Sekretär Jakob von Altensteig mit der
Reichsexpedition zu betrauen, habe Hämmerl ein solchen neid unnd has auf ihn ge-
fasst, dass er beschlossen habe, Geizkofler alles unnd jedes, was er nur könt unnd
gemöcht, […] zu truz und zuwider zuthuen532. 

An den originären Ehrkonflikt lagerten sich politische und konfessionelle Inte-
ressen an, die vor allem Hämmerl zu instrumentalisieren versuchte, indem er Her-
zog Maximilian von Bayern, zu dessen Klienten am Kaiserhof er zählte533, erfolg-
reich gegen Geizkofler mobilisierte. Über die persönlichen, politisch-dynastischen
und konfessionellen Motive des an die Hämmerlsche Sache angelagerten Konflikts
zwischen Geizkofler und Maximilian gibt eine um 1614 entstandene Schrift des
Haunsheimers Auskunft. Auch hier wird das Motiv der verletzten Ehre deutlich.
Geizkofler berichtet, er habe sich bei den bayerischen Herzögen dadurch großen
undanckh verdient, dass er 1591 in einem Präzedenzstreit die Interessen des Hauses
Österreich vertreten habe und ihnen während seiner Amtszeit im Gegensatz zu
anderen kaiserlichen Räten die von ihnen beanspruchte, aber vom Kaiser nicht
zugestandene Anrede durchleuchtigkaith verweigert habe534. Dazu traten finanz-
politische Motive. So behauptete er, er habe sich durch die anmahnung wegen der
reichscontributionen den undanckh unnd unwillen des Herzogs zugezogen. Auch
konfessionelle Differenzen scheinen auf. Geizkofler identifizierte seine Haltung im
Streit um Donauwörth als Ursache der herzoglichen Ungnade. Noch deutlicher
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530 StAL B90 Bü 214, Außfüehrlicher bericht, woher die differenzen zwischen herrn Zacha-
riaßen Geitzkoffler, rittern, unnd Hanß Ulrich Hämmerln anfangs entstanden unnd her-
rüeren, [o. O.], [o. D., 1606 I].

531 StAL B90 Bü 281, Hans Ulrich Hämmerl an Ks. Matthias (Abschr.), Prag, 1612 IX 17, S.15.
532 StAL B90 Bü 212, Z. G. an die HK (Abschr.), Prag, 1604 VI 04., fol.18v. Vgl. auch StAL B90

Bü 231, Information Z. G.s (Abschr.), Haunsheim, 1615 IX 10.
533 Vgl. Briefe und Akten, Bd. 6, S. 703 Anm.1. So ließ der Herzog Hämmerl im Jahr 1609 als

Verehrung für seine Unterstützung in einer Zollsache und der Donauwörther Immission
100 RT auszahlen. Hämmerl war mit dem bayerischen Hof überdies durch seinen Schwa-
ger Dr. Moßmüller verflochten, der dort zwischen 1611 und 1616 die Funktion eines
Hofrats bekleidete. Vgl. StAL B90 Bü 10, Z. G. an Melchior Khlesl (Entw.), Ulm, 1614 III
16/26. Zu Moßmüller vgl. Briefe und Akten, Bd. 6, S. 4 f. 

534 Vgl. zum Präzendenzstreit Hirn: Ferdinand, Bd. 2, S.138 –141.
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wird dieses konfessionelle Motiv in einem von Geizkofler wieder gestrichenen Ab-
satz benannt, in dem er ausführte, dass er wisse, Maximilian verdächtige ihn, er
rathe den unirten535. Die Nürnberger Reichstagsgesandten brachten im November
1613 in ihrer Finalrelation die Vorwürfe Hämmerls in Zusammenhang mit Geiz-
koflers Bemühungen um eine Komposition. Sie vermuteten, die Anschuldigungen
könnten seitens der radikalen Katholiken inszeniert worden sein, um Geizkofler
beim Kaiser und Erzherzog Maximilian in Misskredit zu bringen und so die Chance
weiterer Initiativen zur Komposition zu verringern536.

Besonders deutlich trat im Verhalten Maximilians die politisch-konfessionelle
Ablehnung des Protestanten Geizkofler hervor. Diese hatte sich insbesondere
durch den Streit um Donauwörth verschärft. Die Spannungen zwischen Geizkofler
und Maximilian schlugen in offene Feindschaft um, als dem bayerischen Herzog
1613 ein Gutachten zugespielt wurde, in dem Geizkofler gegenüber Kaiser Matthias
die Restitution der Reichsstadt Donauwörth forderte. Wegen seines Gutachtens sah
er sich bayerischen Verbalinjurien ausgesetzt. So wurde in einer vermutlich von
Herzog Maximilian verfassten, an den Kaiser adressierten Schmähschrift behauptet:
„Geizkofler sei schuld daran, daß Ulm der Union beigetreten sei; er habe die kai-
serlichen Untertanen aufgewiegelt; des Geizkoflers als eines ausbindigen calvinisten
und unrhuigen, blutgierigen, friedhessigen, dem Kaiser so untreuen wie allen catho-
lischen abholden menschen art, natur und eigenschafft bringet es mit sich, das er sich
in alle händl schlagen, überal lermen machen, unrhue anstifften und volbringen
mues helfen“537. Bayern drohte zudem mit Gewalt, so dass Geizkofler sich für
einige Monate in die Mauern Ulms zu seinem Schwager Eitel Eberhard Besserer
flüchten musste538. 

Die politisch-konfessionellen Motive des Bayernherzogs spiegeln sich auch in
einer im Februar 1614 entstandenen Streitschrift aus seinem Umfeld. Schon zu Be-
ginn polemisiert der Autor, indem er ausführt, dass Geizkoflers gegen Herzog
Maximilian verbittert[es] gemüth, so auß dem eifer seiner irr religion entspringt, und
der heimlich verstandt seiner Ratschläge an den Kaiserhof insbesondere aus Geiz-
koflers Gutachten über die Restitution Donauwörths ersichtlich seien539. Auch die
Freunde Geizkoflers aus dem protestantischen Lager gingen von konfessionellen
Ursachen der Anschuldigungen des Bayernherzogs aus. Ferdinand, der sich beim
Bekanntwerden der bayerischen Streitschrift gerade in Stuttgart aufhielt, beruhigte
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535 StAL B90 Bü 10, Bericht unnd information, warumben der hertzog von Bayern auf herrn
Zachariaßen Geitzkoflern rittern ain ungnad geworffen, [o. O.], [o. D., 1614].

536 Vgl. Briefe und Akten, Bd.11, Nr. 292, Schlussbericht der Nürnberger Reichstagsgesandten
an die Ältern und Geheimen des Rates von Nürnberg, [o. O.], 1613 XI 02, S.1003 f. Diese
Vermutung vertritt auch Gotthard: Außenpolitik, S.167.

537 Zit. nach ebd., S.139.
538 Vgl. Blendinger: Zacharias Geizkofler, S.193.
539 Vgl. StAL B90 Bü 10, Hz. Maximilian von Bayern an einen Unbekannten (Abschr.), [o. O.],

1614 II.
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seinen Vater: Weiln aber menniglich gnuegsahm bewust, dz es einzig und allain auß
einem sonderen haß unnd neydt gegen der evangelischen religion beschicht, so hab
ich einen gueten trost unnd gelebe der gänzlichen hoffnung, es werde uns alles noch
zuem besten geraichen540.

Auch bei diesem Konflikt diente die Ehre als Angriffspunkt. Geizkoflers Ehre
zeichnete sich durch die Betonung der Uneigennützigkeit und Nützlichkeit seiner
Dienste für den Kaiser, dessen Dynastie und das Reich aus, die gemäß der Ideologie
des Tugendadels die legitimatorische Grundlage seines Aufstiegs bildeten. Sie gebot
überdies den entschiedenen Widerstand gegen Angriffe auf seinen sozialen Status
als Adliger. In seiner Verteidigungsschrift gegen Maximilians Anwürfe beabsich-
tigte Geizkofler, seinen redlichen gueten namen gegen die unwarhaffte calumnias
Hämmerls und dessen Anhänger am bayerischen Hof zu verteidigen. Darin wandte
er sich besonders scharf gegen den Vorwurf, er hätte ein so stattliches imaginiertes
vermögen, das jährlich 30 000 fl. an Ertrag abwerfen würde, obwohl bekannt sei,
dass weder sein vatter […] mit seinem hammer zue Salzburg soviel hundert tausend
gulden nicht geschmiedet haben könne, noch seine dienst soviel hetten außtragen
können. Als Entgegnung verwies er einerseits auf die Belohnung, die seine Herren
aus dem Hause Österreich ihm wegen seiner getreuen, nutz, redlichen, müehsamb
unnd gefährlichen dienst willen aus angeborner österreichischer milte erwiesen
hätten. Andererseits versucht er den Eindruck zu zerstreuen, sein Vater sei von
niederem Stand gewesen. So sei deßen profession niemals gewesen, wie von dem
höhnischen concipisten mir und den meinigen zue sonnderm spott unnd verachtung,
jedoch mit offentlichem ungrundt fürgegeben wirdt, mit dem hammer zue schmi-
den. Stattdessen betont er die einem Adligen angemessenen Fürstendienste seines
Vaters. Diesem sei vom Erzbischof, bei dem er in hohem Ansehen gestanden habe,
die ober inspection unndt direction aller bergwerckh im ertzstifft unnd das müntz-
wesen alß deßselben dazuemal gewester, fürnembster haubtkleinoder aufgetragen,
unndt anbefohlen worden, welches er weder mit dem hammer noch dem hämmer-
lin, sonndern mit rathen und dirigieren verrichtet541. 

Maximilian von Bayern verfolgte neben konfessionell-politischen auch finan-
zielle Ziele. Er erhoffte sich von Geizkoflers Verurteilung und der Beschlagnahme
von dessen Vermögen finanzielle Vorteile für die Reichsstände, die so der vom Kai-
ser geforderten Reichskontributionen enthoben wären: wenn es sich der Klage
gemäss verhält, kann der Kaiser auch ohne die Stände zu einer grossen Geldsumme
kommen542. Im Streit um Donauwörth verband der Herzog in seinem Pasquill die
Vorwürfe Hämmerls mit den bayerischen Interessen. Geizkoflers Empfehlung ziele
darauf, die Stadt zum finanziellen Nachteil Bayerns in ihr vorige freyheit, oder vil
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540 StAL B90 Bü 885, Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1614 III 27. Vgl. auch
StAL B90 Bü 447, Z. G. an Hz. Johann Friedrich von Württemberg (Entw.), Ulm, 1614 VI 04.

541 StAL B90 Bü 10, Z. G. an einen Unbekannten (Entw.), [o. O.], 1614 IV 10/20.
542 Briefe und Akten Bd.11, Nr. 246, Herzog Maximilian von Bayern an Dr. Wilhelm Jocher,

München, 1613 IX 27.
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mehr mutwillen [zu] sezen. Als vil gelegners ganz unpraeiudicirlichs mitl, wie der
Kaiser ohne rechtmessig beschwerden und ohne abbruch seiner oder der Interessen
des Reichs die Exekutionskosten begleichen könnte, bezeichnete er die Bezahlung
des Herzogs aus dem verfallnen und verhaffteten gut Geizkoflers543.

Auch am Kaiserhof betonten einzelne Räte die finanziellen Vorteile einer Ver-
urteilung Geizkoflers. So existiert eine Aufstellung, die die Möglichkeiten auflistet,
wie der Kaiser zu Geld gelangen könne. Als vierten Punkt führt sie auf: Wider 
den Geitzkoffler hatt man schon in die 200 000 fl., darumb er ihre mtt: verforteilt,
liquidirt, wan nun der justitiae ir lauff gelassen wirdt, wie biß dato nicht beschehen
wöllen, so khan man dises unnd ein mehrs mit recht von ihm erzwingen544. Ein im
Umfeld Ferdinand Geizkoflers in den 1640er Jahren entstandener Bericht über den
Konflikt seines Vaters mit Hämmerl führt ein weiteres finanzielles Motiv auf, das
einzelne kaiserliche Räte zur Unterstützung Hämmerls bewogen haben könnte. Da
der Kaiserhof Geizkofler große Summen schuldete, die dieser energisch einforderte
(sein enthebung in: unnd opportune sollicitirt), hofften einige der Räte, die hierüber
etwas ungeduldig geworden seien, den renitenten Gläubiger durch einen fiskali-
schen Prozess mundtot zu machen545. 

Die Auseinandersetzung zwischen Geizkofler und Hämmerl wurde mit recht-
lichen Mitteln vor dem Reichshofrat und der kaiserlichen Kommission geführt. Zu
seiner Unterstützung im juristischen Kampf gegen Hämmerl nahm Geizkofler die
professionelle Hilfe diverser Juristen in Anspruch. Seit 1607 stand der pfalz-neubur-
gische Rat Dr. Christoph Mumprecht gegen eine jährliche Besoldung von 40 fl. als
advocat von haus aus in Geizkoflers Diensten546. 1609 engagierte er für ein jährliches
Salär von 120 fl. Dr. Simon Toelman, einen der Advokaten der Stadt Augsburg547.
Beide standen aber auch schon vor ihrer Bestallung auf Honorarbasis in seinen
Diensten548. 1615 bestallte er, weihlen es iezt an dz dreffen gehet549, zusätzlich 
Dr. Johann Miller aus Augsburg550. Zu diesen Anwälten traten befreundete Juristen,
wie der pfalz-neuburgische Kanzler Dr. Johann Zeschlin551, die dem Haunsheimer
im Streit mit Hämmerl ebenfalls ihren juristischen und politischen Rat erteilten552. 
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543 Vgl. StAL B90 Bü 10, Hz. Maximilian von Bayern an einen Unbekannten (Abschr.), [o. O.],
1614 II.

544 Vgl. StAL B90 Bü 6, Gutachten zur Beschaffung von Geld für den Kaiser (Abschr.), [o. O.],
[o. D., um 1610].

545 StAL B90 Bü 297, Bericht über Hans Ulrich Hämmerls und Philipp Raisers Verhalten
gegenüber Zacharias und Ferdinand Geizkofler (Abschr.), [o. O.], [o. D., um 1646].

546 StAL B90 Bü 801, Dienstvertrag Z. G.s mit Christoph Mumprecht (Ausf.) Haunsheim, 1607
VIII 01.

547 Vgl. ebd., Dienstvertrag Z. G.s mit Simon Toelman (Entw.), Haunsheim, 1609 I 01.
548 Vgl. hierzu die Akten in StAL B90 Bü 217 und Bü 572.
549 StAL B90 Bü 229, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1615 VIII 25.
550 Vgl. hierzu die Briefe Millers an Geizkofler in StAL B90 Bü 229.
551 Vgl. Ebd., Johann Zeschlin an Z. G. (Ausf.), Gundelfingen, 1615 VIII 29.
552 Vgl. hierzu z. B. die Akten in StAL B90 Bü 217 und Bü 229.
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Die wichtigsten Waffen, mit denen die Kontrahenten gegeneinander fochten,
waren Streit- und Klageschriften. Die Vorwürfe Hämmerls sollten durch entlas-
tende Aktenstücke, die den Streitschriften in Abschriften beigefügt waren, und
durch die Berufung auf Entlastungszeugen widerlegt werden. So fügte Geizkofler
seinen Schriftsätzen unter anderem Aktenstücke wie Verschreibungen und kaiser-
liche Befehlsschreiben bei. Zudem berief er sich auf Aussagen von an den Geld-
geschäften mit dem Reichspfennigmeisteramt Beteiligten, die seine Unschuld
bezeugen sollten. So widerlegte er den Vorwurf Hämmerls, er habe hinsichtlich des
Wechselkurses des Reichstalers Gewinne realisiert, nach Angabe der Subdelegierten
nit allein mit […] zeügnußen der Augspurger, Nürnberger und Wienerischen kauff:
und handelsleüt, sondern auch sonsten mit genuegsamen special kundtschafften553.
Um zu belegen, welche ansehenliche, ergibige und ersprißliche mittel zu erlangung
geltt, volckh und munition [er] erfunden, fürgeschlagen und gutten theils wider viler
vermuethung in dz werckh gerichtet und so nicht den geringsten theil der ganzen
kriegsexpedition sowie land und leüth erhalten hatte, berief er sich nicht nur auf die
persönliche Zeugenschaft des Kaisers und der ältern rähte, sondern auch auf die
acta bey den canzleyen und unterschiedliche schrifttliche kuntschaftten, die Matthias
ihm ausgestellt hatte554.

Der Widerlegung der Anschuldigungen Hämmerls diente auch die prononcierte
Hervorhebung der eigenen Verdienste555. So empfahl Toelman Geizkofler im Okto-
ber 1608, in einem Schriftsatz seine Verdienste um den Kaiser herauszustreichen
und sich dabei auf die Narratio kaiserlicher Privilegien wie den Ritterbrief oder die
Palatinatsverleihung zu berufen, um dadurch Hämmerls Injurien noch verwerf-
licher erscheinen zu lassen. Damit diese Schrift soviel stattlicher und ansehenlicher
wehre und um einen mehrern nachtruck zu machen, riet er, dass Geizkoflers bene
menta erga caesaream majestatem et communem patriam (welche auß den narratis
diplomatum collectae dignitatis equestris ordinis item comitivae palatinae etc: ge-
nommen werden köndten), wo nit alle doch die fürnembste, darinn gezogen unnd
articulirt würden, darauf alßdann die atrocitas und petulantia injuriarum soviel grö-
ßer und augenscheinlicher herfürleuchtet556. 

Verstärkt wurden diese Hinweise auf die Verdienste Geizkoflers durch einen
Appell an das Eigeninteresse des Kaisers. Diese Argumentation findet sich in der
Information von 1615 beispielsweise im Zusammenhang mit dem Verweis Geiz-
koflers auf seine Raitbriefe über seine Amtsrechnungen, die ihm Kaiser Rudolf II.
nach Abschluss der Rechnungsprüfung ausgestellt hatte. Angesichts der neuer-
lichen Prüfung seiner bereits für korrekt befundenen Rechnungslegung fragte Geiz-
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553 StAL B90 Bü 287, Relation der Subdelegierten an die ksl. Kommissare (Abschr.),  Prag, 1617
III 20. Vgl. auch StAL B90 Bü 235, Summarischer Bericht Z. G.s (Abschr.), Haunsheim,
1615 IX 10.

554 StAL B90 Bü 231, Information Z. G.s (Abschr.), Haunsheim, 1615 IX 10, fol. 7v– 8r.
555 Ebd., fol. 7r.
556 StAL B90 Bü 217, Simon Toelman an Z. G., Augsburg, 1608 X 20.
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kofler rhetorisch, ob man angesichts der Infragestellung der ordentlichen Raitbriefe
auch redliche, dapfere leuth, so ihr ehr und gutten nahmen, auch sich selbst, ihr weib
und kinder in acht zunehmen begehrn, finden möchte, die sich in dergleichen mühe-
same und gefährliche dienst und verrichtungen, welche billich keinem damnos sein
sollen, künfttig einlaßen würden, wenn ihre Raitbriefe sie nicht vor dergleichen
bißige[m] und vergiftte[m] ottergezücht wie Hämmerl schützen würden557.

Zudem beschuldigt Geizkofler seinen Widersacher auch die Ehre des Kaisers und
der kaiserlichen Räte zu verletzen. In seiner Information klagte er, Hämmerl gehe
in seiner vermeßenheit so weit, nicht nur ihn selbst zu beschuldigen, sondern ziehe
auch die ansehenliche kay: geheime und hofcammer rhats collegia […] durch die he-
chel, indem er sie in seiner Klage vor den Reichsständen widerwertiger verordnung,
unachtsamkeyt, unfleis und untreu bezichtige. Den Kaiser hingegen beschuldige 
er denegate justitiae. Obwohl die Angelegenheit die Reichsstände nichts angehe,
sondern allein den Kaiser, habe Hämmerl sie vor den Reichstag gezogen und sie 
auf diese Weise hochsträflich beschuldigt […], alls wann sie ihr darbey versirendes
interesse und die rhät ihr aydt und pflicht nicht in acht nemmen, sondern entweder
wißentlich oder doch alzu schläferig hinschleichen laßen theten558.

Die Streitschriften zielten dem Prinzip der Retorsion folgend außerdem darauf,
die verletzte Ehre durch die Schmähung des Kontrahenten wiederherzustellen.
Folglich unterstellte Geizkofler seinem Gegner nicht nur niedere und eigennützige
Beweggründe wie Rache und Neid, sondern setzte diesen überdies durch ehrver-
letzende Bezeichnungen herab. Dazu wählte er insbesondere Tiervergleiche. Häm-
merl wird in der information den gifttigen schlangen und wietigen hunden gleich-
gesetzt. An anderer Stelle erscheint Hämmerl als gewohnheitsmäßiger Verleumder,
der mit lästern, calumnyren und schänden albereit ein habitum contrahirt habe559.
Auch in den Briefen an seine Freunde und Patrone bei Hof finden sich Invektiven
gegen seinen Widersacher. So titulierte er Hämmerl in einem vermutlich an Reichs-
vizekanzler Hans Ludwig von Ulm adressierten Brief als freche[n] bueb und setzte
damit seinen Gegner mit einem Verbrecher gleich. Die Schriften Hämmerls be-
zeichnete er als schmierwerckh560.

In der rechtlichen Auseinandersetzung zielte Geizkofler nicht nur auf die Resti-
tution seiner Ehre durch einen Freispruch von den Vorwürfen Hämmerls, sondern
auch auf dessen exemplarische Bestrafung wegen Verleumdung. So plante er gegen
seinen Kontrahenten einen Kalumnienprozess anzustrengen561, der seine Ehre
durch den Tod des verhassten Feindes (todt: und ehrenfeindt) wiederherstellen
sollte. Im Oktober 1615 forderte er in einem Schreiben an Khlesl zu seiner ehrn
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557 StAL B90 Bü 231, Information Z. G.s (Abschr.), Haunsheim, 1615 IX 10, fol. 5v– 6r.
558 Ebd., fol.13v–14v.
559 Vgl. ebd.
560 StAL B90 Bü 274, Z. G. an einen Unbekannten [Hans Ludwig von Ulm?] (Entw.), Hauns-

heim, 1616 VII 17.
561 StAL B90 Bü 229, Johann Miller an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1615 IX 14.
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satisfaction würckhliche exemplarische bestrafung des Verleumders Hämmerl, do
die kay: beschribene recht vil in geringern fällen, darbey kein solche circumstantiae
mit einfallen, den calumnianten vivae concremationis und in specie ratione diffama-
torum officialium parricidii poenam adiudicirn562. 

Parallel zum rechtlichen Konfliktaustrag mobilisierten die Kontrahenten ihre
networks am Kaiserhof und im Reich, um Entscheidungen der mit dem Verfahren
betrauten Institutionen und Amtsträger informell zu beeinflussen. In den Jahren
um 1608 kam es zu scharfen Auseinandersetzungen wegen der von Hämmerl ver-
langten Zitation Geizkoflers vor den Reichshofrat. Hämmerl war mit prominen-
ten Exponenten der katholischen Partei am Hof Rudolfs II., die dem Protestanten
Geizkofler kritisch gegenüberstanden wie Hofkammerpräsident Wolf Unver-
zagt563, Reichsvizekanzler Leopold von Stralendorf oder Reichshofrat Johann
Ruprecht Hegenmüller, verflochten564. Dass auch Hämmerl zur katholischen Fak-
tion am Kaiserhof zählte, wird in der Äußerung eines unbekannten Protestanten
deutlich, der nach dem Regierungsantritt Kaiser Matthias’ klagte, dass geplant sei,
den Geheimen Rat und den Reichshofrat per catholicissimos zelotes et extremistas
zu besetzen, um anschließend zu berichten, dass auch der zwischenzeitlich entlas-
sene Hämmerl wieder in Amt und Würden sei565. In einer 1611 entstandenen
Denkschrift Christians von Anhalt wird Hämmerl neben Hegenmüller und Han-
newald als einer derjenigen kaiserlichen Räte bezeichnet, die von Erzherzog Leo-
pold „abhängen“ und an denen König Matthias eine „Demonstration“ vornehmen
solle566. 

Geizkofler unterstellte Hämmerl, er habe die kaiserlichen Dekrete von 1608 nur
erlangt, weil er Rudolf II. underschidliche zetl des inhalts zugeschriben, das man vil
tonnen goldts aus diser action [dem Prozess gegen Geizkofler] schmeltzen könde, so
er durch den ofenhaitzer eingeschoben. Auch sei ihm der alte Stralendorff, so auch
aus diser haut riemen schneiden wollen, behilflich gewesen, der das von Hämmerl
selbst gemacht[e] Dekret von einem nicht zuständigen Sekretär habe underschreiben
lassen567. Hämmerl räumte die Manipulation von Entscheidungen selbst ein. Kaiser
Matthias berichtete er im September 1612, er habe 1608, damit die Rechnungssache
desto schleüniger und unverhinderlicher erledigt werde, auf sein anhalten ein De-
kret erlangt, dass der protestantenfreundliche Hofrat Dr. Johann Matthias Wacker,
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562 StAL B90 Bü 38, Z. G. an Melchior Khlesl (Entw.), Haunsheim, 1615 X 17.
563 StAL B90 Bü 215, Streitschrift Z. G.s, [o. O.], [o. D., 1606]. Geizkofler erklärte, Unverzagt

habe Hämmerl gegen ihn starckh favorisiert.
564 Vgl. Müller: Reichspfennigmeister, S. 56 f.
565 Briefe und Akten, Bd. 10, Nr. 250, Bericht aus Prag [Autor ist vermutlich der coburgische

Agent Leander Rüppel], Prag, 1612 VIII 19, S. 609 f.
566 Briefe und Akten, Bd. 9, Nr. 79, Aufzeichnungen des Fürsten Christian von Anhalt für

Hans Meinhard von Schönburg zu dessen Reise ans Hoflager des Königs Matthias, [o. O.],
[o. D., 1611 III 03], S.177.

567 StAL B90 Bü 281, Bericht über die Praktiken Hans Ulrich Hämmerls, [o. O., o. D.], S. 927.
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der ein Gegner Hämmerls568 und ein Freund Geizkoflers war569, darmit verschont
werden solt. Stattdessen wurde sie dem Hofrat Dr. Andreas Picus übergeben570, der
in der Donauwörther Sache den Herzog von Bayern unterstützte571. 

Als Geizkoflers Patrone agierten in dieser Phase insbesondere Paul von Krausen-
egg, Hermann von Attems und Johann Barvitius, über die er Einfluss auf die
Hofkammer, den Geheimen Rat und den Kaiser gewann572. Hämmerl äußerte 1612
gegenüber Kaiser Matthias, dass die Hofkammer Rudolfs II. sich gegen den von ihm
angeregten Hofratsprozess ohne einigen billichen fueg und auß lauter gueter affec-
tion gegen besagten Geitzkofler verwidert und mir dardurch die justitiam 4 gantze
jahr gespert hätte573. Zudem hatte Geizkofler nach Bekunden seines Agenten Chris-
toph Günther auch die fürnembsten Geheimen Räte auf seiner Seite574. Der ehe-
malige Hofkammerpräsident Krausenegg interzedierte auch nach seiner Demission
bei Khlesl zugunsten Geizkoflers575 und erlangte 1612 gemeinsam mit diesem durch
sein starckhes anhalten, dass Hämmerl nicht wie gewünscht der Hofratsprozess
gegen seinen Kontrahenten eingeräumt wurde, sondern die Sache wieder an die
Hofkammer überwiesen wurde576.

In der zweiten Phase des Konflikts zwischen 1613 und 1617 wandte sich Geiz-
kofler vor allem an Fürstenberg577, Ulm, Meggau578, Breuner579 sowie Barvitius580.
Der wichtigste Patron war jedoch Khlesl. Christoph Weiß, Schwiegervater Ferdi-
nand Geizkoflers, erklärte, dass Khlesl bei Hof alles sei und Geizkofler nur durch
ihn befuettert werden könne581. Geizkoflers Schwager Altstetter wunderte sich,
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568 Briefe und Akten, Bd. 9, S. 836 Anm. 7.
569 So ließ Geizkofler beispielsweise im Jahr 1605 der Tochter Wackers eine Kette im Wert von

70 fl. verehren. StAL B90 Bü 600, Nr.11, Rechnung Abraham Leickhards über Auslagen für
Z. G., Prag, 1605 VII 15.

570 StAL B90 Bü 281, Hans Ulrich Hämmerl an Ks. Matthias (Abschr.), Prag, 1612 IX 17, S. 20 f.
571 Vgl. Briefe und Akten, Bd. 6, S. 703 Anm.1.
572 Vgl. hierzu die Akten in StAL B90 Bü 216. Vgl. auch StAL B90 Bü 39, Gabriel Pühler an

Z. G. (Abschr.), Prag, 1609 IX 07. Diese drei nannte er in seiner Begräbnisdisposition unter
denjenigen, denen sein Tod mitgeteilt werden sollte. Vgl. StAL B90 Bü 866, Begräbnis-
disposition Z. G.s (Entw.), Haunsheim, 1609 VII 16/26.

573 StAL B90 Bü 281, Hans Ulrich Hämmerl an Ks. Matthias (Abschr.), Prag, 1612 XI 10, S. 65.
574 StAL B90 Bü 63, Christoph Günther an Z. G. (Ausf.), Prag, 1610 I 03/13.
575 StAL B90 Bü 281, Paul von Krausenegg an Melchior Khlesl (Abschr.), [o. O.], [o. D., 1612].
576 Ebd., Hans Ulrich Hämmerl an die Reichsstände (Abschr.), Regensburg, 1613 VIII 27, S. 3 f.
577 Vgl. hierzu z. B. ebd., Z. G. an Friedrich von Fürstenberg (Abschr.), Haunsheim, 1613 XII

21, S. 452 – 459.
578 Von letzterem behauptete Geizkofler in einem Schreiben an seinen Sohn explizit, dass die-

ser allzeit sein großer patron gewesen sei. StAL B90 Bü 864, Z. G. an Ferdinand Geizkofler
(Ausf.), Haunsheim, 1616 VIII 25/15.

579 Vgl. hierzu z. B. die Korrespondenz mit Breiner in StAL B90 Bü 491. Vgl. auch HKA, RA,
Fasz. 53, Z. G. an Seifried Christoph Breiner (Ausf.), Haunsheim, 1615 I 13, fol. 412r – 414v.

580 Vgl. hierzu z. B. StAL B90 Bü 864, Z. G. an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), Haunsheim, 1616
VIII 20.

581 StAL B90 Bü 897, Christoph Weiß an Z. G. (Ausf.), Niederwallsee, 1615 XI 16.
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dass Geizkoflers Sache bei Hof nicht zügiger behandelt wurde, da dieser am kay-
serlichen hof vil gueter, vertrauter leüth, darundter [ihm] der herr cardinal Clesl, der
dann alles khan, von Geizkofler besonders berüembt worden sei582. Khlesl wurde
jedoch aus dem Umfeld Geizkoflers anscheinend unterstellt, ein doppeltes Spiel 
zu treiben. So nahm Christoph Geizkofler an, Hämmerl werde nit feyren, seine sa-
chen anderwerths anzustöllen, darzue er vom Bayrn unnd Bi: Cl: [Bischof Khlesl?]
genuegsambe hülff haben wiert583. Dennoch nutzte Geizkofler seine Kontakte zu
Khlesl, um Einfluss auf die Entscheidungen des Kaiserhofs in der Hämmerlschen
Sache zu nehmen. Im August 1614  berichtete Khlesl, dass deß herrn [Geizkofler]
privatsachen […] von seinen freunden allhie, soviel nur die billigkeit zulasset, auf-
recht und eifrig befördert würden584. Seinem Sohn gegenüber äußerte Geizkofler zu
Beginn des Jahres 1617, Khlesl würde sich in der Hämmerlschen Sache nit allain
eiferig sondern gar feyrig erzeigen585.

Die Einflussversuche Geizkoflers erstreckten sich auch auf die Kommissare.
Intensive Bemühungen lassen sich vor allem am Hof Erzherzog Maximilians fest-
stellen. Im Juli 1614 beispielsweise richtete Geizkofler die Bitte an den Erzherzog,
dieser möge die ihm aufgetragene kaiserliche Kommission zur Erörterung der Vor-
würfe Hämmerls nicht mit der Begründung ablehnen, dass er mit qualificierten und
taugenlichen leuten zur subdelegation nit gefast sei, wie dies Geizkofler zugetragen
worden war, sondern die Kommission seinem alten Diener zu sonderen gnaden
übernehmen. Dass Geizkofler sich davon ein günstiges Urteil erhoffte, wird nicht
nur daran deutlich, dass er explizit auf seinen alten Freund Johann Eustach von
Westernach als potentiellen Subdelegierten hinwies, sondern dem Erzherzog auch
die zur Entscheidung des Falles notwendigen Informationen geben wollte: Die
[Ehz. Maximilian] werden sich auch auf mein erfolgenden bericht zweifels one des-
sen, was si selbst gehandlet und [was] sonsten unter dero generalat mit den abdan-
khungen, wie auch ir und anderen auß dero gnedigistem bevelch, zu mörckhlicher
ersparung vergebentlichen uncosten, auch verschonung landt und leuth, beschehe-
nen anlehen fürgeloffen, gnedigist zuerinneren wissen586. 

Geizkofler aktivierte zudem sein network am Innsbrucker Hof, wo ihn der Ge-
heime Rat Christoph von Wolkenstein unterstützte. Im April 1616 sagte Wolken-
stein zum Beispiel zu, er wolle im Geheimen Rat bei der Auswahl der erzherzog-
lichen Subdelegierten dafür sorgen, dass solliche und unpartheische leith darzue
verordnet werden, welliche mit ainem gueten iudicio, auch hierzue gnuegsamber

424

582 StAL B90 Bü 274, Friedrich Altstetter an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1616 VIII 22.
583 StAL B90 Bü 869, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Moos, 1616 XI 28. 
584 StAL B90 Bü 45a, Nr. 32, Melchior Khlesl an Z. G., Linz, 1614 VIII 09. Vgl. auch Müller:

Vermittlunspolitik, S. 653. Vgl. auch StAL B90 Bü 45a, Nr. 23, Melchior Khlesl an Z. G.
(Ausf.), Linz, 1614 III 15. Vgl. auch Müller: Ebd., S. 646 f., und StAL B90 Bü 45b, Nr. 63,
Z. G. an Melchior Khlesl (Abschr.), Haunsheim, 1616 III 13. Vgl. auch Müller: Ebd., S. 688.

585 StAL B90 Bü 864, Z. G. an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), Prag, 1617 I 14.
586 TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1614 VII, Nr. 21, Z. G. an Ehz. Maximilian (Ausf.), Hauns-

heim, 1614 VII 14.
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experienz versehen sein, damit meinem vertrauten, großgünstigen, lieben herrn
gebierennde satisfaction erfolgen […] werde587. Wie weit der Einfluss Geizkoflers
auf die Auswahl der Subdelegierten ging, belegt ein Schreiben des erzherzoglichen
Geheimsekretärs Karl Stredele. Dieser bat Geizkofler, ihm mitzuteilen, ob er gegen
den Obersten Mustermeister und kaiserlichen Kriegsrat Georg Kleinsträttl als erz-
herzoglichen Subdelegierter bedenkhen hetthe oder nit588. 

Weniger eng waren die Kontakte zur Reichsstadt Nürnberg, deren Subdelegierte
Geizkofler nicht einmal persönlich kannte. Die von Nürnberg haben herren Jacob
Scheürl, Christoff Böheimb und Sigmund Führer zu commissarien deputirt, dern ich
keinen könne589, berichtete er seinem Sohn. Gänzlich ohne nützliche Verbindungen
war er jedoch auch in der Reichsstadt nicht. Insbesondere über seinen Schwager
Andreas Imhoff versuchte er, den Rat zu beeinflussen. Im Mai des Jahres 1616 be-
fahl er seinem Sohn, Imhoff, der sich gerade auf dem Städtetag in Ulm aufhielt, auf-
zusuchen und mit ihm der H[ämmerlschen] sachen halber [zu] röden, ob die von
ainem rhat daselbst darzue deputirte information genueg haben oder ob si mereren
bericht vonnötten590. Imhoff hielt ihn auch über die Situation der Nürnberger Sub-
delegierten auf dem Laufenden, mit denen er in Briefkontakt stand. Er brachte sogar
die Hoffnung zum Ausdruck, dass die Kommission baldt zum gewündschten ende
gebracht werden möge, daran es dan die hiesigen subdelegierten sovil an inen mei-
nes verhoffens nicht werden erwindten laßen591. 

Auch bei verschiedenen protestantischen Reichsfürsten suchte Geizkofler Unter-
stützung, am eindringlichsten beim Kurfürsten von Sachsen. Auf Vermittlung des
aus Sachsen stammenden Augsburger Kaufmanns Friedrich Lebzelter, dessen Fa-
milie bey Saxen großen favor genoss592, wandte sich Geizkofler an den sächsischen
Kurfürsten und dessen geheime Räte Kaspar von Schönberg und Esaias von Bran-
denstein sowie an den kursächsischen geheimen Reichssekretär Jakob Zeuner und 
bat sie um Unterstützung gegen Hämmerl593. Bei Schönberg bedankte er sich für
dessen Angebot, bey unserm gnedigsten churfürsten und herrn von Sachsen die sach
dahin richten zuehelffen, damit ihre churf: g: mir im fall der noht und zur billichkeit
gnedigste aßistenz laisten594. 

Nicht zuletzt mobilisierte Geizkofler seine Freunde und Klienten aus der Hoch-
finanz. Durch ihre Aussagen sollte seine Unschuld belegt werden. Von Seiten der
Handelsleute wurden Atteste über die Werte der einzelnen Münzsorten vorgelegt,
um Hämmerls Vorwürfe zu entkräften, Geizkofler habe sich an verschwiegenen
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587 StAL B90 Bü 564, Christoph von Wolkenstein an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1616 IV 04.
588 StAL B90 Bü 890, Karl Stredele an Z. G. (Ausf.), Prag, 1616 II 29.
589 StAL B90 Bü 864, Z. G. an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), Haunsheim, 1616 IX/X 22/02.
590 Ebd., Z. G. an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), Haunsheim, 1616 V 26.
591 StAL B90 Bü 271, Andreas Imhoff an Z. G. (Ausf.), Nürnberg, 1616 X 20.
592 StAL B90 Bü 670, Jonas Grüninger an Z. G. (Ausf.), Nürnberg, 1611 IX/X 29/08.
593 Vgl. hierzu die Akten in StAL B90 Bü 274.
594 StAL B90 Bü 274, Z. G. an Kaspar von Schönberg, Haunsheim, 1616 I 12.

38758_Reihe_B_171  28.05.2009  12:59  Seite 425



Gewinnen aus Münzspekulationen bereichert. Valentin Funck erteilte Geizkofler
im Hämmerlschen Streit ebenso ein Attest über die Wechselkurse595 wie Lazarus
Henckel und andere Geschäftspartner Geizkoflers596. Auch Erzherzog Maximilian
bescheinigte Geizkofler eine korrekte Amtsführung597. Zum anderen sollte die
Glaubwürdigkeit und Reputation des calumnianten Hämmerls erschüttert werden.
So legte der frühere wolkensteinische Sekretär und Klient Geizkoflers Isaak Klocker
eine Aussage über Hämmerls Fehlverhalten im Dienst der Herren von Wolken-
stein ab598. 

Hämmerl betrieb in der zweiten Phase des Konflikts ebenfalls massiv networ-
king. Neben dem Herzog von Bayern stützte er sich vor allem auf die katholische
Partei am Kaiserhof und seinen Dienstherrn Erzherzog Leopold, den damaligen
Bischof von Passau, als dessen Kanzler Hämmerl spätestens seit 1613 fungierte599.
Diesem war Geizkofler wohl nicht nur wegen seiner Konfessionszugehörigkeit
suspekt, sondern auch wegen der Haltung, die er während des habsburgischen
Bruderzwistes eingenommen hatte. Der Haunsheimer äußerte sich nicht nur kri-
tisch über das Passauer Kriegsvolk, das Erzherzog Leopold im Auftrag des Kaisers
angeworben hatte, um am Niederrhein im Konflikt um die Erbfolge in Jülich, Kleve
und Berg einzugreifen, sondern auch über Pläne des Erzherzogs und Bischofs von
Passau, sich zum römischen König wählen zu lassen. Als der Kaiser im Dezember
1610 seinen Hofkammerrat Michael Zeller zu Geizkofler sandte, um dessen Lage-
beurteilung einzuholen, empfahl dieser nicht nur, das Kriegsvolk abzudanken, da es
dz mißtrauen an allen orten vermehre, sondern auch, der Kaiser solle sich durch
erzherzog Leopoldi und seiner faction junge, unzeittige und grunndtlose ambition,
das er römischer könig werden soll, nit verfiren laßen, dann es hab so gar khein ap-
parenz, das hochlöbliche hauß von Österreich werde dardurch nur disunirt und
ainem dritt mann plaz gemacht600.

Durch Fürsprache (anhalten) Erzherzog Leopolds am Kaiserhof wurde der Kom-
missionsbeginn von Mai auf Juli 1616 verschoben601. Zudem machte Hämmerl sei-
nen Einfluss über die Jesuiten geltend, die Zugang zur Kaiserin hatten. So berichtete
Geizkofler seinem Sohn im Januar 1617: Ich khan nirgendts hin, entgegen lauftt und
rennt der Hemmerlin und andere, bevorab die jesuitten, von seinetwegen bei der
kayserin und sonsten602. Auch konspirierte Hämmerl mit den Hofkammerräten Vin-
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595 StAL B90 Bü 271, Attest Valentin Funcks (Vidim. Abschr.), Lindau, 1616 IX 29.
596 Vgl. StAL B90 Bü 227.
597 Vgl. StAL B90 Bü 228.
598 Vgl. StAL B90 Bü 217.
599 Vgl. Gschließer: Reichshofrat, S.181.
600 TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1610 XII, Nr. 28, Z. G. an Ehz. Maximilian (Ausf.), Hauns-

heim, 1610 XII 16.
601 StAL B90 Bü 274, Z. G. an Leonhard Helfried von Meggau (Ausf.), Haunsheim, 1616 VII

19.
602 Ebd., Z. G. an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), Prag, 1617 I 13. Vgl. hierzu auch ebd., Z. G. an

Melchior Khlesl (Entw.), [o. O.], [o. D., 1617].

38758_Reihe_B_171  28.05.2009  12:59  Seite 426



zenz Muschinger und Hans Unterholzer. Schon 1614 klagte Geizkofler, er zweifle
nicht daran, dass eine Modifizierung der Kommission auf Muschingers Gutachten
erfolgt sei, der mit dem Hämmerlin unndt Hegenmüller, auch dem bayerischen
agenten ain leib unnd seel ist603. Gegenüber Khlesl beanstandete Geizkofler 1617,
Hämmerl habe von der Hofkammer zwaymahl audienz erhalten, ihm sei sie zum
dritten mahl verwaigert worden. Hämmerl steckht […] stets bey […] herrn Under-
holtzern und dem herrn Muschinger, die müesten sich nicht so partheyisch erzaigen,
wenn sie wollten, dass die Sache vor der Hofkammer außgetragen würde604. 

Mittels networking versuchten Geizkofler und Hämmerl insbesondere Einfluss
auf die Form des Konfliktaustrags zu nehmen. Geizkoflers Bemühungen galten
dem Ziel, die Rechnungsprüfung nicht vor dem Reichshofrat, innerhalb dessen
Hämmerl über Unterstützer verfügte, sondern vor einer kaiserlichen oder reichs-
ständischen Kommission vorzunehmen. Schon 1608 teilte Geizkofler Gabriel Püh-
ler mit, sollte der Prozess wie von Hämmerl gefordert vor dem Reichshofrat als 
fiskalischer Prozess durchgeführt werden, wäre dieser ancläger, der sachen director
und durch seine fautores gleichsam richter. Er bot Krausenegg durch Pühler an, aller
handlung halber vor erbarn, unpartheyischen, der sachen verstendigen und von
Hämmerl nicht durch winckhel information eingenombenen leüthen, auch chur-
fürsten, fürsten und ständen deß reichs genugsame red und antwortt zugeben605. 

Zudem ließ Geizkofler seine Beziehungen spielen, um Einfluss auf die personelle
Zusammensetzung der Kommission und der Subdelegation zu nehmen. So verwies
er gegenüber Khlesl im Zusammenhang mit den Angriffen des bayerischen Herzogs
gegen ihn darauf, dass Hämmerl diesen neben der Stadt Augsburg als Kommissar
vorgeschlagen habe, und bemerkte sarkastisch, Khlesl könne daran ermessen, wel-
cher gleichmeßigkeit er sich bey einem solchen judice zuversehen hette. Bei der Aus-
wahl der Kommissare begehre er keine sollche, wie der Hemmerlin gethon, sondern
allerdings allein unpartheyische unnd so die sachen verstehn, es sein ständ des reichs
oder andere606. Dennoch bemühte er sich zu erreichen, dass bestimmte Reichsstände
zu Kommissaren ernannt würden. Dabei musste er mit Vorsicht vorgehen, um nicht
den Eindruck zu erwecken, er stelle sich eine Kommission zusammen, die ein für ihn
genehmes Urteil garantiere. Daher beauftragte er Günther zwar damit, zu pitten und
anzuhalten, dass statt der Stadt Augsburg Erzherzog Maximilian, Pfalzgraf Philipp
Ludwig oder die Stadt Nürnberg mit der Kommission betraut würden, erklärte aber
zugleich, sei kein anders zuerhallten, sei er auch mit der Stadt Augsburg einver-
standen, damit möniglich zuesehen, daß ich das liecht gaar nit scheue607.

Neben der Behandlung der Raitungssache vor einer kaiserlichen Kommission
und einer für ihn vorteilhaften Besetzung dieses Gremiums zielte Geizkofler durch
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603 StAL B90 Bü 516, Z. G. an Friedrich von Fürstenberg (Entw.), Ulm, 1614 VI/VII 29/09.
604 StAL B90 Bü 274, Z. G. an Melchior Khlesl (Entw.), [o. O.], [o. D., 1617].
605 StAL B90 Bü 217, Z. G. an Gabriel Pühler, Haunsheim, 1608 X 16/26.
606 StAL B90 Bü 10, Z. G. an Melchior Khlesl (Entw.), Ulm, 1614 III 16/26. 
607 StAL B90 Bü 281, Z. G. an Christoph Günther (Abschr.), Ulm, 1614 III 06/16, S. 471– 476.
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seine Interzessionen darauf, den sich wegen der Verzögerungstaktik Hämmerls hin-
ziehenden Prozess zu beschleunigen. Er fürchtete, dass er oder seine Entlastungs-
zeugen vor Ablauf des Verfahrens sterben könnten. Nachdem er erfahren hatte, dass
Hämmerl mit Erzherzog Leopold ins Elsass gereist war, wandte er sich im Sommer
1616 mit eindringlichen Schreiben an Khlesl, Ulm und Meggau, in denen er um eine
Beschleunigung des Verfahrens nachsuchte. So bat er Meggau durch seinen hohen
respect und ansehen verholffen [zu] sein, damit dem verleümderischen caluminan-
ten mit ernst und sub poena capitis […] auferlegt werde, inner eines kurtzen termins
personaliter zuerscheinen und dz jenige, was er angegeben, berümbtermaßen zuer-
weisen608. Hinweise darauf, dass er auf informellen Wegen versuchte, das Urteil zu
seinen Gunsten zu beeinflussen, finden sich in den Quellen hingegen nicht. 

Die Ziele Hämmerls lassen sich nur indirekt durch Geizkoflers Aussagen re-
konstruieren. Im Vorfeld des Prozesses legte Hämmerl es vor allem darauf an, die
Angelegenheit in die Länge zu ziehen und das Zusammentreten der Kommission zu
verzögern, in der Hoffnung, dass Geizkofler und seine Entlastungszeugen in der
Zwischenzeit versterben würden. Gegenüber einem Unbekannten, vermutlich
Reichsvizekanzler Hans Ludwig von Ulm, mutmaßte der Haunsheimer 1616 nach
einer neuen Verzögerung: Der freche calumniant Hemmerlin kan ihme [sc. sich]
den ausschlag den rechten nach leichtlich imaginiren, darumben tergiversirt er und
suecht, die gefehrliche verlengerung zu höchstem meinem nachtheil, schaden und
verkürzung. So seien der Kaiser und Erzherzog Maximilian ebenso alt wie Geiz-
kofler selbst, seine Entlastungszeugen und Diener609. Während des laufenden Ver-
fahrens unterstellte Geizkofler Hämmerl, die Kommission verzögern zu wollen und
die Sache wieder an den Reichshofrat zu ziehen. In einem – nicht übergebenen – Me-
morial an Khlesl klagte er, dass Hämmerl selbst und durch seine fautorn alle mittel
unnd renckh suche, die angestelte commission hinderstellig zue machen und die com-
munication von Geizkoflers übergebenen schrifften zuerlangen. Auch suche er die
Behandlung seiner Vorwürfe auf die Hofkammer und den Reichshofrat zu übertra-
gen. So henckht er sich an etliche von der hoffcammer und vermeint dieselbe mit in
das spül zuebringen und wolt […] gern dise sachen für den reichshoffrahtt züehen610.

Gegenüber seinen Patronen und Freunden bei Hof appellierte Geizkofler an ver-
schiedene Normen. Er war auch ihnen gegenüber bemüht, seine Sache als rechtmä-
ßig darzustellen. Bei Fürstenberg bedankte er sich, dass dieser ihm bei der Ausfer-
tigung des kaiserlichen Dekrets zu der billichkeit assistirt habe, und bat, dieser möge
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608 Vgl. StAL B90 Bü 274, Z. G. an Leonhard Helfried (Ausf.), Haunsheim, 1616 VII 19.
609 Ebd., Z. G. an einen Unbekannten [Hans Ludwig von Ulm?] (Entw.), Haunsheim, 1616 VII

17. Vgl. auch StAL B90 Bü 864, Z. G. an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), Haunsheim, 1616 V
29/19, dem er schrieb: Die Verschiebung der Kommission sei ein practickh von dem ehrlo-
sen schelmen, dem Hemmerlin, die erörterung in die harr zuspilen, biß ich oder die jenige,
die darumb wißen mit tod abgiengen.

610 StAL B90 Bü 274, Z. G. an Melchior Khlesl (Entw.), Prag, 1616 XII 03.
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ihm auch ins künfftig zu dem, was recht, die hilffliche handt bieten611. Er rekurrierte
auch auf das dem Patronagediskurs entlehnte Element persönlichen Vertrauens. 
So bat er um Khlesls Patronage und zeichnete diesem gegenüber ein Bild eines auf
Ehrlichkeit beruhenden Verhältnisses, das sich positiv von der gängigen Praxis des
Simulierens abhebe. Er getröste sich Khlesls gnädigem patrocinii nit wenig, die mich
von vilen jaren kennen und wißen, daß ich nichts wenigers kan allß simuliren,
welches aniezo fast [als] die gröste kunst magno patriae nostrae malo will geachtet
werden612. Er verwies jedoch auch auf seine Leistungen für Kaiser und Reich. Als er
den Reichsvizekanzler um eine Änderung des Entwurfs des auf dem Reichstag
erteilten Dekrets bat, hoffte er, von Ulm werde kein bedencken tragen, dass er das
Dekret mit wenig worten geendert habe, vor allem da notorium, auch die effectus
vor meinem an: und nach meinem abtritt bezeügt, was ich bei dem gemeinen wesen,
aller anderer dienst zugeschweigen, praestirt613. Zudem drohte er damit, sich in den
Schutz protestantischer Fürsten zu begeben, sollte der Kaiser seiner Schutzpflicht
nicht nachkommen. Im Zusammenhang mit dem Streit mit dem Herzog von Bay-
ern bat er Khlesl im März 1614, die sachen dahin dirigieren und richten [zu] helffen,
damit ich und die meinigen gnuegsamlich geschüzt und gesichert werden […], sollte
es wider verhoffen nicht geschehen, würde mich niemand verdenckhen khönnen,
das ich wider besorgenden gewallt, allain zu meiner sicherheit und gar zu kainem
andern intent, anderwerz einen ruggen suechte614. Die erst nachträglich eingefügte
Einschränkung, zeigt aber, dass schon diese Drohung die Gefahr beinhaltete, sich
kaiserliche Ungnade zuzuziehen615.

Ein Memorial eines anonymen Autors, möglicherweise Raisers, das im Zuge 
der erneuten Aufnahme der Ermittlungen über Geizkoflers Rechnungen entstand,
unterstellt, dass Geizkofler auch Bestechungsgelder an die Subdelegierten gezahlt
habe. So sollte Maria Geizkofler Auskunft geben, wemb und waß ir ehewirth sowol
auch den herrn subdelegirten commissarien unnd andern adiuncten verehrt, dann
die sag ist gewesen, dz ine, Geizkhofler, die commission in die 30 000 fl. solle cosst
haben616. Auch im Briefwechsel Geizkoflers mit seinem Sohn findet sich ein Indiz,
das darauf hindeuten könnte, dass Bestechungsgelder flossen. So teilte der Hauns-
heimer seinem Sohn im Dezember 1616 zusammen mit Nachrichten über den Ver-
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611 StAL B90 Bü 281, Z. G. an Friedrich von Fürstenberg (Abschr.), Haunsheim, 1613 XII 21,
S. 452 f. Vgl. hierzu z. B. auch StAL B90 Bü 218, Z. G. an Melchior Khlesl (Abschr.), Hauns-
heim, 1613 XII 11/21, S. 452.

612 StAL B90 Bü 281, Z. G. an Melchior Khlesl (Abschr.), [o. O.], 1614 VI 12/22, S. 495.
613 Ebd., Z. G. an Hans Ludwig von Ulm (Abschr.), Haunsheim, 1613 XI 05, S. 439.
614 StAL B90 Bü 10, Z. G. an Melchior Khlesl (Entw.), Ulm, 1614 III 16/26.
615 Vgl. hierzu auch StAL B90 Bü 274, Z. G. an einen Unbekannten [Hans Ludwig von Ulm?]

(Entw.), Haunsheim, 1616 VII 17, und StAL B90 Bü 864, Z. G. an Ferdinand Geizkofler
(Ausf.), Haunsheim, 1616 VIII 20.

616 HHStA RA in specie Fz. 74a, Gutachten über das Vorgehen gegen Maria und Ferdinand
Geizkofler sowie seinen Advokaten Marx Christoph Voit, [o. O.], [o. D., 1631], fol. 27r.
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lauf der Anhörungen vor den Subdelegierten kryptisch mit: Dem bewusten freund
seindt die 2. schlo…[?] zuegestreckht und von im acceptirt worden617. 

Da die Ehre Hämmerls und Geizkoflers öffentlich angegriffen worden war, mus-
ste sie in der frühneuzeitlichen Schamkultur auch vor der politischen Öffentlichkeit
des Kaiserhofs und des Reichs verteidigt und wiederhergestellt werden. Beide
Konfliktparteien versuchten daher, durch publizistische Strategien die politische
Öffentlichkeit des Reiches für sich zu gewinnen. Um eine ehrverletzende oder eine
ehrenrettende Wirkung entfalten zu können, mussten sowohl Kläger als auch Be-
klagter ihre Positionen publik machen. Diese mehr oder minder starke Publizität
wurde durch die öffentliche Verlesung der Klage- und Verteidigungsschrift auf dem
Reichstag, den Druck der Verteidigungsschrift sowie die gezielte Information des
eigenen networks, dessen Mitglieder dann als Multiplikatoren dienten, erreicht.
Hämmerl nutzte 1613 die Öffentlichkeit des Reichstags, um seine Vorwürfe den
politischen Eliten des Reiches bekannt zu machen. Dass diese von dort aus Ver-
breitung im Reich und sogar im Ausland fanden, geht aus Geizkoflers information
hervor. Dort klagte er, dass die von Hämmerl in offentlicher lectur erhobenen Vor-
würfe volgendts durch dz ganze heylige reich auch in andere frembde nationes hin
und wider spargirt worden seien618.

Ein wichtiges Medium des öffentlichen Konfliktaustrags waren Schmähschriften.
Diese „‚Schmähschriften‘ […] wurden in der Regel im Verfahren selbst konzipiert:
als Schriftsätze der Parteien, wobei die jeweiligen Gegenparteien sie wiederum als
‚Schmähschriften‘ zu brandmarken versuchten und ihrerseits ein gesondertes In-
jurienverfahren einleiteten“619. Die Schmähschriften waren also zum großen Teil
mit den juristischen Schriftsätzen identisch. Dass sich solche Streitschriften an die
politische Öffentlichkeit des Reiches richteten, wird aus einem Brief Toelmans an
Geizkofler deutlich, in dem er seinem Mandanten im Hinblick auf das bayerische
Pasquill von 1614 empfahl, dem Kaiser unter anderem mitzuteilen, dass unter dem
Namen des Herzogs von Bayern aine gantz bittere und hochschmächliche schriftt
außkommen und so gahr unter den novellanten und zeittungs schreibern spargirt
und an hohe und nidern standes personen durchs ganze reych gesandt worden sei620.
Bei der Verbreitung der Schrift bediente sich der bayerische Hof also auch profes-
sioneller Nachrichtenvermittler.

In der Auseinandersetzung mit Hämmerl vor der kaiserlichen Kommission
suchte Geizkofler gezielt die politische Öffentlichkeit des Reichs, um seine ehr und
[seinen] gutten nahmen offentlich [zu] vertheidigen und um seine Reputation noch
zu steigern. So sollte seine Verteidigung menniglich vor Augen führen, was er für 
die Kaiser, bey […] dem hey: reich, dem hochlöblichsten haus Österreich und dem
gemeinen wesen, ohne aignen ruhm zumelden, gethan habe. Auch sollten seine
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617 StAL B90 Bü 274, Z. G. an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), Prag, 1616 XII 30.
618 StAL B90 Bü 231, Information Z. G.s (Abschr.), Haunsheim, 1615 IX 10.
619 Fuchs: Ehre, S.167.
620 StAL B90 Bü 229, Simon Toelman an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1614 IV 23.
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gelaiste dienst denen beßer bekant werden, die sich durch dises calumnianten frech-
heit wider mich ungleich möchten haben persuadirn laßen621. Geizkoflers Ver-
teidigungsschriften waren ursprünglich für den Druck bestimmt. So erachtete sein
Advokat Miller es für gar thuenlich undt rahtsam, dass die verantwordtung undt
defensionschrift inn offentlichen truck khomme, ut omnibus innotescat, quorum
aures adversarii vanissimis calumniis prius repletae fuerunt622. Die Planungen hier-
für waren bereits sehr weit gediehen, warum die Schrift anscheinend dennoch nicht
gedruckt wurde, ließ sich nicht feststellen. Der pfalz-neuburgische Kanzler Dr. Jo-
hann Zeschlin versicherte Geizkofler jedenfalls im September 1615, er wolle wegen
des typographi […] zu Neuburg underbauung thuen, damitt er erlaubnus bekomme,
bewusstes werckh in Haunsheim zu drucken623. 

Die Wirkung der Druckfassung sollte durch ein elaboriertes Schmähbild des
Verleumders Hämmerl erhöht werden624. Dieser sollte als Frontispiz ein – wohl 
nie zur Ausführung gelangter – Kupferstich nach Vorlage eines allegorischen Bilds
des hellenistischen Malers Apelles über die Verleumdung vorangestellt werden625,
dessen komplexes Bildprogramm durch Lukian literarisch überliefert und von Bot-
ticelli in einem Gemälde rekonstruiert worden war626. Als konkrete Vorlagen dien-
ten Toelman und Geizkofler unter anderem ein Bild, das sich in Lauingen befand627,
der antike Bericht Lukians sowie eine diesen paraphrasierende Beschreibung aus
einem Werk des kursächsischen Hofpredigers Gregor Strigenitz628. In diesem Bild
ließ Apelles nach Lukians Auskunft die Personifikationen diverser Untugenden, wie
Unwissenheit, Argwohn, Neid, List und Betrug, auftreten. Es eignete sich nicht
zuletzt deshalb besonders gut für den beabsichtigten Zweck, weil es gezielt auf
Verleumdung bei Hof anspielte, da der am makedonischen Hof tätige Apelles es an-
geblich in Reaktion auf eine gegen ihn ins Werk gesetzte Intrige schuf629. Geizkofler
und Toelman wollten das Bildmotiv spezifisch auf den caluminanten Hämmerl zu-
schneiden. So sollte eine Figur dessen individuelle Züge erhalten. Toelman berichtete
über eine Unterredung mit dem Kupferstecher Lukas Kilian, dieser habe ihm mit-
geteilt, da man wölle gewiße personen unter dem schein des imaginum hinein sezen
laßen, solle man ime deroselben contrafaict bey zeiten herschicken, so sollen dieselben
artig hineingebracht werden, et ultro addebat, quod inter susurrones regis commo-
dissime posset pingi CL630. 
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621 StAL B90 Bü 231, Information Z. G.s (Abschr.), Haunsheim, 1615 IX 10, fol.13v.
622 StAL B90 Bü 229, Johann Miller an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1615 IX 24.
623 Ebd., Johann Zeschlin an Z. G. (Ausf.), Gundelfingen, 1615 IX 07/17.
624 Zu Schmähbildern vgl. Lentz: Konflikt.
625 Vgl. StAL B90 Bü 229, Simon Toelman an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1615 IX 25.
626 Vgl. hierzu Allgemeines Künstlerlexikon, Bd. 4, S. 503. (Artikel „Apelles“ von G. Bröker).
627 Vgl. StAL B90 Bü 229, Simon Toelman an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1615 X 12.
628 Vgl. ebd., Auszug aus Gregor Strigenitz: Conscientia, das ist bericht vom gewißen des men-

schen, Leipzig 1602, [o. O., o. D.].
629 Allgemeines Künstlerlexikon, Bd. 4, S. 503. (Artikel „Apelles“ von G. Bröker).
630 StAL B90 Bü 229, Simon Toelman an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1615 X 06.
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Parallel zu den Bemühungen um die Veröffentlichung seiner Verteidigungsschrift
betrieb Geizkofler in seinem Briefwechsel mit Fürsten und Fürstendienern, die als
Multiplikatoren dienten, „Öffentlichkeitsarbeit“631. Auch am Beispiel seiner Ver-
teidigungsschrift wird dieses Vorgehen deutlich. Obwohl sie nicht gedruckt wurde
und Geizkofler auch penibel darauf achtete, dass Hämmerl seine detaillierte Recht-
fertigungsschrift nicht in die Hände fiel632, kursierte sie doch im Kreis der Unter-
stützer bzw. wurde diesen von Geizkofler zugänglich gemacht, richtete sich also
auch in der Praxis nicht ausschließlich an den Kaiser oder dessen Kommissare. Dass
seine Anwälte und befreundete Juristen die Schrift lasen, wurde schon erwähnt,
doch er bat auch den kursächsischen Geheimratsdirektor Kaspar von Schönberg,
sich die müehe [zu] nehmen, seine Verteidigungsschrift samt den Beilagen, die er
ihm durch Friedrich Lebzelter zukommen ließ, unbeschwert zuedurchsehen und,
worauff das gantze werckh bestehe, darauß zuvernehmen633. Der mit den Geiz-
kofler verschwägerte Tiroler Hofkanzler Friedrich Altstetter hatte die Schrift wohl
ebenfalls gelesen634.

Da die Anklage Hämmerls in der Öffentlichkeit des Reichstags erfolgt war,
musste zur Wiederherstellung der Ehre Geizkoflers auch der Freispruch publik
gemacht werden. Ferdinand Geizkofler hielt, nachdem das Urteil ergangen war,
beim Kaiser darum an, dem Kurfürsten von Mainz als Reicherzkanzler anzubefeh-
len, damit der kay: schein [= Urteil] zu rettung seiner unschuldt in alle craiß publicirt
werde. Der Kaiser vertröstete Ferdinand jedoch auf den nächsten Reichstag, auf 
dem die publication der Unschuld Geizkoflers am fieglichsten geschehen könne. In
der Zwischenzeit wisse Ferdinand sich der ertheilten kay: resolution und schein zue
seiner notturfft zugebrauchen635. Vermutlich daraufhin ließ Ferdinand das Urteil
veröffentlichen und teils in gedruckter Form, teils in vidimierten Abschriften an
zahlreiche Fürsten und deren Räte schicken636. In den dem Urteil beigefügten An-
schreiben machte Ferdinand die Funktion der Kommission als Forum der Wieder-
herstellung der Ehre seines Vaters nochmals sehr deutlich. So hätte sich sein Vater
zwar der diffamation Hämmerls mit fürweißung deren in handen habenden […]
raitbrieffen, endtquittungen und paßierungs decreten […] exonerirn können, doch
habe er alß ein inner und außer des reichs erkanter und bekanter ehrlicher man
meniglich sein unschuld zuebezeugen, auch den wohl hergebrachten gueten nahmen
und leumueth von seiner feindt und widerwertigen calumnien zueretten, und seine
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631 Vgl. hierzu die Schriftwechsel in StAL B90 Bü 39.
632 StAL B90 Bü 287, Relation der Subdelegierten an die ksl. Kommissare (Abschr.), Prag, 1617

III 20.
633 StAL B90 Bü 274, Z. G. an Kaspar von Schönberg, Haunsheim, 1616 I 12.
634 Vgl. ebd., Friedrich Altstetter an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1616 III 21, und ebd., Friedrich

Altstetter an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1616 IX 26.
635 StAL B90 Bü 294, Dekret Ks. Matthias’ an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), Prag, 1616 V 24.
636 Vgl. StAL B90 Bü 295, Liste derjenigen Personen, denen das ksl. Urteil als Transsumpt,

vidimierte Abschrift oder in einem gedruckten Exemplar zugeschickt wurde (Ausf.), [o. O.,
o. D.].
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den römischen kaysern und dem allgemeinen vatterlandt ohne uhngebierenden
ruhm zuemelden, gelaiste nuz, treu, erbar und ersprießlich und unverdroßne dienst
desto mehr bekant zuemachen, disen seinen behueff guetwillig beiseiz gesezt und
sich der Kommission unterworfen637.

2.5 Zusammenfassung

Aus seinem Fürstendienst zog Geizkofler symbolische Profite in Gestalt des Sta-
tuserwerbs in Form kaiserlicher Privilegien. Neben dem Fürstendienst fungierten
das adlige Konnubium und der Erwerb adliger Herrschaft über Land und Leute als
Medien sozialer Mobilität. Hierbei profitierte er durch das im Laufe seiner Karriere
gewonnene soziale und ökonomische Kapital indirekt ebenfalls von seinen Dien-
sten. Seinen Abschluss fand Geizkoflers sozialer Aufstieg in der Kooptation durch
die schwäbische Reichsritterschaft, die eine Form der Konversion sozialen in sym-
bolisches Kapital darstellte, da die führenden Vertreter der Ritterschaft Geizkofler
nicht zuletzt wegen seines Einflusses am Kaiserhof mit offenen Armen in ihren Rei-
hen empfingen.

Der erworbene adlige Status war jedoch nicht dauerhaft fixiert, sondern musste
durch verschiedene soziale Praktiken – insbesondere prestigeträchtige Investitionen
in einen adligen Lebensstil – permanent reproduziert werden. Im Alltag äußerte
sich Statuskonsum vor allem in Aufwendungen für Wohnung, Dienerschaft und
Gefolge, Almosen und Geschenke. An adligen „Freizeitaktivitäten“ lassen sich bei
Geizkofler in sehr beschränktem Umfang Investitionen in Kunstpatronage sowie
sehr hohe Ausgaben für seine Bibliothek feststellen. Prestigeträchtige Investitionen
fungierten jedoch nicht nur als Medium der Aktualisierung des sozialen Status,
sondern auch der Perpetuierung des vergänglichen Ruhms durch Memoria. Dazu
dienten Bauten, die Funeral- und Sepulkralkultur sowie karitative Stiftungen.

Im Konflikt mit Dr. Hans Ulrich Hämmerl musste Geizkofler seine erworbene
Ehre verteidigen. Einerseits handelte es sich um einen Konflikt zweier Antago-
nisten, als dessen zentrale Ursache verletzte Ehre identifiziert werden kann. Der
individuelle Konflikt wurde zur Auseinandersetzung zweier networks, die von
politisch-konfessionellen Differenzen sowie finanziellen Interessen angetrieben
wurden. An erster Stelle der Konfliktstrategien stand der rechtliche Austrag des
Konflikts. Zugleich versuchten aber beide Parteien informelle Formen der Ein-
flussnahme durch den Einsatz der eigenen networks am Kaiserhof und im Reich.
Durch Streitschriften strebten beide, die politische Öffentlichkeit des Reiches für
sich zu gewinnen, den Gegner zu widerlegen und in seiner Ehre zu verletzen. 
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637 Ebd., Ferdinand Geizkofler an die Kurfürsten, Fürsten und Reichsstädte sowie deren Räte
und Diener (Entw.), [o. O., o. D.].
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IV. Familienpolitik

1. Familienpolitik in der Verwandtschaft

In der Frühen Neuzeit galt das „soziale Verantwortungsbewußtsein […] fast aus-
schließlich dem engeren oder weiteren Familienverband“1. Dementsprechend war
die Interaktion zwischen Geizkofler und seinen Verwandten aus den Familien Geiz-
kofler und Rehlinger besonders intensiv. Die Familienpolitik umfasste die Anstren-
gungen der ganzen Verwandtschaft oder eines mächtigen Patrons aus ihren Reihen
für den sozialen Aufstieg der Familie durch den Erwerb kaiserlicher und fürstlicher
Privilegien. Außerdem bestanden wechselseitige Beziehungen der Verwandten auf
dem Feld der Familienstrategien, beispielsweise beim Arrangement vorteilhafter
Heiraten, und auf dem Feld der Karrierestrategien, die das Fortkommen ihrer An-
gehörigen im Fürstendienst zum Ziel hatten. Zudem interagierten die Verwandten
auf dem politischen Feld. Familiäre Verflechtung diente dabei der Vermittlung von
Informationen und Ratschlägen, von Einfluss auf andere Fürstenhöfe oder Land-
stände, in deren Diensten Familienangehörige standen, sowie der Vermittlung von
Krediten. Innerhalb der Familie bestanden auch Kontakte auf dem ökonomischen
Feld. Angesichts der hohen Bedeutung der Religion in der Frühen Neuzeit stellt sich
die Frage, ob die Divergenz der Bekenntnisse innerhalb der Familie Geizkofler auf-
grund der Konfessionalisierung zur Desintegration der Familie führte. Gestärkt
wurden die verwandtschaftlichen Bindungen auf symbolischer Ebene durch ge-
meinsame Feste im Lebenslauf. Bei der Untersuchung der Beziehungen innerhalb
der Familien Geizkofler und Rehlinger sind auf der Makroebene politischer Struk-
turen vor allem die Wechselwirkungen von Familie und politischem System von
Interesse, auf der Mikroebene die Machtstrukturen innerhalb der Familie. Im Hin-
blick auf die soziale Praxis interessieren die Formen der Einflussnahme der Familie
oder einzelner Patrone auf Leben und Karriere ihrer Verwandten sowie die Mo-
dalitäten der Tauschbeziehungen innerhalb der Familie. Zuletzt ist nach dem Sinn 
zu fragen, den die Akteure mit der Familienpolitik verbanden. Auf habitueller
Ebene ist den gesellschaftlichen Normen nachzugehen, die Familienmitglieder zu
gegenseitigem Beistand bewogen, in strategischer Hinsicht den Zielen, die die Ver-
wandten mit ihrer Familienpolitik verfolgten.

1 Reinhard: Staatsgewalt, S.134.
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1.1 Familienpolitik 

a) Aufstiegsstrategien

Der durch adliges Konnubium und Fürstendienst in der ersten Hälfte des 16. Jahr-
hunderts von Hans (II.) Geizkofler und seinen Söhnen forcierte soziale Aufstieg der
Familie in den Adel wurde um 1560 mit der Nobilitierung und Wappenbesserung
der Geizkofler rechtlich abgeschlossen. Einzelne Söhne und Enkel des 1563 ver-
storbenen Hans (II.) Geizkofler, darunter an vorderster Stelle der Reichspfennig-
meister, unternahmen auch danach gezielte Anstrengungen, um diese Position zu
sichern und auszubauen. Diese Familienpolitik im engeren Sinne umfasste alle stra-
tegischen Planungen und Handlungen einzelner familiärer Patrone oder mehrerer
Familienmitglieder, die der Sicherung und dem Ausbau der sozialen Position des
Geschlechts dienten. 

Der adlige Status der Familie sollte durch privilegierten Besitz und weitere Pri-
vilegien gesichert werden. Der Erwerb dieser symbolischen Requisiten wurde von
einigen familiären Patronen organisiert, die Zugang zu fürstlichen und ständischen
Machtzentren hatten. Neben dem Reichspfennigmeister wurde vor allem sein On-
kel Uriel aktiv, der von 1573 bis 1595 das Amt des ständischen Generaleinnehmers
in Tirol bekleidete. Er kaufte 1584 die Burg Reiffenegg und erlangte für die Familie
das Recht, das Prädikat „von Reiffenegg“ zu führen2. Ebenso dürfte die Kooptie-
rung der Geizkofler durch die landständischen Adelsgeschlechter Tirols und ihre
Aufnahme in die Landtafel, die nach der Darstellung Lukas Geizkoflers 1597 allein
auf Initiative einiger Adliger erfolgte3, nicht zuletzt den Leistungen des verstor-
benen Generaleinnehmers zu verdanken sein.

Während der Amtszeit Geizkoflers als Reichspfennigmeister ergossen sich wahre
Ströme von Privilegien und Freiheiten über die Geizkofler. Er erwirkte, dass seine
Blutsverwandten bei einzelnen adligen Lehen, die er erstand, mitbelehnt wurden,
die ökonomische Nutzung behielt er sich jedoch alleine vor. Während Geizkofler
das Einkommen des 1592 erworbenen Gutes Gailenbach alleine nutzte4, wurde der
Lehnsbrief auf alle „Brüder und Vettern“ ausgestellt, die auch das Prädikat „von
und zu Gailenbach“ tragen durften5. Sieben Jahre später kaufte Geizkofler Höfe in
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2 Vgl. Schweizer: Lucas Geizkofler, S.122.
3 Vgl. MFI Dip. 881, Aufnahme der Geizkofler in die Tiroler Landtafel (Abschr.), Innsbruck,

1597 III 06, fol. 9 r–v. Im einleitenden Text zu dieser Urkunde erwähnt Lukas Geizkofler,
dass die Aufnahme der Geizkofler durch etliche derselben [Adelskurie des Landtages] mit-
verwandte für sich selbß und auß aigener bewegnuß beschehen[es] anlangen erfolgt sei.

4 Vgl. z. B. StAA Herrschaft Haunsheim Nr. 469, Abrechnung Jakob Rembolds über die Ein-
nahmen aus dem Gut Gailenbach (1610), [o. O., o. D.]. 

5 Vgl. StAL B90 Bü 864, Z. G. an Abraham Geizkofler (Abschr.), [o. O.], 1600 VII 28. In die-
sem Schreiben erwähnte Geizkofler, dass daß privilegium und die lehenschafft Gailenbach
sich auf die ganze Familie erstreckte.

38758_Reihe_B_171  28.05.2009  12:59  Seite 436



Bobingen und Tapfheim, die sein Cousin Abraham als Lehenträger der Familie
Geizkofler von Kaiser Rudolf II. zu Lehen empfing6. 1605 bemühte er sich gemein-
sam mit seinem Bruder, dass der Pfandbrief über Moos uff iren ganzen Geizkof-
lerischen namen und stammen ausgestellt wurde7. Außerdem erreichte Geizkofler
am Kaiserhof, dass die meisten der Privilegien, die er erhielt, auf seine Agnaten aus-
gedehnt wurden: 1593 eximierte Rudolf II. die Geizkofler und ihre Untertanen von
fremden Gerichten8 und erteilte ihnen ein Privileg, das Juden verbot, den Unter-
tanen der Geizkofler ohne ihr Vorwissen Geld zu leihen oder mit ihnen Verträge zu
schließen9. 1599 bewilligte er auch Geizkoflers Agnaten das umfangreiche Adels-
privileg10. 

Die Narratio der Verleihungsurkunde dieses Privilegs begründete die Verleihung
zwar auch mit den Verdiensten des uralte[n], ehrlich[en], adeliche[n] geschlecht[s]
und der Vettern und Brüder Geizkoflers um das Haus Österreich, zuvorderst aber
mit den Diensten Geizkoflers11. Die Privilegien stellten also primär eine kaiserliche
Gnade ihm gegenüber dar. Die Ausdehnung auf seine Familie ging auf Geizkofler
zurück12. Die Gründe liegen in den familiären Normen und in der gesellschaftlichen
Konstruktion des Adels. Reüssierte ein Familienmitglied im Fürstendienst, bestand
die gesellschaftliche Erwartung, die Verwandtschaft am eigenen Erfolg teilhaben 
zu lassen. Dies wurde im Sinne der Reziprozität als Gegenleistung für Wohltaten
von Familienangehörigen interpretiert. Grundsätzlich bestand diese Verpflichtung
jedoch auch ohne Vorleistungen der Verwandten. So hatte Geizkoflers Vater in sei-
nem Testament seinen beiden studierenden Söhnen eingeschärft, die Investitionen
in ihr Studium gegenüber ihren Geschwistern durch wolthatten […] [zu] vergeltten,
des sy dann ohne dz zuthuen schuldig sein13. Überdies wurde die adlige Familie als
Geschlecht gedacht, in das der Einzelne eingebettet war, dessen Ruhm die Ehre des
Geschlechts mehrte, dessen Prestige aber auch vom symbolischen Kapital seines
Hauses abhängig war. Indem Geizkofler das Prestige seiner Familie mehrte, stei-
gerte er sein eigenes.

Der Nutzen dieser Privilegien bestand in der Vermehrung der Ehre der Familie
durch Symbole und Belege adligen Status’. Der Rekurs auf die Verdienste des
„uralten“ Adelsgeschlechts der Geizkofler im Privileg von 1599 bestätigte als kai-
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6 Vgl. StAA, Herrschaft Haunsheim, Bü 42a, Lehenbrief Ks. Rudolfs II. (Ausf.), Prag, 1599
III 30. 

7 StAL B90 Bü 429, Ks. Rudolf II. an Ehz. Maximilian (Abschr.), Prag, 1605 XI 17.
8 Vgl. StAL B90 Bü 3, Kaiserliches Privileg für die Geizkofler (Abschr.), Prag, 1593 X 29.
9 Ebd.

10 Vgl. ebd., Kaiserliche Privilegien für die Geizkofler, (Abschr.), Prag, 1599 III 14.
11 Ebd.
12 Die Jahresrechnung der Geizkoflerischen Gemeinschaft für das Jahr 1594 erwähnt, dass der

Reichspfennigmeister auf dem Reichstag etliche privilegien für unns Geizkhofler gebrueder
auch unnsere vetern taxfrey ausgebracht habe. StAL B90 Bü 579, Abrechnung Abraham
Geizkoflers 1590 – 94, Sterzing, 1595 XI 30.

13 StAL B90 Bü 859, Testament Hans (III.) Geizkoflers (Abschr.), Augsburg, 1578 VIII 24.
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serliches Zeugnis über die adlige Herkunft und Dienste der Familie den Anspruch
der Aufsteiger auf soziale Akzeptanz durch altadlige Geschlechter. Dieses Motiv
dürfte für den Großteil der Familie die entscheidende Rolle gespielt haben. Lukas
Geizkofler sammelte Abschriften sämtlicher Privilegien, Dienstverschreibungen
und Gnaden, die einzelne Geizkofler und das gesamte Geschlecht erlangten14. Rein
symbolisch war auch der Nutzen, den die Familienmitglieder aus der Teilhabe an
adligem Besitz wie Reiffenegg oder Gailenbach zogen. Schloss Reiffenegg war zum
Zeitpunkt des Kaufes bereits eine Ruine15. Für Geizkofler standen beim Erwerb 
von Privilegien neben der Ehre ökonomische Interessen. Den Privilegien von 1593
gingen Prozesse mit jüdischen Gläubigern von Geizkoflers Untertanen voraus, die
deren für Darlehen verschriebene aigne bestand und lehen güter pfänden wollten.
Dies führte zum unwiderbringlichen […] nachtheil der Güter des Grundherrn und
der Untertanen16. Das Gerichtsprivileg sollte es den Gläubigern erschweren, die
Schulden auf rechtlichem Wege einzutreiben, da dadurch den Untertanen sowie den
Geizkoflern vergebliche[r] costen und schaden entstanden wären17. 

Vom Zugang Geizkoflers zum Kaiserhof profitierten auch seine Verwandten 
aus der Familie Rehlinger. So war er daran beteiligt, für die Nachkommen seines
Schwiegervaters die Bestätigung ihres Adelsstandes und die Verleihung des Prädi-
kats „von Rehlingen“ zu erwirken18. Für seine entfernten Schwäger Hans und Bona-
ventura von Bodeck erlangte er 1614/15 eine Adelsbestätigung19. In den Jahren 1613
und 1616 intervenierte er schriftlich beim Kaiser für eine Interzession beim Rat der
Stadt Frankfurt wegen eines Freisitzes für die Familie Hans von Bodecks20. Die Ini-
tiative dazu ging zwar von Bodeck aus, Geizkofler ermutigte ihn jedoch ausdrück-
lich hierzu21. Geizkofler setzte auf Bodecks Bitte die Supplik auf, weil dieser aus
Gründen der Geheimhaltung keinen Frankfurter Notar oder Anwalt beauftragen
wollte und weil Geizkofler des hoffs stilo und gelegenheit […] wissent und erfahrn
sei22. Zudem interzedierte er in eigenem Namen beim Kaiser und bei Reichsvize-
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14 Vgl. MFI Dip. 881 und 117.
15 Vgl. Schweizer: Lucas Geizkofler, S. 30.
16 StAL B90 Bü 3, Kaiserliches Privileg für die Geizkofler (Abschr.), Prag, 1593 X 29.
17 Ebd., Kaiserliches Privileg für die Geizkofler (Abschr.), Prag, 1593 X 29.
18 Vgl. StAL B90 Bü 489, Eitel Eberhard Besserer an Z. G. (Ausf.), Ulm, 1604 VI 13 und Hil-

debrandt, Handelshäuser, Nr. 239, Kaiserliche Titelbestätigung für die Kinder Marx Reh-
lingers, Prag, 1604 III 15, S. 259.

19 Vgl. StAL B90 Bü 490 und Frank: Standeserhebungen, Bd.1, S.101.
20 Vgl. StAL B90 Bü 42 und 490.
21 Vgl. StAL B90 Bü 42, Hans von Bodeck an Z. G. (Ausf.), Frankfurt, 1612 XI 03. Darin er-

klärte Bodeck, da es Geizkofler für rathsam ansieht, beim Kaiser um eine Interzession an den
Frankfurter Rat wegen des Beisitzes zu supplizieren, weil die vermuttung, das solches bey
diesem hiesigen zerwirtten zustandt auff bewilligung kay: maytt: von einem ersamen rath
desto leichter zuerhalten wirt sein, wolle er es sich auch gefallen lassen.

22 Ebd.
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kanzler Hans Ludwig von Ulm und dem Geheimen Rat Johann Barvitius23, stellte
Bodeck also sowohl sein Wissen als auch seine Beziehungen zur Verfügung. 

Die Bereitschaft Geizkoflers, seinen angeheirateten Verwandten bei der Jagd nach
Privilegien beizustehen, lässt sich einerseits dadurch erklären, dass auch der Glanz
der Ehren der Schwiegerfamilie auf ihn zurückstrahlte. Auch Geizkoflers Schwager
Besserer war an einer kayserlichen decrets extension deß geschlechts und uhralten
namens dern von Rehlingen interessiert24. Andererseits stellte diese Form der
Patronage bei Hof ein Geschäft auf Gegenseitigkeit dar, betonte doch Geizkofler in
seinen Interzessionsschreiben an den Kaiser, Ulm und Barvitius, dass Bodeck ihm
während seiner Amtszeit und damit dem Kaiser in vilen occasionen aller under-
thenigst und nutzlich gedient habe25. 

Legt der Wortlaut der Privilegien für die Familie Geizkofler nahe, dass diese 
vor allem wegen der Dienste Geizkoflers für den Kaiser verliehen und auf die Fa-
milie ausgedehnt wurden, so argumentierte Geizkofler bei der Bitte um die Inter-
zession für seinen „Schwager“ Bodeck vor allem mit den finanziellen Leistungen, die
Bodeck dem Kaiser schon erwiesen habe und noch zu leisten vermöge. Zudem
appellierte er an das Eigeninteresse Ulms und vor allem Barvitius‘, die sich durch 
die Unterstützung Bodecks diesen wohlhabenden Mann verpflichten könnten26.
Konnte also ein einflussreicher Fürstendiener wie Geizkofler durch sein soziales
Kapital, das er bei Hof angesammelt hatte, auch Blutsverwandte, die keine Leistun-
gen für den Kaiser erbracht hatten, beim Aufstieg unterstützen, so mussten zuge-
schriebene Verwandte für den Kaiser als Klienten und Diener selbst von Interesse
sein, damit eine Interzession wirksam wurde. Der Kaiser war nur dann bereit für
Bodeck zu interzedieren, wenn dieser ausdrücklich erklärte, ihn mit Darlehen zu
unterstützen27.
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23 Der venezianische Gesandte Soranzo am Kaiserhof rechnete Ulm und Barvitius neben
Khlesl und Trautson zu den einflussreichsten kaiserlichen Räten. Vgl. Fiedler: Relationen,
S.19 – 21.

24 Vgl. StAL B90 Bü 489, Eitel Eberhard Besserer an Z. G. (Ausf.), Ulm, 1604 VI 13 und Hil-
debrandt, Handelshäuser, Nr. 239, Kaiserliche Titelbestätigung für die Kinder Marx Reh-
lingers, Prag, 1604 III 15, S. 259.

25 StAL B90 Bü 42, Z. G. an Johann Barvitius (Entw.), Haunsheim, 1613 I 08/18. Vgl. auch ebd.,
Z. G. an Ks. Matthias (Entw.), Haunsheim, 1613 I 18 und ebd., Z. G. an Hans Ludwig von
Ulm (Entw.), Haunsheim, 1613 I 08/18.

26 Vgl. ebd., Z. G. an Ks. Matthias (Entw.), Haunsheim, 1613 I 18; ebd., Z. G. an Hans Ludwig
von Ulm (Entw.), Haunsheim, 1613 I 08/18 und ebd., Z. G. an Johann Barvitius (Entw.),
Haunsheim, 1613 I 08/18.

27 Vgl. ebd., Kaiser Matthias an Z. G. (Ausf.), Wien, 1613 II 23. Ks. Matthias befahl Geizkofler
darin, er solle Hans von Bodeck mitteilen, dass er für ihn bei der Stadt Frankfurt wegen sei-
nes Freisitzes interzedieren wolle, wenn er seine treu und gehorsamiste devotion und willige
diensterzaigung, die er nach Geizkoflers Aussage gegenüber Ks. Rudolf erkennen ließ, gegen
uns, alß yezt regierendem römischen kaiser, zu fürfallender gelegenheit ebenmeßig in unter-
thenigkeit zuerweisen, sich erpieten wirdt.
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b) Heiratsstrategien

Das durch Privilegien erworbene symbolische Kapital lag brach, wenn es nicht
durch adlige Lebensführung in Form adliger Heiraten und Dienste aktualisiert
wurde. Das Arrangement von Ehen und die Entscheidung über Heiraten lagen bei
den Vätern des Brautpaares. Davon wurde nur abgewichen, wenn der Vater der
Braut oder des Bräutigams nicht mehr am Leben waren. Dann übernahmen die
Vormunde, die im Falle der Familie Geizkofler fast immer aus der agnatischen Ver-
wandtschaft stammten, die Rolle des Vaters. So waren Abraham und Christoph
Geizkofler als Bevollmächtigte ihrer Onkel Michael (II.) und Lukas Geizkofler in
die Heiratsverhandlungen von Katharina Geizkofler, der Tochter ihres Onkels und
Bruders Raphael Geizkofler, involviert28. Die Kernfamilien wurden bei Heirats-
abreden unterstützt von Vermittlern aus der Verwandtschaft. So kamen die Ver-
wandten Hans Andreas Pruggers von Grienburg, dessen Eltern schon verstorben
waren, in seinem Namen auf Abraham Geizkofler zu und baten um die Hand seiner
Tochter Dorothea29. Trotz dieser Ausnahmen lag die Heiratsstrategie im Prinzip bei
der Kernfamilie.

Dennoch nahmen auch Angehörige aus dem Kreis der Verwandtschaften Einfluss
und drängten die Väter von jungen Familienmitgliedern im heiratsfähigen Alter
dazu, nach Ehepartnern für ihre Kinder Ausschau zu halten. Hans von Bodeck
mahnte seinen Bruder Bonaventura, seine Söhne zu verheiraten, um sie vor dem
laidigen müssiggang zu bewahren30. Innerfamiliäre Patrone übernahmen unter Um-
ständen den Part der Eltern und arrangierten Ehen für ihre erwachsenen Verwand-
ten. So schloss Christoph Geizkofler seine prestigeträchtige zweite Ehe mit der 
aus einer reichsritterschaftlichen Familie stammenden Agnes von Herbstheim auß
wolmeinendem […] raht seines Bruders31. 

Heiratsbündnisse bedurften überdies der Zustimmung der Verwandtschaft. So
lautete eine formelhafte Wendung in Heiratsverträgen und Hochzeitseinladungen,
die Ehe sei mit vorwissen baiderseits adenlichen freunndtschafften geschlossen wor-
den32. Die Zustimmung wurde entweder während der laufenden Heiratsverhand-
lungen oder nach deren Abschluss eingeholt. Geizkofler störte sich nicht daran, dass
ihn sein Vetter Abraham mit der Nachricht, seine Tochter werde Hans Andreas
Prugger heiraten, vor (fast) vollendete Tatsachen stellte, sondern begrüßte die Hoch-
zeit. Diese ehrlich[e] Heirat innerhalb des Adels33 entsprach nämlich der Norm
sozialer Endogamie. Wurden Familienangehörige gar nicht benachrichtigt, galt dies
als Affront. Lukas Geizkofler klagte, Abraham und die anderen Verwandten hätten
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28 Vgl. StAL B90 Bü 579, Abrechnung Abraham Geizkoflers 1605, Sterzing, 1606 XI 30.
29 Vgl. StAL B90 Bü 861, Abraham Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1614 XI 17.
30 StAL B90 Bü 717, Hans von Bodeck an Z. G. (Ausf.), Frankfurt a. M., 1612 XII 08.
31 StAL B90 Bü 868, Z. G. an Rudolf von Westerstetten (Entw.), Augsburg, 1602 IX 24.
32 Vgl. z. B. ebd., Z. G. an Bero von Rechberg (Entw.), Haunsheim, 1612 IX 10.
33 StAL B90 Bü 879, Z. G. an Abraham Geizkofler (Entw.), Haunsheim, 1614 XI 14/24.
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ihm über die geplante Hochzeit nie ichtes geschriben oder angedeutet, sonst hätte er
ihm auch seinen Rat erteilt, wie ein bluetsfreündt gegen den andern thuen sollte34.
Weil die sozialen Erwartungen der Verwandten immer antizipiert werden mussten,
waren Heiratsstrategien indirekt nicht nur eine Sache der Kernfamilie, sondern der
ganzen Verwandtschaft. 

Seinen formalen Ausdruck fand dies im Heiratsvertrag, der meist nicht nur von
Braut und Bräutigam und deren Eltern oder Pflegern unterschrieben und gesiegelt
wurde, sondern auch von Zeugen aus dem Kreis der Verwandtschaft. So nahm
Geizkofler neben Hans Heinrich von Neuhaus auf der Seite seines Bruders an des-
sen Verlobung (versprechen) teil, bei der auch der Heiratsvertrag unterzeichnet
wurde35. Heiraten stellten ein Rechtsgeschäft zweier Kernfamilien dar, das durch
die Zeugenschaft der Verwandten in schriftlicher Form abgesichert wurde. Inhalt-
lich befassten sich Heiratsverträge vor allem mit dem familienpolitisch sensiblen
Transfer ökonomischen Kapitals, der einer besonderen Absicherung bedurfte.
Einerseits betrifft dies das von der Braut mit in die Ehe gebrachte Heiratsgut sowie
die Widerlage und die Morgengabe des Bräutigams, andererseits erbrechtliche Fra-
gen im Falle des Todes eines der Ehepartner, vor allem die standesgemäße Versor-
gung der Witwe36.

Nicht alle Familienmitglieder ordneten sich bei der Wahl ihres Ehepartners den
Wünschen der Familie unter, manche bewiesen Eigensinn. Adam, der Sohn Abra-
ham Geizkoflers, heiratete 1616 gegen den Willen der Familie die Kaufmannstochter
Margarethe Anreiter aus Brixen37. Geizkoflers fünfzigjähriger Cousin Jobst Etten-
harter beabsichtigte 1616 zum Entsetzen seines Onkels Engelhard Ettenharter, die
Tochter des burgauischen Rentmeisters Hans Christoph Han, ain jung, frech mensch
von sechzehen jar zu heiraten, die überdies aus einer Familie stamme, in der khain
vermügen, sonnder allain vil khinder vorhanden seien38. Heiratsstrategien konnten
auch an Eingriffen außerfamiliärer Institutionen wie der kirchlichen Gerichtsbarkeit
scheitern. So verurteilte das Brixener Konsistorium Maximilian Geizkofler, Elena
Paulina Zanoni, eine Patriziertochter aus Vicenza, zu heiraten, der er ein Ehe-
versprechen gegeben hatte, das er nicht einhalten wollte39. 

In all diesen Fällen versuchte die Verwandtschaft, die Heiraten zu verhindern.
Engelhard Ettenharter forderte Geizkofler auf, Jobst Ettenharter die geplante Hei-
rat auszureden. Zudem sollte Geizkofler seine Beziehungen zu Markgraf Karl von
Burgau spielen lassen und diesen schriftlich ersuchen, damit diser heürat underpaut
und fürkhomen werde40. Die Dosierung des Drucks konnte gesteigert werden. Sei-
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34 StAL B90 Bü 861, Lukas Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1614 XI 07.
35 Vgl. MFI Dip. 1118, Familienbuch Z. G.s (1608), fol. 311r.
36 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 868, Entwurf des Heiratsvertrages zwischen Christoph Geizkofler

und Agnes von Herbstheim (Entw.), [o. O., o. D.].
37 Vgl. die Akten in StAL B90 Bü 873.
38 StAL B90 Bü 859, Engelhard Ettenharter an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1616 IV 24.
39 Vgl. StAL B90 Bü 869, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Moos, 1616 XI 28.
40 StAL B90 Bü 859, Engelhard Ettenharter an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1616 IV 24.
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nem „Vetter“ Adam drohte Geizkofler, sein Testament, in dem er ihn und seinen
Bruder bedacht hatte, zu ändern und ihn in Zukunft für keinen vetter [zu] hallten41.
Sowohl im Fall Adams als auch Maximilians erwiesen sich die Einflussversuche 
der Familie auf die Heiratswünsche „eigensinniger“ Verwandter jedoch als wir-
kungslos.

In seiner Schwiegerfamilie nahm Geizkofler im Rahmen der Heiratsstrategien
ebenfalls eine exponierte Stellung als familiärer Patron ein. Karl Rehlinger machte
die Hochzeit seiner Tochter Katharina mit dem Ulmer Patrizier Daniel Besserer
vom guetheißen Geizkoflers abhängig42. Für seinen Schwager Marx Anton von
Rehlingen erstellte Geizkofler die heurats werbung, die neben ihm der Bruder des
Bräutigams und sein Schwager Jakob Rembold unterschrieben43. Bei den Verhand-
lungen über die Hochzeit von Karl Rehlingers Neffen Hans Karl war Geizkofler
ebenfalls maßgeblich bemüehet44.

Die Heiratsstrategien orientierten sich vor allem an vier Normen. In formaler
Hinsicht spielte die Einbindung der Verwandtschaftsfamilie in die Eheanbahnung
eine entscheidende Rolle, wie das Beispiel der Mesalliancen ex negativo zeigt.
Christoph Geizkofler kritisierte das eigenmächtige Vorgehen Adams, der ohne wis-
sen [s]einer und der ganzen freundtschafft die Heiratsverhandlungen hintter ruckhs
vorangetrieben habe45. Für Ettenharter bot ebenfalls die Eigenmächtigkeit seines
Neffen, obwohl er immer zugesagt habe, ohne des herrn vettern [Geizkofler] und
meinem wissen auch rath nit zuheüraten, Anlass zu Kritik46.

Inhaltlich strebten die familiären Akteure neben dem biologischen Fortbestand
der Familie47 vor allem die Sicherung des adligen Status der Familie an. Die Ausei-
nandersetzungen um die Heirat Adam Geizkoflers mit einer khrammer dochter48

zeigen dies deutlich. Auch Geizkofler kritisierte an Adams Heiratsplänen vor-
nehmlich, dass er sich außer dem adl verheiraten wolle49. Die Legitimität der For-
derung nach dem adligen Konnubium konnte auch Adam Geizkofler nicht in Frage
stellen. Vielmehr versuchte er, die Adelsqualitäten seiner Braut mit dem Hinweis
auf eine angebliche Nobilitierung der Anreiter, von der die Familie keinen Ge-
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41 StAL B90 Bü 873, Z. G. an Christoph Geizkofler (Entw.), Haunsheim, 1615 X 04/14.
42 StAL B90 Bü 531, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1605 IV 26.
43 StAL B90 Bü 740, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1611 I 09.
44 Vgl. StAL B90 Bü 717, Karl Rehlinger an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1612 XII 01.
45 StAL B90 Bü 873, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Moos, 1615 X 02.
46 StAL B90 Bü 859, Engelhard Ettenharter an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1616 IV 24.
47 Vgl. hierzu die Berichte Christoph Geizkoflers über die verzweifelten Versuche, mit seiner

zweiten Frau einen Sohn zu zeugen. So erklärte Christoph seinem Bruder, dass er nicht
wisse, ob der alltte samb khain nuz oder ob dz prachfelldt zu spadt umbgepaut worden, doch
faar ich fein allgemach noch immer zue geen ackher, es trag hernach dysstl oder dornen. Vgl.
StAL B90 Bü 868, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1606 IX 04.

48 StAL B90 Bü 873, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Moos, 1615 X 02.
49 Ebd., Z. G. an Christoph Geizkofler (Entw.), Haunsheim, 1615 X 04/14.
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brauch mache50, sowie auf das adlige Konnubium der Familie zu beweisen. Als ers-
tes und wichtigstes Argument, das ihn gegen den Willen seiner Familie handeln ließ,
nannte er allerdings seine herzliche lieb unnd naigung zu Margarethe Anreiter.
Diese Liebe interpretierte er jedoch nicht als Ausdruck individueller, autonomer
Gefühle, sondern als sonderwahre schickhung unnd disposition des höchsten51.

Auch war Vermögen vonnöten, um den adligen Status zu aktualisieren. Öko-
nomische Überlegungen spielten daher eine zentrale Rolle für die Heiratsstrategien.
So berichtete Christoph Geizkofler, dass noch niemand um seine Tochter werbe,
dann man wais khein gellt, also gilt auch die nachfrag wenig52. Christoph kritisierte
an der Heirat Adams auch, dass Margarethe Anreiter kein Vermögen besitze und
Adam selbst nur unsichere Schuldverschreibungen von seinem Vater geerbt habe53.

Heiraten boten zudem die Chance, neue soziale Beziehungen zu knüpfen. So
bedauerte Michael (II.) Geizkofler zwar, dass Ferdinand Fieger, der zukünftige
Ehemann seiner Nichte Katharina, kein besonders großes Vermögen besitze und
daher Widerlage und Morgengabe ihrem stattlichen vermögen nicht angemessen
wären. Stattdessen müsse die freündtschafft mer in achtung genommen werden54.
Die sozialen Chancen, die sich durch die Heirat ergaben, überwogen also in seinen
Augen die ökonomischen Nachteile der Eheschließung. 

Eine quantitative Auswertung der Ehen der Geizkofler zeigt, dass sich die
Heiratsstrategien im Laufe des Aufstiegsprozesses wandelten. Von den elf Söhnen
Hans’ (II.) heirateten neun. Wegen Wiederverheiratungen nach dem Tod der Ehe-
frau gab es in dieser Generation insgesamt 15 Hochzeiten, bei denen sich in zwölf
Fällen der soziale Status der Familie der Ehepartnerin mit einiger Sicherheit eruie-
ren lässt55. Fünf Frauen entstammten Familien, die zum Zeitpunkt der Hochzeit
noch nicht nobilitiert waren. Zum Großteil wurden diese Familien jedoch bis Ende
des 16. Jahrhunderts geadelt56. Sieben Ehebündnisse wurden mit Familien geschlos-
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50 Der Familie Anreiter wurde zwar 1558/59 ein kaiserlicher Wappenbrief erteilt, aber erst 1633
wurde ihr Hof Ziernfeld vom Bischof von Brixen zu einem adligen Sitz erhoben und erst
1674 bzw. 1694 wurden sie vom Kaiser in den Adelsstand erhoben. Vgl. Frank: Standes-
erhöhungen, Bd.1, S. 25 und Siebmacher, Bd. 28, Tirol, S.1.

51 StAL B90 Bü 873, Adam Geizkofler an Karl Stredele (Ausf.), Sterzing, 1616 III 13.
52 StAL B90 Bü 868, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1606 II 20.
53 StAL B90 Bü 873, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Moos, 1615 X 02.
54 StAL B90 Bü 860, Michael (II.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1606 V 18.
55 Nicht eruieren ließ sich der soziale Stand der Ehefrauen von Balthasar Geizkofler, qq (II

1554) Helena Oberfelder, Georg Geizkofler, qq (IV 1573) Sibilla Langerer, sowie Balthasar
Geizkofler, qq (II 1581) Elisabeth Gschwind. Die Gschwind gehörten allerdings im 17. Jahr-
hundert dem Kärntner und niederösterreichischen Adel an. Vgl. Siebmacher, Bd. 26, NÖ 1,
S.142, 324.

56 Georg Geizkofler qq (I 1552) Ursula Neusesser. Die Neusesser erhielten zwar 1489 einen
Wappenbrief, wurden aber anscheinend nie in den Adelsstand erhoben, Vgl. MFI W 467,
VIII., Georg Geizkofler qq (II 1559) Ursula Puelacher, Tochter des Münzmeisters und Ein-
nehmers im Joachaimsthal Ruprecht Puelacher. Ein Ruprecht Puelacher (und seine Brüder),
Münzmeister in Linz, der vermutlich mit dem Vater von Georg Geizkoflers Frau verwandt

38758_Reihe_B_171  28.05.2009  12:59  Seite 443



sen, die zum Zeitpunkt der Heirat schon geadelt waren57. Darunter befand sich
allerdings keine Familie, die schon im 15. Jahrhundert zweifelsfrei zum Adel gezählt
wurde, sondern nur soziale Aufsteiger. Die Geizkofler der ersten adligen Genera-
tion heirateten also nicht offensiv sozial höhergestellte Frauen, sondern pflegten
eine Form defensiven Konnubiums mit Frauen aus Familien, die auf dem Weg in
den Adel eine ähnliche Strecke zurückgelegt hatten wie die Familie Geizkofler.

In der Generation des Reichspfennigmeisters heirateten von vierzehn männlichen
Geizkoflern, die das Erwachsenenalter erreichten, nur fünf. Dies kann nicht wie bei
anderen Adelsfamilien darauf zurückgeführt werden, dass die anderen aus Gründen
der Familienräson ledig bleiben mussten, um das Familienvermögen nicht zu zer-
splittern58. Vielmehr kamen sechs der Brüder und Cousins schon in jungen Jahren,
meist in Kriegsdiensten, ums Leben. Drei weitere heirateten aus anderen Gründen
nicht. Die fünf verheirateten Geizkofler aus dieser Generation waren insgesamt
siebenmal verheiratet. Dabei wahrten alle das adlige Konnubium. Vier Eheschlie-
ßungen führten die sozialen Aufsteiger aus der Familie Geizkofler sogar in den alten
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war, erhielt erst 1594 ein adliges Wappen mit Krone. Vgl. Frank: Standeserhebungen, Bd. 4,
S.124. Hans (III.) Geizkofler qq (1557) Barbara Ettenharter. Die Ettenharter erhielten erst
1583 die Adelsfreiheit. Vgl. Grabmayr: Stammtafeln, S.18. Michael (II.) Geizkofler qq

(I 1564) Regina Schwaiger. Ihr Vater [?] Nikolaus Schweyher – das nicht ganz zuverlässige
Familienbuch Zacharias Geizkoflers nennt Melchior Schwaiger als Schwiegervater Michael
(II.) Geizkoflers, bei Blendinger: Michael und Dr. Lukas Geizkofler, S.117 heißt er Hans
Schwaiger – wird mit der bürgerlichen Anrede achtbar und fürnem angeredet, während ihrer
Mutter [?] Helena (im Familienbuch: Anna von Burgau) die adlige Titulatur edl und tugend-
hafft beigelegt wird. Vgl. StAL B90 Bü 860, „Memoria mortuorum“ der Helena von Burgau,
Ehefrau des Nikolaus Schweyhers, [o. O., o. D.]. Marx Geizkofler qq (vor 1570) Barbara
Stadler aus Matrei. Die Stadler wurden erst 1601 in den Adelsstand erhoben. Vgl. Frank:
Standeserhebungen, Bd. 5, S. 37.

57 Uriel Geizkofler qq (I 1560) Felicitas Wolgeschaffen. Die Wolgeschaffen waren vermutlich
schon 1525 geadelt worden. Vgl. Fischnaler: Wappenschlüssel, Bd. 2,3, S. 32. Kaspar Geiz-
kofler qq (1563) Rosina Prock von Maur. Die Prock waren ursprünglich ein stadtadliges
Geschlecht aus Ravensburg, dessen Nachkommen im 16. Jahrhundert in Österreich und
Schlesien ansässig waren und dort im Fürstendienst standen. Ein Hans Prock besaß 1576 das
Gut Maur bei Wien. 1585 wurde der österreichische Zweig der Familie in den österreichi-
schen Ritterstand aufgenommen. Vgl. Siebmacher, Bd.17, S.15, Bd. 26, S. 42, 363. Georg (I.)
Geizkofler qq (III 1568) Ursula Roll(in), Tochter Valentin Roll(in)s. Ein Wolfgang Roll,
Münzmeister im St. Joachimsthal, wurde 1543 zusammen mit seinem Bruder Benedikt nobi-
litiert. Vgl. Frank: Standeserhebungen, Bd. IV, S.185. Uriel Geizkofler qq (II ?) Maria
Salome Frankfurter geb. Stoß. Die Stoß waren in Tirol 1546 als Adelsgeschlecht in die Land-
tafel immatrikuliert worden. Vgl. Köfler: Land, S. 609. Michael (II.) Geizkofler qq (II 1578)
Felicitas Herwarth geb. Seuter von Windach. Melchior Seuter von Windach, der Vater Felici-
tas Herwarths kaufte 1537 die Hofmark Windach und wurde im selben Jahr vom bayerischen
Herzog damit belehnt. Vgl. Siebmacher, Bd. 22,3, S. 86. Raphael Geizkofler qq (1583) Ka-
tharina Kastner. Die Kastner waren vermutlich um 1565 geadelt worden. Vgl. Siebmacher,
Bd. 28, TirA. Lukas Geizkofler qq (1590) Katharina Hörmann von Gutenberg. Die Hörmann
von Gutenberg wurden 1530 geadelt. Vgl. Frank: Standeserhebungen, Bd. 2, S. 214.

58 Vgl. Gestrich: Familie, S. 461 f.
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Adel bzw. das Augsburger Patriziat59. Drei Ehen wurden mit Töchtern aus dem
Briefadel geschlossen60. Der Verzicht auf Heiraten mit Frauen aus altadligen Ge-
schlechtern wurde zumindest bei Christoph Geizkoflers Heirat mit Maria Fabrizi,
der Tochter des Salzburger Kanzlers Dr. Gervasius Fabrizi, durch den Zugewinn an
sozialem Kapital wieder wettgemacht. Die Heiratsstrategien der Familie waren also
offensiver geworden. Diese quantitative Auswertung lässt offen, ob dies eine ge-
zielte Strategie war, die den sozialen Aufstieg fördern sollte, oder ob die Geizkofler
in Folge ihres sozialen Aufstiegs und ihrer Etablierung im Adel nun auch für die
Töchter altadliger Geschlechter als Heiratskandidaten in Frage kamen. Weniger
offensiv waren die Strategien für die weiblichen Geizkofler dieser Generation. Von
siebzehn Eheschließungen führten zwar elf in den Adel, jedoch nur eine davon in
den alten Adel61. Hingegen heirateten drei der Töchter der Geizkofler in nichtadlige
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59 Abraham Geizkofler qq (I 1588 ) Barbara Frankfurter. Die Familie Frankfurter wurde in
Tirol schon 1514 landständisch.Vgl. Köfler: Land, S. 586. Zacharias Geizkofler qq (1592)
Maria Rehlinger. Jakob Geizkofler qq (um 1600) Helena Schenk von Schenkenstein. Die
Schenken von Schenkenstein erschienen schon auf dem Tiroler Landtag von 1474. Vgl. ebd.,
S. 606. Christoph Geizkofler qq (II 1602) Agnes von Herbstheim. Die Familie von Herbst-
heim war ein altbayerisches Adelsgeschlecht, das seit dem 16. Jahrhundert im Hegau ansässig
war. In der bayerischen Landtafel wird 1490 ein Hans Herbstheim zu Herbstheim gennannt.
Agnes von Herbstheims Großvater Makarius erscheint als fürstbischöflich konstanzischer
Obervogt von Markdorf als erster der Familie 1545 im Hegau. Vgl. Kindler Von Knob-
loch: Geschlechterbuch, S. 38 f.

60 Christoph Geizkofler qq (I 1585) Maria Fabrizi. Ihr Vater Dr. Gervasius Fabrizi kaufte 1589
das Gut Kleßheim, nach dem er sich künftig nannte. Vgl. Siebmacher, Bd. 28. Salzburg,
S.14. Abraham Geizkofler qq (II 1602) Elisabeth Gienger. Niklas Gienger, nö. Kammerrat,
erhielt 1569 etliche Privilegien und das Prädikat „von Grienpüchl“. Die Familie war aller-
dings vermutlich schon zuvor geadelt worden. Vgl. Frank: Standeserhebungen, Bd. 2, S. 90.
Hans Ludwig Geizkofler qq (1616) Magdalena Waiblinger. Die Waiblinger waren erst 1592
geadelt worden. Vgl. ebd., Bd. 5, S.177. 

61 Sara Geizkofler qq (1582) Isaak Grebmer vom Wolfsturm, dessen Vater Christoph 1575 no-
bilitiert worden war. Vgl. Granichstaedten-Czerva: Brixen, S.173. Christina Geizkofler
qq (1584) Sebastian Goret von Seeburg. Die Goret von Seeburg waren vermutlich bereits
1555 in den Adelsstand erhoben worden. Vgl. Grabmayr: Stammtafeln, S. 35. Katharina
Geizkofler qq (1584) Jakob Uthman von Geitendorf. In Schlesien gab es im 16./17. Jahr-
hundert mehrere adlige Familien dieses Namens. Vgl. Siebmacher, Bd.17, SchlA1, S.113,
SchlA2, S.138. Felicitas Geizkofler qq (1590) Georg Alt aus Salzburg, dessen Großvater Lud-
wig Alt 1541 geadelt worden war. Vgl. Siebmacher, Bd. 28. Salzburg, S. 3 f. Barbara Geizkof-
ler qq (1591) Wolf von Uhrmühl, dessen Vater Hans von Uhrmühl möglicherweise mit jenem
Hans Urmuler von Fraßhausen identisch ist, der 1555 mit seinen Brüdern nobilitiert wurde.
Vgl. Frank: Standeserhebungen, Bd. 5, S.143. Magdalena Geizkofler qq (1592) Hans von
Freising. Die (Mayr) von Freising waren bereits 1557 nobilitiert worden. Vgl. ebd., Bd. 3,
S.180. Barbara Geizkofler qq (1593) Hans Thalman. Dieser war der Neffe des Augsburger
Stadtvogtes Matthias Thalman, der schon vor 1588 adlig gewesen sein muss, da ihm im selben
Jahr sein Wappen im Adelsstand gebessert wurde. Vgl. ebd., Bd. 5, S.101. Katharina Geizkof-
ler qq Wilhelm Hohenhauser von Tierburg. Dessen Vater Ulrich war 1572 geadelt worden.
1586 waren die Hohenhauser auf erzherzoglichen Befehl auf die Adelsbank der Tiroler
Stände aufgenommen worden. Vgl. Hohenbühel: Adel, S. 81 f. Katharina Geizkofler qq
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Familien62. Geizkoflers Schwester Christina, eine dieser drei, heiratete gegen den
Willen ihrer Familie den Salzburger Hofnotar Christoph Karl63. Bei den Heiraten
von Geizkoflers Schwestern Katharina und Felicitas mit den Brüdern Stainhauser,
die das reichste Handelshaus Salzburgs führten, glich der Zugewinn an ökono-
mischem Kapital den geringeren sozialen Status wieder aus. Bei drei weiteren Hei-
raten ließ sich der Status des Ehemanns nicht eruieren64. 

In der folgenden Generation öffnete sich die soziale Schere zwischen den Fami-
lienzweigen im Hinblick auf das Heiratsverhalten. Während Ferdinand Geizkofler
die schwäbischen Geizkofler, die allerdings mit ihm ausstarben, durch seine drei
Ehen fest im Ritter- und Herrenstand verankerte65, gelang dies den männlichen
Tiroler Geizkoflern nicht. Die Heiraten der Töchter Abraham und Christoph Geiz-
koflers, die ausschließlich in landständische tirolische Adelsgeschlechter einheirate-
ten66, zeigen jedoch, dass die Tiroler Geizkofler sich trotz der Mesalliancen Adams
und Maximilians zumindest in den unteren Rängen des landständischen Adel Tirols
dauerhaft etabliert hatten.
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(1600) Hieronymus Zäch, dessen Vater bereits 1581 geadelt worden war. Vgl. Frank: Stan-
deserhebungen, Bd. 5, S. 254. Katharina Geizkofler qq (1606) Ferdinand Fieger von Hirsch-
berg. Die Fieger waren vermutlich schon in der Mitte des 15. Jahrhundert in den Adel gelangt
und waren 1511 förmlich unter die ständischen Adelsgeschlechter Tirols aufgenommen wor-
den. Vgl. Hohenbühel: Adel, S. 57. Georg Fieger wurde 1577 der Ritterstand verliehen. Vgl.
Frank: Standeserhebungen, Bd. 2, S. 53. Sybilla Geizkofler qq Dr. Christoph Schorer. Die
Familie Schorer, der vermutlich auch Christoph Schorer entstammte, war bereits 1548 geadelt
worden. Frank: Ebd., Bd. 4, S. 270.

62 Katharina Geizkofler qq (1581) Andreas Stainhauser. Sophia Geizkofler qq (1594) Felix
Stainhauser. Die Stainhauser wurden vermutlich erst zu Beginn des 17. Jahrhunderts geadelt.
Vgl. Frank: Ebd., Bd. 5, S. 40. Im Eintrag des Trauungsbuches wurde Andreas Stainhauser
auch noch als Bürger als ernvest und fürnemb und noch nicht als Adliger als edel und vest titu-
liert. Vgl. Ospald: Johann Stainhauser, S. 6 Anm. 18. Christina Geizkofler qq Christoph Karl. 

63 Vgl. StAL B90 Bü 859, Erbverzicht Christina Karls geb. Geizkofler (Abschr.), Salzburg,
1596 IX 24.

64 Barbara Geizkofler qq (1571) Gilg Gerung. Dieser stammt vermutlich aus derselben Fami-
lie, wie ein Gregor Gerung aus Brixen, der 1478 nachgewiesen werden kann. Ob die Familie
adlig war oder nicht, ließ sich allerdings nicht eruieren. Vgl. Fischnaler: Wappenschlüssel,
Bd.1, S. 60. Anna Geizkofler qq (1595) Georg Kolb. Elisabeth Geizkofler qq (1598) Niko-
laus Platzer. Ein Johann von Platz aus Salzburg erhielt 1631 eine Adelsbestätigung. Die Fa-
milie muss also schon vorher den Adelsstand erlangt haben. Es existieren allerdings keine
Dokumente, die Aufschluss über das Jahr der Nobilitation geben. Vgl. Siebmacher, Bd. 28,
Salzburg, S. 50. 

65 Zu den Heiraten von Ferdinand Geizkofler vgl. Kap. IV. 2. 3.
66 Katharina Geizkofler qq (1608) Andreas Wilhelm von Khuepach. Die Khuepach waren 1552

nobilitiert und schon 1563 in die Landtafel immatrikuliert worden. Vgl. Köfler: Land,
S. 595. Dorothea Geizkofler qq (1615) Hans Andreas Prugger von Grienenburg. Die Prugger
waren seit 1590 landständisch. Vgl. ebd., S. 603. Maria Salome Geizkofler qq (1617) Hans Ru-
dolf Weigele. Die Weigele waren 1562 in den Adelsstand erhoben worden und 1605 in die
Landtafel aufgenommen worden. Vgl. Frank: Standeserhebungen, Bd. 5, S.194 und Köfler:
Land, S. 614. Elisabeth Geizkofler qq (um 1625) Hans Georg Gößl, dessen Familie schon
1514 landständisch war. Vgl. ebd., S. 588 f.
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c) Nachlassstrategien

Galt es bei Heiraten, den sozialen Status der Familie zu wahren, stand im Rahmen
von Erbschaften der Transfer ökonomischen Kapitals von Generation zu Gene-
ration im Mittelpunkt. Mitglieder der Verwandtschaft gewährleisteten dabei als
Zeugen die Geltung des Testaments. Die im Familienarchiv Geizkofler überliefer-
ten Testamente von Hans (III.) und Michael (II.) Geizkofler wurden von einzelnen
ihrer Agnaten bezeugt67. Die Zeugen mussten jedoch nicht aus dem Kreis der Bluts-
verwandten stammen. Das Testament Michael (II.) Geizkoflers unterschrieben
außer seinem Bruder Lukas und seinem Neffen Zacharias auch noch zwei Schwä-
ger (Karl Rehlinger, Rembold) und drei Amtsdiener des Reichspfennigmeisters
(Peugl, Behem, Lidl). Als zusätzliche Sicherung ließen beide Testatoren Notariats-
instrumente über ihre Testamente errichten, damit sie desto weniger mangel gewin-
nen oder angefochten werden mechten68. Der Sinn eines letzten Willens und dessen
Absicherung durch Verschriftlichung war dementsprechend, widerwerttigkhaitten
unndt wenndige[n] zannckh und krieg zwischen den Erben untereinander und den
Verwandten zu vermeiden69.

In seinem Testament bestellte der Testator überdies Testamentsvollstrecker
(Testamentarier). In den Erbschaftsauseinandersetzungen Hans (III.), Michael (II.)
und Abraham Geizkoflers kam diese Rolle Verwandten zu. Während Hans (III.)
und Michael (II.) mit Michael (II.) und Uriel bzw. Lukas und Zacharias Geizkofler
nur Agnaten als Exekutoren auswählten, bestimmte Abraham Geizkofler neben sei-
nem Cousin Christoph seinen Schwiegervater Damian Gienger70. Der Grund dürfte
darin liegen, dass außer seinem Cousin kein anderer Geizkofler in Tirol ansässig
war. Auch bestand die Gefahr, dass seine Witwe, die nur die Stiefmutter seiner
Söhne war, bei der Erbteilung zugunsten ihrer Stiefsöhne übervorteilt worden wäre
oder sich übervorteilt gefühlt hätte, wäre sie nicht von einem Beistand aus ihrer
Herkunftsfamilie vertreten worden.

Die Testamentarier hatten die Aufgabe, die Nachlassbestimmungen durchzufüh-
ren, die Erbteilung zu regeln, Stiftungen zu errichten, Schulden zu bezahlen und das
Begräbnis auszurichten71. Die Testamentarier übten einerseits ein Schiedsrichteramt
zwischen den Erben aus, andererseits sollten sie die Einhaltung des letzten Willens
garantieren und Manipulationen des Testaments durch die Erben ausschließen.
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67 Vgl. StAL B90 Bü 859, Testament Hans (III.) Geizkoflers (Abschr.), Augsburg, 1578 VIII 24.
Testamentszeugen waren Michael (II.), Balthasar, Uriel und Lukas Geizkofler. Vgl. auch
StAL B90 Bü 861, Testament Michael (II.) Geizkoflers (vidim. Abschr.), Ausgburg, 1603 VII
06, das von Lukas und Zacharias Geizkofler, sowie von Karl Rehlinger, Jakob Rembold,
Matthäus Peugel, Albrecht Behem und Georg Lidl unterschrieben und besiegelt wurde.

68 StAL B90 Bü 861, Notariatsinstrument David Schwarz’ (vidim. Abschr.), Ausgburg, 1603
VII 06.

69 StAL B90 Bü 859, Testament Hans (III.) Geizkoflers (Abschr.), Augsburg, 1578 VIII 24.
70 StAL B90 Bü 872, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Moos, 1615 II 05 st.n.
71 Vgl. Sieh-Burens: Oligarchie, S. 61.
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Daher entzogen die Testamentsvollstrecker zunächst alle vermögensrechtlich rele-
vanten Aufzeichnungen des Erblassers dem Zugriff der Erben. Die Versiegelung des
Schreibtischs seines Onkels Michael (II.) hatte Geizkofler schon angeordnet, 
als dieser noch im Sterben lag72. Familiäres Vertrauen war in finanziellen Fragen
eher ein hehres Ziel als die reguläre Praxis, wie die vielfältigen Sicherungsmechanis-
men belegen.

Anschließend inventarisierten die Testamentarier die Hinterlassenschaft und ord-
neten die Finanzen des Verstorbenen. Christoph Geizkofler und Damian Gienger
verschafften sich mit einigen Helfern zunächst einen Überblick über das Schuld-
buch und die Zinseinkünfte73, versuchten ausständige Schuldforderungen einzu-
treiben74 und bemühten sich, vor der Erbteilung die Schulden des Verstorbenen zu
begleichen. Die Testamentarier mussten nicht nur das Vermögen des Verstorbenen
für die Erben verteidigen, sondern auch dessen soziales Kapital. Da Christoph die
lumppen schullden der Schuldner seines Cousins nicht beitreiben konnte, hoffte er
durch Vermittlung seines Bruders an einen Kredit in Höhe von 6000 – 8000 fl. zu
gelangen. Mit den Gläubigern dürfe man mit khainer gröbe verfaren, die freunndt-
schafften empfindens seer baldt, unnd möchte uns leichtlichen ain verborgens össen
[Essen[?]] zuegericht werden75. 

Den für den Zusammenhalt der Familie potentiell konfliktträchtigsten Schritt
stellte die Erbteilung dar. Dementsprechend war es die wichtigste Aufgabe der
Testamentsvollstrecker, den Familienfrieden zwischen der Ehefrau des Verstor-
benen, seinen Söhnen und Töchtern und ihren Ehemännern durch einen von allen
akzeptierten Vergleich zu wahren. So erklärte Christoph Geizkofler vor dem Beginn
der Erbauseinandersetzung: Ich ratte nur auf mittl, den friden und eingikhait zu-
erhalten76. Falls sich einer der Erben durch die Testamentsvollstrecker übervorteilt
fühlte, drohte ein Konflikt in der Verwandtschaft. Daher wünschte sich Christoph
Geizkofler, einer der Söhne des Verstorbenen wäre bei der Erbteilung anwesend,
damit man in gellümpffen füriber khommen möchte und hernach nit ursach hätte,
was zu sgruppuliern [skrupulieren]77. 

Die Testamentarier sahen sich überdies Ansprüchen von Verwandten ausgesetzt,
die sich unberechtigte Hoffnungen auf einen Teil des Erbes machten. Christoph
Geizkofler fürchtete, er werde mit Isaak Grebmer der baß Sara [Sara Geizkofler,
Grebmers verstorbene Frau] halben noch anstöß leiden78. Zudem drohten allzu laut-
starke Auseinandersetzungen um das Erbe, weitere vermeintliche Erben auf den
Plan zu rufen. Deshalb riet Dr. Leonhard Bernhard, der erzherzogliche Geheim-
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72 Vgl. StAL B90 Bü 327, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1614 II 28.
73 Vgl. StAL B90 Bü 872, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1615 IV 06.
74 Ebd., Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Moos, 1615 III 22.
75 Ebd., Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1615 IV 17.
76 Ebd., Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1615 III 30.
77 Ebd., Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1615 III 22.
78 Ebd.
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sekretär, dazu, die Erbteilung in stille und ohne weittleüffigkheitt durchzuführen,
darmit nit etwa (aus sonderm vertrauen zumelden) anderst daraus entstehe, dessen
man der zeitt khain fürsorg tragt, wie dan dz sprichwort ignem gladio non fodere, ihr
vül mit schaden wizig gemacht79. Bei der Erbteilung Abraham Geizkoflers musste
sich Christoph Geizkofler als Beistand und Vormund der Söhne seines Cousins
zudem mit seinem Mit-Testamentarier Gienger vergleichen, der als Vater der Witwe
vor allem deren Interessen vertrat. Um frid und ainigkheit zu erhalten, musste er
dessen Tochter mehr zugestehen, als das Testament vorgesehen hatte80. 

Neben der formalisierten Rolle des Testamentariers engagierten sich Familien-
angehörige im Zuge von Erbschaftsauseinandersetzungen als Patrone. So hatte
Christoph Geizkofler seinem Vetter auf dem Totenbett bej der handt angelobt, den
Haunsheimer zu bitten, von der Frau und den Kindern die vötterliche handt […] nit
abzuziehen81. Geizkofler mobilisierte sein Tiroler network für die Hinterbliebenen
des Generaleinnehmers und bat Christoph von Wolkenstein, Friedrich Altstetter
und Leonhard Bernhard, sich der wittib und weisen bevorab zu erlangung der fug-
gerischen schuld in gnaden und bestem ahnzunemmen82.

Sollte die Verwandtschaft die Einhaltung des Testaments und den Frieden zwi-
schen den Erben gewährleisten, stellte das Testament die finanzielle Versorgung der
Witwe und die standesgemäße Erziehung und Ausstattung der minderjährigen und
unverheirateten Kinder sicher. Eine testamentarische Familienpolitik, die über die
Kernfamilie hinausging, ist weder im Testament Hans’ (III.), noch Michaels (II.),
noch Abrahams festzustellen. Der einzige Geizkofler, der Familienpolitik durch
sein Testament machte, war Zacharias Geizkofler selbst, der 1596, 1600, 1614 und
1616 Testamente errichtete83, von denen jedoch keines im Familienarchiv überliefert
ist. Allerdings sind, vermutlich im Zusammenhang mit den Erbstreitigkeiten nach
dem Tod Ferdinand Geizkoflers, der 1653 ohne männliche Nachkommen starb,
Abschriften einzelner Briefe Geizkoflers und seiner Verwandten entstanden, die
Abraham und Lukas Geizkoflers Nachkommen, die von Ferdinand Geizkofler ent-
erbt worden waren, zur Bekräftigung ihrer Forderungen an dessen Witwe dienten84.
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79 StAL B90 Bü 872., Leonhard Bernhard an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1615 III 21. Dieser
Meinung schloss sich auch Christoph Geizkofler an, der ebenfalls meinte, dz man mit den
sachen cautte umb gee. Ebd., Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1615 III 22.

80 Vgl. ebd., Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1615 IV 06.
81 Ebd., Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Moos, 1615 II 05 st.n.
82 Ebd., Z. G. an Christoph Geizkofler (Entw.), Haunsheim, 1615 II 03 st.v. 
83 Es ist bekannt, dass 1596 Geizkoflers Schwiegervater Marx Rehlinger als Testamentszeuge

des Reichspfennigmeisters fungierte. Vgl. Reinhard: Eliten, Nr.1023, S. 667 . Das Testament
von 1600 wird in einem Schreiben Lukas Geizkoflers an seinen Neffen Abraham Geizkofler
erwähnt. Vgl. StAL B90 Bü 864, Lukas Geizkofler an Abraham Geizkofler (Abschr.), Augs-
burg, 1600 VIII 11. Dass Geizkofler vor seiner Reise nach Prag 1616 ein Testament aufrich-
tete, geht aus einem erhaltenen Notariatsinstrument hervor. Vgl. StAL B90 U 46, Notariats-
instrument David Schwarz’ (Ausf.), Haunsheim, 1616 IX 26.

84 Vgl. StAL B90 Bü 864.
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Hierbei handelt es sich nicht um Fälschungen, denn ihr Inhalt wird durch Briefe
Abraham Geizkoflers und Briefentwürfe Geizkoflers in wesentlichen Punkten
bestätigt85.

Neben der Absicht, einzelne Legate für seinen Bruder und andere Verwandte aus-
zusetzen, zog sich der Wunsch nach der Sicherung des sozialen Status der Familie
durch die ökonomische Gewährleistung der adligen Erziehung und Lebensführung
der männlichen Familienmitglieder und durch adliges Konnubium der Töchter als
familienpolitisches Leitmotiv durch die in diesen Briefen erörterten Pläne. Anders
als in den vorgenannten Testamenten wird die erbberechtigte Familie nicht aus-
schließlich als Kernfamilie bestehend aus den Eltern und ihren Kindern konstruiert,
sondern überdies als adliges Geschlecht. So sollten Haunsheim und Gailenbach86 als
Eigengüter Geizkoflers, falls sein Sohn ohne Erben sterben sollte, in einen Fami-
lienfideikommiss umgewandelt werden87. Einerseits sollte das reichsritterschaft-
liche Gut Haunsheim als symbolischer Ausweis der erworbenen Adelsqualität
dienen und die Familie auf Dauer im Reichsadel verankern. So erklärte Geizkofler
seinem Vetter Abraham zu seinem Erwerb von Haunsheim, dieses Gut solle der
ganzen Familie (unß allen) zur reputation und wolfart geraichen88. Andererseits
sollte es die ökonomische Existenz der Familie sichern und ihre adlige Lebens-
führung gewährleisten. 1613 schrieb Geizkofler seinem Vetter Abraham, er habe
sein Gut Haunsheim, aus dem jährlich 5000 fl. Einkünfte fließen würden, dem
manßstamen […] alß ein ewig fideicommiss vermacht, die sön davon studirn und
zum kriegswesen halten zulassen und die döchter, so sich adelich verheüraten,
außzusteüren89. Damit verbunden war aber die Bedingung, die Religion in Hauns-
heim nicht zu ändern. Familienpolitik stellte zwar ein zentrales Motiv dar, religiöse
Bindungen spielten aber eine ebenso wichtige Rolle. Der Disziplinierung der Fami-
lie zu einer adligen Lebensführung diente die Bestimmung, dass die Familienange-
hörigen sich in allem ehrlich und adelich verhalten müssten90. Für Geizkofler stand
bei seinem Testament nicht nur die Versorgung seiner Kernfamilie im Vordergrund,
sondern auch die biologische Kontinuität und vor allem die Wahrung des adligen
Status des Hauses Geizkofler. Dies zeigt sich im Zusammenhang mit der nicht stan-
desgemäßen Heirat Adam Geizkoflers. Als Geizkofler durch seinen Bruder von
dieser Hochzeit erfuhr, teilte er diesem mit: Ich hab auch allbereit ihnen [den Söh-
nen Abrahams] zuem besten, weiln sonst auf keinen unserer vettern kein rechnung
zue machen, da mein lini abgehen sollte, wegen meiner zeitlichen güetter disponiert
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85 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 872, Abraham Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1613 IV 27.
86 StAL B90 Bü 864, Z. G. an Abraham Geizkofler[?] (Abschr.), Ulm, 1614 IV 24.
87 Vgl. auch ebd., Z. G. an Michael (II.) Geizkofler (Abschr.), [o. O.], 1607 VII 15, und MFI

Dip. 1117, Z. G. an Michael (II.) Geizkofler und Lukas Geizkofler (Abschr.), Haunsheim,
1607 X 11/01, fol. 407r.

88 StAL B90 Bü 864, Z. G. an Abraham Geizkofler (Abschr.), [o. O.], 1600 VII 28.
89 Ebd., Z. G. an Abraham Geizkofler (Abschr.), [o. O.], 1613 V 31.
90 Ebd.
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gehabt, weiln ich aber ahniezo dise proben sihe, werde ich verursacht, mein dispo-
sition auch darnach zue conditionieren91.

Die erworbene Verwandtschaft aus der Familie Rehlinger spielte für Geizkofler
vor allem bei der Absicherung des Testaments eine Rolle. Geizkoflers Schwieger-
vater Marx Rehlinger fungierte 1596 als Testamentszeuge seines Schwiegersohns92.
In seinem 1600 abgefassten Testament bestimmte Geizkofler angeblich neben seiner
Frau und Michael (II.) Geizkofler, der als Testamentszeuge fungiert hatte, auch
Marx Konrad von Rehlingen zum Vormund seines Sohnes93. Geizkofler selbst war
1605 im Rahmen der Erbteilung nach dem Tod seiner Schwiegermutter nur mittel-
bar Erbe, denn der Anteil am Nachlass der Eltern in Höhe von 6101 fl. 25 kr. fiel
rechtlich an Maria Geizkofler94. Als ihrem Ehemann stand ihm jedoch die Verwal-
tung des Paraphernalguts zu, d. h. desjenigen Vermögens, das die Ehefrau neben
ihrem Heiratsgut mit in die Ehe brachte oder während der Ehe unabhängig erwarb.

Für die minderjährigen Kinder eines verstorbenen Familienmitgliedes wurden
Pfleger bestellt, wie etwa in den Testamenten von Hans (III.) und Abraham Geiz-
kofler. In der Familie Geizkofler war die Übernahme von Pflegschaften überdies
durch den Vertrag über die Familiengemeinschaft geregelt, der vorsah, dass die
Geizkofler vormunden eines Nachlasses sein sollten, falls ein Familienmitglied ster-
ben sollte, ohne Pfleger benannt zu haben95. Vormundschaften über Kinder männ-
licher Verwandter der Geizkofler übernahmen daher fast immer deren Agnaten. Als
Pfleger der Kinder Hans’ (III.) fungierten Michael (II.) und Uriel96, als Vormund
von Abrahams Söhnen sein Cousin Christoph97 und als Pfleger der Kinder Kaspar
Geizkoflers seine Brüder Michael (II.) und Gabriel98. 

Die Geizkofler waren im Gegensatz zu den von Sieh-Burens untersuchten An-
gehörigen der Augsburger Oligarchie, die in der Vormundschaft ein „geeignetes
Mittel“ erblickten, „um die durch Konnubium geschaffene soziale Verflechtung
über den Tod eines Ehepartners hinaus fortzusetzen“99, in der Regel wenig geneigt,
die Kognaten an den Pflegschaften zu beteiligen. Als Rosina Geizkofler geb. Prock,
die Witwe Kaspar Geizkoflers, darauf bestand, ihren Kindern auch von irer freundt-
schaft Pfleger zu bestellen, verweigerten ihr dies die Geizkofler. Der Streit wurde
schließlich vor der niederösterreichischen Regierung entschieden, die Gabriel
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91 StAL B90 Bü 873, Z. G. an Christoph Geizkofler (Entw.), Haunsheim, 1615 X 04/14.
92 Vgl. Reinhard: Eliten, Nr.1023, S. 667.
93 Vgl. StAL B90 Bü 864, Lukas Geizkofler an Abraham Geizkofler (Abschr.), Augsburg, 1600

VIII 11.
94 Vgl. Hildebrandt: Handelshäuser, Bd.1, Erbteilung zwischen den Kindern M. Rehlingers,

Augsburg, 1605 III 31, Nr. 245, S. 264 f.
95 StAL B90 Bü 585, Vertrag über die Geizkoflersche Gemeinschaft (Ausf.), Augsburg, 1599 VI

27.
96 Vgl. StAL B90 Bü 861, Z. G. an Hans Sigmund Kastner (Entw.), Salzburg, 1587 XI 01.
97 Vgl. StAL B90 Bü 872, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1615 IV 06.
98 MFI Dip. 1117, Familienbuch Z. G.s (1608), fol. 316v.
99 Vgl. Sieh-Burens: Oligarchie, S. 60.
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Geizkofler außgeschloßen, der Prockhischen tanquam legitimum tutorem zuege-
laßen hat100. 

Die Gründe für dieses Verhalten legte Geizkofler in einem Brief an Hans Kast-
ner101, den Bruder der Witwe Raphael Geizkoflers, dar, als deren Angehörige ihr bei
der Inventarisierung des Vermögens ihres Mannes einen beystanndt zur Seite stel-
len wollten. Die Familie Kastner war besorgt, dass die Witwe und das Pflegekind
durch die Pfleger ökonomisch übervorteilt würden, denn Geizkofler versicherte, er
und seine Blutsverwandten strebten keinen privat nuz oder gewinst an. Demgegen-
über berief er sich auf die soziale Verpflichtung zum Beistand gegenüber Verwand-
ten sowie den Gemeinschaftsvertrag und erklärte, die Geizkofler nähmen sich der
Vormundschaft nur an, damit wir dem hochbeteurten unnd mit mundt unnd hanndt
reciproce gegen ainannder gethannen zuesagen und meines vöttern seligen zu unns
habenden hochen vertrauen ein geniegen laisten. Die Beiordnung eines Beistandes
für die Witwe begrüßte Geizkofler zwar als Maßnahme, um dem Erbvergleich 
mit der Witwe zu merer validitet unnd becrefftigung zu verhelfen, allerdings lehnte
er dessen Anwesenheit bei der Inventur ab, da die Witwe außer ihrem in die Ehe
gebrachten Vermögen keine Erbansprüche habe. Der Ausschluss der Schwäger von
der Inventur der Erbschaft bezweckte nicht nur, das ökonomische Kapital der Fa-
milie durch Geheimhaltung zu schützen, sondern auch andere Familiengeheim-
nisse. Rhetorisch fragte Geizkofler, ob Kastner wolle, dass nach seinem Tod seine
Schwäger oder Fremde in seinen schrifften […] umbgeen unnd dieselbe ires gefal-
lens registrirn und durchsuechen […], sonnderlich, do er mit seinen brüedern oder
auch anndern seinen befreundten allerlay vertraute sachen, die er so gar seiner haus-
frauen nit eröffnet, schrifftlich tractirt102.

Die Pfleger sollten also das Erbe der minderjährigen Kinder inventarisieren, ihre
Interessen bei der Erbteilung wahren103 und dann das Vermögen ihrer Pflegekinder
verwalten, sofern damit nicht wie im Falle Hans (III.) Geizkoflers die Ehefrau
beauftragt wurde. Die Erwartung, die dabei an die Pfleger herangetragen wurde,
war des kindts nuz unnd wolfart zu fördern, wie Geizkofler Kastner versicherte104.
Dessen Misstrauen und die vielfachen Beteuerungen Geizkoflers zeigen jedoch,
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100 StAL B90 Bü 861, Z. G. an Hans Sigmund Kastner (Entw.), Salzburg, 1587 XI 01.
101 In einem Dorsalvermerk wird der Empfänger des Briefes Geizkoflers, dessen Konzept im

Familienarchiv vorliegt, als Hanß Sigmund Castner bezeichnet. Nach den Aufzeichnungen
Raphael Geizkoflers gab es in der Familie seiner Frau allerdings keinen Hans Sigmund. Ver-
mutlich handelt es sich um Katharina Geizkoflers Bruder Hans Kastner. Vgl. MFI Dip. 826,
Familienbuch Raphael Geizkoflers (1583), S.109.

102 StAL B90 Bü 861, Z. G. an Hans Sigmund Kastner (Entw.), Salzburg, 1587 XI 01. Mög-
licherweise standen diese Briefwechsel im Zusammenhang mit der unrühmlichen Abbe-
rufung Raphael Geizkoflers vom Amt des Hofkassiers in der Fuggerfaktorei in Madrid, die
erfolgt war, weil er den Angestellten eigenmächtig Vorschüsse gewährt, mit den ihm anver-
trauten Geldern auf eigene Rechnung spekuliert und sein eigenes Vermögen mit Frauen
durchgebracht hatte. Vgl. Hildebrandt: Diener, S.166 Anm. 53.

103 Vgl. StAL B90 Bü 872, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1615 IV 06.
104 StAL B90 Bü 861, Z. G. an Hans Sigmund Kastner (Entw.), Salzburg, 1587 XI 01.
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dass in der Praxis Vormundschaften häufig der Bereicherung der Vormunde dien-
ten, obgleich sich dies in den im Familienarchiv überlieferten Fällen nicht feststel-
len lässt. Den Pflegern kamen neben der Verwaltung des ökonomischen Kapitals
ihrer Schützlinge weitere Aufgaben zu, die normalerweise dem Vater zufielen. Bei
männlichen Pflegekindern war dies die Frage der Erziehung und Ausbildung. So
war beispielsweise Christoph Geizkofler zunächst mit der Frage konfrontiert, ob er
seine Pflegesöhne ihr Studium in Padua fortsetzen lassen sollte oder nicht105. Zudem
planten die Pfleger die Heiratsstrategien für ihre Mündel. Bei der Heirat von Ra-
phael Geizkoflers Tochter Katharina mit Ferdinand Fieger 1606 verhandelten
Christoph und Abraham Geizkofler als Vertreter ihrer Onkel Michael (II.) und
Lukas neben dem Tiroler Hofkanzler Altstetter und Vizekanzler Kastner als Ver-
treter der Mutter der Braut mit den Fiegern106. Über den Fortgang der Heiratsver-
handlungen stimmten sich die Tiroler und Augsburger mit Geizkofler ab, der sich
damals in Prag aufhielt107. Ihr Ziel war auch in diesem Fall vor allem die Wahrung
der finanziellen Interessen und Geheimnisse der Geizkofler gegenüber Fieger und
den Kastnern108. Separate Verhandlungen mit Hans Kastner, dem Bruder Katharina
Geizkoflers, sollten Katharina Geizkofler und ihren Ehemann gegen Zahlung von
1000 fl. dazu bewegen, auf alle weiteren finanziellen Ansprüche auf das Familien-
vermögen der Geizkofler zu verzichten109. 

Waren die Geizkofler mit Ausnahme des Reichspfennigmeisters darauf bedacht,
die Schwiegerfamilie von Vormundschaften fernzuhalten, so waren im Gegensatz
dazu bei der Vormundschaft über Marx Anton von Rehlingen vor allem die Schwä-
ger involviert. Als Anfang des Jahres 1605 seine Mutter starb, übernahmen sein
Bruder Marx Konrad von Rehlingen, sein Schwager Jakob Rembold, Anton Felix
Welser110 und Georg Hopfer111 die Pflegschaft112. Während die ersten beiden Pfleger
wohl dem Willen der Familie entsprachen, waren die beiden letzteren seitens des
Stadtregiments verordnet worden. Schon wenige Tage nach dem Tod seiner Mutter
schrieb Rehlingen dem Haunsheimer, dass dem erst 17 Jahre alten Marx Anton
hiesigem gemeinen stattgebrauch nach […] beiständ ad actum divisionis geordnet
werden müssten. Durch die Beistände allerdings würden unsere sachen denudirt,
welches wir zuem höchsten scheuen113. Auch in der Familie Rehlinger galt die Sorge
bei Erbteilungen also der Wahrung der (ökonomischen) Familiengeheimnisse ge-
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105 Vgl. StAL B90 Bü 872, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Moos, 1615 II 05 st.n. und die
Antwort seines Bruders, den er in dieser Angelegenheit um Rat gebeten hatte, ebd., Z. G. an
Christoph Geizkofler (Entw.), Haunsheim, 1615 II 03 st.v.

106 Vgl. StAL B90 Bü 860, Michael (II.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1606 IV 21.
107 Vgl. die Schreiben Michaels (II.) Geizkoflers aus dem Jahre 1606 in StAL B90 Bü 860.
108 Vgl. ebd., Michael (II.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1606 V 18.
109 Vgl. StAL B90 Bü 579, Abrechnung Abraham Geizkoflers 1605, Sterzing, 1606 XI 30.
110 Zu Welser vgl. Reinhard: Eliten, Nr.1422, S. 920.
111 Zu Hopfer vgl. ebd., Nr. 479, S. 333 f.
112 Vgl. ebd., Nr.1023, S. 667.
113 StAL B90 Bü 531, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1605 II 11.
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genüber Dritten, wobei im Gegensatz zu den Geizkoflern auch die Schwäger zur
Familie gerechnet wurden.

Geizkofler übernahm nicht formell die Rolle eines Pflegers, nahm aber als fami-
liärer Patron im Rahmen der Vormundschaft eine Schlüsselstellung ein. So befahl
Marx Konrad von Rehlingen seine Geschwister samentlich als vatter und mueter
beraubte, traurige kinder in seines Schwagers vätterliche, schwägerliche und gnä-
dige protection. Zudem bat ihn Marx Konrad von Rehlingen um direction und rath
in der Vormundschaftssache und bei der Erbteilung114. Auch an Fragen der Er-
ziehung und des Studiums sowie am Arrangement einer Heirat für Marx Anton
beteiligte sich Geizkofler.

d) Karrierestrategien

Parallel zum sozialen Aufstiegsprozess der Geizkofler wandelten sich auch die Aus-
bildungs- und Karrierewege der Familienmitglieder. Von den elf Söhnen Hans (II.)
Geizkoflers, die das Erwachsenenalter erreichten, besuchten nur zwei Universitä-
ten und absolvierten juristische Studien115. Die anderen erhielten eine profunde
Ausbildung, die sie zu Tätigkeiten im fürstlichen und ständischen Finanzwesen
befähigen sollte. Geizkoflers Vater beispielsweise erlernte in Trient die italienische
Sprache sowie Buchführung (raitten). Danach hielt er sich in Kärnten auf und er-
warb Kenntnisse in schmölz: und perckhwerchs sachen, um anschließend in der Lin-
zer Münzstätte ein Praktikum zu absolvieren116. In der nächsten Generation behiel-
ten die Familienangehörigen diesen doppelten Erfolgsweg zum sozialen Aufstieg
bei, bildete doch die Tätigkeit als Juristen und Finanzfachleute im Fürstendienst
einen wichtigen Kanal sozialer Mobilität117. Das Gewicht verlagerte sich allerdings
erheblich zugunsten der juristischen Studien. Von vierzehn jungen Geizkoflern
wählten sechs ein solches Studium, acht bereiteten sich durch eine Ausbildung auf
eine Tätigkeit im Finanzwesen vor oder traten in Kriegsdienste. In der Generation
von Geizkoflers Sohn absolvierten alle vier jungen Geizkofler ein juristisches Stu-
dium und eine mehr oder minder ausgedehnte Kavalierstour. Einerseits spiegelt sich
darin der Wandel des Bildungsverhaltens des Adels insgesamt, der durch bürger-
liche Konkurrenz im Fürstendienst herausgefordert sich im Verlauf des 16. Jahr-
hunderts vermehrt gelehrten Studien zuwandte. Andererseits reflektiert dies auf der
Mikroebene den sozialen Aufstieg der Familie Geizkofler, deren Angehörige nun
nur noch eine adlige Standesbildung durchliefen. 
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114 Ebd.
115 Michael (II.) Geizkofler, der in Leipzig studierte und als Hofmeister eines Grafen von Liech-

tenstein nach Italien reiste, sowie Lukas Geizkofler. Vgl. MFI Dip. 1117, Familienbuch
Z. G.s (1608), fol. 305r und Schweizer: Lucas Geizkofler, S. 44 – 61.

116 Vgl. MFI Dip. 826, Familienbuch, Raphael Geizkoflers (1583), S.10.
117 Vgl. Reinhard: Lebensformen, S. 318 f.
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Bei diesen Bildungsstrategien kam der Verwandtschaft eine wichtige Rolle zu. In
der Generation Geizkoflers ließen Michael (II.) und Uriel Geizkofler ihren Neffen
schon während ihrer Schulzeit kulturelle Patronage angedeihen. Für ein Studium
bestimmte junge Familienangehörige wie Lukas, Zacharias, Hans (IV.), Adam und
Joseph absolvierten unter der Aufsicht Michaels (II.) ein humanistisches Curricu-
lum, das zur Vorbereitung der peregrinatio academica dienen sollte118. Nach Ab-
schluss des humanistischen Propädeutikums übernahmen akademisch gebildete
Verwandte die Leitung der Studien. Neben Michael (II.) kontrollierten vor allem
Lukas und Zacharias Geizkofler die Studien ihrer jungen Verwandten119. Bei den
Pflegern und den anderen Verwandten lag die Entscheidung über Budget120, Stu-
dienorte121 und Lerninhalte122 sowie die Kontrolle der Lernziele123. Dazu trat die
Disziplinierung der Lebensführung. So ermahnte Raphael Geizkofler seinen Nef-
fen, dessen Vormund er war, wiederholt ad pietatem, diligentiam & parsimoniam124.
Die Disziplinierung richtete sich vornehmlich auf das Finanzgebaren, die Sorgfalt
für das Studium und die sozialen und religiösen Normen entsprechende Lebensfüh-
rung, deren Missachtung auf das Ansehen der Familie negative Auswirkungen hatte. 

Neben ihren Kontrollfunktionen nahm die Familie während des Studiums durch
die Suche nach Patronen, die dem späteren Fortkommen dienlich sein konnten, eine
Karrierefunktion wahr. In seiner Zeit in Ingolstadt lehnte sich Hans eng an Ferdi-
nand Khuen von Belasi an. In einem Brief an seinen Bruder forderte er diesen auf,
zugesagte commissa negotia für Khuen möglichst bald zu erledigen. Dabei mahnte
Hans (IV.) seinen Bruder mit der Begründung zur Eile, dass Khuen et multis officiis
te meque persequitur, et plurimum nobis imposterum prodesse potest125. Durch seine
steile Karriere erlangte Geizkofler seinem Bruder gegenüber selbst die Rolle eines
Patrons. Dessen Protektion erfuhr Hans (IV.) schon während seiner Studienreise.
Während seines Aufenthalts in Florenz verschaffte ihm ein Empfehlungsschreiben
des Reichspfennigmeisters eine Einladung zur Hochzeit Großherzogs Ferdi-
nands126. Die Hoffnung auf weitere Unterstützung durch seinen Bruder bei seiner
späteren Karriere verband Hans (IV.) ausdrücklich mit den Ressourcen, die dieser
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118 Zum Schulbesuch Lukas Geizkoflers vgl. Wolf: Lucas Geizkofler, S. 24 und 26, zu Hans
(IV.) Geizkofler vgl. MFI Dip. 1117, Familienbuch Z. G.s (1608), fol. 312v und zum Schul-
besuch Joseph Geizkoflers in Augsburg vgl. ebd., fol. 320v.

119 Vgl. z. B. ebd., 316v. Dort wird beispielsweise erwähnt, dass Adam Geizkofler nach dem
Tod seines Vaters durch seine Vormünder Michael (II.) und Gabriel Geizkofler auf die Aka-
demie nach Straßburg geschickt wurde. 

120 Vgl. StAL B90 Bü 870, Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Ingolstadt, 1583 III 28 st.n.,
und ebd., Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Florenz, 1589 V 13.

121 Vgl. z. B. ebd., Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Ingolstadt, 1583 III 15, oder ebd.,
Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Basel, 1584 IV 08.

122 Ebd., Hans (IV.) Geizkofler (Ausf.), Ingolstadt, 1583 I Kal.
123 Vgl. ebd., Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Ingolstadt, 1582 XII 17.
124 Ebd., Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Straßburg, 1582 IV 23.
125 Ebd., Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Ingolstadt, 1583 I 23.
126 Vgl. ebd., Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Florenz, 1589 V 13.
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durch die Übernahme des Reichspfennigmeisteramtes gewonnen hatte. Demgemäß
beglückwünschte er seinen Bruder mit den Worten: Habes n. tanto majorem, me 
ad altiora movendi, occasionem, quam et ego diligentia mea in addiscendis linguis,
observandis diversarum gentium moribus, et legibus historiisque perdiscendis auge-
bo127. Das Versprechen, seine Studien nun entschlossener in Angriff zu nehmen,
zeigt allerdings, dass ein familiärer Patron allein für eine Karriere nicht genügte, son-
dern dass der Karriereaspirant eine entsprechende Qualifikation mitbringen musste. 

Die nicht akademisch gebildeten Familienangehörigen erhielten in der Regel
unter der Aufsicht ihrer Eltern vermutlich nur eine Elementarbildung. Unter Um-
ständen erfuhren aber auch sie die kulturelle Patronage der Verwandtschaft: Seinen
Neffen Hieronymus schickte Uriel Geizkofler auf Kosten der Gemeinschaft ein
Jahr lang in Feldkirch in die deutsche Schule128. Er organisierte zudem Aufenthalte
in Italien für seine Neffen Michael (III.) und vermutlich auch Maximilian, damit sie
Sprachkenntnisse erwerben sollten129. Nach dem Studium oder anstelle eines Stu-
diums nahmen Familienangehörige, die fürstliche oder ständische Ämter inne-
hatten, jüngere Verwandte als Praktikanten in ihre Ämter auf und gewährten ihnen
auf diese Weise die Möglichkeit, für eine weitere berufliche Laufbahn erforderliches
Wissen und Erfahrungen zu sammeln. Als Generaleinnehmer der Tiroler Land-
stände verfügte Uriel Geizkofler über solch eine Ressource. Während der aka-
demisch gebildete Fuggersche Administrator die humanistischen und juristischen
Studien seiner Neffen beaufsichtigte, war der Tiroler Generaleinnehmer für die
praktische Ausbildung zuständig, die sie für Dienste im Finanzwesen vorbereiten
sollte. Nach dem Tod seines Bruders Georg fand dessen Sohn Hieronymus fünf
Jahre lang Aufnahme bei Uriel und Balthasar Geizkofler in Tirol bzw. Kärnten130.
Ebenso wurde Abraham Geizkofler von jugent auf bey herrn Uriel Geizkoflern
[…] erzogen und übernahm nach dessen Tod das Amt des Generaleinnehmers131.
Auch Michaels (II.) gleichnamiger Sohn befand sich in der Obhut Uriels, der sich
überlegte, auch Hans (V.) Geizkofler für ein oder zwei Jahre bei sich aufzunehmen,
do er etwas erfiere auch manndlicher würde, jedoch da nit muetwillige geselschafft
verhannden, und außerdem im schreiben und raiten [rechnen] etwas pesser geybt
würde132. Das Ziel der Praktika bestand also darin, den jungen Familienmitgliedern
Kenntnisse und Fertigkeiten beizubringen, aber auch sie zu disziplinieren. 

Seit Zacharias Geizkofler das Amt des Reichspfennigmeisters bekleidete, bot auch
er seinen Verwandten die Möglichkeit, Erfahrung in den Amtsgeschäften zu sam-
meln. So reiste Jobst Ettenharter, der Cousin Geizkoflers, 1589 nach Augsburg, um

456

127 Ebd.
128 StAL B90 Bü 579, Gemeinschaftsrechnung Uriel Geizkoflers 1580, Sterzing, 1581 V 01.
129 Vgl. zum Aufenthalt Michael (III.) Geizkoflers in Verona (1589 –1591) StAL B90 Bü 861,

Uriel Geizkofler an Z. Geizkofler (Ausf.), [o. O.], 1589 VIII 28, und StAL B90 Bü 583, Ab-
rechnung zwischen Michael (II.) und Abraham Geizkofler (Ausf.), Sterzing, 1595 VII 17.

130 MFI Dip. 826, Familienbuch Raphael Geizkoflers, S. 3.
131 MFI Dip. 1117, Familienbuch Z. G.s (1609), fol. 318r.
132 StAL B90 Bü 861, Uriel Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sellrain, 1589 VIII 28.
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beim Reichspfennigmeister seinen Dienst anzutreten133. Auch Maximilian Geiz-
kofler diente eine Zeit lang im Pfennigmeisteramt. Als das Regiment Lodron, in das
Maximilian 1589 eingetreten war, kurz nach seiner Musterung wieder abgedankt
wurde, vertrat Uriel Geizkofler die Meinung, es sei sinnvoll, dass Maximilian wieder
nach Augsburg zurückkehre und sich in den ambtssachen studier[e]134. Geizkoflers
politische Missionen, auf die er junge Verwandte mitnahm, boten diesen die Mög-
lichkeit, Einblicke in Entscheidungsabläufe zu gewinnen und Kontakte zu knüpfen.
Auf seiner Reise zur polnischen Königswahl wurde Geizkofler von seinem Bruder
Maximilian begleitet135. Auf dem Reichstag 1594 befand sich sein Schwager Marx
Konrad Rehlinger in seinem Gefolge136. 

Diese Formen kultureller Patronage beschränkten sich nicht auf die Herkunfts-
familie. Der Haunsheimer spielte auch bei der Planung und Durchführung der Stu-
dienreisen seines jungen Schwagers Marx Anton von Rehlingen eine maßgebliche
Rolle. Schon 1604 empfahl er ihn dem Herzog von Bouillon, an dessen Ritter-
akademie in Sedan sich zur selben Zeit Ferdinand Geizkofler mit seinem Präzeptor
Heinrich Hiller aufhielt137. Zwischen 1604 und 1606 begleitete Marx Anton seinen
nur drei Jahre jüngeren Neffen auf seiner Kavalierstour durch Frankreich138. Auf
ausdrücklichen Wunsch seines Schwagers Marx Konrad von Rehlingen kontrol-
lierte Geizkofler persönlich die Lernerfolge Marx Antons und beriet sich mit des-
sen Bruder über die weitere Karriere. Ganz willkürlich entschied die Familie aber
nicht über den weiteren Werdegang des jungen Rehlingen, denn Marx Konrad von
Rehlingen wollte zumindest Marx Antons proposition, humor und inclination er-
gründen139. Sie steuerte dessen Ziele allerdings in eine gewünschte Richtung. Dieser
hatte den Wunsch geäußert, sich zu dem kriegsweßen ex professo [zu] begeben140.
Geizkofler gelang es, ihm seine phantasey auszureden. Eine besondere lust zu den
studiis konnte er allerdings bei ihm nicht feststellen141. Die Planung der Karriere
Marx Antons war nicht nur eine Angelegenheit seines Bruders und des familiären
Patrons Geizkofler, sondern eine konzertierte Aktion der ganzen Familie. Geiz-
kofler lud seine Schwäger Rehlingen und Rembold als Vormunde des jungen Reh-
lingen nach Haunsheim ein, um über das weitere Vorgehen zu beraten142. 
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133 StAL B90 Bü 870, Abraham Geizkofler an Maximilian Geizkofler (Ausf.), Sterzing, 1589
VII 18.

134 StAL B90 Bü 861, Uriel Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sellrain, 1589 VIII 28. Ähnlich äußerte
sich auch Michael (II.) Geizkofler. Vgl. StAL B90 Bü 870, Michael (II.) Geizkofler an Ma-
ximilian Geizkofler (Ausf.), Augsburg, 1589 VIII 24.

135 Vgl. MFI Dip. 1117, Familienbuch Z. G.s (1608), fol. 301r.
136 Vgl. Speidl: Tagebuch, S. 29.
137 Vgl. die Empfehlungsschreiben in StAL B90 Bü 44.
138 Vgl. die Reiserechnungen Hillers in StAL B90 Bü 611.
139 StAL B90 Bü 531, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1606 IV 22.
140 Ebd., Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1607 I 08 st.n.
141 Ebd., Z. G. an Marx Konrad von Rehlingen (Entw.), Haunsheim, 1607 I 02 st.v.
142 Vgl. ebd., Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1607 I 08 st.n.
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Der Erwerb kulturellen Kapitals stellte keinen Selbstzweck dar, sondern diente
dazu, die jungen Familienmitglieder auf eine Karriere im Fürstendienst vorzuberei-
ten. Die Förderung der Karriere von Verwandten durch die Vermittlung von Stel-
len spielte als Rekrutierungsmechanismus eine zentrale Rolle. Als familiäre Patrone
versorgten zunächst Michael (II.) und Uriel Geizkofler ihre Brüder und Neffen mit
Diensten. So bahnte Michael (II.), der seit 1556 als Oberamtmann und oberster
Rentmeister Verwalter des Grundbesitzes der Fugger war, den Weg für drei seiner
Brüder, die ebenfalls als Diener der Fugger Karriere machten143. Gabriel Geizkofler
fungierte als Faktor in Wien. Raphael Geizkofler, der durch befurderung seines
Bruders 1555 in die Dienste Hans Fuggers getreten war144, brachte es zum Kassier
in der Hoffaktorei in Madrid und Lukas Geizkofler wurde Advokat und Rat der
Fugger. Michael (II.) war der Weg in die Dienste der Fugger von seinem Vater ge-
ebnet worden. Dieser war ursprünglich selbst Montanunternehmer und ist um 1530
als Faktor der Fugger in Sterzing nachweisbar145. Durch diese Tätigkeit hatte er
Kontakte zu den Fuggern hergestellt, an die seine Söhne anknüpfen konnten. Uriel
Geizkofler protegierte seinen Neffen Abraham, den er sukzessive zu seinem Nach-
folger als Generaleinnehmer der Tiroler Stände aufbaute146. Vermutlich ebenfalls
durch den Einfluss seines Onkels gelangte Gregor Löffler, der Sohn Elisabeth Löff-
lers geb. Geizkofler, in das Amt des ständischen Steuereinnehmers im Eisacktal147.
Für ihre Neffen Zacharias und Abraham übernahmen Michael (II.) und Uriel bzw.
Lukas Geizkofler bei deren Amtsantritt als Reichspfennigmeister und General-
einnehmer jeweils die Amtskaution von 20 000 bzw. 10 000 fl.148

Der Reichspfennigmeister förderte die militärischen Karrieren seiner jüngeren
Brüder Hans (IV.) und Maximilian sowie seines Vetters Hans (V.), des Sohnes von
Michael (II.) Geizkofler. Zunächst brachte er sie 1589/90 im Regiment des Grafen
von Lodron unter, das unter spanischer Fahne in Frankreich kämpfte. Maximilian
fiel schon 1591 als Fähnrich149. Hans (IV.) Geizkofler diente bis Ende 1593 unter
Lodron in Frankreich und erlangte 1594, protegiert von seinem Bruder, die kaiser-
liche Oberhauptmannschaft über 1000 Söldner, die er in Oberdeutschland warb und
nach Ungarn in den Türkenkrieg führte150. Die Hoffnungen, die sich mit seiner Kar-
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143 Vgl. Blendinger: Michael und Dr. Lukas Geizkofler, S.118.
144 MFI Dip. 826, Familienbuch Raphael Geizkoflers (1583), S. 62.
145 Vgl. Schweizer: Lucas Geizkofler, S.19.
146 So übernahm er beispielsweise die Verwaltung des Amtes schon zu Lebzeiten seines On-

kels, während dieser weiterhin offiziell als Generaleinnehmer firmierte. Vgl. MFI Dip. 1117,
Abraham Geizkofler an die Steuerkompromissarien (Abschr.), [o. O, o. D.], fol. 458v.

147 Vgl. Egg: Geschützguß, S.190.
148 Vgl. Schweizer: Lucas Geizkofler, S.120.
149 MFI Dip. 1117, Familienbuch Z. G.s (1609), fol. 315v.
150 StAL B90 Bü 369, Kaiserliche Bestallung für Hans (IV.) Geizkofler als Oberhauptmann

über 1000 Knechte (Abschr.), Regensburg, 1594 VII 12.
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riere für die Familie verbunden hatten, wurden jäh zerstört, als er 1594 bei einem
Ausfall aus der belagerten Festung Raab ums Leben kam151.

Die Leistungen Geizkoflers, die er für seine Brüder während ihrer kurzen
Karrieren erbrachte, bestanden in der Tätigkeit als broker, indem er sie und seinen
Cousin in militärische Dienste vermittelte. Zugleich unterstützte er sie während
ihrer Dienste als Patron durch seine Amtsressourcen, seine soziale Verflechtung
und sein Vermögen. Den Kontakt zu Lodron vermittelten vermutlich die Fugger152,
die mit ihm in Korrespondenz standen und für sein Regiment Rüstungsgüter be-
schafften153. Der Reichspfennigmeister wandte sich zudem selbst mit einem Emp-
fehlungsschreiben an Lodron, in dem er vor allem die buchhalterischen Fertigkei-
ten (in materia di conti tanto perfetto) seines Bruders Maximilian hervorhob154.
Zudem aktivierte er sein network und bat Erzherzog Ferdinand um Fürsprache für
Maximilian und Hans (V.)155. Geizkofler suchte außerdem innerhalb des Regiments
nach Protektoren, die die Karriere der jungen Geizkofler fördern und sie im Auf-
trag der Familie überwachen sollten. Daher ergingen Schreiben an die mit den Geiz-
koflern teilweise verwandten lodronischen Hauptleute Troyer, Sichel, Paradeiser
und Gallianer156. 

Im Zusammenhang mit diesen Empfehlungen werden mehrere Verhaltensmuster
deutlich, die den Einsatz informeller Beziehungen bestimmten: Die Nutzung mög-
lichst vieler Einflusskanäle erhöhte die Erfolgschancen. Neben der Empfehlung
durch einen einflussreichen Patron kam es auch auf die persönlichen Qualitäten des
Karriereaspiranten an, wie Geizkofler in seinem Brief an Lodron unterstrich. Die
Rekrutierung von Personal durch soziale Netzwerke brachte also nicht notwendi-
gerweise unfähige Personen in Amt und Würden. Nicht nur der Dienstherr in spe,
sondern auch der familiäre Patron hatte ein Interesse an fachlich qualifizierten Die-
nern. Die Reputation des Patrons hing nämlich vom Erfolg des von ihm Vermittel-
ten ab. So erklärte Geizkofler gegenüber Troyer, er würde seinen Bruder nit so hoch
reccommandiren, wenn er nicht wüsste, dass er tauglich, iren gnaden zudienen157.
Leistungen erzeugten dem Reziprozitätsprinzip gemäß immer den Anspruch auf
Gegenleistungen. Deshalb verpflichtete sich Lodron durch die Aufnahme seiner
Brüder den aufstrebenden Reichspfennigmeister. Lodron ließ diesen beispielsweise
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151 Vgl. hierzu StAL B90 Bü 373, Salomon Pühler an Z. G (Ausf.), Raab, 1594 VIII 28, StAL
B90 Bü 369, Jeremias Bleichrod und Hans Konrad Renner an Z. G., Raab, 1594 VIII 28.

152 B90 Bü 870, Marx[?] und Hans[?] Fugger an den Grafen Lodron (Ausf.), Augsburg, 1589
VI 30.

153 Vgl. zur Korrespondenz Hans Fuggers mit Lodron Karnehm: Korrespondenz, Bd. 2,2,
insbesondere Nr. 3139, 3155, 3168, 3217, 3250, 3322, 3343, 3360. 

154 StAL B90 Bü 870, Z. G. an Gf. Hieronymus von Lodron (Ausf.), Augsburg, 1589 VI 30.
155 Vgl. StAL B90 B 369, Ehz. Ferdinand an Gf. Hieronymus von Lodron (Abschr.), Inns-

bruck, 1589 VII 02 und StAL B90 Bü 870, Z. G. an einen Unbekannten in Innsbruck (Ausf.),
Augsburg, 1589 VI 30.

156 Ebd., Z. G. an Sichel, Paradeiser und Gallianer (Ausf.), Augsburg, 1589 VI 30.
157 Ebd., Z. G. an Balthasar Troyer (Entw.), Augsburg, 1589 VI 30.
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bitten, bei Reichsvizekanzler Kurz ein Privileg für seinen Diener Julius Bock zu
solicidirn158.

Während der Oberhauptmannschaft seines Bruders Hans (IV.) beschaffte Geiz-
kofler in Nürnberg, Augsburg159 und Suhl Waffen und Rüstungen für dessen drei
Fähnlein160. In Fragen der Besoldung und Bestallung agierte er als Patron seines
Bruders gegenüber den Geheimen Räten161. Zudem ließ er ihm Empfehlungsschrei-
ben an Finanzleute wie Hans Meichsner und Bartholomäus Castell in Wien zukom-
men, die Hans (IV.) Geizkofler bei der Aufbringung von Geld für seine Söldner
behilflich sein sollten162, und versorgte ihn mit Rekommandationen an die öster-
reichischen Erzherzöge, beispielsweise an Erzherzog Matthias als kommandieren-
den General, und ihre Räte163. Der Reichspfennigmeister gewährte seinem Bruder
zudem finanzielle Unterstützung. Beispielsweise wies er ihm über Meichsner und
Castell je 300 fl. an, um seine Söldner zu bezahlen164.

Mit ihren Militärdiensten verbanden die jungen Geizkofler und ihre älteren Ver-
wandten unterschiedliche Erwartungen. Am Beginn der Karriere von Maximilian
Geizkofler stand die Hoffnung auf pekuniären Gewinn und die Überlegung, dass
der Militärdienst ihm als weiteres Karrieresprungbrett dienen könne, wie ex nega-
tivo aus einem Schreiben Adam Geizkoflers an seinen Cousin hervorgeht. Er sah im
Kriegsdienst schlechtere ökonomische Chancen und Aufstiegsmöglichkeiten als im
Ratsdienst. So sei es ein holtseligers schwinen [schwingen ?] mit der feder, sonder-
lichen mit so guter glehgenheit und hofnung bey deinem brudern, herrn vettern Za-
charia, dann mit dem rostigen spies. Er würde sich die gult boccone nit sobald aus
dem maul lassen nemmen165. Der etwas schlichte Michael (III.) Geizkofler hingegen
wünschte seinem Cousin, er möge mit ainem großen fuetersackh mit portugalesische
cronen aus Frankreich heimkehren166.  

Für Hans (V.) Geizkofler, der zum Schuldenmachen und zum Trunk neigte167,
eignete sich der Militärdienst in den Augen seines Vaters vor allem als Mittel der
Sozialdisziplinierung. Nachdem das Lodronische Regiment 1589 zunächst wieder
aufgelöst wurde, wusste er nicht, wo er seinen Sohn unterbringen sollte, dann inn
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158 Ebd., Maximilian Geizkofler an Z. G. (Ausf.), [o. O.], 1590 VI 30.
159 StAL B90 Bü 372, Z. G. an Hans (IV.) Geizkofler (Ausf.), Regensburg, 1594 VI 20.
160 Ebd., Z. G. an Hans (IV.) Geizkofler (Ausf.), Regensburg, 1594 VII 08 (1).
161 Vgl. z. B. ebd., Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Regensburg, 1594 VI 18.
162 Ebd., Z. G. an Hans (IV.) Geizkofler (Ausf.), Regensburg, 1594 VII 08 (2).
163 StAL B90 Bü 373, Hans (IV.) Geizkofler an Z. G (Ausf.), Raab, 1594 VIII 05.
164 Ebd., Z. G an Hans (IV.) Geizkofler (Ausf.), Augsburg, 1594 VIII 27.
165 StAL B90 Bü 870, Adam Geizkofler an Max. Geizkofler in Augsburg (Ausf.), Padua, 1589

IX 23.
166 Ebd., Michael (III.) Geizkofler an Maximilian Geizkofler (Ausf.), [o. O.], 1589 VII 15.
167 Vgl. hierzu ebd., Barbara Geizkofler an Maximilian Geizkofler (Ausf.), Augsburg, 1589 VII

19, die hoffte, ihr Bruder Hans werde Maximilians threwhertzige[r] gutte[r] leer und ab-
weisung von besser geselschafft und des drinckens, darauß alß jbels kumbt, nit widerstreben
und nicht seinem bösen firnemen weiter statt geben.
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schreiberei und in ainem ambt ist er noch unzeittig, bei hof und bei ainem herrn lernt
man anders nicht als fressen, sauffen und miessig geen, darmit wiert er sich nit
neren168. Kriegsdienst unter der Aufsicht anderer Familienmitglieder169 erschien aus
dieser Perspektive als einziges Mittel der Disziplinierung und des Broterwerbs für
diejenigen, die für Rats- und Hofdienste (noch) nicht geeignet waren170. 

Von Hans (IV.) Geizkoflers militärischer Karriere in kaiserlichen Diensten, die ihn
höher hinaus führte als seinen früh verstorbenen Bruder und seinen Cousin, er-
hofften sich seine Verwandten zudem Patronage für Verwandte, Freunde und Klien-
ten, die Chance auf weiteren Aufstieg sowie die Mehrung des Ruhms der Familie.
Nachdem er die Oberhauptmannschaft übernommen hatte, wurde er als Patron für
die Familie interessant, da er über die Vergabe untergeordneter Offiziersstellen ent-
scheiden konnte. So interzedierten Abraham und Uriel Geizkofler für den in Tirol
im Dienst eines Adligen stehenden Wilhelm Elzenbaum171, der als Feldschreiber in
die Dienste des Oberhauptmanns trat172. Seinen Cousin Jobst Ettenharter nahm
Hans Geizkofler als Fähnrich auf173.

Der Reichspfennigmeister nutzte ebenfalls die Patronageressourcen, die sein
Bruder sich durch die Oberhauptmannschaft und seine Verflechtung mit anderen
kaiserlichen Befehlshabern erworben hatte. Der Lindauer Patrizier Valentin Funck
empfahl Hans (IV.) Geizkofler seinen Sohn und bat, an ime iungen man zuethuen
wie ain landsknecht vatter174 Diese Bitte bekräftigte Geizkofler in einem Schreiben
an seinen Bruder: herr Valentin Funckh ist mir gar hochvertraut, der hatt einen son
darunden, thue im all mögliche befirderung, das will ich halten, als wann es mir selbst
widerfaren175. Geizkofler betrachtete die von ihm vermittelte Patronageressource
quasi als seine eigene. Als Hans Geizkofler dem Bruder des Abts von Kempten auf
dessen Interzession hin eine Hauptmannsstelle gewährte176, geriet er in Konflikt mit
seinem Bruder, der dies nit gern hörte. Geizkofler hätte den ursprünglich für diese
Stelle vorgesehenen Melchior Krafft vorgezogen, der schon Söldner geworben habe
und durch die Verweigerung des Hauptmannspostens finanziell zu schaden komme.
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168 Ebd., Michael (II.) Geizkofler an Maximilian Geizkofler (Ausf.), Augsburg, 1589 VIII 24.
169 Vgl. ebd., Michael (II.) Geizkofler an Maximilian Geizkofler (Ausf.), Augsburg, 1589 VII

13, der darin seinen Neffen bat, achtung auf Hans zu haben, damit dieser sich des ver-
schwendens nit gebrauche.

170 Vgl. dazu auch ebd., Z. G. an Balthasar Troyer (Entw.), Augsburg, 1589 VI 30.
171 StAL B90 Bü 372, Abraham Geizkofler an Hans (IV.) Geizkofler (Ausf.), Sterzing, 1594 V

23. Ebenso äußerte sich auch Uriel Geizkofler, ebd., Uriel Geizkofler an Hans (IV.) Geiz-
kofler (Ausf.), Sterzing, 1594 V 23.

172 Ebd., Abraham Geizkofler an Hans (IV.) Geizkofler (Ausf.), Sterzing, 1594 VI 20.
173 Ebd., Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1594 VI 17.
174 Ebd., Valentin Funck an Hans (IV.) Geizkofler (Ausf.), Lindau, 1594 VII 08/18.
175 Ebd., Z. G. an Hans (IV.) Geizkofler (Ausf.), Augsburg, 1594 VII 20.
176 Vgl. StAL B90 Bü 369, Abt Johann Adam von Kempten an Hans (IV.) Geizkofler, Kemp-

ten, 1594 VI 08 und StAL B90 Bü 372, Hans Geizkofler an Zacharias Geizkofler (Ausf.),
Regensburg, 1594 VI 18.
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Daher wollte Geizkofler beim Kaiser erwirken, dass Hans (IV.) noch ein weiteres
Fähnlein bewilligt werde, dessen Befehl Krafft übernehmen könne177. 

Aus der Sicht Geizkoflers sollte der Kriegsdienst seinem Bruder auch als Karrie-
resprungbrett dienen178. Er erwartete nicht nur, Hans möge fir andere ain solliche
prob thuen, die dir in kunfttig zu deiner befirderung dienen wirdt179, sondern, da
dies seine erste Bewährungsprobe im Reich sei, so ists auch nach glögenheit deines
verhaltens die staffl zu deinem auf: oder abnemen180. Die individuelle Karriere war
unauflösbar mit den Aufstiegschancen der Familie verknüpft. Geizkofler schärfte
seinem Bruder ein, er solle in disem christlichen zug wider den erbfeindt gegen dei-
nem herrn, firgesözten haubtern und deinen soldaten […] dein und unser aller ehr,
aufnemen und befirderung bedenckhen181. Diese Verbindung wird auch im Kondo-
lenzschreiben Geizkoflers an die Mutter Adam Geizkoflers deutlich. Ihr erklärte er,
dass die Geizkofler über den Tod Adams nicht nur wegen der nahenden bluetver-
wantnus trauerten, sondern auch wegen dessen vielversprechenden Leistungen, die
Anlass zur Hoffnung gegeben hätten, er werde in seines frommen vatters seligen
fueßstapfen mit der zeit ersazt[?], auch ime und seinen angehörigen und befreunten
großen nuz und frommen geschaftt haben182.

Das soziale Kapital, das der junge Karriereaspirant im Laufe seines Dienstes in
Form sozialer Verpflichtungen erwarb, kam ebenfalls seiner Familie zugute. So war
Hans (IV.) 1593 maßgeblich darum bemüht, im Auftrag des Regiments Lodrons in
Verhandlungen mit den spanischen Räten den rückständigen Sold einzutreiben.
Diese Bemühungen waren zwar zunächst nicht von Erfolg gekrönt183, sein Ansehen
bei den anderen Offizieren wuchs dennoch. So erklärte Hauptmann Sichel dem
Pfennigmeister, dass dessen Bruder biß datto meistentheils zu defendierung unnserer
ehren dz pöste getahn, darumben wir ime und dem ganzen geschlecht verobligiert184. 

Die Förderung der Karriere sollte nicht nur den Nutzen der Familie mehren, son-
dern auch Ruhm und Ehre des Geschlechts. Der Einzelne musste sich der Fami-
lienehre unterordnen, ihr im Extremfall sogar sein Leben opfern, insbesondere weil
die adlige Ehre als Kriegerethos konstruiert war. Als Hans (IV.) Geizkofler mit
seinem Kriegsvolk zur Verteidigung der Festung Raab ausrückte, ermahnte ihn sein
Bruder, vil lieber den todt [zu] laiden als dir und deinem rödlichen geschlecht ain
unehr auf[zu]thuen185. Ehrverhalten war also nie rein individuell, sondern wirkte
positiv wie negativ auf die Familie zurück. Dementsprechend pries Bonaventura
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177 Ebd., Zacharias Geizkofler an Hans (IV.) Geizkofler (Ausf.), Regensburg, 1594 VI 20.
178 Zum Kriegsdienst als Vehikel sozialer Mobilität vgl. auch Liepold: Adel, S. 411.
179 StAL B90 Bü 372, Z. G. an Hans (IV.) Geizkofler (Ausf.), Augsburg, 1594 VII 20 (1).
180 StAL B90 Bü 373, Z. G. an Hans (IV.) Geizkofler (Ausf.), Regensburg, 1594 VIII 08.
181 StAL B90 Bü 372, Z. G. an Hans (IV.) Geizkofler (Ausf.), Augsburg, 1594 VII 04 (1).
182 StAL B90 Bü 861, Z. G. an Rosina Geizkofler (Entw.), Sterzing, 1590 XI 16.
183 Vgl. StAL B90 B 369, Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Toulouse, 1593 X 05.
184 Ebd., PS des Hauptmanns Thomas Sichel, angehängt an Hans (IV.) Geizkofler an Z. G.

(Ausf.), Fonconne[?], 1593 X 15.
185 StAL B90 Bü 372, Z. G. an Hans (IV.) Geizkofler (Ausf.), Regensburg, 1594 VII 27.
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Bodecker in seinem Kondolenzschreiben Hans (IV.) Geizkofler. Dessen Tod sei
zwar schmerzlich, tröstlich sei jedoch, dass er sein bestes und edel iunges leben für
die wolfart und rettung des geliebten vatterlands ritterlich gewagt und auffgeopffert
[habe], das billich sein nam und ehr unsterblich den nachkommen verbleiben wirt186. 

Für Hans (IV.) Geizkofler selbst stand ebenfalls der Gewinn militärischer Ehre
im Vordergrund. Als ihm auf Fürsprache seines Bruders 1593 von Lodron eine
Hauptmannsstelle angeboten wurde, die mit nicht näher beschriebenen, von ihm 
als unehrenhaft angesehenen Aufgaben (commißhaubtman) verknüpft war, lehnte
er diese ab, obwohl sie eine der bestbezahlten im Regiment war. Da er allzeit nach
ehren getrachtet habe, könne er diese Stellung, die auf lange Sicht mehr zu ainer
veracht: und verschmechung als zu ainem lob geraiche, nicht annehmen187. Der
höchste Einsatz zum Ehrgewinn der Familie konnte sogar das eigene Leben sein. So
verpflichtete sich Hans (IV.): Verhoffe ich mit der hilff gottes mit demselben [ihm
unterstellten Kriegsvolk] ehr einzulegen oder dz leben darüber zulaßen188.

Diese Position war allerdings in der Familie nicht unumstritten. Hatte man schon
genügend Ehre erworben, wurde das Risiko, das für den weiteren Erwerb symbo-
lischen Kapitals notwendig war, als zu hoch angesehen. Zumal der Erwerb von
zuviel symbolischem Kapital selbst zum Risiko wurde, weil es in der agonalen
Adelsgesellschaft Neider auf den Plan rief. Als der Haunsheimer im Jahre 1605 im
Auftrag des Kaiserhofes mit meuternden Truppen verhandelte und dazu ins ungari-
sche Kriegsgebiet reiste, bat ihn Christoph Geizkofler, sich nicht in Gefahr (auf die
fleischpanckh) zu begeben und möglichst auf künftige Kriegsdienste zu verzichten
(Wolte mich nit in alle khärren spannen lassen). Als Argumente nannte er die Verant-
wortung, die Zacharias für seine Frau und seinen Sohn habe. Zudem habe er bereits
soviel Ruhm und Reichtum erworben, dass er keines weiteren bedürfe, vor allem 
da angesichts der schlechten Organisation des Feldzuges ohnehin wenig Ruhm zu
erwarten sei189. 

Im selben Maße wie für seine Brüder und Cousins agierte Geizkofler als Patron
seiner angeheirateten Verwandten aus der Familie Rehlinger. Seinen Schwager Marx
Konrad nahm er 1598/99 als seinen unbesoldeten Stellvertreter in das Reichspfen-
nigmeisteramt auf190. Auf kaiserlichen Wunsch versuchte Geizkofler, Rehlingen
davon zu überzeugen, das Reichspfennigmeisteramt als sein Nachfolger zu über-
nehmen. Dies schlug Rehlingen allerdings mit den Argumenten aus, dass es ihm an
Erfahrung und Kredit mangele und dass zudem wenig reuffe, ergibige handrai-
chung vonn hoff ervolg[e]. Explizit aufgeführt wird dabei die Sorge um den Nutzen
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186 StAL B90 Bü 369, Bonaventura Bodecker an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1594 IX 07.
187 Ebd., Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Bouttenac, 1593 IV 21.
188 StAL B90 Bü 372, Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Bouttenac, 1594 I 08.
189 StAL B90 Bü 867, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1605 X 02. 
190 Vgl. HKA RA Fz. 53, Z. G. an Kaiser Rudolf II., Prag, 1602 III 19, fol. 263r –v. Dort erklärte

Geizkofler, sein Schwager habe deß ambts gelegenheit in daß viertte jahr sowoll im feldt alß
heroben bey mir erfahrn. Abgedruckt bei Hildebrandt: Handelshäuser, Nr. 213, S. 243.
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des Kaisers und die eigene Ehre sowie die Furcht vor dem ökonomischen Ruin
(verderben). Allerdings erklärte er sich bereit, gegen Besoldung und die Verleihung
des kaiserlichen Ratstitels die Stelle eines verwalter[s] des Amtes zu übernehmen191.
Geizkofler akzeptierte dies und bewahrte Rehlinger vor der Übernahme des uner-
sprießlichen Amtes, indem er dessen Licht dem Kaiser gegenüber gezielt unter den
Scheffel stellte. Zwar lobte er Rehlingers Verstand, Bildung und Fähigkeiten, be-
zeichnete ihn aber als zu einer so unverdrossne[n] arbeit, wie die jezige zeitt und
leuff erfordern nicht fähig, allerdings kenne er auch keinen anderen, der hierzue tau-
genlich oder zuvermögen sein möchte192.

Die Verwandtschaft mit dem Haunsheimer stellte für seine Angehörigen eine
wichtige instrumentelle Ressource dar, die ihre Stellung innerhalb ihrer eigenen net-
works stärkte, da sie Verwandten und Freunden Karrierechancen bieten konnten.
Als 1604 Gerüchte nach Ulm gelangten, dem ehemaligen Reichspfennigmeister
würde vom Kaiserhof eine diplomatische Mission an den englischen Königshof
angetragen, wurde Geizkoflers Schwager Eitel Eberhard Besserer von seinen Ver-
wandten aus der Familie Ehinger ersucht, Geizkofler zu bitten, den Sohn des ver-
storbenen Ferdinand Ehinger als ain jungen mit auf die Reise zu nehmen, damit er
noch etwas merers sehen und erlernen mechte. Besserer konnte sich dieser Bitte
kaum entziehen, da er inen alls nahenden verwandten in merem zuwilfaren gewillt
war193. Aus naher Verwandtschaft erwuchs also eine Pflicht zum Beistand, die die
Ehinger sowohl gegenüber Geizkofler als auch gegenüber Besserer verpflichtete.

Gelang es nicht, den Verwandten zu Ämtern zu verhelfen, blieb immer noch die
Möglichkeit, sie mit standesgemäßen Ehren oder Titeln zu versehen. Seinem Bruder
Christoph verschaffte der Reichspfennigmeister 1600 den Titel eines kaiserlichen
Rates, nachdem dieser am erzbischöflichen Hof in Ungnade gefallen war und sich
in Sterzing niederließ194. Der Ratstitel, der in der Regel nur mit wenigen Aufgaben
und keiner oder nur einer geringen Besoldung verbunden war195, stellte in den
Augen Christophs eine Form symbolischen Kapitals dar. Daher bestand er darauf,
dass sein Bruder beim Hofkanzleisekretär Dietz196 anmahnen solle, der oberöster-
reichischen Regierung und Kammer anzuzeigen, dass er den Ratstitel erhalten habe,
damit dieser in die Pfandverschreibung der Herrschaft Moos eingefügt werde197.
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191 Vgl. StAL B90 Bü 61, Marx Konrad Rehlinger an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1602 III 06.
192 HKA RA Fz. 53, Z. G. an Kaiser Rudolf II., Prag, 1602 III 19, fol. 263r–v. Abgedruckt bei

Hildebrandt: Handelshäuser, Nr. 213, S. 243.
193 StAL B90 Bü 489, Eitel Eberhard Besserer an Z. G. (Ausf.), Ulm, 1604 X 31.
194 Vgl. StAL B90 Bü 867, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Salzburg, 1600 V 31, ebd.,

Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Lindt, 1600 VII 13 und ebd., Christoph Geizkofler
an Z. G. (Ausf.), Lindt, 1600 VII 13.

195 Vgl. Steuer: Außenverflechtung, S. 89 – 91.
196 Zu Konrad Dietz vgl. Überbacher: Beamtenschematismus, S. 70f.
197 StAL B90 Bü 867, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1601 V 21. Ein Schlag-

licht auf die zögerliche Erledigung der anhängigen Sachen durch die Reichskanzlei wirft die
Tatsache, dass Christoph Geizkofler schon Wochen zuvor gebeten hatte: Meines kay: raths
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Der Ratstitel stellte zudem eine subtile Waffe im Ehrkonflikt mit dem Erzbischof
dar, durch die Christoph seine Reputation wieder herstellen und seine Unab-
hängigkeit von der Gnade des Erzbischofs demonstrieren konnte. Deshalb bat er
seinen Bruder, als dieser im kaiserlichen Auftrag auf den bayerischen Kreistag reiste,
den dort anwesenden Salzburger Gesandten verstehen zu geben, dz ich kaiserlicher
rath worden und do ich woltte, dz ich bei ir may: fürnembe dienst gehaben khünte,
dz werden si dem bischoffen zustundan für neue zeitung anzaigen, dz möcht ime
alßdann den gründt [i. ü. S. für Kopf] zerreissen, dz man on seine hüllff was erlan-
gen khünne198.

Die Bedeutung symbolischen Kapitals in Form von Ehrenämtern sollte jedoch
nicht überschätzt werden. Als Abraham Geizkofler zum Rat Erzherzog Maximi-
lians ernannt wurde, berichtete Christoph Geizkofler seinem Bruder, dass dieser
sich dössen […] gleich wol wönigs achtet, allain man geb ime ain jerliche pension
darzue, es ist ain reichtum ohne geschmay: [Geschmeide?]199. Auch Christoph
Geizkofler sah, wie erwähnt, im Ratstitel eher eine Waffe im Konflikt mit dem Salz-
burger Erzbischof als einen notwendigen Ausweis seines adligen Standes. Als sein
Bruder ihm 1613 den Ratstitel des neuen Kaisers Matthias verschaffte, bedankte er
sich zwar, betonte aber auch, dass er es seinerseits nicht für notwendig erachtet hätte
(hätte miers meines theils gleichwol nit begert)200.

Geizkoflers exponierte Stellung am Kaiserhof ermöglichte auch Marx Konrad
von Rehlingen Zugang zu kaiserlichen Gnaden. 1606 erlangte Rehlingen den Titel
eines kaiserlichen Rats201, der ihm 1613 von Kaiser Matthias erneut verliehen wurde.
Ebenfalls 1606 erhielt er eine kaiserliche Gnadenkette im Wert von 200 Dukaten202.
Vermutlich ging die Initiative, den Ratstitel zu erwerben, von Rehlingen selbst aus.
In zwei Schreiben sprach er nämlich von Entwürfen und Kopien von Ratsbriefen,
die er Geizkofler zugesandt habe oder zusenden wolle203. Ebenfalls auf Rehlingens
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tittls halber bith ich umb ainen kai: bevelch an die regirung und cammer, damit ich bei dem-
selben eingeschriben werde, dann es ist der gebrauch, sonst gibt man mier disen tittl nit.
StAL B90 Bü 429, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1601 IV 16.

198 Ebd.
199 StAL B90 Bü 867, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1605 XII 11.
200 StAL B90 Bü 869, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1613 V 20.
201 Vgl. StAL B90 Bü 531, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1606 III 15.
202 Vgl. Hildebrandt: Handelshäuser, Z. G. an den kaiserlichen Geheimen Rat, [o. O.], [o. D.,

vor 1606 VII 05], Nr. 251, S. 270.
203 Vgl. StAL B90 Bü 531, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1606 I 11.

In diesem Schreiben bedankte sich Rehlingen bei Geizkofler für die stattlich[e] Verbesse-
rung einer communicirten rathsbrieff copia. In StAL B90 Bü 531, Marx Konrad von Reh-
lingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1606 I 13 erklärte Rehlingen, er beabsichtige Geizkofler
eine copia des herrn Carol Rechlingers anherrn rathsbrieffs von kayser Carolo zuschicken,
damit die dort aufgeführten Privilegien auch seinem Ratsbrief eingefügt werden können.
Geizkofler hatte seinen Schwager schon vier Jahre zuvor dazu bewegen wollen, dass er sich
gegen Verleihung des Ratstitels und eine angemessene Besoldung offiziell als Adiunct des
Reichspfennigmeisters verwenden lasse. Vgl. Hildebrandt: Handelshäuser, Z. G. an Kai-
ser Rudolf II., Prag, 1602 III 19, Nr. 213, S. 243.
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Wunsch bemühte sich Geizkofler zur selben Zeit um die Gnadenkette204. Rehlingen
war vor allem auf deren symbolischen Wert als sichtbares Zeichen kaiserlicher
Gunst bedacht. Bei seinem Schwager drang er darauf, ihm darüber hinaus auch noch
einen daran befestigten Gnadenpfennig mit einem prustbildt des Kaisers zu ver-
schaffen205. Mit dem Ratstitel strebte Rehlingen aber nicht nur die Steigerung seines
symbolischen Kapitals an, sondern auch eine Ratsbesoldung, um die sich Geizkof-
ler vergeblich bemühte206. Als Alternative zur entgangenen finanziellen Entschädi-
gung bat Rehlingen Geizkofler, sich dafür einzusetzen, dass er im Ratsbrief kaiser-
lichen Schutz und Schirms versichert werde207.

Die guten Beziehungen Geizkoflers bei Hof waren nur eine Bedingung, um die
Forderungen Rehlingens am Kaiserhof durchsetzen zu können208. Die Patronage
Geizkoflers war nur erfolgreich, weil der Kaiser bzw. seine Geheimen Räte selbst
ein Interesse hatten, Rehlingen zu belohnen und sich seiner Dienste zu versichern.
Geizkofler argumentierte nämlich bei der Bitte um die neuerliche Verleihung des
kaiserlichen Ratstitels für Rehlingen durch Kaiser Matthias mit den Leistungen sei-
nes Schwagers als Kommissar in kaiserlichen Diensten sowie der Notwendigkeit,
einen fachlich qualifizierten Mann wie Rehlingen an den Kaiser zu binden209. Ähn-
liche Argumente hatte Geizkofler bereits bei der Bitte um Gewährung des Gna-
denpfennigs vorgebracht, indem er Rehlingens unbezahlten Dienst für den Kaiser
hervorhob, dessen Kosten Rehlingen aus seinem Vermögen bestritten habe210. 

Mit dieser Vorleistung Geizkoflers gegenüber seinem Schwager war zumindest
auf der Ebene des Patronagediskurses die Erwartung verbunden, den Klienten zu
Gegenleistungen zu verpflichten. Dementsprechend erklärte Rehlingen, Geizkofler
werde sich durch seine Patronage in ihm einen ewigen diener schaffen, so dass 
der Haunsheimer am glickh seines Schwagers bey solcher befürderung gleichsam
selbsten interessirt sei. Die Unterstützung wurde vom familiären Klienten als ratio-
nale Strategie zum Erwerb von sozialem Kapital durch den Patron gedeutet. Diese
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204 Vgl. StAL B90 Bü 531, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1606 I 11.
205 Ebd.
206 Vgl. HHStA RTA Fz. 85, Z. G. an Kaiser Matthias (Ausf.), Haunsheim, 1612 XII 24/14,

fol. 375r – 376v.
207 Vgl. StAL B90 Bü 531, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1606 I 13. 
208 Das Vorgehen Geizkoflers ist in diesem konkreten Fall nicht mehr zu rekonstruieren. 

Die Formulierungen Rehlingens, der seinen Schwager bat, er möge die Angelegenheit unter
seiner authoritet […] biß zu guetem endt sollicitirn laßen, machen jedoch deutlich, dass
Geizkofler für seinen Schwager seine Beziehungen spielen ließ. Vgl. ebd., Marx Konrad von
Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1606 I 20. 

209 Vgl. HHStA RTA Fz. 85, Z. G. an Kaiser Matthias (Ausf.), Haunsheim, 1612 XII 24/14,
fol. 375r – 376v. So pries Geizkofler gegenüber Kaiser Matthias seinen Schwager als einen
Mann, der vielmals in wichtigen commissionen verschickht worden und ein wolqualificirtes
subjectum sei, dergleichen e: röm: kay: may: im reich wol bedörffen werden. Daran schloss
er die Bitte an, Rehlingen den Ratstitel samt einer Besoldung zu verleihen.

210 Vgl. Hildebrandt: Handelshäuser, Z. G. an den kaiserlichen Geheimen Rat, [o. O.], [o. D.,
vor 1606 VII 05], Nr. 251, S. 270.
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Interpretation, die soziale Beziehungen einem ökonomischen Kalkül unterwirft,
wird noch dadurch verstärkt, dass Rehlingen davon spricht, er wolle die Unterstüt-
zung an sich nit übl angelegt sein lassen211. 

1.2 Politische Beziehungen

Verwandte standen auch auf dem politischen Feld in Beziehung. Für Geizkofler
stellte seine verwandtschaftliche Verflechtung mit kaiserlichen und fürstlichen
Räten und Dienern, ständischen Amtsinhabern und Mitgliedern reichsstädtischer
Oligarchien eine zusätzliche Machtressource dar, die er für seine Dienstherren
nutzbar machen konnte, um politische Entscheidungsprozesse an Höfen, bei Stän-
den oder Reichsstädten in seinem Sinne zu beeinflussen oder um an Geld zu gelan-
gen. Mehrere Angehörige der Familie Geizkofler standen im Fürstendienst oder
dem Dienst der Tiroler Stände. Christoph Geizkofler fungierte am erzbischöflichen
Hof in Salzburg zunächst als Münzmeister, dann als Kammerrat und seit 1597 als
Kammermeister, bis er 1600 in Ungnade fiel. Durch seine Heirat mit Maria Fabrizi,
der Tochter des erzbischöflichen Hofkanzlers, verfügte er über politisch nützliche
familiäre Verbindungen bei Hof212. Einfluss auf die Stände in Tirol gewann Geiz-
kofler durch seinen Onkel Uriel und seinen Cousin Abraham, die 1573 –1595 bzw.
1595 –1610 das Amt des ständischen Generaleinnehmers bekleideten213. Geizkoflers
Cousin Jobst Ettenharter stand als Küchenmeister in den Diensten Markgraf Karls
von Burgau. Der Einfluss Ettenharters auf den Markgrafen war allerdings gering. 
So beklagte Christoph Geizkofler 1614, dass Ettenharter trotz seiner langwierigen
dienst vom Markgraf noch immer nicht begnade[t] worden sei, weil dieser so fülzig
[geizig] sei214. Als familiärer broker Geizkoflers am herzoglichen Hof in Stuttgart
trat der württembergische Oberrat Wolf von Uhrmühl auf, der in erster Ehe mit
Michael (II.) Geizkoflers Tochter Barbara verheiratet war215.

Außer diesen durch Angehörige seiner Herkunftsfamilie vermittelten Kontakten
war der Reichspfennigmeister durch die Heiraten seiner Tiroler Verwandten in das
familiäre network der Amtsträger der Tiroler Zentralbehörden integriert. Zentrale
Figuren in diesem Netzwerk zur Regierungszeit Erzherzogs Maximilians III. (reg.
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211 StAL B90 Bü 531, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1606 II 01. Eine
Bedeutung des Verbs „anlegen“ neben anderen, wie „etw. auf etw./jn. verwenden“, war
auch „etw. (meist Geld) auf Ertrag (Zinsen, Gewinn o.ä.) anlegen“. Frühneuhochdeutsches
Wörterbuch, Bd.1, Sp.1296 –1305.

212 Vgl. MFI Dip. 1117, Familienbuch Z. G.s (1608), fol. 309v– 310r.
213 Vgl. Köfler: Land, S. 521– 523.
214 StAL B90 Bü 869, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1614 V [o. T.].
215 Zu Uhrmühl, der 1589 –1611 eine Stelle im württembergischen Oberrat innehatte, dann

1611–1616 das Amt eines Vizekammermeisters bekleidete und schließlich von 1616 bis zu
seinem Tod 1632 Obervogt von Cannstatt und Waiblingen war, vgl. Bernhardt: Zentral-
behörden, Bd. 2, S. 682 f. 
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1602 –1619) waren Geizkoflers „Schwager“ der Hofkanzler und Geheime Rat Dr.
Friedrich Altstetter, der mit Agnes Kastner, der Schwester von Raphael Geizkoflers
Frau Katharina, verheiratet war216. Dr. Hans Kastner, der Bruder Katharina Geiz-
koflers geb. Kastner, amtierte seit 1598 als Regimentsrat und von 1605 bis 1611 als
Tiroler Vizekanzler217. Durch die Heirat von Raphael Geizkoflers Tochter waren
die Geizkofler mit dem Regimentsrat Ferdinand Fieger verschwägert, der dieses
Amt seit 1603 ausübte218. 

Im Fürstendienst standen ebenfalls zwei von Geizkoflers Schwägern. Marx Kon-
rad von Rehlingen war seit 1606 kaiserlicher Rat und diente mehrmals als kaiser-
licher Kommissar. Als Verbindungsmann zur Pfalzgräfin Anna von Neuburg, der
Witwe Pfalzgraf Philipp Ludwigs, fungierte Geizkoflers Schwager Jakob Rembold.
Er amtierte seit 1612 als pfalzgräflicher Pfleger im nicht weit von deren Witwensitz
in Höchstädt entfernten Tapfheim. Geizkofler wie die Pfalzgräfin bedienten sich
Rembolds vor allem zur Übermittlung von Briefen, die sie nicht über Neuburg
versenden wollten, da sie fürchteten, diese könnten unter der neuen katholischen
Regierung ihres Sohnes Wolfgang Wilhelm intercipirt und eröfnet werden219. Mit
seinem Schwager Eitel Eberhard Besserer gebot Geizkofler über einen familiären
Verbindungsmann im Patriziat und Magistrat der Reichsstadt Ulm. 

Seine Verwandten traten Geizkofler auf dem politischen Feld in vier ideal-
typischen, in der Praxis fließend ineinander übergehenden Rollen gegenüber: als
Patrone, broker (Patronagemakler), Agenten und Klienten. Patronageressourcen in
der institutionellen Form politischer Spitzenämter oder informell durch herausra-
genden Einfluss auf Fürsten besaßen nur Geizkoflers Tiroler „Schwäger“ Altstetter,
Kastner und Fieger. So wandte sich Geizkofler in den Jahren 1606/07 mehrmals mit
der Bitte an sie, bei der Regierung in Innsbruck seine umstrittene Belehnung mit dem
von den Pezzen gekauften Teil der Herrschaft Wäschenbeuren voranzutreiben220. In
diesem Fall verfügten die Verwandten in den oberösterreichischen Zentralbehörden
über Patronagemacht, da die Regierung als oberster Lehenhof für die Belehnung
Geizkoflers, dessen Kaufvertrag der Kaiser für rechtmäßig erkannt hatte221, sachlich
zuständig war222. Solche Macht bestand also nicht nur in der Möglichkeit, Einfluss
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216 Vgl. MFI Dip. 826, Familienbuch Raphael Geizkoflers (1583), S. 72, Überbacher: Beam-
tenschematismus, S.101 und Putz: Beamtenschematismus, S. 37– 39.

217 Vgl. ebd., S. 84 f.
218 Vgl. ebd., S. 93 f.
219 StAL B90 Bü 487, Anna von Pfalz-Neuburg an Z. G. (Ausf.), Höchstädt, 1616 XII 16, und

ebd., Anna von Pfalz-Neuburg an Maria Geizkofler, (Ausf.), Höchstädt, 1617 IV 17.
220 Vgl. StAL B90 Bü 424, Z. G. an Dr. Friedrich Altstetter (Entw.), Haunsheim, 1606 XII

13/23; ebd., Z. G. an Hans Kastner (Entw.), Haunsheim, 1606 XII 13/23; ebd., Z. G. an Fer-
dinand Füeger (Entw.), Haunsheim, 1606 XII 13/23; ebd., Z. G. an Friedrich Altstetter
(Entw.), Haunsheim, 1607 I 27 und ebd., Z. G. an Hans Kastner (Entw.), Haunsheim, 1607
IV 18/28.

221 Vgl. ebd., Z. G. an Friedrich Altstetter (Entw.), Haunsheim, 1606 XII 13/23.
222 Vgl. ebd., Friedrich Altstetter an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1606 I 16.

38758_Reihe_B_171  28.05.2009  12:59  Seite 468



auf fürstliche Entscheidungen zu nehmen, sondern auch darin deren Vollzug (expe-
dition) zu beschleunigen oder zu verzögern.

Zugang zu höfischen, ständischen oder reichsstädtischen Entscheidungsträgern
konnten fast alle Verwandten als Broker vermitteln. Christoph und Abraham Geiz-
kofler nahmen hierbei besonders exponierte Stellungen ein. Christoph Geizkofler
vermittelte seinem Bruder Kontakte innerhalb der Salzburger Zentralbehörden, wie
die Ausgabe von 48 fl. für einen Becher zeigt, den er im Auftrag seines Bruders
einem erzbischöflichen Sekretär schenkte223. 1600 wurde ihm dafür, dass er dem
Kaiser beim Erzbischof von Salzburg in untterschidlichen gelt und andern bewilli-
gungen gehorsamst und nutzlich gedient hatte, eine goldene Gnadenkette im Wert
von 450 fl. verehrt224. Christoph Geizkofler öffnete dem Reichspfennigmeister
nicht nur die Türen zum erzbischöflichen Hof, sondern beschaffte in seinem Auf-
trag von 1596 bis 1598 auch Kanonenkugeln bei den Auerschen Gewerken225. 

Die dienstlichen Beziehungen seines Cousins Abraham Geizkofler zu den Tiro-
ler Ständen nutzte der Reichspfennigmeister ebenfalls, um Hilfsgelder für seinen
kaiserlichen Herrn zu beschaffen. So gewährte der Kaiser Abraham auf Fürsprache
des Pfennigmeisters vonwegen der 50 m[ille, also 50 000] fl. türggenhilf, die die
Tiroler Stände bewilligt hatten, eine Verehrung in Höhe von 300 fl.226 Die familiäre
Beziehung ermöglichte es Geizkofler auch, im Interesse seiner fürstlichen Herren
Einfluss auf politische Entscheidungen der Stände zu nehmen. So unterstützte
Geizkofler 1605 angesichts des Türkenkrieges und des Bocskai-Aufstandes in Un-
garn die Bestrebungen Erzherzogs Maximilians, die Landesdefension in Tirol neu
zu organisieren227. Seinen Vetter forderte er auf, die Landstände von der Notwen-
digkeit von Maßnahmen zur militärischen Verteidigung Tirols zu überzeugen,
indem er die drohende Türkengefahr an gebierende[n] ort[en] schildere228. Abra-
ham hatte also nicht die Macht, selbst eine positive Entscheidung herbeizuführen,
sondern diente als einflussreicher Vermittler zwischen dem eigentlichen ständischen
Machtzentrum und seinem Cousin. 

Konnten Abraham und Christoph Geizkofler vermutlich auch selbst einen ge-
wissen Einfluss auf Entscheidungsträger ausüben, so fungierte Wolf von Uhrmühl
am württembergischen Hof nur als broker, der Geizkoflers Anliegen zwar dem
Herzog vortragen konnte, auf dessen Entscheidungen aber keinen Einfluss hatte.
Als Geizkofler Uhrmühl bat, sich in seinem Namen um eine Zollbefreiung von
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223 Vgl. StAL B90 Bü 586, Abrechnung Christoph Geizkoflers mit Z. G. (Ausf.), [o. O.], [o. D.,
1597 IV 21].

224 HKA, RGB, Bd. 483, Hofkammer an Z. G., Pilsen, 1600 II 24.
225 StAL B90 Bü 387, Abrechnung Christoph Geizkoflers über den Kauf von Kanonenkugeln,

[o. O.], [o. D., 1596/97] und ebd., Abrechnung Christoph Geizkoflers über den Kauf von
Kanonenkugeln, [o. O.], [o. D., 1598].

226 StAL B90 Bü 586, Abrechnung Abraham Geizkoflers mit Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1602 XII
15.

227 Vgl. Hirn: Maximilian, Bd. 2,1, S.146 –153.
228 StAL B90 Bü 872, Z. G. an Abraham Geizkofler (Entw.), Prag, [o. D., vor 1605 VI 19].
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Wein zu bemühen, den Geizkofler in Württemberg gekauft hatte, trug Uhrmühl
dieses Anliegen cum meliori recommendatione beim Herzog vor, der die Zoll-
befreiung für 21 Esslinger Fuder bewilligte. Der Herzog erteilte diese Gnade aber
nicht ohne Erwartung einer Gegenleistung. Vielmehr sollte sie Geizkofler zu wei-
terer Unterstützung des Herzogs am Kaiserhof anspornen, denn der Herzog ließ
ihm mitteilen, er wolle sich gnedig versehen, dass Geizkofler sich etliche zuvor
aufgetragene Sachen des Herzogs am Kaiserhof zuem bessten befolhen sein lasse229.
Der Herzog kam Geizkofler also nicht wegen des Einflusses Uhrmühls entgegen,
sondern weil ihm an der Unterstützung Geizkoflers gelegen war.

Eine Stellung als Patronagemakler innerhalb der Ulmer Oligarchie nahm Eitel
Eberhard Besserer ein. Er vermittelte 1605 bei den Bestrebungen des Haunsheimers,
dort den Beisitz zu erlangen, zwischen seinem Schwager und dem Ulmer Rat. Ein-
fluss auf das Handeln des Rates erlangte er indirekt durch seine verwandtschaftliche
Verflechtung mit Servatius Ehinger230, dem einflussreichen Ratsältesten des Jahres
1597231. Besserer bemühte sich zudem, die Unterstützung für seinen Schwager auf
eine breite soziale Basis zu stellen, indem er weitere gute herrn um Hilfe ersuchte232.
Aber auch hier lag der Grund für die Gewährung des Beisitzes eher in den Hoff-
nungen der Ratsherren, in Geizkofler einen Fürsprecher am Kaiserhof zu ge-
winnen, als in der Macht Besserers. Der Rat der Stadt Ulm profitierte von seinem
Entgegenkommen und gewann in Geizkofler einen entschiedenen Förderer seiner
Interessen am Kaiserhof. Er unterstützte den Rat beispielsweise in einem Ehrkon-
flikt mit dem ehemaligen Ratsältesten Daniel Schad d.Ä. und verschaffte mehrere
kaiserliche Mandate gegen Schads Injurien233. Geizkofler eröffnete über seine guten
Beziehungen zum württembergischen Hof den Ulmern auch dort Einflussmöglich-
keiten. So verlieh der Ulmer Ratskonsulent Dr. Leo Krafft der Hoffnung Ausdruck,
Geizkofler könne in einem zwischen der Stadt Ulm und dem Herzog von Würt-
temberg schwebenden Streit zugunsten des Rats vermittelnd eingreifen234.

Eine weitere Form politischer Einflussnahme bestand darin, dass Verwandte im
Auftrag Geizkoflers an Höfen als Agenten und Gesandte operierten. Als Marx
Konrad von Rehlingen 1607 vornehmlich in Angelegenheiten seines Schwiegerva-
ters Wolfgang Paler nach Prag reiste235, bemühte er sich auch darum, Geizkoflers
ausstehende kaiserliche Schulden einzutreiben236. Dies stellte die unselbständigste
Form der politischen Beziehungen von Verwandten dar, weil Rehlingen nur als
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229 StAL B90 Bü 155, Wolf von Uhrmühl an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1603 X 25.
230 Vgl. zu Servatius Ehinger Filtzinger: Ulm, Bd. 2, S. 232.
231 StAL B90 Bü 489, Eitel Eberhard Besserer an Z. G. (Ausf.), Ulm, 1605 II 24.
232 Ebd., Eitel Eberhard Besserer an Z. G. (Ausf.), Ulm, 1605 VI 09.
233 Vgl. Akten hierzu in StAL B90 Bü 540 – 542.
234 Vgl. StAL B90 Bü 540, Leo Krafft an Z. G. (Ausf.), Ulm, 1606 VI 22.
235 So berichtet er in seinem ersten Schreiben nach seiner Rückkunft, dass er in seines herrn

schwehrn sachen […] nichts sonderliches oder entliches habe erreichen können. Vgl. StAL
B90 Bü 531, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1607 VIII 08.

236 StAL B90 Bü 169, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Prag, 1607 VI 02.
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Stellvertreter Geizkoflers agierte. Rehlingen vertrat Geizkofler bei Hof gegenüber
Gesprächspartnern, mit denen dieser als langjähriger Reichspfennigmeister enger
verflochten war als sein Schwager. 

Diesen Diensten seiner Verwandten standen zahlreiche Gegenleistungen Geiz-
koflers gegenüber. Abraham Geizkofler verwies beispielsweise in einem Schreiben
an den amtierenden und den designierten Innsbrucker Kammerpräsidenten, die er
bat, ihm bei den Ständen dabei behilflich zu sein, dass ihm das Generaleinnehmeramt
eingeräumt werde, explizit auf die Unterstützung seiner inn: unndt ausser landts
habenden befreundten, die ihm ermöglichen würde, dem Amt wol vorzusteen237.
Bemerkenswert erscheint, dass Geizkofler nicht nur am Kaiserhof als Patron seiner
Verwandten wirkte, sondern auch an den Höfen, an denen er sich ihrer Unterstüt-
zung bediente. Im Namen Wolf von Uhrmühls hielt er 1602/04 nicht nur bei der
Hofkammer um die rückständige Besoldung von dessen in kaiserlichen Kriegsdien-
sten gefallenen Brüdern an238, sondern Uhrmühl bat ihn zudem, beim herzoglichen
Favoriten Enzlin dafür einzutreten, dass ihm aus der württembergischen Reichs-
hilfe, auf die er von der Hofkammer verwiesen worden war, ein Abschlag auf den
Soldausstand seiner Brüder gezahlt werde239. Für Isaak Grebmer, der mit Geiz-
koflers Cousine Sara, der Schwester Abraham Geizkoflers, verheiratet war, inter-
zedierte Geizkofler am Hof in Innsbruck, als dieser vom erzherzoglichen Kammer-
meister Christoph Stadler, seinem Amtsnachfolger als Zöllner am Lueg, angeklagt
wurde, in seiner Amtszeit Gelder unterschlagen zu haben240. 

Die Praxis der politischen Beziehungen von Verwandten bestand neben der
Einflussnahme auch darin, einander in politischen Fragen Informationen und
Ratschläge zukommen zu lassen. So verschaffte sich Rehlingen in Prag zunächst In-
formationen über die kaiserliche Gunstverteilung241. Dadurch filterte er diejenigen
Ansprechpartner heraus, die Geizkofler bei seinen Anliegen effektiv behilflich sein
konnten. Einen Bericht über die kaiserliche Gunst gegenüber Andreas Hannewald,
Philipp Lang, Leopold von Stralendorf und Hermann von Attems verband er ex-
plizit mit dem Hinweis, an diese kaiserlichen Räte und Diener solle sich Geizkofler
eher wenden als an den in Ungnade gefallenen Karl von Liechtenstein, wenn er die
hohe Obrigkeit für ein Gut in der Markgrafschaft Burgau erlangen wolle242. Bei der
Interzession für Isaak Grebmer mobilisierten die Tiroler Geizkofler und die Greb-
mer zunächst ihr network bei Hof, um an Informationen und Ratschläge für das
weitere Vorgehen zu gelangen. Auf diese Weise erfuhr Abraham Geizkofler von
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237 StAL B90 Bü 861, Abraham Geizkofler an Cyriak Heidenreich und Christoph Vintler
(Abschr.), Sterzing, 1595 III 23.

238 Vgl. die Akten in StAL B90 Bü 155. 
239 Vgl. ebd., Wolf von Uhrmühl an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1604 V 16.
240 StAL B90 Bü 572, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1610 V 04.
241 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 531, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Prag, 1607 V 28

oder StAL B90 Bü 169, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Prag, 1607 VI 16.
242 Vgl. StAL B90 Bü 531, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Prag, 1607 V 28.
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einem vertrauten freundt in gehaimb schon vorab vom Urteil, das der Erzherzog
über Grebmer verhängen wollte243. Von seinen Freunden bei Hof erhielten Greb-
mer und seine Unterstützer zudem Ratschläge, wie er sich verhalten solle. Geizkof-
ler wurde in die Angelegenheit involviert, nachdem Hofkanzler Altstetter Grebmer
andeittung gegeben hatte, durch Abraham und Christoph Geizkofler ihren Hauns-
heimer Verwandten zu bewegen, für ihn zu intervenieren244.

Der Kern der politischen Praxis bestand in Versuchen der Einflussnahme auf
höfische Entscheidungen in Form von Interzessionen. Im Falle der sehr gut doku-
mentierten Agententätigkeit Rehlingens am Hof in Prag suchte dieser zum einen um
Audienzen bei den sachlich Verantwortlichen nach. Er sprach beim Hofkammer-
präsidenten Helmhard Jörger, beim böhmischen Kammerpräsidenten Stefan Georg
von Sternberg245, dem böhmischen oberhauptman und Stellvertreter des böhmi-
schen Kammerpräsidenten246 sowie dem Kollegium der böhmischen Kammerräte247

vor und überreichte Schreiben seines Schwagers248. Zum anderen versuchte er
Geizkoflers Anliegen auf informellen Wegen voranzutreiben, indem er sich um die
Protektion des Erzherzogs Matthias249 sowie des mächtigen Favoriten des Kaisers,
Philipp Lang250, bemühte. Schon kurz nach seiner Ankunft in Prag übergab Rehlin-
gen Lang einen Brief Geizkoflers. Auch war er öfters bei Lang zu gast251, der nicht
nur großen Einfluss auf den Kaiser hatte, sondern auch des böhmischen Oberhaupt-
manns ziemlich mechtig war252.

Diese Kombination formeller und informeller Strategien findet sich auch in
Rehlingens Argumentation gegenüber seinen Gesprächspartnern. Er verwies auf 
die Rechtmäßigkeit von Geizkoflers Ansprüchen, forderte ihn aber auch auf, ihm
wegen der Verschreibung des Verkaufserlöses der Herrschaft Komotau mehrern 
bericht zukommen zu lassen, damit er beweglich sollizitieren könne253. Als Beweise
für die Rechtmäßigkeit der Forderungen Geizkoflers und vermutlich, um Zeit zu
gewinnen, wollten Rehlingens Gesprächspartner in die Verschreibungen Einsicht
nehmen254. Rehlingen beschwor außerdem immer wieder die Verdienste Geizkoflers
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243 StAL B90 Bü 572, Abraham Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1610 XII 06. Vgl. auch
ebd., Abraham Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1610 X 31, und ebd., Abraham Geiz-
kofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1610 XI 15.

244 Ebd., Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1610 V 04.
245 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 531, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Prag, 1607 V 14.
246 StAL B90 Bü 169, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Prag, 1607 VI 02.
247 StAL B90 Bü 531, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1607 VIII 08.
248 StAL B90 Bü 169, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Prag, 1607 VI 11.
249 StAL B90 Bü 531, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Prag, 1607 VI 09 (1), und

StAL B90 Bü 169, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Prag, 1607 VI 11.
250 Vgl. Hurter: Lang, passim.
251 StAL B90 Bü 531, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Prag, 1607 VI 09 (1).
252 StAL B90 Bü 169, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Prag, 1607 VI 16.
253 StAL B90 Bü 531, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Prag, 1607 V 26.
254 Vgl. StAL B90 Bü 169, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Prag, 1607 VI 02, 

und StAL B90 Bü 531, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Prag, 1607 VI 09 (1).
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für das Haus Österreich255 und stellte künftige Dienste seines Schwagers in Aussicht.
Nachdem Jörger geklagt hatte, dass der neue Pfennigmeister Welser Kredite mit
hohem Verlust aufnehme, erklärte Rehlingen, dass es zu Geizkoflers zeiten mit 
weit wenigerm beschehen und oftters bey den standen selbst oder durch vorstandt
aufgebracht worden seye. Deshalb ersuchte die Hofkammer Geizkofler schriftlich,
mittl firzuschlagen, wie man ein summa gelt im reich erhandlen und durch vorstandt
etlicher ständt zu wegen bringen kunte. Ebenso wollte Rehlingen durch eigene
Leistungen Jörgers Aufmerksamkeit erringen. Daher legte er Geizkofler nahe, nicht
nur der Kammer zu antworten, sondern ihm eine weitergehende specification als der
Kammer zu schicken, damit er sich bey dem herrn presidenten desto mehr insinuirn
und euer gst: sach desto oftter inständiger sollicitirn kinde. Auch spekulierte er, 
dass er mit der Kommission zur Einwerbung dieser Antizipationen beauftragt wer-
den würde und auf diese Weise sovil desto mehrers bericht und zueneigung haben
würde256.

Ferner hoffte er, durch seine verwandtschaftlichen Beziehungen zu einigen kaiser-
lichen Räten und Dienern für einen günstigen Entscheid sorgen zu können. Er ver-
wies darauf, dass er beim Oberhauptmann eine Audienz gehabt habe, welcher nuhn
mehr auch mein schwager würdt, weihl mein vetter Reimundt Friederich Im Hof des
Doctor Dammers [Tanners], so des oberhaubtmans schwester gehabt, dochter, zuer
ehe nimbt257. Mit Philipp Lang, dessen Sohn 1606 die Schwester des Augsburger Pa-
triziers Raimund Friedrich Imhoff geheiratet hatte, verbanden Rehlingen ebenfalls
verwandtschaftliche Bande258. Zudem flossen Schmiergelder. Fabrizio Pestaluzzo,
einer von Geizkoflers Bankiers, riet, Geizkofler solle dem Oberhauptmann 500
ducaten oder wenigst taler verehren, damit die bezahlung effectuirt werde259. Auch
Rehlingen empfahl, zu Bestechungsgeldern zu greifen. Zwar sei ihm bewusst, dass
Geizkofler vil bißhero verschmirbt, dennoch solle dieser mit weiteren Zahlungen
nicht sparen, dan bey obgedachten persohnen ist es ragion und laßung260. Die Wirk-
samkeit von Schmiergeldern überschätzte Rehlingen allerdings. Die vagen Verspre-
chungen des Oberhauptmanns und Langs kommentierte er mit den Worten: So vil
kahn die schmiehr, darvon der herr von Stehrnberg sagt, wehr die braucht, der
fährt261.

473

Dem böhmischen Oberhauptmann beispielsweise zeigte Rehlingen zur Bekräftigung von
Geizkoflers Forderungen dessen schuldtbrieff. Als Erzherzog Matthias bei Jörger für Geiz-
kofler interzedierte, wollte dieser erst die versicherung und verschreibung in original einse-
hen, das jedoch in Wien lag. 

255 Er berichtete, dass er den Oberhauptmann erinnert habe, wie dreyherzig Geizkofler dem
kayser mit diesem gelt gedient habe. Vgl. StAL B90 Bü 169, Marx Konrad von Rehlingen an
Z. G. (Ausf.), Prag, 1607 VI 02.

256 StAL B90 Bü 531, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Prag, 1607 VI 09 (2).
257 StAL B90 Bü 169, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Prag, 1607 VI 11.
258 Vgl. Hurter: Lang, S.12 –15.
259 StAL B90 Bü 169, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Prag, 1607 VI 02.
260 Ebd., Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Prag, 1607 VI 11.
261 Ebd., Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Prag, 1607 VI 23.
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Abgesehen von Bestechungszahlungen, die sich der arme Grebmer vermutlich
nicht leisten konnte, ähnelten sich die Praktiken bei der Interzession Geizkoflers 
für seinen Schwager Grebmer. Auch diese war geprägt von der Aktivierung
möglichst vieler höfischer Patrone. So intervenierte Geizkofler auf Drängen seiner
Verwandten mehrmals bei erzherzoglichen Räten und Dienern, die unmittelbaren
Zugang zu Maximilian hatten, wie der erzherzogliche Oberstkämmerer und Oberst-
hofmeister Hans Kaspar von Stadion, Hofkanzler Altstetter, der Geheime Rat Karl
Schurff262 und der Geheimsekretär Johann Ducker263. Diese Schreiben sandte Geiz-
kofler nicht direkt an die Adressaten, sondern zunächst wieder an seinen Vetter, der
diese unter anderem durch seinen Diener Jeremias Kofler in Innsbruck persönlich
übergeben ließ264. Möglicherweise wurde den Schreiben durch persönliche Bot-
schaften, die man lieber einem Diener als dem Papier anvertraute, größerer Nach-
druck verliehen. Abraham Geizkofler sandte seinerseits Interzessionen an die ver-
witibte erzherzogin und die Sibenwirgerin, die sich im fürstlichen Stift zu Hall
aufhielten und seiner Einschätzung nach beim Erzherzog gar vil ausrichten könn-
ten. Seinen Schwiegervater und andere Freunde wollte der Generaleinnehmer eben-
falls um fürschrifften an den Erzherzog bitten265.

Inhaltlich beschränkten sich die Schreiben auf Appelle an die christliche Barm-
herzigkeit und adlige Mildtätigkeit sowie den Hinweis auf die enge familiäre Ver-
bindung Geizkoflers mit Grebmer. Gegenüber Ducker erwähnte Geizkofler Greb-
mers geringes Vermögen, dessen große Kinderschar und die Tatsache, dass Grebmer
sich durch bese gefundne gewonheiten möchte haben verführen lassen, sowie die
durch Sara Geizkofler vermittelte Verwandtschaft zwischen ihm und Grebmer266.
Im Schreiben an Stadion betonte er den Aspekt des Ehrverlustes stärker und for-
derte eine Strafe für Grebmer, die ime und den seinigen ehren unnd namens halber
uhnnachtailig und wegen seines geringen vermögens erschwinglich wäre267.

Die Unterstützer Grebmers richteten zudem Schreiben direkt an den Erzherzog,
die durch Patrone oder Verwandte persönlich übergeben wurden, die so ihre Repu-
tation in die Waagschale der erzherzoglichen Justiz warfen. Als die Sache auf des
Messers Schneide stand, rieten Altstetter und andere Helfer Grebmers, Geizkofler
solle sich persönlich mit dem Erzherzog treffen, der sich auf diese Weise mildern
lasse268. Abraham Geizkofler plante, die Interzessionen durch Christoph von Wol-
kenstein, einen alten Patron der Familie, überreichen zu lassen, der als gethreuer
firpitter auftreten sollte269. Um merers ansehens willen überlegten er und Grebmer
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262 Zu Karl Schurff vgl. Putz: Beamtenschematismus, S. 45 f.
263 Zu Johann Ducker vgl. ebd., S. 51.
264 StAL B90 Bü 572, Abraham Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1610 XI 15.
265 Ebd., Abraham Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1610 IX 26.
266 Ebd., Z. G. an Johann Ducker (Entw.), Haunsheim, 1610 V 01/11.
267 Ebd., Z. G. an Hans Kaspar von Stadion (Entw.), Haunsheim, 1610 V 01/11.
268 Ebd., Abraham Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1610 XI 15.
269 Ebd., Abraham Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1610 XI 29.
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auch, Christoph Geizkofler mit den Briefen nach Innsbruck zu schicken, damit er
diese bei einer Audienz persönlich übergeben und zusätzlich mindtlich bitten
könne270. Weniger, um Reputation und Ehre geltend zu machen, als um an das Mit-
leid und die Barmherzigkeit als fürstliche und christliche Tugend zu appellieren,
planten die Unterstützer Grebmers auch, dessen hochschwangere Frau zum Erzher-
zog zu schicken, um vor ihm einen fuesfal [zu] thuen271 und für sich und die armen
khinder zu bitten272. 

Die Bittschriften an den Erzherzog schwankten zwischen dem Flehen um
fürstliches Erbarmen und selbstbewusster Zurschaustellung der eigenen Reputation
und Leistungen. Einerseits drohe Grebmer bei seiner Verurteilung neben seinem
schwangern weib und 7 kindern in eüsserste armuet zu geraten. Andererseits verwies
Geizkofler sehr stark auf die Verdienste der Geizkofler für den Erzherzog. Wenn
schon nicht die Person Grebmers den Ausschlag für fürstliche Milde gäbe, so sollten
es doch die von den Geizkoflern, innsonnderheit Abraham Geizkofler, dem Erz-
herzog jederzeit mit willigem eifer inn allen occasionen geleisteten Dienste273. Auch
Abraham Geizkofler zog seine Dienste für den Erzherzog und deren mangelnde
Vergeltung als Argument heran. Er habe sich one ruemb inn allen ir dt: vil fürfallen-
den gelt sachen, dafon ich aber wenig g[naden[?]] empfahen, gebrauchen lassen274. 
Er schien sich sogar in dieser Zeit im Dienst besonders zu engagieren, um die Gnade
des Erzherzogs zu erlangen, indem er sich bemühte, 50 000 fl. für den Landesfürsten
aufzubringen. Er hoffte, weil er mit erhandlung vorberierter 50 000 fl. an meinem
unterthenigisten vleiß nichts erwinden habe lassen, werde der Erzherzog Grebmer
begnadigen275.

Die Interzession für Grebmer war gemessen an der von Grebmers Widersacher
Stadler anfangs geforderten exorbitanten Strafe von 20 000 fl. verhältnismäßig er-
folgreich276. Die Strafe wurde nämlich auf 2000 fl. samt der Rückzahlung der unter-
schlagenen Gelder und seines Rechnungsrückstandes gemildert277. Im Gegensatz
dazu blieben Rehlingens Bemühungen in Prag erfolglos, da sowohl die Hofkammer
als auch die böhmische Kammer auf Zeit spielten und Rehlingen und Geizkofler
vertrösteten. Der Grund für dieses Verhalten mag einerseits darin gelegen haben,
dass der Hofkammerpräsident mit seinem Amt überfordert war. Der guete herr
Jerger confundirt sich in dem wesen278, urteilte Rehlingen. Andererseits blieben
Interzessionen, die der Eintreibung von Geld dienten, häufig deshalb erfolglos, weil
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270 Ebd., Abraham Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1611 I 03.
271 Ebd., Abraham Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1610 XII 06.
272 Ebd., Abraham Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1611 I 03.
273 Ebd., Z. G. an Ehz. Maximilian (Entw.), Haunsheim, 1610 XI 22.
274 Ebd., Abraham Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1610 XI 15.
275 Ebd., Abraham Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1610 XII 06.
276 Ebd., Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1610 V 04.
277 Ebd., Abraham Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1610 XII 06.
278 StAL B90 Bü 531, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1607 VIII 08.
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die fürstlichen Truhen leer waren. Dies war mehr den Strukturproblemen frühneu-
zeitlicher Staatlichkeit geschuldet als individueller Überforderung. Abraham Geiz-
kofler verweigerte beispielsweise seinem Vetter seine Unterstützung, verhilflichen
zu sein, die Stände zu bewegen, in Abschlag der bewilligten Steuern dem Handels-
haus Wertemann in Prag entweder im Namen Erzherzogs Maximilian 50 000 fl. aus
der ständischen Kasse zu zahlen oder das Geld zu antizipieren. Stattdessen erklärte
er seinem Cousin, dass er sich im Amt überschuldet hätte und aufgekündigte Kre-
dite in Höhe von 40 000 fl. bezahlen müsse. 

Der zweite Teil der Begründung, die der Generaleinnehmer lieferte, weist auf 
ein weiteres strukturelles Problem hin, das der Nutzung verwandtschaftlicher Be-
ziehungen auf dem politischen Feld entgegenstand. Dieses lag im Dienstverhältnis
der Familienmitglieder begründet. Fürstliche und ständische Räte und Diener waren
nicht nur ihren Verwandten verpflichtet, sondern auch ihren Dienstherren, deren
Interessen sie schon aus Eigeninteresse nicht aus den Augen verlieren durften.
Außerdem war der Einfluss der Verwandten Geizkoflers begrenzt. So argumentierte
Abraham Geizkofler auf die erwähnte Bitte seines Cousins hin weiter, als Erzherzog
Maximilian die Landschaft im Namen der Wertemann um 100 000 fl. angesprochen
hätte, hätte sie dies abgelehnt. Dies wolle er akzeptieren, da es einerseits gar nit allein
inn [s]einer macht stehe. Andererseits bestehe die Gefahr, dass ihn die Stände ver-
dächtigten, er wolle dis werckh zu [s]einem aignen nuz treiben279. 

Der dritte strukturelle Grund für Probleme bei Interzessionen lag in der Ver-
flechtung der Verwandten mit Dritten. Angesichts der vielfältigen sozialen Bezie-
hungen der zentralen Akteure mussten diese vermutlich immer abwägen, ob sich
durch ihre Entscheidungen zugunsten eines Freundes, Verwandten oder Klienten
andere mit ihnen verflochtene Akteure benachteiligt fühlen könnten. Das Engage-
ment der Innsbrucker Räte für ihren Schwager Geizkofler in der Wäschenbeurener
Lehnssache war beispielsweise gering. Kastner erklärte sich trotz eines erzherzog-
lichen Befehls erst bereit, die Sache zu expedieren, nachdem eine Verzichtserklärung
des Grazer Hofkanzlers Balthasar Laymann, dem das von Geizkofler gekaufte
Lehen von Erzherzog Ferdinand versprochen worden war, in Innsbruck eingetrof-
fen war280. Diese Zurückhaltung lässt sich vermutlich darauf zurückführen, dass
Laymann noch bis 1602 als Regimentsrat in Innsbruck gedient hatte281 und ebenfalls
in das network der Tiroler Zentralbehörden eingebunden war282. Auch der Ulmer
Ratsälteste Ehinger war zwar auf Besserers Bitten hin bereit, Geizkofler zu unter-
stützen, wollte aber nicht, dass die Sache allein uff ime […] lige. Daher schlug er vor,
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279 StAL B90 Bü 872, Abraham Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1605 XI 13.
280 StAL B90 Bü 424, Hans Kastner an Z. G. (Abschr.), Innsbruck, 1607 V 07.
281 Vgl. Putz: Beamtenschematismus, S.101.
282 So war Laymann beispielsweise Schwager des Hofkammersekretärs Hans Wolf Schmid.

Laymann selbst war durch Heiraten mit Katharina Hohenhauser von Tierburg und Johanna
Katharina Khuen in den Tiroler Adel integriert. Vgl. Steinegger: Herbstmahl, S. 221 
Anm.15.
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Geizkofler solle sich durch ein cleines brieflein direkt an den Rat wenden283. Die
Bitte an Geizkofler, den formalen Geschäftsweg zum Rat einzuschlagen und sich
nicht ausschließlich Ehingers als Fürsprecher zu bedienen, zeigt die Grenzen infor-
meller Einflussnahme. Geizkoflers Unterstützer im städtischen Rat liefen nämlich
vermutlich Gefahr, bei zu großer Nähe zu ihrem auswärtigen Freund von ihren
Standesgenossen beschuldigt zu werden, die Interessen Fremder über die der eige-
nen sozialen Gruppe zu stellen und sich auf diese Weise selbst zu isolieren.

Die Motive, die zu Interzessionen für Verwandte führten, werden selten explizit
erwähnt. Eine Ausnahme bildet die Interzession für Isaak Grebmer, da Geizkofler
hier trotz der erwiesenen Schuld Grebmers dazu gebracht werden musste, sich mit
dergleichen lossen, ehrnrierigen sachen zu befassen. Ein wichtiges Argument war die
familiäre Beistandspflicht. Christoph Geizkofler bat seinen Bruder, von des Gröb-
mers taills unerzognen und uns befreundten khinder wögen um Hilfe. Grebmers
Bruder und Sohn, die mit Bitte um Interzession zu ihm nach Haunsheim reisten,
solle Geizkofler um seinetwillen und der verstorbnen Sara wögen allen guet willen
erweisen284. Ebenso bat Abraham Geizkofler von [s]einer lieben schwesster seligen
wegen um Beistand für Grebmer285. Dass die Verwandtschaft ein bedeutendes
Motiv für Unterstützung war, zeigt sich auch darin, dass sowohl Christoph als auch
Abraham Geizkofler darauf hinwiesen, dass Grebmers Sohn mit der Witwe ihres
Cousins Gregor Löffler verheiratet sei286. 

Als Kontrast zur normativ gebotenen familiären Solidarität konstruierten beide
das Bild von Grebmers Widersacher Stadler als Menschen, der familiäre Bindungen
und Verpflichtungen ignoriere, denn dieser war als Bruder der Ehefrau des früh ver-
storbenen Marx Geizkofler ebenfalls mit den Geizkoflern verschwägert, wie Chris-
toph und Abraham betonten287. Zudem war er von Balthasar und Uriel Geizkofler
protegiert worden, die ihm vil guets erzaigt unnd geholffen hätten288. Stadlers mo-
ralische Integrität wird grundsätzlich in Frage gestellt. Er sei ein verleumbter,
verdorbner, hüziger mentsch289. Obwohl zumindest Christoph Geizkofler Greb-
mers Fehlverhalten nicht leugnete, entwerteten Stadlers Beweggründe in den Augen
der Geizkofler dessen Vorgehen. So empfahl Abraham seinem Vetter, in seiner Inter-
zession zu erwähnen, dass Stadler aus grossem neid und haß und aus Eigennutz
handle. Er habe nämlich sein Vermögen verschwendet und wolle sich an dem Straf-
geld, das ihm zugesagt wurde, wider hailen290. Dieser Vorwurf war vermutlich nicht
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283 StAL B90 Bü 489, Eitel Eberhard Besserer an Z. G. in Prag (Ausf.), Ulm, 1605 VI 09.
284 StAL B90 Bü 572, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1610 V 04.
285 Ebd., Abraham Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1610 IX 26.
286 Ebd, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1610 V 04, und ebd., Abraham Geiz-

kofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1610 V 06.
287 Ebd., Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1610 V 04, und ebd., Abraham Geiz-

kofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1610 V 06.
288 Ebd., Abraham Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1610 IX 26.
289 Ebd., Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1610 V 04.
290 Ebd., Abraham Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1610 V 06.
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ganz unbegründet. Stadler musste 1613 im Zuge einer Visitation und Reform der
Kammer sein Amt als Kammermeister räumen. Da in seiner Amtskasse 34 562 fl.
fehlten, erging 1615 sogar ein Todesurteil wegen Unterschlagung gegen ihn, das
letztlich in einen Landesverweis umgewandelt wurde291. 

Gemessen an diesem Fehlverhalten erschienen in den Augen der Verwandten die
Verfehlungen Grebmers im Amt als verzeihlich. So argumentierte Christoph Geiz-
kofler, dass Grebmer zwar selbs gesuchig und aigennüzig sei und sich beim zollambt
selbs ungebürlich einkhommens gemacht habe. Dies relativierte er aber wieder
dadurch, dass sich so auch die Amtsvorgänger verhalten hätten292. Auch Grebmers
Bruder verwies darauf, dass sein Bruder diese Verhaltensweise inn erwegung der gar
gerinngen besoldung von seinen Amtsvorgängern gelernet hätte293. Grebmer er-
schien also als fehlgeleiteter Mensch, während Stadler als von Grund auf verdorben
dargestellt wurde. Ein Urteil gegen Grebmer würde überdies auch Unschuldige wie
seine Frau, seine Kinder und die ganze Familie treffen, die in leuchtenden Farben
geschildert werden. Grebmers Bruder sei ein feiner, eerlicher, beschaidner und auf-
richtiger mann, der zudem dem Erzherzog seer angenemb sei294. 

Die Unterstützung für Grebmer beruhte nicht nur auf einer sozialen Verpflich-
tung gegenüber in Not geratenen Verwandten, sondern diente auch der Verteidigung
der Familienehre, die durch die Verurteilung Grebmers gefährdet war. Christoph
Geizkofler wies darauf hin, dass verhindert werden müsse, dass den Tiroler Geiz-
koflern vernnerer schümpff und spodt widerfüre295. Abraham Geizkofler fürchtete
schanndt und spott, die Grebmer bei einer Verurteilung ausstehen müsste296. Aber
nicht nur das symbolische Kapital Abrahams, sondern auch sein ökonomisches
Kapital war durch eine Verurteilung des wenig vermögenden Grebmer bedroht. 
So sorgte sich Abraham, dass er zusätzlich zu seinen 6. khündern unnd grosse[m]
haußwesen Grebmers Familie mit teglicher hilf beispringen297 und die Kinder seiner
Schwester bei ihrer Ausbildung unterstützen müsse298. Die Interzedierenden ver-
folgten also auch eigennützige Ziele und appellierten an Geizkoflers Eigeninteresse
im Hinblick auf die Familienehre. 

Geizkoflers Verwandte beschworen auch adlige und religiöse Wertvorstellungen.
Christoph Geizkofler deutete an, dass sein Bruder symbolisches Kapital erwerben
könne, indem er durch sein Engagement für Grebmer sein lob […] ins ganze landt
bringen werde299. Zudem wurden religiöse Werte wie Barmherzigkeit und Mitleid
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291 Vgl. Putz: Beamtenschematismus, S. 286 f.
292 StAL B90 Bü 572, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1610 V 04.
293 Ebd., Maximilian Grebmer an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1610 IX 20.
294 Ebd., Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1610 V 04.
295 Ebd.
296 StAL B90 Bü 572, Abraham Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1610 V 06.
297 Ebd., Abraham Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1610 IX 26.
298 Ebd., Abraham Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1610 XII 20.
299 Ebd., Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1610 V 04.
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mit Grebmer und seiner Familie angesprochen. Grebmer müsse im Falle einer Ver-
urteilung in das eisserist ellendt ziehen und drohe am armen pettelstab zu enden.
Daher bat Abraham Geizkofler umb gottes und seiner barmbherzigkhaidt willen
um Beistand für Grebmer300. Grebmers Schuld erscheine nicht so groß, das man
hierynnen so gar khain gnad und barmherzigkhait erlanngen und cristliches mitleyd
haben soll 301. Die Patrone Grebmers stellen dem Pfennigmeister Gottes reichen
Lohn in Aussicht. Christoph Geizkofler betonte, Gott werde seine Hilfe der khlei-
nen, des Gröbmers unerzogner khinder wögen umb dich reicher gnad verdienen302.

Die Interzession für Isaak Grebmer stellte hinsichtlich dessen Bedürftigkeit si-
cher eine Ausnahme dar. Das Motivbündel aus familiärer Verpflichtung, Verteidi-
gung und Steigerung der Ehre der Familie sowie adligen und religiösen Werten
spielte aber bei den meisten Interzessionen, die Geizkofler im Familienkreis initi-
ierte, eine Rolle. Ein weiterer Grund dürfte allerdings außerdem die Möglichkeit
gewesen sein, durch die politische Unterstützung von Verwandten soziales Kapital
zu sammeln und sich seine Verwandten zusätzlich zu verpflichten. Denn auch in
den Schreiben der Blutsverwandten wie der angeheirateten Verwandten finden sich
die dem Patronagediskurs entstammenden Beteuerungen, man wolle die erwiesenen
Wohltaten vergelten. Auch Abraham Geizkofler hob hervor, dass er die Unterstüt-
zung für Grebmer die zeit meines lebens wider zuverdiennen beflissen sein wolle303.

Neben beschränktem Einfluss vermittelten seine Verwandten Geizkofler auf dem
politischen Feld vor allem Kredite. Für Geizkoflers Tätigkeit als kaiserlicher und
fürstlicher Finanzier und seine Liquidität bedeutete seine familiäre Vernetzung viel,
wie aus einem Kopialheft über Schuldverschreibungen Geizkoflers zwischen 1604
und 1613 hervorgeht304. Insgesamt nahm Geizkofler durch diese Obligationen in
neun Jahren 262 485 fl. Kapital auf. Teils benötigte er dieses Geld dazu, um Darlehen,
für die er sich für den Kaiser in proprio verschrieben hatte, abzulösen. In einer Obli-
gation gegenüber Christoph Geizkofler wird beispielsweise erwähnt, die gewährten
16 000 fl. würden zur Begleichung der in Wien zu abzalung deß meüterischen kriegs-
volcks uffgenomenen schweren wexel benötigt305. Teils waren es Darlehen für den
Herzog von Württemberg und den Pfalzgrafen von Neuburg, für die sich Geizkof-
ler in proprio verschrieb306. Manchmal wird der Verwendungszweck in den Schuld-
verschreibungen nicht erwähnt, so dass offen bleibt, ob nicht auch Teile des auf-
genommenen Geldes für den eigenen Bedarf Geizkoflers bestimmt waren.
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300 Ebd., Abraham Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1610 V 06.
301 Ebd., Abraham Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1610 XII 06.
302 Ebd., Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1610 V 04. Vgl. auch ebd., Abraham

Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1610 XI 15.
303 Ebd., Abraham Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1610 IX 26.
304 Vgl. StAL B90 Bü 158.
305 Ebd., Schuldverschreibung Z. G.s gegenüber Christoph Geizkofler über 16 000 fl. (Abschr.),

Haunsheim, 1606 VII 16.
306 Z. B. die Darlehen und Wechseldarlehen von Martin Zobel, Hans von Bodeck und Wilhelm

und Endres Imhoff aus dem Jahre 1611. 
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Bei den Gläubigern handelte es sich zum größten Teil um Verwandte Geizkof-
lers und deren Freunde. Aus der Familie Geizkofler selbst war nur Christoph mit
16 000 fl. zu 6% (1606) vertreten. Dieser Kredit war allerdings möglicherweise ein
Scheindarlehen, für das Christoph seinen Namen lieh, da es weder im Briefwechsel
noch in den Abrechnungen der Brüder Geizkofler erwähnt wird. Aus der Familie
Rehlinger und ihrer Schwäger gewährten Geizkoflers Schwiegermutter Juliane Reh-
linger (1604: 12 000 fl. zu 7%), Marx Konrad von Rehlingen (1613: 1500 fl. zu 5%)
und Eitel Eberhard Besserer (1604: 10 000 fl., 1607: 5000 fl., 1608: 4000 fl., zu je 5%)
Darlehen. Letzterer brachte das Geld nicht selbst auf, sondern verschrieb sich gegen
andere Personen aus seinem Ulmer network307. Aus der weiteren Verwandtschaft
der Familien Rehlinger und Paler fungierten als Geldgeber Karl Rehlingers Schwä-
ger Bonaventura (1608: 20 000 fl. zu 7%) und Hans von Bodeck (1609: 15 000 RT,
1611: 5500 RT zu je 7%) sowie Wilhelm und Andreas Imhoff (1607: 10 000 fl. zu 
7%, 1611: 16 360 fl.), Jakobina Sulzer geb. Weiß, die Schwester der Ehefrau Wolf-
gang Palers308 (1611: zweimal 1000 fl. zu je 6 % und 1613: 1000 fl. zu 5%) sowie 
Maria Weiß geb. Stebenhaber, die Witwe David Weiß‘, des verstorbenen Teilhabers
Palers am Neusohler Kupferverlag und Bruder von Palers Schwiegervater Leonhard
Weiß309 (1604: 5000 fl. zu 6%). Zum sozialen Umfeld der Augsburger Verwandten
Geizkoflers zählten Martin Zobel (1604: 10 000 fl., 1611: 7000 fl., 1611: 6000 fl. und
1611: 13 000 fl. zu je 5%), Ott Lauginger (1604: 5000 fl.), Daniel (1604: 11000 fl. zu 
5%) und Hans Matthäus Haintzel (1611: 6000 fl. und 2000 fl. zu je 5%), Ursula Seitz
geb. Langenmantel (1610: 3000 fl. zu 5%)310, Stefan Greiner311 (1604: 2000 fl. zu 6%),
Hans Heinrich Herwarth und Hans Baptist Stenglin als Thennsche Vormünder
(1610: 7000 fl., 1613: 9000 fl. zu je 5%) sowie die Vormunde Helena Kraffters (1608:
3000 fl. zu 5%). Aus dem Rahmen des familiären Kreditsystems fallen nur die
schwäbische Reichsritterschaft (6000 fl.), Georg Ludwig von Freyberg (20 000 fl.),
Heinrich Hiller (2500 fl.) und der pfalz-neuburgische Rat und Pfleger von Günz-
burg Klaus Peckatel (1604: 4000 fl.). Hiermit bestätigt sich für Geizkofler, was
Häberlein für die Augsburger Kaufmannschaft herausgearbeitet hat, nämlich, dass
ein „Zusammenhang zwischen verwandtschaftlicher und wirtschaftlicher Verflech-
tung“ bestand, der seinen Ausdruck darin fand, dass „Finanzbeziehungen […] of-
fenkundig entlang bestehender sozialer Beziehungsstränge aufgebaut wurden“312.

Solche Darlehen im Familienkreis wurden weder zu besonders günstigen Kondi-
tionen, noch allein auf Vertrauensbasis gewährt. Der Zinssatz schwankte zwischen 
5 und 7%. Auch die weiteren Verwandten und Freunde kamen Geizkofler hinsicht-
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307 Vgl. die Akten in StAL B90 Bü 747.
308 Vgl. Reinhard: Eliten, Nr.1404, S. 907.
309 Vgl. ebd., Nr.1394, S. 900.
310 Ihr Ehemann Jeremias Seitz fungierte 1593 als Testamentszeuge Marx Rehlingers. Vgl. ebd.,

Nr.1200, S. 772.
311 Greiner war mit Ursula Seitz, der Nichte Jeremias Seitz verheiratet. Vgl. ebd., Nr. 317,

S. 206.
312 Häberlein: Kaufmannschaft, S.198 und 254.
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lich des Zinssatzes nicht immer entgegen. Das Misstrauen wandte sich allerdings
vermutlich weniger gegen Geizkofler als gegen seine fürstlichen Herren. Deshalb
verlangten sowohl die Imhoffs als auch die Gebrüder Bodecker jeweils einen Zins-
satz von 7%. In einigen der Verschreibungen musste Geizkofler seinen Gläubigern
explizit bestimmte Güter und Kapitalien als Sicherheit verschreiben und teilweise
auch übergeben. So verschrieb Geizkofler in seinem Schuldbrief seinem Bruder den
halb theil uff der pfandtschafft Mos, deren darzugehörigen aigenthumblichen güe-
thern und der urbar an der Etsch313, deren andere Hälfte Christoph Geizkofler im
Pfandbesitz hatte. Das Angebot solcher zusätzlichen Sicherheiten ging wohl von
Geizkofler aus. Eitel Eberhard Besserer obligierte sich 1604 für seinen Schwager um
10 000 fl. in Ulm in proprio, da die Geldgeber das Geld nicht ausser der statt verleihen
wollten. Als Sicherheit bot Geizkofler ihm dafür auf eigene Initiative Schuldver-
schreibungen in Höhe von 10 000 fl., mit denen Dritte gegenüber Geizkofler in der
Pflicht waren314. Einerseits war das Vertrauen im Familienkreis bei Geldgeschäften
nicht unbegrenzt, andererseits konnte Geizkofler durch sein Angebot seine Kredit-
würdigkeit demonstrieren. 

1.3 Ökonomische Beziehungen

Die Familie interagierte auch im „privaten“ Bereich auf dem ökonomischen Feld.
Verwandte, die für ihren Lebensunterhalt nicht selbst aufkommen konnten, wurden
in der Regel von der Familie bzw. reichen Familienmitgliedern alimentiert. Dies
betraf in erster Linie weibliche Familienmitglieder, die entweder unverheiratet oder
verwitwet waren oder deren Ehemänner ihre Familie durch ihre Dienste und ihr
Vermögen nicht mehr unterhalten konnten. Dabei handelte es sich vor allem um
Deputate für Witwen wie Barbara Geizkofler, die Mutter Geizkoflers, die von den
Kindern aus dem väterlichen Nachlass unterstützt wurden. Ihre Witwenversorgung
beruhte allerdings nicht nur auf ungeschriebenen Regeln, sondern war durch zwei
rechtliche Dokumente abgesichert. Hans (III.) Geizkofler bestimmte ihr in seinem
Testament, falls sie die Verwaltung seines Nachlasses niederlegen würde, zusätzlich
zu ihrem Heiratsgut und ihrem väterlichen Erbe ein jährliches Deputat von 200 fl.315

Rechtlich bekräftigt wurde diese Bestimmung in der von allen Erben ausgefertigten
Erbteilung. Barbara Geizkofler erhielt darin 3100 fl. ansprachen des heyrat tituls
und zuegebrachten guets sowie jährlich 200 fl. Zins von 4000 fl. Kapital, die ihr Sohn
Christoph verwalten sollte316. Dieses Kapital wurde jedoch unter den sechs erb-
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313 StAL B90 Bü 158, Schuldverschreibung Z. G.s gegenüber Christoph Geizkofler über 
16 000 fl. (Abschr.), Haunsheim, 1606 VII 16.

314 StAL B90 Bü 747, Z. G. an Eitel Eberhard Besserer (Ausf.), Haunsheim, 1604 X 20.
315 Vgl. StAL B90 Bü 859, Testament Hans (III.) Geizkoflers (Abschr.), Augsburg, 1578 VIII 24. 
316 Ebd., Erbteilung der Hinterlassenschaft Hans (III.) Geizkoflers (Ausf.), Salzburg, 1600 X

18.
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berechtigten Kindern aufgeteilt, die dafür ihrer Mutter anteilig die 200 fl. zahlen
sollten317. Die Verrechtlichung der sozialen Verpflichtung zur Unterstützung stellte
jedoch lediglich eine Absicherung sozialer Normen dar. Geizkofler beschränkte
sich bei den Zuwendungen an seine Mutter nicht auf seinen Anteil von 33 fl. 20 kr.,
sondern überwies ihr jährlich 100 fl.318

Finanziell alimentiert wurden auch Kinder von in ökonomische Schwierigkeiten
geratenen Familienangehörigen. Im Gegensatz zur Witwenversorgung, die zumin-
dest im Kern auf einer rechtlichen Grundlage beruhte, basierten diese finanziellen
Zuwendungen auf ungeschriebenen Normen. Nach dem Bankrott des Salzburger
Handelshauses Stainhauser, das Sophias Ehemann Felix Stainhauser mit seinen Brü-
dern Andreas, Maximilian und Johannes leitete319, wandten sich Barbara Geizkofler
und ihre Tochter in den Jahren 1614/15 mehrmals mit der Bitte um Geld für Kleidung
und das Studium des Enkels und Sohnes an Geizkofler320. Dieser gewährte minde-
stens zweimal Almosen in Höhe von 50 fl.321 und erklärte sich schließlich bereit, vier
Jahre lang einen jährlichen Zuschuss von 100 fl. zu zahlen322. Weder Barbara Geiz-
kofler noch Sophia Stainhauser appellierten dabei an den Familiensinn ihres Sohnes
und Bruders. Vielmehr rekurrierten sie auf spezifisch adlige und religiöse Verhal-
tensmuster. Ein Neujahrsgeschenk von 50 fl. an ihre Kinder deutete Sophia als Zei-
chen der angeporenen freygöbigkhait und milde ihres Bruders323 und griff damit die
adlige Legitimationsfigur von der ‚natürlichen‘ Tugend auf. Für diese woldat werde
ihn Gott im Diesseits und Jenseits belohnen324. Von den Unterstützten wurde er-
wartet, dass sie ihre Unterstützung investierten, im Falle von Sophia Geizkoflers
Sohn in kulturelles Kapital. Folglich lieferte er in Form lateinischer Dankesbriefe in
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317 Vgl. StAL B90 Bü 586, Abrechnung Christoph Geizkoflers mit Z. G. (Ausf.), [o. O.], 1601
I 01.

318 Vgl. die Quittungen in StAL B90 Bü 587. In diesen quittiert Barabara Geizkofler ihrem
Sohn von begen meines jerlichen depydas und bas er mier jerlichen dar zue gibt.

319 Zur Geschichte des Handelshauses Stainhauser und seines Bankrotts vgl. Ospald: Stain-
hauser, S. 2 –10. 

320 Vgl. die Briefe Barbara Geizkoflers in StAL B90 Bü 859 und Sophia Stainhausers in StAL
B90 Bü 871. So bat Barbara Geizkofler angesichts des bevorstehenden Winters um khlait-
tun für die Kinder Sophia Stainhausers. Vgl. das Dankschreiben in StAL B90 Bü 859, Bar-
bara Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Salzburg, 1614 VIII 16. Sophia Geizkofler erklärte, ihren
Sohn zu der lehrnung und studieren […] halten zu wollen. StAL B90 Bü 871, Sophia Stain-
hauser an Z. G. (Ausf.), Salzburg, 1615 VIII 09.

321 Vgl. StAL B90 Bü 859, Quittung Barbara Geizkoflers über den Empfang von 50 fl. von
Z. G. (Ausf.), Salzburg, 1614 VIII 16, und StAL B90 Bü 871, Sophia Stainhauser an Z. G.
(Ausf.), Salzburg, 1615 I 24.

322 Vgl. ebd., Sophia Stainhauser an Z. G. (Ausf.), Salzburg, 1615 IX 12.
323 Ebd., Sophia Stainhauser an Z. G. (Ausf.), Salzburg, 1615 I 24.
324 Ebd., Sophia Stainhauser an Z. G. (Ausf.), Salzburg, 1615 VIII 09. Auch Barbara Geizkof-

ler erklärte, dass Gott ihrem Sohn für die Unterstützung noch ain mall sofil der für
schickhen werde. Vgl. StAL B90 Bü 859, Barbara Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Salzburg, 1615
VIII 16.
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Schönschrift ein Zeugnis seiner Studienerfolge ab325. Bestand die finanzielle Förde-
rung, die familiäre Patrone oder die gesamte Verwandtschaft Söhnen von armen Ver-
wandten zukommen ließen, vor allem in der Ausbildungsförderung, wurden Töch-
ter mit einer Aussteuer versehen. So erhielten zwei der Töchter des verstorbenen
Georg Geizkofler aus dem gemeinschaftlichen Vermögen der Geizkofler wegen
ihres geringen Erbes einen Zuschuss zur Aussteuer in Höhe von 100 fl.326

Anders als bei weiblichen Familienangehörigen reichten zur Begründung der
Alimentierung männlicher Verwandter Appelle an Freigebigkeit und Barmherzig-
keit nicht aus, wie das Beispiel Hans (V.) Geizkoflers zeigt, der trotz seiner Militär-
dienste – zuletzt als Rittmeister und Hauptmann im Türkenkrieg327 – mit mehreren
tausend Gulden verschuldet war328. Vor allem nach seiner Abdankung 1604, als
Hans (V.) Geizkofler zehn Jahre lang ohne Einkünfte in Wien lebte und versuchte,
bei der Wiener Hofkammer seine rückständige Besoldung einzutreiben329, häuften
sich die Schulden und überstiegen die zu erwartenden Soldzahlungen, bis schließ-
lich 1611/12 sein Wirt drohte, ihn zu verklagen330. 

Die Geizkofler reagierten auf sein verthanlichs wesen331 zunächst mit vergeb-
lichen Disziplinierungsversuchen332. Uriel Geizkofler überlegte, seinen Neffen
durch eine Ehe finanziell zu versorgen und sein Finanzgebaren durch eine Frau, die
ihm den seckhl nit unter die hennde lasse, zu reglementieren333. Maximilian Geiz-
kofler wurde von Michael (II.), Zacharias und Barbara Geizkofler, der Schwester
Hans’ (V.), ermahnt, auf vötter Hanßen […] guette achtung [zu] geben334. Als dies
keinen Erfolg hatte, drohte Michael (II.), seinem Sohn den Geldhahn zuzudre-
hen335. Schließlich plante Michael (II.) 1595, ein Testament aufzusetzen, in dem er
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325 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 871, Andreas Stainhauser an Z. G. (Ausf.), Ex Monasterio Paum-
burgensi, 1616 II 01.

326 Vgl. StAL B90 Bü 579, Abrechnung Abraham Geizkoflers 1590 – 94, Sterzing, 1595 XI 30,
und ebd., Abrechnung Abraham Geizkoflers 1595, Sterzing, 1596 IX 30.

327 Vgl. MFI Dip. 1118, Familienchronik Z. G.s (1608), fol. 307r– 307v.
328 Vgl. die Akten in StAL B90 Bü 583: Schulden in Höhe von 3780 fl., die Uriel Geizkofler

übernahm, 804 fl. 36 kr., für die Abraham Geizkofler aufkam, 1487 fl. 16 kr. bei Zacharias
Geizkofler (1599), 186 fl. 6 kr. 29 d. bei verschiedenden Bürgern der Stadt Ybbs, 290 fl. 3 kr.
2 d. bei Zacharias Geizkofler, weitere 307 fl. 45 kr. 1 d. bei Zacharias Geizkofler und schließ-
lich 1000 fl., die ihm Zacharias Geizkofler 1606 vorgestreckt hatte, um seine Schulden zu
begleichen.

329 StAL B90 Bü 879, Verzeichnis der ausstehenden Besoldung Hans Geizkoflers, [o. O.],
[o. D., nach 1604].

330 Ebd., Z. G. an König Matthias (Entw.), Haunsheim, 1612 I 18.
331 StAL B90 Bü 861, Testament Michaels (II.) Geizkoflers (Abschr.), Augsburg, 1603 VII 06.
332 StAL B90 Bü 870, Michael (II.) Geizkofler an Maximilian Geizkofler (Ausf.), Augsburg,

1589 VIII 24.
333 StAL B90 Bü 861, Uriel Geizkofler an Zacharias Geizkofler (Ausf.), Sellrain, 1589 VIII 28.
334 StAL B90 Bü 870, Z. G. an Maximilian Geizkofler (Ausf.), Augsburg, 1589 VII 15. Vgl. auch

ebd., Michael (II.) Geizkofler an Maximilian Geizkofler (Ausf.), Augsburg, 1589 VII 13,
und ebd., Barbara Geizkofler an Maximilian Geizkofler (Ausf.), Augsburg, 1589 VII 19.

335 Ebd., Michael (II.) Geizkofler an Maximilian Geizkofler (Ausf.), Augsburg, 1589 VII 13.
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seinem Sohn ain strich durch sein raitung[?] machen wollte336. In seinem Testament
vermachte er seinem Sohn nur den Pflichtteil, dessen Verwaltung die Testaments-
vollstrecker übernehmen sollten, damit Hans (V.) nicht widerumb in ein verthan-
lichs wesen wie zuvor und dadurch zu endtlichem verderben gerathen würde337.

Die Kontrolle durch die Verwandten wurde ergänzt durch ihre Unterstützung.
Einzelne Verwandte vermittelten zwischen Vater und Sohn. Auf anlangen und
promotion des Haunsheimers verzichtete Michael (II.) darauf, seinem Sohn die bei
einer Kur ausgegebenen 3780 fl. vom Erbe abzuziehen338. Bei der Erbteilung er-
klärte sich Hieronymus Zäch, der Ehemann von Hans’ (V.) Schwester, die den
Großteil des beachtlichen väterlichen Vermögens erbte, auf Drängen von Lukas und
Zacharias dazu bereit, seinem Schwager ein jährliches Deputat von 100 fl. auszu-
zahlen339. Ebenso intervenierten seine Verwandten für ihn bei seinen Dienstherren,
um ihm die Bezahlung seiner ausstehenden Besoldung zu sichern340. Geizkofler
selbst interzedierte zwischen 1606 und 1612 mehrmals bei der Hofkammer, ver-
schiedenen kaiserlichen und erzherzoglichen Räten sowie König Matthias341. 

Zudem übernahmen die Verwandten die Schulden Hans’ (V.) oder gewährten ihm
Darlehen. Gegenüber Lazarus Henckel wies Geizkofler darauf hin, dass er seinem
Cousin über 4000 fl. angehenckt, unterschiedliche Schulden übernommen und ihm
1606 1000 fl. vorgestreckt habe342. Diese Gelder stellten keineswegs milde Gaben dar,
sondern Geizkofler hielt sich nach dem Tod Michaels (II.) mit 2795 fl. an Hans’ (V.)
Erbe schadlos343. Abraham beglich für seinen Cousin Schulden in Höhe von 804 fl.
36 kr.344 Bei der finanziellen Hilfe für ihren Cousin und Neffen griffen die Geiz-
kofler auch auf ihre Amtsressourcen zurück. Uriel übernahm Schulden über 3780 fl.,
die er aus seiner Amtskasse (aus dem Genneraleinemerambt) vorfinanzierte, bis sie
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336 StAL B90 Bü 583, Michael (II.) Geizkofler an Abraham Geizkofler (Ausf.), Augsburg, 1595
VIII 01.

337 StAL B90 Bü 861, Testament Michael (II.) Geizkoflers (Abschr.), Augsburg, 1603 VII 06.
338 Ebd.
339 StAL B90 Bü 861, Vergleichung zwischen den Erben Michael (II.) Geizkoflers (Ausf.),

Haunsheim, 1614 VII 29/19. 
340 Uriel Geizkofler etwa bat 1594 seinen Neffen Hans (IV.) Geizkofler, er möge sich bei Graf

Hieronymus von Lodron dafür einsetzen, dz der krumme Hanns dz seinige darfon bringe,
damit er umb sovil eender bey seinem herrn vatern außgesont mige werden. StAL B90 Bü
372, Uriel Geizkofler an Hans (IV.) Geizkofler (Ausf.), Sterzing, 1594 V 23.

341 Vgl. StAL B90 Bü 879, Z. G. an die HK[?], Haunsheim, 1606 IX 19; ebd., Z. G. an die HK
(Entw.), Haunsheim, 1606 XI 20/30; ebd., Z. G. an Wilhelm Seemann (Entw.), Haunsheim,
1609 XI 13; ebd., Z. G. an Kg. Matthias (Entw.), Haunsheim, 1611 XI 05; ebd., Z. G. an Paul
Sixt Trautson (Entw.), Haunsheim, 1611 XI 05; ebd., Z. G. an Kg. Matthias (Entw.), Hauns-
heim, 1612 I 18, und ebd., Z. G. an Lazarus Henckel (Entw.), Ulm, 1612 I 21/11.

342 Ebd. Vgl. auch StAL B90 Bü 583, Schuldverschreibung Hans (V.) Geizkoflers (Ausf.), Wien,
1606 V 08.

343 Vgl. StAL B90 Bü 584, Abrechnung Hans (V.) Geizkoflers mit Z. G. (Ausf.), [o. O.], [o. D.,
1615].

344 StAL B90 Bü 583, Abraham Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1595 IV 24.
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Michael (II.) wieder erstattete345. Die finanziellen Unterstützungsleistungen, zu
denen Zacharias bereit war, gingen allerdings noch weiter. Schon 1608 hatte er ange-
boten, Hans (V.) Geizkofler bei sich zu underhalten346. Nachdem dieser nach dem
Tod seines Vaters 1614 nach Augsburg zurückgekehrt war, hielt er sich seit 1616
immer wieder in Haunsheim auf, wo er 1625 starb.

Trotz seiner wiederholten finanziellen Eskapaden stellten seine Verwandten ihre
Unterstützung nicht ein. Hans (V.) gelang es, in seinem Bruder Michael (III.) und
Oberst Seifried von Kollonitsch innerhalb und außerhalb der Familie Fürsprecher
für sich zu gewinnen347. Außerdem wirkte die Verpflichtung, Familienangehörigen
zu helfen. Michael (II.) hatte den Haunsheimer schon 1605 in Hoffnung auf eine Än-
derung des Verhaltens seines Sohnes mer ratione familiae als seinem verdienst nach
um weitere Unterstützung für diesen gebeten348. Hans (V.) bezog sich auf adlige und
christliche Normen. Falls sein Cousin ihm nicht genadt unnd barmher[z]igkhait
erweise, müsse er gleich ellendigclich sterben unnd wie ain unvernienfftig vieh
verderben349. Auch versuchte er, seinen Vetter davon zu überzeugen, dass er ohne
Verschulden in seine missliche Lage geraten und lediglich bei der Familie in einen
schlechten Ruf gesetzt worden sei350. Kollonitsch sollte als Leumundszeuge dafür
fungieren, dass er sich, wie ainem ehrlichen man gebirt, verhalte351. 

Hans gelang es jedoch nicht, seine Verwandten von seinem Wohlverhalten zu
überzeugen. Gegenüber Henckel fand Geizkofler drastische Worte über seinen
Cousin, der die gantze zeit auf der beerenhaut drunden zu Wien gelegen habe und
nur gern mit lumpenleuthen zu thun habe, weshalb er sich seiner gantz und gar
entschlagen habe. Explizit verwies Geizkofler darauf, dass eine Hilfsverpflichtung
nur dann bestünde, wenn Hans (V.) unverschuldet in Not geraten wäre oder sein
Verhalten ändern würde352. Der Preis für die ökonomische Solidarität war also der
Zwang, sich den Vorstellungen der Familie unterzuordnen. So hatte Geizkofler
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345 Ebd.
346 StAL B90 Bü 879, Z. G. an Lazarus Henckel (Entw.), Ulm, 1612 I 21/11.
347 Vgl. ebd., Hans (V.) Geizkofler an Michael (III.) Geizkofler (Ausf.), Wien, 1611 V 21, ebd.,

Seifried von Kollonitsch an Michael (II.) Geizkofler (Ausf.), Wien, 1611 V 24; ebd., Seifried
von Kollonitsch an Z. G. (Ausf.), Wien, 1611 X 15, und ebd., Seifried von Kollonitsch an
Lukas Geizkofler (Ausf.), Wien, 1611 X 15.

348 StAL B90 Bü 860, Michael (II.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1605 VII 16.
349 StAL B90 Bü 879, Hans (V.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Wien, 1613 IX 25. Seinem Bruder

gegenüber hatte er geäußert, würde sein Wirt ihn nicht unterstützen, mieste ich hungers
sterben unnd auf der gassen verderben. Ebd., Hans (V.) Geizkofler an Michael (III.) Geiz-
kofler (Ausf.), Wien, 1611 V 21.

350 Ebd.
351 StAL B90 Bü 879, Hans (V.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Wien, 1613 IX 25. Kollonitsch

bescheinigte ihm nicht nur das aufrecht[e] Verhalten eines erlichen ritersman[s], der trotz
seines schlecht[en], eingezogen[en] Lebens in Schulden geraten sei, sondern appellierte auch
an die vetterliche [sc. väterliche] lieb Michael (II.) Geizkoflers. Ebd., Seifried von Kollo-
nitsch an Z. G. (Ausf.), Wien, 1611 X 15.

352 Ebd., Z. G. an Lazarus Henckel (Entw.), Ulm, 1612 I 21/11.
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seinen Schwager Hauptmann Troyer, dem er den jungen Hans (V.) im Regiment
Lodron anbefohlen hatte, aufgefordert, nicht zuzulassen, dass Hans (V.) sich in ein
aigensinniges wesen begebe353.

Der Grund für die trotzdem fortgesetzte Unterstützung lag wie schon bei Greb-
mer im Schutz der Familienehre, die durch das deviante Verhalten Hans’ (V.)
bedroht war. Dieser malte seinem Bruder aus, falls ihm durch die Klage des Wirts ein
spot geschehe, wierdt es ein schene ehr der freundtschafft unnd mier alls ainem ehr-
lichen bevelchshaber unnd rittmaister sein354. Ebenso erklärte Seifried von Kollo-
nitsch seine Interzession damit, dass er verhindern wolle, dass durch die Klage gegen
Hans (V.) ainem dises nambens oder seiner ganzen ansehenlichen freündtschafft spot
erwisen werden solte355. 

Gegenüber Kollonitsch führte der Haunsheimer noch ein weiteres Motiv für 
sein Engagement an. Obwohl er nicht groß ursach hätte, sich seines Cousins an-
zunehmen, würde er dennoch für ihn eintreten, weil ich gern sehe, dz die leuth
contentirt würden356. Zu den familiären tritt also im speziellen Fall der verzöger-
ten Auszahlung des Soldes ein wohl eher privates als politisches Motiv in Form
des aus Geizkoflers Perspektive nachvollziehbaren Wunsches, dass Fürsten ihren
finanziellen Verbindlichkeiten gegenüber ihren Dienern und Gläubigern nach-
kommen sollen. 

Neben der direkten finanziellen Unterstützung liehen sich Geizkofler und seine
Verwandten gegenseitig immer wieder größere Geldsummen. Dabei muss zwischen
zinslosen und verzinsten Kapitalien unterschieden werden. Nicht nur seinem Cou-
sin Hans (V.) gewährte der Reichspfennigmeister als innerfamiliärer Patron zinslose
Darlehen, auch seinem Bruder Christoph schickte er 1600 gegen seine bekhanndt-
nus 500 fl. nach Salzburg, die nicht verzinst wurden357. Geizkofler verlangte auch
von seinen Tiroler Verwandten keine Zinsen für die erklecklichen Restsummen, 
die sie ihm laut ihrer jährlichen Abrechnungen über wechselseitige Geldtransfers
(Einnahme von Zinseinkünften in Tirol bzw. Oberdeutschland im Auftrag der Ver-
wandten, Einkauf von Waren, Auslagen bei den Kanzleien in Innsbruck bzw. Prag
etc.) schuldig waren358. Hierbei handelte es sich um eine versteckte Form finanziel-
ler Unterstützung, die reiche Verwandte ärmeren gegenüber betrieben und zu der
sie durch die Verwandtschaft verpflichtet waren. So verzichtete Christoph Löffler,
der seinem Cousin Hans (V.) ebenfalls Geld geliehen hatte, als er aus der Erbschaft
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353 StAL B90 Bü 870, Z. G. an Balthasar Troyer (Entw.), Augsburg, 1589 VI 30.
354 StAL B90 Bü 879, Hans (V.) Geizkofler an Michael (III.) Geizkofler (Ausf.), Wien, 1611 V

21.
355 Ebd., Seifried von Kollonitsch an Z. G. (Ausf.), Wien, 1611 X 15.
356 Ebd., Z. G. an Seifried von Kollonitsch (Entw.), Stuttgart, 1611 VI 24/14.
357 StAL B90 Bü 586, Abrechnung Christoph Geizkoflers mit Z. G. (Ausf.), [o. O.], 1601 I 01. 
358 Vgl. z. B. ebd., Abrechnung Christoph Geizkoflers mit Z. G. (Ausf.), Haunsheim, 1601 VI

17, laut der Christoph Geizkofler seinem Bruder ca. 3106 fl. schuldig blieb.
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Michaels (II.) bezahlt wurde, auß freundtschafft unnd vötterlicher affection auf die
Hälfte der ihm zustehenden Zinsen359.

Geizkofler trat in seiner Familie sowohl als Gläubiger als auch als Schuldner ver-
zinster Darlehen in Erscheinung. Seinem Bruder Christoph lieh er 1612/13 500 fl.
bzw. 2000 fl. zu 5% Zins p. a.360 Macharius von Herbstheim, dem Schwager seines
Bruders, gewährte Geizkofler 1614 einen Kredit in Höhe von 1000 fl. zu 5% Zins
p. a.361 Abraham Geizkofler bzw. seine Erben erhielten 1614/15 aus veterlichen
threuen362 Kredite in Höhe von 2000 fl., 1500 fl. und 2500 fl., die mit 5% p. a. ver-
zinst waren363. Bei diesen Darlehen an Verwandte stand weniger der ökonomische
Profit als die Patronage im Vordergrund. So hatte Abraham Geizkofler seinen Cou-
sin um das Darlehen über 1500 fl. gebeten, um einem Freund (vertrauten ort) 1000 fl.
leihen zu können. Er habe zwar versucht, das Geld selbst aufzubringen, konnte aber
von seinen Schuldnern nichts erhalten und ersuche daher seinen Cousin aus vetter-
liche[m] vertrauen, es ihm zu leihen364.

Patronage prägte auch die Obligationen, mit denen Geizkofler sich als Privatmann
bei Verwandten verschrieb. Dabei stand nicht Geizkoflers Geldbedarf im Vorder-
grund, sondern der Wunsch seiner Verwandten nach einer sicheren Anlagemöglich-
keit. Auf Besserers dienstlichs ansuchen und biten erwies ihm sein Schwager die
gunst, 6000 fl. aus der Erbschaft Marx und Juliane Rehlingers, die er Besserer aus-
zahlen wollte, noch länger zu verzinsen365. Als Geizkofler 1612 seinem Bruder ein
Darlehen von 4000 fl. zurückzahlen wollte, bat Christoph ihn, es noch zehn Monate
länger auf Zins bei sich zu behalten366. Bei diesen Geldern, die seine Verwandten bei
Geizkofler anlegten, handelte es sich teilweise um Summen, die Verwandten aus
Erbschaften oder sonstigen Einnahmen zustanden und die diese gegen Verzinsung
„liegen ließen“ bzw. wie Hans (V.) gemäß dem väterlichen Testament „liegen lassen“
mussten. So hatte Hans (V.) nach seiner Rückkehr aus Wien aus dem Rest seiner
väterlichen Erbschaft Kapital bei Zacharias und später Ferdinand Geizkofler gegen
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359 Vgl. StAL B90 Bü 584, Quittung Hans (V.) Geizkoflers über Empfang seines Erbteils
(Ausf.), Augsburg, 1615 II 01. Auch wenn dieses Entgegenkommen Löfflers möglicher-
weise dem Druck Zacharias und Lukas Geizkoflers zu verdanken war, zeigt diese Formu-
lierung doch, dass der Appell an die Verpflichtung zur Hilfe gegenüber Familienangehöri-
gen ein wirksames Argument war.

360 Vgl. die Abrechnungen zwischen Christoph Geizkofler und Z. G. in StAL B90 Bü 588. Die
2000 fl. Darlehen rührten aus der Differenz einer Einlage Christoph Geizkoflers bei seinem
Bruder in Höhe von 4000 fl. her, die Zacharias seinem Bruder nicht bar, sondern mit einer
Obligation Hans Zyprians von Thun über 6000 fl. beglich. Vgl. ebd., Abrechnung zwischen
Christoph Geizkofler und Ferdinand Geizkofler, [o. O.], 1617 IX [o. T.].

361 Vgl. die Akten in StAL B90 Bü 689.
362 StAL B90 Bü 861, Abraham Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1614 X 31.
363 Vgl. StAL B90 Bü 589, Abrechnung Z. G.s mit den Erben Abraham Geizkoflers (Entw.),

[o. O.], [o. D., nach 1615 IX 15].
364 Vgl. StAL B90 Bü 872, Abraham Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1614 VI 23.
365 StAL B90 Bü 747, Eitel Eberhard Besserer an Z. G. (Ausf.), [o. O.], 1606 XII 07.
366 Vgl. StAL B90 Bü 588, Z. G. an Christoph Geizkofler (Entw.), Haunsheim, 1613 I 08.
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eine Verzinsung von 5% liegen (1615: 708 fl., 1616: 914 fl., 1617: 903 fl., seit 1620: 
1000 fl.)367. Jakob Rembold hatte aus dem elterlichen Erbe seiner Frau mehrere Jahre
lang bei seinem Schwager ein Guthaben in Höhe von 6000 fl. zu 6% p. a. Es rührte
von einem Darlehen über 12 000 fl. her, das Geizkofler bei Juliane Rehlinger aufge-
nommen hatte, dessen eine Hälfte mit dem Erbe Maria Rehlingers verrechnet wurde,
während die andere Hälfte Rembold an Stelle seiner Frau übergeben wurde368. 
Zum Teil handelte es sich aber auch um Geldbeträge, die seine Verwandten gezielt 
bei Geizkofler anlegten. 1600 deponierte Christoph Geizkofler bei seinem Bruder
3000 fl. zu 6% p. a., die später mit der Kaufsumme der Pfandschaft Moos, die die
Brüder Geizkofler gemeinsam kauften, verrechnet wurde369. Im Jahr 1603 übernahm
Christoph Geizkofler ein Darlehen über 5000 fl. zu 5% p. a., das Lukas Weigele aus
Sterzing Geizkofler als Reichspfennigmeister 1602 gewährt hatte. Davon löste Geiz-
kofler 1000 fl. ab, die restlichen 4000 fl. verzinste er seinem Bruder zu 6 %, bis er die
Obligation 1613 aufkündete370.

Verwandte betrieben zudem Geschäfte miteinander wie Marx Konrad von Reh-
lingen und sein Schwiegervater Wolfgang Paler, an deren Handelshaus Geizkofler
sich auf vielfältige Weise beteiligte. Schon 1605 hatte Paler gegenüber seinem
Schwiegersohn die Hoffnung geäußert, sollten aus dem Erlös des Verkaufs der Herr-
schaft Komotau die Schulden des Kaisers bei Geizkofler beglichen werden, werde
dieser Paler möglicherweise mit einem zu 5 % p. a. verzinsten Kredit in Höhe von
15 000 fl. auf ein bis zwei Jahre aushelfen können371. Im März 1607 lieh Geizkofler
Paler 10 000 fl. zu 5%372. In Palers Jahresbilanz 1609/10 taucht Geizkofler als Kredi-
tor eines Darlehens in Höhe von 17 500 fl. auf373. Dieses wurde aber in der Folgezeit
abgelöst. 1612 und 1613 schuldete Paler Geizkofler noch 2000 fl., 1615 erscheint der
Name Geizkoflers gar nicht mehr374. Geizkofler war also über acht Jahre finanziell
als Einleger an Palers Unternehmungen beteiligt, auch wenn das Darlehen zunächst
eher als kurzfristige Unterstützung, denn als dauerhafte Geldanlage gedacht war. 

Der Grad der Verschriftlichung und Verrechtlichung finanzieller Beziehungen
war nicht nur bei den erwähnten in-proprio-Verschreibungen Geizkoflers für seine
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367 Vgl. die Abrechnungen Hans (V.) Geizkoflers mit Maria Geizkofler in StAL B90 Bü 584.
368 Vgl. StAL B90 Bü 158, Obligation Z. G.s gegen Juliane Rehlinger über 12 000 fl. Kapital

(Abschr.), Augsburg, 1604 VIII 01.
369 Vgl. StAL B90 Bü 585, Abrechnung Christoph Geizkoflers mit Z. G. (Ausf.), [o. O.], 1601 I

01, und ebd., Abrechnung Christoph Geizkoflers mit Z. G. (Ausf.), Haunsheim, 1601 VI 17.
370 Vgl. ebd., Abrechnung Christoph Geizkoflers mit Z. G. (Ausf.), [o. O.], 1603 VIII 01.
371 Vgl. Hildebrandt: Handelshäuser, Nr. 249, S. 268, Wolfgang Paler an Marx Konrad von

Rehlingen, Augsburg, 1605 XII 16.
372 Vgl. ebd., Anhang A, Nr. 71, S. 408 und StAL B90 Bü 531, Marx Konrad von Rehlingen an

Z. G. (Ausf.), Wien, 1607 IV 11.
373 Vgl. Hildebrandt: Handelshäuser, Nr. 276, S. 286, Handelsübersicht Wolfgang Palers,

[o. O., Augsburg], [o. D., 1609/10].
374 Vgl. ebd., Nr. 297, S. 308, Bilanz Wolfgang Palers, [o. O., Augsburg], [o. D., nach 1612 VIII

31]; Nr. 299, S. 312, Bilanz Wolfgang Palers, [o. O., Augsburg], [o. D., nach 1612 VIII 31] und
Nr. 318, S. 331– 336, Bilanz Wolfgang Palers, [o. O., Augsburg], [o. D., nach 1615 XII 31].
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fürstlichen Herren hoch. Gelder wurden auch familienintern nicht ohne Obliga-
tionen oder Schuldverschreibungen verliehen. Der Empfang von Geldern wurde
genau quittiert. Zwischen den Verwandten wurde jährlich schriftlich auch über
kleinere Beträge akkurat abgerechnet375. Kredit als „Vertrauen“ wurde immer abge-
sichert, da man sich der Konfliktträchtigkeit von Geldgeschäften im Verwandten-
und Freundeskreis bewusst war. Georg Ludwig von Freyberg beispielsweise versi-
cherte seinem Freund Geizkofler, er wolle keinem mehr gelt anlehen, den er begehr
zum freünd zubehalten376. 

Dies zeigt sich deutlich auch am Darlehen Palers. Dieser hatte von sich aus ange-
boten, Geizkofler als Sicherheit seine Güter Hainhofen und Ottmarshausen sowie
sein Zinnbergwerk in Altenberg und den Vögelinshof zu verpfänden377, der schließ-
lich als Sicherheit eingesetzt wurde378. Dennoch hatten Darlehen von Verwandten
für den Schuldner Vorteile. So prolongierte Geizkofler das Darlehen, das er zu-
nächst nur für ein halbes Jahr gewährt hatte, auf unbefristete Zeit, allerdings mit nur
einmonatiger beidseitiger Kündigungsfrist379. Auch der Zinssatz blieb mit 5% am
unteren Ende der Skala. 1608 gewährte Maria Geizkofler Paler gar ein Darlehen
über 10 000 fl. zu einem Zinssatz von nur 4 %380. Vor allem kamen bei diesen Kre-
diten keine Zusatzleistungen hinzu, die bei Kreditaufnahme bei anderen Personen
unter Umständen fällig geworden wären. 

Als Geizkofler Paler 1610 einen Kredit über 21000 fl. bei Hans Werner von Raite-
nau vermittelte, forderte dieser nicht nur 6% Zins, sondern Paler musste sich zudem
bereit erklären, das Geld schon ab Januar zu verzinsen, obwohl er es erst im Februar
oder März erhalten sollte, es in Münzsorten anzunehmen, die er erst noch umtau-
schen musste, die Rückzahlung hingegen in Augsburger Währung zu leisten sowie
der frau von Raitenau mit samat [Samt] zu einen kutten zubegegnen381. Dies zeigt,
dass auch Geizkofler als Mitglied der Reichsritterschaft gegenüber seinen Verwand-
ten aus der Hochfinanz die Rolle eines Finanzmaklers annehmen konnte. Geizkof-
ler vermittelte nicht nur das Darlehen, sondern Rehlingen bat ihn im Auftrag Palers
außerdem, er möge sich, falls der Kredit nicht zustande käme, nach anderen Kredit-
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375 Vgl. v. a. die Abrechnungen Christophs und Abraham Geizkoflers mit ihrem Bruder bzw.
Cousin in StAL B90 Bü 585, 586 und 588.

376 StAL B90 Bü 505, Georg Ludwig von Freyberg an Z. G. (Ausf.), Öpfingen, 1610 VII 07.
377 Vgl. Hildebrandt: Handelshäuser, Nr. 249, S. 268, Wolfgang Paler an Marx Konrad von

Rehlingen, Augsburg, 1605 XII 16.
378 Vgl. die Bemerkung Marx Konrad von Rehlingens aus dem Jahre 1610, Palers Güter seien

niemandem verschrieben, außer allein deß Vögelins gegen E: Gst:. StAL B90 Bü 780, Marx
Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1610 I 26. Abgedruckt in Hildebrandt:
Handelshäuser, Nr. 290, S. 298.

379 Ebd., Nr. 264, S. 278, Wolfgang Paler an Marx Konrad von Rehlingen, Göppingen, 1607
VIII 19.

380 Vgl. ebd., Anhang A, Nr. 73, S. 408. Möglicherweise handelt es sich dabei nach Hildebrandts
Meinung um eine Überschreibung des Darlehens Geizkoflers.

381 StAL B90 Bü 780, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1610 II 04.
Abgedruckt bei Hildebrandt: Handelshäuser, Bd.1, Nr. 293, S. 300.
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gebern erkundigen382. Geizkofler entwarf auch den Schuldbrief383 und stellte für den
Geldtransport von Lindau nach Augsburg seinen Namen zur Verfügung, da Paler
eine Beschlagnahme des Geldes durch den Markgrafen von Burgau fürchtete, dem er
Geld schuldete384. Außerdem bot er an, die Münzsorten, die von Raitenau liefern
wollte, durch mitl der Reichsritterschaft umzuwechseln385.

Mit seinem Kredit war Geizkofler kurzfristig stiller Teilhaber an Palers Handels-
haus. Dauerhaft als Teilhaber und Geschäftsführer war Marx Konrad von Reh-
lingen am Unternehmen seines Schwiegervaters beteiligt. Die Paler engagierten sich
mit wechselnden Geschäftspartnern seit 1569 im Neusohler Kupferhandel. Im kai-
serlichen Auftrag finanzierten sie die Betriebskosten der Kupfergruben vor und
konnten dafür fast die gesamte Kupferproduktion eines Jahres zu einem festen Preis
erwerben, um sie anschließend gewinnbringend weiterzuverkaufen386. 

Geizkofler übernahm für die Verleger mehrmals die Rolle eines Vermittlers gegen-
über verschiedenen merchant bankers und eines Patrons am Kaiserhof. Dank seiner
Verflechtung mit finanzkräftigen Geldgebern konnte er Geschäftskontakte herstel-
len. Bevor Paler 1602 die Hälfte seines Anteil am Kupferverlag an Lazarus Henckel
verkaufte, hatte er Geizkofler zu Rate gezogen, der ihm zum Verkauf an Henckel
geraten, allerdings einen Verkauf an diesen und Christoph Weiß zusammen für noch
empfehlenswerter erachtet hatte387. 1604/05 fungierte Geizkofler als Vermittler beim
geplanten, aber nicht zustande gekommenen Verkauf der restlichen von Paler ge-
haltenen Verlagsanteile an das Handelshaus Wertemann. Rehlingen dankte ihm im
Namen seines Schwiegervaters für die so gnädige guetwillige bemiehung und an-
gedenckhen in den Verhandlungen mit Carlo Wertemann und bat, er möge sich
weiterhin bemühen, diß wesen gnädig zubefurdern388. 

Die Doppelbindung Geizkoflers an Henckel sowie Paler und Rehlingen ver-
suchten sich letztere in einem Konflikt mit ihrem Wiener Kompagnon über eine
umstrittene Geldforderung Henckels über den Ausgleich von Währungsverlusten
bei der Rückzahlung kaiserlicher Schulden in ungarischer und polnischer Münze zu
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382 Vgl. StAL B90 Bü 780, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1610 I 17,
und ebd., Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1610 II 04. Abgedruckt
bei Hildebrandt: Handelshäuser, Bd.1, Nr. 289, S. 298 und Nr. 293, S. 300.

383 Vgl. StAL B90 Bü 780, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1610 I 17,
und ebd., Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1610 II 03. Abgedruckt
bei Hildebrandt: Handelshäuser, Bd.1, Nr. 289, S. 298 und Nr. 292, S. 299.

384 Vgl. StAL B90 Bü 780, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1610 I 28.
Abgedruckt bei Hildebrandt: Handelshäuser, Bd.1, Nr. 291, S. 299.

385 StAL B90 Bü 780, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1610 II 03.
Abgedruckt bei Hildebrandt: Handelshäuser, Bd.1, Nr. 292, S. 299.

386 Vgl. zur Firma Wolf Palers und Marx Konrad von Rehlingens ebd., S. 22 – 37. Bei Hilde-
brandt sind auch die Verlagsverträge zwischen dem Kaiser und den Verlegern abgedruckt.
Vgl. ebd., Nr. 39, 75, 147, 201, 298a.

387 Ebd., Nr. 214, Wolfgang Paler an Marx Konrad Rehlinger, Augsburg, 1602 VI 12, S. 244. 
388 Vgl. StAL B90 Bü 531, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1604 XII

29. Vgl. auch ebd., Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1605 I 13.

38758_Reihe_B_171  28.05.2009  12:59  Seite 490



Nutze zu machen. Henckel hatte die Schulden von Paler übernommen und ihn
dafür in deutscher Währung bezahlt389. Paler und Rehlingen wollten diesen Kon-
flikt durch einen außergerichtlichen Vergleich lösen390. Henckel lehnte jedoch ein
Schiedsverfahren ab und wollte seine Forderungen in einem ordentlichen Gerichts-
verfahren durchsetzen391. Um diese Konfrontation zu vermeiden, bat Rehlingen
seinen Schwager Geizkofler um Rat und Vermittlung392. Trotz Geizkoflers Bemü-
hungen blieb Henckel bei seiner Haltung, so dass Geizkofler alle vermitlung umb-
sonst und vergebens erschien. Die Frage, ob sich Paler in ein Gerichtsverfahren ein-
lassen solle, beantwortete Geizkofler mit juristischen und politischen Argumenten
zugunsten Henckels. Dem Grundsatz gemäß, daß in contractibus mercatorum sola
bona fides spectetur, müsse Henckel die übernommenen Forderungen Palers an den
Kaiser nur in der Währung begleichen, in der die niederösterreichische Kammer
ihm diese auch zurückzahle. Es sei jedoch keineswegs sicher, dass die Kammer die
umstrittenen 56 000 fl. in deutscher Münze zurückzahlen würde. Vielmehr be-
schwöre dises disputat zwischen Paler und Henckel die Gefahr herauf, dass die
Kammer die vertragsgemäße Zurückzahlung der 56 000 fl. difficultire, weil die Ver-
leger lange Zeit das Neusohler Kupfer zu einem äußerst günstigen Preis einkaufen
konnten und dabei großen […] nuz und fortel gehabt hätten. Aus diesen Gründen
rate er, falls Paler nicht umgehend eine Zusicherung der Kammer erhalten könne,
dass die Forderungen Henckels in deutscher Währung beglichen werden würden,
sich gietlich mit Henckel zu einigen und ihm die geforderte Summe zu zahlen. Paler
solle sich von Henckel allerdings einen reverß ausstellen lassen, dass er Paler die
Ausgleichszahlung für alle Gelder, die er später in deutscher Währung erstattet be-
komme, wieder verzinst zurückzahle393. Geizkofler bemühte sich also um Neutra-
lität, um das Vertrauen, das er bei Henckel genoss, nicht aufs Spiel zu setzen. Seine
Position als Vermittler, die er in seinem network einnahm, beruhte maßgeblich auf
dem Vertrauen, das beide Seiten in ihn setzten. Dieses zu erhalten, war wichtiger als
kurzfristig den Vorteil der eigenen Verwandten zu fördern. 
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389 Diese rührte von der Übernahme kaiserlicher Schulden gegenüber den Verlegern her, die
Henckel beim Kauf anteilig übernommen hatte und Paler in deutscher Währung bezahlt
hatte. Dafür hatte Paler Henckel die Erstattung von Kursverlusten zugesagt, sollte der
Kaiser diese Summe in polnischer oder ungarischer Währung begleichen. Der Streit drehte
sich nun um die Frage, ob dieses Versprechen für die ganze Summe von ca. 108 000 fl. gelte,
oder nur für ca. 52 000 fl., da für die anderen 56 000 fl. die Zahlung in deutscher Währung
vertraglich garantiert war. Vgl. StAL B90 Bü 531a, Marx Konrad von Rehlingen an 
Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1609 VI 12. Gedruckt bei Hildebrandt: Handelshäuser, Nr. 277,
S. 287– 290.

390 StAL B90 Bü 531a, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1609 VI 12.
Gedruckt in Hildebrandt: Handelshäuser, Bd.1, Nr. 277, S. 287– 290.

391 Vgl. StAL B90 Bü 531a, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1609 VI
12. Gedruckt in Hildebrandt: Handelshäuser, Bd.1, Nr. 277, S. 287– 290.

392 Ebd.
393 StAL B90 Bü 531a, Z. G. an Marx Konrad von Rehlingen (Ausf.), Haunsheim, 1609 VI 29/

VII 09. Gedruckt in Hildebrandt: Handelshäuser, Bd.1, Nr. 282, S. 293.
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Bei seinen Aufenthalten in Prag engagierte sich Geizkofler persönlich für die
Neusohler Verleger. 1603 war er im Namen der Verleger in die Verhandlungen über
einen neuen Verlagsvertrag involviert und vertrat deren Interessen gegenüber Kam-
merpräsident Unverzagt394. Als er sich 1605 in Prag aufhielt, unterstützte er Reh-
lingen und dessen Schwiegervater bei der Eintreibung von Schulden des Kaisers 
bei Paler395. Außerdem öffnete er seinen Verwandten als broker Zugang zu seinem
network, indem er beispielsweise seinem Schwager die vertreuliche anweisung gab,
seine Anliegen beim ehemaligen Hofkammerpräsidenten Hofmann vorzubrin-
gen396. Seine Verwandten profitierten auch von seinem Wissen über das Verhalten
und die Verhältnisse bei Hof. Im Oktober 1605 beabsichtige Rehlingen an den Kai-
serhof zu reisen und erbat sich die promotion und gnädige anweisung oder anlai-
tung seines Schwagers. Vor allem solle er ihm die zeit, zu der die Angelegenheit am
fieglichsten zue hoff anzubringen sei, mitteilen397. Um Einfluss zu gewinnen, nutz-
ten Paler und Rehlingen, vermutlich auf Geizkoflers Rat, mehrere Kanäle. Palers
Partner Castell übergab in Prag eine supplication. Paler selbst sprach wegen der
Übernahme der Zinszahlungen von den kaiserlichen Schulden bei Reichspfennig-
meister Welser vor398. Seine Bitten um Patronage Geizkoflers begründete Rehlingen
nicht nur mit dem Versprechen, dass Geizkofler sich ihn und seinen Schwiegervater
dadurch verpflichte, sondern auch mit dem Gemeinwohl und dem kaiserlichen
Nutzen399. Der Gemeinnutz war also ein Kriterium, vor dem Anliegen von Ver-
wandten auch gegenüber Geizkofler bestehen mussten. Zudem verwies Rehlingen
auf das Eigeninteresse der Verleger. So solle Geizkofler die Interessen Palers und
Rehlingens ihr mt:, dem bergwesen und den verlegern zum besten vertreten400.

Geizkofler machte seinen Einfluss beim Kaiser und der Hofkammer auch in
Form von Empfehlungsschreiben geltend. Als Marx Konrad von Rehlingen Anfang
1607 nach Wien reiste, um einen neuen Verlagsvertrag auszuhandeln, versah ihn sein
Schwager mit einem Empfehlungsschreiben an den Wiener Hofkammersekretär
Vinzenz Muschinger. Darin wird die große Bedeutung persönlicher Beziehungen
für erfolgreiche Interaktion mit den fürstlichen Zentralbehörden deutlich. Rehlin-
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394 Ebd., Nr. 228, Wolfgang Paler an Marx Konrad Rehlinger, Augsburg 1603 I 17, S. 253.
395 Vgl. StAL B90 Bü 531, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1605 IV 20,

und ebd., Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1605 IV 26.
396 Ebd., Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1605 VI 01.
397 Ebd., Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1605 X 05.
398 Ebd., Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1605 VII 01 und ebd., Marx

Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1605 VII 13.
399 So bat Rehlingen seinen Schwager, bei Welser dafür zu interzedieren, dass seinem Schwie-

gervater vor andern gemeinem zuem besten seine finanzielle Ansprüche beglichen werden.
Ebd., Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1605 VII 13. In einer anderen
Angelegenheit bat Rehlingen Geizkofler als jemanden, der ihrer mt: nutz in consideration
nehme, um Unterstützung seines Anliegens. Ebd., Marx Konrad von Rehlingen an Z. G.
(Ausf.), Augsburg, 1605 VII 11.

400 Ebd.
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gen hatte seinen Schwager um Beistand gebeten, weil er der orten bey den expedi-
tionen unbekhanndt sei. Geizkofler betonte die Wichtigkeit der Interzession, indem
er Muschinger bat, seinen Schwager seine Fürsprache in mehr weg würcklich ge-
niessen zu lassen. Er verwies auf die Leistungen der Verleger und deren Schäden
durch den ungarischen Aufstand und legte seine bislang noch nicht abgegoltenen
Leistungen für das Haus Österreich in die Waagschale, wenn er auf die schleppende
enthebung deß zu Wien so treuherzig ufgebrachten gelts hinwies, so dass er sich
wünsche, er hette die wallauner inn hennden gehabt, daß [er] […] die wexelbrieff
nicht hette unnderschreiben khennen401.

Geizkofler nahm gegenüber dem Handelshaus Paler-Rehlingen also ein dreifache
Rolle ein: als stiller Teilhaber, als Makler und Vermittler gegenüber merchant ban-
kers aus dem habsburgischen Herrschaftsbereich und schließlich als Patron und
broker bei Hof, der seinen Verwandten seine sozialen Beziehungen und sein Wissen
zur Verfügung stellte. Ihre Grenzen erfuhr diese Unterstützung bei Forderungen,
die Geizkoflers Beziehungen zu seinen Freunden aus Handelskreisen beschädigt
oder die Bande zwischen Geizkofler und seinen Freunden bei Hof verletzt hätten.
Patronage stellte also kein einseitiges Durchsetzen von Forderungen dar, sondern
ein feines Austarieren der verschiedenen Interessen von Klienten, Freunden und
Dienstherren. 

Die Familie Geizkofler wurde auch durch gemeinsames Vermögen integriert, 
das die Verwandten gemeinsam geerbt und nicht aufgeteilt hatten. Auf diese Weise
entstand nach dem Tod von Hans (II.) (1563) und seiner Frau Barbara (1566) die
Geizkoflersche Gemeinschaft. Hans’ (II.) elf Söhne ließen das ererbte Vermögen
ungeteilt und übertrugen 1567 die Verwaltung ihren Brüdern Uriel und Marx402. 
Die 1577 getroffene „Brüderliche Vergleichung“ verlängerte die Gemeinschaft um
24 Jahre und bildete ihren rechtlichen Rahmen403. 1599 wurde zwischen den noch
lebenden Brüdern Michael (II.) und Lukas sowie deren Neffen ein Verlängerungs-
vertrag über die nunmehr als „Brüder- und Vetterngemeinschaft“ titulierte Gemein-
schaft geschlossen404, der 1618 und 1625 von den Haunsheimer, Augsburger und
Sterzinger Geizkoflern nochmals prolongiert wurde405. Das Vermögen der Gemein-
schaft wurde erst nach dem Aussterben der Geizkofler in männlicher Linie (1730)
und dem Tod der letzten Vermögensverwalterin (1760) geteilt406.
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401 StAL B90 Bü 531, Z. G. an Vinzenz Muschinger (Entw.), Haunsheim, 1607 II 10.
402 Vgl. Schweizer: Lucas Geizkofler, S. 30 f.
403 Vgl. MFI Dip. 881, Vertrag über die Geizkoflersche Gemeinschaft (Ausf.), fol. 43 ff. Zum

Inhalt des Vertrages vgl. Schweizer: Lucas Geizkofler, S. 31 f.
404 Vgl. StAL B90 Bü 585, Vertrag über die Geizkoflersche Gemeinschaft (Ausf.), Augsburg,

1599 VI 27.
405 StAL B90 Bü 589, Vertrag über die Geizkoflersche Gemeinschaft (Ausf.), [o. O.], 1618 I 04

und StAL B90 Bü 590, Vertrag über die Geizkoflersche Gemeinschaft (Ausf.), [o. O.], 1625
VI 13 und 1626 XII 01. Vgl. hierzu auch Schweizer: Lucas Geizkofler, S.117 f. und 120 f.

406 Vgl. Eller: Erbteilung, S. 40 – 43.
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Die rechtliche Grundlage der Gemeinschaft bildeten die Gemeinschaftsverträge,
die die Familie und ihr Vermögen vor äußeren Eingriffen bewahren sollten. Keiner
Obrigkeit und keinem Gericht sollte es gestattet sein, in die Gemeinschaft einzu-
greifen oder sie zu beeinträchtigen. Fremde, dies betraf vor allem die Ehemänner
von weiblichen Familienmitgliedern, sollten keinen Zugang zur Gemeinschaft
haben. Der Vertrag regelte aber auch die innere Organisation der Union. An zen-
traler Stelle standen vermögensrechtliche Bestimmungen wie die Unteilbarkeit des
väterlichen Erbes, dessen einheitliche Verwaltung, die Geheimhaltung der Vermö-
gensverhältnisse sowie seit 1606 die jährliche Auszahlung der Erlöse aus dem Ge-
meinschaftsvermögen an die einzelnen Familienzweige. Die Verträge enthielten
auch familienpolitische Entscheidungen, die über vermögensrechtliche Bestimmun-
gen weit hinausgingen. Sie verpflichteten die Vertragspartner zur Sorge für in Not
geratene Familienmitglieder oder sahen die Übernahme von Vormundschaften für
Kinder verstorbener Familienmitglieder durch die Geizkofler vor, falls testamenta-
risch keine anderen Bestimmungen getroffen worden waren.

Die Verträge schufen außerdem familieninterne Institutionen, die die Familie zu-
sätzlich integrierten. Die Entscheidung über die Verwendung des Vermögens lag bei
den zwei Administratoren. Seit 1599 übten Michael (II.) und Christoph Geizkofler
diese Aufgabe aus. Die Verwaltung des Gemeinschaftsvermögens, die Eintreibung
von Zinsen und Gülten, die Auszahlung und Einnahme von Geldern und die Ab-
rechnung hierüber kam dem Verwalter zu, der den Administratoren rechenschafts-
pflichtig war. Zunächst fungierten Uriel und Marx Geizkofler als Verwalter, von
1570 bis 1579 Balthasar Geizkofler, dann bis zu seinem Tod 1595 erneut Uriel Geiz-
kofler. Ihm folgten von 1595 bis 1615 Abraham und seit 1618 Adam Geizkofler407.

Das Gemeinschaftsvermögen und seine Zusammensetzung wandelte sich in der
zweiten Hälfte des 16. Jahrhundert stark. 1567 hatte es ca. 7000 fl. betragen, von
denen etwa 75% in Immobilien, Grundbesitz und Grundgülten angelegt waren408.
1601 betrug das Vermögen der Geizkofler ca. 17 000 fl. Davon waren aber nunmehr
etwa 75% auf Zins angelegtes Kapital409. Bis 1606 stieg es auf über 20 000 fl.410 Das
stetige Vermögenswachstum beruhte darauf, dass das Erbe der kinderlos gestorbe-
nen Familienmitglieder Gabriel und Adam Geizkofler der Gemeinschaft einverleibt
wurde und die Zinsgewinne reinvestiert wurden. Erst seit 1606 wurden sie den
einzelnen Familienzweigen ausgezahlt. Den Einnahmen standen nur kleinere Aus-
gaben für Almosen, Geschenke, Steuern und Gülten gegenüber. 1606 zum Beispiel
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407 Vgl. die Gemeinschaftsrechnungen im StAL B90 Bü 579 – 580.
408 Vgl. StAL B90 Bü 858, Inventar der Hinterlassenschaft Hans (II.) Geizkoflers, [o. O., Ster-

zing], 1567 IV 30, fol. 22r – 24v. Die von Schweizer: Lucas Geizkofler, S.128 genannte
Höhe des Gemeinschaftsvermögens von ca. 8000 fl. ist nicht ganz korrekt. Das Inventar
weist aus, dass Aktiva in Höhe von 9739 fl. 23 kr. Passiva von 2908 fl. 43 kr. 2 p. gegen-
überstanden.

409 Vgl. StAL B90 Bü 585, Inventar der Geizkoflerschen Gemeinschaft, Sterzing, 1601 XI 30.
410 StAL B90 Bü 586, Inventar der Geizkoflerschen Gemeinschaft, Sterzing, 1606 XI 30.
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betrugen die Einnahmen 1072 fl. 36 kr., von denen Ausgaben in Höhe von 222 fl. 
36 kr. bestritten werden mussten411. Zudem fällt auf, dass sich die Anlagestrategie
der Gemeinschaft vom Grundbesitz auf als Kapital angelegtes Vermögen verlagerte. 

Aus Perspektive der politischen Kultur interessiert vor allem, welchen Sinn 
die Geizkofler ihrer Gemeinschaft beimaßen. Der Gemeinschaftsvertrag von 1599
begründete die Verlängerung der Gemeinschaft mit drei Argumenten. Sie gereiche
erstens den Familienangehörigen zu ersprießlichem nuzen. Die Gütergemeinschaft
steigerte nicht nur das ökonomische Kapital der Familienangehörigen, sondern
mehrte auch das symbolische Kapital der Familie. Angesichts der Tatsache, dass
laider sunsten solliche communion unnd eintrechttigkheit zwischen brüedern und
nahenden bluetsfreundten bey iezigen zeitten [kaum] üeblich und gebreuchig sei,
würde die Gemeinschaft den Brüdern und Vettern zweitens bey meniglich zu desto
mehrerm lob, ruhm unnd ehrn geraich[en]. Das dritte Ziel war eng mit dem ersten
und zweiten verbunden. So sollte die Gemeinschaft principalitter zu erhalttung
unßers manlichen stammens dienen, also der Sicherung des sozialen Fortbestandes
der Familie. Eine adlige Lebensführung erforderte einerseits Geld, das durch die
Sicherung einer – bescheidenen – finanziellen Grundausstattung gewährleistet
werden sollte. Andererseits sollte die Ehre als weiteres Attribut adliger Existenz
ebenfalls durch die Gemeinschaft gemehrt werden412. 

Zwischen beiden Zielen – Ehre und Nutzen – kam es immer wieder zu Konflikten
innerhalb der Gemeinschaft. Deutlich erkennen lässt sich dies bei den innerfamiliä-
ren Auseinandersetzungen über den nicht erfolgten Verkauf des letzten Grundbesit-
zes der Familiengemeinschaft in Form zweier Höfe in Schenna an den Grafen von
Liechtenstein, die 1502 in den Besitz Kugler von Hohenfirnberg und danach in den
der Geizkofler gelangt waren413. Als 1612 der Graf von Liechtenstein Interesse
bekundete, diese beiden Höfe zu erwerben, ergab sich ein Konflikt zwischen Ab-
raham, Christoph und Zacharias auf der einen und Michael (II.) und Lukas auf der
anderen Seite414. Für die beiden älteren Geizkofler stellten die beiden Höfe eine
Form des symbolischen Kapitals dar, in dem sich die Identität und Geschichte der
Familie verkörperte. Michael (II.) war nicht bereit, seine Zustimmung zum Verkauf
an jemandem zu geben, der nit unsers namens und stammens, da die Höfe über 100
Jar bej uns und unsern bluetsfreünden gewesen und verbliben seien415. Lukas schloss
sich dieser Argumentation an und forderte, vilmehr unßern und unserer lieben
eltern, vorfaren und bluetsfreünd respect und ehr, als einichen scheinlichen geringen
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411 Ebd.
412 StAL B90 Bü 585, Zweiter Vertrag über die Geizkoflersche Gemeinschaft (Ausf.), Augs-

burg, 1599 VI 27.
413 Vgl. StAL B90 Bü 858, Inventar der Hinterlassenschaft Hans (II.) Geizkoflers, [o. O., Ster-

zing], 1567 IV 30, fol. 55r–v.
414 Vgl. StAL B90 Bü 586, Lukas Geizkofler an Abraham Geizkofler (Abschr.), Augsburg, 1612

XI 14.
415 Ebd., Michael (II.) Geizkofler an Abraham Geizkofler (Abschr.), Augsburg, 1612 XI 01.
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vortl oder nuzen in Betracht zu ziehen. Er sah die Gefahr, dass durch die Übergabe
der Höfe an den Grafen den Bauern höhere Lasten auferlegt würden, wodurch den
Geizkoflern bei den Untertanen eine beharrliche nachred entstünde. Er fürchtete
allerdings auch, es würden sich bei der Bezahlung durch den Grafen Schwierigkeiten
ergeben416. Demgegenüber vertrat der Haunsheimer in diesem Fall eine ökonomisch
bestimmte Sichtweise. Vergleiche man die Kosten, die diese Güter jährlich ver-
ursachten und die schlechte nuzung [= Ertrag] komme er zu dem Ergebnis, dass es
rathsamer sei, sie zu verkaufen und den Erlös gegen Verzinsung anzulegen417.

Im Falle der Transformation von ökonomischem in soziales Kapital stellten sich
die Fronten anders dar. Lukas Geizkofler beschwerte sich aus ökonomischen Grün-
den über die Absicht Adam Eyrls, des Verwalters der Tiroler Besitzungen Markgraf
Karls von Burgau, 3000 fl. – von den Geizkoflern bei ihm zu 6% p. a. angelegt –
aufzukündigen, falls sie den Zinssatz nicht auf 5 % p. a. senken sollten. Der Reichs-
pfennigmeister argumentierte hingegen nicht nur damit, dass Eyrl ein richtiger
zahler sei, sondern mit sozialen Verpflichtungen, die er in diesem Fall über öko-
nomische Überlegungen stellte. So gehöre Eyrl noch zu unsers vettern Uriels selig
alte[r] zucht, hatte also vermutlich seine Karriere im Generaleinnehmeramt begon-
nen. Neben diese ererbte Beziehung trat die Überlegung, sich Eyrl auch weiter zu
verpflichten, da dieser bey dem herren marggraffen zu Burgau in gutem ansehen
und herr Stredelen, der bey dem ertzherzog sehr vil giltet, sein tochtermann, so uns
in andere weg dienstlich sein kan418.

Geizkofler verfügte mit seinen Agnaten nicht nur durch die Familiengemein-
schaft über gemeinsamen Besitz, sondern erwarb zusammen mit seinem Bruder
auch die Pfandschaft Moos. Nachdem Christoph Geizkofler beim Erzbischof von
Salzburg in Ungnade gefallen war, bat er seinen Bruder, ihm eine jerliche haußsteur
zu zahlen419 oder ihm bei der Erlangung standesgemäßen Unterhalts wie der Stelle
eines Pflegers des Land- und Stadtgerichts Sterzing behilflich zu sein420. Als diese
Pläne scheiterten, lösten die Brüder Geizkofler gemeinsam 1601 von den Erben der
Elisabeth Khuen von Belasi die Pfandschaft Moos bei Sterzing ab. Die Pfandsumme
von 20 000 fl. brachten die Brüder zwar zu gleichen Teilen auf421, faktisch stellte der
Anteil Geizkoflers jedoch eine Finanzspritze an seinen Bruder dar, damit dieser auf
dem gemeinsamen Gut ein standesgemäßes adliges Landleben führen konnte. In
einem Vertrag überließ Geizkofler ihm aus sonderwarer bruederlichen freundt-
schafft gegen eine jährliche Zahlung von 250 fl. den Ertrag seines Anteils an der
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416 Ebd., Lukas Geizkofler an Abraham Geizkofler (Abschr.), Augsburg, 1612 XI 14.
417 StAL B90 Bü 430, Z. G. an Lukas Geizkofler (Entw.), Haunsheim, 1612 X 25.
418 StAL B90 Bü 589, Z. G. an Lukas Geizkofler (Entw.), Haunsheim, 1615 IX 02/12.
419 StAL B90 Bü 867, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1600 XI 19.
420 Vgl. ebd., Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1600 XI 27 und ebd., Christoph

Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1601 I 14.
421 Vgl. StAL B90 Bü 586, Abrechnung Christoph Geizkoflers mit Z. G. (Ausf.), Haunsheim,

1601 VI 17.
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Pfandschaft422. Diese Regelung war für Christoph Geizkofler finanziell sehr vor-
teilhaft, betrugen doch die jährlichen Einkünfte der Pfandschaft laut der 1601 er-
stellten Herrschaftsschätzung nach Abzug der laufenden Kosten ca. 934 fl.423 1603
erließ Geizkofler seinem Bruder und dessen Erben auf dessen Bitte hin aus brüe-
derlich threuherzigen gemueth auch noch diese Zahlung, so dass dieser die gesam-
ten Erträge behalten durfte424.

1.4 Konfessionalisierung und Familie

Familienpolitik umfasste nicht nur Fragen politischer Machtchancen und ökono-
mischen Wohlstands, sondern auch konfessionelle. Dies galt vor allem für Familien
wie die Geizkofler, deren Mitglieder unterschiedlichen Konfessionen anhingen. Zu-
nächst soll daher die Konfessionszugehörigkeit der einzelnen Familienmitglieder
untersucht werden, um danach zu fragen, ob sich aus der konfessionellen Differenz
innerhalb der Familie konfessionelle Konflikte ergaben. Konfessionalisierung be-
schreibt den Prozess der Entstehung und Abgrenzung miteinander konkurrieren-
der sozialer Großgruppen, die jeweils auf einem spezifischen religiösen Bekenntnis
beruhen. Auf der Mikroebene kann Konfessionalisierung daher an mehreren von
der Gruppensoziologie inspirierten Fragen analysiert werden: Welcher konfessio-
nellen Großgruppe wurde eine Person durch ihr Umfeld zugerechnet? Zu welcher
Gruppe zählte sich eine Person in ihren Äußerungen und in ihrer sozialen Praxis
selbst (in-group)? Von welchen imaginierten und realen konfessionell-religiösen
Gruppen und Personen distanzierte sie sich? Wie ging sie mit Angehörigen der an-
deren Konfessionen in der sozialen Praxis um (out-group)? In welchem Verhältnis
stand das religiöse Weltbild des Einzelnen zu den Dogmen seiner Konfession?

Die Augsburger Geizkofler Michael (II.) und Lukas zeichneten sich durch eine
dezidiert protestantische Haltung aus. Beide beschränkten sich nicht auf private
Frömmigkeit, sondern propagierten ihre konfessionelle Überzeugung innerhalb der
Familie425. Durch Michaels (II.) mittel und befürderung konvertierten etliche Ver-
wandte zur lutherischen Lehre426. Auch auf dem politischen Feld engagierten sich
Michael (II.) und Lukas für ihre Glaubensgenossen. So gehörte Michael (II.) zum
Kreis der finanziellen Förderer des protestantischen St.Anna-Kollegs, das 1578/
1582 in Konkurrenz zum Jesuitenkolleg St. Salvator ins Leben gerufen wurde427.
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422 StAL B90 Bü 429, Vertrag zwischen Z. G. und Christoph Geizkofler über Erwerb und
Nutzung der Pfandschaft Moß (Ausf.), Haunsheim, 1601 VI 16.

423 Ebd., Herrschaftsschätzung der Pfandschaft Moos, [o. O.], [o. D., 1601]. 
424 StAL B90 Bü 585, Abrechnung Christoph Geizkoflers mit Z. G. (Ausf.), [o. O.], 1603 VIII

01.
425 Vgl. Schweizer: Lucas Geizkofler, S.161.
426 Vgl. Wolf: Lucas Geizkofler, S.18.
427 Vgl. Dalhede: Augsburg, Bd.1, S. 97, 118 und 121.
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Lukas drängte seinen Neffen Zacharias für seine christliche[n] glaubensgenossen in
Lüzelburg, deren evangelischer Prediger von der Regierung in Innsbruck abgesetzt
worden war, am Kaiserhof zu intervenieren428. Michael (II.) bat seinen Neffen um
Unterstützung für einen Verwandten seines ehemaligen aus Lüzelburg stammenden
Kutschers, damit dieser bei seiner religion und hauswesen bleiben könne429.

Soziale Kontakte pflegten die Augsburger vor allem zu Protestanten. Dies kommt
einerseits im Konnubium zum Ausdruck. Lukas heiratete 1590 die aus einer prote-
stantischen Familie stammende Katharina Hörmann430. Diese Form der sozialen
Abgrenzung durch Heiraten innerhalb der eigenen Konfession ist jedoch schon 
ein Symptom fortgeschrittener Konfessionalisierung. So neigte die Familie von Mi-
chaels (II.) erster Frau Regina Schwaiger, die er 1564 heiratete, vermutlich nicht der
lutherischen Lehre zu. Im Familienarchiv findet sich ein katholischer „Seelenzettel“
für ihre verstorbenen Eltern431. Das Bekenntnis der Familie von Michaels (II.) zwei-
ter Frau Felicitas Herwarth geb. Seuter ließ sich nicht eruieren. Von ihrem Vater ist
nur bekannt, dass er als Jurist in Diensten Kurfürst Friedrichs II. oder des III. von
der Pfalz stand432. Andererseits waren sowohl Michael (II.) als auch Lukas in die
protestantischen networks in Augsburg eingebettet und markierten so ihre Identifi-
kation mit der konfessionellen Großgruppe der Lutheraner. Lukas pflegte intensive
soziale Kontakte zu den lutherischen Geistlichen der Reichsstadt, lud sie zu Gast-
mählern433 und wählte zweimal den Prädikanten von St.Anna, Kaspar Sauter, als
Taufpaten seiner Töchter aus434. 

Gruppenidentität wird nicht nur durch Identifikation mit in-groups wie der
lutherischen Geistlichkeit konstruiert, sondern auch durch die Abgrenzung von
out-groups. Im Weltbild Lukas Geizkoflers nahm die Distanzierung von den Expo-
nenten der katholischen Konfessionalisierung, der katholischen Kirche435 und vor
allem von den Jesuiten, eine zentrale Stellung ein. In seiner Lebensbeschreibung
berichtet er, dass seinem Bruder und dem ebenfalls protestantischen Fuggerschen
Diener Sebastian Zäch aus jesuitischer anstiftung allerley widerwärtigkeit zu ihrer
versuchung und harter ausrichtung angetan worden sei, die aber dazu geführt hätte,
dass sie nur desto eifriger und beherzter in ihrer Religion geworden seien436. Seinem
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428 StAL B90 Bü 861, Lukas Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1606 VII 05.
429 StAL B90 Bü 860, Michael (II.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1607 IV 30.
430 Sowohl bei ihrem Onkel Anton als auch ihrem Cousin Hieronymus Hörmann lässt sich

nachweisen, dass diese Protestanten waren. Vgl. Reinhard: Eliten, Nr. 455, S. 316 und
Nr. 458, S. 319.

431 Vgl. StAL B90 Bü 860, Memoria mortuorum der Helena von Burgau, Ehefrau des Nikolaus
Schweyhers, [o. O., o. D.]. Dieser seelen zettel entstand anlässlich des „Siebten“ der Helena
von Burgau. Die Trauergemeinde wird darin aufgefordert, den Seelen der Verstorbenen mit
einem andächtig[en] vatter unser und Ave Maria [!] beizustehen.

432 Vgl. Blendinger: Michael und Dr. Lukas Geizkofler, S.117.
433 StAL B90 Bü 861, Lukas Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1606 XI 03.
434 Vgl. MFI Dip. 1117, Familienbuch Z. G.s (1608), fol. 327v. 
435 Vgl. Schweizer: Lucas Geizkofler, S.166 –168.
436 Vgl. Wolf: Lucas Geizkofler, S. 23.
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Neffen Zacharias schickte er eine Flugschrift über eine jesuitherische practick, die
befürchten lasse, dass lutersche von ierem in papistens locis angelegtem gelt wenig
zugewarten haben werden437.

Gegenüber dieser sowohl innerhalb der Familie als auch in ihrer städtischen
Lebenswelt eindeutig markierten Selbstzuordnung zur Augsburger Konfession
stand im Alltag die Bereitschaft, sich mit Katholiken zu arrangieren, wenn sie die
protestantische Konfession nicht in Frage stellten438. Michael (II.) und Lukas stan-
den in den Diensten der katholischen Fugger und genossen bei ihren Dienstherren
hohes Ansehen. Marx Fugger überließ Michael (II.) auf dessen Bitten sogar die opera
Lutheri aus dem Besitz seiner unter dem Einfluss der Jesuiten konvertierten Frau439.
Die Fugger vermittelten auch die Hochzeit zwischen ihrem Advokaten Lukas
Geizkofler und Katharina Hörmann, deren Familie schon seit zwei Generationen in
den Diensten der Fugger stand440. Diese Kompromissbereitschaft in der Praxis lässt
sich auch in Lukas’ politischem Denken nachweisen. So findet sich bei ihm eine
„grundsätzliche Verdammung jeglicher blutigen Auseinandersetzung der christ-
lichen Kirchen untereinander und damit der von den politischen Gewalten geführ-
ten Konfessionskriege“441. 

Mit dieser eindeutigen Selbstzuordnung zur lutherischen Konfession als sozialer
Großgruppe ging bei Lukas zugleich dogmatischer Eigensinn einher. Dieser kam
allerdings nicht in einer Offenheit katholischen Vorstellungen gegenüber zum Aus-
druck, sondern in „gewisse[n] Sympathien“, die er dem Calvinismus entgegen-
brachte442. Konfessionalisierung als Prozess der Identifikation mit der eigenen kon-
fessionellen Gruppe verlief bei Lukas also weniger über dogmatische Linientreue
als über Abgrenzung gegenüber einem (imaginierten) Feind und über soziale Ver-
flechtung. 

Im Gegensatz zu ihren Augsburger Verwandten waren die Tiroler Geizkofler
katholisch, ihre Konfessionalisierung war aber nicht so weit fortgeschritten.
Christoph Geizkofler verstand sich selbst als katholisch und wurde auch von seiner
Umwelt so wahrgenommen. Weder im Erzstift Salzburg noch in der Grafschaft
Tirol scheint dies je in Frage gestellt worden zu sein. Seinem Bruder erklärte er, falls
in den Pfandbrief über die Herrschaft Moos was der religion halber eingefuert
würde, so solle es auf ihn gestölt werden443. Ein aktives Eintreten der Tiroler Geiz-
kofler für ihre Konfession auf politischer oder familienpolitischer Ebene lässt sich
aber nicht konstatieren. Dies lag wohl zum Teil an den innerfamiliären Machtstruk-
turen, der Abhängigkeit von Zacharias als familiärem Patron und dem Respekt vor
Michael (II.) als Senior der Familie. 
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437 StAL B90 Bü 861, Lukas Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1606 XI 03
438 Vgl. Schweizer: Lucas Geizkofler, S.165.
439 Vgl. Wolf: Lucas Geizkofler, S. 23.
440 Vgl. Schweizer: Lucas Geizkofler, S.104 –106 und Wolf: Lucas Geizkofler, S.142.
441 Schweizer: Lucas Geizkofler, S.163.
442 Vgl. ebd., S.168.
443 StAL B90 Bü 867, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1601 IV 02.
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Sowohl Abraham als auch Christoph Geizkofler heirateten Frauen aus katho-
lischen Familien. Über das Bekenntnis der Familie von Abrahams erster Frau
konnten keine Informationen gefunden werden, angesichts der Tatsache, dass der
Protestantismus in Tirol auf wenige Zentren beschränkt blieb444, erscheint es aber
plausibel, dass sie katholisch war. Abrahams zweiter Schwiegervater Damian Gien-
ger trat auf dem Gebiet frommer Stiftungen als Katholik in Erscheinung. Er erhöhte
1620 die Mess- und Almosenstiftung seines Verwandten Hans Jakob Gienger bei
der Nikolauskirche in Hall von 400 auf 600 fl.445 Christoph Geizkoflers erste Frau
Maria Fabrizi war die Tochter des erzbischöflichen Hofkanzlers Gervasius Fabrizi,
der die unter Erzbischof Wolf Dietrich von Raitenau anlaufende katholische Kon-
fessionalisierung im Erzstift mittrug446. Seine zweite Gattin entstammte einer ka-
tholischen Familie der Reichsritterschaft. Ihr Großonkel war Domherr in Kon-
stanz, ihr Bruder trat dem Kapuzinerorden bei447. 

In seiner Frömmigkeitspraxis beachtete Christoph Geizkofler die katholischen
Riten. Seine Trauung mit Agnes von Herbstheim wurde in Haunsheim von einem
katholischen Priester aus dem benachbarten Wittisslingen vollzogen, den Geizkof-
ler engagiert hatte448. Geizkofler überließ seinem Bruder auch Messgewänder für die
Schlosskapelle in Moos, die vermutlich aus der durch Geizkofler reformierten Kir-
che in Haunsheim stammten. Diese seien aber zerschlaipfft und verlumpt gewesen,
weshalb er neue anfertigen lassen wollte. Christoph folgte demnach offensichtlich
der katholischen Liturgie. Theologische Differenzen zwischen Katholizismus und
Protestantismus, wie sie in der Abendmahlslehre als einem entscheidenden Unter-
scheidungsmerkmal zum Ausdruck kamen, nahm er allerdings nicht sonderlich
ernst. Seinem Bruder erklärte er spöttisch, wenn er seinen Obolus zur Anschaffung
der neuen Messgewänder gäbe, so stürzt dich der phaff auch undter den khölch449.

Die religiöse Praxis der anderen Tiroler Geizkofler war heterogen. Sie wandelte
sich aber im Zuge der Konfessionalisierung im Verlauf des 17. Jahrhunderts zu einer
einheitlich katholischen. Uriel Geizkofler war reformatorischem Gedankengut
gegenüber noch aufgeschlossen. So musste er mehrmals aufgefordert werden, das
Abendmahl zu empfangen450. Demgegenüber identifizierte sich sein Sohn Jakob 
in seiner Frömmigkeitspraxis mit dem nachtridentinischen Katholizismus. Er plante
zunächst, in den Kapuzinerorden einzutreten, kehrte diesem aber wieder den
Rücken und heiratete um 1600 Helena Schenck von Schenckenstein. 1601 begab er
sich auf eine Wallfahrt nach Santiago de Compostela. Auf dem Weg überlebte er
einen Überfall und pilgerte von Lyon aus, wo er sich von seinen Verletzungen erholt
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444 Vgl. Winkelbauer: Österreichische Geschichte, Bd. 2, S. 40.
445 Vgl. Moser: Pfarre Hall in Tirol, Nr. 672, S. 314.
446 So unterzeichnete er 1588 das erzbischöfliche antiprotestantische Mandat an den Rat der

Stadt Salzburg. Vgl. Siebmacher, Bd. 28, Salzburg, S.14.
447 Vgl. Kindler: Geschlechterbuch, Bd. 2, S. 38 f.
448 StAL B90 Bü 868, Z. G. an den Vogt von Haunsheim (Entw.), [o. O.], [o. D., vor 1602 X 06].
449 StAL B90 Bü 867, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1605 IV 11.
450 Vgl. Hirn: Ferdinand II., Bd.1, S.136.
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hatte, nach Jerusalem. Dort verliert sich seine Spur451. Der konfliktfreie Umgang der
verschiedenen Konfessionen innerhalb der Familie zeigt sich darin, dass der pro-
testantische Reichspfennigmeister die Pilgerreise seines Cousins tatkräftig unter-
stützte, indem er ihm Empfehlungsschreiben der Witwe Erzherzog Ferdinands und
des Markgrafen von Burgau an den spanischen König beschaffte452. Abraham Geiz-
kofler thematisierte in seinen Briefen religiöse Fragen kaum, möglicherweise um
konfessionellen Streit zu vermeiden. Mit seinem Epitaph aber, das die Krönung Ma-
riens zeigt453, demonstrierte er die Zugehörigkeit zur katholischen Konfession.

Sucht man nach konfessionellen Feindbildern im Denken der Tiroler Geizkofler,
wird man bei Christoph Geizkofler an unerwarteter Stelle fündig. Die Jesuiten als
herausragenden Orden der katholischen Reform bezeichnete er als teifflisch seckht454.
Auch bedankte er sich in seinem und seiner Frau Namen dafür, dass der Reichs-
pfennigmeister seinen Schwager von Herbstheim von den losen schöllmen, den
Jesuwittern, befreit habe455, deren Kollegium er vermutlich besuchte. Hierbei fand
er sich aber vermutlich in der Gesellschaft der Mehrzahl seiner Tiroler Landsleute,
die den Jesuiten eher ablehnend gegenüberstanden456. 

In der sozialen Praxis der Verflechtung verbanden Christoph Geizkofler abgese-
hen von seinen Augsburger und Haunsheimer Verwandten auch freundschaftliche
Beziehungen mit Protestanten, mit denen er nicht verwandt war. Christoph Weiß,
der Schwiegervater Ferdinand Geizkoflers, der wegen seines protestantischen Be-
kenntnisses Salzburg verließ, und er waren nach seiner Aussage in seiner Zeit in
Salzburg guete verdrautte brueder457. 

Unter den Tiroler Geizkoflern lässt sich in Ansätzen nur für Christoph Geiz-
kofler ein religiöses Weltbild rekonstruieren. Gott tritt nach seiner Auffassung dem
einzelnen Menschen als Richter und Helfer in der Not gegenüber. Gott belohnt
gute Werke, die in den untersuchten Briefen in der Unterstützung von Verwandten,
Freunden und mit denen verflochtenen Personen sowie in Almosen für Arme und
Bedürftige gesehen werden. Als Geizkofler durch seinen Bruder in Sterzing 10 fl.
Almosen verteilen ließ, bekundete dieser: der allmechtige, güettig gott wiert diß
reiche almueßen hundertföllttig erstatten. Es mehrte allerdings nicht nur die Heils-
güter, sondern auch das symbolische Kapital. Durch seine milden Gaben habe sich
der Reichspfennigmeister dermassen ain gut lob verdient, davon man wol ain weil
sagen wirt458. Der Belohnung (ebenso wie der Strafe) Gottes werde der Einzelne im
Diesseits wie im Jenseits gewärtig. Aus diesem Grund stellte Christoph seinem
Bruder und dessen Frau dafür, dass sie seine Hochzeit mit Agnes von Herbstheim
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451 Vgl. MFI, Dip. 1117, Familienbuch Z. G.s (1608), fol. 324r.
452 Vgl. die Interzessionsschreiben in StAL B 90 Bü 879.
453 Vgl. Egg: Kunstraum, S. 223.
454 StAL B90 Bü 868, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1607 I 01.
455 StAL B90 Bü 867, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Haunsheim, 1605 VI 01.
456 Vgl. Bücking: Kultur, S.113.
457 Vgl. StAL B90 Bü 869, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Moos, 1615 VIII 31.
458 StAL B90 Bü 867, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1605 III 13.
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arrangiert und organisiert hatten, Gottes Lohn allhier und dort im ewigen löben in
Aussicht459. Die Belohnung Gottes erlangt auch der gute Fürstendiener. Christoph
klagte, dass der Kaiser die villföltige sorg, mühe und arbaith des Reichspfennig-
meisters als aines gethreuen dieners nicht anerkenne. Zugleich tröstete er seinen
Bruder aber damit, dass Gott es allen den jenigen, so es gögen ihren herren threulich
vermainen, mit seinen reichen gaben und sögen erstatten werde460.

Gott ist aber nicht nur gütig, sondern straft auch diejenigen, die „schlecht“ han-
deln. Christoph markiert im vorliegenden Briefwechsel ausschließlich diejenigen als
„schlecht“, die seinem Bruder als politische Widersacher entgegentraten. So inter-
pretierte er den Tod des Hofkammerpräsidenten Wolf Unverzagt, eines hoche[n]
opponendt[en] [Geizkoflers] bej hoff, der Dr. Hämmerl protegierte, als wunder-
werck Gottes, das er anderen (gemeint ist vor allem Dr. Hämmerl) zum exsemppl
habe geschehen lassen. Ereignisse werden im Sinne der „Lesbarkeit der Welt“
Zeichen für das Wirken und den Willen Gottes. Im vorliegenden Fall verwies in
Christophs Augen der grausame Tod Unverzagts, dem dz inngewaidt durch den
hals heraus gestiegen sei, auf die gerechte Strafe Gottes461. Noch deutlicher wurde
er im folgenden Brief: Dem Unverzagt ist recht geschöhen, gott lasst dz pöße nit
ungestrafft und dz guette unvergolten462. 

Neben seiner Rolle als Richter über das Verhalten des Einzelnen agiert Gott in
Christoph Geizkoflers Augen als Nothelfer, der sich der in Bedrängnis geratenen
Menschen annimmt. In den vorliegenden Fällen handelt es sich vor allem um Krank-
heiten. Für die Badekur, die sein Bruder 1606 antrat, wünschte ihm Christoph Got-
tes reichen sögen, um seine khräffte wieder zu erlangen463. Auch für seine Frau bat er
Gott, als diese schwer erkrankt war, um Besserung, allerdings weniger aus Zu-
neigung zu ihr als aus Eigennutz. So klagte er seinem Bruder, do si mier gar pauföllig
werden solte, würde ich der erbmisst mann auf erden sein, dann ich schier nirgendts
mer hin khan464. Christoph erwartete Gottes Hilfe auch in zwischenmenschlichen
Auseinandersetzungen wie im Streit mit Hämmerl. So hoffte er, gott werde ainsmals
der falschen herzen gemüetter erstören und alles zu erleichtung der göttlichen war-
heit an tag bringen465. Gott half nicht nur in der Not, sondern war auch für den
individuellen Wohlstand verantwortlich. Als Geizkofler sich 1605 erneut ins Feld
begeben wollte, ermahnte ihn Christoph, dass ihm Gott, reichen sögen verliehen
habe, so dass er mererm nachzustöllen nit ursach habe466. Implizit schwang hier die
Warnung mit, Gott nicht zu versuchen.
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459 StAL B90 Bü 868, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), [o. O.], 1602 IX 01.
460 Ebd., Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1606 II 06.
461 StAL B90 Bü 867, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1605 V 01.
462 Ebd., Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1605 V 15.
463 StAL B90 Bü 868, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1606 VIII 28.
464 StAL B90 Bü 869, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Moos, 1615 I 04.
465 Ebd., Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Moos, 1616 XI 28. Vgl. auch ebd., Christoph

Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Moos, 1616 I 25.
466 StAL B90 Bü 867, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1605 X 02.
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Gott nahm nach Christophs Überzeugung nicht nur im sozialen Mikrokosmos,
sondern auch im sozialen Makrokosmos Einfluss. Deshalb bat er Gott, er möge
seinem Bruder sambt dem ganz cristlichen löger sein götliche hülff, khrafft und
macht verleihen, damit ihr des feints vorhaben dempffet und dardurch der armen be-
drangten christenhait ain sicherung machen khindet467. Ob er wie sein Bruder die
Bedrohung durch die Türken als Strafe Gottes für die Verfehlungen des christlichen
Europas sah, kann nicht eindeutig nachgewiesen werden. Ein Indiz bietet allerdings
eine Bemerkung über den Fall der Festung Gran, die er mit den Worten kommen-
tierte: Got erbarme sich der betrangten christenhait, wir haben alle wol aufzu-
söchen468. Bloßes Gottvertrauen hielt er aber im Krieg gegen die Türken für nicht
ausreichend. Angesichts der schlechten Nachrichten vom ungarischen Kriegsschau-
platz klagte er über die schlechte preparation zu dem teffesion wößen [Defensions-
wesen] in Tirol. Der Oberst sei vill pösser […] zum patternosster treen [drehen] als
zum khriegswösen [zu gebrauchen], aber man will sollihe höllden [Helden] haben469.

Politische Ereignisse deutete er zwar aus einer religiösen, nicht aber aus einer
konfessionellen Perspektive. Die relligions verennderung des Pfalzgrafen Wolfgang
Wilhelm, der 1613/14 zum Katholizismus konvertiert war, sah er als innere Bedro-
hung für das Reich, da sie gewißlich krieg machen werde. Außenpolitisch bedrohe
die Selbstzerfleischung der Konfessionen das Reich, da der erbfeindt der cristenhait
dadurch zu weiteren Vorstößen die pösste und erwuentschte gellögenhait habe. Die
aller ortten versammelte khrüegsmacht solle man daher besser gegen die Türken
verwenden470.

Die Konfessionalisierung hatte zu Beginn des 17. Jahrhunderts auf individueller
Ebene keineswegs zur Formierung geschlossener konfessioneller Weltbilder ge-
führt. Vielmehr waren in der individuellen Praxis immer noch religiöse Mischfor-
men möglich. Christoph Geizkoflers religiös fundiertem Weltbild stand eine weit-
gehende Indifferenz in konfessionellen Fragen gegenüber, die mit der scharfen
Ablehnung einer auf die Konfrontation der Konfessionen zielenden Politik einher-
ging. 

Es stellt sich die Frage, ob die Zugehörigkeit der Mitglieder der Familie Geizkofler
zu unterschiedlichen Konfessionen die Zusammengehörigkeit der Familie bedrohte.
Einen heuristischen Ansatzpunkt, um diese Frage zu klären, bieten die familien-
politischen Vorgänge nach der Konversion von Balthasar Geizkoflers jüngstem
Sohn Joseph (*1582). Unter der Kuratel seiner Onkel Michael (II.) und Lukas ging
er an verschiedenen deutschen Universitäten, zuletzt in Köln, dem Studium der
Jurisprudenz nach471. Dort trat er mit den Jesuiten in Verbindung und konvertierte
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467 Ebd.
468 StAL B90 Bü 867, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1605 X 24.
469 Ebd., Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1605 VII 03.
470 StAL B90 Bü 869, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1614 VI 30.
471 Nach Ausweis von MFI Dip. 1117, Familienbuch Z. G.s (1608), fol. 320v besuchte Joseph

Geizkofler die (akademischen) Gymnasien und Universitäten in Augsburg, Straßburg, 
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unter deren Einfluss zum Katholizismus, wie er seinen Onkeln Ende 1605 mitteilte.
Da Michael (II.) und Lukas fürchteten, er wolle sich gar zu den Jesuithern oder sunst
in pfaffenstandt begeben, ließen sie ihm gebürende erinnerung zukommen, die
jedoch keinen Erfolg zeitigte472. Vielmehr antwortete Joseph ihnen während des
folgenden Jahres mit Briefen, die nach Aussage Michaels (II.) dazu dienten, die Lut-
terischen [zu] criminiern und die Babstischen zu extolliern473.

Trotz der unterschiedlichen Konfessionszugehörigkeit der Familienmitglieder
führte das Verhalten Josephs keineswegs zu einem konfessionellen Konflikt inner-
halb der Familie. Vielmehr waren sich die katholischen Tiroler Geizkofler in ihrer
Ablehnung des Verhaltens Josephs mit ihren Augsburger Onkeln einig. So führten
alle vier, über Abrahams Haltung geben allerdings nur die Briefe Christoph Geiz-
koflers Auskunft, mit der Kritik an den Jesuiten religiöse und konfessionelle Argu-
mente ins Feld. Christoph bat seinen Bruder im Namen Abraham Geizkoflers, über
seinen Geschäftsfreund Balthasar Vischet in Köln herausfinden zu lassen, ob Joseph
sich im Jesuiten-Kollegium befinde und ob er auch schon in der teifflisch seckht ires
ordens angestanden sei. In diesem Fall wolle er ihm seinen Teil des Gemeinschafts-
vermögens auszahlen, damit man ime heit oder morgen nit weittere raittung zuthoin
schulldig were474. Weniger überraschend ist, dass sich die Augsburger Geizkofler aus
dem rhetorischen Arsenal der protestantischen Kontroverstheologie bedienten.
Michael (II.) sprach von der jesuitische[n] secta, in die Joseph sich begeben habe475,
Lukas von der Jesuither nez, in das sein Neffe geraten sei476.

Dennoch zeigen die Motive für die Kritik an Joseph deutliche Unterschiede. Ge-
nerelle Kritik an der Konversion übten nur die protestantischen Augsburger. Lukas
betete, Gott möge seinen irrenden vetern Joseph Geizkofler zu Cöln widerumb gne-
diglich erleuchten477. Michael (II.) benachrichtigt seinen Haunsheimer Neffen, dass
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Wittenberg und Köln. In der Matrikel der Universität Wittenberg inskribierte er sich als
Iosephus Geizcofler nobilis Carinthius am 1. Dezember 1602, Weissenborn: Album Aca-
demicum Vitebergensis, S. 2, Nr. 75. In der Kölner Matrikel kann er nicht nachgewiesen wer-
den. Vgl. Keussen; Nyassi; Wilkes: Matrikel Köln. Dass er seine Studien unter der Aufsicht
seiner beiden letzten verbliebenen Onkel betrieb, die vermutlich auch seine Vormünder
waren, geht aus den Briefen Michael (II.) und Lukas Geizkoflers in StAL B90 Bü 860 – 861
hervor. So sprach etwa Lukas Geizkofler davon, dass sein Bruder und er Joseph öfters von
seinen studijs geschriben hätten und darüber von ihm Berichte über die Fortschritte ange-
fordert hätten, StAL B90 Bü 861, Lukas Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1605 XII 28. 

472 Ebd.
473 StAL B90 Bü 860, Michael (II.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1606 II 24. Solche

Briefe, von denen Michael (II.) im zitierten Schreiben annahm, sie seien durch ein Jesuiter
oder dessgleichen gemacht worden, werden beispielsweise auch erwähnt in ebd., Michael
(II.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1606 V 18 und ebd., Michael (II.) Geizkofler an
Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1606 X 14.

474 StAL B90 Bü 868, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1607 I 01.
475 StAL B90 Bü 860, Michael (II.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1606 II 24.
476 StAL B90 Bü 861, Lukas Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1606 I 21.
477 Ebd., Lukas Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1605 XII 28.
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er und Lukas Joseph verwiesen hätten, das er von der evangelischen religion abge-
fallen und sich in die jesuitische sectam begeben hätte478. 

Die Kritik beschränkte sich bei allen Verwandten jedoch nicht auf religiöse oder
konfessionelle Argumente, hinzu traten familienpolitische. Für Lukas war das Ver-
halten Josephs ein konfessionelles Problem, das zum familiären wurde, weil seiner
Ansicht nach die Verwandten als Christen aufgefordert waren, für das Seelenheil
der Ihren zu sorgen. Daher schrieb er, auch Zacharias solle Joseph zur Rückkehr
zum evangelischen Glauben ermahnen, auff dz wir als seine bluetsfreundt dz unse-
rig thuen und gegen gott zuverantworten haben, welches wir sunst gegen einem
frembden zuthun schuldig weren479.

Eine andere Konnotation hat das familienpolitische Argument bei Michael (II.).
Außer um das Seelenheil seines Neffen sorgte er sich um dessen ökonomische Zu-
kunft und seine Fähigkeit, sich später selbst seinen standesgemäßen Lebensunterhalt
zu verdienen. Er befürchtete, Josephs Konversion habe dazu geführt, dass er sein
Studium vernachlässigt habe. Daher solle man ihn nach Augsburg beordern, um zu
erfahren, ob er ein pfaff wehr worden oder sein angefangen studium juris conti-
nuieren [wolle], so khundte man ine alsdann nach gelegenhait der sachen weitter
schikhen, auf das er sich seiner zeit selbs khundte neren, dann sein vermügen wiert
ine nit ertragen khunden480. Zudem sah Michael (II.) die Ehre der protestantischen
Augsburger Geizkofler in Gefahr. Dem Plan seines Bruders Lukas, Joseph so schnell
wie möglich nach Augsburg zurückzuholen, stand Michael (II.) zunächst skeptisch
gegenüber, weil er fürchtete, Joseph werde sich selbst und der Familie allerley
schimpf und ungelegenheit verursachen und sich an andere leut uns zum verdruß
hencken, welche ine in seiner opinion sterckhen und nit underlassen würd, ieren one
dz ungeneigten willen zu yeben481.

Die familienpolitischen Motive Abrahams und Christophs fokussierten vor allem
auf Josephs ihrer Meinung nach respektlosen Umgang mit Michael (II.) als Senior
und Administrator der Familie. Sie verurteilten die schummpfflich[en] und truzig[en]
Schreiben Josephs an seinen Onkel. Abraham erklärte, seinem Bruder strengstens
befehlen zu wollen, dz er wöder mit wortten oder schreiben den alten herrn oder
andere bekhümmern oder mollestirn solle482. Bei Abraham und Christoph stand also
die Kritik am Verhalten Josephs im Vordergrund, das gegen die sozialen Normen der
Ehrerbietung gegenüber älteren Verwandten verstieß. Abraham respektierte seinen
Onkel Michael (II.) trotz der konfessionellen Differenz und bezeichnete ihn als
unnsern frommen, allten herrn vötter, der es als Administrator der Geizkoflerschen
Gemeinschaft threuherzig mit der Familie gemeint habe und bei dem vil gnad, hail
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478 StAL B90 Bü 860, Michael (II.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1606 II 24.
479 StAL B90 Bü 861, Lukas Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1605 XII 28.
480 StAL B90 Bü 860, Michael (II.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1606 II 24.
481 StAL B90 Bü 861, Lukas Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1606 I 21.
482 StAL B90 Bü 868, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1606 XII 25.
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unnd sögen zu unnser aller aufnemmenden wollfarth gewesen sei, wofür ihn der
allmechtig gott inn dem ewigen löben wider reichlichen belonen möge483. 

Ein zweites Motiv Abrahams ist die Sorge, bei seinem Haunsheimer Vetter in Un-
gnade zu fallen, sollte dieser den Eindruck gewinnen, Abraham unterstütze die
Konversion Josephs. So ließ er Geizkofler durch Christoph zweimal versichern,
dass er nichts darumben [Josephs Verhalten gegenüber Michael (II.)] gwisst, auch
khain gefallen daran habe484. In einem zweiten Schreiben bat Christoph im Namen
Abrahams sogar explizit, man wolle inne diß nit entgelten lassen485. Insofern waren
seine von Christoph kolportierten Invektiven gegen die Jesuiten möglicherweise
eher taktischer Natur.

Aus der Konversion Josephs entstand also kein konfessioneller Konflikt: Viel-
mehr entschieden sich die Tiroler, die Augsburger und der Haunsheimer zu einem
gemeinsamen Vorgehen gegenüber Joseph. Einerseits ermahnten sie ihn in ihren
Briefen, sein Verhalten zu überdenken. Da keines dieser Schreiben überliefert ist,
können die Strategien, die die Verwandten gegenüber Joseph anwandten, nicht
rekonstruiert werden, wohl aber deren Intention. So zielten die Schreiben Michaels
(II.) und Lukas’ darauf ab, Joseph wieder in die Gemeinschaft der Augsburger
Konfession zurückzuführen486, während Abraham vor allem das Verhalten seines
Bruders gegenüber Michael (II.) rügte487. Die zentrale Stellung Geizkoflers als fami-
lieninterner Patron kommt auch in diesem Konflikt zum Ausdruck. So baten Mi-
chael (II.) und Lukas ihren Neffen, er solle Joseph pro auctoritate sua ermahnen,
wieder zum protestantischen Glauben zurückzukehren488.

Nachdem diese Schreiben offensichtlich keinen Erfolg hatten, überlegten Michael
(II.) und Lukas, Joseph nach Augsburg zurückzubeordern, um dort seine weitere
Zukunft zu planen und im oben erwähnten Sinn auf ihn einzuwirken. Auch hierbei
maßen sie dem Urteil ihres Haunsheimer Neffen den höchsten Stellenwert bei. So
verlangte Michael (II.) die Entscheidung Geizkoflers darüber, ob er dieses Vorha-
ben für sinnvoll erachte, und wollte sich nach dessen Rat richten489. In einem späte-
ren Schreiben vertrat er die Meinung, Joseph erst dann nach Augsburg zu bestellen,
wenn Geizkofler wieder vom Hof in Prag zurückgekehrt sei490.

Schließlich wurde vermutlich einvernehmlich in der Familie die Entscheidung
getroffen, Joseph aus Köln zurückzubeordern, da er sein Studium ohnedies nicht
betreiben würde, und ihn nach einer Reise durch Frankreich491 zu seinem Bruder
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483 StAL B90 Bü 872, Abraham Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1613 VI 16.
484 StAL B90 Bü 868, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1606 XII 25.
485 Ebd., Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1607 I 01.
486 Vgl. StAL B90 Bü 861, Lukas Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1605 XII 28.
487 Vgl. StAL B90 Bü 868, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1607 I 01. Darin

berichtet Christoph, dass ihn Abraham das Schreiben an seinen Bruder lesen ließ.
488 StAL B90 Bü 861, Lukas Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1605 XII 28.
489 StAL B90 Bü 860, Michael (II.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1606 II 24.
490 Ebd., Michael (II.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1606 V 18.
491 Vgl. ebd., Michael (II.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1606 X 26.
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Abraham zu schicken. So hatte Michael (II.) vernommen, dass sein Sterzinger Neffe
wol leiden mechte, das er [Joseph] zu ime gen Sterzing kheme und sich zu seinem
wesen gebrauchen ließe, domit er ine mit der zeit vertretten und also der landschafft
dienen mochte. Bei diesen Überlegungen Michaels (II.) stand nur noch der ökono-
misch-familienpolitische Aspekt im Vordergrund, wie man dafür sorgen könne, dass
Joseph sich in ander wesen begebe, darbei er sich mit der zeit erhalten möchte492.
Dieser Entscheidung fügte sich Joseph. In einem Brief von 1613 spricht Abraham
davon, dass sein Bruder sich drei Jahre bei ihm aufgehalten habe493. Aus der erhoff-
ten Nachfolge Josephs als Generaleinnehmer der Tiroler Landschaft wurde jedoch
nichts, denn er kehrte wieder nach Köln ins Jesuitenkolleg zurück494. Später kon-
vertierte er wieder zur Augsburger Konfession und lebte in Augsburg. Ein standes-
gemäßes Auskommen verdiente er sich jedoch nie, wie seine zahlreichen Briefe an
Ferdinand Geizkofler und dessen Witwe Maria Polyxena belegen495.

1.5 Symbolische Beziehungen

Abgesehen von religiösen Sinnkonstrukten, die im Falle der gemischtkonfessio-
nellen Familie Geizkofler den Zusammenhalt der Familie potentiell bedrohten,
spielten symbolische Formen für die Integration und Repräsentation der Familie
eine zentrale Rolle. Die Beziehungen zwischen den Verwandten wurden bei ihren
alltäglichen Kontakten, Briefen, Besuchen und Geschenken, sowie in Festen im
Lebenslauf auch in symbolischer Form aktualisiert. Schon zu Beginn des Lebens
wurden durch Taufpatenschaften soziale Bindungen der Familie symbolisch ge-
stärkt und demonstriert. Die in den Familienbüchern Raphael und Zacharias Geiz-
koflers teilweise überlieferten Namen der Taufpaten der Geizkofler lassen drei
Muster der geistlichen Verwandtschaft erkennen: Taufpatenschaften durch Freunde,
Patrone und Verwandte der Eltern des Täuflings496. Die elf Söhne und vier Töchter
von Geizkoflers Großvater Hans (II.) wurden von Paten und Patinnen aus der Taufe
gehoben, die innerhalb der städtischen Führungsgruppe Sterzings ähnliche Positio-
nen einnahmen wie Hans (II.) und mit diesem vermutlich befreundet waren. Leon-
hard Klebelsberger (Lienhard Knöbelsberger), der die Taufpatenschaft für neun
Söhne Hans’ (II.) übernahm, wurde 1550 geadelt und bekleidete wie Hans (II.)497 das
Amt des Bürgermeisters von Sterzing498. Die Familie des Sterzinger Postmeisters
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492 Ebd., Michael (II.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1606 X 14.
493 StAL B90 Bü 872, Abraham Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1613 VI 16.
494 Vgl. StAL B90 Bü 861, Joseph Geizkofler an Lukas Geizkofler (Ausf.), Köln, 1612 VIII 17.
495 Vgl. die Briefe Joseph Geizkoflers in StAL B90 Bü 874.
496 Zu den vormodernen Formen der Patenwahl vgl. Gestrich: Neuzeit, S. 562 f.
497 Hans (II.) Geizkofler bekleidete 1532 und 1540/41 das Amt des Sterzinger Bürgermeisters.

Vgl. Schweizer: Lucas Geizkofler, S. 22.
498 Vgl. Frank: Standeserhebungen, Bd. 3, S. 26 und Granichstaedten-Czerva: Brixen,

S. 218. Dort wird 1530 als Jahr der Nobilitation Leonhard Kleblsbergs genannt.
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Hans Prugger, der bei zwei Söhnen Pate stand, stieg wie die Klebelbsberger und
Geizkofler in der Mitte des 16. Jahrhunderts (1545) in den Adel auf499. 

Mit dem Aufstieg der Familie traten in der folgenden Generation neben Freunde
auch Dienstherren und Patrone als Taufpaten. Hans (III.) Geizkofler wählte bei der
Taufe seines ersten Sohnes Christoph (* 1558) noch Hans Prugger als Taufpaten.
Der spätere Reichspfennigmeister wurde vom fürstbischöflichen Hofrichter Wolf-
gang Söll zu Aichelberg in Brixen aus der Taufe gehoben. Der Taufpate der letzten
drei Söhne war sein Dienstherr und Patron, der Salzburger Erzbischof Johann
Jakob Khuen von Belasi500. Die Tendenz Patronageverhältnisse durch Taufpaten-
schaften in symbolische Verwandtschaft zu transformieren, bestimmte auch die
Wahl Michael (II.) Geizkoflers, der seine Söhne von seinen Dienstherren Hans,
Marx und Hieronymus Fugger sowie deren Frauen und Töchtern aus der Taufe
heben ließ501. Der Reichspfennigmeister erkor mit Erzherzog Ferdinand ebenfalls
seinen fürstlichen Patron zum Taufpaten seines Sohnes502.

Eine dritte Form der Übernahme von Taufpatenschaften stellte diejenige durch
Verwandte dar. Die Taufpaten von Lukas Geizkoflers Söhnen Ludwig und Hans
Ludwig waren Anton Hörman, der Onkel von Lukas’ Ehefrau, sowie Katharina
Rehlinger geb. Seuter, die Schwester der Ehefrau Michael (II.) Geizkoflers503. Za-
charias Geizkofler übernahm in seiner Doppelrolle als Verwandter und Patron
ebenfalls innerhalb der Familie Patenschaften. So erklärte Christoph Geizkofler,
dass er seinem Bruder seinen (nie gezeugten) Erstgeborenen aus der Ehe mit Agnes
von Herbstheim „verehren“ wolle. Kurz vor der Hochzeit schrieb er an seinen Bru-
der, er hoffe, geraeht und guette, dafaser [?] dögen auß dem alltten podenserisch
[vom Bodensee] eysenpuschen [seine zukünftige Frau] zuschmiden, davon dier die
erste khling […] zu hauß steur solle vereert werden504. 

Gleich mehrmals fungierten Zacharias, Maria und Ferdinand Geizkofler als Tauf-
paten der Kinder aus den Familien Rehlingen, Besserer und Rembold. Geizkofler
war zwischen 1606 und 1616 Taufpate der Kinder seines Schwagers Marx Konrad
von Rehlingen, unter anderem 1606 und 1607 von dessen erstgeborenen Söhnen
Marx und Konrad505. Ferdinand Geizkofler übernahm 1620 und 1622 und Michael
(II.) Geizkofler 1608 und 1610 Taufpatenschaften für die Kinder Rehlingens506.
Künstliche Verwandtschaft durch Taufpatenschaften stärkte nicht nur die Bindung
an den familieninternen Patron, sondern innerfamiliäre und freundschaftliche Be-
ziehungen allgemein. So dienten außer den Geizkoflern auch noch Karl Rehlinger,
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499 Grabmayer: Stammtafeln, S.123
500 Vgl. MFI Dip. 826, Familienbuch Raphael Geizkoflers (1583), S. 22, 34, 36f.
501 Vgl. MFI Dip. 1117, Familienbuch Z. G.s (1608), fol. 305v– 306v.
502 Vgl. StAL B90 Bü 890, Wolfgang Paler an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1616 II 26.
503 Vgl. MFI Dip. 1117, Familienbuch Z. G.s (1608), fol. 327r–v.
504 StAL B90 Bü 868, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1602 VIII 25.
505 Vgl. StAL B90 Bü 531, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1606 IV 28

und ebd., Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1607 V 09.
506 Vgl. Reinhard: Eliten, Nr.1024, S. 669.
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Rosina Rehlinger geb. Paler, Jakob Rembold und Regina Jenisch geb. Weiß507, die
Schwester der Schwiegermutter Marx Konrad Rehlingens, sowie Martin Zobel als
Paten der Kinder Rehlingens. Marx Konrad von Rehlingen selbst war Taufpate
eines Sohnes Jakob Rembolds508 und vermutlich auch von Besserers Sohn Marx
Konrad509. Darauf deutet die Namensgebung hin, denn die Benennung nach den
Paten war sehr verbreitet510. Auch Geizkofler fungierte vertreten durch seinen
Onkel Michael (II.) Geizkofler neben der Schwester Jakob Rembolds und Karl
Rehlinger als Taufpate des erstgeborenen Sohnes Jakob Rembolds511. Im folgenden
Jahr stand er für den zweiten Sohn Rembolds Pate512. Besserers 1600 geborener
Sohn Zacharias, dessen Taufpatin Maria Geizkofler war513, wurde vermutlich nach
Geizkofler benannt.

Aus der Feder Marx Konrad von Rehlingens stammt ein Brief, der die Motive
erhellt, die mit der Übernahme von Taufpatenschaften durch Verwandte verbunden
waren. Betonte Christoph Geizkofler den Charakter der Patenschaft als symboli-
sche Belohnung für schon erwiesene Wohltaten, begründete die Taufpatenschaft für
Marx Konrad von Rehlingen auch eine Patronagebeziehung zwischen dem Täufling
und dem Paten. In diesem Sinne bat er den Schwager, seinen erben […] als gevatter
und patron[!] aus der Taufe zu heben514. 

Mit der Taufe war die Namensgebung verbunden, die in der Form der „Nach-
benenung“ nach Verwandten, Patronen und Paten sowie nach Heiligen515 soziale
und religiöse Bindungen der Familie deutlich machte. Eine statistische Auswertung
der Namen der männlichen Geizkofler aus der Generation Geizkoflers sowie der
vorangegangenen und nachfolgenden Generation zeigt, dass der Benennung nach
den Agnaten eine zentrale Rolle bei der Stiftung familiärer Identität zukam. Von 42
männlichen Geizkoflern trugen sechzehn Namen, die schon zuvor in der Familie
nachgewiesen werden können. Die Benennung nach dem Vater findet sich in sieben
Fällen. Andere Söhne der Geizkofler übernahmen die Namen innerfamiliärer
Patrone oder junger Verwandter, die nach viel versprechendem Karrierebeginn früh
verstorben waren. Michael (II.) Geizkofler gab seinem 1575 geborenen Sohn Kaspar
den Namen seines Bruders, des obersten Hofkammersekretärs Kaiser Maximi-
lians II. Dieser Name war ein Programm, das in der Familie sofort verstanden
wurde, hoffte doch der junge Geizkofler, das neugeborene Familienmitglied werde
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507 Zu Regina Jenisch geb. Weiß vgl. ebd., Nr. 567, S. 393.
508 Vgl. ebd., Nr.1024, S. 669.
509 Zu den Söhnen Besserers vgl. Schultes: Besserer, S.113 –116.
510 Vgl. Rajkaj: Sozialer Wandel, S.116, die anhand des Oettinger Beispiels nachweist, dass v. a.

in den ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts in beiden Konfessionen 80 – 90 % der Kinder
nach ihren Paten benannt wurden.

511 Vgl. StAL B90 Bü 860, Michael (II.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1605 VI 29.
512 Vgl. ebd., Michael (II.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1606 VIII 17/27.
513 Vgl. Sitte: Haushaltungsbücher, S. 30.
514 StAL B90 Bü 531, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1606 IV 28.
515 Vgl. Gestrich: Neuzeit, S. 563.
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seinem Namenspatron nacheifern und den Aufstieg der Familie fördern516. Abraham
Geizkofler taufte seine Söhne Kaspar (* 1590), Maximilian (*1593) und Adam 
(*1595)517, benannte sie also vermutlich ebenfalls nach seinem Onkel Kaspar sowie
nach seinen frühverstorbenen Cousins Adam und Maximilian518. Christoph Geiz-
kofler gab seinem einzigen ehelichen Sohn den Namen Uriel (* 1590)519, vermutlich
nach dem Tiroler Generaleinnehmer. Durch Namen konnten überdies Bindungen
an die erworbene Verwandtschaft betont werden. Lukas Geizkoflers Söhne hießen
Ludwig und Hans Ludwig520. Den Namen Ludwig hatte auch ihr Großvater Lud-
wig Hörmann von Gutenberg getragen521. 

Die Benennung nach Taufpaten war innerhalb der Familie ebenfalls üblich, aber
bei weitem nicht so häufig. Von den 27 Fällen, in denen der Name des Taufpaten
bekannt ist, trugen fünf Söhne den Taufnamen ihres Paten. Diese Paten waren so-
zial hochstehende Patrone der Väter. Hans (V.) und Marx Geizkoflers Paten waren
Hans und Marx Fugger, die Dienstherrn ihres Vaters Michael (II.). Der Salzburger
Erzbischof Hans Jakob Khuen von Belasi übernahm die Patenschaft für drei Söhne
seines Münz- und Pfennigmeisters Hans (III.) Geizkofler, von denen zwei Hans
getauft wurden, wobei in diesen vier Fällen auch die Nachbenennung nach dem
Vater bzw. nach Brüdern des Vaters eine Rolle gespielt haben könnte. Dieses Motiv
scheidet bei Ferdinand Geizkofler aus, der den gleichen Namen trug wie sein Tauf-
pate Erzherzog Ferdinand522.

Ein religiöses Namensprogramm entwickelte Hans (II.) Geizkofler523. Seine
zwölf Söhne nannte er nach den vier Evangelisten Johannes, Markus, Matthäus und
Lukas, den vier Erzengeln Michael, Raphael, Uriel und Gabriel, den heiligen drei
Königen Kaspar, Melchior und Balthasar, seinen erstgeborenen Sohn Georg nach
dem Schutzpatron der Ritter und des Adels524. Der überzeugte Protestant Balthasar
Geizkofler525, der 1579 aus religiösen Gründen und wegen einer Stellung als oberster
Buchhalter der Kärntner Stände Tirol verließ526, gab seinen Kindern – mit Ausnahme
seiner Tochter Barbara – alttestamentarische Namen. Seine Söhne nannte er vermut-
lich nach den Erzvätern Abraham, Isaak und Joseph, seiner Tochter Sara gab er den

510

516 Vgl. StAL B90 Bü 860, Z. G. an Michael (II.) Geizkofler (Ausf.), Padua, 1575 III 30.
517 Vgl. MFI Dip. 1117, Familienbuch Z. G.s (1609), fol. 318r– 320 r.
518 Vgl. ebd., fol. 315 r–v und 316v– 317r.
519 Vgl. ebd., fol. 310v.
520 Vgl. ebd., fol. 327r–v.
521 Vgl. Reinhard: Eliten, Nr. 459, S. 320.
522 Vgl. StAL B90 Bü 890, Wolfgang Paler an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1616 II 26.
523 Vgl. Wolf: Lucas Geizkofler, S.17.
524 Vgl. Haubrichs, Wolfgang: Art.: „Georg, Martyrer“, in: Steimer, Bruno; Wetzstein,

Thomas (Hg.): Lexikon der Heiligen und der Heiligenverehrung, Bd.1, Freiburg; Basel;
Wien 2003, Sp. 557– 561.

525 Vgl. zur Vorliebe alttestamentarischer Namen im protestantischen Bereich im 16. Jahrhun-
dert Van Dülmen: Kultur, Bd.1, S. 86.

526 MFI Dip. 1117, Familienbuch Z. G.s (1609), fol. 318 r.
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Namen der Frau Abrahams527. Insofern war die Namenswahl Balthasar Geizkoflers
wohl eine bewusste Demonstration seines protestantischen Bekenntnisses. 

Namen verbanden auch angeheiratete Verwandte. Im Fall von Geizkofler und
seinen Schwägern übernahmen diese jedoch nicht grundsätzlich gegenseitig Vorna-
men, sondern tauften die meisten ihrer Söhne auf Namen aus dem Kreis der Agna-
ten (Rehlingen: Marx, Konrad; Rembold: Jakob; Besserer528: Marx Philipp, Philipp
Eberhard, Eitel Hans). Lediglich Geizkoflers exponierte Rolle als innerfamiliärer
Patron honorierten die Schwäger, indem sie ihre Söhne nach ihm oder seinem Sohn
benannten. So trug Besserers 1600 geborener Sohn ebenso den Namen Zacharias
wie Rembolds 1605 geborener erster Sohn529. Ein Sohn Besserers und Rehlingens
jüngster Sohn hießen Ferdinand530. Besserer gab überdies noch einem seiner Söhne
den Vornamen seines Schwagers Marx Konrad von Rehlingen531.

Zu den Überlegungen, die die Geizkofler und Rehlingen mit der Namenwahl
verbanden, schweigen sich die Quellen weitgehend aus. Lediglich über das religiöse
Namensprogramm Hans’ (II.) gibt dessen Sohn Lukas in seiner Lebensbeschrei-
bung Auskunft. Demnach stellte es die Erfüllung eines Gelübdes dar, mit dem sich
Hans (II.) selbst und seine Söhne unter den Schutz Gottes stellte. Bei der Geburt
seines ersten Sohnes habe er den wunsch geäußert, falls Gott ihm weitere Söhne be-
scherte, diese nach den Erzengeln, Evangelisten und den heiligen drei Königen zu
benennen532. Gemeinsame Namen innerhalb der Familie stifteten über Generatio-
nen hinweg die Kontinuität des adligen Geschlechts und stärkten auf symbolischer
Ebene den Zusammenhalt der Familie. Zudem mag bei der Benennung von Kindern
nach verstorbenen Verwandten der Gedanke im Hintergrund gestanden habe, 
diese im neuen Familienmitglied weiterleben zu lassen. Durch die Übernahme der
Namen von innerfamiliären, außerfamiliären und himmlischen Patronen betonten
die Eltern ihre Verbindung mit diesen und erhofften sich, den Patenkindern deren
Protektion zu sichern. 

Neben der Taufe war die Hochzeit ein weiteres zentrales Fest im Lebenslauf. Es
wurde normalerweise vom Vater der Braut, des Bräutigams oder dem Bräutigam
selbst ausgerichtet533. Es diente primär der Selbstdarstellung der Kernfamilie. Da-
rüber hinaus strahlte der durch zahlreiche Gäste und aufwendige Festessen ent-
standene Glanz der Hochzeiten auf die Verwandtschaft aus. Raphael Geizkofler
berichtet in seinem Familienbuch ausführlich über die Hochzeiten seiner Brüder534.
Vermutlich zur Steigerung des symbolischen Kapitals der Familie organisierte und
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527 Vgl. ebd., fol. 318v– 320v.
528 Vgl. Schultes: Besserer, S.115.
529 Vgl. StAL B90 Bü 860, Michael (II.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1605 VI 29.
530 Vgl. Schultes: Besserer, S.115 und Hildebrandt: Handelshäuser, Bd.1, S. 425.
531 Vgl. Schultes: Besserer, S.115.
532 Vgl. Wolf: Lucas Geizkofler, S.10.
533 Vgl. die Schilderung der Hochzeitsfeste in MFI Dip. 826, Familienbuch Raphael Geiz-

koflers (1583).
534 Vgl. ebd.
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finanzierte der Reichspfennigmeister als familiärer Patron gemeinsam mit seiner
Frau die zweite Hochzeit seines Bruders mit Agnes von Herbstheim, die 1602 auf
Schloss Haunsheim stattfand535. 

Verwandte wurden neben Patronen, Freunden und Klienten als Hochzeitsgäste
geladen. Es bestand zwar die Pflicht, Verwandte einzuladen, aber die Beziehungen
innerhalb der Familie waren nicht immer so gut, dass man alle Verwandten auch tat-
sächlich als Gäste begrüßen wollte. Daher beabsichtigte Christoph Geizkofler, die
Einladungen an seine Salzburger Verwandten erst in der hochzeit wochen auß[zu]-
ferttigen, doch dz dattum hinfür[zu]sözen536. Lagen keine wichtigen Gründe für eine
Absage wie dienstliche oder familiäre Verpflichtungen oder eine weite Anreise vor,
wurde die Anwesenheit von Verwandten auf der Hochzeit erwartet. Als 1606 Ka-
tharina, die Tochter Raphael Geizkoflers, in Innsbruck Ferdinand Fieger heiratete,
begaben sich Abraham und Christoph Geizkofler mit ihren Töchtern trotz Krank-
heit nach Innsbruck, da sie fürchteten, sonst werde ihnen übl nachgerödt537.

Schon der Empfang der Gäste wurde als performativer Akt zur Demonstration
des eigenen Status instrumentalisiert. So berichtete Marx Konrad von Rehlingen
seinem Schwager nach Prag, man wolle den Gästen der Hochzeit von Katharina
Rehlinger mit Daniel Besserer so starckh und wohl gebuzt entgegen reiten, als in 
20 jahrn bey einer geschlechter hochzeit beschehn. Aus Ulm, der Heimatstadt des
Bräutigams, erwarte man 60 Pferde, wird also ein schön und kostliche hochzeit538.
Ebenso bestimmten Zahl und Status der anwesenden Gäste das Gelingen der Hoch-
zeit als Demonstration des eigenen sozialen Kapitals. In den Berichten über Hoch-
zeiten, die in der Familienkorrespondenz aufbewahrt werden, wird fast ausschließ-
lich über die anwesenden Gäste berichtet539. Geizkofler wünschte sogar, dass ihm
Rehlingen und Rembold eine designationem […] der fürnempsten persohnen, so bey
dem Bessererischen einridt erschienen, zuschicken sollten540.

Der zweite wichtige Bestandteil des Festes war das gemeinsame Mahl. Dabei
wurde die Verflechtung der Familie, aber auch der Klienten, Freunde und Patrone
symbolisch reproduziert und gefestigt. Jüngere Verwandte und Freunde der Familie
leisteten wie beispielsweise auf der Hochzeit Hans (III.) Geizkoflers Tischdienste541.
Auch die nicht anwesenden Familienmitglieder wurden symbolisch in die Tischge-
meinschaft einbezogen, indem auf ihr Wohl getrunken wurde. Diese Ehrung wurde
Geizkofler sowohl auf den Hochzeiten der Geizkofler als auch der Rehlinger zuteil.
So berichtete Christoph Geizkofler anlässlich der Hochzeit Dorothea Geizkoflers,
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535 Vgl. die Akten zur Hochzeit Christoph Geizkoflers in StAL B90 Bü 868.
536 StAL B90 Bü 868, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1602 IX 08.
537 Ebd., Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1606 X 05.
538 StAL B90 Bü 531, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1606 I 20.
539 Vgl. z. B. den Bericht über die Hochzeit von Abraham Geizkoflers Tochter in StAL B90 Bü

869, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Moos, 1615 I 18.
540 StAL B90 Bü 531, Marx Konrad von Rehlingen an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1606 II 08.
541 Vgl. MFI Dip. 826, Familienbuch Raphael Geizkoflers (1583), S.17 f.
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der Tochter Abrahams, in Sterzing, es seien Geizkoflers und seiner Familie wegen
rundt drinckh erfolgt542. Bei Hans Karl Rehlingers Hochzeit mit Cornelia von
Bodeck waren die Gäste Geizkoflers, seiner Frau und seines Sohns mitt einem umb-
trunkh zue mehr mallen im pesten eingedenckh543. 

Das Fest stellte auch eine Form des Statuskonsums dar, der den eigenen Wohl-
stand und Rang gegenüber den Gästen und durch deren Berichte nach außen
gegenüber den eigenen Standesgenossen kommunizierte. Auf diese Weise diente es
sowohl als Medium der Gruppenzugehörigkeit als auch als Wettkampf um die
Stellung innerhalb der eigenen sozialen Gruppe. Der Art und Aufwendigkeit der
Speisen kam in der Wahrnehmung der Zeitgenossen ein entscheidender Stellenwert
zu, wie aus dem Familienbuch Raphael Geizkoflers deutlich wird. In den Berichten
über seine eigene und die Hochzeit seines Bruders Hans (III.) stellte er auf meh-
reren Seiten detailliert die Speisenfolge dar544. Lukas Geizkofler wandte für seine
Verlobungs- und Hochzeitsfeier über 6200 fl. auf545. Für die Hochzeit Christoph
Geizkoflers ließ der Reichspfennigmeister allein in Tirol und Norditalien durch
Abraham Geizkofler für insgesamt 289 fl. 6 kr. Wein und Früchte kaufen546.

Die Festgemeinschaft mit dem Brautpaar wurde durch Geschenke, die die Be-
schenkten ihr Leben lang an die Festgäste erinnerten, symbolisch perpetuiert. Die
Hochzeitsgeschenke der Familie Geizkofler, die aus dem Gemeinschaftsvermögen
bestritten wurden, können aus den Gemeinschaftsrechnungen547 eruiert werden.
Das Standardgeschenk für Hochzeiten war silbernes, vergoldetes Geschirr wie
Schalen, Becher, Pokale oder Kannen mit Gießbecken. Der durchschnittliche Preis
der Geschenke variierte nach der Art der Verflechtung und nach dem Geschlecht
der Beschenkten und kommunizierte auf diese Weise soziale Nähe oder Ferne. Die
teuersten Geschenke, die im Schnitt 125 fl. kosteten, erhielten die Agnaten. Das mit
106 fl. preiswerteste entfiel auf den Reichspfennigmeister, das mit 144 fl. teuerste auf
Abraham. Für die Hochzeitsgeschenke der Töchter ihrer Agnaten wandten die
Geizkofler durchschnittlich 90 fl. auf. Hier war die Streuung aber deutlich größer.
Erhielten Katharina Geizkofler und Ferdinand Fieger 1606 ein Geschenk im Wert
von 150 fl., so waren es 1589 bei der Hochzeit von Georg Geizkoflers Tochter Ka-
tharina nur ca. 35 fl. Teilweise wurde der geringere Wert der Geschenke aber durch
zusätzliche Zahlungen zur Aussteuer ausgeglichen. So wurden Barbara und Anna,
zwei weiteren Töchtern Georgs, zu ihren Geschenken in Anbetracht ihres geringen
Vermögens noch jeweils 100 fl. zugestanden. Für die Geschenke der Nachkommen
weiblicher Verwandten wurden im Schnitt 54 fl. ausgegeben. Von diesem Wert wich
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542 StAL B90 Bü 869, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Moos, 1615 I 18.
543 StAL B90 Bü 717, Karl Rehlinger an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1612 XI 13.
544 MFI Dip. 826, Familienbuch Raphael Geizkoflers (1583), S.16 f., 19 f. und 91– 93.
545 Vgl. Schweizer: Lucas Geizkofler, S.109.
546 Vgl. StAL B90 Bü 586, Abrechnung Abraham Geizkoflers mit Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1603

XI 30.
547 Vgl. die Gemeinschaftsrechnungen in StAL B90 Bü 579 – 580.
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das Geschenk für Gregor Löffler und Elisabeth Hohenhauser mit 100 fl. am deut-
lichsten ab. Angeheiratete Verwandte bekamen Geschenke, die durchschnittlich 
38 fl. wert waren, während der Preis der Geschenke für Diener und Klienten der
Familie durchschnittlich 31 fl. betrug.

Der Preis der Geschenke orientierte sich auch an den Leistungen der Beschenkten
für die Geizkofler. Als 1615 Abraham Geizkoflers Tochter heiratete, befürwortete
Lukas Geizkofler, der zuvor die hohen Ausgaben für Geschenke aus der Gemein-
schaftskasse beklagt hatte, in ansehung, dz mergemelter unser vetter Abraham so 
vil jahr wegen unserer gemeinschaftt sachen vil mhue gehabt, ein Geschenk in Höhe
von 100 fl.548 Noch deutlicher wird dieser Aspekt bei Geschenken für angeheiratete
Verwandte, Patrone und Klienten. Während Geschenke an männliche und weibliche
Familienangehörige in den Einträgen der Jahresrechnungen nicht näher begründet
werden, wird bei den übrigen meist der Grund des Geschenks erläutert. Gegenüber
den Klienten und Dienern fungierten die Geschenke als Belohnung für der Familie
geleistete Dienste. So erhielt Tobias Stock, ein Amtsdiener Abraham Geizkoflers, 
zu seiner Hochzeit ein Geschenk, da er sich 15 Jahre lang bej dem gmainen wösen
[Geizkoflersche Gemeinschaft] mit der schreyberey unnd inn annderwög gebrau-
chen hat lassen549. Bei angeheirateten Verwandten verband sich mit dem Geschenk
zumindest in zwei Fällen die Absicht, sich deren Patronage zu sichern. So erhielt der
Sohn des Tiroler Hofkanzlers Friedrich Altstetter, der mit den Geizkoflern entfernt
verwandt war, zu seiner Hochzeit einen silbernen, vergoldeten Pokal im Wert von 
50 fl., inn ansehung, das unns gedachter allter herr Alltstetter seines hohen ambtß
halben sammentlichen vil dienen khann550. Dem schlesischen Kammmersekretär
Ladislaus Prock, einem Verwandten der Ehefrau Kaspar Geizkoflers, schenkten die
Geizkofler zu seiner Hochzeit den obligatorischen vergoldeten Silberpokal, das er
umb sovil mer mit einpringung des Casparn [Geizkoflers] seligen khinnder dreitau-
senndt gulden [kaiserlichen] gnadengelt geflissner sey551.

Da auf den Bechern und anderen Silberarbeiten die Wappen der Familien von
Braut und Bräutigam eingraviert waren, wurden diese Gegenstände zu dauerhaften
Symbolen der geknüpften Verwandtschaft552. Diese Funktion wird besonders
augenfällig, wenn man bedenkt, dass bei feierlichen Festmählern das gesamte Sil-
bergeschirr der Familie auf Buffets, die neben der Tafel standen, präsentiert wurde.
Neben dieser symbolischen Bedeutung stellte Silbergeschirr auch eine Wertanlage
dar, die sich bei Bedarf zu Geld machen ließ553. Christoph Geizkofler beabsichtigte
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548 StAL B90 Bü 861, Lukas Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1614 XI 07.
549 StAL B90 Bü 580, Abrechnung Abraham Geizkoflers 1608, Sterzing, 1610 I 09.
550 Ebd. 
551 StAL B90 Bü 579, Abrechnung Balthasar Geizkoflers 1577, Sterzing, 1578 V 01.
552 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 861, Lukas Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1614 XI 07, in

dem dieser als Geschenke für die Hochzeit von Abraham Geizkoflers Tochter ein pecher
und kindlenbett kändelin mit dem Geizkoflerischen wappen vorschlug.

553 Vgl. Hernmarck: Kunst, S.168.
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beispielsweise 1607, um seinen Anteil am Schlossbau in Moos bezahlen zu können,
Silbergeschirr im Wert von 600 bis 700 fl. zu verkaufen554.

Die Beisetzung eines verstorbenen Familienmitglieds war ebenfalls ein Anlass zur
Selbstinszenierung der Familie. In der Regel wurden Beisetzungen von der Witwe
oder den Kindern des Verstorbenen ausgerichtet. Nur wenn der Angehörige keine
Frau und Nachkommen hinterließ, sprangen Angehörige der Herkunftsfamilie ein,
so Zacharias Geizkofler beim Tod seines Bruders Hans (IV.), der in der Augusti-
nerkirche in Wien beigesetzt wurde. Da der Kaiser Geizkofler wegen der ihm
anbevolhenen wichtigen geschäfft unnd hanndtlungen nicht gestattete, die Beiset-
zung selbst vorzubereiten555, sandte er Georg Lidl nach Wien556, der gemeinsam mit
Salomon Pühler, dem Hofmeister seines Bruders, und Hans Meichsner, dem Leiter
der Wiener Faktorei der Fugger, in seinem Auftrag das Begräbnis organisierte557.
Zudem bat der Pfennigmeister seinen Onkel Hans Christoph Löffler, er möge als
ein befreunter darbei sein, darzue auch anleittung geben unnd befürdern helffen,
damit er christlich, ehrlich unnd wol zue seiner ruhe bestattet werde558. Kaiser
Rudolf befahl – wohl auf Wunsch Geizkoflers – dem niederösterreichischen Statt-
halter Ruprecht von Stotzingen und Helmhard Jörger, dafür Sorge zu tragen, das die
begrebnuß unnd, was sich in der gleichen fallen gebüerth, […] ehrlich beschehe, und
Geizkoflers Beauftragten alle guete hülf unnd fürderung [zu] erzaigen559. Ebenso
beauftragten die Prager Hofkammerräte ihre Wiener Kollegen, Geizkoflers Ge-
sandte zu unterstützen560.

Bei der Gestaltung der Feierlichkeiten orientierten sich Pühler und Lidl an der
Beisetzung Oberst Engelhard Kurz’, des Bruders des Reichsvizekanzlers. Der fi-
nanzielle Aufwand, der bei dieser Bestattung getrieben worden war, überstieg mit
500 fl. die ursprünglich vorgesehene Summe. Pühler ermahnte Geizkofler, die Ehre
seines verstorbenen Bruders nicht durch zu große Sparsamkeit zu schmälern. Der
Reichspfennigmeister möge, weil sein Bruder in dem gantzen leger hochgehalten
worden auch bey allen fürsten und herrn daselbst in großem ansehen gewest, […]
über die vorige anordnung was übriges thuen und kain spott darauf legen lassen561.
Geizkofler widersprach dem nicht. Die erfolgreiche Aufsteigerfamilie Kurz stellte
auch für Geizkofler den Maßstab des eigenen symbolischen Kapitals dar. So lieferte
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554 Vgl. StAL B90 Bü 868, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1607 VI 18.
555 StAL B90 Bü 369, Ks. Rudolf II. an Ruprecht von Stotzingen und Helmhard Jörger (Ausf.),

Regensburg, 1594 IX 04.
556 Vgl. ebd., Georg Lidl an Z. G. (Ausf.), Wien, 1594 IX 09.
557 StAL ebd., Christoph Pirckhaimer an Z. G. (Ausf.), Wien, 1594 IX 16.
558 StAL B90 Bü 373, Z. G. an Hans Christoph Löffler (Abschr.), Regensburg, 1594 IX 03.
559 StAL B90 Bü 369, Ks. Rudolf II. an Ruprecht von Stotzingen und Helmhard Jörger (Ausf.),

Regensburg, 1594 IX 04. Geizkofler hatte sich schon einen Tag zuvor mit der Bitte um Hilfe
an Stotzingen gewandt, vgl. StAL B90 Bü 373, Z. G. an Ruprecht von Stotzingen (Abschr.),
Regensburg, 1594 IX 03.

560 Vgl. StAL B90 Bü 369, Prager HK an Wiener HK (Ausf.), Regensburg, 1594 IX 03.
561 StAL B90 Bü 373, Salomon Pühler an Z. G (Ausf.), Wien, 1594 IX 09.
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die Beerdigung Oberst Kurz’ bis ins Detail den Ablaufplan der Feierlichkeiten für
den verstorbenen Oberhauptmann. Lidl erkundigte sich bei Kurz’ Feldschreiber
genau über das Begräbnis von dessen Herrn562. Der Wunsch mit der Familie Kurz
sozial gleichzuziehen, wurde zusätzlich durch die räumliche Nähe der Grabstätten
symbolisch verkörpert. Als der niederösterreichische Kanzler Dr. Christoph Pirck-
haimer Geizkofler kondolierte, vergaß er nicht zu erwähnen, dz er warlich aufs aller
stadlichist wie ein ritters: und edlman, zu negst bey des herrn Khurzen seligen be-
grebnus, bestatt worden563.

Die Beisetzung inszenierte als performativer Akt vor allem den adligen Status und
die standesgemäßen militärischen Taten des Verstorbenen. Schon bei der Wahl des
Begräbnisses wurde auf dessen ständische Qualität geachtet. Lidl und Pühler
erwarben für 80 fl. eine Grabstätte bey den Augustinern, nicht ohne ihrem Herrn 
zu melden, dass alda der Khurz und sonst vil ansehliche rittersleüt ligen564. Dem Lei-
chenzug sollten wie bei Kurz acht Trommler565 vorangehen. Darauf sollte der Sarg
des Verstorbenen folgen. Hauptmann Quarient, der Pühler und Lidl unterstützte,
erklärte sich bereit, seine Gefreiten als Sargträger abzuordnen. Dem Wunsch Geiz-
koflers, das ganze Fähnlein solle den Leichenzug begleiten, kam er allerdings nicht
nach566. Für den Schmuck des Sarges war eine kostbare Decke bestimmt, die Lidl 
aus Kostengründen aber bei den Augustinern ausleihen wollte567. Beim Leichenzug
wurden außerdem vermutlich ein Schild mit dem Wappen der Geizkofler, ein Helm,
ein vergoldetes Rapier, Sporen und eine Fahne als Symbole des adligen Standes 
und der militärischen Profession des Verstorbenen mitgeführt, die später an einem
Pfeiler in der Kirche angebracht wurden568.

Durch die bei der Beisetzung anwesenden Gäste wurde das soziale Kapital des
Geschlechts augenfällig. Deshalb ließ der Haunsheimer nicht nur die Schreiben
Lidls und Pühlers über die Vorbereitungen der Beisetzung und den Überschlag der
Bestattungskosten in ein Kopialbuch übertragen, sondern auch ein Verzeichnis der
geladenen Personen569. Dieser ansagzödl gliedert sich in zwei Teile. Zunächst sind
in Reihenfolge von Stand und Amt gegliedert, jene Personen aufgelistet, die geladen
wurden. Sie liest sich wie ein Who-is-Who des Adels im Land ob und unter der
Enns: Der kaiserliche Statthalter Ruprecht von Stotzingen ist ebenso aufgeführt wie
Angehörige der Familien von Ortenburg, Jörger, Hofkirchen, Liechtenstein und
Meggau. Dazu kommen wichtige kaiserliche und erzherzogliche Räte und Diener
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562 Vgl. StAL B90 Bü 369, Georg Lidl an Z. G. (Ausf.), Wien, 1594 IX 09.
563 Ebd., Christoph Pirckhaimer an Z. G. (Ausf.), Wien, 1594 IX 16.
564 Ebd., Georg Lidl an Z. G. (Ausf.), Wien, 1594 IX 09.
565 Ebd., Kostenüberschlag der Beisetzung Hans’ (IV.) Geizkoflers, [o. O., o. D.].
566 Ebd., Georg Lidl an Z. G. (Ausf.), Wien, 1594 IX 09.
567 Ebd., Kostenüberschlag der Beisetzung Hans’ (IV.) Geizkoflers, [o. O., o. D.].
568 MFI Dip. 1117, Familienbuch Z. G.s (1609), fol. 314r.
569 StAL B90 Bü 369, Ansagzettel auf deß edlen und gestrengen herren Hansen Geizkoflers von

Gailenbach, röm: kay: mt: oberhaubtman, seligen, begrebnus, den 14. September a:o 94.
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wie Melchior Khlesl oder der kaiserliche Sekretär Westernacher. Teilweise aktivier-
ten die geladenen Gäste auch ihre eigenen networks und verhalfen so der Trauerfeier
zu weiterem Glanz. Pirckhaimer, der in diesem Jahr das Amt des Rektors der
Universität Wien bekleidete, ließ die Mitglieder der Universität (membris meis) in-
timieren, von denen fast alle doctores erschinen unnd neben [ihm] […] dz conduct
belaitten helffen570. Ein zweiter, sehr viel kürzerer Abschnitt des erwähnten Perso-
nenverzeichnisses ist überschrieben mit klagß persohnen. Zu ihnen zählten Matthias
von Lindeck, der Pfleger von Pöchlarn, mit dem Hans (IV.) Geizkofler während sei-
ner Zeit auf dem Musterplatz Kontakt geknüpft hatte, Hans Christoph Löffler und
zwei seiner Söhne, der Verwalter des Kriegszahlmeisteramtes, der Fugger-Faktor
Hans Meichsner, der aus Tirol stammende kaiserliche Rat Adam von Altensteig
sowie die nicht näher einzuordnenden Dr. Eck und Friedrich Möltl.

Der vergängliche Ruhm und die Ehre des Verstorbenen, die im Rahmen der
Beisetzungsfeierlichkeiten in flüchtiger Form symbolisch vergegenwärtigt wurden,
wurden in Form von Epitaphien dauerhaft gemacht. In der Regel wurde die Pflege
der eigenen Memoria dem Einzelnen bzw. seinen Erben überlassen. Mitunter gaben
die Familienangehörigen ihre Epitaphe schon zu Lebzeiten in Auftrag. Michael (II.)
Geizkofler bestimmte in seinem Testament, er wolle in seiner Grabstätte in der
Fugger-Kapelle in St. Anna in Augsburg bestattet werden, die ihm seine Herren in
Anerkennung seiner Dienste eingeräumt hatten571 – eine Form der Patronage über
den Tod hinaus, die ihre Wirksamkeit allerdings noch zu Lebzeiten entfaltete. Sein
Bruder Lukas erwarb 1596 eine Grabstätte im Kreuzgang der St. Anna Kirche, die er
mit allegorischen Figuren, Reliefbildern, Gemälden und religiösen Sinnsprüchen
schmücken ließ. Zwei Jahre später erhielt er die Genehmigung, dort ein Epitaph
aufrichten zu lassen572. Auch Abraham Geizkofler veranlasste schon zu seinen
Lebzeiten, dass für seine verstorbene Frau und ihn ein Epitaph in der Pfarrkirche in
Sterzing errichtet wurde573. 

Familienangehörige wirkten nur dann an der Gestaltung von Grabmälern mit,
wenn Verwandte überraschend oder jung verstarben. Außer für seinen Bruder 
Hans (IV.) ließ der Reichspfennigmeister für seinen jüngsten Bruder Maximilian 
und für seinen Cousin Adam Epitaphe errichten. Über das Epitaph Maximilian
Geizkoflers haben sich kaum Nachrichten erhalten574. Die Inschrift von Adams Epi-
taph in der deutschen Nationalkirche St. Maria dell’anima in Rom ist im Familien-
buch Zacharias Geizkoflers überliefert. Inhaltlich und sprachlich verweist die von
Geizkofler verfasste Inschrift auf die adlige, späthumanistische Standesbildung, die
Adam durch seine Kavalierstour erworben hatte. Die Tafel ist in lateinischer Sprache
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570 Ebd., Christoph Pirckhaimer an Z. G. (Ausf.), Wien, 1594 IX 16.
571 Vgl. StAL B90 Bü 861, Testament Michael (II.) Geizkoflers (Abschr.), Augsburg, 1603 VII

06.
572 Vgl. Schweizer: Lucas Geizkofler, S.113.
573 Vgl. StAL B90 Bü 872, Abraham Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1613 VI 16.
574 StAL B90 Bü 372, Hans (IV.) Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Bouttenac, 1594 I 08.
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abgefasst und berichtet von Adams Reisen nach Frankreich und Italien, auf denen er
Kenntnisse in Fremdsprachen (lingu[ae]) und Wissenschaften (artes) erworben
habe. Daneben wird seine Abstammung aus einem adligen Geschlecht betont575. 

Auch die Grablege Hans (IV.) Geizkoflers sollte wie die anderen Familiengräber
ein Ort der Memoria, der Selbstvergewisserung und Identitätsstiftung durch Erin-
nerung und dauerhafte Vergegenwärtigung der glorreichen Taten der Verstorbenen
sein. In Schrift und Bild geschah dies durch das Epitaph, dem eine hohe Bedeutung
für die familiäre Erinnerungskultur zukam. Die Inschrift des Epitaphs wurde des-
halb nicht nur von Zacharias Geizkofler in seinem Familienbuch dokumentiert576,
sondern auch Lukas Geizkofler nahm sie in einen Sammelband mit Abschriften
wichtiger Familiendokumente auf577. Die lateinische Inschrift macht den adligen
Status Hans’ (IV.) deutlich, indem sein Name nicht nur mit dem Prädikat de Gailn-
bach versehen wird, sondern er auch ausdrücklich als Ritter (equ[es]) tituliert wird.
Der größte Teil der Inschrift ist den militärischen Diensten und Verdiensten des
Verstorbenen gewidmet. Ausdrücklich wird sein Rang als Hauptmann über 1200
Mann deutsches Fußvolk (mille et ducentorum peditum Germanorum in Hungaria
ductor) erwähnt. Zudem wird kursorisch seine militärische Karriere referiert, bei
der er sich als ausgesprochen tapferer Soldat und Befehlshaber (fortissim[us] mil[e]s
ac du[x]) erwiesen habe. Der Schwerpunkt liegt auf dem Ausfall aus der Festung
Raab, bei der Geizkofler männlich tapfer (viriliter) gegen eine große Anzahl von
Feinden gekämpft habe. Zu diesem Bild des Adligen und Kriegers, das auch die am
Grab befestigten Wappen und Schauwaffen konturierten, trat in Form und Inhalt
der Inschrift das der späthumanistischen Gelehrsamkeit. Formal kommt dies durch
die lateinische Sprache, der Sprache der Gelehrten, zum Ausdruck. Inhaltlich wird
ausdrücklich betont, dass Hans (IV.) sich durch humanistische Studien gebildet
habe (humanioribus […] literis […] excultus). Hier scheint das neue Adelsideal auf,
in dem adlige Kriegerehre und humanistische Gelehrsamkeit des adligen Fürsten-
dieners miteinander verknüpft werden. 

Im Kontext adliger Memoria kam neben der Pflege der Erinnerung an verstorbene
Verwandte, die den normativen Erwartungen der Familie entsprochen hatten und
somit auch noch im Tod den Ruhm der Familie mehrten, im Sinne eines dynasti-
schen Bewusstseins der Sorge um die Gräber der adligen Vorfahren eine entschei-
dende Bedeutung zu. In ihnen manifestierte sich die Ahnenreihe des Geschlechts,
die erst den adligen Status der lebenden Familienangehörigen legitimierte. Sie waren
sowohl Orte der Selbstvergewisserung über die adlige Abstammung als auch stolze
Demonstrationen adligen Selbstbewusstseins. Parallel mit dem Aufstiegsprozess
ging daher bei den Geizkoflern eine immer großzügigere Ausstattung der Grabmä-
ler ihrer Ahnen einher, die von den innerfamiliären Patronen wie Michael (II.), Uriel
und Zacharias Geizkoflers initiiert wurde. Den Kern einer solchen Familiengrablege

518

575 MFI Dip. 1117, Familienbuch Z. G.s (1609), fol. 317r–v.
576 Ebd., fol. 314r–v.
577 MFI Dip. 881, Familiengeschichtliche Aufzeichnungen Lukas Geizkoflers, fol. 27r– 28r.

38758_Reihe_B_171  28.05.2009  12:59  Seite 518



bildeten die Gräber von Hans (II.) Geizkofler und seiner Frau Barbara geb. Kugler
von Hohenfirnberg. Ihnen zu eren ließen ihre Söhne aus den Mitteln der Geiz-
koflerschen Gemeinschaft 1576 in der Pfarrkirche in Sterzing für die bedeutende
Summe von 590 fl. ein Epitaph aus Bronze errichten, das Michael (II.) in Augsburg
in Auftrag gegeben hatte578. 

Die Erinnerung an Hans und Barbara Geizkofler wurde jedoch nicht nur von
ihren Söhnen gepflegt. 1595 schlug Abraham Geizkofler seinem Vetter vor, 156 fl. 
35 kr., die der verstorbene Maximilian Geizkofler dem Spital in Sterzing vermacht
hatte, wegen der alda habenden unordnung dafür zu verwenden, die Familiengräber
in der Pfarrkirche in Sterzing zu verschönern, da das epitavium von metal […] gar
khain ansehen habe. Stattdessen hätten die Vettern immer geplant, es mit holz-
werckh, darauf allerlay sprüch aus der heyligen schrifft […] gemalt wären, einzufas-
sen579. Vermutlich entstand in der Folge das hölzerne Rahmenwerk um das Epitaph
mit den Wappen der vier väterlichen und mütterlichen Ahnen, gleichsam als Ahnen-
probe und Nachweis der Adelsqualität der Geizkofler580. Im selben Zusammenhang
wurde möglicherweise auch das heute an der Außenseite der Pfarrkirche von Ster-
zing angebrachte Spätrenaissance-Epitaph für Michael (I.) Geizkofler († 1502) und
seine Frau Elisabeth von Rubatsch († 1498) mit deren Allianzwappen angefertigt, das
durch die Verwendung des Wappens, das den Geizkoflern erst 1518 verliehen wurde,
die Adelsqualität der Geizkofler in eine fernere Vergangenheit zurückprojizierte.
1612/13 wurde ein Bildschnitzer in Innsbruck damit beauftragt, ein mendel an [das]
epphitafiumb von Hans (II.) und Barbara Geizkofler zu schnitzen581. 

Der Haunsheimer entwickelte noch weitergehende Konzepte zur Umgestal-
tung der Grablege der Familie. So unterbreitete er seinem Cousin Abraham den
Vorschlag, den orth, alda unnser anherr unnd anndere begraben ligen, wie ain ca-
pellen einzufanngen oder sonnsten zuzieren unnd daselbs ain besonndere begröbnus
zuezurichten, wölliches wol inn mererm ansöhen wär. Sein Ziel bestand also darin,
das im Laufe des sozialen Aufstiegs gewonnene symbolische Kapital in Form eines
monumentalen Grabmals augenfällig zu machen. Diese Absicht stieß einerseits auf
den Widerstand der grobe[n] unnd unverstenndige[n] rathsherrn von Sterzing, weil
sich an der Stelle der geplanten Kapelle die gemachten stüel und der taufstain be-
fanden. Aber auch Geizkoflers Verwandte protestierten. Da sie über kein so großes
Vermögen verfügten wie der ehemalige Reichspfennigmeister und sich zudem nicht
in den Kreisen der Reichsritterschaft und der Höfe des Reiches bewegten, in denen
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578 StAL B90 Bü 579, Abrechnung Balthasar Geizkoflers 1576, Sterzing, 1577 V 01. Eine Be-
schreibung des Epitaphs findet sich in Andergassen: Renaissancealtäre, S. 506 f.

579 StAL B90 Bü 583, Abraham Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1595 IV 24.
580 So trägt die Predellenkartusche des hölzernen Schnitzwerks, das die Bronzetafeln des Epi-

taphs umgibt, die Jahreszahl 1597. Vgl. Andergassen: Renaissancealtäre, S. 506. Allerdings
scheinen auch in den folgenden Jahren noch Veränderungen am Epitaph vorgenommen
worden zu sein.

581 StAL B90 Bü 869, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1613 V 12.
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eine lange Ahnenreihe und eine prächtige Grablege unverzichtbares symbolisches
Kapital darstellten, lehnten sie die neue Kapelle vor allem aus finanziellen Motiven
ab. Abraham Geizkofler vertrat die Auffassung, das unnoth, den abgestorbnen erst
vonn neuem schildt unnd namen machen zelassen. Es seien schon Grabsteine vor-
handen, auch er selbst habe sich ebenfalls bereits für 180 fl. ein Epitaph anfertigen
lassen. Abraham mutmaßte, dass auch die von den Ratsherren bewilligte Alter-
native zum Ausbau der Kapelle den anderen Geizkoflern zu kostspielig sei. Diese
sah vor, das schon bestehende Epitaph mit einer neuen züer aus bemaltem Schnitz-
werk einzufassen. Dafür müssten Kosten von mindestens 250 fl. veranschlagt wer-
den. Er schlug aber seinem Vetter vor, für sein person unnserm geschlecht zu eehren
diß über sich [zu] nemmen582. 

Geizkoflers weniger wohlhabende Tiroler Verwandte waren offensichtlich in 
weit geringerem Maße an der Pflege adliger Memoria interessiert oder wie Abraham
in geringerem Maße finanziell dazu in der Lage als der Hofmann Zacharias Geiz-
kofler oder Michael (II.) und Uriel Geizkofler, die Patrone des Aufstiegs der Familie.
Noch deutlicher zeigt sich dies an der Pflege der Gräber der Familie Kugler, deren
Wappen die Geizkofler führten. So hatte Uriel Geizkofler die begrebnuß seines
Großvater Hans Kugler, des Haus- und Feldzeugmeisters Kaiser Maximilians I., in
Innsbruck renovieren und dort eine schene allte gemallte tafl […] auch darunter ain
schrifft anbringen lassen, dass die Geizkofler dise tafl unnd begrebnus wieder tails
verneuern lassen. Danach verfiel das Grab solange, bis der Rat der Stadt Innsbruck
androhte, die Grabstätte aufzulösen, sollten die Geizkofler nicht das schadhafte
Schindeldach erneuern lassen. Erst durch diese Drohung und das wier dise inn das
kunfftig fir die unnserigen inn den rechten erhallten, wurde Abraham Geizkofler als
Verwalter der Geizkoflerschen Gemeinschaft 1611 dazu bewegt, das schadhafte
Dach und andere Mängel ausbessern zu lassen583.

1.6 Zusammenfassung

Nach dieser Analyse der Felder der Familienpolitik ist es notwendig, die Ergebnisse
anhand der zu Beginn der Untersuchung aufgeworfenen Leitfragen zu resümieren.
Auf der Makroebene des politischen Systems bestand eine Verschränkung fami-
liärer und politischer Strukturen. Der durch familiäre Patrone wie Geizkofler ver-
mittelte Zugang zu politischen Ressourcen war für den Aufstieg und die Sicherung
der erworbenen sozialen Position der Familie notwendig. Zugleich bildete die
Familie für politische Akteure wie Geizkofler selbst eine politische Ressource. Sie
diente sowohl als Kommunikations- wie auch als Einflussmedium. Einschränkend
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582 StAL B90 Bü 872, Abraham Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1613 VI 16.
583 StAL B90 Bü 579, Abraham Geizkoflers Abrechnung über die Einnahmen und Ausgaben

der Geizkoflerschen Gemeinschaft (1611), Sterzing, 1613 IV 31.

38758_Reihe_B_171  28.05.2009  12:59  Seite 520



ist hinzuzufügen, dass diese Versuche zumeist wieder der Familie zugute kamen. 
Im Falle Geizkoflers nahmen zudem im Vergleich zu diesen familiären networks,
die Kommunikationsflüsse kanalisierten, Patronage, Freundschafts- und Klientel-
netzwerke eine bedeutendere Rolle ein. Für seine Dienstherren war wichtig, dass
Geizkofler durch seine familiäre Verflechtung Kredite aufbringen konnte, entweder
indirekt durch Einfluss auf Handelshäuser und die Verflechtung seiner Verwandten
mit potentiellen Geldgebern oder direkt durch Darlehen der Verwandten.

Auf der Mikroebene der Machtstrukturen in der Familie Geizkofler fällt der hohe
Grad an Formalisierung durch Verschriftlichung und Verrechtlichung auf. Dieses
Phänomen liegt im gemeinsamen Besitz der Familie begründet. Damit ging inner-
familiär eine starke Konzentration auf den Kreis der männlichen Agnaten einher,
die an der Vermögensgemeinschaft partizipierten. Parallel zu diesen formalen
Strukturen in der Familie, die in Ämtern wie denen der Administratoren und 
des Verwalters ihren Ausdruck fanden, bestanden informelle Strukturen, wie die
Rollen von Uriel und Michael (II.) und später Zacharias Geizkofler als familiäre
Patrone zeigen. Innerhalb seiner Schwiegerfamilie nahm Geizkofler ebenfalls eine
herausragende Stellung als Patron ein. Der Kreis der Schwäger war nicht nur durch
Geizkofler miteinander verbunden, sondern durch gegenseitige Beziehungen stark
integriert, wie die wechselseitige Übernahme von Taufpatenschaften belegt. Die
Gründe hierfür dürften in der räumlichen und sozialen Nähe der Schwäger zu su-
chen sein, die alle in Augsburg, Ulm oder der Umgebung ansässig waren und zudem
mit Ausnahme Geizkoflers alle dem verwandtschaftlich verflochtenen Augsburger
und Ulmer Patriziat entstammten.

In der Praxis gemeinsamer Familienpolitik der Verwandtschaften können drei
Ebenen unterschieden werden: Koordiniertes Vorgehen der gesamten Familie,
Patronage einzelner Familienmitglieder und familienpolitische Entscheidungen, 
die zwar bei der Kernfamilie angesiedelt waren, bei denen der Verwandtschaft aber
eine Impulsfunktion oder ein Vetorecht zukam. Koordiniertes Vorgehen lässt sich
beispielsweise bei Maßnahmen feststellen, die der Verteidigung der Familienehre
dienten, wie der Disziplinierung Hans (V.) Geizkoflers, der Interzession für Isaak
Grebmer oder den gescheiterten Versuchen, die Heirat Adam Geizkoflers zu ver-
hindern. Auch die Verwaltung und Sicherung des gemeinsamen Familienvermögens
der Geizkofler führte zu abgestimmten Aktionen. Offensive Familienpolitik wie
die Unterstützung der Ausbildung und Karriere einzelner Familienmitglieder und
der Erwerb von Privilegien für die Familie war das Werk einzelner familiärer Pat-
rone, weil nur sie über das notwendige kulturelle, soziale und ökonomische Kapi-
tal dafür verfügten. Die zentralen Familienstrategien des intergenerativen Transfers
symbolischen, sozialen und ökonomischen Kapitals durch Heiraten und Erbschaf-
ten lagen in der Regel zwar bei den Kernfamilien. Der Verwandtschaft kamen hier-
bei jedoch Beratungs- und Sicherungsfunktionen zu. 

Generell wurden innerhalb der Verwandtschaft kulturelles, soziales, ökonomi-
sches und symbolisches Kapital ausgetauscht, allerdings waren diese Kapitalsorten
unterschiedlich verortet und distinkten Tauschmodalitäten unterworfen. Beim Er-
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werb kulturellen Kapitals durch junge Familienmitglieder wirkten die Kernfamilien
und die Verwandtschaft zusammen. Das erworbene Wissen und die gewonnenen
Fertigkeiten waren zwar individualisiert, es wurde aber erwartet, dass der durch die
Familie Geförderte, sie in den Dienst seiner Verwandten stellte. Soziales Kapital
beruhte primär auf Beziehungen zwischen einzelnen Akteuren. Leistungen einzel-
ner Familienmitglieder gegenüber Dritten konnten diese auch gegenüber der ganzen
agnatischen Verwandtschaft verpflichten. Ebenso selbstverständlich ließen familiäre
Patrone wie Geizkofler ihre Familienmitglieder an ihrem sozialen Kapital durch
Interzessionen partizipieren. Im Gegensatz zu den relativ großzügigen Modalitäten,
die den Transfer kulturellen und sozialen Kapitals innerhalb der Verwandtschaft
prägten, war der Tausch ökonomischen Kapitals, das ebenfalls seinen sozialen Ort 
in der Regel beim Oberhaupt der Kernfamilie hatte, auch in der Familie sehr stark
verrechtlicht und verschriftlicht. Das beschworene innerfamiliäre Vertrauen stieß in
finanziellen Fragen an seine Grenzen. Zudem wurde bei Transfers ökonomischen
Kapitals in der Regel die genaue Gegenleistung (nämlich die Rückzahlung) fest-
gelegt. Auch erfolgten sie selten direkt in Form der Alimentierung von Familien-
angehörigen. Im Gegensatz zu diesen drei Kapitalien war die Verfügung über das
symbolische Kapital der Familienehre dem Zugriff der Kernfamilien teilweise ent-
zogen. Normgerechtes und deviantes Verhalten einzelner Verwandter wirkte immer
auf die Ehre des ganzen Geschlechts zurück. Vermutlich aus diesem Grund fand die
Familie insbesondere bei der Verteidigung ihrer Ehre zu gemeinsamem Handeln.

Die Motive für familienpolitisches Eingreifen zugunsten der Verwandten lagen
einerseits in habituell verankerten sozialen Normen, andererseits in strategischen
Zielen innerhalb dieses kulturellen Rahmens begründet. Die zentrale Norm, die in
den Briefwechseln der Verwandten immer wieder auftauchte, war die gegenseitige
Beistandspflicht, die „brüderliche“ oder „vetterliche Treue und Liebe“. Sie war je-
doch im Prinzip an die Bedingung geknüpft, sich dem Willen der Familie, familiärer
Patrone und sozialen Normen entsprechend zu verhalten. Dennoch wurden auch
deviante Familienmitglieder unterstützt. Dies lag nicht zuletzt am Schutz der Fami-
lienehre, der einerseits eine moralische Verpflichtung darstellte, andererseits wegen
der engen Verknüpfung individuellen Verhaltens von Verwandten und der Familien-
ehre auch im rationalen Interesse des Einzelnen und der Familie lag. Neben diesen
familiären Normen bestimmten andere habituell verankerte Handlungsweisen fami-
lienpolitische Interventionen. Unterstützung für Verwandte wurde ebenso mit 
dem Rekurs auf die religiöse Norm der Barmherzigkeit wie die adlige Tugend der
Freigebigkeit und der Aussicht auf daraus erwachsende göttliche Gnade (schon im
Diesseits) und weltlichen Ruhm eingefordert. Zugleich spielte die Reziprozitäts-
erwartung, der Aufbau sozialen Kapitals durch Hilfe auch im Verkehr der Verwand-
ten untereinander, eine Rolle. Interessanterweise tauchen diese Figuren aus dem
Patronagediskurs im Briefwechsel mit den erworbenen Verwandten aus der Familie
Rehlinger häufiger auf als im Schriftverkehr mit den Agnaten. Eine Grenze der
Familienpolitik stellten die Interessen der Dienstherren und politischen Freunde der
Familienmitglieder dar.
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Die Ziele der Familienmitglieder unterschieden sich in der Familie Geizkofler
von Mitglied zu Mitglied deutlich. Im familienpolitischen Handeln Geizkoflers
wird das Bedürfnis deutlich, die Familie dauerhaft im Reichsadel zu verankern.
Hierzu dienten die Förderung der Karriere seines Bruders Hans, der als Militär-
unternehmer den durch Geizkoflers Fürstendienst gebahnten Weg zum „Aufneh-
men“ des Geschlechts weiter ebnen sollte, ebenso wie die Arrangierung der Heirat
Christoph Geizkoflers mit der aus der schwäbischen Reichsritterschaft stammen-
den Agnes von Herbstheim, die Pläne, das Gut Haunsheim beim Aussterben seiner
männlichen Linie in einen Familienfideikommiss umzuwandeln, oder die Absicht,
in der Pfarrkirche in Sterzing eine Grabkapelle einzurichten. Diesen familienpoliti-
schen Visionen konnten und wollten die meisten anderen der Agnaten nicht folgen.
Dies hatte einerseits ökonomische Gründe, wie die reservierte Haltung Abraham
Geizkoflers zur geplanten Grabkapelle zeigt, andererseits auch kulturelle. Weder
Abraham noch Christoph hatten die adlig-gelehrte Sozialisation des Reichspfen-
nigmeisters durchlaufen. Ihre familienpolitischen Ziele waren eher defensiv auf die
Wahrung des sozialen Status gerichtet. Von ihrem familiären Patron erhofften sie
sich vor allem Unterstützung und Beistand in finanziellen und politischen Angele-
genheiten. Bei anderen Familienmitgliedern überwog der Eigensinn familienpoliti-
sche Überlegungen. Dass Geizkofler bei seinen Aufstiegsprojekten relativ wenig
Erfolg hatte, die Familie Geizkofler letztlich ein von ihm protegiertes Unterstüt-
zungsnetzwerk blieb, statt zu einem Unterstützernetzwerk zu werden, ist auch 
der Tatsache geschuldet, dass alle Brüder und Cousins, die ihm hätten beispringen
können, wie Hans (IV.), Adam und Maximilian Geizkofler, früh starben. Der Status
des Geschlechts der Geizkofler blieb in hohem Maße abhängig von der Stellung
Zacharias Geizkoflers als innerfamiliärem Patron. Dessen familienpolitische Ener-
gie richtete sich vor allem auf seinen Sohn Ferdinand. Diese Bemühungen sollen im
Folgenden analysiert werde.
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2. Familienpolitik in der Kernfamilie

Geizkoflers familienpolitischer Ehrgeiz richtete sich nicht nur auf seine Verwandt-
schaft, sondern in besonderem Maße auf seinen einzigen Sohn Ferdinand. Dabei
lassen sich drei Aspekte unterscheiden: Die Bildungsstrategien, die Ferdinands
Schulbesuch und Kavalierstour (1600 –1612) prägten, die Karrierestrategien, die
Geizkofler und Ferdinand selbst mit dessen ersten Diensten am württembergischen
und am kaiserlichen Hof (ab 1613) verbanden, und die Heiratsstrategien, die mit der
Hochzeit Ferdinands (1616) mit Felicitas, der Tochter des reichen merchant ban-
kers und sozialen Aufsteigers Christoph Weiß von Würting, verknüpft waren. Bei
der Analyse der Familienpolitik in der Kernfamilie werden die Praxis und die Spiel-
regeln beim Transfer der verschiedenen Kapitalsorten unter die Lupe genommen.
Zudem soll nach den Machtstrukturen und der Rollenverteilung bei der Konzep-
tion und Durchführung dieser Strategien gefragt werden. Neben der Rolle des
Vaters und des Sohnes ist die Rolle Maria Geizkoflers als Ehefrau und Mutter näher
zu beleuchten, die aufgrund der schlechten Quellenlage allerdings schwer zu fassen
ist. Auch nach den mit jeder der Stationen von Geizkoflers Familienpolitik – Ka-
valierstour, Karriere, Heirat – verbundenen Zielen muss ebenso gefragt werden 
wie nach den diesen Zielen zugrunde liegenden teilweise unreflektierten, teilweise
reflektierten mentalen Dispositionen und Sinnkonstrukten.

2.1 Bildungsstrategien

Aus der Ehe Geizkoflers mit Maria Rehlinger entspross am 19. Juni 1592 ihr einzi-
ger Sohn Ferdinand584. Die ersten familienpolitischen Strategien, die Geizkofler mit
Blick auf seinen Sohn verfolgte, betrafen dessen Bildung und zielten darauf, den er-
worbenen adligen sozialen Status zu reproduzieren. Seit seinem fünften Lebensjahr
wurde Ferdinand durch seinen Präzeptor Michael Schnabel zu Hause erzogen585.
Zwischen 1600 und Ende 1603 –1602 trat noch Heinrich Hiller als Präzeptor hinzu
– besuchte Ferdinand im Rahmen eines humanistischen Propädeutikums mit einem
Jahr Unterbrechung das Gymnasium der reichsstädtischen Akademie Straßburg586.
Daran schloss sich eine Kavalierstour an. Von Januar 1604 bis Januar 1607 reiste er

584 StAL B90 Bü 866, Leichenpredigt Z. G.s, [o. O.], [o. D., 1617]. Sie hatten auch noch eine
Tochter Juliana, die aber schon als Säugling starb.

585 Vgl. StAL B90 Bü 880, Instruktion Z. G.s für Michael Schnabel (Ausf.), Haunsheim, 1602
X 18/28.

586 Vgl. StAL B90 Bü 608, Abrechnung Michael Schnabels 1600 –1602, [o. O.], 1602 VI 12, und
ebd., Abrechnung Michael Schnabels 1602 –1604, [o. O., o. D.]. Die Leichenpredigt Ferdi-
nand Geizkoflers spricht sogar davon, dass er, als er fünff Jahr / neun Monat erreichet / von
seinem Herrn Vattern Wolseel. […] auff die Vniversität Straßburg ist verschicket worden.
Vgl. Ziegler: Leich=Predigt, S. 35.
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begleitet von seinem Präzeptor Heinrich Hiller, Michael Schnabel, der als Inspek-
tor nur noch für untergeordnete Aufgaben wie beispielsweise die Sorge um ordent-
liche Kleidung für Ferdinand zuständig war, und Marx Anton von Rehlingen durch
Frankreich. Die Stationen auf dieser Reise waren die protestantische Ritterakade-
mie Herzog Heinrichs von Bouillon in Sedan, die königliche Residenzstadt Paris
sowie die Universitäten in Orléans und Poitiers. Der Rückweg nach Haunsheim
war mit einer Reise durch West- und Südfrankreich und die Schweiz verbunden. Im
April 1607 führte die nächste Etappe der Kavalierstour den jungen Geizkofler mit
Hiller nach Italien an die berühmte Juristen-Universität Padua und nach Florenz
mit dem prächtigen Hof der Großherzöge der Toskana. Diese Aufenthalte wurden
für Reisen nach Venedig, Rom und Neapel unterbrochen. Den Rückweg nach
Deutschland im Jahr 1609 verbanden Ferdinand und Hiller mit einer Tour durch
Mittel- und Norditalien587. Auf der letzten Etappe seiner Tour bereiste Ferdinand
mit seinem Hofmeister Dominik Orth 1611/12 den Niederrhein, die Generalstaa-
ten, Großbritannien und die spanischen Niederlande. Für längere Zeit hielt er sich
in Brüssel588 auf, der Residenz Erzherzog Albrechts und Erzherzogin Isabellas589.

Bei den Bildungsreisen stand der Erwerb kulturellen Kapitals im Vordergrund.
Der religiösen Erziehung kam dabei in normativer Hinsicht der größte Stellenwert
zu. In seiner Instruktion für Hiller führte Geizkofler aus, dass aller guter ding an-
fang und ursprung von Gott dem herrn als dem vatter des liechts von oben herab
kompt. Daher solle Hiller Ferdinand für allen dingen zue der wahren Gotts forcht,
welche da ist der weisheit anfang, mit eifer und vleiß anhalten590. Die religiösen
Unterweisungen dienten der Integration in die eigene konfessionelle Großgruppe.
Nach Ausweis eines Stundenplans, den Orth 1611 in Brüssel skizzierte, führte er
Ferdinand nicht nur in die konfessionelle Frömmigkeitspraxis ein, indem er ihn
zum täglichen Morgen- und Abendgebet und zur Bibellektüre anhielt, sondern
lehrte ihn auch die wichtigsten konfessionellen Dogmen: So las Ferdinand an den
Vormittagen der Sonn- und Feiertage die Loci theologici des Tübinger Theologen
Matthias Hafenreffer591, die ein dogmatisches Kompendium des nachkonkordisti-
schen orthodoxen Luthertums darstellten, sowie die Heilige Schrift oder übte sich
in piis meditationibus592.

Trotz dieses eindeutigen konfessionellen Impetus der religiösen Erziehungsziele
war das Verhältnis des protestantischen Ferdinand und seiner Kompanie zu den
Katholiken, mit denen er in Frankreich, Italien und in den spanischen Niederlanden
zusammentraf, entspannt. Orth berichtete aus Brüssel, dass das hiesige volck über
die massen religios sei. Er und Ferdinand hätten jedoch keine Probleme: Der religion
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587 Vgl. hierzu die Reiserechnungen Heinrich Hillers in StAL B90 Bü 611– 612.
588 Vgl. StAL B90 Bü 883, Dominik Orth an Z. G. (Ausf.), Brüssel, 1611 X 12/22.
589 Vgl. hierzu die Briefe Dominik Orths und Ferdinand Geizkoflers in StAL B90 Bü 883 – 884.
590 StAL B90 Bü 880, Instruktion für Heinrich Hiller (Entw.), [o. O., o. D.].
591 Vgl. zu Matthias Hafenreffer (1561–1619) Fausel: Art.: Hafenreffer, in: NDB Bd. 7, S. 460.
592 StAL B90 Bü 883, Beilage zu Dominik Orth an Z. G. (Ausf.), Brüssel, 1611 X 29/19.
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halber hat es unsers wissens allhier keine gefahr und laßt man uns im losament und
anderswo derowegen ohngefragt593. Dies hatte auch schon Hans Jakob Fleck-
hammer, der Sekretär Erzherzog Albrechts, angedeutet, der meinte, dass man wegen
der Konfessionszugehörigkeit kein nachdenckhen haben solle, dann niemandt sein
würdt, der einen fragen soll, waß religion oder glauben dz er seye, es were dann sach,
dz sich ainer inn vil disputationes wolte einlassen594. Die Vermeidung konfessioneller
Konflikte setzte die Geheimhaltung des eigenen Bekenntnisses voraus. Dies war
verbunden mit einer Strategie, potentiellen konfessionellen Konflikten aus dem Weg
zu gehen. Angesichts der bevorstehenden mitfasten planten Orth und Ferdinand
Brüssel zu verlassen, nicht zwar gefahr halben, ob deren man allhier und an mehr
orten diser landen sich am wenigsten nichts zu befürchten hat, sondern vilmehr
wegen glimpf und besserer erhaltung der correspondenzien, damit man nicht bey
disen eyferigen und über alle massen religiosen leuthen in unterlassung des täglichen
kirchengehens beschwerliche nachred auf sich lade und mit absentirung allem ver-
dacht fürkomen werde595.

Einen größeren Raum als religiöse Lektüre und Exerzitien nahmen gelehrte Stu-
dien ein, die unter anderem Wissen und Fertigkeiten für spätere Dienste vermitteln
sollten. Geizkofler erklärte in seiner Instruktion für Hiller, Ferdinand solle in
summa pro scopo halten, vleisig und ex fundamento zu studiren, dann daßelbige im
[= ihm] zu allen professionen befirdersam sein wirdt596. Wie sein Vater studierte Fer-
dinand alte und moderne Sprachen, Jura, Politik, Geschichte und Geographie sowie
Philosophie, Literatur und Rhetorik. Dazu traten noch Mathematik und Technik
und eng damit verbunden Militärwissenschaft597. Das juristische Studium stand da-
bei anders als beim Vater, der ein Vollstudium absolvierte, nicht mehr im Mittel-
punkt, vielmehr ging es darum, ein möglichst breites Wissen zu erwerben, das aber
von Geizkofler funktional auf spätere professionen im Fürstendienst, beispielsweise
im Hofdienst, Verwaltungsdienst oder Militärdienst, bezogen wurde. Es verhielt
sich mit diesem Praxisbezug also bei Ferdinand anders als bei den Kavalierstouren
vieler junger Adliger, die „nicht so sehr an der Ausweitung ihrer Fachkenntnisse
interessiert [waren], sondern eher […] an der Möglichkeit zur Erweiterung ihres
allgemeinen geistigen Horizonts sowie der Weltkenntnis“598.

Dieses Bildungsprogramm spiegelt sich auch in den Studienbüchern, die Heinrich
Hiller nach Ausweis seiner Reiserechnungen in den Jahren 1604 bis 1609 in Frank-
reich und Italien anschaffte599. Neben Wörterbüchern und Grammatiken in ver-
schiedenen Sprachen finden sich Werke der lateinischen, italienischen, französischen
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593 Ebd., Dominik Orth an Z. G. (Ausf.), Brüssel, 1611 XI 19/09.
594 StAL B90 Bü 884, Hans Jakob Fleckhammer an Z. G. (Abschr.), Brüssel, 1611 III 12. 
595 StAL B90 Bü 883, Dominik Orth an Z. G. (Ausf.), Brüssel, 1612 II 25.
596 StAL B90 Bü 880, Instruktion Z. G.s für Heinrich Hillers (Entw.), [o. O.], [o. D., 1603]. 
597 Vgl. z. B. ebd.
598 Ridder-Symoens: Kavalierstour, S. 200.
599 Vgl. zum folgenden die Rechnungen Heinrich Hillers in StAL B90 Bü 611– 612.
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und spanischen Literatur und Philosophie. Dazu traten juristische Quellenwerke
und Lehrbücher sowie historiographische, auch zeitgeschichtliche, geographische,
militärtheoretische und politikwissenschaftliche Abhandlungen, beispielsweise
Lipsius’ „Politica“ und andere dem tacitistischen Diskurs der Staatsräson verpflich-
tete Werke italienischer Politiktheoretiker wie Andrea Canonhiero [Canongero],
Scipione Ammirato oder Girolamo Frachetta600. Unter den Studienbüchern findet
sich auch das Werk des späthumanistischen Politikwissenschaftlers Paolo Paruta,
der im Geist des Spätaristotelismus Politik und Tugend vereinigen wollte und das
Idealbild eines im politischen Leben stehenden und ethisch handelnden Menschen
zeichnete601. Die Studien zielten also nicht nur auf im Fürstendienst verwertbare
Fertigkeiten, sondern auch auf die mentale Integration in die Elite der politisch akti-
ven adligen Fürstendiener und in deren Legitimationsdiskurse.

Gelehrte Bildung sollte auf der Studienreise demonstrativ zur Schau gestellt und
inszeniert werden und so das symbolische Kapital mehren. Dementsprechend
erklärte Geizkofler Hiller vor Ferdinands Abreise aus Straßburg, er würde es be-
grüßen, wenn Ferdinand sein abschied durch ein kurze lateinische oration von der
academia und deren verwandten nehmen würde. Voraussetzung dafür war aller-
dings, dass Ferdinand diese Aufgabe prestiern unnd cum laude leisten khente602.
Welch zentrale Stellung die Selbstinszenierung als Gelehrter für die Selbstdar-
stellung Ferdinands einnahm, belegt noch seine Leichenpredigt, die auf diese aka-
demische Rede, die er im Alter von elf Jahren hielt, Bezug nahm. Ferdinand habe
mit Verwunderung der Herren Professoren vnd Studenten / eine offentliche Oration
gehalten / welche er mit solcher dexterität / Bewegung der Affecten / Außsprach /
vnd Ansehen/ vor der gantzen Hochlöbl. Vniversität/ vnd allgemeinen Versamlung
viel Ansehenlicher Herren / abgelegt / daß der Hochgelarthe Herr M.Marcus
Florus, dazumal Wolverordneter Eloquentiae Professor, sich vernemmen lassen: Der
Junge Herr Geitzkhoffler / etc. hat vns allen das Ziel hoch gesteckt603.

Zu den gelehrten Studien traten künstlerische und körperliche Exerzitien 
wie Malen und Zeichnen604, Singen605, Lautenspiel606, Tanz607, ballenschla-
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600 Vgl. hierzu z. B. Meinecke: Staatsräson, v. a. S.139 ff.
601 Vgl. hierzu Paruta: Vollkommenheit, S.17– 20.
602 StAL B90 Bü 880, Z. G. an Heinrich Hiller (Entw.), Augsburg, 1603 XI 03.
603 Ziegler: Leich=Predigt, S. 35.
604 Den Unterricht eines Malers bzw. Zeichenlehrers genoss Ferdinand in Sedan und Brüssel.

Vgl. die Reiserechnungen in StAL B90 Bü 610 – 612 und StAL B90 Bü 883, Beilage zu
Dominik Orth an Z. G. (Ausf.), Brüssel, 1611 X 29/19.

605 Übungsstunden von einem cantor erhielt Ferdinand nur in Straßburg (ab 1602) und Sedan.
Vgl. die Reiserechnungen in StAL B90 Bü 610 – 612.

606 Unterricht bei einem Lautenisten nahm Ferdinand in Straßburg (seit 1602), Sedan, Orléans,
Poitiers, Padua und Florenz, d. h. während der ganzen Studienreise. Vgl. die Reiserechnun-
gen in StAL B90 Bü 610 – 612.

607 Tanzstunden erhielt der junge Geizkofler in Straßburg (ab 1602), Sedan und Paris. Vgl. die
Reiserechnungen in StAL B90 Bü 610 – 612.
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gen608, Fechten609, Turnierübungen610 sowie Reiten611. Folgt man den Instruktionen,
dienten sie einerseits dem Ausgleich zu den Studien, damit die daraus geschöpfte
verdrüßligkheit unnd müesame durch kurzweilige exercitia unnd leibs yebungen
sublimiert, die ingenia recreiert und bei irem vigor erhalten werden. Andererseits
sollten sie symbolisch den adligen Status demonstrieren, denn Ferdinand sollten
nur ehrliche und einem jungen von adel geziemende spihl unnd kurzweil, als da ist
die musica vocalis und instrumentalis, das danzen uf die welsche manier, das ballen-
schlagen, das fechten […] in gleichem auch das reiten […] gestatet werden612. Über-
dies schulten Exerzitien wie Reiten und Fechten die kriegerischen Fertigkeiten und
dienten der Vorbereitung auf militärische Dienste. In Brüssel versprach Ferdinands
Fechtlehrer ihm ein secret zu communiciren, warmit er diß sein erlernte fechten,
ihme zu pferd nutz machen und seinem feind, ob er auch aufs beste beritten were,
mit sicherer defension obsigen möge613. 

Den dritten Bestandteil adligen kulturellen Kapitals neben Studien und Exer-
zitien stellten spezifisch adlige Sitten (mores) dar. Sie dienten als symbolische Codes
der Markierung und Reproduktion der eigenen sozialen Position innerhalb der
Ständegesellschaft. Ihre Aneignung war ein zentrales Ziel adliger Sozialisation. So
forderte Geizkofler Hiller auf, Ferdinand beizubringen, das decorum gegen jeder-
meniglich zuehalten und zue observieren, […], zumal auch das er die gebürende
discretion unnd bescheidenheit gegen einer jeden person nach gelegenheit irs stands,
alters und geschicklicheit wisse zuegebrauchen614. Der Bildungsgang sollte auch die
mentale Integration in ein adlig-humanistisch-christliches Normensystem sicher-
stellten, das zugleich zur normativen Legitimation des Herrschaftsanspruchs der
adligen Fürstendiener diente, wie mehrere Blätter mit lateinischen Sentenzen be-
legen, die Hiller Ferdinand auswendig lernen ließ. Beispielsweise findet sich auf
einem Brief Ferdinands an seinen Vater eine unter den Begriffen prudentia, forti-
tud[o], amicitia sowie pauperita[s] ac divitia[e] geordnete Liste von Sentenzen, die
Hiller seinem Schützling zur Memorierung übergeben hatte615. Die Codes waren
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608 In Ballhäusern spielte Ferdinand während seiner Kavalierstour in Straßburg, Sedan, Paris,
Orléans, Padua und Florenz. Vgl. die Reiserechnungen in StAL B90 Bü 610 – 612.

609 Die Dienste von Fechtmeistern nahm Ferdinand in Poitiers, Padua und Brüssel in An-
spruch. Vgl. die Reiserechnungen in StAL B90 Bü 610 – 612 und StAL B90 Bü 883, Beilage
zu Dominik Orth an Z. G. (Ausf.), Brüssel, 1611 X 29/19. 

610 In Florenz nahm Ferdinand Unterricht bei einem meister della barriera und Messer Anto-
nio, der ihn im fußthurnier trainierte. Vgl. StAL B90 Bü 612, Abrechnung Heinrich Hillers,
1608 XII 13 –1609 III 13 (Ausf.), [o. O., o. D.], und ebd., Abrechnung Heinrich Hillers, 1609
VI 13 –1609 IX 13 (Ausf.), [o. O., o. D.].

611 Reitstunden erhielt der junge Geizkofler in Poitiers und Florenz. Vgl. die Reiserechnungen
in StAL B90 Bü 610 – 612 und StAL B90 Bü 883, Beilage zu Dominik Orth an Z. G. (Ausf.),
Brüssel, 1611 X 29/19. 

612 StAL B90 Bü 880, Instruktion Heinrich Hillers (Entw.), [o. O.], [o. D., 1603]. 
613 StAL B90 Bü 883, Dominik Orth an Z. G. (Ausf.), Brüssel, 1612 II 18.
614 StAL B90 Bü 880, Instruktion Heinrich Hillers (Entw.), [o. O.], [o. D., 1603].
615 StAL B90 Bü 882, Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Straßburg, 1603 I 01.
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nicht nur immateriell im Sinne ständisch differenzierten Verhaltens, sondern fanden
auch in den Kleidern als eiserliche[n] zeichen de[s] innerliche[n] habitus animi ihren
materiellen Ausdruck. Daher ordnete Geizkofler an, Ferdinands Kleidung solle
weder unrein und unsauber, weil er sonst pro dissoluto gehalten würde, noch zu
kostspielig und prächtig sein, weil dies als ein Zeichen ein[es] hohe[n] geist[es] und
stolze[r] ybermietigkheit gelte. Stattdessen sollten die Präzeptoren auf die medio-
critet und mitelmesigkheit der Kleidung und darauf achten, dass Ferdinand seinem
adelichen stand und herkhomen gemeß gekleidet werde616. 

Zu dieser ständischen Codierung des Verhaltens trat der Erwerb spezifischer
höfischer Sitten. Sie werden zwar in den erhaltenen Instruktionen nicht explizit
erwähnt, manifestierten sich aber schon im Verlauf der Kavalierstour. So hielt sich
Ferdinand abgesehen von kürzeren Aufenthalten in Paris (1605)617 und London
(1611)618 in Florenz (1608/09) und Brüssel (1611/12) längere Zeit an höfischen Zen-
tren auf und nahm dort am Hofleben Anteil. In Florenz besuchte er 1608 beispiels-
weise die höfischen Feierlichkeiten anlässlich der Hochzeit des Großherzogs619.
Brüssel hatte in adligen Kreisen einen guten Ruf als höfisches Zentrum. So rühmte
ein adliger Besucher Brüssels 1609, dass sich da wegen der menge vornehmer Cava-
liere […] eine rechte Hofschuelle befinde620. Auch für Ferdinand und seinen Vater
schien diese Überlegung im Vordergrund zu stehen. Ferdinand urteilte: Amoena 
est urbs Bruxellenis, nobilis et aulici, humani et affabiles, quorum tanta hic copia est,
ut haec meo quidem iudicio caeteris aulis facile palmam praecipiat621. Zu seinem Pro-
gramm in Brüssel gehörten dementsprechend auch Besuche bei Hof an den Sonn-
und Feiertagen, bei denen er dem Erzherzog aufwartete622, sowie aulicorum more
tägliche Spaziergänge in arcis area623.

Inhaltlich umfasste diese höfische Sozialisation die schon vorher erwähnten adli-
gen künstlerischen und körperlichen Exerzitien, die nicht nur der Erholung dienten,
sondern auch als kultureller Code des weltgewandten, höfischen Adligen galten. Sie
konnten das Ansehen bei Fürsten und Standesgenossen steigern und auf diese Weise
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616 StAL B90 Bü 880, Instruktion Heinrich Hillers (Entw.), [o. O.], [o. D., 1603].
617 In Paris besuchten Ferdinand und Hiller sowohl den Hof König Heinrichs IV. in Fontaine-

bleau als auch den des Dauphin in St. Germain. Über den Besuch am Königshof berichtete
Hiller, dass sie aulam cum aulicis, mores et vitam eorum gesehen hätten. Vgl. ebd., Heinrich
Hiller an Z. G. (Ausf.), Paris, 1605 V 16.

618 Auch in England stattete Ferdinand dem königlichen Hof einen Besuch ab. Diese Visite 
war allerdings nur von geringem Erfolg gekrönt, da der König sich über die Erwähnung des
Hauses Österreich im Empfehlungsschreiben echauffierte und nicht mit Ferdinand sprach.
Vgl. StAL B90 Bü 884, Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), London, 1611 IX 20.

619 Vgl. StAL B90 Bü 612, Rechnung Heinrich Hillers (1608 IX 13 –1608 XII 13), (Ausf.),
[o. O., o. D.].

620 Zit. nach Hammerstein: Prinzenerziehung, S. 228, Anm. 100.
621 StAL B90 Bü 884, Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Brüssel, 1611 XI 19.
622 StAL B90 Bü 883, Dominik Orth an Z. G. (Ausf.), Brüssel, 1612 I 28/18.
623 Ebd., Beilage zu Dominik Orth an Z. G. (Ausf.), Brüssel, 1611 X 29/19.
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auch der Karriere dienlich sein. Sie ermöglichten politische Tätigkeit, die sich zum
großen Teil an Höfen abspielte. Als Ferdinand schon in den Diensten des Herzogs
von Württemberg stand, schickte Geizkofler seinem Sohn einige Zeichnungen Fer-
dinands aus Florenz, die er beim Aufräumen gefunden hatte, mit der Empfehlung,
sie dem Herzog zu präsentieren und so vielleicht ein ehr ein[zu]lögen624. Außerdem
umfassten diese höfischen Codes spezifische Manieren wie beispielsweise Tischsit-
ten und höfische Konversation, die Ferdinand sich theoretisch und praktisch aneig-
nete. Zum Beispiel erhielt er in Florenz Unterricht bei einem vohrschneider625. Dies
stellte eine gezielte Vorbereitung auf den Dienst bei Hof dar, da zeremonielle Tisch-
dienste eine wesentliche Aufgabe adliger Höflinge waren. Hiller erwarb für ihn
überdies „Benimm“-Bücher wie den „Galateo“ Giovanni della Casas626. Dazu ka-
men Konversationslehren wie Stefano Guazzos „Conversatione civile“627. Ein nicht
näher identifizierbares Buch, das Hiller unter dem Titel vita aulica in seine Rech-
nungen einbrachte, war entweder eine politische Klugheitslehre oder ein hofkriti-
sches Werk, diente aber wohl in beiden Fälle dazu, Ferdinand das nötige Rüstzeug
für das Leben bei Hof zu vermitteln628. Die guten Beziehungen seines Vaters zu
diversen fürstlichen Patronen eröffneten Ferdinand den Zugang zu verschiedenen
Höfen und zu höfischem kulturellen Kapital, den andere niedere Adlige nicht
hatten. Der schwäbische Adlige Hans Marx von Bubenhofen betonte gegenüber
Geizkofler, welch gutte gelegenheit zue raißen Ferdinand habe, das nit baldt einem
graven im reich also gedeyen mag, unnd das ihm solche gnadt unnd favor vonn vor-
nehmen potentaten unnd herrn erzaigt, darbei er inn einer kurzen zeith erfahren
unnd sehen khan, das do ein annderer, was standts er wehre, vil zeith unnd jar damit
zuebringen müeßte629.

Neben dem Erwerb kulturellen Kapitals diente die Reise aber auch dazu, soziales
Kapital vom Vater auf den Sohn zu übertragen. Während seiner Kavalierstour stellte
sich Ferdinand mit Empfehlungen seines Vaters versehen mehrfach bei dessen fürst-
lichen Patronen ein. Als Geizkofler seinen Sohn nach Brüssel sandte, erklärte er
Erzherzog Albrecht nicht nur, er habe seinen Sohn mit der Absicht von jugendt auf
zum studieren, erlernung frembder sprachen und anderen adelichen exercitien mit
fleiß anhalten lassen, […] damit er inskhünfftig dem hochlöblichen hauß von Öster-
reich umb sovil beßer nutz: unnd erprießlicher dienen, unnd die von natur unnd art
ihme eingepflantzte gehorsamste affection gegen demselben mit der that selbst
würckhlich contestieren könne, sondern ersuchte den Erzherzog auch, Ferdinand in
seine gnedigiste protection, schutz, schirm unnd gnaden auf[zu]nemen unnd [zu]
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624 StAL B90 Bü 864, Z. G. an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), [o. O., o. D.].
625 StAL B90 Bü 612, Rechnung Heinrich Hillers 1607 XII 13 –1608 III 13 (Ausf.), [o. O.,

o. D.]. 
626 Ebd., Rechnung Heinrich Hillers 1608 XII 13 – 1609 III 13 (Ausf.), [o. O., o. D.].
627 StAL B90 Bü 611, Rechnung Heinrich Hillers 1607 VI 15 –1607 IX 13, (Ausf.), [o. O., o. D.].
628 StAL B90 Bü 612, Rechnung Heinrich Hillers 1608 XII 13 –1609 III 13 (Ausf.), [o. O., o. D.].
629 StAL B90 Bü 491, Hans Marx von Bubenhofen an Z. G. (Ausf.), Leinstetten, 1611 IX 03.
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erhalten630. 1602 wurde Ferdinand am württembergischen Hof empfangen631, 1607
am Hof in Neuburg632. Im Mai 1607 erhielt er auf seiner Reise nach Italien in Inns-
bruck eine Audienz bei Erzherzog Maximilian, um diesem die handt mit gehor-
samister reverenz zuküßen633. Nach seiner Rückkehr aus Italien nahm Ferdinand
1609 an der Hochzeit Herzog Johann Friedrichs von Württemberg teil634. 1611
plante er im Gefolge Pfalzgraf Wolfgang Wilhelms nach England zu reisen, bis sich
dessen Reisepläne zerschlugen635. 

Bei diesen Aufenthalten ging es gezielt darum, fürstliche Gunst zu erlangen.
Dementsprechend wurde der Erfolg der Aufenthalte auch daran gemessen. Als
Ferdinand 1611 zu Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm an den Niederrhein reiste, wurde 
er vom Pfalzgrafen täglich zu morgen und nachtzeit bey der firstlichen tafel […] be-
halten. Auch sprach ihm der Fürst in wehrender und ausser der tafel häufig an und
ließ es sich belieben, mit Ferdinand bei Spaziergängen und gemeinsamen Ausritten
sowie gelegentlich auch im fürstlichen zimmer […] von disen landen, von der gül-
chischen belägerung und allerhand materien zu discuriren. All dies waren Gesten
der symbolischen Ehrzuschreibung, denn Ferdinands Präzeptor berichtete, dass er
und Ferdinand diese ehr gunst, freundtschaft und alles guten willens erzeigung […]
notturftlich nicht zu rhümen wissen636. 

Der diskursive Umgang mit der Beziehung zwischen Patron und Klient lässt sich
an einem Schreiben des jungen Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm gut nachvollziehen.
Als zentrale Tugend des Klienten erscheint die affection, die emotionale Anhäng-
lichkeit an seine Patrone; treue, auf die im Dienstverhältnis häufiger rekurriert
wurde, wird nur am Rande erwähnt637. Vom Patron wurde gemäß der Reziprozi-
tätsnorm erwartet, dass er affection mit Gunst vergelte. Als Geizkofler im Mai 1607
seinen Sohn nach Neuburg abordnete, um sich dem jungen Pfalzgrafen vorzustellen,
interpretierte dieser den Versuch Geizkoflers, sein soziales Kapital auf seinen Sohn
zu übertragen, auf der Ebene des Patronagediskurses als sonder angenehmes gefal-
len, insbesondere die Tatsache, dass Ferdinand ihn seiner gueten affection (damit er,
des vaters fuesstapfen zue assequiren, sich erkleret) versicherte. Dem Patronagedis-
kurs entsprechend versprach er, er sei verpflichtet und wegen der löblichen qualite-
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630 StAL B90 Bü 884, Z. G. an Erzherzog Albrecht, Haunsheim, 1611 IV 06.
631 Vgl. StAL B90 Bü 882, Christoph von Degenfeld an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1602 X 23.
632 Vgl. StAL B90 Bü 486, Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg an Z. G. (Ausf.), Neuburg

a. d. D., 1607 V 08.
633 TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1607 VI, Nr. 8, Z. G. an Ehz. Maximilian (Ausf.), Hauns-

heim, 1607 V 27.
634 Vgl. Oettinger: Hochzeit, S.13; StAL B90 Bü 454.
635 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 883, Dominik Orth an Z. G. (Ausf.), Kleve 1611 V/VI 22/01.
636 Ebd., Dominik Orth an Z. G. (Ausf.), Düsseldorf, 1611 V 03/13.
637 In einem Schreiben an Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm sprach Geizkofler von seiner under-

thenig getreue[n] affection gegenüber seinem Patron. StAL B90 Bü 20, Z. G. an Pfgf. Wolf-
gang Wilhelm (Entw.), Haunsheim, 1609 VII 28. 
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ten Ferdinands geneigt, demselben mit schuldiger dankhbarkheit und gegentrey zue
begegnen638.

In den Studien- und Aufenthaltsorten bestand ein reges soziales Leben, das
Freunde und Patrone des Vaters ebenso mit einbezog wie andere adlige Studenten,
zu denen Ferdinand vor Ort Kontakte knüpfte. Ferdinand und seine gleichaltrigen
Standesgenossen besuchten einander. In den Reiserechnungen aus Rom (1609) etwa
finden sich Ausgaben für die Miete für carotzen [= Kutschen], die Ferdinand zue viel
underschiedlich mahlen benötigte, unter anderem um in Tivoli den jungen Fuggern
und den Herren von Wolkenstein aufzuwahrten639. Die jungen Adligen richteten
auch Mahlzeiten füreinander aus. Beispielsweise empfing Ferdinand schon 1600 in
Straßburg die jungen Grafen von Waldeck und Erbach (Erdtbach) zu einer colla-
tion640. Ebenso stellten gemeinsame Ausflüge (spatzieren fahren) eine Form adliger
Geselligkeit dar. In Straßburg unternahm Ferdinand mit den jungen Herren von
Freyberg und Marx Anton Rehlinger einen Ausflug nach Willstätt, Offenburg und
Gengenbach641. Gemeinsames standesgemäßes Spiel beispielsweise im ballhauß
gehörte ebenfalls zu den sozialen Praktiken642. Beim Abschied von einem Studienort
gaben sich junge Edelleute gegenseitig das Geleit643. Diese Formen adliger Gesellig-
keit waren ein Mittel der Standeserziehung, da die jungen Adligen auf diese Weise
standesgemäßes Verhalten im Umgang mit ihresgleichen einüben konnten, wobei
darauf zu achten war, dass es sich um vorbildliche Standesgenossen und Lehrer han-
delte. So schärfte Geizkofler Orth ein, mit sorgfaltigkeit darauf zu achten, dass Fer-
dinand in kein böse, leichtfertige unnd verfüehrerische gesellschaft gerhate, sondern
sich zue solchen leuthen haltt, bey denen er in moribus, literis unnd andern ehrlichen,
einer adelspersohn wol anstendigen tugenden ettwas erfahren könd. Darüber hinaus
dienten die Kontakte dazu, soziale networks aufzubauen. Ferdinand unterließ es
nicht, seine in Sedan gemachte kundschaft mit dem jungen Grafen von Nassau zu
erneuer[n], als er diesen 1611 in London wieder traf644. 

Außerdem stellte die Kavalierstour ein Mittel zur Akkumulation symbolischen
Kapitals dar, indem durch Statuskonsum große Geldsummen in Prestige umgewan-
delt wurden. Insgesamt wandte Geizkofler für die Studien seines Sohnes in den Jah-
ren 1600 –1612 über 15 000 fl. auf. Die Rechnungen Schnabels über die Aufenthalte
in Straßburg zwischen 1600 und 1604 weisen insgesamt Ausgaben von 3941 fl. 52 kr.
aus645. Da die Reiserechnungen Hillers für die Aufenthalte in Frankreich und Ita-
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638 StAL B90 Bü 486, Pfgf. Wolfgang Wilhelm von Neuburg an Z. G. (Ausf.), Neuburg, 1607 V 08.
639 StAL B90 Bü 612, Abrechnung Heinrich Hillers 1609 III 13 – 1609 IV 13, [o. O., o. D.].
640 StAL B90 Bü 608, Abrechnung Michael Schnabels 1600 –1602, [o. O., Haunsheim], 1602 

VI 12. 
641 Vgl. ebd.
642 StAL B90 Bü 612, Abrechnung Heinrich Hillers, 1609/10 (Ausf.), [o. O., o. D.].
643 Vgl. z. B. ebd., Abrechnung Heinrich Hillers 1608 III 13 –1608 III 13 (Ausf.), [o. O., o. D.].
644 StAL B90 Bü 883, Dominik Orth an Z. G. (Ausf.), London, 1611 VII 13/23.
645 Vgl. StAL B90 Bü 608, Abrechnung Michael Schnabels 1600 –1602, [o. O.], 1602 VI 12, und

ebd., Abrechnung Michael Schnabels 1602 –1604, [o. O., o. D.]. 
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lien in Kronen verrechnet sind – die Kosten der ersten Reise betrugen insgesamt
2385 Kr. 3421/2 so. 46 d., die der zweiten 4086 Kr. 29 lb. 91 d.646 – werden zur Re-
konstruktion der Gesamtausgaben besser Raisers Jahresrechnungen über die Jahre
1605 bis 1610 herangezogen, die die von Hiller aufgenommenen Wechsel in Höhe
von 11. 731 fl. 27 1/2 kr. ausweisen647. Die Rechnungsbücher über die Reise in die
Niederlande und nach England sind nicht überliefert. Allerdings sind Wechsel über
100 £, 32 £, 1200 fl. br. und 500 fl. br. erhalten, die Orth in London und Brüssel auf-
genommen hatte: Erstere werden in Raisers Monatsrechnungen über das Jahr 1611
mit 602 fl. 111/4 kr. bzw. 192 fl. 42 kr. eingebracht648. 

Nicht alle Ausgaben, die auf der Reise getätigt wurden, waren zum Erwerb
kulturellen Kapitals bestimmt, wie eine Analyse der Reiserechnungen zeigt. Nach
Ausweis der Reiserechnungen Hillers nahmen die Entlohnung von Lehrern und 
der Kauf von Unterrichtsmaterial darin mit 21,7 % bzw. 1,9% in Frankreich und
10,4% bzw. 2,8% in Italien nur einen verhältnismäßig geringen Anteil ein. Höher
schlugen insgesamt die der Statusreproduktion geschuldeten Ausgaben für Kost 
und Logis (42,0% bzw. 33,1%), Kleidung (14,1 % bzw. 22,4%) sowie Verehrungen
und Almosen (4,3% bzw. 4,1%) zu Buche. Zudem weisen die Rechnungen geringe
Ausgaben für Gesundheit (1,1% bzw. 0,2%) und teilweise sehr hohe Extraordinari-
Ausgaben (14,9% bzw. 26,9%) aus. Statuskonsum ist allerdings nicht mit Ver-
schwendung gleichzusetzen. Vielmehr wurde nach einer ökonomischen Kosten-
Nutzen-Kalkulation vorgegangen. Geizkofler ermahnte seinen Sohn zur sparsamen
und rational kalkulierenden Verwendung des Geldes, versprach aber, alles zu finan-
zieren, was zur Reproduktion adliger Ehre notwendig sei: Unnd dieweil du sichst, dz
ich, was zu ehren[!] und notturft gehört, keinen uncosten spare, als hastu um so vill
mehr ursach, solchen wol anzulegen649. Hierin wird deutlich, dass das Studium nicht
nur der notturft gehorchte, praktisch verwertbares kulturelles Kapital für den späte-
ren Fürstendienst zu erwerben, sondern auch der Akkumulation von Ehre, mithin
symbolischem Kapital, diente. Auch Orth beteuerte in seinen Schreiben mehrmals,
das von Geizkofler zur Verfügung gestellte Geld so anzulegen, dass es Ferdinand
rhüm: und nützlich sei650. 

Einerseits bildete das kulturelle Kapital selbst einen symbolischen Code, der zu
‚feinen Unterschieden‘ innerhalb des Adels beitrug und somit zur Distinktion der
Ehre diente, andererseits war die Reise mit symbolischen Praktiken verbunden, die
der Wahrung und Mehrung adliger Ehre dienten. Beim Statuskonsum für Kost und
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646 Vgl. hierzu die Rechnungen Hillers in StAL B90 Bü 611– 612.
647 Vgl. hierzu die Jahresrechnungen Philipp Raisers in StAL B90 Bü 593 und 594. Die Rubrik

Außgaben auf ir gnadten sohn umfasste jeweils 1881 fl. 291/2 kr. (1605), 2104 fl. 29 kr. (1606),
786 fl. 55 kr. (1607), 2420 fl. (1608), 4286 fl. 15 kr. (1609) und 252 fl. 19 kr. (1610).

648 Vgl. StAL B90 Bü 605, Monatsrechnungen Philipp Raisers (X und XI 1611), [o. O., o. D.].
649 StAL B90 Bü 884, Z. G. an Ferdinand Geizkofler (Entw.), Haunsheim, 1611 XII 26/16.
650 StAL B90 Bü 883, Dominik Orth an Z. G. (Ausf.), Antwerpen, 1611 X 08/18. Vgl. auch ebd.,

Dominik Orth an Z. G. (Ausf.), Brüssel, 1611 XI/X 5/26. In diesem Schreiben versicherte
er, Ferdinand werde zeit und kosten wol lociren.
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Logis, Dienstboten und Kleidung lässt sich ein deutlicher Unterschied zur Studien-
reise Zacharias Geizkoflers konstatieren. Die Unterkunft musste standesgemäß
sein. Zu einer repräsentativen Wohnung gehörten nicht nur je eigene Schlafkam-
mern für Ferdinand und den Präzeptor, sondern auch ein Empfangsraum zur Pflege
adliger Geselligkeit. So berichtete Orth aus Brüssel, er habe für Ferdinand und sich
ein bequemes losament für 3 fl. vl. täglich angemietet, das aus zwei benachbarten
Zimmern und einem sal bestehe. Der Status sollte jedoch zu einem möglichst güns-
tigen Preis reproduziert werden. Orth führte aus, dass vergleichbare Unterkünfte
sonst in Brüssel 5 – 6 fl. vl. kosten würden. Auch die Person des Hauswirts war von
Bedeutung. Orth hob hervor, dass dieser sowohl Spanisch als auch Französisch
spreche, so dass Ferdinand im Gespräch, beyde sprachen zu üben, gute gelegenheit
haben werde651. Ebenfalls der Statusdemonstration diente die Beschäftigung von
Bediensteten auf der Reise. Schon in Straßburg befand sich neben Präzeptor Hiller
und Inspektor Schnabel noch ein Diener (junge) im Gefolge Ferdinands652. Nach
Frankreich wurde er nur von Hiller und Schnabel begleitet. In Italien nahmen
Hiller und Ferdinand sowohl in Padua als auch in Florenz einen Diener (diener) an
und beschäftigten in Florenz zudem einen Koch653. In Brüssel als höfischem Zen-
trum stellte Ferdinand mit Erlaubnis seines Vaters ebenfalls einen Diener (laggayen)
ein654. Als Ferdinand 1609 zur Hochzeit Herzog Johann Friedrichs von Würt-
temberg reiste, befanden sich zwölf Personen in seinem Gefolge, mehr als bei allen
anderen Adligen seines Stands655.

Eine zweite Form der Akkumulation symbolischen Kapitals durch die Reise war
deren Dokumentation. Ferdinand schrieb sich auf seinem Weg mehrmals in „Ge-
dächtnisorte“ ein und hinterließ so dauerhafte Spuren seiner prestigeträchtigen
Tour, war doch das „standesgemäße Unterwegssein […] eine Tätigkeit, die Ehre
einbrachte“. Die Orte, an denen der Reisende Spuren hinterließ, „bildeten […] ein
öffentliches Forum, auf dem sich das Selbst- und Weltverständnis der Reisenden
manifestierte“656. Auf symbolische Weise repräsentierte und reproduzierte er so
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651 Ebd., Dominik Orth an Z. G. (Ausf.), Brüssel, 1611 X 29/19. Die Hoffnung, von der Bildung
des Hauswirts profitieren zu können, spielte auch bei der Wahl der Unterkunft in Poitiers
nachweislich eine Rolle. So erklärte Hiller seinem Dienstherrn, dass er mit Ferdinand in das
Haus eines gelehrten Mannes ziehen wolle, von dessen Bildung sie im Gespräch in vielfäl-
tiger Weise profitieren könnten (ex eius conversatione cottidiana, praeter linguam Gallicam,
etiam alia haurire possimus). StAL B90 Bü 882, Ferdinand Geizkofler und Heinrich Hiller
an Z. G. (Ausf.), Poitiers, 1605 XI 15.

652 Vgl. die Rubrik ausgab für meines herrn jungen in StAL B90 Bü 608, Abrechnung Michael
Schnabels 1602 X 26 –1604 IV 11, [o. O., o. D.].

653 Vgl. StAL B90 Bü 611, Abrechnung Heinrich Hillers, 1607 VI 15 –1607 IX 13 (Ausf.), [o. O.,
o. D.]; StAL B90 Bü 612, Abrechnung Heinrich Hillers, 1608 XII 13 –1609 III 13 (Ausf.),
[o. O., o. D.], und ebd., Abrechnung Heinrich Hillers, 1609 VI 13 –1609 IX 13, (Ausf.),
[o. O., o. D.].

654 Vgl. StAL B90 Bü 884, Z. G. an Ferdinand Geizkofler (Entw.), Haunsheim, 1611 XII 26/16.
655 Vgl. Oettinger: Hochzeit, S.13.
656 Kraack: Adelsreise, S. 387.
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seinen Status als Angehöriger einer höfisch und humanistisch gebildeten adligen
Elite, da allen adligen Reisenden, die sich nach ihm auf die Kavalierstour begaben,
seine Anwesenheit vor Augen geführt wurde. So trugen Studenten ihre Namen,
Wappen und verschiedene Sinnsprüche gegenseitig in ihre Stammbücher ein657. 
Bei der Stammbuchsitte in Adelskreisen handelte es sich um eine komplexe soziale
Praxis, die einerseits aus der Sicht des Stammbuchhalters dazu diente, „nützliche
Bekanntschaften“ und gegenseitige „Gewogenheit“ zu dokumentieren und der
Erinnerung zugänglich zu machen, andererseits aus Perspektive des Inskribenten die
Möglichkeit der Selbstdarstellung durch die Vermittlung eines bestimmten Rollen-
bildes, beispielsweise das eines gelehrten oder frommen Adligen, sowie dadurch der
„Erinnerungssteuerung“ bot658. Zudem schrieb Ferdinand sich in die Matrikeln der
deutschen Nationen in den Universitäten ein, die er besuchte. Dabei ging es weniger
darum, das eigene Studium als vielmehr das Erreichen eines Etappenziels auf der
obligatorischen Rundreise zu dokumentieren. Ferdinand und Hiller inskribierten
sich auch in Orten, durch die sie nur durchreisten, wie Bologna, Siena oder Peru-
gia659. Überdies gab es den Brauch, sein Wappen an exponierten Stellen aufmalen 
zu lassen. So ließ Hiller das Wappen der Geizkofler in der bibliotheckh in Padua
anbringen660.

Im Gegensatz zur Bildungsreise Geizkoflers und seiner Brüder wirkte bei der
Planung und Durchführung der Kavalierstour Ferdinands nicht die ganze Ver-
wandtschaft mit, sie wurde vielmehr von Geizkofler allein konzipiert. Die erhal-
tenen Instruktionen für die Präzeptoren tragen die Handschrift Geizkoflers, der
von seinen Sekretären abgefasste Konzepte eigenhändig überarbeitete und sich in
ihnen selbst als Gelehrter inszenierte. So werden in der Instruktion für Hiller für 
die Reise nach Frankreich die einzelnen Bildungsziele jeweils mit Zitaten aus der
antiken Literatur bekräftigt661. Er überwachte sowohl die Finanzierung als auch die
Inhalte des Ausbildungsgangs seines Sohnes, lediglich Maria Geizkofler war daran
noch beteiligt. Die Instruktion für Michael Schnabel bestimmte, dass er und Hiller
ihrem Herrn monatlich einen extract über die Ausgaben und vierteljährlich eine von
ihnen beiden unterzeichnete raittung zukommen lassen sollten. Zudem forderte
Geizkofler, dass Schnabel ihm oder seiner Frau regelmäßig schreiben und auch
Ferdinand dazu anhalten solle, alle zwei Wochen lateinisch und französisch zu
schreiben, damit ich sehen khenne, wie er proficir662. 
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657 Vgl. StAL B90 Bü 610, Rechnung eines Wappenmalers, [o. O., Straßburg], 1603 XII 07.
658 Schnabel: Stammbuch, S. 309 und S. 568. 
659 Vgl. zu Bologna (3.– 6. V. 1608) StAL B90 Bü 612, Rechnung Heinrich Hillers, 1608 III 13 –

1608 VI 13; zu Siena (2. IV. 1609) vgl. Weigle: Matrikel Siena, Bd.1, S.187, Nr. 4247– 4248;
zu Perugia (29. V. 1609) vgl. Weigle: Matrikel Perugia, S. 58, Nr. 679 und 680. 

660 StAL B90 Bü 611, Rechnung Heinrich Hillers 1608 III 13 – 1608 VI 13, (Ausf.), [o. O., o. D.]. 
661 Vgl. StAL B90 Bü 880, Instruktion Z. G.s für Heinrich Hiller (Entw.), [o. O.], [o. D., 1603].
662 Ebd., Instruktion Z. G.s für Michael Schnabel (Ausf.), Haunsheim, 1602 X 18/28.

38758_Reihe_B_171  28.05.2009  12:59  Seite 535



Maria Geizkofler kontrollierte nicht nur die ersten Jahre der Ausbildung, son-
dern auch noch die Reise in die Niederlande und nach Großbritannien663. Auch
andere Formen ihrer Einflussnahme auf die Planung und Durchführung des Bil-
dungsgangs lassen sich konstatieren, insbesondere sorgte sie sich um die religiöse
Erziehung ihres Sohnes. Das beweist eine Ausgabe in der Rechnung Philipp Raisers
über das Jahr 1602 für ein mit Silber beschlagenen buechlein vermutlich religiösen
Inhalts, das sie ihrem Sohn nach Straßburg schicken ließ664. Auch kümmerte sie sich
um die Gesundheit ihres Sohnes. In einem Schreiben, dessen Konzept allerdings
von Geizkoflers Sekretär aufgesetzt und von ihm selbst verbessert wurde, ersuchte
sie die Frau des Straßburger Hauswirts Ferdinands, sich ihren Sohn im Falle einer
Krankheit zue guter pflög und wartung […] in bestem bevohlen sein [zu] lassen665.
Hingegen finden sich keine Hinweise darauf, dass sie Einfluss auf die Reiseroute,
die gelehrten Studien oder adligen Exerzitien nahm, vielmehr sprach sie in dem
erwähnten Schreiben ausdrücklich davon, dass ihr geliebter herr Ferdinand nach
Straßburg zum studieren abgefertigt habe666. Ihre moralischen Ermahnungen an
den Sohn musste sie sich von ihrem Mann absegnen lassen, der allerdings auf ihr
Urteil vertraute, wie ein Schreiben belegt, das er 1611 aus seiner Kur in Jebenhausen
an sie schickte. Gegenüber dem Sohn schien sie jedoch eine ebensolche Autorität 
genossen zu haben wie der Vater. So erklärte Geizkofler, er habe ihren Brief an
unsern Ferddi gelesen, den sie ihrem Mann wohl zur Durchsicht übersandt hatte.
Dieses Schreiben befand er für gar guett und beauftragte sein Frau, Ferdinand das
so hohe verpfenden und betheurn starckh [zu] verweisen, dann es ist ein böse, leicht-
förtige gewonheit und hoffte, das Schreiben seiner Frau werde dem Sohn ein wizi-
gung sein667.

Ferdinand nahm vor allem während seiner Kavalierstour in die Niederlande und
nach Großbritannien, unterstützt von Orth, ebenfalls Einfluss auf das Bildungs-
programm, indem er an seinen Vater mit gezielten Bitten herantrat. Als er seinen Va-
ter ersuchte, ihm eine Reise nach Schottland zu gestatten, argumentierte er mit dem
Nutzen der Reise für seine politische Bildung, die im wahrsten Sinne des Wortes
durch die Erfahrung verschiedener Herrschafts- und Gesellschaftssysteme geformt
werden sollte. Dabei hob er hervor, dass sich Schottland in moribus, constitutionibus
et consuetudinibus von England unterscheide668. Erfolg hatten seine Versuche, wenn
sie mit den Bildungszielen des Vaters korrespondierten. Auch auf den Lehrplan
nahm Ferdinand unterstützt von Orth Einfluss. So gelang es ihm beispielsweise, von
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663 Vgl. StAL B90 Bü 883, Dominik Orth an Maria Geizkofler (Ausf.), Stuttgart, 1611 IV 13.
664 StAL B90 Bü 592, Jahresrechnung Philipp Raisers (1602), [o. O., o. D.], Eintrag von 1602

VIII 16.
665 StAL B90 Bü 880, Maria Geizkofler an die Grözingerin (Entw.), Haunsheim, 1602 X 17/27.
666 Ebd.
667 StAL B90 Bü 862, Z. G. an Maria Geizkofler (Ausf.), Jebenhausen, 1611 VII 01.
668 StAL B90 Bü 884, Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Amsterdam, 1611 VII 01.
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seinem Vater die Erlaubnis zu erwirken669, die kunst mit der petard zu erlernen, 
die ihme seines ermessens ein dienstliche wissenschaft sei670. 

Die Ausbildung zielte darauf, Ferdinand auf eine Tätigkeit im Fürstendienst oder
im politischen Leben vorzubereiten. 1603 befahl Geizkofler Hiller, sich in Sedan
beim Herzog von Bouillon anweisung zu holen, wie Ferdinand ad vitam politicam
zu instruirn wäre671. In diversen Schreiben an seine Dienstherren und Patrone
betonte er immer wieder, Ferdinand absolviere seine Studien vor allem, um sich
verhoffentlich also qualificiert machen, daß er diesen und deren Geschlechtern mit
der zeit ein nuzlichen diener abgeben khende672. Auch Ferdinand selbst hatte dieses
Ziel internalisiert. Schon als Zwölfjähriger schrieb er an seine Eltern, er bete zu
Gott, dass er durch seinen Bildungsgang zu jemandem werde, qui puisse servir a
l’eglise et a la republique673. Auch ihm war bewusst, dass eine Studienreise zur
Reproduktion des erworbenen oder zugeschriebenen sozialen Status unerlässlich
war. Nicht zuletzt deswegen empfahl er seinem Schwager Christoph Ludwig Weiß,
sollte diese einmal Kinder haben, so laße er sie in aller gottesforcht zue adenlichen
sitten und tugenden erzüehen und spahr an ihnen kein mühe, vleiß noch uncosten,
dann einmahl nit gelt und guett, sondern tugendt daß wahre reichthumb ist, und
werden die familiae mehreres durch qualificirte subiecta, alß durch großes gellt
erhebt und erhalten674.

2.2 Karrierestrategien

Der Übergang von der letzten Etappe der Kavalierstour Ferdinands zum Beginn
seiner Karriere im Fürstendienst war fließend. Nach seiner Rückkehr aus den spa-
nischen Niederlanden reiste er im Februar 1613 mit einem Empfehlungsschreiben
seines Vaters an den Herzog675 an den württembergischen Hof. Dort trat er eine
Stelle als Hofdiener mit drei Pferden und drei Dienern an676. Der Wunsch, sich an
den Herzogshof zu begeben, ging von Ferdinand selbst aus, sein Vater stand dem
eher skeptisch gegenüber. So bat Christoph Geizkofler seinen Bruder, Ferdinand
die raiß nach Stuetgardt nit ab[zu]schlagen677. Im November 1613 musste Fer-
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669 Vgl. StAL B90 Bü 883, Dominik Orth an Z. G. (Ausf.), Brüssel, 1612 III 03.
670 Ebd., Dominik Orth an Z. G. (Ausf.), Brüssel, 1612 II 11.
671 StAL B90 Bü 880, Instruktion für H. Hiller (Entw.), [o. O.], [o. D., 1603].
672 TLA Kanzlei Ehz. Maximilian E 1607 VI, Nr. 7, Z. G. an Ehz. Maximilian (Ausf.), Hauns-

heim, 1607 V 24.
673 StAL B90 Bü 882, Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sedan, 1605 III 05.
674 StAL B90 Bü 903, Ferdinand Geizkofler an Christoph Ludwig Weiß (Entw.), [o. O.], [o. D.,

1619].
675 Vgl. StAL B90 Bü 449, Z. G. an Hz. Johann Friedrich von Württemberg (Entw.), Ulm, 1613

II 08/18.
676 StAL B90 Bü 885, Dominik Orth an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1613 III 06.
677 StAL B90 Bü 869, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Sterzing, 1613 III 11.
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dinand seinen Vater davon überzeugen, ihm den Aufenthalt am Hof noch länger 
zu gestatten678. Erst im Frühjahr 1614 brach Ferdinand seinen Hofdienst in Stutt-
gart ab und reiste im Auftrag seines Vaters wegen des Konflikts mit Hämmerl an
den Kaiserhof nach Linz679. In den Jahren bis zum Tod seines Vaters ließ Ferdinand
den Kontakt zum Herzogshof nie abreißen. Beispielsweise besuchte er im Februar
und März 1616 die Taufe Prinz Friedrichs von Württemberg680. 

Zu Beginn seines Aufenthalts in Stuttgart wurde Ferdinand noch von seinem
Präzeptor Orth beaufsichtigt und weiter unterrichtet, bis dieser im Mai/Juni 1613
wegen seiner privaten Geschäfte um Entlassung nachsuchte681. Der Aufenthalt bei
Hof diente der Abrundung der Studien und Exerzitien des jungen Geizkofler.
Neben religiösen, gesellschaftlichen und dienstlichen Verpflichtungen wie Kirchen-
besuchen, Besuchen von anderen Hofadligen in Ferdinands Wohnung oder dem
Dienst beim Fürsten standen Reitstunden beim höfischen Reitmeister (bereuter)
und Studien682. Erstere gab Ferdinand jedoch schon wenig später – möglicherweise
auf Befehl des Vaters – wieder auf und widmete sich in seiner „Freizeit“ vollständig
den gelehrten Studien683. Diese beschränkten sich nunmehr auf Wissen, das auf dem
politischen Feld praktisch anwendbar war, wie das Lehnsrecht oder die Zeitge-
schichte684. 

Der Aufenthalt bei Hof diente keineswegs der Zerstreuung Ferdinands, sondern
sollte seiner weiteren Karriere nützlich sein. So versicherte Orth Geizkofler, Ferdi-
nand werde sich die dienstfreien Morgenstunden durch ihme nützliche anwendung
der zeit und kosten angelegen sein lassen685. Orth übte gegenüber Ferdinand im
Auftrag Geizkoflers in diesen ersten Monaten bei Hof auch eine Kontrollfunktion
aus. Er berichtete nicht nur nach Haunsheim, welche Kleider Ferdinand auf eine
Reise mit Herzog Johann Friedrich zum Rothenburger Unionstag mitnahm686,
sondern gab auf Geizkoflers Verlangen auch genaue Auskunft über die seinem Sohn
dort aufgetragenen Aufgaben687. Daneben oblag dem Präzeptor immer noch die
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678 Vgl. StAL B90 Bü 885, Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1613 XI 03.
679 Geizkofler ersuchte den Herzog zwar schon im Februar, seinen Sohn zu beurlauben, vgl.

StAL B90 Bü 447, Z. G. an Hz. Johann Friedrich von Württemberg (Entw.), [o. O.], 1614 II
25. Ferdinand hat Stuttgart aber nicht vor Anfang April verlassen. Sein letztes Schreiben aus
Stuttgart datiert vom 6.April. Vgl. StAL B90 Bü 885, Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.),
Stuttgart, 1614 IV 06. 

680 Vgl. Briefe Ferdinand Geizkoflers in StAL B90 Bü 891, und Krapf; Wagenknecht: Hof-
feste, S. 497.

681 Der letzte erhaltene Brief Orths datiert StAL B90 Bü 885, Dominik Orth an Z. G. (Ausf.),
Stuttgart, 1613 VI 02, die Bitte um Entlassung wegen privater Geschäfte erfolgte Ende Mai.
Ebd., Dominik Orth an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1613 V 25.

682 Ebd., Dominik Orth an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1613 IV 27.
683 Ebd., Dominik Orth an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1613 V 05.
684 Vgl. ebd., Dominik Orth an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1613 IV 27.
685 Ebd.
686 Vgl. StAL B90 Bü 885, Dominik Orth an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1613 III 11.
687 Vgl. ebd., Dominik Orth an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1613 IV 01.
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Verwaltung der Finanzen Ferdinands. In seinem letzten Brief an seinen Dienstherrn
versprach er, diesem eine Abrechnung zu schicken688. 

Die Bestallung Ferdinands als Dreirösser war die erste Etappe seiner Karriere im
Dienst der Herzöge von Württemberg. Zunächst beschränkten sich seine Aufgaben
auf Hofdienste am Fürsten. Geizkofler hatte in seinem Empfehlungsschreiben an
Herzog Johann Friedrich seiner Hoffnung Ausdruck verliehen, dieser werde Ferdi-
nand gestatten, ihm auf[zu]warten689. Ferdinand war zunächst mit der Bedienung
und Unterhaltung des Herzogs und der herzoglichen Familie betraut. So leistete er
bei einem Tauffest im herzoglichen Haus der ältesten Tochter des Herzogs Tisch-
dienste690. Wenn sich der Herzog nachmittags beim rennen zum ring, einer Form
des Turniers zu Pferd, oder beim ballenspil, einem Vorläufer des heutigen Tennis,
recreir[t]e, forderte er Ferdinand öfters auf, ihm neben andern Hofadligen Gesell-
schaft zu leisten691. Ferdinand musste ihn überdies bei Reisen wie im März 1613
zum Unionstag in Rothenburg692 oder im Juni desselben Jahres zur Heimführung
Elisabeth Stuarts, der Frau Pfalzgraf Friedrichs V., nach Heidelberg begleiten693. 

Diese Hofdienste erfüllten im Rahmen der Karrierestrategie Ferdinands eine
wichtige Funktion, wie ein Schreiben des jungen Geizkofler belegt, in dem er sei-
nen Vater Ende 1613 davon überzeugte, ihn noch nicht vom Hof abzuberufen. Er
führt mehrere Argumente an, von denen zwei im Hinblick auf eine spätere Karriere
von besonderem Interesse sind. Der Dienst in der unmittelbaren Nähe des Herzogs
ermögliche es ihm, fürstliche Gnade, die Karriere und Wohlstand förderlich sein
könnte, zu erwerben, zu pflegen und zu vergrößern. Er könne nicht erkennen, von
wem er ins künfftig ein bessers appaggio unnd supporto erhalten könne als von
Herzog Johann Friedrich. Er verspüre von tag zue tag eine gnedige affection bey
[s]einem herren, doch billich in acht zuenemmen und dahin zue trachten, dz mann
sie augmentiere. Auch hätten ihm andere Höflinge geraten, zu diesem Zeitpunkt
nicht außzuesezen, sonderlich weiln etliche von hoff weg kommen, so mechtens ihre
f: g: umb so vil desto mehr empfinden. Zusätzlich verwies Ferdinand auf den Um-
gang mit vorbildlichen adligen Standesgenossen in Stuttgart, der ihm dazu diene,
höfische Verhaltensweisen zu erwerben: Ob schon nicht gahr vil zue lernen ist ins
gemain, so ligt es nuhr ahn dem, zue waß compagnia sich einer gesellt, dann ich nicht
glaub, dz wackherere cavaglieri bey einem teutschen hoff sein als hier694. 

Der Hofdienst stellte allerdings für Ferdinand nicht das Ziel seiner politischen
Karriere dar, sondern nur ein Mittel, um militärische und politische Dienste zu
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688 Vgl. ebd., Dominik Orth an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1613 VI 02.
689 StAL B90 Bü 449, Z. G. an Hz. Johann Friedrich von Württemberg (Entw.), Ulm, 1613 II

08/18.
690 Vgl. StAL B90 Bü 885, Dominik Orth an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1613 IV 21. Vgl. auch ebd.,

Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1613 V 24.
691 Vgl. ebd., Dominik Orth an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1613 IV 27.
692 Vgl. hierzu die Briefe Ferdinands in StAL B90 Bü 885.
693 Ebd., Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Heidelberg, 1613 VI 13.
694 Ebd., Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1613 XI 03.
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erlangen. Schon wenige Wochen nach seiner Ankunft in Stuttgart hatte er über man-
gelnde Beschäftigung bei Hof geklagt und sich gewünscht, dz ein grösserer muet
unnd generositet bey disem herren [Herzog Johann Friedrich] weher, damit sich ein
ehrliches gemüet mehr durch tapferkeit als durch adulation könte herfürbringen695.
Ferdinands politische Mentalität war durch ein adliges Leistungsethos, das auf
militärische und politische Führungsaufgaben rekurrierte, bestimmt. Das Leben als
„schmeichlerischer“ und „müßiger“696 Höfling im Umfeld des Fürsten diente ihm
als Kontrastfolie, von der er sich abheben wollte. Dementsprechend beabsichtigte
Ferdinand mehrmals, sich verschiedenen Kriegszügen anzuschließen. 1615 plante er,
sich am Krieg zwischen Spanien und Savoyen zu beteiligen697. Im selben Jahr wollte
er Graf Friedrich von Solms auf seiner von den Hansestädten finanzierten Expe-
dition zum Entsatz der Stadt Braunschweig folgen, die vom Herzog von Braun-
schweig belagert wurde698. 1615/16 ventilierte Geizkofler selbst – wohl auf Drängen
seines Sohns – den Plan, Ferdinand zu gestatten, am österreichischen Kriegszug
gegen Venedig als Befehlshaber einer auf seine Kosten geworbenen compagnia co-
rezieri teilzunehmen699.

Diese militärischen Abenteuer zerschlugen sich jedoch. Erst nach dem Tod seines
Vaters begann Ferdinand seine militärische Laufbahn, in deren Verlauf er in den
späten 1620er und 1630er Jahren und von 1646 bis 1648 als Militärunternehmer und
Oberst eines Kavallerieregiments in venezianischem Sold stand. 1648 wurde ihm von
der Serenissima das Generalat in Dalmatien angetragen, das er allerdings ablehnte700.
Auch der Hofdienst in Stuttgart trug erst nach dem Tod des Vaters Früchte. 1619
erhielt er einen Expektanzbrief auf die – ihm nie eingeräumte – Obervogtei Heiden-
heim701. 1622 warb er als Rittmeister im Auftrag Herzog Magnus’ von Württemberg
eine Kompanie Reiter702. Herzog Johann Friedrich bestellte ihn 1627 zum Hofrat703.
Nach der Restitution Württembergs wurde er 1638 herzoglicher Statthalter704,
1641–1646 bekleidete er zudem die Ämter eines Geheimen Regimentsrats sowie des
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695 Ebd., Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Rothenburg o. d. T., 1613 III 12.
696 So schrieb er seinem Vater auch, dass er bei Hof nicht schalanzen [müßig gehen] wolle.

Ebd., Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Rothenburg o. d. T., 1613 III 12.
697 Vgl. StAL B90 Bü 588, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Moos, 1615 VII 13.
698 Vgl. StAL B90 Bü 897, Christoph Weiß an Z. G. (Ausf.), Wels, 1615 XII 15.
699 StAL B90 Bü 564, Christoph von Wolkenstein an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1615 XII 28.
700 Vgl. Ziegler: Leich=Predigt, S. 40 – 44.
701 Vgl. HStAS A20 Bü 27, Expektanz auf die Obervogtei Heidenheim (Abschr.), Stuttgart,

1619 VII 02.
702 Vgl. StAL B90 Bü 394, Bestallung Ferdinand Geizkoflers zum Rittmeister über eine Kom-

panie Kürassiere (Ausf.), Stuttgart, 1622 I 05.
703 Vgl. HStAS A20 Bü 27, Ratsbestallung Ferdinand Geizkoflers, Stuttgart, 1627 II 17. In an

ihn adressierten Schreiben wurde Ferdinand Geizkofler auch als Geheimer Rat tituliert.
Vgl. z. B. StAL B90 Bü 749, Philipp Raiser an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), Augsburg, 1627
XII 31.

704 Vgl. Pfeilsticker: Dienerbuch, Bd.1, § 1094.
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Hofkanzlei- und Landesdirektors Herzog Eberhards III705. Für seine Dienste wurde
er unter anderem mit der Würde eines Erbschenken des Herzogtums Württemberg
belohnt706.

Der Aufenthalt bei Hof diente auch der Integration in die adlige Hofgesellschaft.
Der Hof fungierte nicht nur als Ort der Begegnung zwischen dem Fürsten und 
dem Adel, sondern auch der Adligen untereinander. Gesellschaftliche Kontakte der
herzoglichen Höflinge, Räte und Diener miteinander und von Hofadligen und
auswärtigen, durchreisenden Standesgenossen wurden auf vielfältige Weise ge-
pflegt. So statteten die Höflinge einander in ihren Quartieren Besuche ab. Ferdi-
nand beispielsweise hatte eine Wohnung in der Stadt mit zwo stuben, […] drey cam-
mern, 4 beth und stallung für 8 und mehr pferdt angemietet707. Dort besuchten ihn,
wie Orth nach Haunsheim berichtete, öfters gute freundt708. Ferdinand wurde im
Gegenzug zu Festen anderer Adliger wie der Taufe eines der Kinder Bouwing-
hausens eingeladen709.

Ferdinand fungierte überdies als broker zwischen seinem Vater und dessen
Patronen, Freunden und Klienten bei Hof. Er vermittelte in den privaten Angele-
genheiten seines Vaters ebenso wie in Sachen von dessen Verwandten und Klienten.
Als 1614 das bayerische Pasquill im Reich kursierte, übermittelte er es Bouwinghau-
sen, dem Vizekanzler Dr. Sebastian Faber und dem Oberrat Dr. Veit Breitschwert,
die Geizkofler ihr Gutachten erteilen wollten710. Zwei Jahre später trug der Hauns-
heimer seinem Sohn auf, in Stuttgart einen einflussreichen Höfling um eine annemb-
liche condition und eine Stellung als Obervogt für Jakob Rembold anzusprechen, 
der noch in pfalz-neuburgischen Diensten stand711. Die Räte und Diener am Stutt-
garter Hof nutzten ihrerseits die Anwesenheit des jungen Geizkofler, um Einfluss
auf dessen Vater und dessen Freunde zu gewinnen. Schon wenige Wochen nach der
Ankunft Ferdinands in Stuttgart ließ sich Christoph von Laimingen Geizkofler zum
höchsten empfehlen und bat ihn, ihn nicht zu vergessen, vermutlich wegen Hans von
Bodecks, bei dem er wohl Schulden hatte, wie Ferdinand mutmaßte712. 

Ferdinand diente seinem Vater außerdem als Nachrichtenkanal, durch den dieser
im Sinne seiner habsburgischen Dienstherren durch die Selektion und Kommentie-
rung von Nachrichten auf die Politik seiner Korrespondenzpartner einzuwirken
versuchte. Im Krieg zwischen Venedig und Erzherzog Ferdinand im Jahr 1616 bezog
er durch seine Informationspolitik Stellung für die österreichische Dynastie und
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705 Vgl. Müller: Studienreise, S. 2. Die Datierung seiner Amtszeit variiert allerdings, so spricht
Ziegler: Leich=Predigt, S. 37 davon, Ferdinand Geizkofler habe diese Ämter von 1637 an
ausgeübt. Zur Tätigkeit Ferdinand Geizkoflers als Statthalter vgl. StAL B90 Bü 456 – 470.

706 Vgl. Ziegler: Leich=Predigt, Titelblatt.
707 StAL B90 Bü 885, Dominik Orth an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1613 III 06.
708 Ebd., Dominik Orth an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1613 IV 27.
709 Ebd., Dominik Orth an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1613 IV 14.
710 Vgl. ebd., Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1614 III 27.
711 StAL B90 Bü 864, Z. G. an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), Haunsheim, 1616 III 20/10.
712 StAL B90 Bü 885, Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1613 IV 11.
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gegen die Venezianer, die zur selben Zeit einen Gesandten zu den protestantischen
Reichsfürsten abgeordnet hatten, um für ihren Standpunkt in der Uskokenfrage zu
werben713. Er beauftragte seinen Sohn, die negotiation des Gesandten zuerfharen
und sich nicht mörckhen zu lassen, das man ir vorhaben ex nostra parte improbir.
Außerdem schickte er ihm auch zwei Exemplare eines antivenezianischen Traktats
mit dem Titel ‚Squitinio alla Vinetiana‘, so doch sonsten ‚Scrutinio‘ haißen solle ‚della
libertà Veneta‘, in dem nachzuweisen versucht wurde, dass die Markusrepublik dem
Kaiser untertan sei. Ferdinand wurde von seinem Vater angewiesen, er solle die
Schrift lesen und dann ein Exemplar an Bouwinghausen weiterreichen, der es dem
Herzog übergeben sollte. Das andere sollte er Camerarius zukommen lassen714. 

Ferdinand war durch die Verflechtung seines Vaters mit den Fürsten der pro-
testantischen Union und seinen Dienst beim württembergischen Herzog in die
prachtvolle Festkultur der protestantischen Höfe Südwestdeutschlands in den ers-
ten beiden Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts eingebunden. 1609 besuchte er mit
einem Empfehlungsschreiben seines Vaters versehen die Hochzeit Herzog Johann
Friedrichs von Württemberg715. Als Joachim Ernst von Brandenburg-Ansbach 1612
heiratete, lud er Ferdinand zu diesem Fest ein, da er ettlicher […] lehensleuth unnd
anderer von adell zum gegenreitten unnd uffwarten bedörfftig sei716. Im folgenden
Jahr begleitete der junge Geizkofler den Herzog von Württemberg zur kurfürst-
lichen Heimführung nach Heidelberg717 und nahm 1616 an den Feierlichkeiten zur
Taufe Prinz Friedrichs von Württemberg teil718. 

Feste waren Orte des Kontakts zwischen Fürst und Adel und den Adligen unter-
einander. Sie boten die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und alte Beziehun-
gen aufzufrischen. Auch bei Festen agierte Ferdinand als broker seines Vaters gegen-
über dessen Freunden aus dem protestantischen Lager. Anlässlich der Stuttgarter
Taufe 1616 beauftragte ihn sein Vater, ihn den anwesenden herren zu recomman-
dire[n]719. Die kurpfälzische Heimführung 1613 diente als Ort politischer Verhand-
lungen. Dabei übernahm Ferdinand die Rolle eines Agenten seines Vaters, der am
Kurhof die pfälzischen Reichshilferestanten eintreiben sollte, auf die er von der
Hofkammer verwiesen worden war. Immerhin erhielt Ferdinand von Camerarius
die Zusage, er werde Geizkoflers Eingabe dem Administrator der Kurpfalz nach
dem Fest überreichen720.
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713 Vgl. Gotthard: Außenpolitik, S. 207.
714 StAL B90 Bü 864, Z. G. an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), Haunsheim, 1616 II 28.
715 Vgl. Oettinger: Hochzeit, S.13 und die Briefe in StAL B90 Bü 454.
716 StAL B90 Bü 479, Joachim Ernst von Brandenburg an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), Ans-

bach, 1612 VIII 18.
717 Vgl. Bry: Beschreibung, S.196, Anhang S. 67. 
718 Vgl. Krapf; Wagenknecht: Hoffeste, S. 497.
719 StAL B90 Bü 864, Z. G. an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), Haunsheim, 1616 III 14. Vgl. auch

ebd., Z. G. an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), Haunsheim, 1616 II/III 23/04.
720 Vgl. StAL B90 Bü 885, Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Heidelberg, 1613 VI 13.
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Feste waren zudem ein Forum fürstlicher Selbstdarstellung, da der einzelne Ad-
lige meist im Gefolge seines Fürsten ins in den Festverlauf integrierte Turnier reiten
musste und so dessen Reputation mehrte. Aus den verschiedenen Turnierformen,
die zu Beginn des 17. Jahrhunderts gepflegt wurden, ragt das Ringrennen zu Pferd 
als wichtigste heraus. Hierbei ging es darum, aus vollem Galopp einen zwischen
zwei Pfeilern aufgehängten Ring mit einer Lanze aufzuspießen. Dieser sportliche
Wettkampf wurde umrahmt von den Aufzügen, bei dem die Turnierteilnehmer 
in allegorischen, der antiken Mythologie oder mittelalterlichen Ritterromanen
entlehnten Verkleidungen auf dem Turnierplatz einzogen721. So demonstrierte 
das Turnier einerseits militärische Geschicklichkeit, andererseits höfische und in
beschränktem Umfang humanistische Bildung722. Ferdinand nahm sowohl 1613 in
Heidelberg723 im Gefolge Herzog Johann Friedrichs als auch 1616 in Stuttgart als
Queay Lurent ise, das ist: Herr Laurentius der Grüen, ein Ritter aus Madagaskar,724

am Turnier teil.
Turniere stellten einen Beweis ritterlicher Geschicklichkeit sowie den Nachweis

höfischer Bildung dar und zielten darauf, das Ansehen bei den Standesgenossen
sowie beim Fürsten zu mehren. Orth hielt es daher für berichtenswert, dass Fer-
dinand sich bei den Ringrennen anlässlich der fürstlichen Taufe 1613 rhümlich
gehalten habe725. Seinem Schreiben aus Heidelberg vergaß Ferdinand nicht hinzu-
zufügen, dass er dem Administrator der Kurpfalz beim Ringrennen einen becher
abgenommen, d. h. die Siegesprämie im direkten Vergleich erhalten habe726. Ein
Turniererfolg war so prestigeträchtig, dass er sogar in die Familienbücher Eingang
fand. So notierte Adam Geizkofler, dass sein Cousin bei der Hochzeit Erzherzog
Leopolds 1626 in Innsbruck zum khopff unnd quintana rennen daß böste darvon,
alß ain schöneß grosses silberes übergultes henndtpöckhel auf 300 fl. werth, dar-
von[!] getragen unnd grosse ehr aufgehöbt habe727. 1613 vor dem Heidelberger Fest
verwandten Ferdinand und seine Mitstreiter ihre Energie darauf, etwas spitzfündi-
ges für den Aufzug zue erdenckhen728, denn das höfische Turnier war nicht nur ein
körperlicher, sondern auch ein intellektueller Wettstreit. Der Adressat ihrer Bemü-
hungen war nicht zuletzt ihr fürstlicher Herr. Befriedigt berichtete Ferdinand, die
vorgeschlagene invention gefalle dem Herzog, weyllen sie noch nicht ist gesehen
worden. Dabei stand er in enger Rücksprache mit seinem Vater, dem er und seine

543

721 Vgl. zu den Turnieren des 16./17. Jahrhunderts Watanabe-O’kelly: Tournaments.
722 Mertens: Hofkultur, S. 76 macht darauf aufmerksam, dass ein „konsistenter Späthuma-

nismus“ wie im Gelehrtenmilieu bei Hof „gar nicht zu finden“ gewesen sei.
723 Vgl. StAL B90 Bü 885, Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1613 IV 27, und

ebd., Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1613 V 08.
724 Vgl. Assum: Relation, S. 32.
725 StAL B90 Bü 885, Dominikus Orth an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1613 II 16.
726 Ebd., Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Heidelberg, 1613 VI 13.
727 Vgl. MFI Dip. 1118, Familienbuch Adam Geizkoflers (1660), fol.18r–v.
728 StAL B90 Bü 885, Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1613 V 17.
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Mitstreiter das dabei vorzutragende Cartell, eine in Versform gefasste Erläuterung
des Aufzugs, zur Durchsicht zusandten729.

Auch im Zusammenhang mit der Teilnahme an Turnieren war eine ökonomisch
abwägende Rationalität am Werk. Weil Ferdinand und seine Gefährten es allso ma-
chen wollten, dz es einen nicht viel kosten wirdt, dann es hatt keiner lust viel zu spen-
dieren730, griffen sie bei ihrer Kostümierung auf schon vorhandene oder entliehene
Kleider zurück731. Preiswert war die Turnierteilnahme dennoch nicht. Geizkofler
musste seinem Sohn, weil die Kosten das Budget überstiegen, 300 fl. zuschießen732.
Die Überlegungen Ferdinands zeigen jedoch, dass Statuskonsum ökonomisch
genau kalkuliert wurde. Auch 1616 nahm er von Plänen Abstand, sich Benjamin
Bouwinghausens aufzug anzuschließen, da er hette […] mießen zue hunderten helf-
fen zahlen733. Zu diesen ökonomischen Argumenten trat möglicherweise bei den
Geizkoflern noch religiöse und moralische Kritik am Luxus. Über die überauß
uhnsägliche bracht [=Pracht] der Kleider der englischen und pfälzischen Kavaliere
beim Heidelberger Fest urteilte Ferdinand, dass diese gewißlich in die harr [=auf
Dauer] nicht guet tuehn werde734.

Insgesamt wurden diese Formen symbolischer Inszenierung fürstlicher Herr-
schaft und adliger Reputation von Ferdinand zwar als wichtig betrachtet, gegen-
über der „harten“ Realpolitik dennoch als sekundär oder gar hinderlich eingestuft
bzw. aus ökonomischen Gründen kritisiert735. So wollte er seinen Vater unmittelbar
vor dem Reichstag nicht mit der gedruckten Festbeschreibung der Heidelberger
Heimführung behällige[n], sondern behielt diese biß auf ein bessere gelegenheit bei
sich736. Über die sich in ihrer Festkultur ergehenden protestantischen Fürsten
äußerte sich Ferdinand in einem Schreiben an seinen Vater sehr despektierlich, da
diese ihren Blick für die wichtigere Realpolitik trüben würde. Angesichts der Bemü-
hungen Pfalzgraf Wolfgang Wilhelms, die unter ihm begonnene katholische Konfes-
sionalisierung im Fürstentum Neuburg durch den Kaiser sanktionieren zu lassen,
urteilte Ferdinand: Herzog W: W: hatt bey unsern schlaffenden und mit maskeraden
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729 Ebd., Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1613 V 08.
730 Ebd., Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1613 IV 27.
731 So erklärte Ferdinand, dass er und seine Mitstreiter die invention nach den klaidern unnd

nicht die klaider nach der invention richten würden und nicht vil spendiren wollten. Vgl.
ebd., Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1613 V 17. Vgl. auch ebd., Ferdinand
Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1613 V 08.

732 Ebd., Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1613 V 19.
733 StAL B90 Bü 891, Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1616 II 26.
734 StAL B90 Bü 885, Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Heidelberg, 1613 VI 13.
735 Vgl. hierzu z. B. auch StAL B90 Bü 891, Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Prag, 1616

I 13/23, wo Ferdinand über die Krönung der Kaiserin zur Königin von Böhmen berichtete.
So lobte er zwar die aufzüg der Turnierteilnehmer, die schön, costoso und artig gewesen
seien. Zugleich merkte er aber auch – despektierlich – an: hallt gänzlich, es seyen in thaler
sechzig oder sibenzig tausent darmit verdistilliert worden.

736 StAL B90 Bü 885, Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Urach, 1613 VII 16.
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occupierten fürsten ein gewunnenes spihl, sonderlich wirdt er von dem kayserlichen
hoff favorisiert737.

Entsprachen die engen Bande, die Ferdinand zum württembergischen Hof
knüpfte, eher seinen eigenen Wünschen, die er mit Unterstützung seines Vaters
umsetzte, so erfolgte seine Einführung am Kaiserhof den Interessen seines Vaters.
Dieser sandte Ferdinand in den Jahren 1614 –1616 mehrmals an den Kaiserhof, um
dort als sein Agent in der Streitsache mit Hämmerl738 und in anderen Angelegen-
heiten tätig zu werden. Von Juli bis September 1614 hielt sich Ferdinand am Kaiser-
hof in Linz auf739, von November bis Dezember 1615740, von Anfang Januar bis
Anfang Februar 1616741 sowie von August bis September desselben Jahres742 weilte
er am Prager Hof. Im Rahmen dieser Aufgaben kam Ferdinand in Kontakt mit 
den politischen Eliten des Kaiserhofes. Ein vom Vater intendierter Effekt war, sein
soziales Kapital auf den Sohn zu übertragen, indem er diesen mit seinen Freunden
und Patronen bekannt machte743. In einem Empfehlungsschreiben an Khlesl er-
klärte er, dass er seinen Sohn an den Hof nach Linz geschickt habe, um dem Bischof
und annderen herren underthönig aufzewartten unnd sich bekannth zue machen
und bat Khlesl, sich von Ferdinand die handt khüßen zu lassen und ihn in seinem
gnedigen befelch zu haben744. Seinem Sohn schärfte er ein, sich also zue verhalten,
dass er gnad und favor erwerbe. Überdies fungierte Ferdinand auch in Prag wie in
Stuttgart als Verbindungsmann zwischen seinem Vater und dessen Bekannten bei
Hof, denn Geizkofler befahl seinem Sohn, er solle ihn an allen orthen der gebür
nach inn bester formb […] recommandiren745.

Ferdinands Tagesablauf in Prag war dementsprechend vor allem mit der Pflege
gesellschaftlicher Kontakte und dem Besuch von Audienzen gefüllt. Dies diente
einerseits der Pflege von Beziehungen, andererseits betrieb er auf diese Weise seinen
Auftrag im Konflikt mit Hämmerl. Am 12./22. November 1615 aß er auf dessen
inständiges ersuechen bei Andreas Hannewald zu Mittag und lernte dort den reichen
Herrn von Wallstein kennen, der ihn auf sein Schloss einlud. Die Einladung Hanne-
walds macht deutlich, dass Ferdinand auch von Freunden und Klienten Geizkoflers
als Vermittler hofiert wurde. Am folgenden Tag versuchte Ferdinand bei Khlesl
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737 StAL B90 Bü 891, Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Prag, 1616 II 01.
738 StAL B90 Bü 885, Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), [o. O., Prag], [o. D., 1615].
739 Vgl. hierzu u.a. StAL B90 Bü 45a, Nr. 30, Z. G. an Melchior Khlesl (Entw.), Haunsheim,

1614 VII 10.
740 Vgl. hierzu die Schreiben Ferdinand Geizkoflers an Z. G. in StAL B90 Bü 885.
741 Vgl. hierzu die Schreiben Ferdinand Geizkoflers an Z. G. in StAL B90 Bü 891.
742 Vgl. hierzu die Schreiben Z. G.s an seinen Sohn in Prag in StAL B90 Bü 864.
743 Vgl. z. B. das Empfehlungschreiben an Karl von Liechtenstein mit der Bitte, sie [=Liech-

tenstein] wollen mir alls ihrem altem diener und gedachtem meinem sohn als meinem suc-
cessori die gnad und lieb continuiren, die sie gegen mir iederzeitt getragen. StAL B90 Bü 522,
Z. G. an Karl von Liechtenstein (Entw.), Haunsheim, 1616 VIII 08.

744 StAL B90 Bü 45a, Nr. 30, Z. G. an Melchior Khlesl (Entw.), Haunsheim, 1614 VII 10.
745 Ebd., Nr. 31, Z. G. an Ferdinand Geizkofler (Entw.), Haunsheim, 1614 VIII 09/19.
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Audienz zu erhalten, kam aber wegen der geschäffte nicht vor und musste das
Schreiben seines Vaters dem Kammerdiener des Bischofs übergeben. Dem schwer
erkrankten Geheimen Rat Barvitius stattete er ebenfalls einen Besuch ab. Außerdem
bemühte er sich, die ablesung des Generalberichts vor den Geheimen Räten zu er-
langen746.

Anders als am Hof in Stuttgart, an dem Ferdinand zum personellen Umfeld des
Herzogs gehörte, erreichte er am Kaiserhof diesen Grad an Herrschernähe nie.
Seine Beziehung zu Kaiser Matthias blieb immer vermittelt durch die politischen
Eliten des Kaiserhofes. Nie berichtete Ferdinand davon, dass er eine Audienz er-
halten habe. Dennoch übernahm Ferdinand vermittelt durch Angehörige der höfi-
schen Eliten Dienste für den Kaiser. Während eines Aufenthalts am Kaiserhof war
im Gespräch, er solle vom Kaiser auß aigner bewegnuß zum kaiserlichen Truchses-
sen ernannt werden. Hofkammerpräsident Breiner versprach ihm in dieser Sache
contento und satisfaction. Hierbei handelte es sich jedoch nicht um von Ferdinand
gesuchte Patronage. Vielmehr wurde ihm der Titel von interessierten Kreisen des
Hofes angetragen, die vermutlich den jungen Geizkofler und auch seinen Vater an
sich binden wollten. Ferdinand erklärte seinem Vater, er sueche und praetendire für
[s]ich selbst nichts747. Nach Ausweis der Quellen wurde er allerdings auch nie zum
Truchsessen ernannt.

Schließlich übernahm er auf Wunsch Khlesls 1616 eine kaiserliche Kommission
zum Herzog von Württemberg und zum Markgrafen von Baden. Er sollte den Her-
zog und den Markgrafen davon überzeugen, ihre mitcraisstendt im Schwäbischen
Kreis, bey denen ihr interposition sehr vil vermög, zu einem Kreistag, den der Kaiser
wegen einer Kreishilfe (angeblich zur Finanzierung der Grenzverteidigung gegen
die Türken) ausschreiben wollte, zudisponirn, und dazu bewegen, auf dem Kreistag
dahin zu wirken, dass zu höchstnötiger reparier:, auferpau: und befestigung der
vestung und gränizheuser alls des heiligen reichs vormauren die auf dem Reichstag
1613 von den (katholischen) Ständen bewilligte Hilfe von 30 einfachen Römermona-
ten erlangt werde748. Der Kaiser und seine Ratgeber hofften von der Doppelrolle
Ferdinands als Sohn eines alten kaiserlichen Dieners und als Höfling des Herzogs
von Württemberg zu profitieren, war ihnen doch bewusst, dass er in Stuttgart und
Durlach vor andern insonderhait wol gewöllt war749. Khlesl stellte diese Kommis-
sion als eine besondere Gunst gegenüber Geizkofler und seinem Sohn dar, dem er so
eine Karrierechance gewähren wollte750. 
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746 StAL B90 Bü 885, Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Prag, 1615 XI 13/23.
747 Ebd., Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), [o. O., Prag], [o. D., 1615].
748 StAL B90 Bü 38, Instruktion Ks. Matthias für Ferdinand Geizkofler (Abschr.), Prag, 1616

X 07.
749 Ebd., Ks. Matthias an Z. G. (Ausf.), 1616 IV 12.
750 Vgl. StAL B90 Bü 45b, Melchior Khlesl an Z. G. (Ausf.), Prag, 1615 X 10. Ich hab des herrn

sohn in die reichscommission einfueren wollen, hoffend, diß sey zu seinem gefallen, weil ich
seinen sohn, dem vatter zu imitiren, so lang ich mich alda befinde, gelegenheit machen will.
Vgl. auch Müller: Vermittlungspolitik, S. 681.
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Die Bewertung der Kommission durch Ferdinand, seinen Vater und Christoph
Weiß, seinen Schwiegervater in spe, war zwiespältig. Einerseits bot sie die Chance,
die Gunst des Kaisers und seines Favoriten Khlesl zu gewinnen. Christoph Weiß
urteilte angesichts der Tatsache, dass dies das erste begern von ir kay: mt: sei, Ferdi-
nand solle es kains wegs abschlagen und solche auf das böste verrichten, wen ime
nun das erste woll gelungen, so machet er ime bey hoff ainen merern namen751.
Ferdinand versuchte zwar zunächst, den Auftrag abzulehnen, betonte aber die
Gefahr für seine adlige Reputation und die kaiserliche Ungnade, die durch eine zu
hartnäckige Ablehnung drohe. So schrieb er seinem Vater: So hallt ich doch meiner
einfallt darfür, es seye nicht da animo coraggioso, wann einem proprio motu ein gnad
und ehr erzaigt wirdt, dz er dieselbige außschlage752. 

Andererseits bestand das hohe Risiko des Scheiterns der Kommission753, wo-
durch die Bemühungen Geizkoflers und seines Sohnes um kaiserliche Gnade hätten
zerstört werden können. Gegenüber Khlesl äußerte Geizkofler, dass weder die
politische Situation im Reich noch die geringe politische Erfahrung seines Sohnes
für einen positiven Ausgang der Mission sprächen. Sollte sein Sohn wegen der miß-
trauigen beschaffenhait im reich und seiner Unerfahrenheit, die ihn dazu verleiten
könnte, ein kleine scapada thuen, weil sich solche verrichtungen nicht stricte ad lite-
ram instructionis alligirn lassen, scheitern, so würde er alßbaldt ain direputation
erlangen, die […][ihm] lang nach gehet und die gefalne opinion so leichtlich nicht 
zu repariren ist754. Es bestand also für Geizkofler und Ferdinand die Gefahr aus 
der Mittlerrolle zu fallen und schließlich zwischen allen Stühlen zu sitzen, wurde
Ferdinand doch vom württembergischen Rat Christoph von Laimingen despectirt,
der den kayserliche[n] cavalgliere[n], zu denen Ferdinand selbst sich zählte, unter-
stellte, sie wären so unvermögend, dass sie ihre Turnierausrüstungen bey den juden
verkauffen oder versezen müssten755.

Geizkofler gelang es trotz Bitten beim Kaiser nicht, die Kommission abzuwen-
den756. Allerdings konnte er für seinen Sohn durch seine Beziehungen am Kaiserhof
einige Verbesserungen erreichen. Letztendlich war Ferdinand bereit, die Kom-
mission zu übernehmen, wenn sie auf den von seinem Vater vorgeschlagnen weeg
gerichtet werde und wenn der Obrist Lucan – der nach Heidelberg gesandt werden
sollte – zuvor das eyß breche757. Dennoch war die Kommission nicht von Erfolg
gekrönt. Gegenüber seinem Vater hoffte Ferdinand, zuem wenigsten noch ein be-
ßere antwort als der obrist Lucan zue Haidelberg bekommen zue haben, was die
guete worth anlangt, in effectu ist es aber eben dz und referirt sich auf ein gesampte
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751 StAL B90 Bü 897, Christoph Weiß an Z. G. (Ausf.), Niederwallsee, 1615 XI 16.
752 StAL B90 Bü 885, Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), [o. O., Prag], [o. D., 1615].
753 Vgl. auch Gotthard: Außenpolitik, S.191 FN 347.
754 StAL B90 Bü 38, Z. G. an Melchior Khlesl (Entw.), Haunsheim, 1615 X 17.
755 StAL B90 Bü 891, Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Prag, 1616 II 01.
756 Vgl. StAL B90 Bü 38, Ks. Matthias an Z. G. (Ausf.), 1616 IV 12.
757 StAL B90 Bü 885, Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), [o. O., Prag], [o. D., 1615].
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antwort von allen unierten758. Obwohl die Stuttgarter nicht zu finanziellen Zuge-
ständnissen an den Kaiser bereit waren, gelang es Ferdinand immerhin, den Herzog
zu einer Höflichkeitsgeste ihm und dem Kaiser gegenüber zu bewegen. 

Als er in Stuttgart ankam und sich anmelden ließ, erklärte ihm der Haushof-
meister, ihn erst am folgenden Tag im Schloss einquartieren zu können, und erkun-
digte sich, ob er seine Gesandtschaft statt beim Herzog bei den herzoglichen Räten
verrichten wolle. Daraufhin hatte Ferdinand ihm als alten hoffmann subtil zu ver-
stehen gegeben, dass dieses Verhalten gegenüber einem kaiserlichen Kommissar am
kaiserlichen Hof zu Verstimmungen führen könne. So bat er ihn um sein guetach-
ten, wann ich sollte im wirtshauß ligen bleiben, ob es mir bey dem kayßerlichen hoff
nicht zue uhngnaden (dz ich die kayßerliche auctoriteth nit in acht genommen) und
ihrer f: g: zue einer offension und uhnglimpf geraichen würde, ob die fürsten den
kayserlichen gesanten ohne sonders erheblich unnd ehehaffte verhinderung nit per-
söhnliche audienz erthailen, wiße ich zwahr als ein junger und noch dergleichen sa-
chen uhnerfarner gesanter nit für gewiß, hallt es gleichwohl für convene vote. Die
Stuttgarter reagierten auf diesen Wink prompt, sei es deswegen, weil man es sich mit
dem Kaiserhof nicht vollkommen verscherzen wollte, sei es, weil der junge Geiz-
kofler am württembergischen Hof in Ansehen stand und sein Netzwerk mobili-
sierte, indem er sich schriftlich an Bouwinghausen wandte. Sofort wurde ein Bote
zum Herzog abgefertigt, der sich in Göppingen aufhielt, und Ferdinand erhielt eine
Entschuldigung. Nach Eintreffen des Herzogs gewährte dieser Ferdinand noch vor
dem Essen Audienz. Bei Tisch wurde er, wie er seinem Vater berichtete, als ein kay-
serlicher gesanter in allem der gebühr nach respectiert759.

Ein weiteres Beispiel für die Gratwanderung zwischen dem Kaiserhof und den
protestantischen Höfen, die Ferdinand leisten musste, bietet auch seine Strategie an-
gesichts der Einladung zur Taufe des württembergischen Prinzen 1616. Einerseits
bestand die Gefahr, durch eine zu große Nähe zum protestantischen Lager die kai-
serliche Gunst zu verspielen, andererseits nutzte Ferdinand unter Anleitung seines
Vaters seine Doppelrolle als Klient des Kaisers und des württembergischen Her-
zogs, um soziale Profite aus dieser Doppelbindung zu schlagen. Auf Anregung sei-
nes Vaters fragte er bei Khlesl nach, ob es die röm: kay: may: in uhngnaden nit ver-
merckhen würden, wann ich mich bey der f: württembergischen kindtstauff finden
sollte. Zugleich bot er seine Dienste an und erkundigte sich, ob ich in selbiger occa-
sion etwas dienen könte. Dieses Ansinnen zeitigte Erfolg. Der Bischof nahm es gahr
in bestem auf, versprach, dem Kaiser gegenüber Ferdinands respect und observantz,
zuegleich den erzaigenden eyfer und begürde in des herrn vattern fueßstapfen zu-
etretten, zu rüemen und erklärte, Ferdinand könne dem Kaiser mit dem Besuch des
Fests gahr nuzlich dienen760.
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758 Ebd., Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Stuttgart, 1616 VI 16/26.
759 Ebd.
760 StAL B90 Bü 891, Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Prag, 1616 I 30.
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Gezielt bemühten sich also auch die politischen Eliten am Kaiserhof, den jungen
Geizkofler an sich und den Kaiser zu binden. Dies geschah nicht nur auf dem Weg
der Übertragung politischer Kommissionen, sondern auch durch die symbolische
Zuschreibung von Ehre. Als große Ehre wurde die auf begern der Geheimen Räte
erfolgte Einladung Ferdinands zur Krönung der Kaiserin zur Königin von Böhmen
nach Prag 1616 aufgefasst, wie ein Schreiben Christophs von Wolkenstein belegt,
der feststellte, die Reise nach Prag sei der mihe gar wol werth, zumahl er ainen sol-
lichen act sehen, der sich nit teglich oder so bald zuetragen würdt761. Auch einzelne
Räte suchten sich durch Geschenke oder sonstige Ehrbezeugungen gegenüber Fer-
dinand, diesen und seinen Vater gewogen zu stimmen. So verehrte Barvitius Ferdi-
nand ein Pferd (klepperlin)762. Ferdinand wurde seinerseits von seinem Vater beauf-
tragt, Barvitius seine treuherzige und redliche affection gegen ihme unnd seinem
herren sohn di veramente è garbatiggo zu versichern763.

Die Karrierestrategie wurde von Vater und Sohn weitgehend einvernehmlich
verfolgt, wenngleich betont werden muss, dass Geizkofler sich zumindest bis zu
Ferdinands Heirat das letzte Wort über alle Karriereplanungen Ferdinands vor-
behielt. Als Kaiser Matthias und seine Räte Ferdinand doch noch zur Übernahme
der Kommission an den württembergischen Hof bewegen wollten, wandte sich 
der Kaiser an Geizkofler und ersuchte ihn, er möge seinem Sohn erlaubnus geben,
die Kommission anzunehmen764. Geizkofler forderte gezielt den Gehorsam seines
erwachsenen Sohnes ein. Einerseits appellierte er dabei an die in der patriarchali-
schen Gesellschaftsordnung verankerte Pflicht des Sohns zum Gehorsam, anderer-
seits argumentierte er aber auch mit dem Leistungsprinzip, indem er seine familien-
politischen Bemühungen hervorstrich, auf die der Sohn aufbauen könne. Als er auf
seine mehrmalige Aufforderung kein Schreiben seines Sohnes erhalten hatte, klagte
er: Es krenckht mich von herzen, das meine so getreue vatterliche sorgfeltigkheit 
fir dich und dein wolstand, darumb ich laib, löben und alles außgesezt, und mich tag
und nacht abgearbaitet, so mit schlechtem danckh in acht genommen wirtt765. Doch
auch Ferdinand nahm Einfluss auf die Entscheidungen seines Vaters und ergriff –
wie gezeigt werden konnte – teilweise sogar die Initiative. Während die Einführung
am Kaiserhof auf Geizkofler selbst zurückging, schien der Wunsch, am Hof in
Stuttgart zu reüssieren, von Ferdinand auszugehen. 

Im Gegensatz zu den Bildungsstrategien gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass
Maria Geizkofler an der Umsetzung der Karrierestrategien für ihren Sohn Anteil
hatte. Dies schließt aber nicht aus, dass sie trotzdem an der Planung beteiligt war. In
den Schreiben, die sie nach dem Tod ihres Mannes an ihren Sohn richtete, zeigt sich
nämlich, dass sie über das reichspolitische Geschehen sehr gut informiert war und
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761 StAL B90 Bü 564, Christoph von Wolkenstein an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1616 I 11.
762 StAL B90 Bü 885, Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Prag, 1615 XI 20/30.
763 Ebd., Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Prag, 1615 XII 07.
764 StAL B90 Bü 38, Ks. Matthias an Z. G. (Ausf.), 1616 IV 12.
765 StAL B90 Bü 864, Z. G. an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), Haunsheim, 1616 III 08.

38758_Reihe_B_171  28.05.2009  12:59  Seite 549



dezidiert im Sinne der protestantischen Sache Stellung bezog766. 1619 stand sie
ihrem Sohn bei politischen Darlehensgeschäften zur Seite. Als Ferdinand, der sich
in Wels aufhielt, vom Herzog von Württemberg um ein Darlehen von 20 000 fl. ge-
beten wurde, aktivierte sie nicht nur ihr verwandtschaftliches Netzwerk für ihren
Sohn, um den Betrag bei ihren Brüdern und Schwägern aufzutreiben, sondern gab
ihm auch die Empfehlung, er wöll sich in eventum darauf bedenckhen, da man 
je nicht aufkhomen köntte, ob man sollte auf sortten handlen (welches mich nicht
rathsam gedunckht) oder ob mein son will laßen silber geschürr oder köttin laßen [!]
angreiffen oder ob er sich dißes ordts gar enttschuldigen khan, oder wie ime sonsten
zu thon sein möchte767.

In der Karrierestrategie waren sich Vater und Sohn einig. Ferdinand sollte zu-
nächst keine politischen Ämter annehmen, sondern kaiserliche und fürstliche Gnade
und Gunst gewinnen. So warnte Geizkofler seinen Sohn in einem Schreiben, das 
in einem Sammelband mit genealogischen Aufzeichnungen über die Geizkofler aus
dem 19. Jahrhundert paraphrasiert wird, vor dem Leben an Höfen und wünschte,
daß er denselben lieber aus der Ferne als in der Nähe dienen möge768. Damit rekur-
rierte er auf die Ideale adliger Autonomie und adligen Diensts zugleich. Gegenüber
Khlesl versicherte er, er habe seinen Sohn Positionen ablehnen lassen, die ansehenli-
che grafen des reichs bißhero bedient hätten, weil er niemals zugeben wöllen, dz er
sich in andere dienst einlaße als die des Hauses Österreich769. Ferdinand beugte sich
diesem Wunsch seines Vaters, dem er versprach, sich ultro weder in diensten noch
dergleichen functionen […] ingerieren zu wollen770. Christoph Weiß, der zukünftige
Schwiegervater, riet von kaiserlichen Diensten aus konfessionellen Gründen ab,
nicht ohne hinzuzufügen: woll dem, der herrn diennst kan muessig sein771. Finanziell
war Ferdinand auch keineswegs auf Fürstendienst angewiesen. Einigkeit herrschte
jedoch darüber, dass auch ein Adliger, der nicht in Hof- oder Verwaltungsdiensten
tätig war, sondern als unabhängiger Reichsritter Kaiser und Fürsten mit Rat und
Hilfe zur Seite stand, soziales Kapital an Fürstenhöfen erwerben musste. Dies zeigt
auch ein Ratschlag, den Ferdinand seinem Schwager Christoph Ludwig Weiß er-
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766 So kommentierte sie die reichspolitische Lage im Juni 1619: Wann unßer herr gott auch
Sachßen die augen öffnett, möchte der fridt desto ehr erhaltten werden, hette man wöllen
den behemischen friden machen, so were es vihl beßer geweßen, ehe so vihl frembtes volckh
inns land khomen, es ist aber villeicht beßer spatt alß gar nicht, die union hatt vihl augen,
darumben werden sy ohne zweiffel beßer aufsechen alß die Behemen und sich nicht mit
basalur manes di vostra merce von aller werbung und preparation abhaltten laßen, biß man
dz frantzhößisch und spannisch volckh auch herauß bringt und die mitl zu werben je lenger
je mehr benomen werden. StAL B90 Bü 865, Maria Geizkofler an Ferdinand Geizkofler
(Ausf.), Haunsheim, 1619 VI [o. T.].

767 Ebd., Maria Geizkofler an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), Haunsheim, 1619 VII 17.
768 MFI Dip. 1271, Notizen über das Geizkofler’sche Geschlecht (1835), fol. 6 r.
769 StAL B90 Bü 38, Z. G. an Melchior Khlesl (Entw.), Haunsheim, 1615 X 17.
770 StAL B90 Bü 885, Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), [o. O., Prag], [o. D., 1615].
771 StAL B90 Bü 897, Christoph Weiß an Z. G. (Ausf.), Wels, 1615 XII 15.
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teilte. Dieser solle danach trachten, sich mit ansehenlichen fürsten und herren be-
kandt zuemachen und sich bey denselben zue insinuirn, dann deren gnad und gunst
thuet in dem nothfall offt mehrers dann gelt unnd guet772.

Die Ziele von Vater und Sohn hinsichtlich der Karriereplanung divergierten je-
doch in einem Punkt. Strebte Ferdinand nach Ruhm und Ehre durch Kriegsdienste,
so wollte Geizkofler durch eine baldige Heirat seines Sohnes den Fortbestand der
Familie sichern. Bemerkenswerterweise fallen die Pläne Geizkoflers, seinem Sohn
zu gestatten, an der Spitze einer Kompanie Kürassiere in den Krieg des Hauses
Österreich gegen die Republik Venedig zu ziehen, erst in die Zeit, nachdem die Hei-
rat Ferdinands geplant war. Sie erfolgten wohl nur auf das Drängen Ferdinands hin,
der auf Vergrößerung der Ehre der Familie bedacht seinem Vater erklärte: Io vorai
esser imbarcato in quella occasione per ogni buon rispetto e sarebbe con gran lode,
riputazione ed honor nostro773. Zudem spiegelt sich in Geizkoflers Bereitschaft,
seinem Sohn den Kriegszug zu gestatten, wohl auch eine Verpflichtung gegenüber
dem Haus Österreich, das sich Geizkofler angesichts der bevorstehenden Kommis-
sion über seine Amtsrechnung gewogen halten wollte. Christoph von Wolkenstein
gratulierte Geizkofler zu diesem Plan, der Erzherzog Maximilian und dem ganzen
vatterlandt ainen sondern trost geben und des herrn guetherzige, gehorsamiste
affection auch aufn notfall getreuen beysprungs umb sovil mehr verificiern thuet,
deß mann aller orthen gegen ime billich in acht zu halten und ine dessen empfindt-
lich genießen zulassen hat774. Ferdinand war von einem adligen, religiös grundierten
Kriegerideal beseelt, das in seinen erneuten Bemühungen, sich 1616 dem Kriegszug
gegen Venedig anzuschließen, zutage trat. Seinem Vater schrieb er: Wohl dem, der
gott zuem gehilffen nimbt, seinem herrn treu ist und für dz heylige evangelion in sei-
nes herrn dienst auf einem grienen rasen ritterlich stirbt775. Sein Onkel Christoph
sah die Sache nüchterner und hatte seinem Bruder schon im Jahr zuvor angesichts
von Ferdinands Absicht, in den Braunschweigischen Krieg zu ziehen, den knappen
Rat gegeben: Heng ime ein weib an halls776.

2.3 Heiratsstrategien

Geizkofler sorgte nicht nur für die Ausbildung und Karriere seines Sohnes, sondern
initiierte auch dessen Heirat. Im Frühsommer 1615 sondierte er beim wohlhaben-
den, in den österreichischen Ritterstand aufgestiegenen Kaufmann Christoph Weiß,
ob dieser sich vorstellen könne, seine Tochter Felicitas in das reich […] zuverheu-
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772 StAL B90 Bü 903, Ferdinand Geizkofler an Christoph Ludwig Weiß (Entw.), [o. O.], [o. D.,
1619?].

773 StAL B90 Bü 891, Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Prag, 1616 I 08.
774 StAL B90 Bü 564, Christoph von Wolkenstein an Z. G. (Ausf.), Innsbruck, 1615 XII 28.
775 StAL B90 Bü 891, Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Prag, 1616 I 13/23.
776 StAL B90 Bü 588, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Moos, 1615 VII 13.
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raten, ohne jedoch zu verstehen zu geben, dass er sie als mögliche Braut für seinen
Sohn ins Auge gefasst hatte. Erst als Weiß seine grundsätzliche Bereitschaft bekun-
det hatte777, eröffnete Geizkofler diesem seine Absicht, dass er und seine Frau eine
Heirat zwischen Ferdinand und Felicitas auf beyderseits annembliche conditiones
gern sehen möchten. Die Initiative zur Heirat ging von Geizkofler und seiner Frau
aus, die erklärten, sie hätten bei ihrem Sohn bißhero einigen lust und zuenaigung
zuem heurathen selbst und noch vil weniger deß subiecti halber nit verspühren
können. Allerdings zweifelten sie nicht, er werde sich auf unsere erinderung und
zuespruch, wie vorhin in allem auch beschehen, allso auch in disem gegen uns, sei-
nen lieben elltern, als einem gehorsahmen und gefolgigen kindt zuestehet, willfäh-
rig erkhlären778. 

Als weiteres Prozedere schlug Geizkofler vor, Weiß, seine Frau und seine Tochter
sollten ihm erklären, ob es ein partida für sie und ihr geliebte älltiste jungfrau tochter
sey. Sei dies der Fall, solle Weiß ihm Vorschläge für das weitere Vorgehen unterbrei-
ten. Die Bedeutung der Heiratspolitik kommt darin zum Ausdruck, dass Geizkofler
auf vollkommene Geheimhaltung pochte. Er habe nicht wie üblich eine mitls person
eingeschaltet, weil er nicht wolle, dz jemands davon noch zur zeit wißenschaft hab,
wohl um einen Gesichtsverlust bei Scheitern der Verhandlungen zu verhindern. Für
die Heiratsverhandlungen verlangte er gegenseitiges Vertrauen (vertreuligkeit) und
Offenheit (offen, rundt und treuherzig). Dem diente der Vorschlag, die beiden
Elternpaare und die Brautleute sollten sich zu einer zuesamenkunfft nach Regens-
purg begeben. Auch könnten Weiß’ Frau und seine Tochter von dort aus under
einem andern schein nach Haunsheim reisen und die gelegenheit selbst besichen. 
Die Offenheit der Verhandlungen bekräftigend sagte er Weiß zu, dass er bei einer
Ablehnung des Antrages oder beim Scheitern der Verhandlungen die vertreuliche
freündtschafft gegen ihne und den seinigen in alle weeg zue continuieren gedenckhe.
Im Gegenzug bat er sich aus, Weiß möge dise mein iezige ahndeutung für nit gesche-
hen hallten und (wie ich ihn auf solchen fall dienstlich bitte) dises mein schreiben
gänzlich cassieren und abthuen779.

Weiß und seine Frau waren sofort geneigt, wan es bey dem allmechtigen gott
beschaffen, das ain ehrliche christliche heurath zwischen des herrn lieben sohnn und
meiner lieben dochter, wie es der herr begert, mechte beschlossen werdten. Denn 
es schien ihnen, zu bedten thaillen ain guete und gewünschte glegenhait [zu] sein.
Vor einer Zusammenkunft der beiden Elternpaare solle Ferdinand allerdings nach
Niederwallsee reisen, damit er seine künftige Braut besser beseche unnd mit ir selbst
thet rödten, damit der prinzipahln gemuetter sich aines gegen dem anndern recht
erklerten. Der Erwartungsdruck, der dabei auf Felicitas und Ferdinand lastete, war
hoch, denn der Brautvater zweifelte nicht, die werdten ein christliche lieb und nai-
gung zuesamen haben. Auch Weiß drang auf Geheimhaltung der Verhandlungen,
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deshalb erschien ihm dieses Vorgehen ratsamer, da Ferdinand nach Niederwallsee
allein ohne Aufsehen (in der still unvermörckht) anreisen könne, und versprach
auch, es werde alles gehaimb und still gehalten werden. Dabei argumentierte er mit
dem Schutz seiner Ehre. Würde er mit der ganzen Familie nach Regensburg reisen,
wäre dies seinem Ansehen im Land ob der Enns abträglich. Die stattliche[n] werber
aus dem dort ansässigen Adel seien angereist, um Felicitas aufzuwartten, während
die Reise nach Regensburg den Eindruck vermitteln könne, alls wen ich gleichsamb
mein liebe tochter des herrn sohn thett entgegenfüeren. Hinsichtlich der Verhand-
lungen über den Heiratsvertrag, der die finanziellen Fragen regeln sollte, versicherte
Weiß, dass er keine Schwierigkeiten sehe, weil es sich ansechen last, das dise heurath
von dem allmechtigen gott beschaffen, dieweil es zue bedten thaillen treuhertzig,
vertreulich unnd aus guettem vertrauen beschiecht. Wie Geizkofler betonte er die
Bedeutung persönlichen Vertrauens und gegenseitiger Offenheit für einen Erfolg
der Verhandlungen. Daher lehnte auch er mitl personen ab und erklärte, er wolle auf
alt guett teusch, in aller vertreulichkait […] tractiren, verhoffent, der herr wer[d]e es
annders auch nit vermainen oder fürnemen unnd gedenckhen780.

Geizkofler und seine Frau bekundeten ihre Bereitschaft, Ferdinand auf ein[e]
unvermörckhte spatzier raiß, under dem schein, nach Wien zu ziehen, nach Nieder-
wallsee zu schicken. Dabei könnte er der junckhfrau auf […]warten und […] sechen,
ob die gemüetter baider seütts recht concortiern wöllen. Die gegenseitige naigung
von Ferdinand und Felicitas erschien auch Geizkofler als das wichtigste Kriterium
für den Erfolg der Heiratsverhandlungen. Sei sie vorhanden, könne man sich über
die übrigen punckhten […] bald vergleichen. Eine persönliche Zusammenkunft der
Eltern sei dann nicht mehr unbedingt notwendig781. Anlässlich seiner Reise nach
Niederwallsee782 erteilte er Ferdinand dementsprechend auch eine Vollmacht für die
Verhandlungen über den Heiratsvertrag783, allerdings verbunden mit einer Instruk-
tion, wie er sich verhalten solle. 

Der Besuch diente dazu, sich den zukünftigen Schwiegereltern vorzustellen und
die Braut kennen zu lernen und dabei einen möglichst vorteilhaften Eindruck zu
machen. In Niederwallsee, wo Ferdinand und Marx Anton von Rehlingen, der ihn
begleitete, am 15. September eintrafen784, sollte Ferdinand zuerst Weiß, seine Frau
und seine beiden Töchter von seinen Eltern treulich grießen und ihnen deß guetten
vertrauens halber danckh sagen. Zudem sollte er ihnen erklären, dass er auf den
befelch seiner Eltern nach Niederwallsee gereist sei, um ihnen aufzuwarten und mit
irer günstigen erlaubnus mit ihrer Tochter zuröden, zusehen, was gott inen baider-
seits fir gedanckhen eingöben wölle. Geizkofler forderte Ferdinand auf, er möge
sich so verhalten, das si dich zu lieben und werth zuhalten ursach haben. Das Er-
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780 StAL B90 Bü 899, Christoph Weiß an Z. G. (Ausf.), Niederwallsee, 1615 VIII 07.
781 Ebd., Z. G. an Christoph Weiß (Abschr.), Haunsheim, 1615 VIII 22.
782 Vgl. ebd., Z. G. an Christoph Weiß (Abschr.), Haunsheim, 1615 IX 05.
783 Vgl. ebd., Z. G. an Christoph Weiß (Abschr.), Haunsheim, 1615 IX 09.
784 Vgl. ebd., Christoph Weiß an Z. G. (Ausf.), Niederwallsee, 1615 IX 15.
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gebnis dieses Besuches stand jedoch nicht von vorneherein fest. Geizkofler trug sei-
nem Sohn auf, den Eltern der zukünftigen Braut mitzuteilen, habe gott in seinem
unerforschlichen rat dises heurats halber ein anderes beschlossen, so soll es doch
zwischen uns allerseits in dem ainen als dem andern weg in dem alten vertrauen
verbleiben. Sollte sich zeigen, dass Ferdinand und Felicitas herzen zusamen naigen,
sollte Ferdinand den consens von Felicitas’ Eltern einholen. Werde dieser erteilt,
solle er zu gewinung der zeit und umb weniger hin und widerschreibens willen um-
gehend mit den Verhandlungen über den Heiratsvertrag beginnen. Die endgültige
Annahme des Heiratsvertrages sollte aber von Geizkoflers ratification abhängig
sein. Zunächst sollten die zentralen finanziellen Fragen mit herrn Weiß geklärt wer-
den: die Höhe der Aussteuer (zuebringen), des Heiratsgutes und der Morgengabe.
Mit der frauen sollte Ferdinand sich darüber einigen, wie es deß versprechens und
der hochzeit halben zuhalten. Mit der frauen und junckhfrauen sollte er sich über-
dies über die klaidung besprechen. Bekräftigt werden sollten die Heiratsverhand-
lungen durch ein kostbares Geschenk: Im Namen seiner Mutter sollte Ferdinand
seiner Braut eine ketten mit rubinen verehren785.

Die Reise Ferdinands war von Erfolg gekrönt786 und endete mit dem ehelichen
verlübnus unnd verspröchen zwischen Ferdinand und Felicitas. Aus Niederwallsee
brachte Ferdinand den Entwurf einer Heiratsabrede mit, den vermutlich sein Vater
überarbeitete, um ihn dann mit Ferdinand zu Weiß zurückzuschicken. In Nieder-
wallsee wollten Weiß und Ferdinand nochmals miteinander verhandeln. Sollten
einzelne Punkte strittig sein, so sollten diese auf des herrn resolution ein[ge]stöll[t]
werden. Weiß zweifelte allerdings nicht, Geizkofler werde es also richten, damit es
kaines weidteren schreiben mer betarff787. Wenige Tage später war Ferdinand in
Niederwallsee und brachte die Verhandlungen zum Abschluss. Weiß ließ von den
heurats pacta […] zway gleich lautent exempl anfertigen, die von ihm, seiner Frau
und Tochter unterschrieben wurden. Diese wurden Geizkofler mit der Bitte zuge-
stellt, sie zu unterzeichnen und ein Exemplar zurückzuschicken. Diese Heirats-
abrede war jedoch nur als vorläufige gedacht. So sollte diser abröth gleich ain orend-
licher[!] heurathbrief aufgericht und neben anndern herrn gezeugen ververttigt
werdten788. Geizkofler und seine Frau unterschrieben die heuratspacta und sandten
Weiß am 6. November sein Exemplar zu789. 

Die Heiratsabrede, von der nur ein Entwurf überliefert ist, regelte neben kon-
fessionellen vor allem finanzielle Fragen. Sie sah vor, dass die copulation […] christ-
lichem evangelischen gebrauch nach durchgeführt werden sollte. Weiß verpflichtete
sich, seiner Tochter als heyratguet und heimbsteur 10 000 fl. zu geben und ihre eine
ihrem adelichen […] standt, wesen, thuen und ehrn gemeße ausfertigung zu ge-
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785 Ebd., Instruktion Z. G.s für Ferdinand Geizkofler (Entw.), Haunsheim, 1615 IX 09.
786 Vgl. ebd., Christoph Weiß an Z. G. (Ausf.), Niederwallsee, 1615 IX 24.
787 Ebd., Christoph Weiß an Z. G. (Ausf.), Niederwallsee, 1615 X 19.
788 Ebd., Christoph Weiß an Z. G. (Ausf.), Niederwallsee, 1615 X 25.
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währen. Im Gegenzug sollte Geizkofler ihr eine Widerlage von 10 000 fl., eine Mor-
gengabe in Höhe von 1000 fl. sowie eine ehrliche adeliche, irem standt gemesse
schanckhung zukommen lassen. Diese insgesamt 21000 fl. sollten samt allen weite-
ren Gütern, die Felicitas Weiß beispielsweise durch Erbschaft in die Ehe einbringen
würde, als ein parapharnalisch guett790 auf den gesamten Besitz Zacharias bzw.
Ferdinand Geizkoflers als seines Erben versichert und vergwisst sein. Der Vertrag
regelte überdies die Erbfolge und die Vormundschaft und Versorgung der Kinder
im Falle des Todes eines der beiden Eheleute. Diese Regelungen standen aller-
dings ausdrücklich unter dem Vorbehalt, dass es den Ehepartnern freistand, einan-
der durch testament, donation oder in andere weeg ires gefallens zu betreuen und
zubedenckhen. Konflikte (streitt und irrung) über die Eheabrede sollten zuerst
durch bayderseits ansehliche verwandte, wo müglich, in der guette hingelegt wer-
den, erst dann solle man den Rechtsweg beschreiten791. 

Eheschließungen waren Geldgeschäfte zugunsten der Familie des Ehemannes,
dienten der Knüpfung oder Verstärkung sozialer Verbindungen und sollten den
biologischen und sozialen Fortbestand der Familie des Ehemanns sichern. Diesem
strukturellen Übergewicht der Familie des Bräutigams steuerte der Ehevertrag ent-
gegen. Er sollte die standesgemäße Versorgung der Ehefrau auch nach dem Tode
ihres Mannes garantieren. Dafür war sie verpflichtet, für die adlige Erziehung und
Verheiratung der gemeinsamen Nachkommen zu sorgen. Würde Ferdinand vor sei-
ner Ehefrau sterben und hätten sie Kinder, so stünde es ihr zu, bei allen und jeden
sein […] verlaßnen haab und güettern neben den kindern zu verbleiben und diese
getreulich [zu] administriren, regirn und verwalten. Dafür wurde sie verpflichtet,
die Kinder zu aller gottsforcht und adelichen tugenden zu erziehen und sie mit rath
und zuthuen der verordnetn vormünder und nechsten befreundten standesgemäß
zu verheiraten. Sollte es nicht ihre gelegenhait sein, bei den Kindern zu bleiben,
sollte sie Heiratsgut, Morgengabe und Widerlage, allen Besitz, den sie in die Ehe
eingebracht oder während der Ehe erworben oder geerbt hatte, ihre Kleider und
ihren Schmuck, sowie ein kindts thail des gesamten Erbes ausgezahlt bekommen.
Davon ausgenommen waren das paare gellt, verbrieffte und unverbrieffte schulden,
deßgleichen raysige pferdt, harnisch, rüstungen, geschüz, puechßen, munition und
was zu erober: und defendirung eines adenlichen hauses und schloss gehörig, sowie
Ferdinands mannsklayder, wehren und was zu seinem leib gehört. Solange sie sich
nicht wieder verehelichte, sollten ihre Kinder ihr überdies jährlich 500 fl. Unterhalt
zahlen und ihr eine irem adenlichen thuen und weesen gemessen behausung finan-
zieren. Würde Ferdinand sterben, ohne Kinder zu hinterlassen, sollte sie ebenso ge-
stellt sein, mit der Ausnahme, dass ihr vom Erbe ausgenomben, was zuvor specifi-
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790 Das Paraphernalgut war das Vermögen, das die Ehefrau außer ihrem Heiratsgut in die Ehe
mitbrachte. Es blieb ihr Eigentum, wurde aber vom Ehemann verwaltet. Vgl. DRW, Bd.10,
Sp. 507 f.

791 StAL B90 Bü 899, Heiratsabrede zwischen Ferdinand Geizkofler und Felicitas (II.) Weiß
(Entw.), Niederwallsee, [o. D., 1615].
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cirt worden, ein Drittel zustünde. Der Rest sollte an Ferdinands nechste freundt
[Verwandte] kommen und fallen.

Eine Ehe war nicht nur eine Verbindung von Ehemann und Ehefrau, sondern 
auch ein Bündnis zweier Familien. Dementsprechend sicherte der Ehevertrag auch
den Einfluss und die finanziellen Interessen der beiden Verwandtschaften, vor allem
der Agnaten der Braut, rechtlich ab. Im Falle des Todes Ferdinands sollten seiner
Frau vormünder für die Kinder zur Seite gestellt werden. Konflikte sollten durch die
Familien gütlich beigelegt werden, um einen den neu geknüpften Familienverband
gefährdenden Rechtsstreit zu vermeiden. Würde Ferdinand in seinem Testament
keine Vormünder bestimmen, sollten ihr von vätter: und müeterlicher freundtschafft
je einer zugeordnet werden. Sollte Felicitas vor Ferdinand sterben, sollte den ge-
meinsamen Kindern der gesamte Besitz der Mutter als muetterlich guett […] nach
seinem ableiben zu einem vorauß aigenthumblich zuestehen. Seien jedoch keine
Kinder vorhanden, sollte der Witwer das Heiratsgut und die Morgengabe, sofern
seine Frau letztere nicht schon anderweitig disponiert habe, aigenthumblich erhal-
ten. Von der Kleidung und dem Schmuck seiner Frau stand ihm die Hälfte erblich zu,
von der anderen Hälfte und dem, was sy ime zugebracht an gellt oder parapharnali-
schen güettern oder sonsten in wehrender ehe ererbt hatt, sollte er eine Hälfte ihren
negsten gesyten befreundten ein Jahr nach ihrem Tod aushändigen, die andere Hälfte
sollte er sein leben lang zugeniessen haben, sobald er sterbe, sollte auch dieser Teil
ihren nächsten Verwandten ohne widerred […] haimbfallen792. 

Der Tatsache, dass durch die Eheschließung nicht nur die Familie des Bräutigams
fortgesetzt wurde, sondern ein neuer Familienverband entstand, wurde dadurch
Rechnung getragen, dass die Eheleute durch donation, testament oder lötzten willen
den heürathbrief […] cassiern konnten. Weiß ging davon aus, dass dies auch bei Fer-
dinand und Felicitas geschehen werde, wie immer, wan zway liebe zusamen komen.
Dies gab er Geizkofler gegenüber als Grund an, warum er auf das in dißem lanndt
gebreüchig[e] Verfahren verzichtet habe, dass der komplette Besitz der Ehefrau,
wenn sie vor dem Ehemann kinderlos sterbe, zurückh auf die negsten befreundten
falle793. Um ihre Beziehung keiner Belastungsprobe auszusetzen, schlossen die Vä-
ter einen Kompromiss. Ferdinand sollte nach dem Tod seiner Frau ein Nutzungs-
recht am halben Teil ihrer Güter zugesprochen bekommen. Geizkofler willigte in
die Heiratsabrede in dieser Form ein, da er seinen Sohn umb lieb und freundtschafft
willen zu verheiraten beabsichtigte. Weil Felicitas und Ferdinand ainander auß herz-
licher liebe heiraten würden, würden sie sich auch deß zeitlichen guetts halber wol
zuvergleichen wißen. Seine im Konzept des Briefes an Weiß ursprünglich noch
eingefügte Erklärung, dass es in Schwaben gebrauch sei, dass der Ehemann beim Tod
seiner Frau deren Schmuck erhalte und die gesamten paraphernalische[n] guetter
lebenslänglich nutzen dürfe, strich er wieder794.
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Bei den Heiratsverhandlungen spielten nicht nur die Hausväter eine Rolle, son-
dern auch ihre Ehefrauen. Sie waren in die Planungen des Heiratsprojekts einge-
bunden und mussten diesem zustimmen. In den Briefen Weiß’ und Geizkoflers fin-
det sich der Hinweis darauf, dass jeweils beide Eheleute gemeinsam über die Heirat
entschieden. In seinem Werbebrief erklärte Geizkofler, dass er und seine Frau (so
wol ich als mein liebes weib) Ferdinand gerne noch zu ihren Lebzeiten verheiraten
würden. Adressaten der Bitte um die Hand von Felicitas waren explizit Weiß und
dessen Gattin (der herr und sein geliebte haußfrau)795. Als Ferdinand sich 1619 mit
dem Gedanken trug, nach dem frühen Tod von Felicitas erneut zu heiraten, bat er
seine Mutter, ime zu rathen inn seiner heürattts sachen796. Neben der Mitwirkung
bei der Planung waren Maria Geizkofler und Felicitas (I.) Weiß auch an der Durch-
führung des Heiratsprojekts beteiligt. Maria übernahm eine wichtige Rolle beim
Aufbau von Beziehungen zur Schwiegerfamilie, indem sie parallel zur Kommuni-
kation der beiden Väter mit der Mutter der Braut Briefkontakt aufnahm797. Auch
der abgeschlossene Heiratsvertrag wurde nicht nur von den Brautleuten und deren
Vätern, sondern auch von den Müttern unterzeichnet798. 

Ferdinand wurde von seinen Eltern mit Hinweise auf seine religiös fundierte
kindliche Gehorsamspflicht zur Heirat verpflichtet. Anfang Juli schrieb Maria Geiz-
kofler ihrem Sohn in Bezug auf die Heirat, dass seine erst zögernd erfolgte zu-
stimmende erclärung […] recht, guett, cristlich und aines gehorschammen sons frucht
[sei], wann es hie geschechen were, were sy umb so vihl zeittiger geweßen, es ist aber
beßer spatt alß gar nicht. Im Konflikt zwischen Vater und Sohn kam der Mutter eine
Vermittlerrolle zu. Ferdinand wollte wohl mit seiner zukünftigen Frau gleich einen
eigenen Hausstand gründen, während sein Vater meinte, das junge Ehepaar solle
zunächst auf Schloss Haunsheim wohnen. Maria Geizkofler versicherte ihrem Sohn,
dz er, wider seinen willen bey unß zu wohnen, nicht gemüeßt werden wirdt. Mit 
dem herrn vattern habe sie jedoch noch nicht nach notturftt reden khönnen799.
Elterliches Entgegenkommen war allerdings an Gehorsam geknüpft. So erklärte sie,
dass der Vater ihn nicht begertt zu tiranißieren und wann er nur wirdt die kündtliche
liebe bey ime spüren, daß er willig und gern bey unß ist und sich seiner aignen sachen
fein, willig und mit fleiß annimbt, wirtt er von ime haben, waß er nur selb begeren
khan800.

Die Ehe wurde zwar von den Eltern des zukünftigen Paares arrangiert, den
engsten Verwandten wurde aber zumindest ein Beratungsrecht zugebilligt. Ende
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795 Ebd., Z. G. an Christoph Weiß (Entw.), Haunsheim, 1615 VII 14/24.
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August fragte Geizkofler seinen Bruder um Rat. Dieser stellte die Entscheidung in
das Belieben seines Bruders, zumal er mit Christoph Weiß in 16 jarn hero nichts
trackhtiert habe. Zu seiner Zeit in Salzburg aber seien sie guete verdrautte brueder
gewösst. Letztlich gab er die Empfehlung: Geföllt es dier und deiner gelliebten
hausfrauen, zuvorderist deinem herrn sun, ratte ich nit darvon801. Ob noch andere
Familienangehörige nach ihrer Meinung gefragt wurden, lässt sich nicht mit Sicher-
heit sagen, erscheint aber wahrscheinlich, denn Marx Anton von Rehlingen beglei-
tete seinen Neffen auf seiner Reise nach Niederwallsee802. Über den Familienkreis
hinaus sollte allerdings von den Verhandlungen nichts bekannt werden. Erst nach
deren Abschluss, also nach der Rückkehr Ferdinands aus Niederwallsee, wurden
entfernte Verwandte und Freunde von den Heiratsabsichten in Kenntnis gesetzt803. 

Unter den Heiratsmotiven der Väter bildeten die Vertiefung und der Aufbau
sozialer Verflechtung ein wichtiges Argument. Dementsprechend betonte Geiz-
kofler die lang währende Freundschaft zwischen den Familien Weiß und Geizkof-
ler. Sein Vater und sein Bruder Christoph seien mit Weiß selbsten, seinem herrn
schweheren seeligen und allen den irigen in guetem alltem, bruederlichem vertrauen
gestanden. Mit der Salzburger Familie Alt, der Weiß’ Ehefrau entstammte, waren
die Geizkofler ohne dz […] verschwägert804. Auch Weiß und seine Frau führten die
langjährigen guten Beziehungen als Grund für ihre Bereitschaft an, ihre Tochter so
weitt von ir [= der Mutter] zuverheurathen. So hätte seine Frau zu Geizkofler und
dessen ganzer löblichen freunndtschafft wegen ihrer Eltern, die mit den Geizkoflern
in guetter vertreulichkeit unnd wolbekannt gewöst seien, großes Vertrauen. Weiß
selbst rühmt sich, in die 43 jar mit Geizkoflers Eltern und seinen Brüdern in guet-
ter vertreulichkait gestanden zu haben805. Die Hochzeit zielte darauf ab, diese Be-
ziehungen zu vertiefen. So begehrten Zacharias und Maria Geizkofler sich durch die
heurathen vertreuliche fr: [Freund] zuemachen806. 

Dieses Motiv wurde ergänzt durch die Überlegung, dass beide Familienväter
einen ähnlichen sozialen Hintergrund hatten. Beide waren soziale Aufsteiger, die
äußerst vermögend waren. Geizkofler vertrat die Ansicht, dass bei Ehebündnissen
einem alten sprichwort gemäß, keine Heirat besser sei, als wenn gleichheit be-
stehe807. Auch Weiß war der Meinung, dass man auf gleichhait zwischen den Ehe-
partnern achten müsse. Wenn man bei einer Heirat zu gar hoch hinaus will, so ist
alzeit haß, neith unnd aller widerwillen unnder der freundtschafft. Man sei nämlich
der ganntzen freundtschafft, wo man in so hohe geschlecht heurathen thuet, knecht,
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801 StAL B90 Bü 869, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Moos, 1615 VIII 31.
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müsse sich schmiegen und piegen und habe trotzdem nur unwillen und unfreundt-
schafft zu erwarten808.

Der Überschuss an symbolischem Kapital, den altadlige Heiratspartner mit-
brachten, musste von sozialen Aufsteigern durch Transfers anderer Kapitalsorten,
vor allem von Geld, kompensiert werden. Die Familie des sozialen Aufsteigers war
diesen ständig obligiert809. Daher spielten bei der Heirat zwischen Ferdinand und
Felicitas finanzielle Aspekte eine zentrale Rolle. Im Gegensatz zur Einheirat in eine
altadlige Familie konnten beide Hausväter ihren Geschlechtern das von ihnen auf-
gebaute Vermögen bewahren. So berichtete Geizkofler, dass er zwar etlicher maßen
ursach und Möglichkeiten hätte, sich mit geschlechtern des schwäbischen Adels
merers zue befreündten. An exempln anderer habe er allerdings erkannt, dass man,
wenn man aestimirt werden wolle, der freündtschafften knecht sein und ihnen 
mit gellt ahnlehen helfen müsse. Andernfalls ziehe man sich unfreündtschafft zu.
Deshalb bevorzuge er die Heirat seines Sohnes mit Weiß’ Tochter, da er sich so
vertreuliche fr: [= Freund] […] machen könne und gahr nit ein subiection oder last
auf […]laden werde810.

Weiß argumentierte ebenso. Heiraten mit Angehörigen von Familien des öster-
reichischen Ritter- und Herrenstands habe er bisher immer abgelehnt, weil diese
hochtrogen, stoltz und verschwentisch seien und ehe gelt als konnftige guette
freundtschafft suechen811. Obwohl ihm von den bisherigen Brautwerbern und deren
Familien vil gulten perg versprochen worden seien und mit gar schenen wordten
suggeriert worden sei, dass dadurch [s]ein geschlecht erhöbt würdte, habe er doch
Bedenken gehabt. So fürchte er, das ainer nit allain vatter und muetter, sambten
geschwistrigeten mues erhalten, sonder ain ganntze freunndtschafft wolten, was sie
begerten von mir haben, were man innen nit mit allem als balt wilferig, so were 
feur im dach, unnd würdt ainer von innen [= ihnen] allen unwillen, unruehe und
feintschafft haben. Angehörige des alten Adels würden dahin trachten, nur gelt und
guet [zu] bekomen und […] anndere umb das irig und zum verterben [zu] bringen812.
Die Bedeutung finanzieller Motive wird auch daran deutlich, dass Geizkofler gegen-
über Weiß seine Schuldenfreiheit und die hohen Unterhaltszahlungen, die er seinem
Sohn zukommen lassen wollte, betonte813. Er signalisierte damit, dass dem Braut-
vater und dessen Familie abgesehen von der Mitgift keine Kosten durch die Heirat
entstehen würden.

Auch bestimmten konfessionell-religiöse Motive die Eheschließung. Weiß gab
Geizkofler zu verstehen, dass es sich ansechen last, das dise heurath von dem all-
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811 StAL B90 Bü 897, Christoph Weiß an Z. G. (Ausf.), Wels, 1615 VI 16.
812 StAL B90 Bü 899, Christoph Weiß an Z. G. (Ausf.), Niederwallsee, 1615 VIII 07.
813 Vgl. ebd., Z. G. an Christoph Weiß (Entw.), Haunsheim, 1615 VII 14/24, und ebd., Instruk-

tion Z. G.s für Ferdinand Geizkofler (Entw.), Haunsheim, 1615 IX 09.
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mechtigen gott beschaffen. Nach dem religiösen Verständnis beider Väter wurden
Heiraten von Gott vorherbestimmt. Die Indikatoren hierfür waren die Liebe und
Zuneigung und angesichts einer religiös legitimierten Gesellschaftsordnung die
ständische Gleichheit der künftigen Eheleute. Wenn man bei der Wahl des Ehe-
partners ain gleichhait helt und es mit gott anfenngt, hätten Heiraten am bösten iren
vortgang, ein glückhseellige gesonnte haußhaltung unnd sein bey gott und den
menschen angenemb, weil die heurathen von gott beschaffen sein814. Felicitas und
Ferdinand sollten bei ihrer Begegnung in Niederwallsee herausfinden, was gott inen
baider seits fir gedanckh eingöben wölle815. Für Geizkofler spielte noch ein weiteres
religiöses Motiv eine Rolle. Er glaubte, die Ehe von Felicitas und Ferdinand werde
von Gott besonders begünstigt werden, da Gottes Segen auf dem wirtschaftlich er-
folgreichen Christoph Weiß ruhe816. Für Weiß als Vater der Braut stand als ethischer
Aspekt die Fürsorge für seine Tochter im Vordergrund. Seine Ablehnung einer Hei-
rat mit einem niederösterreichischen Adelsgeschlecht begründete damit, dass die
durch seine Weigerung zu finanzieller Unterstützung entstehende feintschafft […]
bey ainer ganntzen freundtschafft mein liebe tochter mueste entgelten817. 

Für die Partnerwahl mitentscheidend waren auch die individuellen Eigenschaften
der zukünftigen Ehepartner, die die Eltern in leuchtenden Farben darstellten, wobei
sie auf die Möglichkeiten anderer standesgemäßer Heiraten und somit den „Wert“
ihrer Kinder auf dem Heiratsmarkt hinwiesen. So führte Weiß Geizkofler vor
Augen, welch gute Partie seine Tochter sei, denn sie habe etlich herrn: und ritter-
stanth fürneme hoche geschlecht, die umb sy werben818. Tatsächlich hielt zur selben
Zeit auch Gotthart Welz von Spiegelfeld, der einem steiermärkischen Uradels-
geschlecht entstammte819, um Felicitas’ Hand an820. Auch Geizkofler pries den Wert
seines Sohnes, dem von uhrallten herrngeschlechtern im reich Heiraten angetragen
worden seien821.

Geizkofler schrieb Ferdinand topisch positive Eigenschaften als Sohn und zu-
künftigem Hausvater zu. Der evozierte Tugendkatalog lässt sich in religiös-mora-
lische Vorzüge, geistige Fähigkeiten und charakterliche Wesenszüge gliedern, die
Ferdinand als frommen Christen und als vorbildlichen jungen Adligen erscheinen
lassen. Er sei von jugent auf gottsförchtig, wahrhafftig [und] redlich gewesen, zudem
ein feindt des spils, trinckhens und aller untugentten. Ebenso verfüge er über Intel-
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814 Ebd., Christoph Weiß an Z. G. (Ausf.), Niederwallsee, 1615 VIII 07.
815 Ebd., Instruktion Z. G.s für Ferdinand Geizkofler (Entw.), Haunsheim, 1615 IX 09.
816 Vgl. ebd. Nach Geizkoflers Ansicht hätte Felicitas ältern […], so den reich sögen gottes

augenscheinlich gehabt, daher werde die göttliche gnad und benediction […] nit außbleiben.
817 StAL B90 Bü 899, Christoph Weiß an Z. G. (Ausf.), Niederwallsee, 1615 VIII 07.
818 StAL B90 Bü 897, Christoph Weiß an Z. G. (Ausf.), Wels, 1615 VI 16.
819 Zu den Welz von Spiegelfeld vgl. Siebmacher, Bd. 26, S. 531– 539. 
820 Vgl. StAL B90 Bü 899, Gotthart Welz an Christoph Weiß, Wels, 1615 VII 07. In StAL B90

Bü 899 finden sich auch noch weitere Werbungsschreiben Welz’. Die Schreiben sandte Weiß
offensichtlich als Belege für seine Behauptung an Geizkofler.

821 StAL B90 Bü 899, Z. G. an Christoph Weiß (Entw.), Haunsheim, 1615 VII 14/24.
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ligenz (verstandt und hürn). Auch an adligen Tugenden erscheine kein Mangel. So
sei er auch ains dapfern, herrischen gemüetts. Dies befähige ihn, dz seinige zu meh-
ren und nicht zu ringern822. Das skizzierte Idealbild entsprach dem des erfolgreich
und sparsam wirtschaftenden adligen Hausvaters, das auch Weiß’ Vorstellungswelt
prägte. Was, so fragte er rhetorisch, könne der mensch auf diser welt, merers haben,
als wen der gesonnth und ain stille fridliche wirthschafft unnd nit vil anndren obli-
giert ist823. 

Weiß entwarf ein entsprechendes Bild von seiner Tochter als adliger Hausfrau.
Dazu zählten ebenfalls religiös-moralische Werte. Er hob ihre Frömmigkeit (gottes
forcht), tugent und ihren Gehorsam gegenüber ihren Eltern sowie ihrem zukünf-
tigen Mann und dessen Eltern hervor. Weiß erklärte Geizkofler, dass Felicitas sich
bey der frauen [= Maria Geizkofler] dermassen würdte accomodirn unnd in allem
respectieren und gehorsamb laisten, als wens ir eheleibliche tochter wer. Demut 
und Gehorsam stellten auch in Maria Geizkoflers Augen zentrale Tugenden einer
Ehefrau dar. Als ihr Sohn nach Felicitas’ frühem Tod wieder auf Brautschau ging,
mahnte sie ihn, die neue Braut müsse ein diemüettiges, gehorßames herz haben824.
Von einer Frau wurden aber auch intellektuelle und praktische Fähigkeiten ge-
fordert. Folglich lobte Weiß den verstanth seiner Tochter und insbesondere ihre
Fähigkeit zur umsichtigen Führung eines adligen Haushalts. Er versicherte, dass 
sie kainem man gewis nicht verhaussen oder unnutz verthain [werde], dan sie hatt
solches bey mir oder irer frau muetter nicht gelernnth noch gesehen825. Im Hinblick
auf den biologischen Fostbestand der Familie standen auch die körperlichen Eigen-
schaften der Braut auf dem Prüfstand. Ihre Schönheit wurde dadurch belegt, dass
den zukünftigen Schwiegereltern ihr Porträt zugesandt wurde826. Außerdem war
körperliche Unversehrtheit wichtig. Als Ferdinand 1619 erneut auf der Suche nach
einer Braut war, empfahl ihm seine Mutter: Von der hochen seütten der ins Auge ge-
fassten Braut wisse die Madl nichts, sie schlug daher vor, mann könntes von ainem
bekhantten schneider durch ain zech oder trinckhgeltt innen werden827.

Ferdinand fügte sich den Heiratswünschen seiner Eltern. In einem Gutachten, das
er um 1620 für seinen Schwager Christoph Ludwig Weiß verfasste, wird allerdings
deutlich, dass seine Heiratsziele sich deutlich von denen seines Vaters unterschieden.
Eine zentrale Intention war zwar auch die erhaltung nahmens und stammens, die
biologische Kontinuität der Familie. Jedoch orientierten sich die Ratschläge vor
allem am Gewinn von sozialem und symbolischem Kapital durch die Heirat in eine
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822 Ebd., Z. G. an Christoph Weiß (Abschr.), Haunsheim, 1615 VIII 22.
823 Ebd., Christoph Weiß an Z. G. (Ausf.), Niederwallsee, 1615 VIII 07.
824 StAL B90 Bü 865, Maria Geizkofler an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), Haunsheim, 1619

VIII 16.
825 StAL B90 Bü 899, Christoph Weiß an Z. G. (Ausf.), Niederwallsee, 1615 VIII 07.
826 Vgl. ebd., Z. G. an Christoph Weiß (Entw.), Haunsheim, 1615 XI 06.
827 StAL B90 Bü 865, Maria Geizkofler an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), Haunsheim, 1619

VIII 16.
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altadlige Familie. Da Weiß als sozialer Aufsteiger im österreichischen Adel nur
schwach verankert sei, soziale Beziehungen aber eine entscheidende Rolle spielten,
sei es vor allem wichtig, sein network durch eine Heirat zu vergrößern (sich durch
einen ansehenlichen […] heürat eine neue freündschafft zuemachen). Die Heirat in
ein alte[s] ehrliche[s] geschlecht […] auß dem herren oder ritterstand diente Ferdi-
nands Ansicht nach auch der Mehrung der Ehre der Aufsteigerfamilie. So schärfte
Ferdinand seinem Schwager im Hinblick auf dessen Agnaten ein, die den Aufstieg
Christoph Weiß’ nicht mitvollzogen hatten, sich fürnemblichen zue seines gleichen
[zu] halte[n] unnd sich durch allzuegroße familiaritet und gemeinschafft mit anderen
nit verächtlich [zu] mache[n]. Demgegenüber betrachtete er ökonomische Aspekte
– angesichts des Vermögens des jungen Weiß – als zweitrangig. In Hinblick auf
konfessionelle und religiöse Kriterien stimmte Ferdinand mit seinem Vater überein:
Entscheidend sei, dass die Braut der gleichen Konfession (seiner religion) angehöre,
und dass ihre Eltern fromm und gottesfürchtig seien. Dieser Aspekt schien so wich-
tig, dass die Aufzählung adliger und religiöser Qualitäten der Eltern auf sprachlicher
Ebene untrennbar miteinander verbunden war. Die zukünftige Frau sollte von from-
men, ehrlichen, gottsförchtigen eltern gueten nahmens unnd beruefs abstammen828.
Diese Kriterien finden sich auch bei Ferdinands späteren Heiraten. Nachdem Felici-
tas schon 1618 gestorben war, heiratete er 1629 Elisabeth von Teuffenbach und 1648
Maria Polyxena von Teuffenbach, deren Cousine. Beide entstammten einem alten
steirischen, protestantischen Herrenstandsgeschlecht829. 

Das von Geizkofler organisierte Hochzeitsfest für Ferdinand und Felicitas fand
am 8. Mai 1616 auf Schloss Haunsheim statt. Es diente wie die anderen Feste im
Kreise der Familie der Demonstration, Reproduktion und Übertragung des sozia-
len Kapitals. Durch Benachrichtigungen über die Heirat und Einladungen zum Fest
wurden die sozialen Beziehungen Geizkoflers zu seinen Verwandten, Dienstherren,
fürstlichen Patronen, Freunden und ausgewählten Dienern und Klienten aktuali-
siert und gefestigt. Die Liste der Einladungsschreiben umfasst über 200 Personen
aus dem Reich und den österreichischen Erblanden sowie deren Familien830. Neben
der Familie Geizkofler und deren kognatischer Verwandtschaft wurden die Ange-
hörigen der Familie Rehlinger, zahlreiche merchant bankers aus Oberdeutschland
und den Erblanden, die Angehörigen des Hauses Österreich und deren Diener,
etliche protestantische Fürsten aus Südwestdeutschland und deren Räte und Diener
sowie einige ständische Adlige aus den Erblanden, etwa Georg Erasmus von
Tschernembl, eingeladen. Ein Großteil der eingeladenen Gäste sagte – meist wegen
der weiten Anreise oder ihres Gesundheitszustandes – ab831. Insgesamt nahmen 
78 Personen am Fest teil. Anwesend waren die Familie Weiß sowie etliche agnati-
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828 StAL B90 Bü 903, Ferdinand Geizkofler an Christoph Ludwig Weiß (Entw.), [o. O.], [o. D.,
um 1620].

829 Vgl. Siebmacher, Bd. 26,2, Niederösterreich, S. 315 – 321.
830 Vgl. hierzu StAL B90 Bü 886, Verzeichnis der Einladungen (Ausf.), [o. O., o. D.].
831 Vgl. hierzu die Briefwechsel in StAL B90 Bü 886 – 890.
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sche und kognatische Angehörige der Familien Geizkofler und Rehlinger. Dazu
kamen die Abgesandten des Hauses Österreich und deren Frauen und Kinder,
einige Angehörige des württembergischen Hofs, die zum Großteil der schwä-
bischen Reichsritterschaft angehörten, sowie zahlreiche andere Mitglieder dieser
ständischen Korporation. Zudem nahmen einige österreichische Adlige am Fest teil,
die Weiß nach Oberdeutschland begleitet hatten832. Im Besucherkreis spiegelt sich
also weniger das gesamte Netzwerk wider als vielmehr die engere Verwandtschaft
sowie die ständische Korporation, in die die Geizkofler integriert waren.

Symbolische Formen der Ehrzuschreibung finden sich seitens des Gastgebers in
der Unterbringung der Gäste nach ihrem ständischen Rang. Die kaiserlichen und
fürstlichen Gesandten wurden in den besten Gemächern des Schlosses einquartiert.
Der kaiserliche und erzherzogliche Gesandte Bero von Rechberg beispielsweise
erhielt das Zimmer des Hausherrn833. Abwesender wurde bei Tisch in Form von
„Rundtrünken“ und in der Kirche beim Gebet gedacht. So versicherte Geizkofler
Ludwig Camerarius, seiner und des pfälzischen Kurfürsten solle in dem gebett und
auch bei der löblichen compagnia […] mit einem treu eifferigen wunsch zu aller ge-
deihlicher und ersprießlicher wolfahrt gedacht werden834. Abwesende schrieben
dem Brautpaar und den Brauteltern Ehre zu, indem sie baten, in ihrem Namen auf
das Brautpaar zu trinken835, oder selbst versprachen, auf die Neuvermählten anzu-
stoßen. Der Wiener Kaufmann Elias Bayr versprach, mit guethen freundten diß
vest, auch [zu] zelaberiern [= zelebrieren] und in gesundt deß adenlichen breudt-
volckh und der Brauteltern mit ezlichen rundt drinckhel in der selben gesundthait
dreulichen ingedenckh zu sein und sich darbei eineß guethen reischl [= Rausch] [zu]
befleißen836.

Die Gäste und Eingeladenen kommunizierten ihre Bindung an das Brautpaar und
dessen Eltern durch Geschenke wie beispielsweise Silbergeschirr837. Die Bedeutung,
die der Schenkende der Beziehung zumaß, wurde über den Preis spezifiziert. So
bewilligte Friedrich von Fürstenberg die erhebliche Summe von 250 fl. für eine Ver-
ehrung, erwarb diese aber nicht selbst, sondern sein Gesandter Hans Georg Egloff
von Zell forderte Geizkofler auf, er möge etwas, das Ferdinand und Felicitas am
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832 Vgl. StAL B90 Bü 886, Verzeichnis der Hochzeitsgäste, [o. O., o. D.].
833 Ebd., Verzeichnis der Unterkünfte, [o. O., o. D.].
834 StAL B90 Bü 891, Z. G. an Ludwig Camerarius (Entw.), Haunsheim, 1616 IV 15.
835 Vgl. z. B. StAL B90 Bü 890, Christoph Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Moos, 1616 V 02.
836 Ebd., Elias Bayr d. Ä. an Z. G. (Ausf.), Wien, 1616 III 10.
837 Nachweisen lässt sich dies z. B. für Kaiser Matthias (StAL B90 Bü 886, Ks. Matthias an

Johann Eustach von Westernach (Ausf.), Prag, 1616 IV 11), Herzog Johann Friedrich von
Württemberg (Vgl. Adam: Landtagsakten, Bd. 3, S. 775), Hans von Bodeck (Vgl. StAL B90
Bü 890, Karl Rehlinger an Z. G. (Ausf.), Augsburg, 1616 IV 30), Endres Imhoff (Vgl. ebd.),
Karl Albertinelli (Vgl. StAL B90 Bü 890, Karl Albertinelli an Z. G. (Ausf.), Graz, 1616 IV
20), Karl Rehlinger und Daniel Besserer (Vgl. StAL B90 Bü 889, Karl Rehlinger und Daniel
Besserer an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), Augsburg, 1616 IV 24) oder Hans Werner von
Raitenau (Vgl. StAL B90 Bü 888, Öfingen 1616 V 04).
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fueglichsten und angenämisten auf 250. fl. werth dergestalltt bestellen und anfrüm-
ben laßen, das ich es zu meiner ankunfft nacher Honßheim finden möge. Dies war
allerdings nicht die Regel, denn Egloff bat Geizkofler für diß zumuothen um Ver-
zeihung838. Dass Geschenke in Form von Silbergeschirr nicht nur dazu dienten,
symbolisch die Beziehung zu aktualisieren, sondern sie auch im Sinne der Memoria
zu perpetuieren, zeigt das Dankschreiben Geizkoflers an Friedrich von Solms. Des-
sen Geschenk contestier[t]e nach Geizkoflers Auffassung nicht nur die affection des
Grafen zu Ferdinand, sondern er versprach auch, dass daßselbige von den angehen-
den eheleüthen pro memoria auffgehoben werde839.

Durch das Fest und die Ladschreiben sollte auch das soziale Kapital des Vaters auf
den Sohn und dessen Frau übertragen werden. Den Schreiben an Dienstherren und
Patrone am Kaiserhof wurden Bitten um Übertragung ihrer Gunst auf den Sohn
eingefügt. Gegenüber Paul Sixt Trautson erinnerte Geizkofler dankbar an die gro-
ßen gnaden und wolthaten, die Trautson, dessen Vater und Vorfahren ihm und der
Familie Geizkofler jederzeit erwiesen hätten. Damit Trautson verspiere, dass nicht
nur Geizkofler in der gehorsamen devotion […] verharen wolle, sondern auch sein
Sohn sich dergestalt zu insinuiern und zu verbinden begere, wolle er ihn zur Hoch-
zeit laden840. Im Zusammenhang mit der Hochzeit bemühte sich Geizkofler auch
seine Beziehung zu Karl von Liechtenstein auf Ferdinand zu übertragen. Der Fürst
hatte für die Hochzeit eine kostbare Kutsche zur Verfügung gestellt und bat, ihm
schnittling von am Neckar angebauten Weinreben zu beschaffen. Geizkofler beauf-
tragte seinen Sohn, Camerarius darum zu bitten, nicht ohne hinzuzufügen, wann
man die leüth bey favor erhalten will, mueß man geflißen sein, ihnen satisfaction zu-
geben841. Wichtige Freunde aus der Reichsritterschaft, die persönlich auf dem Fest
erschienen, sollten dem Brautpaar und den Eltern der Braut auf dem Fest vorgestellt
werden. In den networks der schwäbischen Ritterschaft kam auch der Verflechtung
der adligen Frauen eine große Bedeutung zu. So schrieb Geizkofler an Weiß, dass
Crescentia von Freyberg zur Hochzeit erscheinen wolle, um kundtschaff mit Weiß’
Frau und Tochter zu schließen. Dies sehe er deshalb gerne, da sie ein sehr rathsam
und treuherzige frau und mir gar vertraut ist842. 

Das Fest bot hinsichtlich des networks auch Risiken. Die Gefahr, einzelne Perso-
nen zu beleidigen, indem sie nicht eingeladen wurden, war nur eines. Deshalb lud
Geizkofler nur den Kaiser, die österreichischen Erzherzöge und den Herzog von
Württemberg ein, bei denen er oder sein Sohn in Diensten standen, da er – wie er
sagte – nicht genügend raum oder gelegenheit hätte, andere kurfürstliche oder fürst-
liche Gesandte unterzubringen. Würde er die Gesandten übereinander steckhen, so
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838 StAL B90 Bü 889, Hans Georg Egloff von Zell an Z. G. (Ausf.), Immendingen, 1616 III 27.
839 StAL B90 Bü 888, Z. G. an Friedrich von Solms (Entw.), Haunsheim, 1616 IV 19.
840 Ebd., Z. G. an Paul Sixt Trautson (Entw.), Haunsheim, 1616 II 28.
841 StAL B90 Bü 864, Z. G. an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), [o. O.], [o. D., 1616].
842 StAL B90 Bü 897, Z. G. an Christoph Weiß (Entw.), Haunsheim, 1616 III/IV 23/02.
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könnte ihm das übel außgedeütet werden843. Auch seinem Sohn gegenüber äußerte
er sich dahingehend, dass er die gezimmende losierung [= Unterbringung] einer
größeren Zahl von Gesandten nicht garantieren könne. Außerdem fürchtete er
Präzedenzstreitigkeiten zwischen den Fürsten, da die Einladung vieler Fürsten ge-
mainklich competenz unnd hessigen streit verursache. Hätte er außer den Dienst-
herren noch andere Fürsten zu Gast gebeten, andere aber wiederum nicht, hätte er
sich überdies deren Zorn zugezogen844.

Durch Statuskonsum wurde das symbolische Kapital der Familien Geizkofler
und Weiß reproduziert. Dieser lässt sich vor allem bei den Ausgaben für Nahrungs-
mittel und Kleidung für die Hochzeitsfeierlichkeiten konstatieren. Insgesamt be-
liefen sich die in der Rechnung aufgeführten Ausgaben, bei denen die Aufwen-
dungen für Kleidung fehlen, auf 4317 fl. 19 kr. 5 h. Davon entfiel der Großteil auf
Ausgaben für kostspielige und damit das Prestige steigernde Speisen und Getränke.
Unter anderem wurden für Wein 1452 fl. 16 kr. 5 h. aufgewandt, für federwilpret
279 fl. 55 kr., für hirschen wilpret und reher 25 fl. 20 kr., für sied und bratflaisch
192 fl. 22 kr. und für fisch 269 fl. 44 kr. sowie für Gewürze und Konfekt 401 fl. 8 kr.
Der repräsentative Charakter der Speisen wird dadurch deutlich, dass ein Teil der
pasteten und sulzen vergoldet wurde. Die wirtschaftlichen Erwägungen Geizkoflers
bei der Vorbereitung der Hochzeit oszillierten zwischen kaufmännischer Rationa-
lität und der adligen „Ökonomie der Ehre“. So stimmte Christoph Weiß in Hinblick
auf das Fest Geizkofler zu: ist meines humor gar nit, vil unnutz zu spentiren, aber
was zu ehrn gehört, [sähe ich] auch nicht gern, das was manglen soll 845.

Auch für Kleiderluxus wurden hohe Summen aufgewandt. Ferdinand ließ sich für
die Hochzeit in Prag insgesamt vier verschiedene – teilweise mit Gold bestickte –
Garnituren anfertigen846, deren Kosten er auf 3500 fl. schätzte847. Auch bei diesen
Ausgaben schwankten Geizkofler und sein Sohn zwischen Sparsamkeit und Status-
demonstration. Während Geizkofler eher auf die Verringerung der Kosten bedacht
war, war seinem Sohn vor allem an der Reputation gelegen. So erklärte Ferdinand:
Ich begehr keinen überfluß [bei den Kleidern], wollte aber auch gern, dz es con
reputatione und polito zueging848. Hingegen entgegnete der Vater: Waß deine kleider
belangt, bin ich mit deinem vorschlag zufriden, doch mach es also, dz der uncosten
zuerschwingen849. Hinsichtlich luxuriöser Kleidung trat Ferdinand auch in Status-
konkurrenz mit der Familie der Braut. Dadurch wurden auch die Geschlechter-
rollen symbolisch ausgedrückt. So hatten sich die Geizkofler verpflichtet, sieben
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843 StAL B90 Bü 890, Z. G. an den Pfleger zu Gundelfingen (Entw.), Haunsheim, 1616 III
01/11.

844 StAL B90 Bü 864, Z. G. an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), Haunsheim, 1616 II/III 23/04.
845 StAL B90 Bü 899, Christoph Weiß an Zacharias Geizkofler (Ausf.), Niederwallsee, 1615 

X 19.
846 StAL B90 Bü 885, Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), [o. O., Prag], [o. D., 1615].
847 Vgl. ebd., Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Prag, 1615 XI 18/28.
848 Ebd., Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Prag, 1615 XI 06/16.
849 StAL B90 Bü 864, Z. G. an Ferdinand Geizkofler (Entw.), Haunsheim, 1615 XI 11/22.
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Dutzend Edelstein-Rosen für das Brautkleid anfertigen zu lassen. Ferdinand vertrat
die Meinung, dass sie nicht aus Diamanten hergestellt werden sollten, dann billich
sollten die meinige stattlicher sein als die ihrige. Für Felicitas seien Perlen gut genug
– nicht ohne hinzuzufügen: und hetten doch die unsrigen ein beßers ahnsehen850.

Der adligen Selbstdarstellung der Familie entsprangen an die höfische Festkultur
angelehnte Elemente wie Hofämter, die im Rahmen des Festes von Verwandten,
Freunden und Dienern ausgeübt wurden. Beispielsweise fungierten der württem-
bergische Hauptmann Hamann von Offenburg und Jobst Ettenharter als Hof-
meister bzw. Frauenzimmerhofmeister, drei jüngere Adlige übernahmen die Rolle
der fürschneider. Ein Teil dieser Hofämter war angesichts der Menge der Gäste, ihrer
Diener und Pferde (203) auch funktional durch die Logistik bedingt wie die Rollen
eines Quartier-, Küchen-, Keller- oder Gesindehofmeisters851. Zu den Hofämtern
kam als ein weiteres adlig-höfisches Festelement ein Turnier mit Ring- und Kopf-
rennen852.

2.4 Zusammenfassung

Die Praxis der Familienpolitik in der Kernfamilie war geprägt durch große Aufwen-
dungen ökonomischen und sozialen Kapitals in den Transfer kulturellen, sozialen,
ökonomischen und symbolischen Kapitals vom Vater auf den Sohn. Im Mittelpunkt
dieser Strategien stand das Ziel Geizkoflers, das von ihm im Laufe seiner Karriere
erworbene materielle und immaterielle Kapital auf seinen Sohn zu übertragen und es
auf diese Weise dem Geschlecht zu sichern. Die Investitionen folgten einem öko-
nomischen Kosten-Nutzen-Kalkül. Die Bildungs-, Karriere- und Heiratsstrategien
waren hinsichtlich des Ressourcentransfers multifunktional. Die Kavalierstour
diente nicht nur dem Erwerb kulturellen, sondern auch der Erlangung sozialen und
symbolischen Kapitals. Durch die Aufenthalte bei Hof sollten soziale Beziehungen
aufgebaut werden, außerdem ermöglichten sie es Ferdinand, durch den Umgang mit
höfischen Adligen sein kulturelles Kapital und durch die Demonstration höfischer
Tugenden sein Prestige zu mehren. Durch die Heirat und das Hochzeitsfest sollten
sowohl soziale Beziehungen übertragen und gefestigt, als auch der erworbene Wohl-
stand gesichert werden.

Mit jeder der Stationen von Geizkoflers Familienpolitik lassen sich bestimmte
Ziele verbinden. Auf der Kavalierstour sollte kulturelles und symbolisches Kapital
durch Vermittlung theoretischen Wissens und praktischer Fertigkeiten tradiert
werden, die für die politischen und militärischen Dienste und einen adligen und
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850 StAL B90 Bü 885, Ferdinand Geizkofler an Z. G. (Ausf.), Prag, 1615 XI 06/16.
851 StAL B90 Bü 886, Verzeichnis der Hochzeitsgäste (Ausf.), [o. O., o. D.].
852 Vgl. StAL B90 Bü 889, Christoph von Laimingen an Z. G. (Ausf.), Esslingen, 1616 IV 18/28,

und StAL B90 Bü 864, Z. G. an Ferdinand Geizkofler (Ausf.), Haunsheim, 1616 III 07/17.

38758_Reihe_B_171  28.05.2009  12:59  Seite 566



höfischen Lebensstil notwendig waren. Die Aufenthalte Ferdinands am württem-
bergischen und am kaiserlichen Hof dienten dazu, soziales Kapital in Form fürst-
licher Gunst und höfischer Patronage zu übertragen und zu gewinnen. Das ökono-
mische Kapital, das Geizkofler im Laufe seines Lebens angehäuft hatte, sollte durch
Heirat mit der Tochter eines reichen sozialen Aufsteigers gesichert werden. Diese
Ziele waren dem familienpolitischen Leitbild Geizkoflers untergeordnet, den er-
worbenen Status in jeder Hinsicht zu bewahren.
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Ergebnisse

Der Ausgangspunkt der Untersuchung war die Frage nach der politischen Kultur
im Heiligen Römischen Reich um 1600, nach der Verbindung von Fürstendienst
und Familienpolitik. Am Beispiel der politischen Karriere des Reichspfennigmeis-
ters Zacharias Geizkofler und seines familienpolitischen Engagements sollte diese
analysiert werden. Unter politischer Kultur wurde „das Ensemble der meist nicht
mehr hinterfragten und daher selbstverständlich maßgebenden politischen Denk-,
Rede- und Verhaltensmuster“1 verstanden, das politisches und familienpolitisches
Handeln prägte. Dabei wurden nicht nur die verschiedenen politischen Ressourcen
und Praxisformen in den Blick genommen, sondern auch die unreflektierten Nor-
men und bewussten Strategien, die den Erwerb und den Einsatz dieser Ressourcen
regelten. Zudem richtete die Untersuchung ihren Fokus auf die diskursive Refle-
xion und Legitimation der untersuchten Praxis und Normen. 

Das Thema impliziert drei Analyseebenen, die im Folgenden zusammengefasst
werden: Die Mikroebene der politischen und familienpolitischen Praxis und die
Strategien sozialen Aufstiegs, die am individuellen Handeln Geizkoflers beobacht-
bar sind, die Mesoebene der politischen Kultur, also diejenigen politischen Wahrneh-
mungs-, Deutungs- und Handlungsmuster, die das individuelle Handeln habituell
prägten, und schließlich die Makroebene des politischen Systems, mithin die politi-
schen Strukturen des Heiligen Römischen Reichs als Handlungsraums, der durch die
von den Mustern der politischen Kultur geprägten Praxis generiert wurde, zugleich
aber einen Rahmen schuf, der das Handeln konditionierte. Dabei ist nach der Bedeu-
tung von Mikropolitik für das Funktionieren dieses politischen Systems zu fragen. 

Zu Beginn seiner steilen Karriere in den Diensten des Hauses Österreich verfügte
der 1560 geborene Geizkofler über zwei entscheidende Ressourcen als Startkapital:
soziales und kulturelles Kapital. Sein soziales Kapital in Gestalt eines weitgreifenden
sozialen networks, das er im Lauf seiner Karriere erheblich ausbauen konnte, war zu
Beginn seiner politischen Laufbahn schon in nuce angelegt. Die Struktur dieses
Netzwerks war durch fünf verschiedene Personengruppen (cluster) bestimmt: Die
Familien Geizkofler und Rehlinger, eine eng verflochtene Gruppe oberdeutscher
merchant bankers, seine Dienstherren aus dem Haus Österreich und deren Räte
sowie seine fürstlichen Patrone aus dem Kreis der protestantischen Union und deren
Räte. An die konfessionell und sozial heterogene, in Tirol und in Oberdeutschland
beheimatete Familie Geizkofler knüpften ihn multiplexe Beziehungen auf Grund-
lage von Verwandtschaft. Die Bedeutung der Verwandtschaft als wichtigste so-
ziale Beziehungsform belegen auch seine äußerst vielschichtigen Bande zu seinen
Schwägern aus der Familie Rehlinger, deren Zusammenhalt durch gemeinsame Kon-
fession, gleiche Standeszugehörigkeit und räumliche Nähe gefestigt wurde. Connu-
bium, commercium und confessio verbanden ihn auch mit in den großen Handels-

1 Reinhard: Staatsgewalt, S.19. 
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zentren Oberdeutschlands beheimateten merchant bankers, die durch Verwandt-
schaft und ökonomische Beziehungen eng mit den Rehlingern verknüpft waren. Im
von Protestanten dominierten Netzwerk nahmen die katholischen Habsburger, bei
denen Geizkofler in einem formalisierten Dienstverhältnis stand, und deren Amts-
träger eine Sonderstellung ein. Durch informelle Klientelverhältnisse war er mit
zahlreichen südwestdeutschen, in der protestantischen Union organisierten Fürsten
und deren Dienern verbunden. In seiner sozialen Zusammensetzung umfasste 
das Netzwerk sowohl Angehörige der politischen Elite des Reiches, die Fürsten und
deren Räte und Diener, als auch Mitglieder der ökonomischen Führungsschicht.
Auffällig sind insbesondere die Mehrfachbindungen zu mehreren fürstlichen
Dienstherren und Patronen. Der geographische Schwerpunkt des Netzwerks lag im
Süden des Reiches, wobei sich regionale Ballungen in Geizkoflers Tiroler Heimat
und im Schwäbischen Kreis abzeichnen, wo er seinen Dienst- und adligen Wohnsitz
hatte. Es umfasste Angehörige aller Konfessionsparteien, von anti-habsburgischen
Calvinisten bis zu strikten Katholiken.

Außerdem bestand Geizkoflers Startkapital aus kulturellem Kapital, das er auf
seiner peregrinatio academica an verschiedenen deutschen, italienischen und franzö-
sischen Universitäten und Fürstenhöfen erwarb. Das Bildungsprogramm umfasste
eine konfessionell-religiöse Erziehung, gelehrte humanistisch-juristische Studien
sowie eine adlig-höfische Standeserziehung. Es vermittelte einerseits Wissen, das ihn
gezielt auf den Fürstendienst vorbereiten sollte, andererseits diente es der Inte-
gration in konfessionelle und ständische Großgruppen und stellte gleichsam einen
Zugangscode zur Karriere dar, der unter anderem auf der Investition kulturellen und
ökonomischen Kapitals beruhte. Diese Integration wurde nicht nur durch den
Erwerb der gruppenspezifischen kulturellen Codes in Form von Wissen und Ver-
haltensrepertoires bewerkstelligt, sondern auch durch die soziale Einbindung in
adlige und gelehrte networks. Dem Studium lagen unterschiedliche Bildungsstrate-
gien der an der Organisation und Finanzierung beteiligten Verwandten sowie des
Studenten selbst zugrunde. Geizkoflers Vater Hans (III.) erblickte im Studium sei-
ner Söhne eine Chance, den sozialen Status seiner Kernfamilie zu sichern, während
Geizkoflers Onkel Michael (II.), der Initiator der Studien, auf den sozialen Aufstieg
des gesamten Geschlechts zielte und die dauerhafte Verankerung seiner Familie in
der Augsburger Konfession anstrebte. Mit diesem Programm setzte er familienpoli-
tische Ziele fort, die schon sein Vater Hans (II.) verfolgt hatte. Die Hoffnungen auf
Aufstieg der Familie verbanden ihn und seine Neffen, die aber überdies nach dem
Gewinn individueller Ehre strebten. 

Ausgestattet mit diesen Ressourcen trat Geizkofler als Rat und Diener in die
Dienste des Hauses Österreich. Seine Fähigkeiten, soziale Beziehungen zu knüpfen
und sich in der adlig-höfischen sowie in der kaufmännischen Welt angemessen zu
verhalten, bildeten sein soziales und kulturelles Kapital während seiner Tätigkeit als
kaiserlicher und erzherzoglicher Rat sowie als Reichspfennigmeister und Oberster
Proviantmeister. Diese beiden politischen Schlüsselressourcen konnte er durch seine
Dienste, die ihn mit den Höfen der Habsburger und der oberdeutschen Reichs-
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fürsten in Verbindung brachten, noch ausbauen. Schon seine Dienste als Gesandter
des Tiroler Erzherzogs Ferdinand am Kaiserhof und zur polnischen Königswahl
zeigen dies exemplarisch. Kam er während seiner Gesandtschaften am Kaiserhof in
Berührung mit dem Kaiser und vor allem den zentralen kaiserlichen Räten, für die er
gegenüber Erzherzog Ferdinand die Stellung eines brokers einnehmen konnte, so
gelang es ihm durch seine Mission nach Polen und seine von Erzherzog Ferdinand
unterstützten Bemühungen, Erzherzog Maximilian zur polnischen Krone zu ver-
helfen, auch in Verbindung zu den beiden jüngsten Brüdern des Kaisers, Maximilian
und Matthias, zu treten. Die Kontakte, die er am Kaiserhof Rudolfs II. hatte knüp-
fen und vertiefen können, sowie die politischen Erfahrungen, die er gewonnen hatte,
kamen ihm nicht zuletzt bei seinem wichtigsten Karriereschritt, der Berufung ins
Amt des Reichspfennigmeisters, zugute. 

Explizit traten in den Berufungsverhandlungen, aber auch während seiner Tätig-
keit als Reichspfennigmeister (1589 –1603) und Oberstproviantmeister (1597–1601)
soziales sowie höfisches und kaufmännisches kulturelles Kapital als zentrale Res-
sourcen bei seinen politisch-ökonomischen Kontakten zu seinen Dienstherren
hervor. Als Reichspfennigmeister fungierte er nicht nur als Einnehmer der Reichs-
steuern, sondern auch als Einwerber von Kontributionen und freiwilligen Hilfen,
als kaiserlicher Kreditmakler und Cheflogistiker des Langen Türkenkriegs (1593 –
1606). Dank seiner politischen Erfahrung und seines Wissens um die Zustände im
Reich, die dem personell auf die Erblande ausgerichteten Kaiserhof oft nicht be-
kannt waren, sowie seiner intensiven Verflechtung in Oberdeutschland erreichte
Geizkofler in der Reichspolitik des Kaiserhofs eine zentrale Stellung, wie sich bei-
spielsweise bei Reichstagen zeigte. Die Kontributionen der Reichsstände erlangte er
häufig nur durch Verhandlungen, bei denen ihm seine guten Kontakte an die Höfe
in Oberdeutschland zugute kamen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass soziale
Beziehungen nur ein „Schmiermittel“ darstellten, entscheidend für die Kontribu-
tion war die politische Abhängigkeit der jeweiligen Stände vom Kaiser. Dazu trat als
Movens für die Steuerzahlung die an den Fürstenhöfen und in den Reichsstädten als
massive Bedrohung wahrgenommene Türkengefahr. 

Die Grundlage seines Kredites, seines symbolischen Kapitals von Vertrauens-
würdigkeit, über das er in der Finanzwelt verfügte, bildete sein soziales Kapital,
seine persönliche Verflechtung mit den wichtigsten oberdeutschen und österreichi-
schen merchant bankers, insbesondere den Fuggern und Lazarus Henckel, sowie
sein kulturelles Kapital im Sinne des Wissens um die Bedeutung der Einhaltung
kaufmännischer Kreditpraxis. Sein Kredit war auch durch sein institutionelles öko-
nomisches Kapital, mithin die Ressourcen des Amts, aus denen er seine Kredite
bezahlen konnte, abgesichert. Die für seine Amtsführung notwendigen Anweisun-
gen der Hofkammer oder die Zahlungen der Reichsstände erlangte er ebenfalls
durch den Einsatz seiner Verflechtung mit dem Kaiserhof, den Höfen der Reichs-
fürsten und den Räten der oberdeutschen Reichsstädte. 

Auch nach seinem Rücktritt vom Amt fungierte Geizkofler dank seiner reichs-
politischen Erfahrung sowie seiner Beziehungen, vor allem ins Lager der protestan-
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tischen Union, als reichspolitischer Ratgeber und Agent der Kaiser Rudolf II. und
Matthias sowie Erzherzog Maximilians. Alle drei nutzten auch seine Kontakte zu
den Finanzeliten des Reichs, um zu Darlehen zu gelangen. Insbesondere in der End-
phase des Langen Türkenkriegs in den Jahren zwischen 1603 und 1606 fungierte er
als Darlehensmakler und Kreditgeber. Wie sehr seine soziale Stellung zugleich
immer noch von der Gunst des Kaisers – dem sozialen Kapital, über das er bei ihm
verfügte – abhängig war, zeigt der habsburgische Bruderzwist. Dieser Konflikt
stellte ihn vor ein Dilemma, da seine soziale Rolle nicht zuletzt auf einem guten
Verhältnis zum Kaiser (sowohl dem aktuellen Rudolf als auch dem potentiellen
Matthias) und den Erzherzögen beruhte. Während die in den Erblanden reich be-
güterten malkontenten Höflinge Rudolfs II., die sich Matthias anschlossen, durch
ihre verwandtschaftliche Einbindung in den erbländischen Hochadel über eine 
von kaiserlicher Gunst unabhängigere Stellung verfügten, war Geizkofler für seine
Patrone, Freunde und Klienten im Reich vor allem deswegen interessant, weil 
er gute Kontakte zum Kaiserhof besaß. Obwohl Geizkofler Rudolf II. als nicht
mehr regierungsfähig betrachtete, versuchte er dennoch, sich alle Optionen offen 
zu halten. Einerseits wandte er sich – trotz seiner offenen Kritik an der Regierung
Rudolfs II. – nicht vollständig vom Kaiserhof ab, andererseits unterstützte er Mat-
thias heimlich als Verbindungsmann zu den protestantischen Reichsfürsten. Sein
Spiel zahlte sich aus. Auch unter Matthias war er ein wichtiger reichspolitischer
Ratgeber, obgleich er die Bedeutung, die er unter Rudolf II. besessen hatte, nicht
wiedererlangte.

Seit ca. 1600 war Geizkofler auch den Pfalzgrafen von Neuburg und den Herzö-
gen von Württemberg als Klient verbunden. Diese Beziehungen, die in nuce schon
bei Geizkoflers Amtsantritt als Reichspfennigmeister bestanden, waren teilweise
durch Geizkoflers Dienste als Reichspfennigmeister und die daraus resultierenden
Kontakte zu den dem Kaiser in besonderer Weise zugeneigten oder vom Kaiser in
hohem Maße abhängigen Höfen in Neuburg und Stuttgart gewachsen, teilweise
hatte Geizkofler die Beziehungen aber bewusst gepflegt und ausgebaut – wie am
Beispiel der regelmäßigen Nachrichten, die er Pfalzgraf Philipp Ludwig zukommen
ließ, oder der Geschenke an den präsumtiven Nachfolger Herzog Friedrichs deut-
lich wurde. Die zentralen Beziehungsfelder, auf denen Geizkofler und seine Patrone
interagierten, waren das politische und das ökonomische Feld. Diese Beziehungen
beruhten nicht zuletzt auf einem Nutzenkalkül. Geizkofler verfügte insbesondere
über soziales Kapital – einerseits in Form von Einfluss am Kaiserhof, andererseits
in Form verwandtschaftlicher und freundschaftlicher Verflechtung mit wichtigen
oberdeutschen merchant bankers. Auf der politischen Bühne – und vor allem 
hinter ihr – bestanden die Leistungen Geizkoflers erstens darin, als Informant und
Ratgeber tätig zu werden. Zweitens nutzten sowohl die Württemberger als auch die
Neuburger Geizkoflers soziales Kapital und setzten ihn als broker am Kaiserhof
ein. Bemerkenswert ist dabei, dass auch die Kaiser und der Kaiserhof begannen,
Geizkoflers Einfluss an den Höfen in Neuburg und Stuttgart für ihre Zwecke zu
instrumentalisieren. Seine Kontakte zur Finanzwelt nutzte Geizkofler dazu, auch
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für die Neuburger und Württemberger als Finanzmakler tätig zu werden und einen
wesentlichen Beitrag zur „Staatsfinanz“ der beiden Fürstentümer zu leisten. 

Die Gegenleistungen für seine klientelären Dienste für die Pfalzgrafen und Her-
zöge bestanden in materiellen und immateriellen Profiten. Soziales Kapital erwuchs
ihm in Form der reziproken Verpflichtung seiner Patrone für die geleisteten Dienste
am Kaiserhof und in der Finanzwelt. Das gewonnene soziale Kapital bestand vor
allem in Karrierechancen für seinen Sohn, der später in württembergischen Diensten
reüssierte, aber während seiner Studienreise auch am Hof des damals noch protes-
tantischen Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm, der schriftlich zusicherte, sich den sozia-
len Aufstieg der Familie Geizkofler angelegen sein zu lassen, große Gnade erlangte.
Zudem brachten ihm seine Dienste symbolische Profite, wie die prestigeträchtige
Belehnung mit Hochjagden und dem Blutbann in Haunsheim. Es wurde aber auch
deutlich, dass diese Gegenleistungen den Klienten weiter an seine Patrone banden.
Ökonomische Profite erzielte Geizkofler anders als durch seine Dienste für den
Kaiser und die Erzherzöge kaum. Weder profitierte er von seiner Tätigkeit als Dar-
lehensvermittler, noch erhielt er nennenswerte finanzielle Gratifikationen. Fundiert
wurden die informellen Klientelbeziehungen in sehr viel stärkerem Maße, als dies 
bei den formalisierten Dienstverhältnissen üblich war, durch einen beiderseitigen
Austausch symbolischer Güter in Form regelmäßiger Geschenke, die nicht zuletzt
auch von Geizkofler ausgingen und ein Zeichen seines Selbstbewusstseins waren.

Aus seinen Diensten als Rat und Diener des Hauses Österreich dagegen zog
Geizkofler erhebliche ökonomische Profite. Im Laufe seiner Karriere baute er ein
Vermögen in Höhe von ca. 600 000 fl. auf. Der Vergleich mit seinem väterlichen Erbe
legt nahe, dass einer der wichtigsten Effekte und eines der wichtigsten Motive des
Fürstendienstes materieller Gewinn war. Der Fürstendienst war offensiv auf ökono-
mische Profite ausgerichtet. So war Geizkofler aktiv darum bemüht, durch gezielte
Interventionen bei seinen Dienstherren finanzielle Zuwendungen, beispielsweise in
Form von Besoldung, Spesen, Gnadengeldern und Gnadenlehen zu erhalten. Darü-
ber hinaus bekam er auch Verehrungen von Personen, mit denen er während seines
Dienstes in Kontakt trat. Erheblichen Profit machte er in seiner Stellung als Reichs-
pfennigmeister vermutlich auch mit teilweise verdeckten Darlehensgeschäften mit
seinem Amt. 

Die Investitionsstrategien für sein Vermögen waren zwar sozial offensiv, indem
sie auf sozialen Aufstieg durch den Erwerb privilegierten Grundbesitzes zielten, der
der Familie dauerhaft eine adlige Existenz sichern sollte, ökonomisch aber eher
defensiv, indem sie sicheren Geldanlagen wie Grundbesitz, aber auch langfristigen
Darlehen den Vorzug vor Wechselgeschäften gaben. Ökonomische Rendite allein
erklärt die Investitionen aber nicht. Beim Erwerb adligen Besitzes beispielsweise
achtete er neben dessen Rentabilität auch auf dessen symbolische Ausstattung mit
Herrschaftsrechten. Der Erwerb ökonomischen Kapitals diente also nicht zuletzt
dem sozialen Aufstieg. Auch Geldgeschäfte standen nicht ausschließlich unter der
Prämisse ökonomischer Rentabilität. Manchen Darlehen konnte er sich aus sozia-
len Zwängen wie zum Beispiel der Verpflichtung zur Solidarität gegenüber Ver-
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wandten nicht entziehen. Sie dienten mithin defensiv der Reproduktion sozialen
Kapitals. Genauso konnten Kredite offensiv zum Aufbau sozialen Kapitals genutzt
werden, da die Gewährung von Darlehen die Schuldner in Abhängigkeit zu ihrem
Gläubiger brachte. Symbolische Profite in Form der Erhebung der Familie in den
Freiherrenstand erwuchsen aus den hohen und nie beglichenen Schulden des Kai-
sers. 

Durch seinen Fürstendienst für die Habsburger gewann Geizkofler weiteres sym-
bolisches Kapital. Der Dienst fungierte als Vehikel des sozialen Aufstiegs aus dem
nicht-landständischen Adel der Erblande in die Reichsritterschaft. Geizkofler zog
dabei in Form kaiserlicher Privilegien und der Anerkennung seiner unzweifelhaften
Leistungen und seines standesgemäßen Dienstes durch seine kaiserlichen und erz-
herzoglichen Herren unmittelbar symbolische Profite aus dem Fürstendienst. Zwei
weitere Medien sozialer Mobilität waren das Konnubium mit der aus einer der
ältesten Patrizierfamilien Augsburgs stammenden Maria Rehlinger und der Erwerb
privilegierter Herrschaften. Dabei profitierte er durch das im Laufe seiner Kar-
riere gewonnene soziale und ökonomische Kapital indirekt von seinen Diensten,
beispielsweise indem er seine sozialen Beziehungen für seine Heiratsstrategien
mobilisierte oder seine ökonomischen Gewinne in adlige Landgüter, also in prestige-
trächtige Herrschaftsrechte, investierte. Seinen Abschluss fand dieser soziale Auf-
stiegsprozess in seiner Kooptation durch die schwäbische Reichsritterschaft. Seine
Integration in diese adlige Korporation stellte eine Form der Konversion sozialen 
in symbolisches Kapital dar, da die führenden Vertreter der Ritterschaft ihn nicht
zuletzt wegen seines Einflusses am Kaiserhof in ihre Reihen aufnahmen. Der er-
worbene adlige Status war jedoch nicht dauerhaft fixiert, sondern musste durch
verschiedene soziale Praktiken reproduziert und für die Nachwelt perpetuiert wer-
den. Dies waren prestigeträchtige Investitionen ökonomischen Kapitals in Form
von Statuskonsum, der aber einem strengen ökonomischen Kosten-Nutzen-Kalkül
folgte, und Memoria in Gestalt der Investition in Bauten wie unter anderem die
Kirche in Haunsheim als Grablege und in karitative Stiftungen. 

Status und Prestige mussten in Ehrkonflikten verteidigt werden. Der von 1602 
bis 1617 währende Streit mit Dr. Hans Ulrich Hämmerl, der Geizkofler der Unter-
schlagung von Reichshilfen bezichtigte, war der bedeutendste. Es handelte sich
zunächst um einen Konflikt zweier Antagonisten, als dessen zentrale Ursache ver-
letzte Ehre identifiziert werden kann. Der individuelle Konflikt wurde zur Ausein-
andersetzung zweier networks, die von politisch-konfessionellen Differenzen und
auch von finanziellen Interessen angetrieben wurden. Die Strategien der Akteure
waren vielfältig. Der Konflikt wurde juristisch in Institutionen des Reiches – vor
dem Reichshofrat, dem Reichstag und einer kaiserlichen Kommission – ausgetra-
gen. Zugleich nahmen aber beide Parteien informell durch den Einsatz des eigenen
Netzwerks am Kaiserhof Einfluss auf den Prozessverlauf. Mit Streitschriften ver-
suchten beide Kontrahenten die politische Öffentlichkeit des Reiches für sich zu
gewinnen, den Gegner zu widerlegen und in seiner Ehre zu verletzen. 

Seine Profite aus dem Fürstendienst investierte Geizkofler im Rahmen seiner
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Familienpolitik auch in seine Verwandtschaft aus den Familien Geizkofler und Reh-
linger und vor allem in seine Kernfamilie, insbesondere in seinen einzigen Sohn
Ferdinand. Familienpolitik umfasste die Anstrengungen der ganzen Verwandtschaft
oder eines mächtigen Patrons aus ihren Reihen für den sozialen Aufstieg des Ge-
schlechts. Dazu steuerten der Reichspfennigmeister und andere familiäre Patrone
durch ihr Engagement kaiserliche und fürstliche Privilegien bei. Zudem interagierte
die Familie auf dem Feld der Familienstrategien unter anderem beim Arrangement
vorteilhafter Heiraten, bei der Gewährleistung der Testamente ihrer Verwandten
und in Form von Pflegschaften für minderjährige Kinder verstorbener Verwandter.
Außerdem ließen die familiären Patrone sich auf dem Feld der Karrierestrategien das
Fortkommen ihrer Angehörigen im Fürstendienst anbefohlen sein. Gegenleistun-
gen erhielt Geizkofler auf politischem Feld, wenn er verwandtschaftliche Bande für
seine eigenen politischen Interessen oder im Auftrag seiner fürstlichen Herren akti-
vieren konnte. Zugleich unterstützte er aber auch hier seine Verwandten. Familiäre
Verflechtung diente dabei der Vermittlung von Informationen und Ratschlägen, von
Einfluss auf Fürstenhöfe oder auf Landstände, in deren Diensten Familienangehö-
rige standen, sowie auf die Finanzwelt. Damit eng verbunden war die Vermittlung
von Kredit, die ebenfalls entlang sozialer Netzwerke erfolgte. Auch innerhalb der
Familie bestanden wirtschaftliche Kontakte. Gerieten Verwandte in Not, wurden sie
finanziell unterstützt. Familienangehörige betrieben auch gemeinsame Unterneh-
mungen, halfen sich gegenseitig bei ihren wirtschaftlichen Aktivitäten und gewähr-
ten einander Darlehen. Darüber hinaus verfügten die Geizkofler in Form ihrer
Familiengemeinschaft über gemeinsamen Besitz. 

In der Praxis gemeinsamer Familienpolitik der Verwandtschaften können drei
Ebenen unterschieden werden: Koordiniertes Vorgehen der gesamten Familie,
Patronage einzelner Familienmitglieder und familienpolitische Entscheidungen, 
die zwar bei der Kernfamilie angesiedelt waren, bei denen der Verwandtschaft aber
eine Impulsfunktion oder ein Vetorecht zukam. Koordiniertes Vorgehen lässt sich
beispielsweise bei Maßnahmen feststellen, die der Verteidigung der Familienehre
dienten. Auch die Verwaltung und Sicherung des gemeinsamen Familienvermögens
der Geizkofler führte zu abgestimmten Aktionen. Offensive Familienpolitik wie
die Unterstützung der Ausbildung und Karriere einzelner Familienmitglieder und
der Erwerb von Privilegien für die Familie war das Werk einzelner familiärer Pat-
rone, weil nur sie über das notwendige kulturelle, soziale und ökonomische Kapi-
tal verfügten. Die zentralen Familienstrategien des intergenerativen Transfers sym-
bolischen, sozialen und ökonomischen Kapitals durch Heiraten und Erbschaften
lagen in der Regel bei den Kernfamilien. Der Verwandtschaft kamen hierbei jedoch
Beratungs- und Sicherungsfunktionen zu. 

Innerhalb der Verwandtschaft wurde kulturelles, soziales, ökonomisches und
symbolisches Kapital ausgetauscht, allerdings waren diese Kapitalsorten unter-
schiedlich verortet und distinkten Tauschmodalitäten unterworfen. Beim Erwerb
kulturellen Kapitals durch junge Familienmitglieder wirkten die Kernfamilien und
die Verwandtschaft zusammen. Das erworbene Wissen und die gewonnenen Fer-
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tigkeiten waren zwar individualisiert, es wurde aber erwartet, dass der durch die
Familie Geförderte, sie in den Dienst seiner Verwandten stellte. Soziales Kapital
beruhte primär auf Beziehungen zwischen einzelnen Akteuren. Leistungen einzel-
ner Familienmitglieder gegenüber Dritten konnten diese auch gegenüber der gan-
zen agnatischen Verwandtschaft verpflichten. Ebenso selbstverständlich ließen
familiäre Patrone wie Geizkofler ihre Familienmitglieder an ihrem sozialen Kapital
durch Interzessionen partizipieren. Im Gegensatz zu den relativ großzügigen
Modalitäten, die den Transfer kulturellen und sozialen Kapitals innerhalb der Ver-
wandtschaften prägten, war der Tausch ökonomischen Kapitals, das ebenfalls sei-
nen sozialen Ort in der Regel beim Oberhaupt der Kernfamilien hatte, auch in der
Familie sehr stark verrechtlicht und verschriftlicht. Das beschworene innerfamiliäre
Vertrauen stieß in finanziellen Fragen an seine Grenzen. Beim Transfer ökonomi-
schen Kapitals wurde in der Regel die Gegenleistung, d. h. die Rückzahlung, genau
festgelegt. Auch kam es selten zur direkten Alimentierung von Familienangehöri-
gen. Im Gegensatz zu diesen drei Kapitalien war die Verfügung über das symboli-
sche Kapital der Familienehre dem Zugriff der Kernfamilien teilweise entzogen.
Normgerechtes und deviantes Verhalten einzelner Verwandter wirkte immer auf die
Ehre des ganzen Geschlechts zurück. Vermutlich aus diesem Grund fand die Fami-
lie insbesondere bei der Verteidigung ihrer Ehre zu gemeinsamem Handeln.

Geizkoflers Familienpolitik richtete sich nicht nur auf seine Verwandtschaft, son-
dern in besonderem Maße auf seinen einzigen Sohn Ferdinand. Hierbei lassen sich
drei Aspekte unterscheiden: Die Bildungsstrategien, die mit Ferdinands Schulbe-
such und seiner Kavalierstour (1600 –1612) verbunden waren, seine ersten Dienste
am württembergischen und am kaiserlichen Hof (ab 1613), die mit den Karriere-
strategien von Vater und Sohn zusammenhingen, und schließlich die Heiratsstra-
tegien, die mit der Eheschließung Ferdinands mit Felicitas Weiß von Würting
(1615/16) verknüpft waren. Geizkofler nahm als Hausvater die zentrale Stellung bei
der Initiierung und Durchführung der Familienpolitik ein. Er bestimmte den Ver-
lauf und die Inhalte der Studien seines Sohnes, er entschied über dessen Aufenthalte
am württembergischen Herzogshof und am Kaiserhof und er arrangierte dessen
Ehe. Maria Geizkofler trat im Zusammenhang mit der Heirat als konziliante Ver-
mittlerin zwischen Vater und Sohn auf, vertrat aber in der Sache selbst den Stand-
punkt ihres Mannes. Ferdinand fügte sich den meisten Entscheidungen seines Va-
ters, von dem er rechtlich und finanziell abhängig war. Auch unterschieden sich die
Wertesysteme von Vater und Sohn nur graduell. Während der Aufsteiger Geizkof-
ler gegen Ende seines Lebens vor allem auf die Sicherung des Erreichten fixiert war,
orientierte sich Ferdinand offensiv am Gewinn von Ruhm und Ehre. Anders als die
Angehörigen seiner weiteren Verwandtschaft, die auf die Patronage Geizkoflers an-
gewiesen waren, war er weder von der Unterstützung seiner Verwandten abhängig,
noch ließ er deren Eingriffe zu. 

Im Mittelpunkt dieser Strategien stand das Ziel Geizkoflers, das von ihm im
Laufe seiner Karriere erworbene kulturelle, soziale, ökonomische und symbolische
Kapital auf seinen Sohn zu übertragen und es damit dem Geschlecht zu sichern. Die
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Praxis war geprägt durch große Aufwendungen ökonomischen und sozialen Kapi-
tals in den Transfer kulturellen, sozialen, ökonomischen und symbolischen Kapitals
vom Vater auf den Sohn. Diese Investitionen folgten einem ökonomischen Kosten-
Nutzen-Kalkül. Mit jeder der Stationen von Geizkoflers Familienpolitik lassen sich
bestimmte Ziele verbinden. Durch die Kavalierstour sollte kulturelles und sym-
bolisches Kapital durch Vermittlung theoretischen Wissens und praktischer Fertig-
keiten tradiert werden, die für die politischen und militärischen Dienste und einen
adligen und höfischen Lebensstil notwendig waren. Die Aufenthalte Ferdinands am
württembergischen und am kaiserlichen Hof dienten dazu, soziales Kapital in Form
fürstlicher Gunst und höfischer Patronage zu übertragen und zu gewinnen. Das
ökonomische Kapital, das Geizkofler im Laufe seines Lebens angesammelt hatte,
sollte durch Heirat mit der Tochter eines reichen sozialen Aufsteigers gesichert
werden. Diese Ziele waren dem Leitbild untergeordnet, den erworbenen Status zu
sichern. Geizkoflers Haltung war geprägt vom Bewusstsein der eigenen Leistungen,
die dem Sohn und den kommenden Generationen zugute kommen sollten. Als
Gegenleistung des Sohnes erwartete er Dank und Gehorsam. 

Auf der Mesoebene der politischen Kultur lassen sich anhand dieser Praxis zwei
eng verbundene strategische Ziele erkennen, die habituell verankert waren, und sich
bei vielen Fürstendienern nachweisen lassen: das Streben nach ökonomischen Profi-
ten aus dem Fürstendienst und der Wunsch nach sozialem Aufstieg. Diese Ziele
konnten den geltenden Normen nach jedoch nur mehr oder minder verdeckt ver-
folgt werden und wurden durch Legitimationsdiskurse gerechtfertigt. Im Hinblick
auf die Wirtschaftsmentalität Geizkoflers lässt sich konstatieren, dass sowohl bei
seiner Tätigkeit als Fürstendiener als auch beim Erwerb und der Bewirtschaftung
von Grundbesitz sowie bei seinen Darlehensgeschäften das Streben nach ökonomi-
schem Profit ein zentrales Ziel war. Während er im Kreis der Familie den Stolz auf
den durch die eigenen Dienste gewonnenen Reichtum demonstrativ betonte, klagte
er in seiner Selbstdarstellung gegenüber seinen kaiserlichen und erzherzoglichen
Herren, dass die Dienste für ihn ein großes finanzielles Opfer darstellten. Eine Ge-
winnorientierung wurde dem Diskurs des Gemeinnutzes und der Dienertreue fol-
gend bestritten. Die Profite seines Dienstes erschienen als Mittel zu verhindern, dass
dem treuen Diener aus seinen uneigennützigen Diensten finanzielle Nachteile ent-
stehen. Geizkoflers Ausgaben waren zwar auf den Gewinn und Erhalt von Prestige
durch Statuskonsum gerichtet, aber auch von einem möglichst sparsamen Einsatz
der dazu notwendigen Mittel geprägt. Die empfohlene Sparsamkeit wurde im Sinne
des dynastischen Denkens mit dem Wohl des Geschlechts legitimiert und war zu-
dem religiös fundiert. 

Der gezielt verfolgte individuelle und familiäre soziale Aufstieg Geizkoflers
wurde hinter einer bewusst inszenierten Selbstdarstellung als Adliger versteckt, die
aber, da ihre Grundlage schon während seiner Sozialisation gelegt worden war,
Geizkoflers Handeln auch entscheidend prägte. Er rekurrierte auf die Vorstellung
des Geburtsadels, den er durch seine adligen Tugenden aktualisierte. Immer wieder
griff er die zeitgenössischen Adelsdiskurse auf, die Adel als Kombination aus Ge-
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burts- und Tugendadel betrachteten. Dementsprechend betonte er durch ver-
schiedene Praktiken und Symbole seine adlige Abstammung, die für ihn als sozia-
len Aufsteiger besonders bedeutsam war. Explizit inszenierte er sich gemäß dem
Uneigennützigkeitsdiskurs als seinen Herren und deren Dynastien treu ergebener
Fürstendiener, der sich zudem dem Gemeinwesen und dem Gemeinwohl verpflich-
tet sah. Ergänzt wurden diese Tugenden durch die Hervorhebung seiner humanis-
tischen Gelehrsamkeit und seiner christlichen – evangelischen – Frömmigkeit.
Geizkoflers Ehre war in der Uneigennützigkeit und Nützlichkeit seiner Dienste für
den Kaiser, dessen Dynastie und das Reich begründet. Seine Leistungen als Fürsten-
diener bildeten gemäß der Ideologie des Tugendadels die legitimatorische Grund-
lage seines Aufstiegs. Zugleich leistete er aber entschiedenen Widerstand gegen
jeden, der seinen – von ihm als ererbt dargestellten – sozialen Status als Adliger in
Frage stellte.

Neben den individuellen (wenn auch habituell verankerten) Werten des ökono-
mischen Gewinnstrebens, das den sozialen Aufstieg des Geschlechts in den Reichs-
adel absichern sollte, sowie des inszenierten adligen Selbstverständnisses prägten
Geizkoflers Verhalten Normen, die sich aus dyadischen Beziehungen oder aus der
Bindung an Kleingruppen ergaben. An zentraler Stelle stand die auf ungeschrie-
benen Normen beruhende familiäre Solidarität. Daneben finden sich verschriftlichte
und verrechtlichte Dienst- und Lehnsverhältnisse sowie informelle Beziehungen
wie Patronage, Freundschaft und Klientel. All diese Beziehungen beruhten teils auf
nicht hinterfragten ethischen Normen, wurden teils aber auch nach instrumentellen
Gesichtspunkten und Nützlichkeitserwägungen bewertet. Zentral war in allen Fäl-
len die immer wieder beschworene Erwartung auf Reziprozität. Leistungen mussten
mit Gegenleistungen vergolten, Bitten mit dem Verweis auf zu leistende Dienste des
Bittstellers begründet werden. Der Mechanismus, der dies garantierte, war die Ehre,
mithin das einem von Dritten zugeschriebene Prestige, als zentraler Wert und ex-
terne Kontrollinstanz. 

Familienpolitisches Eingreifen zugunsten von Verwandten wurde normativ mit
der gegenseitigen Beistandspflicht der Verwandten, der brüderlichen oder vetter-
lichen treue und liebe, legitimiert. Diese familiäre Solidarität war jedoch im Prinzip
mit der Bedingung verbunden, sich dem Willen der Familie und familiärer Patrone
sowie sozialen Normen gemäß zu verhalten. Trotzdem wurden auch deviante Fa-
milienmitglieder unterstützt, vor allem um die Familienehre zu schützen. Die Sorge
um Ruhm und Ehre des eigenen Geschlechts stellte einerseits eine moralische
Verpflichtung dar, andererseits lag sie wegen der engen Verbindung individuellen
Verhaltens von Verwandten und der Familienehre auch im rational kalkulierten
Interesse des Einzelnen und der gesamten Familie. Gegenüber den Verwandten
waren neben familiären Normen auch andere habituell verankerte Handlungs-
muster von Bedeutung. Unterstützung für Verwandte wurde ebenso mit dem Re-
kurs auf die religiöse Norm der Barmherzigkeit wie auf die adlige Tugend der Frei-
gebigkeit und die Aussicht auf daraus erwachsende göttliche Gnade und weltlichen
Ruhm eingefordert. Innerhalb der Verwandtschaft spielte überdies die Rezipro-
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zitätserwartung, mithin der in Aussicht gestellte Erwerb sozialen Kapitals durch die
Unterstützung von Familienangehörigen, eine Rolle. Interessanterweise tauchen
diese Denkfiguren, die an das Eigeninteresse des familiären Patrons appellierten, im
Briefwechsel mit den erworbenen Verwandten häufiger auf als im Schriftverkehr
mit den Agnaten. Mit solchen Nützlichkeitsargumenten wurde innerhalb der Kern-
familie nicht operiert. In der Kernfamilie, im Umgang des Vaters mit seinem Sohn,
wurde auf die väterliche liebe als einigendes Band hingewiesen. Diese war aber auch
nicht unbedingt. Sie verpflichtete den Vater zwar zu Leistungen für seinen Sohn,
zwang diesen aber im Gegenzug zu Unterordnung unter den Willen seines Vaters,
wie insbesondere im Zusammenhang der Heirat zwischen Ferdinand und Felicitas
Weiß von Würting deutlich wurde. 

Geizkoflers Dienstverhältnis zu den habsburgischen Kaisern und Erzherzögen
beruhte normativ ebenfalls auf dem Wert der treue oder wurde zumindest diskursiv
so legitimiert. Die Beziehungen des Dieners zum Herrn waren diskursiv in Rats-
briefen, Instruktionen und dem Briefwechsel von Herr und Diener als verpflichten-
des Treueverhältnis ausgestaltet. Die materiell uneigennützigen Dienste des Dieners,
der darauf verpflichtet war, den Nutzen seines Herrn zu mehren und ihn vor Scha-
den zu bewahren, und der aus der Treue resultierende Gehorsam fanden ihre Gren-
zen nur in der Ehre des Dieners, die der Herr schützen musste – wie beispielsweise
Geizkoflers Drohung zeigt, im Streit mit Hämmerl bei protestantischen Fürsten
Schutz zu suchen, sollte der Kaiser seiner Verpflichtung zum Schutz der Ehre seines
Dieners nicht nachkommen – und an den Interessen seiner Familie, die durch die
Dienste keinen Schaden leiden sollte, wie die Rücktrittsgesuche Geizkoflers bele-
gen. Hingegen wurde jede Vorteilssuche für die Familie (aber nur auf der Ebene der
Instruktion) ausdrücklich verboten. Die Treuebeziehung Geizkoflers zum Kaiser
und den Erzherzögen wurde überindividuell als generationenübergreifende Ver-
pflichtung gegenüber dem gesamten Haus Österreich konzipiert. Zur Treue trat in
den Briefen Geizkoflers die affection, die Zuneigung, die er zu seinen Herren ver-
spüre und die er von diesen empfange. Belohnt wurden die Dienste des Fürsten-
dieners neben den in der Bestallung festgelegten Vergütungen auf der diskursiven
Ebene durch die gunst und die gnade des Herrn, die diskursiv als freiwillig darge-
stellt wurde, faktisch aber reziprok eingefordert werden konnte, wie beispielsweise
das Bemühen Ferdinand Geizkoflers um die Erhebung in den Freiherrenstand zeigt. 

Die durch ein Lehnsverhältnis fundierte Klientelbeziehung Geizkoflers zu seinen
Patronen basierte diskursiv ebenfalls auf der Norm der affection, die stärker als die
treue auf Freiwilligkeit beruhte. Auch diese appellierten an seine affection ihnen
gegenüber. Dabei muss allerdings festgehalten werden, dass affection der zentrale
Schlüsselbegriff aller funktionierenden sozialen Beziehungen war. Auch Geizkofler
und seine Freunde und Patrone aus der Reichsritterschaft, an den protestantischen
Fürstenhöfen und am Kaiserhof und selbst er und seine Verwandte versicherten 
sich gegenseitig ihrer affection. Treue gegenüber seinen Patronen beschwor er von
Ausnahmen abgesehen lediglich als deren Lehnsmann. Bezeichnenderweise war 
die Anrede, die einem Diener oder Lehnsmann zukam, die eines lieben getreuen.

579

38758_Reihe_B_171  28.05.2009  12:59  Seite 579



Die Gegenleistung der Patrone wurde wie die der Dienstherren mit dem Begriffs-
paar von gunst und gnade umschrieben. Gemeinsam ist auch die Beschreibung
sowohl des Dienst- als auch des Klientelverhältnisses als dienst bzw. dienen. Auf
diskursiver Ebene war das Klientelverhältnis dem Dienstverhältnis untergeordnet.
Deutlich wird dies daran, dass Geizkofler Herzog Friedrich von Württemberg seine
Unterstützung zusicherte, soweit ihm dies seine Verpflichtung gegenüber dem Kai-
ser erlaube. Auch war die Patron-Klient-Beziehung stärker dyadisch angelegt als
das Dienstverhältnis gegenüber dem Haus Österreich. Die Verpflichtung des Klien-
ten gegenüber der Dynastie des Patrons betonte Geizkofler beispielsweise äußerst
selten, obgleich sowohl das Klientelverhältnis zu Pfalzgraf Philipp Ludwig als auch
das zu Herzog Friedrich von Württemberg faktisch auch deren Söhne einschloss. 

Trotz dieser normativen Überhöhung zu einer von affection und treue geprägten
Beziehung lag dem Dienst- und dem Patronageverhältnis offensichtlich auch ein
Zweck-Nutzen-Kalkül zugrunde. Der Fürstendienst wurde seitens des Dieners
instrumentell eingesetzt, um politische oder familienpolitische Ziele zu erreichen,
die vor allem im individuellen und familiären sozialen Aufstieg bestanden. Diskur-
siv wurde dies im Dienstverhältnis (teilweise) verschleiert. Die Beziehung zwischen
Herrn und Diener wurde aus der Perspektive des Herrn zwar auch als instrumen-
telles Nutzenverhältnis beschrieben. So wurde etwa ein Rat angestellt, um den nut-
zen des Fürsten zu mehren, während der Diener seine Uneigennützigkeit postu-
lierte. Dennoch zielte Geizkofler – wie nachgewiesen werden konnte – darauf,
Profite an sozialem, ökonomischem und symbolischem Kapital aus seinen Diensten
für das Haus Österreich zu ziehen. In den Patronageverhältnissen hingegen wurde
sowohl seitens der Patrone als auch seitens des Klienten offen auch der gegenseitige
Nutzen als ein Motiv der Beziehung angesprochen, wie dies beispielsweise die
Briefwechsel Geizkoflers mit den Pfalzgrafen von Neuburg zeigten: Sowohl die
Patrone als auch der Klient strebten nach dem Erwerb sozialen Kapitals, der Klient
in Form von Patronage der Fürsten, die Patrone in Gestalt vom Zugang zum Kai-
serhof und den Finanzmärkten. 

Der zu konstatierende Zwiespalt zwischen einer ethischen und einer instrumen-
tellen Fundierung von Politik prägte auch das politische Denken Geizkoflers. Es
pendelte zwischen einer normativen Verpflichtung auf Werte und den politischen
Machtinteressen des Fürsten. Analysiert man die Legitimationsfiguren, mit denen
er seine Vorschläge begründete, so stellt man fest, dass sich zwei idealtypische
Diskurse überlagerten: zum einen der Diskurs der Staatsräson, zum anderen der
Diskurs der politica christiana. In verschiedenen Zusammenhängen verwies er auf
der einen Seite auf die religiösen und ethischen Bindungen des Herrschers und der
Herrschaft, die am Frieden, am Recht und am Gemeinwohl ausgerichtet sein sollte.
Auf der anderen Seite rechtfertigte er Vorschläge immer wieder mit Argumenten
aus dem Diskurs der Staatsräson und berief sich auf zentrale Denkmuster aus
diesem Diskurs, obwohl er diese Begriffe selbst nur negativ konnotiert verwandte.
Politisches Handeln wurde immer wieder mit dem Rekurs auf die günstige Gele-
genheit (occasione) gefordert und mit der unumgänglichen Notwendigkeit (necessi-
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tas) legitimiert. Aus dieser Perspektive ist vor allem der Erhalt und Ausbau von
Herrschaft und Macht durch die dazu geeignetsten Maßnahmen der zentrale Impe-
tus politischen Ratens und Handelns. 

Zu dyadischen Beziehungen trat die Berufung auf die Loyalität gegenüber ver-
schiedenen Institutionen und Großgruppen, die teilweise sicher legitimatorischen
Charakter hatten. Dabei zeigt ihre Funktionalisierung zur Legitimation eigener
Forderungen und Vorschläge, dass sie durchaus wirksam werden konnten. Als zen-
trale Leitkategorien, auf die Geizkofler sich immer wieder berief, erscheinen Reich
und Nation. Sein Reichspatriotismus richtete sich einerseits auf das Reich als poli-
tischen Körper, mithin die Reichsverfassung, andererseits auf die als Einheit ver-
standene deutsche Nation. Diese Vorstellungen prägten neben dem Rekurs auf den
Friedensgedanken sein Bemühen um die Komposition im Reich. Er zeichnete vor
allem im Hinblick auf das Reich direkt oder indirekt immer wieder das Idealbild des
auf Eintracht zwischen Fürst und Ständen – Haupt und Gliedern im Sinne der Kor-
pusmetapher – beruhenden politischen Körpers, das auf einer wechselseitigen funk-
tionalen Abhängigkeit, normativen Verpflichtung und affektiven Zuneigung von
Fürst und Ständen beruht. Seinen kaiserlichen Dienstherrn ermahnte er dement-
sprechend immer wieder zur Sorge um die Eintracht im Reich, die nur durch die
Rolle eines neutralen Schiedsrichters im Konflikt der Konfessionen zu verwirk-
lichen sei. Im Hinblick auf die Rollenverteilung zwischen Haupt und Gliedern wies
er seine protestantischen Patrone immer wieder auf ihre Pflicht zum Gehorsam
gegenüber dem Kaiser hin. Auch diese rekurrierten Geizkofler gegenüber wieder-
holt auf ihre Kaisertreue und ihren Reichspatriotismus. 

Eine weitere maßgebliche Triebkraft seiner reichspolitischen Bemühungen um 
die Komposition, die zur Stärkung des Reiches gegenüber äußeren Feinden führen
sollte, und seiner außenpolitischen Vorstellungen war seine Sorge um die Integrität
der deutschen Nation. Sein Bezugspunkt war – in den Worten der Quellen – die
deutsche nation oder das vaterland, das die deutschsprachigen Gebiete des Reichs
umfasste. Seine Wahrnehmung der Politik in Europa ging nicht von der Einheit der
Christenheit aus, sondern nahm Europa als segmentäres System konkurrierender,
auf nationaler Basis organisierter Herrschaften wahr. In den europäischen Groß-
mächten Frankreich und Spanien sowie in den Generalstaaten erblickte er aus
reichspatriotischer Perspektive aufgrund ihrer expansiven Tendenzen eine Bedro-
hung für das Reich. Auch die Krise im Reich betrachtete Geizkofler unter „natio-
nalen“ Gesichtpunkten. Aus der Schwächung des Reichs durch die konfessionell-
politische Krise und durch die beschriebenen Expansionsgelüste Frankreichs, der
Generalstaaten und Spaniens erwuchs seiner Ansicht nach eine Gefahr für das als
vaterland apostrophierte Reich. Die Sorge um die deutsche Nation bildete sowohl 
in seiner Interaktion mit seinen habsburgischen Dienstherren als auch seinen pro-
testantischen Patronen einen wichtigen Referenzpunkt. 

Den legitimatorischen Kulminationspunkt der Sorge um das Reich und die
Nation bildete der Gemeinwohldiskurs. Herrschaft, gleich ob durch Fürsten oder
Fürstendiener ausgeübt, wurde legitimiert durch den Bezug auf eine Verpflichtung
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gegenüber dem gemeinen wesen, gegenüber land und leuten und gegenüber dem
Gemeinen Mann. Folglich ermahnte Geizkofler auch seine fürstlichen Dienstherren
immer wieder zur Sorge für das Gemeinwesen, beispielsweise durch den militäri-
schen Schutz der Untertanen oder die Sorge um ihr Seelenheil durch eine religiös
fundierte Sozialdisziplinierung. Der in legitimatorischer Absicht postulierten
Bindung der Herrschaft an das Gemeinwohl entsprechend verurteilte er auch die
Eigennützigkeit von Fürstendienern scharf. Insbesondere bei der Darstellung seiner
Tätigkeit als Reichspfennigmeister – nicht als Rat Erzherzog Ferdinands, als der er
auf den Nutzen seines Dienstherrn verpflichtet war – begriff Geizkofler sich als
dem Gemeinwesen und dem Gemeinwohl verantwortlicher Diener. Die Norm der
Sorge um das Gemeinwesen wurde aber nicht nur normativ, sondern auch funktio-
nal mit der Furcht vor dem Aufstand des Gemeinen Mannes, der die ständischen
Privilegien und ökonomischen Profite der classe politique bedrohte, begründet. 

Außer auf die „politischen“, innerweltlichen Werte des Reichs, der Nation und des
Gemeinwohls rekurrierten Geizkofler und seine Korrespondenzpartner auch auf
Religion und Konfession. Die Bedeutung von Religion und Konfession für Geizkof-
lers Handeln und Denken stellt sich komplex dar. Als „Privatmann“ war er keines-
wegs Vertreter eines überkonfessionellen Christentums, sondern ein konfessionali-
sierter und selbst konfessionalisierender protestantischer Adliger, wie sich an seiner
Herrschaftspraxis in Haunsheim zeigt. In politicis bezog er sich aber auf eine gemein-
christliche religiöse Basis und trat für eine Entkonfessionalisierung der Politik ein.
Politik und Herrschaft erscheinen religiös fundiert. Die politische Ordnung der
Monarchie, die fürstliche Herrschaft, der sich auch die adligen Untertanen unterzu-
ordnen hatten, deutete er als Teil der Schöpfungsordnung, Widerstand gegen diese
Ordnung als Rebellion gegen Gott. Die Obrigkeit erschien ebenfalls in den gött-
lichen Heilsplan eingebunden und gegenüber den Untertanen zur religiös motivier-
ten Fürsorge und zur Disziplinierung aufgerufen. Politisch identitätsstiftend war das
gemeinsame, vorkonfessionell-christliche Bekenntnis in Hinblick auf den Türken-
krieg. Seine Perzeption der Türken war teilweise von einer eschatologischen Sicht-
weise geprägt. In der Türkenabwehr sah er daher eine Herausforderung für die ganze
Christenheit. 

Geizkofler wandte sich aus der Überzeugung, dass der Frieden der zentrale
politische Wert sei, im Hinblick auf das Reich und die Erblande entschieden gegen
eine Konfessionalisierung der Politik, in der er die latente Gefahr eines konfes-
sionellen Bürgerkriegs erkannte. Dementsprechend sah er als die entscheidende
Dichotomie in der Politik nicht die Spaltung der Konfessionen an, sondern den
Widerstreit zwischen den extremisten aus beiden konfessionellen Lagern, die für
eine Konfessionalisierung der Politik eintraten und die Durchsetzung der eigenen
konfessionellen Interessen der Wahrung des inneren Friedens überordneten, und
den politikern, die um des inneren Friedens willen den konfessionellen Streit ent-
politisieren wollten und sich für eine Trennung von Politik und Konfession enga-
gierten. Auf der diskursiven Ebene spielte die Konfession also als Bezugspunkt
keine Rolle. Dennoch war Geizkoflers Handeln nicht immer frei von konfessio-
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neller Solidarität, wenngleich er seine Unterstützung protestantischer Forderun-
gen gegenüber seinen Dienstherren mit Argumenten aus dem Reservoir der poli-
tischen Klugheit rechtfertigte. 

Im Dienstverhältnis zum Haus Österreich konnte die Konfession aufgrund der
unterschiedlichen Konfessionen von Herren und Diener keine integrative Kraft ent-
falten. Bemerkenswerterweise entwickelte sie aber auch, von Ausnahmen abgese-
hen, keine desintegrative Wirkung. Konfessionelle Spannungen sind nur in den Be-
ziehungen zu Ferdinand von Steiermark nachweisbar. Die Strategien, die angewandt
wurden, um konfessionelle Konflikte, deren die Beziehung zerstörendes Potential
man durchaus sah, zu umgehen, waren vielfältig. Meistens wurde die divergierende
Konfessionszugehörigkeit einfach ignoriert und nicht thematisiert. In zwei Fällen
wurde die Gefahr eines Konflikts durch Verrechtlichung und Verschriftlichung
gebannt. Einen offenen – wenngleich nicht klar ist, ob auch ehrlichen – Toleranz-
diskurs pflegte nur Kaiser Matthias’ alter ego Khlesl, der gegenüber Geizkofler
explizit die politische Irrelevanz des individuellen Bekenntnisses postulierte. Die
konfessionelle Solidarität zwischen dem Haunsheimer und seinen lutherischen
Patronen bildete zwar – wie gezeigt werden konnte – nicht das einzige Bindemittel
des Patron-Klient-Verhältnisses, trug aber zur Stabilisierung der Beziehungen bei,
auch wenn sie diskursiv kaum jemals als Argument herangezogen wurde und auch in
der Praxis des politischen Alltags keine große Rolle zu spielen schien. Die Bedeu-
tung der konfessionellen Solidarität offenbart sich vor allem ex negativo in der Krise
des Verhältnisses zwischen Geizkofler und seinem Patron Wolfgang Wilhelm von
Pfalz-Neuburg nach dessen Konversion zum katholischen Glauben. Innerhalb der
bikonfessionellen Familie Geizkofler war der Umgang der verschiedenen Konfes-
sionen konfliktfrei. Auch die Konversion eines protestantischen Familienmitglieds
wie Joseph Geizkoflers führte keineswegs zu einem konfessionellen Konflikt inner-
halb der gesamten Verwandtschaft, letztlich aber wohl nur, weil die katholischen
Verwandten von ihren protestantischen innerfamiliären Patronen – Michael (II.)
und Zacharias – abhängig waren. 

Die Normen der politischen Kultur brachten ein spezifisches politisches System
hervor, dessen Strukturen wiederum politische Praxis und Kultur prägten. Ins-
besondere die informellen Beziehungen der Verflechtung bildeten – wie gezeigt
werden konnte – einen integralen Bestandteil des politischen Systems des Heiligen
Römischen Reichs um 1600. Akteure wie Geizkofler, die durch ihre Verflechtung auf
Grundlage von Dienst- und Klientelverhältnissen und Verwandtschaft (aber auch
aufgrund ihrer institutionellen Ressourcen) Zugang zu verschiedenen Segmenten
der politischen und ökonomischen Eliten hatten, spielten für das Funktionieren des
Systems eine entscheidenden Rolle. Geizkofler nahm zwischen Angehörigen der
verschiedenen politischen, wirtschaftlichen und militärischen Eliten – dazu zählten
der Kaiser sowie protestantische Reichsfürsten und Reichsstädte, kaiserliche Räte
und Diener sowie Räte und Diener protestantischer Reichsfürsten sowie merchant
bankers und Militärunternehmer – die Rolle eines brokers ein. Entlang dieser infor-
mellen Strukturen des networks des Reichspfennigmeisters wurden Informationen,
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Karrierechancen, Einflussmöglichkeiten und Kredite vermittelt und auf diese Weise
das politische System integriert.

Vor allem bei der Vermittlung von Einfluss kamen Geizkofler seine Mehrfach-
bindungen an mehrere höfische Patronagezentren zugute. Informelle soziale Netz-
werke übernahmen auf der Input-Seite frühneuzeitlicher politischer Systeme pa-
rallel zu bereits formal organisierten Strukturen zentrale Funktionen. Besonders
deutlich wurde dies am Beispiel der Interaktion Geizkoflers als Mittler und broker
zwischen dem Kaiserhof und den protestantischen Fürsten. Geizkofler nutzte seine
Doppelbindung immer wieder, teilweise explizit auf Aufforderung des Kaiser-
hofs, um die Interessen des Kaisers gegenüber den protestantischen Fürsten durch-
zusetzen. Zugleich boten Akteure wie er den protestantischen Höfen die Möglich-
keit, am Kaiserhof ihre Interessen vorzubringen und zu vertreten. Verflechtung mit
höfischen Patronen erlaubte es Angehörigen der regionalen politischen und der
ökonomischen Elite, ihre individuellen oder kollektiven Forderungen gegenüber
der Zentrale zu artikulieren und so in den politischen Prozess einzubringen. Beson-
deren Erfolg versprachen solche Interzessionen, wenn sie dem Interesse des Hofes
und seiner Entscheidungsträger entgegenkamen, d. h. von Reziprozität geprägt wa-
ren. Auch die Interessen von größeren Gruppen wurden entlang sozialer Netzwerke
artikuliert und in einer Kette von Interzessionen weitergegeben, bis sie jemanden er-
reichten, der das Problem zur Entscheidung bringen konnte. Einflussnahme entlang
informeller Verflechtung erfüllte also im politischen System des Reichs die Funktion
der Interessenartikulation und -aggregation. Wie das Beispiel der Berufung Geiz-
koflers zum Reichspfennigmeister zeigte, kam der Verflechtung im politischen
System überdies eine Rekrutierungsfunktion zu.

Die Verflechtung der politischen und ökonomischen Eliten hatte auch eine Fi-
nanzierungsfunktion: Die wirtschaftlichen und Teile der adlig-höfischen Führungs-
gruppen gewährten dem Herrscher und seinem Apparat materielle Unterstützung
in Form von Krediten. Seine Verflechtung mit Fürsten und Fürstendienern einer-
sowie Kaufleuten andererseits ermöglichte es Geizkofler, seinen fürstlichen Patro-
nen hohe Darlehen bei seinen Verwandten und Freunden aus den oberdeutschen
Handelszentren zu beschaffen. Diese Funktion hatte für die wachsende Staatsge-
walt, die in hohem Maße auf Kredit angewiesen war, eine große Bedeutung. Der auf
persönlichem Vertrauen beruhende Kredit – im ursprünglichen Sinne des Wortes –
wurde entlang sozialer Netzwerke kommuniziert. Verflechtung diente also auch
der Finanzierung der Herrschaft. 

Die networks von Personen, die wie Geizkofler sowohl an den Kaiserhof als auch
an verschiedene Fürstenhöfe angebunden waren und auf diese Weise Kommunika-
tionskanäle öffneten, nahmen auch auf der Output-Seite eine Schlüsselstellung ein.
Dies galt im politischen Mehrebenensystem des Reichs insbesondere beim Vollzug
von Entscheidungen. Die Integration der Territorien in den Reichsverband erfolgte
nicht nur durch Institutionen, sondern auch durch persönliche Beziehungen zwi-
schen einflussreichen Personen am Hof und Angehörigen lokaler Eliten. Doch
selbst wenn sich Institutionen ausbildeten, waren informelle Beziehungen, die in-
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stitutionalisierte Beziehungen überlagerten, vonnöten, denn die Vorstellung des
Gehorsams gegenüber abstrakten Regeln hatte sich noch nicht durchgesetzt. So
betonte Geizkofler in einem Gutachten für den Kaiserhof, dass zu seiner Amts-
zeit durch seine glimpflichen schreiben und anmahnung verschiedene Fürsten zur
Zahlung ihrer Reichskontribution bewegt werden konnten, während der formal-
rechtliche Weg über einen fiskalischen Prozess beim Reichskammergericht nur
wenig erfolgversprechend gewesen wäre. Die Umsetzung von Entscheidungen der
Reichsorgane, etwa die Eintreibung der von Kaiser und Reichsständen „ausgehan-
delten“ Kontribution, erfolgte also nicht auf dem Weg bürokratischen Gehorsams,
sondern ebenfalls auf dem Weg eines Aushandlungsprozesses zwischen Kaiser und
Reichsständen, der vom Reichspfennigmeister vermittelt wurde. Seine Verflechtung
mit den Fürstenhöfen spielte dabei die Rolle eines „Schmiermittels“, ausschlag-
gebend waren aber noch andere Faktoren.

In der Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg war allerdings das Beziehungsgefüge
zwischen dem Kaiser und den protestantischen Reichsständen empfindlich gestört.
Einzelne Personen aus dem Umfeld der Habsburger wie der Leiter der kaiserlichen
Politik Bischof Melchior Khlesl versuchten die verlorenen Fäden wieder aufzuneh-
men. Schon kurz nach dem gescheiterten Reichstag von 1613 unternahm Khlesl über
Geizkoflers Kontakte ins Lager der Unierten den Versuch, die protestantischen
Stände doch noch zu einer Kontribution zu bewegen. Die alte Methode der Inte-
gration durch Verflechtung griff jedoch nicht mehr, da die Bindekraft des Netzwerks
der Unierten stärker war als die Verpflichtung gegenüber dem Kaiser, so dass – 
so Geizkofler – durch separate Verhandlungen mit einzelnen Unionsständen nichts
erreicht werden könne. Verflechtung kam bei der Integration des politischen Sys-
tems des Kaisers im Reich zwar eine wichtige Funktion zu. Sie war jedoch nicht per
se funktional, sondern konnte auch dysfunktional und desintegrativ wirken, wenn
segmentäre Gruppen untereinander eine höhere Bindekraft entwickelten als gegen-
über dem Kaiserhof.

Selbst scheinbar unpolitische Strukturen wie die Familie waren von politischer
Bedeutung. Auf der Makroebene des politischen System bestand eine Verschrän-
kung familiärer und politischer Strukturen. Der durch familiäre Patrone wie Geiz-
kofler vermittelte Zugang zu politischen Ressourcen war für den Aufstieg und 
die Sicherung der erworbenen sozialen Position der Familie notwendig. Zugleich
bildete die Familie für politische Akteure wie Geizkofler selbst eine politische
Ressource. Sie diente als Kommunikations- und Einflussmedium. Einschränkend
ist hinzuzufügen, dass diese Versuche zumeist wieder der Familie zugute kamen. Im
Falle Geizkoflers nahmen aber im Vergleich zu diesen familiären networks, die
Kommunikationsflüsse kanalisierten, Patronage, Freundschafts- und Klientelnetz-
werke eine wichtigere Rolle ein. Für seine Dienstherren war von großer Bedeutung,
dass Geizkofler durch seine familiäre Verflechtung Kredite aufbringen konnte,
entweder indirekt durch Einfluss auf Handelshäuser und die Verflechtung seiner
Verwandten mit potentiellen Geldgebern oder direkt durch Darlehen der Ver-
wandten.
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Zugleich operierten diese Netzwerke innerhalb formalisierter Institutionen und
bedienten sich deren Ressourcen. Der Herrschaftsapparat blieb aber für sein Funk-
tionieren auf informelle Strukturen angewiesen. Die Beziehung Geizkoflers zu
seinen Dienstherren aus dem Haus Österreich stellte nicht nur ein persönliches
Treueverhältnis dar, sondern auch ein abstraktes Dienstverhältnis und schwankte
zwischen Formalität und Informalität. Einerseits war er durch persönliche Bezie-
hungen an seine Dienstherren und deren Höfe gebunden. Diese Bande wurden
durch persönliche Treffen und Audienzen sowie durch Briefkontakte, durch die
Vermittlung von Agenten, Klienten, Freunden und Gesandten aktualisiert. Sein
Einfluss bei Hof war nicht institutionell abgesichert, sondern beruhte im wesent-
lichen auf seinem Zugang zum Kaiser und seiner klientelären Verflechtung mit ein-
flussreichen Geheimen Räten und Favoriten des Kaisers. Andererseits waren die
Kontakte zu seinen Herren und deren Hof – im Sinne ihres Verwaltungsstabes –
bürokratisch vermittelt. Als Reichspfennigmeister trat Geizkofler beispielsweise
vor allem vermittelt durch die Hofkammer und den Geheimen Rat mit seinem
Herrn in Kontakt und war als Amtsträger eingebunden in das Geflecht der kaiser-
lichen Zentralbehörden, die seine Kommunikation mit dem Kaiser kanalisierten.
Zugleich war das Verhältnis als Rat und Amtsträger durch Ratsbriefe und Instruk-
tionen in hohem Maße verschriftlicht und verrechtlicht.

Die Praxis der Herrschaft und die Bedeutung von formalisierten Institutionen
und ihre Abhängigkeit von informellen Strukturen wurde insbesondere bei Geiz-
koflers Tätigkeit als Reichspfennigmeister deutlich. Zwar stand ihm mit den „Äm-
tern“ in Augsburg und Wien sowie den Korrespondenten in den Legstädten und 
den wichtigsten Handelsplätzen ein relativ komplexer bürokratischer Apparat zur
Verfügung, dieser bildete jedoch keine Reichsfinanzverwaltung im eigentlichen
Sinne, da die Amtsdiener dem Kaiser nicht unmittelbar unterstanden und nicht von
ihm besoldet wurden, sondern alles von der Initiative des Reichspfennigmeisters 
abhing, der (abgesehen vom Gegenhändler) der einzige kaiserliche Amtsträger in der
Reichsfinanzverwaltung blieb. Die Amtsdiener waren in erster Linie Diener und
Klienten des Reichspfennigmeisters – das Gefolge des Amtsträgers. Die Amtspraxis,
die durch die Instruktionen stark reglementiert und einem bürokratischen Verfah-
ren unterworfen war, wies auch bedeutende informelle Züge auf und war in hohem
Maße abhängig von der Persönlichkeit des Amtsinhabers, beispielsweise seinem
Einfluss auf die Fürstenhöfe oder seinem Personalkredit bei Kaufleuten, der aller-
dings vermutlich nicht so groß gewesen wäre, wenn Geizkofler nicht auf die institu-
tionellen Ressourcen des Amts, die Kontributionen, hätte zurückgreifen können.
Deutlich wird dies auch daran, dass die Amtstätigkeit Geizkoflers weit über den in
den Instruktionen gesetzten Rahmen hinausreichte bzw. dass erst die Instruktion
von 1598 einen Teil der faktisch erledigten Aufgaben rechtlich sanktionierte. 

Zwar bildete sich in Grundzügen ein administrativer Apparat zur Einziehung der
Reichssteuern heraus, dieser blieb aber in hohem Maße gebunden an die Person, das
Wissen und die Verflechtung des Amtsinhabers, der faktisch der einzige kaiserliche
Finanzbeamte im Reich war. Aus institutionengeschichtlicher Perspektive ist be-
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merkenswert, dass die Bemühung zur Bürokratisierung des Amtes vor allem von
Geizkofler selbst ausging, der damit seine Eigeninteressen verfolgte. So forderte er
in den Verhandlungen über die Annahme des Amts über die 1598er Hilfe eine klare
Abgrenzung von Kompetenzen, vermutlich um seine Stellung im Gefüge zwischen
Kaiser und Reichsständen abzusichern. Zudem unternahm er aus finanziellem
Eigeninteresse den Versuch, das Amt stärker zu bürokratisieren, indem er verlangte,
die Amtsdiener auf Kaiser und Reichsstände zu vereidigen und von ihnen direkt
besolden zu lassen. Aus dem Amt des Reichspfennigmeisters wäre ein Reichspfen-
nigmeisteramt im Sinne einer kaiserlich-reichstständischen Behörde zur Adminis-
tration der Reichssteuern geworden. Dieses Ansinnen wurde Geizkofler jedoch
ebenfalls aus finanziellen Gründen abgeschlagen. 

Dieser Zwiespalt zwischen einer stärkeren Formalisierung und Bürokratisierung
von Herrschaft und Vorstellungen von der Abhängigkeit der Effizienz von Herr-
schaft von persönlichen Qualitäten des Herrschers und seines Stabes spiegelt sich
auch in Geizkoflers politischem Denken. Fürstliche Herrschaft wird insofern
personal gedacht, als sie auf den Fürsten bezogen ist, der Entscheidungen des ent-
stehenden Herrschaftsapparats kontrollieren und legitimieren soll. Von Fürsten-
dienern forderte er unter anderem Uneigennützigkeit, die aber nicht in erster Linie
als persönliche Verpflichtung gegenüber ihrem Herrn, sondern vor allem als ab-
strakte Verpflichtung gegenüber dem Gemeinwesen verstanden wurde. Zugleich
zielte er auf die Professionalisierung des Fürstendiensts ab. Hierbei spielte das
Interesse, soziale Codes der eigenen Gruppe zur Statussicherung als allgemein-
verbindliche Kriterien für den Zugang zum Fürstendienst festzuschreiben, sicher
eine Rolle. Sein Denken reflektiert auch die institutionelle Seite der Herrschaft: Den
Hof als Haushalt des Fürsten sah er mehr als Kostenfaktor denn als Mittel infor-
meller Einflussnahme. Wichtiger schienen ihm die Ratsgremien. Aus funktionalen
Gründen schlug er eine forcierte Bürokratisierung und bessere Organisation vor,
betonte aber auch die Bedeutung der persönlichen Qualitäten der Räte. Auf den
beiden Politikfeldern des Finanz- und des Kriegswesens trat er mit grundlegenden
Reformvorschlägen – der Forderung nach einem Gemeinen Pfennig statt des Rö-
meranschlags und der Forderung nach einem stehenden Heer – hervor, die gemäß
dem Diskurs der Staatsräson auf die effizientere Nutzung fiskalischer und militäri-
scher Ressourcen zielten, aber auch religiös-ethisch legitimiert wurden. Insgesamt
lässt sich konstatieren, dass Geizkofler auf theoretischer Ebene für eine verstärkte
Bürokratisierung und Rationalisierung von Herrschaft eintrat.

Trotz dieser Tendenzen zur Formalisierung blieb die Herrschaft, insbesondere die
des Kaisers im Reich, einem ständigen Aushandlungsprozess unterworfen. Dies
zeigte sich in verschiedenen Stationen von Geizkoflers politischem Engagement: bei
seiner diplomatischen Mission auf den polnischen Wahlsejm, während seiner Tätig-
keit als Reichspfennigmeister, bei seinem Engagement als broker und Agent seiner
protestantischen Patrone am Kaiserhof sowie während seines Engagements als Ver-
mittler im Konfessionskonflikt. Schon in Polen bestand seine Tätigkeit neben dem
networking vor allem darin, als Moderator zwischen den verfeindeten Adelsfak-
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tionen zu agieren. Auch seine Amtstätigkeit als Reichspfennigmeister beruhte auf
Geschäften auf Gegenseitigkeit. Die konfessionell konnotierten Konflikte auf dem
Schwäbischen Kreistag von 1595 zeigten überdies, dass die Moderation, der Aus-
gleich auch zwischen den Ständen erforderlich war, um zu Geldmitteln zu gelangen.
Noch wichtiger war aber der Aushandlungsprozess zwischen Kaiser, Reichspfennig-
meister und Reichsständen in Bezug auf die Einwerbung von freiwilligen Hilfen und
Kontributionen sowie die Eintreibung dieser Gelder. Finanzielle Zugeständnisse der
Stände erfolgten meist gegen politische Zusagen des Kaisers, die von Geizkofler ver-
mittelt wurden. Diese Rolle als broker – als (nicht uneigennütziger) Moderator des
Aushandlungsprozesses zwischen Kaiser und protestantischen Reichsständen wie
den Pfalzgrafen von Neuburg und den Herzögen von Württemberg – behielt Geiz-
kofler auch nach seinem Rücktritt vom Amt: im Kleinen, indem er als Agent die
Interessen seiner Patrone am Kaiserhof verfolgte, im Großen, indem er versuchte,
einen Ausgleich zwischen Kaiser und protestantischen Ständen zu vermitteln. 

Unter dem Titel „Fürstendienst und Familienpolitik“ sollte gefragt werden nach
deren Verbindungen, nach den Zielen und Motiven der steilen Karriere Geizkoflers
sowie nach den Rückschlüssen, die daraus über das Funktionieren des politischen
Systems des Heiligen Römischen Reichs gezogen werden können. Der Fürsten-
dienst Geizkoflers war ein zunächst von seiner Familie, insbesondere seinem Onkel
Michael (II.), dann von ihm selbst im Zuge einer gezielten Familienpolitik bewusst
eingesetztes Vehikel des individuellen und familiären sozialen Aufstiegs und öko-
nomischer Profite, die dazu dienten, diesen Aufstieg langfristig, generationenüber-
greifend abzusichern, indem sie einerseits die kostspieligen symbolischen Grund-
lagen adliger Familienehre in Form von Symbolen adliger Herrschaft (Grundbesitz,
Schlösser) und adliger Memoria (Kirche) finanzierten, andererseits der Familie
dauerhaft die ökonomischen Grundlagen zur Reproduktion des erworbenen reichs-
adligen Standes zur Verfügung stellen sollten. Der Fürstendienst war jedoch nicht
rein interessengeleitet. Immer wieder scheinen übergeordnete Normen auf – treue
und affection zu Dienstherren und Patronen, Verpflichtungen gegenüber der
Reichsverfassung, dem vaterland, dem gemeinen wesen und der christenheit. Teil-
weise dienten diese zweifelsohne dazu, die offen verfolgten, aber nicht offen aus-
gesprochenen Ziele der Maximierung ökonomischen und symbolischen Kapitals,
den Zugang zu den Ressourcen der Herrschaft, zu legitimieren. Geizkoflers Han-
deln lässt sich aber nicht darauf reduzieren. Die habituell erworbenen Werte
bestimmten auch das Handeln. Die Sorge um den Frieden im Reich, mit der er seine
Kompositionsbemühungen rechtfertigte, beispielsweise war sicher nicht vorgescho-
ben. Die Schlüsselressource des politischen und familienpolitischen Handelns Geiz-
koflers war sein soziales Kapital in Form seines networks. Er nahm zwischen Ange-
hörigen der verschiedenen politischen, wirtschaftlichen und militärischen Eliten die
Rolle eines brokers ein, dem es gelang, Einfluss und damit Machtchancen sowie Geld
in Form von Kredit zu vermitteln – und aus diesen Diensten nicht zuletzt persön-
liche Profite zu erzielen.
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Verzeichnis der Personen, die von Geizkoflers Tod schriftlich
benachrichtigt wurden

[o. O., Prag], [o. D., nach 1617 V 08/18] 
StAL B90 Bü 866

[fol.1r]

Verzeichnus derjenigen Personen, welchen deß alten Herrn wolseeliger 
Gedechtnuß todtliches Ableiben von Prag aus schrifftlich notificirt worden.

Erzherzog Maximiliano 
Erzherzog Ferdinando � zue Österreich etc.

Churfürst Pfalzgraven
Frauwen Anna Pfalzgravin Wittib
Herzog Augusto Pfalzgraven
Herzog Wolfgang Wilhelm

�
Herzog Johann Friedrichen Herzogen zue Württemberg
Marggraf von Onsbach
Marggraf von Baden
Marggraf von Burgau
Fürst Christian von Anhalt
Fürst Carln von Liechtenstein
Graf Gottfrieden 
Graf Ludwig Eberharden � von Öttingen

Graf Friedrich von Solms
Graf Paul Sixt Trautsohn
Herrn Seyfried Christoff Preüner
Herrn von Eggenberg
Herrn Hanß Caspar von Stadion
Doctor Leonhardt Gözen
Herrn Carln Stredelin
Beniamin Bubinkhausen
Schwäbische Ritterschafft
Ritterschaft in Hegöw

[fol.1v]

Statt Ulm
Statt Nürnberg
Statt Giengen
Statt Laugingen
Lucasen
Hanßen den Geizkoflern
Maximilian

�
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und Adam
Herrn Christoffen Geizkoflern
Frauwen Barbara Geizkoflerin
Herrn Marx Cunraden
Herrn Marx Anton � von Rehlingen

Herrn Carl Rehlinger
Herrn Eitel Eberhardt Peßerern
Herrn Jacob Rembolden
Valenthin Funkhen
Lazaro Henckel
Ennderßen Im Hof
Ludwig Camerario
Hannsen Bodegg
Hannß Georgen von Leonroth
Martin Zobl
Ferdinand Füegern
Johann Eustacio von Westernach
Leo Marquard Schüllern
Hanß Georgen Eglof
Hannß Philipp Füchsen Obristen
Friedrich Altstetter

[fol. 2r]

Licentiat Ludwig Müllern
Caspar Pernhardter
Heinrich Hüllern
Mang Tillherrn
Niclaußen von Burckhausen
Jeremiaßen Kofler
Isaac Klockhern
Lehen Probst zue Neuenmarckh
Lehen Probst zue Schwobach
Herrn Pfarrern und Dürren zue Haunshaimb
Obervogt zue Stauffen
Vogt zue Wäschenbeüren
Herrn Doctor Mumprechten
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Legende

FA Altstetter, Friedrich
CvA Anhalt, Christian v.
GFvB Baden, Georg Friedrich v.
EEB Besserer, Eitel Eberhard 
HB Bodecker, Hans
BB Bouwinghausen, Benjamin v. 
JEvBA Brandenburg-Ansbach, 

Joachim-Ernst v.
SCvB Breuner, Seifried Christoph v.
KvB Burgau, Karl v. 
NvB Burghausen, Nikolaus v. 
LC Camerarius, Ludwig
MD Dillher, Mang
HUvE Eggenberg, Hans Ulrich v.
HGE Egloff, Hans Georg 
FF Fieger, Ferdinand 
HPF Fuchs, Hans Philipp
VF Funck, Valentin 
AG Geizkofler, Adam
BG Geizkofler, Barbara
CG Geizkofler, Christoph 
HG Geizkofler, Hans 
LG Geizkofler, Lukas Dr.
MG Geizkofler, Maximilian
ZG Geizkofler, Zacharias
LG Götz, Leonhard Dr.
LH Henckel, Lazarus 
HH Hiller, Heinrich
EI Imhoff, Endres 
IK Klocker, Isaak 

JK Kofler, Jeremias 
HGvL Leonrod, Hans Georg v.
KvL Liechtenstein, Karl v. 
LM Müller, Ludwig Dr. 
CM Mumprecht, Christoph Dr.
FvÖ Österreich, Ferdinand d. J. v.
MvÖ Österreich, Maximilian v.
GvÖ Öttingen, Gottfried zu
LEvÖ Öttingen, Ludwig Eberhard zu
FvP Pfalz, Friedrich V. v.
AnvPN Pfalz-Neuburg, Anna v.
AuvPN Pfalz-Neuburg, August v.
JFvPN Pfalz-Neuburg, 

Johann Friedrich v.
WWvPN Pfalz-Neuburg, 

Wolfgang Wilhelm v.
MAvR Rehlingen, Marx Anton v.
MKvR Rehlingen, Marx Konrad v.
KvR Rehlinger, Karl
JR Rembold, Jakob 
LMS Schiller, Leo Marquard 
FvS Solms, Friedrich v.
HKvS Stadion, Hans Kaspar v.
KS Stredele, Karl
PST Trautson, Paul Sixt v. 
JEvW Westernach, Johann Eustach v. 
JFvW Württemberg, 

Johannn Friedrich v.
MZ Zobel, Martin 
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1 Hierzu wurden auch die im Besitz reichsunmittelbarer Territorien befindlichen Grafen wie
Gottfried und Ludwig Eberhard von Oettingen und Friedrich von Solms gezählt.

F = Fürsten1; F/FD = Fürsten und Fürstendiener; FD = Fürstendiener; 
MB = Merchant Bankers, MB/FD = Merchant Bankers und Fürstendiener

Tabelle 1: Soziale Verteilung der Personen aus Geizkoflers network (1617)

BK = Bayerischer Kreis; Böhmen = Böhmen, Mähren und Schlesien; FK = Fränkischer Kreis; 
KK = Kurrheinischer Kreis; ÖK = Österreichischer Kreis; ORK = Oberrheinischer Kreis; 
SK = Schwäbischer Kreis

Tabelle 2: Geographische Verteilung der Personen aus Geizkoflers network (1617)

Gruppe insgesamt Geizkofler Rehlinger Kaufleute Habsburg Union unbekannt

F 13 – – – 3 10 –

F/FD 3 – – – 1 2 –

FD 26 5 1 – 14 6 –

MB 6 – – 6 – – –

MB/FD 1 – 1 – – – –

unbekannt 6 2 3 – – – 1

Gruppe insgesamt Geizkofler Rehlinger Kaufleute Habsburg Union unbekannt

BK 6 1 – – – 5 –

Böhmen 3 – – – 3 – –

FK 5 – – 2 – 3 –

KK 2 – – – – 2 –

ÖK 17 4 – 1 12 – –

ORK 1 – – 1 – – –

SK 20 2 5 2 3 8 –

unbekannt 1 – – – – – 1

Tabellen
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calv. = calvinistisch; kath. = katholisch; luth. = lutherisch

Tabelle 3: Konfessionelle Verteilung der Personen aus Geizkoflers network (1617)

Quellen: StAL B90 Bü 102 –110. Reichshilfen/andere Hilfen = Restanten der Alten Hilfen, 1594er Reichshilfe und
andere Hilfen (z. B. Kreishilfen); Übergaben/Antizipationen = Überweisungen der Hofkammer sowie Antizipatio-
nen in Form lang- und kurzfristiger Kredite; Proviantverkauf = Erlöse aus Verkauf von Proviant durch Geizkofler
als Oberster Proviantmeister; Sonstiges = z. B. Wechselkursgewinne. Die ermittelte Summe weicht von den in den
Amtsrechnungen der einzelnen Jahre vermerkten Gesamteinnahmen teilweise ab, da die übertragenen positiven Sal-
den (Rechnungsreste) des Vorjahres nicht berücksichtigt wurden. Rechnungsreste entstanden, wenn die Einnahmen
und Ausgaben eines Jahres nicht deckungsgleich waren. Überstiegen die Einnahmen die Ausgaben, wurden diese po-
sitiven Salden als Einnahmen ins Folgejahr übertragen. Würden sie nicht von den in den Amtsrechnungen ausgewie-
senen Einnahmen abgezogen, wäre wegen der entstehenden Doppelzählungen von Einkünften – einmal als Ein-
nahme und dann im Folgejahr als Einnahmeübertrag – eine korrekte Aufstellung der tatsächlichen Gesamteinnahmen
über die Jahre nicht möglich.

Tabelle 4: Einnahmen aus den Alten Hilfen und der 1594er Reichshilfe (in fl., gerundet)

Konfession Insgesamt Geizkofler Rehlinger Kaufleute Habsburg Union unbekannt

calv. 3 – – – – 3 –

kath. 21 5 – – 15 1 –

luth. 27 2 5 6 – 14 –

unbekannt 4 – – – 3 – 1 

Jahr Reichshilfen/ Übergaben/ Proviant- Sonstiges Summe
andere Hilfen Antizipationen verkauf

1589 15 029 44 230 – – 59 259

1590 34 674 124 265 – – 158 939

1591 87 827 83 517 – – 171344

1592 24 134 11800 – – 35 934

1593 46 385 44 279 – – 90 664

1594 327 781 777 177 – – 1104 958

1595 828 502 378 730 – – 1207 232

1596 813 377 503 048 – – 1316 425

1597 697 561 1062 637 52 694 – 1812 892

1598 606 066 628 599 73 850 – 1308 515

1599 477 192 770 023 – – 1247 215

1600 734 488 158 039 103 803 – 996 330

1601 229 984 298 285 62 134 – 590 403

1602 209 724 508 988 – 389 719 101

1603 520 291 157 033 – 123 757 801081

Summe 5 653 015 5 550 650 292 481 124 146 11620 292
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Quellen: StAL B90 Bü 111–115. Reichshilfen = 1598er Kontribution; Antizipationen = Antizipationen in Form 
von Wechselkrediten, die jedoch nur für ein Jahr verzeichnet sind. In den anderen Jahren wurden zwar auch große
Geldsummen auf Kredit aufgenommen, aber nicht in den Amtsrechnungen verbucht; Sonstiges = v. a. Wechselkurs-
gewinne.

Tabelle 5: Einnahmen aus der 1598er Reichshilfe (in fl., gerundet)

Jahr Reichshilfen Antizipationen Sonstiges Summe

1598 1080 686 – – 1080 686

1599 748 261 110 569 23 755 882 585

1600 653 525 – 13 068 666 593

1601 286 426 – 2 368 288 794

1602 81239 – 839 82 078

1603 182 075 – 557 182 632

Summe 3 032 212 110 569 40 587 3 183 368
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Jahr Militär & Hof Schuldendienst Verwaltung Sonstiges Summe

1589 9 133 31247 3 419 202 44 001

1590 84 674 92 078 9 044 4 709 190 505

1591 102 675 58 139 8 865 2 629 172 308

1592 6 522 23 236 4 051 56 33 865

1593 44 186 40 668 16 035 127 101016

1594 954 957 176 286 15 656 11489 1158 388

1595 773 530 364 272 17 506 19 808 1175 116

1596 630 428 608 340 28 843 22 099 1289 710

1597 1011825 754 393 25 107 15 235 1806 560

1598 910 650 412 776 19 853 15 386 1358 665

1599 999 321 288 169 48 295 11807 1347 592

1600 525 437 169 966 90 027 11968 797 398

1601 371148 284 082 45 900 4 815 705 945

1602 497 027 210 046 71133 10 695 788 901

1603 120 272 402 391 35 523 34 247 592 433

Summe 7 041785 3 916 089 439 257 165 272 11562 403

Quellen: StAL B90 Bü 102 –110. Militär und Hof = Auszahlungen an den Hof- und den Kriegszahlmeister, inner-
österreichisches Grenzdeputat, Ausgaben für Besoldungen für Offiziere und Truppen, für Rüstungsgüter sowie für
den Transport von Truppen und Kriegsmaterial; Schuldendienst = Zins und Tilgung von Krediten; Verwaltung =
Besoldungen, Spesen, Gnadengelder und die extraordinari-Ausgaben, die neben Verwaltungsausgaben allerdings
teilweise auch Ausgaben für die kaiserliche Hofhaltung umfassen; Sonstiges = z. B. Wechselkursverluste. Auch bei
den Ausgaben wurden die in einzelnen Rechnungen enthaltenen Überträge der negativen Salden (Rechnungsreste)
des vorangegangenen Jahres nicht berücksichtigt. Überstiegen die Ausgaben die Einnahmen, wurden die negativen
Rechnungsreste in die Folgejahre buchmäßig – kumuliert über die Jahre – als fiktive Ausgaben übertragen, um For-
derungen Geizkoflers gegenüber dem Kaiser zu dokumentieren, die dadurch entstanden waren, dass Geizkofler für
zu tätigende Ausgaben Geld vorschoss, ohne dass dieses als Einnahme verbucht wurde. Wegen der Kumulation ist
eine Summierung über die Jahre nicht möglich, da es sonst zu Doppelzählungen käme.

Tabelle 6: Ausgaben aus den Alten Hilfen und der 1594er Reichshilfe (in fl., gerundet)
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Jahr Militär Schuldendienst Verwaltung Sonstiges Summe

1598 1355 920 14 124 35 214 3 534 1408 792

1599 820 737 15 515 31109 4 986 872 347

1600 624 190 19 107 28 471 2 592 674 360

1601 6 803 11247 30 579 14 272 62 901

1602 2 911 2 793 13 993 561 20 258

1603 1213 1049 7 356 10 913 20 531

Summe 2 811774 63 835 146 722 36 858 3 059 189

Quellen: StAL B90 Bü 111–115. Militär = Besoldung der Truppen; Schuldendienst = Zins und Tilgung von Krediten;
Verwaltung = Besoldungen, Spesen und Amtsunkosten; Sonstiges = Wechselkursverluste und sonstige kleinere
Rubriken. Aus den in der Erläuterung zu Tab. 6 genannten Gründen fanden auch bei dieser Aufstellung die in den
Rechnungen enthaltenen Überträge negativer Salden des vorangegangenen Jahres (Rechnungsreste) keine Berück-
sichtigung.

Tabelle 7: Ausgaben aus der 1598er Reichshilfe (in fl., gerundet)
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1 Zusammengesetzt aus den beiden Rubriken: Außgaben auff das kirchengebew in Haunsheim
und Außgab auff den badtbaw der herrschaft Moß.

Quellen: StAL B90 Bü 593 – 594. (Beträge auf fl. gerundet).

Tabelle 10: Ausgaben für den Haushalt und Lebenshaltungskosten in den Jahresrechnungen
Philipp Raisers (1605 –1610)

Rubrik 1605 1606 1607 1608 1609 1610

Maria Geizkofler 5 372 fl. 11928 fl. 784 fl. – – –

Ferdinand Geizkofler 1881 fl. 2 104 fl. 787 fl. 2 420 fl. 4 286 fl. 252 fl.

Baukosten/Landgüter 146 fl. 1500 fl. 420 fl. 400 fl. 966 fl.1 600 fl.

Kaufleute/Handwerker 1083 fl. 399 fl. 929 fl. 320 fl. – –

Besoldungen – 212 fl. 166 fl. 162 fl. 175 fl. 175 fl.

Reisekosten – 61 fl. – – 100 fl. 12 fl.

Almosen/Geschenke 1245 fl. 2 522 fl. 587 fl. 911 fl. 592 fl. 209 fl.

,Kleine Kosten‘ 81 fl. – – 52 fl. – –

Summe 9 808 fl. 18 726 fl. 3 673 fl. 4 265 fl. 6 119 fl. 1248 fl. 
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Währungssystem

Die Finanzbuchhaltung beruhte nicht auf tatsächlich eingenommenen oder aus-
gegebenen Münzsorten, von denen sich eine Vielzahl im Umlauf befand, sondern 
auf diversen Rechenwährungen, in die die real vereinnahmten oder verausgabten
Münzsorten zu schwankenden Wechselkursen umgerechnet wurden.1 Die wich-
tigste Rechenwährung war der in die Untereinheiten Kreuzer (kr.), Pfennig (d.) und
Heller (h.) aufgeteilte Gulden (fl.), der nicht mit der realen Guldenmünze verwech-
selt werden darf. Demnach entsprach: 

1 fl. = 60 kr. = 240 d.
1 kr. = 4 d.
1 d. = 2 h.

Eine weiteres Rechenwährungssystem war das Pfundsystem (lb., Untereinheit
Schilling, ß), das mit dem Guldensystem kompatibel war, da ein Pfund einem Gul-
den entsprach. Dabei war:

1 lb. = 8 ß = 240 d.
1 ß. = 30 d.
1 d. = 2 h.

Eine der real umlaufenden Münzsorten war der Reichstaler (RT), der in der vorlie-
genden Arbeit öfters Erwähnung findet. Er wurde zu einem bestimmten Wechsel-
kurs zum Rechengulden (fl.) umgerechnet. Dieser Kurs bewegte sich nach Ausweis
verschiedener Rechnungsakten Geizkoflers bei 70 kr. – 75 kr.2 für einen Reichstaler.

1 Vgl. zum Folgenden Rauscher: Finanzen, S. 458 – 460.
2 Vgl. hierzu z. B. StAL B90 Bü 135, Nr. 74, Z. G. an Ks. Rudolf II. (Abschr.), Wien, 1598 XII

18 (75 kr.); StAL B90 Bü 113, Amtsrechnung des Reichspfennigmeisters (1598er Hilfe, 1600),
[o. O., o. D.], Quittung Nr. 84. (72 kr.); HKA RGB Bd. 481, Ks. Rudolf II. an Z. G. (Abschr.),
Prag, 1601 X 29, fol. 499r – 500v. (70 – 75 kr.) oder StAL B90 Bü 287, Relation der Subdele-
gierten an die ksl. Kommissare (Abschr.), Prag, 1617 III 20 (72 – 75 kr.).
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Aachen, Hans von 391
Albertal, Hans 400
Alberti, Konrad 347
Albertinelli, Karl 563
Alt, Familie 558
–, Georg 445
–, Ludwig 445
Altensteig, Adam von 517
–, Jakob von 392, 416
Althann, Adolf von 181f., 351
Altstetter, Friedrich 44, 45, 423 f., 432, 449,

453, 468, 472, 474, 514
Amman, Hans 391
Ammirato, Scipione 527
Anhalt, Sibylla von 48
Anhalt-Bernburg, Christian von 

(Fürst, reg. 1606 –1630) 48, 52, 104, 191,
240, 242 f., 304, 314, 316, 422

Anreiter, Familie 442, 443
–, Margarethe 441, 443
Asenheimer, Balthasar 59, 71, 73, 81, 86, 88,

90 f., 237
Attems, Hermann von 101, 423, 471
Auer, Christoph 415

Baden-Baden, Eduard Fortunat von 
(Mkgf., reg. 1588 –1600) 144

Baden-Durlach, Friedrich von 
(Mkgf., reg. 1622 –1659) 48

–, Georg Friedrich von 
(Mkgf., reg. 1604 –1622) 41, 48, 389

Barvitius, Johann 101, 102, 193, 239, 423,
439, 546, 549

Bayern, Maximilian von (Hz./Kf., 
reg. 1597/1623 –1651) 195 f., 244, 245,
257, 339, 363, 413, 416, 417, 418, 419

Bayr, Familie 38
–, Elias 175, 563
Behaim, Christoph 414
Behem, Albrecht 125 –129, 134, 146, 155,

251, 253, 447

Berlichingen, Burkhard von 50, 220 f.,
224 – 226, 232

–, Hans Pleickhard von 394
Bernhard, Leonhard 448, 449
Bernhardt, Caspar 53
Besserer, Familie 37, 53, 508
–, Daniel 37, 442, 512, 558, 563
–, Eitel Eberhard 37, 53, 54, 153, 183, 342,

352, 361, 417, 438 f., 464, 468, 470, 476 f.,
480 f., 487

–, Eitel Hans 511
–, Marx Konrad 509, 511
–, Marx Philipp 511
–, Philipp Eberhard 511
–, Zacharias 509, 511
Blandis, Pfarrer 82
Bleichrod, Jeremias 459
Bock, Julius 460
Bocskai, Stephan → Siebenbürgen
Bodeck (Bodecker), Bonaventura von 36,

38, 63, 127, 322, 438, 463, 481 
–, Cornelia von 38, 513
–, Hans von 38 f., 159, 243, 248, 252, 258,

341, 359, 438 – 440, 479 – 481, 541, 563 
Bodenius, Wilhelm 99 f., 181, 257f.
Bodin, Jean 71
Bouillon, Heinrich von 388 – 390, 457, 525,

537
Bouwinghausen, Benjamin von 52, 56, 205,

235, 261, 541, 542, 544, 548
Brandenburg-Ansbach, Joachim-Ernst von

(Mkgf., reg. 1603 –1625) 48, 52, 238, 243,
542

Brandenstein, Esaias von 425
Brandis, Elisabeth von 44
Braunschweig, Heinrich Julius von 

(Hzg., reg. 1589 –1613) 198
Breithaupt, Johann Friedrich 103
Breitschwer(d)t, Landschreiber 254
–, Dr. Veit 254 f., 541

Personenregister

Da Zacharias Geizkofler auf fast jeder Seite der vorliegenden Studie Erwähnung findet, wurde
darauf verzichtet, seinen Namen in das Personenregister aufzunehmen.
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Breuner, Seifried Christoph von 43, 102,
162 f., 196, 411, 423

Broll, Dr. Ulrich 207 f.
Bubenhofen, Hans Marx von 530
Burgau, Ambrosius 107
Burgau, Grafschaft 37, 471
–, Anna von 444
–, Helena von 444, 498
–, Karl von 42, 107 f., 113, 167, 188, 344,

441, 467, 490, 496, 501
Burghauß, Nikolaus von 46

Camerarius, Ludwig 52, 55, 70, 84, 218 f.,
242 – 245, 542, 563 f.

Canonhiero, Andrea 527
Castell, Bartholomäus 36, 460, 492
Christman, Dr. Georg 206 f.
Cicero, Marcus Tullius 66 f., 70, 92, 275
Coligny, Gaspard de 75
Commynes, Philippe de 71 
Coraduz, Rudolf 137
Cujas, Jacques 68, 73
Custos, Dominicus 391f., 394 f.

Daniel, Stephan 126, 133 f., 354
Della Casa, Giovanni 530 
Demler, Anastasius 382
Di Lasso, Orlando 74
Dietrichstein, Adam von 18
Dietz, Konrad 464
Dillher, Familie 40
–, Ferdinand 40 
–, Leonhard 40, 130, 133 f., 168 f., 335
–, Mang 40, 130, 133 f., 351 f.
Doneau (Donellus), Hugo 68
Dornberg, Veit von 80
Ducker, Johann 409, 474
Düringer, Konrad 128, 133, 330, 348
Dürr, Leonhard 53

Ebinger, Hans Christoph 134
Eck, Dr. 517 
Eckwersheim, Michael Marx von 348
Eggenberg, Hans Ulrich von 45
Egloff, Hans Georg 46 f., 563 f.
–, Hans Kasper 47
Ehinger, Familie 464
–, Ferdinand 464
–, Servatius 470, 476 f.
Eisvogel, Georg 141

Eitzing, Elisabeth von 43
Elzenbaum, Wilhelm 461
Engelhofer, Johann 137
England, Jakob I. von (Kg., reg. 1603 –1625)

394
Enzlin, Dr. Matthäus 24, 98, 103, 138, 

144, 189, 195, 202, 204, 215, 219 – 226,
230 – 233, 250, 257, 263, 349, 375 f., 380 f.,
471

Ettenharter, Barbara – Geizkofler, Barbara 
–, Engelhard 441f.
–, Jobst 441, 456, 461, 467, 566 
Eyrl, Adam 496

Faber, Dr. Albrecht 228, 348f., 357
–, Dr. Sebastian 211, 243, 541
Fabrizi, Dr. Gervasius 445, 500
–, Maria 445, 467, 500
Feldner, Hans Wolf 168, 169
Ferreri, Giovanni Stefano 46, 100 f., 177,

192, 194, 197
Fieger, Familie 44, 446, 453
–, Ferdinand 35, 44, 186 f., 443, 446, 453,

468, 512 f. 
–, Georg 446
Fleckhammer, Hans Jakob 526
Florus, Marcus 527
Flosculus, Dr. Johann Georg 206
Frachetta, Girolamo 527
Frankfurter, Familie 445
–, Barbara 445
–, Maria Salome geb. Stoß 444
Frankreich, Heinrich IV. von (Kg., reg.

1589 –1610) 65, 75, 77, 116, 267, 307f.
–, Ludwig XIII. von (Kg., reg. 1610/

1617–1643) 307
Freher, Marquard 346
–, Paul 346
Freising, Familie 445
–, Hans von 445
Freyberg, Crescentia von 564
–, Georg Ludwig von 98, 242, 267, 269,

286, 480, 489
–, Hans Georg von 382
–, junge Herren von 532
Freyberger, Hans 391
Freymon, Dr. Johann Wolfgang 140
Fuchs, Johann Philipp 52
–, Ludwig Veit 205

612
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Fugger, Familie und Handelshaus 1f., 34,
42, 45, 61, 70, 74, 78 – 80, 88, 105 –107,
115, 117, 118, 128 f., 152, 154 –157, 159 f.,
199, 331, 348, 359, 369 f., 458 f., 498 f.,
515, 517, 535, 571

–, Albrecht 158, 355
–, Anton d.Ä. 355, 385, 393
–, Anton d. J. 74
–, Christoph 102
–, Georg 355
–, Hans 1, 42, 87 f., 107, 145, 155, 331,

458 f., 510
–, Hieronymus 508
–, Jakob 1, 80, 153, 155
–, Johann Jakob (Bf. von Konstanz, reg.

1604 –1626) 382
–, Marx 1, 88, 107, 117f., 155 –158, 331, 355,

378, 459, 499, 510
–, Ott-Heinrich 20, 34, 324, 371, 379
–, Philipp 158
Funck, Johann Rembold 388
–, Valentin 40, 53, 388, 426, 461 
Fürer, Johann Siegmund 414
Fürstenberg, Familie 20, 46, 355
–, Friedrich von 46, 98, 100 f., 140, 175, 279,

285 f., 372, 423, 427– 429, 563
–, Ludwig von 357
Furtenbach, Familie 40
–, Christoph 40

Galgenmayr, Georg 237, 261, 270, 408
Gaugler, Georg 205, 377
Geiger, Stephan 168
Geizkofler, Abraham 34 f., 44, 129, 348, 357,

361f., 364, 384, 388, 393, 408 f., 436 f.,
440 f., 445 – 447, 449 – 451, 453, 456 – 458,
461, 465, 467, 469, 471 f., 474 – 479, 483 f.,
487, 489, 494 – 496, 500 f., 504 – 507, 510,
512 – 514, 517, 519 f., 523

–, Adam (Sohn Abrahams) 23, 35, 362,
441– 443, 446, 449 f., 494, 510, 521, 543 

–, Adam (Sohn Kaspars) 57, 59 – 62, 64 f.,
68 – 70, 72 – 74, 77f., 80 – 82, 87, 410, 455,
460, 462, 494, 510, 517f., 523

–, Anna (Tochter Georgs, Ehefrau Georg
Kolbs) 446, 513

–, Balthasar 369, 371, 410, 443, 447, 456,
477, 494, 503, 510 f., 514, 519

–, Barbara (Tochter Balthasars, Ehefrau von
Gilg Gerung) 446, 510

–, Barbara (Tochter Georgs, Ehefrau von
Hans Thalman) 445, 510

–, Barbara (Tochter Michaels (II.), Ehefrau
von Wolf von Uhrmühl) 50, 378, 445,
460, 467, 483

–, Barbara geb. Ettenharter 1, 34 f., 357,
405, 410, 444, 481f.

–, Barbara geb. Kugler 45, 368, 370, 409,
493, 519

–, Christina (Tochter Hans’ (III.), Ehefrau
von Christoph Karl) 446

–, Christina (Tochter Uriels, Ehefrau von
Sebastian Goret) 445

–, Christoph 35, 102, 186 –188, 344, 346,
380, 386, 409, 424, 437, 440 – 443,
445 – 453, 463 – 465, 467, 469, 471f., 475,
477– 479, 481f., 482, 486 – 488, 494, 496 f.,
499 – 506, 508 – 510, 512 – 515, 519, 523,
537, 540, 551, 558, 563

–, Dorothea (Tochter Abrahams, Ehefrau
von Hans Andreas Prugger) 440, 446,
512 f.

–, Elisabeth (Tochter Abrahams, Ehefrau
von Hans Georg Gößl) 446

–, Elisabeth (Tochter Hans’ (II.)) → Löffler,
Elisabeth

–, Elisabeth (Tochter Hans’ (III.), Ehefrau
von Nikolaus Platzer) 446

–, Elisabeth geb. Rubatsch 368, 519
–, Felicitas (Tochter Hans’ (III.), Ehefrau

von Georg Alt) 445 f.
–, Felicitas geb. Seuter → Seuter, Felicitas
–, Ferdinand 4, 11, 22, 31, 34, 44, 46 f.,

51– 53, 102 f., 10, 128, 153, 177, 187f.,
203 – 206, 208 – 212, 214, 243 – 247, 249 f.,
259 – 261, 269, 337– 340, 343 f., 348 – 353,
355 f., 358 – 360, 364, 373, 377, 379,
384 – 387, 389 f., 392, 394, 408 f., 414,
417– 419, 423 – 426, 428 – 430, 432 f., 446,
449, 454, 457, 487, 501, 507f., 510,
523 – 526, 528 – 567, 575, 577, 579

–, Gabriel 369, 451f., 455, 458, 494, 510
–, Georg 41f., 369, 443 f., 456, 483, 510, 513
–, Hans (II.) 1, 41, 45, 77, 89, 95, 361,

367– 370, 409, 436, 443, 493 – 495, 507,
510 f., 519, 570

–, Hans (III.) 1, 60, 68 f., 71, 73, 80 f.,
86 – 88, 90 f., 94 f., 357, 361, 369, 405, 437,
444, 447, 449, 451f., 481, 508, 510, 512 f.,
570
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–, Hans (IV.) 35, 40, 51, 57, 59 – 69, 71– 82,
86, 90 – 95, 104, 127, 170, 455, 458,
460 – 463, 484, 510, 515 – 518, 523

–, Hans (V.) 35, 456, 458 – 460, 483 – 488,
510, 521

–, Hans Ludwig 445, 449, 508, 510
–, Jakob 445, 500 f.
–, Joseph 455, 503 – 507, 510, 583
–, Kaspar (Sohn Abrahams) 510
–, Kaspar (Sohn Michaels (II.)) 509
–, Kaspar 41f., 72, 80, 369, 444, 451, 509 f.,

514
–, Katharina (Tochter Christophs, Ehefrau

von Andreas Wilhelm von Khuepach)
446

–, Katharina (Tochter Georgs, Ehefrau von
Jakob Uthman) 445, 513

–, Katharina (Tochter Hans’ (III.), Ehefrau
von Andreas Stainhauser) 35, 446

–, Katharina (Tochter Michaels (II.),
Ehefrau von Hieronymus Zäch) 445 f.

–, Katharina (Tochter Raphaels, Ehefrau
von Ferdinand Fieger) 35, 440, 443, 446,
453, 512 f.

–, Katharina (Tochter Uriels, Ehefrau von
Wilhelm Hohenhauser) 445

–, Katharina geb. Hörmann – Hörmann,
Katharina

–, Katharina geb. Kastner – Kastner, Katha-
rina

–, Ludwig 508, 510
–, Dr. Lukas 21– 24, 34, 38 f., 42, 45, 56 – 65,

68 – 73, 75, 77– 83, 86, 88 – 94, 367 f.,
370 f., 373, 386, 408, 436, 438, 440 f., 444,
447, 449 – 451, 453 – 455, 458, 484 f., 487,
493, 495 – 499, 503 – 508, 510 f., 513 f.,
517 f.

–, Magdalena (Tochter Uriels, Ehefrau von
Hans von Freising) 445

–, Maria geb. Rehlinger 2, 35 – 37, 50, 152,
204, 209 f, 262, 337f., 352, 354, 361, 375,
378 f., 384, 391, 398, 402, 404 f., 429, 445,
451, 468, 488 f, 509, 524, 535 f., 549, 550,
557f., 561, 574, 576 

–, Maria Salome (Tochter Abrahams,
Ehefrau von Hans Rudolf Weigele) 446

–, Marx (Sohn Michaels (II.) 510
–, Marx 370, 444, 477, 493 f.
–, Maximilian (Sohn Abrahams) 35, 441f.,

446, 449 f., 510

–, Maximilian (Sohn Hans’ (III.)) 35, 110 f.,
457– 461, 483, 517, 519, 523

–, Michael (I.) 368, 519
–, Michael (II.) 1, 22, 34 – 36, 42, 50, 57– 59,

66 – 67, 69 – 73, 77, 79, 81, 86 – 93, 95, 115,
117, 119, 156, 198, 347, 369, 385, 409, 440,
443 f., 447f., 450 f., 453 – 458, 460 f., 467,
483 – 485, 487, 493 – 495, 497– 499,
503 – 511, 517– 521, 570, 583, 588

–, Michael (III.) 456, 460, 485 f.
–, Raphael 23, 35, 45, 60, 65, 72 – 76, 370,

440, 444, 452 – 456, 458, 468, 507f.,
510 – 513

–, Sara (Tochter Balthasars, Ehefrau von
Isaak Grebmer) 445, 448, 471, 474, 477,
510

–, Sophia (Tochter Hans’ (III.), Ehefrau von
Felix Stainhauser) → Stainhauser, Sophia

–, Sybilla (Tochter Lukas’, Ehefrau von 
Dr. Christoph Schorer) 446

–, Uriel 34, 41f., 44, 60, 119, 229, 357, 369,
371, 408, 410, 436, 444, 447, 451,
455 – 458, 461, 467, 477, 483 f., 493 f., 496,
500, 518, 520 f.

–, Uriel (Sohn Christophs) 510
Geltinger, Familie 77
–, Aeneas 77
Gerung, Gilg 446
–, Gregor 446
Gienger, Damian 447– 449, 500
–, Elisabeth 445
–, Hans Jakob 500
–, Niklas 445
Giffen (Giphanius), Hubert van 67f.
Gnesen, von Erzbischof 113 f.
Göltinger 126
Goret, Familie 445
–, Sebastian 445
Górka, Stanislaw 111, 112
Gößl, Hans Georg 446
Götz, Dr. Leonhard 45, 144
Grebmer, Christoph 445
–, Isaak 445, 448, 471f., 474 f., 477– 479,

486, 521
–, Maximilian 478
Greiner, Stefan 480
Greis, Rudolf von 99
Gretzinger, Regina 392
Grüninger, Jonas 180, 182, 242, 342, 355,

425
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Grynaeus, Johann Jakob 64 f., 73, 79
Gschwind, Familie 443
–, Elisabeth 443
Guazzo, Stefano 530
Günther, Christoph 102 –104, 186, 392,

423, 427
Güß, Familie 207

Haag, Ulrich 134
Hafenreffer, Dr. Matthias 525
Hager, Dr. Gallus 141
–, Hans Wolf 125
Hainhofer, Familie 38
–, Philipp 375
Haintzel, Daniel 480
–, Felicitas 39
–, Hans Matthäus 251, 480 
–, Schwager von Martin Zobel 251
Hämmerl, Dr. Hans Ulrich 3, 4, 31, 51,

101–103, 196, 259, 260, 333 – 336, 339 f.,
367, 411– 433, 502, 538, 545, 574, 579 

Han, Hans Christoph 441
Hannewald, Andreas 50, 101, 115, 140, 167,

195 f., 201, 227, 232, 422, 471, 545
Harsdörffer, Christoph Andreas 338
Haug, David (Erben) 344
Hegenmüller, Johann Ruprecht 195, 422, 427
Heidenreich, Cyriak 471
Heidenstein, Reinhold 113
Heintz, Joseph 25, 391, 392, 400, 406
Hellwig, Christoph 394
Henckel, Familie 38
–, Lazarus 39 f., 43, 100, 160 –162, 167, 199,

334, 354 f., 357, 426, 484 f., 490 f., 571
Herbstheim, Familie 445
–, Agnes von 248, 440, 441, 445, 500, 501,

508, 512, 523 
–, Hans Sebastian von 353
–, Hans von 445
–, Macharius von 445, 487
–, Schwager 501
Herpfer, Hans 332
Herwarth, Adam 72, 73
–, Anna 39
–, Emanuel 50, 378
–, Erasmus 59, 64, 72 f., 81
–, Felicitas geb. Seuter (Ehefrau von Mi-

chael (II.) Geizkofler) → Seuter, Felicitas 
–, Hans Heinrich 253, 480
–, Hans 35

Hessen-Kassel, Moritz von (Lgf., reg.
1592 –1627) 313

Hiller, Barbara geb. Hohenbuch 206
–, Hans Martin 206, 212
–, Heinrich 51, 54, 205 – 212, 238, 243, 250,

261, 360, 389 f., 457, 480, 524 – 530,
532 – 535, 537

Höchstetter, Christoph 385
Hof(f)mann, Ferdinand 138, 159, 492
Hofkirchen, Familie 139, 516
Hofschläger, Heinrich 129, 248
–, Jakob 248
Hohenbuch, Dr. Alexander 206 f.
Hohenhauser, Elisabeth 514
–, Katharina 476
–, Ulrich 445
–, Wilhelm 445
Hohenlandenberg, Haug Dietrich von

142 –145, 382
Hopfer, Georg 453
Horckheim, Anna von 340 – 342, 344 
–, Wolf Kaspar von 189, 344, 381
Hörmann, Familie 444
–, Anton 498
–, Hieronymus 498
–, Katharina 444, 498 f.
–, Ludwig 510
Horngacher, Martin 340

Ilsung, Georg 17 f., 138, 151
–, Johann Achilles 117 f., 141, 324, 328, 375
Imhoff, Familie 38, 40, 481
–, Andreas 38, 155, 238, 242, 249, 253, 425,

479 f., 563
–, Bernhard 344
–, Gebrüder 38
–, Hieronymus 344
–, Raimund Friedrich 473
–, Wilhelm 253, 480

Jäger, Melchior 204 f., 220, 237
Jehl, Hans Leonhard von 164
Jenisch, Familie 38, 40
–, Regina geb. Weiß 509
Jocher, Dr. Wilhelm 70, 363, 413
Jöchl, Familie 369
–, Elisabeth geb. Geltinger 369
–, Jakob 369
Jörger, Helmhard 472f., 515 f.
Junius, Melchior 71
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Karl, Christoph 446
Karnkowski, Stanisław 113
Karpfen, Peter von 332
Kastner, Familie 444, 452 f., 468
–, Agnes 468
–, Dr. Hans 452 f., 468, 476
–, Hans Sigmund 451f.
–, Katharina (Ehefrau von Raphael

Geizkofler) 45, 444, 452 f., 468
Kaufmann, Enoch 77
Kempten, Johann Adam von (Fürstabt, reg.

1594 –1607) 461
Khlesl, Melchior 3, 15, 22, 24, 43, 51, 102,

180, 182 f., 190 f., 193 f., 196 f., 201,
239 – 242, 244, 271– 273, 278 – 287, 296,
305, 307 f., 310, 314, 326, 358 f., 372, 416,
421– 424, 426 – 429, 439, 517, 545 – 548,
550, 583, 585

Khuen von Belasy, Elisabeth (Erben) 344,
496

–, Ferdinand 65, 78, 455
–, Johann Jakob (Ebf. von Salzburg, reg.

1560 –1586) 1, 508, 510
–, Johanna Katharina 476
Khuepach, Familie 446
–, Andreas Wilhelm von 446
Kilian, Lukas 391, 431
Klebelsberger, Leonhard 507
Kleinsträttl, Georg 414
Klocker, Adam 77
–, Isaak 45 f., 426
Knörringen, Agnes von 46
–, Heinrich von (Bf. von Augsburg, reg.

1598 –1646) 46, 261, 349
Koch, Johann 332
–, Matthias 344
Kofler, Jeremias 44, 474 
Kolb, Georg 446
Kollonitsch, Seifried von 485f.
Komorowski, Krzysztof 111 f.
Krafft, Dr. Leo 101, 183, 470
–, Melchior 461 f. 
Kraffter, Helena 480
Krausenegg, Paul von 180, 194, 237, 286,

288, 423, 427
Kreckwitz, Friedrich von 79
Kriegenstainer, Balthasar 135
Kronberg, Johann Schweickhard von 

(Kf. von Mainz, reg. 1604 –1626) 196,
235, 413, 432

Kugler, Familie 370, 495, 520
–, Barbara (Ehefrau von Hans (II.)

Geizkofler → Geizkofler, Barbara
–, Hans 41, 368 f., 520
Kurz, Familie 40, 515 f.
Kurz von Senftenau, Engelhart 77, 99, 515 f.
–, Jakob 79, 98 f., 108, 460

La Tour d’Auvergne, Henri de → Bouillon,
Heinrich von

Laimingen, Christoph von 205, 541, 547,
566, 

Lang, Philipp 101, 471– 473
Langenmantel, Familie 77
–, Melchior 360
–, Petrus 77
Langerer, Sibilla 443
Łaski, Olbracht 111
Lau(g)inger, Ott 251, 253, 480
Laymann, Balthasar 476
Lebzelter, Familie 38
–, Friedrich 198, 335 – 337, 339, 352, 425,

432
–, Thomas 133 f., 148
Leickhard, Abraham 423
Leigner, Johannes 59, 81
Lemblin, Johann Heinrich 214
Leonrod, Familie 47, 355
–, Hans Georg von 47
–, Maximilian von 47
Leuchtenberg, Georg Ludwig von 121, 

137
Leucker, Abraham 393
Lidl, Christoph Jakob 98 
–, Georg 102, 125, 127 f., 134 f., 146 –150,

351 f., 393, 447, 515 f.
Liechtenstein, Familie 46, 179, 516
–, Graf von 454, 495
–, Gundaker von 20f., 194, 198, 349, 355,

372
–, Karl von 43, 54, 56, 79, 100, 102, 133,

162f., 179, 221, 225, 280, 353, 471, 545, 
564 

–, Philipp von 370
Lindeck, Matthias von 517
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ISBN 978-3-17-020509-3

Der aus Tirol stammende Zacharias Geizkofler (1560–1617) war 
als Reichspfennigmeister während des von 1593–1606 dauernden
„Langen Türkenkriegs“ eine Art Reichsfinanzminister. Er nahm 
die von den Reichsständen aufzubringenden Türkensteuern ein und
verwaltete sie. Da sie nur schleppend eingingen und gleichzeitig 
die Kriegsausgaben steil anstiegen, musste er große Summen auf den
Kapitalmärkten auf Kredit vorfinanzieren. Dank seiner verwandt-
schaftlichen und freundschaftlichen Kontakte in die Hochfinanz ge-
lang ihm dies mit großem Erfolg. Zugleich war er seit 1597 oberster
Proviantmeister in Ungarn. Auch nach dem Türkenkrieg diente er
den Kaisern Rudolf II. und Matthias als Finanzberater und Kredit-
makler. 

Der aus einer Familie sozialer Aufsteiger stammende Geizkofler
war gemäß den Gepflogenheiten der Zeit zudem auf die genera -
tionenübergreifende Absicherung familiärer Interessen bedacht.
Wie sich soziale Mobilität und Statussicherung im Spannungsfeld
von Fürstendienst und Familienpolitik vollzogen und aus welchen
Quellen sozialer, ökonomischer, kultureller und symbolischer Kapi-
talien sie sich speisten, erforscht diese an der Soziologie von Pierre
Bourdieu orientierte Netzwerkanalyse. Sie verbindet dabei Mikro-,
Meso- und Makroebene: individuelles Handeln, kulturellen Habitus
und politisches System. Als biographische Fallstudie stellt sie  einen
Beitrag zur politischen Kultur im Heiligen Römischen Reich um
1600 dar.
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der Kommission 

für geschichtliche Landeskunde 
in Baden-Württemberg
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